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Landtags-Abschied
für die vom 13. Novemberbis 3. Dezember 1881 und vom 10. bis 16. Dezember1882

versammelt gewesenenStände der Rheinprovinz.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen «.

entbieten Unseren getreuen Ständen der Rheinprovinz Unseren gnädigsten Gruß und ertheilen
hiermit auf die Uns vorgelegten Outachten und Anträge des in den Jahren 1881 und 1882

versammelt gewesenen 27. bezw. 28. Provinzial-Landtages den nachstehenden Bescheid.

Vereinigung des sogenannten VrauweilerNebenfonds mit dem Polizei-Strafgelderfonds
des Regierungsbezirks Köln.

Dem von Unseren getreuen Ständen in der Adresse vom 28, November 1881 gestellten
Antrage entsprechend, haben Wir durch Erlaß vom 9. Januar 1882 iu Abänderung des 2. Absatzes
des H. 1 der Verordnung über die Einrichtung und Verwaltung des Landarmenwesens in der
Rheinprovinz vom 2. Oktober 1871 (G,-S. S. 477) genehmigt, daß der sogenannte Vrauweiler
Nebenfonds mit dem Polizei-Strafgelderfonds des RegierungsbezirksKöln unter der Maßgabe
vereinigt werde, daß die an letzterem Fonds nicht betheiligtenStädte des Regierungsbezirksihren
ratirlichen Antheil an dem Vrauweiler Nebcnfonds nach demselbenMaßstabe baar hcrausgezahlt
erhalten, nach welchen: der Fonds seiner Zeit anfgebrachtworden ist.

Der gedachte Erlaß ist nach Vorschrift des Gesetzes vom 10. April 1872 (G.-S. S. 35?)
veröffentlichtworden.

Statut für die RheinischeProvinzinl-Hülfskasse.

Dem mit der Adresse vom 3. Dezember 1881 überreichten neue» Statute für die
NheinifcheProuinzial-Hülfskafsehaben Wir durch Erlaß vom 25. April 1882 mit der Maßgabe
Unsere Genehmigung ertheilt, daß im H. 9<1 unter

„Kredit-Genossenschaften und Verbänden, welche einen gemeinnützigenZweck
Verfolgen",

und im ^. 12 unter
„Verbände", denen gegenüber auf Grund eines Beschlusses des Provinzial-

Verwaltungsraths von der Bestellung einer Sicherheit abgesehen werden kann,
„Kredit-Genossenschaften,1 welche einen gemeinnützigenZweck verfolgen und

Kreditvereine der gleichen Art" zu «erstehensind.



Der gedachte Erlaß ist nebst dem neuen Statut sowie dem von den Ressortministern
genehmigten Reglement, betreffend die Führung der Kassengeschäfteder ständischen Eentral-
Verwaltuug durch die RheinischeProvinzial-Hülfstasse, durch die Amtsblätter der Regierungen
der Nhcinprovinz bekannt gemachtworden.

Wahlperiodo des zeitigen Direktors der Rheinischen Prooinzial-Feuer-Societät.

Dem von Unseren getreuen Ständen in der Adresse vom 1. Dezember 1881 gestellten
eventuellenAntrage entsprechend,haben Wir dnrch Ordre vom 9. Januar 1882 bestimmt, daß
die von Uns am 3t. Juli 1874 vollzogene Bestallung des vormaligen Landraths Seul zum
Direktor der Provinzial-Feuer-Societät für die Rheinprouinzals auf Lebenszeit erfolgt zu gelten hat.

Aufbringung der Irrenanstalts-Vaukosten und der allgemeinen Prooinzial-Umlage.

Dem von Unseren getreuen Ständen in der Adresse vom 3. Dezember 1881 gestellten
Antrage entsprechend, haben Wir den Beschlüssen vom 30. November 1881:

„s.. die zur Verziusung nnd Tilgung der Anleihen für den Bau und die Einrichtung der
Provinzial-Irrenaustalten erforderlichen Beträge vom 1. April 1882 ab gleichzeitig
mit der allgemeinenProvinzial-Umlage nach dem Maßstabe der direkten Staatssteuern
ausschließlichder Hausir-Gcwerbesteneranf die ganze Provinz zu vertheilen und die
Allerhöchste (Genehmigungzu einer entsprechenden Abänderung der Resolutionen des
t9. Provinzial-Landtages über die Reorganisation der Irrenpflegr zu beantrage»",

„d, von einem Ausgleicheder bis zum 1. April 1882 für den obigen Zweck erhobenen
Beträge abzusehen",

durch Erlaß vom 8. März 1882 die Genehmigung mit der Maßgabe ertheilt, daß in dem
Beschlusse zu «. der Passus: „gleichzeitig mit der allgemeinenProvinzial-Umlage" gleichbedeutend
sein soll mit dem Ausdrucke:„als ein integrirenderBestandtheilder allgemeinen Provinzial-Umlage".

Durch denselbenErlaß haben Wir auch den von Unseren getreuen Ständen gleichfalls
am 30. November 1881 gefaßten Beschluß.

„Die allgemeineProvinzial-Umlage nach dem Maßstabe der direkten Staats¬
steuern, mit Ausschluß der Steuer vom Gewerbebetriebeim Umherziehen, unter
Berücksichtigungder durch das Gesetz vom 11. Juli 1822 gewährten Befreiungen
zunächst auf die Kreise und von diesen nach demselbenMaßstabe auf die Gemeinden
zu vertheilen, letzteren aber die Art der Aufbringung ihrer Kontingente zu überlassen",

genehmigt.

Ausdehnung der Geschäftstätigkeit der Landschaft der Provinz Westfalen auf
die landrechtlichen Kreise der Nheinpromnz (Nees, Mnlheim an der Ruhr, Stadt- nnd

Landkreis Essen, Stadtkreis Duisburg) und Herabsetzung der Veleihungsgrenze für
diese Landschaft von 150 auf 100 M. Arundsteuer-Neinertrag.

Die Ergänzung bezw. Abänderung des Statuts der Landschaft der Provinz Westfalen
vom 15. Juli 1877 iu diesem Siuue ist von Uns unter dem 5. April 1882, gemäß der
gutachtlichen Aeußerung Unserer getreuenStände, genehmigtworden, nnd hat die Veröffentlichung
des betreffendenStatnt-Nachtrages durch die Regierungs-Amtsblätter stattgefunden.



Wahl des Landes-Direkwrs.
Die von Unseren getreuen Ständen vollzogene Wahl des Landesrathes Wilhelm Klein

zum Landes - Direktor haben Wir auf die in der Adresse vom 15, Dezember 1882 angegebene
Zeitdauer durch Erlaß vom 3. Januar 1883 bestätigt.

Regelungder Disziplinar-Verhältnisse der prouinzialständischenBeamten
in der Rheinprouinz.

Dem Antrage Unserer getreuen Stände in der Adresse vom 16. Dezember 1882 auf
Erlaß eines Gesetzes zur Regelung der Disziplinar-Vcrhältnisfeder provinzialständischenBeamten
in der Rheinvrouinz haben Wir eine weitere Folge nicht zu geben vermocht.

UnsereNegierung verkennt nicht, daß die Disziplinar-Verhältnisseder prouinzialständischen
Beamten, infofern sie gegenwärtig lediglich durch das Gesetz vom 21. Juli 1852 (G.-S. S. 465)
bestimmt sind, in Folge der wesentlich vermehrten Aufgaben der prouinzialen Selbstverwaltung
einer neuen gesetzlichenRegelung bedürfen und daß dieses Bedürfniß sich besondersin der Rhein¬
provinz wegen der erheblicheil Zahl der dortigen Prouinzial-Beamten und wegen der Unterstellung
derselbenunter fünf bezirksweise getrennte Disziplinar-Behörden fühlbar macht. Diefe Regelung
aber durch das vorgeschlagene Spezialgesetznur für die Rheinprouinz herbeizuführen, finden Wir
mit Rücksicht auf die in gleicher Lage befindlichenanderen Provinzen und die zeitige Lage der
Vcrwaltnngs - Reformgcsetzgelnmgnicht angemessen. Wir werden dir gefetzlicheRegelung der in
Frage stehendenAngelegenheitin Verbindung mit dieser letzteren Reform in Aussicht nehmen und
können es nicht als eine Beeinträchtigung der Autorität der prouinzialständischen BeHürden erachten,
wenn in Disziplinar - Angelegenheitender prouinzialständischenBeamten die Bezirksregiernngcn
bezw. deren Präsidenten einstweilen noch weiter fungiren, zumal nach §. 54 des Gesetzes vom
21. Juli 1852 bei Gefahr im Verzüge auch von solchen Vorgesetzten, die eine Suspension zu
uerfügen nicht ermächtigt sind, jeden: Beamten die Ansübung seiner Amtsuerrichtungeuvorläufig
nntcrfagt werden kann. Wegen Ertheilung von Warnungen nnd Verweisen dnrch die Dieust-
uorgesetzten und wegen Auferlegnng von Geldbußen ist gegenüber den provinzialstiindischen Beamten
der Nheinvrovinz schon jetzt in ausreichenderWeife durch §. 18 des Gesetzes vom 21. Juli 1852,
bezw, durch die mit den Beamten geschlossenenAnstcllungs-Nerträgegesorgt.

Regulativ für die Organisation der Verwaltung des prouinzialständischenVermögens
und der prouinzialständischenAnstalten in der Rheinprouinz.

Dem von Unseren getreuen Ständen beschlossenenzweiten Nachtrage zn diesem Ncgnlative
vom 27. September 1871 haben Wir durch Erlaß vom 12. März 1883 Unsere Genehmigung
ertheilt. Der gedachte Erlaß ist nebst dem Regulativ-Nachtrage dnrch die Gesetz-Sammlung für
1883, Seite 34, veröffentlichtworden.

Zur Urknnd dieser Unserer gnädigstenBescheidung haben Wir den gegenwärtigenLandtags-
Abschied Hüchsteigenhändig vollzogen, nnd verbleiben Unseren getreuenStänden in Gnaden gewogen.

Gegeben Berlin, den 14. November 1883.

gez. Wilhelm,
ggez.: von Puttkamer. Manbach. Lueins. Friedberg, von Noetticher, von Goßler.

von Scholz. von Zatzfeldt. Nronsart von Schellendorff.



Allcrh. PlllP«sltions°Delret.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Prenßen «.
entbieten Unserenzuin Provmzial-Landtage versammeltengetreuen Ständen der RheinprovinzUnseren
gnädigsten Grnß und lassen Ihnen folgende Propositionen zur Berathung und Erledigung zugehen.

1. Der gemäß §. 41 des Gesetzes vom 8. März 1871, betreffend die Ausführung des
Bundcsgesetzesüber den Untcrftützungswohnsitz— G.-S. S. 130 — von Unseren getreuen
Ständen am 12. Dezember 1882 zum Mitgliede der Deputation für das Heimathwesenfür den
Zeitraum vom 1. Juli 1883 bis dahin 1886 gewählte Iustizrath Vremig zu Koblenz ist gestorben.
Unsere getreuen Stände werden daher eine Ersatzwahl für den Nest der dreijährigen Wahlperiode
zu vollziehenhaben.

2. Von den am 13. Dezember 1882 gemäß §. 14 bczw. H. 24 des Artikels I des
Gesetzes vom 25. Mai 1873 — G.-S. S. 213 — gewählten Mitgliedern der Bezirks-
Kommissionen zur Entscheidungüber Beschwerdenund Reklamationen gegen die Veranlagung zur
klllssifizirtenEinkommensteuerlind zur Klassensteuerist das Mitglied für den Regierungsbezirk
Düsseldorf, KommcrzienmthErnst Waldthausen zu Essen gestorben. Für den Genannten haben
daher Unsere getreuen Stände eine Ersatzwahl auf den Rest der Funktionszeit vorzunehmen.

Die Dauer des Provinzial-Landtages haben Wir auf 14 Tage bestimmt.
Wir verbleiben Unseren getreuen Ständen in Gnaden gewogen.

Gegeben Verlin, den 14. November 1883.

gez. Wilhelm,

ggez.: von Putttamer. Maybach. Lucius. Friedberg, von Bütticher. von Goßler.
von Scholz. von Hatzfeldt. Vronsart von Schellendorf.

An

die zum Provmzial-Landtage versammelten
Stände der Rheinprovinz.



Verzeichniß
der zum 29. RheinischenProuinzial'Landtagein Düsseldorf anwesend gewesenen

Standesherren und Abgeordneten.

Landtags Warschall:
Se. Durchlaucht Wilhelm Fürst zu Wied aus Neuwied.

Wce Landtags Warschau:
Freiherr von Solemacher-Antweiler, Königl. Kaminerherr nutz Wachendorf,Kreis Ellskirchen.

I. Stand:
1. Se. Durchlaucht Wilhelm Fürst zu Wied aus Neuwied.
2. Se. DurchlauchtAlfred Fürst und Altgraf zu Salm-Neifferscheidt-Dyck zu Schloß Duck.
3. Als Vertreter Sr. Durchlaucht des Herrn Fürsten von Solms-Brnunfels, Freiherr

Daniel Heinrich von Diergardt zu Haus Roland, Landkreis Düsseldorf.

Wahlbezirk:
Koblenz-Trier-Köln.

». für den Regierungs¬
bezirk Koblenz.

l>. für den Regierung^-
Köln.

e. im Allgemeinen.

d°.
bo.

do.

do.

d°.

II. Stand:

1. Herr Graf zu Westerholt-Gysenberg, Königlicher Kannnerherr
und Rittmeister a. D. ans Schloß Arcnfels, Kreis Neuwied.

2. Herr Freiherr von Svies-Büllcsheim, KöniglicherKammerherr
zu Haus Hall, Kreis Heinsberg.

3. Herr Freiherr von Solemacher-Antweiler, Vice-Landtags-Marschall,
KöniglicherKammerherr zu Wachendorf,Kreis Euskirchen.

4. Herr Freiherr Eugen vou Lo«, Königlicher Landrath zu Siegburg.
5. Herr Freiherr Max von Büfelager aus Pevvenhouen, Kreis

Nheinbach.
6. Herr Freiherr Egon von Fürstenberg-Heiligenhoven, Königlicher

Landrath zu Heiligenhoveu,Kreis Wipverfürth.
7. Herr Graf Gisbert Egon von Fürstenberg-Stammheim,

KöniglicherKammerherr zu Stammheim, Kreis Mülheim am Rhein.
8. Herr Freiherr Egon von Fürstenberg-Gimborn zu Gimborn,

Kreis Gummersbach.



Wahlbezirk:
Kobleuz-Tricr-Kölu.

«. im Allgemeinen,

do.

do,

do.

Nachen-Düsseldorf.
il. für den Regierungs¬

bezirk Aachen.

K. für den ehemaligen Re¬
gierungsbezirk Lleue.

«. im^Allgemeinen.

do..

do.

du.
d°.

do.
do.

do.

d°.
do.
do.

Köln. 1.
do. 2.

Aachen. 3.
Düsseldorf. 4.

Koblenz. 5.
Trier. 6.

Elberfeld. 7.
Barmen. 8.
Crefeld. 9.

Kreuznach,Kirn «. 10.
Zell, Trarbach :c. 11.

9. Herr Joseph von Groote, Rittmeister a. D. zu Hermülheim,
Landkreis Köln.

10. Zerr Graf Otto von Veißel-Gvmnich zu Tchmidthcim, Kreis
Schleiden.

11. Herr Freiherr Adolph von Steffens, Königlicher Kammerherrund
Geheimer Legationsmth zu Godurfer Burg bei Brühl.

12. Herr Carl August von Groote, Bürgermeister zu Godesberg,
Kreis Bonn.

13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.
21.
22.

23.
24.
25.

Herr Graf von Homuesch-Ruhrig, Königlicher Kanunerherr zu
Schloß Rührig, Kreis Erkelenz.
Herr Graf Wilhelm von Hoensbroech aus Schloß Haag, Kreis
Geldern.
Herr Seul, Landrath a. D. und Direktor der Rheinischen Provinzial-
Feuer-Societät in Düsseldorf.
Herr Freiherr A. von Eynatten, Königlicher Kcnnmerhcrr zu
Düsseldorf.
Herr Freiherr Rudolph von Geur zu 5)aus Caeu, Kreis Geldern.
Herr Freiherr von Eerde, Landrath a. D. zu Geldern.
Herr Freiherr Friedrich von Gevr-Schweppenburg, Königlicher
Kammcrherr und Nittincister a. D. zu Müddersheim, .Kreis Düreu.
Herr Freiherr von Vourscheidt zu Haus Rath, Kreis Düren.
Herr Bruno von Heister zu Düsseldorf.
Herr Graf Wilderich von Spee, Landrath a. D. zu Unter-Maubach,
Kreis Düren.
Herr Freiherr Franz von Dalwigk-Lichtenfels zu Düsseldorf.
Herr Freiherr von Scheibler, Landrath a. D. zu Aachen.
Herr Graf Max Clemens Ncrgh, genannt von Trips, zu Burg
Hemmersbach,Kreis Düren.

III. Wand:
Herr W. Kaesen, Kommerzienrathzu Köln.

„ August Heuser, Kommerzienrathzu Köln.
„ Pelz er, Rechtsamualt zu Aachen.
„ Courth, Iustizrath zu Düsseldorf.
„ Lottuer, Oberbiirgermeisterzu Koblenz.
„ Geller, Stadtverordneter zu Trier.
„ Theodor Dietze, Beigeordneter zu Elberfeld.
„ Friedrich Weddigen, Kaufmann zu Barmen.
„ Theodor Pelizäus, Rentner zu Crefeld.
„ Victor Sahler, Beigeordneter zu Kreuznach.
„ Auton Melzenbach, Kaufmaun iu Eochem.



9

Wahlbezirk:
Ehrenbreitstein, i 12.
Vallendar :c.
Saarlouis, 13.

Saarbrücken :c.
Merzig, Prüm:c. 14.

Montjoie, Eupen 2c. 15.
Düren, Gemünd :c. 16.

Iülich, Eschweiler :c. 1?.
Bonn, Münstereifel?c. 18.
Deutz, Mülh. a. Nh. «. 19.

Natingen, 20.
Kaiserswerth :c.

Duisburg, Mittheiln 21.
a. d. Ruhr:c.

Cleve, Wesel :c. 22.

Neuß, Grevenbroich :c. 23.
Lennep, Nonsdorf ?c. 21.
Solingen, Nemscheid:c. 25.

Koblenz-St. Goar. 1.

Kochem-Manen. 2.

Adenau-Ahrweiler- 3.
Zell.

Altenkirchen-Wetzlar. 4.
Kreuznach-Simmern. 5.

Neuwied. 6.
Aonn-Euskirchen- ?.

Nheinbuch.
Mülheim-Gunnners- 8.

bach-Wipperfürth.
Köln Land und 9,

Nergheim.
Siegburg-Waldbroel. 10.

Mülheima.d.N.-Essen. 11,
Düsseldorf-Solingen- 12,
Mettmann-Lennep.

Rees-Cleve.

Herr Hermann Nadermacher, Beigeordneter zu Neuwied.

„ L. H. Noechling, Gutsbesitzerzu St. Man».

„ E. I. Nels, Beigeordneter zu Prüm.
„ Ä. uon Grand-Rn, Rittergutsbesitzerzu Eupen.
„ Clemens August Hoffsümmer, Papierfabrikant zn Düren.
„ Joseph Roscil, Gutsbesitzerzu Roettgen, bei Eschweiler.
„ Philipp Hoffmann, Beigeordneter zu Etzrenfcld.
„ Theodor Lucas, Beigeordneter zn Mülheim am Rhein.
„ G. Eunze, Beigeordneter zu Langenberg, Kreis Mettmmm,

„ Julius Nrockhoff, Beigeordneter zu Duisburg.

„ Rudolph von Monfchaw, Hauptmann a. D. zu Goch,
Kreis Cleve.
Herr Theodor Croon, Beigeordneter zu M.-Gladbach.

„ Hugo Troost, Kaufmaun zu Hückeswagen,Kreis Lennep.
„ Carl Friederichs, Kommerzienrathzu Remscheid.

IV. Stand:
Herr Adolph Wunderlich, Bürgermeister und Gutsbesitzer zu
Weißenthurm, Kreis Koblenz.
Herr Johann Joseph Ackermann, Gutsbesitzer zu Bell, Kreis
Manen.
Herr Joseph Merzbach, Papierfabrikant und Gutsbesitzerzu Brohl,
Kreis Ahrweiler.
Herr Heiurich Beppler, Grundbesitzer zn Riedercleen, Kreis Wetzlar.
Herr Heinrich Trapp, Gutsbesitzer zuWaldböckelheim,KreisKreuznach.
Herr Adolph Reinhard, Gutsbesitzer zu Heodesdorf,Kreis Neuwied.
Herr Franz Horster, Bürgermeister a. D. und Gutsbesitzer zu
Hersel, Kreis Bonn.
Herr Eugen Buchholz, Gutsbesitzer zu Crommenohl, Kreis
Wipperfürth.
Herr Joseph Hubert Weiot, Bürgermeister a. D. und Gutsbesitzer
zu Großkönigsdorf, Landkreis Köln.
Herr Carl Eich, Bürgermeister mW Gutsbesitzer aus Bödiuge»,
Siegkreis.
Herr Clemens Hoffstadt, Oekonomzu Vogelheim,LandkreisEsse».
Herr Julius Wolters, Rittergutsbesitzerzu Düsseldorf.

Herr Freiherr Felix von Lo«, Gutsbesitzer aus Terporten, Kreis
Cleve.



IN

Wahlbezirk:
GeldernHempen.
Moers-Crefeld.

l^ladbach-Vieuß-
Grevcnbroich.
Saarbrlicken-

Ottweiler-St. Wendel.
Laudtreis-Trier,

Stadtkreis Trier (Vor¬
orte und Land¬

gemeinden).
Saarbnrg-Nterzig-

Saarlonis.
Vernkastel-Wittlich.

Daun-Prüm-Vittburg.
Änlich-Düren.

Aachen Land-Geileu-
lirchen.

Heinsberg-Erlelenz.
Eupen-Mlllmedy-

Schleiden-Ntontjoie.

14. Herr Vouuiger, Grltsbesitzer zu Vurst, Kreis Kempen.
t5. Herr Julius vou Bönninghansen, Gutsbesitzer zu Hollandshof,

Kreis Moers.
1,6. Herr Wcruer Breuer, Gutsbesitzer zu Giesenkirchen,Kreis M.-

Gladbach,
17. Herr Ludwig Zeitz, Fabrikant zu Sulzbach, Kreis Saarbrücken.

!8. Herr Wilhelm Änutenstranch, Gutsbesitzer zu Eitelstmch, Land¬
kreis Trier.

(unvertreten geblieben.)

1!». Hm Friedrich Herrmann, Guts- und Gerbereibesitzer zu Mülheim,
Kreis Verncastel.

20. Herr Friedrich Schmitz, Gutsbesitzer zu Hillesheim, Kreis Daun.
2t. Herr Jacob Jausen, Gutsbesitzeraus Vinsfeld, Kreis Düren.
22. Herr Joseph Vürsgeus, Gutsbesitzer zu Altstreifeld, Landkreis

Aachen.
23. Herr Hubert Schlick, Gutsbesitzerzu Holzmeiler,Kreis Erkelenz.
24. Herr Felix Letirerant, Gutsbesitzer aus Alankenheim, Kreis

Schleiden.



^ Geschäfts-SiHungsProtokolle.





Erste Sitzung.
Verhandeltim Sitzungssaaledes Provinzial-Stündehanseszu Düsseldorf

am Dienstag den 24. November 1883.

Nach stattgehabtem feierlichem Gottesdienste in den Hauptkirchen beider Konsessionen
versammelten sich gegen 12 Uhr die Mitglieder des Prouinzial-Landtags in dem für die Landtags-
Sitzungen bestimmtenSaale des Provinzial-Stündehanses.

Von einer Deputation vo» Landtags-Mitgliedern geleitet, trat nin 12 Uhr der Königliche
Landtags-Kommissar,Se. Excellenz Herr Ober-Präsident der Rheinprovinz, 1)r. von Bnrdeleben,
in den Saal, um den 29. RheinischenProuinzial-Landtag zn eröffnen.

In der Eröffnungsrede(oonk. stenographischer Bericht) theilte der Herr Landtags-Kommissar
mit, daß des Kaisers und Königs Majestät geruht hätten, die Stände der Provinz ans heute zn
einer Sitzung zu berufen, deren Dauer auf 14 Tage bestimmt sei.

Zum Landtags - Marschall haben Seine Majestät den Fürsten zu Wied, Durchlaucht,
und zum Stellvertreter desselben den KöniglichenKammerherrn, Freiherr» von Solemach er-
Antweiler Allerhöchst ernannt.

Das Allerhöchste Propositions - Dekret enthalte nur 2 Punkte, Wähle» betreffend, welche
von Seiten der KöniglichenStaatsregierung zur Erledignng überwiesenwürden, nämlich:

«,. Ersatzwahl für das verstorbeneMitglied der Rheinischen Deputation für das Heimath¬
wesen, Instizrath Nremig, für den Nest der laufendeil Wahlperiode;

d. desgleichenErfatzwahl für das verstorbeneMitglied, KommerzienrathWaldthansen, i»
die Bezirks-Kommissiondes RegierungsbezirksDüsseldorf für Eutscheidnugüber Beschwerdenund
Reklamationen gegen Veranlagung zur klassifizirtenEinkommensteueruud zur Klassensteuer.

Am Schlüsse seiner Anrede übergab der Herr Landtags-Kommissar den Allerhöchsten
Landtags-Abschiedfür die in den Jahren 1881 und 1882 versammelt gewesenen Provinzialstände
und zugleich das AllerhöchsteProvositions-Dekret in die Hand des Landtags-Marschallsund erklärte
sodann im Namen Seiner Majestät des Kaisers und Königs den 29. Rheinischen Provinzial-
Landtag für eröffnet.

Der Landtags-Marschall bringt hierauf ein Hoch auf Seine Majestät de» Kaiser und
König aus, in welchesdie Versammlung begeistert einstimmte.

Nachdem,von der Empfangs-Deputation wiederum geleitet, der Herr Landtags-Kommissar
den Saal «erlassen hatte, nimmt der Landtags-Marschall das Wort znr Eröffnuug der
geschäftlichenVerhandlungen und ersucht die Versammlung, ihm, wie in den früheren Sessionen, so
auch diesmal bei Wahrnehmung seiner Funktionen Nachsichtund Vertrauen entgegenzubringen.



14

Zu Protokollführern ernennt der Landtags-Marschall die Herren Freiherr von Fürsten-
berg-Heiligenhoven und Radermacher und wird Ersterer für die heutige Sitzung mit der
Führung des Protokolls betraut.

Das Journal wird dem Grafen von Beißel-Gymnich übertragen.
Sodann gedenktder Landtags-Marschall mit theilnehmenden Worten der feit der letzten

Landtags-Versammlnng durch Tod geschiedenen Mitglieder: Graf von Wolff-Metternich, Freiherr
Clemens von Los und Iustizrath Bremig. Letzterer insbesondere habe sich als stetiges Mitglied
des Provinzial-Verwaltungsraths und auch schon vorher als Mitglied der „FünfzehnerKommission"
vor Allem um die Entwickelungdes Anstaltswesrns in der Provinz verdient gemacht, so daß sei»
Name mit allen zur Zeit vorhandenen Humanitären Anstalten der Provinz, namentlich den Irren¬
anstalten und Taubstummenanstalten, eng verbunden sei und damit verbunden bleiben werde
für immer.

Die Versammlung erhebt sich zum ehrenden Andenkenan die Verstorbenenvon den Sitzen.
Der Landtags-Mllrfchall wirft nunmehr einen kurzen Rückblick auf das abgelaufene

Geschäftsjahr in der ständischen Verwaltung seit der letzten außerordentlichenSession des Provinzial-
Landtags. Dasselbe sei ein besonders arbeitsvolles deshalb gewesen,weil es neben den laufenden
Aufgaben der Bewältigung der durch die letzten Nothstände in der Provinz veranlaßten schwierigen
und umfangreichenArbeiten gegolten habe. Dank der unermüdlichenThätigkeit und treuen Mit¬
wirkung der sämmtlichenMitglieder des Provinzial-Verwaltuugsraths, vor Allem des Herrn Vice-
Landtags-Marschalls, bei Führung der Geschäftesei es gelungen, auch diese letztere Aufgabe unter
Verweudung der zu dem Zwecke vom letzten Provinzial - Landtage bewilligten außerordentlichen
Geldmittel zum hoffentlich nachhaltigen Segen für die Provinz zur Erledigung zu bringen.

Sodann hebt der Landtags-Marfchall, zugleich im Namen des Provinzial-Verwaltungs-
raths, das einträchtige, auch nicht durch den leisesten Mißton getrübte Verhältniß hervor, welches
im letzten Jahre zwischen dein Provinzial - Verwaltnngsrathe und den, jetzigenLandes - Direktor
beziehungsweiseden diesem zugeordneten oberen Beamten bestanden habe, und bezeichnetes weiterhin
als seine Pflicht, auf die verdienstvolle Thätigkeit des Herrn Landcs-Direttors hinzuweisen,der sein
Amt bisher mit außerordentlichemErfolge geführt uud sowohl bei Ausarbeitung der gegenwärtigen
Landtags - Vorlagen, insbesondere der organisatorischenEntwürfe, wie auch bei Bewältigung des
durch die Nothstands - Angelegenheiten verursachten Arbeitspensums mit Ueberanstrengung seiner
Kräfte gearbeitet und Vorzüglichesgeleistethabe.

Nach Verlesung des Allerhöchsten Landtags-Abschiedsund des Allerhöchsten Provositions-
Dekrets macht sodann der Landtags-Marschall über die vorgenommeneBildung resp. Zusammen¬
setzung der Ausschüsse Mittheilung. Dieselbe ist folgende:

I Ausschutz.
Angelegenheiten, welche von der I. und IV. Abtheilung der ständischen (lentralstelle ressoittren.

Vorsitzender: Vice-Landtags-MarfchallFreiherr von Solemacher-Autweiler.
Mitglieder: 1. Graf zu Westerholt. 2. Graf von Neißel. 3. Carl August von Groote.

4. Graf Vergh, genannt von Trips. 5. Joseph von Groote. 6. Graf von Hoensbroech.
?. Freiherr von Eynatten. 8. Heufer. 9. Pelzer. !0. Courth. ll. Lottner. 12. Dietze.
13. von Grand-Ry. 14. Croon. 15. Troost. Itt. Merzbach. 17. Buchholz. 18. Wolters.
19. Freiherr Felix, von Lo«. 20. Brener. 21. Bürsgens. 2?. Schlick. 23. Letixerant.
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Beamte der provinzialständischen Verwaltung: Landes - Direktor Klein. Landesrath
Goedeöe. Landesrath Brandts. Landes-Vaurath Dreling. Für Angelegenheitender Provinzial-
Feuer-Societät: Direktor Senl.

II. Ausschutz.
Angelegenheiten, welche von der II. und III. Abtheilung der ständischen Zentralstelle ressortiren.

Vorsitzender:N. von Heister.
Mitglieder: 1. Freiherr von Steffens. 2. Freiherr von Boeselager. 3. Freiherr von

Fürstenberg-Gimborn. 4. Senl. 5. Freiherr von Scheibler. 6. Freiherr Rudolf von Geyr.
7. Freiherr von Bourscheidt. 8. Kaesen. 9. Geller. 10. Pelizäns. 11. Nadermacher. 12. Hoff-
sümmer. 13. Rosen. 14. Lncas. 15. Eonze. 16. Friederichs. 17. Ackermann. 18. Beppler.
19. Horster. 20. Weidt. 21. Hoffstadt. 22. Bönnigcr. 23. Zeitz. 24. Herrmann.

Beamte der pruvinzialständischen Verwaltung: Landesrath Fritzen. Landesrath Klanfeuer.
Landes-Vaurath Dreling.

III. Ausschutz.
Angelegenheiten, welche uon der V. Abtheilung der ständischen Lentrnlstelle ressortiren.

Vorsitzender:Frhr. von Geyr-Müddersheim.
Mitglieder: 1 Freiherr von Spies-Vülleshenn. 2. Freiherr Eugen von Lo8. 3. Freiherr

von Fürstcnberg-Heiligenhoven. 4. Graf Fürstenberg-Stammhenn. 5. Graf Hompesch-Rührig.
6. Freiherr von Eerde. 7. Graf Wilderich von Spee. 8. Freiherr von Dalivigk. 9. Weddigen.
10. Sahler. 11. Melzenbach. 12. Röchling. 13. Nels. 14. Hoffmann. l5. von Vconschaw.
16. Vrockhoff. 17. Wunderlich. 18. Trapp. 19. Reinhard. 20. Eich. 21. uon Bönninghausen.
22. Nauteustrauch. 23. Schwitz. 24. Iansen.

Beamte der provinzilllständischeu Verwaltung: Landesrath von Metzen. Landes-Vaurath
Sachse. Landes-Vaurath Giünbert. Landesrath Brandts.

Se. Durchlaucht der Fürst zu Solms-Vrcmnfels ist zufolge einer an den ^andtags-
Marschllll gerichtetenMittheiKlng verhindert, seinen Sitz im Landtage einzunehmen,und hat den
bereits anwesenden Freiherrn von Diergardt zu Hmw Roland zu seiner Stellvertretung i-ite
bevollmächtigt.

Herr von Diergardt wird auf seinen dcssallsigen Wunsch dem I. Ausschutzzugetheilt.
Die Vorlagen des Proviuzial-Verivaltungsraths werden an der Hand eines gedrnckten

Verzeichnisses den einzelnenAusschüssen wie folgt überwiesen:

I. Ausschuß.
1. Vernmltungs-Bericht für das Rechnungsjahr vom 1. Januar 1881 bis 31. März 1882.
2. Veiwaltungs-Bericht für das Etatsjahr vom 1. April 1882 bis 31. März 1883.
3. Vornahme einer Ergänzungswahl zum Provinzial-Verwaltungsrathe.
4. Entwurf zu einem Reglement über die dienstlichen Verhältnisse der Beamten der provinzial-

ständischen Verwaltung der Rheinprouinz.
5. Entwurf zu einem Normal-Etat für die Besoldung der provinzialständischenBeamten der

Nheinprovinz.
6/7. Entwurf zu einem Reglement, betreffenddie Tagegelder und Reifekosten, sowie die Umzugs¬

kosten der provinzialständischenBeamten der Nheinprovinz.
8. Entwurf eines Reglements, betreffend Fürsorge für die Wittwe,: und Waifen der provinzial¬

ständischenBeamten der Rheinprovinz.
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9. Referat, betreffend die Genehmigung der vom Provinzial-Verwaltnngsrathe getroffenen
Abänderung des Reglements für dir Bildung der Abtheilungen der provinzialständifchen
Verwaltung der Nheinvrovinz.

10. Referat, betreffenddie Mittheilnng von den Seitens des Vorstandes des Vereins der Land-
bürgermeiflcr der Rhcinprovinz eingereichtenStatut-Entwürfen, betreffend die Gründung:

«.. einer Prouinzial-Pensionstasse für die Landbürgermeister;
1>. einer Wittwen- und Waisen-Versorgungsanstaltfür die Beamten der Nürgermeisterei-

und Landgenreindender ^iheinprovinz.
! I , Etat des Provinzial-Landtags, des Provinzial-Verwaltungsraths und der prouinzialständifcheu

EeiNral-Verwaltungsbehürdefür das Etatsjahr vom 1. April 1884 bis 31, März 1885.
12. Etat der Direktion der Rheinischen Provinzial-Hülfskaffefür das Etatsjahr vom 1. April 1884

bis 31. März 1885.
13. Etat der NheinifchenProvinzial-Feuer-Societät für das Etatsjahr vom 1. Januar 1884

bis 31. Dezember 1884.
14. Etat für die Verwaltung des Zinsgcwinnes der NheinifchenProvinzial-Hülfskaffe (Stände¬

fonds) für das Etatsjahr vom 1. April 1884 bis 31. März 1885.
15. Etat für die Verwendung des Ziusgewinnes des Rheinischen Meliorationsfonds für das

Etatsjahr vom 1. April 1884 bis 31. März 1885.
16. Haupt-Etat der provinzialständifchenVerwaltung der Nheinprovinz für das Etatsjahr vom

1. April 1884 bis 31. März 1385.
I?. Antrag auf Dechargirungder Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben für den Provinzial-

Landtag, für den Pruuinzial-Verwaltungsrath nnd die provinzialständische Central-Verwaltungs-
behorde pro 1881/82.

18. Antrag auf Dechargirung der Nachtragsrechnungüber den Neubau des Ständehaufes.
19. Antrag auf Dechargirung der Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben bei der Central-

Kllssenverwaltnngund dem Kreisfonds sowie über die Ausgleichung der Kriegsleistungen
pro 1881/82.

20. Dechargirung der Rechnungen der RheinischenProvinzial-Feuer-Societät pro 1880 und
pro 1881.

21. Dechargirung der Rechnuugeu der Rheiuischen Provinzial-Hülfskaffe pro 1880 und
pro 1881/82.

22. Referat, betreffend die Einrichtung einer besseren Ventilation in den beiden Sitzungssälen
des Ständehauses.

23. Referat, betreffend die Erweiterung der RheinifchenProvinzial-Hülfstasse zu einem Grund-
trcdit-Institnte für die Rheinprouinz.

24. Referat, betreffend die fernere Wahrnehmung der Funktionen des Direktors der Provinzial-
Hülfstasse.

25. Referat, betreffend die Bestimmung einer Minimalhöhe für die aus der Provinzial-Hülfstasse
an Privatpersonen zu gewährenden Darlehen.

26. Referat, betreffend den Rekurs des Steuer-Empfäugcrs Ziugfem zu M-Madbach wegeu
Nichtgewährung einer Tantieme von 93 M. 45 Pf. von der in feinem Empfangsbezirke
Seitens der Feuer-Societäts-Direttion direkt erhobenen Immobilien-Versicherungsprämieim
Betrage von 3115 M.



1?

27. Referat, betreffend das Gesuch des Ausschusses des Rheinisch-Westfälische»Feuerwehr-Verbandes
zu Bochum um Gewährung eines Iahreszuschussesvon 1500 M. aus provinziellenMitteln
zu Zwecken des Verbandes.

28. Etat für die Verwaltung der Angelegenheitender niederen landwirthschaftlichenSchulen,
sowie für die Unterstützung sonstiger landwirthschaftlicherZweckefür das Etatsjahr vom
1. April 1884 bis 31. März 1885.

29. Etat für die Verwaltung des Rittergutes Desdorf für das Etatsjahr vom 1. April 1884
bis 31. März 1885.

30. Etat für die Verwaltung der Fonds zur Gewährung von Entschädigungenfür auf polizeiliche
Anordnung getödtetes Rindvieh, Pferde u. f. w. für das Etatsjahr vom 1. April 1884 bis
31. März 1885.

31. Etat für die Verwaltung der Angelegenheiten,welche die Förderung von Kunst und Wissen¬
schaft betreffen, für das Etatsjahr vom 1. April 1884 bis 31. März 1885.

32. Referat, betreffenddie Vorstellung des Staatsarchivars I)r. Endrulat zu Wetzlar in Betreff
der Gewährnng einer jährlichen Subvention von 600 M. aus Prouinzialfonds au ihn.

33. Referat, betreffendden Bau von Proviuzial-Museen iu Bonn und Trier.
34. Referat, betreffendden Antrag der Gesellschaft für Rheinische Geschichtstunde auf Bewilligung

eines Beitrags für die Zweckeder Gesellschaft für die nächsten 2 Jahre vom 1. April 1884 ab.
35. Referat, betreffend den Antrag der katholischenKirchengemeindezu Gerresheim nn den

Rheinischen Prouinzial-Landtag auf Gewährung eines Zuschusses von 20—80 000 M. zu
den Kosten der Restaurirung der dortige«:Pfarrkirche.

36. Referat, betreffenddie Petition des Kircheuvorstaudesder Pfarrei Steiufeld um Gewährnng
einer Summe vou 15 000 M. zur Restauration der Pfarrkirche zu Steinfeld.

37. Referat, betreffenddas Gesuch des katholischen Kirchenvorstandeszu M.-Gladbach um Ueber¬
nahme der Nestaurationskostendes Münsterthurmes daselbst auf Prouinzialfonds.

38. Referat, betreffend den Antrag des Kirchthurm-Bauvereins zu Gemünd auf Gewährung
eines Beitrags zur Fertigstellung des Thurmes an der dortigen katholischen Kirche.

39. Referat, betreffendden Antrag des katholifchcn Kirchcnvorstandesvon St. Martin zu Bon»
auf Gewährung einer Subvention für die Restaurirung der Münsterkirchedaselbst.

40. Referat, betreffend das Gesuch des Verwaltungsraths des Vereins zur Errichtung einer
Gemäldeglllleriezu Düsseldorf um Bewilligung eines jährlichen Zuschusses von 6000 M. zu
den Mitteln des Vereins aus Proviuzialfonds.

41. Referat, betreffendden Antrag der Stadt Rhendt auf Gewährung eines jährlichenZufchusses
von 5000 M. zu den Kosten der daselbst projettirten staatlichenMaschinenbanschule.

42. Referat, betreffenddie Verwendung der von dem 28. Provinzial-Landtage bewilligtenMittel
zur Bekämpfung des Nothstandes und die zur Verhütung solcher Nothstände für die Zukunft
Seitens des Prouinzial-Verwaltungsraths bisher geschehenen Schritte.

43. Antrag auf Dechargirungder Rechnung über den Fonds für Unterstützung milder Stiftungen lc.,
sowie der Kunst und Wissenschaft pro 1881/82.

44. Antrag auf Dechargirung der Rechnung über die Verwaltung des Rittergutes Desdorf
pro 1881/82.

45. Antrag auf Dechargirung der Rechnung über die Fonds zur Unterstützungniederer land¬
wirthschaftlicherSchulen, sowie sonstiger landwirthschaftlicherZwecke pro 1881/82.

46. Antrag auf Dechargirung der Rechnung über die Vieh-Entschädigungsfondspro 1880.
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II. Ausschuß.

47. Etat der Verwaltung des Laudarmeuwesens der Rheinproviuz für das Etatsjahr vom
1. April 1884 bis 31. März 1885.

48. Etat des Staats-Nebenfonds (Polizei-Strafgelderfonds und Ehrenbreitftein'er allgemeiner
Armenfonds) für das Etatsjahr uom !. April 1884 bis 81. März 1885.

49. Etat über die Kosten der Unterbringung verwahrloster Kinder in Gcmäßhcit des Gcfetzes
vom 18. März 1878 für das Etatjahr uom 1. April 188 l bis 31. März 1885.

50. Antrag auf Dechargiruug der Landarmenrechunngpro 1880.
51. Antrag auf Dechargiruug der Rechnungenüber die Polizei-Strafgelderfonds und den Ehren-

breitstein'er allgemeinenArmenfonds pro 1880 nnd 1881/82.
52. Autrag auf Dechargiruug der Rechnung über die Koste» der Zwangserziehungverwahrloster

Kinder pro 1881/82.
53. Etat des Landarmenhauseszu Trier für das Etatsjahr uom 1. April t884 bis 81. März l885.
54. Etat für die Provinzial-Arbeitsanstalt zu Vrauwciler für das Etatsjahr von, 1. April 1884

bis 3>. März 1885.
55. Etat für das Hcbammeuweseucinschliehlich des Spezial-Etats für die Provinzinl-Hcbammeu-

Lehraustalt zu Kolu für das Etatsjahr vom 1. April 1884 bis 31. März 1885.
56. Etat für das Taubstummenwrseu cinfchließlichder Etats der Proviuzial-Taubstummen-

anstlllten zu Vrühl, Kempen, Ncuwied uud Trier für das Etatsjahr vom 1. April 1884
bis 31. März 1885.

57. Etat für die Provinzial-Nlindenanstalt zu Düren für das Etatsjahr vom 1. April 1884
bis 81. März 1885.

58. Etat für das Irrenwcsen nebst den Spezial-Etats für die Proviuzial-Irrenaustalten zu
Andernach, Bonn, Düren, Grafenberg uud Mcrzig, fowie für die ehemalige Irrenanstalt
zu Siegburg für das Etatsjahr vom 1. April 1884 bis 31. März 1885.

59. Etat über die Unterstützuugmilder Stiftungen, Rettungs-, Idioten- uud nudercr Wohlthätig-
keitsllnstaltenfür die Zeit vom 1. April 1884 bis 3t. März 1885.

60. Etat für die kosten der Uutcrbriuguug uud der Unterhaltung katholischer Epileptiker für
das Etatsjahr vom 1. April 1884 bis 31. März 1885.

61. Referat, betreffend die Aufhebung der Pensiouiirabtheilungen I. nnd II. Klaffe in der
Proviuzial-Irrenanstalt zu Vierzig.

62. Referat, betreffend Errichtung von Arbeiterkolonienin der Rheinprouiuz.
63. Referat, betreffenddie Pensious-Verhältnifsr der Lehrer au deu Tnubstummeufchulenzu Effeu

uud Elberfeld.
64. Referat, betreffeud Deckungeines bei dein Ausstelluugsfondsder Iustitute im Jahre 1880

verbliebenen Vorschusses von 4509 M. 98 Pf. aus dem Ständefonds.
65. Referat, betreffend Erweiterung der Provinzial-Arbeitsanstalt zu Vrauweiler, Ausführuug

einer Vewässerungsanlage,sowie Neubau eiucr Koch- uud Waschküche daselbst.
66. Referat, betreffenddie Genehmigung zur Herstellung von 2 Millionen Ziegelsteinenau der

Provinzial-Arbeitsanstalt zu Vrauweiler.
67. Referat, betreffeud die Erbauung einer Gasfabrik an der Provinzial-Arbeitsanstalt zu

Vrauweiler.

68. Referat, betreffeudVerwenduug der ehemaligeu Irrenanstalt zu Siegburg.
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69. Referat, betreffend die Erweiterung der Tobabtheilung in der Provinzial - Irrenanstalt
zu Bonn.

70. Referat, betreffenddas Gefnch des Bürgermeister«)von Morsbach, im Kreise Waldbroel, um
Gewährung einer Subvention zur Erhaltung des in Morsbach errichteten,von barmherzigen
Schwesterndes Franziskaner-Ordens geleiteten Krankenhauses „Maria-Hilf".

71. Referat, betreffenddas Gesuch des Knmtoriums der Augenheilanstaltfür den Negiernngsbezirk
Aachenum Bewilligung einer dauernden Jahres - Subvention für die gedachte Anstalt ans
Prouinzialmitteln.

72. Referat, betreffenddie Bewilligung einer Unterstützungvon 10 000 M. an die Idiotenanstalt
St. Nernardin in zweijährigen Ratenzahlungen, von je 5000 M. aus dem Ständefonds.

73. Antrag ans Dechargirung der Rechnung des Landarmenhanses zu Trier pro 1880.
74. Aittrag auf Dechargirung der Rechnung des Landarmenhaufes zu Trier über die Naukoutos

II—V, VII!—XII nnd XIV.
75. Antrag auf Dechargirung der Rechnung über die Nautontos XIII und XV des Landarmen¬

hauses zu Trier (Abbruch dreier Mauern, Anlage eines Schuppens, Abbruch eines Abtritts-
gcbnudes, Herstellungvon Isolirzellen nnd Vanarbeiten im Weibergebäude).

76. Antrag auf Dechargirung der Vaurechnung über die Errichtung einer Tanbstnmmenanstalt
im Laudarmenhause zu Trier.

77. Antrag auf Dechargirung der Rechnungen über die Provinzial - Taubstummenfonds und
Auffalten pro 1880 und pro 1881/82.

78. Antrag auf Dechargirung der Rechnung der Provinzial-Hebammen-Lehranstalt zu ,^öln
pro 1880.

70. Antrag auf Dechargirung der Rechnungender Proviuzial-Arbeitsanstnlt zn Brauweiler pro
18^0 und pro 1881/82.

80. Antrag auf Dechargirung der Rechnung der Provinzial-Nlindenanstnlt zu Düren pro 1880.
81. Antrag auf Dechargirung der Rechnungenüber den Untcrstütznngsfondsfür entlassene Irre

pro 1880 und pro 1881/82.
82. Antrag auf Dechargirung der Nechnuugenüber den allgemeiuenNedürfuitzfoudsder Irren¬

anstalten pro 1880 und pro 1881/82.
83. Anirag auf Dechargirung der Rechnungen der ehemaligenIrrenanstalt zn Siegbnrg pro

1879, 1880 und 1881/82.
84. Antrag auf Dechargiruug der Rechnung der Prouiuzial-Irrcnaustalt zn Grafenberg pro 1880.
85. Antrag auf Dechargirung der Rechnung der Provinzial - Irrenanstalt zn Düren pro 1880.
86. Aittrag auf Dechargirung der Rechnnng der Prouinzial-Irrcnanstalt zu Merzig pro 1880.
87. Antrag auf Dechargiruug der Rechnungen der Provinzial - Irrenanstalt zu Andernach pro

1880 und pro 1881/82.
88. Antrag auf Dechargirung der Rechnungender Provinzial-Irrenanstalt zn Vonn pro Januar,

Februar und März 1882.

III. Ausschuß.

89. Etats der Provinzial - Strahenverwaltnng für das Etatsjahr vom 1. April 1884 bis
31. März 1885.

90. Referat, betreffend Uebernahme der Prämienstrahe von Froitzheim über Vettweih nach
Gladbach auf den Prouinzial-Strahenfonds.
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91. Referat, betreffend Uebernahme der Prämienstmhe Friesenhagen- Freudenberg auf den
Provinzial-Straßenfonds.

92. Referat, betreffendUebernahme des rechtsseitigenZufuhrweges zur Saarbrücke bei Merzig
auf den Provinzial-Straßenfonds.

93. Referat, betreffend Uebernahme der Prämienstrahe Verschlag - Meinertzhagen auf den
Provinzial-Straßenfonds.

94. Referat, betreffendden Antrag der Stadtverordneten zu Linz auf Erbauung einer Verbindungs¬
straße von Linz nach Roßbach an der Wiedbachaus Provinzialfonds.

95. Antrag auf Dechargirung der Rechnungenüber den Fonds für Chaussee-Neu-und Umbauten
pro 1880 und 1881/82.

96. Antrag auf Dechargirung der Rechnungen über den Fonds zur Zahlung von Kreis- und
Konnnunal-Wcgebau-Unterstützungenpro 1880 und 1881/82.

97. Antrag auf Dechargirung der Geld- und Baurechnung der Provinzial - Straßenverwaltung
pro 1879.

98. Antrag auf Dechargirung der Rechnung über den Fonds zur Zahlung von Chaussee-Neubau-
prämien für Kunststraßen pro 1881/82.

99. Antrag auf Dechargirung der Rechnung über den Sammelfonds zu Zwecken der Straßen-
Verwaltung pro 1881/82.

100. Antrag auf Dechargirung der Rechnung über den Fonds zur Unterstützungder Wittwen von
Provinzial-Straßenaufsehern und Wärtern pro 1881/82.

Da Weiteres nicht zu verhandeln war, schließtder Landtags-Marschall die Sitzung
und beraumt die nächste Sitzung auf Donnerstag Mittag 12 Uhr an.

(Ende der Sitzung l2»/4 Uhr.)

Wilhelm Fürst zu Wird,
Landtags-Marschall.

Zweite Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaale des Prooinzial-Ständehauses zu Düsseldorf

am Donnerstag den 29. November 1883.

,

Der Landtags-Marschall eröffnet die Sitzung um 12 Uhr.
Das Geschäftsprotokollder ersten Sitzung wird verlesen und genehmigt.
Als Protokollführer für heute fungirt der AbgeordneteNadermacher.
Der Landtags-Marschall macht zunächst folgende gefchäftliche Mittheilungen:
1. Der Herr Landtags - Kommissar wünscht behufs Mittheilung an den Herrn Minister

des Innern durch tägliche kurze Berichte über den Gang der Landtags - Verhandlungen Kenntniß
zu erhalten.
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Der Landtags-Marschall wird das Entsprechendeveranlassen und geht das betreffende
Schreiben zu den Akten.

2. Der Abgeordnete Freiherr von Scheibler hat angezeigt, daß er durch Krankheit
Verhindert sei, zum Landtage zu erscheinen.

Dem Herrn Landtags-Kommissarist behufs Einberufung des Stellvertreters Mittheilung
gemacht.

Der AbgeordneteWunderlich wird auf seinen Wunsch für die Vorlagen des Provinziat-
Verwaltungsraths unter Nr. 10 und 84 der Drucksachen, desgleichender Abgeordnete Gras
Wilderich von Spee für die Vorlage suk Nr. 84, dem I. Ausschuh mit berathender Stimme
zugetheilt.

Eingegangen sind:
1. Von dem Vorstande der Kunsthalle zu Düsseldorf eine Einladung an die Landtags

Mitglieder zum Befuch der Kunsthalle.
2. Von dein Vorsitzenden der Gesellschaft „Verein" zu Düsseldorfdesgleichen eine Einladung

zum Besuch der Gesellschaftsräume.
3. Von Seiten des Zerrn Landtags-Kommissars:
Ä. Eiu Schreiben, betreffend die Vertretung Sr. Durchlaucht des Fürsten von Solms-

Braunfels im Landtage durch dessen Bevollmächtigten, den Freiherrn von Diergardt. Das
Schreiben geht zu den Akten.

d. Mittheilung, daß Se. Durchlaucht der Fürst zu Solms-Hohensolms-Licheinstweilen
durch Krankheitverhindert sei, an den Sitzungen Theil zu nehmen. Wird zu den Akten genommen.

o. Schreiben, betreffend die in Gemäßheit des AllerhöchstenPropositions-Dekrets zu
thätigende Ersatzwahl in die Rheinische Deputation für das Heimathwesen an Stelle des
Verstorbenen Mitgliedes Iustizrath Bremig.

Die betreffende Wahl soll nnt den übrigen Wahlangelegenheitengegen Schluß der Session
erledigt werden und hierbei auch die Wahl eines neuen Mitgliedes für den Prouinzial-Verwaltungsrath
au Stelle des Herrn Bremig erfolgen.

6. Ein Schreiben, betreffenderforderlichgewordeneGrganzungs- bez. Neuwahlen für die
Bezirke der 28. und 25. Infanterie-Brigade zu den Ober-Ersatzkommissionen.

Der Landtags-Marschall ersuchtdie Herren Mitglieder aus deu betreffenden Bezirken,
gelegentlich unter dem Vorsitze des ältesten Mitgliedes aus dem zweiten Stande zusammenzutreten
und sich wegen der Wahlvorschlägezu besprechen.

L. ein Schreiben, betreffenddie vorzunehmende Ersatzwahl in die Vezirks-Kommission für
Entscheidungüber Beschwerden und Reklamationengegen Veranlagung zur klassifizirten Einkommen¬
steuer und zur Klassensteuer für den Regierungsbezirk Düsseldorf an Stelle des verstorbenen
Mitgliedes dieser Konnnission,KommerzienrathWaldthausen.

Der Landtags-Marschall ersucht die betreffenden Mitglieder aus dem Regierungsbezirk
Düsseldorf, zur Vorbereitung dieser Wahlsache gleichfalls demnächst zusammenzutreten. Die
bezüglichen Akten würden im Bureau offen gelegt.

k. Mittheilung über die Verwendung der ständischenBeihülfen für die Staatsarchive.
Geht an den I. Ausfchuh.

3. Mittheilung einer Petition des Bürgermeisters zu St. Johann, betreffendAenderung
in der Berechnung der Provinzial-Umlage für die Stadt St. Johann.
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Die Angelegenheitist bereits vom Provinzial-Verwaltungsrathe zustimmenderledigt und
wird der Landtags-Marschall eine entsprechende Erwiderung an den Herrn Landtags-Kommissar
veranlassen.

li, Mittheilung eines Antrags der KöniglichenNegierung zu Düsseldorf auf Gewährung
eines Zuschussesau die Stadt Nhevdt zu den Kosten der daselbst zu errichtenden Maschinea-
bauschule.

Geht im Anschlüsseau die denselbenGegenstand betreffende Vorlage des Prouinzial-
Vcrwaltungsraths unter Nr 83 der Drucksachen au den I. Ausschuß.

i. Mittheilung eines Antrags der KöniglichenNegierung zu Aachenans Uebernahme der
Aachen-EuvenerAttienstraße, der Aktienstraßeuou Stolberg über Eschweiler uach Iülich und der
sogenannten Eockerill-Strahe auf den Prouinzial-Sttaßenfonds.

Geht an den III. Ausschuß zur gleichzeitigen Behandlung mit der noch zu erwartenden
Vorlage des Provinzial-Verwaltungsraths über eine Petition, betreffendUebernahmeder Aachen-
Euvener-Attienstraße.

Der Abgeordnetevon Graud-Ny wird auf seinen Wunsch für diefc Straßen-Angelegen¬
heiten dem III. Ausschuß mit berathender Stimme zugetheilt.

Ic. Mittheilung der Nachweisungenüber die Verwendung der Grundsteuerdeckungs-Fonds
in den fünf Negierungsbezirkender Provinz. Geht an den I. Ansschusi.

4. Sonstige Eingänge und Petitionen:
il. Bericht über die diesjährige General-Versammlung der Gesellschaft für rheinifche

Geschichtskunde, eiugesaudt uom Schriftführer der Gefellfchaft.
Geht im Auschlusse an die Vorlage des Provinzial-Verwaltungsraths unter Nr. ?6 der

Drucksachen an den I. Ausschuß.
b. Petition des Vorstandes des Nheinischen Bauernvereins, unterzeichnet von dem Landtags-

Mitgliede Freiherrn Felix von Loö als Vorsitzende,: und dem Schriftführer des Vereins, betreffend
Entschädigung für die an Milzbrand fallenden Thiere.

Die Sache wird genügend unterstützt uud geht an den I. Ausschuß.
o. Petition des Bürgermeisters zu Nümbrecht, im Kreise Gummersbach, betreffend

Aenderung der Bedingung für die Auszahlung einer Wegebau-Beihülfe.
Wird als Angelegenheit der lanfenden Verwaltung an den Prouinzial-Verwaltungsrath

zur Erledigung überwiesen.
ck. Schreiben des Vorsitzenden des Vereins der Landbürgcrmeister der Rheinprouinz in

Angelegenheit der von dem Verein beantragten Gründung einer Prouinzial-Pensionskassefür die
Landbürgermeister,sowie einer Wittwen- und Waisen-Versorgnngsanstalt für die Gemeindebcamten
in der Rheinprouinz.

Geht im Anschlnsse an die Vorlage des Provinzial-Verwaltungsraths unter Nr, 10 der
Drucksachen an den I. Ausschuß als Material.

e. Petition des Vorstandes des Nheinischen Vereins wider die Vagabundennoth,
betreffend Gewährung zinsfreier Darlehen zum Zwecke der Gründung von Arbeiter-Kolonienin der
Nheinprovinz.

Der AbgeordneteConze macht die Petition zu der feinigen, sie wird genügend unterstützt
und geht au den II. Ausschuß im Anschlüsse an die Vorlage des Provinzial-Verwaltungsraths
nnter Nr. 43 der Drucksachen. Der AbgeordneteGraf Hoensbroechwird anf seinen Wunsch für
diese Sache dem II. Ausschuhmit berathender Stimme zugetheilt.
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f. Petition des Kirchenvorstandeszu Forst auf Bewilligungvon Geldmitteln zur Restauration
der Schwauenkirchein Forst, Kreis Kochem.

Der AbgeordneteLottner macht die Petition zur seinigen, sie wird genügend unterstützt
uud geht au den I. Ausschuß.

Der AbgeordneteMelzenbach wird auf seinen Wunsch für diese Sache dem I. Ausschuß
mit berathender Stimme zugetheilt.

3. Autrag der Stadt Mülheim a. Rhein, betreffend Subventionirung der dortigen
Webeschnle.

Der AbgeordneteLncas macht das Gesuch zu dein seiuigen, dasselbe findet Uuterstützuug
und geht au den I. Ausschuß. Herr Lncas wird für diese Sache auf seinen Wuusch dein I. Aus¬
schuß mit berathender Stimme zugetheilt.

ti. Petition des Leutral-Norstandes des landwirtschaftlichen Vereins für Rheinpreußen,
betreffend Maßnahmen zur Gewinnung der städtischen Fäkalien für die Landwirthschaft, uud
Petition des Vorstandes des NbeinischenBanern-Vercins in derselbenSache.

Letztere ist unterzeichnetvon dein Mitgliede des Landtags, Freiherr Felix von Loö, und
dem Schriftführer des Vereins; erstere wird von dem Abgeordnetenvon Heister zu der feinigen
gemacht, beide Anträge werden genügend unterstützt uud geheu an den I. Ausschußzur gemein¬
schaftlichen Behandlung.

1. Petition der Bürgermeister zu Buir uud Golzheim, betreffendUebernahmeder Buir-
Golzhcimer Straße.

Wird von dein AbgeordnetenFreiherr von Geyr-Müddersheim zu der feiuigeu gemacht,
genugend unterstützt und geht an den III. Ausschuß.

K. Petitionen, betreffendBedingungen für die Straßenbahn von Munniug uach Vroich.
Dieselben werden an den Provinzial-Verwaltnngsrath, welcher sich in seiner hcutigeu

Sitzung mit dieser Vahnangelegenheit zu befassen hat, zur dcmnächstigenWiederuorlage uud
Antragstelluug verwiesen.

1. Petition des Oberbürgermeisters der Stadt ,^ölu auf Unterstützung der dortigen
gewerblichenFachschule.

Dieselbe findet uicht die zur geschäftlichen Behandlung erforderlicheUuterstützuugund
geht zu den Akten.

m. Petition des Vorstandes des Central-Gewerbe-Vereinsfür Rheinland, Westfalen und
beuachbarteBezirke auf Vewilliguug eiuer Uuterstühung für Vereiuszwecke.

Der AbgeordueteCourth macht diese Petition znr seinigen, sie wird uuterstützt uud geht
au den I. Ausschuß.

n. Petition des Pfarrers von Nodrlfchwingh auf Gewährung eiues Zuschusses für die
Anstalt Nethel zu Bielefeld.

Geht mit Bezug auf das in dieser Augelegeuheituoch zu erwartende besoudere Referat
des Proviuzial-Verwaltuugsraths au deu II. Ausfchuß.

0. Petition von Seite,: der Niersbeerbtcn, betreffend Verweuduug eiuer vom Landtage
bewilligten Beihülfe zur Riersregulirung.

Wird von dein AbgeordnetenGraf von Hoeusbroech zu der feiuigeu gemacht, genügend
unterstützt und geht a» den I. Ausfchuß.

Der AbgeordneteFreiherr Rudolvh uou Geyr wird für diefe Sache auf seinen Wunsch
dem I. Ausschußmit berathender Stimme zugetheilt.
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p. Petition des Bürgermeisters zu Vüchenbeurenauf Uebernahmeder Altlan-Zeller Straße.
Wird von dem AbgeordnetenMelzcnbachzu der seinigen gemacht, genügend unterstützt

und geht an den III. Ausschuß.
y. Petition des Bürgermeisters zu Tmrbach auf Unterstützung des Moselbrückenbaues

zwischen Trarbach und Traben.
Der AbgeordneteMelzenbachmacht dieselbe zur seinigen, sie wird genügend unterstützt

und geht an den III. Ausschuß.
Der AbgeordneteWolters wird auf seinen Wunschfür diese Angelegenheitdein III. Aus¬

schuß mit berathender Stimme zugetheilt.
r. Petition des Bürgermeisters zu Antweiler auf Uebernahme der Grunderwerbskosten

für die Müsch-Schulder Straße auf Provinzialfonds.
In dieser Angelegenheit ist eine besondere Vorlage Seitens des Provinzial-Verwaltungsraths

zu erwarten und geht deshalb die Petition als Anlage zu dieser demnächstigenVorlage an den
III. Ausschuß.

». Petition des Kreis-Landraths zu Bernlastel ans Bewilligung von Geldmitteln zur
Förderung der Korbweiden-Kulturin mehreren Gemeinden des Kreises.

Der AbgeordneteHerrmann macht dieselbe zur seinigen, sie findet Unterstützungund geht
an den I. Ausschuß.

Der genannte Abgeordnete wird auf seinen Wunsch für diese Sache dem I. Ausschuß
mit berathender Stimme zugetheilt.

t. Petition des Bürgermeisters zu Birgelen auf Uebernahme der Unterhaltungskosten
eines Geisteskranken.

Geht als laufendeVerwaltnngssachean den Provinzial-Verwaltungsrath zur ressortmäßigen
Erledigung.

u. Petition des Kreislandraths zu Bernlastel auf Bewilligung einer Beihülfe zu den
Grunderwerbskostender Zweigbahn Wengerohr-Bernkastel. Dieselbe bleibt ohne Unterstützungund
geht zu den Akten.

v. Von demselben: Petition auf Bewilligung von Beihülfen für mehrere Gemeinden des
Kreises Bernkastel zur Anlage von Wasserleitungen.

Wird von dem AbgeordnetenHerrmann zu der seinigen gemacht, hinreichendunterstützt
und geht an den I. Ausschuß.

Der genannte Abgeordnete wird auf feinen Wunsch für diese Sache dem I. Ausschuß
mit berathender Stimme zugetheilt.

^v. Antrag der Gemeinde Vrück-Hetzingenund der übrigen betheiligten Gemeinden auf
Uebernahme der Straße von Brück nach Kleinhau auf den Provinzial-Straßenfonds.

Der AbgeordneteGraf Wilderich von Svee macht die Allgelegenheit zur seinigen, sie
wird hinreichendunterstützt und geht an den III. Ausschuß.

x. Von dem Abgeordneten Graf Wilderich von Svee und einer Anzahl anderer
Abgeordnetenist ein schriftlicherAntrag übergeben worden, betreffend Ausbau der als Provinzial-
strahen zu übernehmendenWege durch die ständische Straßen-Verwaltung. Das Petitum desselben
lautet wie folgt:

„Bei Uebernahme von Wegen auf den Provinzial-Straßenfonds ist die bisherige Praxis
die, daß die Gemeinden nach Fertigstellung der Straße mit dem Antrage auf Uebernahme an den
hohen Landtag herantreten. Selbst die frühere Bewilligung von Bau-Prämien gibt keine Sicherheit
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über das Bedürfniß hinausgehende'kostspieligeWege zu bauen, sich die Bau-Instruktion selbst
auslegen und wenn es auf Uebernahme ankommt, wohl finden, daß entwederBedeutung fehlt oder
mangelhafte Ausführung eine Erfüllung der Wünscheunmöglichmacht, wahrend, wenn sie früher
definitiven Bescheid gehabt, sie mit billigerem kommunalmäßigem Bau ausgekommen wären.
Diesen Uebelständenwürde vorgebeugt, wenn es dem hohen Proviuzial-Landtage gefallen wollte,
zu bestimmen:

1. daß im Allgemeinenalle Wege, welche auf den Provinzial-Straßenfonds übernommen
werden sollen, von der Provinzial-Verwaltuug durch ihre eigeneu Organe ausgebaut
werden sollen, natürlich gegen Einziehung der nach dem Kostenanschlagevon den
Gemeinden zu leistendenBeiträge;

2. daß alle Anträge mit Plan und Kostenanschlag vor Inangriffnahme der Arbeiten dem
hohen Landtage zur definitiven Beschlußfassungvorzulegenseien.

Der Antrag wird mit Rücksicht auf feine prinzipielleWichtigkeit vom Landtags-Marschall
zunächst an den Prouinzial-Verwaltungsrath behufs Vorberathung verwiesenund geht demnächst
mit dem Votum des Provinzial-Verwaltuugsraths an den >!!, Ausschuß.

^. Desgleichenist von dem AbgeordnetenGraf von Hoensbroechund anderen Landtags-
Mitgliedern folgender, das RheinischeHupothekenwesen betreffender, Antrag fchriftlich überreicht worden:

„In Erwägnng, daß die anerkannten Mängel der rheinischenHnvothekenordnuugvon
Jahr zn Jahr eine größere Unsicherheit der Fordernngen sowohl, wie der Eigenthumsverhältuisfe
herbeiführen, daß daher eine gründliche Aendernng auf diesem Nechtsgebietezur Ordnung und
Sicherung der Real-Schuldverhältnisfedringend nothwendig sich erweist, stellen die Unterzeichneten
den Autrag:

„Hoher Proviuzial - Landtag wolle die Königliche Staatsregierung um schleunige In¬
angriffnahme der im Gebiete des rheinischen Rechts nothwendigen Aenderung der
Hnvothekengesetzgebnng ersuchen,"

Der Antrag geht im Anschlüsse an die Vorlage des Provinzial-Verwaltungsraths uuter
Nr. 23 der Drucksachen an den I. Ausschuß.

Es wird in die Tagesordnung eingetreten, deren einzigen Gegenstand das Referat des
I. Ausschusseszu den Verwaltungs-Nerichten des Provinzial-Verwaltungsraths für
die Zeitperiode vom 1. Januar 1881 bis 31. März 1882 und vom 1. April 1882 bis
zum 31. März 1883 bildet.

Die Versammlung nimmt Kenntniß von dem, in dem Referat des Ausschusses im Auszuge
niedergelegten Inhalte der Verwaltungs - Berichte und beschließt einstimmig nach den in diesen
Berichten euthaltenen Anträgen, welche der I. Ausschußzu den seinigen gemachthatte:

1. das auf Seite 4 uud 5 des Berichts pro 1881/82 bezeichnete Reglement über die
Benutzung von DienstwohnungenSeitens der provinzialständischen Beamten ausdrücklich
zu genehmigen;

2. den durch §. 9 des Reglements vom 29. Oktober 1875 festgestellten Reservefonds
von je 200 000 M. in niaximo für Pferde und für Riudvieh je auf 1 000 000 M.
(eine Million) zu erhöhen und den Provinzial - Verwaltuugsrath zu beauftragen, zu
der demgemäß vorzunehmendenAbänderung des ß. 9 des genannten Reglements die
erforderliche ministerielleGenehmigung nachzusuchen(Anträge Seite 78 des Berichts
pro 1881/82 und Seite 70 des Berichts pro 1882/83);
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3. zu genehmigen, daß die seitherige Etatssumme von 20 0^0 M. z>lr Förderung von
Kunst und Wissenschaftauch weiterhin aus den Dotations - Einnahmen entnommen
werde (Antrag Seite 79 des Berichts pro 1882/83).

Bezüglich der Interpellation des Freiherrn von Weuge - Wulffeu (Seite 2 und 3 des
Berichts pro 1882/83) ist die Versammlnng einverstandenmit dem Vorschlagedes I. Ausschusses,
diese Sache definitiv auf sich beruhen zu lasse».

Ueber den Antrag auf Seite 16 des Berichts pro 1882/83, betreffend die definitive
Belastung des Kreisfonds mit der daraus vorschußweise entnommenenSumme von 225 670 M.
61 Pf. wird, da der Ausfchuß zu diesem Antrage noch nicht Stellnng genommen hatte, die
Beschlußfassungvertagt.

Hiermit ist der (Gegenstand erledigt.
Der Landtags-Marschall schließt die Sitzung und beraumt die nächsteSitzuug auf

Samstag Vormittag 11 Uhr an.
(Schluß der Sitzung 1«,4 Uhr.)

Wilhelm Fürst zu Wied,
Landtags-Marschall.

Tritte Sitzung.
Verhandelt im Sihungssaale des Provinzial-Ständehauses zu Düsseldorf

am Samstag den 1. Dezember 1883.

Der Landtags-Marschall eröffnet die Sitzung um 11 Uhr.
Das Geschäfts-Protokollder zweiten Sitzung wird verlesen und genehmigt.
Das Protololl der heutigen Sitzung führt der AbgeordneteFreiherr von Fürstenberg-

Heiligenhoven.
Der Landtags-Marschall bemerkt,daß es in der ersten Sitzung beiNamhaftmachung

der seit der vorigen Session durch Tod abgerufenenMitglieder des Provinzial-Laudtages versäumt
worden sei, des verstorbenenKommerzienraths Waldthausen zn erwähnen, nnd daß er dies jetzt
gebührend nachhole.

Die Versammlung erhebt sich znm Zeichen der ehrenden Erinnerung an den Verstorbenen
von den Sitzen.

Von Seiten des Herrn Landtags-Kommissars ist ein Schreiben eingegangen, betreffend
die Angelegenheitdes Baues von Provinzial-Museen. Dasselbe geht im Anschlüsse an die Vorlage
des Provinzial-Verwaltungsraths unter Nr. 75 der Drucksachen an den I. Ausschuß.

Von Seiten des Provinzilll-Verwaltungsraths liegen vor:
1. das Referat über den Antrag des Grafen Wilderich von Spee und Gen., betreffend

die anderweitige Regelung des Provinzialstraßen-Bauwefens. Geht an den III. Ausschuß.
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2. Referat über einen von dem AbgeordnetenFreiherr Felix von Loe und zahlreichen
anderen Landtags - Mitgliedern au den Provinzial - Verwaltungsrath gerichtetenAntrag, betreffend
die Bewilligung von Zuschüssen für die Versuchsstationdes Rheinischen Vauernvereins zu Kempen.
Geht an den I. Ausschuh.

Von dem AbgeordnetenFriederichs ist ein schriftlicher Antrag übergeben worden,betreffend
Errichtung einer Unterstützungskassefür die ständigen Arbeiter der Provinzialstraßen. Derselbe
ist von noch 3 Landtags-Mitgliedern unterzeichnet, hat also ausreichendeUnterstützungund geht
an den III. Ausschuß.

Von demselbenAbgeordneten liegt ein Antrag vor über Abänderung der Normativ-
Bedingungen für den Van von Sekundärbahneu auf Prouiuzialstmßeu. Derfelbe hat in den
Unterschriftender Mitantragsteller gleichfalls genügende Unterstützung und geht an den III. Ausfchuß.

Der Abgeordnete Friederichs wird auf seinen Wunsch für diefe beiden Anträge dem
III. Ausschuß mit berathender Stimme zugetheilt.

Für den Antrag in Angelegenheitender Sekundärbahneu wird der AbgeordneteNuchholz
auf seinen Wunsch ebenfalls dem III. Ausfchuß mit berathender Stimme zugetheilt.

Desgleichen wird der AbgeordneteVonniger auf feinen Wuufch für die Angelegenheit,
betreffendVersicherung der an Milzbrand fallenden Thiere, dem I. Ausfchuß mit berathender
Stimme zugetheilt.

Von dein Bürgermeister von Mettmanu ist eine Petition eingegangen wegen Verlegung
der Proviuzilllstraße in Mettmann. Dieselbe liegt mit einem bezügliche» Referate des Provinzial-
Verwaltuugsrathes vor und geht an den III. Ausfchuß.

Die Abgeordneten Conze nnd Wolters werden auf Wunfch für diese Sache dem III. Ausschuh
mit berathender Stimme zugetheilt.

Der Landtags-Marschall bemerkt bezüglich der in der vorigen Sitzung zu den Akten
verwiesenenPetition der Stadt St. Johann, die Berechnuug der Provinzial-Umlage für die Stadt
St. Johann betreffend,daß die Annahme der bereits erfolgten Erledigung diefer Petition durch den
Provinzial-Vcrwaltungsratb sich nachträglichals nicht zutreffend heransgestellt habe, indem das
betreffende Petitum sich mit der zur Sache ergangenenEntscheidung des Provinzial-Verwaltungsraths
uicht vollstäudig decke. Der Landtags-Marschall verweift daher diese Angelegenheitanderweit
an den 1. Ausschuß uud theilt für diefelbe den AbgeordnetenRöchling nnf seinen Wunsch dem
I. Ausschußmit berathender Stimme zu.

Von dem Proviuzial-Verwaltuugsrathe sind sodann noch folgende Vorlagen eingegangen,
betreffendDechargirung von Rechnnugen;

a. Nechnuugüber die Vieh-Entschädigungsfondspro 1881/82. Geht an den I. Ausschuß.
I). Rechnung über den Irreuanstalts-Amortisations- und Verzinsungsfondspro 1881/82.

Geht an den II. Ausfchuß.
c. Rechnung über die Landarmen-Verwaltung pro 1881/82. Geht an den II. Allsschuh.
Es wird in die Tagesordnung eingetreten. (Der Vice-Landtags-Marschall übernimmt

den Vorsitz.)
1. Die Rechnung über die Einnahmen nnd Ausgaben für den Provinzial-

Landtag, für den Prouinzial-Verwaltungsrath und die provinzialständische
Central-Verwaltungsbehürde pro 1881/82 wird dechargirt.

2. Desgleichen die Nachtragsrechnung über den Neubau des Ständebauses.

4»
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3. Desgleichendie Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben bei der
Central-Kafsenverwaltung und dem Kreisfonds sowie über die Ausgleichung
der Kriegsleistungen pro 1881/82.

4. Der Etat der Verwaltung des Landarmenwesens der Nheinprovinz
für das Etatsjahr vom 1. April 1884 bis 31. März 1,^5 wird in der vom Provinzial-
Verwaltungsrathevorgelegten Aufstellung (Nr. 28 der Druclfachen) mittels en dluo-Annahmegenehmigt.

5. Desgleichen der Etat der Staats-Nebenfonds: Polizei-Strafgelderfonds
und Ehrenbreitsteiner allgemeiner Armenfonds (Nr. 29 der Drucksachen).

6. Desgleichender Etat über die Kosten der Unterbringung verwahrloster
Kinder in Gemähheit des Gesetzes vom 13. März 1878 (Nr. 30 der Drucksachen).

Hierbei wird zugleich nach einem Antrage des AbgeordnetenFreiherrn Felix von Loö
einstimmig beschlossen: „mit Rücksicht auf die erziehlichen und wirthfchaftlichen Vortheile der Pflege
der verwahrlosten Kinder durch religiöse Genossenschaftenden Provinzial - Nerwaltungsrath zu
beauftragen, die geeignetenSchritte zu thun, damit die Pflege der auf Kosten des Prouinzial-
Verbandes unterzubringendenverwahrlostenKinder katholischer Konfession religiösen Genossenschaften
wenigstens theilweisewieder übergeben werde."

?. Der Etat für das Hebammenwesen einschließlich des Spezial-Etats
für die Provinzial-Hebammen-Lehranstalt zu Köln für das Etatsjahr vom
1. April 1884 bis 31. März 1885 wird nach der Vorlage des Provinzial-Nerwaltungsraths
unter Nr. 3«! der Druckfachen gleichfallsmittels on Klue-Annahme genehmigt.

8. Es wird nach dem Antrage des III. Ausschusses zu Nr. 90 der gedruckten Vorlagen
, ^. des Provinzial-Verwaltungsmths beschlossen:„die Neber nähme der Prämien st raße von

Nr.^'^—'^ " Froitzheim über Vettweiß nach Gladbach sofort nach guter provinzialstraßenmühiger
Herstellung auf den Provinzial-Straßenfonds zu genehmigen,"

9. Desgleichen wird nach dem mit dem Antrage des Provinzial-Vcrwaltungsraths in Nr. 91
, ^, der Drucksachen übereinstimmendenAntrage des III. Ausschusses beschlossen: „die Nebernahme

Nl.^2^5^—" der Prämienstraße von Erottorf über Friesenhageu nach Freudeuberg im
Bezirke der Gemeinde Friesenhagen auf den Provinzial-Straßenfonds nach vollständig ordnungs¬
mäßiger Herstellung, vorbehaltlichder vom Provinzial-Verwaltungsrathe zu stellenden besonderen
Bedingungen, zu genehmigen."

10. Endlich wird nach dem Antrage des lll. Ausschusses zu der Vorlage des Prouinzial-
^n- Verwaltungsraths unter Nr, 92 der Drucksachenbeschlossen:„die Uebernahme des rechts-

Hr.^"^^ seitigen Zufuhrweges zur Saarbrücke bei Merzig nach gutem, vorschriftsmäßigem
Ausban auf den Provinzial-Straßenfonds zu geuehmige»mit der Maßgabe, daß die betreffende
Uebernahme nur entweder in Verbindung mit der Uebernahme der Prämienstraße nach Waldwies,
oder im nachträglichen Anschlüsse an diese, nicht aber vorher, erfolgendarf, sowie daß die Brücken-
Fahrbahn wie überhaupt alle zur Brücke gehörigenAnlagen von der Uebernahmein die ständische
Unterhaltung ausgeschlossen bleiben, und daß endlich die erforderlicheGarantie geleistetwerde für
dauernde, dem Straßen-Regulativ entsprechende Unterhaltung dieser Brücke."

Die Tagesordnung ist damit erledigt.
Der Vice-Land tags-Marsch all schließt die Sitzung und macht bekannt, daß die

nächste Sitzung auf Montag Mittag 12 Uhr angesetzt sei.
(Schluß der Sitzung 1 Uhr.)

Wilhelm ssiirst zu Wied,
Landtags-Marschllll.
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Vierte Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaals, des Proomzial-Ständehauses zu Düsseldorf

mn Montag den 3. Dezember 1883.

Der Laudtags-Marschall eröffnet die Sitzung um 12 Uhr.
Das Geschäfts-Prototoll der vorigen Sitzung wird verlesen und genehmigt.
Als Protokollführer für die heutige Sitzung fungirt der AbgeordneteNadermacher.
Die AbgeordnetenFreiherr Eugen von Los und Graf von Fürsteuberg-Stammheim haben

angezeigt, daß sie für hcnte und den morgigen Tag zur Theilnahme an den Sitznngen des
Proviuzial-Landtags verhindert feien. Die betreffendenSchreiben gehen zu den Akten.

Von Seiten des Provinzial-Verwaltungsraths sind mit bezüglichemVotum vorgelegt worden:
1. Petition mehrerer Gemeinden des Kreises Adenau auf Entlastung von den Kosten des

Grunderwerbs für die neu gebaute Müfch-Schulder Proviuzialstraße. Geht mit dem Votum des
Provinzial-Verwaltungsraths an den III. Ausschuß.

2. Petition der Wittwe Burgmer zu Honnef, betreffendEntfernung von Ulmenbäumen
an der Beuel-HonneferProvinzialstrahe. Geht desgleichen an den III. Ausschuh.

3. Petition der Vürgermeister zu Nödiugeu nnd Titz, im Kreise Iülich, auf Uebernahme
der Prämienstraße von Steinstraß nach Titz unter die Provinzialstraßen. Geht desgleichen an
den III. Ausschuß.

4. Petition von Gewerbtreibenden aus Euven und Umgegend, betreffend Uebernahme
der Aachen-EuvenerAktienstraße. Geht desgleichen an den III. Ausfchuß.

5. Petition des Bürgermeisters zu Fraulautern, Kreis Saarlonis, wegen Entschädigung
der Gemeinde Franlautern für vermehrte Abuuhnng ihrer Kommunalwege in Folge zeitweifer
Sperrung der Saarbrück - Vnfendorfer Provinzialstraße. Geht desgleichen an den III. Ausfchuß.

ss. Antrag des Kreislandraths zu Leuuev, betreffend Unterstützung der Stadtgemeinde
Wermelstirchen im Gemeinde-Wegebau. Geht zur ressortmäßigen Erledigung als Wegebau-
Unterstützungssache zurück au den Provinzial-Verwaltungsmth.

Von Seiten des Kreislandraths und der Kreisstände zu Grcuenbroich ist eine Petition
eingegangenmit dem Antrage, aus der iu Gemäßheit des Dotationsgesetzesvom 8. Juli 1875
dem Proviuzial-Verbcmdefür die Durchführnug der Kreisordnnug überwiesenen Summe dem Kreise
Grevcnbroicheine möglichst hohe Eumme schon jetzt auszuautworten.

Der Landtags-Marschall bemerkt, daß der so formulirteAntrag mit den Bestinunungcn
des genannten Gesetzes nicht im Einklang stehe und es sich nur darum handeln könne, event, dem
Kreise Grevenbroich zu dem betreffendenVerwendungszwecke(Neuban eines Kreisgebäudes) ein
Darlehen aus dem Kreisfonds zukommen zu lassen.

In diesem Sinne wird der Antrag von dem Abgeordneten,Feuer-Societäts-DirektorSeul,
zu den: seinigen gemacht, geuügend unterstützt und dem I. Ausschuhüberwiesen.

Herr Seul wird auf feinen Wunfch für den betreffendenAntrag dein I. Ausschuß mit
berathender Stimme zugetheilt.
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Von dem AbgeordnetenHerrmann ist eine Petition des Försters Haack zu Nischofsthron,
Kreis Verntastel, übergeben worden, worin die Erstattung verlustig gewordener Zinsen von
Rheinprovinz - Obligationen beantragt ist. Die Petition findet Unterstützung und geht an den
I. Ausschuß.

Der AbgeordneteHerrmann wird auf seinen Wunsch für diese Sache dem I. Ausschuß
mit berathender Stimme zugetheilt.

Es wird in die Tagesordnung eingetreten und findet dieselbe wie folgt Erledigung:
1. Die Rechnungen der Rheinische» Provinzial-Fener-Societät pro 1880

und pro 1881 werden dechargirt.
2. Desgleichen die Rechnungen der Rheinischen Proviuzial-Hülfskaffe incl.

des Stände- und Meliorationsfunds pro 1880 und pro 1881/82.
^, 3. Zu der Frage, betreffenddie Einrichtung einer besseren Ventilation in den

M.^^-^^^ beiden Sitzungssälen des Ständehauses (Referat des Provinzial-Verwaltungsraths »üb
Nr. 22 der Drucksachen),hatte der 1. Alisschuh den Vorschlaggemacht, mit Rücksichtauf die
steteil Fortschritte, welche für die Herstellungelektrischer Velenchtungen in Aussicht stehe,,, zumal
in Bezug auf die Kostenvcrminderung,die Entscheidungder Sache zu vertagen und den Prouinzial-
Verwllltungsrath zu beauftragen, dem uächstcnProvinzial - Landtage einen weiteren Antrag zu
unterbreiten und ein neues Projekt vorzulegen.

Es wird diesem Vorschlagegemäß beschlossen.
4. Die Rechnung über die Kosten der Zwangserziehung verwahrloster Kinder

pro 1881/82 wird dechargirt.

, ^M. ^- Der in dem Referate »üb Nr. 42 der Drucksachen,betreffend Aufhebuug der
Nr.b^-^-—" "'Pensionär-Abtheilungen I. und II. Klasse in der Provinzial-Irrcnanstalt zu Merzig,

euthaltene Antrag des Provinzial-Verwaltungsraths:
„zu genehmigen,daß die I. und II. Pensionärklassein der Proviuzial-Irreucmstalt zu
Merzig aufgehobeil und die bis dahin zur Ausnahme uou Pensionären bestimmteu
Räume zur Aufnahme eiuer eutsprecheudeuAnzahl voü GeisteskrankenIV. Klasse
hergerichtetwerden, sowie endlich, daß die hierdurch entstehenden Kosten, soweit sie
nicht aus den laufenden Etatsmittelu der Allstalt Merzig oder Ueberschüsseu bei den
übrigen Provinzial - Irrenanstalten gedeckt werden können, vorschußweise aus bereiten
Provinzialmitteln entnommen nnd demnächst über deren Deckung dem Prouinzial-
Landtage eine Vorlage unterbreitet werde",

welchem Antrage der II. Ausschuß sich mit dein Vorbehalte angeschlofsenhatte, daß er damit
weder der Frage der event. Beleguug der «inen oder anderen der Provinzial - Irrenanstalten nur
mit Pfleglingeil «., noch der Frage wegen der Einrichtung der Anstalt zu Merzig zu einer folchen
Pflegeanstalt, irgendwie habe vorgreifen wollen, wird einstimmig angenommen.

6. Der Etat für das Irrenwesen nebst den Spezial-Etats für die Proviuzial-
Irrenanstalten zu Andernach, Bonn, Düren, Grafenberg nnd Merzig, sowie für die
ehemalige Irrenanstalt zu Siegburg für das Etatsjahr vom 1. April 1884 bis
31. März 1885 wird nach der Vorlage des Provinzial-Verwaltuugsraths unter Nr. 39 der
Druckfacheu en bluc: genehmigt.

7. Die Rechnung über d-en Fonds für Unterstützung milder Stiftuugeu «.,
sowie der Kunst und Wissenschaft pro 1881/82 wird dechargirt.
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8. Desgleichen die Rechnung über die Verwaltung des Rittergutes Desdorf
pro 1831/82.

9. Desgleichen die Rechnung über die Fonds zur Unterstützung niederer
lllndwirthschaftlicher Schulen, sowie sonstiger landwirthfchaftlicher Zwecke
pro 1881/82.

10. Desgleichendie Rechnung über die Vieh-Cntschädigungsfonds pro 1880.
11. Desgleichen die Rechnungen über den Fonds für Chaussee-Neu- und

Umbauten pro 1880 und 1881/82.
12. Desgleichen die Geld- uud Baurechnung der Provinzial - Straßen-

verwaltuug pro 1879.
18. Desgleichendie Rechnung über den Fonds zur Zahlung von Chaussee-

Neubau-Prämien für Kuuststraßen pro 1881/82.
14. Desgleichen die Rechnung über den Eammelfonds zn Zwecken der

Straßen-Verwaltung pro 1881/82.
Nachdem noch die geschäftsordnungsmäßig14 Tage betragende Prätlusivfrist für die

Cinbringnng von Anträgen nnd Petitionen, von den Vorlagen des Provinzicü-Venualtungsraths
abgefehen, nnt Zustimmung der Versammlung für die gegenwärtige Sefsiou dahiu abgekürzt
worden, daß dieselbe mit nächstem Mittwoch, den 5. d. M, ihr Cnde erreichen soll, schließt
der Landtags-Marschall die Sitzung nnd beraumt die nächste Sitzung auf Mittwoch Vormittag
11 Uhr an.

(Cnde der Sitzung 1^2 Uhr.)

Wilhelm Fürst zu Wied,
Landtags-Marschall.

Fünfte Sitzung.
Verhandelt im Sitmngssaale des Promnzial-Ständehauses zu Düsseldorf

am Mittwoch den 5. Dezember 1883.

Der Band tags-Marsch all eröffnet die Sitzung um 11 ^2 Uhr.
Das Geschäfts-Protokollder vorigen Sitzung wird verleseilund genehmigt.
Als Protokollführer für die heutige Sitznng fungirt der Abgeordnete Freiherr von

Fürstenberg-Heiligenhoven.
Von Seiten des Provinzial-Verwaltungsraths liegen folgendeneue Cingänge vor:
1. Nachtrag zu dem Referat unter Nr. 84 der Drucksachen,betreffenddie Verwendung

der vom letzten Provinzial-Landtage zur Bekämpfung des Nothstandes bewilligten Geldmittel.
Geht im Anschlüsse an Nr. 84 der Drucksachen an den I. Ausschuß.

2. Referat, betreffend den Antrag der Bürgermeister zu Steele uud Stoppenberg auf
Uebernahme der Straße von Steele nach Gelsenkirchenauf den Prouiuzial-Straßenfonds. Geht
cm den III. Ausschuß.
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3. Referat, betreffend etatsmäßige Feststellung des Werthes der Dienstwohnung des
zeitigen Direktors der Provinzial-Feuer-Societät. Geht au den I. Ausschuh.

4. Referat, betreffend Uebernahmeder fogcuanntenKohleilstraße,der Kreisftrahe Lünebach-
Dasburg und der Thalstraße Niedcrprüm-Lüuebach,im Kreist Prüm, auf deu Provinzial-Strahen-
fonds. Geht an den III. Ausschuß.

Es sind sodann noch 2 Petitionen eingegangenund zwar:
»,. Petition von mehreren Einwohnern von Essen nm Abstandnahmevon der Errichtung

einer Idiotenanstalt in Essen. Geht an den Provinzial-Verwaltungsrath znr weiteren Erledigung.
I>. Petition seitens der Bevollmächtigten der General-Versammlnng der Mühlen-Flenth-

Genossenschaft zu Kervcnheun, im Kreise Geldern, auf Gewährung einer Subvention zu Zweckeu
der Genossenschaft, Geht an den Provinzial-Verwaltungsrath znr weiteren Instruirung und event.
Erledigung.

Nachdem noch die AbgeordnetenVreuer, Hoffstadt nnd Eonze für die Augclegeuheit,
betreffenddie beantragte Uebernahme der Straße von Stcele nach Gelscnkirchen,auf desfallsigeu
Wunsch dem III. Ausschußmit berathender Stimme zugetheiltworden, wird in die Tagesordnung
eingetreten.

1. Vou der Auslage der Rechnung nnd Beläge über die Verwendung der den
Vorstehern der Staatsarchive zu Koblenz uud Düsseldorf behufs Neschaffuug
von Urkunden-Material bewilligten Beihülfe von je 600 M. wird Kenntniß
genommen.

2. Desgleichenvon der Auslage der von den 5 Bezirks-Negierungender Provinz für die
Jahre 1880/82 bczw. 18«I/83 aufgestelltenNachweifungen über die Verwendung des
Grund st euer-Deckuugsfouds.

3. Die Rechnungen über den Fonds zur Zahlung von Kreis- und
Kommunal-Wegebau-Unterstützungen pro 1880 uud 188l/82 werden dechargirt.

4. Desgleichen die Rechnung über den Unterstützungsfonds der Wittwen
von Straßen-Aufsehern und Wiirteru pro 1881/82.

5. Der Etat des Landarmenhauses zu Trier für das Etatsjahr vom
1. April 1884 bis 31. März 1885 wird nach der Vorlage des Promnzial-Verwaltungsraths
unter Rr. 34 der Drucksachen unverändert durch en dloo-Annahme genehmigt.

6. Desgleichen die Zusammenstellungder Spczial-Etats über das Taubstummen-
wesen für das Etatsjahr vom 1. April 1884 bis 31. März 1885 nebst den Spezial¬
Etats für die Provinzial-Taubstummenanstalten zu Nrühl, Kempen, Ncuwied und Trier und dem
Spezial-Etat über die Zuschüsse aus Provinzialmittcln au die Taubstummenanstalten zu Aachen
uud Kölu, aus der Nilhelm-Augusta-Stiftung an die Taubstummenanstalteu zu Elberfeld, Esseu
und Trier und über den Unterstützungsfondsfür entlasseneTaubstumme (Nr. 8? der gedruckten
Vorlagen des Provinzinl-Verwaltungsraths).

, .^, 7. Es wird nach dein gemeinschaftlichen Antrage des III. Ansfchnsses und des Provinzial-
Pv.L,^ - Verwaltungsraths (in dem Referate suli Nr. 44 der Druckfachen)beschlossen: „daß die Lehrer

der beiden städtischen Taubstummeuschulen zu Essen uud Elberfeld in ihren
Pensions-Ansprüchen den prouinzialständischenBeamten beziehungsweise den Lehrern an den
provinzialstandischenTaubstummenanstalten gleichgestellt werden."

8. Der Spezial-Etat für die Provinzial-Blindenanstalt zu Düreu für
das Etatsjahr uom 1. April 1884 bis 31. März 1885 wird nach der Vorlage des
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Provinzial-Verwaltuugsraths snd Nr. 38 der Drucksachenunverändert mittels sn dloo-Annahme
genehmigtund damit zugleich der auf Seite 3 des gedruckten Etats gestellte Spezial-Antrag für
genehmigt erklärt.

(Der Vice-Landtags-Marschall übernimmt den Vorsitz.)
9. Der vom II. Ausschuß befürwortete Antrag des Provinzial-Verwaltungsraths in dem

Referate sud Nr. 50 der Drucksachen: „zu gestatten, daß die Isolirabtheilung der Irren¬
anstalt zu Bonn entsprechendeiner Gesammt-Belegstärkevon 550 Köpfen vergrößert und die
hierzu erforderlicheSumme von 49 000 M. aus den Voraussichtlichen Ersparnissen am Gesammt-
Etat für das Irremvefen während der Etatsperiode 1883/84 entnommen werde", wird einstimmig
genehmigt.

10. Es wird nach dem Antrage des II. Ausschussesbeziehungsweisedes Provinzial-
Verwaltungsraths in dem Referate »ud Nr. 52 der Drucksachenbeschlossen,das Gesuch des'" ^"^,1.
Kuratoriums der Augenheilanstalt für den Regierungsbezirk Aachen zu Aachen
um Bewilliguug einer dauernden Iahresfubvention für diese Anstalt abzulehnen.

11. Die Baurechnung über die Errichtung einer Taubstummenanstalt
im Landarmenhause zu Trier wird dechargirt.

12. Desgleichen die Unterhaltnngs rech nun g der Pro vinzial-B linden anstatt
zu Düren pro 1880.

13. Desgleichen die Geldrechnungen über den Unterstützuugsfonds für
entlassene Irre pro 1880 und 1881/82.

14. Desgleichen die Geldrechnungen über den allgemeinen Nedürfnißfouds
der Provinzial-Irrenanstalten pro 1880 und 1881/82.

15. Der Spezial-Etat für die Verwaltung der Angelegenheiten, welche
die Förderung von Kunst und Wissenschaft betreffen, für dasEtatsjahr vom
1. April 1884 bis 31. März 1885 wird nach der Vorlage des Provinzial-Verwaltungsraths
unter Nr. 73 der Drucksachen unverändert genehmigt.

(Der Landtags- Marschall nimmt den Vorsitz wieder ein.)
16. In Erledigung der Vorlage des Provinzial-Verwaltungsraths unter Nr. 74 der ^,

Drucksachenwird nach dem Antrage des I. Ausschusses beschlossen,von Gewähruug eines" ^~3"",^
Gehalts-Zuschusses von jährlich 600 M. an den Staats-Archivar Dr. Endrulat
zu Wetzlar Abstand zu nehmen.

17. Die Geld- und Naturalieurechnuugeu des Landarmenhauses zu
Trier pro 1880 werden dechargirt.

18. Desgleichendie Rechnung über die Vaukontos II—V, VIII—XII und XIV
des Landarmenhauses zu Trier.

19. Desgleichendie Rechnung über die Baukontos XIII uud XV des Land-
armenhauses zu Trier.

20. Desgleichendie Iahres-Geldrechnung der Provinzial-Hebammen-Lehr-
anstatt zu Köln pro 1880.

21. Desgleichen die Geld- und Naturalienrechnungen der Provinzial-
Arbeitsanstalt Brauweiler pro 1880 und 1881/82.

22. Desgleichen die Geld- uud Naturalienrechnungen der Provinzial-
Irrenanstalt zu Düren pro 1880.

_» t>«
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23. Desgleichendie Geld- und Naturalienrechnungen der Provinzial-Irren-
anstalt zu Mcrzig pro 1880.

24. Desgleichendie Geld- und Naturalienrechnungen der Provinzial-Irren-
anstalt zu Andernach pro 185-0 und 1881/82.

25. Desgleichendie Geld- und Naturalienrechnungen der Provinzial-^rren-
anstalt zu Bonn für die Mouate Januar, Februar und März 1882.

26. Der Svezial-Etat der Provinzial-Straßenverwaltuug mit den zugehörigen
4 Unter-Etats u,, d, o nnd ck für das Etatsjahr vom I. April 1884 bis 31. März
1885 wird nach der Vorlage des Provinzial-Nerwaltnngsrathy unter Nr. 89 der Drncksachen
unverändert on dluc genehmigt.

Bei Berathung diefes Etats im III. Ansfchufse war zu Kapitel I Titel 2 der Einnahn«
des Unter-Etats a zur Sprache gebracht worden, daß diejenigen Provinzialstraßcn, welche von
Lokomotiven nnd namentlichvon folchen befahrenwerden, welche keine Güter und Lastzüge befördern,
hierdurch infofern eine größere Beschädigungerlitten, als der für das Fuhrwerk übrig bleibende
Straßendamm einer stärkeren Abnutzung unterliege und somit größere Unterhaltungskostenals
vordem bedinge. Es wird im Anschlüssean die Genehmigung des Etats nach dem Vorschlage
des III. Ausschussesbeschlossen, den Provinzial-Verwaltungsrnth zn beanftragen, dein nächsten
Provinzial-Landtage eine spezielle Aufstellungüber die seitherigenUnterhaltungskostenderjenigen
Straßenstreckenzu machen, auf denen Lokomotivensich bewegen.

,^n. 27. Der Antrag des Provinzial-Verwaltnngsraths in Nr. 25 der Drncksachen: „zn
M-^?^"^ beschließen, daß die Minimal!)ohe der für die ans der Hülfs lasse gegen Amorti¬

sation an Privatpersonen (unkündbar) zn gewährenden Darlehen bis auf
Weiteres auf 5000 M. fixirt werde", welchem Antrage der I. Ausschuß sich angeschlossen hatte,
wird einstimmig genehmigt.

28. Die Rechnung über den Irrenanstatts-Amurtifations- und Verzinfungs-
fonds pro 1881/82 wird dechargirt.

.Ä<M^. 29. Das Gesuch des Rheinifch-Westfälischen Feuerwehr-Verbandes zu Bochum
^,i. N^" ''-^ um Gewährung eines Iahreszuschusscs von 1500 M. aus provinziellenMitteln zn Zwecken

des Vereines wird nach dem Antrage des I. Ausfchussesund bezw. des Provinzial-Verwaltungs-
raths in dem Referate »nl» Nr. 27 der Drucksachen einstimmig abgelehnt.

30. Die Rechnung über den Vieh-Entschädignngsfonds pro I88I/82 wird
dechargirt.

31. Der Etat für die Verwaltung des Rittergutes Desdorf für das
Etatsjahr vom 1. April 1884 bis 31. März 1885 wird nach der Vorlage des Provinzial-
Verwaltnngsraths in Nr. 70 der Drnckfachen genehmigt.

Hiermit ist die Tagesordnung erledigt.
Der Landtags -Marsch all schließt die Sitznng und bestimmt die nächsteSitzung

auf Freitag Nachmittag 3'/2 Uhr.
(Schluß der Sitzung 1'/4 Uhr.)

Wilhelm Mist zu Wird,
Landtags-Marschall.
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Sechste Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaale des Provinzial-Ständehauses zu Düsseldorf

am Freitag den 7. Dezember 1883.

Der Land tags-Marsch all eröffnet die Sitzung um 3^ Uhr,
Als Protokollführer fnngirt der AbgeordneteRad ermach er.
Das Geschäfls-Prototoll der vorigen Sitzung wird verlesen und genehmigt. Zufolge

schriftlicher Mittheilung ist Se, Durchlaucht der Fürst zn Solms-Hohenfolms-Lichauch weiterhin
verhindert, an den Sitzungen des gegenwärtigen Prouinzial-Landtages Theil zu nehmen.

Der Laudtags-Marschall macht nachrichtlich davon Mittheilung, daß er die Petition
des Bürgermeisters zu Broich in Augelegenheit der dortigen Straßenbahn, welche Sache dein
Provmzial-Verwaltungsrathe znr Vorprüfung überwiesenworden war, aber bei dem Dränge der
Geschäftebisher im Prouinzial-Verwaltnngsrathc uicht bearbeitetwerden tonnte, nunmehr, um die
Erledigung derselbe»nicht in Frage zu stellen, ohne Votum des Provinzial-Verwaltnngsraths an
den III. Ausschußverwiesenhabe.

Vou dem Kaplan Henrichs zu Wachtendonkist eine Petition eingegangennm Bewilligung
einer Subvention für die von ihm herausgegebene historischeSchrift: „Der Niederrheinische
Geschichtsfreund".

Dieselbe kann wegen verspätetenEingangs nicht mehr zur Behandlung kommen und wird
der Landtags-Marschall die entsprechende Benachrichtigungdes Pctenten veranlassen.

Die Tagesordnung findet mit theilweiferVeränderung der Reihenfolge der zur Verhaudlung
gestelltenPunkte ihre Erledigung wie folgt:

1. Es wird nach dem Autrage des I. Ausschusses einstimmigbeschlossen,den Antrag des
Provinzial-Verwaltungsrathes auf Seite 16 des Verwaltungs-Berichtspro 1882/83, welcher lautet:

„Der Provinzial-Landtag wolle anf Grund des 8- 26 des Gesetzes vom 8. Juli 1875
beschließen, die zur Deckung des bei der Central-Kassenvcrwaltung pro
1882/83 entstandenen Defizits aus dem Kreisfonds vorschußweise eutnommene
Summe von 225 670 M. 61 Pf. definitiv aus dem Kreisfonds zu entnehmen",

unter der Bedingung zn genehmigen, daß aus dieser definitiven Entnahme der Summe von
225 670 M, 61 Pf. aus dem Kreisfouds kein Präjudiz geschaffenwerde, den Kreisfonds zu
ähnlichen Verwendungen für die künftigen Jahre theilweife in den Etat einzustellen.

2. Der Spezial-Etat für die Verwaltung der Fouds zur Gewährung von
Entfchädigung für auf polizeiliche Anordnung getödtetes Rindvieh, Pferde :e.
für das Etatsjahr vom 1. April 1884 bis 31. März 1885 wird nach der Vorlage des
Provinzial-Verwaltnngsraths unter Rr. IV, 72. der Druckfachen on blno genehmigt.

3. Ec, wird nach dem Antrage des I. Ausschusses in Nebereinstimmungmit dein Antrage ^r. ^
des Provinzial-Verwaltnngsraths in der Drncksache«nd Nr. I. 26. einstimmig beschlossen, den"' ^ ^'H'/age,!.
Rekurs des Steuer-Empfängers Zingfem zu M.-Gladbach wegen Nichtgewährung
einer Tantieme im Betrage von 93 M. 45 Pf. von einer Seitens der Direktion der
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Rheinischen Provinzial - Feuer - Societät direkt erhobenen Versicherungsprämie als unbegründet
zurückzuweisen.

4. Zu der Rechnung der Landarmen-Verwaltung pro 1880 wird die beantragte
Decharge ertheilt.

5. Der Spezial-Etat über die Unterstützung milder Stiftungen, Rettungs-,
Idioten- und anderer Wohlthätigkeits-Anftalten für das Etatsjahr vom 1. April
1884 bis 31. März 1885 wird nach der Vorlage des Provinzial-Verwaltungsraths unter III. 40.
der Drucksachen durch en dloc-Annahme genehmigt.

6. Desgleichender Spezial-Etat über die Kosten der Unterbringung und des
Unterhalts katholischer Epileptiker aus der Rheinprovinz für das Etatsjahr
vom 1. April 1884 bis 31. März 1885 (Nr. III. 41. der gedrucktenVorlagen des
Provinzial-Verwaltungsraths).

^, ?. Es wird nach dem Antrage des II. Ausschusses und beziehungsweisedes Provinzial-
'V>v. rä^^ ' ^Verwaltungsraths in dem Referate »nd Nr. III. 45. der Drucksachenbeschlossen, die Deckung

des bei dem Ausstellungsfonds der Institute im Jahre 1880 verbliebenen
Vorschusses von 4509 M. 92 Pf. aus dem Ständefonds zu genehmigen mit der Maßgabe,
daß der noch in Aussicht stehende Ertrag aus dem im Referate des Provinzial-Verwaltungsraths
bezeichneten Buche dem Ständefonds wieder zugeführt werden foll.

8. Der Spezial-Etat der Provinzial-Arbeitsanstalt zu Brauweiler für
das Etatsjahr vom 1. April 1884 bis 31. März 1885 nebst den Unter-Etats ».. über
Landwirthschaftund Niehstandsnutzungund d. über den Arbeitsbetriebwird nach der in Nr. III. 35.
der Drucksachenvorliegenden Aufstellung des Provinzial-Verwaltungsraths unverändert mittels
«n d1o«-Annahme genehmigt,

^n- 9- Der in Uebereinstimmungmit den Anträgen des Provinzial-Verwaltungsraths in dem
Nr^ä^^ "ReferatesuoNr.III. 46., betreffend die V er groß er un g der Arbeit s anstatt zu Arauweiler,

vom II. Ausschußformulirte Antrag:
„Der hohe Landtag wolle beschließen:

I, die Vergrößerung der Arbeitsanstalt in Nrauweiler
^ durch Aufbau des sogenanntenalten Landarmenhausesund des jetzigen Oekonomie-

gebäudes,
d. durch den Neubau einer Küche, einer Waschküche und einer Badeanstalt sowie

durch Einrichtung einer vollständigenBewässerungmit Wasserthurmuud Dampf¬
pumpe,

o. durch Neubau zweier Dienstwohnungenfür Oberbeamte
inl Laufe der nächsten Etatsperiode zur Ausführung zu bringen;

II. zu diesem Zwecke dem Provinzial-Verwaltungsrathe eine Summe bis zur Höhe von
273 000 M. zur Verfügung zu stellen und zu genehmigen, daß dieser Netrag durch
eine Anleihe bei der Provinzial-Hülfskassegegen Verzinsungvon 4 °/° und Amortisation
von 1"/» entnommen werde",

wird einstimmig angenommen.
(Der Vice-Landtags-Marschall übernimmt den Vorsitz.)

^, 10. Der zu dem Referate des Provinzial-Verwaltungsraths 8ud Nr. III. 48., betreffend
^. ^"^"' ^^ Errichtung einer Gasfabrit für die Arbeitsanstalt zu Brauweiler vom

II. Ausschuh gestellte Antrag:
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„Der hohe Landtag wolle die Errichtung einer Oasfabrik für die Anstalt in Nrauweiler
genehmigen und zu diefem Zwecke den Betrag von 49 000 M., welche durch eine
bei der Provinzial-Hülfskafseaufzunehmende Anleihe zu beschaffen bleiben, dem Prouinzial-
Verwaltnngsrathe zur Disposition stellen",

gelangt ebenfalls einstimmig znr Annahme.
11. Desgleichen wird nach dem Antrage des II. Ausschusses zu dem Referate des 3i,-. ^.

Provinzial-Verwaltungsraths suu Nr. III. 47. der Drnckfachen genehmigt:
„daß die zu deu Um- und Nenbauten in der Arbeitsanstalt zu Nrau¬
weiler erforderlichenZiegelsteiueauf dem Terrain der Austalt gebrannt, und die
Fabrikation derselben nnter den in dem bezüglichen Referate des Provinzial-Verwaltnngs-
rathes näher angegebenen Modalitäten auf dem Wege der Submission an einen
Unternehmer vergeben werde."

12. Die Rechnung der Landarmen-Verwaltung pro 1881/82 wird dechargirt.
13. Desgleichendie Rechnungen über das Taubstummenwesen der Nhein-

provinz pro 1880 und 1881/82.
14. Die Petition der Bürgermeister von Golzheim und Vuir wegen Erleichterung der

Uebernahme-Bedingungenfür die Vuir- Golzheim er Straße wird nach dem Norfchlagedes
III. Ausschusses einstimmigabgelehnt.

15. Die Rechnungen über die Polizei-Strafgelderfond s und denEhren-
breitsteiner allgemeinen Armenfonds pro 1880 uud 1881/82 werden dechargirt.

16. Die Versammlung beschließt im Anschlüsse an das Referat des I. Ausschusses bezüglich
der Petition von Niersbeerbten der Gemeinden Wetter nnd Veert über die
Verwendung der vom 27. Provinzial-Landtage ihnen bewilligten Beihülfe zu den Niers-Räumungs-
tosten, beziehungsweisein Genehmigung des vom I. Ausschussein dieser Beziehung gestellten
Antrages, mit allen gegen eine Stimme: „die vorliegendePetition durch das vou den» Landcs-
Direktor auf Grund eines in der Sitznng vom 24./27. September d. I. gefaßten Beschlusses des
Provinzial-Verwaltungsraths, unter dem 14. Rouember er. an die Königliche Regierung zu Düssel¬
dorf gerichtete Schreibe» als erledigt zu erklären uud gleichzeitig die Erwartung ansznsprechen,
daß die Königliche Regierung die Nerthciluug der vom 27. Provinzial-Landtage den Niersbeerbten
der Kreise Geldern nnd Eleve bewilligten Beihülfe nnnmehr nach dem Maßstabe vornehme, wie
derselbe im ursprünglichenAntrage aufgestelltwar, uud dem Provinziat - Verwaltungsrathe bald-
thunlichstdie endgültige Kostenberechnung der Gesannnt-Ränmungsarbeiten und die Nachweise über
die Distribuiruug der Beihülfe vorlege."

Weiterhin findet der vom I. Ansfchnsse anßerhalb des Gegenstandes der vorbehandelten
Petition zusätzlichaus Anlaß der s. Z. vom. Provinzial - Landtage bewilligten Beihülfe von
7500 M. zur Wiederherstellungdes Nierskanals und der Kanalfchleufe vorgeschlageneAntrag
Annahme, welcher lautet:

„In Erwäguug, daß die Instandsetzung des Nierskanals uud der Kanalschleuse durch die
sich entgegenstehenden Anschauungen über die Räumungspflicht iu Frage gestellt ist,

daß aber der Königlichen Negiernng für diefen Zweck schon 8000 M. überwiesen
worden sind,

daß also darüber keine Gewißheit besteht, ob die schon überwieseneSumme im
Sinne der Bewilligung verwendet ist,

daß es ferner ebenfo ungewiß ist, ob der noch restirende Betrag von 4500 M.
eine Verwendung siuden kann.
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daß es aber sowohl mit Rücksicht auf das Landeskultur-Interesse als auch auf
die theils schon ausgezahlte, theils noch zu zahlende Bewilligung im hohen Interesse
der prouinzialständischenVertretung liegt, die die Ränmungspflicht des Nierskanals
berührende Rechtsfrage gelöst zu sehen,

beschließt der Provinzial-Landtag, den Prouinzial-Vcrwaltungsrath zu beauftragen,
erwähnte Rechtsfrage in geeigneter Weise in Untersuchungzu ziehen und hierüber dem
nächsten Promnzial-Landtage Bericht zu erstatten.

(Der Landtags- Marsch all übernimmt wieder den Vorsitz.)
17. Die Petition des Kreislandraths zu Berntastel um Ueberweisung

einer Summe von 14400 M. an die Gemeinden Rhaunen, Rapperath, Kempfeldund Verglicht
des Kreises Berntastel zur Ausführung von Korbweidenkulturen behufs Erzielung und
Erlernung der Korbflechterei als Hansindnstrie wird nach dein Vorschlage des I. Ausschussesdrin
Provinzial-Verwaltungsrath zur Erwägung überwiesen, ob den genannten (Gemeinden aus den für
Hebung des Nothstandes iu den Gebirgsgegenden bereiten Mitteln eine Unterstützung bewilligt
werden -könne.

18. Bezüglich der Petition desselbenLandraths um Bewilligung von Unter¬
stützungen an die Gemeinden Rhannen (6900 M.), Hunolstein (7260 M.), und
Morscheid-Niedenburg (7500 M.) zur Anlage von Wasserleitungen wird nach dem
Antrage des I. Ausschusses beschlossen,die Petition als solche abzuweisenund den antragstcllendcn
Gemeinden auheimzustelleu,sich zur Erlangung eines Darlehens aus dein Meliorationsfonds an
den Prouinzial-Verwllltnngsrath zn wenden.

19. Die Petition des Rheinischen Vauernvercins, betreffend Ent¬
schädigung für die an Milzbrand fallenden Thiere durch den Prouinzial-Verband,
wird nach dem Antrage des I. Ausschussesdein Provinzial - Verwaltungsrath mit dem Auftrage
übcrwiefen, die erforderlichenErmittelungen anzustellen und dem nächsten Provinzial - Landtage
darüber Bericht zu erstatten, ob

1. im Wege der Abänderung der Gesetze vom 28. Juni 1880 und 12. März 1881 eine
weitere Ausdehnuug der Entschädigungresp, der Zwangsuersicherunggegen Viehseuchen
anzustreben,oder

2. von Seiten des Provinzial-Verbnndes eine auf Gegenseitigkeit beruhende Niehvcrsicherung
für die ganze Provinz ins Leben zu rufen oder endlich

3. eine Rückversicherung für die bestehenden und neu zu gründendenVichladen innerhalb
der Provinz zu bilden sei.

20. Zu dem Spezial-Etat für die Verwaltung der Angelegenheiten der
niederen landwirthschaftlichen Schulen, sowie für die Unterstützung sonstiger
landwirthschllftlicher Zwecke für das Etatsjahr vom 1. April 1884 bis
31. März 1885 (Nr. IV. 70. der gedruckten Vorlagen des Provinzial-Verwaltungsraths) und
zu dem damit verbundene!:Antrage des AbgeordnetenFreiherr,: Felix von Loe und Genossen,
betreffend die Bewilligung eines jährlichen Zuschussesvon 3000 M. für die Versuchsstation des
RheinischenBauernvereins zu Kempen für die Jahre 1884/85 und 1885/86, hatte der I. Aus¬
schuß folgende Anträge gestellt:

„1. den erbetenen Netrag von je 3000 M. für die Etatsjahre 1884/85 und 1885/86 zu
bewilligen und somit den Etatskredit für die Verwaltung der Angelegenheiten der
niederen landwirthfchaftlichenSchnlen um den betreffenden jährlichenBetrag zu erhöhen;
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2. den vorbezeichneten Etat hiernach mit folgenden Verändernngen zu genehmigen:
a. bei Titel I. Nr. 2 der Einnahme, Znschnß ans der allgemeinen Dotationsrente «.,

den Betrag von 57 400 M. auf 60 400 M. zu erhöhen,
d. bei Titel I. Nr. 1 der Ausgabe die Gcsammt - Summe der Einnahme und

Ausgabe — anstatt 70 000 M. — mit dem Betrage von 73 000 M. zn
balanciren und

o. in den Veinertuugen zum Etat auf Seite 3 als Nr. 4 den Betrag von 3000 M.
als „Iuschnß für die Verfnchsstation Kemveu" eiuznschieben."

Es findet getrennte Abstimmung statt nnd wird znniichstder Autrag des Ausschusses
sud Nr. 1 mit allen gegen 6 Stimmen (ein von den AbgeordnetenWuuderlich uud Herrmann
gestellter Antrag auf nameutliche Abstimmunghatte weder die Zustimmung des Laudtags-Marschalls
noch die geschäftsordnnngsmnßigerforderliche Unterstützungder Versammlung erhalte», iudem uur
7 Mitglieder sich für denselbenerklärte») angenommennnd sodann der Ausschusi-Autragsni) Nr. 2
einstimmig genehmigt.

2t. Es wird nach dem Vorschlagedes III. Ausschusses beschlösse»,die von der Gemeinde
Altlay beantragte Uebernahme der Straße Zell-Altlan - Würrich in den Proviuzial-
Etrnßenvcrband abzulehnen, jedoch dem Proviuzial-Verwaltnugsrathe zn eurpfehlen, die an der
Nnterhaltuug dieser Straße betheiligtcn (Gemeindenbei der Verthcilung der Unterstütznngeu für
den Kommuual-Wegebanbesonders zn berücksichtigen.

22. Nach dem Anträge des III. Ausschusses zu dem Referat des Prouinzial-Verwaltuugsraths ?<>. ^
8ud Nr. 93 der Druckfachcnwird beschlossen:„die Uebernahme der Prämienstraße uon "^^^^"ge,,.
Verschlag nach Meinerzhagen bis zur Provinzgrenze sofort nach vollständig vorschriftsmäßiger
Herstellungnnter die Prouinzialstraßen zn genehmigen."

23. Die Geld- und Naturalien-Nechnnngen der ehemalige» Prouinzial-Irren-
anstalt Siegburg pro 1879, 1880 uud 1881/82 werden dechargirt.

24. Desgleichen die Geld- und Naturalien-Rechnungen der Provinzial-Irrennnstalt
Grafenberg pro 1880.

Die Tagesordunng ist hiermit erschöpft. Der Landtags-Mnrschnll schließt die Sitzung
und beraumt die nächste Sitzung auf Montag Nachmittag 5 Uhr au,

(Schluß der Sitzung s> Uhr.)

Wilhelm Fürst zu Wied,
Landtllgs-MarfchaU.
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Siebente Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaals des Prouinzial-Stündehauses zu Düsseldorf

am Montag den 10. Dezember 1883.

Der Landtags-Marschall eröffnet die Sitzung um 5 Uhr.
Das Geschäfts-Protutoll der vorigen Sitzung wird verlesen und genehmigt.
Das Protokoll der heutigen Sitzung führt der AbgeordneteFreiherr von Fürstenberg-

Heiligenhoven.
Von Seiten des Herrn Lanotags-Kommisfars ist die Mittheilung eingegangen, daß der

Herr Minister des Innern zufolge Allerhöchster Ermächtigung die Verlängerung der gegenwärtigen
Session des Provinzial-Landtags bis einschließlich den 13. Dezember er. genehmigt hat.

Von dem Bürgermeister zu Herchen ist eine Petition eingereicht worden um Befreiung
der GemeindeHerchen von der Unterhaltungspflicht bezüglich der im Zuge der Weyerbusch-Hercheuer
Provinzialstraße befindlichen hölzernen Siegbrücke.

Die Petition kann wegen verspätetenEingangs nicht mehr zur Behandlung kommenuud
wird der Landtags-Marfchall den Antragsteller demgemäß benachrichtigen.

Der Abgeordnete Graf von Fürstenberg-Stammheim hat angezeigt, daß er für die
nächstenTage verhindert fei, den Sitzungen beizuwohnen.

Es wird in die Tagesordnung eingetreten.
t. Der Spezial-Etat für die Verwendung des Zinsgewinnes des Rheinischen

Meliorationsfonds für das Etatsjahr vom 1. April 1884 bis 31. März 1885
wird nach der Vorlage des Provinzial-Vcrwaltungsraths unter Nr. I. 15. der Drucksachen en dloc».
genehmigt.

2. Desgleichender Spezial-Etat für die Nerwenduug des Ziusgewiunes der
Nheiuischen Proviuzial - Hülfskasse (Ständefonds) für das Etatsjahr vom
1. April 1884 bis 31. März 1885. (Nr. I. 14. der gedrucktenVorlagen des Provinzial-
Verwaltungsraths.)

. ^. 3. Nach dem Antrage des I. Ansfchussesund des Prouinzial-Nerwaltnngsraths in den»
Pr.^°^^' "'Referate Nr. IV. 76. der Druckfachen wird der Gesellschaft für Rheinische Geschichts-

tunde für die beiden Etatsjahre 1884/85 nnd 1885/8« eine Subvention von je 1000 M.
aus dem Stäudefonds bewilligt.

Ein zuerst zur Abstimmung gestellterAmendements-Autragdes AbgeordnetenPelzer, den
jährlichen Beitrag an die Gesellschaftauf 2000 M. festzufetzen, fand nicht die Majorität.

, <a<M. ^ Das Gefuch des Verwaltuugsrathes des Vereius zur Errichtung einer
P^^V^^ "Gemälde-Oallerie zu Düffeldorf um Bewilligung eines jährlichen Zuschusses

von 6000 M. wird nach dem Antrage des I. Ausschusseswegen mangelnder Mittel zur Zeit
abgelehnt.

,^n. ^' Nach dem Antrage des I. Ausschusses wird der Stadt Rheydt, uuter Ablehnung
V^20^^^ des nachgesuchtenjährlichen Beitrags von 5000 M., für die von ihr behufs Errichtung
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einer staatlichen Werkmeisterschule übernommenenVerpflichtungeneine Beihülfe von je
5000 M. für die nächsten fünf Jahre bewilligt.

6. In Erledigung der vorliegendenPetitionen aufGewiihruug uonBeihülfen
zur Restaurirung von Kirchen bauten wird nach den Vorschlägen des I. Ausschusses^. ^
beschlossenzu bewilligen: "- M t>^^/5 ^

e zu Steinfeld 15 000 M,, zahlbar in 2 gleichen Jahresraten in den Mats-
jahren 1884/85 und 1885/86.

d. Kirche zu Gerresheim 20 000 M. in 2 gleichen Jahresraten wie -iä a,
«. Münsterkirchezu Bonn 20 000 M. wie ack b.
ä. Kirche zu Waldfeucht5000 M. als einmaligeBewilligung für das Etatsjahr 1884/85.
e. Kirche St. Gereon zu Köln 15 000 M. als einmalige Beihülfe nnd zwar gleichfalls

pro 1884/85.
l. Kirche zu Andernach9000 M. desgleichen.
F. Schwanenkirchezu Forst 3000 M. desgleichen.
Die Petitionen, bezüglich der Kirche zu M.-Gladbach und der Kirche zu Neuwert (Kreis

M.-Gladbach) werden bis zum nächsten Provinzial-Landtage zur weiterenBehandlung zurückgestellt.
Zu den Petitionen, betreffenddie Kirche zu Gemünd und die Stiftskirche zu St. Arnual, wird
Ablehnung beschlossen.

7. Zu dem Referate des Provinzial - Verwaltungsraths unter III. 101. der Drucksachen ^.^
wird nach dem Antrage des II. Ausschussesbeschlossen, der Anstalt zu Bethel bei Viele-^ ' ^'^"<>.„„
feld für Verpflegung der evangelischen Epileptiker aus der Rheinprovinz als Zuschuß für das
laufende Jahr die Summe von 10000 M. zu bewilligen, jedoch unter Ablieferung des
ratirlichen Autheils an der im Laufe dieses Jahres Seitens des Vorstandes der Anstalt Bethel
in der Rheinprovinz zu Gunsten evangelischerund katholischer Epileptiker veranstaltete» Kollekte
an die provinzialstiindische Verwaltung, und werden ferner bezüglich des an die Anstalt künftig
zu zahlenden Beitrags die in dem Referate des Provinzial - Verwaltungsraths gemachten Vor¬
schläge genehmigt.

8. Nach dent gemeinschaftlichenAntrage des II. Ausfchusses und des Provinzial- ^ ,
Verwaltungsraths in Nr. III. 53. der Drucksachen wird beschlossen,zur Unterstützung derIdioten - ^ ^~3 ^'"»g^.
Anstalt zu St. Bern ardin bei Moers eine Snmme von je 5,000 M. auf zwei Jahre
aus dem Ständefonds zu bewilligen.

9. Der Civilgemeinde Morsbach wird zur Verwendung für das Krankenhaus Nr.-H.
daselbst, unter Ablehnung des auf eine jährlicheUnterstützung gerichteten Gefuches,eine einmalige '^"«g«,.
Subvention von 1000 M. aus dem Ständefonds bewilligt.

10. Dem Central-Gewerbeverein für Rhein land, Westfalen und benach¬
barte Bezirke zu Düsseldorf wird nach dem Antrage des I. Ausschusseszu Vereius-
zwecken für die Etatsjahre 1884/85 und 1885/86 eine jährliche Unterstützungvon 10 000 M.,
also im Ganzen die Summe von 20 000 M. bewilligt.

11. Der Stadt Mülheim am Rhein wird zum Zwecke der Ergänzung und Verbesserung
des Lehr-Npparates der höheren Webe schule daselbst nach dem Antrage des I. Ausschusses
eine Unterstützung von je 1400 M. für die nächsten 3 Jahre (mit 1. April 1884 beginnend) bewilligt-

12. Zu dem Referate des Provinzial-Verwaltungsraths unter Nr. III. 43. wird nach dem )/,, „^
Antrage des II. Ausfchusses einstimmigbeschlossen: ^" "^""g>».
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„den Proninzial-Vcrwaltungsrath zu ermächtigen, zum Zwecke der Gründung von
Arbeiter-Kolouien in der Rheinprovinz dem RheinischenVereine wider die
Vagabundennoth zinsfreie Darlehen im Betrage von 200 000 M. zur Verfügung zu
stellen, vorausgesetzt, daß zur Sicherheit der unverzinslichen Darlehen die vom Provinzial-
Verwaltungsrath (im obigen Referate) vorgeschlagenen Kautelen Seitens des Vereins
gewährleistetwerden."

^. I ;. Bezüglichder Vorlage des Provinzial-Verwaltnngsraths unter I. 10. der Drucksachen
^,30^-"^ ^ in Angelegenheit der von dein Verein der Landbürgermcister der Nheinprouinz augcrcgteu

(Gründung einer Prouinzial-Pensionskasse für die Laudbürgcrmeister, sowie
einer Wittwen- und Waisen-Versorgungsanstalt für die Beamten der Bürger¬
meistereien und Landgemeinden der Rheinvrovinz hatte der I. Ausschußden Antrag
genommen:

der Landtag wolle sich zu der ganzen in Rede stehendenVorlage ablehnend aus-
sprcchen,weil 1. die Pensionsfrage bei den Bürgermeistern, welche nach den Bestimmungen
des §. 105 der Gcmeindeordnungvom 2^>. Juli 1845 ernannt werden, nur geringe
Bedcutuug habe, auch die KöniglicheStaatsregierung voraussichtlicheiner auf Grund
der von dem Vorstände des Vereins der Landbürgermeister der Rheinvrovinz ein¬
gereichten Statuten zu errichtenden Pcnsionskasse,als mit der bestehenden Gesetzgebung
nicht im Einklang, die Genehmigung nicht ertheilen würde und es daher den Land-
bürgcrmeistern überlassen bleiben müsse, den Erlaß eines diesbezüglichenGesetzes zu
erwirken, sowie auch behufs andcrwciter Aufbcsscruug ihrer Vesoldnngsverhältnisse
wegen Entschädigungfür die ihnen obliegendenEtaatsarbeiten vorstellig zu werden;

2. dem Provinzilll-Landtagc zur Gewährung eines Vegründungskavitals für die
qu. Wittwen- und Waiscn-VcrsorgungsanstaltkeinerleiFonds zu Gebote seien.

Dieser Antrag des Ausschussesnebst der angegebenenMotivirung wird von der Ver¬
sammlung einstimmig angenommen.

14. Die vorliegendenPetitionen der Gemeinde Fraulautern, Kreis Saar-
luuis, um Entschädigung für außerordentliche Aufwendungen zur Iustaudfetzuug des
Saarlouis - Fraulauterncr Kommunalweges,werden nach dem Vorschlagedes III. Ausschusses ein¬
stimmig abgelehnt.

15. Die Petition der Wittwe Burgmer zn Honnef um Entfernung von
Ulmenbäumen an der Benel-Honncfer Provinzialstraße wird nach dem Antrage
des III. Ansschnsses dein Provinzial-Verwaltungsrath zur weiteren Behandlung resp. Entscheidung
überwiesen.

10. Es wird nach dem Antrage des III. Ansschnssesin Erledigung der diesbezüglichen
Vorlagen mit allen gegen 2 Stimmen beschlossen:

a. den käuflichen Erwerb der Aachen-Eupener Aktienstraße abzulehnen;
1i. der Uebernahme der Stolberg-Iülicher nnd Eschweiler-Dürencr-

Attienstraße in den Prouinzial-Sttaßenverband nur dauu Folge zu geben, wenn von den
betheiligtenGemeinden dieselbender Provinz unentgeltlichals freies Eigenthum nnd den Anforde¬
rungen des Regulativs entsprechend ansgebaut, übergeben werden;

o. die Uebernahme der sogenannten Eockerillstraße abzulehnen.
17. Die Petition einer Anzahl Fuhrleute und Gewerbetreibendeaus dem Kreise Eupcu

um Uebernahme der Aachen-Euvener Aktien straße in den Provinzial-Straßenverband
wird als durch den vorstehendenBeschluß 3nK a erledigt erklärt.
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18. Die Uebernahme der Prämienstrahe von Steinstraß nach Titz auf den
Provinzial-Strahenfonds beziehungsweise der dahin gehende Antrag der Bürgermeisterzu Mdingen
und Titz, im Kreise Iülich, wird nach dein Vorschlagedes III. Ausschusses einstimmigabgelehnt.

Die Tagesordnung ist hiermit erledigt.
Der Landtags-Marschall schließt die Sitzung und setzt die nächste Sitzung auf

Dienstag Vormittag 10 Uhr an.
(Schluß der Sitzung 8 Uhr.)

Wilhelm Fürst zu Wied,
Landtags-Marschall.

Achte Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaale des Provinzial-Stcmdehauses zu Düsseldorf

am Dienstag den 11. Dezember 1883.

Der Landtags-Marschall eröffnet die Sitzung um 10 Uhr.
Protokollführer ist der AbgeordneteRadermacher.
Nach Verlefung und Genehmigung des Gefchäfts-Protokolls der vorigen Sihuug wird

sofort in die Tagesordnung eingetreten.
1. Der vom Prouinzial-Verwaltungsrathe uuter Nr. l. 4. der DruckfachcnvorgelegteHe «,,

Entwurf zu einem Reglement über die dienstlichen Verhältnisse der Beamten der"'
provinzialständischen Verwaltung der Rheinvrovinz wird mit folgendenvom I. Ausschusse
beantragten AbänderungeneinstimmigmittelstSeparat-Abstimmung über die einzelnen Paragraphen
der Vorlage genehmigt:

a. Im §. 1, allgemeineBestimmungen, ist in der Klammer statt: „oonf. H, 3 und 5"
zu setzen: „oonk. tz. 3, 5 und 6";

d. im §. 2 »,ä I sind die Worte „zur Besorgung der laufendenGeschäfte des Provinzial-
Verwaltungsrathes angestellte"zn streichen;

o. in demselben H. ist aus der Dienstllasfcö o der Kastellan im Stäudehause zu streicheu
und für diefen eine besondereKlaffe 5ck zu bilden;

ä. im tz. 5 ist hinter „I). der Beamten der II." einzuschieben: „Dienstklaffe mit Ausnahme
des unter a genannten Direktors der Provinzial-Feuer-Societät";

o. im H. 10 ist das dritte »tinea, also lautend: „in gleicher Weise bedarf es der
Genehmigung des Proviuzial-Nerwaltungsrathes zur Aunahme eines Mandates als Abgeordneter
zum DeutfchenReichstage oder zum Landtage der Monarchie" zu streichen.

Bemerkt wird, daß der Provinzial-Verwaltungsrath aus Anlaß eiues von dem Herrn
Minister des Innern angeregten desfallsigenBedenkensdas betreffendealinea, nebst dem zweiten
aliueil der Motive zu §. 3—10 Seite 9 der Vorlage nachträglichzurückgezogen hatte, indem der
Provinzial-Nerwllltnngsrath sich vorbehält, bei der Anstellungvon Beamten in geeigneter Weise
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Fürsorge zur Verhütung von Nachtheilenfür die Verwaltung aus der Annahme von Abgeordneten-
Mandate» zu treffen.

f. In demselben§.10 ist in alinsa 4 (neues alinea 3) hinter dem Worte „oder" bei¬
zufügen: „einer", so daß das betreffendealinea beginnt: „Die zur Annahme eines Nebenamtes
oder einer Nebenbeschäftigung:c."

. ,^^. 2. Der vom Provinzial-Verwaltungsrathe unter I. 5. der Drucksachen vorgelegteEntwurf
M ^^" zn einem Normal-Etat für die Nefoldung der provinzialständischen Beamten der

Nheinvrovinz wird einstimmig sn dioo genehmigt mit nachbezeichneten vom I. Ausschußvor¬
geschlagenen Abänderungen:

a. In der zu dem Entwürfe gehörigen Tabelle ist ack I Beamte der Centralstelleund
der Provinzial-Hülfskasseund aä II I und 2 in die Kolonne der Bemerkungenanstatt: „Aufrücken
wird von Fall zu Fall durch den Etat bestimmt" zu setzen: „Die Entscheidung bezüglichdieser
Beamten wird dem nächsten Pruvinzial-Landtage vorbehalten";

d. Absatz 2 des §. 2 des Entwurfs ist zu streichen und dem Absatz 1 desselben§.
folgender Zusatz zu geben: „Die beigefügte Tabelle gibt die Summe an, um welche ein Aufrücken
in eine höhere Gehaltsstufe in der Regel von 2 zu 2 Jahren stattfindet";

o. Absatz 1 des §. 3 ist zu streichen und erhält der Absatz 2, welcher nunmehr den
einzigen Inhalt des H. 3 bildet, folgende Fassung: „Der Landes-Direktor bestimmt nach Maßgabe
des Normal-Etats den Zeitpunkt, von welchem ab die Gehaltserhöhung beginnt".

.«Mag"- 3- Der Entwurf zu einem Reglement, betreffend die Tagegelder und Reise-
^^33^5^ kosten der provinzialständischen Beamten der Nheinvrovinz und der Entwurf zu einem

Reglement über die den Beamten der Nheinvrovinz zu gewährenden Umzugskosten,
zu welchen Entwürfen der I. Ausschuß keine Aenderungs-Vorschlägezu machen hatte, werden nach
der Vorlage des Prouinzial-Verwaltungsraths in Nr. I. 6/7. der Drucksacheneinstimmig durch
en Kloo-Annahmegenehmigt,

n. 4. Der vom Provinzial-Verwaltungsrathe unter Nr. I. 8. der Drucksachenvorgelegte
Rl.9^^"^^' Entwurf eines Reglements, betreffend die Fürsorge für die Wittwen und Waisen

der provinzialständischen Beamten der Nheinvrovinz war vom I. Ausschußmit
folgenden Abänderungs-Vorschlägenzur Genehmigung empfohlenworden:

il. Im H. 7 hinter dem zweiten Absatz folgendenZusatz zu machen: „Jedoch soll der
Provinzial-Vcrmaltungsrath ermächtigt sein, im ersten Falle des Absatzes 1 Wittwen- und Waisen¬
geld zu bewilligen";

d. dem Absatz 3 des H. 7 folgende veränderte Fassung zu geben: „Keinen Anspruch auf
Wittwengeld hat die Wittwe, wen,: auf Antrag des Mannes entwederdie Ehe gerichtlich gefchieden,
oder die Trennung von Tisch und Nett ausgesprochenwar. Im Falle der Wiederuerheimthung
des geschiedenen Mannes hat die zweite Ehefrau keinen Anspruch auf Wittwengeld."

Zusätzlich zu diesen vom Ausschuß beantragten Abänderungen stellt der Referent des Aus¬
schusses, AbgeordneterCourth, das Amendement: dem 2. Absatz des H. 9 den Zusatz zu geben:
„Dasselbe unterliegt auch nicht der Beschlagnahme".

Der Entwnrf wird mit den Abänderungs-Vorschlägendes I. Ausschussesund mit dem
von dem AbgeordnetenLourth beantragten, vorbezeichneten Zusätze einstimmig sn dlo« genehmigt.

5. Es wird nach dem Antrage des I. Ausschussesin Erledigung des vom Provinzial-
Verwaltungsrathe auf Seite 10 der Motive zu der gedruckten Vorlage I. 4. (Entwnrf zu einem
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beschlossen:

I. „Daß die VorgenehmigtenReglements, betreffend:
». die dienstlichen Verhältnisse der Beamten der provinzialständifchenVerwaltung

der Rheinprovinz,
K. den Erlaß eines Normal-Etats für die Besoldung der vrovinzialständischen Beamten,
e. die Tagegelder und Reisekostender vrovinzialständischenBeamten, sowie die

diesen Beamten zu gewährendenUmzugskosten,
ä. die Fürsorge für die Wittwen und Waisen der VrovinzialständischenBeamten

als zusammenhängendund sich gegenseitig bedingend zu betrachten sind und daß demnach nur
diejenigenvrovinzialständischen Beamten einen Anspruch auf die Vortheile des Normal-Etats, fowie
der Fürsorge für die Wittwen und Waisen erhalten sollen, welche die vor 8uK n, und « erwähnten
Reglements als für sie verbindliche Normen anerkennen, mit Ausnahme der Beamten der
Provinzial-Feuer-Societät, auf welche zur Zeit nur das Reglement über die Fürsorge für die
Wittwen und Waisen Anwendung findet.

II. Daß die aus Mitteln des Provinzial-Verbandes zu der Wittwen- und Waisenkasse zu
gewährendenZuschüsse (§. 13 des Reglements) vorschußweise aus bereiten Mitteln entnommen und
über deren Deckung dem nächsten Provinzial-Landtage eine Vorlage gemachtwerden soll."

6. Zu dem Referate des Provinzial-Verwaltungsrathes uuter I. 9. der Druckfachen,Nr. gg.
betreffend die getroffene Abänderung des Reglements für die Bildung der Abtheilungen -^3"»^.
der provinzialständifchen Verwaltung der Rheinprovinz, wird nachdem Antrage des
I. Ausschusses beschlossen,die betreffende Abänderung in der Fassung zu genehmigen,welche dieselbe
in dem auf Seite 66 und 67 der „Zusammenstellungder für den provinzialständifchenVerband
und die provinzialständische Verwaltung der Rheinprovinzseither ergangenen Gesetze, Reglements «.",
Ausgabe 1883, III. Auflage, abgedruckten Nachtrag gefunden hat.

(Die Sitzung wird um 1 Nhr abgebrochenund um 5 Uhr vom Laudtags-Marfchall
wieder eröffnet, worauf in der Tagesordnung fortgefahren wird.)

?. Als Mitglied der Vezirks-Kom Mission zur Entscheidung über Beschwerden
und Reklamationen gegen die Veranlagung zur klassifizirten Einkommen¬
steuer und zur Klassensteuer für den Regierungsbezirk Düffeldorf an Stelle des
verstorbenenMitgliedes, KommerzienrathErnst Waldthausen zu Essen, wird für den Rest der
gegenwärtigenFunktionszeitder Kaufmann Julius Brockhoff zu Duisburg, bisheriger Stellvertreter
in diefer Kommission,per Akklamationgewählt.

In Folge dessen ist au Stelle des Herrn Brockhoff ein neuer Stellvertreter auf die
nämlicheZeitdauer zu wählen und fällt die Wahl per Akklamationauf den OekonomClemens
Hoffstadt zu Vogelheimbei Norbeck, Landkreis Essen.

Die Herren Vrockhoff und Hoffstadt sind als Mitglieder des Landtages anwesend und
erklären dieselbensich auf Befragen zur Annahme der resp. Wahl bereit.

8. In die Ober-Ersatzkommission für den Bezirk der 28. Infanterie-
Brigade werden für den Nest der laufeuden Wahlperiode per Akklamationgewählt:

». als bürgerlichesMitglied an Stelle des verstorbenen Mitgliedes Dr. Hausmann zu
Düsseldorf der bisherige III. Stellvertreter RittergutsbesitzerJulius Wolters zu Düsseldorf;

d. als I. Stellvertreter au Stelle des zurückgetretenen Dr. Iansen zu Goch der Haupt¬
mann a. D. und BeigeordneteNudolph von Monschawzu Goch, Kreis Eleve;
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«. als III. Stellvertreter, welcher in Folge der Wahl des bisherigen III. Stellvertreters
RittergutsbesitzerWalters znm Mitglied»,' (eonl. sud 2,.) neu zu wählen war, der Freiherr Daniel
Heinrich von Diergardt zu Hans Roland bei Gerresheim.

Die Gewählten sind sämmtlichanwesendund erklären die Annahme der Wahl.
Zur Wahl als Stellvertreter in die Ober-Ersatztommission für den Nezirt der

25. Insauterie-Vrigade (Westfalen) für die Wahlperiode 1885/7 wird der dritte Beigeorduete
Gottlieb Besserer zu Duisburg iu Vorschlag gebracht und dieser Vorschlag per Akklamation
angenommen.

9. Die Wahl eines Mitgliedes zum Provinzial-Verwaltungsrathe aus
dem RegierungsbezirkKoblenzan Stelle des verstorbenenMitgliedes, Iustizrath Bremig, erfolgt
mittels Stimmzettel.

Als Skrutatoren für den Wahlakt fungiren resp, werden vom Landtags-Marschall bestellt
die AbgeordnetenGraf von Aeißel-Gnmnichund Graf Bergh von Trips.

Die Zahl der abgegebenenStimmzettel beträgt 74, davon lauten:
40 auf den OberbürgermeisterLottner zu Koblenz,
32 auf den BeigeordnetenNadermacherzu Neuwied,

2 sind weiße Zettel, bleiben also bei Feststellungder absolutenMajorität außer Betracht.
Von den hiernachverbleibenden72 Stimmen beträgt die absolute Majorität 37. Herr

OberbürgermeisterLottner ist also mit absoluter Majorität für die in Frage stehende Zeitdauer
gewählt und nimmt derselbeauf Befragen die Wahl an.

10. An Stelle des verstorbenen 2. Mitgliedes der Rheinischen Deputation für das
Heimathwefen, Iustizrath Bremig, wird der bisherigeStellvertreter desselben, Iustizrath Courth
zu Düsseldorf, per Akklamationgewählt.

Demnach war an Stelle des Herrn Courth ein neuer Stellvertreter und zwar für
denselben als nunmehriges Mitglied zu wählen und fällt die Wahl per Akklamationauf den
OberbürgermeisterLottner zu Koblenz.

Herr Freiherr von Ermatten, bisheriger Stellvertreter des 3. Mitgliedes, Feuer-Societäts-
Direktor Seul, gibt die Erklärung ab, daß er auf diefe Stellvertretung verzichtenmuffe, weil ihm
die Ausübung derfelbenunausführbar fei, und bringt an seiner Stelle den KöniglichenLandrath,
Freiherrn von Fürstenberg-Heiligenhovenzu Heiligenhoven,Kreis Wipverfürth in Vorschlag. Der
Vorschlagwird per Akklamationangenommen.

Die hiernach Gewählten erklären sich zur Annahme der auf sie gefallenen Wahl bereit.
Die Deputation fetzt sich somit für den Rest der laufenden Wahlperiodezusammen wie folgt:

Mitglieder: 1. Freiherr von Eerde,
2. Courth.
3. Seul.

Stellvertreter: aä 1. Freiherr Felix von L08,
„ 2, Lottner,
„ 3. Freiherr von Fürstenberg-Heiligenhoven.

11. Der Etat des Provinzial-Landtags, des Provinzial-Verwaltungsraths
und der provinzialständischen Central-Verwaltungsbehörde für das Etatsjahr
vom 1. April 1884 bis 31. März 1885 (Drucksache I. 11.)wird uuverandert «ubloo genehmigt.

12. Desgleichender Etat der Rheinischen Prouinzial-Feuer-Societät für
das Etatsjahr vom 1. Iannar !,j84 bis 31. Dezember 1884 (Nr. !. 13. der Druckfachen).
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1«. Nach dem Antrage des I. Ausschusses wird mit allen gegen 2 Stimmen beschlossen,^.. ^.
von einer Wertschätzung des Miethwerthes der Dienstwohnung des jetzigen Direktors der ^-^Httagen.
Provinzial-Feuer-Societät gegenwärtig abzusehen.

14. Der Spezial-Ausgabe-Etat der Rheinischen Proviuzial-Hülfskasse für
das Etatsjahr vom 1. April 1d84 bis 81. März 1885 wird nach der Vorlage des
Provinzial-Verwaltungsraths unter I. 12. der Drucksachen unverändert en Kloo genehmigt.

15. Der Haupt-Etat der provinzialständischen Verwaltung der Rhein-
proviuz für das Etatsjahr vom l. April 1884 bis 31. März 1885 (Nr. 1. 16. der
gedruckten Vorlagen des Provinzial-Verwaltungsraths) hatte in Folge der beschlossenen Bewilligung
von 8000 M. für die Versuchsstationdes RheinischenBauernvcreins zu Kempen pro 1884/85 im
I. Ausschusse eine Aenderung dahin erfahren, daß bei Titel II Nr. 16 der Ausgabe und dem¬
entsprechend auch bei Titel IV pos. 2 der Eiunahme je der Netrag von 8000 M. zugesetzt wurde.
Der Etat balaucirt demnach in Einnahme und Ausgabe mit der Summe von 7 606 000 M. uud
wird diese Summe iu Einnahme und Ausgabe beziehungsweisemit der vorbezeichneten Aeudcrung
en dloo genehmigt.

Im Anschlüsse hieran bemerktder Landtags-Marschall, daß, wenn der Provinzial-
Verwaltungsrath diesmal die sämmtlichenEtats nur für ein Jahr vorgelegt habe, dies gefchehen
sei, um einem vielseitig in der Provinz, namentlich auch von Mitgliedern des Provinzial-Landtags,
geäußertenWunschenach einjährigenEtats entgegenzukommen.Er müsse jedoch darauf hinweisen,
daß die Aufstellungder Etats eine umfangreicheund mühsameThätigkeit sowohl der Beamten der
provinzialständifchenVerwaltung, als des Provinzial-Verwaltungsraths bedinge, daß aber anderer¬
seits die zeitweisen Veränderungen in den Etats jetzt, nachdemdie Verwaltung iu eiueu ruhigeren
Entwickelungsganggelangt sei, kaum noch für die gesmnmtcVerwaltung beziehungsweisefür das
Interesse der Provinz von solcher Bedeutung sein dürften, um eine jährliche Wiederholung der
erwähuten Arbeit erforderlichzu macheu. Letzteresempfehlesich gegenwärtig auck deshalb uicht,
weil der Provinzial-Verwaltungsrath zur Zeit mit den bekannten organisatorischenAufgaben von
weittragendsterBedeutung befaßt fei, in deren Bearbeitung und Vorbercituug die Etatsarbeiteu bei
jährlicher Wiederkehrnur hindernd eingreifen würden. Er verfonlich könne daher eine jährliche
Etatsbemthung nicht wünfchen, stehe aber andererseits nicht an zu erklären, daß, sobald die
erwähnten Organisationsarbeiteu entsprechendvorgeschritten seien, er als Erster darauf autragcu
werde, daß der Provinzial - Landtag dnrch Seine Majestät den Kaiser uud Kouig uöthigeufalls
aä lu>o zusammenberufenwerde, wie denn ohnehin mit Rücksicht auf das von der Königlichen
Staatsregierung beabsichtigte Konfolidations- Gesetz für die Rhcinprouinz eine demnächstige außer¬
ordentliche Zusammeuberufungdes Provinzial-Landtags nach dem heute iu deu Zeitungen wieder¬
gegebenen stenographischenBericht der Rede des Ministers für Landwirthschaft:c. im Abgeordneten¬
haufe in Aussicht genommen sei. Nach diesen Erklärungen und mit Rücksicht darauf, daß der
Zusammentritt des Provinzial-Landtags der eigenen Bcstimmuug auch uicht uuterliege, werde die
Versammluug wohl damit einverstandensein, daß die sämmtlichenjetzt pro 1884/85 genehmigten
Etats auch noch sür ein weiteres Jahr gelten sollen, im Falle der Provinzial-Landtag in: nächste,,
Jahre nicht Allerhöchst einberufenwerden sollte.

Die Versammlung erklärt sich mit dieser Bestimmung bezüglich der Gültigkeitsdauer der
Etats eiuverstanden.

16. Zu der Vorlage des Provinzial-Verwaltungsraths unter I. 23. der Drucksachen, >,>
betreffend die Errichtuug eines Grund kr edit-Instituts, hatte der I. Ausschuß die^'~^^
Genehmigungfolgender Resolution beantragt:
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„Der hohe Provinzial - Landtag wolle in Erwägung, daß der ländlicheGrundbesitz,
wie eine zu erwartende eingehendegenerelleEnquete unzweifelhaft darthun wird, in
Folge der bestehenden Gesetzgebungin eine Lage gerathen ist, welche eine Abhülfe
als nothwendig erscheinen läßt, wenn die Zahl der selbständigenGrundbesitzersich
nicht immer mehr vermindern und der Grundbesitznicht einein fortwährenden, feinen
Ertrag einschränkenden Wechsel unterliegen soll;

daß die Hauptübelständein der allzugrohen Beschränkungdes Verfügungsrechtes
nach dem ooäs eivil uud in der Belastung des Grundbesitzesmit kündbarenKapitalien
zu einem zu hohen Zinsfüße zu fuchen sind, wodurchder Grundbesitzden Schwan¬
kungen des Kapitalmarktes in der empfindlichsten Weise ausgesetzt ist;

daß zur Herbeiführung einer günstigeren Lage des Grundbesitzes nach beiden
Richtungen hin eine Abhülfe angestrebt werden muh;

daß in dem Referate des Provinzial-Verwaltungsrathes vom 20. November cr.
geeignete Vorschlägeenthalten sind, um die Provinzial-Hülfskassezu eiuem Grundkredit-
Institute zu erweitern, welches die Umwandlung der kündbaren Kapitalschuldeu in
unkündbare und amortisirbare Nentenschuldenermöglicht;

daß mit Rücksichtauf die vorhandene Belastung des Grundbesitzesund dessen
Natur ein öffentliches Grundkredit-Institut nur dann seine Aufgabe erfüllen kann, wenn
dasselbe dein Grundbesitzerdie erforderlichen Darlehen zu eiuem genügen, dem Ertrage
der Bodenrente möglichst entsprechenden, Zinsfuße und einer nicht zu hohen jährlichen
Amortifationsrente gewährt;

daß das baldige Inslcbentreten eines auf solcher Grundlage errichteten öffent¬
lichen Grundkredit-Institutes für die Rheinprovinz zu einem nnabweisbaren Bedürfnisse
gewordenist,

beschließen:
1. zu den im Referate des Prouinzial-Verwaltungsrathes vom 20. Novembercr.

nebst Anlagen bekundete» Bestrebungen zur Erweiterung der Rheinischen
Provinzial-Hülfskassezu einem Grundkredit-Institutc, sowie den dieserhalb bei
der Königlichen Regierung unternommenenSchritten seine vollste Zustimmung
auszusprechen;

2. den Provinzial - Verwaltungsrath zu beauftragen, die Bestrebungen zur
Erlangung der für die Errichtung eines öffentlichenGrundkredit-Instituts in
der Nheinprovinz erforderlichen Vorbedingungen fortzusetzeu und bei der
Königlichen Staatsregieruug auf die möglichste Beschleunigung dieser Angelegen¬
heit hinzuwirken uud sobald dieses, Behufs weiterer Beschlußfassung erforderlich
erscheinen sollte, die Zusammenberufungdes Provinzial-^andtages zu beantragen;

fodann
3. den Provinzial - Verwaltungsrath zu beauftragen, an die KöniglicheStaats-

regierung geeignete Anträge behufs Verbesserung der Eigenthums- und
Hypotheken-Gesetzgebungim Gebiete des RheinischenRechts zu richten und
hierbei auf die baldige Einführung einer Grundbuchordnunghinzuwirken,

endlich
4. den Provinzial-Verwaltungsrath zu ermächtigen,diejenigen Aenderungen des

Statutes der Provinzial-Hülfskassevom 25. April 1882 zu beschließenund
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deren Genehmigung bei der Königlichen Staatsregierung zu beantragen,
welche erforderlichsind, um mit den Grundkredit-Oeschaftenbereits jetzt in
denjenigenTheilen der Rheinprovinz beginnen zu können, in welchen das
französische Recht nicht gilt, und zu diesem Endzwecke das Privilegium zu
den hierfür zu emmittirendenRheinprovinz-Obligationennachzusuchen und die
dazu erforderlichenEmmissions-Bedingungenfestzustellen."

Die Resolution wird einstimmigsu. dloo genehmigt.
1?. Der vom I. Ausschußbefürwortete Antrag des Provinzial-Verwaltungsraths in dem

Referate I. 24. der Drucksachen:
„Der hohe Landtag wolle sich mit der einstweiligenFortführung der Geschäfte ^ g,,
des Direktors der Provinzial-Hülfskasse durch den Landes-Direktor,sowie ^ ^~ "^l«^.,,
der für die Dauer der Vereinigung diefer beiden Aemter in dein Beschlusse des
Provinzial-Verwaltungsrathes vom 14./l6. März 1883 provisorisch getroffenen
Abänderung des H. 15 des Kassen-Reglementseinverstandenerklären",

wird einstimmigangenommen.
18. In der Angelegenheit,betreffend den Bau von Provin zial- Museen in Bonn N,, g<,.

und Trier (Nr. IV. 75. der gedruckten Vorlagen des Provinzial-Verwaltungsraths) hatte der" ^^'"«g«,,
I. AusschußfolgendenAntrag gestellt:

„Der Provinzilll-Landtag wolle beschließen:
^. Nach Einsichtnahmeder in der Angelegenheitder Provinzial-Museen zn Bonn

und Trier mit der Königlichen Staatsregierung gepflogenenVerhandlungen, wie solche
in dem Referate des Provinzial-Verwaltungsrathes vom 19. November o. I.
(IV. Nr. 75. der Drucksachen) dargelegt sind, sowie im Anschlüsse an das Schreiben
des Herrn Ober-Präsidenten der Rheinprovinz vom 29. November d. I. den
Provinzial-Verwaltungsrath zu ermächtigen,mit der Königlichen Staatsregierung eine
Vereinbarung auf Grund der folgendenGesichtspunkte zu treffen:

1. Die Provinzial-Vertretung übernimmt den Bau je eines Provinzial-Museums
zu Bonn und Trier auf Kosten der Provinz, falls die Staatsregierung zu
den Baukostenden einmaligen Beitrag von 166 666 M. leistet;

2. die Provinzial-Vertretung übernimmt die gesammten Verwaltungs- und
Unterhaltungskostenfür die unter 1 genannten Mufeen, falls die Staats¬
regierung zu diesen Kosten einen jährlichen Beitrag von 12 000 M. zahlt;

3. die Provinz wird alleinige Eigenthümern der Provinzial-Museen zu Bonn
und Trier, sowie der Grundstücke,auf welchen dieselbenerrichtet werden;

4. die Entscheidungder Frage über das Eigenthum an den aus den gemein¬
schaftlichen Mitteln des Staates und der Provinz angeschafften Rheinische»
Alterthümer bleibt in 8N8pou8o mit der Maßgabe, daß Staatsregierung und
Provinzial-Vertretung sich verpflichten,die qu. Alterthümer den beiden Mnseen
zur Aufbewahrung zu belassen;

5. für die fämmtlichenin Zukunft aus den Etatsmitteln zu erwerbendenAlter¬
thümer gilt gleichfalls die vorstehendunter Nr. 4 bezeichnete Verpflichtung
der Aufbewahrung in den Provinzial-Museen;

6. die Provinzial-Verwaltung erhält das Recht, Doubletten aus der Kategorie
der vorstehendunter 4 und 5 bezeichneten Alterthümer gegen andere umzu¬
tauschenoder auch zu verkaufen;



?. die Gesammt-Vcrwaltungder beide» Provinzial-Museen wird eine proviuzial-
ständische mit der Maßgabe, daß die Etaatsregierung das Recht hat, von den
9 Mitgliedern der zn bildenden Mnseums-Kommission, von denen der
Provinzial-Verwaltungsrath 4 Mitglieder und den Vorsitzenden ernennt, ihrer¬
seits gleichfalls4 Mitglieder zu ernennen, sowie die von dem Proviuzial-
Verwaltuugsrathe zu ernennendenDirektoren der beiden Museen zu bestätigen
und daß die Provinzial-Verwaltung die Verpflichtungerhält, der Königlichen
Staattzregierung von der bestinummgsmähigrn Verwendung der Staats-
zuschüssc durch Mittheilung der Etats nnd RechnungenKenntniß zu geben.

L. Für den Bau des Provinzial-Musenms zu Bonn die Summe von 330 000 M.
zu bewillige« und den Provinzial-Verwaltungsrath zu ermächtige», sobald die Ver¬
einbarung mit der Staatsregierung, vorbehaltlichder Genehmigungder Staatszuschüsse
durch die Landesvertretung, geschlossensein wird, auf Grund der nnter ^. bezeichneten
Punkte mit dem Bau der beiden Museen vorzugehenund die dazn bewilligten Geld¬
mittel aus der Provinzial-Hülfstasse durch 4prozentiges Darlehen vorschußweisezu
entnehmenmit dem Auftrage, den bereits angesammeltenVaufonds, sowie die jährlich
zn diesemZweck auf deu Etat zu nehmenden 40 000 M. und zwar je 20 000 M.
für jedes der beiden Museen zur Zinszahlung und Schnldentilguug zu verwenden."

Der Antrag des Ausschusseswird in allen seinen Theilen mittels «n dloo-Annahme
einstimmig genehmigt,

19. Ueber die Petition des Bürgermeisters zu St. Johann, betreffendBefreiung der
in St. Johann zur Erhebung gelangenden Steuer der ausläudifchen Schiffer
und Fuhrleute vou der Provinzial-Umlage, wird nach dem Antrage des I. Ausschusses
Uebergang zur Tagesordnung beschlossen.

^vw^"' ^' ^^' Antrag des II. Ausschusseszu der Vorlage des Provinzial-Verwaltungsraths
Nr.^?"--—" in Nr. III. 49. der Drucksachen:

„Der Prouiuzial-Laudtllg wolle zu dem Verkaufe beziehungsweife weiteren Verpachtung
der Anstalt Sieg bürg seine Genehmigung ertheilen und den Provinzial-Verwal¬
tungsrath ermächtigen, diesen Verkauf beziehungsweifeVerpachtung bestmöglichst zur
Ausführung zu briugeu"

wird einstimmig angenommen.
21. Bezüglichder Petitionen: 1. des Eentral-Vorstandes des landwirthschaftlichen Vereins

für Rheinpreußen, 2. des RheinischenVauernvereins, betreffend Verhinderung der Ver-
fchleuderuug menschlicher Abfallstoffe refp. der Einführung derfelben in öffentliche
Wllfjerläufe, hatte der I. Ausschußden Antrag genommen:

„Der hohe Landtag wolle den Provinzial-Verwaltungsrath beauftragen, bei der König¬
lichen Staatsregicrung dahin zu wirken,

1. daß der gedachten Verschleuderungvon Fäkalstoffen, unter Berücksichtigung
der lokalen Verhältnisse einzelnerStädte, durch gesetzgeberischeMaßnahmen
energisch entgegentretenund

2. der Transport von Fäkalstoffen auf den Königlichen Staatsbahnen durch
Herabsetzungder Tarife möglichst erleichtertwerde."

Bei der getrennt erfolgendenAbstimmung wird der erste Theil des Antrags mit allen
gegen eine Stimme, der zweite Theil einstimmig angenommen.
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22. Zu der Petition der Stadt Trarbach um Bewilligung eines Zuschusseszum Bau
einer festen Moselbrücke zwischen Trarbach und Traben wird nach dein Antrage des
III. Ausschusseseinstimmig beschlossen:den Prouinzial - Ncrwaltungsrath zu ermächtigen, aus
Provinzialmitteln (Neubaufonds) der Stadtgemeinde Trarbach einen Betrag bis zur Höhe von
60 000 M. als Beihülfe zur Herstellungder Nrückenramven,Zufuhrwegeund Grunderwerbskosten
derselbenzu gewähren, sobald die StadtgemcindeTrarbach den Nachweisgeführt haben wird, daß
der Bau der vrojektirten Brücke und die dauernde Unterhaltung derselben nnter Ausschluß einer
Belastung der Provinz sickergestellt ist.

23. Der Antrag der Stadtverordneten zu ^inz auf Erbauung einer Nerbindungs- H^ .
straße von Linz nach Roßbach aus Provinzialfonds wird nach dem Vorschlage des'" "—^H^agi»!,,
III. Ausschussesund des Provinzial-Verwaltnngsrathes in dem Referate sud Nr. V. 94. der
Druckfachen einstimmigabgelehnt.

24. Die Petition der Gemeinden Antweiler, Eichrnbach, Müsch und
Wershofen um Uebernahme der Grunderwerbskosten für die Müsch-Schulder
Straße auf den Provinzial-Verband wird einstimmig nach dem Antrage des III. Ausschusses
abgelehnt.

Die Tagesordnung ist hiermit erledigt.
Der Landtags- Marschall schließt die Sitzung und beraumt die nächste Sitzung auf

Mittwoch Nachmittag 5 Uhr an.
(Schluß der Sitzung 8 Uhr.)

Wilhelm Fürst zu Wied,
Landtags-Marschall.

Neunte Sitzung.
Verhandelt im Sitzungssaale des Prouinzial-Stündehauses zu Düsseldorf

am Mittwoch den 12. Dezember 1883.

Der Landtags-Marschall eröffnet die Sitzung um 5 Uhr.
Das Geschäfts-Prototoll der vorigen Sitzung wird verlesen und genehmigt.
Protokollführer ist der AbgeordneteFreiherr von Fürstenberg-Heiligeulionen.
Der Landtags-Marschall verliest folgenden, vom heutigen Tage datirenden, Antrag

Provinzial-Verwaltungsraths:
„Der hohe Provinzial-Landtag wolle den Provinzial-Verwaltungsrath beauftragen, in
Hinweis auf das iu der Provinz Hannover hinsichtlich der beabsichtigten Einführung
der Kreis- und Provinzial-Ordnuug dafelbst beobachtete Verfahre» bei der Köuiglichen
Staatsregierung die erforderlichenSchritte zu unternehmen, damit für den Fall der
Einführung einer neuen Kreis- und Provinzial-Ordnuug für die Rhein¬
provinz die bezüglichenVorlagen zunächst dem Provinzial-Verwaltungsrathe zur
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Vorprüfung und demnächst dem Provinzial-Landtageder Rheinvrovinzzur Begutachtung
möglichst zeitig mitgetheilt werden."

Die Versammlung ist auf den Vorschlagdes Landtags-Marschalls damit einverstanden,
daß dieser Antrag unter Abstandnahmevon einer für jetzt nicht mehr möglichen geschäftsordnungs¬
mäßigen Vorbereitung resp. Behandlung desselben fofort auf die Tagesordnung für die heutige
Sitzung gebrachtund an zweiter Stelle behandelt werde.

Es wird in die Tagesordnung eingetreten.
1. Der Antrag des Provinzial-Verwaltungsraths und des Ausfchufses:

„Für den Fall, daß Seine Majestät der Kaiser und König vor Zusammentritt
des nächsten Provinzial-Landtages bei Gelegenheit der Manöver in unsere Provinz
kommen und eine Einladung der Stände in das Ständehaus in Düsseldorf
Allergnädigst anzunehmen geruhen sollte, wird der Provinzial - Verwaltungsrath
beauftragt, Namens des Provinzial - Landtags alle nöthigen Vorbereitungen und
Mahregeln zu treffen, und wird demselben hierzu ein Kredit aus dem Ständefonds
bis zur Höhe von 40 000 M. bewilligt",

findet freudige und einstimmigeAnnahme.
2. Der vorerwähnteAntrag des Provinzial-Verwaltungsraths wird nunmehr zur Diskussion

gestelltund sodann einstimmiggenehmigt.
3. Es wird nach dem Majoritäts-Antrage des III. Ausfchufses beschlossen:

„Die Uebernahme der Straße von Kleinhau über Brandenberg, Bergstein,
Zerkall nach Brück-Hetzingen, auf den Provinzial-Straßenfonds abzulehnenund
dem Provinzial - Verwaltungsrathe zu empfehlen, die betreffenden Gemeinden bei
Unterhaltung dieser Straße aus dem Kommunal - Wegebaufonds entsprechendzu
unterstützen."

Außerdem wird folgender, von dem Abgeordneten von Heister gestellter Zusatz-Antrag
angenommen:

„Hoher Landtag erklärt zusätzlich, daß er die provinzialstraßenmäßigeUnterhaltung der
qu. Straße nach den lokalen Verhältnissennicht mehr für erforderlichhalte."

4. Es wird nach dem Antrage des III. Ausschusses beschlossen:
^2^3"^^ „Daß für die Folge der Regel nach an Stelle der Gewährung von Neubau-

Prämien an Gemeinden der Ausbau der Straße durch die eigenen Organe der
provinzialständischenVerwaltung treten soll, wobei die Gemeinden außer dem stets zu
gewährendenGrunderwerbe nach Maßgabe ihrer LeistungsfähigkeitZuschüsse zu leisten,
sowie die sonst mit Rücksicht auf die obwaltenden Verhältnisse zu stipulirenden
Bedingungen zu erfüllen haben.

Die Bauausführung neuer Straßen soll durch die Provinzial-Bauverwaltung
stattfinden, nachdem die genehmigende Beschlußfassungdes Provinzial-Landtages
vorausgegangen."

<^n- 5- Der Antrag der Bürgermeister zu Steele und Stoppenberg auf Uebernahme der
M^^"----- Kommunalstraße von Steele nach Gelfentirchen auf den Provinzial-Straßenfonds, wird

nach dem Vorschlagedes III. Ausschusses dem Provinzial-Verwaltungsrath zur weiteren Erwägung
zurückgegeben, iudem nicht hinreichendklar gestellt sei, ob die betreffende Straße hauptsächlich dem
durchgehenden oder mehr dem Lokalverkehrdiene.

iv'
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6. Es wird nach den Anträgen des III. Ausschusses beschlossen,die Uebernahme der Nr. ^.
Kreisstraße Lünebach-Dasburg und desgleichen der sogenannten Kohlenstraße im'" ^ ^«n>''l.
Kreise Prüm auf den Provinzial-Straßenfonds abzulehnen und bezüglich der Thalstraße Niederprüm-
Lünebachdie von dem Provinzial - Verwaltungsrathe in der Drucksache V. 104. gestellten Anträge
zu genehmigen,welche dahin lauten:

„». die Uebernahme der Thal-Straßenstreöe Niederprüm-Pronsfeldals Provinzialstratzeunter
der Bedingung eines guten, provinzialstrahenmähigenAusbauesSeitens der Gemeinden,
welchen hierzu nach dem Ermessen des Provinzial - Verwaltungsraths Beihülfen aus
dem Kommunalwegebllu - Unterstützungsfondsbewilligt werden können, zu genehmigen;

d. ferner zu genehmigen,daß die Strecke Pronsfeld-Lünebachaus dem diesseitigen Straßen-
Neubaufonds gebaut werde, mit der Bedingung, daß kreis- oder gemeindeseitig der
Grund und Boden kostenfrei gestellt und für die Veränderung der Vorftuthverhältnisfe
sowie für die fonstigen, im Straheninteresse nothwendig scheinenden Kautelen Sicher¬
stellung gewährt wird;

0. endlich zu genehmigen,daß nach vollständiger Uebernahme der Thalstraße die torre-
fpondirendeStrecke der Köln-Luxemburger Straße als Provinzialstraße derelinquirt
werde."

7. Der von der Stadt Mettmann beantragte Austaufch einer Straßenstrecke in
der Stadt Mettmann wird nach dem Vorschlage des III. Ausschussesmit der Maßgabe
genehmigt,daß die Stadt vor Uebernahmeder neuen Strecke folgende Bedingungenzu erfüllen hat:

1. daß die beiden vorhandenen Querrinnen durch mit eisernen Platten bedeckteQuer¬
durchlässe ersetzt werden und

2. daß die Steindeckeauf die normalmähige Stärke gebrachtund regulirt wird;
3. die Uebernahmeder neuen Strecke wird auf den zwischenden beiderseitigenRinnen

gelegenenStraßentheil beschränkt.
8. Es wird auf den Vorschlag des III. Ausschusseseinstimmig beschlossen, den Antrag

des Abgeordneten Fliederichsund Genossen, betreffenddas Stratzenbahnwesen, nebst dem dazu
übergebenenMaterial dem Provinzial - Verwaltungsrathe mit dem Auftrage zu überweisen, dem
nächsten Provinzial-Landtage eine Vorlage darüber zu machen, ob und in welcher Weise im Sinne
dieses Antrages die Anlagen von Sekundärbahnen auf den Provinzialstraßen gefördert werden tonnen.

9. Die Petition von Einwohnern von Broich :c. in Angelegenheitder projektirten
Straßenbahn von Monning nach Broich wird nach dem Antrage des III. Ausfchusses zur
weiteren Behandlung (im Anschluß an die bezüglicheBeschwerdedes Bauunternehmers) dem
Provinzial-Verwaltungsrath überwiesenund dabei der Wunsch ausgesprochen, daß der Provinzial-
Verwaltungsrath die qu. Konzessionsertheilungmöglichst fördern möge.

10. In Erledigung des Antrags des Abgeordneten Friederichs und Genossen wegen
Errichtung einer Unterstützungskasse für die ständigen Arbeiter auf den Provinzial¬
straßen wird nach dem Vorschlagedes III. Ausschusses, unter Ueberweisungdes zu dem Antrage
beigebrachten Materials an den Provinzial-Verwaltungsrath, beschlossen:

»Den Provinzial-Verwaltungsrath zu ermächtigen, aus den Ersparnissen des unter
Tit. III, Kapitel I zur Unterhaltung der Provinzialstraßen bewilligtenFonds oder
anderen bereiten Mitteln die nothleidenden und verdienten ständigen Arbeiter bei
den Provinzialstraßen angemessen zu unterstützen."
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«^. 4b "- ^ ^" 11. Zu der Vorlage des Provinzial-Verwaltungsraths unter Nr. IV. 84. der Drucksachen
^MH5,^,— "^nit Nachtrag), betreffenddie jüngsten Nothstände in der Provinz, wird nach den Anträgen

des I. Ausschusses einstimmigbeschlossen:
„1. daß aus den laufenden Einnahmen des Kreis - Rentensonds während des Etatjahres

1884/85 und für den Fall, daß der Staat auch im nächsten Etatsjahr wieder eine
angemessene Summe », i'ouÜL percku für die Eifel verwendet, auch während des
Etatsjahres 1885/86 je ein Betrag von 100 000 M. zur Gewährung von Beihülfe»
und Darlehen behufs Förderung von Meliorationen in den noth leidenden Gebirgs¬
gegendenentnommen, dem Rheinifchen Meliorationsfonds unter der in dem Nachtrags-
Referate des Provinzial-Verwaltungsraths llä IV. 84. uorgefchlagenenMaßgabe
überwiesen und der Provinzial - Verwaltungsrath ermächtigt werde, infoweit die
Bewilligungen nicht », ionäs percku erfolgen, bei der event, ersten Ausleihung der
bezeichneten Gelder größere Erleichterungenhinsichtlich der Verzinsung, Bemessungder
zinsfreien Zeit und Rückzahlung der Darlehen, wie im §. 5 des Statuts des
Meliorationsfonds vorgesehenist, eintreten zu lassen;

2. den Provinzial-Verwaltungsrath zu ersuchen, möglichst durch Kommissare,sowie durch
Verbindung mit lokalkundigen,erfahrenenEingesessenen der betreffenden Gegenden oder
auch anderweitige geeignet erscheinende Mittel sich Kenntniß von den örtlichen
Bedürfnissenund den zur dauernden Abhülfe derselben erforderlichenMaßnahmen zu
verschaffen,die zweckentsprechendeVerwendung der von der Provinz gebotenenMittel
herbeizuführen,bei den Staatsbeihülfen auf eine Theilnahme der provinzialständischen
Organe in gleichem Sinne thunlichsthinzuwirken."

Die Tagesordnung ist erledigt.
Der Landtags-Marschall schließt die Sitzung und setzt die Schlußsitzung auf

Donnerstag Vormittag 11'/2 Uhr an.
(Schluß der Sitzung 8'/. Uhr.)

Wilhelm Fürst zu Wird,
Landtags-Marschall.

Zehnte Sitzung.
Verhandeltim Sitzungssaaledes Provinzial°Ständehauseszu Düsseldorf

am Donnerstag den 18. Dezember 1883.

Der Landtags-Marschall eröffnet die Sitzung um 11> Uhr.
Das Geschästs-Prototoll der vorigen Sitzung wird verlesen und genehmigt.
Protokollführer in der heutigen Sitzung ist der AbgeordneteRadermacher.
Der Landtags-Marschall erbittet sich die Zustimmung der Versammlung dazu, daß

das Protokoll der gegenwärtigen Schlußsitzung seinerseits Namens der Versammlung festgestellt
werde. Die qu. Ermächtigung wird ertheilt.



Zugleich wird auf Awegung des Abgeordueten von Grand-Rn bestinnut, daß die
Geschäfts-Protokolleüber die sämmtlichen diesmaligen Sitzungen, als besonderesHeft gedruckt,
sobald als thunlich an die Mitglieder des Provinzial-Landtags vertheilt werden sollen.

Die Tagesordnung findet sodann Erledigung wie folgt:
1. Der Antrag der Kreisstände des Kreises Grevenbroich: dem Kreise schon jetzt

einen möglichsthohen Betrag aus der nach Maßgabe des Dotatious-Gefetzesvom 8. Juli 1875
dem Provinzial-Verbande für die Kreise überwiesenenSumme (Kreisfonds) behufs Neubaues
eines Kreisgcbäudes ausznantworten, wird nach dem Vorschlagedes I. Ausschusses mit Rücksicht
auf die entgegenstehendeBestimmung im ß. 2« des genannteil Gesetzes einstimmig abgelehnt.

2. Die Petition des Königlichen Försters Haack zu Vischofsthron auf
Entschädigung für den ihm durch verspätete Eiusendung von Rheinprovinz-
Obligationen entstandenen Verlust an Zinsen im Betrage von .... 135 M.
und Vllarauslllgcn ..................... 76 „

Summe . . 211 M.
wird nach dem Antrage des I. Ausschusses dein Provinzial-Verwaltungsrathe zur Berücksichtigung
überwiesen,mit der Maßgabe, daß dem Petenten nur der dem reduzirten Zinsfuße von 4°/c>
entsprechende Zinsbetrag von 120 M. und zwar aus dem Verzinsungs- und Amortisationsfonds
zu ersetzen ist.

Hierbei wird der Provinzial-Verwaltungsrath zugleich angewiesen, die Bekanntmachung,
betreffend die Konvertirung resp. Kündigung 4'/«°/°iger Rheinprovinz-Obligationen alle halbe
Jahre in den dafür bestimmtenöffentlichen Blättern wiederholenzu lassen.

3. Die vom I. Ausschuß vorgeschlagenenGratifikationen für das Bureau- und Dienst¬
personal des Provinzial-Landtags im Gesamtbeträge von 1735 M. werden bewilligt.

Die Tagesordnung ist damit beendigt.
Der Landtags-Marschall wirft einen Rückblickauf die nunmehr erledigten, zahlreichen

und zum Theil hochbedeutfamenArbeiten der Sefsion und hofft, daß es dem einmüthigen,
angestrengtenZusammenwirkenaller Mitglieder des Provinzial-Landtags gelungen sei, Beschlüsse
zu fassen, welche geeignetwären, reichen Segen für die Provinz jetzt schon zu tragen und große
Erfolge für die Zukunft anzubahnen.

Als Vorsitzender des Provinzial-Landtags danke er allen Mitgliedern, zumeist für die
bewährte Einmüthigkeit, vor Allen aber richte er seinen Dank an die Vertreter der Städte für die
bedeutungsvolle und einhellige Mitwirkung derselben zur Bekämpsuug der Schäden und zur
Erleichterung der schweren Last, welche gegenwärtig auf der Landwirtschaft ruhe, durch ihre
erfolgreiche Hülfe bei den vorbereitendenSchritten zur Einrichtung eines Grundkredit-Instituts für
unfere Provinz. Nicht minder gedenke er der gefaßten Befchlüffe zur Bekämpfungdes Nothstandes
in der Eifel und den anderen Gebirgstheilen der Provinz, in welcher Beziehung es gegolten habe,
dem anerkannten dauernden Nothstande auch durch dauernde Mittel entgegen zu treten. Er
habe die dieserhalbgefaßten Beschlüsse des Provinzial-Landtags mit ganz besonderer Freude deshalb
begrüßt, weil dieselbengeeignet seien, in Gemeinschaftmit den Organen der Königlichen Staats-
regierung diese Hülfe zu fchassen,die Apathie der nothleidendenBevölkerung zu beseitigen und
durch Kulturen verschiedener Art den wirthschaftlichen Zustand der betreffendenGebirgsgegenden
gründlich zum Besserenzu wenden.

Weiterhin dankt der Landtags-Marschallnoch besondersden Vorsitzenden der Ausschüsse,
auf welchen die Last der Arbeit hauvtfachlichmit geruht habe, sowie den Mitgliedern des



Provinzial-Verwaltungswths für die Thätigkeit bei Vorbereitung der gemachtenVorlagen und
schließt mit dem wiederholtenDante an alle Mitglieder des Provinzial-Landtags für das einmüthige
Arbeiten und zugleich für die Nachsicht und das Vertrauen, welches ihm, wie in früheren Sessionen,
so auch jetzt wieder in so großem Maße entgegen gebracht worden sei.

Der AbgeordneteFriederichs nimmt das Wort, um unter lebhaftem allseitigen Beifall
den Gefühlen des Dantes und der Verehrung Ausdruckzu geben, welche die Versammlung dem
Landtags-Marschall für feine vortrefflicheund unparteiische Geschäftsführungauch diesmal entgegen¬
bringe. Diese Gefühle würden noch gesteigert durch den Eindruckder allseitigen Eintracht, die
unter dieser Leitung in den Arbeiten des Provinzial-Landtags geherrschthabe.

Der Landtags-Marschllll dankt unter dem Hinweise darauf, daß sein Stellvertreter,
der Vice-Landtags-Marschall,Freiherr von Solemacher, den gleichen Antheil an der Arbeit gehabt
habe und daß er daher wohl die Bitte an die Versammlung richten dürfe, dem Danke, welchen
er selbst seinem Stellvertreter für die, wie früher, so auch diesmal im Interesse der Provinz
bethätigte opferwilligeMitarbeit auszufprechenhabe, auch den ihrigen beizufügenund dies durch
Erheben von den Sitzen zu erkennenzu geben.

Die Versammlung erhebt sich unter allseitigemBeifall.
Nachdem der Vice-Landtags-Marfchall seinen Dank an die Versammlung ausgedrückt

hatte, wird die Sitzung durch den Landtags-Marschall geschlossen.
Um 12'/u Nhr tritt der Königliche Landwgs-Kommissarius, Herr Ober-Präsident der

RheinprovinzDr. von Vardeleben, von einer Deputation von Landtags-Mitgliedern geleitet, in
den Saal und hält an die Versammlung eine Ansprache(oonf. stenographischer Bericht) an deren
Schluß er im Namen Sr. Majestät des Kaisers und Königs den 29. RheinischenProvinzial-
Landtag für geschlossenerklärt.

Der Landtags-Marschall bringt ein Hoch auf Se. Majestät den Kaiser und König
aus, in welches die Versammlung begeisterteinstimmt.

(Schluß der Sitzung 12«/. Uhr.)

Wilhelm Fürst zu Wied,
Landtags-Marschall.



V. Anlagen.
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Düsseldorf, den 27. September 1883.

Referat,
betreffend

Uebernahme der Prämienstraße von Froißhenn nber Vettweiß nach Gladbach
a,lf den Prolünzial-Straßenfonds.

Um einem fühlbar gewordenenPertehrs-Nedürfuisse zn genügen, faßten die Gemeinden
Froitzheim, Vettweiß und Gladbach im Jahre 1880 den Beschluß, zwischender Dnrcn-Zülpicher
Provinzialstrahc einerseits und der Düren-Erper Prouinzialstrnße andrerseits in der Richtung von
Froitzheim über Vettweiß znr dortigen Bahnstation und weiter nach Gladbach eine chausscemäßige
Straßcnverbindung herzustellenbezw. den in dieser Richtung vorhandenenKommunalwcgnach den
Anforderungen für Prouinzialstrahen als Prämienstraße auszubauen.

In Anerkennungder Zweckmäßigkeit des desfallsigen Projekts und nach technischerPrüfung
des letzterenin der ständischeil Üentral-Verwaltnng bewilligte der Prouinzial-Verwaltungsratl) in
seiner Sitzung vom 6./9. September 1881 den genannten Gemeinden eine Vauprämie zum Satze
von 2000 M. pro Kilometer und fand demnächst im Jahre 1882 der Ausbau der qu. Straße
unter entsprechender Kontrole von Seiten des betreffenden ständischen Wegebau-Iuspektors statt.

Die fertige Straße hat eine Gesauuntlänge von 6741,5 in, wovon in der Gemeinde:
Froitzheim ..... 1372 in
Vettweiß ..... 3 903,»m
Gladbach ..... 1466,«m

liegen, <
Räch Maßgabe dieser Längen wurde an Nanpriimie gezahlt der Gemeinde:

Froitzheim . . 2 744,— M.
Vettweiß .... 7806,60 „
Gladbach . . . . 2 932,40 „

Summe . . 13 483,— M.
Die GesamnU-Anschlagssummebelief sich auf 41 200 M. und zwar für die Gemeindestrecke

Froitzheim . . . 6 600 M.
Vettweiß .... 21100 „ und
Gladbach . . . . 13 500 „

Räch Fertigstellung q». Straße haben die Gemeinden den Antrag gestellt, daß dieselbe
aus den Prouinzial-Straßenfonds übernommen werden möge.

Der Prouinzial-Verwaltungsrath hat in feiner Sitzuug vom 30. Mai/!. Juni er. diefen
Antrag geprüft und bcfchloffen,die Uebernahme betreffenderStraße vorbehaltlichder provinzial-
straßenmähigeu Herstelluugdem Provinzinl-Landtage iu Vorfchlag zu briuge».

Wie bereits bemerkt, ist die in Rede stehende Straße eine Verbiudungsftrahe zwischen
der Düren-Iülpicher und der Dnren-Erper Prouiuzialstraße, welche von dem CentraipunNe Düren

8*
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radienförinig ausgehend mit dein die Orte Zülpich und Erp verbindenden Theil der Köln-
LuxemburgerProvinzialstraße ein langgestrecktes Dreieck begrenzen,welches durch die neue Prämien-
straßc ungefähr in der Mitte in passenderWeise guer durchschnittenwird. In Froitzheim, dem
Anfangspunkte der neuen Straße zweigt sich ferner von der Düren-Zülpicher Provinzialstraße in
fast entgegengesetzter Richtung die aus dem Kreise Düren in den Kreis Schleiden führende Froitzheim-
Gemünder Prouiuzialstraße ab, so daß letztere in der neuen Straße einen zweckmäßigen Anschluß
nnd ihre natürliche Fortsetzung erfährt.

Die Hauptbedeutung der gu. Straße aber liegt dariu, daß dieselbe von zwei Seiten her
den Zufuhrweg zu der ungefähr in ihrer Mitte liegenden Bahnstation Vettwris; an der Eifenbahn
von Düren nach Euskirchen bildet nnd beiderseits nicht unbeträchtliche nnd ziemlich bevölkerte
Bezirke an die Eisenbahn anschließt. Eine größere Zahl von Ortschaften mit mehr oder minder
erheblicher Einwohnerschaft,von welcher zwar keine Fabritthätigkeit, aber ans fruchtbaremÄckerboden
ein reger Ackerbau betrieben wird, sind für den Absatz ihrer ländlichenProdutte nnd für den Vezng
von Kohlen ?e. auf die Station Vettwciß und auf die Benutzung der Prämienstraße hingewiesen.
Insbesondere werden hauptsächlich von der Wadbacher Seite her erhebliche Quantitäten Zuckerrüben
auf der gu. Straßc behufo Perladuug nach den in Düren und Elsdorf befindlichen Zuckerfabriken
dem Bahnhofe Nettweiß zugeführt (der jährliche Vcrfandt wird schon jetzt auf 2000 Waggons
angegeben), weshalb denn auch die Strecke Gladbach-Vettweißden meisten Verkehr hat; jedoch ist
mich auf der anderen Strecke der Verkehr dem auf den umliegenden Prouinzialstraßen nicht nach¬
stehend. Zndem dürfte die Annahme gerechtfertigt fein, daß die durch den Ausbau der Straße
geschaffene Transport-Erleichterung bei geeigneter Nodenbeschaffenheiteinen vermehrten Anbau
von Zuckerrübenzur Folge haben und demgemäß auch der desfallsigeVerkehr auf der Straße sich
noch steigern wird.

Unter diesen Umständen dürfte der Antrag der Gemeinden Froitzheim, Vettweiß und
Madbach auf Uebernahme der betreffendenClrasie in die Unterhaltung der Provinz, nachdem sie
selbst die Straße mit namhaften eigenen Leistungen nnd zwar großentheils mit zum Vorlheil
fremder Gemeinden gebant haben, gerechtfertigt fein.

Was noch die bauliche Beschaffenheitder qu. Straße betrifft, fo entfpricht die Anlage
derselben in Bezug auf Plannms- und Strinbahnbrcite, sowie hinsichtlich der Steigungsvrrhältnissc
(die Straße liegt fast durchgängig eben) den Normativ-Bestimmungenfür Prouinzialstraßen, nnd
hat eine dnrch Kommissare der prouinzialständischenStraßen-Verwaltung vorgenommene Orts¬
besichtigung keine besonderenAusstellungen in dieser Beziehung ergeben, während hinsichtlich des
Unterhnltnngszustandesallerdings gewisse Vorbehalte zn machen sein werden, so daß außer der
generellenBedingung der Herstellung eines vollständig ordnungsmäßigen Zustandes vor der event.
Uebernahme besondere Bedingungen nicht in Vorschlag zu bringen sind.

Auf Grund dieser Darlegungen beehrt sich daher der Prouinzial-Verwaltnugsrath den
Antrag zu stellein

„Hoher Vandtag wolle die Uebernahmeder Prämienstraße uon Froitzheimüber Vettweiß
nach Gladbach auf den Prouinzial-Straßenfonds nach gnter prouiuzialstraßenmnhiger
Hcrstelluug genehmigeil."

Der Pruvinzial-Verwaltungsrath.
In Vortrctung:

Freiherr von Solemucher,
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Nr. 2.

Düsseldorf, den 27. September 1888.

Referat,
betreffend

Uebernahme der Prä'mienstmße Friefenhagen-Freudenberg
auf den Provmzial°Straßenfonds.

Bereits vor 2 Iahrzebnten ist das Projekt einer Straßenanlage von der ehemaligen
Nezirksstraße Wissen - Morsbach - Wildbergerhütte bei Lrottorf durch den Bezirk der Gemeinde
Friesenhagen, Kreis Altenkirchen, nach dem westfälischen NachbarorteFrendenbergbehufs Verbindung
der Kreise Altenkirchen und Siegen Gegenstand von Verhandlungen der betheiligten Gemeinden
Fnesenhagen nnd Frendenberg gewesen.

Diese Verhandlungen führten hauptfächlich deshalb zu keinem Ncfultate, weil über die
Führnng der Linie resp, über den Anschlußpunktder beiderseitigen Banstrecken eine Einigung
nicht erzielt werden konnte.

Im Jahre 1874 wurden neue Verhandlungen angeknüpft und gelang es, ein die beider¬
seitigen Interessen vermittelndes Projekt zu vereinbaren, wonächst im Jahre 1878 die Gemeinden
sich definitiv zur Ausführung des Baues schlüssig machten. Nach dem Vorgänge des Provinzial-
Verbandes von Westfalen, welcher der Gemeinde Freudenberg eine Neubau-Prämie bewilligte,
wurde der diesseitigen Gemeinde Friesenhagen durch Beschluß des Prouinzial-Verwaltungsraths in
der Sitzung vom I5./I8. Januar 1879 ebenfalls eine Prämie und zwar zum Satze von 3 M.
20 Pf, pro lanfenden Meter bewilligt. Der Bau der 1782,° m langen Strecke in der Gemeinde
Friesenhagen (vom Anfangspunkte bei Crottorf bis zur Prouinzgrenze) ist inzwischen unter Kontrole
des betreffendenständischen Wegeban-Inspektors mit einem Kostenaufwandevon 4? 862 M. 24 Pf.
ausgeführt worden, zn dessen Bestreitung die Gemeinde Fnesenhagen eine bis zu Ende 1894 zu
amortisirende Anleihe von 30 000 M. aufgenommenhat. Der Rest von l?862M. wurde durch
obige Prämienbewillignng in Verbiuduug mit einer in der Sitzung des Prouinzial-Verwaltungsraths
vom 20. Mai/l. Juni er. beschlossenenNachbewillignug von 2258 M. gedeckt. Die Strecke der
Gemeinde Freudenberg ist gleichfalls fertig ausgebaut.

Im Verfolg der Vauausführnng wurde sodann von der Gemeinde Fnesenhagen der
Antrag gestellt, daß die Straße in ihrem Bezirke ans den Provinzial - Straßenfonds übernommen
werde. Der Provinzial - Verwaltungsrath ist in der Lage, diesen Antrag befürworten zu können,
und beehrt sich zur näheren Begründnng Folgendes anznführen:

Die qu. Straße bildet vermöge ihrer Lage als Zwischenstraßezwischender Wissen-
Morsbach-WildbergerlMe'r Provinzialstrahe nnd den in Freudenbergzusammentreffenden westfälischen
Provinzialstmßen, der Koblenz-Mindeneruud Freudenberg-SiegcnerStraße, die direkte Verbindung
der betreffenden dicofeitigenGrenzdistrikte, insbesondere des Kreises Waldbroel mit dem durch
seine Industrie hervorragenden Kreise und Kreisorte Siegen, wohin der Verkehr des selbst der
Industrie entbehrendenresp, hauptsächlich nur Ackerbau treibeuden Kreises Waldbroel naturgemäß
seine Richtung nimmt. Auf die Wissen - Morsbach - Wildbergerhütte Provinzinlstraße treffen aus
dem Kreise Waldbroel kommend nnd selbst wieder andere Prouinzinlstraßen aufnehmend, die
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Derschlag - Rothemühler und Dc>cklingen - Morsbacher Straße, welche den in der Richtung nach
Siegen bestimmten,auf die Abfuhr landwirthfchaftlicherErzeugnisse gerichtetenVerkehr der erst¬
genannten Prouinzialstraße, uud iu weiterer Folge der iu Nede stehenden Prämienstrahe zuführen.
Umgekehrtgefchieht die Einführung der ^ndustrieprodutte, Kohlen :c. aus der Siegener Gegend
in den Kreis Waldbrocl ebenfalls über letztere Straße. Dazu weist der an die Straße unmittelbar
anschließende Landstrich einen ansehnlichenWaldbestand auf, für dessen Ausbeutung die durch die
neue Straße geschaffene Gelegenheit zur Abfuhr der Holzerträge von wefentlichem Einflüsse ist.
Die Bedeutung der qu. Straße wird aber gesteigertund der Verkehr eine vermehrte Anziehung
erfahren, wenn die staatlicherfeits beabsichtigte Scknndärbahn-Änie Kirchen-Frcndenberggebaut uud
in Betrieb gesetzt sein wird, indem die Straße alsdann direkt mit dieser Bahn in Verbindung steht
»nd letzterer zugleich den bisher die Hauptbahn bei Kirchen auffuchenden Verkehr überweisen wird.

Muß hiernach die Vertehrswichtigkeit der gu. Straße als genügend anerkannt werde»,
mn bezüglich der in Frage stehenden Strecke der Gemeinde Friesenhagcn die Erhebung zur
Prouinzialstraße zu rechtfertigen, fo liegen auch in Hinsicht der technischenBeschaffenheit der
Straße, welche im Allgemeinen gut ausgebaut ist, keine erheblichen Anstünde vor. Wie die
Projektstücke nachweisen und wie ferner eine durch Kommissareder vrooiuzialständischenStraßen¬
verwaltung stattgehabte Ortsbesichtigung ergeben hat, sind insbesondere in Bezug auf Planums-
nnd Steinbahnbreite die Anforderungen des Provinzial-Straheuregulatius vom 17, Januar 1876
erfüllt und tonnen die Steigungen durchwegals günstig bezeichnet werden. Dagegen wird es noch
gewisser Nacharbeiten resp, der Beseitigung vorhandener Mängel, namentlich einer Verbesserung
der anscheinendaus zu weichem Material hergestelltenDectlage, sowie der Ergänzung des stellen¬
weise zu schmalenSchutz streifen o :c. bedürfen, »in die Strecke vollständig gut und übernahmefähig
herzustellen. Auch müßte der Vorbehalt gemachtwerden, daß die Vaumpflanzung, welche von der
Verwaltung des in der Umgebung der Straße begütertenFürsten von Hatzfeldt-Wildenburgangelegt
ist und woran letzterer sich das Eigenthumsrecht vorbehalten hat, von der Gemeinde Friesenhagen
abgelöst und mit der Straße in das freie Eigenthum der Provinz übergeben wird.

Wegen diefes Vorbehalts sowie überhaupt wegeu der zu stellenden speziellen Bedinguugen
wird jedoch das Weitere dem Provinzial-Verwaltungsrath überlassen werden tonnen.

Bemerktwird noch, daß die Uebernahmeder westfälischen Strecke in der GemeindeFreuden¬
berg auf den dortfeitigenProvinzialfonds vernehmentlich nach Maßgabe der hier verschieden liegenden
Verhältnisse nicht zu erwarten ist, aber auch vou der GemeindeFreudenberg uicht augestrebt wird.

Dieser Umstand kann jedoch nach Ansicht des Provinzial - Verwaltungsraths auf die
Eutfcheidungbezüglich der diesseitigen Strecke nicht influiren, da für eine ordnungsmäßige Unter¬
haltung der westfälifchenStrecke die Verhältnisse der nicht unvermögenden Gemeinde Freudcnberg
ohnehin genügende Garantie zu gewähren scheinen.

Hiemach nimmt der Provinzial-Verwaltungsrath den Antrag:
„Hoher Landtag wolle die Uebernahme der Prämieustraße von Erottorf über Friesen-
hagen nach Freudenberg im Bezirke der Gemeinde Friefenhagen auf den Prouinzial-
Straßenfonds nach vollständig ordnungsmäßiger Herstellung, vorbehaltlich der vom
Provinzial-Verwaltungsrathe zu stellendenbesonderenBedingungen, genehmigen."

Der ProMzuil-Verwaltunsstzrath.
In Verirrt»»^

Freiherr von Solemncher,
Vice-Vandtags-Marschall.
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Nr. 3.

Düsseldorf, den 27. September 1883.

Reserat,
l'ctrcffmd

Uebernahme des rechtsseitigenZufuhrweges zur Saarbrücke bei Merzig
auf den Provinzial-Strahenfonds.

Behufs Herstellung einer Straßenvcrbindung zwischender auf dem rechten Saar-Ufer
gelegenenStadt Merzig mit Umgegend einerseits und den: benachbartenNeichslcmdeandrerseits,
welche Verbindung im Interesse und zur Hebung des nach Wegfall der ehemaligen Grenzverhaltnisse
in's Leben getretenen gegenseitigenVerkehrs zum Bedürfniß gewordenwar, wurde nach längeren
Verhandlungen im Jahre 1875 von Seiten der Kreisvcrtretung des Kreises Merzig der Plan
gefaßt, zunächst zur Gewinnung des nothwendigenUebcrganges über die Saar eine feste Brücke
über letztere in der Nähe von Mcrzig zu erbauen, und sodann im Anschlüsse an dieses Bauwerk
zur Anlage einer chausseemähigauszubauenden Straße in der Richtung nach dem lothringischen
Grenzorte Waldwies überzugchen. Zur gleichzeitigen Herstellung von Brücke und Straße fehlteu
die Mittel und sollte deshalb die Brücke als der nothwendigereund grundlegendeTheil des Unter¬
nehmensin erster Reihe zur Ausführung gebrachtwerden. Letztere erfolgte in den Jahren 1877/78
und wurden, um die Brücke fofort benutzbar zu inachen, gleichzeitig auch in der Richtung der
projektirten künftigen Straße Zugangswege auf beiden Seiten hergestellt. (5s erübrigte sonnt zur
vollständigenHerstellung qu. Straße um mehr die Strecke von der linksseitigenBrückenabfahrt
bis zur Kreisgrenzeresp, bis zum Anschlüsse auf Waldwiescr Seite und wurde über diese Strecke
(mit Verlegung des Anfangspunktes in die Vorderkante des linksseitigenLandpseilers der Brücke)
ein besonderes Projekt aufgestellt, zu dessen, gegenwärtig vor sich gehenden, Ausführung der
Provinzial-Verwllltungsrath den: Kreifr Merzig eine Neubau-Prämie bewilligt hat. Weiterhiu hat
der Proviuzial-Verwaltungsrath bereits Veranlassung genommen, beim 27, Rheinischen Provinzial-
Landtag die Genehmigung der Uebernahme betreffender Prämicnstraße auf Provinzial-Straßcnfonds
nach ihren: demnächstigen Ausbau zu beantragen, welchem Antrage durch Beschluß des genaunten
Landtags vom 28. November 1881 (pÄF. 52 der Geschäfts-Sitzungsprotokolle)entfprochenwurde
und zwar lautet der qu. Nefchluh wortlich dahin: „die zu erbauende Straße von Merzig bis
M lothringifchm Grenze nach ihrer Fertigstellung unter die Provinzialstraßen aufzunehmen".

Dieser Wortlaut hat den Kreislandrath zu Merzig zu der Annahme geführt, daß in den:
bezüglichen Uebernahme-Befchlußauch der rechtsseitige,in Merzig von der dortigen Provinzialstrahe
abgehendeZufuhrweg zur Saarbrncke vermöge feiner Zugehörigkeit zur Straße einbegriffen fei;
allein es kann nach richtiger Auslegung wohl keinen: Zweifel unterliegen, daß wie der bezügliche
Antrag des Provinzinl-Verwaltungsraths sich nur auf den nach dem dcsfnllsigcn Projekt als Prämien¬
straße zu erbauenden Theil des qu. Straßenzuges bezogen hat, so auch die Genehmigung des



Antrags in dem erwähnten Landtags-Aeschlussein gleicher Weise zu verstehenist. Andrerseits
niuunt aber der Prouinzial-Verwaltungsrath im Verfolg der vom Kreislandrath zu Merzig gemachten
Vorstellungen leinen Anstand, in Ausführung seines Beschlussesin der Sitzung vom 30. Mai/1. Juni cr.
die Uebernahme des betreffendenrechtsseitigenZufuhrweges nachträglichzu beantragen refp. einen
desfallsigenbesonderenBeschluß des Provinzial-Landtags zu erbitteu.

Die Begründung dieses Antrags dürfte in den vorstehendausgeführten Verhältnissenschon
zur Geniige enthalten sein, übrigens auch die betreffendeUebernahme der Sachlage, sowie den«
Interesse der Straßen-Verwaltung entsprechen, indem der gu. Zufuhrweg thatsächlich und beabsichtigter-
mahen zu der in Rede stehendenStraßenanlage gehört und letztere erst durch jenen mit dem
bestehenden Provinzial-Straßcnnetze in Verbindung gebracht wird. Daß der au. Zufnhrweg,
dessen Länge zwischen 600^ 700 in beträgt, vor der Uebernahmeordnungsmäßig nach den Anforde¬
rungen für Provinzialstraßen auszubauen sein wird, ist selbstverständlich. Es möchte jedoch event,
noch die Maßgabe vorzusehen sein, daß die Uebernahmedes Znfuhrweges keinesfallsvor Uebernahme
der Prämienstraße, sondern, je nach Fertigstellung, entweder in Verbindung mit letzterer oder
uachträglich für sich zu erfolgen habe, und erfcheint es ferner angezeigt,zur Vermeidung desfallsiger
event. Zweifel noch ausdrücklich ausznsprechen, daß die Brücken-Fahrbahn wie überhaupt alle
Brückentheile von dem Uebcrgange in die diesseitigeUnterhaltung ausgeschlosseubleiben sollen.
Der Provinzial-Verwaltnngsrath resumirt daher seiuen Antrag dahin:

„Hoher Landtag wolle die Uebernahme des rechtsseitigenZufuhrweges zur Saarbrücke
bei Merzig nach guten», vorschriftsmäßigemAusbau auf den Provinzinl-Straßenfonds
genehmigen mit der Maßgabe, daß die betreffende Uebernahme nur entweder in
Verbindung mit der Uebernahme der Prämienstraße nach Naldwies oder im
nachträglichen Anschlüsse an diese, nicht aber vorher erfolgen darf, sowie daß die
Vrückcn-Fnhrbnhuwie überhaupt alle zur Brücke gehörigenAnlagen von der Uebernahme
in die ständische Unterhaltung ausgeschlossen bleiben."

Der Prol'iilzial-Vermaltuilgsrath.

Freiherr von Solemacher,
Vic^llndtagsMarscholl.
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Nr. 4.

Düsseldorf, den 23. Oktober 1883.

Referat,
betreffend

die Einrichtung einer besseren Ventilation in den beiden Sitzungssälen des Ständehauses.

Der 28. Rheinische Provinzial-Landtag hat in seiner Plenarsitzungvom 16. Dezember 1882
auf den Antrag des Herrn Freiherrn von Scheibler und Genossen,dahin lautend:

„Hoher Landtag wolle den Provinzial-Nerwaltungsrath ueranlasscn,baldmöglichst uud
jedenfalls vor Zusammentritt des nächsten Landtags, für eine bessere Ventilation in
den beiden Sitzungssälen des Ständehauses (Sitzungssaal des Landtags und Sitzungs¬
saal des Provinzilll-Verwaltungsraths) Sorge zu tragen, und zu diesem Zwecke eine
Summe bis zum Betrage von 5000 M. aus den betreffendenFonds bewilligen",

beschlossen:„diesen Antrag dem Provinzial-Verwaltungsrathe zur näheren Prüfung der Sachlage
und eventuellenUnterbreitung geeigneter Vorfchlägezur Abhülfe in der nächsten Laudtags-Session
zu überweisen."

Der Provinzilll-Vcrwaltungsrath hat sich mit dieser Angelegenheit eiugchend befaßt und
hat eine genaue sachverständige Prüfung zunächst ergeben, daß die in den Sitzuugssäleu des Stände-
Hauses vorhandenenVentilations-Einrichtungenvollständiggenüge», weun die Gasbeleuchtungdieser
Säle außer Gebrauch ist. Für den Fall aber, daß die in den Sitzungssälen eingerichteteGas¬
beleuchtung in Thätigkeit gesetzt wird und die Verbrcnnungsgasesich mit der Luft in diesen Räumen
vermischen, wird die Temperatur der letztereu in kurzer Zeit so sehr erhöht, daß es erforderlich
sein würde, dieselbe in der Stunde wenigstens 8 bis 10 Mal zu erneuern, wenn die Wärme
15 bis 16 N. Grad nicht übersteigensoll.

Ein so rascher Wechsel des z. B. im Sitzungssaale des Provinzial-Laudtags 2000 Kubik-
Meter betragenden Luftguautums läßt sich ohue Belästigung der Insassen dnrch Zug bei dem
fertigen Ständchanse nicht mehr zu Wege briugen, und hätte, auch wenn derfelbe im Bauvrogramm
vorgesehengewesen wäre, zu äußerst komvlizirtenAnlagen von immerhin fraglicher Wirksamkeit
führen müssen.

Unter den obwaltendenVerhältnissenläßt sich der beabsichtigte Zweck nur dadurch erreichen,
daß man unter Beibehaltung der Gasbeleuchtungdie Verbrennungsgasedirekt abführt, ohne daß
üch dieselben mit der Luft in den Sälen vermischen,oder eine Beleuchtungeinführt, bei welcher
lerne oder nur eine verschwindendgeringe Wärmemenge erzengt wird.

Die einzig verwendbarenEinrichtungender ersten Art sind die in letzter Zeit eingeführten
«unnen'sche» Negencrativ-Brenner, deren vier genügen würden, den Sitzungssaal des Provinzial-
Landtllgs zu beleuchte,,.

Die Anbringung derselben erfordert aber eine Befeitigung der jetzt vorhandenenGastronen,
wodurch die dekorativeEinheit des Saales ganz erhebliche Einbuhe erleiden würde, oder aber eine
Einschiebungderselbenzwischen die Gaskronen, was mit einer geringen Aenderung der Dekoration



66

der Glasdecke zu ermöglichenist. Für den Sitzungssaal des Prouinzial-Verwaltungsraths würde
ein solcher Brenner genügen, jedoch hat auch hier die Anbringung desselben Schwierigkeiten.

Die Kosten einer derartigen Anlage für beide Sitzungssäle würde,: incl. der dekorativen
Aenderungender Decken etwa 5500 M. betragen; jedoch kann nicht verschwiegen werden, daß das
Anzünden der Vrenner wegen der Kühe, in welcherdieselben anzubringen sein würde», schwierig
und wegen der großen Gasmenge, welche hierbei ausströmt, die Gefahr störender Detonationen
nicht ausgeschlossen ist.

Diejenige Beleuchtungsart, welche den bestehenden Einrichtungen am leichtesten anzupassen
ist, weil dabei weder für die Abführung von Vcrbrenuungsgasen Sorge zu tragen noch andererseits
auch eine störende Wanne-Entwicklung zu befürchten wäre, ist eine elektrische Beleuchtung mit
Glühlichtern.

Es könnten hierzu die vorhandenenGaskronen benutzt werden, indem an Stelle der jetzigen
Brenner, Glühlichter aufgeschraubtwerden, und ließe sich ohne erhebliche Mehrtosten die Beleuchtung
der Halle vor dem Sitzungssaal des Provinzial-Landtags und der anstoßenden Raume der Nord¬
front in das System einschalten.

Es war zur Zeit Aussicht vorhanden, daß die Edison Company hier am Orte eine
Eentralstation für elektrische Velenchtung errichten würde, und wären alsdann die Kosten der
Anlage einer Glühlicht-Neleuchtungfür die Säle des Ständehauscs wesentlich theure nicht geworden.
Dem Vernehmen nach hat jedoch die Stadtverordneten-Versammlung den Antrag des Vertreters
jener Company auf Ertheilung der Konzession abgelehnt, was im Falle der Einrichtung einer
elektrischen Beleuchtung für das Standehaus die Beschaffung und Aufstellung eines Motors und
einer Dynamo-Maschineeigens für dieses Gebände bedingen würde.

Dadurch aber steigen die Anlagetosteneiner solchen Einrichtung um 16 000 bis 17 500 M.
und würden die Gesmnmtkosten derselben etwa 24 500 M. betragen.

Im Hinblicke ans die Höhe dieser Summe glaubt der Provinzial-Verwaltuugsrnth davon
absehen zu sollen, einen bestimmte!: Antrag zn stellen, vielmehrdie Entscheidung in dieser Angelegenheit
dem hohen Landtage anheimgebenzu müssen.

Der Provinz!al'Verwalwngsrath.
Wilhelm Fürst zu Wied,

Landtags-Marschall.
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Düsseldorf, den 23. Oktober 1888.

Referat,
betreffend

die Aufhebung der Pensionär-Abtheilungen in der Prol,inziaI°Irrenanstalt zn Merzig.

Während in den RegierungsbezirkenDüsseldorf, Köln, Koblenz und Aachen nebe» den
Provinzial-Irrenanstalten noch mehrere andere, sei es Departement«!- fei es städtische, sei es private
Irrenanstalten bestehen, besitzt der RegierungsbezirkTrier nnr die einzige Provinzial-Irrenanstalt
zu Merzig, welche an die Stelle der zur Zeit im Landarmenhause befindlichen Irrenanstalt
getreten ist.

Letztere ist in ihrem jetzigenBestände nicht genügend groß, um den Anträgen auf Anfnahme
von Geisteskrankenaus dem Regierungsbezirkvollauf entsprechen zu können. Die Folge hiervon
ist die in letztererZeit mehrfach nothwendig gewordeneAbweisung von dringlichen Gesuchen um
Aufnahme von Pfleglingen, welcher bald die weitere Entlassung von Pfleglingen behnfs Aufnahme
von Krauten zum Kuruersuchefolgen muh.

Die feit dem Bestehen der Anstalt schon stattgehabte Vermehrung des Inventars nnd
hierdurch erzielte größere Aufnahmefähigkeit der Anstalt hat diesem Uebelstande wohl zeitweise
abgeholfen, kann aber gegenwärtig zur Hebung der Uebersüllung nicht mehr dienen, weil die
räumlichen Verhältnisse der Anstalt eine vermehrte Belegung derselben mit Kranken der letzten
.Nasse nicht mehr gestatten. Die wachsendeKrankenzahl erhellt am besten aus folgender
Zufammcnstellung:

ultimo 1876 waren vorhanden 43 Kranke.
„ 187? ., ,, 119 „
„ 1878 „ „ 147 „
„ 1879 „ „ 290 „
„ 1880 „ „ 334 „
„ 1801 „ „ 376 „
„ 1882/83., „ 371 „

1. Juli 1883 „ „ 378 „
1. Oktober 1883 „ „ 390 „

Der Provinzial - Verwaltnngsrath hat sich daher in Berücksichtigungder nngünstigen
Verhältnissedes RegierungsbezirksTrier der Erwägung nicht verschließen können, in welcher Weise
für die Zukunft diefem Uebelstandeabgeholfenund für längere Zeit dem Bedürfnisse einer größeren
Nelegfähigkeitder Anstalt Rechnung getragen werden könnte.

Zunächst tritt hier der Gedanke an eine Vergrößerung der Anstalt durch Umbau, Anbau
oder Erwerb einer Kolonie in den Vordergrund, stach reiflicher Erwägung aller hierbei in Betracht
kommenden Momente mußte jedoch von diefem Plane Abstand genommenwerden. Waren es auf
der einen Seite die unverhältnihmäßig großen Kosten, welche derartige baulicheUmänderungen
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beziehungsweiseNeuerwerbungen hervorrufen würden, so war andererseits auch nicht außer Acht
zu lassen, daß diese Um- und Neubauten eine längere Zeitdauer in Anspruch genommenhaben
würden, während welcher dem Uebelstande der Ueberfüllung nicht nur nicht abgeholfen, derfelbe
vielmehr voraussichtlichnoch vergrößert worden wäre. Es war daher in Betracht zu ziehen, ob
nickt in anderer Weise dem hcrvorgctretcnen Bedürfniß Rechnung getragen werden könnte.

Der Provinzial-Verwaltungsrath glaubt nun in der Aufhebung der Pensionär-Abtheilungen
I. und II. Klasse ein zweckentsprechendesMittel zur Gewinnung hinreichender Räumlichkeitcu behufs
Unterbringung von Nonnalkranken und Pfleglingen gefuuden zu haben.

Der Provinzial-Verwaltungsrath wurde hierbei zunächst von der Erwägung geleitet, daß
die gedachtenPensionärklassenbisheran nie in einer den großen Naumuerhältnissen entsprechenden
Weise besetzt gewesensind, mithin fast keine Unzuträglichteiteufür das hierbei interessirte Publikum
entstehenwürden. In den beiden Klassender Pensionär-Abtheilung sind in den drei letzten Jahren
durchschnittlich pro Jahr verpflegt worden 6,22 Personen und zwar fielen davon auf die I.Klasse
1,47, auf die II. Klasse 4,75.

Diese Zahlen sind so gering und geradezu verschwindend klein im Verhältniß zu dem für
diese Klassen bestimmten Raume, daß eine Beibehaltung dieser Abtheilungen kaum mit ökonomischen
Verwaltungsgrundsätzeuin Einklang gebracht werden kann.

Bei Einrichtung der Irrenanstalt ist Rücksichtgenommen auf die Aufnahme von vier
Pensionären I. Klasse und zwölf Pensionären II. Klasse, welche Zahlen später dahin geändert
wurden, daß zwei Pensionäre I. Klasse und sechs Pensionäre II. Klasse dort aufgenommen
werden konnten.

Für diefe wenigen Personen sind 4000 KubikmeterLuftraum in den breiten Korridoren,
Wohn-, Salons- und Schlafräumen vorhanden, welche ausreichend sind und allen Anforderungender
Hygiene gerecht werden würden für die Unterbringung von rot. 100 GeisteskrankenIV. Klasse.

Die Kosten der Umwandlung der Pensionär-Abtheilung in eine Station für Geisteskranke
der letzten Klasse sind verschwindend klein und beschränken sich auf die Herstellungder erforderlichen
Isolirzellen für Tobsüchtigeund entsprechende Wasch- und Spül-Apparate.

I» dieser Beziehung wird bemerkt, daß ans jeder Seite der Pensionär-Abtheilung sich eine
Isolirzelle bereits befindet, also höchstens noch die Herstellung je einer Isolirzelle auf den beiden
Abtheilungen erforderlichsein würde.

Die Unterbringung der augenblicklichvorhandenen Pensionäre in andere Provinzial-
Irrenanstalten hat auf Grund desfalls eingezogenerErkundigungen keine Schwierigkeiten.

Die Provinzial - Irrenanstalt zu Andernach, aus dem RegierungsbezirkTrier durch die
Moselbahn leicht zu erreichen, ist in der Lage, augenblicklich noch vier Pensionäre I. und sechs
Pensionäre II. Klasse, die durch die Eifelbahn näher gerückte Anstalt in Düren zwei Pensionäre
I. und drei Pensionäre II. Klasse und die in Bonn ein Pensionär I. Klasse und sieben Pensionäre
II. Klasse aufnehmen zu können, während in der Anstalt zu Grafenberg die Pensionär-Abtheilung
ganz besetzt ist.

Die Lage der Anstalten Düren und Andernach ist keineswegs für den Regierungsbezirk
Trier ungünstig und wird den Aufnahme - Anträgen behufs Unterbringung von Pensionären nicht
hinderlich sein.

Die vorhandenen Mobilien und Inventargegenstände der Pensionär-Abtheilung tonnen
unter die anderen Anstalten vertheilt und der zu ermittelude Werth der Anstaltskassein Merzig
zugeführt werden, welche hierdurch in die Lage verfetztwürde, die nothwendig werdenden Mobilien
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und Inventargegenstände für die oben erwähnte Anzahl der neu aufzunehmendenGeisteskranken
IV. Klasse grüßtentheils zu beschaffen.

Die finanziellen Verhältnisse der Anstalt würden sich bei Annahme des Vorschlages des
Provinzial-Verwaltungsrathes nach Maßgabe des Spezial-Etats, in welchem auf die zukünftige
vermehrteAnzahl von Pfleglingen Rücksicht genommen worden ist, nicht ungünstigergestalten, sondern
es wird sich vielmehr der Zuschuß aus Provinzialmitteln um 2000 M. jährlich bei einer Ver¬
mehrung der Krankenzahlvon 375 auf 450 vermindern.

Der Provinzial-Verwaltungsrath beantragt demgemäß:
„Der hohe Prouinzial-Landtag wolle genehmigen, daß die I. und II. Pensionärtlasse
in der Provinzial-Irrenanstalt zu Merzig aufgehobenund die bis dahin zur Aufnahme
von Pensionären bestimmtenRäume zur Aufnahme einer entsprechenden Anzahl von
Geisteskranken IV. Klasse hergerichtet weiden, sowie endlich, daß die hierdurch
entstehenden Kosten, soweit sie nicht aus den laufenden Etatsmitteln der Anstalt Merzig
oder Ueberfchüssen bei den übrigen Provinzial - Irrenanstalten gedeckt werden können,
vorschußweiseaus bereiten Provinzialmitteln entnommen und demnächstüber deren
Deckungden: Provinzial-Landtage eine Vorlage unterbreitet werde."

Der Provinzial-Verwaltungsrath.
Wilhelm Fürst zu Wird,

Landtags-Marschall.

Düsseldorf, den 25. September 1883.

Referat,
betreffend

den Antrag der Lehrer an den städtischenTaubstummenschulenin Essen und Elberfeld
m ihren Pensionsansprüchen den promnzialstündischenBeamten gleichgestellt zu werden.

NachdemSeitens des 27. RheinischenProvinzial-Landtages die Pensionsverhältnisseder
vrovinzilllständischen Beamten durch ein Pensionsreglement geregelt worden waren, beschloßdas
Kuratorium der städtischen Taubstummenschule in Essen, bei der zuständigenBehörde dahin vorstellig
zu werden, daß die Lehrer der dortigen Anstalt in ihren Pensionsansprüchen den prouinzial-
ständischenBeamten gleichgestellt werden möchten. Der Provinzial-Verwaltungsrath beschloß in
seiner Sitzuug von, 29. November/2. Dezember 1882 einen diesbezüglichen, die Lehrer der
Taubstummenschule zu Elberfeldmit umfassenden Antrag dem hohen Provinzial-Landtage vorzulegen.
Zur Begründung dieses Antrags wird Folgendes angeführt:
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Nach Artikel 5 des zwischen dem Provinzial-Verbande der Rheinprovinz und der Stadt
Essen beziehnngsweiseElberfeld geschlossenen Vertrages über die Errichtung, Verwaltung und
Leitung einer Taubstummeufchulein den benannten Städten, ist den Lehrern dieser Schulen für
den Fall, daß Seitens des Prouiuzial-Verbandes eine Pensionskassefür die Beamten der Provinz
resp, für die Lehrer der Prouinzial-Taubstmnmenfchnlengegründet werden sollte, der Beitritt zu
dieser Kasse offen gehalten. Die Gründung einer folchen Pensionstassc ist durch den vom
2?. RheinischenProvinzial-Landtag beschlossenenErlaß eines Pensionsreglements für die provinzial-
ständischen Beamten in Wegfall gekommen und würden dein Wortlaute der obigeu Vertrag-
destimmung gemäß, die Lehrer der beiden städtischen Taubstummenschulenzu Essen und Elberfeld
nunmehr eine Pensionirung nach Maßgabe der Bestimmungen, wie solche für die provinzial-
ständischenBeamten hente maßgebend sind, nicht beanspruchenkönnen. Aus dein Wortlaut der
obigen vertraglichen Bestimmung dürfte aber schon gefolgert werden, daß die Vertragschließenden
zur Zeit des Eingehens des Vertrags die Absicht hatten, die Lehrer an den beiden mehrgenannten
Schulen in ihren Pensionsansprüchen den provinzialständischen Beamten gleichzustellen. Die
Vereitelung dieses Zweckes durch eiue wörtliche Auslegung dieser Vertragsklausel würde demgemäß
sowohl der Absicht der vertragschließendenParteien widersprechen,als auch eine große Härte sin
die angestellten Lehrer enthalten, die bei ihrer Anstellung die dcmnächstigeGründung einer
Pensionstasse erhoffe» durften und folglich anderen Pensionseinrichtungcn nicht beigetreten sind.
Ein anderer Grund, welcher für die Gleichstellungder in Rede stehenden Lehrer mit den provinzial¬
ständischen Beamten hinsichtlich ihrer Pensionsanfprüchespricht, liegt in der Bestimmung des Art. 8
des mehrerwähnten Vertrags, zufolge dessen für den Fall der Vertrag nach Ablauf vou fechs
Jahren nicht erneuert wird, die angestellte»Lehrer vom Provinzial-Verbande übernommen werden
müssen. In diesem Falle würden also von Bertragswegen die Lehrer der Vortheile des Pensions¬
reglements theilhaftig werden. Wird der Vertrag jedoch erneuert, fo kann jetzt fchon mit Sicherheit
behauptet werden, daß die städtische Verwaltung daraus bestehen wird, daß die Gleichberechtigung
der Lehrer in den Vertragsbestimmungen Aufnahme finde. Die Weigerung auf diese Bedingung
einzugehen, würde der Nichternenerungdes Vertrags gleichgeachtetwerden und dann folglichdie
Lehrer dem Provinzial-Verbande wiederum anheimfallen.

Der Provinzial-Verwaltungsrath beantragt demgemäß:
„Der hohe Provinzial-Landtag wolle beschließen,daß die Lehrer der beiden städtischen
Taubstummenschulenzu Essen und Elberfeld in ihren Pensionsansprüchenden provinzial¬
ständischenBeamten beziehungsweiseden Lehrern an den provinzialständischenTaub¬
stummenanstaltengleichgestellt werden."

Der Prouinzial-Verwalwngsrath.
In Vertretung:

Freiherr von Solemacher,
Vice-«<mdtngs°Warschall.
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Nr. 7.

Düsseldorf, den 7. November 1883.

Referat,
betreffend

die Erweiterungder Isolir-Abtheilungin der Irrenanstalt zn Bonn.

Nach dem von ärztlichen TechnikernanfgestelltennilgemeinenVauprogramm für die neu
errichtetenfünf rheinischenProvinzial-Irrenanstalten sollten die Isolir-Abtheilnngen für die Unter¬
bringung von je 0°/» der programmmäßigen Belegstärkeder einzelnen Anstalten eingerichtet werden.

Diese Direktive ist bei Ausführung der Isolir-Abtheilnngen maßgebend gewesen und ist
dementsprechend auch die Zahl der mit diesen AbtheiluugruverbundenenTobzellenbestimmt worden.

Nach dem ursprünglichen Bauprogramm sollten uuu die Irrenanstalten zu Grafeuberg,
Bonn und Düren für je 300, diejenigen zu Andernachuud Merzig für je 200 Köpfe bemessen
werden, wahrend nach Fertigstellung der Anstalten sich ergab, daß jede derselben fast das Doppelte
der Anfangs beabsichtigten Kopfzahl aufzunehmen in, Staude war. Weist doch die Irrenanstalt
zu Merzig statt der programmmäßigenZahl von 200 jetzt bereits eine Velegstärke von 410 Köpfen
»ach. Der Grnnd für diese, so weit über das Anfangs beabsichtigte Maß hinausgehendeAus¬
dehnung der Anstaltsgebäudelag in dem Umstände, daß man den tubische» Zuhält der Räume,
welche für den Aufenthalt mehrerer Individuen bestimmt waren, fast doppelt so groß als
eigentlich nöthig, bemessen hatte.

Wenn nuu auch die ueuen Irrenanstalten im Allgemeinen Raum zur Unterbringung
einer, die nach dem Programm vorgesehenenum das Doppelte übersteigendenKopfzahl bieten, so
ist dies doch nicht bei jeder Einrichtung iu diesen Anstalten der Fall und zumal nicht bei
denjenigen, welche nur für den Einzelnen verwerthbar sind.

Einrichtungen der letzterenArt müssen selbstverständlichbei erhöhter Velegstärkeauch iu
erhöhter Zahl vorhaudrn sein.

Hierher gehören zunächst die mit den Isolir-Abtheilnngen verbundenen Tobzellennnd die
Schlafräume für Tobsüchtige.

Das Bedürfniß zur Erweitern»«,der Isolir-Abtheilnngen bntte sich zunächst bei den bereits
im Jahre 18?l! eröffnetendrei Anstalten zu Merzig, Andernach »nd (Grafeuberg fühlbar gemacht
und sind hier anch bereits entsprechende An- und Umbauten zur Ausführung gelangt.

Imgleichen hat im verflossenenJahre durch eine veränderte Disposition in der Unter-
briuguug der eiuzeluenKrankenkategoriendie vordem zur Unterbringung von nen aufgenommene»
Kranken bestimmteAbtheilung disponibel gestelltnnd dieselbe dnrch Umbaute» zur Aufnahme von
Tobsüchtigenhergerichtetwerden müsseu, weil auch hier die vorhandenenIsolir-Abtheilnngen bereits
überfüllt waren.

Iu der Irrenanstalt zu Bonn, welche jetzt schon statt der programmmäßigen Zahl von
300 Köpfen deren 420 »achweist, macht sich der Mangel a» Tobzcllenund geuügendenSchlaf-
räumm für die nnruhigen und zerstörungssüchtigentränten bereits in äußerst hinderlicherWeise
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fühlbar. Die auf jeder Geschlechts-Abtheilungvorhandenen sechs Zellen reichen für die erhöhte
Krcmkenzahl nicht aus, so daß die Direktion genöthigt ist, allabendlichverschiedene der aufgeregten
Kranken nach anderen Abtheilungenzu trcmsloziren und die dort eingerichtetenwenigen Isolirzellen
mit denselbenzu belegen. Wird es daher in den betreffendenAbtheilungen während der Nacht
erforderlich, einen Iusassen dieser Abtheilung zu isoliren, ein Fall, der nicht selten eintritt, so
sind die dadurch entstehendenneuen Verlegenheitenum so größer,

Iu Anbetracht dieser Umstände hält der Verwaltungsrath eine Vergrößerung der Isolir-
Abtheilung in der Irrenanstalt zu Bonn für nicht weiter aufschiebbarund beehrt sich dem hohen
Landtag den Antrag zu unterbreiten:

„Hoher Landtag wolle gestatten, daß die Isolir-Abtheilung der Irrenanstalt zu Vonn
entsprechendeiner Gesannnt-Belegstarkevon 550 Köpfen vergrößert und die hierzu
erforderliche Summe von 49 900 M. aus den voraussichtlichen Ersparnisse» am
Gcsammt-Etat für das Irrenwcscn währendder Etatsperiode 1883/84 entnommenwerde."

Der Provinzial-Verwaltungsrath.
Wilhelm Fürst zu Wird,

Landtags-Marschall,

Nr . ».
Düsseldorf, den 24. Oktober 1883.

Referat,
betreffend

das Gesuch des Kuratoriums der Aiigcn'Hcilanstalt für deu Rea,!erlma,sbczirkAachen
uni Velmlliguna, einer dauernden Iahressnbuentmn fiir die gedachte Anstalt

aus Prouinzialmitteln.

Auf Anregung des AugenarztesDr. Alexander zu Aacheu hat im Jahre 1878 der Aachener
Verein zur Beförderungder Arbeitsamkeit zur Gründung einer seit Jahren, namentlich für dir arbeitende
Klasse, zum Bedürfnissegewordenen Augen-Heilanstalteinen Grundfonds von 90 000 M. hergegeben,
welcher einem demnächstgebildeten und mit Korpomtiousrechtenversehenen „Verein zur Errichtung
einer Augen-Heilanstalt für den RegierungsbezirkAachen" überwiesen worden ist.

Nachdem mich noch sonstige Vereine, Korporationen und Privatpersonen weitere Beiträge
zu dem gedachten Zwecke gespendet hatten, ist die Anstalt am 1. Februar 1879 unter ärztlicher
Leitung des erwähnten Dr. Alexander provisorischin einem gemiethetenLokale eröffnet worden,
in welchem dieselbesich bis jetzt noch befindet.

Das Kuratorium der Anstalt hat es als seine nächste Aufgabe betrachtet, die Errichtung
eines zweckentsprechendenGebäudes zur Aufnahme der Augenleidenden, welche der Anstaltspflcge
bedürfen, anzustrebeil; es ist indeß bisher nicht möglich geweseu, an die Nealisirung desselben
heranzutreten, obgleich ein Plan vorhanden und ein Wohlthäter die Schenkung eiues Bauplatzes
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in Aussicht gestellt hat, weil »och die hierzu erforderlichen Fonds nicht in ausreichendein Maße vorhanden
sind. Das Institut besitzt nämlich mit Einschlußdes einstweilen mit 5"/« verzinsten Dotationsfonds
des Aachener Vereins zur Beförderung der Arbeitsamkeitund einer Stiftung von 12 000 M., deren
Zinsen zur Verpflegung von unentgeltlichin die Klinik aufzunehmenden Kranken verwendetwerden
müssen, im Ganzen ein Aktivvermögen von 125 223 M, welche 5634 M. 96 Pf. an Zinsen aufbringe».

Würde, was übrigens kaum noch länger zu umgehe» ist, we»» die A»stalt ihre» Zweck
vollständig erfüllen soll, der Van eines eigenenGebäudes in Angriff genommenund folgeweise das
Dotationskapital zur Verwendung gelangen, somit auch die Zinsen desselben mit 4500 M. in
Wegfall kommen, so blieben znr Deckungder General- und Unterhaltungskostendes Klinikums nur
113! M. 96 Pf. übrig, während diese sich auf 5500 M. im Durchschnittbis jetzt belaufe» habe«.
Es würde mithin ein Ausfall vo» 4360 M. einstehen.

Das Kuratorium hat geglaubt, die Deckung dieses Ausfalls sicher stellen zu müssen, ehe
ollwn gedachtwerden könne, den Nau eines eigenen Anstaltsgebäudes zu beginnen.

In einer an den Provinzial-Verwaltungsrath gerichteten Eingabe bittet daher das Kuratorium,
indem es hervorhebt, daß das Institut nicht allein dem Regierungsbezirke Aachen, sondern auch den
»achbarliche» Bezirke», aus denen sehr häusig Augenleidendeunentgeltlich oder gegen Bezahlung in
demselben behandeltwürden, einen großen Nutzen gewähre und durch Verhütung von Erblindungendie
Blindenanstaltender Provinz zu entlastengeeignet sei, um Bewilligung einer Iahres-Subvention aus
Prouinzialmittelu und erklärt bezüglich der Höhe der Subvention, daß es dankbar sein würde, wenn
die Subvention '/^ des jährlichen Defizits — mithin jährlich etwa 1100 M. — betragen tonnte.

Ueber dieses Gesuch sind zunächst Aeußerungen der Königlichen Negieruug zu Aachen und
des Oberbürgcrmeisteramtes daselbst eingeholt worden, welche übereinstimmenddahin lauten, daß
die Anstalt einem dringenden Bedürfnisseentspreche,was schon aus der Frequenz derselben(vom
1. Februar 1879 bis Ende 1882 zusammen 7108 Kranke) sich ergebe, und welche mich die
Nothwendigkeiteiner Sustentation des Vereins im Fall der Verwendung des Stammfonds zum
Bau eines eignen Haufes bestätigen. Ein direkter Zuschuß der Stadt Aachen wird nicht in
Aussicht gestellt, da der Beitrag des Vereins zur Beförderung der Arbeitsamkeitgewisser Maßen
als ein städtischerBeitrag zu betrachten sei, und da der gedachte Verein voraussichtlichnach
Bewilligung eines angemessenen Jahresbeitrags aus Provinzialmitteln seinerseits mit einer ferneren
Bewilligung, insofern dieselbe zum Bestände der Anstalt nothwendig sein sollte, nicht zurückhalten
werde. Sollte diese Voraussetzungnicht zutreffen, fo würden allerdings die Verhandlungen wegen
eines direktenZuschussesder Stadt aufzunehmensein. Ob etwa aus Staatsmitteln der Anstalt
ein Zuschuß gewährt werden würde, sei zur Zeit ungewiß.

Der Provinzial-Verwaltungsrath, welchem nunmehr die Verhandlungenunterbreitet worden,
hat erwogen, daß im Falle der Unterstützung der Anstalt aus Fonds der Provinz auch andere
ähnlicheAnstalten mit gleichartigenAnträgen an die provinzialständischeNerwaltnng herantreten
würden und daß es bei der Finanzlage der Provinz nicht angemessen erscheine, derartige
Subventionen, welche die Provinz seither nicht gewährt habe, von nun an zu bewilligen.

Der Provinzial-Verwaltungsrath beehrt sich daher die Ablehnungdes vorliegendenGesuches
ergebenst zu beantragen.

Der Provinzial-Verwaltungsrath.
In Vertretung:

Freiherr von Solemacher:
Vice-LanbtllgsMarschall.

1«
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Nr. ».
Düsseldorf, den 26. September 1883.

Referat
des Provinzial-Verwaltnngsraths,

betreffend

die Vorstellung des StaatsMrchivars Dr. Endrulat zu Wehlar iu Betreff der
Gewährung einer jährlichen Subvention oon 600 Mark aus Prouinzialfonds an ihn.

Der 11. RheinischeProvinzial-Landtag hat in seiner Sitzung vom 18. Oktober 1854
(Landtags-Verhandl. S. 47) beschlossen:

1. zur Verbesserung des Gehalts der Archivare zu Düsseldorf und Koblenz fortlaufend
jährlich 200 Thaler, also zusammen 400 Thaler ^ 1200 M.;

2. für eiuen Archivar-Gehülfenzu Düsseldorf nnd einen gleichen zu Koblenzfür jeden
eine fortlaufende Remuneration von 200 Thalern jährlich, also zusammen 400 Thaler
----- 1200 M.;

aus dem zur Disposition der Stände stehenden Iinsgewinne der Provinzial-Hülfskassezu bewilligen,
welcherBeschluß durch Allerhöchsten Erlaß vom 2. April 18,^5 genehmigt worden ist.

Der Staats-Archivar Dr. (5'ndrulat zn Wetzlar hat unter dein 10. Dezember 1882 eine
Eingabe an den Herrn Landtags-Marschall gerichtet, in welcher er erklärt, daß er ein förmliches
Gefuch um Bewilligung einer jährlichen Subvention von 600 M. aus Provinzialmitteln zur
Aufbesserung feines Gehaltes an die prouinzialständischeVerwaltung nicht richte«: wolle, weil er
zweifelhaft darüber sei, wie ein solcher Schritt Seitens seiner vorgesetzten Behörde in Berlin
beurtheilt werden würde. Er bittet aber den Zerrn Landtags-Marschall, im Schoße der genannten
Verwaltung die Frage seiner Gleichstellung mit den beiden anderen Staats-Archivcrren der
Provinz anzuregeu.

In Beziehung auf diese Frage bemerkt er Nachstehendes:
Die Nheinprouiuz habe vom 1. April 1882 ab in dem Neichs-Kmnmergerichts-Archive

zu Wetzlar ein drittes Staats-Ärchiv, dem er als Staats-Archivar vorgesetzt sei, erhalten.
Seine Verhältnisse„lachten es ihm höchst wünschenswerth,Seitens der provinzialständischen

Verwaltung der Rheinprovinz der gleiche» Berücksichtigungtheilhaftig zu werden, deren sich seine
beiden Kollegenzu Düsseldorf und Koblenz durch die Gewährung einer jährlichen Subvention von
600 M. aus Provinzialfonds erfreuten.

Einen Grund, ihn von derselben auszufchließen,vermöge er nicht zn erkennen,denn wenn
auch das Wctzlarer Archiv nicht einen so ausschließlich provinziellen Charakter, wie die Staats-
Archivein Düsseldorf und Koblenz an sich trage, so dürfe doch kann, eine namhafte Familie der
heutigenRheinvrovinz oder eine erheblichere Ortschaft derselbenausfindig zu machen sein, von der
nicht Prozeßakten, znm Theil in bedeutendemUmfange nnd wichtigenInhalts dort bernheten, und
gerade ihre Ordnung, Durchforfchuugund wissenschaftliche Verwerthung würde ihm stets, da seine
ganze bisherige archivalifcheThätigkeit der Nheinprovinz gewidmet gewesen, ganz besonders nahe
liegen und zur Freude gereichen.
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Als einen besondernGrund aber, ihm jene Unterstützunggleichfallszuzuwenden, glaubt
er uoch anführe» zu dürfen, daß er in Folge feines fpäten, erst vor fechs (heute also nahezu
sieben) Jahren erfolgten Eintritts in den Staatsdienst noch das Wnimal-Gehalt eines Staats-
Archiuarc,von 3000 M. beziehe und in Wetzlar weder ein Nebenamt zu verwalten noch sonstige
Einnahmen sich zu verschaffen Gelegenheit habe.

Die Bewilligung einer Nemnneration für eiueu Archivar-Gehülfen - wie solche in
Düsseldorfund Koblenzstattfindet - hat der p. Endrnlat in feiner Eingabe nicht in Anregung
gebracht.

Der Prouinzial-Verwaltungsrath, an welchen Seitens des Herrn Landtags-Marschalls
die gedachte Eingabe abgegeben worden ist, hat in seiner Sitznng vom 14./16. März 1883
beschlossen, den vorerwähnten Antrag dem Provinzial-Landtag, wie hiermit geschieht, zur Ent-
scheidnng vorzulegen.

Der Proninzial-Verloaltungsrath.
In Vertretung:

Freiherr von Solemacher,
Vice-LlmdtagZ-Marschllll.

Nr. w.

Düsfeldorf, den 2<l. Oktober 1883.

Referat,
betreffend

die Bestimmung einer Mimmalhöhefür die ans der Promnzial'Hülfskasse
an Privatpersonenzu gewährenden Darlehen.

Nach dem unter den, 25. AM 1882 Allerhöchsten Orts bestätigten Statute der Rheini¬
schen Provinzial-Hülfstasse §. 0 aü o, k nnd 3 tonneu städtische und ländliche Gruudbesitzer,sonne
Nnteruehmer nützlicherGewerbe - Anlagen zu den dort angegebenenZwecken Darlehen aus der
Hülfskasseerhalten. ^ ^ . ,. , ,,

Der Unistand, daß nmnentlich Seitens ländlicher Grundbesitzerzmn Zwecke der Erhaltung
eines ererbten Gruudbesitzeshäufig Darlehen von sehr geringer Hohe erbeten werden, deren Prüfung
hinsichtlich der angebotenen Sicherheit große Weiterungen zn veranlassenpflegt nnd welche schließlich
wegen mangelnden Nachweisesdes Eigenthums nnd der Hypothekenfreiheit oder wegen zu geringen
Werths der zur Hypothekangebotenen Immobilie« doch abgelehnt werden läßt es iomifchenswerth
erscheinen, daß vorlänfig uud' zwar bis zu auderweiter Anordnungin Folge der m Aussicht stehenden
Erweiterung der Provinzial-Hülfskafse zu einem Grnnd-Kredit-Institut eme Mmnnalhohe f,n die
an Privatpersonen ans Amortifation zn gewährendenDarlehen bestimmt werde.

10'
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Der Provinzial-Verwaltungsrath hält es nicht für erforderlich, daß eine solche Bestimmung
auch für die auf Kündigung erbetenen Darlehen getroffen werde, indem bei diesen es dem Kura¬
torium der Provinzial - Hülfskasse wird überlassen werden können, nach Prüfung der gegebenen
Sachlage über die Höhe des zu gewährenden Darlehens zu entscheiden.

Dagegen beantragt er, für die auf Amortisation (unkündbar) zu gebendenDarlehen an
Privatpersonen die Minimalhöhe zu fixiren, und glaubt, daß Darlehen unter 500U M, nicht
zu gewähren sein werden.

Hiernach beehrt er sich dein hohen Landtage den Antrag zu unterbreiten, derselbe wolle
beschließen:

„daß die Minimalhöhe der für die aus der Hülfskafse gegen Amortisation an Privat¬
personen (unkündbar) zu gewährenden Darlehen bis auf Weiteres auf 5000 M.
fixirt werde."

Der Prouinzial-Verwaltuugsrath.
In Vertretung:

Freiherr von Solcmncher,
Viee-.LondtansMarschall.

Düsseldorf, den 24. Oktober t«83.

Referat,
betreffend

das Gesuch des Ausschusses des Rheinisch-WestfälischenFeuerwehr-Verbandes Bochum
um Gewährung eines Iahreszuschusses uou 1500 Mar.k aus provinziellen Mitteln zu

Zweckendes Verbandes.

Der Rheinisch-Westfälische Feuerwehr-Verband wurde auf Anregung des Turnvereins zu
Duisburg im Jahr 1862 gegründet und äußerte seine Thätigkeit seitdem vorzüglichin gemein¬
schaftlichen öffentlichen Uebungeil und Besprechungender Feuerwehren von Rheinland und Westfalen
auf an verschiedenen Orten abgehaltenen Nerbandstageu. Auf deni Verbandstage zu Vnrmcn am
29. Mai 1880 wurde die Bildung eines Ausschufses dieses Verbandes zur Förderung des
Feuerlöschwesensbeschlossen.In den gleichzeitig festgestellten Satzungen ist als der Zweck des
Verbandes die Förderung der freiwilligenFeuerwehrsachebezeichnet und bemerkt, daß die Erreichung
dieses Zweckes durch Austausch der gemachten Lrfnhrungeu auf Feuerwehrtagen, fowie durch Schul-
und Hauptübungen und öffentliche Ausstellung von Fcuerwehrgeräthen angestrebt werde.

Wie sich ferner aus den Satzungeil ergibt, steht der Eintritt in den Verband jeder
Turner- und freiwilligen Feuerwehr der beiden genannten Provinzen frei; die dem Verband
allgehörigen Wehren haben an die Verbandskassejährliche Beiträge (und zwar mindestens 6 M.
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nach der Zahl der Mitglieder steigend)zu zahlen, aus welchen die durch die Verwaltung entstandenen
Kostenbestritten werden sollen. Der aus neun Mitgliedern bestehendeAusschuß fuhrt die Geschäfte.

Jährlich werden dctaillirtc Statistiken herausgegeben; die letzte Statistik weist eine
Gesammtzahl von 116 Wehren mit 10 370 Mitgliedern als dem Verbände zugehörignach.

^" einer am 10. Oktober 1882 an den Landes-Direktor gerichteten (Angabe des Aus¬
schusses wurde von demselbenProvinzial - Unterstützung zu den Zweckendes Verbandes erbeten
""° Ar Begründung dieses Gesuchs behauptet, daß die durch die Bildung eines Ausschusses
gelassene neue Organisation des Verbandes sich in vielfacher Beziehung als sehr segensreich
erwelse, aber jährlich ungefähr 3000 M. Kostenverursache,welche Seitens der betheiligtenWehren
"'^"' Mangels an Mitteln nicht aufgebracht werden tonnten. Da in Süddeutschland solche
Verbände mit Rücksichtauf ihre Gemeinnützigkeitans den Staatskassen unterstützt würden, so
ervute stch der Ausschuß, nm die Förderung des Feuerlöschwesensin organischer, technischer und
wissenschaftlicher Beziehung mehr als seither ermöglichen zu können, die Gewährung eines Iahres-
zuschnssesvon 1500 M. aus Provinzialmitteln der Rheinprovinz und werde eine Beihülfe in
gleicher Höhe bei dem Herrn Ober-Präsidenten von Westfalen nachfuchen.

Nachdemdiese Eingabe Seitens des Landes-Direktors dem Direktor der Prouinzial-Feuer-
Societät Hierselbst zur Erwägung und Aeußerung darüber, ob der in Rede stehende Beitrag aus
Societätsmitteln bewilligt werden könnte, mitgetheilt worden war, sprach sich der Letztgenannte
dahin aus, daß es zunächst nothwendig sei, festzustellen, zu welchen bestimmtenZwecken und Aus¬
gaben die nachgesuchte Beihülfe verwendet werden solle, damit erwogen werden könne, ob ein
Beitrag aus den etatsmäßigen Mitteln der Societät nach den Bestimmungen des Reglements
gewährt werden könne, wozu übrigens anscheinend leine genügende Veranlassung vorliege.

Dem Ausschusse wurde darauf Seitens des Landes-Direktors anheimgegeben,sich mit der
Direktion der Feuer-Societät in Verbindung zu setzen, aus deren Mitteln allein ein solcher Zuschuß
bewilligt werden könne.

Der Ausschuß hat indessen diesen Weg nicht beschritten, sondern sich unter dem 13. Dezember
v. I. mit einer weiteren Eingabe an den Herrn Landtags-Marschall gewendet, in welcher hervor¬
gehoben wurde, daß die Prouiuzial-Fener-Societät nur iu ganz bestimmten Fällen, z. V. als
Unterstützungfür im Feilerlöschdienste beschädigte Personen, Aufwendungenaus ihreu Fonds mache
und dies auch nur dann, wenn ein bei der Societät versichertesObjekt in Frage komme, daß es
stch bei dem von dem Ausschüsse vorgelegtenGesuche aber um die Förderung des Feuerlöschwesens
überhaupt und insbesondere um die Veschaffnngder Deckungsmittelfür die Ausgaben des Aus¬
schusses für Druckfachen, Statistik, Cirkulare, Porto :c. handle. Hinzugefügt wurde, daß
der Ausschuß bereit sei, stch in Ansehung dieser Ausgaben im Falle der Bewilligung des erbetenen
Zuschusses einer Kontrole und Rechnungslegung zu unterwerfen.

Diefes zweite Gesuch ist in der Sitzung des 28. RheinischenProvmzial-Lcmdtagsvom
14. Dezember 1882 mitgetheilt und von dem hohen Landtage dem Provinzial-Vcrwaltungsrathe
zur weitereu Behandlung überwiesenworden.

Es wurde nun zunächst Seitens des Landes-Direktors festgestellt,daß der ständische
Verwaltungsausschuß der Provinz Westfalen, an welchen das Königliche Ober-Präsidium dieser
Provinz das bereits erwähnte Gesuch um Bewilligung eines gleich hohen Zuschusses,wie solcher
aus diesseitigen Provinzialmitteln erbeten wird, abgegeben hatte, im November1382 die Gewährnng
des erbetenen Beitrags abgelehnt hat, mit der Motivirung, daß es nicht wohl angängig habe
erscheinen können, zu den in der bezüglichen Eingabe nur ganz allgemein angedeutetenZwecken
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eine Beisteuer ohne jegliche Kontrolc der Verwendung einen« Verbände zu bewilligen, der sich nicht
auf die Provinz Westfalen beschränke,sondern auch die Rheiuvrovinz umfasse, welche letztere die
Gewährung einer Beisteuer nach eiugezogenerErkundigung gleichfalls abgelehnt habe.

Demnächst hat der ^andes-Direktor die Verhandlungen wiederholt an den Direktor der
RheinischenProvinzial-Feuer-Socictät gelangen lassen. Dieser hat sich in folgender Weife zur
Sache geäußert:

Der zu den im tz. 109 des Societäts-Reglements bezeichneten Zwecken bewilligte etats-
mäßige Credit von 24 000 M. gestatte die Entnahme einer jährlichen Beihülfe von 1500 M. für
den Verband der Rheinisch-WestfälischenFeuerwehren nicht. Nicht nur, daß dieser Etats-Kredit
den Ansprüchengegenüber,die an ihn gemacht würden, sich als kaum ausreichenderweise, so könnten
auch die Kosteil der Geschäftsführungdes Ausschusses des Feuerwehr-Verbandes, Zu deren Bestreitung
die beantragte Beihülfe von 1500 M. dienen folle, in keiner Weise unter diejenigen Ausgaben
subsummirt werden, welche in: ß. 109 des Reglements vorgesehenseien. Ebensowenigkönne, wie
der Feuerwehr-Ausschußin seiner Eingabe vom 13. Dezember 1882 selbst anerkenne, die von ihm
gewünschteBeihülfe aus den Fonds der für im Feuerlöschdiensteverunglückte oder beschädigte
Feuerwehrleute gegründeten Unterstützungskasse eutuommcn werden. Es würde, wollte man dein
Antrage des Feuerwehr-Verbandes aus Fonds der Societät gerecht werden, nur übrig bleiben, die
bezüglichen Mittel durch den nächstjährigen Etat besonders bereit stellen zu lassen. Ein solches
Vorgehe» tonne er indessen nicht befürworten.

So groß auch das Interesse der Societät an der Entwickelungder Feuerlöfchcinrichtungen
in der Provinz sei und so sehr die Bildung neuer und tüchtiger Feuerwehren erwünschterscheinen
müsse, so sei doch, was in dieser Hinsicht von dem Verbände der Feuerwehren geleistetworden,
nach dem dieserhalb vorliegenden Materiale von geringer Bedeutung. Die alljährlichen General¬
versammlungen uud die damit verbundenenFeste möchtenanregend und nützlich sein, sie förderten
aber jedenfalls die Interessen der Societät nicht in dem Maße, daß es gerechtfertigtwäre,
dafür alljährlich eine Summe von 1500 M. aus der Societätskasse herzugeben. Einer solchen
zur Deckung der Nerwaltuugskosten des Feuerwehr-Ausschussesbestimmten Ausgabe stehe kein
gleichwcrthigerNutzen oder Vortheil für die Societät gegeuüber uud es liege gar kein Grund
vor, weshalb lediglich die beiden öffentlichen Feuer-Versicherungsanstaltenin Rheinland und
Westfalen sich mit einer Ausgabe belasten sollten, die den Privat-Versicherungsanstaltenmindestens
in gleichem, wenn nicht in höherem Maße zu Gute kommen würde. Dies hätten die Petenten
auch offenbar selbst erkannt, da sie den Zuschuß nicht aus Societcitsfonds, fondern aus „Provinzinl-
mitteln" erbäten.

Inwiefern die Gewährnng aus „Proviuzialmitteln" zulässig fei, überlasse er der
Beurtheilung der hierzu tomveteuten Instanz; er köuue aber nur wiederholen, daß das Interesse
der Societät an dein Bestehen des Feuerwehr-Ausfchusseskein so großes sei, um die Befürwortung
des Antrages desselbenrechtfertigen zu können.

Dem Provinzilll-Verwaltungsrathe, welchem die Sache nunmehr zur Beschlußfassung
unterbreitet wnroc, ist es als zutreffend erschienen, daß die erbetene Unterstützungnicht aus dem
etatsmäßigen, zn den im tz. 109 des Societäts-Reglements bezeichnete» Zwecken bewilligten .Kredite
entnommen werden taun, und es wnrde nunmehr seinerseits die Frage erwogen, ob es angezeigt
erscheine, das Gesuch zu befürworten und dem hohen Landtage vorzufchlagen,die bezüglichen Mittel
durch den nächstjährigenEtat der Feuer-Societät besonders bereit zu stellen oder eine Bewilligung
aus dem Siändefontw eintreten zu lassen. Der Provinzial Berwaltnngsrnth hat aber geglaubt,
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daß, nachdem die Societät durch die Ausscheidungvon jährlich 4000 M. aus dem oben bezeichneten
Etatskredite zum Zwecke der Unterstützungder im Feuerlöschdieuste Verunglücktenund Beschädigten
(Regulativ vom 8./22. Juli 1822) den Mitglieder« der Feuerwehreu der Nheinprovinz direkt eine
namhafte und bedeutungsvolleUnterstützung gesichert und nachdem auch die provinzialständifche
Vertretung der Nachbarvrovinzdie Gewährung eines Zuschusses abgelehnthat, zur Befürwortung
de° uorücgendenGesuchs kein Anlaß vorliege.

Der Proviuzial-Verwaltunasrath beehrt sich daher dein hohen Landtage ergebenst
vorzuschlagen:

»das Gesuch um Bewilligung eines Zuschussesvon 1500 M. aus Provinzialmitteln
nicht berücksichtigen zu wollen."

Der Provinzial-Verwaltnngsrath.
In Vertretung:

Freiherr von Solemacher,
Vice-Landtags-Marschall.

Düsseldorf, den 26. September 1883.

Referat
des Provinzilll-Verwaltungsraths,

betreffend

den Recurs des Steuer-Empfängers Zingsem zu M.-Gladbach wegen Nichtgcwährimg
einer Tantieme im Betrage von 93 M. 45 Pf. von einer im Jahre 1K78 in
seinem Empfangsbezirke Seitens der Societäts-Direktion direkt erhobenen Immobilien»

Versicherungsprämievon 3115 Mark.

Die Direktion der RheinischenProvinzial-Feuer-Societät hat im Jahre 1878 mit der
Aktien-Gesellschaftfür Spinnerei und Weberei zu M.-Gladbach einen Immobilar-Versichernngs-
vertrag auf fünf Jahre abgefchlossen und dafür die sofort ganz zahlbare Prämie von 3115 M.
erhoben, ohne diefcn Prämienbetrag durch die Hebelisteder Steuerkasselaufe» zu lassen und ohne
den: Nekurrenteu die reglementsmäßige Tantieme hierfür im Betrage von 93 M. 45 Pf. zu
gewähren.

Derselbe hat sich hierdurchbeschwert gefühlt, die Nachzahlungder entgangenen Tantieme
verlangt, uud da sein Anspruch Seitens der Direktion der RheinischenProvinzial-Fener-Societät
nicht anerkannt wurde, Beschwerdebei dem Provinzial-Verwaltuugsrath geführt, welche durch
Beschlußvom 16./20. Mai 1882 verworfen wurde.



80

Hierauf hat er die Intervention des Herrn Ober-Präsidenten der Nheinvrouinz angernfen,
welcherdie Beschwerdefür begründet erachtete, worauf der Provinzial-Verwaltungsrath nochmals
in der Sitzung vom 4./6. Oktober 1882 über dieselbe verhandelte, jedoch den früheren ablehnenden
Bescheid aufrecht erhielt.

Der Herr Ober-Präsident legte nunmehr die Sache den betreffendenHerren Nessort¬
ministern vor, welche indesseneine materielle Entscheidung nicht trafen, worauf der Herr Ober-
Präsident — anscheinend in Folge ihm zugegangener höherer Weisimg — dem Rekurreuten
überließ, zunächst Beschwerde bei dem Provinzial-Lanotage in Kemäßheit des ß. 104 des revidirten
Reglements für die Provinzial-Feuer-Societät zu führen.

Demzufolge ist eine an den Landtag gerichteteBeschwerdevon dem p. Zingsem unter
dem 10. Mai 1883 bei dem Herrn Lcmdtags-Marschalleingereichtworden, welcherdieselbe dem
Provinzial-Verwaltungsrathe überwiesenhat.

Letztererhat unter dem 3./4. Juli 1883 beschlossen, die Beschwerde uuter Aufrechthaltung
der in den früheren Bescheiden zum Ausdruck gelangtenAuffassungdein hohen Provinzial-Lanotage
zu uuterbreiten.

Zur Motivirung der Auficht des Provinzial-Verwaltungsraths wird Folgendes bemerkt:
Nach §. 72 des revidirten Reglements für die Provinzial-Feuer-Societät haben die

Steuer-Empfänger 2 °/o beziehungsweise 3 °/u Tantieme „von der wirklichen Einnahme an
Immobilar-Versicherungsbeiträgen"zu erhalten.

Der Provinzial-Verwaltungsrath ist mit der Fcuer-Societäts-Direktion der Meinung, daß
den Steuer-Empfängern die Tantieme nur von denjenigen Beträgen zusteht, die sie thatsächlich
einziehen,und daß die Direktion einzelne Beträge nach ihrem Ermessen auch direkt erheben und
dadurch die Steuer-Empfänger von dem Tantiemenbezug für diese Beträge ausschließen kann.

Der Beschwerdeführerhat seine gcgentheiligeAnsicht in einer an die Direktion gerichteten
Eingabe vom 11. März l882, auf welche er sich auch in seiner gegenwärtig vorliegendenRekurs-
schrift bezieht und welche nebst dem zugehörigenBescheide der Direktion vom 19. April 1882 als

^. Anlage ^, abschriftlich hier beigefügt wird, näher begründet. Die Ausführungen dieser Eingabe
Ä^^—"" haben jedoch den Provinzial-Verwaltungsrath nicht von der Richtigkeit der Auffassung des

Beschwerdeführerszu überzeugen vermocht.
Derselbe beehrt sich somit zu beantragen:

„Der hohe Provinzial-Landtag wolle beschließen,den Rekurs als unbegründet zurück¬
zuweisen."

Der Provinzial-Verwaltungsrath.
In Vertretung:

Freiherr von Solciimcher,
Vice-Landtags-Wnischllll.
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Abschrift. Anlage^.

M.-Gladbach, den 11. März 1882.

An

den Direktor der Rheinischen Proliilizial-Feuer-Socletät Herrn Landrath Seul

Hochwohlgeboren

Düsseldorf.

Auf die geehrte Zuschrift vom 1. d. M. Nr. 3242 a I erwidere ich ergebenst, daß nach
dem Wortlaute der §§. 2?, 28, 66, 72 und 85 des reuidirten Reglements für die Provinzial-
^euer-Societät der Nheinprouiuzdie Elementar-Steuererheberdie ordentlichenwie die außerordent¬
lichen Beiträge der Interessenten gegen die dafür vorgeseheneTantieme auf Grund der von der
Direktion festgestellten Hebelistcnzu erheben haben. In keinem ß. des Reglements ist davon die
Rede, daß die Beitragsrezeptur der Steuererheber uur eine partielle oder beschränkte sein soll, wie
denn auch uach den Anstellungs-Urknndenden Steuer-Empfängern die Erhebung der Provinzial-
Feuer-Societäts-Beitrage in ihren resp, Empfangsbezirkenübertragen ist: „so lange" — nicht so
weit — „dieselbe den Steuer-Empfängern belassen bleibt". Wenn hiernach meines Erachteno
meinem Antrage auf Gewährung der Provision von 3°/« für die im Jahre 1878 direkt dorthin
eingefordertenImmobilar-Prämien der hiesigenAktien-Gesellschaft für Spinnerei und Weberei im
Betrage von 3115 M. zweifellosein rechtlicher Anspruchzur Seite steht, so dürften noch mehr
alle Billigkeitsgründe für denselben sprechen, wie ich dies nachfolgend näher darlegen werde.

Im diesseitigen Empfangsbezirkewerden jährlich in ca. 4000 Posten ppt. 25 0U0 M.
Prämien erhoben. Die Erhebung der vielen kleinen Posten ist mit vielen Mühen und .Uosten
verbunden, da nicht nur besondere auswärtige Hebetcrmine dafür anberaumt werden müssen,
sondern auch allein die Ausschreibungund Zustellung der Zettel 2 -s- 2 Pf. — 4 Pf. pro Stück
tostet. Hieraus erhellt, daß ich sehr viele Posten einzuziehenhabe, die nur mehr Auslagen
verursachen,als die bez. Tantieme beträgt.

Würde also die Direktion die großen Posten, wie vorliegend, direkt einfordern tonnen, fo
würde ich selbstredend ebenso berechtigt sein, die Einziehung jener vielen kleinen Posten, bei welchen
ich Einbuhe habe, abzulehnen.

Die Steuer-Empfänger werden nach H. 72 des Reglements für ihre Mitwirkung bei
Besorgung der Societäts-Angelegenheitennur durch eine Tantieme von 3°/» von der wirklichen
Einnahme entschädigt,womit hier meines Erachtens nur die nach Hinzurechnungder Zugänge und
Abrechnungder Ausfälle sich schließlich ergebende wirkliche Iahreseinnahme gemeint sein kann, im
Gegensatzezu der frühren Praxis, nach welcher diefc Ausfälle Seitens der Direktion besonders
angewiesen wurden und dann auch noch Tantieme abwarfen. Für die Auszahlung an Brand-
Entschädigungsgeldern«., mag dieselbe auch noch so groß sein, wird keinerleiProvision gewährt.
Wäre also im vorliegendenFalle die hiesige Aktien-Spinnerei von Brandunglücken heimgesucht
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worden, so würde ick unter Umständen mehrere 100 000 M, auf eigenes Risiko haben auszahlen
müssen, ohne von der eingezahltenVcrsicherungs-Prämie irgend eine Tantieme bezogen zu haben,
was doch gewiß nicht für billig wird erachtet werden können. Daß die obenbczogcnen Nestimmungen
des Reglements nur zu meinen Gunsten interpretirt werden können, ist übrigens Seitens der
Direktion selbst in einem ganz analogen Falle bereits untern: 21. Februar 1879 (Nr. 3611^,)
anerkannt worden, und hat dieselbe in dem damaligen Präzedenzfalledem Steuer-Empfänger in
Viersen die Tantieme angewiesen.

Ew. Hochwohlgeborenbitte ich vor weiterer Entschließung ergebenst, die vorstehenden
Ausführungen sehr gefälligst nochmals erwägen und dann cmch mir die beanspruchte Tantieme im
Betrage von 93 M. 45 Pf. nachträglichgefälligst anweisen zu wollen.

Der Steuer-Cmpfänger:
gez.: Zingfem.

Düsseldorf, den 19. April 1882.

Auf den gefälligen Bericht vom 11. v. M. erwidere ich ergebenst, daß eine nochmalige
Prüfung der maßgebenden sachlichen und rechtlichen Verhältnisse mir keinen Anlaß gibt, meine
Entscheidung vom 4. v. M. zu modifiziren. Den Steuer-Empfängern steht ein Recht zum Tantiemen¬
bezug lediglich von den durch sie erhobenenBeiträgen zu, und es wird in der That auch keine
Rücksicht der Billigkeit verletzt, wenn die Societät von einer Einnahme, die sie auMahmswcise
direkt einzieht und für welche die Steuerkassekeinerlei Mühewaltung irgend welcherArt hat, den
letzteren keine Gebühren zahlt. Ich bedaure deshalb außer Stande zu sein, Ihrem Antrage auf
Zahlung von 93 M. 45 Pf. Tantieme entsprechen zn können.

Der Direktor der Rhein. Pruvinzial-Feuer-Soeietüt:
gez.! Seul.

An
den Herrn Stencr-Empfänger Zingsem

in M.-Kladbach.
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Nr. l3.

Düsseldorf, den 20. September 1883.

Referat
des Provinzial-Verwaltungsraths,

ln'trcssend

Deckung eines bei dem Ausstellungtzfonds der Institute im Jahre 1880 verbliebenen
Vorschussesvon 4509 M. 92 Pf. aus dem Ständefonds.

Der Stand des Ausstellungsfonds für die Provinzial-Institute im Jahre 1880 Meßt ab
mit einer Einnahme von ................ 21 078 M. 84 Pf.

" „ Ausgabe von ................. 25 953 ^ 20^ „
mithin mit einem Vorschuß von ............. . 4 874 M. 36 Pf.

Dieser Vorschuß ist hauptsächlichdadurch herbeigeführt worden, daß aus dem Fonds
zur zinsbare» Anlegung behufs Ertheiluug von Unterstützungen an entlassene Taubstumme,
Blinde und Irre die Summe von 4200 M. an die betreffendenUnterstützungsfondshergegeben
worden ist: es war nämlich beabsichtigt worden, den Vorschuß aus dem Erlöse des in mehr als
1000 Exemplaren dem Buchhandel übergebenen Werkes „die Provinzial-Irren-, Blinden- und
Taubstummen-Anstaltender Rheinprovinz", wofür pro Exemplar 4 M. 50 Pf. bis 4 M. 80 Pf.
"»genommen werden, wieder zu decken.

Der Abfatz dieses Buches hat indessen die in dieser Beziehung gehegten Hoffnungen
nicht erfüllt, was hauptsächlich dem Umstand zuzuschreiben ist, daß das Buch fast allen interessirten
Theilen des Inlandes in nahezu 500 Exemplaren unentgeltlich abgegeben worden ist. Das
Absatzgebiet des Werkes erstreckt sich hiernach wesentlich nur auf das Ausland, welcher Vertrieb
mit großen Kostenverknüpft ist.

Bis jetzt sind 122 Exemplare des Wertes zum Preise von 577 M. 50 Pf. verkauft
worden, welche 213 M. 6 Pf. Kosten verurfacht haben. Der Nettoerlös daraus beträgt also
364 M. 44 Pf., welche gegen den obigen Vorschußin Anrechnungkommen.

Es verbleibt daher gegenwärtig noch ein Vorschuß von 4509 M. 92 Pf. bei drin
Ausstellnngsfondszu decken.

Wenn nun auch jetzt noch stets das Wert in einzelnen Exemplaren vertauft wird, so
läßt sich doch nicht erwarten, daß der Vertrieb des Werkes, zu dessen Förderung die Beilage
eines kurzen billigen Prospektes in einigen Fachzeitschriftenangeordnet worden ist, sich so
beschleunigen läßt, daß der völlige Absatz schon in den ersten Jahren bewirkt sein werde und daß
der noch offen stehende Vorschuß ganz daraus gedeckt wird.

Um zu einem Abschluß des Ausstellungsfonds der Institute aus dem Jahre 1880 zu
kommen, dürfte es zweckmäßigerscheinen, jenen Vorschußvon 4509 M. 92 Pf. auf disponible
Mittel des Ständefonds zu übernehmen.

11'
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Dem hohen Landtage beehrt sich daher der Provinzial-Verwaltungsrath den Antrag
zu stellen:

„die Deckung des obigen Betrages aus dem zur Disposition der Provinzialftände
stehenden Zinsgewinn der Provinzial-Hülfskasse"

zu genehmigen.
Diesem Fonds würden sodann die Erlöse aus dem gedachten Buchhandelwieder zugeführt

werden. Der Vertrieb des Werkes ist der Firma L. Voß & Comv. Hierselbst, Königliche Hofbuch¬
drucker, übertragen worden, von welcher alljährlich, in der Regel nach dem Verlaufe der für den
Buchhandel abzuhaltenden Frühjahrsmesse, Nechnungsablagestattfindet.

Der Provinzial-Verwaltungsrath.
In Vertretung

Freiherr von Solemachcr,
Vice-LandtngZMarschM.

Düsseldorf, den 26. September 1883.

Referat,
betreffend

die Vergrößerung der Arbeitsanstalt in Bmuweiler.

Die Normal-Belegungsfähigkeitder Männer-Abtheilung der Arbeitsanstalt in Brauweiler
gestattet die Unterbringung von 1100 Männern. Die erforderlichen und vorhandenenEinrichtungen
stehen mit dieser Zahl in normalem Verhältniß mit Ausnahme der Kochküche,der Waschküche und
der Badeanstalt, welche auch für diese Anzahl ungenügend sind.

Letztere ist in den letzten Jahren immer mehr und mehr überschrittenworden, so daß im
Februar 1883 ein Bestand von 1398 Männern erreicht wnrde. Wenn auch mit Beginn der
marineren Jahreszeit erfahrungsmäßig eine Abnahme der hohen Velegungsziffereinzutreten pflegt,
so wird im Spätherbst und Winter von Jahr zu Jahr der Zudrang immer größer, so daß in,
Laufe diefes Jahres die Ziffer 1400 voraussichtlich um ein Bedeutendes überschrittenwerden wird.
Die Folgen dieser Ueberfüllungin sanitärer und polizeilicher Hinsicht treten immer mehr nnd mehr
hervor und erheischen für die nächste Zeit möglichst schleunige nnd durchgreifendeAbhülfe. Diefe
Abhülfe kann jedoch erst dan» in zweckentsprechenderWeise geleistetwerden, wenn wenigstens für
300 Männer ein anderweitiges Unterkommengeschaffen wird.

In Anertenmmg dieser Bedürfnißfrage war mm zunächst vom Provinzial-Verwalwngsratl,
die Gründung einer Zweiganstalt, einer Filiale von Brauweiler, in Aussicht genommen »norden,
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Die Seitens der Central-Verwaltung dieserhalb angestelltenErmittelungen und Erhebungen sind
von keinem günstigen Resultate begleitetgewesen. Es wurden zu diesem Zweck das Kloster Mariawald
bei Heimbach, drei verschiedeneEtablissements im Kreise Montjoie und das Abteigebäude in
Malmedn besichtigt, Erkundigungen über andere Etablissements eingezogen, jedoch stets mit
ungünstigemResultat. Die hohen Kosten der erforderlichen Instandsctzungs-und Reparaturarbeiten,
die nothwendigenund bedeutenden Ausgaben für eine von der Hauptanstalt Brauweiler wenigstens
theilweise getrennte Verwaltung, der Mangel an lukrativer und ausgiebiger Beschäftigung der
Häusliuge, die beschwerliche Ausführung der OberaufsichtSeitens der Centralstelle, endlich die
Höhe der Transportkosten für die anzuliefernden Gegenstände liehen bald das Projekt der
Neugründung einer Anstalt in den Hintergrund treten und gaben mehr dem Wedanken Raum, eine
Vergrößerung der bestehenden Arbeitsanstalt in Vrauweiler in Aussicht zu nehmen. Die nach
dieser Richtung hin angestelltenErmitteluugen, Berechnungen,sowie die von der Anstalts-Direktion
m Brauweiler eingezogenen Gutachten haben ergeben, daß eine Vergrößerung der Arbeitsanstalt
bis zur Deckungdes in Rede stehenden Bedürfnisses nicht allein möglich,sondern auch hinsichtlich
des Kostenpunktes sich viel uortheilhafter stellt, als die Neugründung einer Anstalt. Was nun
die Ausführung der Vergrößerung der Anstalt Brauweilcr in baulicher Hinsichtbetrifft, so würde,
dieselbe nach drei verschiedenen Seiten in Angriff genominenwerden müssen:

Ä. Aufbau des Landarmenhaufes und des Oekonomiegebäudes,
d. Verlegung der bisherigen Wasch- nnd Kochküche sowie Vergrößerung der

bestehenden Vadeeinrichtung,
«. Neubau zweier Wohnungen für Oberbeamte.

»,ä «.. Das fogenannte Landarmenhaus, in einer Ausdehnung von 898 Qu.-M.,
bildet den östlichen Flügel des Kreuzgangesder früheren Abtei und enthält im Erdgeschoß den
Kapitelslllll mit den bekannten werthvollen Wandmalereien aus romanischer Zeit, welcher vor
mehreren Jahren erweitert und zu einer evangelischen Kirche eingerichtetworden ist. Das erste
Obergeschoßist vielfach umgebaut worden, derart, daß mit Ausnahme des fchmalcn westlichen,
direkt über dem Kreuzgang liegenden Theiles, sämmtliche massive Mallern beseitigt und durch
schwache, kaum die Last der Speicher-Balkenlagetragende Fachwände ersetzt worden sind.

Das über diesem Geschoß liegende Dach ist fehlerhaft konstruirt, bewegt sich in Folge
dessen bei jedem mäßige,. Winde und ist nicht dicht zu halten. In Folge dessen sind sämmtliche
Hölzer des Dachgesparres, desgleichen auch die Dielung des Dachbodens und die Balken der
Etagendeckeangefault und derart vom Holzwurm befalle,,, daß ein Betreten des Dachbodensmit
Gefahr verbunden ist und eine Benutzung desfelbenzu wirtschaftlichenZwecken hat ausgeschlossen
werden müssen. Der Holzwurm hat sich vom Dachgeschoß aus weiter verbreitet und beginnt jetzt
sein Zerstörungswert ebenfalls in dem Zimmerwerkdes darunter liegendenGefchosses.

Da auch der Fußboden dieses Geschosses in Folge der vielfachen verfehlten baulichen
Aenderungen sich gefenkt hat, ist eine durchgreifendeReparatur des ganzen Landarmenhaufes,
welchemindestens die Erneuerung des Daches, der Dachbalkenlageund das Einziehen massiver
Mauern im ersten Obergeschoß umfassen müßte, in der allerkürzesten Zeit vollständig unabweisbar.

Da nun aber die Nußenmanern und die Scheidewändedes Erdgeschosses stark genug sind,
nicht allein einen, sondern zwei Obergeschosse zu tragen, so erscheint es angezeigt, die doch kaun,
länger aufzuschiebende Reparatur mit dem Aufbau eines zweiten Obergefchosses zu verbinden und
hierbei diejenigen weiteren Einrichtungen zu treffen, welche der jetzigen Bestimmung der Anstalt
und einer erhöhten BelagfnhigM derselben entsprechen.
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Die Kosten einer solchen Erweiterung resp. Reparatur des Gebäudes würden sich, in
Anbetrachtdes Umstcmdes,daß die sämmtlichenArbeitsleistungenSeitens der Anstalt unentgeltlich
gestellt werden können, auf etwa 52 000 M. belaufen.

Das Oekonomiege bände bildet den westlichen Abschluß des ehemaligen Kreuzgang-Hofes
der Abtei und dient in seinem linieren Geschoß zur Zeit als Küche, Vorraths- und Speiseraum,
während das Obergeschoß neuerdings zu Schlafräumen eingerichtet worden ist. Auch hier ist das
Dach und der Vodenraum sehr reparaturbedürftig, so daß eine gänzliche Neudeckungdieses
Flügels für das kommende Jahr in Aussicht genommenwar.

Wird nun hier in gleicher Weise wie bei dem Landarmenhaus-Flügel verfahren und ein
zweites Obergeschoßaufgebaut, wozu die vorhandene!: Mauern stark genug sind, so können
730 hin Raum zu Dctentions-Lokalengewonnen werden.

Die Kosten eines solchen Auf- resp. Umbaues werden, unter denselbenVoraussetzungen
wie vorhin, z»p. 22 000 M. betragen.

aä d. Durch das allmciligeAnwachsen der in ihrer ersten Einrichtung auf 800 Köpfe
berechneten, heute aber bei eiucr Kopfzahl von 1700 angekommenenAnstalt, sind die wirth-
schaftlichen Einrichtungen derselben, trotz mannigfacherNachhülfe in einen fernerhin nicht mehr
haltbaren Zustand gerathen.

So besteht die ganze Kücheneinrichtung aus zwei großen eingemauertenKesseln primitivster
Art und einem gewöhnlichen.Uochheerd zur Bereitung der Speisen für die körperlich Kranken.
Täglich ist die vollständigeFüllung dieser beiden Kessel zur Speisung der 1700 Köpfe erforderlich
und da zur Aufstellungeines Reservekesscls der Raum mangelt, auch eine Verlegung der Küche
in eine andere, größere und geeignetereLokalität Mangels einer solchen nicht möglich war, haben
mitunter zur Ausflchrnng nothwendiger Reparaturen an einem diefer Kessel die Nächte zur
Bereitung der Speisen für den folgendenTag mit in Anspruchgenommenwerden müssen. Tollte
einmal gleichzeitigan beiden Kesseln eine Reparatur erforderlichwerden, fo können die größten
Verlegenheitennicht ausbleiben.

Die Kücheneinrichtungengenügten dem steigenden Bedürfniß seit längerer Zeit schon nicht
mehr. Wenn bisher eine Abhülfe nicht geschafft worden ist, so geschah dies, weil man einerseits
eine Abnahme der Vagabondagc nicht für unmöglich und alsdann eine rationelle Lösung der
Küchenfragcfür leichter und billiger hielt, andererseits aber weil man an die einzige Lösung, welche
unter den gegenwärtigen Verhältnissendenkbar ist, an einen vollständigenNeubau, nicht ohne die
zwingendstenGründe herantreten wollte.

Wie mit der Küche, so verhält es sich auch mit der im Keller des Frauen-Gebäudes
befindliche!! Waschküche.

Abgesehen davon, daß das nöthige Licht hier nicht zu beschaffen ist, fehlen auch alle
Einrichtungen zur Bewältigung fo enormer Wäscheauantitätenund sind die vorhandenen, primitiven
Apparate durchaus defekt und unzureichend. An geeignetenLokalitäten zum Trocknen, Mangeln
und Plätten fehlt es eigentlich ganz und gar. Dazu kommt noch, daß durch die Bereitung der
Wäfchc im Keller des Frauen-Gebäudes die oberen Geschossedesselben,in welchen sich die Wohn-
und Schlllfräumc und auch das Lazarett) für Fraueu befinden, fehr häufig mit sehr unangenehmen
Dünsten erfüllt werden und deshalb schon aus sanitären Rücksichten hierin eine Abhülfe geschafft
werden muß.

Noch unzulänglicher,als die beiden voraufgeführten Einrichtungen, sind die Nadeeinrich¬
tungen der Anstalt. Es sind kaum genügend Wannen vorhanden, den Neuaufgenommenrnund
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den Krätzkranken die durchaus erforderliche» Bäder zu gebe». Ein periodisches, wenn auch noch so
seltenes Baden der übrigen Belegschaft, welches bei der enormen Ueberfüllung der Anstalt schon
aus Gesundheitsrücksichten erforderlich wäre, ist geradezu unmöglich und zwar zum Theil der
wenig vorhandenen Wannen, zum Theil der Zeit wegen, welche bei der primitiven Einrichtung
die Bereitung eines Bades i» Anspruch nimmt.

Außer diesen, die leibliche Pflege der Detinirten beeinträchtigenden und erschwerenden
Mangeln leidet die Arbeitsanstalt an einem, unter Umständen das Leben der Insassen in Gefahr
bringenden Uebel und dies ist der Mangel an einer ausreichenden Bewässerung. Die Brunnen
der Anstalt reiche,: bei trockenen Jahreszeiten nicht aus, aucb nur das Wasser für den gewöhn¬
lichen Wirthfchaftsbetrieb in hinreichender Weise zu liefern.

Wenn nun auch durch Vertiefen eines diefer Brunncu ein gänzlicher Mangel an
Wasser selbst bei der anhaltendsten Dürre nicht mehr zu befürchten sein wird, so läßt sich doch
uu Falle eines Brandes nicht absehen, woher das zum Löschen erforderliche Waffer genommen
werdeu foll, denn die Brunnen, wenigstens die wasserhaltigsten, liegen zumeist in eng um¬
schlossenenHöfen, welche beim Ausbruch eines Feuers zu betreten unter Umständen ganz unmöglich
sein wird.

Die Folgen eines Feuerausbruches in der ArbeitLllnstalt können unter solchen Umständen
und bei der eng zusammenliegenden Bevölkerung von 1700 Köpfen ganz unabsehbar werden und
glaubt der Provinzial-Verwaltungsrath für den Fortbestand dieses Zustandes die Verantwortung
"icht länger tragen zu können.

Es muß vielmehr als erforderlich erachtet werden, dicfe eng zufannncngestauten Gebäude-
Massen von im Ganzen 11288 ym in gleicher Weise wie die übrigen größeren Anstalten der
Provinz mit einer, unter stetigem Hochdruck stehenden Wasserleitung zu versehen, von welcher auo
Abzweigungen in alle Geschosseder einzelnen Gebäudeflügel führen und hier die Möglichkeit bieten,
jederzeit nicht allein das nöthige Wirtbfchaftswnffer entnehmen, sondern auch einen Mchapparat
von hinreichender Wasserkraft in Thätigkeit setzen zu können.

Eine derartige Einrichtung bedingt aber die Anlage eines alle Gebäude überragende»
Hochrcservoirs nebst einem, selbst den: größten Wasserbedarf allzeit genügenden Vrnnnen, »nd, da
das Wasser bis zur Ebeue der Anstalt schon 80 Fuß gehoben werden muß, die Anlage einer
durch Dampf getriebenen Pnmpe.

Die dazu erforderliche Kesselanlage würde gleichzeitig den Dampf für die »eu ei»z»richte»de
Koch- u»d Waschküche, sowie die Wärme für da« in der Anstalt erforderliche Warmwasser,
die Wäsche-Trockenkammern und die Bäder liefer». Der Ersparniß bei Bereituug der Wäsche
Wege», wäre da»» noch eine größere Sammel-Eysterne für das Negemuasser mit den nöthigen
Zuleitungen anzulegen.

Es ergibt sich daraus eine centrale Anlage, wie sie i» der ausgearbeitete» Projekt-Skizze
unter Neschränkuug aller Räumlichkeiteu uud Einrichtungen auf das durchaus erforderliche Maß
dargestellt ist. Die sämmtlichen Anlagen sind einer Kopfzahl vo» 300 Weiber» und 1400 Männern
angepaßt, genügen aber auch noch bei einer Belegschaft von 2000 Köpfen.

Die Errichtung eines Wirthfchaftsgcbäudes von der obigen Ausdehnung mit einer
bebauten Fläche von 1255 yin incl. aller Einrichtungen, dem neuen Brunnen nebst Pumpe und
Kesselaningen, der Regenwasser-Cnsterne, dem Hochreseruoir, desgleichen allen Leitungen in und
«Her den Gebäuden, Standröhre», Löschvorrichtungen ?c. würde, unter Berücksichtigung einer
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unentgeltlichen Mitwirkung Seitens der in der Anstalt vorhandenen Arbeitskräfte, einen Kosten¬
aufwand erfordern von:

!l. für die maschinellen Einrichtungen und Apparate.......92 000 M.
K. für die Gebäude.................. 90 000 „

iu Summe . . 182 000 M.
aä «. Der Neubau der Wohnungen für zwei Oberbeamte wird nicht allein der

Vergrößerung der Anstalt zum Nutze,, gereichen, indem dadurch zwei bisher von Oberbeamten
innegehabten Wohnungen freigestellt werden und zu Austaltszwecken beuutzt werden können, sondern
es wird andrerseits auch der in Brauweiler herrscheuden Wohnungsnoth und deu damit in
Zusammenhang stehenden hohen Micthforderungen für Veamtenwuhnuügen Abhülfe geschafft werden.
Nach Maßgabe der Kosten, welche die bereits stattgehabte Errichtung von acht Anfscherwohnungen
verursacht haben, wird der Van der in Rede stehenden zwei Wohnungen für Oberbeamte betragen
rot. 17 000 M.

Durch die in Aussicht genommene Vergrößerung der Anstalt Vrauweiler werdeu auch die
Verwaltuugstosten entsprechend vermehrt werden, obgleich diese Vennehrung nach einer desfalls
aufgestellten Berechnung des zeitigen Austalts - Direktors bei Weitein nicht die Höhe erreicht,
welche bei der Ncugründung einer Zweiganstalt erforderlich fein würde. Während nämlich das
Mehr an Verwaltuugskosten für jede Zweiganstalt jährlich 26 500 M. beträgt, wovon ein großer
Theil auf die Befoldung der neu auzustellendeu Oberbeamten entfallen würde, beträgt das Mehr
an Nerwaltungstostcn bei der in Aussicht genommenen Vergrößerung von Brauweiler jährlich
5—6000 M.

Der Provinzinl-Verwaltungsrath beantragt daher, es möge dem hohen Landtag gefall en
zu beschließen:

1. „die Vergrößerung der Arbeitsanstalt in Brauwciler
a. durch Aufbau des sogenannten alten Laudarmenhauses und des jetzigen Oetouomie-

gebändes,
l). durch den Neuban einer Küche, einer Waschküche uud einer Badeanstalt sowie durch

Einrichtuug einer vollständigen Bewässerung mit Wasserthurm und Dampfpumpe,
u. durch Neubau zweier Dieustwohuuugen für Oberbeamte
im Laufe der nächsten Etatsperiode zur Ausführung zn bringen;

2. zu diefem Zwecke genehmige,,, daß eine Summe bis zur Höhe von 273 000 M., die
durch eine Anleihe bei der Provinzial-Hülfskasse gegen Verzinsung von 4°/u und
Amortisation von l °/o entnommen werden soll, vorbehaltlich spezieller Nachweisung
dem Provinzial-Verwaltungsrathe zur Verfügung gestellt werde."

Der Pnmnzial'Verwaltungsmth.
In Vertretung:

Freiherr von Sulemacher,
ViceHmdtagS-Marschall.
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«r. 18.

Düsseldorf, den 3. November 1883.

Referat,
betreffend

die Errichtungeiner Gasfabrik für die Arbeitsanstaltzu Vrauweiler.

Wie bereits in einem anderen, dein hohen Provinzial-Landtage vorliegendenReferate,
betreffend die Erweiterung der Arbeitsanstalt zn Bramveiler, erörtert wurde, sind die bauliche»
Verhältnissein der besagten Anstalt solche, daß beim Ausbruch von Feuer das Leben der Insassen
in der größten Gefahr schwebt.

Geben diese Verhältnisse dein Prouiuzial-Verwaltungsrath einerseits Veranlassung, dafür
zu sorgen, daß beim Ausbruch eines Brandes es nicht an genügendenEinrichtungenfehle, um
möglichst rasch dasselbe bewältigen zu können, so mußten sie andererseits den Gedanken nahe legen,
diejenigen bestehenden Einrichtungen, welche geeignet erscheinen,zur Entstehung einer Feuers¬
brunst Vemnlassnng zu bieten, nach Möglichkeit zn verbessern oder zu beseitigen.

Hierhin gehört vor allem die bisher in der Arbcitscmstaltzu Vrauweiler zur Anwendung
gekommeneBeleuchtung durch Petroleum, Es sind nicht weniger als 720 Flammen, welche
durchschnittlich eine Brennzeit von 4'/2 Stunden haben, und welche sich nach der Erweiterung auf
?60 Flammen erhöhen würde», in der Anstalt vorhanden.

Wie leicht durch eine kleine Unachtsamkeitbei der großen Zahl der Lampen und dem
gefährlichenMaterial Feuer entstehenkann, braucht nicht erst erörtert zu werden.

Aber auch von der mit einer fo umfangreicheilPetroleumbeleuchtungstets verbundenen
Gefahr gänzlichabgesehen,muß es an und für sich fchon als ein Widersprucherscheine», wem, in
allen anderen Anstalten der Provinz von einigem Umfang Gasbeleuchtuuge»eingerichtetsind, die
meistender Irrenanstalten sogar eigene Gasfabriken besitzen, während in der fast 2000 Köpfe
zählenden, einen umfangreichen, in weiten Arbeitssälen untergebrachteilFabrikationsbetrieb unter¬
haltenden ArbeitscmstllltVrauweiler sich die primitive Lampcnbelenchtungerhalten hat.

War es motivirt, für die Irrenanstalten zu Bonn, Grafenberg und Merzig mit einem
Gaskonsum von 30 000 bis 55 000 Kubikmeter jährlich eigene Gasfabriken zu bauen, fu muß
ein Gleiches für Vrauweiler, dessen Iahreskonsum sich annähernd auf 145 000 Kubikmeter
berechnet,doppelt angezeigt erscheinen.

Die Kosten der Errichtung einer solchen Fabrik, bei Annahme eines tägliche,:Marimal
tonsums von 740 Kubikmeterund eines Minimalkonsums von 75 Kubikmeter Gas werden, unter
Berücksichtigung des Umstandes, daß die Maurerarbeiten unentgeltlichSeitens der Anstalt geleistet
werden, rund 30 100 M. betragen. Hierzu kamen alsdann die Kosten der Terrain- und Haus-
lritungen nebst Znbehür und die erforderlichenBeleuchtungskörpermit 18 900 M., sodaß die
ganze Einrichtung sich belaufen würde auf 49 000 M.

Die Kosten der Gasbeleuchtung anlangend, so werden dieselben bei Amortisation und
Verzinsung der maschinellenEinrichtungeil der Fabrik mit 8°/°, der Gebäude mit 7"/» und der
Leitungen mit 6°/o circa 6600 M. betragen.

12
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Dein gegenüber weist der Etat für Brauweiler unter dein bezügliche» Titel nur 5800 M.
auf. Hierzu würden jedoch die kosten der Beleuchtnng des neu zu errichtendenWirthschafts-
gebäudesund der Erweiterungsbauten mit circa 500 M. treten, sodaß obiger Summe mm 0000 M.
gegenüber zu stellen wäre eine Summe uon 5800 M.

Die Gasbeleuchtungwürde demnach einen Mehraufwand erfordern uon jährlich etwa 800 M.
Verücksichtigtman jedoch, daß eine Entnahme von Gas zur Straßenbeleuchtuug des

Ortes Vrauweiler nicht nuogeschlossrn ist, und daß eventuell an Stelle der projcktirten Dampf¬
maschine zum Betrieb des Pumpwerkes in dein neu zu errichtenden Wirtschaftsgebäude ein
Gasmotor zur Anwendung gebracht werden würde, so dürfte sich dadurch das GaS so billig
stellen, daß ein Unterschiedgegenüber den Kosten der bisherigen Petroleumbeleuchtuugnicht mehr
bestehen bleibt.

Aber mich hiervon gänzlichabgesehen,hält der Provinzial-Verwaltnngsrath die Eingangs
berührten Motive znr Abschaffung der Petrolcumbeleuchtung und Errichtung einer Gasfabrik für
so einleuchtendund durchschlagend, daß derselbesich für verpflichtet erachtet, dein hohen Landtage
eine folche Einrichtuug auf's Dringlichstezu empfehlenund zu beantragen:

„Der hohe Landtag wolle demselben zu dem Zwecke den Betrag von 49 000 M. zur
Verfügung stellen und genehmigen, daß dieser Betrag durch eine bei der Provinzial-
HülfskasseaufzunehmendeAnleihe befchafft werde."

Der Provinzial-Verwaltungsrath.
In Vertretung:

Freiherr von Solcmacher,
ViceHllndtllgsMarschall.

Düsseldorf, den 13. November 1883.

Referat,
betreffend

die Anfertigung von zwei Millionen Stück Ziegelsteinen zur Verwendung bei den in
der Arbeitsanstalt zu Brauweiler projektirten Neu» und Umbauten.

Dem hohen Provinzial-Landtag ist der Antrag zur Ausführung ausgedehnter Neu-
und Umbauten in der Provinzial-Arbeitsanstalt zu Vrauweiler unterbreitet worden. Die zu
diesen Bauten erforderlichen gut gebrannten Ziegelsteine beziffern sich auf ein Quantum vou
rot. 1750 000 Stück.

Ein solches Quantum von Ziegelsteinen ist in der nächsten Nähe von Vrauweiler nicht
aufzutreiben. Es würde deshalb erforderlichwerden, wenigstens den größere,, Theil desselben von
Köln und Umgegend mit großen Kosten herbeizuschaffen.— Da nun aber der Boden um die
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Anstalt herum ein zur Ziegelfabrikationganz geeignetes Material enthält, auch bereit» früher und
zwar zur Beschaffungdes zum Bau des Weiberhausesder Anstalt erforderlichenBedarfs auf dem
Terrain der Anstalt Ziegel gebrannt worden sind, erachtet es der Provinzial-Verwaltnngsrath für
angezeigt, die zu den genannten Bauten erforderlichenSteine nicht auf dem Wege der Lieferung,
sondern auf dem anderen der Selbst-Fabrikation zu beschaffen.

Es würden dadurch ganz erheblicheErsparnisse herbeigeführt werden, zumal, da die
Arbeitskräfte der Anstalt bei der Fabrikation zum Theil mit Verwendung finden tonnten.

Die Ziegelsteinewürden in Feldöfen zu brennen und zur Erzielung von 1 750 000 Stück
verwendbarer Ziegel circa 2 000 000 Stück Lehmsteine einzusetzen fein.

Die Ausführung eines derartigen Unternehmens ist in derselben Weise gedacht, wie solche
vordem denn Bau der Irrenanstalten zu Bonn und Grafenberg stattgefunden hat. Es würde
demzufolge die ganze Fabrikation an einen Unternehmer zu verdingen fein, welcher die Erde für
circa 2 Millionen Stück Ziegelsteinezu stechen, die Steine zu fertigen, in Feldöfen einzufetzen
und zu brennen hätte. Derselbe würde auch die gebrannten Steine zu sortiren, in Haufen
aufzufetzen und die Verpflichtuugzu übernehmen haben, zu allen Arbeiten, deren Ausführung nicht
durch Sachverständige erfolgen muß, die Kräfte der Anstalt gegen eine noch näher festzusetzende
Entschädigungpro Kopf zu verwenden.

Die auf dem Wege der Submifsion festzustellendeVergütung für diese Leistuugenwürde
sich ans das Mille branchbar hergestellterSteine beziehen, von denen ein noch näher zu verein¬
barender Prozentsatz aus formgerechten, hartgebrannten Steinen bestehen muß. Auch wäre ein
zulässigesMaximum für die unbrauchbaren Mantel- und bleichen Steine festzustellen.

In Anbetracht der auf diefem Wege zu erzielenden,ziemlich erheblichen Ersparnisse, beehrt
stch der Prouiuzial-Verwaltungsrath dem hohen Landtage den Antrag zu unterbreiten:

„Hoher Landtag wolle gestatten, daß die zu den Um- und Neubauten in der Arbeits¬
anstalt zu Brauweiler erforderlichen Ziegelsteineauf dem Terrain der Anstalt gebrannt
und die Fabrikation derselbennach obigem Modus auf dem Wege der Submission an
einen Unternehmer vergebenwerde."

Der Provinzial-Verwaltungsrath.
Wilhelm Fürst zu Wied,

Landtags-Marschall.

12'
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Nr. 17.

Düsseldorf, den 29. November 1883.

Referat,
betreffend

Uebernahme der Prümienstraßel»on Verschlag nach Meinerzhagen
auf den Promnzial°Straßenfonds.

Bereits vor mehreren Jahrzehnten war das Projekt des Baues einer direkten Straßen-
uerbindung zwischenden Orten Verschlag im Kreise Gummersbach nnd Meinerzhagen im Kreise
Alte,«, Provinz Westfalen, zum Gegenstände der Wünsche und Bestrebungen der betreffenden
Gemeinden, insbesondereder zumeist interessirten diesseitigen Gemeinden Gummersbach, Neustadt
und Lieberhauseu, sämmtlichzum Kreise Gummersbach gehörig, geworden. So sehr gu. Projekt
den lokalen Bedürfnissen sowohl, wir auch dein Interesse des allgemeinen durchgehendenVerkehrs
entsprach, führten die Verhandlungen wegen der Ausführung desselben doch lange Zeit nicht zu
dem erstrebten Resultate, indem einerseits die Feststellungeiner sämmtlichenGemeinden genehmen
Wegetracec Schwierigkeitenverursacht,andrerseits der Kostenpunkt bezw. die geringe Leistungsfähigkeit
der diesseitigen Gemeinden entgegenstand,bis endlich im Jahre 18?? die Uebernahme des Baues
von sämmtlichen Gemeinden in bestimmte Aussicht genommen wnrde. Der Provinzial-Verwaltungsrath
erklärte sich in seiner Sitzung vom 9./13. Dezember 1877 auf eine bezüglicheAnfrage des
Kreislandraths zu Gummersbach bereit, den diesseitigenGemeinden vorbehaltlichder entsprechenden
Voraussetzungeneine Vauurämie zu bewilligen,die demnächst nach Erledigung dieser Voraussetzungen
dezw. nach Vorlage und Prüfung des fpeziellen Bauprojekts in der Sitzuug vom 15./17. Juli 1879
definitiv nnf den Betrag von 4 M. pro laufenden Meter festgestelltwnrde. Der Gemeinde
Meinerzhagen war Seitens der ständischenVerwaltung der Provinz Westfalen gleichfalls eine
Prämie bewilligt worden.

Nach dem Kostenanschlagbetrug die Lauge der Straße in den diesseitigen Gemeinden:
Gummersbach .... 3740 in
Neustadt ...... 170 in
Lieberhausen . . . . 5 779 in

zusammen . . 9 680 in
(die wirkliche Länge beträgt im Ganzen 9790 in) nnd stellten sich die Baukosten anschlagsmäßig
ans bez. 44 560 M., 3455 M. und 82 484 M., zusammen 130 500 M.

Nunmehr ist die Straße, mit Einschluß der westfälische!!Strecke, im Gebiete von Meinerz¬
hagen, fertiggestelltnnd haben die genannten diesseitigenGemeiuden sich zu dein Autrage vereinigt,
daß der von ihnen gebaute Stmßeutheil vou Dcrschlag bis zur Grenze mit Westfalen von der
diesfeitigen Verwaltung als Prouinzialstmße übernommen werden möge.

Der Provinzial-Verwaltungsrath hat in feiner Sitzung vom 29. d. M. deu bezeichnete!!
Antrag geprüft nnd befindet sich in der Lage, in Ausführung seines bezüglichen Beschlusses die
fragliche Uebernahmeseinerseits bei hohem Provinzial-Landtage befttrworten zn können.
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Zunächst sei bemerkt, daß die gu. Straße, insoweit dieselbe untergebens in Betracht
kommt, den Normativ-Bestimmungen des Provinzial-Straßcnregillativs vom 17. Januar 1876
entspricht. Das Projekt ist s. Z. in der ständischen Eentral-Verwaltung nach den Anforderungen
für Prouinzialstmßen geprüft worden und haben die hierbei gemachtenAusstellungen,wie eine
Ortsbesichtigung durch Kommissareder Straßen-Verwaltung ergebe» hat, bei der nnter Kontrole
des betreffenden ständischen Wegeban-Inspektors stattgehabten Ausführung Beachtung gefunden.
Ueberhauptist bei der gedachten Ortsbesichtigungwnstatirt worden, daß die Ansführnng des Baues
im Allgemeinen in vollständig ordnungsmäßiger Weise erfolgt ist und die Straße sich augenscheinlich
in gutem Zustandebefindet, so daß bei fortgesetzterguter Unterhaltnng bis zur eventuellen Abnahme
hierbei kaum erhebliche Nacharbeiten zu bedingen sein werden.

Anlangend sodann die Wichtigkeitder an. Straße für den größeren Durchgangsverkehr,
so ergibt sich dieselbe ohne Weiteres aus der Lage der Straße und dein Zusammenhangederselben
mit den: bestehenden Straßenetze. Von Verschlag, dem Vereinigungspunttr der Derfchlllg-
Rothemühler mit der Köln-Olper Provinzialstraße ausgehend, verfolgt die Straße den Lauf des
oberen Aggerthales bis zur Wafferfcheide mit dem Volmrthal, fenkt sich sodann in letztereshinab
nach Meiuerzhageu und schließt hier au das westfälische Straßennetz an, welches mittels vier
Straßen in verschiedenen Richtungen in Meinerzhagen znsammenlänft. Auf diefe Weife fchafft
die gu. Straße dem nördlichen, bisher nnaufgeschlosscnen Theile des Kreises GummersbachAnschluß
einerseits an die vorgenanntendiesseitigen Prouinzialstraßen, andrerseits an das westfälischeStraßennetz
und bringt in weiterer Folge anch den übrigen Theil des Kreises Gnmmcrsbachmit seinen zahlreichen
durch die vorhandenen Wasserkräfte ius Lebeil gerufenen Industrieanlagen, sowie den rückwärts
liegenden Theil des Kreises Waldbroel mit dem Kreise Altena und insbesonderemit der unweit
Meinerzhagen gelegenennächstenEisenbahnstationBrügge in direkteste Verbinduug Während der
Verkehr aus dem Kreise Gummersbach zur Eisenbahn vordem einerseits nach der Station Olpe,
andrerseits nach Wipperfürth seine Richtung nahm, findet derselbe jetzt mit Erbauung der in
Nede stehenden Straße einen erheblichkürzeren Weg zur Bahnstation Brügge, von woher nnnmehr
auch insbesondere der Bezug von Kohlen «. aus dein westfälischen Kohlenreviere in billigerer
Weise wie ans den bisherigen Umwegeu stattfindet. Daß unter diefen Umständen der Bau der
gu. Straße eine vortheilhafte und belebende Einwirkung auf die bisher durch die hohen Landfrachten
gedrückten Indnstrie-Nerhältniffe des Kreises Gnmmersbach zur Folge haben wird, dürfte wohl
außer Zweifel stehen.

Diesen schon vorhandenenBedingungen für eine rege, über die lokalen Beziehnugenhinaus¬
gehende Verkehrsentwickclungauf der fraglichen Straße tritt noch die begründete Aussicht hinzu,
daß die zur Zeit nur bis Nünderoth genehmigteAggerthalbnhnTroisdorf-Ründeroth staatlicherseits
binnen nicht zn langer Zeit bis Verschlag weiter gebaut werden wird, womit alsdann wegen des
unmittelbaren Anschlusses an diese Sekundärbahn die qu. Straße offenbar eine vermehrte Bedeutung
für den Verkehr erfahren würde.

Angesichts dieser Verhältnisse erachtet der Prouinzial-Verwaltnngsrath es vollkommen
gerechtfertigt, daß für die durchwegnngünstig situirtcn Gemeinden Gnmmersbach, Nenstadt und
Lieberhause»,welche die qu. Straße wesentlich zum Vortheil des allgemeineil Verkehrs geballt und
für diesen Van erhebliche, bei Lieberhansenfast bis zur Grenze der Leistuugsfähigkeitgehende Opfer
gebrachthaben, in Bezug auf die Unterhaltung der neuen Straße der Provinzial-Verband eintrete,
bezw. daß die Straße im Bereiche der genannten Gemeinden, nachdem diefelbe von letzteren
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vollständig vorschriftsmäßig hergestellt sein wird, unter die diesseitigen Provinzialftraßcn
aufgenommenwerde.

Der Provinzial-Verwaltnngsrath beehrt sich daher zu beantragen:
„Hoher Landtag wolle die Uebernahmeder Prämienstraße uou Derschlag nach Meiner^-
hagen bis zur Prouiuzgrenze nach vollständig vorschriftsmäßigerHerstellung unter die
Provinzialstraßen genehmigen."

Der Prouinzial-Verwaltungomth.
Wilhelm Fürst zu Wied,

Landtags-Marfchall.

Nv. 1».

Düsseldorf, den 24. Oktober 1883.

Referat,
betreffend

den Antrag der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde auf Bewilligung eiues Beitrags
für die Zwecke der Gesellschaftfür die nächsten 2 Jahre, lwm 1. April 1884 ab.

Der Vorstand der Gesellschaftfür RheinischeGeschichtstunde,welche sich im Iuui 1881
in Köln tonstituirt hat, richtete im November 1881 eine Eingabe an den damals versammelten
27. Landtag, worin er ausführte, daß die genannte Gesellschaft die Vorzeit unserer Provinz durch
streng wissenschaftlichegeschichtlicheForschungen in der weitesten Ausdehnungaufzuhellen beabsichtige,
um ein getreues und volles Abbild der ruhmreichenGeschichte der Nheinlande zu verschaffen und
eine neue feste Stütze für die Pflege allgemeiner idealer Interessen in der Provinz zu errichten.
Die Gesellschaft nehme sich die großen Unternehmungen von universaler Tendenz zu Mustern. Sie
folge denselben Zielen, welche die nationalen Bestrebungen der Nonumontn, Herinaniae, der
historischen Kommissionbei der KöniglichenVayrifchen Akademiezu München nnd des Hansischen
Geschichtsvereinssich vorgesetzt hätten.

Einer idealen Tendenz geweiht, wollten die wissenschaftlichen Hervorbringungen der
Gefellfchaftin die politischen,kirchlichenund gesellschaftliche»Parteiuugen des Tages nicht eingreifen.
Ueber die Geschichte der Politik, des Rechtes, der Wissenschaft und der gesammtengeistigen Kultur
auf dem heimathlichen Voden sollten ihre Arbeiten ein gleichmäßiges Licht verbreiten, indem sie die
Urkundenuud Chroniken, die Rechtsqnellennud die Alterthümer der Provinz ans der Vergangenheit
hervorhebenwürden.
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Unter gleichzeitiger Vorlegung einer Denkschriftüber die Aufgaben der Gesellschaft, der
Statuten derselben und eines ersten Verzeichnissesder Stifter, Patrone nnd Mitglieder richtete
sodann der Vorstand der Gesellschaft an den Landtag die Bitte, derselbeneine ihren weiten Zielen
und schwierigenUnternehmungen entsprechende regelmäßige Subvention zur Verfügung zu stellen.

Die Eingabe wurde an den III. Ansfchnß «erwiesen, welcher demnächst beschloß, bei dem
hohen Landtage zu beantragen, der Gesellschafteine jährliche Subvention von 300 Mark für die
Zeit vom 1. April 1882 bis dahin 1884 aus dem Ständefonds zuzuweisen.

In der 13. Sitzung des 2?. Landtags vom 1. Dezember 1881 wurde indessen der
Antrag des Ausschusses abgelehnt nnd nach dem Antrage des AbgeordnetenGrafen Mirbach mit
großer Majorität der Netrag von jährlich 1000 M. für die gedachteEtatsperiode bewilligt.

Es wurde in der Debatte von verschiedenen Seiten mit großer Wärme für die Gewährung
emer hohen Subvention eingetretenund gegenüberden Beiträgen, welche andere Provinzen ähnlichen
Vereinen bewilligen, der Veitrag von 1000 M. als ein verhältnißmäßig niedriger erachtet.

Unter dem 23. Inni d, I. haben nnnmehr der Vorstand nnd der Gclehrtenansschußder
Gesellschaft eine zweite Eingabe an den Herrn Landtags - Marschall gerichtet, in welcher sie die
Bitte vortragen, die Vertretung der Provinz wolle den der Gesellschaft bewilligtenZuschnß für die
beiden nächsten Etatsjahre anf die Summe von je 3000 M. erhöhen.

In diesem von fünf gedruckten Beilagen, darunter insbesondere einem Verzeichnisse der
Rheinischen Weisthümer, Vorarbeit zu der von der Gesellschaft unternommenenAusgabe, begleiteten
Gesuche wird ausgeführt, daß die von Ihrer Majestät der Kaiserin, von anderen Patronen und
von städtischen Korporationen gewährten Jahresbeiträge in Verbindung mit dem Veitrage der
Provinz die Möglichkeitgeboten hätten, eine Anzahl umfassenderArbeiten in Angriff zu nehmeu.

In dieser Hinsichtwird u. a. außer der unter der Leituug der Professoren Loersch zu
Bonn und Crecelius zu Elberfeld demnächst erfolgendenHerausgabe der Weisthümer, worauf sich
bie obengedachte Vorarbeit bezieht, die Herausgabe der Hrberegistcr des Klosters Werde» durch
Professor Erecelius, der AachenerStadtrechnungen durch Professor Loersch, bestimmter Abschnitte
des Buches Weinsberg und der Schreinskarten von Köln (durch Dr. Honiger nnter Leitung des
Stadtarchivars Dr. Höhlbanm) besonders erwähnt.

Die Bittsteller führen zur Motivirung ihres Gesuchessodann noch Folgendes «n:
Die erwähnten Unternehmungen erforderten alle schon in ihrer Vorbereitnng einen sehr

beträchtlichen Kostenaufwaudund würden bis zu ihrem Abschlüsseuoch viel höhere Kosteil verursachen,
Ganz entsprechend den bei älteren Unternehmnngen dieser Art, z. B. der historischen Konnnission
M München, gemachtenErfahrungen stelle es sich heraus, wie schwer es sei, schon in kurzer Frist
greifbare Ergebnisseder Öffentlichkeit vorznlegen; nm tüchtige Arbeiten liefern zu können, müsse
man sie zur Reise kommen lassen. Die Gesellschaftvertraue mit Znversicht darauf, daß ihre
Patrone und vornehmlichdie Provinzialstände der Nheinprovinz dem vaterländischenUnternehmen
Hren Schutz und ihre Beihülfe auch fernerhin nicht versagen würden.

Nach dem Beispiele der Nheinprovinz nnd entsprechend den für diefe aufgestellten Grund¬
sätzen sei bereits in Baden eine historische Kommission eingesetzt und freigebig mit Geldmitteln
ausgestattet worden; die Nheinprovinz werde dagegen nicht zurückstehen dürfen.

Der Provinzilll-Verwaltungsrath, welchem diefe Eingabe von dem Herrn Landtags-
Marschall überwiesen wurde, hat dieselbe geprüft. Bei aller Anerkennung der hohen und edlen
Bestrebungen der Gesellschaft hat er jedoch mit Rücksicht auf die Beschränktheit der verfügbaren
Mittel das Gesuch infofern nicht zur Berücksichtigung empfehlen tonnen, als eine Erhöhung der
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bisherigen Jahres - Subvention auf 3000 M. darin erbeten wird. Vielmehr erlaubt sich der
Provinzial-Verwaltnngsrath hiermit ergebenstzu beantragen:

„Der hohe Landtag wolle der Gesellschaft für Rheinische Gcschichtskunde für die beiden
Jahre vom 1. April 1884 bis dahin 1886 einen dem feither gezahlten gleichkommenden
Jahresbeitrag von Eintausend Mark aus dem Ständefonds bewilligen."

Der Provinzial-Verwaltungsrath.
In Vertretung:

Freiherr von Solemacher,
Niee-^andtagsMarschcill.

Nr. 19.
Düsseldorf, den 24. Oktober 1883.

Referat,
betreffend

das Gesuch des Verwaltungsrathes des Vereins zur Errichtung einer Gemäldegallerie
zu Düsseldorf nni Bewilligung eines jährlichen Zuschusses von 6000 Mark zu den

Mitteln des Vereins aus Prouinzialfonds.

In der Stadt Düsseldorf als Haupt- und Residenzstadt der Herzoge von Iülich und
Berg bestand eine unter dein Kurfürsten Johann Wilhelm im Anfange des l8. Jahrhunderts
gegründete Gemäldesammlung, berühmt wegen ihres reichen Inhalts an Meisterwerkenvorzüglich
der NiederländischenSchule. Im Jahre 1805 verordnete der damalige Landesherr, der spätere
.König Max Joseph von Bayern, zur Sicherung gegen Kriegsgefahr die Wegbringung der Gemälde
nach München. Die Reklamation der weggeführten Sammlung ist in den Jahren 1828 bis 1837
mehrmals Gegenstand von Verhandlungen der RheinischenProviuzialstnnde gewesen,die Rückgabe
derselben ist aber trotz der Seitens der KöniglichenStaatsregierung auf diplomatischemWege
mit dem BayerischenGouvernement gepflogenenVerhandlungen nicht zu erreiche» gewesen, und
muß die Sammlung als für Düsseldorf definitiv verloren angefehen werden.

Kunstbegeisterte Männer traten in der Absicht,für diesen Verlust einigermaßen Ersah zu
schaffen, im Jahre 1846 zu einem Vereine zur Errichtung einer Gemäldegallerie zu Düsseldorf,
welche unveräußerlichem und unuerpfändbares Eigenthum der Stadt werden sollte, zusammen.

Dem Vereine wurden im Jahre 1848 Allerhöchsten Orts Korporationsrechtezur Erwerbung
von Kapitalien und Grundstückenverliehen unter gleichzcitger Bestätigung des Vereinsstatuts,
welches uuter Anderem bestimmt, daß nur Gemälde zu erwerben sind, welche einen bleibenden
Knnstwerth haben, nnd zwar vorzugsweise Werke neuerer deutscher Küustler, und daß die Mittel
des Vereins durch jährliche Mitgliedbeiträge, außerordentlicheBeiträge nnd anderweitigeGeschenke
aufgebrachtwerden füllen.

Lange Jahre hat die allmählich anwachsendeSammlung ein provisorischesUnterkommen
in ungeeignetenRäumlichkeitengefunden, bis endlich die Stadt Düsfeldorf durch die Mnnificenz
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Seiner Majestät des Kaisers und Königs in den Stand gesetzt wurde, die Kunsthalle auf dem
FriedrichsplatzeHierselbstzu erbauen, in welcher nunmehr seit zwei Jahren auch die städtische
Gallerte in einem zweckmäßig erleuchtetengroßen Saale und einem kleineren Nebenraume zu der
lange vermißten günstigen Aufstellung gelangen konnte.

Die neuen Räume lassen aber die Lücken des Besitzes doppelt empfindlich heruortreten.
So eifrig auch der Verein stets zur Gewinnung neuer Mitglieder und zur Erhöhung

der Beiträge der vorhandenen Vereinsgenossenthätig gewesen ist, so sehr derselbe namentlich in
°en letzten Jahren seineu Eifer verdoppelt hat, so ist es doch bisher uicht gelungen, die Summe
der Jahresbeiträge auf einen höhereu Betrag als 342? M. zu steigern. Es liegt aber ans der
Hand, daß die schwachen Mittel, welche dem Vereine zur Verfügung steheu, dem Bestreben, die
Gallerte in würdiger Weise zu uermehreu, unüberwindlicheHindernisseentgegensetzen; ja daß der
Erwerb großer historischerGemälde, auf welche das Augenmerkdes Vereins besondersgerichtet
sein sollte, zur Zeit nur dann unternommen werden kann, wenn unter Aussetzungaller Ankäufe
die Beitrage mehrerer Jahre augesmnmeltwerden.

In dieser mißlichen Lage hat sich der Verwaltnngsrath des Vereins zunächst an die
Stadt Düsseldorf mit der Bitte gewendet, deu von derfelben bisher geleistetenBeitrag — jährlich
3000 M. — angemessen zu erhöhen. Die Stadtverordneten-Versammlunghat hierauf im Mni d. I.
als Beitrag der Stadt vom 1. April 1883 ab die Summe von jährlich 6000 M. zu gewähren
beschlossen uud für das laufende Nechnnngsjahr den erhöhten Veitrag bereits zur Auszahlung
«weifen lassen.

Nunmehr hat der Verwaltungsrath des Vereins, unter Bezugnahme auf §. 4 Nr. 6 des
Dotationsgesetzesvom 8. Juli 1875, in einer an den Landes-Direktor gerichtetenund von diesem
dein Prouinzilll-Verwaltuugsrathe unterbreiteten Eingabe an die Vertretung der Nheinvrovinz
d« Bitte gerichtet, in fernerer Bethätigung des durch die auf Wiedererlangung der nach Miinchen
übergeführtenGallerte gerichteten Schritte bereits bewiesenen Interesses das Streben der Kunststadt,
M welcherauch die Vertretung der Provinz ihren bleibendenSitz gewählt hat, welches darauf
gerichtet ist, in einer neue» blühenden Gemäldesammlungwürdigen Ersatz für jenen schmerzlichen
Verlust zu schaffe,,, zu unterstützen, um so mehr, als sicherlich die Bereicherungdes Düsseldorfer
Kunstlebensder ganzen Provinz zum Gewinne gereichen müsse.

Demgemäß wird ein jährlicher Zuschuß zu den Mitteln des Vereins bis zur Höhe des
von der Stadt Düsseldorf mit 6000 M. gewährten Zuschusses erbeten.

Nach deu, Verwaltungs-Berichte der Stadt Düsseldorf pro 1882,83 betrug Ende 1882
d« Zahl der der Gallerte zugehörigen Gemälde 63, welche mit der gleichfalls zugehörigen
Namboux'fchcnAquarcllenfammlnngeinen Feuer-Versicherungswerthvon 284 200 M. haben. Die
Einnahmen des Vereins pro Kalenderjahr 1882 betrugen, zuzüglich eines Bestandes von 19 03? M.
«UZ dem Vorjahre 26 371 M., die Ausgaben dagegen 10 442 M. (darunter 10 000 M. für
Erwerbung eines Gemäldes), sodaß am 31. Dezember 1882 ein Barbestand von 15 929 M.
vorhanden war.

Der Provinzial-Verwaltuugsrath beehrt sich deu bezeichneten Antrag des Gallerie-Nereins
W Düsseldorf den, Provinzial-Landwge zur Entscheidungzu unterbreiten.

Der Provinzial-Verwaltungsrath.
In Vertretung!

Freiherr von Solemacher,
Vi«-?nndtags Mnrschnll,

!3



Nr. M.

Düsseldorf, den 24. Oktober 1883.

Referat,
betreffend

den Antrag der Stadt Nheydt auf Gewährung eines Jahresbeitrages für die Errichtung
einer niederen technischen Schule unter staatlicher Leituug zum Zweck der Ausbildung

uon Werkmeistern.

Das Bedürfniß zur Errichtung einer Fachschule, in welcher die, für den Gladbacher
Industriebezirk erforderlichenWcrkführer, Werkmeisterund Leiter der mechanischen Fabriken eine
fachgemäße und genügende, theoretische und praktische Ausbildung zu erlangen im Stande wären,
hat sich von Jahr zu Jahr fühlbarer gemacht.

Es bildet dieser Bezirk, welcher die Städte Gladbach und Nheydt zum Mittelpunkthat,
den Hauptsitz der nicderrheinischen Textil-Industrie und umfaßt besonders Spinnereien in Baumwolle,
Flachs und Wolle; Webereien in Halbwollen, seidenen nnd leinenen Waare»:, sowie in Kurzwaaren,
Bleichereien,Appreturen, Druckereienund sonstige Nebengewerbeder Textil-Industrie. Die Vaum-
wollspinnerci hat heute schon 800 000 Spindeln, die Leinenweberei 17 500 Spindeln nnd die
Webereien 9500 mechanische Stühle in Betrieb, ungerechnet die im Hansgewerbe thätigen Hand¬
stühle, namentlich der Seiden-Indnstrie.

Außer der Tertil-Industrie sind noch von Bedeutung die Fabrikation von Zucker, Bunt¬
papier, Kratzen und Riemen; ferner Gerbereien, Brauereien,Mühlen und Sägewerke, sowie Eisen-
und Messing-Gießereienund besonders auch die Maschinenfabrikation.

Die letztere hat seit dem Jahre 1870 und namentlich in den letzten Jahren einen ganz
erheblichen Aufschwungerfahren und ist hauptfächlich für den Bedarf der einheimifchen Fabriken thätig.

Während bis dahin nur einzelne Etablissements bestanden, welche man als Maschinen¬
fabriken bezeichnen konnte, sind heute 9 solcher Fabriken mit Gießerei, 8 Fabriken ohne Gießerei
und 0 Eisen-Gießereien,zusammen 23 Etablissementsin Betrieb, außer den kleineren Etablissements,
welche etwa 6 Arbeiter und darunter beschäftigen;fo daß die Zahl der im Bezirk der Gladbacher
HandelskammerbeschäftigtenMaschinenbauermindestens 1000 beträgt.

AIs Spezialität werden vorzugsweisefabrizirt: Motoren,Transmissionen, Maschinen für
Rohzuckerfabriken und Raffinerien, Werkzeugmafchinen,landwirthschaftlicheMaschinen, Maschinen
für Appretnren und Färbereien, Webstühle für Baumwolle, Halbwolle, Zanella, Sammt, Sammt-
bllnd und Seide, Dampfkessel und Maschinen-Armaturen,Maschinen für Leder nnd Riemenfabriken,
Apparate und Maschinen für elektrische Beleuchtungu. s. w.

Die in allen diesen EtablissementsangestelltenWerkführer, Werk- und Ober-Meister sind
fast fämmtlich Ausländer, zumeist aus dein KönigreichSachsen oder der Schweiz. Auch trifft
man hier Engländer, Franzosen und Belgier.

Der Grund für diefe Erscheinungdürfte wesentlich in dem Umstände zu suchen sein, daß
es bis zur letzten Zeit in unserer Provinz vielfach an einer Gelegenheit zur Erwerbung der
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nöthigen Vorkenntnisseund Fertigkeiten, welche über das Alltäglichehinausgehen und den geschickten
Arbeiter erst zu Meister- oder Wrrkführerstellenqualisiziren, fehlt.

Dem letzterenUmstände ist denn auch die Ursache für die betrübende Erscheinung zur
Last zu legen, daß die Söhne der besser gestellten Handwerkerdein Handwerk den Ruckenkehren,
auf den Gymnasien oder Realschulenvergeblichsich abmühen und demnächst nut dem Zeugniß sur
Tertia oder Sekuuda ausgerüstet als Schreiber ein jämmerliches Dasein fristen, um schließlich dem
Proletariat anheim zu falle». ^ ^, ,.

Es mußte daher allfeitigeAnerkennung finden, als die Stadt Rheydt in richtiger Würdigung
der Sachlage sich entschloß, mit großen Opfern zur Errichtung einer niederen techmfchen Privat¬
schule beizutragen, um dem strebsame»Handwerker eine Gelegenheitzur weiteren Aus- und Fort¬
bildung zu verschaffen. War damit doch nicht allein dein Handwerkerstande,sondern mich der
heimischen Industrie ein wesentlicher Dienst geleistet, wie dies die gleichen Schulen ander«
Gegenden, aus denen die Gladbacher Industrie bisher ihre tüchtigstenKräfte heranzuziehenstch
genöthigt fah, zur Genüge bewiesenhaben.

Dies erste Unternehmen scheiterte jedoch an dem Umstände, daß es in der Hand eines
Privaten lag, welcher wie kaum anders zu erwarten, zunächst sein eigenes Interesse nn Auge zu
behalten genöthigt war, und als die Beiträge zur Unterhaltung der schule nicht mehr >n dem
Maße wie Anfangs zuflössen, dieselbe eingehen ließ.

Um die Anstalt, deren Einfluß sich bereits in erfreulichemMaße zu zeigen begann, uor
dem Verfall zu bewahre», wandte sich das Stadtverordnete» - Kollegimn um Unterstützungan den
Minister für geistliche, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiteii, welcher zunächst jede Unter¬
stützung der vorhandeneii Privatschule ablehnte, später jedoch uud „ach längeren Verhandlungeu
die Gründling einer niedere» technischen Schule in Rheydt unter staatlicher Leitung und nut
besonderer Berücksichtigungdes Bedürfnisses der dortige,, Industrie nach tüchtigen Werkmeistern
Wsagte, von der Stadt Rheydt aber eine ganz außergewöhnlichhohe Gegenleistung beanspruchte

Soweit die dazu erforderlichenMittel vom Staate getragen werden fallen, beabsichtigt
der Munster dieselbendurch den Staatshaushalts-Etats für 1884/85 verfügbar zu machen.

Dagegen foll die Stadt Rheydt: <. ^ n . s . .c ^»
1. ei» nach dem Erachten der Unterrichts - Verwaltung ausreichendesSchullotal ai.f ihre

Koste» herstelle»uud unterhalten, wofür ei» Betrag von 75 000 M-'« Aus ich zu
»ehmen sei» wird, welcher eine jährliche Aufwe»du»g von ca. 6500 M. erfordert;

2. das zur ersten Einrichtung des Schullokals erforderliche Invmtar hergeben;
3. zu den Kosten der Uuterhaltung einen jährlichen Zuschuß von d5W M. zahlen

4. fünden M, daß es jemals zu einer Auflösung der Anstalt kommen sollte uud etwa
est augestellten Lehrern Gehälter, Wartegelder oder Pensionen zu ^m stm nuchte.,,

hierzu s lange 6500 M. beitrage», als die Gesa,»'» last
jährlich beträgt und sobald das Bedürfniß sich niedriger belaufen wird, nm die Hälfte

, Die U" z^ 4 Klasse»für je 30 Schüler erha.e» uud im Allg.mi»e» nach
dm Muster der Königlich» Fackschule für Metall-Iudustrie ^ verlohn °rgm>is>tw dm.

Hiernach würde» die aufzunehmenden Schüler die oberste Kla se emer mehrtlasstge, Volts¬
chule oder einer gleichberechtigten anderen Schule absolvirt oder durch das Bestehen emer Aufnahme-

P".fu»g ei» e»tspreche»deoMaß von Kennt.nsse»und Fertigkeiten nachzuweisen, vorher jedoch eme
13"
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zweijährigepraktischeThätigkeit in demjenigen Handwerk durchzumachen haben, in welchem dieselben
eine weitere Ausbildung anstreben.

Die Verwaltung der Schule würde uon einem Schulvorstande geführt werden, dessen
Mitglieder zum Theil vom Staate, zum Theil von der Stadtverordneten-Versammlung zu bestellen
wären nnd welcher beispielsweise in Iserlohn zusammengesetzt ist aus zwei von der Staatsregieruug
zu ernennende!:Mitgliedern und zwar dem Bürgernleister der Stadt oder dessen gesetzlichen Stell¬
vertreter als Vorsitzendenund einem anderen, von dem Magistrate aus seiner Mitte zu erwählenden
Mitgliede, ferner zwei uon der Stadtverordneten-Versammlungauf 6 Jahre zu wählendenMitgliedern,
einem von der Handelskammerauf dieselbe Zeit zu wählenden Mitgliede und dem jeweiligenDirektor
der Anstalt.

Die Geschäftsführung des Vorstandes würde durch eine uon dem Minister der geistlichen,
Unterrichts- und Medizinal-Angelegcnheitenzu genehmigendeInstruktion geregelt werden.

Die staatliche Aufsichtwürde die KöniglicheNegierung zu Düsseldorf führen.
Am Schlüsse eines jeden Jahres würde eine öffentliche Prüfung stattfinden und würden

die aus der obersten Klasse abgehendenSchüler, welche die qu. Prüfung bestehen, ein Abgangs-
Zeugniß erhalten.

Die Anstellung der Lehrer würde auf Vorfchlag des Schulnotstandes durch deu
Minister erfolgen.

Mit der Schule in Iferlohn sind 6 Lehrwerkstätten verbunden, deren Einrichtung auch
in Nhendt nicht ausbleiben taun; zunächst sind hier jedoch nur eine Bibliothek lind ein geräumiger
Modellsaal als Lehrmittel vorgesehen.

Die Schule soll demnachuorzngsweisedem Handwerkerständedienen nnd dem begabteren
Gesellen Gelegenheit bieten, diejenige» Kenntnisseund manuellen Fertigkeiten zu erwerben, welche
derselbe bedarf, um als Meister den einzelnen Fabrikationszweigenin den verschiedenen Fabriken
vorzustehen. Dazu gehört zunächst eine genane Kenntniß der einzelnen Maschinen nnd ihres
tomplizirten Details, die Fertigkeit, diese Maschinen zu demontiren und zn montircu, ei» rasches
und leichtes Erkennen ihrer Fehler nnd das Vermögen, diese Fehler in kürzester Zeit zu beseitigen.
Ohne die genaue Kenntniß zwischen Ursache und Wirkung kommt der Handwerker bei den meist
tief durchdachtenmafchinellenEiurichtungen nicht zurecht und eine ledigliche handwerksmäßige
Geschicklichkeitreicht dann niemals aus.

Den Handwerker aber für diese Art von Verrichtungen zn befähigen, ihn dadurch zu
heben, sein Loos zu verbessern und endlich auch die heimische Industrie von der beschämenden
Nothwendigkeitzu befreien, den Bedarf an Werkführern und Meistern vom Auslande zu beziehen,
dies soll durch die in Nhendt zu errichtendeSchule erreicht werden.

Daß dieselbe nicht von dieser Richtung abweichen und nicht einseitig eine, für den Hand¬
werkerstand unverdaulichetheoretische Ausbildunganstreben wird, dafür ist durch die Zuscunmeusetzuug
des Schuluorstandes zur Genüge gesorgt, in den vorzugsweise praktische Fachleute zu wählen die
erste Sorge der Stadtverordneten-Versammlung sein wird. Ist es doch in Fachkreisen zur Genüge
bekannt, wie wenig oft die auf den Gewerbeschulen und Polytechniken mehr verbildeten als ausgebildeten
Technikerfür die Praxis zu verwerthen sind und tauu hier uur der Ausspruch eines Industriellen
aus dem Bezirk der Gladbacher Handelskammer als zutreffend wiederholt werde», welcher von
den jüngeren Technikern sagte: „Offiziere, welche lediglich kommcmdircnkönne», brauchen wir
nicht; es fehlt uns an Unteroffizieren,welche selbst mit anznfassenverstehen."
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Was endlich die Wahl des Ortes für die neu zu errichtende staatliche Schule betrifft,
so muß dieselbe aus dem Grunde eine glückliche genannt werden, weil Nheydt in Mitten des
Industriebczirks den Schülern Gelegenheit bietet, die verschiedenenmechanischenFabriken der
Umgegendleicht erreichenzu können uud durch Anschauungder im Betrieb befindlichen Maschinen
und ihrer Produkte denselbendas Verständniß des Vortrags in der Schule nnd der dort erklärten
Modelle wesentlich erleichtertwird; weil die Lebensverhältnissein Nheydt den wenig bemittelten
jungen Handwerkern zu einein irgendwie hohen Kostenaufwanddurchaus nicht nöthigen nnd das
Schulgeld, welches nach dem Wunscheder Stadtverordneten 50 M. per Semester nicht übersteige»
soll, ein mäßiges ist. Auch dürfte sich die kleine Stadt mit ihrem ruhigen Leben für den Aufenthalt
der Schüler besser eignen als das geränschuolle Leben einer großen Handelsstadt.

Die Stadt Nheydt hat in voller Würdigung der Wohlthaten und Vortheile, welche durch
die bessere Ausbildung des Handwerkerstandesin der Fortentwickeln!,gder Industrie geschaffen
werden und der Stadt, dem Kreise uud der Provinz zn Gute kommen, geglaubt, die ihr vou der
KöniglichenStaatsregiernng geboteneHand nicht ausschlagenzu dürfen.

Wenn dir städtische Vertretuug bei der ungünstigen finanziellenLage der Stadt Nheydt
(dieselbe zahlt augenblicklich etwa 500 Prozent Komnumalsteuer-Zuschlägezu deu direkten Staats-
steuer» und sieht sich iu die Nothwendigkeitversetzt, in nächster Zeit außer der iu Nede stehenden
Schule noch zwei weitere größere Neubanten, ein Krankenhaus und ein Nathhnus zu errichten,
wodurchdie Komnmnal-Bedürfnissenoch weiter sich steigern werden) sich, wie es in der Eingabe
des Bürgermeisters an den Landes-Direktor heißt: auch nur schwer dazu hat verstehentonnen, die
«erlangten Opfer zu bringe», welche mit der Errichtung der Anstalt verbunden sind nnd die
Eingangs dieses bezeichnetenVerpflichtungen zu übernehmen, fo hat diefclbe doch, nachdem verschiedene
Versuche um Herabminderung der verlangten Zuschüsse :c. gemachtworden, welche von dem Herrn
Minister auf das Positivste abgelehnt worden sind, und nachdemder Herr Minister sogar die
Verwirklichung des Projektes von der uubedingten Annahme der obigen Bedingungen abhängig
gemacht hat und endlich nachdem mich die Königliche Negierung zu Düsseldorf die Acccptiruug
der von dem Herrn Minister gestellten Bedingungen auf das driugendsteempfohlen hat, unter
dem 24. April beziehnngsweife26. Iuui und 2t. August d. I. die defiuitive Erklärung abgegeben,
daß die Stadt Nheydt bereit sei

„im Vertrauen daranf, daß die Provinzial-Verwaltung der Rheiuprovinz der Stadt
Nheydt eine annähernd gleiche Beisteuer zu diesemInstistut gewähren werde, wie sie
eine solche für die Nemfcheider Fachschule bewilligt hat, den von dein Herrn Minister
auferlegten Verpflichtungennachzukommen."

Der Proviuzial-Verwaltungsrath beehrt sich, indem er anf seine vorstehenden Aeußerungen
M Sache mit dein Bemerken hinweist, daß er die hohe Bedeutung einer niederen technischen
Fachschule nach dem Muster der Iserlohner staatlichenSchnle für den Indnstriebezirk von Gladbach
und Umgegendin vollen, Maße würdigt, die Entscheidungdarüber, ob und in welchem Maße der
neu zu errichtenden staatlichenFachschulein Nheydt eine Unterstützung aus Proviuzmlfonds zn
Theil werden soll, dem hohen Landtage anheiln zu geben.

Der Provinzial'Verwalwngsrath.
In Vertretung:

Freiherr von Solemacher,
ViceHcmdtagsMarschall.
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Nr. 20.

Düsseldorf, den 24. Oktober 1883.

Referat,
betreffend

den Antrag der Pfarrgemeinde zn Steinfeld nm Gewährung
eines Zuschussesvon 15 0N0 Mark zur Restaunrung der ehemaligen Klosterkircheder

Prämonstratenser-Nbtci Steinfeld.

Die Pfarrkirche zu Steinfeld ist die Kirche der ehemals so berühmten und reichen
Prämonstratenser-Abtei Steinfeld.

Nach Aufhebung dieses Ordens im Jahre 1802 wurde die daran anstoßende alte
Pfarrkirche zum h. Andreas abgetragen und die Abteikirchc der GemeindeStrinfeld als Pfarrkirche
überwiesen.

Dir Kirche ist im Jahre 1142 im romanischenStile erbaut, ist 61,5 in lang, 18,9 in
im Fangschiffbreit und hat eine lichte Höhe des Mittelschiffs von 12,6 in. Der über der Vierung
sich erhebende Centralthurui hat eine Höhe von 45,6 in.

In künstlerischerBeziehung ist dieser Bau das Beispiel einer recht wohl erhaltenen
gewölbten Basilika des 12. Jahrhunderts, die, wenn auch einfach, sich gerade dadurch auszeichnet,
daß spätere Jahrhunderte wenig oder gar nichts an derselbengeändert haben, die aber hinsichtlich
ihrer Thurmkonstruktionauf der Vierung ein Unikum für ganz Deutschland genannt werden kann,
nnd ein glänzendes Zeugniß liefert für die Kühnheit und Sicherheit der alten Steinkonstruktion.

Am 7. Oktober 1873 wurde der alte Thurm, der ungefähr diefelbe Höhe des jetzigen
neuen Thurmes hatte, von eine,« Blitzstrahl getroffen und brannte in Folge dessen nebst den
anstoßenden Dächern des östlichen Theiles der .Arche ab, wobei auch das Mauerwerk arg beschädigt
wurde und die Glocken zusammenschmolzen.

Die Seitens der Provinzial-Feuer-Societät gezahlte Entschädigungssumme und die
Erträgnisse einer von: Ober-Präsidenten der Nheinprovinz bewilligten Hauskollekte und einer
Kirchenkollckte reichten aus, den Schaden zu beseitigen. Auch ist die Kirche im Jahre 1877 mit
einein Blitzableiter versehen worden. Es sind dadurch nun aber auch alle der Gemeinde zur
Verfügung stehendenMittel gänzlich absorbirt worden.

Der.Archenvorstand hatte nach dein Brande im Jahre 1873 gehofft, eine durchgreifende
Reparatur des ganzen Gebäudes bewerkstelligen zn tonnen und die dazu erforderlichenPläne und
Kostenanschläge anfertigen lassen. Als aber die Arbeiten in Angriff genommen wurden, zeigten
sich an dem großen Gebäude allenthalben so viele schadhafteStellen, daß die Reparatur derselben
die bedeutendeSumme von 52 834 M. vollständig verschlang, ohne daß an die ebenfalls recht
reparaturbedürftigen Westthürme auch nur die besserndeHand gelegt werden konnte und sich
dieselben in ihrem alten, trostloseilZustande heilte noch befindeil.

Die jetzige Form derselben ist nickt die ursprüngliche, was daraus erhellt, daß die Mauern
i» ihrem oberen Theile, namentlich des südlichenThnrmes, in rohester Form und in nur halber
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Starke aufgeführt und mit einer unförmlichen Spitze gekrönt sind. Dieselben ermangeln im
Iunern wie im Aeußeren der nöthigen Ausfngung; dazu sind die Dachgesimse und Dächer der
Helme vielfach fchadhaft und bieten an dieser Sturmseite wenig Schutz gegen die zersetzenden
Einflüsse der Witterung.

Die Kosten der gänzlichen baulicheu Wiederherstellungsind anschlagsmäßigauf 14 000 M.
nachgewiesen.Hierzu würden noch die Kosten zur Nestaurirung der aus gothischer Zeit stammenden
Sakristei kommen,welche zu p. p. 1000 M. angegebenwerden.

Derartige Summen aufzubringen, ist die zumeist aus armen Tagelöhnern bestehende
Gemeinde außer Stande.

Ein gleich nach dem Brande eingereichtesGesuch um ciu allerhöchstesGnadengeschenk
ist nach laugen Verhandlungen abgelehnt worden.

Die .Kirche selbst ist aus eigenen Mitteln nicht im Stande, die Restauration vorzunehmen.
Sie besitzt nachweislichbei ünßerst sparsamer Verwaltung kaum die Mittel zur Instandhaltung der
Kirche und zur Bestreitung der Kosten des Gottesdienstes. Auch muß dieselbe jetzt, wo nach dein
Gesetze vom 14. März 1880 das Pfarrhaus in ihr Eigenthum übergegangenist, zur Bestreitung
dieser neuen Kosten zu Umlagen iu der Gemeinde schreiten.

Ebensowenig ist die sehr arme Gemeinde, deren Einwohner, außer den Beamten der
Erziehungs- und Vesserungs-Anstaltzu Etcinfeld mit geringen Ausnahmen aus armen Tagelöhnern
bestehen, welche ans auswärtigen Bergwerken eine,: kärglichen Tagelohn verdienen und ihre
Familien nur in sehr dürftiger Weise durchbringenkönnen, in der Lage, die nöthige Summe
aufzubringen. Für die Dürftigkeit der Gemeinde, welche mir eine einzigezur Einkommensteuer
herangezogeneFamilie aufweist, fpricht der Umstand, daß dortselbst im lanfenden Jahre nicht
weniger als 290 bis 350 °/u (Gemeinde-Abgaben erhoben werden.

Unter diesen Verhältnissen wendet sich der Kircheuvorstaudder Gemeinde Steinfeld an den
hohen Landtag der Provinz mit dem Antrag, die zur Wiederherstellung der früheren Abteikirche
in ihren baulichen Würden erforderliche,ihm vollständig unerschwingliche Summe von 15 000 M.
aus Provinzialfonds zur Verfügung stellen zu wollen. Diesem Gesuche schließt sich der Prouinzial-
Verwaltungsrath an nnd stellt demgemäß den Antrag!

„Hoher Landtag wolle zur Wiedcrherftellnugder früheren Abteikirche zu Eteinfeld eine
einmalige Summe uou 15 000 M. bewilligenund genehmigen, daß gedachte Summe
vorbehaltlichspeziellen Nachweisesaus Provinzialmitteln entnommen werde."

Der Prol'inzial-Verwaltungsmch.

Freiherr Uou Solemacher,
Vice-Lllndtags-WarschnU.
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Nr. 22.

Düsseldorf, den 24. Oktober 1883.

Referat,
betreffend

das Gesuch des Kirchenuorstandcs der katholischenPfarrgemeinde zu Gerresheim um
eine Subvention von 20 000—30 000 Mark aus Prooinzialfonds zum Zwecke der

Restauration der ehemaligen Stiftskirche, jetzt Pfarrkirche zu Gerresheim.

Seit einer Reihe von Jahren ist die katholische Kirchengemeinde zu Gerresheim mit der
Nestanration der im Uebcrgangsstileerbanten Pfarrkirche, die von Autoritäten eine Perle unter
allein monnmentalcnKirchendes Niederrheins genannt worden ist, beschäftigt. Vieles ist schon mit
Mitteln, welche die Geinrinde selbst hatte oder leihweiseaufgenommenhat, fowie mit deu Erträgen
von Hauskollektenin der Rheinpruuinz und im RegierungsbezirkArnsberg geschehen. So sind
namentlich der Thurmhelm, die Dächer des Langschiffes,des Querschiffesund des Chores wieder
neu hergestelltworden. Alle diese Arbeiten haben bis zum Jahre 138N einen Kostennufwaudvon
60 381 M. 70 Pf. verursacht. Diese Summe ist mit 30 272 M. 53 Pf. ersparter Zinsen eines
fiskalischen Ablüsekapitals,welches selbst aber zum Naue nicht verwendet werden darf, durch eine
bei der Sparkasse zn Werden erhobeneAnleihe von 10 000 M., die auf dem Wege einer Kirchen¬
steuer vou der kirchliche» Gemeinde verzinst und in 20 Jahren amortisirt werden muß, sowie
endlich durch den Ertrag obiger Kollekten im Gcsammt- Betrage von 20 109 M. 1? Pf. gedeckt
und bezahlt worden.

Seit dem Jahre 1880 hat nun das Restaurationswerk vollständig geruht, weil der
Gemeinde die Mittel, dasselbe weiter zn führen, gänzlich fehlten und alle Bemühungen, solche
zu beschaffen, vergeblichwaren. Erst in diesem Jahre ist, da unterdessen die Zinsen des oben-
genannten Ablösekapitals auf eirca 4000 M. sich angesammelt hatten, das Nestaurationswert
wieder aufgenommenworden und zwar mit der Neubedachung des südlichen Seitenschiffes,die nicht
länger mehr aufgeschoben werdeil konute, da das alte Dach vollständig zerstört war und dem Ein¬
sturz drohte. Die gegenwärtig in der Herstellung begriffeneRenbcdachnng des südlichenSeiteu¬
schiffes in Verbindung mit der Restauration der angrenzmdeu uud damit znsammenhängenden
Partieen desselben erfordert wiederum eine Summe von ^500 M, so daß also der Kirchenkasse,
da dieselbe nur über 4500 M. verfügt, eine Restschuld von 4000 M. verbleibt, und das
Restaurationswerk selbst, wenn keine Hülfe von Außen, nameutlich aus der am meisten interessirten
Rheinvroviuz kommt, wieder auf Jahre sistirt werdeu muß. Dies würde aber sehr zu beklagen
sein, weil alsdann die bereits begonnene Zerstörung des Aeußercndurch die Einflüsse der Witterung
in kurzer Zeit zu einer kaum reparirbaren Schädigung anwachsenwurde. Namentlich ist es das
nördliche, vor ein paar Jahren mit einem Asphaltdache nothdürftig verseheneSeitenschiff, dem
nach Beendigung der nöthigsten Arbeiten am südlichen Seitenschiffe zuerst und zumeist die
Aufmerksamkeitsich zuznwcnden hätte, wiewohl mich noch viele andere Theile des Außenbaues
der Restauration dringend bedürfen.
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Die uon den: Konseruator der Knnstdenkmäler, Herr» Geheimen Negiernngsrath von
Dehn-Nutfclser, unter dein 15. November 1881 zunächst als dringlich bezeichnetenäußeren
'Reparaturen belaufen sich nach einem im Königlichen Ministerium snverrevidirtc»und genehmigte,!
Kostenanschlägeauf p. p. 30 000 M, von der iunern Ernenernng, nwfür noch gar nichts
geschehen ist, ganz abgesehen.

Die Kirchenkasse ist erschöpft und auf Jahre mit Schulden belastet. Auch die kirchliche
Gemeindeist nicht im Stande, noch Weiteres für den in Rede stehenden Zweck zu thun, da dieselbe
außer der Staats- uud Kirchensteuer350"/« Kommunalstener zu zahlen hat und eiu irgendwie
angreifbares Vermögen nicht besitzt.

In der Fürsorge für das begonnene Wert hat der Kirchenvorstandnoch im vorigen )ahre
eine Beihülfe aus Staatsmitteln nachgesucht. Leider ist auf diefe von dem KöniglichenLand-
rathsamte uud der Königlichen Negierung zu Düsseldorf befürwortete Eingabe unter den,
9- November desselben Jahres ein abschlägiger Bescheid ergangen. In dem ministeriellen

Schreiben heißt es mit Weglassungder einleitendenund der Schlußworte-
„Auf die Erfüllnug des Antrags, die Summe von 30 000 M. aus allgemeine» Staats¬
fonds für die baupflichtige (Gemeinde zu erwirken, kann ich eine Aussicht nicht eröffnen.
Es wird vielmehr Sache dieser Gemeinde, sowie des Provinzial - Verbandes sein, mit
allen Kräften auf den: Wege von Sammlungen n, f. w. in Rheinland und Westfalen
dahin zu streben, die znr Erhaltung des interessanten Denkmals vaterländischer Bantuust
erforderlichenMittel zu beschaffe,! ..................
Sollte es demuächst noch an einem Theile der zur Nestauration nöthigen Summe
fehlen, so werde ich in Erwägung nehmen, ob etwaige Schritte wegen Flüssigmachung
des fehlenden Theilbetrags aus staatlichenFond» gethan werden können."

Der Kirchenvorstandwendet sich nun, nachdem derselbealle anderen Mittel erschöpft zu
haben glaubt, an den hohen Landtag mit dein Antrag, ihn, zu den zunächst erforderlichen durchaus
dringliche,, Reparaturen an der genannten Stiftskirche eine Unterstützung von 20 000 bis
2" «00 M. zubilligen zu wollen.

Der Prouiuzilll-Verwaltuugsrath beehrt sich, dem hohen Landtag den vorstehenden Antrag
zur Berücksichtigung zu empfehle»,glaubt jedoch, daß bei der in Aussicht gestellten Staats-Subuention
°n Kirchenvorstaud auch mit eiuer Summe von 15 000 M. den beabsichtigten Zweck erreiche,,
"°rde und schlägt deshalb die Gewährung einer solchen Summe aus dem Ständefonds ehrer-
"etigst vor.

Der Provinzial-Verlvaltungsrath.
In Aertretungi

Freiherr von Solemacher,
Nice'Lant'tllgsMarschall.

'

-

,!
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Nr. 23.

Düsseldorf, den 24. Oktober 1883.

Reserat,
betreffend

ein Gesuch des katholischenKirchenvorstandeszn M.-Gladbach uin Uebernnhine der
Restaurationskosten des Münsterthurmesdaselbst auf Provinzialfonds.

Die katholische Pfarrgemeinde zu M.-Gladbach hat in den letzten Dezennien die altehr¬
würdige Münsterkirche, ein hervorragendes Monnment der romanischennnd gothischen Bankunst,
mit einem Kostenaufwandvon 300 000 M. restaurirt uud ausgeschmüÄt.

Gegenwärtig stellt dieselbe Gemeinde die sogenannte Pfarrkirche, ein schönes Gebäude im
gothifchenStil, welchesdein gänzlichen Zerfalle preisgegebenwar, mit einein Kostenaufwandvon
mindestens 100 000 M. wieder her, ist aber genöthigt, vor der Nestanration der Thürme dieser
beiden Kirchen stehen bleiben zu müssen.

Die große Snmmc, welche die Restauration der Münsterkircheerfordert hat, ist lediglich
dnrch freiwillige Beiträge der Pfarreingesessenenaufgebrachtworden.

Auf demfelbeu Wege sind die Mittel zn namhafte» anderen Kirchen-Neubautenaufgebracht,
während die Nestauratiou der vorhin berührten gothischenPfarrkirche durch Umlage anf die
Pfarrgenossen gedeckt worden ist.

Da durch diese Umlage die Pfarrgemeinde auf eine lange Reihe von Jahren 56°/» der
Klassen- uud Einkommensteuerals Kirchensteuerbezahlenmuß, auch der Weg freiwilliger Beiträge
der Pfarrgenossen, wegen der bereits berührten ganz erheblichen früheren Ausnutzung, nicht mehr
betreten werden kann, so wird die Restauration des Münsterthurmes, welche zunächst in Angriff
genommenwerden muß, ohne andcrweite Hülfe noch Jahre lang hinausgeschobenwerden müssen.

Die Königliche Staatsregiernng hatte zwar seinerzeit einen Beitrag zur Restauration der
Münsterkirchein Aussicht gestellt; es ist derselbe jedoch nicht gewährt worden.

Unter diesen Umständen wendet sich der Kirchen-Vorstandunter Beifügung von zwei
Restaurations-Projekten für den Münsterthurm nebst Kostenanschlag an den Provinzial-Landtag mit
dem Ersuchen,derselbemöge sich für die Ansführnng des reicherender vorgelegtenRcstanrations-
Entwürfe aussvrechen und die dazu erforderlichenGeldmittel im Netrage von 29 000 M. aus
disvonibelcn Fonds hierfür zur Verfügung stellen.

Indem der Provinzial-Verwaltungsrath bezüglichder Wahl zwischen den beiden Nestauratious-
Projekten sich dem Antrage der Kirchengemeinde nur anschließenkann, stellt derselbebezüglich des
weiteren Antrages eine Entscheidungdem hohen Landtage anheim.

Der Provinzial-Verwaltungsrath
In Vertretung:

Freiherr von Solemacher,
ViceHllndwgs-Marschall.
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Nr. 24.

Nachweisungder Anträgeauf Bewilligungenaus

Bezeichnung.

Von den Interessentenerbeten.

Euentuell

sofort zahlbar

in 1888/84, >! 1884/85.

Ratenweise zahlbar nach Ablauf des Jahres 1883/84
und zwar in

1885/8«. 1888/87. 1887/88. späteren
Jahren.

Rheinisch-WestfälischerFeuer¬
wehr-Verband.....

Kommnnalbeantte»- Wittwen-
Ast ........

Nerbessernngder Ventilation
in den beidenSitzungssälen
des Ständehauses(5500 M.
resp. 24 500 M.) . . .

1500

400 000

1500 1 500 1500

Abthei
! fortlaufend

1500 1500

Defizit des Ausstellungsfonds>
der Institute ....

Augenheilanstllltzu Aachen
Idiotenanstalt zu St. Nern-I

hardin ......
Krankenhauszu Morsbach

(400 M. bis)!
Arbeiter - Kolonien (Darlehns-j

weife) .....
Anstalt Nethel bei Bielefeld .j

4 509 92 — — —

1100 — 1100 1100 1 100 1100

10 000 — 10 000 — —
!

500 — 500 500 500 500

200 000

Abthei

Abthei

fortlaufend

109

dem Ständefondsfür den 29. Prouinzial-Landtag.

Vom Provinzial-Verwaltungsrathuorgefchlagen.

Eventuell

sofort zahlbar
<N 1888/84.

Ratenweise zahlbar nach Ablauf des Jahres 1863/84
uud zwar in

späteren
Jahren.1884/85 1885/8«. 1886/87. 1887/88.

DemerKnngc n.

lung I.

lung II.

lung III.

Ablehnend begutachtet.

Entscheidunganheimgestellt.

Entscheidunganheimgestellt.

4 509 92 — — — — —

—- — — -^ — — —

5 000 — 5 000 — — —

1000 — — — — — —

5 000

Ablehnend begutachtet.

Einmalige Zuwendung.

Einmalige Zuwendung.
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Bezeichnung.

Von den Interessentenerbeten.

Eventuell

sofort zahlbar
in 1883/84.

Ratenweise zahlbar nach Ablauf des Jahres 1883/84
und zwar in

1884/85. 1885M. 1886/87. 1887/88. späteren
Jahren,

7

^. Für Kirchenbanten.
Kirchezil Steinfeld. . . .
Kirche zu M.-Gladbach . .
Kirchezu Gerresheini

(20 000 M. bis)
Münsterkirchezn Vonii
Kirchezu Waldfeucht . .
Kirchezu Gemünd . . .
Kirche zu Neuwerk , . .
KircheSt. Gereon zu Köln
Stiftskirchezu St. Arnnal
Kirche zn Andernach . .

L. Für sonstige Zwecke.
Subvention des Archivars zu

Wetzlar.......
Subventionder Gesellschaftfür

RheinischeGeschichtskunde.
Subvention der Gemälde-

gallene zu Düsseldorf . .
Subvention der Maschinrnbau-

schule zn Nheydt, . . .
Höhere Webcschulezn Mnl-

heiln mn Nheiü . . . .

15 000
29 000

30 000
10 000
20 000

6 000
5 000

36 500
14 000
45 000

600

6 000

5 000

3 000

Abthei

10 000

5 000

600

3 000

6 000

5 000

3 000

10 000 10 000 10 000

600

3 000

6 000

5 000

3 000

600

6 000

5 000

3 000

600

6 000

5 000

3 000

fortlaufend
600

fortlaufend
6 000

fortlaufend
5 000

Abthei
V»
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Vom Provinzial-Verwaltnngsrathvorgeschlagen.

Eventuell

sofort zahlbar
m 1883,84.

Natenweisezahlbar nach Ablauf des Jahres 1883/84
und zwar in

späteren
Jahren.1884/85. 1865/85. 1«8N/87. 1887/88.

lung IV.

15 000

15 000
10 000

5 000

15 000

9 000

10 000

1000 1000

lung V.
ont.

SemcrKunge n.

Entscheidunganheimssestellt.

Ablehnend beautachtet,
Für jetzt zur Berücksichtigungnicht

empfohlen.

Für jetzt zur Berücksichtigung nicht
empfohlen.

Entscheid»»«,anheimssestellt.

Entscheidunganheimssestellt.

Entscheidunganheimgestellt.

Entscheidunganheimgestellt.
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Nr. 25. Nachuieislmg
der

zu neum BewilligungendisponiblenMittel des Ständefonds.

Aktiva,

1. Bestand am Schlüsse des Rechnungsjahres 1882/83 , . . 335 «24 M. 2? Pf.
2. Etlltsquantum pro 1883/84 . . . 174 849 M. 34 Pf.

abzüglich der etatsmäßigen Bewilli¬
gungen mit ........ 55 600 „ ^ „

1 19 249 „ 34 „
Summe . . 454 873 M. 61 Pf.

Passiva.
1. Eventuell sofort zahlbare resp, in 1883/84 bereits gezahlte

nicht ctatsmäsiigeBewilligungen früherer Landtage (Spalte 3
der Anlage) ................ 195296 „ 51 „

Bestand am Schlüsse des Etatjahres . . 259 57? M. 10 Pf.
worauf au Raten früherer Bewilligungen, welche später als in 1883/84 verfallen, 216 033 M.
2 Pf. lasten (Spalte 4—8 der Anlage). — Die der Arbeiterkolonie Wilhelmsdorf bei
Bielefeld resp, der Krankenanstalt znr Aufnahme von epileptischenFrauenspersonen in Rath
gezahlten unverzinslichen Darlehen von 10 000 M. resp. 4000 M. («olll. Schlußpassus der
Anlage) sind in vorstehender Berechnungnicht enthalten nnd vermindert sich nach Abzug derselben
die am Schlüsse des laufenden Etatsjahres verbleibendeSumme auf 245 57? M. 10 Pf.
Außerdem wird bemerkt, das; der 27. Provinzial-Landtag bestimmt hat, daß die Koste» des
Neubaues eiues Museums in Trier bis zur Höhe von 330 000 M. event, vorschußweiseaus
dem Ständefonds zu entnehmen sind.

Verzcichniß
der

auf dein Ständefonds lastenden im Etat nicht aufgeführten Bewilligungen.

Volbcmertimg.
Im (5tnt pro 1862/84 sind aufgeführt:

I, Als Ausgabe auf Grund dauernder Verpflichtung:
Hahreszuschuß an die ProvinzinlMuseen zu Nuun und Trier......... 12 000 W.

II. Als Ausgabe auf Grund uon Bewilligungen bis zum Zusammentritt
des nächsten Provinzial-Landtags:
1. Iahreszuschuß an die Archive zu Düsseldorf und Koblenz......... 1200 „
2. Zur Verbesserung der Gehälter der Archivbeamten........... 2 400 „
3. Zur Bildung eines MuseumsHaufonds............... 40 000 „

Summe . . 55 600 M.
Im Etat für 1884/85 ist die Ausgabe -»1 II, 1 weggefalle» und bleiben die übrigen

Ausgaben mit.................... 54 400 M.
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Eventuell

sofort zahlbar^
in 1888/84.

°H ,.f.

Ratenweise zahlbar nach Ablauf des Etats¬
jahres 1883/84 nnd zwar in

1884/85. 1885/86. 1886/87. 1887/88.

Zahlbar
in fpäteren

Jahren, Oemerlungen.

u- Bewilligungendes 28. ProvinM-
Landtags:

^ur Herstellung von 8 Anfseher-
wohmmgenauf dein Terrain der
Arbeitsanstalt Vrauw eiler,
^000 M. abzüglich gezahlter
10 000 M........

^' fin- die Ueberfchioemmten reser-
"nte Betrag aus der von: Pro-
"iuzial-Landtage zur Linderung
^ Nothstandes bewilligten
Summe aä 150 000 M. . . .

Zur Erstattung der aus dem Pro-
"wzialfonds cntlwmincnenKosten
sür den Ankauf der Dienstwohnung
des Herrn Landes-Direktors
(120 000 M. in zwölf gleichen
Jahresraten) .......

^' Bewilligungendes 27. ProuinzmI-
Landtags:

'^"chzeitsgabe. für Seine Königliche
Hoheit den Prinzen Wilhelm
von Preußen, 40 014 M. ab¬
glich gezahlter 20014 M. . .

^" ^gulirnng der Niers in den
Kreisen Geldern und Cleue, fowie
Wr Wiederherstellungdes Niers-
tannlL, 39192 Vl. abzüglichge¬
zahlter 90NN M ......

"" Reftaurirung der St. Anna-
Nrche in Düreu, 15 000 M.
"'Mich gezahlter 5500 M. . .

Zu übertragen

20 000

30 000

10 000 10 000

20 000

30 192

9 500
119 N92 IN 000

10 000 10 000

10 000 10 000

10 000

10 000!-

70 000 Dir erste Rote ist
inzwischen ge°
za!»t.

70 000

Inzwischen sind
weite« 1? ?«!>
M, nezMt >l>«v
den.

Weitere «NN0 M.
,„zwischen ,ir
z«l,!l.

16
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Eventuell
sofort zahlbar
in 1883/84.

Ratenweise zahlbar nach Ablauf des Etat¬
jahres 1883/84 und zwar in

1884/85. 1885/86. 1886/87. 1887/88.

Zahlbar
in spateren

Jahren.
Vemerlungen.

,<>

! !

,^

,3

l l

,5

119 692Uebertrag
Zur Hebung der Obstbaumzucht

in der Rheinprovinz 60 000 Äi.
abzüglichgezahlter 12 000 M. .

Zur Anlage eines 3theiudeichesbei
Wiesdorf ........

Zur Nestaurirung der Willibrodi-
kirche zu Wesel 50 000 M. ab¬
züglich gezahlter 8333 M. 33 Pf.

Zur Neftanrirung der St. Gan-
golphns - Pfarrkirche in Heins¬
berg 20 000 M. abzüglich ge¬
zahlter 456 M. 50 Pf. . . .

Zur Unterstützung der Textil-
Iudustrie in Crefeld, 30 000 M.
abzüglichgezahlter 6000 M. . .

Pensionszulage der frühern Ober¬
wärterin der Irrenanstalt Andcr-
nach, Krause, 400 M. abzüglich
gezahlter 200 M ......

Beihülfe für die Anstalt für Epi¬
leptische in Vethel, 6000 M.
abzüglichgezahlter 3000 M. . .

Zuschuß an die Gesellschaft für
Rheinische O es ch ich t stunde
zu Köln, 2000 M. abzüglich
gezahlter 1.000 M ......

Zur Abrnndung des Termüls der
Irrenanstalten Grafenberg,
Düren ruid Andernach. Die Ne-
darfsumme ist auf 90 67? M.
79 Pf. tarirt, wovon abgehen
die in 1881/82 und 1882/83 ge¬
zahlten 73 950 M. 43 Pf., so
daß noch erforderlich wären
16 727 M. 36 Pf.....

Zu übertragen I

12 000

3 000

8 333

19 543

6 000

200

3 000

1000

10 000

12 000

33, 8 333

6 000

13 02? 6«

10 000

12 000

33 8 333

986

9«

6 000

33

94l

10 000

12 000

8 333

!6

!
3? 278 79

33

10 000

8 333

70 000

904

3? 237

38

?l

863

19196
27

62

Die Note ss
1Ü8Ü/84 ist >'
zwischena,cz»>>"'

Die Rate »!'
1888/84 ist l"
zwische»»ez««'

70 000

»ä
DerRcstbetra»?»

,'!00U M. "<
bereits »"^
wiesen.

De» Restbetrag
100° M. ".
bereit« »"°
wiesen.
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Z
Ouentuell

sofort zahlbar
in 1883/84.

Ratenwei
i«

1884/85.

e zahlbar nach Ablauf des Etats-
hres 1883/84 und zwar in

1885,86. 1880/87. 1887/68.

^ ^. ^ ^- >F ^

Zahlbar
in spätere»

Jahren.
Bemerlunnen.

17

Uebertrag

«- Vewilligungeu des 26. und 22.
Provinzial-Landtllgs:

Zur Errichtung einer Fachschule für
Kleineisen-und Stahlindustrie in
Nemscheid; 25 000 M. abzüg¬
lich gezahlter 5000 M. . . .

A" Professor mls'ni Werth in Bonn
für Herausgabe des Inventars
der RheinischenBaudenkmäler
als Nestzahlung ......

185 796

5 000

4 500

5! 37 319

5 000

>.w 37 278

5 000

?i» 3? 23?

5 000

?! 19196 !!^ 70 000

—

195 296 51 42 319 !»0 42 278 79 42 237 71 19196 62 70 000

411 3N » M. 53 Pf.
,c» ,,>,>

^L Aicherdeur erhielt die Arbeiterkolonie Wilhelmsdorf bei Bielefeld zufolge

Beschlusses des 28. Provinzial-.andtags ein uuverziuslichesh'p°th^ches flehen zmn^rage
uon 10 000 M aiif 6 Jahre, ri.ckzahlbarin eiuer Su.nme a>n 1. Oktober 1889. ,^n r UMlt
Llge Be?ch"des nämlichen die Krankenanstalt zur Auw von epilepUschm
Frauenspersonen in Rath ein unverzinslichesDarlehen von 4000 M.

Nv. 2«.

Düsseldorf, den 27. November 1883.

Referat,
betreffend

d« New.Mgun« m,er UnwMwng »„ die A„M B°.h°> l'N Mel.M

^ m»s^,t.>., für katholische Epileptischeim Rheiland hatte gleich-

Die Grimduug zweier ^' ta"m fnr l M 1^ V^ ' ^f,nn^ der evangelischen
zeitig ein Abkommen »nt dem Leiter d r ^l «u ) ^^^ ^^^^^ ^^ ^^.^^ ^^^^
Epileptiker aus dem Rheinland« ^w «"gc. ^ ".^ntbeils unterhalten wird, gestattetes
welche aus freiwilligen Gaben und Unterstutznngen grohtentheus ^

15*
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nicht, die Aufnahme beziehungsweiseAbweisung von Kranken in gleicher Weise zu behandeln, wie
dies in den beiden katholischen Anstalten geschieht. Während die Gesuche um Aufnahme in die
beiden letzterenAnstalten an den Landcs-Direktor der Rheinprouinz eingereicht uud uach Prüfung
der Vermögcnsuerhältnissedes Aufzunehmendenbeziehuugsweifeder Ortsgemeinde dem Prouinziat-
Verwaltnngsmth zur Beschlußfassungüber die Höhe des zu gewährenden Beitrags unterbreitet
werden werden die Gesuche um Aufnahme in die Anstalt Bethel an den Vorstand der Anstalt
gerichtet die Verhandlungen mit den Augehörigenrefp. der Ortsgemeinde Seitens des Vorstandes
geführt, auch die Entscheidungüber die Aufnahme von diesem getroffen. Durch diese Verschieden¬
heit des Verfahrens in der Aufnahme ist es für die diesseitige Verwaltung nicht angängig, den
für jeden vermögenslosenoder weniger bemittelten evangelischen Kranken zu leistendenBeitrag zu
bestimmenund hat sich daher auch bis jetzt die Unterstützungauf die Bewilligungrunder Summen
erstreckt. So hat sowohl der 26., als der 28. RheinischeProvinzial - Landtag der Anstalt Bethel
je 3000 M. als einmalige Unterstützungzugewendetund hiermit dem Bedürfniß möglichst abzu¬
helfeil gesucht.

Der Vorstand der Anstalt Bethel wendet sich heute au den Prouinzial-Landtag mit einem
Gesuchum Bewilligung von 10 000 M. zur theilweiseu Deckungder Kosten, welche die im Laufe
des Jahres in Bethel verpflegten evangelifchenKranken verursacht hätten. Gepflegt wurden in
der Anstalt Bethel vom 1. Oktober 1882 bis 1. Oktober 1883 111 männliche und 66 weibliche
evangelische Kranke aus dem Rheinland an 51 058 Verpflegungstagen, von welchen im Laufe des
Wahres 34 männliche und 8 weibliche entlassenwerden konnten. Nach einer genaueren vorliegenden
Aufstellung wurden durchschnittlichtäglich 132 Kranke aus der Rheinprouinz in der 3. Klasse
verpflegt. Der Vorstand der Anstalt Bethel bcautragt für diese Krankeil eine Unterstützung von
10 000 M., sonne ferner für die Zukunft einen Znschuß von 100 M. pro Jahr d. h. für je
365 geleistete Pflegetage für jeden Kranken dritter Klasse, welcher in der Rheinprouinz seinen
Unterstützuugswohnfitzhat oder auf Kosten des Landarmenfonds in Bethel untergebracht wird.
Der Prouinzial-Verwaltnngsrath hat beschlossen, den ersten Theil des Antrags dem hohen Landtag
zur Annahme mit der Maßgabe zu empfehlen, daß 5000 M. ans dem Ständefonds entnommen
sowie ferner daß diesseits auf den Antheil an der im Rheinland unter Genehmigung des Herrn
Ober-Präsidenten Seitens des Vorstandes von Bethel veranstaltetenKollekte zu Gunsten der Anstalt
Bethel verzichtet werde. Der Provinzial-Verwaltuugsrath hat ferner bezüglich des zweiten Theiles
des Antrags in der vorgeschlagenen Form die Ablehnung dem hohen Landtag empfehlenzu müssen
beschlossen. Die Gründe hierfür lagen zunächst in dem Umstände, daß bei einer fo unbeschränkten
Aufnahmebefngniß unter Gewährung eines Zuschussesfür jeden einzelnen Fall dir diesseitigen
disponiblen Mittel in einer nicht absehbaren Weise belastet werden könnten, sonne ferner darin,
daß die Beurtheilung der Nothwendigkeitder Aufnahme des Kranken auf öffentliche Kosten fowie
die Prüfung der Leistungsfähigkeitdes verpflichtetenOrtsarmeu-Verbandes der diesfeitigen Stelle
bei Annahme des obigen Verfahrens völlig entzogen fei. Der Provinzial - Vcrnmltungsrath hat
daher tu Erwägung dieser Gründe beschlossen, für die Zutuuft unter Verzichtleistnngauf die
Erträge aus deu Kollekte» ein Abkommen mit dem Pfarrer von Bodelfchwinghdahin anzustreben,
daß, falls derselbenicht vorziehensollte, die Aufnahme-Anträgefür rheinische evangelischeEpileptiker
in der für tatholifcheEpileptischeeingeführten geschäftsordnnngsmäßigenWeise zur Kognition uud
Entscheidungder diesseitigen Verwaltung zu bringen, von ihm eine genane namentlicheListe aller
während eines Nechnnngsjahres in seiner Anstalt verpflegten rheinischenEpileptiker am Schlnß
des Rechnungsjahres dein Landes-Direktor der Nheinprouinz einzureichen sei. Diese Me würde
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die Grundlage einer Berechnung sein über den dem Vorstandeder Anstalt Bethet für das betreffende
Rechnungsjahr zu gewährendenZuschuß, welcher berechnet werden soll unter Handhabung der¬
selben Grnndsätze, wie solche bei der Bewilligung von Freistellen an katholische Epileptische
maßgebendsind.

Der Provinzial-Verwaltungsrath.
Wilhelm Fürst zu Wird,

Laudtags-Marschnll.

Nr. 27 .

Düsseldorf, den 21. Oktober 1883.

Referat,
betreffend

die Vewillignng einer Unterstützung von je 5000 Mark auf 2 Jahre an die Idioten-
anstatt zu St. Vernardin, Gemeinde Hmnb, Kreis Mocrs.

Nach tz. 4 Nr, 5 des Gesetzes, betreffenddie Ausführung der tztz. 5 und 6 des Gesetzes
vom 30. April 1873 wegen der Dotation der Provinziell- und Kreis-Verbände gehört die Unter¬
stützung milder Stiftnngen, Nettungs-, Idioten- nnd anderer Wohlthütigkeitsanstaltcnzu denjenigen
Zwecke», für welche die in den HO- 2 und 3 desselben Gesetzes bezeichnetenSummen dem
^rovinzinl-Verbande überwiesen worden sind.

Durch Beschluß des letzten Prouinzial-Landtags sind bereits im !^aufe dieses Jahres
Wei Anstalten zur Unterbringung von Epileptischenin Ausführung der vorerwähnten gesetzlichen
Bestimmung ins Leben gernfen worden und wnrde hiernüt einem ebenso großeil als dringenden
Bedürfniß Abhülfe geschafft. Ein gleich großes Bedürfniß ist die Unterbringung der Idioten in
^rziehnngs- und Bildnngsanstalten nnd foweit sie bildungsunfähig find, wenigstens zu einem großen
Theil in Bewahr- oder Vefchäftigungsanstalten. Znr Begründuug des vorhandenen Bedürfnisses
"wa, es gestattet sein, an der Hand der auf Gruud stntistifcher Erhebungen festgestellten Zahlen
Folgendes anzuführen:

Die Anzahl der im Rheinland lebenden Blödsinnigen beziffert sich auf 5193. Hiervon
fallen anf die eonngelifchr Bcvölkernnq 1326, auf die katholifchc 379? und endlich auf die
israelische 70.

Wenn jeder Statistik, welche sich mit der Feststellungder Anzahl von geisteskranken,
geistesschwachenoder blödsinnigen Personen auf einem bestimmtenTerritorium befaßt, der Vorwurf
°er Ungenauigkeitnicht erfpart zu werden pflegt, fo liegt diefe Ungenauigteit leider hier nur dariu,
daß die mitgetheilten Zahlen meist zn gering bemessensind und den thatsächlichen Verhältnissen
folglich nicht genau einsprechen.

Ist die Veranlassung hierzu häufig eine beklagenswertheScham der Eltern,, Vormünder
"der Pfleger, den geistigen Krankheitszustandder Kinder zu verschweigen oder in ein besseres Licht
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zu stellen, so ist andererseits auch das Nichtertennen der Krankheit, die Hoffnung einer bald
eintretenden Besserung häufig die Veranlassung der mangelnden Anmeldung der Kinder hei
Gelegenheitstatistischer Aufnahmen. Hieraus folgt, daß die oben angegebenean und für sich schon
schreckenerregendeZahl als die allergeringste bezeichnetwerden muh, welche dein Nachweise des
Bedürfnisses zu Grunde gelegt werden taun.

Für die Erziehung und Unterbringung idiotifcherKinder besitzt die Nheinprovinz eine
vortrefflich geleitete Anstalt in Hevhata bei M.-Gladbach, welche im Jahre 1859 durch deu
RheinischenProuinzial-Ausschuh für innere Mission errichtet worden, und seitdem in der segens¬
reichsten Weise gewirkt hat. In Berücksichtigungder mehrerwähnte» großen Anzahl blödsinniger
Personen im Rheinland, von denen wenigstens die Hälfte der Erziehung, beziehungsweisePflege
in Anstalten bedürftig sind, kann Hevhata den Ansprüchender Provinz nicht genügen, abgefehen
von dem Umstände, daß in gedachter Anstalt nur Bildungsfähige und unter diesen wieder
vorzugsweisedie EvangelischeuAufnahme finden.

Bis zum 10. September 1881 wurden in gedachte Anstalt anfgenommeu 601 Kinder,
während 50"/n der Anmeldungen als ungeeignet abgewiesen werden mußten. Der vermehrten
Fürsorge für die Erziehung und Pflege der Idioten wird daher der Prouinzial-Verband sich in
Zukunft nicht entziehendürfen. Zum Gegenstand dieser Fürsorge werden zunächst die katholischen
Idioten gemachtwerden müssen, für welche in der Errichtung voll Anstalten unter Leitung vou
barmherzigen Schwestern zu St. Nernardiu, bei Moers, sowie in Aachen unter Leitnng der
Genossenschaftdes dort bestehenden Alez'ianer-Klostersein mit Freudeu zu begrüßeuder Anfang
gemacht worden ist. Gebäulichkeitenund dazu gehöriges Areal machen es möglich, dir erstere
Anstalt für die Aufnahme von 150 Pfleglingen zu vergrößern. Es fehlt jedoch an den hierzu
erforderlichenInventar-Gegenständen, es fehlt an den nöthigen Mitteln zur Unterhaltung und
Pflege der einzuweisenden Idioten. Die Gesellschaft hat zur Erreichung des Zweckes einer größeren
Nelegfähigkeitnunmehr den Antrag gestellt, ihr eine Unterstützungvon je 10 000 M. auf zwei
Jahre zu bewilligen. Der Prouinzial-Verwaltungsrath glaubt aus den vorgetrageuenGründen eine
Unterstützungder vorgcdachtenAnstalt dem hohen Landtage nur wann empfehlen zu dürfen, ist
aber gleichzeitig der Ansicht, daß eine Unterstützung in der beantragten Höhe nicht zu gewähren
sein »wchtc. Maßgebend war hierbei sowohl der Umstand, daß zur Unterstützungmilder Stiftungen,
Rettungs-, Idioten- und anderer Wohlthätigteitsanstalten im Suezial-Etat IV bereits 10 000 M.
vorgesehensind, als auch die Rücksicht auf die Lage des Stäudefonds.

Der Provinzilll-Nerwaltungsrath beantragt daher:
„Hoher Landtag wolle zur Unterstützung der Idiotenanstalt zu St. Nernardiu bei
Moers eine Summe vou je 5000 M. auf zwei Jahre bewilligen, sowie ferner
genehmigen, daß dieser Netrag aus dem Ständefonds entnommen werde."

Der Provinzial-Verwaltungsmth.
Wilhelm Fürst zu Wied,

Landtags-Marfchall.
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Düsseldorf, den 24. Oktober 1883.

Referat,
betreffend

das Gesuch des Bürgermeisters von Morsbach im Kreise Waldbroel um Gewährung einer
Subvention zur Erhaltung des in Morsbach errichteten, von barmherzigen Schwestern

des Franziskancrordens geleiteten Krankenhauses Marin°Hilf.

In Folge der unablässigen Bemühungen des Pfarrers Nelke zn Morsbach wurde bereits
un ^ahre 1871 an dem genannten Orte eine Krankenanstalt gegründet und dnrch von der Oberin
^lOIve aus dein dortigen Mntterhause überwiesen»: Franziskanerinnen geleitet. Die segensreiche
Thätigkeit dieser Anstalt, die auch die Pflege in den Wohnungen Ertränkter mitumfaßt, erstreckt
Nch auf deu ganzen Kreis Waldbroel, in welchen: ein anderes Krankeuhaus uicht vorhanden ist,
und der gesicherte Fortbestand desselben ist daher für die dortige arme Gegend von hoher Wichtigkeit
^'e Anstalt befindet sich zur Zeit in einem der katholischen Kirchengemeinde zu Morsbach gehörigen
Gebäude und gewinnt die Mittel zum Netriebe theils durch milde Gaben, theils durch die mäßigen
^flegegelder,welche für die im KrankenhauseVerpflegten gezahlt werden.

Im Jahre 1880 schenkte die Wittwe des Gast- und AckerwirthesIoh. Heinrich Neuhoff
n>U nachfolgenderlandesherrlicherGenehmigung der katholischen Pfarrkirche zu Morsbach für die
^dachte Krankenanstalt einen zu 21000 M. angeschlagenenGüterkomplex, bestehend aus einem
Hause mit Nebengebäudennebst Garten uud verschiedenen Grnndstücken,mit der Aestimmnng, daß
^se Immobilien zur Erweiterung uud zum gesicherten Fortbestande der Krankenanstalt verwendet

werden sollten, und unter der Auflage, daß die Pflege der Kranken, gleichviel von welcher Konfession,
stets durch römisch-katholische Krankenschwesternbesorgt werde. Die Schenken,,, welche sich auch
^ute uoch am Leben befindet, behielt sich indessen den lebenslänglichen Niesbrauchan den geschenkten
. Mkten mit Ausnahme der an das Hauvtwohnhaus cmgebantenNebengebäude, welche sofort iu
^ Besitz der Pfarrkirche übergehen sollten, und ferner die sofortige Auszahlnng eines Kapitals

"°n 3000 M. ans der Kirchenkafse vor. Die Kirchenverwaltunghat dies Kapital demnächst aus
paraten Mitteln (Kirchenkapitalien)gezahlt, jedoch unter der zwischen ihr und der Krankenanstalts-
"Mvaltnng getroffenen Stipulation, daß die Krankenanstalt diese Summe in 20 Jahresraten von
^ 150 M. mit den jeweiligen Zinfen des Kapitalrestes aus ihren Einkünften erstatten solle.

Wenn hiernach die Krankenanstalt ohne Zweifel in späterer Zeit (nach den: Ableben der
schenken,,, beziehungsweisenach Abtragung des Schuldtapitals) durch diese Schenkung iu eine
UNanziell günstigere Lage kommen wird, so ist dies doch vorläufig noch nicht der Fall, da die
^ttwe Neuhoff, so lange sie lebt, den Genuß des größten Theils der geschenkten Objektebehält
""d die Anstalt, namentlich in den ersten Jahren, beträchtliche Zahlungen auf die Schuld au die

"ch, entasse zu leisten hat. Diese Ratenzahlungen betragen nach dem vorgelegtenTilgungsplane
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pro 1881: 285 M, pro 1882: 278 M. 25 Pf., pro 1883: 271 M. 50 Pf., pro 1884: 264 M.
75 Pf., bis zuletzt im Jahre 1900 mit Zahlung einer letzten Rate von 156 M. 75 Pf. die
Schuld gänzlichgetilgt feiu wird.

Der Bürgermeister von Morsbach, unter dessen Verwaltung die Anstalt durch eine
Verfüguug der Königlichen Regierung zu Köln von: 29. November 1877 gestelltwurde, hat unter
diesen Umständen au die proviuzialstcindische Verwaltung die Bitte gerichtet,der Anstalt ans ihre,:
Mitteln dnrch Gewährung eines Inhreszuschusses von 400 bis 500 M. vorläufig auf 4 'bis
5 Jahre, zu Hülfe zu kommen, weil sonst die Gefahr vorliege, daß dieselbe eingehen werde. Zur
Begründung dieses Gesuchs wird ferner angeführt, daß, während es früher möglich gewesensei,
die Anstalt aus den ihr zufließenden milden Gaben und aus den eingehendenPflegegeldern zn
erhalten, dies jetzt nicht mehr thunlich erscheine, weil nicht allein die oben bereits berührte Schuld
die Anstalt belaste, sondern es auch iu Folge des Nothstandes der letzten Jahre unvermeidlich
gewesensei uud vorläufig uoch seiu werde, zahlreichearme Kranke zu sehr genügen Pflegegeldsützen
aufzunehmen,wodurch die Einkünfte der Anstalt derart gefchmälertwürden, daß seit 3 Jahren ein
Defizit bestehe, welches anch in der Folgezeit, wenigstens in den nächsten Jahren, sich nicht werde
vermeiden lassen.

Das gegenwärtige ungedeckte Defizit hat der Königliche Landrath des Kreises, welcher
das Eintreten des Provinzial-Verbandes für die gefährdete Anstalt warm befürwortet, zuzüglich
der in 1883 fälligen, noch nicht gezahlten Rate der Schuld bei der Kircheukasse, auf 800 M.
berechnet.

Die Deckungdesselbenscheintdringlich, weil die Oberin der Franziskanerinnen zn Olpe
es bereits im Inni d. I. als ihre Absicht angekündigt hat, die Morsbacher Schwestern abznrufen
und die Filiale aufzuheben,wenn nicht in anderer genügenderWeife für die nothwendigenSnbsistcnz-
mittel der Schwestern Sorge getragen würde.

Die Bewohner der Gemeinde nnd Bürgermeisterei Morsbach, überhaupt des ganzen
KreisesWaldbroel, sind wenig leistnngsfähig und stehen an Armuth den Eifelbewohnernnicht uach.
Der Bergbau liegt darnieder, der Verdienst ist allgemein gering nnd der Ackerbau, bei sterilem
Boden uud gebirgigen: Terrain, nicht rentabel.

Die BürgermeistereiMorsbachbesteht aus einer 72 Ortschaftenumfassenden Sammtgemeinde
mit 412? Einwohnern. Die Schuldeu dieser Sammtgemeinde betragen über 90 000 M. nnd
erfordern bedeutendeBeträge zur Tilgung und Verzinsung, zur Zeit 4720 M. jährlich. Die
Staatssteucrn betragen insgesammt 10 085 M. und die Kommunalumlagenfür allgemeine Bedürfnisse
220 > der Staatssteuern, wozu uoch für einzelne Ortschaften fernere Umlagen für spezielle
Bedürfnisse hinzntreten. Es ist daher auf eiue Uebernahme des bestehenden Defizits des Kranken¬
hanfes ans die Gemeindekasseoder auf eine Decknng desselben durch freiwillige Beiträge der
Eingesessenen tanm zu rechnen. Nach der Ansicht des Laudrathes wird dagegendie Kirchengemeinde
Morsbach für einen Theil des Defizits aufkommenkönnen.

Wenn anch Seitens des Provinzial-Verbandes seither derartige Krankenanstaltennicht
unterstützt worden sind nnd die Gewährung von Subventionen für solche mit Rücksichtauf die
befchräukten Mittel nach wie vor in der Regel wird ausgeschlossen bleiben müssen, so hat doch
der Provinzial - Verwaltnngsrath nnter den obwaltenden Verhältnissen behufs Erhaltung der ein
anerkannt segensreichesWirken entfaltenden Anstalt, in Anbetracht der geringen Leistnngsfähigkeit
der Eingesesseneilder Bürgermeisterei Morsbach gerade zur gegenwärtigen Zeit, sowie in der
Annahme, daß eine einmalige namhafte Zuwendung hanptfächlichbehufs Deckung des Defizits der
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abgelaufenenJahre zur Aufrechthallnng der Anstatt genügen iverde, besclilossen an den hohe,,
Landtag, ivie hiermit geschieht, den Antrag zu richten:

„der EivilgemeindeMvrsbach zur Verwendung für das Krankenhaus dafelbst, unter
Ablehnung des auf eine jährliche Unterstützung desfelben gerichteten Gefnchc,, eine
einmalige Subventio» von 100N M, aus deui Stäudefonds bewilligenzu wollen."

Der Prouüizial-Pcrlvaltiüisssmth.
In H!«tn'tung:

Freiherr von Solcuiachcr,
Vico ^nndtnss« Marschn»,

«r. 2».

Düsseldorf, den 2«"!. Aovember 1««:i.

Referat,

die Eirichtiiüss tuni Arbeiterkulmiien in der Nheiiiprovinz.

Ans die Seitens des Auüfchusses der Nheinisch-Westfälischen «efänlNiiß-Oesellschaftan den
^^- Pruvinzial-^andtag gerichtetePetition,

„den Provinzini-Verwaltungsrath zn ermächtigen, zum Z,oecke der (Gründung einer
Arheitertolouie zunächst in, nördlichen Theile der Rheinproviuz zinsfreie Darlehen
zunächsthin zur Summe von I00WN M, zu heiviltigen",

"^schloß der Proviuzial-Landtag in seiner Pleuar-Sitznng uom 12. Dezember >882 inegen
Unmöglich^ der gründlichen Vorberathung des Antrags während der Daner deo Landtags, den
>'wvinzinl-Ver!valluugorath aufzuforderu, die C>»rnudung von Aebeiterkolonienin Erwägung zu
^hnien und darüber dem nächsten Landtag sein Gntnchten abzugebenund eventuell geeiguete
^°rschlag^> ^>, machen.

In Änc,führnng dieses Beschlusseswurden Vorverhandlungen Behufs (Gründung von
'"beiterkolonien eingeleitet, hierbei sedoeh bald die Erfahrung gemacht, daß die Einrichtung und
Münfti^, Verwaltung von Ardeiterkolouieubehördlicher Seitc,, adgesehen von dem für jede Behörde
ichwierig zur Ausführung zu hriugendeu (^rnndfatze, daß die sittigendeHeiltraft der Arbeit anch
durch den Einfluß der Religion in konfessionellen Anstalten zu verstatten sei, schon hinsichtlich des
^"stenpunttes solche Opfer erheischenwürde, welche selbst mit den günstigsten zu erzielenden
'U'sultaten schwer iu Einklang zu hringen sein möchten.

Willkommenwar daher das Borgehen eines Privat-,^o,nites, welchesauf Anregung des
^»sschusseo der Meiuisch-WestfälischenGefängniß-Gesellschaft znm Zweck der Bildung eines rheinischen
^'einc, wider die Bagabondage sich gcwildel hatte und an, 28. Mai er. einen aufgearbeiteten
^tntut-Eutwurf einer größeren -«1 h,»c> znsammenberufenenBersaunnlnng von Männern der

10
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verschiedensten politischen und religiösen Züchtungvorlegte, Der vorgelegte Statut-Entwurf fand
zwar die Billiguug der Versammlung nicht, wurde vielmehr zur Umarbeitung einem dieserhalb
gewählten Konnte übergeben. Letzteres hat sich seiner Aufgabe mit großem Fleiß und Eifer
unterzogen und war iu der Lage am 7. November cr. einer erneut eiuberusenen größeren
Versammlungeinen Statut-Eutwurf vorlegen zu tüunen, der on dloe angenommen,die Konstituirung
des rheinischenVereins wider die Vagabondage zur Folge hatte. Die statutenmäßige Aufgabe
dieses Vereins wird es unter Anderem feiu, zwei Arbeiterkolouien auf konfefsiouellgetrennter
(Grundlage zu gründen, Vervflegungsstationenund Arbeits-Nachweisnngsbüreauseinzurichtenund
somit die Zwecke zu erreichen, welche dein Provinzial-Landtngebei seinem Beschlusse vom 12. Dezember
1882 vorgeschwebt haben.

Der Vorstand des Vereins hat sich mit einer Petition au den hohen Landtag gewandt
und beantragt:

„Der hohe Landtag wolle den Provinzial-Verwaltungsrath ermächtigen, zum Zwecke
der (Gründung zweier Arbeiterkolouien iu der Nheiuprouinz dem chemischen Vereine
wider die Vagabundeunoth zinsfreie Darlehen im Betrage von 200 000 M. zur
Verfügung zu stellen."

Die Gründe, welche für die Bewilligung fvrechen, sind die vielseitige Entlastung der
Provinz den: gegenüber eine alljährlicheZinsgabe von den erbetenen Darlehen nicht bedeutend
erscheiut. Die Entlastung besteht in der Befreiung der Beuölkernng von der kostspieligen Bettel-
vlage, iu der Befreiung der Armenverbänoe von den zahlrcicheu Unterstützungenuud endlich in
der Verminderung der Bevölkerungszifferder Arbeitsanstalt Nranweiler.

Dieseu Gründen Rechnung tragend, hat der Provinzial-Verwaltungsrath beschlossen, den
uorbezeichnete» Antrag dein hohen Landtag mit der Maßgabe befürwortend zu unterbreiten, daß
zur Sicherheit der unverzinslichenDarlehen genügende Kanteten Seitens des Vereins gewährleistet
würden. Diese Kanteten würden hauptsächlichiu der Gewährung eines hypothekarischen Vorzugs¬
rechts und Uebergang des Eigenthums an den Provinzial-Verband bei etwaiger Auflösung des
Vereine fowie einer uäher zu vereiubarcnden Theilnahme au der Verwaltung des Vereins¬
vermögens Seitens der provinzialständischenVerwattnng bestehen.

Der ProMzinl-Verwaltungsrath
Wilhelm Fürst zu Wird,

Landtngs-Mnrschall.
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Nr. 30.

Düsseldorf, den 28. Oktober 1883.

Referat
des Provinzial-Verwaltnngsrathrs

über

die Mittheilung lmn den Seitens des Vorstandes des Vereins der Landbürgermeistcr
der Rheinprovinz eingereichten Statnt°(5ntwnrfen,

betreffend

die Gründung 1. einer Promnzial>Pcnsionskasse fnr die Landbürgermeister; 2. einer
Wittwen- und Waisen-Versorgungsanstalt für die Beamten der Bürgermeisterei' nnd

Landgemeinden der Rheinprooinz.

Die Pensions-Verhältnisseder Landbnrgenneister der Nhcinurouinz sind behandelt in dem
Art. 25 des Gesetzes vom 15. Mm 1856, also lantend:

„Den Bürgermeistern sind, sofern nicht mit Genehmigung der Regierung eine Verein¬
barung wegen der Pension getroffen ist, bei eintretender Dienstunfähigkeitfolgende
Pensionen zu gewähren:

Ein Viertel der Besoldung nach 12 jähriger Dienstzeit, drei Achtel der Besoldung
nach 18 jähriger Dienstzeit,

die Hälfte der Besoldung nach 24jähriger Dienstzeit.
Bei Verechnuugder Höhe der Pension werden lediglich die Vesoldnugsbeträge

und nicht die Entschädigungen für Dienstnnkosten und die Ncbeneintünfte zum
Grunde gelegt.

Ueber die Penstons-Ansprüche der Bürgermeister entscheidet in streitigen Fällen
die Negicrnng. Gegen den Beschluß der Regierung, soweit derselbe sich nicht ans die
Frage der Dienstunfähigteit oder daraus bezieht,welcherTheil des Diensteintommens
als Besoldung anzusehensei, findet die Berufung auf richterlicheEntscheidnng statt.
Ungeachtetder Berufung stud die festgesetzten Beträge vorläufig zu bezahlen.

Die Bildung einer Provinzial-Pensionstasse uud die Höhe der «on den Bürger¬
meistern zn zahlenden Beiträge bleibt den Beschlüssen des Provinzial-Landtages unter
Genehmigung des Königs vorbehalten.

Solange demgemäß nicht anderweitigeBestimmnngengetroffen werden, sind die
Pensionen lediglich von den betreffenden Bürgermeistereienzn gewähren, jedoch immer
nur nach Maßgabe der Dienstzeit in denfelben."

Die ^andbürgcrmeister der Rheinvrovmz bemühen sich bereits feit nngefähr 25 Jahren,
günstigere Pensions - Verhältnisse zn erlangen, und suchen diese nameutlich in der Vinrichtnng der
">» vorletztenAbsatz des eitirten Art. 25 i» Aussicht gestelltenProvinzial-Pensionstasse; zugleich
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erstreben dieselbenbereits seit langer Zeit die Errichtung einer Wittwen- nnd Waisen-Versorgungs-
anstatt für ihre nnd der übrigen kommnnalenBeamten Hinterbliebenen, Diese Bestrebnngen sind
immer intensiver geworden und, namentlich seit Erlast des preußischenPensums - Gesetzes vom
27, März 1872 und des besetze«, betreffend die Versorgung der Wittwen und Waisen von,
20. Mini 1552, immer stärker hervorgetreten.

Zuletzt wandte fich der Vorstand des Verein« der Landbnrgermeisterder Rbeinprouinz
mittelst Petition vom 7. November 188! an den 27, Rheinischen Prouinzial-Landtag; die Petition
wurde in der Plenar-Sitzung vom 2 t. November 1881 aus dem Grunde abgelehnt, weil die
Abänderung der zur Zeit besteheuden «Gemeinde-Ordnung, auf welcher eine solche Pensionslasse
beruhen, würde, dem Vernehmen nach in Aussicht stehe und ferner in dieser Angelegenheit nnter
allen Umständen eine Vorlage der .königlichenStaatsregiermig abznwarten sei. Auf eine dies¬
bezügliche Eingabe des genannteil Vorstandes an Seine Exeellenz den Minister des Innern wurde
demselbennnter dein 14. Februar 1882 erwidert, daß Art. 25 dec, Gesetzes vom t5. Mai t85l>
die Vildnng einer Provinzial-Pensionokasse zuuächst deu Beschlüssen des RheinischenProuinzial-
Landtages vorbehalte, nnd das; das Staatsministerinm leine Veranlassung habe, in dieser Beziehung
der Initiative des Proumzinl-Landtages vorzugreifen.

(Gestützt auf diese Entscheidungrichteten die Lmidbürgernieisteram 24. November 1882
eine ernente Petition an den 28. Prooinzial - Landtag und legten dieser bereits einen „Entwurf
zu einem besetze, betreffenddie Pensions-Verhältnisse der Bürgermeister der Landgemeindender
Nheinprovinz nnd die Fürsorge für deren Hinterbliebenen", vei; die Petition wurde nach
Besprechung in der Plenar-Sitzung vom 10. Dezember 1882 dem Provinzial-Verwaltungsrathe
znr Vorbereitung für den nächstenordentliche»Landtag überwiese».

Nachdem der Vorstand des Vereine« der Landbürgermeister seine Wünsche in der
beregten Hinsicht dem Landes-Direktor näher dargelegt hatte, hat Ersterer mittelst Eingabe oom
10. September er, die beifolgendenEntwürfe z»

1. eine,» Statnt, betreffend die Pe»sionc,-Verhält»isse der Bürgermeister der Landgemeinde»
der Nheinprouinz, nebst Motiven nnd Reglement nnd

2. einem Statnt der Rheinischen Wittwen- u»d Waisen-Versorgungüanstaltnebst Motive»
und Reglement,

eingereichtund die Bitte ausgesprochen:
„Der hohe Prouinzial-Landtag wolle znr Ausstattung der Wittwen- nnd Waisen-
Versorgungsanstalt ein Kapital uo» 300 00" M. bewilligen und die »»entgeltliche
Verwaltung der Pensions- und Wittwen- nnd Waiseukasse durch Drgane des Provinzial-
Verbandes gestatten."

Die Pensionirung der Bürgernleister nnd die Versorgungihrer u»d der übrige» kommumlle»
Beaniten Hinterbliebene,! sind in diesen Entwürfen gelrennt behandelt; der erstere bericht ans
folgende» Prinzipien:

1. Jeder Bürgermeister ist pe»sio»sberechtigtnach «jähriger Dienstzeit; die Pension
beträgt nach Ablauf diefer Zeit "/«o des Diensteinkommens»».d steigt vo» da ab
»>it jede,» weitere» Jahre nm '/"» bis zu "/«o;

2. die Dienstzeit wird vom Tage der Anstellung als Bürgermeister gerechnet, also die
Dienstzeit in verschiedenen Gemeinde» nacheinanderzusammen gerechnet-

3. die Penston wird berechnet nach dem letzten Diensteinkommen inkl. persönlicher
Zulage und Wohnungsentschädigung, sowie der Gebühren für die Veranlagung der
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Klasseu-und Gewerbestener,für die Ausfertigung .der Auszüge ans dem Gnmdsteuer-
Kataster und der Gebäudesteuer-Rolleuud der Gebühren für die lokale Geschäftsführung
der Provmzial-Fener-Societät;

!. Z»r Erfüllung der n,tter 1—3 genannten Zwecke wird in Abführung des Art. 25
des Gesetze« vom 15. Htai 185« eine Provinzial-Pensionskasse nnt ihren: Sitz in
Düsseldorfgegründet, welche ei» selbständiges Rechtssubjekt bildet, und deren Verwaltung
unentgeltlich von dein Laudes-Direktor und einem von den ^andbürgermeistern zu
wählenden Verwaltungsrath geführt wird;

5. die Proviuzinl-Pensionsknssevertheilt die jährlich an die Bürgermeister der Provinz
zu zahteudeu Pensionen durch Umlage ans sämmtliche Landgemeindender Provinz uud
zwar zur Hälfte nach dem Verhältniß der Seelenzahl und zur Hälfte »ach der Summe
der in ihnen aufkommende»direkte» Staatssteuer».

Die Thätigkeit der prouinzialständischenOrgane, des .^nndes-Direttors uud der Provinzinl-
Hülfskasse, soll nach den vorliegendenCmtwürfeu bei der Pensiouskassclediglicheine rechnerische
sm>; die Regierung stellt die Höhe der Peusioue» fest, während der Guides-Direktor »ur die
"forderliche Snmme auf die ^audgemeiudeu vertheilt und den Bürgermeistern ihre Pensionen auf
me Proviuzial-Hülfstasse anweist, Die zur Zahlnxg der Pensionen erforderliche»Summen sollen
>m Wege einer besondern von den Landgemeindennach eineni näher angegebenenMaßstabe zu
"'hebenden Umlage aufgebracht werden. Dadurch, daß jede Gemeinde jährlich eine bestimmte
^»mnw znr Peusiouskasseentrichtet, ,uird sie der Eventualität enthoben, von drückenden Pensionen
w einzelnen Fällen betroffen zu werden.

Die (Gründung der „Wittwen- und Waisen-Versorgungsaustalt" ist nicht, wie die der
^nsiunskasse der Bürgermeister, durch gefetzlicheBestimmung vorgesehen: dieselbe ist eine ganz
neue Schöpfung. Auch diese Anstatt ist als selbständigeKorporation gedacht; der Veitritt zu
""selben ist indeß nicht, wie der Veitritt zn der Prouiuzial-Pensiouskasseobligatorisch,sonder» es
>st den Gemeinden freigestellt, für ihre fnmmtlichen pensionsberechtigtenBeamte!! der Anstalt
bchutreten oder nicht.

A»s diefer Msse sollen die Wittwen und Waisen der Beamte» der beigetretene»Gememde»
"»e bestimmteQnote der Pension des verstorbenen Mnnurs resp. Vaters erhalte» und zwar
dieselben Sätze, welche das preußischeGesetz vom 20. Mai 1882 gewährt.

Die Mittel zn diesem .Zweck solle» aufgebracht werde»:
1. durch die Zinse» einer von dem Proui»zial-Verba»de als unverkürzter Kapitalstock

herzugebendenSumme von 300 000 M;
2. dnrch jährliche Beiträge der beitretende» Gemeinde» in Höhe von 6°/° der Gehälter

ihrer Beamten, wobei der Gemeinde vorbehalten bleibl, diese Beiträge theilwrise und
zwar bis znr Höhe von 1 '/2 °/u von ihre» Beamten zn erhebe».

Die Verwaltung der Anstalt foll unentgeltlichdnrch den Guides-Direktorund die Prouinzial-
Hi'lfskasseerfolge».

Der Proumzial-Verwallnngsmth glaubte, bevor feiuerseits »'eitere Schritte in dieser
Angelegenheitgeschehe»könnten, dem Prouinzial^andtag Mittheilung von den bezogenen Entwürfen
'""ch"> zu füllen, damit derfelbe zunächst eine Entscheidungüber die Voranssetzungeuauf welche»
^ in Rede stehende»Vorlagen beruhe», treffen könne, uämlich darüber, ob es den I»te»tio»e»
"5 Provinzial-Landtages entspricht.
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1. eine Provinzial-Pensionstasse zu errichten und deren Verwaltung unentgeltlichdurch
provinzialständischeOrgane führen zu lassen, sowie

2. zu der beabsichtigtenWittwen- uud Waiseu-Versorgungsanstalt einen Zuschuß auo
Prouinzialmitteln zu gewähren, und auch die Verwaltung dieser letzteren Kasse durch
provinzialständischeOrgane unentgeltlichbewirten zu lassen.

Da für die Beschlußfassungdes Prouinzial-Lcmdtages über diese Vorfragen die Stelluug-
uahme der KöniglichenStaatsregierung zu deu vorliegenden Entwürfen von dem wefentlichsten
Einfluß fei» mußte, so sind die betreffendenEntwürfe mittelst Schreibens des Landes-Direktors
vom 18. Oktober cr. dem Herrn Ober-Präsidenten unter dem Ersucheuum ciue gefälligeAeußerung
darüber mitgetheilt worden, ob die erforderliche staatliche Bestätigung der in Rede stehenden
Entwürfe zu erwarteu sein dürfte.

Der Herr Ober-Präsident hat in seinem Antwortschreibenvom 18. Oktober cr. daranf
hingewiesen, daß die in dem ersteu Eutwurfc bekundeteAbsicht, audere Peusions-Verhältnisse zu
erlange», als die Gemeinde-Orduuug festsetze, nur auf dem Wege der (Gesetzgebung erreichbar sei,
und daß, so lange nicht durch die Gesetzgebung etwas anderes bestimmt sei, die beiden ersten Absätze
des Art. 25 der Gemeinde-Novellevom 15, Mai 185ü fest und unabänderlich das Maß der
Ansprüche der Bürgermeister auf Pension nud der entsprechenden Verpflichtung der Gemeinden
regeln. Nach deu beiden letzten Absätzen sei den Beschlüssendes Provinzial-Landtages (unter
Ge»rh>nign»gdes Kömgs) uud also den Festsetzungen des Statuts nur überlassen:

eine Pensionskassezu bilden, aus welcherdie nach den Eingangs bezogeneuGcsetzes-
Bestimmungen normirten Pensionen gezahlt werden,
zu bestimme»,wie viel die Bürgermeister zu einer solchen Kasse beizutragen haben,
und zu bestimmen, daß die Dienstzeit,welche ein Bürgermeister im Dienste vcrschiedeuer
Bürgermeistereien nacheinander verbracht hat, der Berechnung der Penston als ein
Ganzes zu Gruude gelegt werde.

Es sei hiernach sogar miudesteus fraglich, ob der Prouinzial-Landtag die Freilassung der
Bürgermeister von den Beiträgen zur Provinzial-Pcnsionskassebeschließen tonnte.

Die Bürgermeister würden also materiell gegen dir Zahluug von Beiträge» die Anrechmmg
der gesummten Dienstzeit — wenn der Landtag hieranf eiugehcu sollte — eitttausche» und
außerdem deu idrelleu Vortheil haben, daß ihnen die Pension aus einer Provinzialtasse statt,
— was oft widerwillig geschehe, — aus der Kasse der brtreffeudeuGemeinde gezahlt würde.

Alle weitergehende»Bestimmungen, namentlich, worauf am meisten Werth gelegt werde»
dürfte, über höhere Normirimg der Pension nach kürzerer Dienstzeit, andere Berechnung des
pensionsfähigenEinkommens und dergleichen seien mimmehmbar, weil dem Gesetze widersprechend.

Anders liege die Sache bei den weiter vorgelegtenEntwürfen znm Statut und Reglement
der Rheinischen Wittwen- und Waisen-Versorgungsaustalt, weil hieriu den Genwinden keine
Verpflichtungen auferlegt würden, sondern der Beitritt freigestellt sei. Indessen scheine auch
dieses Projett in seinen Grundlage» »och so wenig durchgearbeitet zu sein, daß eine bestimmte
Stellung zu demselbeuzur Zeit noch nicht genommen werden könne. So sei nicht einmal klar
ersichtlich,für welche Gemeinden und Verbände die Anstalt bestimmt sei, das Statut spreche im
8- > uou „Bürgermeisterei- nnd Gemeinde-Verbünden", scheine also Stadt und Landgemeinden
wie Laudbürgermeistercie» zu begreife», während das Reglement im H. 1 sich des Ausdruckes
„Bürgermeisterei- uud Landgemeinden" bediene, also die Städte auszuschließenscheine.
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Sodann ließe sich nicht ermessen,ob die als Stammfonds in Anspruch genommeneSuinine
von 800 000 M., ivie sie zn dein gleiä)en Zwecke der braudeuburgische Provinzial-Landtag beivilligt
habe, hier auch mir annähernd richtig gegriffeil sei, ganz abgesehen von den durchaus verschiedenen
Verhältnissen. In den Gntsbezirken und Landgemeinden der Provinz Brandenburg würden
pensiunsberechtigteKonununalbeamte nur in verschwindend geringer Anzahl vorhanden sein, und
zudem solle die dort begründete Anstalt die Beamten der Provinz und anderer kommunaler
Verbände mitumfassen.

Ferner ließe sich uoch gar kein Vild inachen, in welchem Umfange ungefähr der Veitritt
der Gemeinden zu erwarten fei, namrntlich wie sich die größeren Städte, wenn diese überhaupt
einbegriffensei« sollen, dazu stelle,: würden.

Endlich fehle auch jede Motivirung dafür, daß die Kommunalbeainte», welche dieselben
Wohlthaten, wie sie die unmittelbaren Staatsbeamten genießen, erstrebten, mir ^/2°/° beitragen
füllten, wahrend die Veitragsquote der Staatsbeamten 3> betrage.

Nach diesen Aeußerungendes Herrn Ober-Präsidenten dürfte, was zunächst das Peusious-
Neglement anbelangt, uothwendig erscheine», im Falle die Petenten auf die Errichtung einer
Provinzinl-Pensionskasfein dem engen Nahmen, in welchem dieselbe nach den bestehenden Gesetzen
Zulässig ist, noch Werth legen, uud der Proviuzial-Landtag sich im Prinzipe für die Errichtung
einer folchen Kasse und deren unentgeltliche Verwaltung durch vrovinzialständische Organe mwsprecheu
sollte, eiu neues Statut auszuarbeiten und nach vorheriger Kommunikationmit den Interessenten
und der Staatsbehörde einem späteren Landtage vorzulege».

Dasselbe gilt von der angeregten Wittwen- n»d Waisen-Versorguugscmstalt,hinsichtlich
deren für die vrovinzialständischeVerwaltuug überhaupt erst daun ein Anlaß vorliegen dürfte, sich
mit jener Angelegenheitzn befassen, wenn der Provinzial-^andtng sich für die Snbveutioniruug diefer
Anstalt durch Zuweuduug eines Kapitals, wozu indessen ein Fonds dem Prouinzial-Lanotage nicht
zu Gebote stehen würde, und unentgeltlicheFührung deren Verwaltung entscheiden sollte.

Der Prouiuzial-VerwaltiNigsrath beehrt sich deshalb, bevor die »ach vorstehcudeuÄus-
sührnngm erforderlichen schwierigen nnd zeitraubeuden Ausarbeitungen neuer Statuten und
Reglements über die angeregte Pensions- wie Wittwen- und Waisenkassein Angriff genommen
werden, zunächst unter Bezugnahme auf die deu mehrgedachten Entwürfen beigefügten Motive
dem hohe,, Landtage die oben erwähnten beiden Vorfragen zur Eutfcheiduug zu unterbreite».

Der Prodmzial°VerwMmgsmth.
Wilhelm Fürst zu Wird,

Landtags-Mnrfchall.
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Statut,
betreffend

die Pensimis-VerlMnisse der Vürgeriücister der Landgeüieiiide» der Rheinproumz.

In Ausführung des Art. 25 des Gesetzes, betreffend die Gemeinde-Verfassung d
Nheinprovinz vom !5, Viai 1856, werden folgende statutarischeBestimmungen getroffen:

§. 1.
Zur Leistung der Pensionen wird eine Prouinzial-Pensionskasse gebildet, welche unter

der Verwaltung des Landes-Direttors steht und ihren Sitz in Düsseldorf hat.
Der Landes-Direktor vertritt die Kasse in allen Angelegenheiten.

8. 2.
Jeder Bürgermeister der Landgemeinden der Nheinprovinz erhalt aus der Prouinzial-

Pensionskasseder Nheinprovinz (H- 1) eine lebenslänglichePension, wenn er nach einer Dienstzeit
uon mindestens 6 Jahren in Folge eines körperlichen Gebrechens oder wegen Schwäche seiner
körperlichenoder geistigeil Kräfte zn der Erfüllung seiner Amtspflichten dauernd unfähig und
deshalb in den Nnhcstand verfehl wird.

Ist die Dienstnnfähigkcitdie Folge einer Krankheit,Berwnndnng oder sonstigen Beschädigung,
welche der Bürgermeister bei Ausübung des Dienstes oder aus Veranlassung desselben, ohne
eigene Verschuldung, sich zugezogen hat, so tritt die Pensions-Verechtignngauch bei kürzerer als
6jähriger Dienstzeit ein.

Bürgermeister, welche im Disziplincmuegeihres Dienstes enthoben werden, sollen, falls
ihre Entlassung nicht wegen eines entehrenden Vergehens oder eines Verbrechens erfolgt ist, die
Hälfte derjenigen Pension beziehen, zu welcher sie berechtigtsein würden, wenn sie nm Tage der
Rechtskraft des Urtheils in den Ruhestand verfehl wären.

Die Pension beträgt, wenn die Versetzungin den Ruhestand nach vollendeten,0., jedoch
vor vollendeten, 7. Dienstjahre eintritt, "'/«° und steigt von da ab mit jedem weiter zurückgelegten
Dienstjahre nm '/«<> des in: H. 4 bestimmtenDiensteinkommens.

Neber den Betrag von "'/«» dieses Einkommens hinaus findet eine Steigerung nicht statt.
In dem in ß. 2, Abs. 2, erwähnten Falle beträgt die Pension "><> des Einkommens.

8- 4.
Der Berechnung der Pension wird das ganze von dem Bürgermeister im letzten, der

Pensionirung vorhergehenden Jahre, bezogeneetatsmäßige feste Stelleneinkommen erel. Bureau
tosten nebst etwaiger persönlicherZulage und Wohnungsentschädignngseines ganzen Verwaltungs¬
bezirkes sowie, nach dein Durchschnitt der letzten 3 Jahre berechnet,die Gebühren für die Ver¬
anlagung der Klassen-und Gewerbesteuer, für die Ausfertigung von Auszügen aus dem Grund¬
steuerkataster und der Gebändesteuerrolle und die Vergütung für die Besorgung der lokalen
Geschäfteder RheinischenProuinzinl-Feuer-Societät zn Grunde gelegt.
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Die Dienstzeit wird vom Tage der Anstellung als Bürgermeister einer Landgemeindeder
Nheinprouinz gerechnet.

tz- 6.
Zum Erweise der Dienstuufähigteit eines seine Versetzungin den Ruhestand nachsuchen¬

den Bürgermeisters ist die Erklärung der demselben vorgesetzten Negierung erforderlich,daß sie nach
vflichtmnßigen Ermessen den Bürgermeister für unfähig halte, seine Amtspflichtenferner zu erfüllen.

Sucht ein Bürgermeister, welcher das 65. Lebensjahr vollendet hat, seine Versetzungin
den Ruhestand nicht nach, so kann diese von der Regierung verfügt werden, wenn der Bürgermeister
nach deren Erklärung nicht mehr fähig ist, seine Amtspflichtenferner zu erfüllen.

Die Bestimmung darüber, zu welchem Zeitpunkte die Versetzungin den Ruhestand statt¬
findet, erfolgt durch die Regierung.

3- ?-
Die Entscheidungdarüber, welche Pension einem Bürgermeister bei seiner Versetzung iu

den Ruhestand zusteht, erfolgt durch die .königliche Regierung. Gegen diese Entscheidungsteht dem
Bürgermeister die Beschreitung des Rechtswegesoffen.

8. 8.
Bei jeder Pension werden überschießende Markbrnche ans volle Mark abgerundet.
Die Pension wird monatlich im Voraus bezahlt.

s- 9.
Das Recht auf den Bezug der Pension kann weder abgetreten noch verpfändet werden.
In Ansehung de.r Beschlagnahme der Pensionenbewendet es bei den bestehendenNestimmungen.

Das Recht auf deu Bezug der Pension ruht:
1. wenn ein Pensionär das deutsche Indigenat verliert, bis zu etwaiger Wiedererlangung

desselben;
2. weun und so lange der Pensionär im Reichs-, Provinzinl-, Staats- oder Kommuual-

dienste ein Diensteinkommenbezieht, insoweit als der Betrag dieses nenen Dienst¬
einkommensunter Hinzurechnungder Pension den Betrag des von dein Bürgermeister
vor der Pensionirnug bezogcueuDiensteinkommensübersteigt.

Dasselbe erlischt, wenn der Berechtigte durch rechtskräftiges Erkenntniß zum
Verluste der bürgerlichen Ehrenrechteverurtheilt worden.

s- 11-
Hinterläßt ein Pensionär eine Wittwe oder eheliche Rachtommen, so wird die Pension

"°ch für das auf den Sterbemonat folgende Quartal gezahlt. Au wen die Zahlung erfolgt,
bestimmt der Laudes-Direktor.

§. 12.

Die Provinzilll-Pensionskasse erhält die Mittel zur Bestreitung der Leistungen durch
beitrüge der Landbürgermeistereien.

17
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3- 13.

Die zur Bestreitung der jährlich zu zahlenden Pensionen erforderlichenSummen werden
zur Hälfte auf dir Seelenzahl und zur Hälfte, auf die direkte» Steuern der Landbürgermcistereien,
wie folche für die Provinzial-Umlage maßgebend sind, mm dein Landes-Direktor revartirt und die
Beitragsquote den Bürgermeistereien längsten« bis zum l. Januar jeden Jahres mitgetheilt.

Dies Statut findet nur auf die nach Emanation desselbenim Dienst befindlichen Bürger¬
meister Anwendung, und werdeir die den bisher vensionirtenBürgermeistern zn zahlenden Pensionen
in unveränderter Höhe auf die Provinzial-Pensionskasseübernommen.

tz. 15.

Gegenwärtiges Statut tritt nach erfolgt« Allerhöchster Sanktion sofort in Kraft.
Die Bürgermeistereienwerden von der Pflicht, Pensionen an die Bürgermeister zu zahlen,

entbunden, uud geht diese Verpflichtung ans die Provinzial-Pensionskassenach Maßgabe dieses
Statuts über.

Reglement zum Statut,
betreffend

die Peilsimis-Verhältnisseder Bürgermeister der Landgemeinden der Nheinprol'inz.

Die Ausführung des Statuts gefchiehtnach Maßgabe des nachfolgenden Reglements.

8. i.
Der nach H. 1 des Statuts gebildeten Provinzial-Pensionskafsewird ein Verwaltungsrath

zur Seite gestellt, welcheraus sechs Mitgliedern besteht, von denen zwei im Regierungsbezirke
Düsseldorf nnd je einer in den RegierungsbezirkenAachen, Koblenz, Köln und Trier ihreu Wohnsitz
habeu sollen.

Für jedes Mitglied ist ein Stellvertreter zu wählen.
Die Wahl erfolgt anf fechs Jahre dnrch die Bersammlnng der Landbürgermcisterder

Rhcinprovinz.
Alle zwei Jahre scheidet '/» ans lind werden die nach den ersten zwei, beziehungsweise

vier Jahren Ausscheidendendurch das Loos bestimmt. Nothwendige Ersatzwahlen im Laufe der
Wahlperiode erfolgen für die Zeit bis znr nächsten Bürgermeister-Versammlung durch den
Verwaltnngsrath.

Der Bcrwaltuugsrath hat das Recht, von allen auf die Kassen-Verwaltungbezüglichen
GeschäftenKenntniß zu verlangen. Insbesondere hat er:

1. den Etat der Kasse für das nächstfolgendeM)r zu begutachten;
2. die )ahresrechunng vorzuvrüfen.
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§. 3.
Die Festsetzungdes Kassen-Etats sowie die Dechargirung der Rechnung bleibt dem

Provinzial-Lcmdtagevorbehalten.
5- ^.

Den Vorsitz im Verwaltnngsrath fül,rt der LandeS-Direttor oder sein gesetzlicher Stell¬
vertreter mit vollem Stimmrecht, bei Stimmengleichheit gibt seine Stimme den Ausschlag. Der
Verwaltungsrath ist von, Laudes-Direttor so oft zn berufen, als es die Geschäfteerfordern, oder
die Hälfte seiner Mitglieder unter Angabe der Tagesordnung dies verlangt. Er ist befchlußfähig,
wenn mehr als die Hälfte feiner Mitglieder anwesend ist.

Im Falle eiue solche Versammlnng beschlußunfähigbleibt, sind die in einer zweiten
Sitzung Erschienenen in beliebiger Anzahl beschlußfähig. Die Mitglieder des VerwaltungSratbes
fnugireu unentgeltlich,sie erhalten aber Diäten und Reisekosten für ihre Reifen aus der Penfionstafse
in der Hohe, wie die Staatsbeamten sie nach Maßgabe oeo Gesetzes vom 24. März 1873 (G.-S.
S. 122) und der Verordnung vom 15. April t876 (G.-S, S. 107) mit dem Diätcnfatze von
« M. erhalten.

8. 5.
Alle zwei Jahre hat der Laudeü-Direktor eine Versammlnng der Landbürgermeisterder

Rheinprovinz nach Düsseldorf einzuberufen nnd in dieser einen Bericht über den Stand der
Pmsiunykassezu erstatten. In dieser Verfammlung siud auch die Wahlen zum Verwaltungsrathe
uorzunehmeu.

ß. 6.
Die Regierungen haben von jeder definitiven Anstellung, Versetzung, Amtsniederlegung,

unfreiwilligen Entlassuug uuo jedem Todesfalle eines Bürgermeisters einer Landgemeindedein
Landes-Direktor Mittheilung zu macheu, auch demselben alljährlich die Gehaltsuerhältnisse der
Bürgermeister sonne die Seeleuzahl der Vürgermeistereieuanzugeben.

Motive zn dem Statut,
bctn'sscnd

die Pensions-Perhältuisse der Bürgermeister der ^audgemeindeu m der Rheinprtwmz.

Das Streben der Ltaatsregierung auf Regelung der Pensious-Verhältnisseder Beamten
hat in anertennenswrrther Weise für fast alle auderu Beamte»-Kategorien Ausdruck gefuuden
(Staatsbeamte, Geistliche,Lehrer), nur die Landbürgermeisterder Rheiuproviuz erhoffe» noch die
Feststellungderselbeu auf Grund des Art. 25 des Gesetzes, betreffenddie Gemeinde-Verfassungin
der Nheinprouinz von, l5. Mai 185«, durch das Provinzial-Statut.

Haben die gegen die Vorzeit veränderten Lebens - Verhältnisse eine günstigere gesetzliche
Ordnung für die übrigen Beamten znr Folge gehabt, so dürfte ein Gleiches für die Land-
bürgermeislerder Rheinprovinz bei der Wichtigkeitder Stellung derselben im Staatswesen mehr
als begründet sei».

17'
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Zu 8§. 2 und 3.
Bei den Staatsbeamten werden sämmtlicheDienstjahre also auch die Militär-Dienstjahrc

und die bei andern Behörden verbrachteZeit angerechnet,während bei den Landbürgermeistern die
im Staatsdienste verbrachte Dienstzeit wegfällt nnd mir die in ein und derselben Bürgermeisterei
zurückgelegte Dienstzeit angerechnetwird. Hierzn kommt, daß bei dem gering bemessenen Gehalt
der Bürgermeister bei späterem Eintritt der Pensions-Berechtignngeine Pension für dieselben sich
ergebe» würde, wovon dieselben nicht leben können nnd welche noch unter der Pension eines
Etaatsnnterbeamten stehen würde.

Außerdem beginnt auch bei den Stadtbürgermeistern die Pensions-Berechtignng mit dem
<>. Dienstjahre.

Zu 8- >.
Der Staatsbeamte kennt keine Nebeneinnahme; bei Kommunalbeamten werden dieselben

als Gehalt mitgerechnet; folglich ist es billig und recht, daß bei Pensionirnng auch dir Nebcn-
einnahmen berücksichtigt werden.

Zu W. 5-11.
Diese H§. sind eonform den Nestimmnngen über die Pensionirnng der Staatsbeamten,

Zu 8- 12.
Nach Art, 12 der Novelle sind die Pensionen der Bürgermeister von den Bürgermeisterei-

Verbänden zu tragen, mithin sind von diesen auch die erforderlichenPensions-Beiträge zn leisten,
um so mehr als durch die Errichtung einer Prouinzial - Pensionskasse für viele Bürgermeistereien
die Zahlung der Pensionen wegfällt nnd der ans die Bürgermeistereien entfallende Veitrag
nnbedentendist.

Zu §. 13.
Wie es den Intentionen des Art. ^5 der Novelle entspricht, soll die Pension der Bürger¬

meister eine Provinziallast nnd keine Gemeindclast sein, nnd mnß mithin die Anfbringnng der
erforderlichenSummen auch analog der Provinzialumlage bewirkt werden.

Zu 8- 14.
Die Uebernahme der von den Bürgermeistereien bisher zu zahlenden Pensionen auf die

Prouinzial-Pensionstasse rechtfertigt sich dadurch, daß uunmehr alle Bürgermeistereienzur Zahlung
der auf den Verband fallenden Beiträge verpflichtetsind.
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Statut
dcr

NheinischeuWittiuen- und Waism-VcrsurgungsanMt.

8. i.
Von dein Prouinzial-Verbailde der Rheinproviüz wird mit einem Capital uon

M. eine „Rheinische Wittwen- nnd Waise»-Versorgil»gsa»stalt" begründet, welche
bestimmt ist, Wittwen nnd Waisen pensionsberechtigter Beamten der Bürgermeisterei- nnd
Gemeinde-Verbändein der Rheinprovinz Wittwen- nnd Waisengeld zn gewähren.

Die am zu eröffnende
Anstalt hat ihren Sitz in der Stadt Düsseldorf, als dein Sitze des Prouinzial-Berbandes von
Khcinland, nnd wird von den Organeil des letzteren als ein Prouinzial-Institnt »ach Maßgabe
ber Bestimmungen für dir Organisation der Verwaltung des Prouinzial-Verinögeus und der
Mouinzial-Nnstalteilin der Rheinprouinz verwaltet.

8- 3.
Wird die Anstalt aufgelost, so fällt deren Vermögen an die alsdaun bei derfelben noch

betheiligtenKomnnlnal-Verbände nach Verhältniß der uon denselben im letzten Jahre gezahlten
Wittwe»- und Waiseilgeldbeiträge, sofern diefelben gegenüber ihren Beamten beziehnngsweise
gegenüber den Wittwen und Waise» ihrer verstorbene» Beamten die der Anstalt obliegenden
"ervfliclMugrn übernehmen.

Voll dcvl, was hiemach auf die betheiligten Verbände entfällt, ist jedoch vorweg der
"etrag von M. zn kürze», welcheran den Provinzial-Verband als Rückvergütungfür das
""6, tz, i der Anstalt überwieseneGrnndtavital fällt.

Reglement
dcr

Mimischen Wittwen-und

I. Bestimmung der Anstalt.
§. 1.

^ , Die Rheinische Wittwen- nnd Waifen-Verforgnngsanstalt ist zunächst bestimmt, den
^ttwen und Waisen der vensionsbercchtigtenBeamte» der Bürgermeisterei und Landgemeinden
°" Nheiilvrovinz, soweit diese Kommu»al-Verbände der Anstalt bcigrtreten sind, Wittwen- nnd
^sengeld z>l ge>uähre„. Zu diese,» .Mmmunal-Beamte» sind dir «ehrer a» den öffeiltlichen
^bltssch,,,^^ sowie a» den öffentlichenhöhern Lehranstalten nicht zn rcch»e«.
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§. 2.

Der Beitritt eines der genannten Kommunal-Verbändemuh stets für alle seine Beamten
erfolgen, denen der betreffende Verband beim Eintritt in den Nuhestcmd eine lebenslänglichePension
zu gewähren verpflichtet sein würde — ohne Unterschied, ob diese Beamten lebenslänglich, auf
bestimmte Zeit, oder auf Kündigung angestellt, und ohne Unterschied,ob dieselben verheiralhet oder
unuerheirathet sind. Eine Ansnabme findet nur hiusichtlichder zur Zeit des Beitritts bereits
augestelltenBeamten statt, welche nicht erklärt haben, den ihnen aufznerlegendenBetrag der
Wittwen- und Waife» (Geldbeiträgesich anrechnenzu lasse» <A 3). Diese Beamten tonnen später
der Anstalt nnr noch binnen Jahresfrist unter der Bedingung zugeführt werden, daß die Beiträge
von dein Beitritte des Verbandes an nachgezahltwerden.

Mit Zustimmung des Provinzial-Verwaltungsraths tonnen die Verbände bei ihrem Beitritt
einzelneKlassen ihrer Beamten von der Netheiligung an der Anstalt ausschließen. Sollen solche
Neamtentlasseuspäter der Anstalt zugeführt werden, so bedarf es der Zustimmuug des Prouinzial-
Verwaltnngsraths, und ist für dieselben das entsprechende Eintanfsgeld <H- 10) zn zahle». Bezüglich
der zur Zeit der Znfnhrnng dieser Beamtenklasse» bereits angestelltenBeamten greift die vorher¬
gehende Bestimmuug Platz, wonach dieselben binnen Jahresfrist ihren Beitritt erklären müssen, nnd
es müssen für diese Beamten die gesannntenWittwen- und Waisen-Geldbeiträge für dir Zeit vom
Beitritt des betreffendenVerbandes, beziehungsweisefür die Zeit feit der erfolgten Anstellung der
Beamten nachgezahltwerde».

Die zur Zeit des Beitritts des Verbandes bereits pensionirten Beamten desselben sind
von der Betheiligung an der Anstalt ausgeschlossen.

II. Wittwen« nnd Wmsm-Geldbeiträge.

5. 3.
Der Konmnmal-Verbcmdist verpflichtet, für jede» Beamten, hinsichtlich dessen der Beitritt

erfolgt ist, ei»e» Wittwen- und Waisen-Geldbeitrag von sechs Prozent des pensionsfähigen Dienst-
eintommens, des Wartegeldes oder der Pension der Beamten au die Anstalt abzuführen, jedoch ist
der die Icchressnmmevon 9000 M. des pensionsfähigen Diensteinkommensoder Wnrtegeldes und
von 5000 M. der Pension übersteigendeBetrag nicht beitragspflichtig.

Die Pension wird für die Wittwen- und Waisen-Geldbeiträge in der Höhe zu Grunde
gelegt, welche sich nach Maßgabe des pensionsfähigen Dicnsteintommms des Beamte» — mag
derselbe lebmslcmglich,auf bestimmte Zeit, oder anf Kündigung angestellt fein — nach den für die
unmittelbaren Staatsbeamten geltenden Bestinmumge» ergibt. Bei Berechnnng der Dienstzeit
kommt anßer der nach den Anstellnngs-Bedingnngendein Beamten axzurechnendenDienstzeit bei
der zur Zahlung der Pensio» verpflichtete» Gemeinde und derjenigen Dienstzeit, welche einem
nnmittelbaren Staatsbeamten kraft des Gesetzes anzurechnenist, anch die Zeit in Anrechnung,>>'
welcher der Beamte auderweit im Kommunnldienstmit den, Anrecht ans Pension sich befnndenhat.

Ist der Beamte, ehe er die zur Erlangung des Rechtes auf Pension erforderlicheDienstzeit
erfüllt hatte, unter Gewährnng ei»er lebenslänglichenPension in den Ruhestand versetzt worden,
so kommt diese Pension nur iusoweit in Betracht, als sie ein Viertel seines pensionsfähigen
Dienstcinkommensnicht übersteigt.
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Der gleiche Wittwen- lind Waisen-Geldbeitrag ist muh nach dein Tode des Beamten zu
entrichte!! für die Zeit, in welcherden Hinterbliebenen desselbendas Gehalt, das Wartegeld oder
"ie Pension noch fortzngewnhrcnist. (Gnadenqnnrtal, Gnadenmonat.)

Dem Verbände bleibt vorbehalten, den Wittwen- nnd Waisen-Geldbeitrag theilweiseund
b>s zur Hohe «on l^"/« von den Bezügen des Beamten resp, der .Hinterbliebenendesselben
""zubehalten.

Die Wittwen- uud Waifen-Geldbeitrnge sind vierteljährlich an die Anstalt abznführen.

Die Verpflichtungzur Entrichtung des Wittwen- und Waisen-Geldbeitrages erlischt:
1. für den Beamte», welcherohne Pension aus dem Dienst scheidet, oder mit Belassung

eines Theils derselbenaus dem Dienste entlasse», oder unter Bewillignng einer Pension
auf bestimmte Zeit in den Ruhestand versetzt wird, mit dem Ablauf desjenigen
Monats, in welchem das Ausscheide»oder die Entlassung aus dem Dienste oder die
Versetzungin den Ruhestand eingetreten ist;

2. für den Beamten, welcher nieder uerheirnthet ist, noch unverheirathete eheliche oder
durch uachgefolgte Ehe legitimirte Kinder unter 16 Jahren besitzt, mit dein Zeitpunkte
der Versetzungin den Ruhestand;

3. für den pcnsionirten Beamten mit dem Ablauf desjenigen Monats, in welchem die
unter Ziffer 2 bezeichnete Voranssetzung zutrifft. Durch eine nach der Pensionirnng
geschlosseneEhe oder durch das Vorhandensein von .Andern ans einer solchen wird
das Erlöschender Verpflichtungnicht gehindert.

§.6.
Soweit die Wittwen- uud Waiseu-Geldbeiträge uuter Heranziehung der uach H. 7 ver-

lüfchcirenMittel iu einem Rechnnngsjahre nicht ausgereicht haben, das Wittwen- und Waisengeld
M decke», sind die der Anstalt beigetretenenVerbände verpflichtet,nach Verhältniß der von ihnen
w dem Jahre abgeführten Wittwen- nnd Waisen-Geldbeiträgedas Fehlende nachzuzahlen.

Nach demselben Verhältnis; sind etwaige Neberschüssedes Rechnungsjahres ans die
"wlttwen- und Waisen-Geldbeiträge des folgenden Wahresanzurechnen, unbeschadet jedoch der ein-
'chrünkenden Bestimmnng des 8. 7.

Haben sich mehrere Jahre hintereinander Rechnnngsüberschüsseergeben, so ist der
P^uivzial-Nerwaltungsrath befugt, die im 8- 3 bestimmten Wittwen- nnd Waisen-Geldbeiträge
' ^ruflich entsprechendherunter zn setzen.

^ . Die Verbände sind in diese,» Falle aber verpflichtet,den von ihren Beamten geforderten
^ "^ag soweit zu vermindern, daß er nicht mehr als die Hälfte des von ihnen in. Ganzen
«""steten Inhresznschnssesbeträgt.

III. Emkaufsgeld. Eisenler Fonds.
8. ?.

^ .. ^W voil dem Provinzial-Verbllnde der Anstalt zugeführte Kapital von M. gilt
.^ ^"lkllufVgeld für die Kommnnal-Verbände der Bürgermeisterei- und Landgemeinden. Den,

wurch gebildeten Grundtnpitale wachse» vorläufig die Zinsen desselben hinzu; desgleichendie
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benn Ablauf eines Rechnungsjahres zur Zahlung des Wittwen- und Waisengeldes nicht erforderlich
gewefeneil Beträge der Wittwen- und Waifen-Geldbeiträge. Sobald jedoch der Fonds die Höhe
des 15fachcn Betrages der in: ^anfe des letzten ^»iechuungsjahreseingegangenenWittwen- und
Waisen-Geldbeiträge überschritte,: hat, ist der fernere Neberschnß — unter ZurüÄhaltnng eines
von dein Proviuzial-Verwaltungsrathe z>lr Sicherung der laufenden Aiwgabe» der Anstalt zu
bestinunenden Betrages — zur Verminderung der Wittwen- und Waisen-Geldbeiträgedes folgenden
Jahres unter der Beschränkung zu verwenden, das; jener Fonds auf der Höhe de« l5fachen
Betrages der jährlichen Wittwen- und Waisen-Geldbeiträge und unter allen Nmstäudeu auf der
Höhe des ans Provinzialfonos gewährten Zuschusses uo» M. zu erhalten ist.

8- «.
Tritt einer der genannten Konuunnal- Verbände der Anstalt erst nach Ablanf eineo

Jahres seit der Eröffnung derselbenbei, so ist der beitreteude Kommnnal- Verband verpflichtet,
zur Verstärkung des Grundkapitals <H. ?) ein Einwnfsgeld zn zahlen, ivelches zu deni Betrage
der von ihm zu zahlenden Wittwen- nud Waifen-Geldbeiträge in demselbenVerhältniß steht, wie
der nm das Grundkapital »<1 M. verminderte Bestand des Grundkapitals zu dem Betrage
der zur Zeit des Beitritts an die Anstalt abzuführenden Wittweu- und Waisen-Geldbeiträge der
bereits beigetretenenKommnnal-Verbände.

8.9.
Iu gleicherWeise ist' das Einkaufsgeld für die Beamten der nach 8- 2 Absatz 3 nach¬

träglich der Anstalt zuzuführenden Veamtenklasscnzu bestimme».

IV. Wittwen« und Wcnsmgcld.
^. 10.

Die Wittwe und die Hinterbliebenenehelichen oder durch nachfolgendeEhe legitimirten
Kinder eines Beamten, für welchen zur Zeit feines Todes ein Kommunal-Verband zur Entrichtung
des Wittwen- und Waisen-Keldbeitragc«au die Anstalt verpflichtetgewesen ist, habe» an die letztere
einen Anspruch auf Wittweu- und Waisengeld nach Mcchgabeder »achfolgendenVestinnuuugeu.

^. 11.
Das Wittwengeld besteht in dein dritten Theile derjenigenPension, von welcherfür den

Verstorbenen nach tz. 3 der Wittwen- nno Waisen-Geldbeitrag zn zahlen gewesen ist oder zn
zahlen gewesensein würde, wenn derselbe am Todestage in den Ruhestand versetzt wäre.

Jedoch soll das Wittwengeld, vorbehaltlich der in tz. 13 verordneten Beschränkung,
mindestens 1NN M. betragen und IN00 M, nicht übersteigen.

8- 12.
Das Waisengeld beträgt!
1. für Binder, deren Mutter lebt und zur Zeit des Todes des Beamten zum Bezugs

uon Wittwengeld berechtigt war, ein Fünftel des Witwengeldes für jedes Kind!
2. für Kinder, deren Mnttcr nicht mehr lebt, oder zur Zeit des Todes des Beamten

zum Bezüge von Wittwengeld nicht berechtigt war, ein Dritttheil des Wittweugeldes
für ieden l,>i,,Kfür jedes z^md.
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5- 13.

Wittwen- und Waisengeld dürfen weder einzeln noch zusammen den Betrag der Pension
übersteigen, von welcher für den Verstorbene» nach tz. 3 der Wittwen- und Waisen-Geldbeitrag
M zahlen gewesen ist oder zu zahlen gewesen seiu würde, wenn derselbe am Todestage in den
Nuhestaud versetzt worden wäre. Bei Anwendung dieser Beschränkungwerden das Wittweu- und
Waiseugeldverhältnißmäßig gekürzt.

Bei dem Ausscheide,! eines Wittwen- nud Waisengcld-Berechtigte»erhöht sich das Wittwen-
und Waiseugeld der verbleibendenBerechtigtenvon den: nächstfolgenden Monate an insoweit, als sie
sich noch nicht im vollen Genuß der ihnen nach den 88- H—13 gebührenden Beträge befinden.

tz- 15.
War die Wittwe mehr als 15 Jahre jünger als der Verstorbene, so wird das nach

Maßgabe der HH. 11 — 18 berechnete Wittwengeld für jedes augefcmgeueJahr des Alters¬
unterschiedes über 15 bis einschließlich 25 Jahre um ^o gekürzt.

Auf den nach tz. 1 l zu berechnenden Netrag des Waisengelde« sind diese Kürzungen des
Witwengeldes ohne Einfluß.

8- 16.
Keinen Anspruch ans Witwengeld hat die Wittwe, wenn die Ehe mit dein verstorbenen

Beamten innerhalb dreier Monate vor seinem Ableben geschlossenund die Eheschließungzu dem
Zwecke erfolgt ist, um der Wittwe deu Bezug des Wittwengeldes zu verschaffen. Ob dieses der
3«ll gewesen,darüber entscheidet endgültig der Provinzial-Verwaltnngsrath.

Keinen Anspruch auf Wittwen- und Waiscngeld haben die Wittwe und die Hinterbliebene»
Binder eines pensionirten Beamten aus solcher Ehe, welche erst nach der Versetzung in den
Ruhestand geschlossen ist.

s- 1?.
Stirbt ein Beamter, für welchen znr Zeit feines Todes ein Kounmmal-Verband zur

Entrichtung des Wittwen- nud Waisen-Geldbeitrages an die Anstalt verpflichtet gewesen ist, vor
Erfüllung der seine Pensions-NerechtigungbedingendenDienstzeit, so kann der Wittwe und den
Waisen desselben von dem Provinzial-Verwaltnngsrathe im Einverständnissemit dem betreffeuden
Kcwnnunal-Ncrbaudr,welchem der Verstorbene angehört hat, Wittwen- nnd Waisengeld bis zu '/<
"^ pensiousfähigeu Diensteintommens desselbenbewilligt werden.

ß. 18.

Die Zahlung des Wittwen- nnd Waisengeldes beginnt mit dem Ablauf des Gnaden-
lMMals oder des Gnadenmonats. H. 3 Abs. 2.

6- 19-
Das Wittwen- und Waisengeld wird monatlich im Voraus bezahlt, nnd zwar in der

Flegel durch Vermittelung des Kommunal-Verbandes, welchemder verstorbene Beamte angehört
h"> Nach Anhörung des letztern bestimmt der Provinzial-Verwaltungsrath, an wen die Zahlung
gültig zu leisten ist. '

18
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Nicht abgehobene Theilbeträge des Witwen- und Waisengeldes verjähren binnen
4 Jahren, um» Tage ihrer Fälligkeit an gerechnet, zum Portheil der Anstalt.

tz. 20.

Das Wittwen- und Waisengeld kann mit rechtlicher Wirkung nieder abgetreten noch
verpfändet oder sonst übertragen werden.

8- 21.

Das Recht auf den Bezug des Wittwen- und Waifengeldes erlischt:
1. für jeden Berechtigten mit dem Ablauf des Monats, in welchem er sich uerheirathet

hat oder stirbt;
2. für jede Waise außerdem mit dem Ablauf des Monats, in welchem sie das

18. Lebensjahr vollendet.
8- 22.

Das Recht auf den Bezug des Wittwen- und Waifengeldes rnht, wenn der Berechtigte
das deutsche" Indigenat verliert, bis zur etwaigeu Wiedererlangung desselben.

l;. 23.

Mit der aus dem tz. 7 sich ergebendenMaßgabe erfolgt die Vestimmnng darüber, ob
uud welches Wittwen- und Waisengeld der Wittwe nnd den Waifen des Beamten zusteht, uach
Anhörung des Kommunal-Verbandes,welchem der Verstorbene angehört hat,' durch den Provinzial-
Perwaltnngsrath.

Die Neschreitungdes Rechtswegessteht dem Betheiligten offen, doch muß die Entscheidung
des Provinzial-Verwaltnngsrathes der Klage vorhergehen nnd letztere sodann bei Verlust des
Klagerechts iunerhalb 6 Monaten, nachdem den Betheiligten die Entscheidung des Provinzial-
Berwaltungsraths bekannt gemacht worden, erhoben werden.

V. Verwaltung der Anstalt.

H. 24.

Die Anstalt verkehrt mit den betheiligten Beamten nnd deren Hinterbliebenen durch
Vermittelung der betreffenden Kommunal-Verbande. Diese haben ihre Schreibenund Geldsendnnge»
kostenfrei dem Provinzial - Verbände bezw. dessen Organen zn übersendenund erhalten von diesen
Schreiben nnd Oeldfendnngen kostenpflichtig. Der Provinzial-Verbands führt durch feine Organe
die Verwaltung der Anstalt unentgeltlich. Die erwachsendensachlichen"Kostentragt jedoch die
Anstalt selbst.

§. 25.

Die Iahresrechnungen der Anstalt sind nach ihrer kalkulatorischen Prüfung den betheiligtett
Kommnnlll-Nerbändenvier Wochen hindurch zur Einsicht offen zu halten. ^ Letzteresind berechtigt,
Erinnernngen gegen die Rechnung geltend zn machen, über welche der Provinzial-Landtag"entscheidet.

Alljährlich ist der Rechnungsabschluß nebst einer Uebersicht des Vermögens'der Anstalt
durch die Amtsblätter der Provinz zu veröffentlichen.
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VI. Auflösungder Anstalt.

s- 26.
In» Falle der Auflösung der Anstalt sind die alsdann beteiligten Konununal- Verbände

verpflichtet,gegenüber ihren Beamten beziehungsweiseden Wittwen nnd Waisen ihrer verstorbenen
Beamten die der Anstalt obliegendenVerpflichtungen— bei Forterhebuugder »ach ß. 3 Abschnitt IV.
ben Beamten auferlegten Beiträge — zu erfüllen, wogegenihnen ihr Antheil an dem Vermögen
ver Anstalt nach Maßgabe der Bestimmungcn des Statuts ausgeantwortet wird.

Die betheiligtenBeamten beziehungsweise deren Wittwe» nnd Waisen haben keinen Anspruch
ans Befriedigung oder Abfindung ans dem Vermögen der Anstalt.

Motive zum Statut und Reglement,
betreffend

die Rheinische Wittwen-und Naisen-Persorgnngsnnstalt.

Der Gemeindebeamte,wie jeder Beamte ist ans ein festbegrenztesEinkommenangewiesen, Einleitung.
Nebenerwerbist bei ihm ausgeschlossen und er daher nicht in der Vage, aus seinem Dienst-
^»kommen für das Alter nnd für seine etwaigen HinterbliebenenSorge zu tragen, weil seine
Einkünfte nur und oft kann, auf den Lebensnnterhalt bemessen sind, snnd er seine ganze Kraft
"»getheilt feinen, Amte widmen muß,

Jeder andere Staatsbürger hat die Freiheit, sich Ueberschüsse für Alter und Hinter¬
bliebenezu schaffen.

Für die Wittwen und Waisen der Neichsbeamtcn ist durch Gesetz vom 20./1. 1881
(R.-G.-Vl. S. 85 ff.), für diejenigen der Staatsbeamten durch das Gesetz vom 20. Mai 1882
(G.-E. S. 298 ff.) thatsächlichSorge getragen, für die Lehrer steht ein Gesetz bevor, selbst für
d" Arbeiter wird vom Reich dahin Fürsorge erstrebt, nur der Gemeindebcamte steht mit seinen
etwaigen Hinterbliebenen Hülflos da.

Und doch ist er im Staatsorganismus, in der Kommnnal - Verwaltung ein so unentbehr-
l^er, wesentlicherFaktor, daß in dieser Beziehung mich seiner gedachtwerden, darf.

Der Gemeiudebeamte,als mittelbarer Staatsbeamter, ist bei der dieserhalb erschieuenen
Staatsgesetzgebnngausgeschlossen, dagegen haben andere Provinzen und Gemeindenbereits Anstalten
w Versorgung der Wittwen und Waisen ihrer Beamten begründet, zum Theil in der Weise,
°°K von der Provinz eine Wittwen- und Waisen-Versorgnngsaustalterrichtet und den Gemeinden
" der Provinz der Anschluß an diefelbeufrei gelassen worden ist.

In gleicher Weise dürfte daher auch in der Rheinprovinz vorzugehensem.
Es empfiehlt sich dazu eine selbständige, mit juristischerPersönlichkeitauszustattende, VeMndung.

"°" "em Proviuzial-Verbände unentgeltlichzu verwaltende Anstalt zur Versorgung der Wittwen
"'d Waisen der Gemeindebeamte»in Aussichtzu nehme», der jede Bürgermeisterei oder Gemeinde
' °er Provinz für ihre Beamte» beizutreten, wenn nicht verpflichtet,doch berechtigtist.

18"
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Als Ziel wird ins Auge gefaßt, den Wittwen und Waisen der Gemeindebeamten durch
diese Anstalt dieselben Pensionen zu gewähren, welche Reich und Staat ihre» Beamten für ihre
künftigen Hinterbliebenen zugesichert haben, dafür aber auch nach Möglichkeit die gleichen Leistungen,
wie sie die Reichs- und Staatsbeamten zu erfüllen haben, den Genieindebeamtenaufzuerlegen.

Soweit die Anstalt mit den Wittwen- und Waisen - Geldbeiträgen der Beamten die ihr
auferlegten Verpflichtungenzu Gunsten der Wittwe» und Waise» uo» Beamte» nicht zu erfülle,,
vermag, sollen die bei der Anstalt betheiligten Gemeinden das Fehlende verhällnißmäßig zuzahlen.

Bei den vielfachen, einer Kapital- (Gebens-) Versicherung entgegen stehendenBedenken
gegen eine Rentenversicherungdurch Gewährung von Wittwe»- nnd Waiseugeld dürfte letztere am
geeignetstensein, abgesehendauon, daß Reich, Staat nnd Provinz in dieser letzte» Weise Fürsorge
für ihre Beamte» getroffen habe» und ein engerer Anschluß daran für die ,^ommu»albeamtcu
ailgezeigt ist.

Eine» ausreichende!, Ersatz für das Recht auf Wittwen- nnd Waifengeld nach den Grund¬
sätzen der Reliktengesetzekann die Kapitalversicherung in den Grenzen, in denen sie überhaupt
durchführbar ist, für die Versorgung der Hinterbliebene» der Beamte» nicht gewähren.

Zur Aufstellungeiner Rentabilitäts-Nerechmmgfür die geplante Anstalt fehlt es in Betreff
der Gemeindebeamtenan ausreichendemstatistifchen Material, und wird man die Verhältnisse der
Staatsbeamten einer Berechnung zu Grunde legcu müssen, welche ja von denen der pensions¬
berechtigtenKomnumalbeamtennicht zu sehr abweichen.

Nach den Ermittelnngen für die preußische»Staatsbeamte» hat sich ergebe», daß zur
Gewähnmg der de» Wittwen und Waisen dieser Beamten zugesicherten Pensionen, Beiträge in
Höhe uo» 9,54> des pe»sio»sfähige»Dimsteintommens der Beamte» erforderlich fei» würden
von der Zeit ab, wo der Beharnmgoznstnnd, d. h. der jährliche Abgang der unter die neue»
Bestimmungen fallenden Hinterbliebenen dem jährlichen Zugnug gleich geworden fein wird.

Jene Beiträge von 9,»4°/o werden mit U°/u durch die Kommminl-Verbänoe und deren
Beamten beschafft, während in» »»günstige» Falle ,^,»4°/u aus deu Revenüen des Reservefonds
zufließenmüsse».

Letzteresist bei einer >tapitaluerzi»sung von 4°/« der Fall, wen» der Reservefonds den
15 fachen Netrag der Jahresbeiträge erreicht hat.

BW dahin würde» die Ueberschüfse ei»es Benvaltungsjahres dem Refervefo»ds zufließe»
müsse», oh»e daß dieselbenetwa zu dem Mehrbedarf eines andern Jahre« heranzuziehenwäre»,
vielmehr müßte dieser durch einen entsprechende» Aufschlagzu den Beiträgen gedeckt werden.

Ausgeschlossenist es freilich nicht, daß solche Aufschlageerforderlichwerde», aber sie
werden, wie auznnehmen, nichl leicht von erheblicherBedentung sei», da die Erwartung berechtig!
ist, daß der Reservefonds, noch ehe die A»stalt i» de» Veharrnngszustand eingetreten, seine
reglemrntsmäßige Höhe erreicht haben wird.

Und wenn erst der Reservefonds zur Höhe des eiferne» Bestandfonds angewachfenist,
dann werde» voraussichtlichdessen Revenüen herangezogenwerden tonne» zur Verminderung der
Beiträge, welcheswiederum nicht deu Beamte», sondern den Gemeinden zu Gute kommt.

Um jede Bcnachtheilignug der Gemeinden auszuschließe», die daraus erwachse»möchte,
daß sie durch ihre zeitweise über den Bedarf hnmusgegaugenenBeiträge de» Refervefonds verstärkt
haben, ist vorgesehen, daß jede Gemeinde für die Beamten oder Beamten-Kategorie», welche s"
erst später der Anstalt zuführt, ebenso wie die Gemeinde», welche erst später der Anstalt bcitrcte»,
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ein vcrhältnisimäßiges Einkaufsgeld zu zahlen hat nach Maßgabe des jeweiligen Standes des
Reservefonds.

Es ist anzunehmen, daß der Prouinzial-Verband seinerseits in der Lage sein würde, ohne
Schwierigkeitfür sich allein die Versorgung der Wittwen und Waisen seiner Beamten nach dein
Vorgange des Reichs und des Staates zu ordnen, und dabei keinen Anlaß habe, vorweg ein
beträchtlichesKapital diesem Zweckezu widmen, aber er dürfte, wie in andern Provinzen, als
eine ihm als dem bedeutendstenGemeinde-Verbändein der Rheinprouinz obliegende Verpflichtung
erkennen, die Aufgabe höher zu fasse» nnd im Interesse aller Gemeinden in der Provinz solche
Einrichtungen zn treffen, welche es ermöglichen, den hochwichtigenZweck allgemein für die
Gemeindebeamtenin der Provinz zn erreichen.

Viele Gemeinden würden für sich allein kaum iu der Lage sein, das Loos der Wittwen
und Waisen ihrer Beamten in ausreichendemMaße sicher zu stellen, und ebenso wenig vermögen
die Beamten selbst durch Opfer, wie sie den Staatsbeamten auferlegt worden sind, in gleicher
Weise ihre künftigen Hinterbliebenen zu sichern, sei eo dnrch Versicherungeiner Wittwenpcnsion,
sei r« dnrch Kapitalvcrsichcrnnganf en Todesfall.

Andernfalls wird aber auch für alle betheiligten Gemeinden in der größeren Zahl der
für ihre Hinterbliebenen sicher zu stellendenBeamten, wie sie die Anstalt erstrebt, eine größere
Stetigkeit in den Verhältnissen, gewissermaßen eine wirksamereUebertmgung des in der Sache
liegendenRisikos erzielt.

Lediglichaus dem Staatsgesetz übernommen sind die Bestimmungen über die Pflichten
der Beamten und die Rechte ihrer Hinterbliebenen i sonst sind die Entwürfe nach den Vorgängen
w den Provinzen Brandenburg und Westfalen modifizirl, jedoch für Rheinland bearbeitet und
werden »ach diefen Ausführungen die übrigen Einzelbestimmungcndcc, Statuts und Reglements
einer eingehendenBegründung nicht bedürfen.

Was endlich die Höhe des herzugebenden Vegründungskapitals betrifft, fo dürfte dasselbe
nach den bisherigen Vorgängen in der Provinz Brandenburg und Westfalen hier wie dort nach
der Beuölkerungszahlzu bemessen sein, da die Provinz Brandenburg mit einer ortsanwesenden
Bevölkerungnach der Zahlnng von 1880 von 1953 978 Einwohner znm Grundkapital 300 000 M.
bewilligt hat, wäbrend für die Provinz Westfalen mit 003 867 Einwohner 200 000 M. erbeten
sind, so dürfte für die Rheinprovinz auf 1 750 266 Einwohner ein Grundkapital von 300 000 M.
""gemessenerscheinen.
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Düsseldorf, den 27. September 1883.

Entwurf zu einem Reglement
über die

dienstlichen Verhältnisse der Beamten der prouinzialstlindischeu Verwaltung
der Nheinprcwinz.

Für die dienstlichen Verhältnisse der provinzialständischenBeamten der Nheinprovinz
werden — unbeschadet der dem Landtags - Marschall, dessen Stellvertreter und dem Provinzial-
Verwaltungsrathe nach dem Regulative über die Organisation der Verwaltung des prouiuzial-
stäudischeuVermögens und der provinzialständischen Anstalten vom 27. September 1871 sowie den
für die einzelnen Anstalteil erlassenenReglements den provinzialständischenBeamten gegenüber
zustehenden Vefugnissennd Rechte — die nachfolgendenVorschriften erlasse».

§. 1.

Allgemeine Bestimmungen.
ProvinzialständischerBeamter ist derjenige, welcher eine dauernde oder vorübergehende

Anstellung im provinzialständischen Dienste nach Maßgabe der folgendenBestimmungen (oonl. 8- 3
und 5) erlangt hat.

8- 2.

Eintheilnng der Beamten.
Die provinzialständischenBeamten werden in folgende sechs Diensttlassen eingetheilt:
I. Der zur Besorgung der lanfenden Ncrwaltungsgeschäftedes Provinziell- Verwaltungs-

rathes angestellte Landes-Direktor, welcher der erste provinzialständischeBeamte
und der Dienstuorgesetztealler übrigen provinzialständischenBeamten ist;

II. i,.. die von dein Provinzial-Landtage oder dein Provinzial-Verwaltnngsrathc gewählten
oberen und leitendenBeamten einzelner Verwaltuugszwcige: Direktor der Provinzial-
Fener-Soeietät, Landrsräthe, Landes-Naurätheuud Direktor der Provinzial-Hülfstassc;

1i. die Direktoren der Provinzial - Irrenanstalten u>ld der Provmzml-Hebamme,>-
Lehranstalt;

III. ». der Stellvertreter des Direktors der Provinzial-Fener-Societät — Ober-Inspektor —
und der stellvertretendeDirektor der Provinzial-Hülfstasse;

d. die Landes-Vauiuspettoreu und die Wegebau-Inspektoren;
«. der Direktor der Provinzial-Arbeitsanstalt zu Vraruveiler >md des Laudarinenhauseü

zu Trier,
cl. die zweiten Aerzte der Irrenanstalten, der Hausarzt des Lanbarmenhanses zu Trier

und der Direktor der Provinzial-Blindenanstalt zn Düren;
«!. die Anstaltsgeistlichen,die nicht vorstehendunter ä MlsgeftihrtenAustaltsärzte und

dle in der ständischen Verwaltnng beschäftigten Negiernngs-Nan-nnd Maschinenmeister;
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IV. ll. der Neutmeister der Prouinzial-Hülfskasse,der ^andrs-Setretär, der Nechuungsrcuisor
und der Nendaut der Provinzial-Feuer-Socictät und der Provinzial-Hülfskasse;

b. die Direktoren der Prouinzial-Taubstuurnienanstaltenund der Arbeits-Insprktor der
Arbeitsanstalt zu Vrauweiler;

e. die Sekretäre, sowie die Buchhalter bei der Zentralstelle, der Proviuzial - Feuer-
Societät und der Proviuzial-Hülfstasse, die Verwalter (Inspektoren) uud Nendanten
bei den Proviuzial-Nustalten und Kassen, die Inspektoren uud der Kassen-Kontroleur
der Prouinzinl-Feuer-Societät und die bei Letztererund der Zentralstelle angestellten
Hülfstechniker ohne höhere Qualifikation, der Polizei-Inspektor der Provinzial-
Arbeitsanstalt nno der Kanzlei-Vorsteherbei der Centralstelle;

V. !i. die Lehrer an den Proviuzial-Taubstummen- und Blindenanstalten und die
Sekretariats-Assistcnten;

I>. die Vauschreiber, die Kanzlisten ,nrd die an den Anstalten, anßer den vor unter a
aufgeführten, angestellte»Lehrer;

o. der Kastellan nn Ständehause, die Ober-Wärter und Ober-Aufseher an den
Provinzial-Nnstalten;

VI. :i. die Provinzial-Straßeuauffeher;
d. die Hülfsschreiberbei der Centralstclle und den Provinzial-Instituten;
«. die uicderen Angestelltender Anstalten, (Wärter, Auffeher, Werkmeister, Maschinisten,

Gärtner);
ä. die für wesentlich mechanischeDienstleistungen angestellten Beamten (Noten,

Pförtner 2c.).
Welcher der Beamten - Kategorien nnter III bio IV ein Beamter angehört, bestimmt im

Zweifelsfalle der Promnzial - Verwaltungsraih, welcheranch neu geschaffene Veamtcnstellenin die
vorstehendenKlassen einzureihen hat.

Art der Anstellung.
Die Anstellung der provinzialständischenBeamte» erfolgt auf eine bestimmteZeit, unter

°em Vorbehalte des Widerrufs, der Kündignng oder auf Lebenszeit.
Jeder ständische Beamte erhält bei seiner Anstellungeine Bestallung, welche die Modalitäten

seiner Anstellung enthält und für die vom Provinzial-Landtage oder Provinzial-Verwaltuugsrnthe
^wählten Beamten von den: Landtags-Marschall, für alle übrigen Beamte» von der anstellenden
Behörde (Landes-Direktor, Direktor der Prouinzial-Fener-Societät, Promnzial-Hülfskasse oder
Provinzinl-Unstnlten «mit'. 8- 5 »ul) 0) ausgefertigt wird.

Anstellungs-Qualifikation.
Neber die Erforderniffe für die Austeilung im provinzialständischenDienste, insbesondere

trüber, ob dazu das Bestehen einer staatlichenoder technisch-wissenschaftlichenPrüfung geHort,
bandet, insofern die für einzelne Anstaltenober Verwaltungszweigebestehenden Reglementshierüber
knne Bestimmung enthalten, rücksichtliä, der von den, Provinzial-Landtage zu wählendenBeamten
d" Erstere, lind rücksichtlich aller übrigen Beamten der Provinzial-Verwaltungsrath.
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Bezüglich der Anstellung von Militär-Anwärtern als Subaltern- oder Unterbeamte
finden die Bestimmungen des tz. 5 des Regulativs für die Organisation der Verwaltung des
prouinzialständischcnVermögens und der vrovinzialständischenAnstalten in der Rheinprovinz^ von,
27, September 1871 (Ges.-S. S. 469) beziehentlichder für die einzelnen Provinzial-Anstalten
erlassenenReglements Anwendung,

8- 5.

Ernennung.
Die Wahl beziehentlich Ernennung der prouinzialstäudischenBeamten erfolgt nach Maßgabe

der bestehendenBestimmungen:
«,. des Landes-Direktors und des Direktors der Provinzial-Feuer-Soeietät durch den

Provinzial-Landtag,
li. der Beamten der II. und III. Dienstklasse,sowie des Rentmeisters der Provinzial-

Hülfskasse,der Direktoren der Taubstummenanstaltennud der Verwalter (Inspektoren),
Rendanten und Lehrer der Provinzial-Anstalten nach Anhörung des Landes-Direktors
durch den Proviujial-Verwaltungsrath und

ci. aller übrigen Beamten, insofern deren Anstellung nicht durch die für einzelne Anstalten
oder Vcrwaltungszweige erlassenen Reglements dein leitenden Beamten (Direktor)
vorbehalten ist, durch den Landes-Direktor.

Die Anstellung der acl u gedachtenBeamten darf indessen Seitens des Landes-Direktors
oder des leitenden Instituts stets um auf jederzeitigenWiderruf oder unter dein Vorbehalte einer
dreimonatlichenKündigung geschehen. Zn einer Anstellung auf längere oder Lebenszeit ist die
Beschlußfassungdes Provinzial-Verwaltungsrathes erforderlich.

Den im Probedienste stehenden Aspiranten kann von dem Landes-Direktor die Verwaltung
einer Beamtenstelle provisorisch und widerruflich übertragen werden, wodurchdieselben nach geleistetem
Diensteide die Ncamtenqualität für die Dauer ihrer Verwendung erlangen.

tz. 6.

Verödung.
Jeder vrovinzialständischeBeamte ist eidlich zu verpflichten.
Die Vereidung der Beamten der I. uud II. Dienstklasscerfolgt durch den Landtags

Marschall, aller übrigen Beamten durch den Landes-Direktor beziehentlich die ernennende Behörde
(«ans. H. 5 o).

Bei den aus dem Reichs-, Staats- oder .UommnnaldiensteübernommenenBeamten genügt
die Hinweisung ans den bereits geleistetenDiensteid.

8- ?-

Amtspflichten. Im Allgemeinen.
Jeder vrovinzialständischeBeamte hat die Verpflichtung, das ihm übertragene Amt nach

Maßgabe der Gesetze sowie der für die vrovinzialständischeVerwaltung erlassenen Reglements und
sonstigen Bestimmungengewissenhaft wahrzunehmen,den dienstlichen Anordnungen seiner Vorgesetzten
Folge zu leisten und durch sein Verhalten in und außer dem Amte der Achtuug, die sein Beruf
erfordert, sich würdig zu zeigen.
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Ueber die vermöge seines Amtes ihm bekannt gewordene,! Angelegenheitenhat der Beamte
unbedingte Verschwiegenheitzu beobachten,mich nachdemdas Dienstverhältniß aufgelöst ist.

Sämmtliche ständische Beamte haben in Gemäßheit des H. 8 des Regulativs für die
Organisation der Verwaltung des provinzialständischenVermögens und der provinzialständischen
Anstalten in der Nheinprovinz vom 27. September 1871 die Rechte und Pflichten mittelbarer
Staatsbeamten.

Stellvertretung.
Jeder prouinzialständischeBeamte ist verpflichtet,die nothweudig gewordene Stellvertretung

eines anderen ständischen Beamten gleicher Berufsbildung derselben oder einer höheren Dienstklasse
nuf Anordnung der ihm vorgesetztenständischenBehörde ohne Entschädigung zu übernehmen.
Sofern für einzelne Dienststelleudie Art und Weise der Stellvertretung reglementarischim Voraus
geordnet ist, behält es hierbei sein Bewenden.

Kaution.
Wenn ein Beamter eine Kaution zu bestellen hat, so muß dieselbe in Werthpapieren des

Zutschen Reiches, des prenßischen Staates oder in Nheinprovinz-Obligationen bestehen, welche
bei der Prouinzial-Hülfstasse zu hiuterlegen sind, insofern nicht der Provinzial-Verwaltungsrath
°me andere Art der Bestellung gestattet.

Die Kaution haftet für allen Schaden, welcher durch Vorsatz oder durch ein Verseheu
°es Beamten dem Provinzial-Nerbande entstanden ist.

Die Rückgabeder Kaution, soweit sie nicht zum Schadenersätzeerforderlichist, erfolgt erst
nach Ertheiluug der Dccharge über sämmtlicheRechnungenaus der Dienstzeitdes Kautionsbestellers.

8- u».

Neben-Aemter.

Den ständischen Beamten ist nicht gestattet, ohne vorgängigeGenehmigungdes Provinzial-
"Mvaltungsrathes ein Nebenamt oder eine Nebenbeschäftigung,mit welcher eine Remuneration
^bunden ist, zu übernehmen oder ein Gewerbe zu betreibe».

Dieselbe Genehmigung ist zu dem (Antritte eines solchen Beamten in den Vorstand,
""waltungs- oder Aufsichtsrath einer jeden auf Erwerb gerichtetenGesellschafterforderlich,
y In gleicher Weise bedarf es der Genehmigung des ProuinM-Verwaltungsrathes zur
Annahme eines Mandates als Abgeordneter zum DeutscheuReichstage oder zum Landtage der
"tonarchie.

H, Die zur Annahme eines Nebenamtes oder Nebenbeschäftigungoder zum (Antritte in den
Erstand, Verwaltungs- oder Anfsichtsrath einer Gesellschaft ertheilte Erlaubniß ist jederzeit
'"derruflich.

19
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8. 11,

Urlaub.

Der Landes - Direktor darf sich außerdienstlichauf die Daner von 8 Tagen von seinem
Amtssitzeentfernen, muß aber vor feiner Abreise dein Stellvertreter und, iufofern die Adwesenheit
länger als 4 Tage dauern soll, auch dein Landtags-Marschall Nachrichtgeben.

Zu einer längeren Abwesenheitbedarf der Landes - Direktor eines Urlaubes, welcherbis
zur Dauer von N Wochen von dem Landtngs-Marschallund darüber hinaus vou dein Provinzinl-
Verwaltuugsrathe zu ertheileu ist.

Die Veurlaubuug der übrigeil prouiuzialstiindischenBeamten bis zu 6 Wochen steht,
insoweit diese Befngniß nicht durch die für eiuzelue Verwaltungszweige oder Anstalten erlassenen
Reglements dem leitenden Direktor überwiesen ist, dem Lmwes-Direktor zu.

Sind Vertretnngskosten unvermeidlich oder soll der Urlaub eines Beamten 0 Wochen
übersteigen, so ist die Entscheidungdes Provinzüü-Verwaltnngsmthes erforderlich.

ß. 12.

Gehalt- und Gehalts-Znhlnng.
Für die Besolduug der ständischen Beamten wird von dem Provinzial-Landtag ein Normal-

Etat aufgestellt. Die Zahlung des Gehaltes erfolgt an die definitiv angestelltenVemnten der
vier ersten Klassenvierteljährlich im Voran«, an alle übrigen monatlich im Vornno.

8. 13.

Gnaden-Qnartal.

Hinterläßt ein im Dienste verstorbener ständischer Vcamte eine Wittwe oder eheliche
Nachkommen, so gebührt den Hinterbliebenen für das auf den Sterbemonat folgende Vierteljahr
noch die volle Besoldung des Verstorbenen(Gnaden-Quartal).

Zur Besoldung im Sinne der vorstehenden Bestimmung gehören außer dem Gehalte auch
die sonstigen,dem Verstorbeueuaus Provinzialmitteln gewährtenDiensteinknnfte,fo weit diefelben
nicht als Vergütung für baare Auslagen zu betrachten fiud.

An wcu die Zahlung des Gnaden-Quartals zu leisten ist, bestimmt die vorgesetzte
Dienstbehörde.

Die Gewährung des Gnaden-Quartals kann in Ermangelung der vorstellend erwähnten
Hinterbliebenenmit Genehmigung des Provinzial - Verwaltnngörathes auch dann stattfinden, wenn
der VerstorbeneEltern, Geschwister,Geschwisterkinder oder Pflegekinder, deren Ernährer er war,
in Bedürftigkeit hinterläßt.

Das Gnaden-Quartal kann nicht Gegenstand der Befchlagnnhmefein.

8- 14.

Dienstwohnung.

Ist mit der Stelle eine Dienstwohnung verbunden, so verbleibt diese Wohnung der Hinter¬
bliebenen Wittwe noch drei fernere Monate nach Ablauf des Sterbemonats.

Hinterläßt der Beamte keine Wittwe, so ist denjenigen, ans welche fein Nachlaß übergeht,
eine vom Todestage an zu rechnende dreißigtägige Frist zur Näumung der Dienstwohnung zu
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gewähren. Arbeitszimmer, sowie sonstige für den amtlichen Gebrauch bestimmte Lokalitäten müssen
in jedem Falle sofort geränmt werden.

Für die Unterhaltung der Dienstwohnung ist das uon dem Proumzial-Verwaltungsratbe
erlassene Reglement maßgebend.

8- 15.

Versetzung der Beamten.
^eder prouinzialstündlsche Aeainte muh sich die Versetzungin ein anderes ständisches Amt

derselbe»Dienstklasjemit gleicherBerufsbildung und demselben Dienfteinkommenunter Vergütung
der reglementsmäßigen Umzugskostengefallen lasseil.

Als eine Verkürzung im Einkommen ist es nicht anzusehen, wem, die Gelegenheit zur
Verwaltung uon Nebenämtern entzogeil wird, oder die Ortszulage, oder der Bezug der sür
Dieustunkoste»besonders ausgesetzten Einnahmen mit diesen Unkosten fortfällt, oder endlich an Stelle
der Dienstwohnung und soustigeu Emolnmmte die dafür im Etat vorgeseheneGeldentschädigung
gewährt wird.

§. 16.

Dienstreisen nnd die dafür zn ssemährende Ontschädignng. Nmzngskoste».
Die Diäten nnd Reisekosten-Vergütungder Beamten der prouinzialständischen Verwaltnng

erfolgt nach den von dem Provinzial-Landtage erlassenen desfallsigen reglementarischen Bestimmungen.
Ebenso nürd die Vcrgütuug von Umzngstostendnrch besonderesReglement geregelt.
Dem Prouinzial-Landtage bleibt der Erlaß neuer Bestimmnngen über die Vergütung der

-Diäten und Reisekosten sowie der llmzugskosten,sowie das Recht vorbehalten, die bestehenden Sätze
mr die Vergütung dieser Kosten generell oder hinsichtlich einzelner Beamtem abzuändern.

8- 1?.

Versetzung, m den Ruhestand nnd Gewährnng des Nilhegehaltes.
Für die Versetzung eines ständischen Beamte» i» den Ruhestand, sowie die Höhe und

Zahlung des ihm gebührenden Ruhegehaltes ist das Peusions-Reglement vom 24. November 1881
und lg. Dezember 1882 maßgebend.

lj. 18.

Fürsorge für die Hinterbliebenen der Beamten.
Die Fürsorge für die Hinterbliebenender stiindifchen Beamten wird durch ein befonderes

Reglementgeordnet.
H. 19.

Disziplinarverhältuiß der Beamten.
Hinsichtlich der Dienstvergehender ständischen Beamten nnd deren Bestrafung findet das

Gesetz über- die Dienstuergebender nicht richterlicheil Beamten uum 21. Inli 1852 (G.-S. 2. 4N5)
""Wendung.

Bis zur gesetzliche» anderiueiteil Regelung der Diszipliuarbefugnisse der ständiscl,en
Chorde» bleibt dir nach der Gefchäfts-Instrnttion für den Landes-Dircktor, soioie den bestehenden

>,

>!>
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Reglements den ständischen Beamten auferlegte vertragsmäßige Verpflichtung sich für den Fall
der Verletzungihrer Dienstpflichten die Festsetzung von Geldbußen bis zu 30 Mark gefallen zu
lassen, in Kraft.

8. 20.
Die vorstehenden Bestimmungen treten für sämmtliche proumzialständischeBeamte mit

Ausnahme der Beamten der Prouinzial-Feuer-Soeietät am 1. April 1884 in Kraft.
Für die Beamte» der Proviuzial-Feuer-Societät wird der Zeitpunkt der Geltung diese»

Reglements durch Beschluß des Proviuzial-Landtages bestimmt, und bewendet es bis dahin bei
den jetzt geltenden Nestimmmungen.

Motive
zu dem

vorstehenden Entwürfe eines Reglements über die dienstlichen Verhältnisse der Beamten
der provinzialständischen Verwaltung der Rheinprovinz.

Die dienstlichen Verhältnisse der provinzialständischenBeamten der Rheinprovinz sind zur
Zeit nicht einheitlichgeordnet. Außerdem fehlt ee> an klaren nnd erschöpfenden Bestimmungenüber
die Rc Hte uud Pflichten diefer Beamten. Der H. 8 des Regulativs für die Organisation der
Verwaltung des provinzialständischenVermögens und der provinzialständischenAnstalten in der
Rheinprovinz vom 27. September 1871 enthält zwar die Bestimmnng, daß sämmtlicheständischen
Beamten die Rechte und Pflichten mittelbarer Staatsbeamten haben, allein die Rechte nnd Pflichten
diefer letzteren Neamtentategorie sind gesetzlich nicht besonders festgesetztuud muß deshalb im
konkreten Falle ans dem Wege der Auslegung ermittelt werden, ob und in wie weit die für
»»mittelbare Staatsbeamte erlassene», Vorschriften auch für die mittelbaren Staatsbeamten gelte».
Ey ist in der Natur der Verhältnisse begründet, daß hierbei Meinungsverschiedenheitenauftauchen,
uud daß manchmal die Ansichten der Vorgesetzte» vou deujeuigcu der uutergebeneu Beamten
abweichen. Die aus diesem Verhältnisse sich mit NothwendigkeitergebendenSchwierigkeitensind
bei der großen Zahl der ständische» Beamte» i» hiesiger Proviuz um so mehr empfuudeu worden,
als die Disziplinnrbesugnisfr der ständischen Behörden in der Rheiuvrovinz noch nicht gesetzlich
geregelt sind uud deshalb der Einfluß der vorgesetzten Behörden an uud für sich schon wesentlich
abgeschwächt ist.

Der Prouinzial-Nerwaltungsmth beehrt sich zur Beseitigung des erwähnten Uebelstandes,
sowie znr Gewinnung einer festen Grundlage für die dienstlichen Verhältnisse der ständische»
Beamten dein Prouinzial-Landtage die gegenwärtigeVorlage zn unterbreite», zu dercu Motivirnng
im Einzelnen Folgendes hervorgehobenwird:

llä ß. 1. Die genane Feststellungder Eigeuschaftals stäudifcher Beamter erscheintschon
mit Rücksicht auf die Anwendung der für Beamte geltenden Gefetze auf die ständische» Beamten
hinsichtlich der staatliche»und kommunalen Organe erforderlich.

Die Qualität als ständischerBeamter soll nach dem Reglement durch die Bestallung/
beziehentlich die Vereiduug (H. 8 und 5 des Reglements) der Verwaltung, wie den Behörden uud
dritten Personen gegenüber festgestellt werden, fo daß ein Zweifel darüber, ob Jemand ständischer
Beamter ist oder nicht, in Znkunft nicht mehr e»tstehen kann.



149

«sl F, 2. Die Eintheilung der Beamten i» bestinunteDienstklasseuist bei der großen
Zahl der ständischen Beamten unvermeidlich,nni die erforderlicheil Anhaltspunkte für Versetzungen,
Gewährung uou Gehalt, Neiseeutschädigungen,Umzugskosten :e. zu erlange». Die Eintheiluug
selbst ist unter sorgfältiger Berücksichtigungdes Umfanges der Thätigkeit, der Verantwortlichkeit
und der erforderlichenVorbildung getroffen worden,

ack §. 3 bis 10. Die bezüglichen Bestimnnmge» entsprechen im Wesentliche»den für
unmittelbare Staatsbeamte erlassene» Vorschriften oder den bereits zur Zeit bei Anstellungen
gemachtenVorbehalten.

Abweichendvon den staatlichen Bestinnmmge» ist nur der Vorbehalt der Genehmigung
des Prouinzinl-Verwaltimgorathes zur Auncchmeeines Mandates zum deutschen Reichstage oder
zu», Landtage der Monarchie. Da die proviuzialständischeVerwaltung nicht über eine solche Zahl
von Beamte», wie der Staat verfügt, so müsse» durch dir Annahme eines Mandates zu den
vorgenannten Vertretnngstörpern Seitens eines oder mehrerer Nenniten nnd die dadurch bedingte
längere Abwesenheitder Letzterenvon ihrem Amtssitzefür dir Verwaltung schwere Verlegenheiten
erwachse», welchen nur dadurch vorgebeugt werden kann, dnh dir Entscheidungder Frage, ob ein
Beamter, welcher ein Mandat annehme» will, längere Zeit entbehrlich erscheint nnd i» nuo-
reichenderWeise vertreten werden kann, nicht dem bloße» Ermessen des betreffenden Beamten selbst,
sondern der gewissenhaften Erwägung und Beschlußfassungdes Prouinzüü-Verwaltungsrathes
überlasse»wird.

aä §. 11. Die Bestimmungen dieses Paragraphen sind den bestehenden Instruktionen
beziehentlich Reglements entnommen.

-rä tz. 12. Der in diesem Paragraphen bezogene Normal-Etat wird dem Prouinzial-
Landtage mittelst eines besonderenReferates vorgelegt werden.

llck §ß. 13 und 14. Das Gnaden-Quartal stellt eine für die HinterbliebeneFamilie des
Beamten um fo wünschenswerthereHülfe dar, als durch die Kosten der Krankheit, Beerdigung?e.
'n der Regel größere Ausgabe» erwachse». Andererseits wird die Verwaltung durch die Gewährung
des Guaden-Quartals finanziell nicht außergewöhnlich belastet, weil in der Regel die Wieder-
besetznngder Stelle nicht vor Ablauf dieser Zeit erfolgt und bis dahin das Amt im Wege der
Stellvertretuug verfehen wird. (cmil. ß. 8.)

-rck H. 15. Die Versetzungeines Beamten ohne Vrrkürznng seines Einkommens muß der
Verwaltung im Interesse des Dienstes vorbehalten bleiben.

l«1 8- 16. Eine Bestimmung über die Gewährung von Umzngskostensonne deren Höhe
besteht zur Zeit für die ständische Verwaltung nicht. Um diese Lücke auszufüllen, ist eiu Reglement
entworfen worden, welchesdem Prouinzial-Landtage gleichzeitig vorgelegt wird.

Damit den Beamten kein Rechtsanspruch auf die bezüglichen Vergütnngssätze erwachse»
k">», ist die Nefugniß zur jcderzritigeuAbänderung der betreffenden Bestimmungenden, Prouinzial-
Landtage ausdrücklichvorbehalten worden.

uä ß. 1?. Wird ans die Motive des bezogenenReglements nebst Nachtrag verwiesen.
ack §. 18. Ein besonderes Reglement wird dem Prouinzial-Landtage vorgelegt werden.
llck §. 19. Die Bestimmungen dieses Paragraphen entsprechenden zur Zeit geltenden

gesetzlichenVorschriften.
»ck tz. 20. Da dir dienstlichenVerhältnisse der Beamten der Prouinzial-Feucr-Societät

°"rch das Allerhöchstgenehmigte Soeietäts-Neglement vom 1. September 1852 in verschiedeneu
Punkten von den vorstehendenBestimmungen abweichend geordnet sind, so würde der Anwendung
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des gegenwärtige» Reglements a»f die Toeietäto-Beamten eine Aufhebung der bezüglichenVestinunungen
des Soeietäto-Reglemenls vorhergehen müssen. Der Proui»zial-Verwalt»»gsrath hat, abgesehen
von der Frage, imuieweit eine Abänderung der bestehenden Bestimmungen den bereits angestellten
Beamten gegenüber zulässig erscheint, nicht für zweckmäßig erachtet, zur Zeit die Aufhebung der
bezügliche» Bestimmungen des Loeietäts-Reglements zu beantragen und das gegenwärtige Reglement
schon jetzt auf die Beamten der Prouinzial-Feuer-Societät anzuwenden. Andercrfeits erschien aber
dennoch augezeigt, in dem vorstehenden Reglement, welches die dienstlichen Verhältnisse der
sämmtlichen proninzialständischen Beamten einbeitlich ordnen soll, ans die Beamten der Proviuzial-
Feuer-Societät bereits Rücksicht zu nehmen, damit durch einen späteren Beschluß des Proumzial-
«andtagrs dieses Reglement unverändert auf die Socirtäts-Neamten ausgedehnt und bei Neuanstellungen
von Beamten der letzteren Kategorie diese bereits verpflichtet werden tonnen, sich die fpätere
Anwendung des in Rede stehenden Reglements gefallen zu lassen.

In Anbetracht, daß für die übrigen provinzialständischen Beamten derartige besondere
Bestimmungen, wie solche für die Beamten der Prouinzial-Feuer-Societät in dem Societäts-
Reglement erlassen sind, nicht bestehen, sowie daß ferner das vorliegende Reglemeut keine Vorschriften
enthält, welche billiger Weife den Beamten nicht auferlegt werden können, glaubt der Provinzial-
Verwaltnngsrath nur die Erwartung aussprechen zu tonnen, daß keiner der zur Zeit angestellten
Beamten sich gegen irgend eine Bestimmung des vorstehenden Reglements auflehnen werde. Diese
Erwartung stützt sich insbesondere auch uoch cmf den Umstand, daß durch die iu dem vorliegenden
Reglement bezogene» gleichzeitigen Vorlagen, betreffend den Normal-Besolou»gs-(5tat, sowie die
Fürsorge für die Wittwe» «nd Waisen der provinzialständischen Beamten die materielle Lage der
Beamten weseutlich günstiger gestaltet werden soll. Damit iudessru ei» Beamter die Wohlthaten
dieser letzteren Vorlagen nicht in Anspruch nehmen und andererseits gegen einzelne ihm nicht
zusagende Nestimmungen sich auflehnen kann, beehrt der Prouinzial-Verwaltungsrath sich, dem
Prouinzial-Landtnge vorzuschlagen:

„Der Prouinzial-Landtag wolle beschließen, daß die vorliegenden Reglements, betreffend
il. die dienstlichen Verhältnisse der Beamten der provinzialständischen Verwaltung der

Rheinprovinz;
t>. den Erlaß eines Normal-Etats für die Besoldung der provinzialständischen Beamten;
c. die Fürsorge für die Wittwen uud Waiseu der prouiuzialftändische» Beamten der

Rheinprovinz und
ck. die Tagegelder und Reisetosten der provinzialständischen Beamten der Rheinprovinz

und die diesen Beamten zu gewährende» Umzugstosteu,
als zusamme»hänge»d und sich gegenseitig bedingend zu betrachten seien und demnach nur uuter
dem Vorbehalt in .Uraft gesetzt werden sollen, daß die Vortheile dieses Reglements »nr denjenigen
zur Zeit angestellten Beamten zn Theil werden können, welche die sämmtlichen vor «nt, ll bis ck
erwähnten Reglements als für sie verbindliche Normen anerkennen."

Der Protnilzial-Verwaltlingstltth.
In Vertretung:

Freiherr von Solemacher,
Vice-Lllndtngs-Mnrschcill.



151

Nr. 32.

Düsseldorf, den 27. September 1883.

Entwurf zu einem Normal-Etat
für die

Besoldung der provinzialständischenBeamten der Rheinprovinz.

Das Gehalt und die sonstigen Dienstbezügedes ^andes-Direttors und des Direktors der
Prouinzial-Fener-Soeietät werden bei der Wahl dieser Beamte» von dein Provinzial-Uandtage
festgesetzt.

Hinsichtlich der Besoldung der übrigen Aemnten finden folgende BestimmungenAnwendung:

s- 1.
Es wird durch eine«: Normal-Etat ein Minimal- und ein Maximal-Gehaltssatz für die

einzelnenNeamtenstellenfestgesetzt.
Der Normal-Etat dient dein Provinzial-Verwnltnngsrathe, beziehentlichdem Provinzial-

^illudtage als im Voraus festgesetzter Maßstab bei seinen (^rhaltsbewilligniigen, nnd es erlangt
daraus kein Beamter selbst irgend welche Rechte uud Ansprüche auf Gewährung des im Normal-
Etat für die betreffende Stelle vorgesehenen Gehaltes oder das Aufrücken in eine höhere Gehaltsstufe.

Die Anstellung erfolgt, insofern nicht besondere Umstände eine von dem Prouinzial-
Verwaltmigsrathe zu beschließende Ausnahme erforderlich erscheine» lassen, mit dem Minimal-
Gehaltssatzeder betreffendenStelle.

Das Aufrücken in eine höhere Gehaltsstufe findet nach Maßgabe der beigefügten Tabelle statt,
wsofern der Provinzial-Verwaltnngsrath nicht in einzelnen Fällen eine anderweiteNestimmungtrifft.

Jedes Aufrücken in eine höhere Gehaltsstufe hat nämlich zur Voraussetzung, daß der
Beamte sich durch trene und gewissenhafte Erfüllung feiner Dienstflichten dessen würdig gemacht hat.

Ueber das Vorhandensein dieser Voraussetzung entscheidet der Prooinzial-Verwaltnngorath
»ach Anhörung des Landes-Direttors nach freien, Ermessen.

3- 2.
Die Minimal- und Maximal - Gehaltssätze der einzelnen Beamteustellen sind in der

beigefügtenTabelle enthalten.
Die Summe, nm welche ein Aufrückenin eine höhere Gehaltsstufe stattfindet, wird für

^e in ^. 2 8ud Nr. II und lila des „Reglements über die dienstlichen Verhältnisse der ständischen
Beamten" aufgeführten obere» Beamten von dem Provinzial-Landtage von Fall zu Fall mittelst
des Etats festgesetzt. Für die übrigen Beamten gibt die beigefügteTabelle die Summe an, nm
welche ein Aufrücken in eine höhere Gehaltsstufe in der Negel von 2 zu 2 Jahren stattfindet.

^. 3.
Für die im vorstehenden Paragraphen gedachten oberen Beamten tritt die Gehaltserhöhung

gleichzeitig mit dem Etat, welcherdie betreffendeBewilligung enthält, in Kraft.
Hinsichtlichaller übrigen Beamten bestimmt der Landes - Direktor nach Maßgabe des

Normal-Etats den Zeitpunkt, von welchem ab die Gehaltserhöhung beginnt.
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s- 4.
Bezüglichder zur Zeit im ständischen Dienst befindlichen Beamten werden unter Zugrunde¬

legung der vorbezogenen Gehaltstabelle und unter billiger Berücksichtigungdes Alters, der
ständischen Dienstzeit und der Würdigkeit dieser Beamten deren Gehaltssätze und das Aufrücken
in höhere Gehaltsklassenbesonders regnlirt.

Motive
zu dem

vorgelegten Entwürfe eines Normal-Etats für die Besoldung der pwl'inzialstäudischen
Beamten der Nheinprolnnz.

Die Besoldungen der provinzialständischenBeamten sind bis jetzt nicht nach einem
einheitlichenSystem geordnet. Als im Jahre 1872 die ständische Verwaltuug mit einer geringen
Zahl von Beamten in's Leben trat, wurden die Besoldungendieser Beamten mit Rücksicht auf die
im Staats- und KommunnldienstcüblichenSätze sowie die Leistungen des anzustellenden Beamten
mittelst des Etats uormirt. Bei den stets zunehmendenAufgaben der ständischen Selbstverwaltung
und dem damit verknüpftenallmähligeuAnwachsen des Beamtenpersonaleswurde bei Neuaustellungeu
nach demselbenGrundsätzeverfahren. In einzelnenFällen, in denen mehrere Beamte derselben
Kategorie angestelltwurden, setzte der Fincmz-Etat eine Marimal- und Minimalgrenze des Gehaltes
fest, und es wurden alsdann die einzelnen Stellen dieser Kategorie an die Bewerber nach Maßgabe
deren Alters uud Würdigkeitmit solchen Gehaltsabstufungenverliehen, daß das im Etat vorgesehene
Durchschnittsgehaltnicht überschrittenwurde.

Bei diesem System kann für die Beamten, welche mit einen: verhältnißmäßig geringeren
Gehalt eingetreten sind, eine Aufbesserungnur uuter der Voraussetzung erfolgen, daß entweder ein
älterer Kollege abgeht, oder die betreffende Gehaltspositio,, des Etats erhöht wird. Da die ständische
Verwaltung erst wenige Jahre fungirt und ältere Beamte nicht engagirt worden sind, so bleibt
nur die zweite Alternative übrig. Dieser Sachverhalt hat zur Folge, daß bei der jedesmalige»
Aufstellungdes Etats von allen Seiten Anträge auf Gehaltserhöhung einlaufe,!, welche nur zum
geriugsten Theile berücksichtigtwerdeu künueu und bei den Beamten um so mehr Anlaß zur
Unzufriedenheit hinterlassen, als dieselben in der Negel von den unmittelbaren Vorgesetzten
vorgeschlagenund befürwortet werden. Hierin erblickt der Beamte gewissermaßeneine Berechtigung
zu dem gestellten Antrage auf Gehaltsverbesferuugund empfindet es alsdann als eine Härte, wenn
feinen. Antrage durch die vou dein Provinzial-Landtage festgesetztenEtats nicht stattgegebenwird.

Anch diejenigenBeamten, welche Anträge auf Gehaltserhöhungen weder stellen wollen noch
nach ihrer Stellung können, empfinden es hart, daß für sie jede Aussicht auf Vcrbesscruugihres
Einkommens in „„absehbare Ferne gerückt ist, weil naturgemäß mit den zunehmendenJahren und
mit der sich vergrößerndenund heranwachsende»Familie auch die Bedürfnisseder Beamte,, wachsen.

Die Gehaltserhöhungen aber, welche seither mittelst der Etatsvorlageu bewilligt wurden
haben erfnhrnngsnläßig zu erneuerte,, Anträgen uud Exemplifikationengeführt und vielfach Anlaß
zur Uuzufriedenheitder nicht berücksichtigten Beamten geboten.
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Die angeführtenVerhältnisselassen dringend wünschenswerth erscheine», daß die Nesoloungs-
uerhältuisseder ständischen Veanite» nach bestimmten Grundsätzen einheitlichgeord,iet werden und
hierbei bestimmt wird, in welcher Weise ein allmähliges Aufrücken der Beamte» unter der Voraus¬
setzung ihres pflichtnräßigenVerhaltens stattfinden kann. Alsdann weiß der pflichtgetreneBeamte
im Voraus, welche Gehaltsverbesserringener mit de» znnehnicnden Jahre» erhoffe» tn»», und der
Provinzial-Verivaltmigsrath u»d Landtag sind den Entscheiduugeuüber die sich stets wiederholeudeu
Anträge anf Gehaltsverbessernngenenthöbe». Die Mehrzahl der Provinzial-Verwaltungen deo
Staates sowie verschiedene größere Städte habe» de» vorbesagtenWeg zur Regelungder Besoldn»gs-
uerhältnisseihrer Beanrte» scho» betreten, und konnte deshalb der Provinzial-Verwaltungsrath sich
"l seiue» Vorschläge»an bereits bestehende Einrichtungen anschließen.

Für die oberen Beamten ist der Erlaß eines Normal-Vesoloungsetats sogar durch deu
Nachtrag zu den: Regulative für die Orgauisatio» der Verwaltung des provinzialständische»
Vermögens und der provinzialstäudische»Anstalten in der Rheinprovinz uom 27. Septeniber 187!
ansdrücklichvorgesehen.

Eine zu große Belastung der Etats der ständischen Verwaltung ist bei dieser Einrichtung
auf die Dauer weuigsteus »icht zn befürchten, weil in Folge des Abgehens der höchstbesoldete»
Beamte» und des Eiutretcus jüngerer Beamten mit den Minünal-Aesolduugeu schließlich das
seitherige Durchschuittsgehalt, welches im Wesextlichen beibehalten ivorden ist, doch nicht über¬
schritte»wird. Es kann nur vorübergehend eine höhere Gehaltssnmme in den nächsten Jahre» zn
zahlen sein, ein Umstand, welcherdadnrch in etwa tumpensirtwird, daß zur Zeit weuiger Pensionen
Zu einrichten sind.

Die einzelnenBestimmunge» anlangend, so ist
ack 8- 1 der Grundsatz ausgesprochen, daß für jede Stelle ein Minimal- und Marimal -

Gehaltssatz festgestellt und ein allmähliges Aufsteigenvon dem Mindest- bis zum Höchstsätze statt¬
finden soll. Ei» Rechtsanspruchauf ein solches Aufsteige»konnte deu Beamte» schon mit Rücksicht
auf den Umstand nicht verliehen werden, daß die Diszivlinar-Befngnisseder ständischen Behörde»
"och nicht gesetzlich geregelt sind. Abgesehen hiervon ist auch Seitens keiuer Verwaltung, welche
l'wen Normal-Etat mit allmähligem Aufrücke» i» ei»e höhere Gehaltsstufe erlasse» hat, ei»
'^echtsomsvruch auf ei» folches Aufrücke»de» Beamte» beigelegt, sondern es ist letzteresvielmehr
uets von der Voranssetznng der Würdigkeit des Beamten anhängig gemachtund die Entscheidung
"ber das Vorhandensein dieser Voranssetzung den vorgesetzten Behörden resp, ständischen Organen
"servirt worden.

»,ä H. 2. Bei der Aufstellung der Minimal- und Maximnlsätzesind die bereits bestehenden
Gehaltssätze,sowie die Besoldungender übrigen Prouinzial-Verbände nnd des Staates i» gebühre»de
Berücksichtigung gezoge» worde». Es dürfte hierbei nicht außer Betracht gelassen werden, daß
emestheils die provinzialständischeVerwaltung der Nheiuprovinz bei der Größe nnd Bedeutung
°es Wirkungskreisesder ständischen Verwaltung Hierselbst größere Anforderungen nn die Beamten
Wellen muß und andererseits die Rheiuprovinz u»d insbesondere die Stadt Düsseldorf, wo der
^tz der Verwaltnng sich befindet, in Bezng anf Preise der Wohnuugeu und sonstiger Lebens¬
bedürfnisse den Beamten keine günstigen Verhältnisse bietet.

Zur Vergleichung ist eine Tabelle der in den übrige» Provinzen geltenden Gehaltssätze
"erschiedener Beamten-Kategorien beigefügt.

Das Aufrücken der Beamten in die höhere Gehaltsstufe soll in der Weise stattfinden,
°aß die Differenz zwische» den, Minimnm nnd Maximnm des Gehaltes in gleichmäßigen

20
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Abstnfnngenvon 2 zu 2 Jahren so ausgeglichenIvird, das; dn« Aiaximalgehalt nach einem Zeit¬
raum von 20 bis 30 Jahren erreicht wird.

Wenn man erwägt, daß ein Beamter vor dein 30. Jahre selten zn einer Stelle, in
welcherer verbleibt, gelangt, so folgt, daß die Nlariinal-lHehaltssätzein der Regel erst zwischen
dem 50. und 00. Lebensjahre erreicht werden.

!^ä 3 nnd 4 erscheinen nach den bestehenden Verhältnissen gerechtfertigt.

Der Provinzial-Verwaltnnqsrath,
In Vertretung:

Freiherr von Soleumcher,
Vice-Landtngs-Marschall.

Tabelle
der

Minimal- und Mar.imal-Gehaltssähe der ständischenBeamten der Nheinpromnz.

Oeamtenstcllc.
Minimal-

Gehalt.

Maximnl-

Gehnlt.

Summe, nm
welche ein Auf¬
rücken nun 2 zu
2Iahrenstatt-
finden kann.

Vtmertungeu.

I. Beamte der Centralstelle und
1. Landesräthe, Landes - Banräthe uud

Direktor der Provinzial-Hülfskasse. .
2. StellvertretenderDirektorderProvinzial-

Hülfskasse ..........
3. Laudes-Bauinsvettorcn......
4. Rentmcister der Proviuzial-Hülfskafse.
5. Landes-Sekretär ........
0. Nechnilngs-Nevisor.......
7. Nendant der Prouiuzial-Hülfskasse. .
8. Sekretäre und Buchhalterbei der Ceutral-

stelle llnd der Provinzial-Hülfskassc
9. 5tanzlei-Vorsteher .......

10. Sekretariats- und Massen-Assistenten.
11. Kanzlisten ..........
12. Kastellau im Ständehause ....

13. Voten der Lentralstelle .....

der Proviuzial-Hülfskllsse.

4 300 0 000

4 800 0 000
4 200 5400
4 000 5 000
4 000 4 800
4 000 4 800
4 000 4 800

2 400 4 000
2 100 3 000
1 000 2 350
1600 2 250
1300 1800

1000 1 200

100
75
00
00
60

100
75
50
50
50

20

> Aufrücke»wird vonFall
zu Fall durch den Etat
bestimmt.

Auszerd. I50W. Manque-
ment^-l5ntfchadigunss.

Außerdem Wohnung mit
freien, Licht und Vrand,

>wie ,'lck ^!2,



Beamtenstelle.
Winimal-

Gehalt,

Sumnie, uin
wclchc«n Auf¬
rücken uon 2 zu
2Iahrenstatt-
finden tan».

Bemertlmgell.

II. Beamte der Provmzialanstaltennnd Straßen-Verwaltung.
1. Direktoren der Prouinzial-Irrenanstalten
2. Direltoren der Prouinzial-Hebamme»-

Lehranstalt .........
3. Wegebau- Inspektoren ......
4. Direktor der Prouinzial-Arbeitsanstalt
5. Direktor des Landarmenhauses . . .

6. Zweite Aerzte der Provinzial-Irren¬
anstalten ..........

?. Direktor der Provinzial-Nlindenanslalt
8. Dirct'toreuderProvinzial-Taudstnmmen-

anstalten ..........
9, Arbeits-Direktorder Provinzial-Arbeits-

anstalt. , .........
10. Anstalts-Geistliche,welche ansschließlich

fiir den ständischen Dienst angestellt sind
11. Verwalter und Oekonomic-Infpcktoren

der Provinzialanstaltcn .....

12. ZiendantendcrProuinzial-Irrenanstalten
13. Polizei-Inspektor der Arbeitsanstalt .
14. Lehrer an den Prouinzial-Taubstummeu-

und Blindenanstalten ......
15. Sekretäre an den Provinzialanstaltcn .
16. Vauschreibcr .........
1?. Elementarlchrer,Lehreruuleil undHülfs-

lehrer ...........
18. Ober-Wärter nnd Wärterinnen an den

Prouinzial-Irrenanstalten .....
19. Ober-Aufseher anden Prouinzialanstalten
20. Ober-Anfseherinuen.......
21. Prouinzialstrasien-Änfseher ....
22. Wertineister und Aufseher au der Pro¬

uinzial-Arbeitsanstaltund der Prouinzial-
Nlindeimnstalt ........

4 800

3 600
3 300
3 600
3 300

2 700
3 300

2 700

2 400

2 400

2 000

1800
1800

1500
1500
1200

1000

600
1200

900
900

7 500

4 800
5 400
5 000
4 500

3 500
4 200

3 600

3 200

3 200

3 000

2 700
2 400

2 500
2 000
2 000

1600

1000
1500
1200
1200

otr.1,1,»,2,

150
150
100

100

100

75

100

100
50

75
30
60

30

30
20
20
20

Außerd, Dienstwohnung,
Garten, Heizung, Be¬
leuchtung und Arznei,

Dienstwohnung,

Dienstwohnung, einschl,
der Remuneration für
d, Sekretnriatsgeschafle.

Enwlumente wie -«III. 1.

Wohnung, Garten, Hei.
znng und Beleuchtung.

Wohnung und Garten,

Dienstwohnung.

Wohnung.

Wohnung, Garten, Hei¬
zung und Beleuchtung,

wie uor,
wie iul 10,

Außerdem freie Htatio».
Wohnung.

Wohnungsgeld uun!)0 M,
bi« 21U M.

W0 1200 20 Wohnuug und die im Etat
vorgeseh. Lmolumente,

Die Gehälter resp. Remunerationen der Aerzte a» den Provinzialanstalten, insoweit
dieselbe.l nicht vorstehend besonders erwähnt sind, der technischen Hülfsarbeiter, sonne aller im
Nebcnamte im prouinzialständischenDienste beschäftigtenBeamten uud endlich aller vorstehend
«lcht besonders aufgeführten Beamten werden dnrch' die Etats uon Fall zu Fall festgesetzt.

20"
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:.,

Kategone
der

Beamten.

Laude?>räthe,

Landes-Vauräthe,

Zl Direktoren der Prouinzinl-
Irrenanstalten,

Laudesdau- nnd Wegebau.
Inspektoren,

Vstpieuszen, Westpieußen.

6000-7500 M.

9000 M,

6000 M,
Dienst-

wohnnng ie.

7200 M.

6600 M.

Landes.Selretare.

5000 M,

4000-5200 M,

«000 M,
Dienst.

Wohnung :c.

5000 M,

ll, Sekretäre und , .^^.^u W.
gleichstehendeBeamte, l

Buchhalter,

^, Direktoren der Prouiuzial-
Arueitsanstnlten,

Direktoren der
l» Prouiuzial-Blindeu- und

Taubstunnueunnstalten,

2200-!l»,)0 W,

4200 M,
Dienst

wohnung und
Garten.

^1^4000 M,
1 ,-i 8600 „
1 il 2700 „

und Dienst«
wnhuun,, le.

4000 M,

2250-3450 M,

Mnnoenbulg, , Vommcl».

9500 M. 6000-7000 M,

9000 M, 7500 M.

2100-4200 M
und 540 M.
Wnhnungs-
geldznschuß.

!l, Verwalter und Rendanten ^^^^eiO- ^^'
der Promnzialanstalten, n'ohnnng ?e.

11 , Sekrelarml»-Assisteuteu,

12^ «auflisten.

2250-3450 M.

Mit der «unigl,
Strafanstalt
zn Grnudeuz
uerdunden.

3600 M,
Dienst.

wohnuug ?c.

2400 M.
Dienst¬

wohnung :c.

21M-4200 N<
und 540 M.
Wohnung»,
sseldzuschuß.

4332 M.

15NN-3<!00M.
und 432 M.
Wohuuug?,-
geldzuschuß.

Vosc». Schlesien.

6660-9<!60 M-

6660-96<>0M.

3000-4200 M.
und 402 M.
Wohnung,?,-.
geldzuschusi.

3900-4500 M,
u. 400-550 M-

Wohuungs-
geldznschnsi.

2100-3600 M.
und 432 M,
Wohnung?',
geldzuschusi.

1500-3600 M. 210N-360s>M.
und 432 M. und 432 M.
Wohnung?,. Wohnung?,-
geldznschnsi, geldzuschusi.

1 !r 3000 M.
1 ?, 2500 „
1 ü. 21.20 „

nnd Wohnnug,

1600-2500 M. ' 1275-1425 W.

13 Noten und Nnlerdeamte,

1100-14«, W,
und refp.

900-1200 M.
sofern freie

Wul>nnn,i not der
Stelle Ucrlmnden,

1125-1225 M.

1140-1350 M.

1800-1950 M. ,300-2400
und 540 M, nnd 432 M.
Wohnung«- Wohnung»-
geldzuschusi, ! geldzuschusi.

1050-2250 M. I
und 540 M.
Wohuuugy-
geldzuschusi.

1200 M,
und 240 M,
Wohnung»,
geldzuschusi.

1,^1800
1-'i2100
1K21NN
l!>1500

l8N0-3590 M'
und 450 M-
Wohnungs-
geldzuschns!-

1800-3950 V-
und 450 M.
Wohnungs^
geldzuschusi

1 .'e 3600 M'
1 -c 2550 »
1 -i 2700 ,,
und Wohnung-

1800-1950 W.
und 432 M.
Wohnungs-
geldzuschusi.
1950 M.

und 432 W.
Wuhnungs-
geldznschnsi.

1000-1500
1060 M.

nnd 180 M,
Wnhnungs.
geldzuschusi.

1350-1800 2«'

1050-1500

1200-1 500 Vl'

15?

Sachsen. Schleswig-
Solstein.

Aannouer, Vestfalen. Hessen. Aassau.
Justiz-

Gelwaltun«.

l !
Ueffimmg.

^00-7500 M. 8000 W. 7500« 100 M. 4500-6000 M. 3660-6360 M. 2700-5400 M.

7140 M. 9000 M. l 5300-7000 W. 6000-8000 M. 4860-6060 M. 5500-7500 M,

«500 M.
Dienst¬

wohnung «.

6000 M.

freie Wohnung. ^
^0t>50au M.
"^625 W,
-^uhnung?,.

^^ldzuschusi.
3600 M. 3800-5400 W. 8300-5700 M.

Nnnmeister <»ichl
geprüfte)

2400-3600 Vi.
>I,Wohnu»ü«neld.
zulchuß2l«.«2W,

3000-4600 M.
u. 860-500 M.

Wohnungs-
geldzuschiiß.

^-8000 M.

2640 M. 3000 M.
1500-8600 M.
und 482 M.
Wohnung«-
geldzuschusi.

2550-4200 M.
2100-3600 M.
u. Wohnnngs.
geldznschuß.

2100-8600 W.
u. Wohnungs-

geldzuschuß.

3000 M.

1500-2400 Vt.
und 432 M.
Wohnungs-
geldzuschüß.

2550-4200 M,
2100-8450 M.
u. Wohnungs¬

geldzuschuß.

4000 M.

freieWohnung.

3600 M.

freie Wohnung,

""' 'Ahnung.

^"°'180U W,

^a-l0«0 M,

Vliudenanstalt
3000 M.

Tmibst.-AnstcNl
4000 W.

und Wohnung.

1 -'l 3900 M.
1 ii 8000 „
1 .'i 4200 „

und Wohnung ie.

2500 M.
<Vliudcn»»st!>lt)

Wohnung :c.

2400-3600 M.

Nohnnng.

3000 M,

Wohnung.

2000-2700 M.

1500-1800 M. 2150 M.

1500-2250 M.
und 432 M.
Wohnungs¬
geldzuschuß.

1650-2250 M.
1500-1950 M.
u. Wohnung»
geldzuschusi.

1800-1950 M.
u. Wohnungs-

geldzuschuß,

1650-2250 M.
u. Wohnnng».

geldzuschüß.
1200 M.

9««» M.

, .

l '

1500-2250 M.
u. Wohnung?..
geldzuschüß.

1200-15M M.
1050-1880 W.

Wohnung.
!

800-1200 W,
n, Wohnung?' ^
geldznschuß,!

900-1200 M.
u. Wohnung?!.

geldzuschüß.
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N r. 33 .

Düsseldorf, den 27. September 1883.

Entwurf zu einem Reglement,
betreffend

die Tagegelderund Reisekostender provinzialständischenBeamten der Nheinprovinz.

3- 1.
Die ständischen Beamten erhalten uuter Berücksichtigungder im §, 2 des Reglements,

betreffend die dienstlichenVerhältnisse der Beamten der provinzialständischenVerwaltung der
Nheinprovinz, getroffenen Gintheilung in bestimmte Dienstklassenbei Dienstreisen Tagegelder und
Reisekosten nach den folgenden Sätzen:

^. Tagegelder.

I. Die nnter I., II. nnd III Ä. genannten Beamten......... 12 M.
II. die unter Illd. bis e. und IV. genannten Beamten mit Ausschluß der

unten »üb 8 erwähnten technischen Beamten .......... 9 „
III. die unter V. genannten Beamten .............. 6 „
IV. die nnter VI. genannten Beamten ............. 3 „

L. Reisekosten,einschließlich der Kosten der Gepäckbeförderung.
I. Bei Dienstreisen, welche ans Eisenbahnen oder Dampfschiffengemacht werden können:

1. die unter I., II., III. und IV. genannten Beamten mit der vorgedachtenAus¬
nahme (eunf. ^,11.) für das Kin 13 Pf. und für jedeu Zu- uud Abgang 3 M.;

2. die unter V. genannten Beamten für das Km 10 Pf. und für jeden Zu-
nnd Abgang 2 M.;

3. die unter VI. genannten Beamten für das Km 7 Pf., für jeden Zu- und
Abgang 1 M.

II. Bei Dienstreifen, welche nicht auf (5ifenbahnen oder Dampfschiffen zurückgelegt
werden können:

1. die unter I., II. und III a. genannten Beamten....... 60 Pf-
2. die unter IIIK. bis o., IV. und V. genannten Beamten .... 40 „
3. die unter VI. genannten Beamten ............ 30 „

für das Kw.
Haben erweislich höhere Reisekosten,als die nnter I. und II. festgesetzten, aufgewendet

werden müssen, so werden diese erstattet.
tz. 2.

Wird die Reise an einen: Tage von Wohnorte aus hin- und zurückgelegt,so kann >»"'
die Hälfte der vor »nl) ^. aufgeführteilTagegelder uud der »uK L. I. bestimmten Vergütung für
Ab- und Zugäuge liguidirt werden.
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Erfordert eine Dienstreise einen außerordentlichenKostenaufwand, so kann der Tnge-
gcldersatz von dein Lnndcs-Direktor und für diesen von dein Provinzial-Verwaltungsrath angemessen
erhöht luerden.

Beamte, ivelche vorübergehend ailßerhnlb ihres Wohnortes beschäftigt werde», erhalten
außer den Tagegeldern für die Dauer der Hin- und Rückreise, für die Dauer der Beschäftigung
Tagegelder, deren Höhe durch die, vorgefetzte Dienstbehördebestimmt wird.

8. 5.
Die Reisekosten werden für die Hin- uud Rückreifebesonders berechuet. Hat jedoch ein

Beamter Dienstgeschäftean verschiedenenOrten uumittelbar nach einander ausgerichtet, so ist
der von Ort zu Ort wirklich zurückgelegteWeg uugetheilt der Berechnung der Reisekostenzu
Grunde zu legen.

^. 6.
Für Geschäfte am Wohnorte des Aeamteu werdcu weder Tagegelder noch Reisekosten

gezählt;dasselbe gilt von Geschäften außerhalb des Wohnorts in geringerer Entfernung als 2 Km vou
demselben. War der Beamte durch außergewöhnliche Umstände genöthigt, sich eines Fuhrwerks zu
bedienen,oder waren sonstigenothwendige Unkosten, wie Brücken- oder Fährgeld nufzuwenden,fo
ßnd die Auslagen zu erstatte».

5- ?-
Bei Vcrechuung der Entfernungen wird jedes nugefaugeue Km für eiu volles Km

^rechnet.
Bei Reisen von nicht weniger als 2 Km, aber unter 8 Kni, sind die Fuhrkosten für

8 Km zu gewähren.
5 8.

Die Wegebau-Inspektorenerhalten zum Zweckevou Reise,: innerhalb ihres Amtsbezirkseine
durch den Finanz-Etat festzusetzende Pauschsummefür Unterhaltuug von Fnhrwerk und Pferden und
smd dieselben nicht berechtigt, für Dienstgeschäfte innerhalb ihres AmtsbezirksNeifekosten zu liauidiren.

Insofern einzelne Wegebau-Inspektoren von dem Halten eines Fuhrwerkes gegen die
festgesetzte Pauschalsumme auf Grnnd eines Beschlusses des Provinzial-Verwaltungsrnthcs entbunden
werden, können dieselbennur für Dienstgeschäfteaußerhalb ihres Wohuortes bei eiuer größeren
Entfernung als 3,5 Km Reifekosten nach folgenden Sätzen liauidiren:

-r. bei Dienstreisen, welche auf Eisenbahnen oder Dampfschiffenzurückgelegt worden sind,
für das Kin ..................... 8 Pf.

K. bei Dienstreisen, welche nicht auf Eisenbahnen oder Dampfschiffenzurückgelegt
worden sind, für das Km ................ 59 „

o. außerdem für jedeu Ab- und Zugaug ............. 1 ^-
An Tagegeldern erhalten die Wegebau-Inspektorenpro Tag:
ll. bei Entfernungen über 3,5 und unter 40 Kni der Hin- und Rückreife 4 M. 50 Pf.
K. bei Entfernungen über 40 Km ............. 6 „ „
o. infofern die Reise nicht an eine,« Tage hiu- und zurückgelegt wird, sind

an Stelle der 8ub. a. uud d. erwähuteu Tagegelder für die Tage, denen
eine Uebernnchtnngauswärts gefolgt ist, .......... > " „

5" liquidireu.
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Nach den vorstehendenSätzen werden auch die Reisekosten bei Dienstreisen der Landes-
Bauinspettorenund aller bei der ständischen Verwaltungbeschäftigten Hülfstechnikermit höherer
Qualifikation (Negiernngs-Nnu- und Maschinenmeister)vergütet. An Tagegeldererhalten die in
diesen, Absätze genannten Beamten mit der in tz. 2 vorstehend gedachten Beschränkung pro Tag 12 M.

Für Dienstreisen von Beamten, welche sich im Vorbereitungsdieuste befinden, werden
Tagegelder uud Reisekosten dann nicht gewährt, wenn die Reisen lediglich zum Zweck der Aus¬
bildung dieser Beamten erfolgen; ob letzteres der Fall ist, entscheidet der Landes-Direktor.

8- 10.
Dieses Reglement tritt am 1. April 1884 in Kraft.
Das Reglement vom 21. November1881 wird aufgehobcu. Ebenso die auf die

Gewährung von Fuhrkostenuud Tagegelder» bezüglichen Bestimmungendes von dem 24. Provinziell-
Landtage erlassenen Spezial-Besoldungs-Etatsfür die Bezirks-Wegebau-Techniker (Wegebau-
Inspektoren) der Rheinprovinz.

Entwurf zu einem Reglement
über die

den Beamten der Nheinprovinz zu gewährenden Umzugskosten.

§. 1.
Die ständischen Beamten erhalten bei Versetzuugeu eine Vergütung für Umzngskostcn

unter Berücksichtigungder in §. 2 des Reglements, betreffend die dienstlichen Verhältnisse der
provinzialständischcnBeamten der Nheinprovinz, getroffenenEintheilung in bestimmte Dienstklassen
nach folgenden Sätzen-

I. Die in H. 2 nnter Nr. IIK. aufgeführten Beamten
II. die unter Nr. III. aufgeführten Beamten . . .

III. die unter Nr. IV. und V. aufgeführten Beamten
IV. die unter Nr. VI. aufgeführte!: Beamten . . .

Auf
«»gemeine

Koste,,,
T>'»»«P°r«°ste»

pro Km,
4

300 80
240 70
180 «,0
100 40

8.2.
Bei Berechnnng der Entfernnngist die kürzeste fahrbare Straßen-Verbindungzu Gründe

zu legen; jede angefangene Strecke von 10 Kin wird für volle 10 Km gerechnet.
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§. 3.
a. Die zu Umzugskostenberechtigten ständischenBeamten erhalten außer denselbenfür

ihre Person Tagegelder und Reisekosten;
d. denselbenist ferner der Miethzins zn vergüten, welchen dieselben für die Wohnnng

an ihren: bisherigen Aufenthaltsorte auf die Zeit von dein Verlassen des letzteren bis
zu dem Zeitpunkte habeu aufwenden müssen, mit welchem die Auflösung des Mieths-
verhaltnissesmöglich war. Diese Vergütung darf längstens für einen nennmonatlichen
Zeitraum gewährt werden; hat der Beamte im eigenen Hanse gewohnt, so kann
demselbeneine Entschädigungbis höchstens zum halbjährigen Betrage des ortsüblichen
Miethswerths der innegehabtenWohnung von der die Versetznng anordnendenBehörde
gewährt werden;

o. die nicht etatsmäßig angestelltenBeamten erhalten bei Versetzungen nur Tagegelder
und Reisekosten;

ä. Beamte ohne Familie erhalten nur ein Drittel der in §. 1 festgesetzten Vergütnngen.

8- 4.
Von den Vergütungssätzen G. 1) kommt derjenige in Anwendung, welchen die Stellung

bedingt, aus welcher— nicht in welche — der Beamte versetzt wird. Dagegen werden die dein
samten nach ß. 3 Abs. I und 3 zustehenden Tagegelder nnd Reisekostennach der Dienstklasse
°er neuen Stelle bemessen.

8. 5.
Beamte, welche, ohne vorher im ständischen Dienste gestandenzu habeu, in denselben

übernommen werden, kann eine durch die anstellende Behörde festzusetzendeVergütung gewährt werden.

8. 6.
Auf Wartegeld-Empfänger, welche wieder in den aktiven ständischen Dienst aufgenommen

werden, findet diefes Reglement mit der Maßgabe Anwendung, daß die Umzugskosten-Vergütung
"ach Maßgabe der Entfernung zwischen, dem Wohnorte des Wartcgeld-Emvfängers und dem neuen
Amtssitze desselbenbemessen wird. Liegt der Wohnort außerhalb der Nheinprovinz, so wird der
demselben zunächst liegende Ort der Nheinprovinz als Wohnort angenommen.

s- ?-
Dieses Reglement tritt mit dein t. April 1884 in Kraft; alle demselbenentgegenstehenden

^sti'nmuugcn sind aufgehoben.

'.>,
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Motive
zu den

beiden vorstehenden Reglements, betreffend die Tagegelder nnd Reisekosten, sowie die
Nmzugskostender proMzialständischen Beamten der Rheinprovinz.

Das dein Provinzial-Landtage gleichzeitig vorgelegte Reglement über die dienstlichen
Verhältnisse der Beamten der vrovinzialständischenVerwaltung der Nheinprovinz theilt in seinem
tz. 2 die sämmtlichen ständischenBeamten in 6 Dienstklassenein, welche Eiutheilung für die
dienstliche Stellung derselben innerhalb der Verwaltung maßgebend ist. Es erscheint demnach
geboten, wie die Vesoldungsuerhältnisse,so auch die Reise- und Umzngskosteunach diesen Klasscn-
stusen einzurichten.

Die desfallsigen Vestimmuugeuder vorliegenden Entwürfe sind den entsprechendenpreußischen
Gefetzen vom 24. März 1878 nebst Nachträgen vom 28. Inni 1875 und 15. April 187Ü sowie
vom 24. Februar 187? nachgebildet.

I. Zu dem Reglement, betreffend die Reisekosten, wird im Besonderen bemerkt:
Die Eintheilung der

§. 1 bis 5
entspricht der Lintheilnng in dem früheren Reglement vom 21. November 1881 bis auf folgende
Abweichungen:

Das frühere Reglement enthielt keine Bestimmung für den stellvertretendenDirektor der
Hülfskasse; diesem sowie den: stellvertretenden Direktor der Provinzial-Feuer-Societät ist der
Dicitensatz von 12 M. zugebilligt.

Nach dem ß. 2 Abs. 3 des Regtemcuts vom 21. November 1881 erhielten die in der
ständischenCentralbeborde resp, in deren Auftrag beschäftigtenSekretariats- und Kassenbeamten
der vrovinzialständischenCentralstelleund Provinzial-Hülfskaffe den Satz von 9 resp. 6 M. nach
Beschlußfassungdes Provinzial-Verwaltuugsraths. Diese Beamten sind in H. 2 Nr. IV. und V.
einer bestimmten Klasse zugewiesen,wonach der Dicitensatz für diefelbendefinitiv auf 9 refp. 6 M-
fixirt werden kann.

Mit Rücksicht auf den Umstand, daß bei Reisen, welche an einen: Tage hin- und znrüct-
gelegt werden, die Auslagen für Ueberncuhtunguud Gepäckbeförderungfortfallen, erfcheint die
Herabsetzungder Tagegelder und der Vergütung für Ab- und Zngänge auf die Hälfte bei solchen
Reifen gerechtfertigt,

8- 6 und 7
entsprechen den früheren Bestimmungen.

regelt die Tagegelder und Reisekostender Wegebau-Inspektoren und technischen Beamten. Der
seitherige Usus, wonach die Wegebau-Iufuektorcn, welche von der Haltung eines eigenen Fuhrwerkes
entbunden worden waren, für Reisekoste,: innerhalb ihres Dienstbezirkeseine Paufchalfumme von
1500 M. erhielten, hat sich in der Praxis nicht bewährt, fondern die Erfahrung spricht dafür,
die genannten Beamten für ihre Reisen liquidiren zu lassen.
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Bei den vielen Reisen, welche die Wegeban-Inspektoren, sowie die technischen Beamten
machen müssen, erschien zweckmäßig, die Reisekosten-Vergütungden wirtlichen Auslagen entsprechender
zu normiren, weshalb die vorstehendenSätze gewählt worden sind. Diese Sätze dürften um so
"ichr ausreichen, als die betreffendenBeamten in der Regel in demselben Bezirke reisen nnd
deshalb die Reisen billiger einrichten können.

II. Zu dem Reglement, betreffend die Umzugstosten.

Da von einer Versetznug der unter I. und Ha. des Reglements über die dienstlichen
Verhältnisse der Beamten der provinzialständischenVerwaltnng genannten Beamten nicht wohl die
Rede sein kann, so sind für diese Umzngskostennicht bestimmt, sondern nur für die nnter IIK.,
III., IV., V. und VI. genannten Beamten.

In
§. 3 Abs. 4

sind die den Beamten ohne Familie zustehenden Umzngskostenauf '/-> der im ß. 1 bestimmten
Vergütung hernntergesetzt,während das preußische Gesetz in seinem 8- 5 diesen Beamten die
Hälfte dieses Betrages znspricht; es erscheint indeß ein Drittel vollkommenausreichend.

Der letzte Absatz des
8- 6

ist in dem preußischenGesetz nicht enthalten, erscheint aber zur Vermeidung übermäßiger Kosten
nothwendig.

Der ProumziaI°Verwaltungsrath.
In Vertretung:

Freiherr von Solemacher,
Vice-LandtagZMarschllll.

Ä '
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N«. »4.
Düsseldorf, dm 27. September 1883.

Entwurf eines Reglements,
betreffend

die Fürsorge für die Wittwen und Waisen der provinzialstündischenBeamten
der Nheinpromnz.

I. Abschnitt.

Berechtigungen der Hinterbliebenen.

Die Wittwe und die Hinterbliebenenehelichenoder durch eine später geschlosseneEhe
legitimirten Kinder eines prouinzialständischenBeamten, welcher nach den Nestimmungen der
HH. 1, 2, 3, Abs. 1, §§. 4, 21, 22 des Reglements, betreffenddie Pensioniruug der provinzial¬
stündischen Beamten in der Nheinpromnz, einschließlich der Beamten der Provinzial-Feuer-Societät,
vom 24. November 1881/16. Dezember 1882 eine lebenslänglichePension bezogen hat, oder zum
Bezüge ciuer solchen berechtigt gewesen sein würde, wenn er am Todestage ans dem Dienste
geschieden wäre, erhalten von dem Provinzial-Verbande der NheinpromnzWittwen- und Waisengeld
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen.

8- 2.
Das Witwengeld besteht in dem dritten Theile derjenigen Pension, zu welcher der

Verstorbeneberechtigtgewesen ist oder berechtigt gewesensein würde, wenn er am Todestage in
den Nuhestand versetzt wäre.

Das Wittwengeld soll jedoch, vorbehaltlich der im §. 4 verordneten Beschränkung,
mindestens 160 M. betragen und 1600 M. nicht übersteigen.

8. 3.
Das Waisengeld beträgt:
1. für Kinder, deren Mutter lebt und zur Zeit des Todes des Beamten zum Bezüge

von Wittwengeld berechtigt war, ein Fünftel des Wittwengeldes für jedes Kind;
2. für .Ander, deren Mutter uicht mehr lebt oder zur Zeit des Todes des Beamten zum

Bezüge von Wittwengeld uicht berechtigt war, ein Drittel des Wittwengeldes für
jedes Kind.

8.4.

Wittwen- und Waifengelder dürfen weder einzeln noch zusammen den Betrag der Pension
übersteigen, zn welcherder Verstorbene berechtigt gewesen ist oder berechtigt gewesensein würde,
wenn er am Todestage in den Nuhestand versetzt wäre.

Bei Auweudung dieser Beschränkungwerden das Wittwen- und das WaisengeldVerhältnis?
mäßig gekürzt.
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§.5.
Im Falle des 8- 4, Abs. 2, erhöht sich bei dein Ausscheideneines Wittwen- oder

Waisengeld-Verechtigtendas Wittwen- oder Waisengeld der verbleibendenBerechtigten von dem
nächstfolgenden Monat an insoweit, bis sie sich im vollen Gcnnsscder ihnen nach 88- 2 bis 4
gebührende«: Beträge befinden.

8. 6.
War die Wittwe mehr als 15 Jahre jünger als der Verstorbene, so wird das nach

Maßgabe der 88- 2 bis 4 berechnete Wittwengeld für jedes Jahr des Altersunterschiedesüber
15 bis einschließlich 25 Jahre nm ^u gekürzt; jedes angefangene Jahr wird für voll gerechnet.

Diese Kürznng des Wittwengeldes bleibt ans den nach 8- 3 zn berechnendenNetrag des
Waisengeldes ohne Einfluß.

ß. ?.
Keinen Anspruch auf Witwengeld hat die Wittwe, wen» die Ehe mit dem verstorbenen

Beamten innerhalb dreier Monate vor feinem Ableben, oder wenn die Ehe erst nach Versetzung
des Beamten in den Ruhestand geschlossen ist.

In drin einen wie dem andern Falle fallt mich der Anspruch auf Waisengeld für die
m>s einer solchen Ehe stammendenKinder fort.

Keinen Ansurnch ans Wittwengeld hat die Wittwe, wenn die Ehe geschieden, oder wenn
auf Antrag des Mmmes die Trennung von Tisch nnd Bett ansgesprochenwar.

8. 8
Die Zahlung des Wittwen- und Waisengeldes beginnt mit dein Ablaufe des Gnaden¬

quartals oder Gnadenmonats, Besteht kein Anspruch auf Gewährung des Guadcnguartals oder
des Gnadenmonats, fo beginnt die Zahlung mit dem Ablaufe desjenigen Tages, bis zu welchem
dem Verstorbeuen ciu Diensteinkommenoder ei,« Pension zn gewähren war.

8. 9.
Das Wittwen- und Waisengeld wird monatlich im Voraus gezahlt; an wen die Zahlung

gültig zu leisten ist, bestimmt der Landes-Direttor.
Das Wittwen- und Waisengeld kaun weder cedirt, noch verpfändet, noch sonstwie

übertragen werden.
8- 10.

Das Recht auf den Bezug des Wittwen- und Waisengeldes erlischt:
1. für jeden Berechtigten, mit dem Ablaufe des Monats, in welche,»er sich verheirathet,

oder stirbt;
2. für jede Waise außerdem mit den. Ablaufe des Monats, in welchem sie das 18.

Lebensjahr vollendet.
8. ii.

Das Recht auf den Bezug des Wittwen- nnd Waisengeldes ruht:
1. wem, nnd so lange der Berechtigte im Reichs-, Staats-, ständischen-, oder Gemeinde-

dienste ein Dimste'inkommcnoder eine Pension bezieht, insoweit als diese den doppelten
Betrag des Wittwen- oder Waisengeldes übersteigen;

2. wenn der Berechtigte das deutsche Indigenat verliert bis zur etwaigen Wieder-
erlauguug desselben.
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tz. 12.

Die Bestimmung darüber, ob und welches Wittwen- und Waisengeld der Wittwe und
den Waisen eines Beamten nach Maßgabe des gegenwärtigen Reglements zusteht, erfolgt durch
den Prouinzial-Verwaltungsrath, gegen dessen Entscheidungder Rekurs an den Provinzial-Landtag
den betreffendenHinterbliebenenzusteht.

Die Neschreitnngdes Rechtswegessteht den Betheiligten offen, doch muß die Entscheidung
des Provinzial-Verwaltnngsraths und des Provinzial-Landtages der Klage vorhergehen.

II. Abschnitt.

Beitmgspfiicht der Beamten.

ß. 13.

Jeder pensionsberechtigteoder auf Wartegeld gestellte provinzialstäudischeBeamte der
Nheinprovinz, sowie jeder in den Ruhestand versetzte Beamte, welcherauf Grund der M 1, 2, 3,
Abs. 1, 4 und 21, 22 des Reglements vom 24. November 1881>16. Dezember 1882 lebens¬
länglich Ruhegeld vom Provinzial-Verband bezieht, ist verpflichtet,Wittwen und Waisengcldbeiträge
an den Provinzial-Verband der Rheinprovinz zu entrichten und zwar von einem Gehalt, einer
Pension oder einem Wartegelde bis zu 2000 M. einschließlich 1°/«, von einen: solchen von 2000
bis 30NU M. einschließlich1V2°/o, von einem solchen über 3000 M. 2°/«. Der die IahreS-
summe von 9000 M. des pensionsfähige!:Dicnsteintommensoder Wartegeldes und von 5000 M.
der Pension übersteigendeBetrag ist nicht beitragspflichtig.

Zu der Wittwen- und Waifenkafse der provinzialständischenBeamten wird von dem
Provinzial-Verband ein jährlicher Zuschuß von 2"/» der jährlichen pcnsionsfähigenund beitrags¬
pflichtigen Dienstcinkommen, Wartegelder und Pensionen der sämmtlichen provinzialständischen
Beamten gewährt, wobei der auf die Beamten der Provinzial-Fener-Societät und der Provinzial-
Hülfskasseentfallende Zuschuß aus Mitteln der genannten Institute zu entnehmen ist.

Die Wittwen- und Waisenkasse der provinzialständischenBeamten wird als Separatfouds
von der Provinzial-Hülfstasse kostenfrei verwaltet und zu 4°/° verzinst; die Einnahmen desselben
an Beiträgen, Zinsen :c., soweit sie zur Zahlung von Wittwen- und Waisenpensionennicht erforderlich
sind, weiden nach den für die Provinzial-Hülfstasse geltenden Vorschriften zinsbar angelegt.

Sollte in eine,» Jahre die Einnahme an Beiträgen und Kapitalzinsen zur Zahlung der
Wittwen- und Waisenpensionennicht ausreichen, so wird der fehlende Betrag zunächst dem
angesammeltenFonds entnommen und, falls dieser erschöpft ist, von dem Provinzial - Verbände
zugeschossen, wozu seitens der Provinzial - Feuer - Societät, sowie der Provinzial - Hnlfskasse ein
ratirlicher Veitrag nach Maßgabe der beitragspflichtigenGehälter, Wartegelder und Pensionen zu
entrichten ist.

lj. 14.

Von dem den Hinterbliebenen eines zur Entrichtung von Wittwen- und Waisengeld¬
beiträgen verpflichteten Beamten gebührenden oder bewilligten Betrage der vierteljährlichen
Besoldung oder des Wartegeldes bezw. des einmonatlichm Ruhegehaltes des Verstorbeneu sind die
Wittwen- und Waisengcldbeiträgegleichfallszu entrichten.
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s- 15.
Die Wittwen- und Waiseugeldbeiträge werden in denjenigen Thcilbeträgen, in welchen

das Diensteinkommen,das Wartegeld oder die Pension zahlbar ist, onrch Einbehaltung eines
entsprechenden Theiles dieser Bezüge erhoben, und hat der beitragspflichtigeBeamte einen Anspruch
auf Gehalt, Wartegeld oder Pension nur abzüglichdieser Beiträge.

8. 16.
Die Verpflichtungzur Entrichtung der Wittwen- und Waisengeldbeiträgeerlischt:
1. mit dem Tode des Beamten, vorbehaltlichder Bestimmung des ß. 14;
2. wenn der Beamte ohne Pension aus dem Dienste scheidet oder mit Belassnng eines

Theiles derselbenim Disziplinar-Verfabreu ans dem Dienste entlassenwird;
3. wenn dem Beamten nach seiner Versetzung in den Ruhestand ans Grund des ß. 4,

Abs. 1 des Pensions-Reglements vom 24. November 1881 > 16. Dezember 1882 eine
Pension auf bestimmte Zeit bewilligt ist;

4. für den Beamten, welcher weder vcrheirathet ist, noch unuerheirnthcte eheliche oder
durch eine spater geschlossene Ehe legitimirte Kinder unter 18 Jahren besitzt, mit den:
Zeitpunkte der Versetzimg in den Nnhcstand;

5. für den pensionirten Beamten mit dem Ablauf desjenigen Monats, in welchem die
8u1> 4 bezeichnete Voraussetzungzutrifft.

Auch durch eine nach der Peusionirnng geschlosseneEhe oder durch das Vorhandensein
von Kindern aus einer solchen wird die Verpflichtungzur Zahlung von Beitragen nicht begründet,
(«auf. §. 7.) __________

III. Abschnitt.

Besondere Bestimmungen.
8. 17.

Stirbt ein zur Entrichtung von Wittwen- und Waisengeldbciträgenverpflichteter Beamter,
welchem, wenn er am Todestage in den Nahestand versetzt wäre, ans Grnnd des H. 4, Abs. I
"es Pensions-Ncglc,neutsvom24. November1881 j 16. Dezember 1882 eine Pension hätte bewilligt
werden können, so kann der Wittwe und den Waisen desselbenWittwen- und Waisengeld durch
den Provinzial - Landtag bewilligt werden; falls dieser nicht versammelt ist, kann der Provinzial-
Vrrwaltungsrath provisorischFürsorge treffen.

In denjenigen Fällen, in welchen nach 8- 8, Abf. 3 des Pensions-Reglements vom
24. November 1881 > 16. Dezember 1882 einein aus dem Dienste scheidendenBeamten die
Anrechnunggewisser Zeiten auf die in Betracht kommendeDienstzeit bewilligt werden kann, ist der
Provinzial-Verwllltnngsrath befngt, eine solche Anrechnung auch bei Festsetzung des Wittwen- und
Waisengeldeszuzulassen.

tz. 18.
Bis zur Aufhebung der Allerhöchsten Kabinets-Ordre vom 26. Januar 1857 zahlen die

Prouinzilllstrahen-Aufseherund Wärter vorläufig keine Wittwen- nnd Waisengeldbeiträgeund werden
d" Wittwen- und Wcüseugelder für die Hinbliebenen derselben zunächst aus dem nach Maßgabe
^r Allerhöchsten Kabinets-Ordre vom 26. Januar 1857 gebildeten Fonds bestritten.
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6- 19.

Das gegenwärtigeReglement findet ebenfalls Anwendung auf die Lehrer der in Gemäßheit
der Vertrage vom 11. Angust 1879 > 15. September 1879 nnd 1l.>26. August 1879 zu Esseu
und Elberfeld errichtetenTaubstummenschulen.

Der Provinzial-Vcrwaltnngsrath ist berechtigt,auch deu Lehrern an anderen Taubstummeu-
schulen der Provinz, die nicht Provinzialanstalten sind, unter näher festzustellenden Bedingungen
den Veitritt zn der Wittwen- und Waisenkasse zu gestatten.

§. 20.
Diejenigennach §. 13 zur Entrichtung von Wittwen- nnd Waisengeldbeiträgenverpflichteten

Beamten, welche vor ihrem Eintritt in den Dienst des Provinzial-Verbandes durch Netheiliguug
bei einer öffentlichen Wittwen- oder Waisentasse oder durch Versicherungbei einer Versichernngs-
Oesellschaftfür ihre etwaigen zukünftigenHinterbliebenenbereits Fürsorge getroffen haben, tonnen
auf ihren Antrag von dem Provmzial-Verwnltungsrnthe von Entrichtung der Wittwen- nnd
Waifengeldbeiträge befreit werden. Der Antrag mnß binnen 4 Monaten nach dem Eintritt in
den Dienst schriftlich beim Landes-Direktor eingereicht fein; wird dem Antrage stattgegeben, so
findet gegenwärtiges Reglement auf den Beamten und dessen Hinterbliebenen keine Anwmdnng.

Dasselbe findet ebenfalls keine Anwendung auf die weiblichenBeamten.

IV. Abschnitt.

Uebergangs-Vestimmuugen.

§. 21.
Ans die bei Erlaß dieses Reglements bereits angestelltenprovinzialständischenBeamten

finden die Bestimmnngen dieses Reglements nur uuter der VoraussetzungAuweudung, daß dieselben
sich den Vestimmnngendieses Reglements, des Pensions-Reglements vom 14. Rovember 1881 und
16. Dezember 1882, sowie dem Reglement über die dienstlichen Verhältnisse der Beamten der
provinzialständischenVerwaltung der Nheinvrovinz uud deu iu diesem bezogeuen Reglements durch
schriftliche, innerhalb dreier Monate nach Erlaß dieses Reglements bei dem Landes-Direktor
einzureichende, Erklärung unterwerfen.

tz. 22.

Dieses Reglement findet auf die zur Zeit des Erlasses desselbenbereits pensionirten oder
auf Wartegeld gefetzten Beamten keine Anwendung.

§. 23.

Die zur Ausführuug dieses Reglements erforderlichennäheren Nestimmungenwerden uon
dem Provinzial-Verioaltnngsrathe erlassen.

8- 24.
Dieses Reglement tritt am 1. April 1884 in Kraft.
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Motive.

Die Frage, in welcher Weise der Provinzial-Verband Fürsorge für die Hinterbliebenen
seiner Beamten treffen solle, hat bereits zu mehrerenMalen den Gegenstand der Berathungen im
Provinzial-Landtage gebildet.

Zunächst wurde dem im November 1881 versammelt gewesenen 27. Provinzial-Landtage
in dem Referate vom 1. Dezember 1880 nebst Nachtrag vom 7. September 1881 vorgeschlagen,
die Fürsorge für die Hinterbliebenender provinzialstiindischen Beamten im Anschlußan das Gesetz,
betreffenddie Pensionirnng der Wittwen uud Waiseu der Beamten und Lehrer iu Elsaß-Lothriugeu
vom 24. Dezember 1873 zn regeln, vorerst aber die bereits eingeleitetenErmittelungen darüber
abzuwarten, welche Kosten die Regelung der Frage für den Provinzial-Verband veranlassenwürde,
falls, wie es nach dem citirten elfah-lothringifchenGesetzeder Fall ist, Wittwen- und Waisen-Geld¬
beiträge von den Beamten nicht verlangt würden.

Der Provinzial-Landtag erklärte sich mit den Ausführungen des Provinzial-Verwaltuugsraths
einverstandenund beschloß, es sollten ihm demnächstin einer späteren Session weitere Vorschläge
unterbreitet werden.

Nachdem die finanzielle Tragweite der beabsichtigtenArt der Fürsorge für die Hinter¬
bliebenenunter Benutzung der Materialien des denfelben Gegenstandbehandelndendeutschen Neichs-
«esetzesvom 20. April 1881, sowie des preußischen Gesetzes vom 20. Mai 1882 ans rein
theoretischem Wege und nur approximativ ermittelt war, wurde dein 28. Provinzial-Landtage mit
Referat von: 2. Dezember 1882 der Entwurf eiues Reglements, betreffenddie Fürsorge für die
Wittwen und Waisen der provinzialstäudischenBeamten der Rhcinprovinz, zur Beschlußfassung
unterbreitet, nach welchem unter Zugrundelegnng der Bestimmungendes elsaß-lothringischen Gesetzes
vom 24. Dezember 1873 den Wittwen jährlich ein Drittel des letztverdientenRuhegehaltes des
Veamten, deu Waisen je ein Fünftel rcfp. ein Drittel dieser Wittwenpensionbis zur Vollendung
des 18. Lebensjahres gezahlt werden sollte.

Von einein Beitrage der Beamten war in dein Entwürfe abgesehen.
Der 28. Provinzial-Landtag hat in seiner Sitzung vom 16. Dezember 1882 sich mit

«er Angelegenheitbefaßt uud beschlossen,die Vorlage an den Provinzial-Verwaltungsrath zurück¬
zuverweisenmit dem Auftrage, eine Vorlage für den nächsten Landtag vorzubereitenauf der Basis
b« Beitragspflicht der Beamten.

Mit diesen: Beschlusse des Prouiuzial-Landtages sind die Fragen, ob die Versorgung der
Hinterbliebenen der provinzialständischenBeamten von der Verwaltung überhaupt zu regeln sei,
und ob der Provinzial-Verband die aus dieser VerpflichtungrefultirendenLasten übernehme» wolle,
"ejaht, es ist dem Prouinzial-Verwaltungsrathe des Weiteren die Direktive ertheilt worden, nach
Analogie des Reichsgesetzes vom 20. April !88! und des preußischenGesetzes vom 20. Mai 1882
w einem neu aufzustellendenEntwurf dir Beamten mit einem entsprechenden Veitrage an den
kosten der Neliktenversorguugzu betheiligen.

Im Reiche und in Prenßen sind die Beitrage der Beamten auf 3°/« des pensiousfähigen
"iensteintommens, des Wartegeldes oder der Pension normirt. Der beiliegendeEntwurf sieht je
"^ der Höhe der Gehälter, Pensionen nnd Wartegelder 2°/°, 1'/«°/° und 1°/o vor.

22
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Die den erwähnten Gesetz-Entwürfen hergegebenenMotive und Wahrfcheinlichkeitsberechnuugen
gehen bei der Festsetzung der Beiträge auf 3°/° von der Annahme aus, daß die Marimalkosten,
welche dem Reich resp, dem preußischen Staat aus der Relikten«crsorgung entstehen, auf 9,54°/»
des Gcsammtbetrages der Gehälter, Wartegelder und Pensionen der Beamten sich belaufen würden,
so daß die Mittel zur Zahlung der Wittwen- uud Waisengelder etwa zu ^/» vom Reich resp.
Staat und zu '/» von den Beamten aufgebracht werden.

Bereits bei den Verhandlungen der Vorlagen im Plenum und in den Kommissionen des
Reichstages resp, des Landtages uud Herrenhauses wurde bemerkt, daß der Prozentsatz, zu welchem
die Beamten beizutragen verpflichtet würden, ein viel zn hoher und drückender sei, namentlich für
die geringer besoldeten Subalternbeamten. Die Abhülfe wnrde in Aufstellung einer Beitrags-
Staln je nach Höhe der Gehälter gesucht.

In der Kommission des Abgeordnetenhauses wurde vorgeschlagen, daß Beamte mit eiuem
Gehalt bis 3000 M. 2«/», über 3000 M. 3°/« zahlen sollten.

Ein dahin zielender Antrag wnrde indessen in Folge des Widerspruchs der RegierungS-
Kommissare abgelehnt.

Der bei Berathung des Reichsgesetzes und des prenßischen Gesetzes gegen die hohe
Heranziehung der Beamten geltend gemachte Grund trifft für die provinzialständifchen Beamten
nm so mehr zu, weil unter diesen das Verhältniß der höher besoldeten zu den Subalternbeamten
ein viel geringeres ist, als in Preußen und im Reich. In Preußen erhalten die 71 335 pcnsions-
berechtigten Beamte» 142 929 66 t M, also durchschnittlich jeder Beamte etwas mehr als
2000 M, in der proviuzialständischen Verwaltung dagegen erhalten 516 peusiousberechtigte Beamte
— woruuter 23 weibliche Beamte, ans welche das vorliegende Reglement keine Anwendung findet —
durchfchnittlich nur 1457 M., es ergibt sich hieraus, daß in der hiesigen Verwaltung die Zahl
der gering besoldeten Subalternbeamten bedentend überwiegt. Die Chaussee-Aufseher, Sekretariats¬
und niederen Anstaltsbeamten bleiben bis auf wenige Ausnahmen unter dem Gehaltssatz von
3000 M.

Hierzn kommt, daß, wie bereits in den Diskussionen des Reichsgefetzes und des preußifchen
Gesetzes hervorgehoben wurde, die Snmme von 9,84°/« der (Behälter :e. niemals erreicht wird,
indem hierbei überall die ungünstigsten Verhältnisse zu Grunde gelegt sind, welche sich in der
That niemals vereinigt finden werden.

Daß der Prozentfatz von 9,54°/» effektiv unrichtig ist, wenigstens für die provinzial¬
ständifchen Beamten, ergibt sich aus Folgendem:

Die Ermittelung diefes Satzes hat auf rein theoretischem Wege an der Hand von Wahr¬
scheinlichkeitsberechnungenstattgefunden, da weder im Reich noch im Staate Prenhcn praktische
Erfahrungen in diefer Materie vorlagen.

Die provinzialständische Verwaltung der Rheinprovinz besitzt nun aber für den größten
Theil ihrer hier in Betracht kommenden 523 Beamten, nämlich für die 328 zur Zeit angestellteil
Straßen-Auffeher ein ganz untrügliches Material zur Berechnnng der für den vorliegenden Zweck
aufzuwendenden Kosten.

Durch die Allerhöchste Kabinets-Ordre vom 26. Januar 1857 ist nämlich angeordnet,
daß die Wittwen der Straßen-Aufseher ans einem zu diesem Zweck gebildeten, besonderen Fonds,
welcher nach dem Etat pro 1882/84 24 260 M. jährliche Einnahme hat, unterstützt werden sollen.

Es ist wohl anzunehmen, daß nach 25jährigen Bestände dieses Fonds der Beharrung^
zustand für denfelben eingetreten ist, d. h. daß die Zahl der unterstützten Wittwen — die Zahl
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der Straßen-Aufseher war vor 25 Jahren dieselbe wie heute — sich nicht mehr verändert hat,
daß demnach die Kosten der Wittwen-Unterstützung, falls sie nach einer festbestimmtenNorm
erfolgten, sich nicht mehr vermehren würden.

Gemäß der beigedruckten nach den Verhältnissen zur Zeit Ende Inli 1883 aufgestellten
„VergleichendenZufammenstelluug" wurden zu der Zeit 9? Wittwen von Ehaussee-Aufsehern
unterstützt mit im Ganzen 22 950 M.; die Zahl der Kinder unter 18 Jahren betrug 59; znr
selben Zeit betrug die Zahl der vorhaudenenChaussee-Aufseher und Straßenwärter 328 mit einem
pensionsfähigenGehalt von 369 552 M. Es ergibt sich also für die gegenwärtigeUnterstützung
der Wittwen folgendes Bild:

Zahl der Chaussee.
Aufseher.

Pensiorwfähigeo Gehalt
derselben.

Anzahl
der Wittwen.

Anzahl
der Kinder

unter 18 Jahren,

Summe
der Unterstützungen.

328 369 552 9? 59 22 95U

Nach der Kolonne 7 der erwähnten Zufammenstellung würde nach diesen Faktoren die
Wittwen- und Waisen-Unterstützungder Chaussee-Aufsehernuter Anwendung der Bestimmungeu
des beiliegendenReglements-Entwurfs ............... 26 438 M.
koste,:, d. h. ?,ili°/° der pensionsfähigen Gehälter. Die Faktoren, mit welchen
diefer Prozentsatz von 7 ,i,?"/<> gefunden ist, sind nun auch maßgebend für die
vielen Subalternbeamten der prouinzialständischenVerwaltung, da augennmmen
werden kann, daß diese durchgängig in demselbenAlter in den ständischen Dienst
eintreten, dasselbe Dienstalter erreichen, dir verhältnißmäßig gleiche Pension
«dienen, dasselbe Alter erreichen und zu demselbenProzentsatz verheirathct sind,
wie die Ehaussee-Aufseher.

Die Zahl dieser Subalternbeamteu — hierzu rechucu die Sekretäre,
Assistenten, Voten, Kanzlisten bei der Eentmlstelle, die Nendanteu, Oekouomic-
Verwalter, Oberwärter und Maschinistenbei den Irrcucmstalten uud die Lehrer und
Verwalter der Taubstummen- uud Blindenanstalten, die Anfseher, Sekretäre und
Polizei-Inspektoren der Arbeitsanstalt Arauweiler, die Bauschreibcr, eudlich die
Aufseher und Handwerksmeisterdes Landarmenhauses in Trier — beträgt 146;
^selben beziehenein pmsionsfähiges Gehalt von zufammen 276 225 M., fo daß
deren Wittwen uud Waifen bei Zugruudelegung des Prozeutfatzes von ?,iü°/° im
Ganzen ............. ' ............ 19 693 „
"N Pensionen beziehen würden.

Es bleibt demnach nur uoch die Berechnung des Betrages der Wittweu-
und Waisenpensionfür dir übrigen 49 Beamten, den Landes-Direktor,Landesräthe,
^cmdes-Nauräthe,Techniker, Direktoren lind Aerzte der Anstalten und Wegebau-
Inspektoren. Für diefe taun ebenfalls der Maßstab der Ehaussee-Auffeher angewandt _______

Zu übertragen 46 131 M.

^'
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Uebertrag 46131 M.
werden^ denn wenn dieselbenauch meist erst in späteren Jahren als die Chaussee-
Aufseher in den ständischenDienst eintreten, also bei ihrem Tode eine verhältnißmäßig
geringere Pension erdient haben werden, wenn ferner auch unter diesen der Prozentsatz
der Unverheirateten größer ist, als der der Verheiratheten, wenn endlich manche
derfelben z. N. die zweiten Aerzte und die Assistenz-Aerzte der Irrenanstalten nur
vorübergehendim ständischen Dienste beschäftigt sind, und aus diesen Umständendie
für die Wittwen und Waisen derselben aufznbringendenKosten geringer sein werden,
so ist auf der anderen Seite zu berücksichtigen, daß diefe Beamten in der Regel
nicht ein fo hohes Alter erreichen, wie die Snbalternbeamten und Ehaufsce-Auffeher,
so daß die Wittwen- und Waisenpensionenzwar relativ niedriger aber desto länger
zu zahlen sind. Die Belastungen und Erleichterungen werden sich daher nahezu
ausgleichenund ist es berechtigt, auch für die Wittwen- und Waifenpensionender
höheren Beamten den Prozentsatz von 7,i3°/„ des pensionsfähigenGehalts anzu¬
nehmen, was bei einem pensionsfähigenund wiltwenversorgungsberechtigtcnGehalt
von 218 723 M. die Summe von ............. - - -. 15 593 „
ergibt.

Die Gesammtsumme der auszuwendendenWittwen- und Waisengelder
beträgt also ....................... 61 724 M.

Der zur Unterstützungder Wittwen der Chaussee-Aufseher bestimmte Fonds
hat nach dem neuen Etat pro 1884/86 eine jährliche Einnahme von 27 210 M.,
so daß derselbe nicht nur vollkommen zur Deckung der Kosten ausreicht, wenn das
beiliegendeReglement auch für die Chaussee-Aufseher in Kraft tritt, sondern noch
einen Ueberschußvon 766 M. hat, welche zu außerordentlichenUnterstützungen
verwandt werden können.

In dem beiliegendenEntwurf ist demnach uorgefchlagcn,denselben auch
für die Ehaussee-Aufseheranwendbar zu erklären, ohne dieselbenzu einem Veitrag
heranzuziehen; es bleibt dann der Nebenfonds der Straßen-Verwaltung vorläufig
bestehen und wird nach den im vorliegendendenReglement adoptirteu bestimmten
Grundsätzenvertheilt, für die Zukunft wird indessen die Aufhebungder Allerhöchsten
Kabinets-Ordrr vom 26. Icmnar 1857 zu beantragen fein. Abzüglich der für die
Wittwen nnd Waifen der Ehaussee-Aufseher nöthigen Summe von ..... 26 444 „
sind demnach noch aufzubringen ................. 35 280 M-

Es ist nuumehr noch zu ermitteln, in welchem Verhältniß diefe Summe zu der Gesammt-
summe der Gehälter, Wartegelder und Pensionen steht:

1. Die hier in Betracht kommende» pensionsfähigcnGehälter betragen . 494 948 M-
2. Die zu zahlenden Pensionen und Wagegelder haben den Neharrnngs-

zustand noch nicht erreicht, da in der erst 7 Jahre alten Verwaltung
nur wenige Beamte pensionirt und auf Wartegeld gestellt sind. Nach
den praktischen Erfahrungen in Preußen, die analog auf die provinzial-
ständischeVerwaltung angewandt werden können, kommen auf die
Summe von 142 929 661 M. Gehälter 14 000 000 M. Pensionenund
546 589 M. Wartegelder alfo 10°/° Pensionen und 0,3»«/<, Wagegelder.

Zu übertragen 494 948 V-
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Uebertmg 494 94« M.
Dieser Prozentsatz ergibt für die provinzialständischmBeamten

an Pensionen ................. 49 498 „
an Wartegeldern ................ 1 88 1 „

Summe der Gehälter, Pensionen und'Wartegeldcr . . 546 32? M.
Die zu zahlenden Wittwen- und Waisenpensionenbetragen ..... 35 280 „

d. h. also 6,<L°/o der Gehälter, Wartegelder und Pensionen.
Eine Berechnung,welche die Provinz Sachsen von den: bclanntenSpezialistcn in dergleichen

Rechnungsfachm,dem Professor Heym zu Leipzig, unter genauer Zugrundelcgnng des Alters der
einzelnenBeamten hat anfertigen lassen, gelangte zu dem Resultate von 3,?°/«. Hieraus dürfte
sich ergeben, daß der angenommeneNetrag von 6,4»°/«, welcher die Mitte zwischen 3, 7 und
N,«4> hält, der Wirklichkeit am nächstenkommt.

Die Summe von 35 280 M. wird nun aber erst dann zu zahlcu sein, wenn der
Neharrungszustand eingetreten ist, d. h. zu der Zeit, in welcher der jährliche Abgang der Hinter¬
bliebene»: dem jährlichen Zugang gleich gewordensein wird; wann dieser Zustand eintreten wird,
ist mit absoluter Sicherheit nicht festzustellen;nach einer Berechnung in dein Referat ä. ä.
2. Dezember 1882 I, 9 wird dies indeß frühestens nach 23 Jahren der Fall sein, jedenfalls viel
später, als für die Wittwen- und Waifenversorgung der preußischen Neichobeamtm, da die
provinzialständischmBeamten zum größten Theile im rüstigstenLebensalter in die neue Verwaltung
eingetreten sind.

Es wird daher die ans beiliegendemReglement resultirende Belastung der Provinz erst
m späteren Jahren fühlbar werde»; die Einnahmen an Beiträgen werden i» den nächsten 10 bis
15 Jahren die Ausgaben bei Weitem übersteigen,in den ersten Jahren werden sich voraussichtlich
überhaupt keine Ausgaben ergeben. Während nun nach dem Reichs- nnd preußischen Gesetze vom
29. April 1881 resp. 20. Mai 1882 die nicht veransgabten Beiträge der Beamten in die
allgemeine Staatskasse fliehen — diese betragen für das erste Jahr 2 190 000 M. — und zu
anderweitigenlaufenden Ausgaben verbraucht werden, follen nach den Nestimmnngendes beiliegenden
^ntwnrfs dieselben gesammelt und zn einen: besonderen zinsbar anzulegenden Fonds vereinigt
werden; zur Verstärkung desselbensoll die Provinz ebenfalls jährlich von: Tage des Erlasses des
Reglements an 2°/« der Gehälter und Pensionen der beitragspflichtigenBeamten einzahlen. Es
wird sich auf diese Weise bei Eintritt des Beharrungsznstandes aus den bis dahin gezahlten
Beiträgen der Beamten und der Provinz, sonne ans den Zinsen und Zinseszinsen derselbenein
Capital angesammelt haben, dessen Zinsen mit den weiter zn zahlendenfeststehenden Beiträgen zur
Bestreitung der Wittwen- nnd Waisrnpensionenuugefähr ausreichen, so daß auch in Zukuuft eine
wesentlich stärkereBelastung des Provinzial-Vcrbandes für die Relittenvcrforgungnicht zu befürchten
'«in wird. Für die nächsten30 bis 40 Jahre wird jedenfalls der Provinzml-Verband nicht mehr
öu zahlen haben, als die 2°/« der Gehälter und Pensionen, d. h. l0 926 M.

Zum Schluß dieser allgemeinen Erörterungen sei noch darauf hingewiefcu, daß fast
wnmtliche übrigen Provinzen bereits die Fürsorge für die Hinterbliebenender Beamten geregelt
habe». Die Provinzial- resp. Kommunal-Verbände von Hannover, Kassel und Nassau hatten
bereits vor Erlaß des Reichsgesetzes in den Jahren 1877, 1879 und 1880 durch Errichtung
besonderer Wittwen- und Waisentassendie Hinterbliebenenihrer Beamten sicher gestellt nnd bchnfs
Ausstattungdieser Anstalten die Summe von 80 000 resp. 300 000 und 50 000 M. als unverkürzt
ö" erhaltenden Kapitnlstock gegeben.

s
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Die Provinzial-Verbändevon Sachsen, Westfalen, Pommern, Posen und Ostpreußenhaben
nach Erlaß des Deutschen Neichsgesetzesnnd in vollständigem Anschluß au dasselbedurch Reglements
die Angelegenheitgeregelt, die Beiträge der Beamten aber auf 1°/° resp. 2°/« heruntergesetzt.

Das System des Neichsgesetzes uud des beiliegendenReglements hat vor dem System
der Errichtung besonderer Wittwen- und Waisentassen oder Stiftungen den großen
Vorzug, daß es jede neue Verwaltungs-Einrichtung entbehrlichmacht; der bestehenden Verwaltung
wächst, abgesehen von einer geringen Vermehrung der Kassengeschäfte eine neue Thätigkeit nur
insofern zu, als aus den zum Theil vorhandenen, zum Theil leicht zu befchaffendenUnterlagen die
Höhe, einmal der Beiträge der Beamten, anderseits die der zu zahlenden Hinterbliebenen-Pensionen
zn berechnen ist, im Uebrigenwird sich die ganze Geschäftstätigkeit auf die leicht mit der Zahlung
und Quittungsleistung zu verbindende Kontrolr derjenigen Umstände zu beschränkenhaben, von
denen die Weiterzahlung der festgestellteu Wittwen- und Waisen-Geldbeträgeabhängig ist.

In der nachstehenden Begründung der einzelnen Htz- des Entwurfs werdeu vorzugsweise
nnr diejenigen Nestimmungendes näheren erläutert werden, welche von dem Reichsgesetzabweichen.

H. 1 in Verbindung mit 8- 13 enthält die grundlegendenBestimmungen, daß
1. die Voraussetzung der Wittwen- und WaisenversorgungPensionsberechtigungdes ver¬

storbenenMannes, resp. Vaters ist, und
2. daß sämmtliche Beamte, sowohl verheirathete wie unverheirathetc, deren etwaigen

künftigen Hinterbliebenen hiernach ein Rechtsanspruchauf Wittwen- oder Waifeugeld
zusteht, zur Entrichtung von Beiträgen verpflichtetsind.

Hiernach werden die uuter dein Vorbehalt des Widerrufs oder der Kündigung angestellten
Beamten, welche keine pensionsberechtigten Stellen betleiden (H. 3, Abf. 1 des Pensions-Neglements
von, 24. November 1881 > 16. Dezember 1882), den Bestimmungen des beiliegendenEntwurfs
nicht unterliegen. Wird einem solchen Beamten auf Grund des tz. 3, Abf. 2, bei seiner Versetzung
in den Ruhestand eine Pension bewilligt, so erscheint es nicht angängig, für die Hinterbliebenen
desselben aus dieser Bewilligung einen Rechts-Anspruch auf Reliktenversorgung entstehen zu
lassen und zwar umsowcniger, als der Beamte während seiner aktiven Dienstzeit keine Beiträge
gezahlt hat.

Nach §. 4 des Pensions-Neglements vom 24. November 1881 > 10. Dezember 1882
tan» einem Beamten, welchervor Vollendung des 10. Dienstjahres wegen unverschuldeterDienst¬
unfähigkeit in den Ruhestand versetzt wird, eine Pension entweder auf bestimmte Zeit oder lebens¬
länglich bewilligt werden; sofern die Bewilligung auf Lebenszeit erfolgt, werden die Hinter¬
bliebenen diefes Beamten zum Bezug der Wittwen- und Waifenpensionen berechtigt sein, da der
Beamte damit den pensionsberechtigtenBeamten völlig gleichgestellt ist.

Wird dagegen ans Grund des citirten H. 4 das Ruhegehalt nur auf bestimmte Zeit
gewahrt, so muß mit der Peusioniruug die Anwartschaftder Angehörigen nnd die Neitragspsticht
des Beamten selbst erlöschen, weil andernfalls die Hinterbliebeneneines solchen Beamten, der erst
nach Ablauf des Zeitraumes, für welchen ihm die Pension bewilligt worden ist, verstirbt, dem
Provinzial-Verband gegenüber einen vermögensrechtlichenAnspruch erwerben würden, obwohl dein
Verstorbenenselbst ein solcher nicht mehr zustand.

Auf die zur Zeit bereits peusionirten Neamteu — abweichend von dem Neichsgefetze
W. 1 und 6 - - wird die vorgeschlageneRegelung der Hinterbliebenen-Fürsorgeschon deshalb
nicht Anwendungzu finden haben, weil dem Reglement (§. 21) nicht, wie dem Gesetz, die Kraft
beiwohnt, die bereits angestelltenBeamten zur Beitragspsticht zu nöthigen.
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Die weibliche» pensionsberechtigten Beamten, deren es 23 in der prouinzialständischen Ver¬
waltung gibt, können den Bestimmungendes Reglementsnicht subsummirtwerden, da nach ihrem Tode
von Gewährung einer Wittwenpensionund hiernach zu berechnenden Waisenpensionennicht die Rede
sein kann; auch ist das Bedürfniß zu einer Waisen«ersorgungbishernu nicht hervorgetreten, da von
den 23 pensionsberechtigten weiblichen Beamtennnr eine verheirathetist (eine Aufseherin in Brauweiler).

Die Unordnung in dein beiliegendenEntwurf ist insofern abweichend von derjenigen des
Reichsgesetzes,als in dem 1. AbschnittG. 1—13) die Art der Fürsorge für die Hinterbliebenen
und erst im 2. Abschnittdie Art der Aufbringung der Mittel, welche zu diesem Zweck erforderlich
sind, behandelt wird, während in dein Reichsgesetz die umgekehrteReihenfolgeinnegehalten ist.

Die hier vorgeschlageneReihenfolge erscheint logischer.
88- 2, 3, 4, 5, 6 stimmen überein mit den ßtz. 8, 9, 10, 11, 12.
§. 7, «liuoa 2 enthält die Bestimmung, daß der Wittwe das Wittwengeldversagt werden

soll, wenu die Ehe innerhalb der letzten drei Monate vor dem Ablebendes Beamten geschlossen wnrde.
Der einschlägige tz. 13 des Reichsgesetzes bestimmt, daß der Anspruch auf Wittwengeldfort¬

fallen soll, „wenu die Ehe innerhalb dreier Monate vor dem Ableben des Beamten geschlossen nnd die
Eheschließung zu dem Zweckeerfolgt ist, um der Wittwe den Bezug des Wittwengeldeszu verschaffen".

Da der letztere Beweis in der Praxis wohl schwer zn führen sein wird, anderseits aber
geboten erscheint, einem Mißbrauch ciuer für dir Beamten bestimmtenWohlthat vorzubeugen,so
hielt der Proviuzial-Verwaltungsrath als bestes Austnnftümittcl, den Anspruch auf Wittwengeld
erst nach dreimonatlicherDauer der Ehe eintreten zu lassen.

Sollten sich in einzelnenFällen aus dieser Bestimmung Harten ergeben, so kann der
Vrovinzial-Landtag durch nachträglicheBewilligung des Wittwengeldes Abhülfe fchaffen.

tz. 7, lllinsÄ 3 ist der einschlägigeil Bestimmnng des Gesetzes für Elsaß-Lothringenentnommen.
§§. 8, 9, 10 sind den A 15, 16, 17, 18 des deutschen Reichsgesetzcs nachgebildet.
Der 8- 16, atinell 2 des Reichsgesetzesenthält noch die Bestimmung, daß „nicht

abgehobene Theilbeträgedes Wittweu- uud Waiseugcldcs binnen 4 Jahren vom Tage der Fälligkeit
an gerechnet,zum Vortheil der Reichstasse verjähren".

Diese Bestimmung ist in den Entwurf uicht bcrübergenommen,znnächst weil der Provinzinl-
Landtllg Vorschriften über Verjährung mit rechtlicher Wirkuug uicht erlassen kann, sodann weil
der Art. 2177 des (üoäs civil bereits bestimmt, daß Gefalle von Leibrenten uud Unterhaltnngsgeldern
ui fünf Jahren verjähren.

tz. 11 bestimmt, daß der Bezug des Wittwen- nnd Waisengeldesrnht, wenn uud so lange
der Berechtigte im Reichs-, Staats-, ständischen oder Gemeindediensteein Diensteinkommen oder eine
Pension bezieht, insoweit als diese den doppelten Betrag des Wittwen- oder Waisengeldes übersteigt.

Diese Bestimmung ist in dem Neichsgesetz nicht enthalten, ist aber nach den Beamten-
Verhältnissender provinzialständischenVerwaltung der Nheinprovinz nothwendig, da iu derselbe«
Manche Wittwen als Beamte beschäftigt werden können; nnter den 546 Beamten befinden sich
23 Frauen. §. 11 Nr. 2 entsprichtdem §. 19 des Neichsgesetzes.

Die §ß. 12, 13, 14, 15, 16, 18 entsprechenden 88- 20, 1, 2, 3, 4, 5, 14. Nach
8- 13 sollen die Proviuzial-Feuer-Societät uud die Provinzial-Hülfskassedie für ihre Beamteu-
Hinterbliebenennothwendigen Wittwen- und Waisengelderaus ihren eigenen Fonds bestreuen; die
Kassengeschäfte werden jedoch für alle Beamte einheitlich bei der Prouinzial-Hülfskafse geführt.

Sollten iu späteren Jahren die Kosten der Rrliktenversorgnng durch das angesammelte
Capital nnd die laufenden Beiträge nicht mehr gedeckt werden, so wird der Mehrbedarf nach
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Verhältniß der in «emäßheit dieses Reglements erhobenen Beiträge ans den Provinzial-Verband,
die Provinzial-Feuer-Societät und die Provinzial-Hülfskassevertheilt.

Die Motive zu tz. 18 sind in obigen allgemeinenErörterungen enthalten.
l>, 19. In Folge der zwischenden Städten Essen und Elberfeld einerseits und dem

Provinzia'l-Verbandeanderseits abgeschlossenenVerträge vom 11. August 1879 > 15. September 1879
resp. 11./26. August 1879 wurden in diesen Städten Taubstummenschulenerrichtet, zu deren
Kostender Provinzial - Verband Beiträge zahlt. In diesen Verträgen ist bestimmt! 8. 5. „Die
Anstellung der Lehrer und Lehrerinnen erfolgt durch das Kuratorium nach vorher eingeholter
Zustimmung des Provinzial-Verwaltungsraths vorläufig ohne Pensions-Verechtignng.

Im Falle Seitens des Provinzial - Verbandes aber eine Pensionskasse für die Beamten
der Provinz resp, für die Lehrer der Provinzial - Taubstummenanstalten gegründet werden sollte,
wird den Lehrern der städtischen Taubstummenanstalt der Beitritt zu dieser Kasse offen gehalten."

tz. 8: „Der Vertrag wird zunächst auf die Dauer von 6 Jahren geschlosseil; sollte
derselbenach Ablauf dieser Zeit nicht erneuert werden, so verpflichtetsich der Provinzial-Verband,
die angestelltenLehrer zn übernehmen.

Es ist daher im Anstellungs-Vertrageder Lehrer vorzusehen,daß dieselben sich für diesen
Fall eine beliebigeVersetzungSeitens des Provinzial - Verwaltungsraths gefallen lassen müssen."

Auf ttrund dieser Nestimmnng wird dein hohen Landtage durch besonderes Referat
vorgeschlagen, das Pensions-Reglementvom 24. November1881 >16. Dezember1882 auf die Lehrer
dieser Taubstummenschnlen auszndehnen;da hiernach diese Lehrer den provinzialständischen Beamten in
ihren persönlichen Rechtsverhältnissen vollkommen gleichgestelltwerden, so ist es nur konsequent, dieselben
anch an der Wittwen- und Waifenuerforgnngder provinzialständischen Beamten Theil nehmen zn lassen.

Eine diesbezügliche Petition ist von den Lehrern der TaubstummenschuleEssen bereits
unterm 25. Mai 1883 dem Provinzial - Verwaltungspitze eiugereichtworden mit der Bitte, „der
Provinzial - Verwllltungsrath wolle den Lehrern der Taubstummenschulezu Esseu den Veitritt zu
der für die Beamten der Rheinprovinz zu gründenden Wittwenkassehochgeneigtest gestatten".

Der Provinzial-Verwllltnngsrath beschloß in seiner Sitzung vom 3./4. Juli 1883
„den Antrag durch einen entsprechenden Vorbehalt in dem dem nächstenProvinzial-
Landtag zu erstatteuden bezüglichen Referat zur Erledigung zu bringen."

Der Provinzial-Verwaltnngsrath beehrt sich demnach in dem §. 19 des Reglements eine
diesbezügliche Bestimmung zur Annahme vorzuschlagen.

Da indeß die qn. Lehrer keine provinzialständischenBeamten sind, dieselben auch ihr
behalt nicht vom Provinzial - Verbände erhalten, so würde jedes Mittel fehlen, dieselben zur
Entrichtung der Beiträge zu verpflichten(§. 13). Es ist dieses nur iu der Weise möglich, daß
zu den oben erwähntenVerträgen ein Nachtrag hinzngefügtwird, wonach die betreffenden Kuratorien
in die Anstellungs-Vertragedie Bedingung anfnehmen, daß die Lehrer sich zur Zahlung der Beiträge
in ttemäßheit der §H. i3 8^. verpflichten und überhaupt das ganze Reglementanerkennen,— dieselbe
Bestimmung, welche bezüglich des Pensions-Neglementsvom 21. November1881 und 16. Dezember
1882 in die Verträge nachträglichanzunehmen ist. Ebenso soll nach dem Entwürfe der Provinzial-
Verwaltungsrath ermächtigt werden, auch anderen in der Provinz bereits bestehenden oder neu zu
errichtendenAnstalten den Beitritt unter näher festzustellenden Bedingungen zu gestatten.

tz. 20 statuirt die Bedingungen, unter denen Beamte von der allgemeinenVerpflichtung
der Beiträge <H. 13) auf ihren Antrag zn entbinden sind. Es würde nämlich für eine große
Anzahl von Beamten eine drückende Last, wenn nicht eine Unmöglichkeitsein, neben Zahlungen,
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die sie während ihres früheren Dienstverhältnisses zur Versorgung ihrer Angehörigen zu leisten,
übernommen haben, noch die im 5. 13 bestimmten Wittwen- und Waisen-Geldbeiträge zu entrichten;
es entspricht aber der Billigkeit, diese Beamten nicht durch den Zwang zur Zahlung der Beiträge
des §. 13 zum Verzicht ans ihre bereits erworbenen Rechte gegen andere Versorgungsanstalten
zu nöthigen. Wenn dieselben von den Beiträgen entbunden werden, findet selbstredend das ganze
Reglement auf sie und ihre Hinterbliebenen keine Anwendung.

H. 21. Während der §. 20 Bestimmungen für die künftig in den Dienst des Provinzial-
Nerbllndes eintretenden Beamten trifft, werden hier Vorschriften darüber in Vorschlag gebracht,
m wie weit die zur Zeit im Dienste des Prooinzial-Nerbandes bereits befindlichen Beamten dem
Reglement sich unterwerfen können resp, sollen.

Nach der dem Reglements-Entwurf zu Grunde liegendcu Auffassung wird es als eine
Pflicht der Beamten angesehen, durch den Beitritt zu der Versorgungs - Einrichtung ihre Hinter¬
bliebenen sicher zn stellen, schon aus dein Grunde, damit die einzelneu unvermeidlichen Unter-
stützungsgesuche der Hinterbliebenen gänzlich beseitigt werden, und erwartet der Prouinzial-
Verwaltungsmth, daß alle Beamte dieser Pflicht nachkommen werden.

Es sind im §. 21 alle Beamte für berechtigt erklärt, dem neuen Reglement beizutreteu,
insofern dieselben das Pensions - Reglement vom 24. November 1881 >1«. Dezember 1882, sowie
das gleichzeitig mit dem gegenwärtigen Reglement dem Provinzial-Lcmdtagc vorgelegte Reglement,
betreffend die dienstlichen Verhältnisse der provinzialständischen Beamten, anerkennen, indem diefe
sämmtlichen Reglements ein einheitliches Ganzes bilden. Da das letzterwähnte Reglement auf
nie Beamten der Prouinzial-Feuer-Societät zur Zeit keine Anwendung finden soll, (oaul. §. 20
ves bezüglichen Reglements), so bedarf es für die Beamten der Feuer-Societät zur Zeit jener
Anerkennung nicht.

tz. 23. Die Ausführnngs - Bestimmungen werden sich anzuschließen haben an die
Ausführungs - Bestimmnngen zu dem preußischen Gesetz von: 20. Mai 1882, namentlich an die
Instruktion vom 5. Juni 1882 und an die Vorschriften der Ober-Rechnungsknmmer vom ?. Juli
1882 (Ministerialblatt für die innere Verwaltung 1882, S. 99 und 171).

tz. 24. Als Tag des Inkrafttretens wird der 1. April 1884 vorgeschlagen, weil mit
diesem Tage das neue Etatsjahr beginnt.

Es werden also die Wittwen und Waisen, deren Männer resp. Väter nach dem 1. April
1884 sterben, nach den Bestimmungen des vorliegenden Reglements unterstützt, während die vor
^m 1. N^il 1884 verwitweten und verwaisten Personen hierauf keinen Anspruch haben. Diese
werden also nach den bisherigen Bestimmungen resp. Bewilligungen nuterstützt; z. B. die Wittwen
von vor dem 1. April 1884 verstorbenen Ehaussee-Aufsehern; es werde» daher ferner in den
^wts pro 1884/86 folg. in Summe 3330 M. Unterstützung für folche Beamten-Wittwen, die
^reits seit langen Jahren eine Wittwenpension bewilligt erhalten, in Ausgabe gestellt. Selbst¬
redend fallen im Laufe der Jahre diese für jeden einzelnen Fall bewilligten Unterstützungen
allmächtig fort und treten an ihre Stelle die ein für allemal feststehenden Wittwen- und Wnisen-
p°»sionen des beiliegenden Reglements.

Der Promnzial-Vmvaltungsmth.
In Vertretung:

Freiherr von Solemacher,
«ice-Lnndtags-Marschall.
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Vergleichende Zusammenstellung
über die

den Wittwen von ProvinzialstraßelvAnfsehern nnd Wärtern nach dem nenen Pe>chons.Reawnmt
eve.lt. zn gewährenden Pensionen im Verhaltn^ zn den bisher nach der AllerhöchstenKabmets

Ordre vom 2«. Januar 1857 bewilligten Unterstützungen.
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znhlen sein:

5 u. resp, ? Iah"-

3 Czeseinsty Viersen 1 985 329 66 395 300 95 desgl.

, Engel Wesel — 696 232 —- 232 300 68
dgl. 4 u. resp, 6 3'5 Frick

Fliegeller

Lindlar 2 61? 205 82 287 300 13

6 Kirn — 696 232 — 232 300 68 —

7 Frieden Hüheberg — 963 321 — 321 300 21

« tNennmd Mallendar — 87? 293 — 293 300 7

9 Götze Pieard — 61? 206 — 206 300 94
deSgl. '/« u. re»

3'j» Jahr.10 Hirtsieuen Wissen 2 548 183 74 257 300 43 ^

11 Hebenstreit Vitburg — 657 219 — 219 300 81

12 Klefsmcmn Kleinhml — 376 160 — 160 300 140 ^

13 Körner Hangelar — 44? 160 —> 160 300 140

14 Klein Linz —> 963 321 — 321 300 — 21
desgl. 2, 4, 5 "'

resp, l! Icch"'15 Kypte Vleckhausen 4 430 160 128 288 300 12 —

16 Neuheriser ?>ieuürail) — 430 160 — 160 300 140

,? Nuß .Uerpen — 985 329 — 329 300 — 29

,>'. Prick Vreinigerheide — 836 279 — 279 300 21

,',! Pintiuart Maar — 716 239 — 239 300 61

20 Echaefer Düren — 836 278 — 278 300 22

21 Nrban ^üttringhausen — 985 329 329 300 — 29

22 Warland Malmedy — 985 329 — 329 300 —- 29

23 Zwiener I^chlnden^^^
— 716 238 — 238 300 62 —-

dgl. 2 n. resp-^'24 Augilsnn Nüren 2 605 202 102 304 250 54

^. Annnann Medard — 61? 206 — 206 250 44 —

decigl. 6 Inhre-26 Armbrüster Neersen 1 836 279 56 335 250 — 85

^7 von Braun Hillesheini — 510 170 — 170 250 80 —
^

^' Viermann >^bereassel
Zu übertragen

2 941 313 124 43? 250 — 18? dgl. 2 u, resp-"

16 —
! 6 807 ! 726 7 538 8 150 1 193 576



179

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
12
43
44
45
46
4?
48
49
50
Ü1
5^
53
54
55
56
5?
58
59
«0
61
62
6g
64

Der Wittwe

Wohnort.

29 Dressen
3V Frey

Feistkorn
Haertel
Hcidland
Heuser
John
Kralln
Kohl
Küster
Partsch
von Nobewitz
Stevuenlmch
Schwinning
Schwitzky
Schirmer
Trueson
Wirdemann
Wolter
Wasel
Haedicke
Schroeder
Müller
Albrecht
Block
Nrechtel
Berghaus
Dnhmen
Franke
Frauendorff
Grüter
Gudt
Gutkelch
Gallasch '
Hussack
Hein

Anzahl
der

Kinder
unter

18
Jahren

Uebertrag
Mich
Gumbinnen
Nemvied
Wesel
Hagen bei Oedt
Arnoldshöhe
Essen
Oberndorf
Derendorf
Isselburg
Vannen
Nienkerk
Trier
Nees
Duisburg
Vienzelen
Verkuni
Elberfeld
Trier
Linz
Ncuwied
Wesel
3iünderoth
Salinrohr
Stolberg
Deut)
Wiesweiler
Düren
Dnisdorf
Windeshenn
3tippes
Freusburg
!)taubach
Gununersbach
Vlankenheinl
Prüm 1
Zil übertragen I 42

16

>'.

2

!

4, 5,

Höhe der ^ Die
«dienten Wittwen
Pension

des
Wannen

nmTodes
tage.

963
44?
985
716
529

Pension
muß

daher
mit '/ü

betragen,

6 80?
321
160
329
235
17?

Die
Waisen

Pensionen
betragen
'/» der

Pension
d. Wittwe

Z^
ammen,

,^'

548 183
836 278
941 314
735 245
898 299
529 17?
510 170
61? 206
941 314
586 196
985 329
985 329
44? 160
490 166
412 160
985 329
898 299
394 160
529 17?
412 160
898 299
985 329
815 272
985 329
985 329
815 271
321 160
794 265
716 239
56? 189

726

128

49
59
36

102

396

66
64

>!>

38

7 538
321
288
329
235
17?

183
278
314
294
358
213
272
206
314
196
725
329
160
232
224
329
358
160
177
160
299
329
272
329
329
271
160
265
239
227

Die
jetzige

Pension
der

Wittwe
beträgt.

8 150
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

Daher nach
dein alten
Pensions
Reglement

1«,

mehr. wem
ger.

— l 15 362^1723 >1? 085 ! 16 500 2 010 ^2 595

1193

!5

250
67

37

44

54

90
18
26

40
23
40

40

576
71
38
79

64
44

108

22

64

475
79

79
108

99
129
72

129
129

71

65
39
2?

Vemertungen,

würden«>, ,wch z»
Ml,'» srin:

desgl, 5, 0, 10 »,
resp, 12 Jahre.

Der Aufseher war
bei seinem Tode
noch nicht peiu
sionsberechtigt.

2 Jahre,
desgl.

deogl. 4 Jahre.
desgl. 1, 3 n. resp,

5 Jahre,

de»gl, 1, 3, 5, 7,
IN u. 12 Jahre.

dgl. 7 u. resp. 9 I,
desgl. 11'/. resp.

13 Jahre.

desgl. 2 Jahre.

desgl, 6 Jahre,

23*
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I,

Der Wittwe Anzahl
der

Kinder
unter

18
Jahren

Höhe der
erdienten
Pension

des
Mannes

am Todes
tage.

Die
Wittwen¬
pension

muß
daher

mit '/.
betragen.

«,
Die

Wnisen-
pensionen
betragen
V° der

Pension
d. Wittwe

?. !

Zu¬

sammen,

Die
jetzige

Pension
der

Wittwe
betragt.

».
Daher nach
dein alten
Pensions-
Neglement

iu.

^ I

"Itame. Wohnort.
Bemerkungen-

mehr.
weni¬
ger.

Uebertrag 42 — 15 362 1723 17 085 16 500 2 010 2 595 DieWaiscnpcnst«""
würden ev, noch 3«

05 Hartig Altenrade — 985 ' 329 — 329 200 — 129 znhlen sein:

6« Jäger Wald 1 85? 286 58 344 200 — 144 desgl, 4 Jahre,
6? Jung Nemscheid — 321 160 — 160 200 40 —

68 König Köln — 304 160 — 160 200 40 —

69 Kirfert Köln 1 500 167 34 201 200 — 1 desgl. 6 Jahre,
70 Kreimendahl Marburg 1 736 246 50 296 200 — 96 desgl. 1 Jahr,
71 .storschiltgen Ehrenfeld — 736 246 — 246 200 — 46
72 Klink Ad mau — 852 284 — 284 200 — 84 ,.>

78 Lenninger (Aeßen — 985 329 — 329 200 — 129
74 Leinung Köln — 877 293 — 293 200 93
75 Linne Ehrenfeld — 985 329 — 329 200 — 129
76 Lay Sinsvelt 2 985 329 132 461 200 — 261 2 n. resp, 4 Jahr«,
77 Martert Koblenz — 338 160 —> 160 200 40 —
78 Melchiors Zell 2 794 265 106 371 200 — 171 dgl. 1 u. resp. ^ 3-
79 Montag Dabringhaufen 3 985 329 198 52? 200 — 32? desgl. l!, 7 u> «!»>'
80 Nicolanß Homlef — 985 329 — 329 200 — 129 11 Jahre.

81 Ncuter Saarlouis - 548 183 — 183 200 17 —
82 Niedel Mehren 857 286 — 286 200 — 86
83 Stumpf Neifferfcheidt — 736 246 — 246 200 — 46
84 Sarges Habelfchwerdt — 836 279 __ 279 200 — 79
85 Stemmer Arohl — 985 329 ^ 329 200 — 129
86 Schmidt Föhren 1 698 233 4? 280 200 — 80 desgl. 7 Iah«-
87 Schatz Düsseldorf — 447 149 149 200 51 __
88 Sontag Morbach — 510 170 __ 170 200 30
89 Schwab Kircheu 2 322 160 64 224 200 24 desgl. !1'/'"'"lp'
'X, Wrobel Schermbeck — ! 61? 206 — 206 200 6 12 Illhre.
'.»! Winzen Kalk > — 548 183 — 183 200 !? __
'^ Wahlster Sulzbach

! 963 321 — 321 200 121
',^'. Nepper Weisitirchen 4 898 300 240 640 200 440 desgl. 2, 4, «! "'
',»., Eckstein Stauderuheinl — ' 985 329 — 329 200 129 resp. 10 I«l)"'
95 Veiling Sülz — 716 239 — 239 200 39
96 Petschel Düsseldorf — 529 17? — 17? 200 73 __
!'? ! Sieveking l^eilenkirchen

Sunune

— 87? 293 — 293 — -- ! 293 Die Wittwe «hH
nüt Nucksuh«
ihre ssMst'g"

59 — 23 686 2 652 26 438 22 950 2 318 5 806

j l

! !
! 3 488

l

Vermögens«^
hnltnisse ""
Pension.
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Nr. 3».

Düsseldorf, den ^4. Oktober 1883.

Referat
des Provinzial-Verwalwngsraths an den Prouinzial-Landtag,

betreffend

die Genehmigung der lmm Proinnzilil-Verwaltungsriithe getroffenen Abänderung des
Reglements für die Bildung der Abtheilungen der provinziMändischen Vemmltnng

der Rheinprouinz.

Das Reglement über die Bildung der Abtheilungen der provinzialständischenVerwaltung
der Rhemprovinz vom 30. Inli 18??, nebst zugehörige»Nachträgen vom 26. Februar 18?8 und
2-/4. Dezember 18?9 bedürfte in folgenden Punkten einer Abänderung resp. Ergänzung:

I. Das Verhältniß, in welchem der Direktor der Provinzial-Feuer-Societät, fowir der
Direktor der Prouinzial-Hülfskasse zn der Zentralstelle stehen, sowie die Nedentnng
dieser Institute für die provinzialständische Verwaltung ließ es wilnschcnswcrth erscheinen,
daß die Angelegenheitender Provinzial-Feuer-Societät, sowie der Prouinzial-Hülfskasse
einschließlich der von Letzterergeführten finanziellenVerwaltnng des Ständefouds und
des Meliorationsfonds in der Abtheilung I bearbeitet nnd hiernach alle bezüglichen
Verfügungen von dem Landes-Direktor selbst oder in dessen Behinderung durch seinen
Stellvertreter unterzeichnetwerden.

II. Der Geschäftskreis der Abtheilung III ist dadnrch vergrößert resp, verändert
worden, daß
a. an Stelle der Tanbstnmmcnanstalt zu Moers diejenige zn Trier getreten ist,
I). die neuen Taubstummenanstalten zu Elberfeld und Essen errichtet und endlich
«. die Fürsorge für Epileptischeund gleichzeitigdie Unterstützungmilder Stiftungen,

Nettungs-, Idioten- und anderer Wohlthätigteitsanstalten (ß- 4 »uk 5 des Dotationü-
Grsetzesvom 8. Juli 18?5) der Abtheilung überwiesen worden ist.

III. Bei Abtheilung IV sind die Angelegenheitendes Irrenanstalts-BaufondL beziehungs¬
weise der baulichen Fertigstellung und ersten Einrichtung der neuen Anstalten und des
Bancs der neuen Blindenanstalt, sowie des Ständehausbaues in Folge Nollenduug und
Abrechnungder bezüglichen Bauten in Wegfall gekommen, wogegen die Angelegenheiten
der Ausführung der Körordnnng für die Privatbefchüler der Rhemprovinz hinzu¬
getreten sind.

IV. Die Abtheilungen V^, und VN unterstehen seit längerer Zeit nur einen: Dirigenten
und können diese Abtheilungen, nachdemdie in Folge der Uebernahme der Straßen-
Verwaltung erforderlich gewesenen größeren organisatorischenArbeiten erledigt sind,
wieder zn einer Abtheilung vereinigt werden.
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Es hat zweckmäßig geschienen, die vorberührten Abänderungenin einem Nachtragezu dem
Eingangs berührten Reglement zusammen zu fassen und hierbei der besseren Uebersichtlichteit halber
unter Aufhebung der vorbezeichneteubeideu Nachträge zu jenem Reglement den vollständigen
Geschäftskreisder einzelnen Abtheilungen aufzuführen.

Der Prüvinzial-Nrrwaltnngsrath hat in feiner Sitzung vom 24. September 1888 einen
folcheuNachtrag zum Reglement vom 30. Juli 1877 beschlossen, wie derselbe Seite 66 und 67
des die Verordnungen für die provinzialständischeVerwaltung der Rheiuprovinz enthaltenden
Buches abgedrucktist, und beehrt sich zu diesem Nachtrage die Genehmigung des hohen Landtages
hiermit zu erbitten.

Der Provinzial-Verwaltungsrath.
In Vertretung:

Freiherr von Sulemacher,
Pice-Landtags-Marschnll.

Düsseldorf, den 26. November 1883.

Nachtrags-Referat
zum

Etat der RheinischenPromnzial-Fener-Societüt für das Otatsjahr vom 1. Januar 1884
bis 31. Dezember 1884.

Das Reglement, betreffenddie Pensionirung der provinzialständischenBeamten der Rhein-
.,.,...... «, , ^ . , .^ ^ - .... 24. November 1881 ,,„,.

provmz emschuesmch der Beamten der Provmzml-Fener-Socretat vom v^^ ------f,—s^^ enthalt

im §. 6 «,1. 1 die Bestimmung, daß bei Berechnung der Pension feststehendeDienstemolnmente,
namentlich freie Dienstwohnung «. nur infoweit zur Anrechnung kommenfollen, als deren Werth
in den Nesoldnngs-Ewts auf die Geldbefoldung des Beamten in Rechnung gestellt oder zu einem
bestimmtenGeldbeträge veranfchlagt ist.

Eine diefer Bestimmung entsprechende Anrechnungoder Veranschlagung des Werthes der
Dienstwohnung des Societäts-Direktors fehlt bis jetzt in dem Etat der Provinzial-Fener-Societät.

Der Proviuzial-Verwaltungsrath erachtet die Ergänznng diefer Lücke durch nachträgliche
Regelung jener Frage für geboteu. Da die Veranfchlaguug des Werthes der freien Dienstwohnung
nicht vor der Anstellung des zeitigen Societäts-Direktors erfolgt ist, so mnß für den vorliegenden
Fall, infofern nicht eine Uebereinstimmungmit dem Direktor der Feuer-Societät erzielt wird, auf
den Miethswerth der in Rede stehendenWohnuug returrirt werdeu.

Der Societäts-Direktor veranschlagt deu Werth seiner Dienstwohnung auf 4800 M-/
während der Provinzial-Nerwaltnngsrath eine Summe von 4000 M. für entsprechenderachtet,
weil einestheils Dienstwohnungen niemals zu dein vollen Miethswerthe berechnet zu werden
pflegen, und audernthcils anch der Werth der in Rede stehendenWohnnng »ach Abrechnungder
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Diensträume 4000 M. in Wirklichkeitnicht übersteige. Der Provinzial-Verwaltungsrath glaubt
hierbei noch darauf hinweisen zu sollen, daß die geräumigen Dienstwohnungender Direktoren der
Provinzial-Irrenanstalten, einschließlichHeizung nnd Beleuchtung,nnr zu 000 M. in den betreffenden
Vesoldungs-Etats veranschlagt sind, und daß auch bei der Veranschlagung der Wohnung des
Tocietäts-Direktors im Falle der Wiederbesetznng der Stelle nur ein entsprechender Prozentsatz des
Gehaltes, wie bei allen übrigen Veamten d. h. höchstens eine Snmme von 1500 M. angenommen
werden tonnte.

Bei dieser Sachlage erschien dem Provinzial-Verwaltungörathe,welcher die großen Verdienste
des zeitigen Societäts-Direktors sonne den Umstand, daß es sich im vorliegenden Falle um eine
nachträglicheNegulirung dieser Frage handelt, gerne in Betracht gezogen hat, doch die Summe
von 4000 M. ausreichendhuchgegriffen.

Der Provinzial-Verwaltungsrath beantragt hiernach i
„Der hohe Provinzial-Landtag wolle den Werth der Dienstwohnung für den jetzigen
Direktor der Provinzial-Feuer-Societät ans 4000 M. im Etat der Prouinzinl-Feuer-
Societät veranschlagen, vorbehaltlichanderweiter Negulirung dieser Position bei einer
Neubesetzungder Direktorstelle."

Der Provinzial-Verwaltungsrath.
Wilhelm Fürst zu Wird,

Landtags-Mnrschall.

Nr. 37.

Düsseldorf, den 20. November 1883.

Referat,
betreffend

die Errichtungeines Grundkredit-Institutsin der Rheinprovinz.

In Folge des Vefchlusses des 27. Prouinzial-Landtages vom 2. Dezember 1881, wodurch
der Provinzial - Verwaltnngsrath beanftragt wnrde, dem nächsten Prouinzial - Landtage Vorschläge
trüber zu machen, in welcher Weise die Kreirung eines Orundkrcdit-Institnts für die Nheinvrovinz
W ermöglichenfei, hat der Provinzial - Verwaltungsrath die erforderlichenVorarbeiten zur Aus¬
führung gebracht. Es ist sodann unter dem 19. September 1882 das im Abdruck beigeschlossene^,^
Schreiben an den Herrn Ober-Präsidenten gerichtet worden, wodurch bezwecktwurde, die Stellung
^r Herren Nessortministerzur Sache noch vor der Einbringung der Vorlage in den Provinzial-
Landtag kennen zu lernen.

Die Anlagen dieses Schreibens, nämlich die Entwürfe eines bezüglichen Referates und ^«^
°"es Nachtrages zum Statute der RheinischenProvinzial - Hülfskasse, sowie der Entwurf eines ^H^.
Petzes, betreffend die Verleihung von Vorrechten an die RheinischeProvinzial - Hülfskasse nebst ^^'
^gehöriger Denkschrift,sind in Abdrückengleichfallshier angeschlossen. ^"«n^

Die erbetene Erklärung der Herren Nessortministerist noch nicht eingegangen.

'",'!e

^/i.



184

In der Unterstellung, daß dieselbe noch vor Eröffnung des Provinzial - Landtages oder
doch während der Session desselben eingehen wird, und nnter Vorbehalt weitererVerichtcrstattnng
nach Eingang derselben, beschränkt sich der Provinzial - Verwaltmigsrath zur Zeit darauf, das
vorliegendeMaterial dem hohen Provinzial-Landtage hiermit zur Kenntnißnahme zu unterbreiten.

Der Provinzial-Verwaltungsrath.
Wilhelm Fürst zu Wied,

Landtags-Marschall.

An lage ^.
Düsseldorf, den 19. September 1««3.

Eurer Excellenz beehre ich mich in der Anlage den Entwurf zu einem Referate des
Prouinzial-Verwaltungsrathes an den Provinzial-Landtag, betreffend die Errichtung eines Grnnd-
kredit-Institnts für die Nheinprovinz, nebst zugehörigemEntwurf eines Nachtrages zum Statute
der RheinischenProvinzial - Hülfskasse, sowie den iu diesem Referate bezogenen Entwurf eines
Gesetzes, betreffenddie Verleihung von Privilegien an die RheinischeProvinzial - Hülfskasse nebst
zugehöriger Denkschriftin dreifacher Ausfertigung mit dem ergebenstenHinzufügen zn übersenden,
daß der Provinzial - Verwaltmigsrath beabsichtigt,diese Vorlage dem nächsthin zusammentretenden
Provinzial-Landtage zu unterbreiten.

Da die Vcmthnng dieser Vorlage nnd die Beschlußfassungüber dieselbe im Provinzial-
Landtage von der Stellungnahme der königlichenStaatsregieruug zu derselben abhängig erscheint,
so gestatte ich mir die Bitte anszusprechen,die anliegendenEntwürfe gefälligst zur Kenntnißnahme
der zuständigenHerren Ressortministerbringen und eine Aeußerung der Letzterendarüber herbei¬
führen zu wollen, ob oder eventuell unter welchen Modifikationen eine Befürwortn»«, der Aller¬
höchsten Genehmigung zn der angeregtenErweiterung des Geschäftskreises der Provinzial-Hülfskasse,
sowie zu der Vorlage des bezogeuenGesetz-Entwurfeszu erhoffeuseiu dürfte.

Gleichzeitigerlaube ich mir unter dem Anfügen, daß dem Provinzial - Verwaltungsrathe
der Vorschlag unterbreitet werden wird, die Einberufung des Provinzial-Landtags zu Eude November
dieses Jahres zn beantragen, um möglichste Befchlenniguugdieser Sache ganz ergebenstzu bitten,
damit die erbetene Aeußerung der Herren Ressortministernoch vor der Einbringung der Vorlage
in den Landtag Seitens des Provinzial-Verwaltungsraths berathen werden kann.

Der Landes-Direkwrder Rheinprovinz.
Klein.

An
den KöniglichenOber-Präsidenten der Nheinprovinz,

WirklichenGeheimen Nath,
Herrn Dr. von Vardeleben, Exeellenz

zu Koblenz.
IV. 2kW/83.



Anlage L.

Düsseldorf, den 18. September 1883.

Referat
des an den Provinzial-Landtag,

betreffend

die Verrichtung eines Ornndkredit-Institntes in der Rhcmpnwinz.

I.

Der 27. RheinischeProvinzial-Landtag hat in seiner Sitzung voni 2. Dezember 188!
eine von dem Abgeordneten Dietze beantragte Resolution, wonach der Provinzial-Verwllltnngsrlltb
beauftragt werden sollte, dem nächstenVandtage Vorschläge zu mache», in welcher Weise die Kreirung
eines Grundkredit-Instituts für die Rheinprovinz zn ennöglichrn sei, bei der allgemein
vorhandenenUeberzeugung seiner Mitglieder von der Nothwendigkeitund Zweckmäßigkeit eines solchen
Instituts eiustiunuig angenommen.

Wie allgemein anerkannt wird, fehlt es in der Rheiuprovinz an geeignetenAnstalten,
welche das Bedürfuiß der Bewohner nach billigem nnd sicherein Nenlkredit zu befriedige»
bestimmt siud.

Die in Preußen bestehenden, außerhalb der Provinz domizilirten Bodentredit-Attien-
gesellschaften haben wegen der Mängel der in dein französischenEiuilrechtebegründetenHypotheken-
Gesetzgebung bisher Anstand genommen,hypothekarische Darlehen in größeren:Umfange anf in der
Rheinprouinz gelegeneGebäude und Grundstückezu gewähren. Auch die öffentlichen Spartassen,
die sonstigen Korporationen und die Privaten sind, hauptsächlich wegen der Schwierigkeit, bei
dem gegenwärtigen Stande der Gesetzgebung Gelder mit Sicherheit anszuleihrn, nnd der dadurch
hervorgerufenenZurückhaltung, nicht in der Lage, dein Kreditbedürfnissein ausreichendemMaße
zu genügen.

Abgesehendavon, daß hierdurch der Zinsfuß für hypotbekarische Darlehen zum Rachtheil
der Kreditsuchendenans einem hohen Stande erhalten wird, da die Zinsen eine Prämie für die
Verlustgefahr mitenthaltru müssen, ist das schlimme Ergebniß der obwaltendenMißstände darin zn
finde,:, daß viele Besitzervon Gebäude nnd Grundstückenim Bedarfsfälle entweder gar kein Geld
aufnehmen können nnd ihnen dadnrch die Erhaltnng oder Melioration ihrer Bcsitzthümernnd die
Verbesserungihrer gesammteu wirthschaftlichenLage unmöglich gemachtwird, oder daß sie in die
Hände von gewissenlose»Wucherern fallen, welche ihre Schuldner nur zu häufig dem wirth¬
schaftlichen Ruin überliefern.

Es trifft diefcs der Ratur der BerWtuisse nach allerdings weniger für die größeren
Grundbesitzerin den besseren Theilen der Provinz, wo der Personalkredit die Mängel des Real¬
kredites ergänzt, wie für die kleinerenund mittleren Besitzer in minder günstigen Lagen zu. Die
letzteren leiden erfahrnngsmäsiig fchwer unter dein Drucke diefer Verhältnisse und haben dieselben
'"cht zum geringsten Theile mit zu der mißlichenwirthschaftlichen Lage, welche namentlich in den

24



Gebirgsgegendender Provinz (Eifel und Westerwald) iu,ter der ländlichen Bevölkerungherrscht,
beigetragen.

Die Schulden der ländlichen Grundbesitzerlassen sich in zwei Kategorien eintheilen,nämlich:
1. in Schulden aus Darlehen, welche nach dem Zwecke ihrer Aufnahme dem Darlchns-

empfänger auf längere Dauer belassen werden müssen und wofür der Realkrcdit desselbenin
Anspruchgenommen werden muß und die Hypothekdas naturgemäße Sichernngsmittel bildet und

2. in Schulden aus Darlehen, welche, unter Inangriffnahme des Personalkrcdits ohne
Hppotheken-Bestellnngauf kürzere Zeit - - bis zu mehreren Jahren - ^ in der Regel kündbar
hingegebenwerden.

Das Kreditbedürfuiß in letzterer Hinsicht findet seine beste und naturgemäße Befriedigung
in Kreditvereinen auf genossenschaftlicher Basis, wie folche insbefonderevon den Raiffeifen'schen
Darlehnstassen verfolgt wird und kann hier im Wege der Selbsthülfe durch eigeue Kraft und
eigeue That eiue Besserung der Zustände herbeigeführt werden. Es ist nur tief zu beklagen,daß
die ländlichen Grundbesitzeres vielfach aus einem Gefühle der falschen Scham unterlassen, die Hülfe
dieser Institute bei vorkommenden Verlegenheitenin Anspruch zu nehmen nnd statt dessen manchmal
vorziehen, das Geld unter den drückendsteil Bedingnugen bei Privaten aufzunehmen, welche schon
in ihrem eigenen Interesse diese Geldgeschäfte sehr geheim zu halten pflegen. Die Erfahrung zeigt
nur zu oft, daß Schulden, welche auf die vorbefagte Weife bcgounen, den Vaueru fchließlich von
Haus und Hof vertrieben haben. Es wäre gewiß im wirthschaftlichenInteresse dringend zu
wünschen,wenn diese Quelle des Ruines verstopft werden könnte, allein es kann diefes nicht durch
ein Grundkredit-Institut, sondern nur dadnrch geschehen,daß die ländliche Bevölkerung daran
gewöhnt wird, deu Credit sür ihre kleinereu vorübergehendenSchulden vorzugsweisebei öffentlichen
Spar- und Darlehnstassen zu suchen.

Anders liegen indessen die Verhältnisse hinsichtlich der ersteren Kategorie von Schulden.
Hier kann der Schuldner nicht einen vorübergehendenKredit in Anspruch nehmen, sondern es
müssen hier drei Faktoren zusammenwirken, wenn diese Schulden nicht allmählichzum Ruine des
Grundbesitzersführen sollen. Es ist nämlich erforderlich:

1) ein geringer Zinsfuß,
2) Nnkündbarkeitder Schuld und
3) allmähligeTilgung mit kleinen Betragen in der Weife, daß Zinfen und Tilgungscmoteu

in Form von Annuitäten entrichtet werden. Die Schuldner zahlen bei diefer Form des Darlehens
jährlich eine mäßige und unveränderlicheSumme, iu einem Jahr nicht mehr als in dem andern,
und werden dadurch ohne fühlbare» Druck ihrer Verbindlichkeitallmählich entledigt. Die Kapital-
tilguug geht anfänglich langsam, dann immer rascher von Statten; mit jedem Jahre vermindert
sich die Schuldsummein stärkerer Progression, da die an der Zinsenzahluug durch die bereits
vorher stattgefundeneKapitalvermindcrung ersparten Beträge den zur Tilgung gezahltenBeträgen
zuwachsen.

Ein in dieser Weise bewilligtes Darlehen wird bei 4 ^4 °/o Zinsen und I°/u Amortisation,
also bei einer jährlichen Zahlung von je 5 M. 25 Pf. für 100 M. Kapital, innerhalb eines
Zeitraumes von 40 Jahren getilgt. Wird ein folchesDarlehen zu dem angegebenenZinsfuße,
aber mit 2"/o Amortisation bewilligt, so sind <i M. 25 Pf. jährlich zu zahlen, dann tritt aber
die vollständigeTilguug der Schuld schon nach 28 Jahren ein.

Bei 3"/o Amortisation wird ein zn 4'/4°/o verzinslichesDarlehen schon nach 22 Jahren,
bei !«/,. Amortisation nach 1», und bei 5°/« Amortifation nach 15 Jahren vollständig getilgt.



18?

Es fragt sich also, auf welche Weife den Grundbesitzern folche Annuitäten-Darlehen
verschafft werden können.

Es bedarf keiner Ausführung, daß weder der Privat-Kapitalist, uoch eine ihre zeitweise
überflüssigenBestände ausleihendeKorporation, (Gemeinde, Kirche), uoch auch eine öffentliche oder
Privat-Sparkasse derartige Annuitäten-Darlehen gewähren kann. Insbesondere kauu dieses uicht
Seitens der Kreis-Sparkassen geschehen,da dieselbenihre Betriebsfonds gegen kurze Kündigung
aufnehmen uud folgeweise uicht auf lange Zeit festlegen können. Ueberhaupt liegt in dem
Vorgehen der preußischen Sparkassen, auch der Rheiuproviuz, ihre Gelder zum großen Theil
hypothekarisch anzulegen, (am Schlüsse des Kalenderjahres 1879 beziehungsweisedes Nechnuugs-
jahres 1879/80 hatten die Sparkassen der Provinz — meist öffentliche Anstalten — von ihren,
Betriebsfonds im Betrage von ruud 200 Millionen M., 54 Millionen auf städtifche und 25
Millionen auf ländliche (Grundstücke gegen Hypothek angelegt) eine nicht zu unterschätzende Gefahr
für das allgemeine Wohl, da früher oder später einmal der Fall eintreten kaun, daß die
Sparkassen-Einlagenmassenhaft gekündigt werden und alsdauu Seitens der Sparkassen-Verwaltungen
zur gleichzeitige!, Kündigung nnd zwangsweisenNealisirung eiuer Menge von Hypotheken geschritten
werden mühte.

Eine dauernde und ausreichendeHülfe kann hier nur durch Gruudkredit-Vcmkengewährt
werden, welche ihre Betriebsmittel zum größten Theil unkündbar nnleihen und in Folge dessen
auch ohne Gefahr untüudbare Darlehen bewilligen könne».

Das öffentliche Interesse läßt es indessen wünschenswerth erscheinen, daß als solche
Hypothekenbanken nicht Privat-Unternehinnngen (Aktien-Gesellschaften,Pfandbrief-Institute), welche
naturgemäß in erster Linie nach Gewinn streben, sondern wohlfnndirtr uud lediglichnach den
Rücksichten des allgemeinen Wohls eingerichtete und geleitete nnd den Bedürfnissender Kreditnehmer
uneigennützigRechnung tragende öffentliche Anstalten fungireu. Es würde gewiß ein nicht hoch
genug zu schätzender Segen für die Provinz sein, wenn dem von Jahr zu Jahr sich steigernde»
Rückgang eines großen Theiles ihrer Bewohner, namentlich der ländlichen Grundbesitzer, durch
Errichtuug eures großen öffentlichen Grundkrcdit-Instituts, welches im Besitze reicher Mittel sein
müßte und allen soliden Kreditsuchendenbei entsprechender Sicherheitsleistuuguukündbare größere
und kleinereDarlehen zn mäßigem Zinssnhe, mittelst niedrig bemessener Anuuitäteu rückzahlbar,
zu gewähreil im Stande wäre, abgeholfen werden könnte.

Der Provinzial-Verwaltuugsrath hat die Erreichung dieses Zieles schon seit längererZeit
ernstlich ins Auge gefaßt uud sich in Folge des ihm gewordenen Auftrages des Prouiuzial-Landtages
"euerdiugs wieder eingehendmit dieser Frage befaßt.

Auf Grund der stattgehabten eingehendenErörterungen ist hierbei als zweckdienlichster
Modus die Erweiterung der Rheinischem Provinzial-Hülfstasse zu eiuem solchen
Realkredit-Institute uach dem Vorbilde der gleichfallsunter ständischer Verwaltung stehenden
Rllsscnnscheu Laudesbaut in Wiesbaden erschienen.

Die RheinischeProvinzial - Hülsskasse ist zweifelsohne in der Lage, durch Ausgabe von
Obligatioucn, deren Absatz uicht mit erhebliche» Schwierigkeitenverbunden ist, einen großen, stets
wachsenden Betriebsfonds zu fchaffenund denselbenzur Gewähruug hypothekarischer Darlehen zu
verwenden, wodurch gleichzeitigfür die provinzialstandifcheVerwaltung der Vortheil erwachsen
würde, daß sie bei dem voraussichtlich mit jedem Jahre zuuehmendeu Umfangedes Geschäftsbetriebes
aus dem durch die Zinsdifferenz entstehenden Gewinne die Mittel zu anderen gemeinnützigen
Verwendungenin immer größcrem Maße entnehmenkönnte.

24*

>,,
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Die Erweiterung der RheinischenProvinzial - Hülfslasse zn einen, größeren Realkredit-
Institut verdient den Vorzug vor der Schaffung eines ganz neuen selbständigen provinziellen
Instituts, weil in der bestehenden Hülfslasse eine wirkliche Realkredit-Anstalt, wenn auch
in sehr beschränktem Umfange, bereits eristirt, deren Organisation nnd Geschäftsführungderart
geregelt ist, daß eine Erweiterung mit viel geringeren Schwierigkeiten vor sich gehen kann, als
solche von der Schaffung eines neuen Instituts ueben dein fortbestehenden alten bedingt
werden würden.

Im letzterenFall würde die Provinz 2 Ncaltredit-Inftitute mit getrenntenBetriebsfonds,
Statuten nnd Geschäfts - Anweisungen nnd bedeutendtomvlizirterer Verwaltung erhalten. Daher
wird das bestehende Institut auszubildeu uud eventuell später nen zu orgauisiren sein.

Daß die Provinzial - Hülfslasse mich Darlehen an Gemeinden :e. gibt, hat fchon
feither der gleichzeitigen Gewährung hypothekarischer Darlehen nicht im Wege gestandenund liegt
dasfelbe Verhältniß auch bei der Lcmdesbantzu Wiesbaden nach dem Gesetze von: 25. Dezember
1869 vor.

Die im Statute festgesetztenZwecke der bestehendenAnstalt und insbesondere die Bestimmung
des Stammfonds derfelben müßten selbstverständlich intakt aufrecht erhalten bleiben.

Der hiernach vorgeschlagenenErweiterung der Prouinzial-Hülfskasfe steht indessen für
diejenigen Theile der Provinz, in welchen das französische Eivilrecht gilt, die bereits im Eingang
erwähnte Mangelhafti gleit des geltenden Hnpothetenrechteö als gewichtigesHinderniß
entgegen.

Durch das in Vorbereitung begriffene deutsche Eivil - Gesetzbuch wird zweifelsohne das
RheinischeHypothckenrecht bestätigt werden; da indessen bis zur Emcmatiou desselben noch eine
Reihe von Jahren vergehen wird, die Besserung der Zustände der Provinz aber ohne großen
Rachtheil nicht mehr wird aufgefchobeu werden tonnen, so bleibt wohl nur übrig, im Wege der
intermediärenSpezial-Gesetzgebungfür den Geschäftsbetriebder zu grüudendenAnstalt die schlimmsten
Mängel des RheinischenHupothetenwesenszu befeitigeu.

Hiernach müßten der zn reformirenden Provinzial-Hnlfstasse gewisse Privilegien durch
Gesetz verliehe» werden, wie letzteresin Frankreich zu Gunsteu des Oöäit toneiLr und in Elfah-
Lothringen (durch .Uaiferlicheu Erlaß vom 18. März 1872) zu Gunsten der (damals gegründeten)
Aktien-Gesellschaft für Boden- und Kommunaltredit geschehen ist.

Ohne daß dies geschieht, wird es nnmöglichsein, den Geschäftsbereich der Provinzicü-
Hülfskaffe für die franzüsisch-rechtlichcuTheile der Provinz noch weiter auszudehnen als dies durch
das mittelst Allerhöchster Kabinctsordre vom 25. April 1882 genehmigte,von dem 27. Rheinifchen
Provinzial - Landtage beschlossene, jetzt bestehendeStatnt geschehenist. Die bisher gemachten
Erfahrungen haben zudem ergeben, daß auch schon dieses bezüglich der Kreditgewährungan Private
eng begrenzteStatnt nicht eher zu voller Entfaltung der bei dessen Erlaß in Aussicht genommenen
Wirksamkeitwird gelangen können, als bis die bezeichnete Hülfe der Gefrtzgebnng in der einen
oder in der andern Richtung eingetreten ist.

Denn fast bezüglich jedes von Privaten eingehenden Darlehnsgefuches erheben sich
Zweifel, ob die Direktion der Hülfslasse pflichtmäßig die erforderlicheSicherheit iu Betreff des
Eigeuthumsnachweisesund des Nachweisesder Hypothetenfreiheit als vorhanden annehmeu kann.

Es zeigt sich »ümlich, daß dir Kaufalte vielfach in' den Hvpothekenbncbern nicht trans-
fcribirt worden sind uud daß der Nachweis der Zahlung der Kaufgeldrr entweder gar nicht oder
nur dnrch Privatguittnng zn erbringen ist.
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Da in solchen Fäll«, die Resiliatiousklage noch 30 Jahre lang erhoben werden kann,
so läßt sich, namentlich bei wiederholtemEigeathnmsübergang mit fehlendem Nachweise der Zahlung
des Kaufpreises, ein Darlehen mit genügender Sicherheit säst nie gewähren.

Hierzu treten noch die im RheinischenRechte statnirteu stillschweigendeil Hypotheken, von
deren Nichtvorhandcnsein, wie von jeder Negative, die Ueberzeugung nur schwer gewonnen
werden kann.

Für den Geltuugsbereichdes Rheinischen Eivil-Gesetzbnches muß daher die thatsächliche
Durchführuug der zu erlasseudeuBestimmungen über die Erweiterung des Geschäftsbetriebes
der Prouinzial-Hülfskasse uou dem vorgängigen Erlasse eines Gesetzes abhängig gemachtwerden,
welches die sichere Ausleihung der hypothekarischen Darlehen einigermaßen gewährleistet.

Ein entsprechenderGesetz-Entwurf, iu welchem auch noch fonstige für das Gedeihen
des erweiterten Kreditinstituts in seinem ganzen Geschäftsgebieteerwünschte Privilegien in
Vorschlag gebracht werden, ist diesseits in »Lplirarn ausgearbeitet und mit einer besonderen
Denkschriftbegleitet worden.

Es erübrigt noch, der nahe liegenden Befürchtung zu gedenken, daß durch die beabsichtigte
Erweiterung des Geschäftsbetriebs der Proviuzial-Hülfstasse die Finanzen der Provinz, in
Folge von Verlusten im Hypothekengeschäfte dnrch Insolvenz der Schnldner, eine fchwere Schädigung
erleiden konnten.

Diefe Gefahr würde allerdings in hohem Grade vorhanden fein, wenn es demnächst
start verschuldeten nnd daher kreditunfähigenGrundbesitzernleicht gemacht werden würde, Darlehen
aus der Hülfskasse zur Abtragung ihrer Schulden zu erhalten. Dies wird aber uicht geschehe»
dürfen, vielmehr wird die Geschäftsführung des Institnts gerade beim Hypothetengeschäfteeine
äußerst vorsichtigesein müssen.

Deshalb darf anch wohl hier darauf hingewiesen werden, daß die Stacttsregieruug zunächst
bie Verhältnisse der Grundbesitzer iu den nothleioeudeuGebirgsgegenden durch Befördern««,von
Meliorationen «. durchgreifend nnd nachhaltig wird anfbefsernmüssen, damit die letzterenkredit¬
fähig werden. Sollte dies nicht geschehen,so würde anch das zn gründende Kreditinstitut nicht
Drusen und nicht im Stande sein, den Nuiu der betreffendenPersonen zu verhüten. Aber auch
dann würde dem Institute bei Gewiihruug von Darlehen au kreditfähigePcrsoucn voraussichtlich
"nch ein reiches Feld nützlicher Thätigkeit gesichert sein.

II.

Die Nnssauische Landesbant, hervorgegangenans der seit !810 bestehenden Landes-
kN'ditkasse, wnrde durch das NassauischeGesetz vom I«. Februar 18^9 als Staatsanstalt
"u't der Bestimmung gegründet, Bankgeschäftejeder Art zu betreiben nnd war daher sowohl Real¬
es Personaltredit-Institnt. Nach der Nereinignng Nassaus mit Preußen wnrde dieselbe dnrch
besetz vom 25. Dezember 1869 unter Abänderung der seitherigen Organisation dem kommunal-
ständischmVerbände des Regierungsbezirkes Wiesbaden als ständische Realkredit-Anstalt
überwiesen.Daneben wurde durch dasselbeGesetz das Institnt der Nassauischru Sparkasse geschaffeu
Und beide Institute der nämlichen Direktion nnterstellt.

Dir Wirksamkeit des letzterenInstituts soll hier uicht erörtert werde»; die zeitige Lage
°°s erstereuInstituts ergibt sich ans nachstehender Nachweisedes Geschäftsstandesam Schlüsse
"2 Monats Mürz 1883:
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Nassanische Landesbanl.
Gesamnrtbetrag der

Passiva.

Landestreditkasse-Anlehen von 1840/42........
Obligationen, kündbare, der Lcmdesbant I^it. ^. und (ü. . . .
Obligationen, verlosbare, der Landesbank I^it. I),, N.> 1?., O. und H.
Darlehen zur Nblöstlng von Ncallasten, gegen Hypotheken und

an Gemeinden und Verbände..........
Kontokorrente mit Bankhäusern, Privaten und kommnualstäudischeu

Anstalten .................
Effekten ..................
Sonstige Einnahmen und Ausgaben.........
Zinsen, Provision und Verwaltuugskosten........
Bank-Immobilien...............
Eigenes Vermögen der Landesbank..........
Neberschüsse ans 1882 ..............
Reservefonds dcr Landesbank und Effekten desselben , . . .
Kassa ...................

Summe . .

030 847
8 218 350

31201300

2 045 195

22 749
91890

5 958 423
400 554

I 590 969

4«

Attiua,

^

50 160 280

0!»
!^

76
53
9»

34

44 331219

1476 099
1815 870

170 758
47 532

235 218

1589 83?
493 744

50160 280

17

11
03
97
48

86
72

34

Hiernach hatte die Landesbank am Schlüsse des März 1883 rund 40 Millionen Mark
Obligationen ausgegeben und über 44 Millionen Mark Darlehen, welche letztere größteutheils
hypothekarische sind, ausgeliehen. Das eigene Vermögen der Bank, aus den Ueberschüssen der
Ncrwaltnng nach und uach hervorgewachsen, berechnet sich unter Znrechnuug des Reservefonds auf
rnnd 7'/2 Millionen Mark. Die Ueberschüsse ans 1882 betragen rund 400 000 M., (in frühere»
Geschäftsjahren in der Regel noch weit mehr), uud wnrdeu nach den Beschlüssen des im April
d. I. versammelt gewesenen Komnmnal-Lcmdtages znr Bestreitung von Ansgaben des kommunal-
ständischen Verbandes verwendet.

Wird in Betracht gezogen, daß das Geschäftsgebiet der Landesbank sich auf den Regierungs¬
bezirk Wiesbaden ausschließlich Frankfurt mit etwa einer halben Million Einwohnern beschränkt,
so ergibt sich, daß der Geschäftsumfang, das Vermögen uud der jährliche Reingewinn des Instituts
sehr bedeutende Proportionen angenommen haben nnd es eröffnet sich für die Finanzen unserer über
4 Millionen Einwohner zählenden Provinz, falls es gelingen sollte, hier ein ähnliches Institut zu
schaffen uud zu gleicher Blüthe zu bringen, eine sehr günstige Perspektive. Bemerkt wird, daß im
tonununalständischen Verbände des Regierungsbezirks Wiesbadeu Umlageu zur Bestreitung der
Ausgaben desselben (außer den Vrandkassen-Vciträgen) noch niemals erhoben worden sind, weil
die Erträgnisse der Landesbank mit den aus der Dotation fließenden Einnähn«» hierzu seither
völlig ausreichten.

Der Grund des Prosperirens des Instituts liegt zwar euerseits iu der Vortrefflichkeit
der nassauischen Gesetzgebung über die öffentlichen Bücher (Stockbücher genannt), fowie die Kontrakte
über Immobilien und insbesondere das Hypothekenwesen, andererseits aber, nnd zwar uicht zuw
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geringste»Theile, in der Borzüglichteit der Organisation des Instituts, welche im Wesentlichen
auch jetzt noch ans den: nassanischen Gesetze vom 16. Februar 1849 beruht. In dein gegenwärtig
geltenden Regulativ der Landesbankvom 19. September 1870 finden sich darüber die nachstehenden
Bestimmungen:

„Die Direktion besteht aus drei ständigen stimm führend eil Beamten, dem Landesbank-
Direktor und zwei Mitgliedern der Direktion, sodann aus drei stimmberechtigtenBeiräthen. Der
Direktion werden die znr Führung der Hauptkasseund itontrole, zur Buchführung und Expedition
weiter erforderlichenBeamten beigegeben.

Die Veimthe der Landesbankwerden von dem KommnnalHandtage bei desseu jedesmaligem
Zusammentreten gewählt und setzen ihre Funktion bis zur Bornahme einer Neuwahl fort; sie
erhalten kein Gehalt, sondern nur Ersatz ihrer in: Dienste aufgewendetenAuslage»,

Die Eruennung der ständigen nnd besoldete» Mitglieder der Direktion geschiehtdurch
den Kommunal-Lll»dtag.

So lange derselbe nicht versammelt ist, kann der LnudtagL-Ansschußdie bei der Direttio»
etwa erledigte» ständige» Stellen provisorisch besetzen nnd für wegfallendeBeiräthe der Direktion
Vertreter bestellen.

Die übrigen Beamten und Bediensteten der Direktion, sowie die Agenten können von
den: Landtags-Ansschussedefinitiv ernannt werden.

?c. 2c.

Der kollegialifchen Berathung und Beschlnßfassnngin den, der Regel nach wöchentlich
"n'ndestms einmal stattfindenden Sitzungen der Direktion unterliegen folgende Gegenstände:

:c. :c. (folgt die Aufzählung.)
Zu jeder Beschlnßfassungist die Anwesenheitvon mindestensdrei Mitglieder,: erforderlich,

""scheidend ist einfacheMehrheit der Stimmen.
Die in Wiesbaden wohnenden Beiräthe sollen regelnlästig, die ansterhalb wohnenden

«natlichmindestens einmal den Sitzuugen beiwohnen.
. Sämmtliche» Beiräthe» sind die Sitznngstage (bei wichtigenAngelegenheitenunter Angabe

^ Tagesordnung) zum Boraus zu bezeichuen.
Ueber die in den Sitzungen vorkommendenBerhnndlnngen wird ein Protokoll geführt.

8- 5.

. Der Direktor führt den Vorsitz in den Sitzungen, leitet die Geschäfte und beaufsichtigt
nick? "^mäßigen Fortgang, er sorgt für die Ausführung der gefaßten Beschlüsse nnd erledigt die
^/" zur kollegialifchen Berathung gehörigen Gegenstände. In Verhinderungsfällen wird er von

indischen Kollegial-Mitgliederu »ach Folge ihres Dienstalters bei der Landesbant vertreten.
?e. :e.
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5- 7.

Mit Gcnehmignng dos Kommunal- Landtags oder Landtags - Ausschusses werden an
geeigneten Orten des Bezirks Agenturen errichtet,welche alle ihnen von der Direktion übertragenen
totalen Verwaltnngsgeschäfte, sonne die ^okal-Kassenführungnach Maßgabe der ihnen von der
Direktion zugehenden Instrnktionen und Aufträge zu vollziehen haben. Die Agenten haben
insbesondereanch dir Landesbant in Prozessen,Hilfsvollstreckungssachen, Konkursenund Stoöbnchs-
Angelegenheitenbei den Amtsgerichtendes Agentnrbezirkeszu vertreten, ohne daß es besonderer
Vollmachtbedarf, und das der Landesbankzustehende administrative Beitreibuugsverfahren
zu leiten.

So weit es nach 8- 31 des Gesetzes vom 25. Dezember 1869 zulässig ist und dem
Interesse des .Uommnnal-Verbandcsentspricht, hat die bisherige Einrichtung, wonach diese Agenturen
den königlichen Strnertassen-Nendanten übertragen sind, fortzubestehen.

Den Agenten werden ferner zwei oder mehrere, aus tüchtigen und geachtetenMännern
des Bezirks durch die Direktion auszuwählende Lokal-Bciräthe (Vertrauensmänner) beigegeben,
welche die vorkommendenDarlehns- und Kreditgesuche,sowie andere ihnen vorgelegte Bank- nnd
Spartassen-Angelegenheiten schriftlich begutachten und geeigneten Falles mit deu Agenten zu
Berathungen zufammcn treten. Die Direktion ist ermächtigt, die Agenten anzuweisen,Vorschüsse
auf ein Jahr mit ^jähriger Kündignng bis znm Betrage von 100 Thalern zu verwilligen und
auszngcben, wenn die Lokal-Bciräthe mit den Agenten einverstanden sind, daß die Sicherheit
ausreichendist."

III.

Um die Rheinische Provinzial-Hülfskassezu einen: Nealtredit-Institnte nach dem Vorbilde
der Nassauischen Landesbant zn erweitern, erscheint es znnächst nicht erforderlich, an Stelle des
bestehenden Statuts vou 1882 ein ganz neues Statut auszuarbeiten.

Dieses Statut gewährt auch jetzt schon die Möglichkeit, sowohl nn städtischeals an
ländlicheGrundbesitzerDarlehen gegen Hypothek uud insbesondere auch solche gegen Annuitäten
auszuleihen, und enthält anch ansreichendeBestimmnngenzur Beschaffungdes dazu erforderliche"
Betriebsfonds (H. 4).

Es erklärt für zulässig:
nach tz. 9 u,ä o. die Gewährung von Darlehen (an städtischennd ländliche Grund¬
besitzer) zn Nodenoerbesserungen,
nach tz. 9 »,ü 1. desgl. an ländliche Grundbesitzer znm Zweckeder Erhaltung eines
ererbten Grnndbesitzesin der Familie,
nach tz. 9 ll<1 F. die Darlehnsgewährung an Unternehmer nützlicherGewerbeanlagen,

nnd trifft Bestimmungenüber die Sicherheitsleistungdnrch Hypothekauf städtische
und ländliche Grnndstückennd über die Verwaltung nnd Geschäftsführung, «elche
letztere in der Gefchäfts-Anweisungvom 27. Mai 1882 weiter ausgeführt sind.

Es ist aber erforderlich, in einem Nachtrag zum Statut anszusprechen, daß ^
Gewährung hypothekarischer Darlehen künftig nicht mehr an die bezeichnete,!im Statute angefühlt
Voraussetzungengeknüpft ist, sondern daß der Hülfskassedie Befugnis, zur Gewährnng Hypothek
rischer Darlehen ohne Beschränkung in Hinsicht des Vcrwendnngszweäes zusteht.
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Uni jeden Zweifel darüber auszuschließen, daß die Hülfskasse auch hypothekarischeund
priuilegirte Forderungen durch Cession erwerben, und um die Möglichkeitzu gewähren, daß sie
insbesondere auch Steig- und Kaufgelder-Forderungen von Personen, welche Immobilien
veräußert haben, mit den dafür bestehenden Privilegien cessionsweise zur Einziehung übernehmen
kann — ein Geschäftszweig, dessen Zuweisung zu den Aufgabe,: des neuen Kreditiustituts wegen
der großeu Verluste und Nachtheile,welche die Lession solcher Forderungen an wucherische Geschäfts¬
leute für die Veräußerer und für die Ankäufer der Immobilien feither mit sich zu führen pflegte,
ganz besonders im öffentlichen Interesse liegt — ist es nothwendig, daß auch hierüber im Nachtrag
zum Statut eine Bestimmung aufgenommenwerde.

Es läßt sich hierbei nicht umgehen, eine Vorschrift darüber zu erlassen, iu welcher Weise
die Sicherheit ergänzt werden soll, wenn, was iu der Negel der Fall sein wird, die für die zu
erwerbendenKaufschillinge verhafteten Gebäude oder Grnndstückevon vornherein, so lange noch
sämmtliche beziehungsweisefast fiimmtlichr Ziele ausstehe», nicht die statutmäßig erforderliche
Sicherheit gewähren. In letzterer Hinsicht ist ein Vorgang in dem Entwurf einer Novellezu dem
Gesetze von, 25. Dezember 1869, betreffenddie Landesbank iu Wiesbaden, gegeben, welcherdein
letzten Landtage der Monarchie vorgelegen hat, indem darin behufs Ergänzung der Sicherheit zu
dem Mittel der Nürgschaftsleistuuggegriffeu worden ist.

Es erfcheint zweckmäßig, einestheils diesen, Vorgänge zu folgeu, anderntheils mich die
Verpfändung von Werthpapieren als Sicherheitsleistung zuzulassen.

Aus diesen Erwägungen ist der vorgeschlageneNachtrag ^. zum Statute der Hülfskasse
hervorgegangen.

Was die Verwaltung uud Grfchäftsführung der Hülfskasse, insbesonderedie
Zusammensetzungund Stellung der Direktion, sowie die Befugnisse des Kuratoriums und des
Provinzillt-Verwaltungsrathes betrifft, so erscheint es zweckmäßig, bis auf Weiteres an den
seitherigenVorschriftennichts Wesentlicheszu ändern, da dieselbenfür die erste Zeit des Betriebs
«es erweiterten Instituts voraussichtlichausreichen würden.

Letztereswürde namentlich dann der Fall sein, wenn der in Abschnitt I dieser Begründung
erwähnte Gesetz-Entwurfdie Zustimmung der gesetzgeberischenFaktoren nicht finden füllte, indem
^ diesem Falle wohl nur erübrigte, die Bestimmnngendes Nachtrags zum Statute vorerst lediglich
"l den nur einen kleinen Theil der Provinz umfassenden gemeinrechtlichenund landrechtlichen
Theilen derselbenzur Anweuduug zu briugen.

Jedenfalls ist es zweckmäßig, erst praktische Erfahrnngen zu sammeln, ehe an eine dnrä>
Weisende Aenderung der Verwaltnng und Geschäftsführung der Hülfskasseherangetreten wird, und
"ese demnächst durch ein ganz neues Statut, au das sich dauu auch der Erlaß eiuer neuen
^eschäftsanweisuug für die Hülfskasseauzuschließeuhätte, zur Ausführung zu briugen.

Da es aber immerhin nothwendig werden kann, hauptsächlich zur Prüfung der Darlehns-
3°suche die Hülfe eines Justitiars iu Anspruch zu nehmen, und es erwünschtsein wird, die in
Nassau bestehende Eiurichtuug der Agenturen mit Lokal-Beiräthen, welche voraussichtlichvon
l°hr erheblichem Einflüsse auf das Prosperiren des Instituts sein würde, praktischzu erproben, so
nnd die entsprechendenVorschläge in den Entwürfen zu den Nachträgen L und <ü zum Statute
ausgearbeitet worden.

Die nebenamtlicheÜbertragung der Agenturen au öffentlicheKassenbeamte (nicht an
private) Mm den Interessen des Instituts am meisten zu entsprechen und hat sich in Nassau
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sät vielen Jahren bewährt. Daß die Gemeinde-Empfänger im Entwürfe neben den Königlichen
Steuer-Empfängern genannt werden, wird einer besonderenErläuterung um so weniger bedürfen,
als die beiden Aemter in der Regel in derselben Hand vereinigt sind. In Nassau gibt es
Gemeinde-Empfänger,deren Bezirk mehr als eine Gemeinde umfaßt, nicht, es ist daher dort anf
dieselbenans Zweckniäßigkeitsgründennicht returrirt worden.

Der Provinzial-Verwaltungsrath.
Wilhelm Fürst zu Wied,

Landtags-Marschall.

Anlage <^.

Nachtrag
zu dem

Statute der RheinischenProvinzial-Hülfsknsse.

^.. Zu den §§. 9 nnd 12.
Der RheinischenProvinzial - Hülfstasse ist fortan gestattet, hypothekarische Darlehen an

städtische und ländliche (Grundbesitzer ohne Beschränkung ans die in H, 9 den dnrch Allerhöchsten
Erlaß vom 25. April 1882 genehmigtenStatuts angegebenenVerwendungszweckezu gewähren,
sowie auf Immobilien haftende hypothekarische oder priuilegirte Fordernngen zu erwerben.

Hinsichtlich der zu bestellenden Sicherheit gelten die Vorschriften des tz. l2 e, ack 3, ^.
des Statuts mit der Maßgabe, daß, wenn nnd fo lange bei dein Erwerbe ausstehender Geld¬
forderungen für veräußerte Immobilien die verhafteten Gebäude oder Grundstücke nicht die
hiernach erforderlicheSicherheit gewähren, zur Ergänzung der letzterenweitere Sicherheit durch
ausreichendeBürgschaft oder dnrch Verpfändung voll Werthpapieren der in H. 12 c, «.ck 3, bii.
des Statuts angegebeneuGattungen geleistetwerden muh.

L. Zu deu M. 21 uud 23 kck 5.
Dem Direktor der Proviuzial-Hülfskafsekann außer dem in 5. 21 des Statuts bezeichueten

Stellvertreter ein Justitiar zugeordnet werden, dessen Wahl dein Provinzial-Verwaltungsrathe zusteht.

(I Zu deu M. 29 und 32.

Der Provinzial-Verwaltungsrath ist ermächtigt, an geeigneten Orten der Provinz Agenturen
der Hülfskassezu errichten, welche alle ihnen zu übertragenden lokalen Verwaltungsgeschäfte,sowie
die Lokal-Kafsenführungnach Maßgabe der ihnen zu ertheilendeu Instruktionen zu vollziehenhaben-
Diefe Agenturen sind in der Regel Königlichen Steuer-Empfängern oder Gemeinde-Empfängern oder
Epezial-Bllukafsenrendllnteuder provinzialständischen Verwaltung gegen vom Provinzial-Verwaltungs¬
rathe festzusetzenden Remunerationen widerruflich zu übertragen. Falls die Nebertraguug an
Gemeinde-Empfänger,welche nicht gleichzeitig als KöniglicheSteuer-Empfänger fungireu, erfolgt,
ist hierzu die Zustimmung der betreffendenKöniglichenBezirksregierung erforderlich.
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Den Agenten können zwei oder mehrere, ans tüchtigen nnd geachtetenEinwohnern des
betrefsendenOrts oder seiner Umgegend dnrch die Direktion der Hülfskasse auszuwählende Lotal-
Vciräthe (Vertrauensinänner) bcigegebcn werden, welche die vorkommenden Darlehnsgesnche,sowie
andere ihnen vorzulegendeAngelegenheitender Hülfskasseauf Erfordern schriftlich zn begutachten
und geeignetenFalls mit den Agenten zu Verathungen zusammen zu treteu haben.

Anlage I).

Gesetz-Entwurf,
betreffend

die Verleihung von Vorrechten an die Rheinische PrMnzml-MMsse zu Düsseldorf.

§. i.

Der zn Düsseldorf bestehenden RheinischenProvinzial-Hülfstasse werden für die in tz. 9
des Statuts vom 25. April 1882, fowie für die in dem Nachtrage zu demselbenvom

erwähnten Geschäftedie nachfolgendenVorrechte ertheilt:
t. Die Prouinzinl-Hülfskassekann die im Bezirk des Ober-Landesgerichtszn Köln belegencn

Immobilien, welche ihr zur Hypothek gestellt werden sollen, oder ans welchen Hypotheken oder
Privilegien lasten, die im Wege der Zession oder Subrogation anf die Provinzial-Hülfstasse über¬
sahen solle»,, von den gesetzlichennicht eingetragenen Hypothekender Ehefran, der Minderjährigen
und Interdizirtcn (Art. 2121, B. G.-B.) von dein nicht eiugctmgencnVorzugsrechteder Verkäufer
und Darleiher (Art. 2103, Nr. 1 nnd 2, N. G.-N.), sowie von der Auflösnngsklageder Verkäufer
durch nachfolgendesVerfahren befreien:

1. Ein Auszug des Gesuches, durch welches die Bcftelluug oder Uebertragung einer
Hypothek,oder die Ucbertragnng eines Vorzugsrechts beantragt wird, ist
a. während vier Wochen an dein Raths- oder Gcmeindchanfe, oder an der sonstigen

zn Nekanntmachnngender GemeindebehördebestimmtenStelle derjenigen Gemeinde
anszuhangen, in welcher der Gesnchstcllerund der Eigenthümer der Immobilien
seinen Wohnsitzhat, nnd derjenigen Gemeinde, in welcher die Immobilien liegen, und

d. zweimal mit einem Zwischenraumevon acht Tagen in diejenigen Blätter einzurückeu,
welche für das Amtsgericht des Wohnsitzesdes Schulduers und des Eigentümers
der Immobilien und in diejenigen Blätter, welche für das Amtsgericht in dessen
Bezirk die Immobilien liegen, zur Veröffentlichungder amtlichen Bekanntmachungen
bestimmt sind.

2. Der Auszug muß enthalten das Datum des Gesuches, Familiennamen, Vornamen,
Stand oder Gewerbe und Wohnort des Darlehnssuchers und des Eigenthümers der
Immobilien sowie die Katasterbczeichnnugder Grundstücke,die Unterfchriftder Direktion
der Provinzial-Hülfstasse nnd endlich die Bezeichnungder Rechtsnachtheilc,welche nach
tz. 1, Nr. 3 eintreten.

2b'
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3. Erfolgt binnen einen, Monat nach der letzten Einrücknng des Auszuges in die öffent¬
lichen Blätter beziehentlich nach Ablauf der Frist zur Aushängung des Auszuges keine
Eintragung der etwa auf den Immobilien haftenden gesetzlichen Hypothekender Ehefrau,
der Minderjährigen nnd Intcrdizirten, des Vorzugsrechts der Verkäufer oder Darleiher,
so tonnen weder die in den Art. 2121, Abs. 2 resp. 2103, Nr. 1 und 2, V. G.-B.
erwähnten gesetzlichenHypothekennnd Vorzugsrechtenoch die in Art. 1654, V. G.-V.
erwähnte Anflöfnngsklageder Provinzial-Hülfskassc gegenüber bezüglich der derselben
znm Unterpfand dienenden Immobilien geltend gemachtwerde».

II. Die znm Vortheile der Provinzial-Hülfskasse bestehendenHypothekar-Eintragungen
sind während der ganzeil Daner des Darlehns von der in Art. 2154 des N. G.-B. vorgeschriebenen
zehnjährigen Ernenerung befreit.

III. Der Provinzial-Hülfskasse steht für ihren Geschäftsbetrieb die dem Fiskus durch
tz. 3 des Gesetzes wegen der Stempelsteuer vom ?. März 1822 eingeräumte Stempelfreiheit zu.

IV. Die Annnitäten-Fordernngen der Provinzial-Hülfskassekönnen, fofern die Erhebung
derfelben durch Beamte erfolgt, welche die Eigenschaft mittelbarer oder unmittelbarer Staatsbeamten
haben, in, Wege des Verwaltungs-Zwangsverfahrens beigetriebcnwerden.

Diefes Gesetz tritt mit dem in Kraft.

Die Minister des Innern, der Justiz, der Finanzen, und für Landwirthschaft, Domainen
und Forsten werden mit der Ausführung diefes Gesetzes beauftragt.

Anlage N.

Denkschrift,
betreffend

die Verleihung von Vorrechteil an die RheinischeProlnnzmI-Hülfskasse zu Düsseldorf.

Die wirthschaftlichenVerhältnisse der Landwirthe eines großen Theiles der Nheinprouinz
befinden sich gegenwärtig derart im Niedergange, daß es eine unabweisbare Pflicht der Staats¬
regierung und der Selbstverwaltung ist, hier mit voller ,^raft einznfetzennnd auf Mittel zur
Abhülfe zu sinnen. Eine energische und durchgreifendeNessernng der bestehenden Zustände ist in
erster Linie von einer Befestigung nnd Steigerung des ländlichen Kredits zu erwarten; der
Landmann muß iu die Möglichkeitversetzt werden, Geldmittel zu billigen, Zinsfnst zn erhalten; er
muß ferner die Garantie haben, dieses Geld ans lange Zeit „„kündbar zu behalte»,und endlich
drittens muß ihn, die Möglichkeitgegebensein, dasselbe allmählich in kleinen Raten abzuzahlen.
Erst wenn diese drei Faktoren zusammentreffen,ist er in der Lage, feine Grundstückedurch Anlage
von Meliorationen dauernd ertragsfähiger zu machen und sich in seinen, Besitze zn behaupte».
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Diese Voraussetzungenfehlen bis jetzt in der Nheinprovinz dem ländlichen Grundbesitzer.
Die Ursache hiervon liegt in den Mängeln des in dein größten Theile der Provinz zur Zeit noch
geltenden französischen Civilrechtes. Dieser Nebelstand ist seit längerer Zeit erkannt worden und
hat es an Bestrebungen zu dessen Abhülfe nicht gefehlt. Schon im Jahre 1851 sind in einem
von dem damaligen Appcllations-Gerichtsrath P. Fr. Reichenopergerim Auftrage des Justiz¬
ministeriums ausgearbeiteten Entwürfe eines Hypotheken-Gesetzesfür den Bezirk des Nheiuischen
Appellations-Gcrichtshofesnebst Motiven, die Gruudfehler der französischen Gesetzgebung dargelegt
worden. Dieser Gesetz-Entwurffand den vollen Beifall des im Jahre 1851 verfmumeltgewesene,,
9 RheinischenProviuzial-Landtages, welcherden Wuusch aussprach:

„daß es der hohen Staatsregierung gefallen wolle, den Kammern in der nächsten
Session die betreffende Vorlage zn machen, damit die großen Uebelständedes dermalen
geltenden Gesetzes um so eher gehobeuund die daraus hervorgehende»Nachtheiledesto
balder beseitigt werden."

Der Entwurf wurde indeß nicht zum Gesetze erhoben. Erst in letzterer Zeit ist in Folge
einer Interpellation in dem Hause der Abgeordnetendie Reformbewegungwieder iu Fluß gerathen
und, so viel diesseits bekannt geworden ist, in, Justizministerium eiu Entwurf zu einer Gefetzes-
vorlage, welche die Beseitigung der schlimmsten Uebelständc der bestehenden Gesetzgebungverfolgt,
ausgearbeitet worden.

Ein Ueberblicküber die Gefchichte der Neformbestrebnngenin den übrige,, Ländern des
französischen Rechtsgcbietcsbeweist, daß in diesen fast überall die Frage bereits in einem befriedi¬
genden Sinne gelöst worden ist.

In Frankreich ist die Gesetzgebuug zu einer Abänderung der Bestimmungenüber Eigeuthu»,
und Hypotheken zunächst gedrängt worden durch die Entstehung der Bodenkredit-Gcsellschaften.
Nachdemnämlich seit dem Jahre 1841 zu wiederholte,,Malm und mit den verschiedensten Mitteln
der Versuch zu eiuer Reform des ei-eäit loneiei- vergeblich gemacht worden war, erließ am
28. Februar 1852 der Präsident der Republik ein äeei-et snr 1e8 8«eiete8 äe ereäit loneier,
welches den Zweck verfolgte, die Errichtung von Vodcnkredit-Gcsellschaften zu erleichtern,indem es
Normativ-Bestimmungeu für die Verfassung derselben erließ und in, Wege des Privilegs die
Hindernisse beseitigte, welche ihren, Geschäftsbetriebedurch die Eivilgesetzgebungentgegenstanden.

Es möge der prägnanteste Theil der Motive zu diesen, Dekret hier mitgetheilt werden:
„I/eeunoinio äe ee äeeret ^ent 8e re^nier länsi: ereer 8on» 1e uom äs

8oeiete äe ereäit leneier äe8 intei-inückiailss entro los ^i'oprietaire8 c^ui ont

1>ß8uin ä'einprunter st Ie8 en,pitiäi8te8, aü'n äe laeiliter aux z>reinier8 1'enM'unt
mo^ennant nn intöret peu eleve, et l» pn^idilite äe 1e renibour»^ p»,r annnit«8
et il lonß terine, et ä'a88urei- n,nx 8eeonä8 la veriüeation äu ereäit äe l«.
propriete, 1e ^.^einont exaet äs8 interew äu ^r«t et 1e i-eiudoui^emeut äu
ea^>ital.

1'uur lvrriver ä, ee re8ultllt, il autui-i8e les 8oeiote8 äe ereäit koneier

K repre8euter l'odli^lltien li^potliuelüre p^r äe» 1ettre8 äe ß-igo l^eileiueut
nußoeiadle« et äout le« eouz>ure8 puuvaut äe8eenäre ^U8<iu'il 1U0 kr., t'erläeut
n.^^>el llux ^>lu8 t^ilile8 ea^it^ux.

Nnün, il äonne tonte 8eeurite l^ux preteur« et u, la soeiete äu ereäit
äeveuuo e»utien, ^>u,r 1e äruit äe 8eyue8tre »ur la propriete äe 1'einruunteur
et z>ar III «iinsäikelltinn äe« termante8 ä'ex^ropriatien et äe vente, et äe ^)1u8,
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!! 5-lit äis^lliaitio, an in«)^n sl'uno ^»ui^o «^öeialo «t ^rivilo^ioc, io« <1rc»it»
ucoulte» l-«»u1ant, cle« li^putkiö^ne» I6gal«8 «t äo« privilsFe» rinn in^crit^ ainsi
c^uo clos aotion« r^solutoirss an roLc-i^oii-L»c^ui lruraiont pu porter attointe aux
^arantio« lanrnie» par 1c,8 c-m^rnntonr»."

Dieses Dekret trat ,nit drin 9. April 1852 in Kraft; ans Grnnd desselben wurden eine
Menge von Bodentredit-Gesellschaftengegründet; dir Staatsregierung begünstigtedie Ausdehnung
ihres Geschäftsbetriebs mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln; unter andcrm wurde die
Bodenkredit-Gesellschaftvon Paris mit 10 Millionen Franks fubventionirt.

Indeß es kämpfte der orsäit fonoier nnr mit Mühe gegen die aus den mangelhaften
Bestimmungen des <üuä<3 über den Erwerb des Eigenthums und der dinglichen Rechte sich ergebenden
Schwierigkeitenund es zeigte sich bald, daß, sollten die Gesellschaften in vollkommenausreichender
und schwunghafter Weise den Bedürfnissen des Landes genügen, eine gründliche Reform der
Eigenthnms-Grsetzgebungund eine fundamentale Aenderung der diesbezüglichenPrinzipien des
Ooäs civil erforderlich sei. Diese wurde durchgeführt in dem I^,oi »nr la transori^tion en
nilltu'l-o I>^,ot1ls«air« vom 23./26. März 1855, in dessen grnndlegenden Artikeln 1, 2 und 3
bestimmt ist, daß jeder unter Lebenden gethätigte Akt, durch welchenEigenthn»: oder dingliche
Rechte an Immobilien bestellt oder aufgegeben werden, im Hypothekenbuchetranskribirt werden
müsse, und daß solche Rechte Dritteil gegenüber erst von der Transstriptioi: an wirksam sind.

So hatte also die Gesetzgebungeigentlich einen der logischen Ordnung der Dinge entgegen¬
gesetzten Verlauf genominen, anstatt zunächst mit einer allgemeinen Verbesserung des Hypotheken-
rechtes vorzugehen, und ans Grund einer neugeschaffenenfesteil allgemeinen Rechtsgrundlage
Spezial-Gesetzezn Gunsten der Bodenkredit-Gescllschaftenzn erlassen, begann man in dem Dekret
von 1852 mit letzteren und folgte mit der ersteren erst im Jahre 1855. Der Grund dieser
unlogischenReihenfolge liegt darin, daß damals in Frankreich, wie hentc vielfach in der Rhein¬
provinz, eine gewisse Scheu vor einem Eingriff in das System des ^'uäc; herrschte; es mußte
die juristischeWelt erst auf eine fundamentale Aenderung des (ünäo durch das Dekret von 1852
vorbereitet werden.

Diese französischen Bestimmungen, das Dekret vom 28. Februar 1852 mit seinen späteren
Modifikationen und das Transskriptions-Gesetz vom 23. März 1855 sind heute uoch in Elsaß-
Lothringen in Geltung und sind Uebelständein den dortige,: Grnndkredit-Nerhältnisseunicht hervor¬
getreten; die im Jahre 1872 gegründete und auf Grund des Dekrets von: 28. Febrnar 1852
dnrch Kaiserliche,: Erlaß von, 18. März 1872 bestätigte Aktien-Gesellschaftfür Boden- nnd
Kommnnaltrcdit hat nach ihren: letzten Geschäftsberichtebereits erfreulicheResultate erzielt und
findet in der bestehenden Gesetzgebung durchaus keine Schwierigkeiten.

Die übrigen deutschen Länder des französische,:Rechts, Baden an der Spitze, haben
gleichfalls mit den Prinzipien des <Hc»ä« über die Erwerbnng des Eigenthmns uud über die
dingliche Nelastuug der Immobilien gebrochen, und entsprechendemodifizirendeGesetze erlassen.

So ist allenthalben die Gefahr erkannt, welche für den Grundbesitzaus der mangelhafte»
Gesetzgebung entspringt, nnd alle bisherigen Reformen haben das doppelte Ziel erstrebt,

1. das Eigenthum an Immobilien möglichst sicher und Jeden: Dritten gegenüber unan¬
fechtbar festzustelleu,

2. für dir dinglichenBelastungen des Grundeigenthums die Prinzipien der Spezialität
uud Publizität durchzuführcu,da „ach beide,: Richtungendas französische Recht höchst unvollkommene
Bestimmungen enthält.
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Nach dein System des (^«ä« civil ist es nämlich absolut unmöglich, mit Sicherheit
festzustellen, wer Eigenthümer emes Grundstücks ist und welche dingliche Lasten ans demselben
ruhen, wie sich aus einer kurzen Betrachtung der betreffenden Gesetzesstellrn ergibt. Nach Art. 1583
geht das Eigenthum durch den bloßen Konsens der Partheien über „sobald man über die Sache
und den Preis einig geworden ist, weun auch die Sache noch nicht übergeben und der
Preis noch nicht gezahlt worden ist"; eine Eintragung in das Hypothekenbnch ist dnrchans
nicht erforderlich; der gegenwärtige und bereits lange Jahre hindurch fortgesetzte Besitz eines
Grundstücks ist ebenfalls kein Beweis dafür, daß der Besitzer auch wirtlicher Eigenthümer ist;
denn er könnte das Grnndstück ja heimlich an einen Dritten uerlanft, nnd als Pächter dasselbe
weiter bewirthschaftet haben. Hat mm Jemand dem vermeintlichen Eigenthümer nnter Anwendung aller
möglichen Vorsichtsmahregeln z. B. gegen Vorlegung des Erwerbütitels und gegcu Bescheinigung des
30jährigen Besitzes ein hypothekarisches Darlehn gegeben, so kann jeden Augenblick der wirkliche
Eigenthümer unter Vorlage irgend eiucs vor vielen Jahre» abgeschlossene» Privat-Kanfaktes die
Hypothek vernichten. Selbst wenn aber der Hypothekar-Darleiher die Garantie hat, daß der jetzige
Besitzer des Grundstücks eines solchen Betrugs sich nicht schuldig gemacht hat, so liegt doch die
Möglichkeit vor, daß dieser von seinem Nechtsvorgänger Hintergaugen worden ist; es mag daher
der jetzige Besitzer die besten notariellen Erwerbotitel haben, wem, sein Verkäufer das Grundstück
bereits vorher einem Dritten verkanft hatte, fo ist letzterer der Eigenthümer nnd alle von dein
jetzigen Besitzer bestellten Hypotheken sind nichtig. Dieser Unsicherheit des Verkehrs in Liegen¬
schaften war ein, weun muh sehr schwacher Damm entgegengestellt in den Art, 1341 und 1328
(üoäs civil, nach welchem der Kmif eines Grundstücks von mehr als 150 Franks Werth nicht
durch Zeugen sondern nur durch authentische Akte oder Priuatatte, welche Dritten gegenüber ein
sicheres Datum erlangt hatten, bewiesen werden tonnte.

Dieses letzte Schntzmittel des Inunobilnr-Verkehrs ist aber dnrch die neuen Iustizgesetze
.gefallen, fo daß jetzt nichts mehr im Wege steht, daß der Erwerber eines Grundstücks, welcher
dasselbe mittelst Notnrintsat'tes gekauft hat, oo» einem Dritten euincirt werde, welcher behauptet
und dnrch Zeugen nachweist, daß er das Grundstück schon vor dem nenen Erwerber mündlich von
dem früheren Eigenthümer getanft hat.

Ein zweiter, den Nealkrrdit gefährdender Uebclstaud des französischen Rechts beruht in dem
Mangel der Spezialität und Publizität der dinglichen Belastuugen der Immobilien, namentlich in
bm durch Art. 2121 und 2103 Nr. 1 und 2 geschaffeneu gcfetzlichen stillschweigenden Hypotheken.

Nach Art. 2121 besteht unabhängig von aller Eintragung eiue gesetzliche General-Hypothek
zum Vortheile

1. der Miuderjährigrn und Interdizirten an allen ihrem Vorinnude gegenwärtig und
künftig gehörenden Immobilien wegen der ans dessen Verwaltung entspringenden Forderungen,
von dem Tage au, da er die Vormnndschnft angenommen hat.

Diese Bestimmung ist zwar durch 8- 32 Abs. 6 der Vurmnndschafts - Ordnung vom
5- Inli 1875 aufgehoben, gilt aber noch für die am 1. Januar 1876 bereits begrnudeten
gesetzlichenHypotheken.

2. Zum Vortheil der Ehefrauen an allen gegemuärtigen und zukünftigen Immobilien des
Mannes wegen ihres Einbriugeus lind wegen aller Entschädigungs-Forderungen »ach Maßgabe der
nähere» gesetzliche,»Bestimmnngen.

Diese gesetzlichen Hypotheken sind ihrer Existenz nach nie mit voller rechtlicher Gewißheit
"'kennbar, weil sie mich ohne Eintraguug i» die Hypothekenbücher zu Necht bestehe»; sie such
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hinsichtlich ihrer Dauer nicht an das wirklich vorhandene Faktum der Ehe und der Vormundschaft
gebunden, sondern wirken über dasselbe hiuaus, zur Sicherheit aller daraus erwachseneu Rechts¬
ansprüchei sie sind endlich ebenso wie die gerichtliche Hypothek und die gesetzlicheHypothek des
Staates und der Gemeinden hinsichtlich der Höhe der Summe unbegrenzt uud für jeden Dritten
absolut und unbestimmbar, und ergreifen ihrem Umfange nach alle Immobilien, welche der
Vormuud oder Ehemann von der Begründung des Ncchtsverhältnisses an bis zur gänzlichen
Auseiuandersetzuug desselben, — resp, der Vormund bis zum 1. Januar 1876 — auch unr
einen Augenblick besessen hat.

Ebenso gefährlich für den Ncaltredit wie die stillschweigenden generelleu Hypotheken, ist
das Privilegium des Verkäufers eines Immobile auf die verkaufte unbewegliche Sache wegen
Zahlung des Kaufpreises; dasselbe Privilegium hat derjeuige, welcher zu der Erwerbung einer
uubeweglicheu Sache das Geld vorgeschosseu hat. Diese Privilegien bedürfe» zur Wirksamkeit
gegen Dritte nicht der Inskription, sondern es genügt hierzu die Transskription des Erwerbstitels
im Transskriptionsregistcr; für diese Transskription ist indeß keine Frist vorgeschrieben und wenn
sie erfolgt, geht das Privileg allen denjenigen Hypotheken vor, welche seit dem Verkauf an der
vertaufteu Sache vom Käufer bestellt worden sind. Dieses Privileg äußert seine gefährliche
Wirkuug am deutlichsten, wenn ein Gruudstück durch mehrere Häude gegangen ist; hat nämlich
einer oder haben mehrere der Norbesitzer deu Kaufpreis nicht gezahlt, so können die frühereu
Verkäufer uoch immer ihr Privileg eintragen lassen mit der Wirkung, daß dasselbe allen nach
dem ersten Kaufe von den späteren Eigenthümern konstitnirteu Hypotheken vorgeht, — voraus¬
gesetzt, daß uicht der jetzige Besitzer seineu Erwerbstitel hat trcmsskribiren lassen, da durch die
Transskription und deu Äblanf einer Frist von 14 Tagen nach derselben der Eintrag früherer
Hypotheken und Privilegien uumöglich gemacht wird.

Ein letztes Fuudameutalgebrechen des (üocko eivil ist endlich die unbegrenzte Ausdchuuug
des Rechts der Auflösung von Eigenthums-Ucbertragungcn wegeu Nichterfüllung der Bedingungen,
namentlich alfo wegen Nichtznhlnug des Kaufpreifes, indem hierdurch das Eigenthum uud alle
aus demselben abgeleiteten dinglichen Rechte einer vollständigen Ungewißheit preisgegeben werden.
Daher kauu es vorkommen, daß, wenn ein Grundstück mehrere Male hintereinander verkauft,
vielleicht auf dein Wege der Subhastation einem neuen Erwerber gerichtlich zugeschlagen uud vou
diesem der Kaufpreis in Folge gerichtlicher Kollokation ausgezahlt worden ist, dennoch wegen eines seit
langen Jahren rückständigen Kaufpreisrestes die Nesiliation gegen den jetzigen Besitzer ausgesprochen
wird und damit alle inzwifchen auf das Grundstück eingetragenen Hypotheken vernichtet werden.
Daß diese im Obigen geschilderten Mißstände einer gründlichen Reform bedürfen, bedarf keiner
weiteren Ausführung.

Die ans der Unmöglichkeit der Eigenthums - Feststellung, sowie aus der Existenz der
stillschweigenden Hypothek der Ehefran uud der generellen Hypotheken entstehenden Uuzuträglichkeiteu
beabsichtigt der jüngste vom Justizministerium ausgearbeitete Gesetz-Entwurf durch entsprechende
Bestimmnngen zn beseitigen; dessenungeachtet ist das im diesseitigen Entwurf vorgeschlagene
Purgatiousuerfahreu auch auf die gesetzlicheHypothek der Ehefrau ausgedehut, da möglicherweise
die entsprechende Bestimmung des im Justizministerium ausgearbeitete» Gesctz-Eutwurfes nicht zum
Gesetz erhoben wird. Der letztere behandelt dagegen nicht die noch vorhandenen stillschweigenden
Hypotheken der Minderjährigen und Interdizirten, sowie das Privileg und die Auflösuugsklage der
Verkäufer und Darleiher. Es unterliegt nun aber keinen: Zweifel, daß, wenn nicht mich an diese
Bestimmungen die bessernde Hand des Gesetzgebers angelegt wird, ein üffeutliches Kreditinstitut
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nicht in der Lage ist, ohne die drohende Gefahr erheblicher Verluste das Hypotheken-Darlehnsgeschäft
zu betreiben.

Es dürfte daher keinen, Bedenken unterliegen, diese Uebelstiindr, falls dieselben nicht
ebenfalls im Wege einer lex ß'enerali» beseitigt werde», im Wege des Privilegs zu Gunsten der
Provinzial-Hülfstafse zu beseitigen; den Erlas; dieser Modifikationen des 6ocke «ivil mit Nücksicht
auf das in unbestimmter Ferne zu erhoffende deutsche Civil-Gesetzbuch uoch länger hinauszuschieben,
dürfte aus den: Grunde uicht angängig sein, weil der ländliche Kredit sich bereits in einer so
kritischen Lage befindet, daß die Gründung eines Bodenkredit-Institnts ein nnabweisbares Bedürfniß
ist. Der vorgeschlagene Weg des Privilegs aber erscheint auch aus dem Grunde unbedenklich,
weil diese Vorrechte einer öffentlichen Korporation verliehen werden, welche dieselbe nicht zu ihrem
Privatuortheil, sundern lediglich im öffentlichen Interesse, nm dem zu Boden liegenden Immobilar-
kredit neue Hülfsqurllen zuzuführen, handhabeil wird, die Vorrechte, welche durch Kaiserliche,,

' Erlaß von, 1«. März 1872 der privaten Aktien-Gesellschaft für Boden- und Konunuuatkredit in
Elsaß-Lothringen ertheilt worden sind, werden einem öffentlichen Kreditinstitut uicht versagt
werden können.

Durch das in ß. 1 Nr. I vorgeschlagene Verfahreil sollen nun die Ehefrauen, die Minder¬
jährigen nnd Interdizirten sowie die Verkänfer und Darleiher öffentlich aufgefordert werden, ihre
Hypotheken und Privilegien einzutragen.

Das Reinignngüverfahreu des Art. 2193 kaun, abgesehen von seiner Weitläufigkeit, in
den hier in Betracht kommenden Fällen, nichts nutzen, weil es nur von den, neuen Erwerber,
nicht auch von dem Darleiher eingeschlagen werden kann. Das französische Dekret von, 28. Februar
1852, Art. 19 bis 25, ebeuso das diese Artikel modisizirendc Dekret von, 10. Juni 1853 unter¬
scheiden bezüglich der Aufforderung zur Eintraguug zwischen den bekannten und unbekannten gesetz¬
lichen Hypotheken, indem es für die ersteren Zustellung an die Hypothekar-Gläubiger in Person
verlangt nnd nur für letztere eiue Art öffentlicher Aufforderung zuläßt. Diese Unterscheidung ist
schon ans den, Grunde unpraktisch, weil ein objektives Kriterium dafür, was bekannte und was
unbewunte gesetzliche Hypotheken sind, uicht mit voller Schärfe sich aufstelle!, läßt, die Unter¬
scheidung vielmehr stets von dem subjektiven Ermessen und Wissen des das Reinigungsverfahren
betreibenden Glänbigers abhängt.

Das in ß. 1 Nr. I behandelte Verfahren erstreckt sich sodann weiter auf Befreiung der
Grundstücke von dem Privileg und der Auflösungstlage der Verkäufer. Das Kaiferliche Dekret
von, 18. März 1872 erwähnt dieser Befreiungen nicht, weil die durch das Privileg und die
Auflösungstlage geschaffene Nechtsuusicherheit iu deu Art. 6 und 7 des französischen Drausscriptions-
gcsetzes vom 25. Mnrz 1855 für Elsaß-Lothringen beseitigt ist.

8. 1 Nr. I, 1.

Au Stelle des uach Art. 19 »^. des französischen Dekrets vom 28. Januar 1852 zu
publizireuden Auszuges aus der bereits gethätigten Darlrhns- uud Hypothekeu-Nestellungsurkunde
ist das Gesuch, durch welches das Darlehn beantragt wird, gesetzt worden, damit, falls der
Darlehnsvertrag wegen der inzwischen eingetragenen dinglichen Belastnngen nicht perfekt wird, den,
Dnrlehnssncher die Kosten des Aktes erspart bleiben.

Die erste der Pnblikationsformen ist dem 8- 46 des Neichsgesetzes über die Beurkundung
"es Personenstandes vom «. Febrnar 1875, die zweite den, ß. 187 der Eivil-Prozeßorduung
nachgebildet.
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tz. I, Nr. II

ist der Nr. 2 des kaiserlichen Erlasses vmn 18. Niarz 1872 nachgebildet.
Dieses Vorrecht ist, abgesehen von der dnrch dasselbe erzielten Ersparnih an Arbeit

nnd Kontrole, aus den, Grnnde wünschcnswerth, nm den, Schuldner die Kosten einer erneuten
Inskription zn ersparen.

Zn §. 1, Nr. III.

Die Bestimmung über die Stempelfreiheit ist nach dem Vorgange des 8- 49 des
Gesetzes von, 13. Mai 1879, betreffend die Errichtung von Landeskultur-Nentenbanten, auf¬
genommen, woselbst es heißt:

„den Landesknltur-Rcntenbanten steht die dein Fiskus eingeräumte Stemvelfreiheit zn".
Das Gesetz vom 25. Dezember 1869, betreffend die (bei der beabsichtigten Erweiterung

der Provinzial-Hülfskasfe als Vorbild dienende) Landesbank in Wiesbaden, bestimmt hinsichtlich
der Stempelfrage lediglich, daß die Schuldverschreibungen der Landesbant über Darlehen, welche
sie sich für ihren Betriebsfonds befchaffe, die bisherige Stempelfreiheit bis zu auderweiter gesetzlicher
Bestimmung genießen sollen (§. 15 a. a. O.).

Dagegen gibt es eine Reihe von Kredit- und anderen Instituten, welchen durch Kabineis¬
ordre oder Gefetz die Stempelfreiheit in dem Umfange, wie solche der Fiskns genießt, eingeräumt
worden ist und thatsächlich wird anch die Bundesbank in Wiesbaden dieselbe in diesen: Umfange besitzen.

Der Umfaug der Stemvelfreiheit des Fiskus, namentlich beim Abschluß von Verträgen
mit Privatpersonen, ist in H. 3 aä i des Gesetzes vom 7. März 1822 angegeben.

Einen erheblichen Vortheil würde indessen die Rheinische Prouinzial-Hülfskasse von dem
erbetenen Stempel-Privilegium nicht haben, da das Reichsgesetz vom 1. Juli 1881, betreffend die
Erhebung von Reichs-Steinpelabgabcn, die von ihr, bezichungsweife vom Provinzial-Nerbande zu
ihrem Betriebsfonds auszugebenden Schnldverfchreibnngen auf den Inhaber dessen ungeachtet wohl
mit einer Strmpelabgnbe von l pro inül« des Nennwerthes treffen wird. Indessen ist es nach
dem Wortlaute des angeführten Reichsgesetzes keineswegs gewiß, daß dasselbe die Schuld¬
verschreibungen einer Anstalt, welcher die dem Fiskus eingcränmte Stempelfreiheit znfteht, mit
der Reichs-Stempelabgllbe zn treffen beabsichtigt.

Umfomehr erscheint es angezeigt, das in Frage stehende Stempel-Privileg, welches sich in
der Praxis sicherlich noch in einer Reihe von anderen Anwcndnngsfällen als werthvoll erweisen
wird, für die Rheinische Provinzial-Hülfskasfe zu erbitten.

In dein Schreiben des Herrn Ober-Prnsidenten vom 9. November 1881, betreffend den
Entwnrf eines neuen (des jetzt geltenden) Statuts der Rheinischen Provinzial-Hnlfskasse ist auf
Grund eines Restripts der Herren Minister der Finanzen, der Landwirthschaft nnd des Innern
hinsichtlich der Gewährung derjenigen Privilegien, welche den Landeskultur-Rentenbanken znstehen,
insbesondere auch der im 8- 49 des Gesetzes vom 13. Mai 1879 gewährten Stempelfreiheit,
bereits daraus hingewiesen, daß die Provinzial-Hülfstasse dieselben nur durch ein besonderes Gesetz
erhalten könne.

Zu 8- 1, Nr. IV.

Die Veitreibung der Annuitäten-Forderungen der Provinzial-Hülfskasfe im Wege des
administrativen Zwangsverfahrens, fofern die Erhebnng der gedachten Forderungen durch
öffentliche Kassenbenmte (dnrch die zu Agenten der Provinzial-Hülfskasse zu bestellenden Königlichen
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Steuer-Empfänger oder Gemeinde-Empfänger) erfolgt, liegt zweifelsohne sowohl im Interesse des
Instituts, als der Annuitäten-Schuldner, da sich das Beitreibuilgsverfahren alsdann mit größerer
Nafchheit und geringeren Kosten vollziehe»wird. Der Vollziehungsbeamteder öffentlichenKasse
steht in unausgesetztempersönlichemVerkehre mit den, Kassenbeamten,nnd es hat für letztereil
geringere Schwierigkeiten, die Beitreibung dnrch ersteren oomehmen zu lassen, als sich mit dem
Gerichtsvollzieherin Verbinduug zu fetzen. Diefe größere Einfachheit des Verfahrens dürfte im
Laufe der Zeit sehr ms Gewicht falle», wenn einmal das Hvpothekengeschäftder Provinzial-
Hülfstaffe eine bedeutendeAusdehnung erlangt haben wird.

Ein Bedenken gegen die Anwendnttg des administrative!: Zwangsverfahrens auf die
Beitreibung der Annuitäten wird ans der privatrechtlichen Natur dieser Forderungen nicht entnommen
werden könne», da einerseits die letztere» halbjährlich oder jährlich in gleicher Höhe wiederkehrende
feststehende Leistungen, die auf den Grundstückenhasten, zum Gegenstände haben und insofern
Abgaben nnd Gefälleil gleichen, andrerseits nach s. 1 liü 3 der Allerhöchsten Verordnung von«
24. November 1343 die für die Provinzial-Feuer-Societätskassezu erhebenden Brand-Versicherungs¬
beiträge und nach ß. 35 des bereits erwähnten Gesetzes vom 13. Mai 1879, betreffend die
Errichtung von Lüttdeskultur-Neutenbanten, die Landeskultur-Nenten ebenfalls in, Wege der
Verwaltungs-Exekution beigetrieben werdeil dürfen. Auch bestimmt der Z. 33 des Gesetzes von,
25. Dezember 1869, betreffenddie Landcsbankin Wiesbaden, daß es in Netreff der administrative»
Exekntions-Vefngnißfür die Landesbankbei den bisherigen gefetzlichenBestimmungensein Bewenden
behalte; letztere werden aber in der Praxis dahin ausgelegt, daß die Verwaltungs-Exckntionzu
Gunsten der Landesbank zulässig ist.

Der PromnziaI°VenmtltunlMath.
Wilhelm Fürst zu Wied,

Landtags-Marschall.

Nr. 3».

Düsseldorf, deu 21. November 1883.

Referat,
betreffend

die einstweilige Fortführung der Geschäfte des Direktors der ProvinzmI-Hülskasse
durch den Landes-Direktor.

Der 28. Proumzial - Landtag hat die Genehmigung dazu ertheilt, daß der nen erwählte
Landes-Direktor Klein neben den Funttionen als Landes-Direktor auch die Geschäfteals Direktor
°«r Pruviuzial-Hlllfskasseiu der seitherigenWeise, jedoch unter Wegfall des mit der letzten Stelle
vcrbuudenrnGehaltes, bis auf weitere Befchlußfassuugdes uächsteu Provinzial-Landtages fortführe.

Gleichzeitighat der Provinzial-Landtag den ProvUlzial-Verwaltuugsrath ermächtigt, die
für diese Vereinigung beider Aemter etwa erforderlicheil Abäuderuugcu des Statuts der Nheinifchen

26*
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Prouinzial-Hülfskasse sowie des Reglements, betreffend die Führnng der Kassengeschäfteder
ständischen Central-Verwaltung durch die RheinischeProuinzial-Hülfskasse, provisorischzn treffen,
nnter der Auflage, de,n nächstenProvinzial - Landtage eine weitere Vorlage hierüber zu macheu.

In Gemähheit dieser Beschlüsse hat der Landes-Direktor Klein nach crfolgterAllerhöchster
Bestätigung seiner Wahl die Funktionen als Direktor der Provinzial - Hülfskasseweiter ausgeübt.
Zur Vermeidung von Kollisionenaus der Vereinigung dieser Aemter war mir eine Abänderung
des §. 15 des vom 27. Provinzial-Landtage in seiner Sitzung vom 29. November1881 erlassenen
Reglements, betreffend die Führung der Kasseugeschäfte der ständischen Central - Verwaltung dnrch
die RheinischeProuiuzial-Hülfskasse, erforderlich. Der bezügliche Paragraph lautet nämlich:

„Der Landes-Direktor führt die Oberaufsichtüber die Kassen- und Buchführung der
Prouinzial-Hülfskasse. Derselbe hat wenigstens einmal jährlich »»angekündigt eine
spezielle Revision der Kasse sowie der Buchführung der Prouinzial-Hülfskasseund der
bei derselben verwahrten Werthpapiere abzuhalten nnd darüber ein Protokoll aufzu¬
nehmen, welchesdem Provinzial-Verwaltnngsrathe bei seinem nächsten Zusammentreten
vorzulegen ist."

Der Prouiuzial - Nerwaltungsrath hat iu seiuer Sitzung von, 14./16. März cr. auf den
Norfchlag des Kuratoriums der Prouinzial-Hülfskasse den Veschlnß gefaßt, daß für dir Dauer
der Vereinigung der beiden Aemter des Landes-Direktors und des Hülfskassen-Direktors in einer
Person die in dem vorcitirten Paragraphen des Kassen-Reglements dein Landes-Direktor
zugewiesenen Oberaufsichts-und Revisions-Vefngnisseder Hülfstassegegenüber durch den Vorsitzenden
des Kuratoriums der Prouinzial-Hülfskasse resp, dessen Stellvertreter provisorischwahrgenommen
werden sollen.

Der Prouinzial-Verwaltnngsrath erachtet die einstweiligeFortsetzung dieses Provisoriums
für zweckmäßig.

In Folge des Auftrages des 27. Rheinifchen Provinzial-Landtages ist nämlich eine Vorlage
ausgearbeitet nnd dem Landtage vorgelegt worden, welche die Erweiterung der Prouinzial-Hülfskasse
zu einem Grnndtredit - Institute zum (Gegenstände hat. Im Falle diese Vorlage die Zustinunnng
des Provinzial - Landtages sowie die ttenehmignng der KöniglichenStaatsregiernng finden folltr,
erscheint mit Rücksicht auf den alsdann zn erwartenden, wesentlich vergrößerten (Geschäftsbetrieb
der Prouinzial-Hülfskasse eine anderweite Besetzungder Direktion der Hülfstasse erforderlich, als
wenn dieselbe in dem seitherigen Rahmen der Oeschnftsführnngverbleiben müßte. Der Provinzial-
Verwaltungsrath glaubte deshalb, daß zunächst die Entscheidung über die erwähnten Vorlagen
abgewartet werden müsse, bevor zu einer anderweiten Besetzungder Direktorstelleder Prouinzial-
Hülfskasseübergcgaugcu werden könnte. Hierfür schien auch noch der Umstand zu sprechen, daß
der seitherige Direktor der Prouinzial-Hülfskasse die sämmtlichenVorarbeiten zu der projcktirteu
Ausdehnung der Prouinzial-Hülfskassegeleitet hat und deshalb zur Vollendung dieser Reform am
geeiguetstenerscheiut.

Sobald die Entscheidungüber die schwebendeFrage der Erweiterung des (heschäftsbetriebcs
der Prouinzial-Hülfskasseergangen sein wird, wird der Provinzial-Verwaltungsratl) ungesäumt für
die anderweite Besetzuugder DirektorstelleSorge tragen.

Sollte jene Entscheiduugsich noch längere Zeit Hinansziehen, so bleibt dem Provinzial-
Verwaltnngsrathe vorbehalten, im Falle der Nothwendigkeitdnrch Uebertragung der Fnnttionen
des Direktors der Provinzial - Hülfskasseauf einen Oberbeamten provisorischAnshülfe zn fchaffen.
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Der Proviuzial-Nerwaltuugsmth beehrt sich hiernach den Antrag zu stelleil:
„Der hohe Provinzial - Landtag wolle sich mit der einstweiligen Fortführung der
Geschäftedes Direktors der Provinzial - Hülfskasse durch den Landes - Direktor sowie
der für die Dauer der Vereinigung dieser beiden Aemter in dem Beschlussedes
Prouinzial-Verwaltnngsrathes vom 14./16 März cr. provisorisch getroffenen Abänderung
des §. 15 des Kassen-Neglementüeinverstanden erklären."

Der Provinzial-Veriualtnngsmth.
Wilhelm Fiirst zu Wird,

Landtags-Marschall.

Nr. 3».

Düsseldorf, den 19. November 1883.

Referat,
betreffend

den Ban von PnN'mzialMuscen in Bonn nnd Trier.

Nachdemes zweckmäßig befunden worden war, für die Provinzial-Mnsecn zu Bonn und
Trier geeignete Gebäude zu beschaffen, wurde zunächstvom 26. Provinzial-Landtage in Folge des
Referats des Prouinzial-Verwaltnngsrathes von» 10. April 1879 (Verhandlungen des 26. Landtags
Seite 135) in der Sitzung vom 29. April 1879 befchlossrn:

in den Etat für die Verwendung des Zinsgewinnes der Provinzial-Hülfskasseunter
den bis zum nächsten Landtage geltendenBewilligungen einen Netrag von 49 900 M.
jährlich als rcntbar anzulegenden Fonds für den Neubau von Prouiuzial-
Mufeen zu Bonn uud Trier aufzunehmen unter der Vorausfrtzung, daß Seitens
der KöniglichenStaatsregiernng für denselbenZweck eine gleiche Snmme bewilligt
werde, und mit der Maßgabe, daß eine Verwendung der aus Prouiuzialfonds bereit
gestelltenBeträge vor einer derartigen Vewilliguug aus Staatsfonds nicht eintreten
soll uud unter der ferneren Bedingung, daß auch die Sammlungen des Vereins der
Alterthumsfrennde uud der Universität zu Voun, sonne deo Vereins für nützliche
Forschungenin Trier den RheinischenProvinzal-Mnscen in den betreffendenStädten
für die Dauer ihres Bestehens überwiesenwerden.

^ont'. Verhandluugeu des 26. Prouinzial-Laudtags Seite 38.)
Die Smnmlnngen des Vereins der Alterthumsfrennde und der Gesellschaftfür nützliche

uNschungm sind inzwischenuud zwar erstere dem Mnseum zu Bonn, letztere dem Mnsenm zu
^ier unter dein Vorbehalt des Eigenthumsrechtesüberwiesen worden.

Die Sammlung der Universität zu Vonn (das archäologische Mufeum der Universität) ist
°"n Provinzial-Mnsenm daselbst noch nicht überwiesen, jedoch ist die Ueberweisungnnter gewissen
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Bedingungen vom Senate zugesichert. Es scheint in der Absicht des Senates zu liegen, zunächst
die Beschaffungeines definitiven Lokals für dieses Museum abzuwarten.

Der obige Beschluß des 26. Provinzial-Landtags wurde modifizirt und die Baufmge
ihrer Lösung näher gerückt durch den Beschluß des 27. Proviuzial-Laudtags, welcher in der Sitzung
vom 28. November 1881 (VerhandluugeuSeite 51) auf das Referat des Prouiuzial-Verwaltuugs-
raths vom 12. November 1881 (Verhandlungen Seite 237) gefaßt wurde. Durch diesen Beschluß
ertheilte der Prouinzial-Landtag, nnter Acceptation des von der Sadt Bonn gemachten Anerbietens,
einen Zuschußvon 20 000 M. in 10 gleichen jährlichen Raten von 2000 M. ohne Zinsen und
mit Fälligkeit der ersten Rate an dem Tage der Erwerbung der Baustelle zu zahleu, sowie des
Anerbietens der Stadt Trier, ein in der Nähe der Ruine des Kaiser-Palastes gelegenesGrnudstück
als Bauplatz unentgeltlich herzugeben,dein Provinzial-Nerwaltungsrathe die ürmächtignng:

a. in der Voranssetzung,daß sich durch eine öffentliche Ausschreibimgein anderes besseres
und billigeres Terrain nicht finde, das Nassc'sche Hans nnd Grnndstückzu Bonn für
den Preis von 190 000 M. anzukaufen nnd diesen Betrag vorschußweise aus dem
Ständefouds zu entnehmen, sowie aus dem für Bonn angesammelten MuseumS-
Naufouds 60 000 M. zum Ausbau des genannten Hauses zu vcrweudeu;

l». uuter der Bedingung einer angemessenenBetheiligung des Staates an den Baukosten
mit dem Neubau des Museums in Trier vorzugehen, die erforderlichenKosten in der
ungefähren Grenze einer Gesammtsummevon 330 000 M, soweit zu deren Deckung
der Fonds für den Neubau von Provinzial-Mnseen, sowie der Staatszuschnß zur Zeit
nicht ansreiche, vorschußweiseaus dem Ständefonds zu entnehmen;

c-. dementsprechend eveutnell eine Modifikation der Beschlüsse des 26. Provinzial-Laudtags
bezüglich der Betheiligung des Staates au den Baukosten eintreten zu lassen.

Bezüglich der Ausführung dieses Beschlusses wird Folgeudes bemerkt:
Was zunächst die Beschaffungdes Gebäudes für das Museum zu Bonn betrifft, so >st

es zu dem Ankaufe des Nasse'schen Hauses nicht gekommen.
Nach Prüfung der behufs Erlcmgung eines besseren nnd billigeren Terrains eingezogenen

Offerten ist gemäß Beschlusses des Provinzial-Verwaltungsraths vom 18./20. Juli 1882 ein von
dem Rentner Urban Colmant in Bonn angebotenes, an der (5olmantstraßedaselbst belegend
ea. 8416 Quadratmeter großes Grundstück nebst den darauf befiudlicheuGebäuden (Wohnhaus,
Remise, Stallnng uud Scheune) zum Preise von 84,160 M. angekauft worden. Auf diesen
Kaufpreis wurde dem Verkäufer die Summe von 24 l 60 M. aus dem angesammelten Museums-
Vaufouds gezahlt, während der Nest von 60 000 M. als priviligirte erste Hypothek ans de>»
Immobilar stehen gebliebenist, welche Summe nach einer vorherige», zu Guusten beider Theile
stipulirten, jederzeit freistehenden sechsmonatlichen Anfkündignng zahlbar resp, einforderbar fein soll,
bis zur Ablage aber mit 4°/» zu verzinsen ist. Das betreffende Wohnhaus ist nebst dem größte»
Theil der Nebengebäude und dem Garten bis zum Frühjahr 1884 verpachtet, wodurch eine
Iahresmiethe von zusammen 875 M. zu Gunsten des Bouuer Museums-Baufonds erzielt wird-

Es kauu hiernach der iu dem Beschlussedes 27. Landtags ad ll, vorgeseheneUmbau
des Nasse'schen Hauses zu einem Museum nicht znr Ausführung gelangen, vielmehr wird auf dem
Colmant'schenGrundstücke zum Bau eines vollständig neuen Museumsgebändrs iu Bonn, dessen
Kosten die Höhe des für das Mufeum zu Trier in Aussicht geuommeueuBetrages (330 000 M-)
wohl erreichen werden, geschrittenwerdeu müssen. — Es handelt sich daher zur Zeit nm den V>u>
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zweier neuer Museen in Bonn und in Trier, welcher im Sinne der früheren Landtagsbefcklüsse
von der Provinz unter Betheilignng des Staates zur Ausführung gebracht werden soll.

Ans dieser Grundlage sind weitere Verhandtungen gepflogen worden, einerseits behufs
Herbeiführung einer Verständigung mit der Staatsregierung wegen Feststellung der Höhe den
Beitrags derselben, und andrerseits behufs Feststellungder Bauprojekte.

Zunächst hat in der Sache eine Konferenz von Vertretern der Staatsregiernng der
vrovinzilllständischen Verwaltung nnd der Musenms-Kommissionnm 24. Mai 1882 unter dem Vorsitze
Seiner Durchlaucht des Herrn Laudtags-Marschalls stattgefunden. Eine Abschrift des hierüber ^
MlfgenommeneuProtokolls ist hier beigefügt.

Demnächst erging das Neskript des Herrn Ministers der geistlichen,Uuterrichts- nnd
Medizinal-Angelegeuhcitenvom 11. Angust 1882, I.-Nr. 2350 U. IV., nach welchem der Herr
Finanzminister sich damit einverstanden erklärt hat, daß, wenn die Provinz die Banplätze ans ihre
Kosten beschaffeund zwei Drittel der für jeden Nenbnn auf etwa 250 000 M., zusammen
500 000 M, angenommenenBaukosten zur Verfügung stelle, das letzte Drittel dieser Kosten aus
Staatsfonds flüssig geinachtwerde.

Es soll indessen nach diesem Neslripte znr Einstrllnng einer ersten Vaukostenratein den
Staatshanshalts-Etat erst geschritten werden, wenn durch ein superreuidirtes SpezialProjekt die
Garantie geboten ist, das; die Baukosten über die Grenze von 250 000 M. für jede» Neubau
uicht hinausgehen.

Nach dem ferneren Nessriptc des nämlichen Herrn Ministers vom 22. Januar 1883,
ü' welchem die Beitragssumme des Staates für den Fall, daß die Kosten die bezeichnete Grenze
überschreiten sollten, auf IN« 66U M. limitirt wird, hat die Superrevisionsbehörde gegen die von
d« prouinzialständischenVerwaltung inzwischenaufgestelltenProjektskizzenBedenken erhoben nnd
°s ist hiernach Seitens des Herrn Münsters an die diesseitigeVerwaltung das Ersuchen gestellt
worden, eine Umarbeitung der Projekte mit der größten BeMennignng herbeizuführen und die
neuen Projekte mit Zubehör so zeitig einzureichen,daß ihre Neuisio» und Superrevision vor dem
^ Juni 1883 als dem Äbschlußtermineder Anmeldungen zum Staatshanshalts-Etat für 1884/85
^folgen köune.

Hinsichtlich der Höhe der Bansumme wird diesseits bemerkt, daß die in den Miuisterial-
^estripten genannte Summe von 250 000 M. für jeden Neubau auf der Annahme beruht, daß
der Quadratmeter bebauter Grundfläche für 250 M. herzustellen sei, eine Annahme, deren Richtigkeit
diesseits jedoch in Zweifel gezogen werde» muß, iudem der Quadratmeter zu 280—300 M.
"«zunehmensein dürfte. Hierzu würde» uoch die Kosten der inneren Einrichtung, als Mobilar
U"d Heizvorrichtungen zu rechnen fei», fo daß die Gesammtkosten emes jede» Musemus auf
330 000 M. auzuschlllgen sein möchten.

In Folge des Nestripts vom 22. Iammr 1883 ist die Projektskizzeund der «losten-
"berschlagfür das in Trier zu errichtendeMnsenm nen aufgestellt und vor Schlnß des Monats
Anni 1883 dein Herrn Ober-Präsidenten behnfs Mittheilung au die Herren Nessortnmnster
""gelegt, auch eine ähnliche Vorlage hinsichtlich des in Bonn zu errichtenden Museums m Anssuht
^stellt worden. . « . <.

Inzwischen hatte eine andere hochwichtigeund für den Fortgang des Unernchnens
präjuoizielle Frage, nämlich die Frage des künftigen Eigenthums nnd der künftigen
Verwaltung der beiden Mufeen, den Provi»zial-Verwaltungsrath beschäftigt.
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In dieser Hinsicht erlaubt sich der Provinzial-Verwaltungsrath Nachstehendesauszuführen:
Als im Jahre 1874 ans Anregung des Ober-Präsidenten der Rheiuproviuz zum Zwecke

der einheitlichenLeitung und Organisation der antiquarischeuInteressen der Provinz Seitens des
Staates die (Rundung zweier Proviuzial-Musecn iu Nouu uud Trier ins Wert gesetzt wurde,
trcüeu die zum 22. Prouiuzial - Landtage versammelten Provinzialstände diesen: Unternehmen,
insbesondereauch hinsichtlichdes damals intendirten gemischten Systems der Verwaltung nnter
Prävalirnng der Staatsregiernng, mit der in dem zu Grunde liegenden Referate des Provinzial-
Verwaltnngsrathes vom 19. Mai 1874 (Verhandlnngen des 22. Provinzial-Landtags Seite 328)
enthalteneu Erklärung bei:

„daß wenn auch für die erste Organisation der zerstreuten, sich oft gar feindlich
gegenüber stehenden antiquarischen Interessen die Initiative der KöniglichenStaats-
regiemng mir förderlich sein könne, die zu errichtendenMuseen doch uur daun einen
allgemeinen Anklang in der Provinz finden nnd auch nur daun ihre segensreiche
Wirknng ans Hebung des in der Liebe znm angestammtenBoden nnd dessen Geschichte
hauptsächlichbernhendenpatriotischen Gefühls, sowie auf Weckuug des idealen Sinnes
gegenüber den materialistischenTendenzen uuserer Zeit vollauf ausübe» würden,
wenu dieselben als reine Provinzial-Anstalten,unter Ueberweisuug der aus der Staatskasse
gezahlten Mittel gänzlich ans den Etat und in die Verwaltung der Provinz übergegangen
sein würden."

Einer solchen Auffassunggegenüberhat sich die Königliche Siaatsregierung nicht ablehnend
verhalten. Vielmehr erklärte der Minister der geistlichen,Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheite»
in dem abschriftlich angeschlossenenErlast vom 12. Dezember 1874 (l. Nr. 6035 Hl. IV.) an den

<lv^?> Ober-Präsidenten der Nheinprovinz, daß er es für geeignet halte, die spätere Ueberweisnng
der Museen an die Provinz uuter gewissen Vorbehalten anzubahnen.

Aisher nun blieben die Provinzial-Mnseen vorwiegend staatliche Institute, zu deren
Unterhaltung der Staat uud die Provinz gemeinschaftlich uud zwar zu gleichen Theilen beitrugen-

Einer solchen Gleichheitder Vertheilung der Lasten entsprechen aber nicht die beiderseitigen
Rechte, denn es ist, abgesehenvon anderen Unterschieden, in der zur Verwaltung der Musee»
eingesetzten Kommission der Staat durch fünf, die Provinz aber nur durch vier Mitglieder vertreten!
während bezüglich des Eigenthumsrechtesan den Sammlungen keinerleiFestsetzuugeuerfolgt sind,
und die Proviuz demnachnicht in der Lage ist, einen ausschließlichenAnspruch darauf erhebe»
zu künuen.

Wenn bisher weder Seitens der KöniglichenStaatsregieruug noch Seitens der Provinz
Schritte zur Herbeiführung einer Aenderung in der Stellung beider Theile zu den Museen erfolgt
sind, so muß der Grund dafür in den. Umstände gefunden werden, daß nnter den seitherigen
Verhältnissen eine Verschiedenheitder beiderseitigen Interessen nicht zu Tage getreten ist und daher
der bisherige Modus der Verwaltung der Provinzial-Mnseen zu Komplikationeu oder Differenzen
eine Veranlassung nicht bieten konnte.

Gestützt ans einen Vorgang in der Provinz Schlesien, woselbst das Museum der bildenden
Künste zn Vreslau für Rechnung der Provinz, welche Eigenthümerin desselbenist errichtet wurde
und als eine rein prouinzialständischeAnstalt verwaltet wird, während die Staatsregierung nur
eine einmalige Beihülfe zu deu Baukosten übernommen und hierbei besondereVorbehalte wegen
Betheiligung an der Verwaltnng und Aufsicht nicht geinacht hat, hat aber nnnmehr der Prouiuzial"
Verwaltungm-athAngesichtsder durch die bereits erwähnten Beschlüsse des 2N. nnd 27. Provinzial-

v-
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Landtags und dao Ministerial-Neskriptvom 11. August 1882 geschaffenen Sachlage es für geboten
erachtet, die bisher noch nicht misgetragene Frage des künftigen Eigenthums und der künftigen
Verwaltung der Mnseen zur endgültigen Regelung zu bringen uud zwar mu fo mehr, als bereits
bei der Bearbeitung der Bau-Skizzen zu den Mnseumsgrbäuden sich heransgcstellt hat, wie weit
dir Ansichten der staatlichenRevisoren über die Zweckmäßigkeitder zn schaffenden Einrichtungen
von der Ansichtder ständischen Organe abweichen. Diese Erwägung gab zn dem Neschlnsse des
Prouinzial-Verwaltnngsrathes vom 14./16. März d. I. Veranlassung, in welchem ausgesprochen
wurde, daß vor dem Beginne der Bauten vor allem die gedachte Frage auszutragcn und
dieserhalb mit den, Herrn Minister der geistlichen :c. Angelegenheiten Seitens des Landes-Direktors
in Verbindung zu treten sei.

Dieser Aufgabe hat sich der Landes - Direktor mittelst eines am 22. Mai 1883 au deu
Herrn Ober-Präsidenten der Nheinprouinz gerichtetenSchreibens entledigt. Aus den Darlegungen
diefes Schreibens wird Folgendes hervorgehoben:

Es dürfte zunächst unzweifelhaft sein, daß die Verwaltnng der in die Neubauten zu
verlegenden Anstalten (Museen) und das Eigenthum an den Gebänoen in derselbenHand sein
uiüssen. Denn, würde das Eigenthum an den Gebäuden der Provinz zustehen, während die
Verwaltung wie bisher wesentlicheine staatlichewäre, so würde dies voranssichtlich zu Differenzen
zwischen deu beiderseitigenBehörden führen, die vor allein bei der Frage wegen der Ausstattung
und Unterhaltung der Gebäude hervortreten müßten.

Abgesehendavon kann dem Provinzial - Verbände uicht zugemuthetwerden, ein Gebäude
und zwar hauptsächlichaus eigenen Mitteln unter Aufwendung ganz beträchtlicherSummen, zn
errichten nnd zu unterhalten, welches einer vorwiegend staatlichen Verwaltung zur dauernden
Venntzungüberwiesen werden soll.

Umgekehrtdürfte mich der Staat nicht geneigt fein, die Gebände als staatliche zn errichten
und zu unterhalten und die Verwaltung der Museen der Provinz in der Weise zn überlassen, daß
nie Beamten und Behörden, welche dieselbenführen nnd beaufsichtigen,von der Provinz ressortiren.

Die Annahme eines gemcinfchaftlichen Eigenthums an den Gebäuden nnd die Einrichtuug
einer von Staat uud Provinz zugleich ressortirenden Verwaltnng dürfte gleichfalls ausgefchlossen
und praktischnndurchführbar sein.

Ist es hiernach richtig, daß Eigenthum und Verwaltuug dem nämlichen Rechts-Subjekte
zustehen müssen, so kann dies entweder der Staat oder die Provinz sein. Wenn der Staat baute
uud demnächst verwaltete, so würden dessen Organe anch über die Art und die Kosten der
Nanansführnng zu entscheiden habe». Die Beamten der Mnseen hätte der Staat anzustellen, zu
besolden und zn beaufsichtigen. Der Prouiuz könnte die Befugniß eingeräumt werden, die ihr
gehörigen Alterthümer in den staatlichenMuseen unterzubringen, gegen Uebernahme der Verbind¬
lichkeit, einen entsprechenden Zuschuß zn deu Bau- und Verwaltnngskostenzn leisten, wobei ihr
"ber anch gewisse Rechte, u. A. etwa eiu Recht der Mitwirkung bei der Anstellungder Musenms-
"eamten, zugestandenwerden müßte.

Baute dagegen die Provinz uud fiele ihr demnächstauch die Verwaltnng der Museen
3", so hätte sie anch die Projette nnd die Bausnmme feststellen und die Museums-Beamten zu
^nennen, zn besoldenund zu beaufsichtigen,wobei der Staat gegen gewisse Leistnngm das Recht
langen könnte, die Gebäude zur Anfbewahrnng feiner Alterthümer mitzubenutzennnd bei der
Zustellung der Beamten mitzuwirken.

2?
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Eine weitere Möglichkeit wäre dir, daß der Staat ausschließlich auf eigene kosten für
feine Alterthümer ein staatliches Mnfenm, etwa in Bonn, und die Provinz daneben ihrerseits
für eigene Rechnung ein Museum, etwa in Trier, baute, in welchem Falle die beiden Anstalten
völlig getrennt — die eine dnrch Staats- — die andere durch Proninzial - Beamte — verwaltet
werden tonnten.

Auf das im Vorstehenden seinein wesentlichen Inhalte nach referirte Schreiben an den
Herrn Ober-Präsidenten der Rheinprouinz, welches mit der Bitte schloß, dem Herrn Minister der
geistlichen «. Angelegenheiten nnd dem Herrn Finanzminister über die vorerwähnten Fragen Bericht
erstatten uud von der ergehenden Entscheiduug Mittheilung machen zu wollen, ist ein Antwort¬
schreiben des Herrn Ober-Präsidenten vom 15. September d. I. I.-Nr. 895« ergangen, welches

. ^, seinem ganzen Wortlaut nach hier abschriftlich beigefügt wird.

Der Prouinzial-VerwaltnngQwth erlaubt sich zu den in diesem Schreiben wiedergegebenen
Ausführungen des Herrn Ministers der geistlichen «. Angelegenheiten Folgendes zn bemerken.

Ans dein von dein Herrn Minister erwähnten Referate des Prouinzial-Verwaltnngsraths
vom 19. Mai 1874, dessen entscheidender Passns vorstehend bereits angeführt ist, und dem
gleichfalls allegirten Ministeriell - Erlasse vom 12. Dezember 1874 (Anlage L. des gegenwärtigen
Referats) geht hervor, daß fowohl die provinzinlständische Verwaltung als anch die Staatsregiernng
im Jahre 1874 der Auffassung sich zuneigten, daß das jetzt bestehende System der Mnseums-
Verwaltung nicht für die Dauer, fondern nur vorläufig eingeführt werden folle. Auch jetzt ist
der Herr Minister noch der Meinung, daß das System in späterer Zeit dahin geändert werden
könnte, daß die Museen zu Vonn und Trier zn Provinzial - Anstalten im eigentlichen Sinne
gemacht würden. Er erachtet indessen den Zeitpunkt für eine solche 'Veränderung jetzt noch nicht
für gekommen.

Dem gegenüber hält der Provinzial-Vcrwaltnngsrath an der Anffaffuug fest, daß in dem
Augenblicke, wo zur Errichtung kostspieliger nrner (Münde vorwiegend ans Provinzialmitteln
geschritten werden soll, sich die Regelung der diesseits aufgeworfenen Fragen nicht mehr länger
verfchieben lasse. Wenn bei den von dem Herrn Minister erwähnten tonuuissarischcn Verhandlungen
in Vonn vom 24. Mai 1882 (Anlage ^.. des gegenwärtigen Referates) von Seiten der Ministerial-
Kommissare das Fortbestehen den seitherigen Systems als Vuranssetznng der Mitbetheilignng der
Staatsregiernng an den Kosten der Renbantcn angesehen worden ist, so muh darauf hingewiesen
werden, daß die diesseitigen Kommissare, allerdings ohne dies ausdrücklich ausznsprechen, von dem
entgegengesetzten Standpunkte aus in die Verhandlungen eingetreten sind. Deshalb dürfte es
nunmehr um so dringender geboten erscheinen, die Frage, ob es in der That noch länger bei
dem seitherigen Systeme bewenden solle, vor dem Beginn der Vanten anszntragen.

Wenn der Herr Minister es für konsequent erklärt, daß die Gebäude, auch bei Betheili¬
gung des Staates an den Bantosten Eigenthum der Provinz werden würden, dabei aber bemerkt,
daß, falls dies Verhältniß Seitens der Staatsregierung ansdrücklich anerkannt würde, sich daraus
ergäbe, daß auch die Unterhaltung der Nebände lediglich Sache der Provinz sei, so erlaubt sich
der Provinziül-Venualtungsrath darauf aufmerksam zu macheu, daß laut dem mehrfach erwähnten
Protokoll vom 24. Mai 1882, ohne daß Seitens der Vertreter der Staatsregiernng Widerspruch
dagegen erhoben wurde, Seitens der Vertreter der Provinz bei den Nonner Konferenzen die
Erwartung ausgesprochen worden ist, daß Staat nnd Provinz diese Kosten zn gleichen Theilen
tragen würden. Es liegt also anch hier eine Differenz in den Auffassungen der Betheiligten vor
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und kann sich der Provinzial-Nerwallnngsrath der Ueberzeugungnicht verschließen,daß auch diese
bedeutsameFrage vor der Errichtung der Gebäude entschieden werden muß.

Aber auch bezüglich der Verwaltuugs - Einrichtungen erscheint es dein Proviuzial-
Verwaltungsrathe nach wie vor geboten, daß im Wege der Verhandlung eine Verständignng
zwischen Staat nnd Provinz herbeigeführt werde. Der Herr Minister kommt der Provinz in
dieser Hinsicht entgegen, indem er in dem gedachteil Erlasse erklärt, daß, insofern in den
bestehendenVerwaltlings-Einrichtungen sich Lücken oder Mißstände herausgestellthaben sollten, er
bereit sei, Vorschläge zu Ergänzungeil nnd Abänderungen entgegenzunehmenund in Erwägung
zu ziehen.

Der Prouiuzial-VerwaltlMgsrath bemerkt,indem er die bestehendeInstruktion der Musenms-
Kommission abschriftlich als Alllage hier beifügt, daß sich aus letzterer ergibt, wie der Staats- ^
regierung zur Zeit eine stark prnvalircnde Stellung in der Mnsenms-Verwaltnna, gegeben ist. "
Hauptsächlichdie Bestimmnilgen über die Zusammensetznngder Musenms-Kommi'ssionnnd den
Vorsitz in derselben (tz. 3), sowie die Unterordnung derselben lediglich nnten den Minister (ß. 9),
ferner über die Festsetzungder Nemnnerationen der Direktoren nnd die Genehmigung des von der
.Kommission aufzustellenden Iahres-Etats durch den Minister allein (ßß. 7 nnd 8), die Einreichnng
der Geschäfts-Berichteder Direktoren lediglich an den Minister (8- 15), endlich die Vorschriften
über die Kassen-Verwaltung <H. 25) und dir Nechnnngsprüfuug dnrch die Königliche Obcr-
NechnnngokammerO. 29) ergeben nach der Auffassungdes Provinzial-Veriualtnngsraths, daß die
Verwaltung der Museen kanm noch als eine gemischte, sondern als eine im Wesentlichenstaatliche
zu bezeichnen ist. Anch die Direktoren der Mnsecn werden, wenn mich dem Prouinzial-Verwaltungs-
Mthe ein hinsichtlichseiner Bedeutung in dein Ministerial-Restripte vom 12. Dezember 1874
(Anlage N.) nicht klar definirtes Vorschlagsrechtzugestanden ist, doch vom Minister ernannt
(§. 4) nnd sind daher Staatsbeamte.

Daß der Provinz jedenfalls dann, wenn sie die Neubauten vorwiegend ans eigenen
Mitteln ausführen läßt, eine andere Stellung in Veziehnng auf die Verwaltnng der Mufceu
gebührt, als die ihr nach der erwähnteil Instruktion angewieseileist, dürfte unbestreitbar sein.

Endlich wird llnch noch die Frage des Eigenthums cm den Sammlungen, soweit sie nicht
Dritteil gehöre», also an den angetcmften, durch Ansgrabung erworbenen uud geschenkten Gegen¬
ständen, und die Verpflichtungeinerseits des Staates, andererseits der Provinz, die ihnen gehörigen
"der mitgehörigrn Objekte den Museen dauernd zu belasseil, zum Gegenständevon uertmgsmähigen
Feststellungenzu machen sein.

Es ist allerdings zn befürchten, daß die Staatsregierung weitgehendeKonzessionen nach
allen diesen Richtungen nicht machen wird, ohne gleichzeitigihren vorläufig zugesicherteil Beitrag
3ur Nausumme niedriger zu bemessen oder ganz zn versage».

Seitens des Provinzial-Verbandes wird indessen daran festgehaltenwerden müssen, daß
d« Staatsregiernng unter Modifikationder obenerwähntenin dem Nestripte vom 22. Januar 1883
enthaltenen Erklärung, nach welcher sie in dem Falle, daß die anßer der Beschaffungder Banstclle
entstehenden Kosten die Grenze von 250 000 M. für jedes Museum, zusammen also von 500 000 M.
übersteigen, doch nnr '/„ der genannten Snmme mit 106 666 M. beitrageil will, wenigstens
annähernd ein Dritttheil der wirklichentstehendenBaukosten einschließlich der Kosten der inneren
^nnchwilg der Museen übernimmt.

Da die Kosten für jedes Museum einschließlich der inneren Einrichtung, wie bereits aus¬
führt, gegen 330 000 W. betrage,, werden, so erreicht der in Allssicht gestellte Beitrag von

27*
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!s-106 666 M. dieses Dritttheil bei Weitem nicht; es erscheint daher eine Erhöhung der Beitragt
snmme erforderlich.Der Provinzial-Verwaltnngsrath glaubt, daß unter den obwaltendenUmständen
der Veitrag des Staates nicht unter 100 000 M. für jedes Museum beziffert werden dürfe,
indem derselbe alsdanu voraussichtlichimmerhin noch unter einen: vollen Dritttheil bleiben würde.

Wenn die Stantsrcgierung sich hierzu bereit erklären und außerdem ein dem Proviuzial-
Verwaltnngsrath (welchen: von dein hohen Landtage das Mandat zu ertheilen wäre, in bezügliche
Verhandlungen mit der Staatsregieruug einzutreten) annehmbar erscheinendes Abkommenzwischen
dem Staate nnd der Provinzial-Verwaltnng in Hinsicht der Frage des Eigenthums und der
Verwaltung der Museen zu Stande kommensollte, so würde es nach der Auffassungdes Provinzial-
Verwaltungsraths bei dein Beschlussedes 27. Provinzial-Landtags, worin dem Provinzial-
Verwaltungsrathe die Ermächtigung ertheilt ist, mit den Musenmsbauteu zu Vonn und Trier
sofort voranzugehen, bezüglichdes Museums zu Trier lediglich sein Bewenden behalten tonnen.

Bezüglich des Museums zu Bonu wäre dagegen von dem hohen Proviuzial-Landtage
dem Proviuzial-Verwaltungsrathe die Ermächtigung zu ertheilen, die Oesammt-Nausumme
einschließlich der inneren Einrichtnng wie bei dem Mnseum zu Trier auf 330 000 M. bemessen
zu dürfen. Die Beschlußfassunghinsichtlichder Deckung dieser Kosten tonnte einem spätere»
Landtage vorbehalten werden.

Falls dagegen die Staatsregiernng sich zur Zahlung eines Zuschussesvon 100 000 M.
für jedes Mufeum uicht bereit erklären, oder hinsichtlich der Frage des Eigenthums und der Ver¬
waltung ein annehmbares Abkommennicht zu Staude kommensollte, wird nur erübrigen, sich mit
der Staatsregiernng wegen Aufhebung der gemeinsamenVerwaltung und Theilung der Museums-
bestände auseinanderzusetzenund von der Errichtung zweier den gemeinsamenZwecken des Staates
und der Provinz dienenden Museen ganz abzusehen,vielmehr ein einziges rein vrovinzialständisches
Mnfeum zu Trier zu errichten. So lange bis diese Auseinandersetzung,worüber dem Provinzial-
Laudtllge demnächst eine besondere Vorlage zu machen wäre, bewirkt sein würde, mühte jedoch die
gemeinsameVerwaltung fortgeführt werden.

Der Umstand aber, daß die reichhaltigen nnd kostbarenSammlungen des Musenms zu
Trier nur vorübergehend in den Räumen des bischöflichen Priester-Seminars untergebracht siud
und iu Trier ein andrrweites geeignetes ^okal in dem Fall, daß die Räumung des Priester-
Seminars bewirkt werden mühte, nicht zn beschaffenist, daß daher für die Untertnnft dieser
Sammlungen thunlichst bald Fürsorge getroffen werden muh, läßt es nothwendig erscheinen,mit
dem Ban des Museums zu Trier unter allen Umständen baldmöglichstzu beginnen.

Es erscheint deshalb zweckmäßig, daß der Prouinzial-Verwaltungsrath auch für den Fall,
daß kein annehmbares Abkommen mit der Staatsregiernng über den gemeinsamenBau zweier
Museen uud über die Frage des Eigenthums und der Verwaltung derselben zn Stande kommen
sollte, ermächtigt wird, sofort zum Ban des Museums zu Trier zu schreiten.

Hiernacherlaubt sich der Prouinzial-Verwaltungsrath zu beautragen, der hohe Prouinzial-
Landtag wolle erklären, dah auf eine weitere Erörterung der angeregten Fragen vor Beginn der
Mufeumsbnuten Seitens der Provinz nicht verzichtet werden könne, gleichzeitig aber den Prouinzial-
Verwaltungsrath ermächtigenbeziehungsweisebeauftrage,,:

!l. mit der Staatsregierung auf Grnnd der - bei Zustimmungderselben — einzuleitenden
Verhandlungen ein Uebereinkommenabzuschließen,durch welches das Eigenthum an
deu unter Betheiligung des Staates Seitens des Provinzial-Verbandes in Bonu und
Trier zu errichtende,,Museums-Gebäuden, die Pflicht zur Unterhaltung derselbenund
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das Eigenthum au den Museums-Brstimdrn völlig klar gestelltund durch welchesdem
Prouinzial-Nerbande ein größeres Matz von Nechtenbei der Verwaltung, insbesondere
hinsichtlich der Zusammensetzung der Musenms-Kommissiou,der Besetzung der Stelleu der
Mufeums-Direktoreu,der Finanzgebahrung und der Rechnungsführungeingeräumtwird;

I». falls ein folchesUebereinkommenzu Stande kommt und sich die Staatsrcgieruug zur
Zahluug eines Zuschussesvon 100 000 M. für jedes Museum bereit erklärt, dem
Vau der Musee» iu Nouu uud Trier genmh den Befchlüssendes 27. Provinzial-
Landtages Fortgang zu geben, uud zwar mit der Modifikation, daß anch für das in
Bonn zu errichteudeMuseum die neben den Kosten der Beschaffungder Baustelle noch
weiter erforderlichenKosten eventuell die Höhe von 330 000 M. erreiche» dürfen,
unter Vorbehalt der Beschlußfassungdes Provinzial-Landtages über die Art der
Deckungderselben;

c;. falls dagegen ein Uebcreinkommen der 8ud ll. bezeichneten Art mit der Staatsregiernng
nicht zu Stande kommen oder sich die letztere znr Zahlung eines Znschnssesvon
100 000 M. für jedes der beiden Mnfecn nicht bereit erklären follte, die Verwaltnng
der Prouinzial-Museen nach dein bisherigen Modus einstweilen gemeinschaftlich mit
der Königlichen Staatsregierung weiter zu führcu, dabei aber uou der Errichtuug
eines Museums-Gcbäudes zu Bonu abzusehen, das dort erworbene Grundstückwieder
zu verkaufen, und der Stadt Bonn die bis dahin gezahlten Zufchüsfe zurückzuerstatten,
sodann den Ban eines einzigen, rein provinzialstöndischen Museums zu Trier mit dein
dafür bereits vorgesehenenKostenanfwande von höchstenn 330 000 M. zu beginnen,
und über die spätere Benutzungnnd Verwaltung dieses Mnseums, sowie die Auseinander¬
setzung mit der Staatsregiernng dem Prouinzial-Laudtage weitere Vorlage zn mache».

Der Promnzial-Verwaltimgsmth.
Wilhelm Mist zu Wied,

Landtags-Marschall.

Abschrift. A nlage ^ .

Bonn, den 24. Mai 1882.

Sitzung im Nasse-Haus.

Anwesend:

Se. Durchlaucht der Fürst von Wied, der den Vorsitz führt.
General-Direktor der Museen Herr Geheimer Obcr-Negieruugsrath Dr. Schoene.
Herr Geheimer Finanzrath Schulze.
Herr Geheimer Negierungsrath Potenz.
Herr Geheimer Negierungsrath, DombaumeisterVoigtel.
Herr Negierungsrath von Nsedom als Vertreter des Ober-Präsidiums.
Herr Ober-Bürgermeister a. D. Hammers.
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Herr Provinzial-Verwaltungsraths-Mitglied, KommerzienrathKacsen.
Herr Pruuiuzial-Ver,ualtuligsrathL-Niitglied,Kom»lerzic,lrathLautz.
Herr Vaurath Pflauule.
Herr Vaurath Dreling.
Herr Professor Reinhard Kekulö.
Herr Direktor aus'm Weerth.
Herr Geheimer Regierungsrath, Professor Nücheler, der das Protokoll zu führen

beauftragt wird.
Der Herr Vorsitzendeund die Herren Vertreter der Staatsregierung refnmiren den

jetzigen Stand der Muscums-Vaufrage und stellen den Standpunkt theils der Provinzial-Verwaltung,
theils der KöniglichenRegierung in dieser Angelegenheitdar,

(5s kommt zunächst das Nnsse'sche Grundstück und das darauf befindliche Gebäude in
Frage. Die anwesendenHerren Technikerwurden gebeten, das Gebäude uochmals in Augenschein
zn nehmen und über den Befund gemeinsamzu urtheilen. Herr Voigtel referirt in dereu Namen,
daß mit einer Summe von ea. 100 000 M. sich der uothdürftigste Umbau des Rasse-Hauses
bewirkenlasse, die Vanverständigen sich daher dafür erklären müßten, daß diese Stätte als Van-
stelle zu theuer sei, das Haus des Umbaues unwürdig. Auf Grund diefes Gntachtcns, welches
die Herren ersucht werden dem Protokoll beizngeben, einigt sich die Versammlung dahin, vom
Nasse-Hauseabzusehn.

Hiernach tritt man in eine Nesprechnng über die anderen eventuellenBauplätze, wobei
auch der Vereinigung des akademifchcn Kunst-Museums mit dem Provinzial-Muscum gedachtwird.
Die andern Bauplätze werden besichtigt.

Nachmittags.

Herr Kaescn macht den Vorschlag, anknüpfend an eine Bemerkung des Herrn Schulze,
daß die Provinz ihrerseits den Bauplatz beschaffe, die Staatsregierung dann zu den Baukostenein
Drittel beitrage. Die betheiligten Herren sind geneigt, den Vorschlag acl i-otersnäuin zu uehmen.

Herr Polcnz regt die Erörterung der Frage an, ob prinzipielle Bedeuten eiuem Ball
entgegenstehen,der bei Trennung der Verwaltung u. s. w. doch eine Vereinigung des akademischen
Kunst-Museums mit dem Provinzial-Museum ermöglicht. Es werden zwar nicht prinzipielle, aber
zahlreiche praktische Bedenken vom architektonischenund Verwattungsstandpuukt geltend gemacht-

Es wird für beide Provinzial-Mufeen eiue bebaute Fläche von je 1000 Quadratmeter
zu 250 M. uach Herru Pflaumes Vorschlag angenommen und eine Betheiligung des Staats ml
den Nantosten mit einem Drittel gehofft. Es wird eine Stcigernng der Kosten für künftig voraus¬
gesehen und Seitens der Provinz erwartet, daß in Bezug auf diese Betriebs- und Unterhaltungs¬
kosten die bisherige Halbirung derselben zwischen Staat und Provinz werde beibehalten werden.

Es wird beschlossen, ans Grund des Meiuungsaustausches, bei dem auch das Nasse-Haus
abermals in Frage kam, daß null zuuächstNaustizzen augefertigt und der KöniglichenNegierung
eingereicht werden sollen.

gez.: Wilhelm Fürst zu Wird.
Schöne. Schulze. Polenz. Voigtel. v. Usedom. Louis Lautz. Karsen. Dreling-

Hammers. E. aus'm Weerth. Bücheler. N. Kekulö.
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Abschrift.

Ministerium der geistlichen, Unterrichts¬
und Mediziual-Nngelegenheiten.

I.-Nr. 6035 U. IV.

Anlage 14.

Berlin, den 12. Dezember 1874.

Euer Hochwohlgeborenerwidere ich auf die gefälligen Berichte vom 30. Juli und
21. Oktober d. I., Nr. 6728 und 9768 ergebenst, daß ich unter den vorgetragenen Umständen
gegen die von dem Rheinischen Proviuzial-Landtagr bezüglich der in Bonn und Trier zn gründenden
Museen gefaßten Beschlüsse im Wesentlichenkeine Einwendungen erheben will.

Einer stärkeren Betheiligung der Provinz! alstände bei der Ernennung der Kommissions-
Mitglieder kann ich in der Voraussetzungzustimmen, daß bei der Zusammensetzungmöglichst für
eine Vertretung aller in Betracht kommendenZweige der Kunst und Wissenschaftgesorgt werde.
Es würde deshalb keinen Anstand finden, dem Prouinzial-Verwaltnngsrath das Recht zur Ernennung
vuu 4 Mitgliedern mit dem Beding zu übertrage», daß uutcr diefeu eiu Vertreter der prähistorisch-
ethnologischen Studie» und ein Architekt sein müsse, während von Seiten des Staates außer dem
Vorsitzendenje ein Vertreter der Geschichte,der Epigraphs der klassischen Archäologieund der
modernen Kunstgeschichte berufen werden würden.

Auch will ich mich bereit erklären, für die Besetzung der in Aussicht genommenen
DirektorstelleVorschlägevon dem Prouinzial-Verwaltnngsrath entgegen zu uehmen.

Dagegen bedarf die Frage der eingehendenErwägung, inwieweit es zweckmäßig ist, die
beiden Museen zumichst als Staatsanstalten ins sieben zn rufen. In dem Referat nnd der Zuschrift
des Provinzilll-Verwaltungsraths ist als das Wünschenswerthestennd zn Erstrebendeausgesprochen,
baß die beiden Institute als reine Provinzial-Anstalten in die Verwnltnng der Provinz übergingen.
Nach den vorliegenden Beschlüssenbleibt dieses für jetzt unausführbar und es fragt sich, ob mit
der Gründung der Museen gleichwohl vorzugehen nnd nnr deren spätere Ueberweisuug an die
Provinz uuter gewisseu Vorbehalten nnznbahnen ist.

Den letzten Weg halte ich für den geeignetenum das Unternehmen möglichst zn fördern.
Für die Stellung der Direktoren wird jedoch unter den gegenwärtigenUmständen daran festzuhalten
sein, daß dieselbe nicht als ein vollbesoldetesuud dauernd zu verleihendes Staatsamt, welches
Anspruch auf Bezug von Pension und Wohnnngsgeld-Znschnßgewährt, betrachtet werden taun.

gez.: Falk.

Au
°^N KöniglichenObcr-Präsideutcn der Nhcinproviuz,

Herrn I)r. von Bardeleben,
Hochwohlgeboren

zu Koblenz.
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Anlage (I

Abschrift.

Ober-Präsidium der Rheinprovinz.
I.-Rr. 8956. Koblenz, den 15. September 1883.

Nach einer Seitens des Herrn Ministers der geistlichen :c. Angelegenheiten nur zuge¬
gangenen Benachrichtigungsind Euer Hochwohlgeborenbereits „rundlich davon in Kenntniß gesetzt
worden, dah der Herr Minister Schritte gethan hat, um die Superrevision des mittelst Schreibens
vom 25. Juni d. I. (IV. 1561) eingereichtenProjektes für den Van eines Provinzial-Mnfenms
in Trier herbeizuführen,und den Verfuch machen wird, die Aufnahme einer Koftenrate in den
Entwurf zum nächstjährigen Staatshaushalts-Etat zu bewirken, ohne daß jedoch auf ein günstiges
Ergebniß init Sicherheit wird gerechnet werden können.

In Betreff des dortfeitigen Schreibens vom 22. Mai d. I. (IV. 1264), welches ich dem
Herrn Minister vorgelegt hatte, namentlich hinsichtlich des in demselbenangeführten Nefchlufses
des Prouinzilll-Verwaltungsrathes vom 14./16. März d. I.,

daß vor Beginn der Bauten vor allein die Frage des künftigen Eigenthums und der
künftigen Verwaltung der Mufeen zu regeln sei,

hat der Herr Minister sich dahin geäußert, er sei überrascht gewesen, in einem so vorgerückten
Stadium neue Schwierigkeitenerwachsen zn sehen, ohne daß im Augenblick ein dringendes sachliches
Interesse zur Verhandlung über jene Fragen hervorgetreten wäre, und fährt dann folgender¬
maßen fort:

„Der Vewillignng der von der Provinz für die Unterhaltung der beiden Provinzial-
Mnfeen ausgeworfenenSnmme von 12 000 M. liege das Referat des Provinzial-Verwaltungsrathes
vom 19. Mai 1874 zum Grunde, der darin enthaltene Antrag fei von dem Prouinzial-Landtage
am 8. Juni 1874 zum Beschluß erhoben worden, und das von der Staatsregicruug vorgeschlagene
gemischte Verwaltungsfystem, welcheshierdurchauch Seitens der Provinz znr Annahme gelangt sei,
habe seitdem die Vorausfetznng aller Verhandlungen und aller Bewilligungen und Zusagen gebildet,
welche in dieser Angelegenheitvon der Staatsregierung ertheilt worden seien. Allerdings fände er
keine Veranlassnng von den in dem Erlaß vom 12. Dezember 1874 — II. IV. 6035 — dorthin
von mir mitgetheilt nnter dein 4. Iannar 1875 — Nr. 11 894 — angesprochenen Ornndsatzen
abzugehen,und könne nnr dementsprechend wünschen, eine weitere Entwickelungder Sammlungen
und ihrer Verwaltung offen gehalten zu fehen, welche gestatten würde, die beiden Mnseen zu
Provinzial - Anstalten im eigentlichenSinne zn machen, und auf manche jetzt vorbehalteue Rechte
der Staatregiernug zu verzichten. In diesem Sinne aber bereits jetzt vorzugehen,müßte er schon
aus fachlichen Gründen Bedenkentragen. Vor allein aber würde eine Veränderung der Voraus¬
setzungen, auf welche unter Anderen: auch die kommifsanfchenVerhandlungen in Bonn vom
24. Mai v. I. beruhten, neue Verhandlungen auch innerhalb der Staatsregierung nothwendig
machen,deren Ergebniß sich nicht vorausseheu liehe.

Er würde eine solche Wendung nur lebhaft beklagenkönnen und vermögedie Befürchtung
nicht zu unterdrücken,daß die ganze Angelegenheit, welcherdie Staatsregierung und die Provinz
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von vornherein ein lebhaftes und anscheinendvon Erfolg begleitetes Interesse zugewendet hätten,
in ihrer glücklich angebahntenEntwickelungdadurch in der uuerwünfchtestenWeise verzögert, wenn
nicht gefährdet werden möchte.

Was die Ausfühmng von Gebänden für die Provinzial-Museen beträfe, so sei wiederholt,
unter anderem in dein Erlaß von: 15. April 1879 — 17. IV. 1050 — dessen Inhalt in meinem
Schreiben vom 20. April 1879, Nr. 2891 dorthin mitgetheilt worden ist - im Einverständnis;
mit dem Herrn Finanzminister ausgesprochenwordeu, daß der Provinz die Initiative, insbesondere
die Anfstellung und Vorlegung von Projekten zu übcrlassru sei, und es sei dementsprechendauch
als selbstverständlich betrachtet worden, daß dieselbe als Bauherr fnngire und die Ausführung der
Bauten übernehmen werde. Wenn dieselbeanherdem mindestens zwei Dritttheile der Baukosten,
wahrscheinlich aber noch mehr trüge und wenn der Kostenbeitrag der Stadt Bonn nud der von
der Stadt Trier zur Verfügung gestellteBanplatz der Provinz und nicht der Staatsrcgiernng
überwiesenseien, so erscheine als die .Konsequenz davon, daß die Gebäude Eigrnthnm der Provinz
werden würden. Sollten aber die Organe bes Provinzial-Nerbandes Werth darauf legen, dieses
Verhältniß noch besonders zn ausdrücklicherAnerkennung gebracht zu seheu, so würde die Staats-
regierung ihrerseits nicht nmhin können, nicht minder die daraus sich ergebendenKonseqnenzen
ausdrücklichhervorzuheben. In dieser Beziehung komme vorzugsweisein Betracht, daß mich die
Unterhaltung der Gebände lediglich Sache der Provinz sein würde.

Ebenso würde bei einem förmlichenAbkommenzwifchen Staat und Provinz mit Rücksicht
darauf, daß die staatliche Beihülfe nnr für Mufeumszweckegeleistet werde, Sicherung dafür zu
fordern fein, daß die betreffendenGebäude nicht ohne Genehmigung der zuständigen Staatsbehörde
»n anderen als zn diesem Zwecke von der Provinz würden benutzt werde» dürfen.

Daß übrigens mit dem bezeichneten Eigcnthumsverhältniß die bisher bestandene gemeinsame
Verwaltung der Sammlungen unverträglich seiu sollte, sei nicht abzusehen.

Dabei bemerke er, daß insofern in den bestehenden Nerwaltnngs-Einrichtuugen sich Lücken
oder Mißftnnde heransgestellthaben sollten, er gern bereit sein würde, Vorschlägezn Ergänzuugen
und Abänderungen entgegen zn nehmen und in Erwägnng zu ziehen.

Die Möglichkeit,beide Museen oder eines der beiden Museen ausschließlichnnf Staats-
^sken zu errichten und zn verwalten, betrachte er als ausgeschlossen;eine solche Wendung würde
dm Grundgedanken der ganzen Einrichtnng widersprechen."

Im Auftrage des Herr» Münsters ersuche ich Euer Hochwohlgeborenhiernach ergebenst,
^fälligst dahin wirken zn wollen, daß für jetzt anf weitere Erörterung der augeregte» Frageu
verzichtet werde.

Der Ober-Prüsidmtder Nhciupruvinz:
gez.: von Bardeleben.

An
°°" Llluoes-Direktor der Nhcinprovinz, Herrn Klein,

Hochwohlgeboren
Düsfeldorf.

'.!«
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Anlasse I).

Abschrift.

Instruktion
der

Kommission für die Rheinischen Promnzial-Mnseen zn Bonn und Trier.

Genehmigt durch Neskript des Herrn Ministers der geistlichen, Unterrichts- nnd Medizinal-
Angelegenheitenvom 20. Inni 1876. I.-Nr. 3578. II. IV.

Nachdem die KöniglicheStaatsregierung in Uebereinstimmungmit den Prouinzialständen
beschlossen hat, in der Nheinvrovinz zwei Museen für rheinische Alterthümer in Bonn und iu Trier
zu gründen, hat dieselbe Eine Konnnissionmit gleichen Befugnissenfür diese beiden Museen berufen.

§. 1.
Die Kommission führt die Benennung! „Kommission für die Rheinischen Provinzial-

Museen zu Vonn und Trier."

Dieselbe hat ihren Sitz in Vonn.
8. 3.

Dieselbe besteht aus 9 Mitgliedern, von denen der Vorsitzendennd 4 Mitglieder von
dein Herrn Minister der geistlichen, Unterrichts- nnd Medizinal - Angelegenheiten ernannt und
4 Mitglieder von dem Provinzial-Verwaltnngsrathe gewählt werden,

8. 4.
Die Verwaltung und Vertretung jedes der beiden Provinzial-Mnseen wird einein Direktor

übertragen, der auf Vorfchlag des Provinzial - Verwaltungsrathes von dem Herrn Minister
ernannt wird.

Ein Auszug aus der genehmigtenInstrnktion, sowie die Namen der Kommissions-Mitglieder
und der beiden Direktoren ist von dem Herrn Ober-Präsidenten der Nheinvrovinz in den Amts¬
blättern der fünf Negierungen der Provinz bekannt zu machen.

8- 6.

Die Staatsregierung und die Provinzialstände haben für die Provinzial-Museen und für
die im Interesse der rheinischenAlterthümer zu treffenden Einrichtungen jährlich je 12 000 Mv
znfammen 24 000 M. bewilligt.

8. 7.
Aus diefer jährlichen Dotation werden die von dem Herrn Minister der geistlichen,

Unterrichts- und Medizinal-Angclegenheitenden beiden Direktoren bewilligten Nemunerationcu bezahlt-
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8. 8.
Die Kommission beschließt über die Verwendung des übrigen Theiles und Fonds nach

Maßgabe des von ihr zu entwerfendenund von dem Herrn Minister der geistlichen, Unterrichts¬
und Medizinal-Angelegenheitenzu genehmigendenEtats. Bei dem Etat ist ein Fonds von 3000
bis 5000 M. zu größeren Ankaufen oder Untersuchungenohne Rücksicht auf das Gebiet, welches
sie betreffen, zu reserviren, wahrend im Uebrigen für jedes der beiden Museen ein gleich hoch
bemessener Fonds zu Ankaufen, für Unterfuchungen:c. auszubringen ist.

§. 9.
Die Kommission ist dein Minister der geistlichen,Unterrichts-und Medizinal-Angelegenheiten

untergeordnet und führt ihre Geschäftenach einer von demselbengenehmigtenGefchäfts-Ordnung.

tz. 10.
Neun Ansscheideueines Komnnfsions-Mitgliedes ernennt der Herr Minister ein anderes

oder veranlaßt den Provinzial-Verwaltungsrath zu einer Neuwahl.

^. 11.

Beim Abgange eines der Direktoren wird ein anderer auf den Vorschlagdes Prouinzial-
Vcrwaltnngsraths von dem Herrn Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegen¬
heiten ernannt.

8- 12.
Den Direktoren fallt die Sorge für die Aufstellung und Verwahrung der Museums-

Sammlungen und die mit diesen verbundenen Bibliotheken, die Aufsnchung, Ausgrabung und
Erhaltung der Alterthümer in ihrem Geschäftsbereichvorzugsweisezu. Es gehört jedoch zu den
Aufgaben der Kommissionin Gemeinschaftmit den Direktoren auch der Erforschung und Konscr-
virung der Alterthümer der Provinz überhaupt ihre Aufmerksamkeitzuzuwenden, auf Erfordern
der Königlichen Staatsbeamten, oder des Prouinzial-Verwaltungsraths deshalb Gntachten abzugeben
oder bei demselbendie erforderlichenAntrage felbständig zu stellen.

8- 13.
Der Geschäftsbereich der beiden Direktoren, sowie der Museen wird in der Weise getheilt,

daß dem Direktor des Museums zu Trier der RegierungsbezirkTrier, dem Direktor des Museums
zu Bonn die übrigen 4 Regiernngsbezirkeder Provinz überwiesen werden.

ß. l-i.
Die Direktoren haben ein Inventarium (Verzeichnis;,Katalog) der den jetzigenBestand

der Provinzial-Museeu bildenden Gegenstiiude,soweit ein solches nicht vorhanden ist, anzufertigen,
W vervollständigen, bei der Erwerbung neuer Gegenständeregelmäßig fortzuführen.

§. 15.
Jeder der beiden Direktoren hat jährlich im Laufe des Januars der Kommissioneinen

^eschäfts-Bericht über seine amtliche Thätigkeit im Laufe des verflossenen Jahres unter Beifügung
"es Inventariums vorzulege».

Diese beiden Geschüfts-Berichtewerden dem Herrn Minister der geistlichen, Unterrichts¬
und Medizinal-Angelegenheitenvon Seiten der Kommissionüberreicht.

28»
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3- 16.

Die Direktoren habeil auf Ersuchen der Komnlission(Gutachten und Berichte über Gegen¬
stände anzufertigen, welche Alterthümer in der Rheinprouinz betreffen.

Jedem der Direktoren wird eine Summe von 500 M. jährlich für laufende Ausgaben
und kleinereAnkäufe zur Nerfüguug gestellt.

s- 18-

Die Direktoren haben znr Verwendung der disponiblen Geldmittel in jedem einzelnen
Falle die Genehmigung der Kommissioneinzuholen nnd tonnen nur in ganz dringendeil Fällen
bei Ankäufe», wo Gefahr im Verznge ist, über Beträge bw zn 1000 M. vorläufig verfügen. In
diesen Fällen haben sie unter dem Nachweis der Dringlichkeit, sobald als thnnlich, die Genehmign»«,
der Kommissionzn erwirken.

Dieselbell sind dafür verantwortlich, keine Zahlung zn ueranlasfen, oder zn beantrageil
wodurch die disponibel» Fonds des Jahres überfchritten werden.

5- 20.

Die Kommifsionkann den Direktoren über die tz. 12 angeführten GegenständeVorschläge
machen. Dieselben sind jedoch zu deren Ansführnng nicht verpflichtet, habeil aber die entgegen¬
stehendenGründe in kürzesterFrist der Kom»iifsionanzuzeigen.

tz- 21.

Die Direktoren haben der Einladuug zu den Komnufsions-SitzungenFolge zn geben nnd
tonnen sich nur bei dringenden Veranlassnngen entschuldigen.

8. 22.

Jeder der beiden Direktoreil hat oe» Entwurf zu einem Reglement über die Benntznng
des ihm anvertrauten Pruvinzial-Museums der Kommission uorznlege», welche denselben unter
Znziehung des Direktors feststellt und dein Herrn Minister zur Genehmiguug einreicht.

tz- 23.

Die Direktoren haben bei längeren Abwesenheiten über vierzehn Tage dem Vorsitzenden
der Kommissionvor ihrer Abreise davon Anzeige zu mache».

5- 24.

Die Mitglieder der Kommissionund die Direktoren erhalten bei Reisen im Interesse der
Museen vollständigen Ersatz für die cmfgeweudeteuvou ihnen zu liquidirendeu Koste», ebenso
Erstattung der Kosten von Porti und dergleichenkleinerenunvermeidlichenAnsgabe».
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ß- 25.
Die tassenniäßigeNeriualtnng der von der Staatsregierung und den Prouiuzialstäudcn

bewilligtenjährlicheuDotation erfolgt durch die voil dein Herrn Minister der geistlichen, Unterrichts¬
und Mrdiziual-Angelegeuheitendazn bestinnnten Kassen in Von» und in Trier.

§. 26.
Die betreffendeilKassen leisten Zahlnnge» aus dein sächlicheil Fonds ans Auweisung der

Direktoren, welche, wo nach Maßgabe der Instrnktion die (Genehmigungder Kommission erforderlich
ist, die schriftliche Ausfertigung diefrr Oeiiehmignng beizubringe» haben. Die übrigen Zahlnngen
insbesondere für die im H. 24 vorgesehenen Liquidationen sind mir auf A»weisn»g des Vorsitzenden
der Kommissionzu leisten.

In deil durch tz. 1« vorgesehenen Fnllcu, leistet die Kasse zunächst vorschußweise Iahluug;
die Verrechnung erfolgt jedoch erst auf Grund des Attestes über die nachträglicheGenehmigung
der Kommission.

8. 2?.
Die betreffenden Kassen erstatten der Kommissionin den erstell Tagen jedes Vierteljahres

eine Anzeige über deu Stand des Fonds, welche dem betreffendenDirektor mitgetheilt wird.

§. 28.
Dir Kasse des Mnsemns in Voun legt im Laufe des Mouats Mni jeden Jahres Rechnung,

über die Ausgabe» des vorhergehendenJahres, während die Negieruugs-Hauptkasseiu Trier in
demselbenMouat riu Verzeichnis! der im verflossenen Jahre für das Museum iu Trier geleisteten
Zahluugeu aufstellt.

Beide Kassen stelle», die erstere die Rechnung, die andere das Verzeichnis, dein betreffende»
Direktor zu, welcher die Rechnuua,oder das Verzeichnis; der Kommissionmit seine» Bemertlingen
uorlegt.

5- 29.
Die Kommission prüft die Rechmmg und das Verzeichnis,, »immt die erstere ab u»d

übersendetsie an die KöniglicheOber-Nechmmgstammeri» Potsdam.

§. 30.
Abäudernilge» dieser Instruktion bedürfen der Ge»ehmigu»g des Herr» Ministers der

geistlichen, Unterrichts- und Medizi»al-A»gelegenheitell.
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3» Nr. 39.
Düsseldorf, den 29. November 1883.

Nachdemich das nur durch den Herrn Landes-Direktor im Auftrage des Provinzial-
Verwaltuugsraths unter dein 2. v. M. übersandteNeferat des letzterenan den Provinzial-Landtag,
betreffendden Bau von Provinzial-Museeu in Bonn und Trier, dem Herrn Minister der geist¬
liche,,, Unterrichts- und Mediziual-Angelegeuheitenvorgelegt habe, hat derselbe sich dahin geäußert,
daß zunächstder zweite, auf die Höhe des Staatszufchusses zu den Baukosten bezügliche Vorschlag
so große Bedenken errege, daß er auf das dringendstewünschen müsse, einen entsprechenden Beschluß
vermieden zu sehen. Den bisherigen Verhandlnngen innerhalb der Staatsregierung über die
Gewährung eines Staatszuschusses lägen die Ergebnisseder Bonner Konferenzvon, 24. Mai 1882
zum Grunde. Wenn damals die sämmtlichen anwesendenTechniker die Baukosten mit Einschluß
der Einrichtimg für jedes der beiden Gebände auf 250 000 M. veranschlagt haben, so habe
angenommenwerden dürfen und müssen, daß es möglich sei, für diefe Summe brauchbare Gebäude
herzustellen, wenn es auch schwierig oder unmöglich erscheinenmöge, sie in einer architektonischen
Ausstattung herzustellen,wie sie seitens der von der Proviuzial-Verwaltuug beauftragte,, Architekten
in Aussicht genommenwerde. Jedenfalls beruhe die Absicht der Staatsregierung, der Landes-
vertretuug die Gewährung eines Zuschusses zu den Vaukosteuvorzuschlagen,auf der Voraussetzung,
daß derselbeden dritten Theil von 250 000 M. für jedes der beiden Museen nicht übersteige, und
der Herr Minister müsse dringend wünschen, diese Noraussetzuug uicht verlassen und damit die
Ausführung jener Absicht nicht in Frage gestellt zu sehen.

Nicht minder müsse er wünschen, daß der an dritter Stelle vorgeschlageneBeschluß der
eventuellenErrichtung eines einzigen rein proviuzialständischenMuseums in Trier uicht gefaßt
werde. So groß die Bedeutung von Trier als Mittelpunkt eines, namentlich für römischeAlter¬
thümer, reichen Fundgebietes sei, so wenig geeignet erscheine es zur Errichtung eines die Alterthümer
der gesammtcnNheinvrovinz umfassenden Museums. Es sei nicht anzuuehme», daß die Bevölkerung
des Nheingebietes geneigt sein werde, die Fuude ihres Wohuorts nach Trier abzugeben; für einen
großen Theil der Provinz würde ein solches Museum voraussichtlichvöllig wirkungslos werden
und den Zweck der gesammten Einrichtung verfehlen. Diefe Erwägungen, welche bei Gründung
der Mufeen maßgebendgewesen seien, behielten ihre Geltuug uud würden vermuthlichauch innerhalb
der Provinzial-Berwaltnng in ihrer Bedeutung nicht verkanntwerden. Wenn den, in Rede stehenden
Vorschlageetwa die Erwartung zum Grunde liegen sollte, daß im Falle seiner Ausführung die
Staatsregiernng auf alleinige Staatskosten ein in rein staatlicher Verwaltung stehendesMuseum
in Bonn erbauen werde, so hat der Herr Minister nicht unterlassen wollen, auszusprechen, daß
auf ein solches Vorgehen keinerleiAussicht eröffnet werden könne. So sehr die Fürsorge für die
Lokal-Alterthümerjeder Förderung werth fei, so erscheinen doch die Provinzen selbst in erster Linie
berufen, für diefelbe einzutreten; auch würde, von andere,, schwerwiegenden Bedenken abgesehen,
ein staatliches Provinzial-Musenm in Bonn schwerlich die Zwecke, welche eine solche Anstalt zu
verfolgen haben, erfüllen.

Schließlichwiederholt der Herr Minister in Bezug auf den an erster Stelle in Vorschlag
gebrachtenBeschluß, seiue scho» früher mitgetheilte Erklärung, daß er geneigt sei, wenn die Aus¬
führung der beiden Gebäude iu der bisher geplanten Weife gesichertwerde, Wünschender Provinz
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wegen Modifikation der bestehenden Vcrwaltnngs-Einrichtungen, soweit als dies mit dein Interesse
der Sache verträglich erscheint,entgegenzukommen.

Hierbei dürfte es sich insbesondere wohl um eine Modifizirnng der Bestimmungen über
die Ernennung der Direktoren und die Zusammensetzungder Museums-.Uommission,um eine
wesentliche Wirksamkeit der provinzialständischenVerwaltung bei der Aufstellung der Etats und
der Nechnungsabnahme,ohne dabei die Betheiligung der Staatsregirrung auszuschließen,vielleicht
auch um eine Fixirung des Staatsznschusses zu deu vo» der Prouiuz zu übernehmendenKosten
der Unterhaltung der Museen handeln. Desfallsige Vorschlagedes Provinzial-Landtages resp, der
ständischen Verwaltnng wird der Herr Minister zur Prüfung nnd znr Nerücksichtignngder
Wünsche, soweit es das Interesse der Sache zuläßt, gern entgegennehmen.

Das Gleiche gilt anch von dem in Anregung gebrachtenAbkommenüber das Eigenthum
an den Museums-Veständen. Bei dem ausgesprochenen nnd nicht abgeänderten Zwecke der
Sammlungen entbehre indeß die zu mancherleiSchwierigkeitenführende detaillirte Sonderung und
Feststellungdes Eigenthums an den Sammlungen der praktischen Bedeutung und dürfte dnrch eine
Erklärung ersetzt werden können, welche den Verbleib der sämmtlichenauf gemeinschaftliche Kosten
erworbenen Gegenstände in der Provinz, bezw. in den Prouinzial-Museen sichert.

Euer Durchlaucht beehre ich mich ganz ergebenst zu ersuchen, dieses Schreiben gefälligst
zur Kenntniß des Provinzial-Verwaltungsraths resp, des Provinzial-Landtages bringen nnd nur
von den zu fassendenBeschlüssen baldgefälligstMittheilung machen zu wollen.

Da die Angelegenheitwährend der gegenwärtigen Landtags-Sitznng schwerlich noch zum
vollen Abschluß gebracht werden kann, so dürfte es sich empfehlen, daß dem Provinzml-
Verwaltungsrath für die noch weiter mit der Staatsregierung zn führenden Verhandlungen
möglichst freie Hand gelassen wird.

Der Königliche Landtags-Kminiiissarius, Ober-Prüsidentder Rheinpromnz.
von Bardeleben.

An
den Herrn Landtags-Marschall

Fürsten zu Wied
Durchlaucht

Nr. 1209s;. hier.
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Nr. 40.

Düssoldorf, den 25. Oktober 1883.

Referat,
betreffend

den Verkauf beziehungsweise Verpachtung der Anstalt Sicgbnrg an die Känigliche
Staatsregierung.

Nach Art. II dos zwischender Königlichen Staatsregiernng nnd der diesseitigenVerwaltung
abgeschlossenen Miethsvertrages über die frühere Provinzial - Irrenanstalt ztt Siegbnrg ck. ck.
14. Itmi 1879 erreicht das Miethsuerhältniß a>n I. Oktober 1885 sein Eitde.

Unterm 27. Mai cr. erging ein Schreiben der KöniglichenRegierung zn Köln an die
diesseitige Verwaltung, wonach der Herr Minister des Innern dnrch Erlaß vom 18, desselben Monats
ihr eröffnet habe, daß, wenn die Ränmnng der Abtei zum !. Oktober 1885 erfolgen müsse, für
die Strafanstalts-Verwaltung große Schwierigkeiten entstehen würden, weil es an anderweitigen
disponiblen Männlichkeitenfür die beregten (befangenenmangele. Der Herr Munster ermächtigte
ferner die KöniglicheRegierung zu Köln ausdrücklichmit der dicsfeitigen Verwaltung über eine
Verlängerung des Miethsvertrages in Verhnndlnng zn treten nnd sprach dabei die Erwnrtnng
ans, daß die Provinzial-Verwaltung mit Rücksichtauf die angedenteten Schwicrigkeiten nicht
abgeneigt sein werde, die Rückgewährder Abtei erst nach Ablanf eines Zeitranmcs zn verlangen,
welcherden Herrn Minister in den Stand setze, Vorsorge für die auderweite Unterbringnng der
bisher in Sicgbnrg detinirten Gefangenen, deren Zahl 400 bis 500 betrage, zn treffen.

Nach demselbenSchreiben der Königlichen Rcgicrnng zn Köln hat der Herr Minister
deu Auftrag ertheilt, die Frage anzuregen, ob die Provinzial-Verwaltung etwa gcueigt fein werde,
die in Rede stehenden Baulichkeiten an die Königliche Staatsrcgicrnng, euentnell für welchen
Preis, zu überlassen. Auf dies Schreiben der KöniglichenRegierung beschloß der Provinzial-
Vcrwaltnngsrath in der Iuli-Sitznng cr. die Frage wegen des eventuellen Vertanfes der Anstalt
Siegbnrg mit der Königlichen Rcgicrnng näher zn erörtern nnd demnächst dem nächsten Provinzial
Landtage in der AngelegenheitVorlage zu machen, zn dessen Kompetenzdie Neschlnßfafsnngzur
Sache gehöre. Die hierauf eingeleiteten Vrhebnngenund Erörterungen hatten zunächst die Frage
zum Gegenstande, ob die Anstalt Siegbnrg für diesseitige Zwecke entbehrlichsei uud mithin eine
weitere Verpachtung oder Verkauf ohne Schädigung diesseitiger Interessen in Aussicht genommen
werden könnte.

Das Resultat dieser Erhebungen ist dahin zusammenzufassen,daß die Anstalt Siegburg
sowohl angenblicklich,als auch für die Znkunft für die Erreichung der dein Provinzial-Verbande
obliegendenVerpflichtungenuud Zwecke uicht nur entbehrlichsei, sondern eine weitere Verpachtung
beziehnngsweiscVerkauf uur als im Iuteresse der Verwaltung angesehenwerden tonnte.

Maßgebend war hierbei zunächst der gegenwärtigeZustand der (Rwäulichteitender Austnlt,
welche, gleichviel welchem Zwecke die Anstalt gewidmet werde, kostspieligen Nm- nnd Erwciternngs-
bauten unterzogen werden müßten. Hierzu kommt die Lage der Anstalt, welche 300 Fuß über
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dem Marktplatz in Siegburg gelegen, jeglichen Materialientransvort erschwert nnd vertheuert.
Andererseits fehlt es der ständischen Verwaltung auch au eiuer geeigueteu Verwendung z>l
proviuziellenZ,vecken. Die Anstalt wird augenblicklich als staatliches Gefängniß benutzt und lag
daher bei der stets zunehmende,,Bevölkerung der Arbeitsanstalt Bramveiler der Gedanke nah, eine
Zweiganstalt in Siegburg zu errichte,,. Die dieserhalb angestelltenErmittelungen und Prüfuugeu
liehe» jedoch bald erkennen, daß eine solche Zweiganstalt, abgesehen von den vorerwähnten
bedeutenden Bautosten hinsichtlichder nöthig werdenden Verwaltungskosten unverhältnißmäßig
große finanzielle Opfer erheischenwürde, welche durch Annahme des dein Provinzial-Landtage
anderweitig zur Beschlußfassunguuterbreiteteu Antrages auf Vergrößeruug der Arbeitsaustalt in
Brnuweiler vermieden werden würden. Ein weiterer Unistand, welcher gegen die Errichtuug eiuer
Zweig-Arbeitsanstalt in Siegburg spricht, besteht in der Schwierigkeit, geeigneteIndustriezweige
zur Beschäftigungvon Hciuslingen ausfiudig zu machen, ohne daß der nah gelegenen Arbeitsanstalt
Brauweiler eine hemmendeKo»kurrenzgeschaffen würde. Beide Anstalten würden hinsichtlich des
Funkbetriebes grüßtentheils auf die Stadt Köln angewiesensein nnd hierdurch für jede Anstalt
die Beschaffung entsprechenderBeschäftigung erschwert werde». Ebensowenig erscheint angezeigt,
die Anstalt zn Siegburg für Irrenzwecke in Aussicht zu nehmen. In dieser Beziehung mag es
gestattet sein, auf die Verhaudlungen, Berichte und Protokolle hinzuweisen, welche Mitte der
sechsziger Jahre bei Gelegenheitder Besprechungder Frage, ob die Anstalt in Siegburg aufgehoben
und an ihre Stelle nenc Anstalten errichtet werden sollten, gepfloge» beziehuugsweifcerstattet
wurde» sind. Damals wurde bereits toustatirt, daß Siegburg sich zur Aufnähn« von Irren uicht
ngne und deshalb die Verlegung der Irrenanstalt beschlösse,,.

Von den Direktoren einzelner vrovmzialständischerIrrenanstalten der Rheinprouinz wird
zwar die Errichtung einer Anstalt für epileptischeIrren, für verbrecherischeIrren lind irre
Verbrecher warm uud dringend empfohlen und hierbei auch häufig auf die Siegburger Anstalt
llingewiesen. Zunächst hat sich jedoch das Bedürfniß zur Errichtung einer solchen Anstalt noch
nicht als so dringend herausgestellt, daß eine so schleuuige und kostspielige Abhülfe augezeigt
erscheine;in, Urbrigen würden die Gründe, welche für die Aufhebuugder Siegburger Irrenanstalt
gosprochm, doch fürwahr in gleicher Weise gegen die Nenerrichtung einer Anstalt spreche,,, dazu
^'stimmt, immerhin Irre, wenn auch eiuer speziellen Kategorie angehörig, aufzunehmen.

DieselbenMomente, welche vorstehendgegen die Errichtuug eiuer Irreuaustalt in Siegburg
angeführt wordeu, stehen auch der Errichtung jeder andere,, Anstalt entgegen. Abgesehenvon
°"n mangelnden Bedürfniß zur Errichtung einer solchen Anstalt, abgesehen von der stets und
immer mehr uud mehr znr Geltung kommenden Ansicht,bestehende und gut geleitete Wohlthätigkeits¬
anstalten zu unterstützen uud auf die selbständigeErrichtung von Anstalten zu verzichten,würden
°ie Kosten der baulichen Uniäuderuugeu deu Kosten der Neuaulage einer Anstalt nahezugleichkommen.

Die vorstehend vorgetragenenGründe haben nun diesseits Ermittelungenund Abschätzungen,
bttreffmd den Werth der Gebiiulichkeite» und Ländereien, znr Folge gehabt, sonne gleichzeitig ein
"" die .UöniglicheRegierung zu Kölu gerichtetes uud von letzterer aceeptirtes Ansuche,,, auch
ihrerseits die Taxation der erwähnten Objektezu veranlassen.

Diese Werthermittrlnngrn sind zu einem Abschluß noch uicht gediehen und werden auch
voraussichtlich „och eine längere Zeitdauer bis zu ihrer endgültigen Regelung erheische».

Da indessen mit Rücksicht auf den Umstand, daß die Königliche Staatsregierung längere
^it vor Ablauf des bestehenden Miethsvertrages die Gewißheit über die Fortbenutzung der
T"gburger Gcbänlichkeiten zn Gefängnißzwecken haben muß, eine Entscheidung iu dieser Angelegenheit
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vor dem Zufammentrittc des nächsten Provinzial-Landtages sich nicht wird umgehen lassen, so
beehrt sich der Provinzial-Verwaltnngsrath den Antrag zu stellen:

„Der hohe Landtag wolle zu dein Verkaufe beziehungsweiseweiteren Verpachtung der
Anstalt Siegburg an die .KöniglicheStaatsregierung seiue Genehmigung ertheilen uud
den Provinzial-Nerwaltungsrath ermächtigen,diesen Verlauf beziehuugsweise Verpachtuug
bestmöglichst zur Ausführung zu bringen."

Der Provinzial-Verwaltnngsrath
Wilhelm Fürst zu Wied,

Lllndtags-Marschall.

Düsseldorf, den 1«. November 1883.

Referat,
betreffend

den Antrag der Stadtverordneten zu Linz auf Erbannng einer Verbindungsstraße
von Linz nach Roßbach an der Niedbnch aus Prooinzialfonds.

Die Stadtverordueteu zu Linz haben nntcr dein 6. März cr. den Antrag gestellt, es
möge der Ausbau einer Verbiudungsstrahe von Linz uach Nohbach refp. zum Wiedbachthaleauf
Provinzialfonds übernommen werden.

Bereits im Jahre 1880 war die Stadt Linz dem Projekte einer derartigenVerbindnngsstrahe
näher getreten mit der Absicht, dieselbe als Prämienstraße auszubauen,uud bewilligte der Provinzial-
Verwaltnngsrath in seiner Sitzuug vom 5. Oktober 1880 vorbehaltlich näherer Feststellung des
Bauprojekts für letzteres eine Prämie zum Satze von 2 M. pro laufenden Meter Straßenlange.

, ^ x- Iu dem obigen Antrage, welcher nebst der darin bezogenenDenkschriftvom September 1880 in
«.«.n- ^ ^"^" Dmctexemvlar beiliegt, wird ausgeführt, daß die finanzielle Lage der Stadt ihr die

^"^ Aufbringung des durch die Prämie nicht gedeckten Theils der qu. Baukosten, welche für die Stadt
auch bei Erhöhung der Prämie auf den Maximalfatzvon 4 M. pro lanfenden Meter noch 100 000 M-
betragen würden, unmöglichmache, daß aber andrerseits die Effektuirung des fraglichen Straßen¬
baues für die städtischen Interessen, insbesonderezur Wiederbelebungder iu Nückgaug gerathenen
kommerziellen Verhältnisse der Stadt, von größter Wichtigkeitsei und daß daher nur erübrige,
die Ausführung des Baues als Provinzialstraße zu erstreben.

Der Provinzilll-Nerwaltuugsrath hat sich in seiner Sitzuug vom 23. Oktober cr. mit dein
in Rede stehenden Antrage befaßt und ist dabei zu dem Beschlusse gekommen, das Petitum desselben
dem Provinzial-Landtage nicht zur Berücksichtigungempfehlenzu können.

Die Uebernahme eines Straßen-Neubaues auf den Provinzial-Straßenbaufonds kann nur
unter der Vornnssetznng eines wirklich dringenden und umfassenderen Verkehrsbedürfnifsesempfohlen
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werden. Diese Voraussetzungkann aber bei dein vorliegend in Rede stehenden Straßenbau nach
Lage der Verhältnissenicht als vorhanden anerkannt werden. Zunächstist zu bemerken,daß größere
Ortschaften von der in Aussicht genommenenStraßenlinie nicht berührt werden. Es kann sich
also nnr mn den Verkehraus demjenigenTheile des oberen Wiedbachthalesmit Umgegendhandeln,
nach welchen: die qu. Straße ihre Richtung erhalten würde. Der betreffendeschwach bevölkerte
und arme Theil des Wiedbachthalesentbehrt indessen schon jetzt keineswegs der nöthigenNbfuhrwege.
Einerseits ist iu der Provinzialstraße von Neustadt über Kretzhausnach Linz schon eine Neckndnng
mit letzterem Orte vorhanden, andrerseits führt die Wied-Provinzialstraße, welche gegenwärtigdurch
Ausbau der Strecke Noßbach-Nenstadtihre Vervollständigung findet, thalabwärts zum Nhein nach
Nenwied. Der Nutzen der neuen Straße für deu größereu Verkehr würde also im Wesentlichen
sich auf die Erzielung eiuer etwas kürzereu Verbindung nach Linz beschräukeuund würde der
beantragte Straßenban nicht sowohl ein bisher dem Verkehre entrücktesGebiet anfschließen, als
vielmehr nur einen bereits bestehenden Verkehr theilweisein eine neue Richtung lenken, resp, einen
Parallclwcg schaffen. Daß uuter diefeu Umständen der Neubau der gu. Straße aus dem dies¬
seitigen Neubaufonds sich nicht rechtfertigen würde, glmibt der Prouinzial-Vcrwaltungsrath ohne
Weiteres annehmen zu müssen.

Auf der audercn Seite dürfte dem speziellen Interesse der Stadt Linz an der Verwirtlichnng
des qu. Straßenbaues durch die erfolgte Prämienbewilligung, welche eventuell noch erhöht werden
tonnte, genügend Nechnnng getragen fein.

Der Provinzial-Verwaltnngsrath beehrt sich daher den Antrag zu stellen:
„Hoher Landtag wolle die Uebernahme des Straßenbaues von Linz »ach Noßbachzur
Wiedbach auf Provinzialfonds ablehnen."

Der Provinzial»Verwaltungsrath.
Wilhelm Fürst zu Wird,

Landtags-Marschall.

Anlage ^.

Linz, den 6. März 1883.

Antrag der Stadtverordneten zu Linz,
bezweckend

den Ausbau einer Verbindungsstraße von Linz nach Noßbach an der Wiedbach
aus Provinzialfonds.

Gemäß Verfügung der Landes - Direktion vom 13. Oktober 1880 Va. 11561 hatte der
hohe Provinzial-Vrrwllltungsrath in seiner Sitzung vom 5. Oktober desselben Jahres beschlossen,
d°r Stlldtgrmeinde Linz zum Baue einer Verbindnngsstraße von Linz nach Noßbach resp. Arnsau
«n der Wiedbachje uach Wahl der Liuie, eiue Prämie zum Satze vou 2 M. pro laufendenMeter
Straßenlänge unter der Bedingung zu bewilligen, daß ein den Anforderungen für Prämienstratzen
entsprechendes Projett zur Ausführuug gebrachtwerde.

29'
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Dem bezügliche, diesseitigen Antrage vom AN. September 1880 war eine „Denkschrift
über den Bau einer Verbiudnngsstraße von Linz nach Noßbach an der Wicdbach" zn (Grunde
gelegt, deren Angaben in allen Theilen auch noch den heutigen Verhältnissen entsprechen und auf
die wir zur Begründung unseres gegenwärtigenGesnches gehorsamst Äczng zu nehmen»ins erlauben.

Nach Empfang der Eingangs rubrizirten Verfügnng hielten wir es zunächst für unsere
Aufgabe, Ermittellingen darüber anzustellen, welche der in Aussicht genommenen Linien Linz-
Rohbach oder Linz-Arnfan den Interessen der Stadt Linz am meisten entsprechen tonnte nnd
zugleich in baulicher Hinsicht am zweckmäßigsten und durchführbarstensich gestalten werde.

Die städtische Bankommissionhat es sich unter Zuziehuug von zur Verfügung stehenden
Sachverständigen durch wiederholte Nereisuug beider Konlnrreuzlinien, denen zuletzt noch ein Projett
Linz-St. Eatharinen-Anrbach-Arnsau sich zugesellte,angelegeil sein lassen, die vorerwähnten Fragen
eingehendzu erörtern, mich hat demnächst in Folge ihres Antrages der mit Leitung des Straßen-
Neubaues Noßbach-Nenstadtbetraute NegiernngsbanmeisterDick nach eingeholter Ermächtigung der
Landes-Direttion beide Konknrrrnzliniengeprüft, sich über deren Nnsführbarkeit gutachtlich geäußert
nnd einen Kostenüberschlag über das Projett Linz-Noßbachgefertigt. — Das desfallsigeSchreiben
beehren wir nns urschriftlichgehorsamstbeizufügen.

Während dasselbe es für die Stadtverordneten-Versammlung nicht zweifelhaftmachte,
welches Projekt zn wählen fei, hat es zugleich zuverlässigeAuskunft über die Baukosteilfrage der
Linie Linz-Noßbachgegeben,die die ursprünglichen in der Denkschrift ausgesprochenenAnnahmen
vollständig unhaltbar machte.

Die Denkschriftbezifferte die Kosten des Baues einschließlich der Grundentschädignng im
Gemeindrbanne Linz auf höchstens 50 000 M. und gab sich der Hoffnung hin, daß die Gemeinden
Dattenberg und Noßbach ihrerseits das in Anspruch zu nehmendeGrundeigenthnm nilentgeltlich
zur Verfügung stelleil würden. Wenn diefer Erwartung hinsichtlichder Gemeinde Dattenberg
mich grüsitentheils denlilächst durch Beschluß dieser Gemeindevertretungentsprochenworden ist, so
sind doch alle Vemnhnngm, die Gemeinde Roßbach, wenn anch nur zur theilwrisen oder bedingten
Heigabe des Grundeigenthums zu bestimmen, angesichts der großen Opfer, die diefe Gemeinden
für den Neuban Noßbach - Neustadt zu bringeil hat, nnd des eigenen lmbestreitbaren finanziellen
Unvermögens vollständig resultatlos geblieben, so daß nichts erübrigt, als auch die Grund-
entschädiguugskosten in dieser Gemeinde, den Bautosteu hmzuzuschlageu.

Spezielle auf Grund eines Vermesfnngs - Registers angestellteErmittelungen haben unn
ergeben, daß die Grnndentschädigung im Genieindebanne Linz, dir gehoffte Willfährigkeit der
betroffeneilGrundeigenthümer vorausgesetzt,immerhin den Betrag von 7500 M. erreichen wird,
während die Grundentschädignng im Gemeindebanne Noßbach nach der Schätzung des Herrn
Banmeistcrs Dick 10 000 M. betragen wird. Nechuet mau hierzu die im Gemeindcbanne
Dattenberg sich ergebendeEntschädiguug einzelner Privatliindereien, so wird sich die Gesamnit-
Gillildentschädiguilg auf 20 000 M. stellen, während die Baukosten nach dem Kostenüberschlage
die Summe vou 125 000 M. erreichenwerde».

Die Länge der ganzen Strecke betragt ungefähr 14 Kin; die bewilligte Prämie würde
also den Netrag von 28 000 M. ausmache», fo daß der Stadtgcmeinde Linz allem außer der
Grundentschadigung für die gnuze Strecke die Anfbringnng einer Nnnsnmme von rund
100 000 M. zufiele.

Angesichtsdieses bei richtiger Würdigung der anügeführten Begründung und der münd-
lichm ml Ort und Stelle gemachtenDarstellnng des Sachverständigen zwar unerwarteten aber



229

nicht widerlegbaren Ergebnisseshaben wir nns sofort zugestehen müssen, daß es znm finanzielle,:
Ruine der Stadtgemeinde führen müsse, wenn man sich bereit erklären wollte, den Straßenban
gegen Bewilligung selbst des als Maximalprämie bekanntenSatzes uon 4 M. pro laufenden Meter
auf städtische Rechnung zn übernehmen. Auch mit dieser Prämie würde der Stadt noch ein
baarer Kostenaufwanduon beinahe 100 000 M. erwachsen.

Daß die finanzielle Lage der Stadtgemeinde ein solches Opfer absolut unmöglich macht,
hoffen nur durch den beigefügten Entwurf zum städtifchen Haushaltsetate pro 1882/83 nnwiderleglich
dnrthun zn können. Es erübrigt noch beizufügen, daß der Schnlhans-Renban für eine dreiklafsige
Schnle mit Lehrerwohuuugeuuon KöniglicherRegierung angeordnet nnd daher nicht zu nmgeheu
ist, daß der in der Denkschrift bereits betonte Rückgang aller gewerblichen nnd kommerziellen
Verhältnisse stetig znuimmt, daß die anhaltenden Mißernten der Weinberge immer größere
Verarmung nnd Verschuldungder Grundbesitzerbedingeil, daß die wiederholten Ucbrrschwemmungcn
der letzten Monate tiefe Schäden geschlagen, und daß zur Linderung nnd Vorbeugungdieser Schäden
und zur Beschaffunguon Saatfrncht Nothstands-Darlehen aufgenommenwerden müssen.

Dieser unser ganzes Gemeinwesenhöchst bedrohlichen Lage glauben wir aber nur dadurch
Aufhülfe nnd Besserung «erschaffen zu töunen, daß wir der Stadtgemeinde, wie in der Denkschrift
ausgeführt, einen neuen Verkehrsweg auszuschließenbemüht sind, der ihr wieder den frühereu
geschäftliche,! Betrieb und Verkehr mit dem Wiedbachsthale und dessen Hinterlaude zuzuführeu
geeignet erscheint. Als einen solchen betrachten wir einzig und allein die Straße von Linz nach
Noßbach.

Da nun aber der Ausbau derselbe» für Rechnung der Stadt mit Zuhülfenahme der
Prämie als eine Uinuöglichteit sich erwiesen hat, so erübrigt nur der Autrag, daß derselbeauf
Prouinzialfouds übernommen werden möge.

Um diesen Antrag vorzubereiten, hatten wir unlängst eine Deputation aus dein städtischen
Kollegium beauftragt, bei dem Herrn Landes-Direktor eine Audienz nachznfuchen und die Rothlage
der Stadt und die Wünsche ihrer Vertreter hinsichtlich des Straßenbaues vorzutragen. Die der¬
selben seitens des Herrn Landes-Direktors gewordene wohlwollendeAufnahme ermuthigt uns in
Rachstehendem unsern Antrag zu formuliren nnd nnscre Gegenleistungenzn präzisiren.

Wir beantragen gehorsamst:
„Hoher Provinzial-Verwaltungsrath möge, die Rothwendigkeit der
Herstellung einer Straße von Linz nach der Wicdbach anerkennend, die
Ausarbeitung eines Projektes nebst Kostenanschlag für diese Straße
beschließen und bei dem Provinzial-Landtage den Antrag stellen, daß
der Ausbau der Straße auf Provinzialfonos übernommen werde."

Die Gegenleistungen der Stadtgemeinde, welche in beiliegendemBeschlusse sicher gestellt
sind, bestehen:

.-l. in freier Hergabe der Grundentschädigung für die ganze Strecke, mit Einschluß aller
in Nezng ans Beschaffungder Vorfluth zu treffenden Vorkehrungen.

K. Einränmung der iu der Rahe des Straßenzuges liegenden auf der Sitnationskarte
bezeichneten Gemeinde-Nasaltsteinbrüchezur unentgeltlichenEntnahme des ganzen beim
Renbaue erforderlichenSteinmntericüs,

o. Sicherstelln,».,, der Erlaubniß zur Entnahme des künftigen erforderlichen Unterhaltungs-
Materials aus diesen Brüchen.
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Zu der Hoffnung, daß der hohe Prouiuzial-Verwaltungsrath und demnächst mich der
Prouinzial-Landtag unfern Antrag genehmigen werde, ennuthigen uns außer den vorerwähnten
Offerte,, der Stadt insbefondere noch folgende Erwägnngsgründe:

Es ist bekannt uud durch Neskrivte der Aufsichtsbehördedarauf hingewiesen, daß die
Prouinzilll-Arbeiwcmstllltzu Vrauweiler derartig überfüllt ist, daß ueue Aufuah,nen nur auf die
hervorragend der Korrektion bedürftigenIndividuen befchränkt bleiben müsseu. Daß einem solchen
besonders in hentiger Zeit auf die Dauer nnhaltbarcn Znstande thnnlichstbald Abhülfe gefchaffeu
werden muß, liegt auf der Hand; möge dies nun durch Neubauten oder fonstige Auskuuftsmittel
geschehen. Wir glauben eines der letztereu in Vorschlag bringen zu können, indem wir darauf
hinweifen, daß der von uns gewünschte Straßenban durch Korrigenden der Arbeitsaustalt zum
größten Theile ausgeführt werden kauu, und daß es sogar sehr leicht angeht, baldthunlichsteine
größere Zahl derselbenzu beschäftige».

Hierzu gestatten wir uns folgende Ausführuugeu:
Der von uns vrojcktirte Straßenzug ist auf der beigefügte», Uebersichtskarte grün

eingezeichnet und mit fortlaufender Nnnnner nach jedem Kin Entfernung fixirt. Von Nummer
VI bis X, also auf eiue Länge von circa 4 Km, bleibt das Projekt mit wenigen Ausnahmen
fast ganz in dem alten genügend breiten Straßenvlanum, das an den meisten Stellen so regulirt
ist, daß sogleich mit Herstelluug der Steinbahn begouueu werden kaun. Wenn der Ueberführung
der Korrigendcn die Herstellung einer Arbeiterbarackein Mitten der zu beiden Seiten des Straßen¬
zuges gelegenenVasaltbrüche, etwa bei Station VlI, wo eine geeigneteBaustelle entweder auf
Gemeinde-Eigenthumgefuuden oder auf der uahcn Feldstur leicht erworben werden kann, voraus¬
ginge, so tönuteu dieselben sofort nach Fertigstellung des Unterkommens, mit Gewinnung und
Zurichtung des Steinmaterials beschäftigt werden. — Einer Räumung der Brüche bedarf es
nämlich nicht, da die aufgeschütteten Halden unendliches Material liefern. Während diefer
Verwendung der Arbeitskräfte könnten die Projektiruugs-Ärbeiten vollständig ausgeführt und später
nach Fertigstelluug der mittlereil Strecke, die zu Anfang und Ende liegenden Vergaufgiinge in
Angriff genommenwerden.

Nach dem Kostenüberschlagedes Herrn Negierungs-Baumeister Dick beziffern sich die¬
jenigen Arbeiten, welche nicht durch gewöhnliche Arbeiter ausgeführt werden können, wie folgt:

1. Für Brücken und Durchlässe
2. Erweiterung der Brücke bei Noßbach
3. Walzen der Strecke
4. Insgemein

Summe 24 900 M.
Die seitens der Provinzial-Verwaltung bewilligte Prämie beziffert sich bei 14 Kin Länge

auf 28 000 M., fo daß es größerer Bcmraufweudungenkaum bedürfen wird, wenn die Provinzial-
Verwaltung den Ausbau felbst übernimmt, als die bewilligte Prämie beträgt. Es könnten höchstens
die Vrrichtnngskostender Baracke in Frage konnneu. Aber auch diese würden reichlich durch die
Vortheile aufgewogeu, welche erwachsen, wenn die Niederlassuug nicht nur für den beantragten
Straßenbau allein, fondern für längere Zeit ius Auge gefaßt würde.

Die Provinzial-Verwaltung bedarf zur Unterhaltung ihrer Straßen bedeutendeMassen
Basalttleinschlagsals Unterhaltungsmaterial und bezieht denselben meist aus den in hiesiger Gegend
liegendenBrüchen. Wir erbieten uns auch für diefen Bedarf eine Anzahl von Brüchen resp.
Bruchhaldeunueutgeltlichzur Verfüguug zu stellen, aus deueu für lauge Jahre genügendesMaterial

9 100 M,
3 000 ,»
7 000 ,/
5 800 „
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für große Strecken gewonnen werden kann. Die Abfuhr des Materials nach dein Nheme zu».
Versande mit Schiff oder Eisenbahn, ist nicht »»gimstiger, als die aus vielen bisher mit Lieferungen
betrauten Brüchen nnd kann vor Fertigstellnng der Straße von Stat. VII über Grcudelhof nach
Linz erfolgen anf demselben Wege, der von den Bruch-Besitzern schon jetzt zur Abfuhr benutzt
werden muß.

Um die Verwendung des Materials zu ermöglichen, erbieten wir uns, einen in Linz
gelegenen, der Stadt gehörenden, bei jedem Wasserstande zugängliche» Lagerplatz, der einen Pacht¬
werth von 300 M. jährlich repräscntirt, zur Lagerung nnd Verladung des Materials auf längere
Jahre unentgeltlich znr Verfügung zn stellen.

Auf diese Weise wird für die Provinzial-Verwaltnng die Beschaffung des Nafaltklein-
schlag-Materials erheblich billiger bewerkstelligt werden können, wie bisher; jedenfalls köuncu die
Korrigendeu den größten Theil ihrer Unterhaltungskosten selbst verdienen, was die Provinzial-
Verwaltung auf anderem Gebiete fo entlastet, daß in wenigen Jahren die für unferen Straßenbau
aufgewendeten Mittel reichlich ersetzt sein werden; ja es dürfte die danerude Einrichtung einer
Filial-Arbeitsstelle in hiesiger Nähe vielleicht dao Ergebniß dieses Versuches sein.

Die Befürchtungen, die bisher vor Anstellung eines ähnlichen Versuches vielleicht hier und
da zurückschrecken ließeu, und die vornehmlich als Entziehung des Verdienstes der eigene» Eingesesseneu
sich kuud gegeben haben werden, treffen auch hier viel weniger zu, als au anderen Orten. Alle
für die Landwirtschaft und den Weinbau eutbehrlicheu Arbeitskräfte der uächsteu Nmgebnug haben
beständige» und reichliche» Verdie»st in den Steinbrüche», ja es werde» diesen Vcrnfszweigen mehr
Arbeitskräfte entzogen, als für ihre wirthschaftliche Bedeutung gut ist. Der Rückgang der Acker-
und Weinban treibenden Bevölteruug ist uicht znm geringen Theil diesem Maugel a» Arbeitskräfte»
zuzuschreiben, und verdienen namentlich die beim Wiuzerstaude oft gehörten Klagen, daß das
Verständniß und das Geschick für Weinbergs-Nrbeiten mit jeder Gmeration abnehme, einer
eingehenden Würdigung.

Leider müssen wir die Wahrnehmungen, die auch in anderen Arbeitergegcnden sich kund
geben, daß die lediglich im Tagelohn arbeitende Bevölkerung den Siun für Sparsamkeit nnd
Erwerb immer mehr verliere, uud znr Genuß- und Trunksncht nnd allen mit ihr zusammenhänge»den
Ansschreitnngen herabsinke, mich für unsere Gegend konstatire», so daß es vielleicht i» volks- »»d
landwirthschaftlichcr Beziehnng gut seiu dürfte, wenn wieder ein Theil der Arbeiterbeuölkcrnng
zur Scholle zurückkehrte. Thatsache ist es, daß der reichliche Verdienst in viele» Orte» de»
Wohlstand eher zurückgebracht als gefördert hat.

Wir können darum in der Ueberführuug eines fremden Arbeiterstaudes in hiesige Gegend
eine die wirthschaftliche Existenz der Emgescssene» bedrohliche Maßuahme uicht erblicke», setze»
dabei aber selbstverstä»dlich voraus, daß bei einer solchcu Änsiedrlnng die für die nllgcmciue
Sicherheit erforderlichen Vorkehrungen nicht fehlen werden.

Die, gehorsamst unterzeichneten Stadtverordneten hegen zn hohem Provittzial-Verwaltungsrath
das Verträum, daß er unseren gegenwärtigen Antrag einer eiugchendeu und wohlwolleudeu Prüfuug
unterzieheu uud aus den gemachten weitgehenden Offerten entnehme» möge, wie ihrerseits alles
versucht uud aufgeboten wird, die uufere Stadt bedrohcude Rothlage zu beseitige,:; sie glauben,
d" Fürsorge der' Provinzial-Verivaltnng nicht zn unbilliger Anforderung angerufen, fondern nnr
Billiges erbeten zu haben, was auch zu bewillige» nicht großer Opfer bedarf; sie befinden sich
endlich mit ihrem Antrage in Einklang mit de» allseitige» Wüttschc» der durch deu Straßenbau
direkt und ummttelbar berührte» Orte diesseits und jenseits des Wiedbaches.

Die Stadtverordneten.
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Anlage U.

Linz, den 28. September 1880.

Dcntschrift
über den

Bau einer Verbindungsstraße l,on Linz nach Roßbach an der Wiedbach.

Zu Anfang dieses Jahrhunderts, als Linz noch ein EhurköluifchesAmt war, blühte die
Stadt durch ihre günstige Lage, durch regeil geschäftlichen Verkehr, dnrch ihren Handel mit Wein
und Landesprodukten.

In den: zweiten und dritten Decenium dieses Jahrhunderts wurde der Wohlstand der
Stadt mehr und mehr geschädigt nnd zwar durch Aufhebung des städtischen Ottrois im Jahre 1818,
durch Verlegung des Landrathsamtes nach Nenwied in: Jahre 1822 uud durch Kompetenz-
Schmälerung des hiesigen Zollamlcs, sowie durch andere allgemeineEreignisse, wie es in einer
Denkschrift des Bürgermeisters Hubaleck vom Jahre 1851 des Weiteren ansgeführt ist. (5s
verblieb der Stadt allein als hauptsächlichste Erwerbsquelle der Binnenhandel mit dein Wester-
watd und dem Wiedbachthale, ans den sich alle Geschäfte der Art einrichteten, daß bald nicht
allein die benachbartenBürgermeistereiendes Kreises als Unkel, Asbach, Neustadt, Waldbreitbach,
sondern auch die ferner gelegenenBürgermeistereien Flammersfeld und Weuerbnschihren Äbsatzort
für die Landesproduktein Linz suchtenund fände,!. Der Fruchthandel blühte hierfelbst in hohem
Grade, weil der Landmann immer Abnehmer nnd gute Zahler antraf. Nach der Ernte strömten
vom ganzen Westerwalde die Landlente nach Linz, um ihre verkäuflicheFrucht zu verkaufen, und
wurden wöchentlich taufende von Eentner Hafer eingefahren und verkauft, fo daß die Straßen nnd
Plätze das Landfuhrwerk häufig uicht aufzunehmenwußten, ja, in guten Erntejahren wurde uicht
selteu von einer Firma in wenigen Tagen eine ganze Schiffsladung Hafer angetnnft nnd verladen.
Daneben fand der Laudmann in den Geschäften,die in großer Zahl uud in erheblicher Bedeutung
sich rtablirteu, alles dasjenige, was er im Eintausch mit nach Hause zu uehmen hatte und für
seinen Haushalt und sein Gewerbe brauchte. Eiseu, Kolonial- und Manufattnrwaaren-Handlungen
sorgten für den hänslichen Bedarf des Lebens; Holz-, Kohlen-, Steingeschäfte und Kaltbrennereien
lieferten das Material für die Wohnung und den landwirthfchaftlichenBetrieb und bereiteten den
Kaltdünger, der in großen Quantitäten zum Futterbau verbraucht wurde. Nicht weniger stand der
Wein- und Nranntweinhandel und die Lrderfabritatiun in lebhaftesterBlüthe. So tonnte sich die
Stadt noch immerhin während weiterer Deeenien bis in die l 850er Jahre eines lebhaften
Verkehrs und bescheidenen Wohlstandes erfrenen. Doch sollte bald auch hieran gerüttelt werden,
da mau ringsum begann, dnrch Strnßenbanten der Stadt ihre Verkehrswege abzuleiten und an
andere Orte zn überführen. Zuerst war es der Ausbau der Asbach - Hounefer Straße, die dem
Handel nnd Wandel der Stadt fchwere Wnuden schlug nnd einen großen Theil des Verkehrs
nach jenem Orte lenkte. Es konnte nichts mehr nützen, daß die Stadt mit schweren Opfern eine
Straße von Linz nach Nottbitz baute; es war zu spät zur Verhütung des Baues der Asbach-
Honnefer Straße, auf der nuu Alles das nach Honnef abgezogen wurde, was Jahrzehnte lang
gus der Umgegendvon Asbach nach Linz ging.
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Weiter eingeschränkt wurde für Linz der Verkehr aus dieser Gegend durch den Bau der
Asbach-Eitorfer Straße, dem direkten Verbindungswege mit der Sirgbahu. Wenn hiermit die
Stadt Linz auf den Verkehr der Bürgermeistereien Neustadt, Waldbreitbachund des Hinterlandecl
beschränkt wnrde, so kamen bald neue Projekte zur Verwirklichung, welche anch diesen Gegenden
einen andern Absatzorteröffnen sollten. Dies waren die Wiedbachstraßevon Waldbreitbach nach
Ncuwied nnd zum Theil auch die Straße Nenstadt - Kretzehans, die ebenfalls einen Theil deo
Verkehrs nach Honnef abzuleiteu geeignet ist. Diesen Straßeubauteu mnß es denn zugeschrieben
werden, daß die früher blühenden Geschäfte jetzt stockenund darniederliege». Der Frnchthandel
ist gering geworden, die Kalkbrennereiengehen mehr und mehr ein; der Wochenmarktverkehrbat
nicht mehr die Hälfte seines früheren Umfangs und genügt, anstatt wie früher den großem
Städten der Nachbarschaftwie Bonn, Konigswintcr, Honnef, Nemagen einen Theil des Bedarfs
an Milch, Butter uud Eier uou hier aus zuzuführen, häufig kanm dem eigenen Bedarfe. Die
städtischen Geschäfte,die früher ganz besonders für die Bedürfnisse der Bewohner deo Westerwaldes
eingerichtetwaren, gehen zurück, uud der Gesammtwohlstand der Stadt müßte iu bedenklichster
Weise um Sinken sein, wenn nicht die Steinindustrie vorübergehend einem Theile der Bevölkerung
Verdienst und Beschäftigungzugeführt hätte.

Wenn bei diesen Wahrnehmuugeu namentlich seitens der Geschäftswelt fchou lange nnd
allgemein das Bedürfniß empfunden wnrde, durch Verbesserungder Verbindung mit dein Wiedbach-
thale einen Theil des Verkehrs der Bürgermeistereien Waldbreitbach und Neustadt der Stadt
Linz zu sichern, und die Ausführung einer solchen Wege-Verbindnngbisher lediglich an finanziellen
Hindernissenscheiterte,so ist diese Frage in den Vordergrund getreten dnrch das neuerdings auf¬
getauchteProjett einer Staßeu - Verbiudung von Noßbach dnrch das Wiedbachthalnach Neustadt.

Durch einen Blick auf eine Uebersichtstartewird ersichtlich, daß diese Straße ein wichtiges
Bindeglied sein wird, einerseits zwischen der Provinzialstraße uou Neuwied uach Noßbach uud
andererseits mit den Proviuzialstraßeu von Neustadt-Kretzehausnach Linz, Honnef und Äsbnch,
und daß deren Ausbau uicht allem im Interesse der unmittelbar berührten Gemeinden, fondern
auch im allgemeinenInteresse weiter abliegender Bezirke liegt; wie anch die Stadt Linz nnr
wünschentan», daß dieses Projekt znr Verwirklichunggelange nnd Anlaß gebe znr Weiterführuug
eines Straßeuzuges von Noßbach nach Linz.

Es liegt freilich auf der Hand, daß die Gemeinden der Bürgermeisterei Nenstadt nicht
un Stande sein werden, bei den schwierigen Terrain-Verhältnissen den chansseemäßigen Ausbau der
Wiedbachstraße,selbst auch mit Zuhülfenahme einer Prämie ansznführen, nnd daß man höchstens
von ihnen die freie Hergäbe des Grund und Bodens fordern kann. Um so mehr verdienen
diejenigen Bestrebungen, welche ans Ausführung des Straßenbaues aus Provinzialfonds gerichtet
Nnd, alle Anerkennung und Unterstützung,weil sie bei ihrer Verwirtlichuug außer den obengednchten
Vortheilen einer ganz armen Bevölkerung neben den: Verdienste, der bei der diesjährige»schlechten
Ernte demnächst doppelt nöthig sein wird, anch die Vortheile einer guten, uatürlicheu Verbindung
Mm Absatz ihrer Produtte bringen wird.

Nicht uucrwcihut soll bleiben, daß der Straßenbau das romantisch schöne Wiedbachthal
^schließt nnd einen regen Touristen-Verkehr eröffnen wird, welcher der ganzen Gegend von
Nutzensein muß.

Doch ist mit diesem Straßenbau den alten und neuerdiugs wieder vielfach geäußerten
Wünschen der Bewohuer des mittleren Wiedbachthales allein noch keine genügende Nechnnng
fragen. Diese gehen vielmehr außer ans Ausführung des Wiedbach-Stmßenprojettesauch auf
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die Herstellung einer direkten, möglichst kurzen Verbindungsstraße zwischen Wedbach und Rhein
und speziell den Orten Linz und Nohbach.

Der alte Kommunikationsweg, welcher in früheren Jahren, als man die Straße nach
Neuwied noch nicht kannte, von den Bewohnern dieser Gegend, selbst bis nach den im Kreise
Altenkirchenliegenden Orten Flammersfeld, Peterslahr uud Horhauseu hin regelmäßig zur Abfuhr
ihrer Produkte uach dem Hauptmarktorte Linz benutzt wurde, ist mit der Zeit Mangels einer
regelmäßigenUnterhaltung so schlecht geworden, daß die Landleute viel weitere Wege aufzusuchen
genöthigt sind. Wie nun Neuwied für den Kartoffelhandel, so ist Linz auch heute noch der
Hauptmarkt für den Fruchthandel, an den man von jung au gewohnt, und den auch für die
Folge beizubehaltenallseitiger Wunsch ist.

Selbst die Umgebung von Waldbreitbach und Flammersfeld wird felbst bei gleichen
Entfernungen lieber den Weg nach Linz als den nach irgend einem anderen Orte wählen, sobald
es sich um Absatz von Körnerfrucht handelt.

Es sind daher die Wünscheder betheiligten Gemeinden dahin zusammen zu fassen, daß
die Straße von Noßbach nach Neustadt aus Provinzialfunds ausgebaut werden möge, daß aber
daneben, und unabhängig von ersterem Baue, auch die Ausführung einer Verbindung mit Linz
zu Staude komme, welche die früheren alten Beziehungen mit Linz aufzunehmen ermögliche. In
Voraussicht und Erwartung des letzterenStraßenbaues habeu denn auch die zuuächst liegenden
Gemeindenunter Anregungder aus Provinzialfonds geflossenenUnterstützungen ihre Kommunikations¬
wege auszubauen begonnen. So hat Noßbach in der Unterstellung des Entgegenkommensder
diesseitigen Gemeinden einen mit normalen Steigungs-Verhältnissen versehenenWeg nach Reiffert
gebaut. Die Gemeinde Nreitscheidhat wiederum uach Nohbach gebaut, und die dahinter liegenden
Gemeinden Hombach,Vohrscheid,Epgert, Steinebach, Peterslahr, Oberlahr werden es zweifelsohne
nicht unterlassen, ihre Verbindung in den nächstenJahren über Nreitscheidund Roßbach mit Linz
zu suchen, namentlich wenn auch hierbei die Provinzial-Verwaltnng mit Wegebau-Unterstützungen
helfend bcitritt.

Außer den an der Wiedbach gelegenen Orten der Bürgermeistereien Neustadt und Wald-
breitbach hoffen aber auch die diesseits in den Bürgermeistereien Linz, Hünningenund Waldbreitbach
gelegenenOrte: Neiffert, Krumfcheid,Heeg, Hähnen, Hefseln, Ginsterhahn, Nothekreuz, Girgenrath,
Neidenbruch,Weißfeld :c. dringend auf die Ausführung der in Nede stehendenStraße, weil sie
von ihren Hauptgemeiudenweit abgelegen und stiefmütterlichbedacht,mehr oder weniger ganz von
der Welt abgeschnittensind und weder nach dem Nheine noch nach der Wiedbachstraße gelangen
tonnen. Vorzugsweisewar es der sehr ungünstig situirteu Gemeinde Dattenberg bisher unmöglich,
nach dieser Richtung etwas zu leisten, und mußten deren Anstrenguugeu darauf beschränkt bleiben,
eine Verbindung der einzelnen Orte nnter einander zu erstreben. So ist dieselbe jetzt damit
beschäftigt, einen Verbindungsweg von Ginsterhahn nach Nothekreuz bis zur Hönninger Vürger-
meistereigrenze,der das neue Projett kreuzen wird, und einen Weg von Krumschcid nach Hähnen
herzustellen.

Wenn die Stadt Linz trotz ihrer ungünstigen Finanzlage zur Verwirklichung des neuen
Straßenprojektes die Hand bietet, so geschiehtdies vorzugsweise aus Rücksichtauf die vielfach
geäußcrteu Wünsche der Bewohner der Wicdbach-Gegendnach einem chausseemäßigen Verbindungs¬
wege nach Linz und weil sie findet, daß in der Ausführung dieses Wunsches die beiderseitigen
Interessen zusammengehen,und es eine Lebensfrage für Linz ist, durch Anziehung des Verkehrs
von Außen Handel und Verkehr neu zu beleben. In Würdigung der vorstehend erörterten
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Verhältnisse haben die Stadtverordneten am 2. September cr. den Beschluß gefaßt, die Kosten
der Vorarbeite,: zur Projektirung einer Prämimstraße von Linz nach Roßbach auf die Stadtkasse
zu übernehmen in der Voraussetzung, daß zur Ausführung des Baues aus Provinzialfonds eine
angemessene Prämie gewährt werde, und daß die anderen mitbetheiligten Gemeinden Dattenberg
und Roßbach das zum Baue erforderliche Grundeigcnthum in freier Hergäbe nicht vor¬
enthalten werden.

Zur Beschreibung des in Frage stehenden Wegcprojektes diene Folgendes: Die ganze
Länge des auf jeder Karte leicht ersichtlichen Verbindungsweges wird sich auf höchstens 10 Km
belaufen, davon dürften 2'/« im Banne Roßbach, 4 im Banne Dattenberg und 3^ im Banne
Linz liegen. Da die Strecke im Banne Roßbach mit ziemlich normaler Steigung als Kommnni-
kationsweg bereits ausgebaut ist, so dürfte dort vielleicht eine Erweiterung des Weges genügen.
Von Neiffert ab wird zur Vrreichuug einer normalen Steigung eine Verlegung des alten Weges
erforderlichwerde». Am Stumperich ist die Wasserscheide erreicht, und kann der alte bestehende
Weg bis zum Wegekrcuzuugspunktzwischen Nothctrcnz uud Ginsterhahn beibehalten werden. Von
hier ab beginnt das Gefalle nach dein Nheinthalc und wird eine Einbiegung in den Walddistrikt
Loes erforderlich fein, nm dasselbe normalmäßig zn gestalten. Etwa ein Kiu jenseits des
Hofgutes Dattenberger-Nonig verläßt das Projekt die Gemarkung Dattenberg und tritt in die
Gemarkuug Linz ein: es crfchließt dort zuerst das dem Armenfonds zu Linz gehörige Hofgut
„Ronig" und wendet sich dann entweder in nördlicher Richtung direkt aus den ausgebauten
Kommnnalweg von Steiner Hütte nach St. Latharincn, oder es umgeht den bei Linz liegenden
Kaisersberg in nördlicher oder südlicherRichtung, um direkt in Linz einzumünden. Welchevon
den drei Richtungen in der Gemarkung Liuz einzuschlagensein wird, kann sich erst bei dem
Rivellement zu den Vorarbeiten ergeben. Die Bedeutsamkeitdes Projekts ist iu die Augen fallend.
Der lokale Rutzen ist zn finden in der Anffchließung der Gemeindebänne Roßbach-Neiffert, der
großen Walddistrikte zwischen Ginsterhahn uud Neidenbruch, der Steinbrüche Ginsterhahn,
Stumverich und Römerich, der Hofgüter Linzer- und Dattenberger-Nonig, von denen ersteres,
etwa 100 li», groß, gar keinen vafsirbaren Abfuhrweg besitzt.

Der allgemeine Rutzeu des Projektes besteht, wie bereits früher hervorgehoben, in der
Herstellung einer direkten Verbindung zwischen der Wiedbach nnd dein Rheine, durch die
unzweifelhaft nicht allein der Verkehr der unmittelbar erschlossenen Orte Hesseln, Krumscheid,
Ginsterhahn, Heeg, Reiffert, Neidenbruch, sondern auch aller derjenigen jenseits der Wiedbach
gelegenenOrte, welche ihren Ausgangspunkt in Roßbach zu sucheu haben, mit der Stadt Linz
vermittelt werden wird. Unter Anderen wären hiervon aufzuzählen die Orte Rhams, Neschen,
Norscheid,Vreitscheid, Elsbach, Hombach uud die im Kreise Altenkirchen gelegenenOrte Epgert,
Steinebach, Krunkel, Peterslahr und Oberlnhr :c.

Die Kosten der Ausführung des Projektes belaufen sich, in Erwartung, daß die
Gemeinden Roßbach, Reiffert, Dattenberg die freie Hergäbe des Grund uud Bodens bewilligen
werden, wozu begründeteAussicht vorhauden ist, nach einem Ueberschlage des Geometers Zingsheim
auf circa 40—50 000 M. Besondere Bauschwierigkeiteuals Brücken, Dämme, größere Dnrch-
lässe:c. sind nicht vorhanden; das Basaltmaterial liegt in den in der Nähe gelegenen Steinbrüchen
der Gemeinde Dattenberg vorräthig, und dürfte fomit der zum Baue einer Prämienstraße von
Rohbach nach Neustadt seitens der Pruvinzial-Verwaltung bereits bewilligte Prämiensatz, der ja
auch, wenn die Wiedbachstraßeauf den Neubaufonds übernommenwird, zur anderen Verwendung
frei wird, genügen, um die Ausführung zu sichern. Letztere wird auch um so weniger Schwierig-
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keilen bereiten, als event, die Stadt Linz als Bangemeinde allem auch für die übrigen Gemeinden
einzutreten bereit sein wird.

Sobald nun seitens der Provinzial-Verwaltnng eine den Kosten und finanziellen Ver¬
hältnissen entsprechende Prämie in Aussicht gestellt ist, sollen sofort die Arbeiten zur Feststellung
des Projektes und eines speziellen Kostenanschlages begonnen werden, damit event, die Inangriff¬
nahme des Baues bereits im Frühjahre nächstenJahres erfolgen könnte.

Die Stadtverordneten von Linz hegen das Vertrauen, daß hohe Provinzial-Verwaltung,
die Zweckmäßigkeit und Nützlichkeit des Straßenprojektes anerkennend, bald möglichst eine
angemessene Prämie zum Baue der Straße von Nohbach nach Linz in Aussicht stellen werde.

Die städtischeWegebau-Deputation:
Lerner, Scheid, Hillenbrand,

Bürgermeister. Stadtverordnete.

Nv. 42.

Düsseldorf, den 29. November 1883.

Bei Uebernahmevon Wegen auf den Provinzialstraßen-Fonds ist die bisherige Praxis
die, daß die (Gemeinden nach Fertigstellung der Straße mit dem Antrage auf Uebernahme an den
hohen Landtag herantreten. Selbst die frühere Bewilligung von Bau-Prämien gibt keine Sicherheit
der späteren Uebernahme. Diese Praxis führt dahin, daß die Gemeinden veranlaßt werden, oft
über das Bedürfniß hinausgehende kostspielige Wege zu bauen, sich die Vau-Instrnktion selbst
auslegen und wenn es auf Uebernahme ankommt, wohl finden, daß entweder Bedeutung fehlt
oder mangelhafte Ausführung eine Erfüllung der Wünfche nnmöglich macht, während, wenn sie
früher definitivenBescheid gehabt, sie mit billigerem kommunalmäßigen:Ban ausgekommenwären.
Diesen Ucbelständenwürde vorgebeugt, weun es dem hohen Prouinzial-Landtage gefallen wollte,
zu bestimmen:

1. daß im Allgemeinenalle Wege, welche auf den Provinzialstraßen-Fonds übernommen
werden sollen, von der Provinzial-Verwaltnng durch ihre eigenen Organe ansgcbaut
werden sollen, natürlich gegen Einziehung der nach dem Kostenanschlägevon den
Gemeinden zu leistendenBeiträge;

2. daß alle Anträge mit Plan und Kostenanschlag vor Inangriffnahme der Arbeiten dem
hohen Landtage zur definitiven Befchlußfassungvorzulegen seien.

W. Graf von Spee, Melzenbach, Nels, Eich, von Loö,
Graf von Fürstenberg-Stammheim, von Monschaw, Noechling, Trapp,

Nautenstrauch, Freiherr von Fürstenberg, Wunderlich, Reinhard.
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Düsseldorf, den 29. November 1883.

Referat
des Provinzial-Verwaltungsraths

zu dem

Antrage des Abgeordneten, Herrn Grafen von Spee,
betreffend das Prännen-Stmßenwesen.

Der Prouinzial-Ncrwaltnngsrath hat den vorbezeichneten Antrag einer eingehenden
Erwägnng unterzogen nnd kann sich mit demselben im Allgemeinen mir einverstanden erklären.
Der Provinzial-Venoaltttngsillth hat jedoch die Ueberzeugunggewonnen, daß bei Annahme des in
Rede stehenden Antrages eine Modifikation der von dem 25. Provinzial-Landtage in seiner Sitzung
vom 12. April 1877 zum Beschlusse erhobeneuResolution des Abgeordnete» Frriherru von Eerde,
wodurch der Landtag die Erwartung ausfpwch:

„daß die Inaugriffuahme einer, ans Kostender Provinz neu auszubauenden Straße
nicht eher erfolge, als bis der Landtag hierzu seine Genehmigung ertheilt hat"

geboten sei, iudcm bei der beabsichtigten Einschränkungder Prämien, welche von dem Provinzial-
Verwaltnngsrathe zu bewilligen sind, falls in Zukunft zu jedem Reubaue, auch der uubedenteudsteu
Chausseestrecke aus Proviuzialmittelu die uorgängige Genehmigung des Provinzial - Landtages
erforderlichbliebe, vielfach die Inangriffnahme der dringlichsten Ban-Ausführungen zum Nachtheile
der Gemeinden bis zur Herbeiführung des bezüglicheil Landtags-Befchlussesiu unliebsamer Weise
verzögertwerden würde.

Der Prouinzial-Nerwaltungsrath erlaubt sich deshalb deu Vorschlag!
Der hohe Landtag wolle dem Antrage des Herrn Grasen von Spee in folgender
Formnlirnng feine Zustimmnug ertheilen, refp. bestimmen,daß:

». „für die Folge der Regel nach an Stelle der Gewährung vou Neuban-Prämien
au Gemeinden der Ausbau der Straßen durch die eigenen Organe der vrovinzial-
ständischen Verwaltung treten soll, wobei die Gemeinden anßer dem stets zu
gewährenden Grnnderwerbe nach Maßgabe ihrer LeistuugssähigtcitZuschüsse zu
leisten, sowie die sonst mit Rücksicht auf die obwaltenden Verhältnisse zu
stipulirendcn Bedingungen zu erfüllen haben;

l>. daß, insofern folche Straßen nicht aus dem im Etat für Neubau und Prämien
uorgefehenen Kredite bestritten werden können, in Gemähheit der Resolution des
Herrn Abgeordneten Freiherrn von Oerde die Inangriffnahme des Baues uicht
erfolgen darf, als bis der Landtag hierzu feine Genehmigung ertheilt hat."

Der Provinzial-Verwaltungsrath.
Wilhelm Fürst zu Wird,

Landtags-Marschall.
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Nr. 43.

Referat,
betreffend

den Antrag der Bürgermeisterzu Steele und Stoppenberg, im Kreise Essen, auf
Uebernahme der Kommunalstraßevon Steele nach Gelsenkirchenauf den

Provinzial-Straßenfonds.

Die Gemeinden Steele, Rotthausen nnd Kran im Kreise Essen sind bereits wiederholt
wegen Uebernahme der Kommunalstraße von Steele nach Gelsenkirchen(bis zur westfälischen
Grenze) vorstellig geworden.

Auf den ersten desfallsigenAntrag im Jahre 187? beschloß der Provinzial-Verwaltungs-
rath, von einer Nefürwortuug der qu. Uebernahme beim Provinzial-Landtage Abstand zu uehmen,
worauf der Antrag im Jahre 1881 erneuert wurde. Die Angelegenheitgelangte nunmehr an den
27. Provinzial-Landtag, welcher in seiner Sitznng vom 2. Dezember 1881 (^>ag. 71 der Geschäfts-
Protokolle), nachdem der diesmal mir bezüglichder Gemeinden Rotthausen und Kran, gestellte
Antrag (die Gemeinde Steele hatte sich dein Antrage nicht angeschlossen) von dein Bürgermeister
zu Stoppenberg zwischenzeitig zurückgezogen worden war, Uebergang zur Tagesordnung beschloß.

Gegenwärtig liegt ein neuer Antrag nnd zwar mit Betheiligung der Gemeinde Steele
vor, wobei letztere außer der Uebernahme zugleich die Bewilligung einer Vauprämie für den
Ausbau ihres Straßentheils beantragt hat. In den Bezirken der Gemeinden Rotthausen und
Kran, ist die Straße nach dein Berichte des Bürgermeisters bereits chausseemäßig ausgebaut.

Bezüglichder Prämienbewilligung für die Gemeinde Steele hat der Provinzial-Verwal-
tungsrath in seiner Sitzung vom 29. November er. genehmigendenBeschluß gefaßt, dagegen ist
derselbe auch jetzt nicht in der Lage, die Uebernahme der qu. Straße als Provinzialstrahe
befürworten zu tonnen, indem die Straße nicht diejenigeBedeutung für den größeren Durchgangs¬
verkehr hat, welche für die Uebernahme vorauszusetzenfein dürfte. Zwar liegt die Straße in
einer industriell bedeutsamen Gegend, allein für den durchgehenden Verkehr ist in den vorhandenen
Provinzialstraßen und Eisenbahnen (die noch nicht 7 Km lange Straße trifft allein mit 3 Eisen¬
bahnstationen, Steele, Kran, und Gelsenkirchenund 4 Bahnlinien zusammen) hinreichendgeforgt,
so daß sich die Bedeutung der Straße im Wesentlichendarauf beschränkt,stückweise als Zufuhrweg
zu diefen Bahnhöfen, fowie als Zuweg zu den umliegenden Kohlenzechen zu dienen. Mag daher
die Straße für den Lotalverkehr immerhin von Wichtigkeitfein, fo kann dieselbe doch nach Ansicht
des Provinzial-Verwaltungsraths ein die Uebernahme als Provinzialstrahe begründendesInteresse
nicht beanspruche,:.

Der Provinzial-Verwaltungsrath beehrt sich daher, bei hohem Landtage zu beantrage«!
„Die Uebernahme der qu. Straße abzulehnen."

Der Prom'nzial'Verwaltungsrath.
Wilhelm Fürst zu Wied,

Landtags-Marschall.
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Düsseldorf, den 29. November 1883.

Referat,
betreffend

die beantragte Uebernahme: a. der sogenannten Kohlenstraße, d. der Kreisstraße
Lünebach-Dasburg, o. der Thalstraße Niederprüm»Lünebach im Kreise Prüm als
Prouiuzialstraßen, sowie den Ausbau der Strecke Prousfeld'Lünebach der zuleht

genannten Straße aus dem Straßen-Neubaufonds.

Von dem Kreis-Landrathe zu Prüm ist der Antrag gestellt, folgende 3 Straßen:
»,. die sogenannte Kohlenstraße (von Winterspelt resp, der St. Vith-Schönecken-Mürlen-

bacher Provinzialstraße über Bleialf nach Nodt zur Aachen-Trierer Provinzialstraße),
b. die Kreisstraße Lünebach-Dasburg,
o. die sogenannte Thalstraße von Nicderprüm durch das Prümtlml nach Pronsfeld uud

weiter nach Lünebach
als Provinzialstraßen zu übernehmen, sowie den noch unfertigen Theil der letztgenanntenStraße,
die Strecke von Pronsfeld bis Lünebach,ans den: diesseitigen Strahen-Vaufonds ausbauen zn lassen.

In dem bezüglichen Schreiben des Landraths wird insbesondere auf die ungünstigen,
wirthschaftlichenVerhältnisse des Kreises Prüm hingewiesen und hervorgehoben, daß der Kreis
durch die Leistungen für den Vahnbau Oerolstcin-Prüm, durch die zur Bekämpfung des jüngsten
Nothstandes (Winter 1882/83) nothwendig gewesenen Aufwendungenuud durch die Leistungen für
die gedachte Kohlenstraße«., zu wclcheu VerwendungszweckenAnleihen zur Gesammthöhe von
rot. 250 000 M. aufgenommen werden mnhten, noch auf Jahrzehnte hinaus überbürdet und
wirthschllftlichlahm gelegt sei, so daß ohne die angestrebte Entlastung des Kreises und der
betheiligten Gemeinden durch die beautragten Straßenübernahmen ersterer für lange Zeit außer
Stande bleiben werde, neben den gesetzlichen Verpflichtungenauch andenveiten, zur Besserung der
Gesammtverhältnisse unbedingt nothwendigen Aufgaben gerecht zu werden und namentlich bei
künftigen Nothständen ferner wirksam eingreifen zn können.

Der Provinzial-Verwaltungsrath hat sich in seiner Sitzung vom 29. November er.
eingehend mit den in Rede stehendenAntragen befaßt und beehrt sich, dem hohen Provinzml-
Landtage in Nachstehendemseine bezüglichen Vorschläge ergebenst zu unterbreiten:

I. Um mit der wichtigerender in Rede stehendendrei Straßen zu beginnen, als welche
die Thalstraße Niederprüm-Lünebach zn bezeichnen ist, so glaubt der Provinzial-Venvaltuugsrath
w Bezug auf diese Straße die Auträge des Kreis-Laudraths, sowohl was die Uebernahme der
Straße betrifft, als auch hinsichtlich der Vervollständigung des Ausbaues derselbenmit den nach
ungegebenenModifikationen durchaus befürworten zu müsseu.

Die qu. Straße zweigt unterhalb des Ortes Niedcrprüm in der Thalrichtung (des Prümbach-
thales) von der hier einen hohen Bergrücken ersteigenden Köln-LuxemburgerProvinzialstraße ab,
berührt die Orte Watzerath und Pitteubach, trifft bei Pronsfeld anf eine kurze Strecke mit der
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St. Vith-Schönecken-Mürlenbacher Provinzialstraße zusmnmenund geht nach Nerlassungder letzteren
vrojcktmäßig, dem Thalzuge folgend, weiter bis Lünebach,wo sie sich als an ihrem Endpunkt mit
der Kölu-LuxemburgcrStraße, nachdem letztere den vorerwähntenBergrücken überwunden hat, wieder
vereinigt. Sie bildet somit eine Parallelstraße zu dem betreffendenStücke der Köln-Luxemburger
Provinzialstraße, vor welche!» sie jedoch unstreitbare Vortheile hat. Während die Prouiuzialstrahe
in der fraglichen Strecke andanernd äußerst starke Steigungsverhältnisse anfweist nnd nur au
vereinzelten, auf der Berghohe stehendenärmlichen Hänschen vorbeiführt, liegt die neue Straße
iu der Thalebene in durchweggünstigen Steigungsverhältnissen, uud berührt dabei die allerdings
nicht bedeutendenThalortschafteu Watzcrath, Pitteufeld uud Pronöfeld. Freilich hat die neue
Linie bei einer Gesammtlänge von 9226 in (wovon 1129 in mit der St. Vith-Schönecken-
Mürlenbacher Prouinzialstraße gemeinschaftlich sind) eine ruud 1500 in größereLäugencntwickeluug
als die vorhandene Provinzialstraße, welcher Umstand aber gegenüber den enormen Steiguugs-
verhältuisfen der letzteren kaum iu Betracht kommenkann. Gerade diesen, auf beiden Seiten des
betreffenden Bergrückensgleichmäßigstarten Steigungen der Prouinzialstraße verdanktdie Thnlstraße
ihr Entstehen und zwar hatte die KöniglicheRegierung zn Trier als vormalige Berwalterin der
Brzirksstraßeu (die Küln-LnxembnrgcrStraße ist ehemalige Vezirksstraße)bereits im Jahre 1861
Veranlassung genommen, eine Verlegung der qu. Straßcnstrecke in der Richtung der jetzigen
Thalstraße vrujektiren zn lassen uud behufs eveutueller Ausführung dieses Projekts ans dein
Bezirks - Straßenfonds uuter entfvrechendenVeitragsleistuugeu der interessirten Gemeinden mit
letzteren zu verhandeln. Da hierbei von den Gemeinden im Ganzen nur Leistungenim Werthe
von 850 Thlrn. erboten wurden, ruhte das Projekt bis zum Jahre 186?, welches Jahr für die
betreffende Gegend eine Mißernte brachte, so daß auf Maßnahmen zur Urbcitsgewähruug während
des Winters Bedacht genommenwerden mußte. Dieser Umstand bewog die Königliche Regierung
zu Trier das qu. Projekt dem zu Anfang 1868 tagenden 19. Provinzinl-Landtage mit dem
Antrage zn unterbreiten, die Ausführung aus Bezirts-Strasienfonds mit Hinznnahme der früher
offerirten Beitrage der Gemeinden »<1 850 Thlr. zu genehmigen. Der Provinzial-Landtag beschloß,
die Entscheidungüber diesen Antrag auszusetzen, „bis das Bedürfniß der Verlegung der Straße
hiureichend nachgewiesensei". In Folge dessen ruhte die Angelegenheit von Neuem, um erst
durch die Nothstands- Verhältnisse des Jahres 1880 wieder Austoß zu fiudeu, und zwar
unternahmen es jetzt die Gemeinden Watzcrath, Pittenbach und Pronsfeld auf Grund eines
anderweit mit Berücksichtigung der Vorschriften des Provinzial - Straßenregulativs vom
17. Januar 1876 aufgestellte»Projekts uuter Beantragung von Beihülfen aus dem Kommunal-
Wegebaufonds selbst au deu Ausbau der qu. Straße für ihren Theil herauzutreten. Durch den
in Aufsicht stehenden Setündärbahnbnu Gerolstein-Prnm mußte aber auch das Bedürfniß
nunmehr als eiu um so dringenderes erscheinen, da es sich nunmehr darum handelte, für den zu
erwartenden Verkehr aus den: südlicheil Theile des Kreises Prüm nach den: Bahnhöfe Prüm
das iu deu übermäßigen Steigungen der ,Uüln-LnreinburgerProvinzialstraße zwischen Lünebach-
und Niedervnün gegebeneHinderniß zn entfernen und zugleich deu betreffendenvon der Provinzial¬
straße abgeschnittenenThalstrich nebst den damit tommunizirenden,seitwärts gelegenenGemeinden
vermittels der neugeschaffeueuVerbindungsstraße au die Sekundärbahn anzuschließen. Der
Prouinzial-Verwaltungsrath bewilligte einen Theil der beantragten Beihülfen und wiederholte
die Bewilligungen in dem darauf folgenden Jahre nach Maßgabe der Fortschritte des Baues,
welcher nunmehr auf der Strecke Niedervrüm-Pronsfeld seiner Fertigstelluug entgegengeht. 6s
fehlt somit noch die ca. 1 Kln lange Strecke Pronsfeld-Lnnebach, zn deren Inangriffnahme die
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Gemeinde Lünebach bisher ungeachtet einer derselben zugesagten Beihülfe aus dein Geineinde-
Wegebaufouds i,u Vetrage vou 5000 Vt. nicht zu bestimmen war. Die betreffende Strecke
ist aber gegenwärtig mit Rücksicht ans die schon im Van begriffene Weiterführung der vorerwähnten
Sekuudärbahn von Prüm thalabwärts über Pronsfeld, Nleialf ?e. nach St. Vith und weiter,
wobei Pronsfeld Perfonen- nnd Giiterstation erhalten soll, um so mehr von Nedeutuug und
der baldige Ausbau derselben nm so nothwendiger, als es jetzt darauf ankommt, die Provinzin!,
straße von Lünebach ans mit der zukünftigen Station Pronsfeld zu verbinden, beziehungsweise
für die weiter abwärts liegenden Gemeinden in der qu. Strasienstrccke den Anschluß au die
genannte Bahnstation herzustelleu. Für den Fall also, daß der Prouiuzial-Landtag die Uebernahme
des ganzen Straßcnzuges Riedervrüm-Pronsfeld-Lünebach genehmigen möchte, und in der
Voraussetzung dieser Genehmigung erachtet der Provinzial-Verwaltungsrath es für angemessen,
das, die ständische Straßen-Vcrwaltnng direkt in den Ausbau der Strecke Prousfeld-Lünebach
einzutreten ermächtigt werde, zumal es sich mir um eine kurze Strecke handelt, deren Kosten
einschließlich des Grnndcrwerbs sich voraussichtlichnicht allzu hoch belaufen werden. Die Grnnd^
erwerbskvsteu,welche ans etwa 5000 M. augenommen werden können, werden dem desfallsige»
generellen Grundsätze znfolge von der diesseitigenUebernahme auszuschließensein, bcziehuugsweise
wird vom Provinzial-Vcrwaltuugsrathe die Vedinguug vorgeschlagen, daß, sei es vou den
interessirten Gemeinden, sei es von, Kreise Prüm in Vertretung der letzteren, der znm Ban der
g». Strahenstrecke erforderlicheGrund nud Vodeu frei uud uuentgeltlich zur Verfügung gestellt,
die übliche Garantie bezüglichder Vorfluthverhättnisse übernommen und für die sonstigen vom
Proviuzial-Verwaltungsrathe eventuell näher festzustellenden Kautelen Sicherstellnug gewährt wird.
Hierbei würde noch zu berücksichtigen sein, daß die vorerwähnte der Gemeinde Lünebach ans dem
Gemeiude-WegebaufondszugesicherteBeihülfe vou 5000 M,, welche »och intakt nnd mit dem
Vorbehalte bewilligt ist, daß dieselbenicht zn den Grunderwerbskostenverwandt werden darf, an
den letztgenannten Fonds eventuell zurückfällt. Die Prästirung des Gruuderwerbs kauu aber
vorliegend um so eher den betheiligtcn Gemeinden überlassenbleibe», als die Gemeinde Lünebach
bereits 1500 M. uud die Gemeiude Prousfeld angeblichdesgleichen2000 M. (als Beihülfe für
Lünebach) für deu fraglichen Grunderwcrb uotirt hat, erstere Gemeinde allerdings mit der
ausdrücklichenErklärung, ein Mehrcres für den qu. Bau überhaupt uicht thun zu wolle». Die
hierimch noch fehlende Summe ist aber so gering, daß es kein Bedenken hat, die Beibringung
derselben nöthigenfalls dem Kreise Prüm als Gesammttheil anheimzugeben,falls es dem Landrath
nicht gelingen möchte, die betreffenden nächstbetheiligten Gemeinden zu einer entsprechenden Beisteuer
an die Gemeinde Lünebach zn bestimmen.

Für die Uebernahme der Thalstraße und beziehuugsweisefür den vorstehend empfohlenen
Ausban derselben in der Strecke Lünebach-Pronsfeld als Provmzialstmße spricht »cbe» der Rücksicht
ans das Vertehrsiutercsfe i» zweiter Reihe mich der Umstand, daß alsdann die 7454 n» lange
Vergstrecke der .Wn-Luxcmlmrgcr Proviuzialstraße, abgesehen von einer 218 >n langen, mit der
Et. Vith-Schünecken-NtnrlenbacherStraße gemeinsamenStrecke, als für den durchgehenden Verkehr
vollständig überflüssig, derelinquirt und den davon berührten Gemeinden zur Uutcrhaltnng als
bloßer Kommuualwcg überlassenwerde» taun. Es würden also die bisherigenUnterhaltungskosten
dieser Straßenstrecke' für den Provinzial-Straßenfonds in Wegfall kommen, beziehuugsweifedie
Genehmigung des Uebernahme-Antrags bezüglich der Thnlstraße darauf hiuauslaufeu, an Stelle
einer für den größeren Verkehr uo» jeher ungeeiguetcn, weil änsterst mühsam zu pafsirendm
«erg-Straßeustrecke eiue nur wenig längere, dabei bequeme uud durch die veränderten Verkehrs-
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beziehungcnnothwendig gewordeneThalstraße einzutauschen. Die betreffenden Gemeinden haben
sich, abgesehenvon Lüncbach, mit der eventuellenUebernahme der qu. Provinzial-Strahenstrecke
bereits einverstanden erklärt.

Endlich kommt noch in Betracht, daß eine ordnnngsmäßige Unterhaltung der qu. Thal¬
straße den sehr armen Gemeinden geradezu unmöglich sein wird, so daß auch aus diesem Grunde
im Interesse eines geregelten Fortbestandes der Straße die Uebernahme ans den Provinzial-
Straßcnverband angezeigt erscheinen dürfte.

Der Provinzial-Verwaltungsrath faßt hiernach seine Vorschlage bezüglich der vorbehandelten
Straße dahin zusammen:

„^ die Uebernahme der Thal-Straßcnstrecke Niedervrüm-Pronsfeld als Provinzialstraße
unter der Bedingung eines guten, vrovinzialstraßenmäßigen Ausbaues Seitens der
Gemeinden, welchen hierzu nach dein Ermessen des Provinzial-Verwaltungsmths
Beihülfen aus den: Konnnunaliuegebau-Unterstützungsfundsbewilligt werden können,
zu genehmigen;

d. ferner zu genehmigen, daß die Strecke Pronsfcld-Lünebach aus dem diesseitigen
Straßen-Ncubaufonds geballt werde, mit der Bedingung, daß kreis- oder gemeindeseitig
der Grund und Boden kostenfrei gestellt und für die Veränderung der Vorfluth-
verhältnisse sowie sür die sonstigen, im Straßeninteresse nothwendig scheinenden
Kautelen Sicherstellung gewährt wird;

e. endlich zu genehmigen, daß nach vollständiger Uebernahme der Thalstraße die
korresvondirendeStrecke der Köln-LlircnlburgerStraße als Provinzialstraße derelinquirt
werde."

II. Die Kreisstraße Lünebach-Dasburg, welche, als miuder wichtig wie die Thalstraße,
nach dieser, jedoch vor der dritten in Nede stehendenStraße, der sogenannten Kohlenstraße, in
Betracht tomnit, geht in Lünebach von der Nitburg-Waxwciler-Oudler Provinzialstraße ab und
führt durch die Orte Lichtenborn, Arzfcld, Irrhaufen, Daleiden bis nach Dasburg, von wo aus
sie auf Luxemburg'schemGebiete Fortsetzung bis zur Station Clervaur der Prinz-.heinrich-Bahn
hat. Ihre Lange betragt 23 919 laufende Meter. Zur Zeit besteht von Clervanx bis Prnm
Postverbindung auf der qu. Straße. Ihre jetzige Bedeutung für den Verkehr liegt darin, daß sie
den betreffenden (südwestliche,:) Theil des Kreises Primi einerseits mit der genannten Bahnlinie,
andrerseits mit der Kreisstadt Prüm in Verbindung bringt. Mit der demnächstigcnHerstellung
der Sekundärbahn Prüm-St. Vith wird aber die Nedmtung der Straße insofern eine andere, als
sich dann der jetzt über dieselbe nach der Luxemburg'schen Bahn hinziehendeVerkehr zum größeren
Theile in umgekehrterRichtung der sehr viel näher liegenden Station Pronsfeld («anl. oben)
zuwenden wird. In Berücksichtigung ihrer Bedeutung für einen größeren Verkehr dürfte sich also
die qu. Straße an sich vielleichtzur Provinzialstraße eignen, indessen würde nach Maßgabe ihrer
baulichen Beschaffenheitbehufs der Uebernahme ein durchgreifender und jedenfalls änßerst kost¬
spieliger Umbau nicht zn umgehen sein. Die Steigungsverhältnisse derselben gehen nämlich über
das für Provinzilllstraßen vorgeschriebeneMarnnum von 50 mm pro Meter erheblich hinaus/
indem sie vielfach von 50,« mm bis zu 99,5 mm variircn. Znr Vornahme des qu. Umbaues
ist aber der Kreis Prüm aus eigenen Kräften nicht im Stande lind erscheint es überhaupt
zweifelhaft, ob der Umfaug des Verkehrs zu den großen Kosten dieses Umbaues im Verhältnisse
steht, zu deren Berechnung es übrigens zur Zeit an jedem Anhalte fehlt.
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Bei dieser Sachlage glaubt der Provinzial-Verwaltungsrath dem Provinzial-Landtagc
Ablehnung des gegenwärtig vorliegenden Antrages auf Uebernahme der Kreisstrahe von Lünebach
nach Dasburg vorschlagenzu sollen. Der Proviuzial-Verwaltungsrath würde eventuell bereit sein,
dem finanziellen Nothstande des Kreises Prüm durch Gewährung von namhaften Beihülfen zur
Unterhaltung genannter Krcisstraße aus dem Kommunalivegebau-UnterstützungsfondsRechnung
zu tragen.

III. Was schließlich die sogenannte Kohlenstraße betrifft, so handelt es sich hierbei um
eine Straße, welche z. Z. wenigstens nieder einen größeren Durchgangs-, noch einen erheblichen
lokalen Verkehr ausweist. Dieselbe wurde zwar schon im Jahre 1870 vrojektirt, jedoch schritt
man erst im Jahre 1879 znr Ausführung, als die damalige Ncdnktion der Arbeiten auf dem
Bleialfer Bergwerke die Ergreifung von Maßnahmen zur Beschäftigung der zahlreichen, brodlos
gewordenenArbeiter nothwendig machte. Die auf rot. 130 000 M. veranschlagten Vaumittel
wurdeu zur Hälfte aus Staatsfonds bewilligt. 43 300 M. bewilligte der Provinzial-Verwaltungsrath
als Beihülfe und der Nest von 23 700 M. wurde vom Kreise Prüm im Wege der Anleihe beschafft.
Den Grnnd nnd Boden stellten die Gemeinden.

Die Straße beginnt an der St. Vith-Schönecken-Mürlcnbacher Provinzialstrahe bei
Wintersvelt und führt über Langerfeld, Nlcialf nnd Anco nach Nodt zur Aachen-TriererProvinzial-
strahe, auf diesen: Laufe einen der unwirthlichstenTheile der hohen Eifel durchziehend. In Nleialf
schneidet sie die Prüm-Nleialf-Schönbergcr Provinzialstraße, so daß im Ganzen 3 Prouinzialstrahen
durch dieselbe als Querstrahe verbunden werden. Die Länge der Straße beträgt 22 805 m,
wovon 1230 m mit der Prüm-Bleialf-Schönberger Provinzialstrahe zusammenfallen.

Die gegenwärtigeBedeutung der Straße besteht hauptsächlich darin, daß sie dazu beitragen
kann, eine ausgedehnte (über 3000 Morgen große) Oedlandflächemit immerhin kulturfähigem,
insbesondereangeblichznr Klcezncht geeignetemBoden der Landwirthschaft zu erschließen,und so
zur Hebnng der wirthfchaftlich traurigen Verhältnisse der betreffenden Gegend vielleicht von
erheblichem Nutzen sein wird. Für den größeren Verkehr kann die Straße möglicherweisedann
Bedeutung gewinnen, wenn die Sekuudärbahn Prüm-St. Vith hergestelltsei,: wird, indem alsdann
«on zwei Seiten her der Verkehr nach dem Bahnhöfe Vlcialf über die au. Straße geht. Ob aber
dieser Verkehr so bedeutend sein wird, daß die Uebernahme als Provinzialstraße in Aussicht zu
nehmen wäre, muß dahingestellt bleiben, namentlich da für den oberen Theil der Straße (von
Nleialf bis Nodt) in der allerdings längeren Provinzialstraße Losheim-Drcis bereits eine Parallel¬
straße nach Nleialf vorhanden ist^

Der Provinzial-Verwaltungsrath hält es daher für angezeigt, bei dem hohen Landtage
"uch die Ablehnuug der Ueberuahme der Kohlenstraßezu beantragen.

Der Provinzial-Verwaltungsrath.
Wilhelm Wrst zu Wied,

Landtags-Marschall.

,'!,! '



244

Düsseldorf, den 20. Roveniber 1883.

Referat,
bclrcsscnd

die Verwendung der von dem 28. Rheinischen Protnnzial^ondtage zur Vckmnpfnng
des Nothstandesbewilligten Mittel nnd die znr Verhütung solcher Nothständefür die

Znknnft Seitens des Provinzinl-Perwaltnngsrathcsbisher geschehenen Schritte.

Um dein Prouiuzial-Verwaltnngsrathe zur Bekämpfung des in Folge wiederholten Hoch-
wassrrs und der vorausgegangenen Mißernte in den Flusithälern und in den (Gebirgsgegenden
der Provinz befürchteten Nothstandes die erforderlichen (Geldmittel zu gewähren, hat der
28. Nheinifche Prouinzial-Landtag in seiner Plenarsitzung vom 13. Dezember 1882 die nach¬
folgenden Beschlüsse gefaßt:

1. daß aus den Bestände» des .Nreisfonds während der Etatsperiodr vom
1. April 1882 bis 31. März 1884 jährlich ein Betrag von 150 000 M. zur Ver¬
stärkung des Stammkapitals des Meliorationsfonds für die Rheinprovinz entnommen
und der Proviuzial-Verwaltungsrath ermächtigt sein soll, im Falle des eintretenden
Bedürfnisses die beiden Raten von zusammen 300 000 M. jetzt gleich ans den
Beständen des Kreisfonds vorschnsiweise zn entnehmen und bei der ersten Ausleihung
jener 300 000 M. größere Erleichterungen hinsichtlich der Verzinsung und Rückzahlung
jener Darlehen wie iu ß. 5 des Statuts des Meliorationsfonds vorgefehenist, ein¬
treten zu lassen;

2. dein Prouinzial-Vcrwaltungsrathe die Ermächtigung zu ertheilen, an einzelne
von der Überschwemmung oder der Mißernte diefes Jahres bcfonders hart brtroffem'
Gemeinden zur Ausbesserungentstandener Schäden oder zur Anschaffungvon Gebens-
mittelu und Saatfrüchteu oder zur Veschaffuug uou ArbeitsgelegenheitDarlehen bis
zur Gesammthöhevon 250 000 M. aus der Prouiuzial-Hülfsiafse zu einem geringen
Zinsfuße oder nach den Umständen auf die Dauer von längstens 10 Jahren zinsfrei
zu bewilligen;

3. den Provinzial-Verwaltungsrath ferner zu ermächtigen, an einzelne Krrife zur
Ausführung öffentlicher Arbeiten oder zum Ankaufe von Lebensmitteluoder Saatfrüchten
Darlehen aus dem augesammeltenFonds der .Nreisrente bis zur (Hesnnnnthöhe von
500 000 M. zu 2°/° Zinsen unter der Bedingung zu gewähren, daß der Kreis sich
bei der späterenVertheiln»«, des Krcisfonds das erhalteneDarlehen anf seinen Antheil
an dem Kreisfouds anrechnen lassen muß, infofern bis dahin das Darlehen uicht ^'"
Wege der Amortifatiou oder sonstiger Rückzahlunggetilgt sein sollte;

4. endlich den Provinzial-Verwaltungsrath zu ermächtigen, zur Minderung^
Rothstaudes iu der Rhciuvrcwinzaus dem Stiindesonds eine Summe von 150 000 M'
als tonck« ^oräu zu vertuenden.
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Nachdem den Behörden von diesem Beschlusse Kenntnis; gegeben worden war, wnrden
aus allen Theilen der Provinz zahlreiche,die disvouibelcn Mittel weit übersteigendeAntrage aus
Bewilligungen von Darlehen »nd Beihülfen :^ toncl« xorcku an die provinzialstäudischeVer-
nmltnng gerichtet.

Es ergab sich indessen sehr bald, daß der durch die Ueberschwemmungcnin den Fluß-
lhalern verursachte Schade!,, so erheblich derselbe auch war, nicht so sehr die Hülse der vrovinziab
ständischen Vrrwallung erheiscbte, als die in den Gebirgsgegendenmit unvorhergesehener Naschhcit
und Intensität hereinbrechende Noth, welche bereits zn Anfang des Jahres 1883 einen solchen
Grad erreichte, daß die Hülfsbedürftigkeit der Bewohner der Mihthäler dagegen völlig in den
Schatten trat.

Hiezu kam, daß nicht allein die wahrhaft großartige Hülfsthätigkeit der Privaten und
Vereine des In- und Auslandes sich vorzugsweise der Minderung der Noth in den Fluhthälern
zuwandte, da die Hülfsbedürftigkeit der Gebirgsbewobner nicht so allgemein bekannt war, sondern
daß mich die Staatsregierung, nachdembereits zn Anfang Dezember 1882 durch Seine Majestät
den Kaiser und König als Beihülfe zur Linderung der durch die Neberfchwemmungen herbeigeführten
augenblicklichen Noth die Summe von 500 000 M. aus der Staatskasse bewilligt worden war,
dem Landtage der Monarchie einen Gesetz-Entwurf,betreffenddie Bewilligung von Staatsmitteln
zur Beseitigung der im Stromgebiete des Rheines durch die Hochwasserherbeigeführten Ver¬
heerungen, vorlegte, wonach den Überschwemmungsgebietenin den Provinzen Rheinland und
Hessen-Nassaumit darlehensweise und ü tuuä» pei-cln zn bewilligendenStnatsgeldern die aus¬
giebigsteHülfe zu Theil werden sollte. Der bezeichnete Entwurf hat denn mich die Znstnnmnng
des Landtages der Monarchie gefnnden und ist unter dem 21. Iannar 1883 als Gesetz vnblizirt
worden. Dnrch dieses Gesetz wurde der Stantsregierung die Summe von drei Millionen Mark
zur Verfügung gestellt, um daraus Bewilligungen eintreten zu lassen: n) au einzelne Beschädigte
zur Erhaltung im Haus- und Nnbrungsstande; li) an Gemeinden zur Wiederherstellung ihrer
beschädigtengemeimmtzigenAnlagen; c) zur Wiederherstellungund zur nothwendigenVerbesserung
der beschädigten Deiche und Uferfchntzwerke und der damit in Verbindung stehenden Anlagen. Das
Gesetz wies die Entscheidung über die Bewilligungen den Organen der Staatsregierung zn,
statuirte aber bezüglichder Bewilligungen zu den unter a, und u bezeichneten Zwecken eine begut¬
achtendeMitwirkung der ständischenVerwaltungsausschüsse. Es fiel sonnt sür die Nhenrprovinz
dem Provinzial-Vrrwaltnngsrathe die Anfgabe zu, die Beschlußfassungüber die Verwendung der
bezeichneten Staatsgeldcr vorbereiten zn helfen, welcher Anfgabe sich derselbeunterzogen und seine
dcsfallsige Thätigkeit in der Sitzung vom 30. Mai/1. Inni 1883 beendigt bat.

Bei dieser Sachlage erschien es dein Provinzial-Verwaltungsrathr geboten, zunächst über
die aus den uothlcidendru GebirgsgegendeneingelaufenenUuterstützungsauträgezu entfcheiden und
die aus dem UeberfchwenunungsgebieteeingegangenenAnträge unter Nefervirung eines Theils der
vom 28. Landtage bewilligten Mittel einstweilenzurückzulegen.

Nach sorgfältiger Prüfung wurde eine große Anzahl der Anträge aus den uothleidendcn
Gebirgsgegendendnrch Bewilligung von Darlehen nnd Beihülfen vom Provinzial-Ver>ualtungsrathe
berücksichtigt. Leider war es' bei der Beschränktheitder vorhandenen Mittel nicht möglich, den
fämmtlichen Anträgen zu entsprechen, es konnten vielmehr nur diejenigen zur Berücksichtigung
ausgesondert werden, welche bei der Abwägung gegen die übrigen als besonders dringlicherschienen.

Wie sich hiernach dir stattgehabten Bewilligungen ans die einzelnen Regierungsbezirke,
Kreise und Gemeinden vertheilen, ist in der anliegendenUebersicht des Näheren ersichtlich gemacht ^
worden. ^^
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Hiernachsind für die von der Mißernte betroffenen Gegendenim Ganzen bewilligtworden:
1. an Darlehen aus dein verstärkten Meliorationsfonds . 14 200 M.
2. „ „ „ „ Fonds von 250 000 M. . . . 193260 „
3. „ „ „ „ Kreisrentenfonds ......418700 „
4. an Beihülfen i». louä« perän........120 000 „

Summe . . 746160 M.

Außerdeni sind aus Anlaß des Nothstandes aus dem Etatskredite für die Straßen-
Verwaltung pro 1883/84 an Wegebau-Beihülfen bewilligt worden:

1. für den Kreis Adenau.....23950 M.
2. „ „ „ Kochem .....3100 „
3. „ „ „ Mayen..... 300 „

<;,
?,
8.

Ahrweiler ..... 1200
Bitburg..... 3 700
Dann ...... 26400
Schleidm ..... 3 600
Montjoie ..... 4 500
Nheinbach .... 900

67 650 M.

Ferner sind an Wegebau-Nauhülfen auf die Sammelanträge pro 1883/84 für Nothstands-
treise resp. Gemeinden bewilligt und sofort zahlbar gemachtworden:

1. für den Kreis Verncastel .... 7 700 M.
2. „ „ „ Dann..... 19150
3. „ „ „ Prüm..... 47800
4. „ „ „ Saarburg .... 2350
5. „ „ „ Trier (Land) ... 4100
6. „ „ „ Wittlich..... 4 800
7. „ „ „ Adenau..... 13 950
8. „ „ „ Neuwied .... 7000
9. „ „ „ Malmedy . . . . 16109

10. „ „ „ Montjoie .... 2000
11. „ „ „ Schleiden .... 8650

133 600 M.

201250 M.

also im Ganzen Verwendung zu Darlehen und 5, luuü« perän für die noth¬
leidenden Gebirgsgegenden ................947 410 M.

In der Sitzung des Provinzial-Verwallnngsrathes vom 14./16. März 1883 wurde im
Anschlüssean die Bewilligung einer Reihe von Darlehen und Beihülfen sodann folgender
Beschluß gefaßt:

1. von den stattgehabten Bewilligungen dem Herrn Ober-Präsidenten und den
sämmtlichenNegierungs-Präsidenten Mittheilung zu machen;
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2. die gefaßten Bewillignngs-Beschlüssesofort zur Ausführung zu bringen, ohne
die Feststellungdes Sitzungs-Protokolls abzuwarten;

3. zu erkläre,!, daß es mit der Aufrechterhaltungder Ordnnng des finanziellen
Haushalts der Provinz unverträglich sei, weitere Bewilligungen für die nothleidenden
Gebirgsgegendenauf Grund der dem Provinzial-Verwaltungsrathe durch Beschluß des
28. Nheiuischen Provinzial-Landtagcs vom 13. Dezember1882 ertheiltenErmächtigung
eintreten zu lassen und in Folge dessen die Herren Rcgiernngs-Präsidenten zu ersuchen,
weitere Anträge dieser Art als aussichtslos gar nicht mehr hierher gelangen zu lasseu
und die Lokalbrhordcnin diesem Sinne mit Instruktionen zu versehe» mit dein Anfügen,
daß es den Gemeinden überlasseu bleibe, event. Darlehen unter den gewöhulicheu
Bediugungen bei der Provinzial-Hnlsskassenachznsucheu;

4. die aus den nach Beschluß des 28. RheinischenProviuzial-Landtages vom
13. Dezember 1882 dem Provinzial-Verwaltungsrathe zur Linderung des Nothstandes
in der Nheinvrovinz znr Verfügung gestelltenSummen noch disponibelen Mittel für
das Ueberschwemmuugsgebietzu reservircn und zwar hauptsächlichzur Verwendung
für folche Zwecke, für welche nach dem Nothstandsgesetze vom 21. Januar 1883 eine
Beihülfe nicht gewährt werden kann;

5. iu drei öffentlichenBlättern eine kurze Darlegung über das Seitens des
Provinzial-Verwaltungsrathes bei deu Bewilligungen zur Lindernng des Nothstandes
iu den Gebirgsgegenden eingehalteneVerfahren und die zur Anwenduug gebrachten
Grundsätze zu veröffentlichen;

6. den betheiligten Herren Neffortminister» gegenüber auszusprechen, daß die
seit den letzten Jahren wiederholthervorgetretenenNothstände in der Eifel es dringend
nothwendig erscheinen lassen, Maßregeln zu einer dauernden Besserung der wirtt,-
schaftlichcn Verhältnisse der Eifel und znr Abstellung des dort chronischgewordenen
Nothstandes baldmöglichst im Wege der Gesetzgebung und im Wege der Gewährung
staatlicher Beihülfen zu ergreifen, sowie den Landes-Dircktor mit der Ansführnng
dieses Beschlusses zu beauftragen.

Dabei wurde uoch bestimmt, daß das an die Nessortministerzn richtende Schreiben
nebst allen zugehörigen Grundlagen desselben dein nächsten Prouinzial-Landtage mit¬
getheilt werde, welchen: alsdann auch überlassenwerden könne, sein Interesse für die
bessere Wiederbewaldung der Eifel durch Bewilligung einer größeren Sninmr zu diesem
Zwecke an den Tag zu legen.

Von der in Satz 5 des vorstehend referirten Veschlnsses vorgesehenen Veröffentlichung
ist mit Rücksicht auf den Umstand, daß verschiedene öffentliche Blätter, u. A. die Kölnische Zeitung
und die Kölnische Volkszeituug, eine sachgemäßeBesprechung des Nothstandes in den Gebirgs¬
gegenden uud auch der Seitens der provinzialständischenVerwaltung zur Linderung desselben
entwickelten Thätigkeit haben eintreten lassen, vorläufig Abstand genommen und der Beschluß im
Uebrigen zum Vollzuge gebracht worden.

Insbesondere hat der Landes-Direktor in Vollziehung des Satzes 6 des Beschlusses das
nachstehende Schreiben an den KöniglichenOber-Präsidenten gerichtet:
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Düsseldorf, den 27. Juni 1883.

Im Verfolge meines Schreibens vom 20. März d. I. IV. 980, betreffend die
in der Sitzung des Prouiuzial-Verwaltungsrathcs vom lt./!6. Miirz d. I. erfolgten
Bewilligungen zur Nekänrpfuugdes Nothstandes in den Gebirgsgegendender Provinz,
beehre ich mich Ew. Erccllenz die nachstehendenAusführungen ganz ergebenst zn
unterbreiten:

Nachdenrdie Anwohner des Rheines und seiner Nebenflüsse im November 1882
durch verhecreudeÜberschwemmungen betroffen worden waren und es gleichzeitig zur
Kenntniß der RheinischenProvinzial-Bcrwaltnng gekommen ivar, daß in verschiedenen
(Gebirgsgegendender Provinz in Folge der Mißernten der letzten Jahre, insbesondere
des Jahres 1,882, ein anßergewöhnlicherNothstand bevorstehe,trat an die Proviuzial-
Berwallnug die Frage heran, ob sie aus ihren Fonds besondere Anfweudungen zur
Liuderuug dieser Nothstände macheu follte.

Die nach dieser Nichtnng gepflogenenVerhandlungen führten zu einer Beschluß-
fassnng des gerade damals versammelten 28. Prouiuzinl-Landtages vom 13. Dezember
1882, wodurch dem Provinzial-Verwaltungsrathe die Ermächtignng ertheilt wurde, in
ähulicher Weise, >vie dies bereits eiumal i>n Jahre 1880 zur Linderung des damals
in Folge der Mißerute in der Eifel :e. herrschendenNothstandes geschehcu war, sehr
bedeutendeSummen theils darlehnsweise zu geringem Zinsfüße oder zinsfrei, theils
-r lnnäs ^orclu aus Prouinzialmittelu zrir Linderung der Noth im Ueberschwemmungs-
gebiet nnd in den Gebirgsgegeudenzu verausgaben.

Der Wortlaut des bezeichnete» Beschlusses ist ans den Vorbemerkungender hier
nugefchloffenen Nebersicht ersichtlich.*)

N^achdenlder gedachte Beschluß zur Kenntniß der Behörden uud Einwohner der
Provinz gelangt war, gingen ans allen betroffenenTheilen derselben Anträge ans
Bewilligung von Darlehen und Beihülfen ans den Nothstandsfonds in einem solchen
Umfange ein, daß die Berücksichtigungsämmtlichervon den (Gemeinde- uud Staate
beHürden für begründet erklärten Anträge, namentlich auf Perweudungeu zu Gunsten
der nothlcidendenGebirgsgegenden,die Kräfte der Provinz erschöpft uud dereu Thätigkeit
zrl nndereir gemeinnützigenZwecken ans Jahre hinaus lahmgelegt, wenn nicht gar den
Nnin ihrer Finanz-Verwaltung nach sich gezogen haben würde.

Zudem war der Proviuzial-Verwaltuugsrath nicht iu der Lage, über die ihn!
durch den Landtags-Bcschlußvom 13. Dezember1882 gezogenen (Grenzen hinanszngehen.
Es erübrigte daher nnr, aus der Menge der vorliegenden Anträge einen Verhältniß-
mäßig kleinen Theil zur Berücksichtigungausznfondern.

Indem der Provinzial-Verwaltungsrath einen entfprechendenBetrag ans den
znr Verfügung stehendenFonds für das lleberfchwemmungsgebietreferuirte, bewilligte
er iu sciuen beiden Eitzuugen von: I7./20. Jauuar und vom I4./16. März 1883,
wie die bereits erwähnte Uebersichtergibt, im Ganzen 746160 M. für die von der
Mißernte betroffenen Gebirgsgegenden, ivozn noch die gleichzeitig aus Aulasi des

") Vs war eine summarischeUebersichtder sämmtlichen Vewilliffnnssenbeigeschlossen,welche den bezüglichen
«»ndtngs Veschluh (l!<,nf. den Vinaang des qessenwärtissen Referate«) wörtlich »nfführte.
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Nothstands beschlossenenNewilligmMn an Wegebau-Beihülfen aus den dafür verfüg¬
bare» anderweiten Funds im Gefammtbetrage von 201 250 M. trete,,, sodaß sich ein
Gefmnmtbetrag der Verwendungen von 947 410 M. ergibt.

Der Provinzial-Verwaltungsrath hat dabei der UeberzeugungAusdruckgegebeu,
daß mit den im Jahre 1880 zu NothstaudszweckruaufgewendetenGeldern nnd mit
den gegenwärtigen Bewilligungen, so bedeutend die Snmme derselben mich ist, eine
nachhaltige Besscrnng der wirthschaftlichcn Zustande der Gebirgsgegendennicht erreicht
werden, daß vielmehr der Nothstand in denselbendessen nngeachtet fortdanern und in
jedem künftigen Jahre, in welchem der Erntemisfall ein unbefriedigenderfein follte,
mit gleicher Intensität nur gegenwärtig in der eklatautestcuWeise zu Tage trete»
wird, sofern nicht der Staat sich der Aufgabe unterzieht, den Ursachen dieses chronische»
Nothstandesnnchzuforscheu uud die geeigneten Mittel anzuwenden,nm denselben dauernd
zu beseitigeu.

Der Provinzial-Verwaltuugsrath hat bei diefer Sachlage es uicht iu Aussicht
stellen zu können geglaubt, daß die Provinz bei wiederholtemAuftreten eines akuten
Nothstandes in den Gebirgsgegendennochmals in ähnlicherWeise, wie dies 1880 uud
in diese»! Jahre geschehen, mittelst erheblicher außerordentlicherAufweuduuge»zu dessen
Linderung beitragen werde.

Einestheils glaubt der Provinzial - Verwaltungsrath, daß nicht die Provinz,
sondern der Staat zu solchen Maßnahmen verpflichtet nnd daß es daher dem Staate
zn überlasse»sei, die nothwendigeHilfe zn leisten, anderntheils aber ist er der Meinung,
daß alle Verwendungen znr Abwendung der augenblicklichen Noth, ohne daß
gleichzeitig Schritte znr dauernden Beseitigung der Ursache» des Nothstandes erfolgen,
nur Palliativmittcl darstellen, deren Erfolge zn den anfgewendetenMitteln nicht im
Einklänge stehen.

Endlich erblickt der Provinzial-Verwaltnngsrath in der Verausgabung so bedeutender
Snmmen zu nußerordeutlicheuAufwendungeneine ernstliche Gefährdung der Ordnung
des finanziellen Hanshalts der Provinz, ein Moment, welches hier vor Allen: in
Betracht kommt, weil die Provinzial-Umlage, insbesonderemich in Folge des Umstandes,
daß die diesfeitige Provinz bei dem für sie besonders nngünstigen Maßstabe der
Vertheiluug der Dotationorente auf die Proviuzeu des Staats um de» Betrag vou
mehrereu Hunderttaufend Mark verkürzt worden ist, hierselbst schon an uud für sich
höher, wie in den übrigen Provinzen des Staates ist.

Aus diesen Erwägungen ist der in Abdruck hier beigefügte Beschluß des Prouinzial-
Venvaltuugsrntheo vom 14./16. März 1883 hervorgegaugeu,durch welchen gleichzeitig
dem unterzeichnete»Landes-Direttor der Auftrag ertheilt worden ist, zur Vollziehung
des Abschnittes 6 des Beschlnssesden Herreil Nessortmiuisterueine Darleguug der
bezeichueteu Auffassungdes Provinzial-Verwaltlingsraths zn unterbreiten.

Der Unterzeichnetehat es für zweckmäßig erachtet, von einer direkten Vorlage
an die Herren RefsortmiuisterAbstand zu uehmen und Ew. Excellenz sehr gefällige
Vermittelung hierfür ganz crgebenstzu crbitteu.

Juden: ich mir gestatte, Ew. Excellenzzu diesem Endzwecke die vorstehenden
Ausführungen vorzutragen, erlaube ich mir die nachfolgenden allgemeinenBemerkungen
ganz ergcbensthinzuzufügen.

32
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Nach den mir vorliegenden Mittheilungen der Königlichen Regierungen und
nieinen sonstigenInformationen hat der Rothstand in den Kreisen Daun und Prüm,
sowie in anderen Gebirgsgegendender Provinz im letztvergangenenWinter eine solche
Höhe erreicht, daß gegen dessen Umfang und Intensität die Nothluge der von in den
Monaten November und Dezemberv. I. stattgehabtenÜberschwemmungenam härtesten
getroffenenGemeinden des Nheinthales, denen abgesehen von den reichlichen Privat¬
spenden uud der Hülfe der Provinzial-Verwaltung eine fo ausgiebige Staatshülfe
durch das Gesetz vom 21. Immar 1883 zu Theil geworden ist, weit zurücksteht.

Wenn dort auch Einzelne sehr harte Verluste erlitten haben, so kaun doch bei
der größeren Wohlhabenheit und Steuerkraft ein absoluter Mangel an Lebensmitteln
in diesen Gemeinden nicht eintreten.

Selbst die Verhältnißmäßig günstig situirten Klassen der landwirthschaftlichen
Bevölkerung der Gebirgsgegendenin der Eifel leben aber nicht allein in Nothjahren,
sondern auch in Mittel- und guteu Iahreu permanent in einein Zustande, wclcheu der
rheinische Tagelöhner als den einer unerträglichen Noth uud Entbehruug bezeichnen
würde. Aei der Armuth fast der ganzenBevölkerung können die etwas besser Gestellten
den gänzlichMittellosen keine wirksame Hülfe gewähren. Die Einsichtnahmein die
Staats-Steucrrollen läßt erkennen, wie außerordentlich gering das Einkommen der
Bevölkerung ganzer Gemeinden, Bürgermeistereien uud Kreise ist, und erschreckend hoch
erscheint die Summe der Zuschläge, welche die armen Bewohner zn kommunalen
Zwecken aufbringen müssen.

Wegen der allgemeinen Armnth derselbenstehen auch die Gemeinden und Kreise
als solche ineist schon an der äußersten Grenze ihrer Leistungsfähigkeit;sie können sich
daher in Nothjahren auch nicht leicht durch Anleihen helfen, weil sie selbst in guten
Jahren die Beträge, welche zur Verzinsung uud Tilgung ihrer Schnlden erforderlich
sind, neben ihren sonstigen Lasten aufzubringen anster Stande sind.

Die große Armnth der Bevölkerung der Gebirgsgegenden,insbesondereder Eifel-
gegend, hat, abgesehenvon den Boden- und klimatischen Verhältnissen, vorzugsweise
ihren Grund in einer irrationelleu Aewirthschaftungsweisebezüglich des Grundbesitzes.
Bei großer Parzellirung des Landes und dem vorwiegendenVorhandenseinvon Zwerg-
wirthschaften ist ein roher extensiver Betrieb des Ackerbaues mit ausgedehntemWeidestrich
üblich. Es wird sich daher zunächst darum handeln, einerseits der Parzellirung und
dem damit zusammenhängendenFlurzwange durch Zusammenlegung der Güter und
Negulirung der Feldwege abzuhelfen(Konsolidatiunsgefetz),anderfeits durch Vermehrung
der Futtervroduktion, BefchaffungausreichendenGespannviehs, Erzielung genügenden
Düngers :c. einen intensiven landwirthschaftlichenBetrieb zu ermöglichen.

Das kann nur geschehen, wenn den armen Landwirthen, welche fast fämmtlich
tief verschuldet sind, neben einer wohlwollenden und kräftigen Förderung dnrch Belehrung,
Unterweisung, Zerstörung von Vorurtheileu und durch Erweckungund stete Belebung
der Huffnuug, daß die Behörden gewillt und im Stande feien, wirksame Hülfe zu
gewähren, in reichem Maße baare Geldmittel zugeführt werden, und zwar theils
ü, tonäs porckn. aus Staatsfonds durch eiu Nothstandsgefetz,theils darlehnsweise zu
geringem Zinssätze, successiverückzahlbar und Seitens des Gläubigers unkündbar
(Annuitäten-Darlehen gegen Hypothek),sowohl zm Abtragung der bestehenden drückenden
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Schulden als auch zu Lcmdes-Meliorationenund zur Verbesserungder wirthschaftlichcn
Einrichtungen.

Durch Selbsthülfe kann bei der geschildertenSachlage kein günstiges Resultat
erhofft werden, um so weniger, als die durch die Noth hervorgcrufeueIndolenz der
Bevölkerung dieselbe znr energischen Betretuug dieses Weges vielfach unfähig macht.

Hier kann in erster Linie nur der Staat, zunächst im Wege der Gesetzgebung,
helfend eintrete». Wird durch eine Reform der Hypotheken-Gesetzgebungoder durch
Verleihung besoudererPrivilegien die Gründnng von Nealkredit-Iustituten ermöglicht,
fo kann auch die Provinz, indem sie eine Hypothekenbankals ständisches Institut
errichtet, sich in wirksamer Weise an der Abhülfe der Noth betheiligcn, wozu die
Zustimmung des Prouinzial-Lcmdtagcs wolst zu erlangen sein würde.

In dieser Hinsicht werde ich nur erlanben, Ew. Excellenz baldthunlichst einen
besonderenAntrag zu unterbreiten, auf welchen ich mich hier bereits beziehen darf.

Im Uebrigcn glaube ich es für jetzt unterlassen zn sollen, hier noch andere
Mittel zur Beseitigung des Nothstandes, wozu meines Erachtens insbesonderedie in
größerem Umfange anzubahnendeAufforstung der für das Klima fo nachtheiligcn großen
Oeden, größere Wiesen-Meliorationennnd Beförderung der Eiufübrnng von Industrice»
zur Beschaffungvon Arbeit gehören würden, zu berühren.

Wie mir bekannt geworden ist, hat die Königliche Nezirts-Negierung zu Trier
bereits dahin zielende Vorschlägeausgearbeitet und darf wohl mit Sicherheit gehofft
werden, daß die Königliche Staatsregierung selbst, wie auch der Landtag der Monarchie

' und sämmtlicheKönigliche und Kommunal-Behörden der nothleidendenGebictsthcile,
auf eine nachhaltige Hülfe für jene Gegenden Bedacht nehmen werden.

Die prouinzialständischeVerwaltung wird hierbei ans dein ihr überwiese»«!
Gebiete der öffentlichen Angelegenheitennicht »rüde werden, die Verkehrs- und wirth-
schaftlicheu Verhältnisse der Provinz mit allen Kräften und unter Aufwendung aller
verfügbaren Mittel zu hebeu nnd zur Erreichung jenes Zieles mitzuwirken.

Der Unterzeichnetebeabsichtigt zu diesem Endzwecke mit dem Herrn Landtags-
Marschall sowie einzelnen Mitgliedern des Prouinzial-Verwaltungsrathes die von dem
Nothstände betroffenen Gegenden zu besuchen, um dort von den Verhältnissen Einsicht
zu nehmen und demnächst in Erwägung zu ziehen, ob und iu wie weit die provinzial-
ständische Verwaltung im Einzelnensich den zur Herbeiführung eines besseren Zustandes
nöthigen Maßnahmen anschließeil tonne, beziehentlichwelche Vorschläge in dieser
Hinsicht dem Provinzial-Verwaltungsrathr zur Vorlage au den in diese», Herbst
zusammentretendenProvinzial-Landtag zu uuterbreiten sein würden.

Ich erlaube mir schließlichEw. Excellenzganz ergebenst zu ersuchen, das gegen¬
wärtige Schreiben nebst Aulagen znr Kennlmßnahme der Herren Nessortministersehr
gefälligst bringen und mich ivenn thuulich von den zur Hebung der Nothlage in der
Eifcl beabsichtigtenMaßnahmen zur Zeit beuachrichtigen zu wollen.

Der Lcmdes-Direktor der Nheinprotnnz.
gez.: Klein.

An
den Ober-Präsidenten der Rheinprovinz, Wirtlichen Geheimen Rath,

Herrn Dr. von Vardelebe», Excellenz
IV. 1525. Koblenz.

62*
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Auf dieses Schreibe» hat der KöniglicheOber-Präsident der Nheinprovinz den: Landrs-
Direttor unter dein I«. Oktober 1883 den nachstehenden Ministerial-Erlaß vom 2. Oktober 1883
abschriftlich zur Kenntnißnahme zugefertigt:

Ministerium des Innern.
Berlin, den 2. Oktober 1883.

Das von Ew. Excellenz mit dem gefälligen Berichte vom 14. Inli d. I. mir,
dem Minister des Innern, vorgelegte, hierneben zmückfolgende Schreiben des Landes-
Direktors der Rheinprovinz vom 27. Juni d. I., betreffend die wirtschaftlichen
Verhältnisse in den Eifelkreifen, gibt uns zu folgenden BemerkungenAnlaß:

Wir erkennen gern nn, daß Seitens der Prouiuzialftände und der prouinzial-
ständischcn Verwaltung der Vedrängniß, in welcher sich die Bewohner der Weltreise,
in Folge des Mißrathcns der Ernte des Jahres 1882 und der Vorjahre, während
des letzten Winters und Frühjahres befundenhabe», mit bedcntcude» Mitteln erfolgreich
und umsichtigentgegengewirktworden ist.

Auch können wir der provinzialständischenVerwaltung die Zusichcrung ertheilen,
daß die Königliche Staatsrrgiernng, wie sie bisher für die Hebung der wirthschaftlichen
Verhältnissein den Eifelkreifen kräftig eingetretenist, diesen Verhältnissenauch feruerhin
ihre sorgfältige Beachtung widmen nnd deren Aufbesserung ernstlich erstreben wird.

Wen» aber Seitens des Landcs-Dircktors Namens des Prouinzial-Verwaltungs-
rathes ausgesprochenworden ist, daß der Staat, nicht die Provinz, zu den von der
letzteren für die Eifelkreise gemachte» Aufwendungenverpflichtet gewesensei, so müssen
wir, solcher Behauptung gegenüber, zunächst darauf hiuweiseu, daß die Verpflichtung
zur (Bewährung des unentbehrliche»Lebensuuterhaltes nnd der erforderlichenPflege
in Krankheitsfällen an Hülfsbedürftige, nach der bestehenden Gesetzgebung,nicht dein
Staate, sondern den Ortsarmen-Verbcmden,event, dem Landarmen-Vcrbande und daß
die Bewährung von Beihülfen an Ortsarmen-Verbände, welche den ihnen obliegenden
Verpflichtungenzu genügen unvermögend sind, ebenfalls nicht dem Staate, sondern
dem provinzialständischenVerbände als Landarmen-Verlmnd obliegt.

Diese Verpflichtungendes provinzialständischen Verbandes begründenfür denselben
ein naheliegendesInteresse, dein Eintritte von Hülfsbedürftigkeit in der Provinz durch
die Bewilligung von Geldmitteln zum Wegebau und zu Laudes-Meliorationen und
durch die damit verbundene Beschaffungvon Arbeitsgelegenheitfür die Bewohner der
betreffendenDistrikte entgegenzutreten. Außerdem aber kommt in Betracht, daß die
den Provinzialständen aus Staatsfonds, mit den entsprechende» Ausgabe-Verpflichtungen
des Staates, durch die Gesetzgebnng«verwieseneDotation, wie znr Bestreitung der
Kosten des Landarmenwesens, so auch zur Unterstützung des Wegebaues uud zur
Beförderung der Landes-Mcliomtionen bestimmt sind. Aufwendungen,welche für diese
Zwecke Seitens der Provinzialstände geinacht werden, geschehen daher nicht etwa in
Erfüllung einer dein Staate zufallendenVerpflichtung,sondern in der Erfüllung einer
gefetzlichen Obliegcuhcit der Provinzialstäude selbst
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Ew. Excellenz ersuchen wir ganz ergcbenst, dein Landes-Direktor auf dessen
Schreiben vom 27. Juni d. I. die vorstehenden Bemerkungen in unseren»Namen
mitzutheilen.

Der Minister des Innern.
gez.: von Puttkamer.

Der Minister für Landwirthschaft, Domänen und Forsten.
Im Auftrage,

gez.: Michellu.

Der Finanz-Minister.
In Vertretung,

gez.: Mein ecke.
An

den KöniglichenOber-Präsidenten, Wirtlichen Geheimen Nath,
Herrn von Barde leben, Excellenz

zu Koblenz.
M. d. I. I. ^. 5909.
M. f. L. :c. I. 13 216.
F. M. I. 12 936.

Koblenz, den 16. Oktober 1883.

Abschrift lasse ich Euer Hochwohlgeborenauf das gefällige Schreiben vom
27. Juni d. I. (IV. 1525) znr Kenntnißnahme crgebenst zugehen.

Der Ober-Präsidentder Nheinprooinz.
gez.: von Nardeleben.

An
den Landcs-Direktor der Nheinvroviuz, Herrn Klein,

Hochwohlgeboren
Düsseldorf.

Nr. IN 108.

Der Provinzial-Verwaltungsrath glaubt nicht unterlassen zu dürfen, hier zunächst eine
Beleuchtung der Allsführungen dieses Wnistcrial-Erlasses folgen zu lassen.

Es kann nur auf einem Mißverständnissedes vomnfgeführten Schreibens des Landes-
Direttors vom 27. Juni d. I. beruhe,,, wenn die Herren Nessortminister in ihren Erlasse annehmen,
daß der beziehungsweise der Landes-Direttor in jenem Schrelben eme
Nichtanerkennungder gesetzlicheuVerpflichtungendes Provinzial-Berbandes m Hlnftcht der Armen¬
pflege, des Wegebaues und der Laudes-Meliorationenhabe m.sfvrechen wollen. Es l,t am Schlüsse
des gedachtenSchreibens ausdrücklichhervorgehoben, daß die vroviuzialständlscheVerwaltung auf
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dem ihr übcrwiefencnGebiete der öffentlichen Angelegenheitenfortfahren werde, die Verkehrs- und
wirthschaftlichen Verhältnisseder Provinz mit allen Kräften nnd mit Aufwendung aller verfügbaren
Mittel zu heben und zur daueruden Vefeitiguug des Nothstandesihre Mitwirkung eintreten zu lassen.

Wenn in dein Schreiben des Landes-Direktors ausgeführt wird, daß der Provinzial-
Verband bei wiederholtemAuftreten eines atuten Nothstandes hauptfächlich aus finanziellenGründen
kaum in der Vage sein werde, nochmals in ähnlicher Weife, wie dies 1880 und 1883 geschehen
sei, mittelst erheblicher auherordeutlicher Aufwendungenzu dessen Linderung beizutragen, und
wenn dabei bemerkt ist, daß vielmehr der Staat zu folchen Maßnahmen verpflichtet fei, fo
hat damit auf der einen Seite nur betont werden follen, daß die 1880 uud 1883 gemachtem
Aufwendungen über den Umfang derjenigen Leistungen hinausgegaugen sind, welche von dem
Prouinzial-Verbande auf Grund bestehendergesetzlicher Verpflichtungengefordert werden tonnten,
während es anf der anderen Seite als die Aufgabe des Staates bczcichuet werden mußte, bei fo
jchwcrenKalamitäten, wie diejenigen waren, von welchen in den Jahren 1880 und 1883 die
Gebirgsgegendender Nheinprouinz betroffen wurden, mit feinen Mitteln einzutreten, wie er folches
fchon in mehreren Killen, beispielsweise aus Anlaß der durch die Hochwasser im Frühjahre 1876
yerbeigeführtenVerheerungenund gemeingefährlichenZustände durch das Gesetz vom 22. Juli 1876,
ferner bei dein Nothstande in Oberschlesieu im Jahre 1880 durch das Gesetz vom 3. Februar 1880
und endlich bei dem Nothstande in den Flußthälern der westlichen Provinzen gerade erst in diesem
Jahre durch das Gesetz vom 21. Januar 1883 gethan hat.

Der Provinzial-Verwaltungsrath hält unter diesen Umständen die Beurtheilung, welche
das Schreiben des Landes-Direktors bei der KöniglichenStaatsregicrnng gefunden hat, nicht für
zutreffend und würde es der Sache förderlichererachtet haben, wenn die Herren Nessortminister
sich i» dem Erlasse vom 2. Oktober 1883 näher darüber ausgefprocheuhätten, welche Maßnahmen
Seitens der Königliche»Staatsregierung zur Aufbessernugder wirtschaftlichen Verhältnisse in der
Eifel beabsichtigtwürden und in welcherWeife hierbei eine Mitwirkung der proviuzialständifchen
Vcrwaltnng stattfinden tonne.

So lange nämlich die Art und der Umfang der von der Staatsregicrnng zu erwartenden
,vülst,thätigkeit dem Provinzial-Verwaltungsrathe nicht bekannt sind, befindet sich derselbe auch
uicht in der Lage, dein Hoheit Landtage Vorschläge darüber zu machen, ob und nach welchen
Nichlungen hin Seitens des Prouinzial-Verbands weitere anßerordentlichc Aufwendungen zur
Hebung der wirthschaftlichenVerhältnisse in den uothleideudeuGebirgsgegenden einzutreten hätten.

Abgesehen von der vorgeschlagenenErweiterung der Prouinzial-Hülfskasse zn einein
Gruudtredit-Institute, »vorüberdem hohen Landtage eine besondereVorlage zugeht, hat daher der
Proviuzial - Verwaltuugsrath beschlösse!,, Anträge in der bezeichnetenNichtnng zur Zeit uicht
zn stellen.

Der Provinzial-Verwaltungsrath glanbt vielmehr, daß die provinzialständischeVerwaltung
sich vorläufig darauf zn beschränkenhaben wird, durch Gewährung von Darlehen aus dem
Meliorationsfonds und aus der Prouinzial-Hülfstaffe und dnrch Verwendung der etatsmäßigen zu
Vandes-Mcliorationen und foustigen landwirthschaftlichenZwecken bestimmteilMittel nach Kräften
zur Hebung der wirthschaftlichenVerhältnisse in den Gebirgsgegendenbcizutrageu, und behält sich
vor, bei dem uächstfolgeudcuLandtage die Bewilligung von Mitteln zu außerordentlichen Ver¬
wendungennüthigenfall2 nachzusuchen.

Schließlich beehrt sich der Prnvinzial-Verwaltnngsrath noch über die Hohe der aus den
vom 28. Provinzial-Landtage zur Verfügung gestellten Fonds für die Nothleidenden in den
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Ueberschwemmuugsgebietenreservirten Sunuucn ,md die seinerseits beabsichtigte Verwendung der
letzterenim Nachstehenden Bericht zu erstatten.

Es sind reservirt:
1. aus dem verstärkten Meliorationsfonds ..... 285 800 M.
2. „ „ Fonds von 250 000 M. bei der Proviuzial-

Hülfslnsse ...............56 740 „
3. aus dem Kreisrentenfonds zu Darlehen au Kreise . . 81300 „
4. „ „ Fouds zu Zmueuduugen », tonä» pei-äu . . 30 000 „

Zusammen . 453 840 M.
Nach dem vorher bereits referirten Beschlussedes Provinzial-Verwaltungsmths von,

14./16. März 1883 sollen diese für das Ueberschwenmnmgsgebietreservirten Beträge hauptsächlich
für solche Zwecke bewilligt werden, für welche nach dem staatlichen Nothstandsgesetze vom 21. Januar
1883 Beihülfe» nicht gewährt werden tonnen. Unter diese Kategorie fällt hauptsächlich die Anlage
neuer Deiche uud Uferschutzwrrke,da dno Nothstaudsgesetz nur zur Wiederherstellungund Verbesserung
beschädigter Anlagen dieser Art Beihülfen zusichert. Das Bedürfniß zur Anlage neuer Deiche ?e.
wird aber wesentlichdnrch die Frage bedingt, ob und in welchem Umfange die beschädigten Deiche
wieder hergestelltwerden, was vielfach vou der Bewilligung der hierzu aus Staats-Nothstandsfonds
erbetenen (Geldmittel abhängt. Auch ist es iu eiuzelnenFällen zweifelhaft, ob eine Deichanlage
nnter den Begriff der Verbesserung einer beschädigten Anlage oder unter den Begriff einer
Ncuanlage fällt. Es erscheiut deshalb den: Pruuinzial-Verwaltungsrathe geboten, zunächst abzu¬
warten, welche der projektirten Anlagen aus Staats-Nothstaudsfouds fubventionirt werdeu und
dann erst an die Frage heranzutreten, für welche Anlagen Darlehen oder Beihülfen ans
Provinzialmitteln gegeben werden sollen. Die ministerielleEntscheidung über die Brrwendnng
der Mittel des Staats-Nothstandsgesehes zu den Anlagen der gedachtenArt ist bisher noch uicht
erfolgt; es konnte daher vou dem Proviuzial-Berwaltuugsrathe auch über die Verwendnng der
reservirten Prouinzialmittel noch nicht entschieden werdeil, um so weniger, als die nähere Begründung
der namentlich aus dem NegieruugsbezirkeDüsseldorf in großer Zahl vorliegenden Anträge trotz
mehrfacherKorrespondenzenmit den betheiligten Nezirks-Negiernngenmeist noch nicht eingegangen
ist. Der Provinzial-Verwaltungsrath wird iudesseu sobald als thunlich über die Verwendung der
reservirten Summen zu (Gunsten der UeberschwemmuugsgebieteBeschluß fassen nnd dem nächsten
Provinzilll-Landtage hierüber speziellenBericht erstatten.

Der Pnwmzial-VerwaltunMM).
Wilhelm Fürst zu Wird,

Landtags-Mnrschall.

.
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Anlage ^.

Uebersicht
der vom Provinzial-Verwaltuugsrath

für die

nothleidenden Gebirgsgegenden der Rheinprooinz aus den vom 28. Prouinzial-Landtage
zur Verfügung gestellten Mitteln beschlosseneil Bewilligungen.

I. Darlehen aus dem verstärkten Meliorationsfonds.

Regierungsbezirk Koblenz.
1. Wiesengenossenschaft Luxein, im Kreise Manen zur Ausführung der auf 4400 M.

veranschlagten Melioration des Weihrrbachthales gegen 3 zinsfreie Jahre nud
deinnächstige Verzinsung mit 3°/o und Amortisation mit 2°/» nnter Hinzurechnung
der in den späteren Jahren an der Zinszahlung ersparten Betrüge. . 2 200 M.

Regierungsbezirk Trier.

2. OehöferschaftenWaldhölzbach, Nappweiler- Zwalbach, Wadrill, Aefse-
ringen und Dreisbach, im Kreife Merzig zur Ausführung von Landes-
Meliorationen gegen (Garantie des Kreises Merzig und gegen 3 zins¬
freie Jahre und deinnächstige Verzinsung mit 3°/» und Amortisation
mit 2°/« unter Hinzurechnung der in den späteren Jahren an der
Zinszahlung ersparten Beträge ............. 12 000 „

Summe . . 14 200 M.

II. Darlehen aus dem Kredit ^ä 250 000 M. bei der Provinzial-Hülfslasse.

Regierungsbezirk Aachen.

Kreis Malmedn.
!, Gemeinde Vüllingen Mr Befchafflingvon Saatfrucht zinsfrei auf 5 Jahre 000 M
^, ,/ Nocherath „ „ » „ „ „ 5 „ 000 „
-:, „ Krinkelt „ „ » » /^ „ 5 900 „
>,, /< Wirhfeld « „ » » „ „ 5. 900 „
5. „ Honsfeld /< /, ,/ „ „ . 5 500 „
u. ,< Hünningen „ ,/ ,/ "

Zu übertragen

„ 2 000 „

6100 M.
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?. l^enieinde Mürringen
8. „ Manderfeld
9, ,/ Schönberg

,0. „ Recht
,,, „ Ligneuville
>^, // Bclleveanr,
!:!, „ (trombach
,<, „ Lonnnersweiler
,5, /, St. Bith
M, // Weisines
!?, „ Nobertville
18. /, Ovifat
!!», Bürgermeisterei Neuland

Nebertrag . .
znr Beschaffn,ig von Saatfrncht zinsfrei anf 5 Jahre

" » ,, „ „ « <i „
,»
5.
5
5
5
5.
5!
5
5
5
5

-,,Snnnne Malniedn . .

Kreis Montjoie.

b!eni. Simmerath znr Befchaffnngv. Lebensni. n. Snatfr. zinsfrei auf 5 Jahre
„ Lammersdorf „

3. „ Inigenbroich
>, „ Lanzen

5. ,/ Mützenich
6. „ Hoeven
?. „ Rohren
«. „ Kalterherberg
9. ,/ Roetgen

l<). „ Schnndt
>,. „ Vosfenack
»2. // Eicherscheid

',>
5
5
5.
5
5
5.

„ Arbeitsgelegenheit
„ Lebensm. n. Saatfr.

Snnnne Montjoie . .

Kreis Schleiden.

(^eineinde Heinibach zur Beschaffungvon Arbeitsgelegenheitgegen 2> Zinsen
nnd 11 jährige Anwrtisation .................
(Gemeinde Marinagen znr Beschaffungvan Snatgnt zinsfrei auf 5 Jahre . .

„ Nettersheim „ „ „ „ „ „ 5 „ . .
„ Cronenburg „ „ „ „ „ „ 5 „ . .
„ Dreiborn zur Befchaffnngvon Saatfrüchtcn zinsfrei nnd rückzahlbar

m den 4 Iahreu von 1884/85 bis inkl. 1887/88 mit gleichen Jahresraten .
Gem. Hellenthal znr Befchaffnng von Gebens,«, und Saatfr. zinsfrei anf 5 Jahre

,/ Hollerath „ „ „ „ „ ,, ,/ ,/ 5 „
,/ Udenbreth „ „ „ „ „ „ „ „ 5 ,/
„ Bert „ „ „ „ „ ,/ „ „ ^ „

Zu übertrageu . .

6 100 M.
1 500
3 200
I 800 „
1000 ,

300 „
500 „

3 000 „
2 000 „
3 000 „
3 015 ,/
1000 «

190 „
2 000 „

^ ,!05 M.

3 000 M.
1 400 „
1755 ,/
1350 „
1650 „
3 000 „
1000 /?
4 000 ,,
2 500 „
t 000 ,/
1000 „
2 000 //

23 655 M.

20 000 M,
2 400 „
1000 „
1600 "

2 500
3 000 „
2 000 „
1 500 »
, 000 »

35 000 M.

33
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,<», Kein,, Uhrdorf zur V efcha
,,, „ Uedelhoveu // «
!2, „ Freilingen ,/ „
«:;. « Lonnuersdorf // «
! l. « Vonderath « „
,5.. ,, Vlllntenheiur „ ,/
!l!. // Alankenheimerdorf ,> ,/
!7. „ Äiülheim „ //
18. « »lectz » .,
,',), „ Hüngersdorf „ »
20. » Nipsdorf » /'
21. „ Dollendorf ,/ //
22. ,/ Waldorf // ,/
23. „ Alendorf „ „
^«. „ Keldenich „ „
25.. „ Soetmich^« » „
26. „ Wahlen „ ,<
27. // Golbach // „
2», ,/ Fromath „ ,/
2!1. ,' Rinnen „ /?:!„,

5/ Sistig /< „
ül. ,/ Soetmich^«»r. /< /<
N2. // Aleibuir „ „
ü:;. <, Hergarten // //
:>",, „ Pronsfeld ,/ «
35. „ Oberhaufen „ „
36. „ Schoenfeiffen „ „

Uebertrag 35 000 M

ensi n. u. Saatfr, zinsfrei auj ' 5 Jahre 1000 „
// // „ V 5 </ 500 //

,/ ,< „ « „ 5. « 1000 /<
„ » ,/ /, // 5 « 2 000 ,/

,/ „ „ « „ 5. „ 1000 „
« ,' ,/ „ // 5. // 1000 //
,< » // /< » 5) « 1000 „
„ ,< „ « f/ 5 ,? 1000 ,,
„ ,/ V ,< ,' 5 // 300 ,<
/^ // ,/ « /< 5 ^ 600 /<
„ ,» ,/ ,? » 5 // 1000 „
// // „ „ „ 5, „ 1000 //
/, " » „ ,< 5 ,/ 1000 ,/
„ „ „ „ ,/ 5 „ 600 ,/
,/ ,/ " „ " 5 » 2 000 „
,< „ „ « ,^ 5. « 1500 «

,/ // ,/ /^ ,/ 5 /' 3 000 ,<
« „ ,/ » V 5. „ 1000 ,^
„ „ ,/ „ „ 5 // 300 ,/
// // // // » 5, ,/ 600 //
„ V ,/ ,/ ,/ 5 /^ 2 000 ,/

« „ ,< „ // 5 „ 1000 //

,, „ „ „ // 5 /, 3 000 ,<
,/ « ,/ » „ 5 „ 1000 «
« ,/ </ /< ,? 5 ,/ 300 ,<
„ „ „ « V 5 // 600 //
„ ,, „ „ /< 5 ,< 400 ,/

Snmine Schleiden 64 700 M-

Regierungsbezirk Koblenz.

Kreis Nenwied.

1. Gem. Vertenau znr Nefchaffung v.Lebmsm.u. Saatgut gegen 2°/° Zinsen auf 10 Jahre 1100 M-
2. „ Nahms „ „ „ „ „ „ „ 2°,« „ „10 „ 1500 „
3. „ Vühlingen „ „ „ „ „ „ " 2°/« „ „ 10 „ 3 000 „
4. „ Llfaffthal „ „ „ „ „ „ " 2"/« „ „ 10 „ 1000 „
5. „ Lohrscheio „ „ „ „ „ „ " 2°/« „ „ 10 „ 1500 „
6. „ Nettelfchoß „ „ „ „ „ „ „ 2°/« „ „ 10 „ 1000 „

Summe Neuwied 9 100 M>
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Kreis Adenau.

Bürgermeisterei Aremberg zur Beschaffung von Saatgut oder Arbeitsgelegenheit,
zinsfrei auf 5 Jahre unter Vorbehalt jährlicher Natenrückzahlung .... 10000 M.

Summe Adenau per «o.

1. Gemeinde Kaisersesch
2. .. Masburg

Kreis Kochem.

zur Beschaffung von Saatgut zinsfrei auf 3 Jahre

/,3. „ Urmersbach „ „
4. „ Hauroth
5. „ Calenborn „ „
6. „ Eppenberg
?. „ Laubach „ „
8. „ Audcrath „ „

5 Jahre unter Vorbehalt jährlicher Natenrückzahlung
9. Gemeinde Schmitt zur Beschaffungvon Arbeitsgelegenheitzinsfrei auf 5 Jahre

unter Vorbehalt jährlicher Natenrückzahlung ............
10. Gemeinde Uclmen-Meiferichzur Vefchaffung von Arbeitsgelegenheitzinsfrei auf

5 Jahre unter Vorbehalt jährlicher Natenrückzahlung .........
Summe Kochem . .

Arbeitsgelegenheit zinsfrei auf

2 000 M.
2 000 „

550 „
730 „
760 „
550 „

t 000 „

800 „

700 „

910 „
10 000 M.

Kreis Mayen.

LandbürgermeistereiMayen und zwar für die GemeindenBermel, Boos, Cürrenberg,
Ditfcheid, Hirten, Lind, Luxem, Monreal, Münk, Nachtsheun,Neudelsterz und
Weiler zur Vefchaffungvon Saatfrüchten zinsfrei auf 5 Jahre.....10 000 M.

Summe Manen per »«.

Kreis Altentirchen.

1. Bürgermeisterei Flmnmersfeld zur Beschaffung von Saatgut und Setzkartoffeln
zinsfrei auf 5 Jahre....................0 000 M.

2. Bürgermeisterei Friesenhagen zur Beschaffung von Arbeitsgelegenheitoder zur
Beschaffungvon Lebensmitteln und Saatfrüchten zinsfrei auf 5 Jahre . . . ^^^„

Summe Altenkirchen . . 7 000 M.

Regierungsbezirk Köln.

Kreis Waldbroel.

BürgermeistereiWaldbroel zur Beschaffung von Arbeitsgelegenheitzinsfrei auf 5 Jahre
Summe Waldbroel per »e.

2 000 M.

33'



260

Regierungsbezirk Trier.
Kreis Nitburg,

1. Gemeinde Neucrburg zur Beschaffunguou Saatgut zinsfrei auf 5 Jahre 5 400 M.
2. „ Affler „ „ » „ » „ 5 „ 600 „
3. „ Ameldingen „ » „ „ „ „ 5 „ 1000 „
4. „ Carlshaufen „ „ „ „ „ „ 5 „ 2 000 „
5. „ Dawelshaufen „ „ „ „ „ „ 5 „ 1000 „
6. „ Emmelbaum „ „ „ „ „ „ 5 „ 500 „
?. „ Weichlingen „ „ „ „ „ „ 5 „ 2 000 „
8. „ Gemünd „ „ „ „ „ „ 5 „ 1000 „
9, „ Heilbach „ „ „ „ „ „ 5 „ 500 „

10. „ Hütten „ „ „ „ „ „ 5 „ 1000 „
11. „ Leimbach „ „ „ „ „ „ 5 „ 1 500 „
12. „ Mfingen „ „ „ „ „ „ 5 „ 1000 „
13. „ Nodcrshanscn „ „ „ „ „ „ 5 „ 1000 „
l 1. „ Scheitentorb „ „ „ „ „ „ 5 „ 600 „
15. „ Sevenig „ „ „ „ „ „ 5 „ 800 „
16. „ Uebereisenbach „ „ „ „ „ „ 6 „ 900 „
17. „ Zweifelfcheid „ „ „ „ „ „ 5 „ 800 „
18. „ Crnchten „ „ „ „ „ „ 2 „ 600 „
19. „ Ehlcnz „ „ „ Setztartoffeln gegen 2 > Zinsen

ans 10 ^ahre ..................... 1000 „
Smmnc Nitburg . . 23 200 M.

Kreis Saarbnrg.
Niirgernleistcrei Zerf zur Beschaffung uou Saatkartoffelnzinsfrei und rückzahlbar

am !. April 1885 .................... 5 000 M.
Smnme Saarbnrg ^«r «o.

III. Darlehen ans dem angesammelten Fonds der Kreisrente.
Regierungsbezirk Koblenz.

Kreis Krenznach zur Beschaffungvon Saatfrüchteu gegen 2"/» Zinsen ans 5 Jahre 60 000 M.

Regierungsbezirk Trier.
1. Kreis Prüm znr Beschaffung uon Lebensmitteln und Saatfrüchteu zinsfrei auf

5 Jahre 60 000 M. und zur Beschaffungvon Arbeitsgelegenheitzu 2 "/« Zinsen
auf 10 Jahre 23 700 M ................... 83 700 M-

2. Kreis Dann zur Beschaffung von Lebensmittelnund Saatfrüchteu gegen 2"/« Zinsen
auf 5 Jahre ...................... 75 000 „

3. Kreis Trier (Land) znr Beschaffungvon Saatgut gegen 2 > Zinseil auf 5 Jahre 60 000 „
4. Kreis Nerncastel zu Ausführung von Oismbahnbautmresp, zur Schaffungvon

Arbeitsgelegenheitgegen 2 °/u Zinsen ans 5 Jahre .......... 80 000 „
5. Kreis Bitbnrg zur Beschaffungvon Arbeitsgelegenheitund Saatfrüchteu . . . 60 000 „

Summe . . 41??00 M
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IV. Unterstützungenaus dem Fonds psrän.

Regierungsbezirk Aachen.

1. Kreis Malmcdu zur Beschaffunguo» Lcbcusmitteln und Saatfrüchten
2. „ Moutjoie „
3. „ Schleidcn „

Regierungsbezirk Koblenz.

6 000 M.
4 000 ,
1000 "

4 000 P.',
2 500 //

1. Kreis Adcnau zur Bcschaffungvon Arbeitsgclegeuhcit.........
2. „ Neuwied „ „ „ Lcbcnsnntteln und Saatfrüchtcn ....

Regierungsbezirk Köln.

Kreis Waldbroel zur Beschaffunguon Saatkartoffeln .......... 6 500 M.

Regierungsbezirk Trier.

1. Kreis Prüm zur Beschaffungvon Lebensmitteln und Saatfrüchten .... 30000 M.
2. Kreis Daun zur Beschaffungvon Arbeitsgelegenheit resp, zur Ausführung uon

größeren Landes-Meliorationen und zwar in den Gemeinden:
.i. Neichen-Ncinhausen............ 20000 M.
i>. Weiersbach .............. 6 000 „
«. Bowerath ............... 2 790 „
ct. Waldkönigeu .............. 3 000 „
<>,. Kirchwciler .............. 2 500 „
l. Fcusdorf............... 2 500 „
3. Virgel................ 2 000 „

Sumine . . 38 790 M.
und zur Beschaffung uon Lebensmittelnund Saatfrüchtrn 7210 M. zuscnnmeu also 46 000 M.

3. Kreis Trier (Land) zur Beschaffungvon Lebcnsmitteln und Eaatfrüchtcn. . . 10 000 „
Summe . "120 000 M.
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Rekapitulation der Bewilligungen.

Bewilligungen:

i.

»,, Darlehen
aus den, Fonds

III.

Summe
der

Darlehen.

d. Unter¬
stützung

porcln
IV.
,//

Gesammt-
Vewilli-

gUNg.

Summe
der

Regierung«
bezirle.

Regierungsbezirk Aachen.
Kreis Malmcdy ....

„ Montjoie ....
„ Ichlciden ....

Regierungsbezirk Koblenz
Kreis Meuau .

, Neuwied.
, ,Uochem .
, Manen .
, Kreuznach
, Meukirchm

egierungsbezirt Köln
Kreis Waldbroel . . .

Regierungsbezirk Trier

Kreis Merzig . ,
„ Priun . ,
„ Dann . ,
„ Vernkastel ,
„ Trier, Land
„ Nitburg . ,
„ Saarbllrg ,

Summe

2 200

12 000

28 605
23 655
64 700

10 000
9100

10 000
10 000

7 000

23 200
5 000

14 200 193 260

60 000

2 000 —

83 700
75 000
80 000
60 000
60 000

23 655
64 700

10 000
9100

10 000
12 200
60 000

7 000

2 000

12 000
83 700
75 000
80 000
60 000
83 200

5 000

4,8 700 626 160

6 000
4 000

11000

4 000
2 500

6 500

30 000
46 000

10 000

34 605
27 655
75 700

14 000
11600
10 000
12 200
60 000

7 000

500

12 000
113 700
121 000

80 000
70 000
83 200

5 000

137 960

> 114 800

500

> 484 900

120 000 746160
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Düsseldorf, den 30. November 1883.

Nachtrag zu dem Referat IV. 84. der DrMsachen,
betreffend

die Verwendung der vom 28. RheinischenProlünzial-Landtage zur Vekäinpfung des
Nothstandes bewilligten Mittel nnd die zur Verhütung solcher Nothstände für die

Zukunft Seitens des Proomzial-Verwaltnilgsraths bisher geschehenen Schritte.

>le^>

Nachdemder Prouinzial-Verwaltungsrath in seiner Sitznng vom 23./24. Oktober 1883
beschlossenhatte, mit Rücksicht darauf, daß die Art und der Umfang der von der Staatsregiernng
zn Gunsten der Eifel zu erwartenden Hülfsthätigkeit ihm nicht bekannt war, dem hohen Landtage
Vorschlägedarüber, ob und nach welchen Züchtungen hin Seitens des Prouinzial-Nerbandes weitere
außerordentlicheUnfwendnugeuzur Hebuug der wirthschaftlichenVerhältnisse in den nothleidenden
Gebirgsgegendender Provinz einzutreten hätten, nicht zn machen, nnd nachdem, diesem Beschlusse
entsprechend,das Referat Nr. 84 der Drucksachen bereits ausgearbeitet worden war, hat der Herr
Ober-Präsident der Rheinprovinz das abschriftlich anliegendezunächst als vertraulich zu behandelnde
Schreiben vom 10. d. M. an den Landcs-Direttor gerichtet, auf welches der letztere unter den: A«/
13. d. M. die gleichfallsin Abschriftbeigefügte Antwort ertheilt hat. I^i?'^'

Demnächst hat der Herr Ober-Präsident am 23. d. M. einen Ministerial-Erlaß vom "^.K
22. H. in. unter Verfügung einer bezüglicheu Denkschriftdem Landes-Direttor zngefertigt, welche s^.
Stücke gleichfalls abschriftlich hier angeschlossen sind. ^"/^^

Der Provinzial-Verwllltungsrath hat demzufolge über den Gegenstand weiter berathen
uud iu Erwäguugi

1. daß bei der in dem Referate Nr. 84 der Drucksachengeschilderten Sachlage uud
nachdemdie Staatsregierung sich bereit erklärt hat, znr Hebuug der wirthschaftlichen Verhältnisse
in der Eifel beträchtliche Mittel aufzuwenden,bczichnngsweisederen Newilliguug zunächst für ein
Jahr bei dein Landtage der Monarchie nachznsnchen, es angemessen erscheint, daß der Provinzial-
Verband zu gleichen: Zwecke, jedoch uuter Ausdehnung des Vereichesseiner Hiilfsthätigkeit ans die
sämmtlichennothleidendcnGebirgsgegendender Provinz, wozn außer der Eifel insbesondereauch
Theile des Hundsrücks und Westerwalds gehören, weitere Geldmittel flüssig mache;

2. daß die gegenwärtige Lage des Ständefonds es nicht gestattet, denselben zn dein
bezeichneten Zwecke in Anspruchzu nehmen, daß dagegen die Hohe der laufenden Einnahmen des
im Kapitlllbestande sich am Schlüsse des Rechuungsjahres 1882/83 auf 3 861715 M. 3? Pf.
berechnenden Kreisrentenfonds, welche znr Zeit nn Dotationsrente jährlich 333 411 M. — Pf.
und an Zinsen angelegter Bestände jährlich .......... 14 6 594 „ 61 „

zusnmmeualso . . 480 005 M. 61 Pf.
betragen, eine Entnahme von 200 000 M. ans zwei Jahre vertheilt, unzweifelhaft zulässig
erscheinen läßt;
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3. daß eüw Verwendung von Mitteln des Kreisfonds zu Landes-Meliorationen nach
l;, 26 des Gesetzes vom 8. Juli 1875, betreffend die Ausführung der §§. 5 und 6 des Gesetzes
vom 30. April I8?s inegeu Dotation der Prouinzial- uud Kreisverbände zulässig lind, da
die zn verwendenden Mittel vorzugsweise dem Interesse der ländlichen Kreise dienen sollen,
unbedenklich erscheint;

4. daß es sich empfiehlt,die aus der Kreisrentc zu entnehmenden 200 000 M. zu Beihülfen
», tonä» porän behufs Förderung von Meliorationen in den nothleidendenGebirgsgegenden,oder,
wo dies nach den Verhältnissen zulässig erscheint, zn Darlehen unter erleichterten Verzinsnngs-und
Rückzahlnngs-Nedingnngenzu bestimmennnd zu diesem Endzwecke dem RheinischenMeliurations-
fonds mit der Maßgabe zu überweisen, daß die in dem betreffendeuEtatsjahre zu Gunsten der
nothleidrnden Gebirgsgegendeiletwa nicht bewilligtenBetrüge dem Stammfouds des Meliorations-
fondü zuwachsen,

beschloss«»,bei dem hoheu Landtage den Antrag zu stellen:
„Derselbe wolle beschließen,daß aus den laufenden Einnahmen des Kreiürentenfonds
während des Etatsjahres 1884/85, und für den Fall, daß der Staat auch im nächsten
Etatsjahrc wieder eine angemessene Summe ü. i'oncks ^oiäu, für die Eifel verwendet,
auch während des Etatsjahres 1885/86, je ein Netrag von 100 000 M. znr Ge¬
währung von Beihülfen und Darlehen behufs Förderung vou Melioratioum in deu
nothleidendcnGebirgsgegenden entnommen, dem RheinischenMeliorationsfonds unter
der soeben angegebenenMaßgabe überwiesen, nnd der Provinzial-Verwaltungsrath
ermächtigt werde, insoweit die Bewilligungen nicht u, lonä» peräu erfolgen, bei der
eventuellenerstell Ausleihung der bezeichneten Gelder größere Erleichterungenhinsichtlich
der Verzinsung, Bemessungder zinsfreien Zeit uud Rückzahluugjener Darlehen, wie
in H. 5 des Statuts des Meliorationsfonds vorgesehenist, eintreten zu lassen."

Der Prouinzilll-Verwaltungsmth.
Wilhelm Fürst zu Wird,

Landtags-Marschall.



Ober-Präsidium der Rheiuprovinz.
I.-Nr. 125 8e«-et.

Anlage ^..

Koblenz, dm 10. November 1883.

Nach einer vertraulichen Mittheilung des Herrn Ministers für Landwirthschaft:c. ist in
Aussicht genommen worden, in deu Entwurf des Landcshaushalts-Etats für das nächste Jahr
einen besonderen außerordentlichen Fonds „zur Förderung der Land- uud Forstwirthschaft ini
Eifelgebiet" eiuzusetzeu, welcher voraussichtlichauf etwa 200 000 M. wird bemessenwerden können.

Bei Vertheiluug dieses Fonds, welcher in der Hauptsache zur Aufforstnngvon Oedläudereieu,
ulanmäßige,: Rcgnlimng der Wasserlnufe, ordnungsmäßigen Ent- und Bewässerungder Wieseu-
fiächen, Drainageanlageu, Ausdehuuug des Feldgrasbaus, Beförderuug des Baues uon Haudels-
produkte», une Obst, Flachs uud Korbweidenzu verwende» sein würde, sollen berücksichtigtwerden:

im RegierungsbezirkeTrier:
der Kreis Daun,
der Kreis Prüm uud zwar namentlichdie nördlich von der Schnee-Eifelbelegene Gegend,
der längs der luxemburgische»Grenze belegene Theil des Kreises Nilburg und
der nördlicheTheil des Kreises Wittlich;

im RegierungsbezirkeKoblenz:
der Kreis Adenau und einzelne Distrikte der Kreise Kochem, Manen und Ährweilerund

im RegierungsbezirkeAachen:
der südöstliche Theil des Kreises Schleiden nnd mir in geringem Maße die Kreise

Mnlmedn und Moutjoie.
Der Herr Minister für Lnudwirthschaft«. legt darauf Werth, daß diejenigen Meliorations-

projekte, zu deren Äusführuug, falls der Fonds demnächst wirtlich bewilligt wird, Unterstützungen
gewährt werden sollen, so zeitig fertig gestellt werden, daß mit der Ausführung möglichst sofort nach
dem Zustaudetommeu des Etats für 1884/85 begonnen werden kann, uud hat mich veranlaßt, bald
eine vorläufige Anzeige darüber zu erstatten, welche Nuternehmungen in den einzelneu Kreiseu für
das Jahr 1884/85 etwa zur Ausführung zn bringen fein werden, wie hoch die Kosten für jedes
Unternehmen überschläglich zu veranschlagen nnd welcher Betrag dazu als Stantszuschuß, welche
UnterstützungSeitens der Provinz zu gewähren sein wird.

Was den letzterenPunkt betrifft, so hebt der Herr Minister unter Bezugnahme auf die
Ausführung des Ministerial-Erlasses vom 2. Oktober d. I., welchen ich Euer Hochwohlgeboren
mittelst Schreibens vom 10. v. M. Nr. 10 408 in Abschriftmitgetheilt habe, ausdrücklich hervor,
daß dem Provinzial-Berbnnde der Rlieinprouiuz die ihm nach §. 4, Nr. 2 des Dotationsgefetzes
vom 8. Juli 1875 obliegende Förderung der Landrs-Meliorationen nicht ganzlich abgenommenund
«uf den Staat übertragen werden könne, daß vielmehr bei dem ganzen beabsichtigten Borgehen
der Regierung vorausgesetztwerde» müsse, die Provinzial-Berwaltung werde sich zu einem gemein¬
schaftlichen Borgehen mit der KöniglichenStaatsregierung bereit fiuden lassen; daß insbesondere
hiervon abhängig bleiben müsse, ob für die Folge ähnliche außerordentlicheBewilligungen von
Staatsgeldern für das Eifrlgebiet in Aussichtgenommenwerden können.

Indem ich der Weisung des Herrn Ministers entsprechendEuer Hochwohlgeboreubitte,
die vorstehendeMittheilung auf das strengste gebeim halten zu wollen, weil Werth darauf gelegt
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wird, daß von den Absichten der Staatsrcgierung bis zum Erscheinen des Landeshaushalts-Etats
für 1884/85 nichts in die Oeffeutlichkeit kommt, ersnche ich Euer Hochwohlgeboren femer ergebenst
um eine baldgefällige vertrauliche Mittheilung darüber, ob und eventuell auf welche Unterstützung
Seitens der Provinzial-Nerwaltuug nach Euer HochwohlgeborenMeinung zur Förderung der
Land- und Forstwirtschaft im Eifelgebict für das Jahr 1884/85 zu rechnen sein möchte und
welche Vorfchläge Sie in der fraglichenBeziehung dem Prouinzial-Vcrwaltungsrathe zn unterbreiten
in der Lage fein würden.

Der Ober-Präsident der Nheinprovinz:
von Vnrdeleben.

An
den Landes-Direttor der Nheinvrovinz, Herrn Klein,

Hochwohlgeboren
zu Düsseldorf.

Anlage L.
Düsseldorf, den 13. November 1883.

Euer Excellenz beehre ich mich auf das fehr gefällige Schreibeu vom 10. d. M-,
I.-Nr. 125 Sekret., Folgendes ganz ergebenstzu erwidern:

Wie Euer Excellenz bekannt ist, hat der Provinzial-Nerwaltnngsrath in seiner Sitzung
vom 23./24. v. M. beschlossen,Anträge ans Bewilligung außerordentlicherMittel zur Aufbesserung
der wirthschllftlichen Verhältnisse in den Gebirgsgegenden der Nheinvrovinz bei dem in diesem
Atonale zusammentretendenProvinzial-Landtage nicht zu stellen.

In Folge dieses Beschlusses ist von mir ein Referat an den Provinzial - Landtag
ausgearbeitet worden, welches in der Sitznng des Provinzial-Verwaltungsraths vom 26. d. M.
zur Berathung gelangen wird, und in welchem ausgeführt ist, daß, so lange die Art und der
Umfang der von der Staatsregicrung zu erwartenden Hülfsthätigkeit den: Provinzial-Verwaltungs-
rathe nicht bekannt feien, derselbe sich nicht in der Lage befinde, dem Provinzial-Landtage Vorfchläge
darüber zu machen, ob und nach welchen Richtungenhin Seitens des Provinzial-Verbandes weitere
außerordentlicheAufwendungenzu dem vorgcdachtenZwecke einzutreten hätten. Die provinzial-
ständische Verwaltung werde sich vielmehr vorerst darauf zu beschränken haben, dnrch Gewährung
von Darlehen aus den: Meliorationsfonds und aus der Provinzial-Hülfskasseund durch Verwendung
der etatmäßigen zu Landesmeliomtionen nnd sonstigen landwirthschaftlichenZwecken bestimmten
Mittel nach Kräften zur Hebung der wirthschaftlichenVerhältnisse in den Gebirgsgegenden
beizutragen.

Ich glanbe indessen annehmen zu köuuen, daß wenn ein Schreiben des Inhalts, wie
dasjenige Euer Excellenz vom 10. d. M., dein Proviuzial-Verwaltungsrathc bei der vorgedachten
Beschlußfassungvorgelegen hätte, derselbe wohl der Frage näher getreten wäre, ob nicht durch
eine nochmaligeaußerordentlicheVerstärkung des Meliorationsfonds um etwa 150 200 000 Mv
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unter Gewährung günstigerZinsbedingungen resp. Verlängerung der zinsfreienZeit (auf 5 Jahre?),
ausgiebigereMittel beschafft werden sollten, um iu den nothleidenden GebirgsgegendenMeliorationen
befördern uud dadurch die Erwerbsverhältnisse verbessern zu können. Da der Meliorationsfonds
in Folge der vom 28. Provinzial-Landtage beschlosseneuVerstiirkuug um 300 000 M. zur Zeit
schon ein Stammkapital von 741 500 M. besitzt, fo würde mit den davon aufkommendenZinfen
als Beihülfen «, tonä» poräu und der vorberührten ueueu Verstärkung des Meliorationsfonds
sich schon manche Verbesserungauf dein Gebiete der Landwirthfchaftin den nothleidendenGegenden
anbahnen lassen, zumal wenn hierbei ein Zusammengehenmit den Staatsbehörden hinsichtlich der
in Aussicht genommenen anßerordentlichen Verwendung aus Staatsmitteln stattfinden würde.

Ich würde auch gegenwärtig uoch bereit fein, einen dahin zielendenAntrag bei dem
Provinzial-Verwllltungsmthe zu stellen uud zu befürworten, wenn Ener Excellenz mir gestatten
wollten, dem Provinzial-Nerwaltungsrathe und eventuell auch dein Ausschüsse des Provinzial-
Landtages gegenüber, in welchem die Angelegenheit ja zur Berathung kommen muß, von den
Intentionen des Herrn Ministers in vertraulicher Weise Mitthciluug zu machen.

Der Landes-Direktor der Nheinpnwinz:
Klein.

An
den KöniglichenOber-Präsidenten der Nheinvrovinz,

Wirtlichen Geheimen Rath
Herrn Dr. von Vardeleben, Excellenz

zu Koblenz.
Sekret. I.-Nr. 51.

Abschrift. Anlage 0.

Ministerium für Landwirthschaft,
Domäneu uud Forsten. Berlin, den 22. November 1883.

I. 15816.

Eurer Excellenz erwidere ich auf den gefälligen Bericht vom 14. d. M, betreffenddie
Bereitstellung außerordentlicher Staatsfonds zur Förderung der Land- uud Forstwirthfchaft im
Eifelgebiet, daß, nachdemder Staatshaushalts-Etat pro 1884/85 iuzwifcheu dem Landtage der
Monarchie zugegangen ist, die Mittheilung der mit der Verfügung vom 24. Oktober d. I. über¬
sandten Denkschriftan die provinzialständifchenOrgane keiu Bedeuten findet.

Eure Excellenz ersuche ich ergebenst,bei dieser Mittheilung den in der gedachten Verfügnng
bezeichnetenStandpunkt der Staatsrcgierung hervorhebenund insbesonderebetonen zu wollen, daß

!!','



268

bei dem staatsseitigen Vorgehen vorausgesetztist, die Prouinzial-Verwaltung werde sich zu einem
gemeinschaftlichen Vorgehen mit der Staatsregierung bereit erklären, da hiervon abhängig bleiben
muß, ob für die Folge ähnliche außerordentliche Bewilligungen von Staatsgeldern für das
Eifelgebiet in Aussicht genommen werden tonnen.

Ueber den Erfolg wollen Eure Excellenz gefälligst demnächstBericht erstatten.

Der Minister für Landwirthschaft, Domänen nnd Forsten.
gez.: Lucius.

An
den KöniglichenOber-Präsidenten WirklichenOheimen Nath,

Herrn Dr. von Nardelebcn, Excellenz
in Koblenz.

Koblenz, den 23. November 1883.

Abschriftvorstehenden Erlasses unter Beifügung einer Abschrift der dort erwähnten Denk¬
schrift theile ich Euer Hochnwhlgeborenin Verfolg des gefälligen Schreibens von: 12. d. M. zur
weiteren Veranlassung mit dein ergebenstenErsuchen mit, mir seiner Zeit davon Nachrichtgeben
zn wollen, welche UnterstützungSeitens der Provinz znr Förderung der Land- und Forstwirthschaft
im Eifelgebiet gewährt worden ist.

Der Ober-Präsidentder Nheinprooinz.
v. Bardeleben.

An
den Landes-Dircktor der Nhcinvrouinz,

Herrn Klein, Hochnwhlgeboren
Düsseldorf.

Nr. 11856.
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Anlage O.

Denkschrift,
l'ctrcffeüd

die Förderung der Land» und Forstwirthschaft un Eifelgebiet.

Schon un Herbst vorigen Jahres hatte die Staatsregierung ans Anlaß der uugimstigen
Witterungsverhältnisseund der schlechten ErnteaussichtenErhebungen und Erwägnngei: angestellt,
wie der für einzelneGegenden des Eifelgcbiets drohenden Noth zn begegnenund abzuhelfensein
werde. Den vereinten Bemühnngen der Staatsregierung, der Provinzial-Nerwaltung und der
Privatwohlthätigkeit ist es denn auch gelungen, der im Laufe des Winters iu einzelnen Ortschaften
jener GebirgskreiseeintretendenNoth uuter der ärmeren Vevölkernngabzuhelfen nnd die Frühjahrs¬
bestellungsicher zu stelleu, ohne daß eine anhrrordentlicheBewilligung von Geldinitteln durch deu
Landtag der Monarchie dazn hat in Anspnuh genommenwerden müssen. Zunächst sind dnrch die
Privatwohlthätigkeit den heimgesnchten Ortschaften reichliche Mittel zugeflossen,dann hat sowohl
von der Provinz, wir Seitens der verschiedenen Zweige der Staatsverwaltuug in ausreichendem
Maße für (Gelegenheitzum Arbeitsverdienst bei Wege- nnd Eisenbahnbauten, wie bei landwirth-
schaftlichen Meliomtions-Unternehmnngennnd Forstkultnren gesorgt werden können. Insbesondere
konnten den Gemeinden zn letztere!« Zwecke erhebliche Unterstützungenzugewendetwerden.

Liegt daher znr Zeit ein akuter Nothstand im Eifelgebiet uirgends vor und kann der
Erlaß eines förmlichenNothstands-Gesetzeüfür dasselbe nicht wohl in Frage kommen, so wird
man sich doch nach den Erfahrungen der letzten Jahrzehnte uud den Ergebnissen der Erhebungen
der Einsicht nicht verschließendürfen, daß in einzelnen Gegenden des Eifelgebietes, namentlich
denjenigen, in welchen es an jeder, oder doch jeder bedeuteudereu Industrie fehlt und die
Bevölkerung für ihren Unterhalt lediglichans den Ertrag von Grund nnd Boden angewiesenist,
dauernd nicht unbedenkliche wirthschaftlicheZustände herrschend sind.

Die Ungunst der klimatischenVerhältnisse, die frühere Verwüstung der Wälder, die
übermäßige Zersplitterung des Grundbesitzes, die Abgeschnittenheitvom Verkehr, der fehlende
Eifenbahnanschlnßund eine Reihe von anderen Ursachenhaben dahin zusammengewirkt,daß die
Wirthschafts- uud Erwerbsverhältnisse immer mehr zurückgegangennnd die Ertrage von Grnnd
nnd Boden so gering, vor allem aber so unsichergeworden sind, daß die Nevölkeruugmehr nnd
mehr verarmt, sich ans eigener Kraft nicht mehr emporarbeiten kann und beim Fehlfchlagender
Kartoffel- oder Haferernte immer der Eintritt wirklicherHungersnoth in einzelnen Ortschaften,
oder ganzen Distrikten befürchtetwerden mnß.

Seit der Verstaatlichnngder rheinischenEisenbahnen ist der Anschluß der Eiseltrcise au
die benachbarten großen Eisenbahnlinien und der Ausbau eines Sekundärbahnnetzes durch das
Eifelgebiet mit Energie in Angriff genommen nnd in der Ausführung begriffen, fo daß nach
Weser Richtung hin Wandel geschaffen ist nnd gehofft werden darf, in Folge des Verkehrs-An-
und Anffchlnsses die niedergegangenenIndustriezweige allmählich wieder anfblühen und vielleicht
hier und dort neue Industrien aufkommenzu seheu. Auch da, wo die sonstigenVorbedingungen
für industrielle Netriebe fehleu, wird der erleichterteVerkehr für den Absatz der land- und forst¬
wirtschaftlichen Erzeugnissennd in mancher anderer Hinsicht von großem Nutzen sein. Zunächst
aber liegt die Landwirthschaftuoch in weiten Distrikten zu sehr darnieder, als daß sie durch die
verbesserten Vertchrsverhaltnisseallein wieder in die Höhe kommen könnte.
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DurchgreifendeBesserung wird hier überhaupt erst zu schaffen sein, sobald einer der
Hauptschäden, an denen die landwirthschaftlichenVerhältnisse jener Gegenden kranken, abgestellt
und eine wirthschaftticheZusammenlegung der Grundstücke vorgenommen werden kann. Das
hierzu erforderlicheKonsolidations-Gesetzfür die Rheinprovinz ist in der Vorbereitnug begriffen.
Selbst wenn dieses schwierigeGesetzgebungswerkschnell zu Staude zu bringen sein sollte, wird
man sich aber hiervon gerade für das Eifelgebict für die nächsten Jahre noch nicht allzuviel
versprechendürfen. Die Kleinbauern in der Eifel werdeil nach ihrer ganzen Art nur schwer vou
den Vortheilen der Insammeulegung zu überzeuge»und auch iu den meisten Fällen wohl kaum
im Staude sein die .Kosten des Zusammenlegung -̂ Verfahrens und der Folgceinrichtnngen aus
eigenen Mitteln zn bestreiten.

Jedenfalls aber find die Zustände derart und die natürlichen Vorbedingungen für die
Hebung derfelbeu vielfach schou jetzt so gegebeu, daß das Zustandekommeneines Konsolidations-
Gesetzes nicht abgewartet zu werden braucht, soudern ohne Rücksicht hierauf verfucht werdcu kann
und muß, die laudwirthschaftlicheuVerhältnisse allmählichzu heben und den Nahrungsznstand der
ländlichen Bevölkerung sicherer zu stellen.

Der Weg, auf dein dieses Ziel allmählichzu erreichen sein wird, ist nach den natürlichen
Verhältnissen des Landes und den bereits nnter ähnlichen Verhältnissen anderweit gemachten
Erfahrungen angezeigt nnd gegeben.

Zunächst wird zur Verbesserungdes Klimas mit der allmählichenAufforstung von Oed-
ländereien in demselbenMaße und demselbenTempo fortzufahren fein, wie dies namentlich im
hohen Veen iu den letzte,: dreißig Jahren schon mit gutem Erfolge gefchehcn.

In landwirtschaftlicher Beziehung werden die Bestrebungen dahin gerichtet sein müssen,
die bisherige Schiffelwirthfchnftmehr nnd mehr einzuschränken uud schließlichganz zu beseitige»,
den Kornerbau in deu zu hohen Lagen auszugebenund statt dessen das Hauptgewicht mehr und
mehr auf die Viehhaltung zu legeu und daneben, soweit das Klima und der Boden dies gestattet,
den Bau von Handclsprodukten,wie Obst, Flachs und Korbweideneinzuführen.

Die uatürlichcu Vorbedingungen für eine gedeihliche Entwickelung der Viehzuchtliegen
durchaus uicht uugünstig. In den Fluß- uud Vachthälern sind reichlichenatürliche Wiesenflächen
vorhanden, die freilich jetzt ineist im Zustande völliger Verwahrlosung sind, an Stmmässe leiden,
in Folge dessen versauert siud und nur geringe und unsichere Erträge bringen. Durch eiue plan¬
mäßige Negnlirnng der Wasserläufe und Einrichtung von Anlagen für die ordnungsmäßige Ent-
und Bewässerung der anstoßendenWieseuflächenwürden sich allein im RegierungsbezirkeTrier
etwa 10 000 Ka natürliche Wiesen herstelle,! lassen.

Ebenso, wie die Wiesen leiden die Aecker vielfach an Staunäfse, die bei den klimatischen
Verhältnissen der Eifel noch verderblicher als sonst wirkt. Reben großen Flächen alten Kultur-
laudes harren auch ausgedehnte Oedlciudereien,die jetzt um die schlechtesteWeide und Streu¬
nutzung ergeben, nur der Drainage, um mit Vortheil dem Acker- und Futtcrbcm dienen zu können.

Im Regierungsbezirke Trier entbehren nach den angestellten Erhebungen3216 Im alten Kultur¬
landes und 1444 lia zum Oberbau geeigneterOcdländereien,im Ganzen also 4600 lia der Drainage.

Feldgrasbau fehlt fast ganz, würde aber allein im NegieruugsbezirkeTrier auf 460 na
im Gemeiude- und 677 Ka im Privatbesitz, zusammen also 1137 Ii», jetzigen Oedlandes bei zweck¬
mäßiger Einrichtung desselben guteu Erfolg uersprccheu.

Visher küunen die Laudwirthc iu der Hocheifel nur Hafer und Jungvieh, ausnahmsweise
in der Nähe der Eifenbahnen, in guten Jahren noch Kartoffeln verkaufen. Es muß daher auf
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die Erzeugung von leicht absetzbaren Produkte,!wie Obst, Flachs und Korbweide,: Bedacht genommen
werden, wo dies nach der Bodenbeschaffenheit und den: Klima angezeigt erscheint.

Nach allen diesen Zielen hin wird sich bei der großen Zerstückelungdes Grundbesitzes,
der Verschuldungdesselbenund den, Fehlen jeglichen Kredits und Kapitals weniger von einzelnen
Besitzern,wie von den Gemeinden, die zum großen Theil große Oedländereien besitzen, nur im
Genossenschaftswegeerreichen lassen, immer aber wird iu absehbarer Zeit eiu wirklicherErfolg
mit derartigen Unternehmungen nur zu erreichen sein, wenn ein erheblicher Iuschnß zn den
Meliorationskostenaus öffentlichenFonds geleistetwird.

Ist die Beförderung von Landes - Meliorationen anch nach §. 4 Nr. 2 des Dotations-
Gesetzes vom 8. Juli 1875 — Gesetz-Sammlung Seite 497 — Sache des Provinzial-Verbandes
und würde es darum nicht zulässig sein, dem Prouinzial - Verbände der Nheinprovinz diese Ver¬
pflichtung für das Eifclgebiet abzunehmenund dicfclbe auf den Staat zu übertragen, so ist doch
nicht zn verkennen, daß die Nheinprovinz nach Lage ihrer Mittel uud der ihr soust obliegenden
Verpflichtungennicht wohl in der Lage ist, für die Förderung der Landeskultur in der Eifel in
der nächste,: Zeit iu dem Umfange einzutreten, der erforderlich ist, wenn bei der Wiederkehr
ungünstigerJahre nicht wirklichakute Nothstände gewärtigt werden sollen. Es wird daher, vomns-
gesetzt, daß die Provinz an ihren: Theile gleichfalls dazn beiträgt, angezeigtund gerechtfertigt
erfcheincn,daß der Staat, soweit dies die allgemeineLage der Finanzen gestattet, unmittelbar mit
außerordenlichenMitteln für die Hebung der Land- und Forstwirthschaft in: Eifelgebiet eintritt.

Der zu diesem Zwecke zum ersten Male ausgeworfeneFonds ist ans 200 000 M. beziffert
worden, weil nach den: Stande der vorliegenden Projekte namentlich für Vachrcgulirungen, Ent-
und Bewässerungenvon Wiesen und von Drainage-Genossenschaftenangenommenwerden mußte,
daß mit geriugercn Mitteln den nothwendigstenBedürfnissen für dieses Jahr auch uicht entfernt
zu genügen sein werde.

Die Art der Verwcudung des Fonds im Einzelnen wird den: Ermessen des Ministers
für Landwirthschllft,Domänen und Forsten zu überlassenund derselbe namentlich zn ermächtigen
sein, den ganzen Fonds zu Unterstützungender gedachten Art ll ionä« poräu und ohne die Auflage
der Nückgewährzu verweuden.

Jedenfalls aber foll die Einstellung dieser Post in den Landeshaushalts - Etat mir als
ein Vcrsnch angesehenwerden, durch den iu keiner Weise ein Präjndiz für die Bewilligung von
weiteren Mitteln für diesen Zweck durch die späteren Etats geschaffen werden soll.

Ob und inwieweit dies überhaupt wird in Änssicht genommen werden können, muß
wesentlich von der allgemeinen Finanzlage und davon abhängen, ob die Bevölkerung der Eifel
wirklichVerständniß für die geplanten Wirthfchnfts- Verbesseruugenzeigt und ob der Provinzial-
Verband der Nheinprovinz sich zn einem gemeinschaftlichen Vorgehen mit der KöniglichenStnats-
regierung bereit findet. Welche Summen in: Ganzen erforderlichfein würden, um das gesteckte
Ziel wirklich zu erreichen, läßt sich nicht mit Sicherheit in: Voraus übersehe,:; doch darf wohl
angenommen werden, daß bei Bewillign,:«,ähulicher Beträge für einen Zeitraun: von etwa zehn
Jahren die wirthschaftlichenVerhältnisse in der Eifel soweit zu erheben sein würden, daß die
Bevölkerung sich dann ans eigner Kraft weiterarbeiten könnte und auch bei uugüustigen Jahren
der Eintritt akuter Nothstände nicht mehr zn befürchtensein würde.
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Erste Sitzung
im Ständehause zu Düsseldorf, am Dienstag den 27. November1883.

Nach Beendigung des in den Hauptkirchen beider KonfessionenabgehaltenenenGottes¬
dienstes versammelten sich um 12 Uhr die Mitglieder des Landtags im Sitzungssaale des
Ständehauses.

Von einer Deputation geleitet trat der Königliche Landtags-Kommissar,Herr Ober-Präsident
der Rheinprovinz Dr. von Vardeleben, in den Saal und eröffneteden 29. Provinzial-Landtag
mit folgender Ansprache:

Hochgeehrte Herren!

Seine Majestät der Kaiser und König haben geruht, die Zufammenberufung des Landtags
der Rheinprovinz zu einer Sitzung auf den heutigen Tag zu befehlen. Die Dauer dieser Sitzung
ist auf 14 Tage bestimmt. Zum Landtags-Marschall für die bevorstehendeLandtags-Sitzung
haben Seine Majestät der Kaiser des Herrn Fürsten zu Wied Durchlaucht »nd znm Stellvertreter
des Marschallsden Herrn Kammerherrn Freiherrn von Solemacher-Antweiler zn ernennen geruht.

Das Allerhöchste Propositionsdekret vom 14. d. M, welches ich zn überbringen die Ehre
habe, enthält nur 2 Punkte, welche Ihrer Berathung und Beschlußfassungunterstellt werden.
Sie werden darin aufgefordert, 2 Wahleu zu thätigen, einmal eine Ersatzwahl für den verstorbenen
Iustirath Nr einig in die RheinischeDeputation für das Heimathwesen und sodann die Wahl
eines Mitgliedes der Vezirtskommissionzur Prüfung der Reklamationen und Beschwerdenin
Sachen der tlassifizirten Einkommensteuerund der Klassensteuer im RegierungsbezirkeDüsseldorf
an Stelle des Herrn Kommerzienraths Waldthaufen.

Sind somit die Allerhöchsten Propositionen, welche Ihnen zugehen, nicht derart, daß sie
Ihre Thätigkeit in erheblichem Maße in Anspruch nehmen werden, so sind dagegen die Vorlagen,
welche Ihnen der Provinzial-Verwaltungsrath unterbreitet, auch diesmal wiederum zahlreichund
betreffen zum Theil wichtige Interessen unserer Provinz. Sie werden sich Ihrer Aufgabe, meine
geehrten Herren, mit der Sachkenntniß und mit dem lebendigen Eifer, welchen Sie bei Ihren
Arbeiten jederzeit bethätigt haben, auch diesmal unterziehen, uud ich kann mich daher der bestimmten
Erwartung hingeben, daß die Beschlüsse, welche aus Ihren Verathungen hervorgehenwerden, zum
Segen unserer theueren Provinz gereichen werden. Mir aber wird es zur ganz besonderen Freude
gereichen, wenn sich mir Gelegenheit bietet, Ihrer ersprießlichenThätigkeit auch meinerseits
unterstützendan die Seite zu treten. Indem ich nunmehr das AllerhöchstePropositionsdekretund
den Allerhöchsten Landtags-Abschiedvom 14. d. M. für die zu den Landtagen der Jahre 1881
und 1882 versammelt gewesenen Provinzialstände Ihnen, durchlauchtigster Herr Landtags-Marschall,
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hiermit überreiche, erkläre ich zugleichim Namen Seiner Majestät des Kaisers nnd Königs den
29. RheinischenProvinzial-Landtag für eröffnet.

Landtags-Marschall. Seine Majestät, der dentsche Kaiser, unser Allerguädigster
König, lebe Hoch! Hoch! Hoch! (Die Versammlung stimmt begeistertin das Hoch ein.)

(Durch dieselbe Deputation geleitet verläßt der Herr Landtags-Kominissarius den
Sitzungssaal.)

Meine Herren! Indem ich hiermit die erste Sitzung des 29. Provinzial-Landtags eröffne,
ist es meine erste Aufgabe, Sie zu bitten, mir, wie mich in früheren Sessionen des Landtags,
Ihre Nachsicht und ihr Vertranen zu fchenten.

Ich gehe zunächst dazu über, die Herren Protokollführer uud Iournalführer zu ernennen,
und bitte Herrn Freiherrn von Fürstenberg-Heiligeuhouenund Herrn Nadermacher als Protokoll¬
führer zu fnngiren; ich ersnche den Herrn Freiherrn von Fürstcnberg-Hciligenhoven,heute das
Protokoll zu übernehmen. Ferner bitte ich den Herrn Graf von Veissel, das Journal zu
übernehmen.

Meine Herren! Meine nächste Pflicht ist es unn, Ihnen wiederum diejenigen Mitglieder
des Prouinzial-Landtages zu nennen, die seit der letzten Session durch den Tod aus unserer Mitte
geschieden sind. (5s sind dies die Herren Graf Wolff-Metternich zu Gracht, Freiherr Clemens
von ^o? und Herr Iustizrath Nremig. Meine Herren! Es sind liebe Kollegen, die wiriu diesen
Männern verloren haben, die lange Jahre mit uns gemeinsam gearbeitet haben. Ganz besonders
möchte ich dies von Herrn Iustizrath Vremig, in dem zugleich der Provinzial-Berwaltuugsrath
ein Mitglied verloren hat, hervorheben, denn Herr Iustizrath Nremig war, seitdem die Selbst¬
verwaltung eingeführt worden ist, Mitglied des Verwaltungsrathes und vorher schon, ehe der
Berwaltnngsrath bestand, Vorsitzenderder Fünfzehner-Kununission. Sein Name ist eng verbunden
mit allen Humanitären Anstalten, welche in der Nheinvrouinz entstanden sind, befonders den
Irrenanstalten nnd Taubstummenanstalten, für die er bis zum letzten Augenblick sein reges
Interesse bethätigt hat; sein Name wird mit diesen Anstalten auch für immer verbunden bleiben.
Meine Herren! Ich bitte Sie, zum ehrenden Andenkenan diese unsere Mitglieder sich von Ihren
Sitzen zu erhebeu. (Geschieht.)

Wenn ich unn, meine Herren, zunächst dazu übergehe, auf das letzte Jahr zurückzublicken,
so ist es ineine erste Aufgabe, dem Provinzial-Verwaltnugsrathe und vor Allem dein Herrn Vice-
^andtags-Marschall »reinen innigsten Dank auszusprechenfür die trene nnd opferwilligeThätigkeit,
die Sie entwickelt haben. Sie wissen, meine Herren, daß das letzte Jahr anßer den laufeuden
Verwaltnngsgeschäften uns uoch ganz besondereAufgaben entgegenbrachte. Es waren dieselben
durch die großen Nothständehervorgerufen, welche Überschwemmung iu den Thätern und Mißernte»
in der Eifel nnd auf den übrigen gebirgigen Theilen über unsere Provinz verhängten. Nach
den Beschlüssen des Provinzial-Landtags waren wir bestrebt, diejenigen Mittel, welche der letzte
außerordentlichePruviuzial-Landtag zu unserer Verfüguug gestellt hat, iu einer solchen Weise auf
die Provinz zn vertheilen, daß der Segen, den diefe Beschlüsse hervorrufen sollten, ein wirklich
durchgreifenderund nachhaltiger sein möchte.

Ich habe sodann in meinemNamen und auch im Namen des Provinzial-Nerwaltungsrathcs
Ihnen hier anszusprechen, welches vortreffliche und gute Einvernehmen in diesen: letzten Jahre
zwischen dem Prouinzial-Verwaltimgsrathe und dem Landes-Direttor uud den ihm zugeordneten
oberen Beamten sich gezeigt hat. Es ist kein einziger Moment vorgekommen, in dein auch nur
ein Mißverständniß zwischen uns obgewaltet hätte. Meine Herren! Ich möchte hierbei ganz
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besonders die verdienstvolleThätigkeit unseres Landes-Direktors hervorhebe»und halte mich dazu
sür verpflichtet, (Gerade er hat mit Uebcranspannung seiner Kräfte Außerordentliches geleistet.
Neben allen organisatorischenArbeiten, die wir Ihnen heute vorlegen, hatte er auch die Arbeiten
zu bewältigen, welche die Nothstände in unserer Provinz uns aufbürdeten, und er hat dabei ganz
Vorzüglichesgeleistet.

Wenn ich auf die Session, die uns bevorsteht, vorausschaue,so möchte ich als wichtigste
Thätigkeit zwei organisatorische Arbeiten hervorheben: es ist dies die Ausbildung unferer Hülfskasse
zu einen Grundkredit-Institut und die Fürsorge für unsere provmzinlständischenBeamten, welche
Sie nachher unter Nr. 5 bis 8 unserer Vorlagen als ein Ganzes vorgelegt bekommen werden.
Außerdem ist aber auch noch der Rechenschaftsbericht entgegenzunehmen,den der Verwaltungsrath
Ihnen über seine Thätigkeit in Beziehung ans die Nothstände vorlegt.

Ehe ich in den geschäftlichen Theil unferer heutigen Sitzung eintrete, habe ich zunächst
die Ehre, Ihnen den Allerhöchsten Landtags-Abschiedvorzulesen, nnd bitte Sie, Sich von ihren
Sitzen zu erheben. (Geschieht.)

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen «.
entbieten Unseren getreuen Ständen der Nheinvrovinz Unseren gnädigsten Gruß und ertheilen
hiermit auf die Uns vorgelegten Gutachten und Anträge des in den Jahren 1881 und 1882
versammelt gewesenen27. bezw. 28. Provinzial-Landtages den nachstehenden Bescheid.

Vereinigung des sogenannten Brauweiler Nebenfonds mit dem Polizei-Strafgelderfonds
des Regierungsbezirks Köln.

Den: von Unseren getreuen Ständen in der Adresse vom 28. November 1881 gestellten
Antrage entsprechend,haben Wir durch Erlaß vom 9. Januar 1882 in Abänderung des 2. Absatzes
des tz. 1 der Verordnung über die Einrichtung und Verwaltung des Landarmenwesens in der
Nheinvrovinz vom 2. Oktober 1871 (G.-S. S. 47?) genehmigt, daß der fogenanute Brauweilcr
Nebenfonds mit dein Polizei-Strafgelderfonds des Regierungsbezirks Köln unter der Maßgabe
vereinigt werde, daß die an letzteremFonds nicht betheiligten Städte des Regierungsbezirksihren
ratirlichen Antheil an dem Brauweiler Nebenfonds nach demfelbcnMaßstabe baar heransgezahlt
«halten, nach welchem der Fonds feiner Zeit aufgebracht worden ist.

Der gedachte Erlaß ist nach Vorschrift des Gesetzes vom 10. April 1872 (G.-S. S. 357)
veröffentlichtworden.

Statut für die RheinischeProlunzial-Hnlfskasse.
Dem mit der Adresse vom 3. Dezember 1881 überreichten neuen Statute für die

NheiuifcheProviuzial-Hülfskasse haben Wir durch Erlaß vom 25. April 1882 mit der Maßgabe
Unfcre Genehmigung ertheilt, daß im §. 9ä unter

„Kredit-Genossenschaftenund Verbänden, welche einen gemeinnützigen Zweck
verfolgen",

und im §. 12 unter
„Verbände", denen gegenüber auf Grnud eines Befchluffes des Provmzml-

Verwaltnnqsrnths von der Bestellung einer Sicherheit abgesehenwerden kann,
„Kredit-Genossenschaften, welche einen gemeinnützigen Zweck verfolgenund Kredit-

Vereine der gleichenArt" zn verstehen sind.
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Der gedachte Erlaß ist nebst dem neuen Statut sowie dem von den Ressortministern
genehmigten Reglement, betreffend die Führung der Kassengeschäfteder ständischen Central-
Verwaltung durch die RheinischeProvinzial-Hülfskasse,durch die Amtsblätter der Negierungen der
Nhemvrovinz bekannt gemacht worden.

Wahlperiode des zeitigen Direktors der Rheinischen Provinzial°Feuer°Societät.

Dem von Unseren getreuen Ständen in der Adresse vom 1. Dezember 1881 gestellten
eventucllm Antrage entsprechend,habeu Wir durch Ordre vom 9. Januar 1882 bestimmt, daß die
von Uns am 31. Juli 1874 vollzogeneBestallung des vormaligen Landraths Seul zum Direktor
der Provinzial-Fener-Societät für die Nhemvrovinz als auf Lebenszeit erfolgt zu gelten hat.

Aufbringung der Irrenanstalts-Vaukosten und der allgemeinen Provinzial-Umlage.

Dem von Unseren getreuen Ständen iu der Adresse vom 3. Dezember 1881 gestellten
Antrage entsprechend, haben Wir den Beschlüssen vom 30. November 1881:

„H. die zur Verzinsung uud Tilgung der Anleihen für den Van und die Einrichtung der
Provinzial-Irrenanstalten erforderlichenBeträge vom 1. April 1882 ab gleichzeitig
mit der allgemeinen Provinzial-Umlage nach dem Maßstabe der direkten Staatssteuern
ausschließlichder Hausir-Gewerbesteuer auf die ganze Provinz zu vertheilen und die
Allerhöchste Genehmigung zu einer entsprechendenAbänderung der Resolutionen des
19. Prouinzial-Landtages über die Reorganisation der Irrenpflege zu beantragen",

„d. von einem Ansglciche der bis zum 1. April 1882 für den obigen Zweck erhobenen
Beträge abzusehen",

durch Erlaß vom 8. März 1882 die Genchmignng mit der Maßgabe ertheilt, daß in dem Befchlussc
zu », der Passus: „gleichzeitig mit der allgemeinen Provinzial-Umlage" gleichbedeutendsein soll
mit dem Ausdrucke: „als ein integrircnder Bestaudtheil der allgemeinen Provinzial-Umlage".

Durch denselbenErlaß haben Wir anch den von Unseren getreuen Ständen gleichfalls
am 30. November 1881 gefaßten Beschluß:

„Die allgemeine Provinzial-Umlage nach dem Maßstabe der direkten Staats¬
steuern, mit Ausschluß der Steuer von: Gewerbebetriebe im Umherziehen unter
Berücksichtigungder durch das Gesetz vom lt. Juli 1822 gewährteu Befreiungen
zunächst auf die Kreise und von diesen nach demselben Maßstabe auf die Gemeinden
zu vertheilen, letzterenaber die Art der Aufbringuug ihrer Kontingente zu überlassen",

genehmigt.

Ausdehnungder Geschäftsthätigkeit der Landschaft der Provinz Westfalenauf
die landrechtlichen Kreise der Nheinprouinz(Rees, Mülheim an der Ruhr, Stadt» und
Landkreis Essen, Stadtkreis Duisburg) und Herabsetzungder Beleihungsgrenzefür

diese Landschaft von 150 auf 100 M. Grundsteuer°Neinertrag.
Die Ergänzung bezw. Abänderung des Statuts der Landschaft der Provinz Westfalen

vom 15. Juli 187? in diesem Sinne ist von Uns unter dem 5. April 1882, gemäß der gutacht¬
lichen Aeußerung Unserer getreuen Stände, genehmigt worden, und hat die Veröffentlichungdes
betreffendenStatut-Nachtrages durch die Negierungs-Amtsblätter stattgefunden.
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Wahl des Landes-Direktors.
Die von Unseren getreuen Ständen vollzogene Wahl des Landesrathes Wilhelm Klein

zum Lcmdes-Direktor haben Wir auf die in der Adresse vom 15. Dezember 1882 angegebene
Zeitdauer durch Erlaß vom 5. Januar 1883 bestätigt.

Regelung der Disziplinar-Verhältnisse der provinzialständischenBeamten
in der Rheinprovinz.

Dem Antrage Unserer getreuen Stände in der Adresse vom 16. Dezember 1882 auf
Erlaß eines Gesetzes zur Regelung der Disziplinar-Verhältnisse der provinzialständischenBeamten
in der Rheinprouinz haben Wir eine weitere Folge nicht zn geben vermocht.

Unsere Negierung verkeimt nicht, daß die Disziplinar-Verhältnisse der vrovinzialständischen
Veamten, insofern sie gegenwärtig lediglichdnrch das Gesetz vom 21. Juli 1852 (G.-S. S. 465)
bestimmt sind, in Folge der wesentlich vermehrten Aufgabe der provinzialen Selbstverwaltung
einer neuen gesetzlichen Regelung bedürfen und daß diefes Bedürfniß sich besondersin der Nhein-
vrovinz wegen der erheblichenZahl der dortigeil Provinzial-Beamten und wegen der Unterstellung
derselbenunter fünf bezirksweise getrennte Diszivlinar-Vehürden fühlbar macht. Diefe Regelung
aber durch das vorgeschlageneSpezialgesetz mir für die Nheinvrovinz herbeizuführen, finden Wir
mit Rücksicht auf die in gleicher Lage befindlichen anderen Provinzen nnd die zeitige Lage der
Verwllltungs-Neformgefetzgebnngnicht angemessen. Wir werden die gesetzlicheRegelung der in
Frage stehendenAngelegenheitin Verbindung mit dieser letzteren Reform in Aussicht nehmen und
können es nicht als eine Beeinträchtigung der Autorität der vrovinzialständischen Behörden erachten,
wenn in Disziplinar - Angelegenheiten der vrovinzialständischenBeamten die Bezirksregierungcn
bezw. deren Präsidenten einstweilen noch weiter fungiren, zumal nach §. 54 des Gesetzes vom
21. Juli 1652 bei Gefahr im Verzüge auch von folchen Vorgesetzten,die eine Suspension zn
verfügen nicht ermächtigt sind, jedem Veamten die Ausübung seiner Amtsvcrrichtnngenvorläufig
untersagt werden kann. Wegen Ertheilung von Warnungen nnd Verweisen durch die Dienst¬
vorgesetzten und wegen Auferlegung von Geldbußen ist gegenüber den vrovinzialständischen Veamten
der Rheinprovinz schon jetzt in ausreichenderWeise durch ß. 18 des Gesetzes vom 21. Juli 1852,
bezw. durch die mit den Veamten geschlossenen Anstellungs-Vertragegeforgt.

Regulativ für die Organisation der Verwaltung des provinzialständischenVermögens
und der provinzialständischenAnstaltenin der Nheinprovinz.

Den, von Unferen getreuenStänden beschlossenenzweiten Nachtrage zn diesem Regulative
vom 27. September 1871 habe» wir durch Erlaß vom 12. März 1883 Unsere Genehmigung
ertheilt. Der gedachteErlaß ist nebst dein Regulativ-Nachträge durch die Gefctz-Sammlnng für
1883 Seite 34 veröffentlichtworden.

Zur Urkund dieser Unserer gnädigstenBescheidunghaben Wir den gegenwärtigenLandtags-
Abschied Höchsteigenhändig vollzogen,und verbleibenUnseren getreuenStänden in Gnaden gewogen.

Gegeben Berlin, den 14. November 1883.

gez. Wilhelm,
Wez.: von Puttkamer. Maybach. Lucius. Friedberg, vou Boetticher. von Gohler.

von Scholz. von Hatzfeldt. Vronfart von Schellendorff.
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Ich habe sodann die Ehre, die AllerhöchsteProposition vorzulesen:

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen «.
entbietenUnserenzum Proviuzial-Landtage uersmmnelteugetreuen Stände der Nheiuproviuz Unseren
gnädigstenGruß und lassen Ihnen folgende Propositioueu zur Berathung und Erledignng zugehen.

1. Der gemäß H- 41 des Gesetzes vom 8. März 1871, betreffend die Ausführung des
Buudesgesetzesüber den Unterstützungsivohnsitz— G.-S. S. 130 — von Unseren getreuen
Ständen am 12. Dezember 1882 zum Mitgliede der Deputation sür das Heimathwesen für den
Zeitraum vom 1. Juli 1883 bis dahin 1886 gewählte Iustizrath Nrenüg zu Koblenz ist gestorben.
Unsere getreueu Staude werden daher eine Ersatzwahl für den Nest der dreijährigen Wahlperiode
zu vollziehenhaben.

2. Von den am !3. Dezember 1882 gemäß 8- ^ bezw. §. 24 des Artilels I des
Gesetzes vom 25. Mai 1873 — G.-S. S. 213 — gewählten Mitgliedern der Bezirks-
Kommissionenzur Entscheidung über Beschwerdenund Reklamationen gegen die Veranlagung zur
klassifizirteuEinkommensteuerund zur Klassensteuerist das Mitglied für deu Negieruugübezirk
Düsseldorf, KoinmerzienrathErnst Waldthansen zu Essen gestorben. Für den Genannten haben
daher Unsere getreuenStände eine Ersatzwahl auf den Nest der Fnuttionszeit vorzunehmen.

Die Dauer des Provinzial-Landtages haben Wir auf 14 Tagen bestimmt.
Wir verbleiben Unseren getreuen Ständen in Gnaden gewogen.

Gegeben Berlin, den 14. November 1883.

gez. Wilhelm,

ggez.: von Puttkamer. Mav,bach. Lucius. Friedberg, von Vötticher. von Goßler.
vou Scholz. von Hatzfeldt. Bronsart von Schellendorff.

An
die zum Prouinzial-Landtage versammelten

Stände der Nheiuprovinz.

Meine Herreu! Diese Allerhöchste Propositiou enthält uur Wahlangelegenhciten,die gegeu
das Ende der Session im Plenum ihre Erledigung finden werden.

Ich habe sodann die Mittheilung zu machen, daß Seine Dnrchlanchtder Fürst zu Solms-
Nraunfels verbrüdert ist, seinen Sitz hier einzuuehmeu; er hat in Folge dessen dem Herrn
Freiherrn Daniel Heinrich vou Diergardt zu Haus Noland eine Vollmacht ertheilt, welche mir
vorliegt. Freiherr von Diergardt hat deu Sitz des Fürsten eiugenommen.

Wir gehen nunmehr zu der Bildung der Ausschüsse über. Ich habe für diese Session
eine etwas veränderte Organisation getroffen, luden: ich die Mitglieder des Landtags in drei
Ausfchüfse vertheilt habe. Der 1. Ausschuß würde die Angelegenheitender I. und IV. Abtheilung
unserer Verwaltung behandeln, der II. Ausschuß diejenigen der II. und III. Abtheilung und der
III. Ausschuß diejenigen der V. Abtheilung. Es scheint, daß wir keine weitere Vorlage r>on
Seiten der KöniglichenNegierung zu erwarten haben, so daß eine Bildung weiterer Ausschüsse
uicht nothwendig war. Die Herren Mitglieder sind in folgenderWeise in die Ausschüsse vertheilt-
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I. Ausschuß: Vorsitzender:Freiherr von Solemacher. Mitglieder: Graf zu Westerholt,
Graf von Beißel, Carl August von Groote, Graf Vcrgh genannt von Trips, Joseph von Groote,
Graf von Hoensbroech, Freiherr von Ermatten, Hcuser, Pelzer, Courth, Loltner, Dietze,
von Grand-Ny, Croon, Troost, Merzbach, Vuchholz, Wolters, Freiherr Felix von Lo«, Vreuer,
Aursgens, Schlick,Letixerant. Beamte: Landes-Direktor Klein, Landesmth Goedecke, Landesrath
Brandts, Landcs-Vaurath Dreling und für die Angelegenheitender Prouinzial-Fener-Societät:
Direktor Seul.

II. Ausschuß: Vorsitzender: Herr von Heister. Mitglieder: Freiherr von Steffens,
Freiherr vo» Boeselager, Freiherr von Fürstenberg-Gimborn, Seul, Freiherr von Schcibler,
Freiherr Nndolph von Geyr, Freiherr von Nourschcidt, Kaesen, Geller, Pelizäns, Nadermachcr,
Hoffsümmer,Nosen, Lucas, Conze, Friederichs, Ackermann, Vcpplcr, Horster, Weidt, Hoffstadt,
Bönniger, Zcitz, Herrinann. Beamte: Landesrath Fritzen, Landesrath Klauseuer uud Lnndes-
Anurath Dreling.

III. Ausschuß: Vorsitzender: Freiherr von Geur-Müddersheim. Mitglieder: Frei¬
herr von Spies-Aüllesheim, Freiherr Eugen von Loö, Freiherr von Fürstenberg-Heiligenhofen,
Graf Fürstcnberg-Staminheim, Graf Hompesch-Nuhrig, Freiherr von Eerde, Graf Wilderich
von Spee, Freiherr von Dalmigk, Weddigen, Sahler, Melzeubach, Nöchling, Nels, Hofftnanu,
von Monschaw, Nrockhoff, Wunderlich, Trapp, Reinhard, Eich, von Bö'nniughauscn,Nautcnstrauch,
Schmitz und Iansen. Beamte: Landesrath von Metzen, Landes-Baurath Sachse, Landes-Banrath
Guinbert, Landesrath Brandts.

Außerdem theile ich den Herrn Vice-Landtags-Marschallund den Herrn Landes-Direktor
mit berathender Stimme den anderen Ausschüssen zn. Ans besonderen Wunsch des Herrn
Freiherr» von Diergardt wird derselbedein I. Ausschußzugetheilt.

Meine Herren! Ich habe nnnmehr die Ehre, Ihnen die Vorlagen des Provinzial-
Venualtungsraths uud deren Vcrtheilnng an die Ausschüsse mitzntheilm.

An den l. Ausschußgehen:

Verwaltnngs-Vericht für das Nechnnugsjahr vom 1. Januar 1881 bis 31. März 1882.
Verwaltnngs-Vericht für das Etatsjahr vom 1. April 1882 bis 31. März 1883.
Vornahme einer Ergänzungswahl zum Provinzial-Verwaltungsrathe. Dieser Gegenstand

erledigt sich als Wahlsache.
Entwurf zu einen: Reglement über die dienstlichen Verhältnisseder Beamten der provinzial¬

ständischen Verwaltung der Nheinprovinz.
Entwurf zu eiuem Normal-Etat für die Besoldung der provinzialständischenBeamten

der Nheinprovinz.
Entwurf zn einein Reglement, bctreffeud die Tagegelder und Reisekosten,sowie die

Umzugskosten der provinzialständischenBeamten der Nheinprovinz.
Entwurf eines Neglements, betreffend Fürsorge für die Wittwen und Waisen der

provinzialständischenBeamten der Nheinprovinz.
Referat, betreffend die Genehmigung der vom Provinzial-Venualtungsrathe getroffenen

Abänderung des Neglements für die Bildung der Abtheilungender provinzialständifchenVerwaltung
^r Nheinprovinz.

36
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Referat, betreffend die Mittheilung von den Seitens des Vorstandes des Vereins der
Landbürgermeister der Nheinprovinz eingereichten Statnt-Entwürfm, betreffend die Gründung:

Ä. einer Provinzial-Pensionskafsefür die Landbürgermeister;
d. einer Wittwen- und Waisen-Versorgnngsanstaltfür die Beamten der Bürgermeisterei-

und Landgemeindender Nheinprovinz.
Etat des Provinzial-Landtags, des Provinzial-Venvaltungsraths uud der provinzial-

ständifchcn Eentral-Nerwaltungsbehordefür das Etatsjahr vom 1. April 1884 bis 31. März 1885.
Etat der Direktion der Nheinifchen Provinzial - Hülfskasse für das Etatsjahr von:

1. April 1884 bis 81. März 1885.
Etat der NheinifchenProvinzial-Fcuer-Societät für das Etatsjahr vom 1. Januar 1884

bis 31. Dezember 1884.
Etat für die Verwaltung des Zinsgewinnes der Nheinifchen Provinzial-Hülfskasse

(Ständefonds) für das Etatsjahr vom 1. April 1884 bis 31. März 1885.
Etat für die Verwendung des Zinsgewinns des NheinifchenMeliorationsfonds für das

Etatsjahr vom 1. April 1884 bis 31. März 1885.
Haupt-Etat der provinzialständifchenVerwaltung der Nheinprovinz für das Etatsjahr

vom 1. April 1884 bis 31. März 1885.
Antrag auf Dechargirung der Nechnung über die Einnahmen uud Ausgaben für den

Provinzial-Landtag, für den Provinzial-Verwaltungsrath und die provinzialstänoischeEcntrnl-
Verwaltnngsbehördepro 1881/82.

Antrag auf Dechargirung der Nachtragsrechnung über den Nruban des Ständehaufes.
Antrag auf Dechargirung der Nechnung über die Einnahmen und Ausgaben bei der

Eentral-Kaffenuerwllltungund den: Kreisfonds sowie über die Ausgleichungder Kriegsleistnngen
pro 1881/82.

Dechargirung der Rechnungen der RheinischenProvinzial-Feucr-Societät pro 1880 und
pro 1881.

Dechargirung der Rechnungen der Rheinischen Provinzial - Hülfskasse pro 1880 und
pro 1881/82.

Referat, betreffend die Einrichtung einer besseren Ventilation in den beiden Sitzungssälen
des Staub ehauses.

Referat, betreffend die Erweiternng der Nheinifchen Provinzial - Hülfsküsse zu einem
Grundtredit-Institute für die Nheinprovinz.

Referat, betreffend die fernere Wahrnehmung der Funktionendes Direktors der Provinzial-
Hülfskllsse.

Referat, betreffend die Bestimmung einer Minimalhöhe für die aus der Provinzial-
Hülfsküsse an Privatpersonen zn gewährenden Darlehen.

Referat, betreffend den Rekurs des Steuer-Empfängers Zingsem zu M.-Gladbach wegen
Nichtgewährungeiner Tantieme von 93 M. 45 Pf. von der in feinem Empfangs«ezirkeSeitens
der Fcucr-Societäts-Direttion direkt erhobenen Immobilien-Versichernngsvrämie im Betrage von
3115 M.

Referat, betreffend das Gesuch des Ausschussesdes Rheinisch-WestfälischenFcnerwehr-
Verbandes, zu Bochum um Gewährung eines Iahreszuschusses von 1500 M. aus provinziellen
Mitteln zu Zwecken des Verbandes.
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Etat für die Verwaltung der Angelegenheitender niederen landwirtschaftlichen Schulen
fowie für die Unterstützungfonstiger landwirthschaftlicherZwecke für das Etatsjahr vom 1. April
1884 bis 31. März 1885.

Etat für die Verwaltung des Rittergutes Desdorf für das Etatsjahr vom 1. April 1884
bis 31. März 1885.

Etat für die Verwaltung der Fonds zur Gewährung von Entschädigungenfür auf
polizeiliche Anordnung getödtetcsRindvieh, Pferde u. f. w. für das Etatsjahr vom 1. April 1884
bis 31. März 1885.

Etat für die Verwaltung der Angelegenheiten,welche die Förderung von Kunst und
Wissenschaft betreffen, für das Etatsjahr vom 1. April 1884 bis 31. März 1885.

Referat, betreffend die Vorstellung des Staatsarchiuars Dr. Endrulat zu Wetzlar in
Netreff der Gewährung einer jährlichen Subvention von 600 M. aus Proviuzialfonds an ihn.

Referat, betreffendden Bau von Provmzial-Musceu in Noun und Trier.
Referat, betreffend den Antrag der Gesellschaft für Rheinische Geschichtstundeauf

Bewilligung eines Beitrags für die Zwecke der Gesellschaftfür die nächsten 2 Jahre vom
1. April 1884 ab.

Referat, betreffend den Antrag der katholischen Kirchengemeindezu Gerresheim an den
RheinischenProuinzial-Landtag auf Gewährung eines Zuschussesvou 20—30 000 M. zu den
Kosten der Restaurirung der dortigen Pfarrkirche.

Referat, betreffend die Petition des Kirchcnvorstandes der Pfarrei Steinfeld um Gewährung
einer Summe von 15 000 M. zur Restauration der Pfarrkirche zu Steiufeld.

Referat, bctreffeud das Gesuch des katholischen Kirchenvorstandeszu M.-GIadbach um
Uebernahme der Nestaurationskostendes MünstMhurmes daselbst auf Provinzialfonds.

Referat, betreffend den Antrag des Kirchthurm-Bauvercinszu Gemünd auf Gewährung
eines Beitrags zur Fertigstellung des Thurmes an der dortigen katholischen Kirche.

Referat, betreffend den Antrag des katholischen Kirchcnvorstandesvon St. Martin zu
Bonn auf Gewährung einer Subvention für die Restaurirung der Münsterkirchedaselbst.

Referat, betreffend das Gesuch des Verwaltungsraths des Vereins zur Errichtung einer
Gemäldegalleriezu Düsseldorf um Bewilligung eines jährlichen Zufchufses von 6000 M. zu deu
Mitteln des Vereins aus Provinzialfonds.

Referat, betreffend den Antrag der Stadt Nheudt auf Gewährung eines jährlichen
Zufchufses von 5000 M. zu den Kosten der dafelbst projektirten staatlichenMafchinenbmischulc.

Referat, betreffend die Verwendung der von dem 28. Provinzial-Landtage bewilligten
Mittel zur Bekämpfung des Nothstandes und die zur Verhütung solcher Nothstände für die
Zukuuft Seiteus des Prouiuzial-Verwaltuugsraths bisher geschehenen Schritte.

Antrag auf Dechargiruug der Rechnung über den Fonds für Unterstützung milder
Stiftungen :c., fowie der Kuust und Wissenschaft pro 1881/82.

Antrag auf Dechargiruug der Rechnung über die Verwaltung des Rittergutes Desdorf
pro 1881/82.

Antrag auf Dechargiruug der Rechnung über die Fonds zur Unterstützung niederer
landwirthschaftlicherSchnlen, sowie sonstiger landwirthschaftlicherZwecke pro 1881/82.

Antrag auf Dechargiruug der Rechnung über die Vieh-Entschädiguugsfondspro 1880.
36*
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An den II. Ausschuß gehen folgende Gegeustiinde:
Etat der Verwaltung des Landarmenwcfens der Nhemprovinz für das Etatsjahr vom

1. April 188^ bis 81. März 1885.
Etat der Staats-Nebenfonds (Polizei-Strafgelderfonds und Ehrenbreitstcin'er allgemeiner

Armenfonds) für das Etatsjahr von: 1. April 1884 bis 31. März 1885.
Etat über die Kosten der Unterbringung verwahrloster Kinder in Gemäßheit des Gesetzes

vom 13. März 1878 für das Etatsjahr vom 1. April 1884 bis 31. März 1885.
Antrag auf Dechargirnng der Landarmenrechnungpro 1880.
Autrag auf Dechargirung der Rechnungen über die Polizei - Strafgelderfonds uud den

Ehrenbreitstein'er allgemeinen Armenfonds pro 1880 uud 1881/82.
Antrag auf Dechargirnng der Rechnung über die Kosten der Zwangserziehung verwahr¬

loster Kinder pro 1881/82.
Etat des Landarmenhauses zu Trier für das Etatsjahr vom I. April 1884 bis

31. März 1885.
Etat für die Prouinzial - Arbeitsanstalt zu Vrauweiler für das Etatsjahr vom 1. April

1884 bis 31. März 1885.
Etat für das Hebammenwesen einschließlichdes Spezial-Etats für die Provinzial-

Hebammen-Lehranstaltzu Köln für das Etatsjahr vom 1. April 1884 bis 31. März 1885.
Etat für das Taubstummenweseneinschließlichder Etats der Provinzial - Taubstummen-

anstalteu zu Vrühl, Kempen, Neuwied und Trier sür das Etatsjahr vom 1. April 1884 bis
31. März 1885.

Etat für die Provinzial-Vlindenanstalt zu Düren für das Etatsjahr vom 1. April 1884
bis 31. März 1885.

Etat für das Irrenwefen nebst den Spezial-Etats für die Provinzial - Irrenanstalten zu
Andernach, Bonn, Düren, Grafenberg und Mcrzig, fowie für die ehemalige Irrenanstalt zu
Siegburg für das Etatsjahr vom 1. April 1884 bis 31. März 1885.

Etat über die Unterstützungmilder Stiftungen, Ncttnngs-, Idioten- und anderer Wohl-
thätigteitsanstalten für die Zeit vom 1. April 1884 bis 31. März 1885.

Etat für die Kosten der Unterbringung und der Unterhaltung katholischer Epileptiker für
das Etatsjahr vom 1. April 1884 bis 31. März 1885.

Referat, betreffend die Aufhebung der Pensionärabtheilungen I. und II. Klasse in der
Prouinzial-Irrenanstalt zu Merzig.

Referat, betreffendErrichtung von Arbeiterkolonienin der Nhemprovinz.
Referat, betreffenddie Pensions - Verhältnisse der Lehrer an den Taubstummenschnlenzu

Essen und Elberfeld.
Referat, betreffend Deckung eines bei dem Ausstelluugsfonds der Institute im Jahre

1880 verbliebenenVorschusses von 4509 M. 98 Pf. aus dem Stäudefonds.
Referat, betreffendErweiterung der Provinzial-Arbeitsanstalt zu Vrauweiler, Ausführung

einer Vewässerungsanlage,sowie Neubau einer Koch- uud Waschküche daselbst.
Referat, betreffend die Genehmigung zur Herstellung von 2 Millionen Ziegelsteinen an

der Provinzial-Arbeitsanstalt zu Vranweiler.
Referat, betreffenddie Erbanung einer Gasfabrik an der Provinzial-Arbeitsanstalt zu

Vrauweiler.

Referat, betreffendVerwendung der ehemaligen Irrenanstalt zu Siegburg.



Referat, betreffend die Erweiterung der Tobabtheilung in der Prouinzial - Irrenanstalt
zu Bon».

Referat, betreffenddas Gesuch des Bürgermeisters uon Morsbach, im Kreise Waldbroel,
um Gewährung einer Subvention zur Erhaltung des in Morsbach errichteten, von barmherzigen
Schwestern des Franziskaner-Ordens geleiteten Krankenhauses„Maria-Hilf".

Referat, betreffenddas Gesuchdes Kuratoriums der Augenheilanstaltfür den Regierungs¬
bezirk Aachenum Bewilligung einer dauernden Jahres - Subvention für die gedachte Anstalt aus
Prouinzialmitteln.

Referat, betreffenddie Bewilligung einer Unterstützungvon 10 000 M. an die Idioten¬
anstalt St. Nernardin in zweijährigen Ratenzahlungen von je 5000 M. aus dem Ständefonds.

Antrag auf Dechargirnng der Rechnung des Landarmcnhnuseszu Trier pro 1880.
Antrag auf Dechargirung der Rechnung des Landarmenhanses zu Trier über die Bau¬

kontos II—V, VIII—XII und XIV.
Antrag auf Dechargirung der Rechnung über die Nankontos XIII und XV des Land¬

armenhauses zu Trier (Abbruch dreier Mauern, Anlage eines Schuppens, Abbruch eines Adtritts-
gebäudes, Herstellungvon Isolirzellen und Bauarbeiten im Weibergebäude).

Antrag auf Dechargirung der Naurechnung über die Errichtung einer Taubstummenanstalt
im Landarmenhanse zu Trier.

Antrag auf Dechargirnng der Rechnungen über die Provinzial-Taubstummcnfonds und
Anstalten pro 1880 und pro 1881/82.

An den III. Ausschußgehen die Angelegenheiten:
Etats der Provinzial-Straßenvcrwaltung für das Vtatsjahr vom 1. April 1884 bis

!N. März 1885.
Referat, betreffendUebernahme der Prämienstraße uon Froitzhcim über Vettweih nach

Gladbach auf den Provinzial-Strnßenfonds.
Referat, betreffend Uebernahme der Prämienstraße Friesenhagen-Frendenberg ans den

Provinzial-Straßenfonds.
Referat, betreffend Uebernahme des rechtsseitigen Iufuhrwcges zur Saarbrücke bei Merzig

auf den Provinzial-Straßenfonds.
Referat, betreffend Uebernahme der Prämienstraßc Verschlag - Mcinertzhagen auf den

Provinzial-Straßenfonds.
Referat, betreffend den Antrag der Stadtverordneten zu Linz auf Erbauung einer

Verbindungsstraße von Linz nach Noßbach an der Wiedbachaus Provinzialfonds.
Antrag auf Dechargirung der Rechnungen über den Fonds für Chaussee-Neu- und

Umbauten pro 1880 und 1881/82.
Antrag auf Dechargirnng der Rechnungenüber den Fonds zur Zahlung von Kreis- und

Konnnunal-Wegebau-Unterstützungenpro 1880 nnd 1881/82.
Antrag auf Dechargirung der Geld- und Naurechnung der Provinzial-Straßenvcrwaltung

pro 1879.
Antrag anf Dechargirung der Rechnung über den Fonds znr Zahlung von Ehaussee-

Aeubauprämien für Kunststraßm pro 1881/82.
Antrag auf Dechargirung der Rechnung über den Sammelfonds zu Zwecken der Straßen-

Verwaltung pro 1881/82.
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Antrag auf Dechargirung der Rechnung über den Fonds zur Unterstützungder Wittwen
von Provinzial-Straßenaufsehern und Wärtern pro 1881/82.

Meine Herren! Sie sehen aus den,, was ich Ihnen eben verlesen habe, daß es sich
wieder um eine ganze bedentendeArbeit für uns handelt; auf der andern Seite wäre es wohl
für uns alle zu wünschen,daß wir in möglichst kurzer Zeit diese Arbeit bewältigen. Ich erlaube
nur deswegen an Sie die Bitte zu richten, alle gemeinsamin dein Bestreben sich zu vereinigen,
dieses große Pensum iu möglichst kurzer Zeit durchzuarbeiten. Ich bitte deswegeu auch, jetzt
sobald wie möglich in den Ausschüsse»zusammenzutretenund den morgigen Tag schon dazu
auszunützen. Ich glaube, daß ich, ehe ich die Sitzung schließe, Ihnen noch den Vorschlagmachen
soll, daß nur morgen leine Sitzung halten, damit morgen den ganzen Tag hindurch die Ausschüsse
arbeiten können, daß wir aber übermorgen Mittags nm 12 Uhr eine Plenarsitzung halten, nm
neue Eingänge und dann das Referat über den Verwaltnngü-Bericht für die beiden Jahre entgegen¬
zunehmen. Das wäre alfo Donnerstag nm 12 Uhr.

Ich bitte nun die Herren Vorsitzendender Ausschüsse, Ihre Bestimmungen wegen der
Sitzungen zu treffen. Der Herr Vice-Landtags-Marschallhat das Wort.

Vice-Landtags-Marschall Freiherr von Solemacher-Autweiler: Ich bitte die
Mitglieder des I. Ausschusses, sich gefälligst morgen früh nm ^10 Uhr hier zur Sitzring einfinden
zu wollen. Wir wollen die Sitzung von ^in Uhr bis 4 Uhr durchhalten (Widersprnch) und
wollen von 12 l/s Uhr bis 1 Uhr eine kleine Pause machen; das Büffet wird hier geöffnet sein.
Von 4 Uhr an ist jeder frei. Uebermorgen werden wir von 10 bis 12 Uhr vor der Plenar¬
sitzung arbeiten.

Landtags-Marsch all: Herr von Heister hat das Wort.
Abgeordneter von Heister: Ich bitte die Herren vom II. Ausschuß, in dem dazu

bestimmtenZimmer sich morgen früh um 10 Uhr versammeln zu wollen. Ich werde je nach
Lage der Dinge mit den Herren dort Festsetzung treffen, ob wir möglichst lange sitzen bleiben
und von den Vorbereitungen zum Frühstück Gebrauch machen oder nicht, was im Augenblick nicht
mit Bestimmtheit zu übersehen ist. Ich hoffe, mich mit dcu Herreu iu der Sitzung verständigen
zn können. Ebenso gedenke ich, übermorgen früh nm 10 Uhr eine zweite Sitzung zu halte».

Landtags-Marschall: Herr Freiherr von Gevr hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr von Gcyr-Müddersheim: Ich bitte die Herren des III. Aus-

schusses, sich ebenfalls morgen um 10 Uhr in dem betreffendenZimmer einzufiudcn, uud wollte
ich dann auch, wenn es den Herren recht ist, die Sitznng ebenso einrichten, wie der Herr Vice-
Landtags-Marschall die Sitzung des I. Ausschusses eingerichtethat, daß wir bis 12'/g Uhr tagen,
dann V2 Stunde diniren und Nachmittags dann wieder arbeiten.

Landtags-Marschall: Zur Geschäftsordnung hat das Wort der Herr Abgeordnete
von Grano-Ri).

Abgeordnetervon Krand-Rn: Ich habe die Ehre, den Mitgliedern des I. Ausschusses
anzugehören, für welche der Herr Vorsitzende des I. Ansschnsseseine sehr ausgiebige Arbeitszeit
am ersten Tage in Aussicht gestellt hat. Ich glaube, daß es bei dein massenhaftenMaterial,
welches dein I. Ausfchuß vorliegt, ganz unmöglich ist, mit der Durchsichtdesselbenbis dahin zu
Ende zu kommen. Ich möchte den Herrn Vorsitzende,!daher bitten, uns diejenigen Punkte
anzugeben, welche er in der ersten Sitzung zunächst dnrchzunchmenbeabsichtigt, uns aber längere
Zeit zu lassen für die Durchsichtder übrigen Dinge.

Landtags-Marschall: Freiherr von Solcmacher hat das Wort.
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Nice-Landtags-MarschallFreiherr von Solemacher-Antwciler: Meine Herren! Bei
der großen Menge der Dinge wird es darauf ankommen,daß wir in der ersten Sitzung möglichst
viele Gegenständekurz berühren, um die Referate vertheilen zu tonnen, damit überhaupt möglichst
rafch gearbeitet werden kann und wir auch baldigst fertige Referate für die Plenarsitzungenhaben.
Außerdem aber, meine Herren, würden in der ersten Sitzung die Verwaltuugs-Verichtefür die
beiden Rechnungsjahre vorgenommen werden können; diefe Verwaltungs-Berichte werden eine
ziemliche Zeit in Anspruch uehmen und sind deu Herreu, der eiue bereits 3 Mounte, der audere
seit 14 Tagen, zugesandt, ich kaun also wohl auuehmen, daß die Herren Gelegenheit gehabt
haben, sich damit zu beschäftigen. Ich mochte den Herren versichern, daß mich bei meiner
Unordnung nur der Wunsch und das Bestreben geleitet haben, die Arbeiten möglichst zu fördern
und daß ich nach den nur zu Gebote stehendenErfahrungen geglaubt habe, daß wir iu dieser
Weise wirklich rasch vorwärts kommenkönnen.

Landtags-Marschall: Herr Graf Hoensbroechhat das Wort.
AbgeordneterGraf von Hoensbroech: Ich möchte mich der Bitte des Herrn von Grano-Ry

an den Vorsitzenden des I, Ausschusses anschließen. Wir werden morgen, nachdem wir die Vorlagen
erst heute zu Häudeu bekommen haben, besonders auch die Spezial-Etats, noch kaum in der Lage
sein, im Einzelnen eingehend zu beratheu. Mnu muß auch zu Hause etwas Zeit übrig habe»,
um sich die Vorlagcu etwas durchzusehenund sie durchzusprechen.Wenn es sich blos darum
handelt, morgen den Vertheilungsplan vorzunehmen, so bin ich ganz damit einverstanden; dann
ist mir aber nicht ersichtlich, was wir von 10 bis 4 Uhr machensollen.

Landtags-Marschall: Herr von Solemacher hat das Wort.
Vice-Laudtags-MarschallFreiherr von Solemachcr-Antweiler: Ich glaube die Antwort

dem Herrn Grafen von Hoensbroechgegebenzu habeu, ehe er gcsprocheu hat.
Landtags-Marschall: Herr von Heister hat das Wort.
Abgeordnetervon Heister: Meine Herren! (5s ist entschieden nothwendig, daß in den

Ausschüssendie Vertheilung der Referate vor sich geht, weshalb dir Ausschüssemöglichstbald
Sitzungen halten müssen. Dann finden sich aber unter den: Material eines jeden Ausschusses
sehr viele kleinere Angelegenheiten,die man leicht schon in der ersten Sitzung behandeln kann,
ohne daß, glaube ich, einer der Herreu Veranlassung haben wird, sich zn beschweren,weil man
ihm nicht die Möglichkeitgebe, die Sache vorher studirt zu haben. Es hängt dies aber immer
von den Beschlüssen der Ansschüssc ab; wenn ein Ausschuß erklärt: die Vorlage ist uicht genugsam
vorbereitet, so wird sie zurückgestellt werdcu müssen. Ich glaube, wenn man von diesen Gesichts¬
punkten ausgeht, so werdcu Sie für morgcu genügendes Material fchon vorliegend finden.

Lllndtags-Marfchall: Meine Herren! Ich möchte meinerseits dem noch hinznfügen,
daß, wenn es irgend angängig wäre, wir doch versuchen müssen, es fertig zn bekommen,unsere
Aufgabe iu 14 Tagen zu erledigen, und dazu ist es dringend nothwendig, daß wir sofort mit
ganzer Kraft in die Arbeit hineingehen. Ich muß voll uud gauz anerkennen, was die Herren
voy Grand-Ru und Graf von Hoensbroech eben gefugt haben, daß es wohl für die Mitglieder
manche Schwierigkeit haben wird^ gleich iu deu ersten Tagen das zu leisten, aber meine Herren,
ich glaube, Sie werden zugeben, daß die Schwierigkeiten auch auf anderen Gebieten sehr groß
sind und daß wir, um die Gegenstände vorzubereiten, für Sie gewaltig haben arbeiten müssen
"nd daß Sie ebenso, wie wir, dieselbe Opferwilligkeituud Opferfreudigkeit der Sache eutgegeu
bringen werden. Zn dem, was Graf Hoensbroech bezüglich der Spezial-Etats bemerkthat, möchte
ich sagen: bedenken Sie, daß die Spezial-Etats allen, die schon im Landtag gewesensind, bekannt



2««

sind, und das; ich dieselben möglichstso vertheilt habe, das, die Herren die Spezial-Etats schon
in früheren Sessionen kennen gelernt haben nnd daß Sie nur die Veränderungen in den Spezial¬
Etats nachzusehenund Ihre Bewilligung oder Nichtbewilligung darüber auszusprechen haben.
Ich glaube, daß dies ebeuso gilt iu der Sitzung als zu Hause geschehen kann, und daß Sie mit
großer Schnelligkeit diese Arbeiten würden erledigen können, ohne daß die Gründlichkeitder Er¬
ledigung der Ihnen zugefallenenAufgabe» darunter auch nur eiu bischen leidet.

Meine Herren! Also würden morgen und übermorgen die Ausschuß-Sitzungenin der
vorgeschlagenenWeise stattfinden, uud übermorgen um 12 Uhr Plenar-Sitzung.

Meine Herren! Hiermit fchließe ich die erste Sitzung.
(Schluß der Sitzung 12 «/4 Uhr.)

Zweite Sitzung
im Standehause zu Düsseldorf, am Donnerstag den 29. Nooember1883.

Vcginn: 12 Uhr Mittags.

Tagesordnung:
1. Mittheilung der weitereu Geschäfts-Eingangc.
2. Entgegennahme des Verwaltungs-Verichts des Provinzial-NerwaltungSraths pro

1881/82 und 1882/83. ______

Land tags-Marsch all: Meine Herreu! Die Sitzuug ist eröffnet. Wir beginnen mit
Verlesung des Protokolls der vorigen Sitzung. (Das Protokoll wird verlesen.)

Ist gegen die Fassung des Protokolls etwas zu erinnern? — Ich koustatire, daß kein
Widerspruch gegen das Protokoll erfolgt; dasselbe ist hiermit genehmigt.

Meine Herren! Ich habe- Ihneu zunächst einige geschäftliche Mittheilungen zu machen.
Der Herr Minister des Innern hat in einem Schreiben an deu Herrn Landtags-Kommissariusden
Wunsch ausgesprochen, kurze tägliche Berichte über die Verhaudlungen des Provinzicü-Landtags
zu erhalten. Ich werde dieselben, wie in den früheren Sitzuugen, auch in dieser Session täglich
dem Herrn Landtags-,Uummissariuszukommenlasseu.

Ich habe sodauu ein Schreiben des Herrn Freiherrn von Scheibler vorliegen, welcher
durch Unwohlsein verhindert ist, an den Verhandlungen theilzunehmen, uud dasselbe dem Herrn
^andtags-Kommissarius mitgetheilt hat, so daß ein Stellvertreter für ihn einberufe« werden wird.

Sodaun habe ich mitzutheilen, daß Herr Wunderlich den Wnnfch geäußert hat, dem
I. Ausschuß für Nr. 10 und für Nr. 84 der vorliegendenReferate zugetheilt zu werden. Derselbe
wird für Nr. 10 und Nr. 84 dein I. Ausschuß mit berathender Stimme zugetheilt.

Herr Graf vou Svec wünscht auch für Nr. 84 dem I. Ausfchusi zugetheilt zu werden.
Derselbe wird für Nr. 84 dem 1. Ausfchuß mit beratheuder Stimme zugetheilt.
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Ich habe sodann folgende Eingänge nnd Petitionen mitzutheilen, zunächstein Einladnngs-
schreiben des Herrn Oberbürgermeisters Becker von hier:

„Euer Durchlaucht und die Herreu Mitglieder des Provinzial-Landtages gibt sich der
Vorstand der Kuusthalle die Ehre zum geueigteu Besuch der Kuusthallehierdurch gauz
ergebensteinzuladen. Dieselbewird den Mitgliedern des Provinzial-Landtages jederzeit
geöffnet sein, ohne daß es einer besonderenLegitimation bedarf."

Ich theile dies hier mit, das Schreiben geht aä aota.
Dann habe ich ein Schreiben vom Vorsitzenden der Gesellschaft„Verein" erhalten:

„Euere Durchlaucht uud die Herren Landtags-Abgeordnetenbeehrenwir uus, Nameuo
der Gesellschaft „Verein" für die Dauer Ihrer Anwesenheit in Düsseldorf zum
Besuche unserer Gesellschaftsräumehierdurch ganz ergebensteinzuladen, nnd erlauben
uns, an Euere Durchlaucht die Bitte zu richten, den Inhalt dieses Schreibens Hoch¬
geneigtestzur Kenntniß der Herren Abgeordnetenbringen zu wollen."

Von den: Herru Landtags-Kommissarinshabe ich im Anschluß an die Vollmacht,welche
Seine Durchlaucht der Fürst von Solms-Braunfcls dem Herrn Freiherrn von Diergarot ausgestellt
hat, folgendes Schreiben erhalten:

„Euer Durchlaucht beehre ich mich ergebenst mitzutheileu, daß der Herr Fürst zn
Solms-Vraunfels mir angezeigt hat, daß er, da er persönlich verhindert, den Sitzuugeu
des Proviuzial-Laudtages beizuwohuen,dem RittergutsbesitzerFreiherrn Daniel Heinrich
von Diergardt zn Haus Roland Vollmacht zu seiuer Vertretuug ertheilt habe, uud
daß ich den letztereneingeladen habe, nach zuvoriger Meldung bei Ener Durchlaucht
uuter Vorlegung der Vollmacht, an den Sitzungen des Landtages theilzunehmeu."

Die Sache ist hiermit erledigt, sie geht aä acta.
Es liegt mir ferner eiu Schreiben des Herrn Landtags-Kommissariusvor, nach welchem

Seine Durchlaucht der Fürst zu Solms-Hohensolms-Lich durch Krankheit verhindert ist, den
Sitzungen einstweilenbeizuwohneu. Es ist dauach zu hoffen, daß er zu den späteren Sitzungen
noch kommenwird.

Ein ferneres Schreiben des Herrn Landtags-Kommissariuslautet:
„Uuter Bezugnahme ans das AllerhöchstePropositions-Dekret vom 14. d. M. aä Nr. 1
beehre ich mich Euer Durchlaucht ergebenstzu ersucheu, die Ersatzwahl zur Rheinischen
Heimaths-Deputation für den verstorbenenIustizrath Bremig durch den Provinzial-
Landtag gefälligst veranlassen und mir von dem Ergebniß Mittheilung machen zu
wollen."

Dies ist eine Wahlsache,die am Ende der Session mit allen andern Wahlsachenzugleich
behandelt werden wird. Im Anschluß hieran theile ich mit, daß hierbei auch die Wahl für
den Provinzial-Verwaltungsrath au Stelle des verstorbeueu Herrn Iustizrath Bremig erfolgen wird.

Eine weitere Wahlsachewird durch folgendesSchreiben des Herrn Landtags-Kommissarins
angeregt:

„Euer Durchlaucht beehre ich mich mit Bezug auf das gefällige Schreiben vom
14. Dezember 1882 I.. N., betreffend die von dem 28. RheinischenProvinzial-
Landtage getätigten Neuwahlen der bürgerlichen Mitglieder der Ober-Ersatz-
Kommissionen nnd deren Stellvertreter für die Jahre 1884 bis incl. 1886, ganz
ergebenstdavon in Kenntniß zu setzen, daß das für den Bezirk der 28. Infanterie-
Brigade gewähltebürgerliche Mitglied, BeigeordneterDr. Hausumnu zn Düsseldorf, am
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27. Februar 1883 gestorbenist, und der für denselben gewählte erste Stellvertreter
Dr. Nüttger Jausen in Goch unterm 10. März 1883 die Erklärung abgegeben hat,
die auf thu gefallene fernere Wahl aus Gefundheitsrücksichteuablehnen zu muffen,

.hiernach beehre ich mich, Euer Durchlaucht ebenmäßig zu crfuchen, durch den
jetzt versammelten Pruvinzial-Landtag die erforderlichen Nemuahlen herbeizuführen
und das Ergebniß mir gefälligst mittheilen zn wollen.

Gleichzeitigbeehre ich mich mit Vezug auf die Mittheilung des Herrn Landes-
Direttors vom 29. August 187N Nr. 14121, mein Schreiben vom 11. April 1877
I.. (I 59 und Euer Durchlaucht gefchätztes Schreiben vom 21. April 1877 I.. N. 131,
betreffend das mit der Provinz Westfalen getroffene Ucbcrcintommeu wegen der
Wahl des bürgerlichen Mitgliedes der Ober - Ersatz - Kommission im Bezirk der 25.
Infanterie - Brigade und dessen Stellvertreters, darauf aufmerkfam zu machen, daß
nach den Verhandlungen des 22. WestfälifcheuLandtags Seite 56, die gegenwärtig
heranrückendevierte Wahlperiode, für welche von der Nheinprovinz der Stellvertreter
zu wählen ist, für die Jahre 1885/87 läuft.

Mit Rücksicht darauf, daß zur Zeit nicht vorher zu fehen ist, ob der Nheinifche
Provinzial - Landtag im Jahre 1884 oder vor Beginn des Anshebnngsgefchäfts von
1885 wieder zufammentretenwird, gestatte ich nur, Euer Durchlaucht ebenmäßig zu
erfuchen, auch diese Wahl durch den jetzt versammelteu Provinzial - Landtag herbei¬
führen nnd das Ergebniß mir mittheilen zu wollen."

Meine Herren! Hiernach hätten wir drei Wahlen zu thätigen nnd zwar zwei Wahlen
für ein Mitglied uud für eiueu Stellvertreter in den: Bezirke der 28. Infanterie-Brigade und
eine Wahl für einen Stellvertreter in dem Bezirk der 25. Infnnterie-Nrigade. Ich bitte die
Herren von den betreffenden Bezirken, zu gelegener Zeit vor oder nach einer Plenarsitzuug
zusammeuzutretenund sich darüber zn besprechen, wen sie au Stelle der verstorbenen refp, verhinderten
Mitglieder für die 28. Infanterie-Brigade und als das für die 28. Infanterie-Brigade neu zn
wählende Mitglied in Vorschlag bringen wollen. Ich bitte die ältesten Mitglieder des zweiten
Standes, den Vorsitz in den betreffendenBefprcchuugenführen zu wollen. Wolleu die Herreu
fo freundlich fein, mir das Nefultat Ihrer Besprechungenvor dein Wahltage mitzutheilen, damit
dann hier im Plenum die Wahlen vollzogenwerden können.

Eine fernere Wahlfache wird durch das Schreibendes Hcrru Landtags-Kommisfarinsaugeregt:
„Euer Durchlaucht beehre ich mich anliegend das Verzeichnis;der einkommeustcuer-
vflichtigen Einwohner des NegiernngsbczirtsDüsseldorfnnter dem ergebensten Erfncheu
zn nbcrfendeu, die im Allerhöchsten Propositions-Detrete vom ll. d. M. unter Nr. 2
angeordnete Ersatzwahl für die Bezirks-Kommifsiondes gedachtenBezirks durch den
Proviuzial-Laudtag gefälligst veraulafseu und nur demnächst das Nefultat uuter Angabe
des Wohnorts und der Standcsverhältnisse der Gewählten mittheilen zu wollen."

Ich ersuche anch hier die Herren des Ncgierungsbezirks Düsseldorf, zusammenzutreten
und unter Vorsitz des ältesten Mitgliedes des zweiten Standes diefe Angelegenheitzu befprechen.
Die ganzen Akten, die hierzu gehören, und der Nachweis über die wählbaren Einwohner des
Regierungsbezirks liegen auf den: Bureau offen.

Es ist mir ferner von dem Herrn Landtags-Konunissanus die Nachweisuug über die
Nerweudung der ständischen Hilfsgelder für die Staatsarchive mit allen Anlagen zugegangen. Diese
Angelegenheitgeht an den I. Ausfchuß.
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Sodann ist mir ein Schreiben des Herrn Landtags-Kommissariuszugegangen, in welchem
derselbe eine Petition des Bürgermeisters Faltenhagen zu St. Johann unterstützt, in welcherdieser
den Antrag stellt, daß dir von: Bürgermeister der Stadt St. Johann zufolge Svezial-Auftrags
der KöniglichenRegierung zu Trier zu verrechnendeund von der Steuerkasse zu Saarbrücken zn
vereinnahmende Gewerbesteuer französischerSchiffer, welche im bergfiskalischen Hafen auf dem
Banne der Stadt Malstadt-BurbachKohlen laden, zn Lasten der Stadt St. Johann zn Provinzial-
Umlagen nicht herangezogenwerdcu dürfe, nebst Anlagen, :e. Der Herr Landtags-Kommissarius
wünscht die Beschlußfassung des Prouinzial-Landtages. Meine Herren! Diese Sache hat dein
Provinzial-Verwaltungsrath vorgelegen uud ist in der Sihnng vom 24. September 1883 Pos. 18
des Protokolls von demselbenzustimmenderledigt worden; es ist sofort nachher die Mittheilung
an die Regieruug ergangen, sie scheint aber bis zum 30. Oktober, von welchen: Tage das Schreiben
des Bürgermeisters an den Ober-Präsidenten datirt ist, noch nicht in die Hände des Bürgermeisters
gelangt zn sein. Ich glaube meinerseits erklären zu müssen, daß die Sache durch den Verwaltuugsrath
ihre Erledigung gefunden hat. Es müßte zunächst den: Herru Landtags-Kommissariusdementsprechend
erwidert werden, und dann hätte die Sache l:ä l^w zn gehen.

Ebenfalls ein Schreiben des Herrn Landtags-Kommissarius lautet folgendermaßen:
„Euer Durchlaucht beehre ich mich beifolgendeinen Bericht der KöniglichenNegierung
zu Düsseldorf vom 7. d. M, iu welchen: dieselbe den Antrag stellt,

daß der Stadt Nheydt zu dem von ihr Behufs Errichtung einer staatlichen
Werkmeisterschnledaselbst übernommenen Verpflichtungen eine jährliche Beihülfe von
5000 M. Seitens der Provinz gewährt werden möge, nebst Anlage mit dem ganz
ergebensten Ersuchen zu übersenden, über diesen Antrag die Beschlußfassungdes
Prouinzilll-Landtages gefälligst herbeiführen und von den: Resultate mich demnächst
in Kenntniß setzen zu wollen."

Meine Herren! Dieser Antrag ist auch an den Provinzial-Landtag ergangen, ist vom
Provinzial-Verwllltungsrath schon vorher mstruirt worden und liegt nnter Rr. IV. 83 dem
I. Ausschuh vor. Es geheu also dieses Schreiben und die Anlagen zu der betreffendenVorlage
an den I. Ausschnh.

Ein weiteres Schreiben des Herrn Landtags-Kommissiariuslautet:
„Euer Durchlaucht beehre ich mich beifolgend einen Bericht der Königlichen Regierung
zu Aachen vom 12. d. M., iu welchem dieselbe den Antrag stellt, daß die Aktien¬
straßen von Aachen über Eupen nach der belgischen Grenze in der Richtung nach
Verviers, von Stolberg über Esclnuciler nach Iülich und uon Eschweiler nach Dnren,
sonne die in: Besitze der Aktiengesellschaft für Bergbau, Blei- und Zinkfabrikationzu
Stolberg und in Westfalenbefindliche,frühere fogenannteCockerillstrasieuon: katholische,:
Kirchhofe zu Aachen nach Stolberg als Provinzialftraßen übernommen, bezw. zu
diesen: Zwecke die erforderliche,: Verhandlungen eingeleitet werden möchten, nebst
Anlagen^ nnter den: ganz ergebenstenErsuchen zu übersenden, über diese» Antrag,
dessen Gewährung ich unter den von der Regierung vorgetragenen Verhältnissennur
befürworten kann, die Befchlusifassnng des Provinzial-Landtags gefälligst herbeiführen
uud von den: Resultat mich demnächst iu Kenntniß setzen zn wollen."

Meine Herren! Diese Sache geht au den III. Ausschußnnd ist daselbst in: Anschluß
a» die Vorlage, betreffenddie Aacheu-EupenerAttienstraße, zn behandeln, welche von: Provinzial-
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Verwaltungsrath in dieser Session vorgelegt werden wird und schon an den III. Ausschuß geht.
Herr von Grand-Rn hat das Wort zur Geschäftsordnung.

Abgeordneter von Gran d-Ny: Ich darf nur wohl die Bitte erlaube«, für diese
Petition dem III. Ausschuß zugewiesenzu werden.

La ndtags-Mar schall: Herr von Grand-Nn wird auf seinen Wunsch für diese
beiden Angelegenheiten, für die Frage der Aktienstraßen, dem III. Ausschuß mit berathender
Stimme zugewiesen.

Ferner ist nur ein Schreiben des Herrn Landtags-Kommissarius mit den Nachweisungen
über die Verwendung des Grundsteuer-Deckuugsfondsder 5 Negierungen zur gefälligenMittheilung
an den Provinzial-Landtag zugegangen. Diese Sache geht an den I. Ausschuß.

Ich habe hier ein Schreiben des Herrn Landrichters Natjen, Schriftführers der Gesell-
schaft für RheinischeGeschichtskunde,vorliegen. Demselben ist der 3. Jahresbericht beigefügt, in
welchem der große Umfang der Thätigkeit der Gesellschaft ausgeführt ist. Es liegt eine diesen
Gegenstand betreffendePetition vor, unter IV. 76. vom Provinzial-Verwaltungsrath für den
Landtag fchon instrnirt und vorbereitet. Ich verweise diese Sache zu diesen Akten an den
I. Ausschuß.

Es kommen nunmehr die Petitionen, zunächst eine Petition, betreffend Entschädigung
für die am Milzbrand fallenden Thiere. Es ist dies eine Petition, welche von den: Vorsitzenden
und Schriftführer des Rheinischen Vauernvereins, Freiherrn Felix von Loe und Herrn Maas,
unterzeichnetist. Die Herren werden wohl diese Petition zu ihrem Antrag machen, ich muß
fragen, ob derselbeunterstützt wird. — Gr findet ausreichendeUnterstützungund geht deswegen
an den I. Ausschuß.

Es liegt mir hier ein Schreiben des Bürgermeisters zu Nümbrecht, Kreis Gummersbach
vor, betreffend eiue anderweite Behandlung der bewilligten Subvention von 1000 Mark zum
Ausbau des Weges von Nümbrecht nach Wiehle, daß diefelbe alljährlich in Theilraten von 200 M.
ausgezahlt werde — das ist der Wunsch — wogegen die Gemeinde auf diesen Weg einen
gleichen Betrag verwendet. Ich glaube, daß dies eine Petition ist, die eigentlichnicht vor den
Landtag gehört, sondern in der laufendenVerwaltung vom Provinzial-Verwaltungsrath zu erledigen
ist. Sind Sie damit einverstanden? (Zustimmung.)

Die Angelegenheitgeht an den Provinzial-Verwaltungsrath.
Ich habe hier ein Schreiben des Herrn Phillivvy, Vorsitzendendes Vereins der Land¬

bürgermeister in der Nheinvrovinz, an die Mitglieder des Provinzial-Landtags gerichtet, vorliegen.
Ich verweise diese Angelegenheitim Anschlußan Nr. I. 10. der vom Provinzial-Verwaltungsrath
an den Landtag gemachtenVorlagen an den I. Ausschuß.

Es liegt mir ferner eine Petition des RheinischenVereins wider die Vagabundennoth
vor: „Petition an den RheinischenProvinzial-Landtag, betreffend Gcwähruug zinsfreier Darlehen
zum Zwecke der Gründung von zwei Arbeiterkolonienin der Nheinvrovinz. Ich frage, ob einer
der Herren diefe Petition zu der seinigen macht. — Herr Conze macht sie zu der seinigen. Wird
sie unterstützt? — Sie ist genügend unterstützt und geht an den II. Ausschuß im Anschluß an
Nr. III. 43. der Vorlagen des Provmzial-Verwaltungsraths.

AbgeordneterGraf von Hoensbroech: Durchlaucht, ich bitte, mich für diese Angelegenheit
dein II. Ausschußzuzutheilen.

Landtags-Marschall: Herr Graf Hoensbroech wird auf seinen Wunsch für diese
Angelegenheitmit berathender Stimme dem II. Ausschußzugewiesen.
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Es liegt mir ein Gesuchum Bewilligung der fehlende,:Geldmittel znr Restauration der
Schwanenkirchezu Forst im Kreise Cochcm vor. Herr OberbürgermeisterLottner hat mir dieses
Gesuch hier vorgelegt und macht es demnach zu dem seinigen. Ich frage, ob die Angelegenheit
der Schwanenkirchezu Forst im Kreise Lochen: Unterstützungfindet. — Sie ist genügend unterstützt
und geht also an den I. Ausschuß.

Es ist vo» Seiten der Stadt Mülheim am Rhein ein Gesuch, betreffend Bewilligung
einer Gelduuterstützungsür die höhere Wcbeschule daselbst an den Laudes-Direktor gerichtet worden,
konnte aber wegen der Kürze der Zeit vom Prouinzial-Verwaltungswth nicht vorher iustruirt
werden, Ich frage, wer von den Herren diese Petition zu der seiuigen macht. — Herr Lucas
macht sie zu der seinigrn. Findet dieselbe Unterstützung?— Sie wird genügend unterstützt und
geht an den I. Ausschuß. Herr Lncas wünscht für diefe Angelegenheit dem I. Ausschuß mit
berathender Stimme zugewiesen zu werden, was hiermit geschieht.

Es liegt mir hier eine Petition von Seiten des Präsidiums des landwirthschaftlichen-
Vereins für Nheinpreußen vor, betreffenddie Gewinnung der städtischen Nbfallstoffefür die Land¬
wirthschaft. Zu gleicher Zeit liegt eine ähnliche Petition von Seiten des rheinischenBanern-
vereins vor, sie heißt: Petition des rheinischenBauernuereins um Vcautragung eines Gesetzes,
betreffend Verhinderung der Benutzung öffentlicherGewässer zur Abführung der in den Städten
sich anhäufenden Fäcalstoffe. Diese beiden Petitionen betreffen wohl eine nnd dieselbe Sache.
Ich frage, ob der Antrag des landwirthfchaftlichenVereins für Rheinpreußen Unterstütznng
findet. — Herr von Heister macht ihn zu dem seinigen. — Der Antrag ist genügend unterstützt,
geht also an den I. Ausschuß. Der andere Antrag, dieselbe Angelegenheit in anderer Form
betreffend, ist unterschriebenvon Herrn Felix von Lo« und Herrn Maas, die wohl den Antrag
zum ihrigen machen. Ich frage, ob derselbe Unterstützung findet. — Der Antrag ist genügend
unterstützt und geht an den I. Ausschuß.

Es liegt mir hier eine Petition von zwei Bürgermeistern, denjenigen von Nuir und
von Golzheim, Uebernahme der Vuir-Golzheim'er Prämienstraße auf de» Prouiuzial-Straßenfonds
betreffend, vor. Ich frage, ob diefe Petition von einem der Herren zn der seinigen geinacht
wird. — Freiherr von Genr-Müddersheim macht sie zu der seinigcn. Findet sie Unterstütznng?—
Sie ist genügend unterstützt nnd geht an den III. Ausfchuß.

Mir liegt feruer eine Petition vor, die in ganz eigenthümlicherWeise an nns kommt,
von Seiten des Bürgermeisters zn Vroich, Kreis Mülheim a. d. Ruhr: „Einein hohen Provinzial-
Landtage beehren sich die Unterzeichnetendie Bitte zu unterbreitn:, Hochgeneigtest die Provinzial-
Verwaltung znr Aufstellung von folchen Bedingungen znr Vanerlanbniß für die Straßenbahn
von der Monning nach Broich zn veranlassen, wie sie auch für die fertige Thcilstrecke Duisburg-
Monning bestehen." Es liegen darüber 8 Petitionen vor, alle gleichlauteud und von allen
möglichen Leute,: unterschrieben. Diese Angelegenheit liegt zur Beschlußfassungdes Prouinzial-
Verwaltnngsraths vor nnd wird in der Sitzung heute Nachmittag ihre Erledigung finden; ich
verweise also diese Angelegenheitan den Provinzial-Verwaltungsrath, der seinen Antrag darüber
an den Provinzial-Landtag stelle,: wird.

Es liegt mir von Seiten des Herrn Ober-Bürgermeisters von Köln eine Petition um
Unterstützungder Bestrebungen der gewerblichenFachschule zu Köln vor: „Das Kuratorium der
gewerblichenFachschule hat mit Rücksicht auf die bedeutendenZnfchüsse, welche die Stadt bereits
für die Anstalt zn leisten hat, sowie auf deren stetiges Wachsthum, durch welches weitere erheb¬
liche Ausgaben entstehenmüssen, wenn die innere Entwickelnng nicht stocken soll, geglaubt den:
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RheinischenProvinzial-Landtage die Bitte vortragen zu sollen, für die hiesige städtische Fachschule
einen Zuschuß, wie solcher dem Vernehmen nach der Stadt Nheudt, welche eine Werkmeisterschule
errichtet hat, in Aussicht steht, zu erwirken." Ich frage, ob die Petition unterstützt wird. — Vs
meldet sich Niemand, die Sache geht also n<I aow.

Meine Herren! Ich habe hier eine Petition vorliegen von Seiten des Vorstandes des
Eeiüral-Gewcrbe-Vereins für Rheinland, Westfalen nnd benachbarteBezirke zu Düsseldorf, dessen
Denkschrift,glaube ich, Ihnen allen gedruckt vorliegt, unterschriebenvon Seiten seines Vorstandes,
des Kommerzienraths Lneg hicrselbst, welche dahin geht, daß eine möglichst hohe Unterstützung
Seitens des Provinzial-Landtags aus dessen Mitteln für die Thätigkeit des Eentral-Gewerbe-
Vereins bewilligt werden möchte. Ich frage, wer diese Sache zu der seinigcn macht. — Herr
Eourth macht sie zu der feinigen. Findet sie Unterstützung?— Sie wird genügend unterstützt,
geht also an den I. Ausschuft.

Es liegt mir eine Petition von Seiten des Herrn von Nodelschwingh,betreffenddie
Anstalt Bethet in Bielefeld für Evilevtifche,vor. Derselbe bittet um einen Znschußvon 10 000 M.
für diese Anstalt. Diese Angelegenheitliegt schon dem Prouinzinl-Verwaltuugsrath vor, und wird
n einem nachträglich eingehenden Referat vom Provinzial-Verwnltungsrath Stellung zu der Sache
genommen werden, uud ein Antrag an Sie gelangen; sie geht an den II. Ausfchuß.

Die uächste Petition liegt von Seiten der Niersbeerbten dahin gehend vor: „Ein hoher
Prouinzial-Landtllg wolle die Königliche Regierung veranlassen, die von dieser in Empfang
genommene Beihülfe zur Negnlirnng der Riers im Sinne des Beschlussesauf die Niers-
räumungskostenanrechnen, beziehentlichan die Niersbeerbten auszahlen lassen zu wollen." Die
Petition ist von i,^ Niersbeerbten unterschrieben. Ich frage, ob einer der Herren Abgeordneten
diese Petition zu der seinigen macht. — Graf Hoen<wroech macht sie zu der feinigen. Wird sie
unterstützt? — Sie findet Unterstützungnnd geht an den I. Ausfchuß.

Es ist ferner eine Petition eingegangen von dem Bürgermeister Lenz zu Vnchcnbeuren:
Bitte der Gemeinde Altlav um Uebernahme der Zell-Altlaner Straße auf die Provinz. — Macht
einer der Herren Abgeordneten diefe Petition zu der feinigen? — Herr Melzenbach macht die
Petition zu der seinigen. Wird sie unterstützt? — Sie findet Unterstützung uud geht au den
III. Ausschuß.

Es liegt mir ferner eine Petition vor von dem Bürgermeisteramt« zu Trarbach, Kreis
Zell, betreffend den Ban der Brücke von Trarbach nach Traben über die Mosel. Es ist dies
eine Angelegenheit,die deu Verwaltungsrath auch schon beschäftigthat, über welche aber in diefer
Sitzung noch nichts vorliegt. Ich frage, ob diefe Petition des Bürgermeisteramts Trarbach in
Betreff der Brücke von einem der Herren Abgeordneten zu der feiuigeu gemachtwird. — Herr
Melzenbachmacht sie zu der seinigen. Findet sie Unterstützuug?— Sie wird genügenduuterstützt
und geht an den III. Ausfchuß.

Eiue weitere Petition liegt mir vor von Seiten des Bürgermeisteramts Antweiler, Kreis
Adenau, die beim Bau der Straße Müsch-Schuld deu Gemeinden Antweiler, Eichenbach,Müsch
und Wewhofen zur Last fallenden Grundcrwerbskosten möchten von dem Provinzial-Nerband
übernommen werden. Diese Petition liegt auch schon dem Provinzial-Verwaltnngsrathe vor und
wird von demselben mit Votum dem Provinzial-Landtage vorgelegt werden, geht daher zu
dieser Vorlage.

Eine fernere Petition liegt mir vor von dem Königlichen Landrathe zu Berncastel,
betreffenddie Förderung der Korbweidenkulturin den Hochwaldgemeindendes Kreifes Berncastel:



„Hoher Provinzial-Landtag möge geruheu, zur Ausführung von Korbweidenkulturen Vehufs
Erzielung uud Erlernung der Korbflechternals Hausindustrie den Gemeinden Nhannen, Ravperath,
Kemvfeld nud Berglicht des Kreises Verueastel eine Suuune von 14 400 M. (Oho!) zu über-
weisen." Ich frage, ob einer der Herren Abgeordneten diese Petition zu der seinigen macht. —
Herr Herrinann macht sie zu der seinigen. Findet sie genügend Unterstützung? — Sie findet
Unterstützungund geht an den I. Ausschuß.

Abgeordneter Herrmann: Ich wünsche, für die Berathung dieser Petition den:
I. Ausschußzugetheilt zu werden.

Landtags-Marschall: Herr Herrmann wird ans seinen Wunsch für diese Angelegenheit
dem I. Ausschuß mit berathender Stimme zugewiesen.

AbgeordneterFreiherr Rndolvh von Geyr: Ich mochte bitten, mich sür die Niers-
angclegenheitdem I. Ausschuß zuzutheilen.

Landtags-Marschall: Freiherr Nndulvh von Geyr wird auf feinen Wunsch dein
I. Ausschuß mit berathender Stimme für die Niersaugelegenheitzugewiesen.

In einer Petition des Bürgermeisters, des Grmeinderaths und der Armendevutatiou
von Virgelen wird um Gewnhruug des Unterhalts des irrsinnigen Grenzanfsehers Hauke ans
Provinzialfonds au die Gemeinde Virgelen gebeten. Meine Herren! Ich glaube, daß diese
Angelegenheit,wenn sie auch an den Provinzial-Landtag gerichtetist, zu der laufendenVerwaltimg
gehört, und daß Sir wohl damit einverstandensind, wenn ich dieselbe dem Provinzial-Verwaltnngs-
rathe überweise. — Die Angelegenheit ist dein Prouinzial-Verwaltuugsrnth zur Erledigung
überwiesen.

Eine Petition des Königlichen Landraths von Verueastel, betreffend Beihülfe ans
Provinzialfonds zu den Baukosten der Zweigbahn Weugerohr-Nerucastel, ist vom Prouiuzial-
Verwaltungsrath abgelehnt worden ans Grund des generellen Beschlussesdes 27. Pruvinzial-
Landtages, keine Unterstützungenfür solche Zweigbahnen zu gewähre,,, bis ein Ueberschnh aus
dem Straßen-Dotatiousfouds sich ergeben würde. Ich frage, ob die AugelegenheitUnterstützuug
findet. - Sie wird nicht unterstützt, geht folglich ack nota.

Von demselbenLaudrathr zu Bernenstel ist eine Petition um Veihülfe aus Provinzial¬
fonds zur Anlage von Wasserleitungen in den Gemeinden Nhaunen, Hunolstcin und Morscheid-
Riedenburg eingegangen. Die Snunuen, um die eo sich handelt, sind auch ziemlich bedeuteud.
Die Petition geht dahin: „Hoher Provinzial-Landtag wolle beschließen,der Gemeinde Nhaunen
den Betrag von 6900 M., der Gemeinde Hnnolsteiu 7260 M. und der Gemeinde Morscheid-
Niedenbnrg 7500 M. als Unterstützung zur Anlage vou Wasserleituugen resp, zur Versorguug
ihrer Einwohner mit ausrricheudemTrinkwasser zn überweisen." Ich frage, ob einer der Herren
Abgeordnetendiese Petition zu der seinigcn macht. — Herr Herrnmun macht sie zn der seinigen.
Findet sie Unterstützung? — Sie findet Unterstützungnnd gebt an den I. Ansfchnß.

Abgeordneter Herrmann: Ich möchte für dicfe Frage dem betreffeuden Ausschuß
zugewiesenwerden.

Landtags-Marschall: Herr Herrmann wird ans seinen Wunsch für diese Angelegenheit
dein I. Ansschnß zugetheilt.

AbgeordneterWalters: Ich möchte bitten, mich für die Trarbacher Sache dem III. Ansfchnß
zuzutheilen.

Landtags-Marschall: Herr Wolters wird auf feinen Wunsch für die Angelegenheit
des Brückenbauesvon Trnrbach nach Traben dem III. Ausfchnß zugetheilt.
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Abgeordneter Melzenbach: Ich möchte den Herrn Landtags-Marschall bitten, mich in
der Sache der Schwcmenkirche nachträglichdem I. Ausschußzuzutheilen.

Landtags-Marschall: Herr Melzenbachwird auf seinen Wuusch dein I. Ansschnß für
die Petition, betreffenddie Schwanenkirchezu Forst, zugetheilt.

Antrag der Gemeinden Brück-Hetzingen,Vergstein, Vraudeuverg und Kleinhau im Kreise
Düren nm Ueberuahnreder Prämieustrahe von Brück über Zercall :c. uach Kleinhau unter die
Provinzialstraßen betreffend. Ich frage, ob diefe Petition von einem der Herren Abgeordnetenzu
der frinigeu gemacht wird. — Herr Graf von Spee macht sie zu der scinigen. Findet sie
Unterstützung?— Sie findet Unterstützungund geht an den III. Ausschuß.

Es ist nur soeben vor der Sitzung folgender Antrag, unterfchrieben von Herrn Graf
von Spee nnd einer großen Zahl von Landtags-Abgeordnetenvorgelegt worden, welcherfolgender¬
maßen lautet:

„Der Provinzial-Landtag wolle bestimmen,
1. daß im Allgemeinenalle Wege, welche auf den Provinzial-Straßenfonds übernommen

werden sollen, von der Provinzial-Verivaltnng dnrch ihre eigenen Organe ausgebant
werden follen, natürlich gegen Einziehung der nach dein Kostenanschlagvon den
Gemeinden zu leistendenBeiträge;

2. daß alle Anträge mit Plan und Kostenanschlag vor Inangriffnahme der Arbeiten dein
hohen Landtag zur definitiven Beschlußfassungvorzulegen seien."

Meine Herren! Ich verweise diese Angelegenheit,weil sie von großer prinzipiellerWichtigkeit
ist, zunächst au den Provinzial-Venoaltungsrath, und von da wird sie an den III. Ausschuß
geheu. Der Provinzial-Verwaltuugsrath wird sich heilte Abend mit dieser Angelegenheitbefassen.

Ein zweiter Antrag ist mir von Herrn Graf von Hoensbroech vorgelegt worden, unter¬
schrieben von einer großen Anzahl der Herren Abgeordneteil:

In Erwägung, daß die auerkauutcn Mängel der Rheinischen Hppothekenordnnngvon
Jahr zu Jahr eine größere Unsicherheitder Forderungen sowohl, wie der Eigeuthnmsverhältnisse
herbeiführen, daß daher eine gründliche Aenderung auf diesem Nechtsgebietezur Ordnung und
Sicherung der Realschnldverhältnissedringend nothwendig sich erweist, stellen die Unterzeichneten
den Antrag:

„Hoher Proviuzial - Landtag wolle die Königliche Etaatsregierung um schleimige
Inangriffnahme der im Gebiete des rheinifchenRechts nothwendigen Aenderung der
Hypotheken-Gesetzgebung ersnchen."

Meine Herren! Ich verweist diesen Antrag im Anfchlnß an nnsere Vorlage über die
Ausdehnung der Hülfskassezn einem Hypotheken-Institut an den I. Ausschuß.

Das wäreii die Eiugäuge. Meiue Herren! Wir treten nunmehr in die Tagesordnung ein:
Referat des I. Ausschusses zu dem Verwaltungs-Bericht des Provinzial-

Verwaltungsrath s für die Zeitperiodr vom 1. Januar 1881 bis zum 31. März 1882
und vom 1. April 1882 bis zum 31. März 1883. Referent ist der Herr AbgeordneteDietze.

Referent Abgeordneter Dietze: Meine Herren! Ich habe die Ehre, Ihnen im Rainen
des Provinzial-Verwaltungsmthes nnd des ersteil Ausschlusses für die Zeitperiode vom
1. Januar 1881 bis zum 31. März 1882 nnd vom 1. April 1882 bis zum 31. März 1883
den Bericht über die Verwaltung vorzutragen nnd zwar in den kurzen Anszügen, wie Sie das
gewöhnt siild. Die Druckexemplare darüber liegen Ihnen vor, das erstere schon feit diesem
Sommer und das letztere seit mehreren Wochen. Im ersten Ausschuß ist dieser Auszug wie folgt
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angenommen worden: „Nach Vorschrift des H. 3 des AllerhöchstgenehmigtenRegulativs für die
Organisation der Verwaltnng des provinzialständifchenVermögens und der provinzialständifchen
Anstalten in der Nheinprovinz uom 27. September 1871 hat sich der Provinzial-Vrrwaltnngörath
beehrt, dem hohen Provinzial-Landtag zwei Berichte über die Führung der Verwaltnng vorzulegen.
Auf Grund des Beschlussesdes 27. NheiuischeuProuiuzial-Laudtages vom 19. November 1881,
nach welchemdas Rechnungsjahr — ausschließlichder Prouinzial-Feuer-Societät — am 1. April
begiuuen und am 31. März des folgendenJahres fchließensoll, beginnt der erste Bericht mit dem
1. Januar 1881 und endigt am 31. März 1882, umfaßt also eine Verwaltnngs-Periode von fünf
Quartalen, während der zweite Bericht die Verwaltungs-Periode von: 1. April 1882 bis zum
31. März 1883 enthält. In: ersten Ausschuß ist am 28. November c. der Auszug aus dieseu
Berichten, wie folgt, festgestellt worden, uud beehre ich mich daher, uunmehr das Referat darüber,
sowohl im Namen des Provinzial-Verwaltnngsrathes als im Auftrage des ersten Ansschnsses,
zu erstatten:

1. Verwaltungs-Periode vom 1. Januar 1881 bis 31. W«y 1882.
1. Oefftntlichteit der Landtags-Sitzungen.

In Folge des von: 27. Provinzial-Landtage ertheilten Auftrages ist diese Angelegeuheit
von: Provinzial-Verwaltnngsrathe zwar wieder aufgeuommen, aber in der Berichts-Periode nicht
zur Erlediguug gekonnnen;es wird deshalb auf den Bericht pro 1882/83 verwiesen.

2. Ueber die Entschädigungfür die Naturalleistung an Truppen im Frieden
sind die Anträge in der Adresse vom 21. April 187? theils abgelehnt, theils als inzwischen
erledigt erachtet worden.

Landtags-Marschall: Ich würde die Geschäftsordnungin dieser Sache so halten, daß
ich die Herren bitte, sich zn den einzelnen Gegenständen, wenn die Sachen verlesen sind, zum
Worte zu melden; wenn sich Niemand znm Worte meldet, nehme ich nn, daß keine Diskussion
über den betreffendenPuukt beliebt wird.

Neferent Abgeordneter Dietze:

3. Das Provinzilll°Wllppen
der Nheinprovinz ist festgestelltund hiernach für die Dienstsiegel eine anderweite Form einge¬
führt worden.

4. Die Ausgleichung der Kriegsleistungeu
aus den Jahren 1870/71 wurde zu Ende geführt. Die ausgeglichene Summe beträgt in: Ganzen
2 056 448 M. 5 Pf.

5. Der Provinzial-Verwaltungsrath
erledigte in 13 Sitzungeu von 31 Tagen 90? Sachen als Vorlagen der Tagesordnungen.

t!. Geschiifts-Umfang.
Der Geschäfts-Umfangder Central-Verwaltungsbehördehat sich auch in der Berichts-Periode

wie in den Vorjahren erweitert.
Es sind in derselben in den ersten 12 Monaten 49 448 Geschäftsstücke

3 „ 13103 „
gegen 46 844 im Jahre 1880 uud 12 849 in den folgenden3 Monaten zur Erledigung gelangt,
mithin eine Zuuahme von 2858 Nummern.

38
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7. Reglement über die Benutzung von DienstwohnungenSeitens der Beamten.
Dem uebcngedachtenReglement dürfte die Seite 5 des Verwaltuugs-Vcrichtesbeantragte

Genehmigung nunmehr ausdrücklich zu ertheilen sein. Der Antrag lautet: „Der Proviuzial-
Verwaltungsrath hat deshalb in der Sitzung vom 9. bis 11. Iannar 1882 bestimmt, daß nach
dem vorgedachtcnReglement bis auf Weiteres zu verfahren bleibe, wobei vorbehalten wurde, den
Antrag auf Genehmigung des Neglcmeuts nnmnehr den: nächstenLandtage, wie hier gefchieht,
nochmals vorzulegen." Der Prouiuzial-Verwaltnngsrath bittet alfo ausdrücklich um Ihre Zustimmung.

Laudtags-Marschall: Wünscht hierzu jemand das Wort? es ist ein ausdrücklicher
Antrag des Prouinzial-Verwaltuugsrathes. — Es meldet sich Niemand znm Wort, ich nehme an,
daß der Antrag genehmigt ist, und die Sache hiermit ihre Erledigung gefunden hat.

Referent Abgeordneter Dietze:

8. Nechnungs-Ncsultateriicksichtlichdes SpezmI-Etats des Proviuzial-Landtllgs, des Provinzml-
Verwaltungsrllthes und der proviuzialstiindischenCeutral-Verwaltungsuehörde.

Der Zuschuß aus den Ginnahmen des Haupt-Etats betrug 386 099 M. 5 Pf. und ist
dessen Verwendung in den einzelnenPositionen nachgewiesen.

9. Central-Kassenuerwllltung.

<i. Rechnungslegung.
Der 27. Provinzial-Landtag dechargirtedie Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben

der Ccntral-.Uassenverwllltungpro 1880.
Die bei den verschiedenen Fonds der Central-Kasscnuerwaltungvorhandenen Wertpapiere

werden bei der Provinzial-Hülfskasseverwaltet, und ist eine Nachweisuugdieser Werthvaviere dem
Nerwllltungs-Bcrichteals Anlage ^. beigefügt.

10. Vertheilung und Erhebung der Plouiuzial-Umlllge.
Dem vom 27. RheinischenProvinzial-Landtage bezüglichder Erhebung und Vertheilung

der allgemeinenProvinzial-Umlage in der Sitzung von: 30. November 1881 gefaßten Bcfchlufse
ist durch Allerhöchste Ordre vom 8. März 1882 die Genehmigung ertheilt worden.

Auch für das Jahr 1881 wurde die Provinzial - Umlage nnr mit 2 700 000 M.
ausgeschrieben, unter Zugrundelegung der Ist-Einnahme an direkten Staatssteuern für das
Etatsjahr 1879/80.

Für das erste Vierteljahr 1882 wurde ^ des Betrages von 2 700 000 M. mit
675 000 M. eingezogen.

11. Pioviuzialfouds.
Mit der Ueberführung der Effektender verfchicdenenFonds an die Provinzial-Hülfskasse

wurden diesen Fonds und Instituten für die ihnen bis dahin von dein Provinzialfonds verschuldeten
Betrage 4°/o Depositenscheine der Provinzial-Hülfskasseüberwiesen. Ueber den Stand der einzelnen
Fonds ist auf Seite 11 uud 12 ausführlich Bericht erstattet.

12. Die Kosten der Midllrmen-VerMllltuug
sind wiederum, wie nachgewiesen, um 68 180 M. gegen das Vorjahr gestiegen. Die Begründung
dieser Zunahme ist ausführlich dargelegt. Das gleiche ist der Fall mit den Kosten für die



299

Zwangserziehung verwahrloster Kinder. Der Durchschnitts - Pensionssatz pro Jahr nnd Kind
berechnet sich auf 260 M. oder rund 30 M. mehr als im Vorjahre.

Die Kopfzahl der am 31. März 1882 in Zwangserziehungbefindlichen Kinder betrug 569;
es erfolgte also wiederum eine erhebliche Steigerung gegen das Vorjahr.

13. Die Revision der Proviuzial-Anstalten
hat, wie nachgewiesen,stattgefunden. Die Rechnungsabschlüsseder einzelnenAnstalten sind auf
Seite 22 genau nachgewiesen.

14. Die Provinzial-Irrenanstalt zu Bonn
wurde am 12. Iannar 1882 eröffnet.

15. Anlauf von Liindereien.
Zufolge Genehmigung des 27. Prouinzial-Landtages haben folgende Ankäufe von Realitäten

für Verschiedene Provinzial-Irrenanstalten stattgefunden:
Für Grafenberg im Betrage von 86 203 M.

„ Andernach „ „ „ 14 500 „
„ Düren „ „ „ 9 300 „

16. Statistik der Irrenanstalten.
Dein in der Sitzung des Provinzial-Landtages von« 19. November 1881 ausgefprochenen

Wunsche,daß die Zahl der Kranken in den Irrenanstalten nach den Pensionssätzenund klassenweise
aufgeführt würden, (es war das damals der Antrag des Herrn Abgeordneten Conze) ist im
vorliegenden Verwaltuugs-VerichteRechnung getragen worden. (Siehe Seite 26 und 27.)

17. Finanzielle Ergebnisse der Verwaltung der Irrenanstalten.
Die Anlage H zum vorliegenden Verwaltnngs-Verichte enthält eine genaue Darlegung

der finanziellen Resultate bei der Verwaltung der Irrenanstalten.
Nach denselbenbalancirt in Einnahme und Ausgabe die Irrenanstalt zu

Andernach mit 242 883 M. — Pf.
Bonn „ 35 730 „ 99 „
Düren „ 303179 „ 39 „
Grafenberg „ 350 486 „ 84 „
Merzig „ 248 956 „ 5? „

Die Summe für Bonn ist so gering, weil die Anstalt erst seit wenigenWocheneröffnet ist.

18. Ehemalige Provinzial-Irrenanstalt Siegburg
ist, wie seither, au den Staat verpachtet geblieben.

19. TllUbstulnmenschulen.
Im Jahre 1881 hat eine neue statistischeAufnähn« der vorhandenen taubstummen

Kinder in der Nheinprovinz stattgefnnden. Auf Grund diefer Aufnähn« muß augenommen
werden, daß eine Verminderung der Zahl eingetreteu ist, so daß erreicht werden kann, im Laufe
von einigen Jahren alle Kinder von 7—8 Jahren in die Anstalten einzuweisen.

38*
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20. Blindenanstalt zu Türen.
Ueber die Frequenz der Anstalt finden sich Seite 39 und 40 die speziellen Mittheilungen.

21. Hebammen-Lehranstaltzu Köln
desgleichen wie vor (S. 42 u. ff.).

22. Provinzial-Arbeitsanstalt Brauweiler
hat eine ständige Zunahme der Bevölkerung erfahren und schließtam 31. März mit 1488 Köpfen.

Eine Vermehrung der Gebäude zur Unterbringung der Korrigenden muh in Aussicht
genommenwerden.

23. Landarmenhaus in Trier.
Wegen fortschreitender Vanfälligkeit des MännerflUgels wurde die Räumung dieses

Gebäudes nothwendig, und wurde deshalb die Verlegung der Weiber-Abtheilungin das reparirte
Hospitalgebäudeuud die Unterbringung von 200 männlichenHäuslingen in das bisherigeFrauen¬
hans nach Beschluß des 27. Provinzial-Landtages ausgeführt.

24. Provinzial-Hiilfstasse und Meliorationsfonds.
Außer den Ausführungen S. 61 und ff. des Vcrwaltungs - Berichtes wird auf das zu

dein Verwaltnngs-Nerichtepro 1882/83 Gesagte Bezug genommen.

25. Niedere landwirthschaftlicheSchulen.
Im Jahre 1882 sind noch 4 weitere landwirthschaftlicheWinterschulen und zwar in

Moers, Odenkirchen,Geilenkirchenund Lutzerath ms Leben getreten, so daß im Ganzen 12 land¬
wirthschaftlicheWinterschnlenin Thätigkeit find.

26. Abwehr und Unterdrückungvon Viehseuchen.
Der Reservefonds für Rindvieh beträgt ungefähr 200 709 M. Der Seite 78 gestellte

Antrag auf Abänderung der Bestimmungen des Regulativs vom 29. Oktober 1875 über die
Höhe des Reservefonds ist im Verwaltungs-Berichte pro 1882/83 näher präcisirt und dürfte dort
zur Erledigung zu bringen fein. Der Pferde-Entschädigungsfonds ist in Folge der hohen
Inanspruchnahme absorbirt worden.

Der Seite 82 in Anregung gebrachteAntrag wegen Todtung aller Grnbenpferde in
dem fiskalischeilKohlenbergwerkeDudweiler ist durch die beigefügte Bemerkung, wonach die
Entschädigungspflichtdes Provinzial-Verbaudes für diefe Pferde in Wegfall gekommen ist, gegen¬
standslos geworden.

27. Provinzial-Museen zu Bonn und Trier.
Die Höhe des Museums-Baufouds betrug am Schlüsse des Jahres 1881 135 816 M. 51 Pf.
Die Verhandlungen mit dem Staate über dessen Betheiligung am Bau der Museen

dauern noch fort.
28. Straßenbau-Verwaltung.

Wegen der Strahen-Verwaltuug wird auf die Ausführungen des Berichts Seite 88 und ff.
verwiefen.
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II. Aus dem Berichte fitr die Zeitveriode vom 1. April 1882 bis 31. Mitrz 1883
(Druckstnck Jahrgang 1882) ist Folgendes hervorzuheben:

1. Oeffentlichteit der Landtags-Sitzungen.
Die Gestattung der Oessentlichkeit für die Sitzungen der Provinzial - Landtage ist Aller¬

höchsten Ortes nicht erfolgt.
Der 28. Prouinzial - Landtag hat beschlossen, von weiteren Schritten bis auf Weiteres

Abstand zu nehmen.
2. Provinzial-Wappen.

Die Prouinzialfarben im Provinzial-Wappen sind mit „Grün uud Weih" beibehalteu worden.

3. Adresse zur silbernen Hochzeitsfeier der Kronprinzlicheu Herrschaften.
Die beschlosseueAdresse zur silbernen HochzeitsfeierIhrer Kaiserlichen und Königlichen

Hoheiten des Kronprinzen uud der Frau Krouprinzessin ist von der gewählten Deputation am
27. Februar 1883 überreicht wordeu.

4. Maßnahmen gegen den Nothstand.
Die vom 28. Prouinzial - Landtage zur Verfüguug gestelltenreichlichen Mittel haben in

Verbindung mit der Hülfe des Staates, fowie der großen Privatwohlthätigkeit ausgereicht, den
betroffenen Orten, besonders der so schwer heimgesuchten Eifel, die erforderliche Hülfe zu gewähreil.

Meine Herren! Es ist dann im I. Ausschuh auch uoch die Antwort auf die Petition
des Herrn von Wenge-Wulsfenzur Sprache gekommen,die Sie ans Seite 2 des Jahrgangs 1882
finden. Der I. Ausschuß hat zu dieser Sache noch keine definitive Stellung genommen und
kommt evcut. auf diese Angelegenheitau dieser Stelle zurück. Die Petition betrifft die Einberufung
der stellvertretendenMitglieder der Vezirks-Kommissionen.

5. Der Provinzial-Verwaltnngsrath hat in der Nerichtsperiode in 10 Sitzungen mit
einer Gesammtdauer von 26 Tagen in 766 Sachen berathen resp. Beschluß gefaßt.

<j. Personalien der Centralstelle.
Die vom 28. RheinischenProuinzial-Landtage in der Sitzung vom 14. Dezember 1882

gcthätigte Wahl des Landcsraths Klein zum Laudes-Dircktor der Nheinvrovinz hat unterm
3. Januar 1883 die erforderlicheAllerhöchste Genehmiguug erhalten. — Die weiter eingetretenen
Personal-Veränderuugen bei der ständischenEentralstelle sind Seite 5 und ff. des Verwaltuugs-
Nerichts näher dargelegt.

7. Pensions-Anstelluugs- und Disziplinar-Vcrhältnisse der provinzialstiindischenBeamten
haben mehrfach Gegenstand der Verhandlungen des Provinzial-Verwaltungsrathes gebildet. Das
Ergebuiß derfelbeu ist Seite 7, 8 und 9 des Verwaltungs-Nerichts näher dargelegt.

8. Zweiter Nachtrag zum Organisations-Negulativ vom 27. September 1871.
Der vom 28. Rheinischen Provinzial-Landtage beautragte zweite Nachtrag zum

Organisations-Negulativ vom 27. September 1871 hat die erforderliche Gcnehnngung durch
Allerhöchsten Erlaß vom 12. März 1883 erhalten.
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9. Nechmmgs-Ntsultate rücksichtlich des Spezial-Etats des Prouinzial-Andtags, des Provinzial-
Verwllltungsillthesuud der stäudischen Central-Verwaltungsliehörde.

Der Zuschuß aus den Einnahmen des Haupt-Etats betrug 264111 M. 74 Pf., welcher
zur rechnungsmäßigen Verwendung gelangt ist.

10. Central-Kassenverwaltung.

«,. Provinzial-Umlage.

Es kann aus die eingehendenErörterungen Seite 13 und 14 des Verwaltungs-Nerichts
lediglich Bezug genommen werden.

l>. Kreisfonds.

Nach den bezügliche»: Vefchlußfaffuugendes 28. RheinischenProvinzial-Landtages haben
die angesammelten Bestände des Kreisfonds theilweisemit dazn herangezogenwerden können, um
den Ausbruch elnes drohenden Nothstandes in der Rheinvrovinz zn verhindern.

Es haben nicht nur zur Verstärkung des Meliorationsfonds 5, tonä peräu 150 000 M.
dein Kreisfons entnommen werden könuen, fondern es sind auch aus demselbenfolgenden .streifen
unter den vom Landtage normirten Bedingungen Darlehen zu 2> Ziufen bewilligt worden:

a. dem Kreise Kreuznach ......60 000 M. auf 5 Jahre
l). „ „ Prüm.......23 700 „ „10 „
u. demselben Kreise ........60000 „ „ 5 „
cl. dem Kreise Dauu ....... 75 000 „ „ 5
0. „ „ Vernkastel ......80 000 „
1. „ „ Trier (Land).....60 000 „ „ 5

8- „ „ Nitburg....... 35 000 „ „ „

Zusanunen . . 393 700 M. Darlehen.
Außerdem ist noch dein Kreise Nitburg zu gleichen! Zinsfuße ein Darlehen von

25 000 M. auf 5 Jahre bewilligt worden, welchesnoch unerhoben ist.
Der Krciofonds hat weiter zufolge der Vefchlußfafsung des 27. Prouinzial-Landtags

dazu dienen müssen, das in Folge der Neouzirung der Provinzial-Umlage bei der Eentral-Kasfeu-
verwaltnng pro 1882/83 entstandene Defizit von 225 670 M. 61 Pf. vorschußweisezu decken.
Sie finden in dem Verwaltungs - Bericht den Antrag des Provinzial - Verwaltungsraths, diese
vorläufig vorfchußweiseaus dem Kreisfonds entnommeneSumme jetzt definitiv aus demfclbenzu
entnehmen. Der erste Allsschuß, meine Herren, ist darüber noch nicht schlüssig geworden, ob er
sich dem Antrage des Provinzial-Vcrwaltungsraths anschließenkann und anschließen wird. Es
wird über diese Angelegenheitbeziehungsweisediesen Alltrag des Provinzial-Verwaltungsraths ein
besonderesReferat an Sie in den nächsten Tagen ergehen.

11. Die Verwaltungdes Landarmenwesensund der Zwangserziehung verwahrloster Kinder
hat nach den Darlegungen im Verwaltuugs-Berichte auch in der Verichtsveriodenoch erhebliche
Mehraufwendungenerheischt, doch gibt man sich der Hoffnuug hin, daß eine Vermehrung dieser
Kosten in dem Grade, wie in früheren Jahren, nicht mehr zu erwarten ist.

5 „
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12. Provinzial-Irrennnstalten.
Es kann im Allgemeinen nur ans die eingehendenDarlegungen auf Seite 26 und ff.

des Vcrwaltungs-Berichts Bezug genommen werden. Ueber die finauziellen Resultate der Verwaltung
diefer Anstalten gibt die Anlage (^ des Berichts genaue Uebersichten. Nach denselbenbalanciren
in Einnahme nnd Ausgabe die Irrrenanstalt:

Andernach mit 200 906 M. 13 Pf.
Bonn „ 225 822 „ 85 „
Düren „ 219 416 „ 91 „
Grafenberg „ 280 529 „ 23 „
Merzig „ 203 686 „ 25 „

Wegen der künftigen Benutzung der Prouinzial-Anstalt zu Siegburg liegt dem Landtage
ein besonderesReferat vor.

13. Tliubstummeuschulen.
Zu den Ausführungen im Verwaltnngs-Berichte Seite 36 und 3? sind Bemerkungen

nicht zu macheu.

14. Provinzial-Blindcmnstlllt zu Türen und Provinzial-Heliammeu-Lehrallstaltzu Köln.
Es wird auf deu ausführlichen gedruckten Bericht Bezug geuommcu.

15. Provinzinl-Arbeitsanstalt zu Brauweilcr.
Die Zahl der Korrigeudeuist im Berichtsjahre bis auf 1571 gestiegen,nnd das Bedürfniß

znr Erweiterung der Anstalt nnabweisbar geworden. Es liegen dem Provinzial-Landtage hierüber
mehrere besondereReferate vor, auf welche Bezug genommenwird.

16. Lllndllrmenhauszu Trier.
Die bauliche Instandsetzung der Gebände des Landarmcuhanses ist im Berichtsjahre

weiter gefördert worden. Im Uebrigeu kann auf deu gedruckten Bericht Bezug genommenwerden.

17. Proviuzml-Hülfslllsse und Meliorationsfouds.
Als Anlage H ist dem Verwaltungs-Verichte ein ausführlicher Bericht der Direktion der

Provinzial-Hülfskassebeigcgeben.
Aus demselben ergibt sich, daß die Hoffnungen, welche an die dnrch das Statnt eingeleitete

nähere Verbindung der Provinzial-Hülfskasse mit der provinzialständischenEcntral-Nerwaltung
gekuüvft worden sind, sich realisirt haben.

Obwohl die Provinzial-Hülfskassedie Besoldungen der Beamten der provinzialständischen
Centralkllsse mit 25 465 M. übernommen und damit die Umlage um diesen Betrag entlastet hat,
so ist dennochein reiner Zinsgcwinn von 202 530 M. 79 Pf. erzielt worden.

Es übersteigt dieser Gewinn 10°/» des Stammfonds der Provinzial-Hülfskafse, was
gewiß in fiullnzieller Hinsicht allen Anforderungen entsprechendürfte. Bei der Erzieluug dieses
Gewinnes ist die Hülfstasse andererseits aber ihrer eigentlichen Aufgabe treu geblieben, indem sie
für Depositen die frühereu Sätze beibehalten und den Zinsfuß für Darlehen auf 4^2 und 4^°/»
ermäßigt hat; Sätze, unter denen unkündbare Darlehen anderwärts nicht zu erlangen waren.

Nnr ein Geschäftszweig hat nicht denjenigen Auffchwuug genommen,welcher bei Festsetzung
des neuen Statutes erwartet wurde. Es betrifft dieser die Gewährung von Darlehen an ländliche



304

Grnndbesitzcr, In dieser Hinsicht hat sich herausgestellt, daß eiuesthcils für diejenigen Zwecke,
für welche Darlehen aus der Provinzinl-Hülfskassegewährt werden können, ein Bedürfniß nur in
einein geringen Maße vorhanden ist und anderntheils der Zinsfuß von 4^ zuzüglich 1°/«
Amortisation, also eine jährliche Zahlung von 5^°/» für die größere Zahl der kreditbedürftigen
ländlichen Grundbesitzerunerschwinglich ist. Eine Abhülfe in dieser Beziehung wird sich nur im
Wege der dem Provinzial-Landtage gemachtenVorlage znr Errichtung eines Gruudkredit-Iustituts
resp, der Erweiterung der Provmzial-Hülfskassezu einen: solchen Institute erreichenlassen.

Meine Herren! Ueber diese Angelegenheit liegt Ihnen eiu Referat vom Prouiuzial-
Verwaltungsrathe vor, und wird darüber auch von dieser Stelle ans in den nächsten Tagen
weiter berichtet werden. Hand in Hand damit geht die hente Morgen hier verlesene Petition.

18. RheinischeProvinzilll-Feucr-Societiit.
Anlage .1. zum Verwaltungs - Berichte enthält ausführliche Darlegungen der Direktion,

auf welche Bezug genommen werden kann.

19. Niedere landwirthschaftlicheSchule» :c.
Es sind nach den Darlegungen im gedruckten Verwaltungs - Berichte uunmehr in der

Nheinvrovinz 12 landwirtschaftliche Wintcrschnlcnvorhanden.
Die Aufwendungen für sonstige landwirthschaftlicheZwecke sind im Verwaltungs-Berichte

speciell anfgeführt.
20. Meh-ElltschiidiMlgsfonds.

Dem Seite 70 des Verwaltungs - Berichts gestelltenAntrag, den §. 9 des Reglements
vom 29. Oktober 1875 dahin abzuändern, daß für Pferde und Rindvieh der Reserve - Entschädi-
gnngsfouds von je 200 000 M. ans 1 000 000 M. erhöht werde, kann der Ansfchnß sich nur
anschließenund beantragt entsprechende Beschlußfassung beim Provinzial-Landtage. Der Provinzial-
Verwaltnngsrath und ebenso der I. Ausschuß beantragen also, die bis dahin auf je 200 000 M.
festgestellte Reserve so lange ansammeln zu wollen, bis 1 000 000 M. für jeden Fonds vorhanden
ist. Ich ersuche Sie namens des I. Ausschusses um Ihre Zustimmung.

Landtags-Marschall: Ist hiergegen etwas zu erinnern? — Wenn Niemand wider¬
spricht, so ist die Sache hiermit genehmigt.

Referent Abgeordneter Dietze:

21^.. Provinzilll-Museen in Bonn und Trier.
Wegen der Museumsbaufrage liegt dem Provinzial-Laudtage ein besonderesReferat vor.

Im Uebrigen wird auf die Ausführungen Seite 74 und ff. des Verwaltungs-Berichts Bezug
genommen.

21L. Verwendungen zur Förderung von Kuust uud Wissenschaft.
Mit Rücksichtans den nicht sehr günstigen Stand des Standefonds beantragt der

Provinzilll-Verwaltungsrath, wie feither, 20 000 M. zu diesen Zwecken aus den Dotations-
Einnahmen zu verwenden, welche gesetzlich zu der Ausgabe verpflichtet sind. Auch diesen Antrag
des Provinzilll-Verwaltungsraths hat der 1. Ausschußzu dem seinigen gemacht. Ich ersuche Sie
um Ihre Zustimmung dazu, aus der Dotationsrente, die gesetzlich dazu verpflichtet ist, diese
20 000 M. auch ferner für Zwecke der Kunst und Wissenschaft auszuscheiden.

Landtags-Marschall: Ist dagegen etwas zn erinnern? — Ich konstatire, daß sich
Niemand dagegen wendet, auch Niemand das Wort nimmt; die Verwendung ist genehmigt.



Referent AbgeordneterDietze:

22. Wegen der Straßen-Verwaltung
wird ebenfalls lediglichauf den vorliegenden gedruckten Bericht Bezug genommen.

Aus beiden Verwaltnngs- Berichten hat der Ausschuß wiederholt die Ueberzeugung
gewonnen, daß die Etats- und Rechnuugsuerhältuisseauf den verschiedeueu Gebietender Verwaltung
mit Ausschluß des Landarmen- und Korrigendenwesensund der Fürsorge für verwahrloste Kinder
ziemlich stabile geworden sind.

Von großem Interesse erscheint dein Ausschusse hier noch die Bemerkung, daß die Kosten
der vormaligen Bezirksstraßcn, welche im Wege der Umlage gedeckt werden müssen, da für
die Unterhaltung der Vezirksstraßen weder die Dotationsrente, noch die Kreisrente in Anspruch
genommen werden dürfen (oonl. H. 4, 20 und 26 des Gesetzes vom 8. Juli 1875) im Rechnungs¬
jahre 1882/83 im Ganzen 2 644 351 M. betragen haben, sich also annähernd mit der zur
Ausschreibunggelaugten Provinzial-Umlage decken,so daß alle übrigen Ausgaben der ständischen
Prouinzial-Verwaltuug aus eigeuen Einnahmen (Dotationsrente, Zinsen :e.) bestritteu werden.

Wir würden also gar keine Umlage zn erheben haben, wenn nicht früher die Bezirks¬
straßen für Rechnung der Provinz übernommen worden wären. Das ist der Bericht.

Laudtags-Marschall: Wünscht noch Jemand, im Allgemeinen zu dem Verwaltuugs-
Bericht das Wort zn nehmen? — Der Herr Viee-Laudtags-Marschallhat das Wort.

Vice-Landtags-MarschallFreiherr von Solemacher-Antweiler: Meine Herren! Das
soeben von dein Herrn Vertreter von Elberfeld vorgetragene Referat ist in dieser Weise gestern
im I. Ausschuß festgestellt worden, es sind aber noch zwei Punkte vorbehalten worden, auf die
eueutuell zurückzukommen wäre, der eiue ist die Angelegenheitdes Freiherrn von Wenge-Wulffen
und der andere betrifft die Entnahme der Kreisrente zur Deckung des Defizits aus dem vorigen
Jahre. Der zweite Punkt liegt noch, wie vorgetragen worden ist, dagegen ist bezüglich des ersten
Punktes heute in: I. Ausschuß festgestellt worden, die Sache definitiv anf sich beruhen zu lassen.

Lnndtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent AbgeordneterDietze: Ich bitte um Eutschuldigung, das war nicht Beschluß.
Vice-Landtags-Marschall Freiherr vou Solemacher-Antweiler: Dieser Beschluß ist

heute Morgeu im I. Ausschuh gefaßt worden.
Referent AbgeordneterDietze: Definitiv?
Vice-Landtags-MarschallFreiherr vou Solemacher-Antweiler: Ich glaube, es ist in

einem Moment beschlossen worden, wo Herr Dietze abwesend war. Ich wollte das berichtigen.
Ich glaube, mich der Zustimmuug vom I. Ausschuß versichertzu halten. (Znstimmuug.)

Referent AbgeordneterDietze: Dann wäre die Sache damit erledigt.
Landtags-Marschall: Diese Sache ist hiermit erledigt und damit auch unsere Tages¬

ordnung erschöpft.
Meine Herren! Ich schlage Ihnen vor, daß wir unsere nächste Sitznng am Samstag

um 11 Uhr abhalten, damit morgen wieder die Ausschüsse alle tagen und möglichst viel für die
Plenar-Sitzungen am Samstag und in der nächstenWoche fertig stellen können. Ich bitte auch
die Herreu alle, hier zu bleiben und heute uud morgen den Sitzungen der Ausfchüsse beizuwohnen,
damit möglichst viel gefördert werden kann. Heute Rachmittag um 5 Uhr ist Sitzung des
Provinzial-Verwaltuugsraths.

Hen Dietze hat zur Geschäftsordnungdas Wort.
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Abgeordneter Dietze: Meine Herren! Ich möchte mir die Anfrage gestatten, ob Sie
wünschen, daß heute Abend hier im Saale Restauration ist. Wir kommen heute Abend hier
zusammen. (Zustimmung.)

Landtags-Marschatl: Also Samstag um 11 Uhr ist Plenarsitzung. Die Herren
Vorsitzenden der Ausschüsse werden wohl ihre Einladungen für morgen schriftlich ergehen lassen.

Vice-Landtags-Marschall Freiherr von Solemacher-Antweiler: Von Seiten des
I. Ausschusses ist dies bereits mündlich geschehen.

Landtllgs-Marschall: Herr Freiherr von Geyr hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr von Genr-Müddersheim: Ich bitte die Mitglieder des III.

Ausschusses, sich morgen früh im Ausschußzimmerzu eiuer Sitzuug zu versammeln.
Landtags-Marschall: Meine Herren! Die Sitzung ist geschlossen.

(Schlnß der Sitzung 2 Uhr.)

Dritte Si,
im Ständehause zu Düsseldorf, am Samstag den 1. Dezember 1883.

Beginn: 11 Uhr Vormittags.

Tagesordnung:
1. Antrag auf Dechargirung der Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben für den

Provinzial-Landtag, für den Prouinzial-Nerwaltungsrath und die provinzialständische
Central-Verwaltungsbehördepro 1881/82. (Nr. I. 17. der Drucksachen.)

2. Antrag auf Dechargirung der Nachtragsrechnungüber den Neubau des Ständehauses.
(Nr. I. 18. der Drucksachen.)

3. Antrag auf Dechargirung der Rechnnng über die Einnahmen uud Ausgaben bei der
Eentral-Kassenverwaltung und dem Kreisfonds sowie über die Ausgleichung der
Kriegsleistungenpro 1881/82. (Nr. I. 19. der Drucksachen.)

4. Etat der Verwaltung des Landarmenwesensder Nheinprouinz für das Etatsjahr vom
1. April 1884 bis 31. März 1885. (Nr. II. 28. der Drucksachen.)

5. Etat der Staats-Nebenfonds (Polizei-Strafgclderfondsund Ehrenbreitstein'erallgemeiner
Armenfonds) für das Etatjahr vom 1. April 1884 bis 31. März 1885. (Nr. II-
29. der Drucksachen.)

6. Etat über die Kosten der Unterbringung verwahrloster Kinder in Gemäßheit des
Gesetzes vom 13. März 1878 für das Etatsjahr vom 1. April 1884 bis 31. März
1885. (Nr. II. 30. der Drucksachen.)

7. Etat für das Hebammenwesen einschließlichdes Spezial-Etats für die Provinzial-
Hebammen-Lehrcmstllltzu Köln für das Etatsjahr vom 1. April 1884 bis 31. März
1885. (Nr. III. 36. der Drucksachen.)
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8. Referat, betreffend Uebernahme der Prämienstrahe von Froitzheim über Veitweiß
nach Gladbach ans den Provinzial-Strahenfonds. (Nr. V. 90. der Drucksachen.)

9. Referat, betreffendUebernahme der Prämienstraße Friesenhagen-Freudenbergans den
Provinzial-Strahenfonds. (Nr. V. 91. der Drnckfachen.)

10. Referat, betreffend Uebernahme des rechtsseitigen Zufuhrweges zur Saarbrücke bei
Merzig auf den Provinzial-Strahenfonds. (Nr. V. 92. der Druckfachen,)

Landtags-Marfchall: Meine Herren! Die Sitzung ist eröffnet. Wir beginnen mit
Verlesung des Protokolles der vorigen Sitzung. (Das Protokoll wird verlesen.)

Ist etwas gegen das Protokoll zu erinnern? — Ich konstatirc, daß das nicht der Fall
ist und genehmigedas Protokoll.

Meine Herren! Bei unserer ersten Sitzung habe ich es versäumt, ein Mitglied des
Provinzial-Landtags namhaft zu machen, daß uns seit der letzten Session dnrch den Tod entrissen
worden ist; es ist dies der Herr Kommerzienrath Ernst Waldthausen. Ich habe es deswegen
versäumt, weil ich geglaubt hatte, er wäre während des letzten Prouinzial-Landtages gestorben,
und wir hätten schon damals seiner gedacht. Dies ist aber nicht der Fall, sondern er ist kurz
nach dem Landtag gestorben. Ich bitte Sie deshalb, jetzt znm ehrenden Andenken des Herrn
Wnldthansen sich von Ihren Sitzen zu erheben. (Geschieht.)

Ich habe Ihnen dann folgende Eingänge mitzutheilen, zunächst meine Herren, ein
Schreiben feitens des Herrn Landtags-Kommissarius, welches die Museumsbau-Angelegenheit
betrifft und diefe ganze Angelegenheitin ein anderes Verhältniß bringt, als sie zur Zeit, als der
Provinzial-Verwaltnngsrath sein letztes Referat für den Landtag hat ausarbeiten können, gewcfen
ist. Dieses Schreiben ist von so großem Interesse, daß ich es wohl verlesen soll. (Zustimmung.)

„Nachdem ich das mir durch den Herrn Landes-Dnektor im Auftrage des Proviuzial-
Nerwaltungsraths unter dein 2. d. M. übersandteReferat des letzterenan den Prouinzial-Landtag,
betreffend den Nau von Prouinzial-Mufeen in Bonn und Trier, dem Herrn Minister der geist¬
lichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelcgenheitenvorgelegt habe, hat derselbesich dahin geäußert,
baß zuuächst der zweite, auf die Höhe des Staatszuschusseszu deu Baukosten bezügliche Vorschlag
so große Bedenken errege, daß er auf das dringendste wünfchen müsse, einen entsprechenden
Beschluß vermieden zn sehen. Den bisherigen Verhandlungen innerhalb der Staatsrcgiernng
über die Gewährnng eines Staatsznschusses lägen die Ergebnisse der Bonner Konferenz vom
24. Mai 1882 znm Grunde. Wenn damals die fämmtlichen anniesenden Technikerdie Baukosten
mit Einschluß der Einrichtung für jedes der beiden Gebäude auf 250 000 M. veranschlagthaben,
so habe angenommen werden dürfen und müssen, daß es möglichsei für diefe Summe brauchbare
Gebäude herzustellen, wenn es auch fchwierig oder unmöglich erscheinenmöge, sie in einer
architektonischenAusstattung herzustellen, wie sie seitens der von der Provinzial-Verwaltung
beauftragten Architektenin Aussicht genommen werde. Iedesfalls bernhe die Absicht der Staats-
regierung, der Landesvertretung die Gewährung eines Zuschusseszn den Baukosten vorzuschlagen
auf der Vorausfetzuug, daß derselbe deu dritten Theil von 250 000 M. für jedes der beiden
Museen nicht übersteige, und der Herr Münster müsse dringend wünschen, diese Voraussetzung
"icht verlassen nnd damit die Ausführung jener Absicht nicht in Frage gestellt zu sehen.

Nicht minder müsse er wünschen, daß der an dritter Stelle vorgeschlagene Neschlnßder
eventuellen Errichtung eines einzigen rein vrovinzialständischenMuscnms in Trier nicht gefaßt
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werde. So groß die Bedeutung von Trier als Mittelpunkt eines, nanieutlich für römische Alter¬
thümer reichen Fuudgebietes sei, so wenig geeignet erscheinees zur Errichtung eines die Alter¬
thümer der gesammten Nheinprovinz umfassendenMuseums. Es sei nicht anzunehmen, daß die
Bevölkerung des Nheingebietes geneigt sein werde, die Funde ihres Wohnorts nach Trier
abzugeben, für einen großen Theil der Provinz würde ein solches Museum voraussichtlichvöllig
wirkungslos werde» und den Zweck der gestimmten Einrichtung verfehlen. Diese Erwägungen,
welche bei Gründung der Mnseen maßgebend gewesen seien, behielten ihre Geltung nnd würden
vermuthlichauch innerhalb der Provinzial-Verwaltung in ihrer Bedeutung nicht verkannt werden.
Wenn dem in Rede stehendenVorschlage etwa die Erwartung zum Grunde liegen sollte, daß im
Falle seiner Ausführung die Staatsregierung auf alleinige Staatskosten ein in rein staatlicher
Verwaltung stehendes Musemu in Bonn erbauen werde, so hat der Herr Minister nicht unterlassen
wollen, cmsznsprechen, daß auf ciu solches Vorgehen keinerlei Aussicht eröffnet werden könne. So
sehr die Fürsorge für die Alterthümer jeder Förderung werth sei, so erschienen doch die Provinzen
selbst in erster Linie berufen, für dieselbeeinzutreten; auch würde, von anderen schwerwiegenden
Bedenken abgesehen,ein staatliches Provinzial-Museum in Bonn schwerlich die Zwecke, welche eine
solche Anstalt zu verfolgen habe, erfüllen.

Schließlich wiederholt der Herr Münster in Bezug auf den an erster Stelle in Vorschlag
gebrachten Beschluß, seine schon früher mitgetheilte Erklärung, daß er geneigt sei, wenn die
Ausführung der beiden Gebäude in der bisher geplanten Weise gesichertwerde, Wünschen der
Provinz wegen Modifikation der bestehendenVerwaltimgs-Einrichtnngen, insoweit als dies mit
dem Interesse der Sache verträglich erscheint, entgegenzukommen.

Hierbei dürfte es sich insbesondere wohl um eine Modifizirung der Veftimmnngcn über
die Ernennung der Direktoren nnd die Zusammeusetzungder Musenms - Kommission, um eine
wesentliche Wirksamkeit der provinzialständischenVerwaltung bei der Aufstelluug des Etats und
der Ncchnungs-Abnahme,ohne dabei die Betheiligung der Staatsregierung ansznschlicßen,vielleicht
auch um eine Fixirung des Staatsznschusseszu den von der Provinz zn übernehmendenKosten
der Unterhaltung der Museen handeln. Desfallsige Vorschlägedes Provinzial-Landtags resp, der
ständischen Verwaltung wird der Herr Minister znr Prüfung und zur Berücksichtigung der Wünsche,
soweit es das Interesse der Sache zuläßt, gern entgegennehmen.

Das Gleiche gilt auch von dem in Anregung gebrachtenAbkommenüber das Eigenthum
au den Mnseumsbeständen. Bei dem ausgesprochenenund nicht abgeänderten Zwecke der Samm¬
lungen entbehre indeß die zu mancherlei Schwierigkeitenführende detaillirte Sondcrung und Fest¬
stellung des Eigenthnms an den Sammlungen der praktischenBedeutung nnd dürfte durch eine
Erklärung erfetzt werde» können, welche den Verbleib der fämmtlicheu auf gcmeiufchaftliche Kosten
erworbenen Gegenstände in der Provinz, beziehungsweisein den Provinzial-Museen sichert.

Euer Durchlaucht beehre ich mich ganz ergebenstzn ersucheu, dieses Schreiben gefälligst
zur Kenntniß der Provinzial-Verwaltungsraths resp. Provinzial-Landtags bringen und nur von
den zn fassendenBeschlüssen baldgefälligst Mittheilung mache» zn wolle».

Da die Angelegenheitwährend der gegenwärtigen Landtagssitzung schwerlichnoch zum
vollen Abschlußgebracht werden kann, so dürfte es sich empfehlen, daß dem Provinzial-Verwaltnngs-
rath für die noch weiter mit der Staatsregierung zu führenden Verhandlungen möglichstfreie
Hand gelassen wird."

Diese Angelegenheitgeht im Anschluß an unsere Vorlage über den Museumsbau — es
ist dies Nr. IV. 75. - ^ au den I. Ausschuß. Ich glaube, bei der Wichtigkeitder Sache ist es
wohl richtig, wenn ich dieses Schreiben drncken lasse. (Zustimmung.)
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Zunächst ist mir dann der Antrag des Grafen Wilderich von Spee, die Prämienstraßen
betreffend, welchen ich in der letzten Sitzung an den Proviuzial-Verwaltungsrath überwiesen hatte,
nunmehr mit dem Votum und Referat des Provinzial-Verwaltungsrathes wieder zugegaugeu; er
geht jetzt an den III. Ausschuß. Ich werde auch diese beiden Aktenstückedrucken lassen.

Sodann liegt mir hier ein Referat des Prouinzial-Verwaltungsrathes vor über einen
Antrag des Zerrn Freiherrn Felix von Lo« und Genossen; — es stehen, soviel ich gezählt habe,
die Namen von 49 Mitglieder!: des Provinzial-Landtages darunter, — der dahin ging, einen
jährlichen Zuschuß von 3000 M. für die Versuchsstationdes Rheinischen Vauernvereins zu Kempen
für die Jahre 1884/85 und 1885/86 zu bewilligen. Meine Herren! Der Provinzial-Verwnltungsrath
hat Stellung zu dieser Sache genommen nnd hat mm ein empfehlendesReferat darüber ausgearbeitet.
Dieses Referat geht an den I. Ausfchuh.

Es ist mir soeben ein Antrag der Herren Friedcrichs und Geuossen— es stehen noch
3 Namen anhcr Herrn Friedelichs darunter, der Antrag ist also unterstützt — zugegaugeu,
betrcffeuddie Errichtuug einer Unterstützungskasse für die ständischen Arbeiter auf den Provinzial-
straßen. Dieser Antrag geht an den III. Ansschnß. Von demselben Herrn liegt mir ein
zweiter Antrag vor, betreffend die Abänderung der Normativ-Bestimmungenfür den Bau von
Sekuudärbahueu auf Prouinzialstraßen :c. Auch dieser Autrag ist genügend unterstützt und
geht an den III. Ausschuß. Für beide Frage» theile ich Herru Friedcrichs auf seinen Wuusch
dein III. Ausschuß mit berathender Stimme zu. Außerdem wüuschtHerr Vöuuiger für die Frage
der Viehuersicherunggegen Milzbrand dem I. Ausschuß mit berathender Stimme zugetheilt zu
werde», was hiermit geschieht.

Es liegt mir sodann die Petition des Bürgermeisters von Mettmann, betreffend Verlegnng
der Provinzialstraße in Mcttmann mit einein gestern festgestelltenReferate des Provinzial-
Verwaltungsrathes vor. Diese Angelegenheitgeht an den III. Ausschuß.

AbgeordneterConze: Ich bitte den Herrn Landtags-Marschall,mich für diefe Angelegenheit
dem III. Ausschuß zuzutheilen.

Land tag s-Mar schall: Auf Wunsch des Herrn AbgeordnetenConze wird derselbe für
diese Angelegenheitdem III. Ausschuß mit berathender Stimme zugetheilt.

AbgeordneterWolters: Ich bitte, ebenfalls für diese Angelegenheitdem III. Ausfchuh
zugetheilt zu wcrdeu.

Landtags-Marschall: Herr Wolters wird auf seinen Wunsch ebenfallsdem III. Ausschuß
mit berathender Stimme zugetheilt.

Meine Herren! Ich muß auf etwas zurückkommen,was schon in der letzten Sitzuug
hier vorgekommenist. Der Herr Abgeordnete Ruchling hat mich darauf aufmerksamgemacht,
daß das Petitum der Stadt St. Johann, die Netorsionszölle gegen die franzosischen Schiffer
"lochten bei Veranlagung der Proviuzial-Umlage nicht zur Berechnunggestellt werden, welches mir
durch den Herrn Landtags-Kommissarins zugegangen ist, nicht ganz mit dem Beschlnß des
Provinzial-Verwaltnngsraths in dieser Sache zusammentrifft. Der Antrag des Bürgermeisters
geht nämlich dahin, wie ich auch uachträglich koustatirt habe, daß diese Summen auch schon für
die Jahre 1882/83 und 1883/84 nicht in Anrechnung gebracht werden follen, wahrend der
Provinzial-Verwaltnngsrath beschlossen hatte, daß die Snmmen - sie beziffern sich auf 1049
und 100? Mark — vom 1. April 1884 an nicht mehr in Rechnung gebracht werden follen;
mithin ist das, was ich in der letzten Sitzuug über diese Augclegeuheitgesagt habe, nnd was
vorhin in, Protokoll verlesen wurde, hinfällig. Die Sache geht deshalb nunmehr an den I. Ausfchuh.
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Abgeordneter Nöchling: Ich bitte, mich für diese Angelegenheit dem I. Ausschuß
zuzutheilen.

Landtags-Marschall: Herr Nöchling wird auf seinen Wunsch für diese Angelegenheit
dein I, Ausschußmit berathender Stimme zugetheilt.

Es sind nur sodann folgende neue Vorlage,: des Provinzial-Verwaltnngsrathes zuge¬
gangen: Revisions-Nerhandlungen zu der Rechnung über die Vieh-Entschädiguugsfonds pro
1881/82, — geht an den I. Ausschuß, sodann Nevisions-Verhandluugenzu der Rechnung über
den Irrenanstalts-Amortisations- und Verzinsungsfonds pro 1881/82, geht an den I. Ausfchuß,
nnd endlich Ncuifions-Verhandlungen zu der Rechnung der RheinischenLandarmen-Verwaltung
pro 1881/82, gehen an den II. Ausschuß.

Hiermit sind die neuen Eingänge erledigt.
AbgeordneterDietze: Dürfte ich vor Eintritt in die Tagesordnung um das Wort bitten?
Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteDietze hat vor Eintritt in die Tages¬

ordnung das Wort.
Abgeordneter Dietze: Ich möchte den Herrn Landtags-Marfchall erfuchen, dem hohen

Haufe mitzutheilen, daß in der Kölnischen Zeitung bezw. dem zweiten Blatt von gestern Abend
unter „Düsseldorf, 29. November" eiue Mittheilung über die letzte Sitzuug des Nhcinifchcu
Provinzicü-Landtags enthalten ist, die derartige Unrichtigkeitenenthält, daß dieselbeneinen voll¬
ständigen Wirrwar über nnsere Verhandlungen in der ganzenProvinz hervorbringen müssen. Ich
möchte bitten, daß, wenn sich Jemand veranlaßt fühlt, Mittheilungen zu machen, diefelben in einer
richtigen Weise gemacht werden, nm derartige Mißverständnisse unmöglichzu machen. Es heißt
da: „In der heutigenSitzung des Rheinischen Provinzial-Landtags wurde über eine Reihe
von Petitionen beschlossen, welche meistens Gewährung von Beihülfen betrafen. So wnrden die
betreffendenAnträge für Restanration einer Kirche nnd für die Webcfchulein Wilhelm a. Nh.
so wie für die Fachschulein Nheydt genehmigt, ebenso der Antrag des landwirthschaftlichcn
Vereins, die Städte zn zwingen, ihre Abfallstoffefür die Landwirthschaft zu erhalten. Sodann
wurde die Uebernahme verschiedener Aktienstraßen ans Provinzialfonds genehmigt und zur
Beförderung der Korbweidenkulturder Betrag von 14 500 M. ausgeworfen. Ein Antrag, welcher
von Köln ohne Vorwissen der Abgeordneten für Köln auf Beihülfe zur Fachfchulegestelltwar,
wurde dagegen abgelehnt, ebenso die von Berncastel beantragte Beihülfe znm Bau einer Zweig¬
bahn und die von Trarbach zu einem Brückenbau verweigert."

Das Letztere angehend ist gerade das Gegentheil beschlossenworden, die Sache ist dem
Ausfchuß zugegangen. Ich glaube, durch derartige Mittheilungen in der Kölnischen Zeitung
schaden wir unserer Würde.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich bin vollständig derselben Ansicht, wie der
Herr Abgeordnete Dietze, denn es ist wirklichnicht sehr angenehm, wenn bei der Eröffnung, nach¬
dem die Sachen hier erst vorgelegt sind, in den Zeitungen fchon über unsere Entschlüsse in den
Sachen in vollständig unrichtiger nnd falscher Weife gefprochen wird, aber es ist für mich sehr
schwer, darin Etwas zu thun. Wir verhandeln hier bei geschlossenenThüren, und es darf nichts
hinauskommen; ich wüßte keine Nemedur.

Vor Eintritt in die Tagesordnung hat der Herr Vice-Landtags-Marfchall zur Geschäfts¬
ordnung das Wort.

Vice-Landtags-Marschall Freiherr von Solemacher-Antweiler: Meine Herren! Die¬
jenigen Herren, die fchon länger in dem Landtage sind, werden sich erinnern, wie es früher mit
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den Tagesordnungen gehalten wurde; jetzt sind die Tagesordnungen anders aufgestelltals sonst;
sonst hat immer dabei gestanden: Referent der und der. Ich würde bitten, den früheren Zustand
wieder herzustellen.

Landtags-Marfchall: Das wird geschehen.
Wir treten nunmehr in die Tagesordnung ein. Die erste Nnunner der Tagesordnung

ist das Referat des I. Ausschusses, betreffend die Dechargirung der Rechnung über
die Einnahmen und Ausgaben für den Provinzial-Landtag, für den Provinzial-
Verwaltungsrath und für die provinzialständische Eentral-Verwaltungsbehörde
pro 1881/82. Referent ist der Herr AbgeordneteSchlick.

(Der Vice-Landtllgs-Marschall übernimmt den Vorsitz.)
Referent Abgeordneter Schlick: Referat des I. Ausschusses,betreffenddie Dechargirung

der Rechnung über die Einnahmen nnd Ausgaben für den Provinzial-Landtag, für den Provinzial-
Nerwaltungsrath und für die provinzialständischeCentral-Verwaltungsbehördepro 1881/82.

Der I. Ausschuß hat die nebenbezeichneteRechnung, welche im Nevisionsbnreau vor-
revidirt nnd Seitens des Provinzial-Verwaltungsraths fuperrcvidirt worden, eiuer nochmaligen
Prüfung nnterworfen.

Da sich hierbei nichts zu erinnern gefunden hat, so erlaubt sich der I. Ausschußbeim
hohen Provinzial-Laudtage die Dechargirung der Rechnung zu beantragen. Die Rechnung schließt,
in Einnahme und Ausgabe balancirend, ab mit 409 159 M. 82 Pf. Bestände, fowie Einnahme-
nnd Ausgaberestesind nicht verblieben.

Vice-Landtags-Marschall: Hat Jemand eine Bemerkungzu dem Referat zu machen? —
Es meldet sich Riemand zum Wort, ich erkläre die Decharge als ertheilt.

Wir kommen nnnmehr zum zweiten Punkt der Tagesordnung: Referat des
I. Ausfchuffes, betreffend die Nachtrags-Rechnung über den Neubau des Stande»
Hanfes. Referent ist der Herr AbgeordneteSchlick.

Referent Abgeordneter Schlick: Der I. Ausschuh hat in Erledigung des ihm gewordenen
Auftrags die Supplement - Rechnung über den Neubau des Ständchanses, welche im Rcvisions-
Büreau vorrevidirt nnd Seitens des Provinzial - Verwaltungsrathes snverrevidirt worden, einer
nochmaligenPrüfnng unterzogen.

Da sich hierbei keinerlei Auslande ergeben haben, so erlcmbt sich der I. Ansschnß beim
hohen Provinzial-Landtage die Dechargirnng der Rechnung zn beantragen.

Nachrichtlich wird bemerkt, daß die Haupt-Rechnung über den Nenban des Ständehauses
bereits durch Plenarbeschluß des 27. RheinischenProvinzinl-Landtages vom 24. November 1881
dechargirt worden ist uud daß die Einnahmen und Ausgaben dieser Haupt-Rechnung in die
Supplemeut-Rechnung snmmarifchübertragen sind. Letztere weist nach:

8,. nachträglicheEinnahme ............ 13 M. 35 Pf.
hierzu Einnahme der Haupt-Rechnung........ 1381051 „ 70 „

Gesmnmt-Einnahme . . 1381065 M. 05 Pf.
b. nachträglicheAusgabe ............. 18 855 M. 20 Pf.

hierzu Ausgabe der Haupt-Rechnung ........ 1362 209 „ 85 „
Gefammt-Ansgabe . . 1381065 M. 05 Pf.

Ginnahme- nnd Ausgabereste siud nicht verblieben.
Vice-Landtags-Marschall: Wünscht Jemand das Wort zn dem eben gehörten

Referat? — Es meldet sich Niemand, ich erkläre die Decharge für ertheilt.
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Wir kommen zu Nr. 3: Antrag auf Dechargirung der Rechnung über die
Einnahmen und Ausgaben bei der Eeutral-Kassenverwaltung und dem Kreis¬
fonds, sowie über die Ausgleichung der Kriegsleistuugeu pro 1881/82. Referent
ist Herr Graf Vergh von Trips.

Referent AbgeordneterGraf Vergh von Trips: Der I. Ausschußhat die im Neuisious-
bürcau vorrevidirte und Seitens des Prouiuzial-Verwaltungsrathes superrevidirte Rechnung über
die Einnahmen und Ausgaben der ständischenEentral-Kassenvcrwaltunguud des Kreisfonds pro
1881/82, sowie des Eontos zur Ausgleichungder 1870/?1er Kriegsleistnngen, einer nochmaligen
Prüfung unterzogeu.

Die Schlußresultate der Nechnuug sind folgende:

Ä. bei der Central-itnfsenverwaltung:
Eimmhme ............ 10 07104? M. 44 Pf.
Ausgabe ............ 10 04 2 394 „ 79 „

Vaarbestand . . 28 652 M. 65 Pf.
Eiuuahmereste . . 613 „ 13 „

Effektenbeständeund zwar:
1. des Centralfonds (lol. 2 der Rechnung) . . . -- 150 000 M.
2. des Provinzialfonos (kol. 8 der Rechnung) . . ----- 1724 000 „

Außer diesen Effekten«ud 2 besitzt der Provinzialfonos noch die Herter'schenImmobilien
zu Vonu ullch der Minimaltaxc nn Werthe von 320 000 M. Die obigen Effektenbestände bestehen
in 4°/»igen Depositenscheinender Rheinischen Provinzial-Hülfskasse, und der Einnahmerest von
613 M. 13 Pf. in Pllchtrückstäudeuvou vermietheten Herter'schenImmobilien.

Uebrigens ist noch zu bemerke,!,daß iu obiger Einnahme von 10 07104? M. 44 Pf.
uud iu obiger Ausgabe von 10 042 394 M. 79 Pf. die Einnahmen und Ausgaben des Kreisfonds
mit je 1 326 t 84 M. 68 Pf. als durchlaufendePosten mit enthalten sind.

d. beim Kreisfouds:
Eimmhme . ............t 326 184 M. 68 Pf.
Ausgabe . ............1326184 „ 68 „
Effekteubestaud ...........3 752 409 „ 96 „

in 4°/uigen Depositenscheinen der RheinischenProvinzial-Hülfskasse.
Einnahme uud Ausgabereste siud nicht verblieben.

o. Eonto über die Ausgleichung der Kriegsleistuugeu:
Die Einnahme uud Ausgabe beträgt je 2 056 448 M. 5 Pf.
Das Ausglcichungsverfahreu bezüglich der Kriegsleistuugeu ist uuumehr uach Maßgabe

der vom KöniglichenOber-Präsidium aufgestellten uud vou der provinzialständischenKommission
genehmigten Ausgleichungsberechnungvollständig zur Durchführung gelangt.

Da sich bei der Nachprüfung der Rechnuug über die erwähnteu 3 Fonds keinerlei
Anstäude ergebeu haben, so beehrt sich der I. Ausschuß, beim hohen Provinzial-Landtage die
Dechargenertheilungzn beantragen.

Vice-Landtags-Marschall: Ich eröffne die Diskussion. — Es meldet sich Niemand
zum Wort, ich schließe die Diskussion, ciue Abstimmung wird wohl nicht gewünscht, ich erkläre
die Decharge als ertheilt.
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Nr. 4 der Tagesordnung ist das Referat des II. Ansfchnsses, betreffend den
Etat des Landarmenwesens der Nheinprouinz für das Etatsjahr von, 1. April
1884 bis 31. März 1885. Referent ist der Herr AbgeordneteFriederichs.

Referent AbgeordneterFriederichs: Meine Herren! Die alteren Mitglieder des hohen
Hanfes werden sich erinnern, mit welchem Erstaunen oder mit welchem Schrecken wir diesen Etat
ob der gewaltigen Zunahme der Heimathlosen in der Provinz und der daraus für uus hervor¬
gehendengrößeren Verpflichtungen, vor 2 Jahren entgegennahmen. Ich glaube, es haudelte sich
damals nm circa 300 000 M. Mehransgaben. Das Charakteristische nnn für die heutige Situation

.ist, daß zu Anfang des Berichts der Nerwaltnngsrath uns mittheilt, daß eine Abnahme der
Unterhaltungskostenlandarmer Personen in dem erwähntenNechnnngsjahrenicht stattgefundenhat.
Nach jenem Eindruck und uach der vorletztenVorlage war zn befürchten fragen zu müssen, wie
viel die Unterhaltungskostenfür diefes Jahr zugenommen hätten? Nuu, es ist uicht fo gekommen
und au einer anderen Stelle des Verwaltnngs-Vcrichts heißt es, daß die Hoffnuug zu schöpfen
sei, daß eine Vermehrnng der Unterhaltnngskosten heimathloser Personen in dem Grade, wie in
den früheren Jahren, nicht mehr zu erwarten fei. So werden wir denn heute wohl nicht wieder
wie damals langer Diskussionen über das Hcimathwesen, die Freizügigkeit u. s. w. bedürfen.
Der II. Ausschuß hat den vorgelegten Etat eingehend geprüft und fein Referat lautet dahiu:
„Bei der Verathung der Etats-Vorlage des Landarmenwesens der Nheiuprovinz pro 1884/85
wnrden die einzelnenPositionen geprüft, und fand sich gegen keine derselben etwas zu erinnern."
Der II. Ausschuß beehrt sich somit, dem hohen Landtag den vorliegenden Etat, balancirend in
Einnahme und Ausgabe mit 524 500 M. zur Aunahme zn empfehlen.

Vice-Landtllgs-Marfchall: Wunsche» die Herren eine General-Diskussionüber den
Etat eröffnet oder gleich in die einzelnen Positionen einzutreten? (AbgeordneterDietze: «n Kloo
Annahme.)

Es ist der Antrag ans on d1o«-Annahmegestellt, wird demselben widersprochen? (Ein
Widersprnch erhebt sich nicht.)

Dann bitte ich diejenigen Herren, welche für mr K1c.c>Unnahme sind, sitzeu zu bleiben.
(Geschieht.)

Der Etat ist on l>1oo angenommen.
Nr. 5 ist der Etat der Staats-Nebenfonds (Polizei-Strafgelderfonds nnd

Ehrenbreitstein'er allgemeiner Armenfonds) für das Etatsjahr vom I. April 1884
bis 31. März 1885. Referent ist der Herr AbgeordneteKaefen.

Referent AbgeordneterKaesen: Das Referat des II. Ansschnsses lautet: Der Etat der
Staats-Nebenfonds hat weder in Einnahme noch in Ausgabe irgeud eiuen Einfluß auf den
Haupt-Etat der vrovinzialständischenVerwaltung.

Die Eiunahmen bestehen aus Ziusen vorhandener Kapitalien uud PoKzerstmfgeldern,
die Ausgabe,: aus dem ratirlichen Antheil an Verwaltnngskosten nnd den Wegegeldern fnr
verwahrloste Kinder, alles auf Grnud älterer gesetzlicher Bestimmungen.

Da Einnahmen uud Ausgaben balanciren sollen, fo erübrigte nnr, deren nchtlge Berechnuug
nach dein Durchschnittder letzten Jahre zu konstatiren.

Der II. Ansschnß beantragt Annahme des Etats. ,^. , „, „ « , ,,,
Nice-Landtags-Marschall: Ich eröffne die General-Drsknsfton.-

Niemand znm Wort, ich schließe die Geneml-Disknssion;sollen wir in w Nerathuug der emzeluen
Positionen eintreten? (Stimmen: ?n Kloo-Annahme.)

40
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Diejenigen Herren, welche für die on l^loe-Annahme sind, bitte ich, sitzen zn bleiben.
(Geschieht.)

Der Etat ist on Kloo angenommen.
Der nächste Gegenstand ist das Referat des U. Ausschnsses, betreffend den

Spezial-Ltat über die Kosten der Unterbringung verwahrloster Kinder in Gemäßheit
des Gesetzes vom 13. März 18?» für das (5tatsjahr vom l. April 1884 bis 31.März 1885.
Referent ist Herr Freiherr von Steffens.

Referent Abgeordneter Freiherr von Steffens: Referat des II. Ausschnsfes betreffend
den Spezinl-Etat über die Kosten der Unterbringung verwahrloster Kinder in Gemäßheit des
Gesetzes vom 13. Mürz 1878 für das Etatsjahr vom !. April 1884 bis 31. März 1885.

Der II. Ansfchnß hat den betreffendenSpezial-Etat in feinen Einnahmen nnd Ausgaben
in den einzelnenPositionen einer eingehendenPrüfung unterworfen. Dieselben balanciren beim
Abschlnßmit einer Einnahme von 272 625 M. und einer gleichen Summe iu Ausgabe.

Der Ausschuß empfiehlt den Etat den: hohen Landtage zur Genehmigung.
Vice-Landtags-Marsch all: Ich eröffne die General-Distnsston. Herr Freiherr

von Eerde hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr von Eerde: In diesem Etat handelt es sich nm die .Kosten der

Unterbringung der der Provinz dnrch das Gesetz überwiesenen verwahrlosten Kinder. Ich finde
in dem Verwaltungs-Berichte vom Jahre 1882, daß diefe .Kosten bei den katholischen Kindern
und bei den evangelischen Kindern erheblich variireu. Die katholischen Kinder werden stellenweise
zu 425 Mark, zu 330 Mark, zu 305 Mark und znm allergeringstenzu 210 Mark untergebracht,
während die höchste Position bei den evangelischen Kindern 210 Mark beträgt; thcilweisewerden
letztere sogar zu 180 Mark untergebracht. Ich habe mich gefragt, warnm die Kosten für die
katholischenKinder so immens hoch sind, denn, meine Herren, es ist nicht zu verkennen, daß
425 M. für die jährliche Unterbringung eines Kindes ein sehr hoher Betrag ist. Da habe ich
mir sagen müssen, das ist daher entstanden, weil den Katholiken die Ausübung der Eharitas
erschwert ist. Ich bin überzeugt, daß die evaugelischeu.Kinder nur deshalb mit so geringen
Kosten verpflegt werden, weil dies charitatifcheInstitnte möglich machen. Ich möchte daher an
den Verwaltungsrath die Bitte richten, daß er sich nmsehen möge, ob es nicht zn ermöglichensei,
daß auch die katholische» Kinder in dieser Weise in besonderencharitatischen Anstalten nntergebracht
werden können. Ich habe nämlich gehört, daß man nenerdings die Erziehung der Waisenkinder
durch die Ordensgenossenschaften wieder zugelassen hat, und so wäre es doch wohl auch zulässig,
daß sich die Ordensgenossenschaftender Erziehung der verwahrlosten Kinder wieder annehmen
könnten; es erscheintdaher ausführbar, daß auch die verwahrlosten katholischen Kinder zu einem
billigeren Erziehnngsgelde untergebracht werden, wenn der Verwaltungsrath nnr sich die Mühe
geben wollte, in geeigneter Weise Erknndignngen darüber einzuziehen und seine Schritte darnach
einzurichten.

Vice-Landtags-Marschall: Der Vorsitzende des II. Ausschusses,Herr von Heister,
hat das Wort.

Abgeordnetervon Heister: Meine Herren! Es nnterliegt gar keinem Zweifel, daß die
Unterbringung der katholifchenverwahrlosten Kinder dadurch bedeutend erschwert ist, daß eine
große Anzahl von Anstalten, welche früher von Seiten religiöser Orden gehalten wurden, zu der
Zeit, in welcher dies Gesetz in Wirksamkeit trat, nicht mehr vorhanden war resp, ihre fernere
Wirksamkeitnicht ansüben konnte. Es war zu jener Zeit die evangelische Bevölkerung bedeutend
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besser mit derartigen Anstalten ausgerüstet. In Folge dessen mußten ans katholischer Seite die
wenigen vorhandenen Anstalten erweitert oder ganz nen geschaffen werden, nnd das ist der Grnnd
weshalb diejenigen Anstalten, welche sich nun ans ihre Kosten bedeutend vergrößert haben, selbst¬
verständlich sowohl durch einmalige Zuwendungen, als, für die erste Zeit mindestens, durch
Erhöhung der Summen für die Kopfzahl der Kinder, größere Aufwendungen verlangen, als die
evangelischen Anstalten. Dazn läßt sich ferner hinzufügen, daß für die euangelifchenAnstalten,
auch auf dem Wege der Kollekten,wohl reichlicher gesorgt wird als für die katholifchen, da früher
das Kollektiren von Seiten der religiösen Orden geschah, und dasselbe deshalb zur Zeit wahr¬
scheinlich so ziemlich aufgehört hat. Dann glaube ich, daß Herr von Eerde mit einem der letzten
Worte, die er gebranchthat, nicht ganz das ausgedrückthat, was er beabsichtigte; denn ich kann
nicht annehmen, daß in Wirklichkeit von Herrn von Eerde der Vorwurf beabsichtigt gewesen ist,
der in der Art und Weise, wie er sich ausgedrückt hat, enthalten war. Er sagte: wenn der
Provinzial - Verwaltnngsrath sich Mühe geben wollte. Meine Herren, an Mühe für alles das,
was uns obliegt, lassen wir es wahrlich nicht fehlen, nnd wir werden auch bei dieser Gelegenheit
mit freudigemEifer so weit wir können dahin wirken, daß derartige von Orden geleitete Anstalten
wieder gestattet werden. Der Mühe hat es uns niemals verdrossen,und nur siud zu jeder und
aller Zeit bereit, in dieser Weise für die Entwickelungder Anstalten und für die billigere Unter¬
bringung der Kinder das unsere zn thnn.

Vice-Landtags-Marschall: Herr Courth hat das Wort.
Abgeordneter Conrth: Ich verzichteeinstweilen.
Vice-Landtags-Marschall: Herr Dietze hat das Wort.
AbgeordneterDietze: Ich desgleichen.
Vice-Landtags-Marschall: Herr Freiherr von Eerde hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr von Eerde: Ich habe dem Provinzial - Verwaltungsrath keinen

Vorwurf gemacht, ich habe ihn nur gebeten, sich in Zukunft der Mühe zu unterziehen, für die
Unterbringung der betreffendenKinder in der von nur angeregten Weife zu sorgen.

Vice-Landtags-Marschall: Herr Freiherr Felix von Loö hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr Felix von Los: Meine Herren! Ich glaube, daß es wohl nur

ein Mißverständniß war, welches aus deu Worten des Herrn Freiherrn von Eerde vielleicht
hervorgehen konnte, denn wir wissen, daß der Proviuzial-Verwaltuugsrath sich alle Mühe, nnd
auch in der richtigen Weise, gegebeuhat, um diese Frage uuter den bestehenden Verhältnissen,
so weit es anging, zu lösen. Das Gesetz trat in Kraft, als eben in Betreff der Pflegekrafte anf
katholifcherSeite durch die Gesetzgebungeine Lücke geschaffen worden war. Diese Lücke wieder
auszufüllen, meine Herren, liegt jedenfalls im allseitigen Interesse, sowohl in erziehlicher Veziehuug
für diese armeu Kiuder, wie iu pekuuiärer Veziehuug. Herr von Eerde hat in dieser Hinsicht
die Zahlen vorgeführt, ich will Sie nicht von neuem damit ermüden, wir haben muh im Ausschüsse
darüber gesprochcu, als uns der Verwaltungs-Vericht über diesen Punkt vorlag. Daß das
Bedürfniß, derartige Pflegekräfte in allen diesen Anstalten für verwahrlosteKinder, sür Waisen¬
kinder, für Idioten, u. f. w. wieder einzuführen, vorliegt, das ist allseitig aucrkaunt, uicht blos
von der Bevölkerung, sondern auch vou der Staatsbehörde. Herr von Eerde hat es bereits
angeführt; in den Zeitungcu lesen wir, es sei hier uud da die Geuehmiguug zur Aufnahme von
80 oder 100 Novizen in die betreffendencharitativen Genossenschaften ertheilt worden. Es kaun
nun dem Provinzial-Verwaltungsmth nur angenehm sein, wenn der Prouinzial-Landtag selbst
seine Ansicht ausspricht. Wir siud gewiß alle dariu einverstanden,daß der Provinzial-Verwaltungs-
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rath die geeignetenSchritte thun wird, und ich will gleich ausdrücklicherklären, daß es meiner¬
seits nicht ein Mangel au Vertrauen ist, der mich bestimmt, einen Antrag zu stellen, im Gegentheil,
ich bin überzmgt, daß die Herren vom Verwaltungsrath sich sehr anstrenge», um die Interessen
der Provinz zu fördern, ich sehe aber in einem Autrage für deu Proviuzial-Nerwaltuugsrath selbst
eine Nückeudeckuug, eine angenehmeUnterlage, um auf Basis desselbenvorzugehen, und deshalb
möchte ich mir erlaube!,, solgendeu Autrag zu formuliren — ich biu auch bereit, thu in eine
andere Form zu bringen:

der Provinzial-Landtag wolle beschließen,die Spczial-Etats über die Kosten der
Unterbringung verwahrloster Kinder für das nächste Etatsjahr zu genehmigen nnd
zugleich mit Rücksichtauf die erziehlicheuund wirthschaftlichenVortheile der Pflege
durch religiöse Genoffenfchaftenden Provinzial-Verwaltuugsrath zu beauftragen —

wir können auch sagen: ersuchen —
die geeigneten Schritte zu thuu, damit die Pflege der auf Kosten des Provinzial-
Verbandes uuterzubriugeudeu verwahrlostemKinder katholischerKonfession religiösen
Genossenschaften wenigstens theilweife wieder übergeben werde.

Viee-Landtags-Marschall: Seine Durchlaucht Fürst zu Wied hat das Wort.
Fürst zu Wied: Meine Herren! Zunächst möchte ich dem, was Herr von Gerde über

die Zahlen gesagt hat, noch ciuige Worte hinzufügen. Meine Herren! (5s handelt sich hier bei
den hohen Zahle,! um Kinder, die wirklichfchr schwierig unterzubringen sind, es sind Kinder, die
dnrch ihren Charakter die größte Aufmerksamkeitverlangen, die ständig cmszubrecheu suchen uud
die durch besouderebauliche Einrichtungen in die Anstalten internirt werden müssen, in denen sie
untergebracht sind. Die Verhandlung mit der einzigen Anstalt — ich habe den Namen gerade
vergessen — die für diefe katholischen Kinder existirt, haben dahin geführt, einen so hohen Netrag
zahlen zn müssen wegen der großen Kosten, welche die Anstalt zur Unterbringung dieser Art von
Kindern hatte, und diese Anstalt macht auch die Durchschnittszahlfür die katholifchen Kinder so
hoch. Ich möchte auf das, was Herr Freiherr von Loe fo eben gesagt hat, nnd in Bezug auf
seinen Antrag bemerken, daß der Provinzial-Verwaltnngsrath einen solchen Antrag natürlich sehr
gern von den, Landtage genehmigt sehen wird. Ich glaube, der Provinzial-Verwaltnngsrath hat
Ihnen Allen in seinen Vorlagen den Beweis geliefert, wie hoch er die Thätigkeit der katholifchen
Orden in der Pflege der Idioten, der Epileptischen«. anschlägt. Ich glanbe, daß Sie davon
überzeugt seiu könne,,, daß wir, wo wir können, so billig als möglich die Vervflichtuug der
Provinz zu erfülle» fuchen, ans der anderen Seite aber auch bemüht sind, diejenigen Orden und
Genossenschaften uud Personen zu finden, welche nm besten dazu geeignet sind, die Bedürfnisse
derjeuigeu, die unserer Pflege überwiesen sind, zu erfüllen, und dahiu rechne ich an erster Stelle
die barmherzigen Schwester», die barmherzigen Brüder, die Alexiauer :c., welche sich dicfer
Aufgabe hiugegebcu haben. Daß diefes nicht in hervorragender Weise bei der Unterbringung
verwahrlosterKinder geschehenist, hatte seinen einzigen Grund dariu, daß keine Ordensgenossenschaft
zu der Zeit, als das Gesetz uns diese Unterbringung aufnöthigte, folche Anstalten hatte. Meine
Herren! Sobald folche Anstalten unter Leitung von Ordensgeistlichenbestehen, werden wir uns
auch au diese weuden, dem, wir sind überzeugt, daß die religiöse Erziehung in dieser Erziehuug
obenansteht. (Bravo!)

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteDietze hat das Wort.
AbgeordneterDietze: Meine Herren! Ich könnte nach den,, was Seine Dnrchlaucht

gesagt haben, schweigen,wenn ich es nicht für meine Pflicht hielte und es mir nicht Herzeus-
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und Gewissenssache wäre, auodrücklich zu konstatiren und auszusprechen,daß »ür durchaus alles,
was Herr Felix von Lo<> gesagt hat, sympntisch ist. Ich möchte es gerade deshalb thun, weil
ich nicht seiner Konfessionangehöre. Wir haben uns auf dem Gebiete der Eharitas bis dahin
immer getroffen; wir sind stets Hand iu Hand gegangen; ich lege doppelten Werth darauf, daß
wir uns heute auf diesem Gebiete wieder begegnen, weil noch wichtigeAntrage in diesem Sinne
an uus herautreteu werden. Ich glaube, auch dariu mit Zerrn Felix von Loö und seiuem Antrage
zu Harmoniren und übereinzustimmen, daß es hier uicht sowohl auf den Geldpunkt ankommt, die
Kinder zu billigeren und niedrigeren Tatzen verpflege»zu können, als sie in Hände zu bringen,
die es möglichmachen, auf ihre Erziehung ganz anders einzuwirken, als es in der seitherigen
Weise geschehen ist. Ans diesem Grunde möchte ich dringend den Antrag des Freiherr,: Felix
von Los zur Annahme empfehlen. (Vrauo!)

Viee-Landtags-Marschall: Herr Courth hat das Wort.
Abgeordneter Courth: Ich verzichte.
Viee-Landtags-Marschall: Herr Fricderichs hat das Wort.
AbgeordneterFricderichs: Meine Herren! Wie die Debatte ihren Verlauf genommen,

»lochte ich als Mitglied des zweiten Ausschussesüber einen Puukt uicht schweigen. Wir haben
in dem Ausschuß den Eindruck einer Gewissenhaftigkeitnnd einer Fürsorge Seitens unserer
Verwaltung für die Erziehung diefer verwahrloste,: Kinder erhalten, daß unsere strengsten
Erwartungen befriedigt fein mußten; ich glanbe, soweit wie elterliche Liebe durch Dritte zu
ersetzen ist, soweit ist sie ersetzt worden! Wir wissen ja, wenigstens die meisten unter nns, wie
schwer die Erziehung überhaupt ist, aber diesem Mosaik von kleinen Nichtsnutze,:gegenüber ist sie
doppelt schwer; ich verweise hierbei gauz besonders auf Seite 5 des Verwaltnugs - Berichts vom
Jahre 1882, als einen: traurigen Bilde jugendlicher Nerirrnngen. Interessant war noch die
Mittheilung Seitens des Herrn Landesraths über die verschiedene Art der Verurteilungen, wie
die einen Richter ausschließlichnach den: strengen Buchstabe:: des Gesetzes allein die Kinder
herschicken, wie hingegen andere Nichter die sittlichen Verhältnisse in: elterlichen .Hanse mit¬
bestimmendsein lassen, um das Kind den Eltern wegzunehmen. Wenn wir in die Provinz von
hier zurückkehren uud Gelrgeuheit haben, über diese Frage zu sprechen, so werden wir, glaube ich,
alle wohl darau thun, darauf aufmerksamzu machen, daß, wenn thunlich, nicht allein der Buchstabe
des Gesetzes, sondern auch die Verhältnisse in: elterlichen Hause mit entscheidend für die Vernrthei-
lung zur Zwangserziehung sein möchtenund dieselbe thnnlichstnur dann anznwendenwäre, wenn
eben die ganze Lage der Familie, vornehmlichder sittliche Zustand, darauf hinweist. Ich glaubte,
über diesen Puukt uicht schweigen zn dürfen, uud wiederhole fchließlich,welch zufriedenstellenden
günstigen Eindruckwir in: Ausschuß erhalte,: haben von der Fürsorge Seitens unserer Verwaltung
für die Erziehung der ihr zngewiefeueuverwahrlosten Iugeud, von der Prnfnng des einzelnen
Falles und von der Art, wie sie die Uuterbriugung augeordnet hat.

Vice-Landtags-Marschall: Es hat sich niemand weiter zum Worte gemeldet, ich

schließe die General-Disknssion. Wir kommen um: zur Spezial-Diskussion. Wollen die Herren
Position für Position durchnrhmen? (Stimmen: Nein!)

Dann liegt der Autrag des Herrn Freiherr,: von LoL vor, den Suezial-Etat zu
geuehmigen und zugleich mit Rücksichtans die erziehlichenund wirthfchaftlichenVortheile der
Pflege durch religiöse Geuossenschaftenden Provinzial-Verwaltungsrath zu beauftragen, die
geeigneten Schritte zu thun, damit die Pflege der auf Kosten des Prouinzial - Verbandes unter¬
zubringenden verwahrlosten Kinder katholischerKonfession religiösen Genossenschastenwenigstens
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theilweisewieder übergeben werde. Wünschen die Zerren getrennte Abstimmung oder gleichzeitig
über den Etat mit diesem Antrag des Herrn Freiherrn von Los? (Stimmen: Im Ganzen.)

Dann bitte ich diejenigen Herren, welche den Etat mit dem Antrag des Herrn Freiherrn
von Lot: annehmen wollen, sich zn erheben. (Geschieht.)

Ich tonstatire, daß der Antrag einstimmig angenommen ist.
Wir kommen nnn zn dem Referat des II. Ausschnsses über den Spezial¬

Etat für das Hebammenwesen einschließlich des Etats für die Provinzial-
Hcbammen-Lehranstalt zu Köln für das Etatsjahr vom 1. April 1884 bis
31. März 1885. Referent ist der Herr AbgeordneteHerrmann.

Referent Abgeordneter Herrmann: Dieser Etat weist nur kleine Veränderungen gegen
den vorigen Etat auf. Wenn jetzt die Spezial-Berathnng stattfindet, so könnte ich gleich auf diese
kleinen Nerändernngen hinweisen. Es hat eine Minder-Einnahme an Zinsen stattgefunden, welche
durch die Herabsetzung des Zinsfußes der Prouinzial-Hülfskasse motivirt ist. Dann sind die
Beiträge zahlender Schwangeren und Kranken von 5000 auf 6 500 M. erhöht worden, also eine
Mehr-Einnahme, welche indeß durch die Peusioussätze, die in den Irrenanstalten erhöht sind,
gerechtfertigtist. In der Ausgabe finden Sie eine Minder-Ausgabe von 2100 M. in Folge des
Wegfalls der Stelle des Ockonomie-Verwaltcrs,dein diese gekündigtworden ist. Dieser Ersparnis;
steht eine Mehr-Ausgabe von 1700 M. gegenüber. Die Geschäftedes Oekonomie-Verwalterssind
auf den zweiten Arzt und die Wirthschaften« vertheilt worden; die Remuneration des zweiten
Arztes ist um 600 M. und diejenige der Wirthschaften,, um 100 M. erhöht worden. Außerdem
hat man auch au dieser Stelle eine eigene Kassenverwaltung eingeführt, der Ncnoant erhält eine
Remuneration von 1000 M., und da diese Remuneration gering ist, so hat mau ihn: die Spezial-
Vaukassender Umgegend hinzugegeben,so daß er ein auskömmlichesGehalt hat. Diese Posten
sind einzeln im Ausschuß geprüft worden und haben zu folgendem kurze,, Referat geführt:

„Der Spezial-Etat für das Hebammenwesen eiuschlieftlich des Etats für die Provinzial-
Hebammen-Lehranstaltzu Köln für das nächste Etatsjahr wurde von dem Referenten in feinen
einzelnen Positionen vorgetragen. Derselbe schließtmit einer Einnahme von 64 946 M. 72 Pf.,
welchereine gleiche Ausgabe gegenübersteht.

Ueber einige Positionen, wie die Erhöhung der Pensionssätze für Pensionäre I. und
II. «lasse von 5 M. auf 7 M. 50 Pf. resp, von 1 M. 50 Pf. auf 4 M., ferner über deu
Wegfall der Verwaltcrftelle, und Übertragung der Funktionen desselben an einen Nendanten,
den zweiten Arzt und die Wirthschaften,, unter Aufbesseruug ihres Einkommens entspannen sich
Diskussionen, welche „ach geschehenerErläuterung mit der Zustimmung des Ausschussesihre
Erledigung fanden.

Der II. Ausschuß stellt daher an den hohen Provinzial-Landtag den Antrag auf
Genehmiguug des vorgelegten Etats."

Vice-Landtags-Marschall: Herr Graf Veißcl wünschtdas Wort zur Geschäftsordnung.
Abgeordneter Graf von Neißel-Gymnich: Es ist damit erledigt, daß das Referat

verlesen worden ist.
Vice-Landtags-Marfchall: Meine Herren! Sie haben das Referat gehört, ich eröffne

die General-Diskussion.— Es meldet sich Niemand zum Wort, ich schließe die General-Diskussion.
Wird eine Spezial-Diskussion gewünscht,nachdem bereits in dem Referat die einzelnen Mittheilungen
gemachtsind? (Stimmen: Nein!)

Wird sn Kloo-Annahmebeliebt? (Stimmen: Ja!)
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Diejenigen Herren, welche für on dlooMinahme sind, bitte ich sitzen zu bleiben. (Geschieht.)
Es erhebt sich Niemand, der Etat ist ou Klo« angenommen.
Meine Herren! Wir kommen nunmehr zum Referat des III. Ausschusses, betreffend

Uebernahme der Prämienstraße von Froitzhcim über Nettweiß uach Gladbach auf
deu Provinzial-Straßenfonds. Referent ist der Herr Abgeordnete Graf Wilderichvon Spee.

Referent AbgeordneterGraf Wilderich von Spee: Meine Herren! Das Referat in dieser
Sache, betreffendUebernahme der Prämienstraße von Froitzheim über Nettweiß nach Gladbach
auf den Provinzial-Straßenfonds, lautet folgendermaßen:

„In der hentigenSitznng des III. Ansfchusses wurde das unter V Nr. 90 der Drucksachen
vorliegende Referat des Prouiuzial-Veriualtnngsraths vom 27. September cr. betreffend die
nebenstehend angeführte Sache einer genauen Prüfung unterzogen, und unter ausdrücklicher
Anerkennungder in diesem Referate niedergelegtenGründe, beschlossen,dein Antrage des Provinzial-
Verwaltungsraths beizutreten und zu beantragen:

Der hohe Provinzial-Landtag wolle beschließen:die Prämienstraße von Froitzheim
über Vettweis nach Gladbach sofort nach guter prouinzialstraßenmähigerHerstellung
auf den Provinzial-Straßenfonds zn übernehmen."

Die Sache selbst, meine Herren, liegt Ihnen nnter Rr. 90 ausführlich vor, und ist
dieser Motiuirnng mich Ihr Ausschuß beigetreten; ich erlaube mir nnr noch ans einige kurze
Punkte aus dein Referat aufmerksamzu machen. Erstens ist die Zweckmäßigkeit schon durch die
Provinzial-Nenvaltung anerkannt worden, indem sie bereits im Jahre 1881 eine Vauprämie von
2000 M. pro Kilometer gegeben hat, nnd ist demnächst im Jahre 1882 der Ausbau der Straße
— die Gesammtläuge beträgt 6711 Meter — mit einer Vauprämie von 13 483 M. erfolgt.
Der Prouinzial-VerwnltungSrath hat Veranlnssnng genommen,den Antrag zu stellen, jetzt, nachdem
alles erledigt ist, die Straße zu übernehmen. Es bildet diese Straße die Nerbinduug zwischen
der Düren-Zülvich'er nnd der Düren-Erp'er Provinzialstraßc, welche in radienformigcr Weise, von
Düren nnsgehend, mit dem die Orte Zülpich und Erp verbindendenTheile der Köln-Luxemburger
Provinzialstraße ein lang gestrecktes Dreieck bilden, welches durch die nene Prämienstraße durch¬
schnitten wird. Mitten in dem Dreieck liegt die Station Nettwciß der Eifelbahn, die keine
anderen Znfnhrmege als diese Straße hat, so daß alle die einzelnen Gemeinden, die einen
bedeutendenAckerban, Zuckerrübrubaubetreiben, dorthin ihre Mfuhrwege sucheu müssen. Wenn
Sie das noch interessiren sollte, wie bedeutend der Absatz durch Nettweiß ist, so kann ich Ihnen
mittheilen, daß dort schon jährlich über 2000 Waggons allein an Zuckerrüben verladen werden.

Vice-Landtags-Marschall: Meiue Herren! Sie haben das Referat gehört, ich eröffne
die General- und die Spezial-Distnssion. — Es meldet sich Niemand zum Wort, ich schließe die
Disknssiou, wir kommen zur Abstimmnug. Der Antrag geht dahin, die Prämienstraße von
Froitzheim über Nettweiß nach Gladbach sofort nach guter prouinzialstraßenmäßigcrHerstellung
auf den Provinzial-Straßenfonds zn übernehmen. Diejenigen Herren, welche gegen diesen
Antrag sind, bitte ich, sich zu erheben.— Es erhebt sich Niemand, der Antrag ist einstimmig
angenommen.

Meine Herren! Wir kommen nunmehr zum Referat des III. Ausschusses,
betreffend Ueberuahme der Prämienstraße Friesenhagen-Freudeuberg aus deu
Provinzial-Straßenfonds. Referent ist der Herr AbgeordueteFreiherr Eugen von Loii.

Referent Abgeordneter Freiherr Eugen von Loö: Das Referat des III. Ausschusses,
betreffendUeberuahme der genannten Straße lautet wie folgt:
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Der Provinzial-Verwaltungsrath hat den Antrag der GemeindeFricsenhagen, die Prämien-
straße von Krottorf über Friesenhagen nach Freudenberg, foiueit dieselbe im Bezirke der Gemeinde
Friescuhageu sich befindet, ans den Provinzialfonds zn übernehmen, einer Prüfung unterzogen
nnd ist der Ansicht, daß diesem Antrage stattgegebenwerden tonne.

Die nähere Ausführung und Motiviruug hat der Provinzial-Verwaltnngsrath unter dem
27. September d. I. in V, 91 der Drucksachenniedergelegt und hierbei den Antrag gestellt:

„Hoher Landtag wolle die Nebernahme der Prmnienstraße von Krottorf über Friesen-
Hagen nach Frendenberg im Bezirke der Gemeinde Frieseuhagen ans den Provinzial-
Straßenfonds nach vollständig ordnungsmäßiger Herstellung vorbehaltlich der vom
Provinzial-NerwaltungSrathe zn stellendenbesonderenBedingungen genehmigen."

Dieser Autrag hat dem III. Ausschnssevorgelegen nnd hat derselbe nach eingehender
Prüfung desselben einstimmig beschlossen, weil den Motiven des Provinzial-Venvaltuugsrathes in
allen Theilen beigepflichtetwerden müsse, diesen Antrag dein hohen Landtage zur Auuahme zu
empfehlen.

Vice-Land tags-Marsch all: Ich eröffne die Diskussiou. — Es meldet sich Niemand
zum Wort, ich schließe die Diskussion, wir kommen zur Abstimmung, der Antrag lautet auf
Uebernahme. Diejenigen Herren, welche gegen die Uebernahme sind, bitte ich, sich zu erheben. —
Es erhebt sich Niemand, die Straße ist übernommen.

Der nächste Gegenstand ist das Referat des III. Äusschufses zn der Vorlage
des Provinzial-Verwaltungsraths, betreffend Uebernahme des rechtsseitigen
Zufuhrweges zur Saarbrücke bei Merzig ans den Provinzial-Straßenfonds'
Referent ist der Herr AbgeordneteRöchling.

Referent AbgeordneterRöchling: Referat des III. Ausschusseszu der Vorlage des
Proviuzial-Verwaltungsraths betreffendUebernahme des rechtsseitigenZnftchrwegesznr Saarbrücke
bei Merzig ans den Provinzial-Straßenfonds.

Nach gründlicher Prüfung der Vorlage V. 92 beschließt der III. Ausschuß einstimmig,
da dnrch Ucbergaug auf die Provinzial-Verwaltung des in Rede stehenden Znftchrweges zur
Saarbrücke die Verbindung mit der bestehenden Provinzialstrahe auf dem rechten Saarnfer that¬
sächlich erst hergestellt werden wird, folgenden Antrag dem Hohen Haufe zur Annahme zu empfehlen:

Hoher Landtag wolle die Uebernahmedes rechtsseitigenZnftchrwegesznr Saarbrücke
nach gutem, vorschriftsmäßigemAnsban ans den Provinzial-Straßenfonds genehmigen
mit der Maßgabe, daß die betreffendeUebernahme nur entweder in Verbindung mit
der Uebernahme der Prämicnstrasie nach Waldwies oder im nachträglichenAnschlnsse
an diese, nicht aber vorher erfolgen darf, sowie daß die Brücken-Fahrbahn wie über¬
haupt alle znr Brücke gehörigen Anlagen von der Ueberuahme in die ständische
Unterhaltung ausgeschlosseubleiben, nnd daß endlich die erforderliche Garantie
geleistet werde für dauernde dem Straßen - Regulativ entsprechendeUnterhaltung
dieser Brücke.

Sie haben das Referat in der Drucksache V. 92. vor sich liegen, es sind in demselben
die Grunde ganz genan auseinandergesetzt,weshalb die Straße übernommen werden soll. Der
III. Ausschuß glaubte, zu dem Referat des Provinzial-Verwaltungsraths einen kleinen Znsatz
hinzufügenzn müssen, weil iu dein zukünftig znfammenhängendenStraßenzng eine Brücke liegt,
die durch deu Kreis Merzig erbaut ist, nämlich den Znsatz, daß vor der Uebernahme der Kreis
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Merzig Garantie leiste, daß diese Brücke in gutem Zustande, wie es das Straßen-Reglement vor¬
schreibt, erhalten werde. Die neue Straße selbst ist eine kurze Strecke von 6-700 Metern und
wird, wenn sie übernommen werden wird, mit der Straße, deren Uebernahme der 27. Landtag
schon beschlossen hat, von Hilbringcn nach der Lothringer Grenze einen Gesammtstmßenzng
bilden, der sich ans der rechten Seite der Saar bei Merzig an die jetzige Provinzialstmße
anschließt.

Vice-Landtags-Marschall: Der Antrag des Ausschussesunterscheidetsich in etwas
von dem Antrage des Provinzial-Verwaltungsraths.

Refereut AbgeordneterRüchling: Der Znsatz lautet, daß endlich die erforderliche Garantie
geleistet werde für dauernde dem Straßen-Regulativ entsprechendeUnterhaltung dieser Brücke.

Vice-Landtags-Marschall: Der Ausschuß empfiehlt Ihnen also Uebernahme nach
dem Antrage des Provinzial-Verwaltungsraths mit dem Zusätze, daß endlich die erforderliche
Garantie geleistet werde für dauernde dem Straßen-Negnlativ entsprechende Unterhaltung dieser
Brücke, d. h. also, daß diejenigen, welche die Brücke gebaut und sie uns jetzt übergeben, sie
nnterhalten müssen. — Ich eröffne die Diskussion, Herr Graf von Spee hat das Wort.

Abgeordneter Graf von Spee: Meine Herren! Ich glaube, daß die Sache doch etwas
anders liegt. Nach den Anfklärnngen, die wir in dein Ausschüsseerhalten, liegt die Brücke
mitten in dein Straßenzng, auf beiden Seiten von der Brücke geht uusere Straße, die Brücke
selbst soll von uns nicht übernommen werden, also haben wir in dem III. Ausschusse gesagt: wir
wollen Garantie, daß die Brücke nicht zerfällt, foust haben wir leine Verbindung zwischenden
Straßen. Aus diesen Motiven ist der Zusatz auf meinen Antrag hervorgegangen,daß diejenigen,
welche die Brücke gebaut uud die Unterhaltnngspflicht haben, nns gegenüber die Berpflichtnng
beibehalten, die Brücke zn nnterhalten, so daß nicht nnsere Straßen in der Mitte einmal unter¬
brochenwerden.

Vice-Landtags-Marschall: Die Sache ist nach dieser Aufklärung fo zn verstehen,
daß wir die Brücke selbst nicht übernehmen, sondern daß wir mir die Zufuhrwege übernehmen
unter der Bedingung, daß andere die Garantie übernehmen, daß die Brücke stets unterhalten
werden wird. Wünscht noch Jemand das Wort? — Es geschieht nicht, ich schließedie Diskussion,
wir kommeil znr Abstimmnng. Diejenigen Herren, welchenach dein Antrage des Ausschusses die
Uebernahme aussprechcn wollen, bitte ich, sitzen zu bleiben. — Es erhebt sich Niemand, der
Ausschuß-Antragist angenommen.

Meine Herren, ich bitte noch einen Moment nm Ihre Geduld, die Tages - Ordnung ist
erschöpft, aber es sind noch einige Mittheilungen zn machen. Zunächst hat Herr Vuchholz den
Wunsch ausgesprochen, dem III. Ausschuh iu der Angelegenheit der Seknndärbahnen (Antrag
Friederichs) zugetheilt zu werden. Ich theile den Herrn Vuchholzhiermit dem III. Ausschußmit
berathender Stimme für diese Angelegenheit zn. Dann, meine Herren, wünscht der Herr
AbgeordneteDietzr das Wort wegen des üblichen Diners.

Abgeordneter Dietze: Meine Herren! Nach Rücksprache mit dem Herrn Landtags-
Marschall und im Interesse der Geschäfts - Eintheilnng ist es wünschenswert!),daß das Fcftdiner
nm nächsten Donnerstag stattfindet. Wenn Sie damit einverstandensind, möchte ich Ihnen mit
Rücksicht auf die Zeiteintheilung vorschlagen,das Diner am Donnerstag Nachmittag nm 5 Uhr
stattfinden zu lassen. (Stimmen: wo?) In diesem Saale.

Vice-Landtags-Marschall: Meine Herren! Es würden dann am Donnerstag
Morgen selbstverständlichnur Ausschüssetagen können, am Donnerstag Nachmittag würde das

4t
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Diner stattfinden, am Freitag Morgen wird der Herr Ober-Präsident eine Kommission wegen
des Nothstandes zusammenberufen,die im Verwaltuugsmthssaale tagen wird; es kann unterdessen
hier alles in Ordnung geräumt werden, uud Freitag Abend würde hier Pleuar - Sitzung sein.
Der Herr AbgeordneteDietze hat das Wort.

Abgeordneter Dietze: Meine Herren! Wenn Sie damit einverstanden sind, würde ich
um Ihre Gcnehnüguug zu bitten haben, den Preis des Eouuerts auf ? M. ohue Wein festzustellen,
und ferner, daß als Ohrengästedes Prouinzial-Landtages durch eine Deputation, wie früher, der
Herr Ober-Präsident mit seinem Regierungsrathe, der Herr Negierungs-Präsident, der in diesem
Augenblick durch den ältesten Ober-Negiernngsrath vertreten ist, der Herr Landes-Direktor und
der Herr Ober-Bürgermeister Vecker eingeladen werden. Das sind die Einladungen, die immer
ergangen sind, im Uebrigen sind Einladungen an andere Herren von einzelnenMitgliedern des
Prouinzial-Landtages ergangen und in der Regel ein oder zwei Freunde von den Herren eingeladen
worden. Wir können bekanntlich zu l50 hier sitzen, es wird also jedenfalls nicht an Raum
mangeln. Diese Einladungen sind Sache des Einzelnen.

Vice-Landtllgs-Marschllll: Es würde zunächst ein Komitö zn wählen sein, welches
die nöthigen Unordnungen trifft. Dasselbe bestand bisher aus den Herren Dietze, von Heister
und Nautenstrauch, wenn ich nicht irre. Die Herren übernehmen das wohl diesmal wieder.

Abgeordneter Nautenstrauch: Ich bitte mich davon zn disvensireu. (Oh!)
Nice-Landtags-Marschall: Herr Nautenstrauch nimmt wohl auf allseitigen Wunsch

seine Bitte zurück.
Abgeordneter Nautenstrauch: Meiue Herren! Ich bedauere, das Amt uicht annehmen

zn können.
Vice-Landtllgs-Marschall: Dann bitte ich andere Vorschlägezu machen. (Stimmen:

Herr Wolters.) Sind die Herren damit einverstanden? (Zustimmung.)
Das Komit« besteht also aus deu Herreu Dietze, von Heister und Wolters. Der Herr

Landes-Direktor uud die ihn: zugeorduetcn oberen Beamten nehmen doch an dem Diner theil?
Abgeordneter Dietze: Wir haben sonst die Herren nicht alle als Gäste eingeladen, sondern

bei ihnen nur die Liste cirkuliren lassen.
Vice-Landtllgs-Marschall: Jawohl, ich frage nur, ob es so gehalten werden soll,

wie bisher. Dann glaube ich, daß der Provinzilll-Lllndtng seine Aufgabe hinsichtlichdes Diners
vorläufig gelöst hat, und das Weitere vertrauensvoll in die Häude des Komitö'S zn legen ist.

Die nächste Plenar-Sitzung findet Montag um 12 Uhr statt. Ich schließe die heutige Sitzuug.
(Schluß der Sitzung l Uhr.)
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Vierte Sitzung
im Ständehanse zu Düsseldorf, am Montag den 3. Dezember 1883.

Beginn: 12 Uhr Mittags.

Tagesordnung:
1. Dechargirung der Rechnungen der RheinischenProvinzial-Fencr-Societät pro 1880

nnd pro 1881. (Nr. I. 20 der Drucksachen.)
Referent: AbgeordneterMerz dach.

2. Dechargirung der Rechnungen der RheinischenProvinzial-Hülfskasse pro 1880 und
pro 1881,82. (Nr. I. 21 der Drncksachen.)

Referent: AbgeordneterMerzbach.
3. Referat, betreffenddie Einrichtuug einer besseren Ventilation in den beiden Sitzungs¬

sälen des Ständehlluses. (Nr. I. 22 der Drucksachen.)
Referent: AbgeordneterLottner.

4. Antrag anf Dechargirung der Rechnung über die Kosten der Zwangserziehuug
verwahrloster Kinder pro 1881/82. (Nr. II. 33 der Drucksachen.)

Referent: AbgeordneterFreiherr Nudolph von Genr.
5. Etat für das Irrenwesen nebst den Spezial-Etats für die Prouinzial-Irrenanstalten

zu Andernach, Bonn, Düren, Grafenberg und Merzig, sowie für die ehemalige
Irrenanstalt zu Sirgburg für das Vtatsjahr vom 1. April 1884 bis 31. März 1885-
(Nr. III. 39 der Drucksachen.)

Referent: Abgeordneter Nadermachcr.
6. Referat, betreffend die Aufhebung der Pensionärabtheilungen I. und II. Klasse in

der Provinzilll-Irrenanstalt zu Merzig. (Nr. III. 42 der Drucksachen.)
Referent: AbgeordneterRadermacher.

?. Antrag auf Dechargirung der Rechnung über den Fonds für Unterstützungmilder
Stiftungen 2c., sowie der Kuust und Wissenschaftpro 1881/82. (Nr. IV. 85 der
Drucksachen.)

Referent: AbgeordneterBuch holz.
8. Antrag auf Dechargirung der Rechnung über die Verwaltung des Rittergutes Desdorf

pro 1881/82. (Nr. IV. 86 der Drucksachen.)
Referent: AbgeordneterVürsgens.

9. Antrag auf Dechargirnng der Rechnung über die Fonds zur Unterstützungniederer
landwirtschaftlichen Schulen, fowie sonstiger landwirthschaftlicher Zwecke pro 1881/82.
(Nr. IV. 87 der Drucksachen.)

Referent: Freiherr von Diergardt.
10. Antrag auf Dechargirung der Rechnung über die Vieh-Entschädiguugsfondspro 1880.

(Nr. IV. 88 der Druckfachen.)
Referent: Freiherr von Diergardt.

41*
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11. Antrag auf Dechargirung der Rechnungen über den Fonds für Chaussee-Neu-und
Umbauten pro 1880 und 1881/82. (Nr. V. 95 der Drucksachen.)

Referent: Abgeordneter Nautenstrauch.
Correferent: AbgeordneterFreiherr von Dalwigk.

12. Antrag ans Dechargirung der Geld- und Naurechnung der Provinzial-Strahen-
verwaltung pro 1879. (Nr. V. 9? der Druckfachcu.)

Ncfereut: Abgeordneter S ahler.
Correferent: Abgeordneter W eddigen.

13. Antrag auf Dechargirung der Rechnung über deu Fonds zur Zahlung von Chaussee-
Neubauprämien für Kunststraßen pro 1881/82. (Nr. V. 98 der Drucksachen.)

Referent: Abgeordneter Graf von Fürstenberg-Stamm heim.
Correferent: Abgeordneter Graf von Hompesch-Rührig.

14. Antrag auf Dechargirung der Nechnuug über deu Sammelfonds zu Zwecken der
Straßen-Verwaltung pro 1881/82. (Nr. V. 99 der Druckfachen.)

Referent: Abgeordneter von Mansch aw.
Correferent: Abgeordneter Wunderlich.

Landtags-Marsch all: Meine Herren! Ich eröffne die Sitzuug. Wir beginnen mit
Verlesung des Protokolls der vorigen Sitzung. (Das Protokoll wird verlesen.)

Ist gegen die Fassung des Protokolls der vorigen Sitzuug etwas zu erinnern? — Ich
konstatire,daß dies nicht der Fall ist, und erkläre das Protokoll für genehmigt.

Ich habe dein Hause folgende geschäftliche Mittheilungen refp. Eingänge vorzutragen.
Znnächst haben die Herren Freiherr Cugen von Loö und Graf Fürstenberg-Stammheim ihre
Verhinderung, hente nnd morgen an den Sitzungen theilzunehmcn, mitgetheilt. Dann habe ich
Ihnen folgende Eingänge von Seiten des Provinzial-Vcrwaltnngsrathcs zu verkündigen:

1. eine Petition vermiedener Gemeinden des Kreises Adenau um Vutbiudung von den
Grunderwcrbskosteu für die neugebaute Müsch-Schulder Provinzialstraße. Der Provinzial-
Vcrwaltungsrath legt diese Petition mit seinem Votum vor; die Angelegenheit geht an den
III. Ausschuß;

2. eine Petition, betreffend die Naumvflanzungen auf der Vcuel-Honnef'er Provinzial¬
straße. Dieselbe geht mit dem Votum des Provinzial-Verwaltnngsrathes an den III. Ausschuß;

3. eine Petition, betreffend die Uebernahme der Prämienstraße von Steinstraß nach
Titz im Kreise Iülich auf den Provinzial-Straßenfonds. Diese Petition geht mit dem Votum
des Provinzial-Verwaltnngsrathes an den III. Ausschuß;

4. eiue Petition auf Uebernahme der Aacheu-Cupener Aktienstraße. Dieselbe geht mit
dein Votum des Provinzial-Verwaltnngsrathes an den III. Ausschuß;

5. eine Petition des Bürgermeisters von Fraulautern betreffend Entschädigung für
Benutzung des Saarlouis-Fraulauterner Kommunalwegcs während der Sperrung der Saarbrüct-
Nnsendorf'er Provinzialstraße während des Umbaus der Brücke über die Saar. Diese Petition
geht mit dem Votum des Provinzial-Vcnvaltungsrathes, den diese Angelegenheit schon früher
mehrfach bcfchäftigthat, an den III. Ausschuß;

6. ein Antrag des KöniglichenLandrathes zn Lennep, betreffenddie Unterstützungder
Stadtgemeinde Wermelskirchen im Kommunal-Wegebau. Der Provinzial-Verwaltungsrath hat
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sich hiermit beschäftigtund glaubt, daß diese Angelegenheitwohl zu den laufenden Geschäften und
zur Kompetenzdes Proviuzial-Verwaltungsraths gehöre; ich halte sie eben auch dafür. Ich habe
Sie deshalb zu fragen, ob Sie damit einverstanden sind, daß der Antrag feine Erlediguug bei
der gcwöhulichcngeschäftlichen Verhandlung der Unterstützungendes Kommunal-Wegebanesfinden
kann. (Zustimmung.) Herr Freiherr von Ecrde hat das Wort.

AbgeordneterFreiherr von Eerdc: Ich wollte nur nur die Frage erlauben, ob es sich
um eine Beschwerdegegen den Prouiuzial-Verwaltungsrath handelt, indem derselbe fchou ab¬
lehnend entschieden hat.

Landtags-Marschall: Nein, der Antrag hat dem Prouinzial-Verwaltungsrath noch
nicht vorgelegen; aber er wird jedenfalls, wenn wir die sämmtlichenAnträge auf Unterstützungen
für den Kommunal-Wegcbauim Prouinzial-Berwaltnngsrathe vorgelegt belommcn, — der Termin
ist noch nicht abgelanfen — im Iannar oder Februar, wie gewöhnlich seine Erlediguug finden.
Sie sind damit einverstanden; ich verweise deshalb den Autrag zur ressortmäßigenErledigung an
den Provinzial-Berwaltnngsrath.

7. Eine Petition des Landrathes und der Kreisstände des Kreises Grevenbroich, welche
dahin geht! „Der Kreistag wolle befchlicßeu, bei dem Rheinischen Provinzial-Landtage den Antrag
zu stellen, aus der nach Maßgabe des Dotations-Gesetzcs von, 8. Juli 1875 den: Provinzial-
Nerbande für die Krcife überwiesenen Snmme dem Kreise Grevenbroich einen möglichsthohen
Betrag schon jetzt ausznautworteu." Folgen die Unterschriften.

Meine Herren! Soviel ich davon weiß, widerspricht das absolnt der Bestimmung des
Gesetzes. Ich glaube, daß es nicht möglich ist, dein Autrage in dieser Form iu irgend einer
Weise entgegen zu kommen. Der Autrag könnte nur darauf gestellt werden — die Petenten
wollen nämlich ein Kreishaus baueu — ihnen ein Darlehen zu 4 °/n zu gewähren, denn den
Kreisfonds können wir belegen, wie wir wolle», er braucht uicht iu pupillarifch sicheren Papieren
allein angelegt zu werden, aber einen Betrag ausantworten können wir nicht, das kann nur
durch Gesetz geschehe,,, sobald eben die „cne Kreisordnung eingeführt ist. Ich frage ob Sie diefe
Angelegenheitnoch weiter bchaudeln wolle,,, oder ob ich sie au deu I. Ausschußverweisen soll. —
Das Wort hat der AbgeordneteScul.

Abgeordneter Seul: Meine Herren! Ich glaube doch, daß die Sache im Interesse der
Petenten wenigstens im Ausschußberathen werden muß.

Landtags-Marschall: Meiue Herren! Ich frage, wer die Sache zn der feinigen macht.
AbgeordneterSeul: Ich „räche sie zu der meinigen.
Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Senl macht den Antrag zu dem seinigen.

Derselbe wird genügend unterstützt, geht also an den I. Ausschuß.
AbgeordneterSeul: Ich bitte, mich für diefe Angelegenheitdem I. Ausfchuh zuzuweisen.
Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteSeul wird für diefe Angelegenheitdem

I. Ausfchuß mit berathender Stimme zugetheilt.
Es ist mir sodann eine Petition von Seiten des Herrn Abgeordneten Herrmanu vorgelegt

worden: „Der hohe Prouiuzial-Landtag wolle dem Förster Haack den Betrag oer ihm am Kapital
gekürzten Eoupons im Betrage von 120 M. durch Nachzahlungersetzen lassen nnd zwar aus dem
Zinsgewiuue der Provinzial-Hülfskasse."- Es handelt sich dann,,, daß der Förster Haack bei der
Convertirnng der 4'/2°/«igen Nheinprovinz-Obligationenin 4°/°ige diese Eonvertiruug versäumt
hat, und wie dieselbe nun später effektuirtwurde, sind ihn, die verfallenen Eonpons im Betrage
von 135 M. am Kapital abgezogen worden. Deshalb ist der vorliegendeAutrag seitens des
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Försters Haack an Herrn Herrmann zugestellt worden, und Herr Herrmann hat ihn an mich
weiter gegeben. Ich frage, ob diese Petition Unterstützungfindet. — Sie ist genügend unterstützt
und geht an den I. Ausschuß.

Abgeordneter Hcrrmann: Ich bitte, mich für diese Angelegenheit den, I. Ausschuß
zuzuweisen.

Landtags-Marfchall: Der Herr AbgeordneteHerrmann wird für diese Angelegenheit
dein I. Ausschuß mit berathender Stimme zugetheilt.

Wir treten nun iu die Tagesordnung ein. Zunächst kommt das Referat des
I. Ausschusses, betreffend Dechargirung der Nechnuug der Rheinischen
Provinzial-Feuer-Societat pro 1880 und 1881. Referent ist der Herr Abgeordnete
Merzbach.

AbgeordneterHerr mann: Herr Merzbach, 'nein Nachbar, ist noch nicht auf seinein
Platz; ich bitte, den Gegenstand abzusetzen,bis er erscheint. Es scheint wohl, daß er keine
Kenntniß davon hatte, daß er in erster Reihe als Referent auf der Tagesordnung steht; es wird
wohl die Einladung vorher nicht bei ihm abgegebenworden sein, er wird deshalb möglicherweise
auch gar nicht erscheinen. (Stimmen: Das Referat kann von einen: anderen verlesen werden.)

Landtags- Marsch all: Kann einer der Herren des I. Ausschussesdas Referat für
den Herrn AbgeordnetenMcrzbach übernehmen? Herr Nreuer, wollen Sie so freundlich fein?

AbgeordneterNr eil er: Ich habe die Ehre, dem hohen Landtage das Referat hiermit
zu verlesen:

„Referat des I. Ausschusses, betreffenddie Dechargirung der Rechnungender Nhcinifchen
Provinzial-Feuer-SocieM pro 1380 und 1881.

Der I. Ausschuß hat die Seitens der Societäts-Direktion vorrcvidirten und im Nevisions-
Nürean der ständischen Zentralstelle snperrevidirten Rechnungen der RheinischenProuinzial-Fener-
Societät pro 1880 und 1881 einer nochmaligenPrüfung unterzogen.

Da sich hierbei keinerlei Anstände ergeben haben, so erlaubt sich der I. Ausschuß beim
hohen Provinzial - Landtage die Dechargirung jener beiden Rechnungen zu beantrage«:. Die
Rechnung pro 1880 weist als Gesannnt-Schluhresultat (Immobilar und Mobilar) nach:

Ist-Einnahme ............6 584571 M. 37 Pf.
Ist-Ausgabe ............ 7 5 53 81? „ 23 „
Vorschuß ............. 969 245 M. 86 Pf.
Einnahmereste ........... 145998 „ 74 „
Ausgabereste ............ 626374 „ 35 „
Effekten- und Kapitalienbestaud ......4 088200 „ — „

Das ttefammt-Schlußresultllt der Nechuuug pro 1881 stellt sich heraus wie folgt:
Ist-Einnahme ...........6 853 956 M. 31 Pf.
Ist-Ausgabe ............ 7 682 5 30 „ 75 „
Vorfchuß ............. 828574 M. 44 Pf.
Einnahmereste ........... 41608 „ 38 „
Ausgllbereste ............ 578831 „ 33 „
Effekten- rind Kapitalienbcstände .....^^^^__ ^

Der I. Ausschuß."
Landtags -Marsch all: Ich eröffne die Diskussion. — Es meldet sich niemand zum

Wort, deshalb schließe ich die Diskussion und erkläre, wein: kein Widersprich erfolgt, die Decharge
für ertheilt.
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Der zweite Gegenstand unserer Tagesordnung ist das Referat des I. Ausschusses
betreffend Dechargirung der Rechnung end er RheinifchenProuinzial-Hülfskaffe
incl. des Stände- uud Meliorationsfouds pro 1880 und 1881/82.

Referent ist der Herr AbgeordneteMerzdach. Herr Abgeordneter Nreuer wird so freuud-
lich fein, auch dieses Referat an Stelle des Herrn Merzbachzu verlese».

AbgeorduetcrBreiler: Ich habe die Ehre, Ihneu auch dieses Referat zu verlcfen:
„Referat des I. Allsschusses betreffenddie Dechargirungder Rechuungeuder Nheinischcu Provinzial-
Hülfskasseincl. des Stände- und Meliorationsfouds pro 1880 nnd 1881/82.

Der I. Ausschuß hat iu Erledigung des ihm gewordenenAuftrages die instanzenmäsiig
vor- und fuverrevidirtenRechuungenüber die Einnahmen uild Ausgaben der Rheinischen Proviuzinl-
Hülfsknsse,des Stnndefonds, foiuie des Meliorationsfonds pro 1880 uud 1881/82 eiuer liochmalige,,
Prüfung unterworfen. Da sich hierbei keine Anständeergeben haben, fo erlaubt sich der I. Ausfchuß
dem hoheu Provinzial-^andtage die beiden Rechnungeu zur Dcchargiriulg zu empfehle,!. Nach¬
richtlich wird uoch bewerkt, daß «ach der »nl) lol. 62 der 1881/82er ^iechimng beigefügteil
detailirtm Vennögens-Uebersichtmn Schlüsse des Rechnungsjahres 1881/82 bei der Hülftckasse

die Aktiva ......15 063 635 M. 44 Pf.
die, Passiva ......12 891276 „ 56 „

souach das Vermögen . 2 172 358 M. 88 Pf.
exkl. des Werthes der Vurenn-Utensilienbetrage» habeil.

Der Stäudefouds pro 1881/82 fchlicßt ab mit einem Bestaube von 489 988 M. 95 Pf.,
welcher zum vollen Betrage zur Disposition der Provinzialstäude verbleibt.

Was schließlich die Rechuuug über den Meliorationsfouds pro 1881/82 anlaugt, so weist
dieselbe als Endresultat uach:

ciueu Naarbestaud von . . . 26 872 M. 06 Pf.
au Darlehnsforderungen . . . 418 222 „ 84 „

Zllfmnmell . . 445 094 M. 90 Pf.
Da iudeß uuter dieser Siumne der Stammfonds des Meliorationsfonds im Betrage von

441 500 M. mit enthalten ist, fo beträgt der ultimu 1881/82 disponibel gebliebene Ziusgewiuu
3 594 M. 90 Pf.

Der I. Ausschuß."
Landtllgs-Marschall: Vom I. Ausschusse ist der Antrag auf Dechargirung gestellt

worden; ich stelle denselbenzur Diskussion.— Es meldet sich Riemand zum Wort. Ich schließe
die Diskussion und erkläre, wenn kein Widersprucherfolgt, die Dechargefür ertheilt.

Nuu kommt das Referat des I.Ausschusses, betreffend Einrichtuug einer
befferen Ventilation in den beiden Sitzuugssälen des Staudehauses. Rcfereut
^st der Herr AbgeordueteLottuer.

Referent AbgeordneterLottncr: Referat des I. Ausschusses, betreffend Einrichtung einer
besseren Ventilation in den beiden Sitznngssälen des Ständehauses.

Der 28. Vroviuzial-Laudtllg hatte iu seiuer Plenar-Sitzung vom 16. Dezember a. pr.
den Antrag des Freiherrn von Scheibler und Genossen auf baldmöglichsteVerbesserung der
Ventilation in den beiden Sitzungssäle,! des Ständehmises lind Bewilligung des erforderlichen
Kostenbetrages mit 5000 M. den: Provi,izial-Ver,ualtu,igsrathe zur Prüfnug uud eventuellen
Unterbreitnng geeigneter Vorschlägeüberwiesen.
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EingehendesachverständigePrüfung ergab, daß die in den Sitzungssälen vorhandenen
Ventilations-Einrichtungen vollständig genügen, so lange die Gasbelcnchtung außer Gebrauch ist,
daß aber bei Funktion der Gasbeleuchtung eine Vermifchnng der VerbrenuungSgasemit der Luft
in diesen Räumen zufolge hierdurch bedingter erhöhten Tempcratnr erhebliche Belästigung verursacht.

Zur Beseitigung dieses Uebelstandcssind zwei Vorschlägein Erwägnng gezogenworden.
Der erste beabsichtigt, unter Veibchaltuug der besteheudeu Gasbeleuchtungdie Verbrcnnungsgase
direkt ohue Vermischnng mit der Saalluft abzuführen. Zu diesem Zweckewerden als einzig
verweudbar uur Siemen'sche Regenerativ- Brenner neuester Konstrnktion erachtet. Es würden
4 Stück im Sitzungsfaal des Proviuzial - Landtages und 1 Stück in dein Sitzungssaal des
Prouiuzial-Nerwaltuugsrathes anzubriugeu seiu.

Es wird aber zugleich darauf aufmerksam gemacht, daß durch ciue solche Einrichtuug der
dekorativen Einheit der Sääle eine erhebliche Einbuße erwachse, indem entweder die jetzt vor¬
handenen Oaskronen beseitigt, oder aber ein Einschieben der Brenner zwischenden Gaskroneu
erfolgen müsse, nnd daß das Anzünden der Brenner wegen der Höhe, in welcher sie anzubringen
sind, nicht nnr schwierig, sondern anch wegen der Gasausstromung gefahrbringend sein werde.
Das Projekt wird auf 5500 M. veranschlagt.

Der zweite Vorschlag geht dahin, eine elektrische Beleuchtung einzuführen. In diesem
Falle können Glühlichter direkt auf die vorhcmdeuen Gastronen-Vrcnncr anfgefchraubt werden.
Uebclstände, wie solche durch Verbrenuungs-Gase nnd Temperatur-Erhöhung vorkommen, siud
hierbei ausgeschlossen!auch würde sich ohne erhebliche Mehrkosten die Beleuchtung der Halle vor
den Sitzungssälen und der anstoßendenRäume ermöglichenlassen.

Die Ausführung dieses Projettes aber bedingt den sehr erheblichen Kostenaufwaudvon
24 500 M,, und hat deshalb der Proviuzial-Verwaltungsrath geglaubt, von einem bestimmten
Antrage absehen, vielmehr die Entscheidungdem hohen Provinzial-Landtage anheimgebenzu solle».

Der I. Ausschuß beschließt, dem hohen Provinzial-Landtage zu empfehlen, mit Rücksicht
ans die steten Fortschritte, welche die Herstellung elektrischerBeleuchtungen in Aussicht stelle»,
zumal iu Bezug aus die Kostenuerminderung, die Entscheidung der Sache zu vertagen und den
Provinzial-Berwaltnngsrath zn beauftragen, dem nächsten Provinzial-Landtage einen weiteren
Antrag zu unterbreiteu und ein neues Projekt vorzulegen.

Der I. Ausschuß."
Land tags-Marschall: Ich eröffne die Diskussion über diesen Antrag des I. Aus¬

schusses. — Es meldet sich ' niemand zum Wort, ich schließe die Diskussion und werde zur
Abstimmung schreite». Ich bitte diejenigen Herren, welche gegen den Antrag des I. Ausschusses
sind, sich zu erheben. — Es erhebt sich Niemand, folglich ist der Antrag einstimmig angenommen.

Es kommt das Referat des II. Ausschusses, betreffeud Dechargirung der
Rechnuug über die Kosten der Zwangserziehung verwahrloster Kinder pro
1881/82. Nefereut ist der Herr UbgeordueteFreiherr Nudolph von Geyr.

Referent Abgeordneter Freiherr Rudolf von Geyr: Referat, betreffend die Dechar-
girnng der Rechnung über die Kosten der Zwangserziehuug verwahrloster Kinder pro 1881/82.

Der II. Ausschuß hat die reglementsmäßig vor- uud superrevidirte Rechuung über die
Einnahmen und Ausgaben für die Zwangserziehung verwahrloster Kinder pro 1881/82 einer ein¬
gehenden Rachprüfung unterzogen.

Da sich hierbei nichts zu erinnern gefunden hat, so beehrt sich der II. Ausschuß dem
hohen Provinzial-Landtage die Rechnuug zur Ertheitung der Decharge zu empfehlen.
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Nachrichtlich wird noch bemerkt, daß die Rechnung eine Oesammt - Einnahme von
119904 M. 13 Pf. und eine Gesammt-Ausgabe von gleicher Höhe nachweist.

Der gemäß §. 12 alinLll 3 des Gesetzes vom 13. März 1878 dem Staate zur Last
fallende Antheil au den Ausgaben beträgt 59 891 M. «4 Pf., welcher letztere Vetrag iu der
Rechnung über die Koste« der verwahrlostenKinder pro 1882/83 in Rück-Einnahmezu stelleu bleibt.

Der II. Ausschuß."
Landtags -Marsch all- Es ist von Seiten des II. Ausschussesder Antrag auf

Ertheilnng der Decharge gestellt. Ist etwas hiergegen zu erinnern? Wenn kein Widerspruch
erfolgt, so erkläre ich die Decharge fnr ertheilt.

Ich muß hier eine Umänderung in der Tagesordnung eintreten lassen, Rr. 6 mich Rr. 5
uud Nr. 5 Rr. 6 werden; die jetzige Nr. 6 bedingt nach ihrer Annahme auch den Etat. Also
zunächst kommt Rr. « unserer heutigeil Tagesordnung: Referat des II. Ansschnsses,
betreffend die Aufhebung der Penfionär-Äbtheilungen in der Prouinzial-
Irrenanstalt zu M er zig. Refereut ist der Herr AbgeordneteRadermacher.

Referent Abgeordneter Nadermacher: Meine Herren! Ich werde Ihnen zunächst das
Referat des Provinzial-Verwnltnngsrnths vorlesen, da ich sehr wenig demselbenhinzuzusetzen und
nur einige Vemertuugru anzufügeu habe, die im zweiten Ausschnß gemacht worden sind. Das
Referat — es ist Nr. 42 — lautet:

„Referat, betreffend die Aufhebung der Pensionär-Abtheilungen in der Prouinzial-Irren-
anstalt zu Merzig.

Während in den RegierungsbezirkenDüsseldorf, Köln, Koblenz und Aachen neben den
Provinzial-Irrenanstalten uoch mehrere andere, sei es Departement«!-, sei es städtische, sei es
private Irrenanstalten bestehen, besitzt der Regierungsbezirk Trier nnr die einzige Prouinzial-
Irrenanstalt zn Merzig, welche an die Stelle der zur Zeit im Landarmenhanfe befindlichen
Irrenanstalt getreten ist.

Letztere ist in ihrem jetzigen Vestaude nicht genügend groß, um den Anträgen auf
Aufuahme vou Geisteskranke»aus dem Regierungsbezirkvollanf entsprechen zn können. Die Folge
hiervon ist die in letzterer Zeit mehrfach nothwendiggewordene Abweisnngvon dringlichen besuchen
um Anfnnhme von Pflegliugeu, welcher bald die weitere Entlassnng von Pfleglingen behufs
Aufuahme vou Kranken zum Kurucrsuchefolgcu muß.

Die seit dem Bestehen der Anstalt schon stattgehabte Vermehrung des Inventars uud
hierdurch erzielte größere Aufnahmefähigkeit der Anstalt hat diefem Uebelstande wohl zeitweise
abgeholfen, kann aber gegenwärtig zur Hebuug der Ueberfnllnng nicht mehr dienen, weil die
räumlichen Verhältnisse der Anstalt eine vermehrte Veleguug derselben mit Kraukcu der letzte,: Klasse
uicht mehr gestatten. Die wachsende Krcmtenzahlerhellt am besten ans folgenderZufnmmenstellnng:

nltimo 1876 waren vorhanden 43 Kranke.
„ 187? „ „ 119
// 1878 „ „ 14?
,/ 1879 „ „ 290

/, 1880 „ „ 354
1881 ,/ // 376

„ 1882/83 // „ 371

1. Juli 1883 // ,/ 378
. Oktober 1883 „ „ 390

42
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Der Provinzial-Nerwaltnngsrath hat sich daher in Berücksichtigungder ungünstigen
Verhältnissedes NegierungsbezirksTrier der Erwägung nicht verschließenkönne», in welcher Weise
für die Zukunft diese,» Uebelstandeabgeholfen und für längere Zeit dem Bedürfnisse einer größeren
Aelegfähigteit der Anstalt Nechnuug getragen werden könnte.

Znnächst tritt hier der Gedanke an eine Vergrößerung der Anstalt durch Umbau, Anbau
oder Erwerb einer Kolonie in den Vordergrund. Nach reiflicher Erwägung aller hierbei in
Betracht kommenden Momente mußte jedoch von diesen: Plane Abstand genommenwerden. Waren
es auf der einen Seite die unverhältnismäßig großen Kosten, welche derartige baulicheUmände¬
rungen beziehungsweise Neuerwerbungenhervorrufe« würde», so war andererseits auch nicht außer
Acht zu lasse», daß diese Um- uud Neubauten eine längere Zeitdauer in Anspruch genommen
haben würden, während welcher dem Uebelstande der Ueberfüllnng nicht nur nicht abgeholfen,
derselbe vielmehr voraussichtlich noch vergrößert worden wäre. Es war daher in Betracht
zu ziehen, ob nicht in anderer Weise dem hervorgetretenen Bedürfniß Nechnung getragen
werden könnte.

Der Provinzial-Verwaltungsrath glaubt nun in der Aufhebung der Pensionär-Abtheilungen
I. und II. Klasse ein zweckentsprechendesMittel zur Gewiunuug hinreichender Räumlichkeitenbehnfs
Unterbringung von Normalkranteu und Pfleglingeil gefunden zu habeu.

Der Provinzial-Verwaltungsrath wurde hierbei znnächst von der Erwägung geleitet, daß
die gedachtenPensionärtlassen bisheran nie in einer den großen Naumverhältnissen entsprechenden
Weise besetzt gewesen sind, mithin fast keine Unzuträglichkeiteufür das hierbei interessirtePublikum
entsteheil würden. Iu den beiden Klassen der Pensionär-Abtheilung sind in den drei letzten Jahren
durchschnittlich pro Jahr verpflegt worden 6,22 Personen und zwar fielen davon auf die I. Klaffe
1,47, nnf die II. Klasse 4,75.

Diese Zahlen sind so gering uud geradezu verschwiudendklein im Verhältniß zu dem für
diese Klassen bestimmte» Naume, daß eine Beibehaltung dieser Abtheilungen kaum mit ökonomischen
Nerwaltungsgruudsätzenin Einklang gebracht werden kann.

Bei Einrichtung der Irrenanstalt ist Rücksichtgenommen auf die Aufnahme von vier
Pensionären I. Klasse uud zwölf Pensionären II. Klasse, welche Zahlen später dahin geändert
wurden, daß zwei Pensionäre I. Klasse uud sechs Pensionäre II. Klasse dort mifgeuommeu
werden konnten.

Für die wenigen Personen sind 4000 KubikmeterLuftraum iu den breiten Korridoren,
Wohn-, Salons- nnd Schlafräumen vorhanden, welche ansreichendsind uud allen Anforderungen
der Hygiene gerecht werden würdeil für die Uuterbringung von i-c>t. 100 Geisteskranken
I V. Klasse.

Die Kosten der Umwandlung der Pensionär-Abtheilung iu eure Station für Geisteskranke
der letzten Klasse sind verschwindendklein und beschränken sich auf die Herstellungder erforderlichen
Isolirzellen für Tobsüchtigeund entsprechende Wasch-und Spül-Apparate.

In dieser Beziehung wird bemerkt, daß auf jeder Seite der Pensionär-Äbtheiluug sich
eine Isolirzelle bereits befindet, also höchstens noch die Herstellung je einer Isolirzelle auf den
beiden Abtheilungen erforderlichfein würde.

Die Unterbringung der augenblicklichvorhandenen Pensionäre in andere Provinzial-
Irrenllnstalten hat auf Grund desfalls cingezogeuerErtuudigungen keine Schwierigkeiten.

Die Proviuzial - Irrenanstalt zu Anderuach, aus dem NegienmgsbezirkTrier durch die
Moselbahn leicht zu erreichen, ist in der Lage, augenblicklich noch vier Pensionäre I. und sechs
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Pensionäre II. Klasse, die durch die Eifelbahn näher gerückteAnstalt in Dürm zwei Pensionäre I.
und drei Pensionäre II. Klasse und die in Bonn ein Pensionär I. Klasse und sieben Pensionäre
II. Klasse aufnehmen zu können, während in der Anstalt zu Grafcnberg die Pensionär-Abtheilung
ganz besetzt ist.

Die Lage der Anstalten Düren nnd Andernach ist keineswegs für den Regierungsbezirk
Trier nngünstig und wird den Anfuahiue-Anträgen behufs Uutcrbriuguug von Pensionären nicht
hinderlichsein.

Die vorhandenen Mobilien nnd Inueutargegeustände der Pensionär-Abtheilung tonnen
unter die anderen Anstalten vertheilt nnd der zu ermittelnde Werth der Anstaltskassein Merzig
zugeführt werden, welche hierdurch in die Lage versetzt würde, die nothwendig werdendenMobilien
nnd Inventargegenstände für die oben erwähnte Anzahl der neu aufzunehmendenGeisteskranken
IV. Klasse größtentheils zu beschaffen.

Die finanziellen Verhältnisse der Anstalt würden sich bei Annahme des Vorschlages des
Provinzial - Verwaltnngsrathes nach Maßgabe des Spezial - Etats, in welchen! auf die zukünftige
vermehrte Anzahl von Pfleglingen Rücksichtgenommen worden ist, nicht nngünstiger gestalten,
sondern es wird sich vielmehr der Zuschuß aus Provinzialmitteln um 2000 M. jährlich bei einer
Vermehrung der Krankcnzahlvon 375 ans 450 vermindern."

Meine Herren! Zunächst habe ich anzuführen, daß in der Ausschuß-Sitzuugfestgestellt
worden ist, daß vielfach das Gerücht existirt, als sei die Ueberfüllnng von Merzig daranf zurück¬
zuführen, daß gemäß dem Vertrage, welchermit der Enklave von Oldenbnrg abgeschlossen ist, von
Oldenburg eine Anzahl Pfleglinge dort untergebracht würde und dadurch Merzig' zu befctzt sei.
Dem ist nicht so, es existirt allerdings dieser Vertrag mit Oldenbnrg, die 5 Kranken, welche als
Pfleglinge dort untergebracht sind, sind aber in der Anstalt zu Audernach zu dem Satze von
I M. 10 Pf. täglich uutergebracht. Aus der Debatte im II. Ausschuß ging hervor, daß die
Frage ventilirt wird, ob es nicht praktischist, eine Anzahl von Irrenanstalten mir mit Pfleglingen
zn belegen nnd die anderen mit Krankenzum Kurgebranch. Der II. Ausschuß erklärt ausdrücklich,
daß er, wenn er in seinem Referate die Annahme des Antrages des Provinzial-Verwaltnngsrathes
empfiehlt, nicht daran gedachthat, hiermit der Frage wegen der Belegung nnr mit Pfleglingen «.
M präjudizireu, ebenso erklärt er ansdrücklich, daß er nicht daranf hat hinweifen wollen, daß die
Anstalt Merzig zunächst mit Pfleglingen zn belegen sein wird. Das Referat des I. Aus¬
schusses lautet:

„Unter Anerkennungder in dem Referate III. 42. enthaltenen Begründungen, beantragt
der Ausschußeiustiminig,der hohe Landtag wolle seine Zustimmungzu dein Antrage des Provinzial-
Verwaltnngsraths ertheilen, welcherlantet: Der hohe Prouinzial-Landtag wolle genehmigen, daß
die I. und II. Pensionärklasse in der Prouinzial-Irrenanstalt zu Merzig aufgehobenund die bis
dahin zur Aufnahme von Pensionären bestimmten Räume zur Aufnahme einer entsprechenden
Anzahl voil GeisteskrankenIV. Klasse hergerichtet werden, sowie endlich, daß die hierdurch
mtstehendenKosten, soweit sie nicht aus den laufenden Etatsmitteln der Anstalt Merzig oder
Ueberfchüssen bei den übrigen Provinzial-Irrenanstalten gedeckt werden können, vorschußweise aus
bereitenProvinzialmitteln rutnummen und demnächst über deren Deckung dem Provinzial-Landtage
eine Vorlage unterbreitet werde.

Der II. Ausschuß."
Land tags-Marsch all: Ich eröffne über diesen Antrag des II. Ausschusses die

Diskussion. — Es meldet sich Niemand zum Wort, ich schließe die Diskussion, wir kommen zur

42*
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Abstimmung. Ich bitte diejeuigcn Herren, welche gegen den Antrag des Ausschusses sind, sich zu
erhebe,:. (Eo erhebt sich Niemand.)

Der Antrag des Ausschusses ist einstimmig angenommen.
Wir kommen nunmehr zum Referat des II. Ausschusses, betreffend die

Spezial-Etats für die Rheinischen Provinzial-Irrenanstalten Ändernach,
Bonn, Düren, Grafcnberg, Merzig und die ehemalige Provinzial-Irrcnanftalt
Siegburg, fttr das Etatsjahr vom 1. April 1884 bis 31. März 1885. Referent ist
der Herr Abgeordnete Nadernmcher.

Das Wort hat der Herr Abgeordnete(5roon.
Abgeordneter Croon: Wenn der Herr Referent keine Vemerkung gegen die verschiedenen

Etats zu machen hat, so stelle ich den Antrag auf en bloo-Annahme.
Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent AbgeordneterNadermacher: Meine Herren! Vor Eröffnung der Gencral-

Debatte über die Etats der Provinzial-Irrenanstalten in der Ausschuß-Sitzung,erstattete die pro-
vinzialständischeVerwaltung einen ausführlichen Bericht über den augenblicklichen Stand nnferer
sännntlichen Provinzial-Irrenanstalten, welcherso günstig lautete, daß der II. Ausschuß ihn auf
das freudigstebegrüßte; wurde uns doch mitgetheilt, daß unsere Provinzial-Irrenanstalten jetzt in
ganz Deutschland als mnstergiltig angesehen würden. Auch finanziell erscheintder Standpunkt
der Anstalten noch gebessert: der Etat pro 1882/84 verlangte bei einer Anzahl von 1700 Kranken
einen Zuschuß von 457 520 M, während der Etat, der uns jetzt vorliegt, für 2200 Kranke
einen Zuschuß von 433 000 M. verlangt, also 24 520 M. weniger. Wenn zu diesem günstigen
Resultat auch mit beigetragen hat, daß die meisten Anstalten mit einer großen Anzahl von Pfleg¬
lingen belegt sind, so bleibt doch noch die energische Leitung der Eentralstelle hoch anzuerkennen,
welche es erreicht hat, daß bei richtiger Sparsamkeit unsere Geisteskranken in so vorzüglicher
Weise untergebracht sind. Ich glaube hier auch der hervorragenden Thätigkeit in diesem Sinne
des Herrn Sanitätsrath Dr. Pelmnn zu Grafenberg gedenken zu müssen. Die in der Gencral-
Dioknssionangeregten Fragen waren viel mehr instruktiv und keineswegsdahin gerichtet, Aende¬
rungen in den Etats hervorzurufen. Es wurde uns auf Befragen mitgetheilt, daß der Gesund¬
heitszustand der Anstalten mit Ausnahme einer wahrscheinlicheingeschleppten Typhus-Epidemie in
Grafenberg ein guter gewesen ist, daß sich die Beschaffung von Waaren, Kleidungsstücken:e.
durch die Eentralstelle bewährt hat, daß die Vervflrgnngskostenin den einzelnen Anstalten für
die Kranken IV. Klasse noch verschieden sind, z. V. in Ändernach 63, in Bonn 65, in Düren 64,
in Grafenberg 63 uud in Merzig 60 Pf. pro Tag. Der II. Ausschußwar der Ansicht, daß es
den Bemühungen der Verwaltnng gelingen werde, auch diese kleinen Unterschiedespäter aufzu¬
heben. Auch wurde noch zur Sprache gebracht, daß für die Anstalt zu Bonn durch den Ausbau
der Isolirzellen noch weiter ein Betrag nöthig sein wird. Weiteres wurde in der General-Dis¬
kussion nicht hervorgehoben,es wurde in Folge dessen zur Diskussion über die einzelnen Etats der
Irrenanstalten übergegangen.

Landtags-Marschall: Ich frage, ob im Anschluß an das mündlicheReferat des
Herrn Neferenten eine Diskussion beliebt wird. — Es meldet sich niemand zum Wort, ich schließe
die Diskussion und bitte den Herrn Neferenten fortzufahren.

Referent Abgeordneter Radermacher: An den Etats ist gar nichts verändert worden.
Der !I. Ansschnst schlägt Ihnen vor, die Etats so zu genehmigen, wie sie von dein Prouinzial-
Verwaltungsrath vorgeschlagensind, nur eine Vemerkung ist bei Bonn gemacht »norden,sie betraf
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das Gehalt des Direktors, es wurde erwähnt, daß dasselbe so hoch wäre. Es ist durch die
prouinzialständischeVerwaltung die Auskunft ertheilt worden, daß vom Staate für die Stelle
des Herrn Direktors Nasse ein Beitrag gezahlt werden solle, sobald er noch andere Vorträge, als
solche über Geisteskrankheiten,hielte. Bis jetzt ist das aber nicht geschehen,der Staat hat sich
damit geholfen, Herrn Professor Nasse zum Honorarprofessorzu ernennen, und die Provinz muß
daher das volle Gehalt bezahlen. Das ist das einzige, was in Netreff der Etats erwähnt wurde.
Das Referat des II. Ausschusses lautet also:

„Durch die Verwaltung wurde beim Beginn der Verhandlungen ein Bild des Standes
der sämmtlichen Provinzial-Irrenaustalten dargelegt, welches, da es klar ergab, daß die Verwaltung
dieser Anstalten anch in den letzten Jahren fortgeschrittenist auf dein Wege, welcher bei Vemthuug
des Etats pro 1882/81 allerseits so großen Anklang fand, auch heute auf das freudigste
begrüßt wurde.

In der General-Diskussion über die Etats wurden verschiedene Einzelheiten besprochen,
so der Gesundheitszustandder letzten Jahre in dcu Anstalten, der mit Ausnahme einer Dyphus-
Epidemie in Grafenberg, welche, wie angenommen wird, eingeschleppt war, ein durchaus guter
gewcscu ist; seruer die Beschaffung der Waaren, Kleidnngsstücke:c. durch die Ceutralstelle,die
Differenz in den einzelnenAnstalten in den Kosten für die Kranken IV. Klasse.

In der Berathung über die Etats der einzelnenAnstalten wurden sowohl die kleinen
Gehaltserhöhungen, wie die übrigen Positionen der Etats nach den Vorschlägendes Provinzial-
Verwnltungsraths eiustimmig bewilligt und beautragt der II. Ausschuß:

der hohe Proviuzinl-Landtag wolle die Etats der genannten Anstalten nach den
Vorschlägendes Verwaltungsraths annehmen und zwar so, daß
1. der Etat von Andernach abschließt in Einnahme und Ausgabe mit 229 000 M.

und einem Zuschüsse aus Provinzialmitteln von 74 000 M.;
2. der Etat von Bonn abschließtin Einnahme und Ausgabe mit 269 000 M. und

einem Zuschüsse aus Provinzialmitteln von 109 000 M.;
3. der Etat von Dürcn abschließtin Einnahme und Ausgabe mit 258 000 M. und

einem Zuschüsse aus Provinzialmitteln von 109 000 M;
4. der Etat von Grafenberg abfchließtin Einnahme nnd Ausgabe mit 277 000 M.

und eiuem Zuschüsse aus Provinzialmitteln von 61000 M,;
5. der Etat von Merzig abschließt in Einnahme und Ausgabe mit 232 000 M.

und einen: Zuschüsse aus Provinzialmitteln von 80 000 M.;
6. der Etat von Siegburg abschließt

iu Einnahme mit . . . 15 050 M.
„ Ausgabe „ ... 2300 „

und einem Ueberschusse von 12 750 M.
^audtags-Marschall: Meine Herren! Es ist der Antrag auf en Kloo-Annahmeder

sämmtlichen Etats gestellt worden. Ich frage, ob hiergegen ein Widerspruch erfolgt. — Ich
tonstatire, daß gegen diesen Autrag kein Widersprucherfolgt, und erkläre hiermit die sämmtlichen
Etats für das Irrenwesen und die dazu gehörigen Spezial-Etats in der vorliegenden Fassnng
"ach dem Antrage des Ausschussesfür genehmigt. Die Anstalt Siegburg ist mit einbegriffen,
»reine Herreu, ich konstatire dies noch nachträglich.

Der nächste Gegenstand ist das Referat des I. Ausfchuffes über die Ent¬
lastung der Rechnungsablage über die Fonds für Unterstützung milder
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Stiftungen :c,, sowie der Kunst und Wissenschaft pro 1881/82. Referent ist der
Herr AbgeordneteVuchholz.

Referent Abgeordneter Vuchholz: „Referat des I. Ausschusses über die Entlastung der
Nechnungsablage über die Fonds für Unterstützung milder Stiftungen «., sowie der Kunst und
Wissenschaft pro 1881/82.

Der I. Ausschuß hat in Erfüllung des ihm zu Theil gewordenenAuftrages, die vor¬
schriftsgemäß reuidirte Rechnung über die Fouds für Unterstützung milder Stiftungen :c., sowie
der Kunst nnd Wissenschaft pro 1881/82 einer speziellen Prüfnng unterzogen und erlaubt sich
hierdurch, da kein Veranlaß zu irgend einer Beanstandung vorliegt, dem hohen Provinzial-Landtage
die Rechnung zur Entlastung zu empfehlen.

Der Rechnungsabschlußbeträgt:
' in der Einnahme . . . 35 651 M. 19 Pf.

und in der Ausgabe . . 30100 „ — „
fo daß . 5 551 NtTI^Ps.

als Bestand verbleiben.
Einnahme- und Ausgabe-Nestesind nach der Rechnungsablagenicht vorhanden."
^andtags-Marschall: Es ist vom Ausschußder Antrag ans Decharge gestellt. Erfolgt

hiergegen ein Widerspruch? — Ich konstatire, daß hiergegen kein Widerspruch erfolgt, und
erkläre die Decharge fUr ertheilt.

Wir kommen zum Referat des I. Ausschusses, betreffend die Dechargirung
der Rechnung über die Verwaltung des Rittergutes Desdorf pro 1881/82.
Referent ist der Herr AbgeordneteVürsgens.

Referent AbgeordneterVürsgens: „Referat des I. Ausschusses, betreffend die Dechargirung
der Rechnung über die Verwaltuug des Rittergutes Desdorf pro 1881/82. Nachdem die vom
ständischenNechnungsrevisor uorreuidirte und Seitens des Pruuinzial-Verwaltnngsrathes suvcr-
reuidirte Rechnung über die Verwaltung des Rittergutes Desdorf pro 1881/82 eiuer nochmaligen
eingehendenPrüfung unterzogen worden ist, nnd sich dabei keine Anstände ergeben haben, beehrt
sich der I. Ausschußdem hohen Provinzial-Landtage diese Rechnung zur Erthcilung der Decharge
zu empfehlen. Die Rechnung schließt ab:

mit einer Eiunahme von 46 400 M. — Pf.
„ „ Ausgabe „ 12 635 „ 21 „
mit einem Bestände von 33 764 M. 79 Pf.

welcher letztere in der Rechnung pro 1882/83 nachznweisen ist.
Einnahme- und Ausgabcrcste sind nicht verblieben."
Landtags-Marschall: Es ist der Antrag auf Decharge gestellt. Erfolgt hiergegen ein

Widerspruch? Ich konstatire, daß kein Widersprucherfolgt, und erkläre die Decharge für ertheilt.
Wir kommen zum Referat des I. Ausfchusfes, betreffend die Dechargirung

der Rechnung über den Fonds für niedere tandwirthschaftliche Schulen uud soustige
landwirthschaftlichc Zwecke pro 1881/82. Referent ist der Herr Freiherr von Diergardt.

Referent Freiherr von Diergardt: Das Referat des I. Ausschusses,betreffend die
Dechargirung der Rechnung über den Fonds für niedere landwirtschaftliche Schulen und sonstige
tandwirthschaftlicheZwecke pro 1881/82 lautet wie folgt:

„Der I. Ausschuß hat in Erledigung des in ihm gewordenenAuftrages die im Nechnungs-
Revisionsbüreau vorrevidirte und Seitens einer Kommission des Provinzial-Verwaltungsraths
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superrevidirte Rechnung über den Fonds für niedere landwirthschaftlicheSchulen und sonstige
landwirthschaftliche Zwecke pro 1881/82 einer nochmaligengenauen Prüfung unterzogen. Da sich
hierbei keinerlei Anstünde ergeben haben, so beehrt sich der 1. Ausschuß beim hohen Provinzial-
Landtage die Dechargirung dieser Rechnnng zu beantragen.

Die Rechnung schließt ab:
mit einer Einnahme von . 73 501 M. 72 Pf.
„ „ Ausgabe „ . 7 2 213 „ 63 „

mit einem Bestände „ . 1288 M. 09 Pf.
welcher in die Rechnung pro 1862/83 zn übertragen ist.

Einnahme- uud Ausgabe-Restesind nicht verblieben.
Der I. Ausschuß."

Landtags-Marschall: Es ist von Seiteu des 1. Ansschnsses der Antrag auf Decharge
gestellt, erfolgt hiergegen ein Widerspruch? — Ich konstatire, daß kein Widerspruch erfolgt, uud
erkläre die Decharge für ertheilt.

Der nächste Gegenstand ist das Referat des I. Ausfchnfses, betreffend
Dechargirung der Rechnuug über die Vieh-Entschädigungsfouds pro 1880
Referent ist der Herr Freiherr von Diergardt.

Referent Freiherr von Diergardt: Das Referat des I. Ausschusses,betreffenddie
Dechargirung der Rechnung über die Vieh - Entschädignngsfonds pro 1880 lautet wie folgt:

„Der I. Ansfchuh hat in Erledigung des ihm gewordenenAuftrages die iustanzenmäßig
vor- und fuperreuidirtc Rechuung über die Vieh-Eutschädignngsfonospro 1880 eiuer eiugeheuden
Revisionunterzogen. Da sich hierbei keine Anstünde ergebeil baben, so erlaubt sich der I. Ausschuß
dem hohen Provinzial-Landtage obige Rechnuug zur Dechargirung zu empfehle».

Die Rechuuug schließtab:

a. Pferde-Entschädigungsfonds:
mit einer Einnahme von .........52011 M. 11 Pf.

„ Ausgabe „ .........36 036 „ 32 „
mit einem Baarbcstande von ........15 974 M. 79 Pf.

und mit einem Effettenbestandevon 10 000 M. (Rominalwerth).

d. Rindvieh-Entschädigungsfonds:
mit einer Einnahme von .........90489 M. 30 Pf.
„ „ Ausgabe „ .........78 59 6 „ 46 „

mit einem Baarbestande von ........11892 M. 84 Pf.
und ,nit einem Effettenbestandeim Nominalwrrthe von 189 500 M.

Diese Vaar- und Effettenbestandesind in der Rechnnng pro 1881/82 nachzuweisen.
Einnahme- uud Ausgabcrestesind nicht verblieben.

Der I. Ausschuß."
Landtags- Marsch all: Vom I. Ausschuß ist der Antrag auf Decharge gestellt.

Erfolgt hiergegen ein Widerspruch? — Ich konstatire, daß kein Widersprucherfolgt, uud erkläre,
nie Decharge für ertheilt.

Wir kommeu zum Referat des III. Ausschusses, betreffend die Dechargiruug
der Rechuungen über den Fonds für Provinzialstraßen-Neu- nno Umbauten
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pro 1880 und 1881/82. Referent ist der Herr AbgeordneteRautenstranch. Das Wort hat der
Herr AbgeordneteDietze.

AbgeordneterDietze: Dürfte ich, ehe das Referat des Herrn Referenten beginnt, nur
eine Anfrage gestatten. Es ist bei den Punkten 11, 12, 13 und 14 der Tagesordnnng mit
großer Vorsicht em Eorreferent ernannt worden, ich möchte gerne wissen, ob vielleicht in dem
einen oder anderen Falle die Ansichtdes Herrn Eorreferenten von derjenigen des Herrn Referenten
abweicht,um dann ganz befonders darauf aufmerksamzu machen.

Landtags-Marschall: Ich glaube, daß dies nicht der Fall ist. Es ist, glanbe ich —
der Vorsitzende des III. Allsschusses ist augenblicklich nicht hier — die Bestellung eines Eorreferenten
im III. Ausschuß beliebt wurden. Es sind anch immer im Provinzial-Nerwaltungsrath zwei
Mitglieder mit der Kontrole der Rechnungenbeauftragt worden, es ist wahrscheinlich fo auch im
III. Ausschuß gehandhabt worden, und sind deshalb wohl die beiden Mitglieder als Referent nnd
Eorreferent genannt worden. Ich glaube, daß dabei keine abweichende Meinung vorkommt. Dao
Wort hat der Herr AbgeordneteFreiherr von Dalwigk.

Abgeordneter Freiherr von Dalwigk: Ich erkläre als Eorreferent, daß ich vollständig
mit dein Referenten einverstandenbin.

Landtags-Marschall: Ich bitte den Herrn Referenten, das Referat uorzntragen.
Referent Abgeordneter Rauteustrauch: „Referat, betreffend die Dechargiruug der

Rechnnngenüber den Fonds für Provinzialstraßen-Ncu- und Umbauten pro 1880 und 1881/82.
Der III. Ausschuß hat in Erledigung des ihm gewordenen Auftrages die im Rechuuugs-

Revisionsbüreau vorrcvidirten nnd Seiteils einer Kommission des Provinzial-Venvaltlingsraths
snperreuidirten Rechnungenüber den Fonds für Provinzialstraßen-Reu- und Umbauten pro 1880
nnd 1881/82 einer nochmaligengenauen Prüfling unterzogen.

Da sich hierbei keinerlei Anstünde ergebeil haben, so beehrt sich der III. Ansschnß beim
hohen Proviuzial-Landtage die Dechargirung der beide,! Rechnungeuzu beantragen.

Die Rechnungen schließeil ab:

^. Die Rechnung pro 1880:
mit einer Einnahme von........784 97? M. 43 Pf.

„ „ Ansgabe „ ........780963 „ 65 „

mit einem Barbestände von ....... 4 013 M. 78 Pf.
mit einem Effektenbestandevon 504 500 M. (Rominalwerth) und mit einem Ausqaberestevon
410 947 M. 38 Pf.

Diese Beträge sind in die 1881/82 er Rechnnng richtig übertragen.

L. Die Rechnung pro 1881/82:
mit einer Einnahme von........825084 M. 43 Pf.

„ „ Ausgabe „ ........768 681 „ 81 „

mit einem Barbestände von.......56 402 M. 62 Pf.
mit einem Effektenbestandevon 504 500 M., bestehend in 2 Depositenscheinender Proviuzial-
Hülfskasse,nnd mit einem Alisgaberestevon 34? 47? M. 62 Pf.

Diese letzteren drei Beträge sind in der 1882/83 er Rechnung nachzuweisen.
Landtags-Marschall: Der Antrag auf Ertheilnng der Decharge ist sowohl von dem

Herrn Referenten, als von dem Herrn Eorreferenten gestellt. Meine Herren! Ich frage, ob hiergegen
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ein Widersprucherfolgt. — Ich konstatire,daß kein Widersprucherfolgt, und erkläre die Decharge
für ertheilt. Das Wort hat der Herr AbgeordneteFreiherr von Geyr.

Abgeordneter Freiherr von Genr-Müdders heim: Ich wollte nur erklären, daß ein
Einzelner die Verantwortung für die richtige Revision nicht übernehmenwollte, deshalb habe ich
zwei Referenten ernannt.

Landtags-Marschall: Wir kommen znm Referat des III. Ausschusses,
betreffend die Dechargirung der Geld- nnd Vanrechnnng der Provinzial-
straßen-Verwaltnng pro 1879. Referent ist der Herr Abgeordnete Sahler, Lorreferent
der Herr AbgeordneteWeddigen.

Referent AbgeordneterSahler: Das Referat betrifft die Dechargirung der Geld- nnd
Vaurechnung der Provinzialstraßen-Verwaltuug pro 1879. Die reglementsmähige Vorprüfung
der Rechnung hat stattgefnnden, nnd bei der durch den III. Ausschuß vorgenommenenRevision
der Geld- und Vanrechnnng der Provinzialstraßen-Verwaltuug pro 1879 fand sich gegen die
Richtigkeitnichts zu bemerken. Es beantragt der III. Ausschuß daher bei einein hohen Landtage
die Dechargeertheilung.

Landtags-Marschall: Es ist der Antrag auf Ertheiluug der Decharge gestellt, ich
frage, ob hiergegen ein Widersprucherfolgt. — Ich konstatire, daß kein Widersprucherfolgt, und
erkläre die Decharge für ertheilt.

Wir kommen zum Referat des III. Ausschusses, betreffeud die Dechargirung
der Rechnung über den Fonds zur Zahlung vou Ehaussee-Neuban-Prcimien für
Knnststraßen pro 1881/82. Referent ist der Herr Abgeordnete Graf von Fürstenberg,
Eorreferent der Herr AbgeordneteGraf von Hompesch. Herr Freiherr von Geur wird fo freundlich
sein, das Referat für die beiden abwesendenHerren zu übernehmen. (Heiterkeit.)

AbgeordneterFreiherr von Gevr-Müddersheim: Meine Herren! Ich glaube, daß hier
das Exempel ans das Beispiel gemacht ist, daß selbst zwei Referentennoch nicht ausreichen. (Heiterkeit.)

„Referat des III. Ausschusses, betreffenddie Dechargirung der Rechnung über den Fonds
zur Zahlung von Chaussee-Neubau-Prämienfür Knnststraßcn pro 1881/82.

Der III. Ausschußhat iu Erledigung des ihm gewordenenAuftrages die im Rechnuugs-
Reuisious-Nüreau vorrevidirte und Seitens einer Kommission des Provinzial-Verwaltungsrathes
superrevidirte Rechuuug über den Fonds zur Zahlung von Ehaussee-Reubau-Prämienfür Kunst¬
straßen pro 1881/82 einer nochmaligengenaueu Prüfung unterzogen.

Da sich hierbei keinerlei Anstünde ergeben haben, so beehrt sich der III. Ausschußbeim
hohen Prouinzial-Landtage die Dechargirung dieser Rechnung zu beantragen.

Die Rechnung schließtab:
mit einer Ist-Einnahme von . . . 566 93? M. 39 Pf.

„ „ Ist-Ausgabe „ . . . 571355 „ 90 „
mit einem Vorschuß von. . . 4 418 M. 51 Pf.
„ „ Ausgabereste „ . . . 276 509 „ 18 „

„ Effektenbestande„ . . - 387 500 „ — „
welcherin 2 Depositenscheinender Prouinzial-Hülfskassebesteht.

Die letzteren 3 Betrage sind in der 1882/83er Rechnung nachzuweisen."
Landtags-Marschall: Es ist der Antrag auf Ertheiluug der Dechargegestellt.

Ich frage, ob ein Widerspruchdagegen erfolgt. -- Ich konstatire, daß kein Widersprucherfolgt,
und erkläre die Decharge für ertheilt.



338

Wir kommen zum Referat des III. Ausschusses, betreffend die Dechar-
girung der Rechnung über den Sammelfonds zn Zwecken der Provinzial-
Straßenverwaltung pro 1881/82. Referent ist der Herr Abgeordnete von Monfchaw,
Eorrcferent der Herr AbgeordneteWunderlich.

Referent Abgeordnetervon Monschaw: Ich habe die Ehre, Ihnen das Referat des
III. Ausschusses,betreffend die Dechargirnng der Rechnung über den Sammelfonds zu Zwecken
der Proviuzial-Straßenverwaltung pro 1881/82 vorzulesen. Dasselbe lautet wie folgt:

„Nachdem die uom ständischen Rechnungs-Neuisorvorrevidirte und seitens des Provinzial-
Verwaltungsrathes superrevidirte Rechuung über den Samuielfonds zu Zweckender Provinzial-
Straßenverwaltuug pro 1881/82 einer nochmaligen eingehendenPrüfung uuterzogen worden ist
uud sich dabei keiue Anstünde ergeben haben, beehrt sich der III. Ausschuß dem hohen Provinzial-
Landtage diese Rechnung zur Ertheiluug der Decharge zu empfehlen.

Die Rechnung schließt ab:
mit einer Einnahme von ..... 60 ?3« M. 60 Pf.

„ „ Ausgabe von ..... 55 555 „ 10 „
mit einem Bestände von ..... 5 181 M. 50 Pf.

„ „ Kapitalbestandevon . . . 4 050 „ — „
„ „ Effettenbestandevon . . 40 000 „

welcher letztere in einem Depositenscheine der Provinzial-Hülfskassebesteht.
Diese Bestände sind in der 1882/83er Rechnung nachzuweisen."
Landtllgs-Marschllll: Es ist vom III. Ausschuß der Antrag auf Decharge gestellt.

Ich frage, ob hiergegen ein Widerspruch erfolgt. — Ich koustatire, daß kein Widerspruch erfolgt
und erkläre die Decharge für ertheilt.

Meine Herren! Bevor ich fchließe, habe ich noch eine geschäftsordnnngsmäßigeSache
mitzutheilen. Wie bei jeder Session des Provinzial-^andtages muß ich auf 8- 4 unferer Geschäfts¬
ordnung hinweise,!, wonach eine Präklusivfrist festgestellt ist, nm Anträge uud Petitiouen einzubringen.
Dieselbe läuft uach unserer Geschäftsordnungnach 14 Tagen ab, da aber der Provinzial-Landtag
nur auf 14 Tage vou Seiner Majestät zusammenberufenist, so ist wohl die Einhaltnng dieser
Frist unmöglich, und da morgeu acht Tage, also die Hälfte der Zeit verstrichensind, so glaube
ich, daß ich den Anträgen und Petitionen, die noch eingehen werden, nicht zn nahe trete, wenn
ich die Frist zur Einbringung derselbeu bis zum nächstenMittwoch festsetze. Das würde der letzte
Termin sein, bis zn welchem noch ncne Anträge und Petitionen eingehen können, abgesehenvon
den Anträgen des Provinzial-Berwaltnngsrathes, der natürlich darin Freiheit haben muß. Ist
hiergegen etwas zu erinnern? (Eine Einwendung wird nicht erhoben.)

Meine Herren! Dann würde ich, was die nächste Sitzung betrifft, noch mittheilen, daß
wir am nächstenMittwoch um 11 Uhr die uächsteSitzung halten werden, so daß also morgen
den ganzen Tag die Ausschüsse noch tagen können und ebenso am Morgen des Mittwoch. Am
Donnerstag würde keine Sitzung stattfinden, so daß wieder den ganzen Morgen die Ausschüsse
arbeiten können, am Freitag würde eine Abendsitzung stattfinden. Sind die Herren hiermit
einverstanden? (Zustimmuug.)

Dann wollte ich noch, damit die Herren jetzt schon einen Ueberblick haben, bemerken: am
Samstag ist Feiertag, an dem wir leider nicht arbeiten können. Es werden sich die Verhältnisse
so gestalten, daß wir die Session um ei» paar Tage werden verlängern müssen, wir können
unmöglicham Dienstag, morgen über 8 Tage, fertig sein; es ist gar nicht daran zu denken.



339

Ich werde darüber schon jetzt, zunächst mündlich nnd dann schriftlich, mich mit dem Herrn
Landtags-Kommissnriusbenehmen. — Das Wort hat der Herr AbgeordneteFreiherr von Geyr.

Abgeordneter Freiherr von Genr-Müddersheim: Ich bitte die Herren des III.
Ausschusses, sich heute Nachmittag um 5 Uhr zu einer Ausschuß-Sitzungzu vereinigen.

Landtags-Marschall: Herr Freiherr von Solemacher hat das Wort.
Vice-Landtags-Marschall Freiherr von Solemacher-Antweilcr: Meine Herren! Es

haben sich sehr viele Herren dem I. Ausschusse für diesen oder jenen Gegenstandzuweisenlassen;
alle diese Sachen, die also im Wege der Petitionen eingebrachtsind uud für welche die Herren
sich haben zuweisen lassen, werden morgen früh vorgenommenwerden, fo daß die Herren gefälligst
sich morgen früh nm 1U Uhr zur Sitzung des I. Ausschusses cinfinden mögen.

Landtags-Marschall: Herr Freiherr von Gevr hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr von Genr-Müddersheim: Ich beraume auch gleichzeitig für

morgen früh 10 Uhr eine Sitzung des III. Ausschussesan und bitte die Herren, zu erscheine!,.
Landtags-Marschall: Die Sitzung ist geschlossen.

(Schluß der Sitzung 1«/4 Uhr.)

Fünfte Sitzung
im Ständehause zu Düsseldorf, am Mittwoch den 5. Dezember 1883.

Beginn: 11 Uhr Vormittags.

Tagesordnung:
1. Referat, betreffendMittheilung von der Anslagc der Rechnung und Beläge über

die Verwendung der den Vorstehern der Staatsarchive behufs Vefchaffung von
Urkundenmaterial bewilligte Beihülfe von je 600 M. (L. M. 114.)

Referent: Abgeordneter Graf Bergh von Trips.
2. Referat, betreffendMittheilung über die vou deu Königlichen Negierungen zu Aachen,

Köln, Düsseldorf, Koblenz und Trier für die Jahre 1880/82 bezw. 1881/83 auf¬
gestellten Nachmessungenüber die Verwendnng des Grundsteuer- Deckungsfonds.
(L. M. 119.)

Referent: Freiherr von Diergardt.
3. Referat, betreffend Dechargirung der Rechnungenüber den Fonds znr Zahlung von

Kreis- und pro 1880 und 1881/82. (Nr. V. 96.
der Drucksachen.)

Referent: Abgeordneter Schmitz.
4. Referat, betreffendDechargirung der Rechnung über den Unterstützungsfonds der

Wittwen von Straßen-Aufsehern und Wärtern pro 1881/82. (Nr. V. 100. der
Drucksachen.)

Referent: AbgeordneterMelzenbach.
43*
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5. Referat, betreffendden Etat des Landarmenhauses zn Trier für das Etatsjahr vom
1. April 1884 bis 31. März 1885. (Nr. III. 34. der Drucksachen.)

Referent: Abgeordneter Pelizaeus.
6. Referat, betreffenddie Spezial - Etats über das Taubstnmmenwefen für das Etats-

jähr vom 1. April 1884 bis 31. März 1885. (Nr. III. 34. der Druckfachen.)
Referent: Abgeordneter Conze.

?. Referat, betreffend den Antrag der Lehrer der städtischenTaubstummenschulen in
Essen und Elberfeld in ihren Pensionsansprüche!,den provinzialständischenBeamten
gleichgestellt zu werden. (Nr. III. 44. der Drucksachen.)

Referent: Abgeordneter Eouze.
8. Referat, betreffend den Etat für die Prouinzial - Blindenanstalt zu Düren für das

Etatjahr vom 1. April 1884 bis 31. März 1885. (Nr. III. 38. der Drucksachen.)
Referent: Abgeordneter Geller.

9. Referat, betreffend die Erweiterung der Isolir - Abtheilung in der Irrenanstalt zu
Bonn. (Nr. III. 50. der Drucksachen.)

Referent: Abgeordneter Nader m acher.
10. Referat, betreffenddas Gesuchdes Kuratoriums der Augenheilanstalt zu Aachen um

Bewilligung dauernder Subvention. (Nr. III. 52. der Drucksachen.)
Referent: AbgeordneterKaesen.

11. Referat, betreffendDechargirung der Ncmrechnungüber die Errichtung einer Tanb-
stummenanstaltim Landarmenhause zu Trier. (Nr. III. 57. der Drucksachen.)

Neferent: Abgeordneter Veppler.
12. Referat, betreffend Dechargirung der Unterhaltungs-Nechnungder Provinzial-Vlinden-

anstalt zu Düren pro 1880. (Nr. III. 61. der Drucksachen.)
Referent: Abgeordneter Hoffstadt.

13. Referat, betreffendDechargirung der Geld-Rechnungenüber den Unterstützungsfonds
für entlasseneIrre pro 1880 und 1881/82. (Nr. III. 62. der Drucksachen.)

Referent: Abgeordneter Hoffstadt.
1 4. Referat, betreffend Dechargirnngder Geld-Rechnungenüber den allgemeinen Nedürfnisi-

fonds der Provinzial-Irrenanstalten pro 1880 und 1881/82. (Nr. III. 63. der
Drucksachen.)

Neferent: AbgeordneterHoffstadt.
15. Referat, betreffendden Spezial-Ltat für die Verwaltung der Angelegenheiten,welche

die Förderung von Kunst und Wissenschaft anbelangen. (Nr. IV. 73. der Drucksachen.)
Neferent: AbgeordneterLottner.

16. Referat, betreffenddie Vorstellung des Staatsarchivars I)r. Endrulat zu Wetzlar in
Betreff der Gewährung eiuer jährlichen Subveution von 600 M. aus Provinzial-
mitteln an ihn. (Nr. IV. 74. der Drucksachen.)

Neferent: Abgeordneter Breu er.
!?. Referat, betreffend Dechargirung der Geld- und Naturalien-Rechnungen des Land-

armenhllufes zu Trier pro 1880. (Nr. III. 54. der Drucksachen.)
Neferent: Abgeordneter Ackermann.

18. Referat, betreffend Dechargirung der Rechnungüber die Bautonto's II—V, VIII—XII
und XIV des Landarmenhauses zu Trier. (Nr. III. 55. der Drucksachen.)

Referent: AbgeordneterAckermann.



341

19. Referat, betreffend Dechargirung der Rechnung über die Naukonto's XIII und XV
des Landarmcnhauses zu Trier. (Nr. III. 56 der Druckfachen.)

Referent: Abgeordneter Beppler.
20. Referat, betreffend Dechargirung der Icchrcs-Geldrechnungder Provinzial-Hebammen-

Lehranstalt zu Köln pro 1880. (Nr. III. 59. der Druckfachen.)
Referent: AbgeordneterZeitz.

21. Referat, betreffend Dechargirungder Geld- und Naturalien-Rechnungender Provinzial-
Arbeitsanstalt Vrauweiler pro 1880 und 1881/82. (Nr. III. 60. der Druckfachen.)

Referent: AbgeordneterZeitz.
22. Referat, betreffend Dechargirungder Geld- und Naturalien-Rechnungender Provinzial-

Irrenanstalt zu Düren pro 1880. (Nr. III. 66. der Dmckfachen.)
Referent: Abgeordneter Ackermann.

23. Referat, betreffend Dechargirungder Geld- und Naturalien-Rechnungender Prouinzial-
Irrenanstlllt zu Merzig pro 1880. (Nr. III. 67. der Druckfachen.)

Referent: Abgeordneter Ackermann.
24. Referat, betreffend Dechargirungder Geld- und Naturalien-Rechnungender Provinzial-

Irrenanstalt zu Andernach pro 1880 und 1881/82. (Nr. III. 68 der Druckfachen.)
Referent: Abgeordneter Beppler.

25. Referat, betreffend Dechargirungder Geld- und Naturalien-Nechnungeuder Provinzial-
Irrenanstalt zu Bonn für die Monate Januar, Februar uud März 1882. (Nr. III. 69.
der Drucksachen.)

Referent: Abgeordneter Beppler.
26. Referat, betreffend den Spezial-Etat der Provinzial-Straßenverwaltung mit den vier

Unter-Etats a, d, o, ä für das Etatsjahr vom 1. April 1884 bis 31. März 1885.
(Nr. V. 89. der Druckfacheu.)

Referent: Abgeordneter Freiherr von Gerde.
27. Referat, betreffenddie Bestimmung einer Minimalhohe für die aus der Prouinzial-

Hülfstasfe an Privatpersonen zu gewährendenDarlehen. (Nr. 1. 25. der Drucksachen.)
Referent: Abgeordneter Dietze.

28. Referat, betreffend Dechargirung der Rechnung über den Irrcnanstalts-Amortisations-
und Verziusungsfonds pro 1881/82. (L. M. 152.)

Referent: Abgeordneter Croon.
29. Referat, betreffend das Gesuch des Rheinisch-Westfälischen Fencrwehr-Verbandeszu

Bochum um Gewährung eines Iahreszufchusses von 1500 M. aus provinziellen
Mitteln zu Zwecken des Vereins. (Nr. I. 27. der Druckfacheu.)

Referent: AbgeordneterTroost.
30. Referat, betreffendDechargirung der Rechnung über die Vieh-Entschädigungsfonds

pro 1881/82. (L. M. 151.)
Referent: Freiherr von Diergardt.

31. Referat, betreffend den Etat für die Verwaltung des Rittergutes Desdorf, für das
Etatsjahr von, 1. April 1884 bis 31. März 1885. (Nr. IV. 71. der Druckfacheu.)

Referent: Abgeordneter Freiherr von Euuatten.
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Landtags-Marschall: Meine Herren! Die Sitzung ist eröffnet. Wir beginnen mit
Verlesung des Protokolls der vorigen Sitzung. (Das Protokoll wird verlesen.)

Ist etwas gegen das Protokoll zu erinnern? — Ich konstatire, daß dies nicht der Fall
ist, und genehmigedas Protokoll.

Ich habe zunächst folgende Mittheilungen zu machen: Auf uusere Einladungen zum
Diner sind Antworten ergangen von dem Herrn Landtags-Kommissarius, dein Ober-Präsidenten,
und dein Herrn Ober-Negierungsrath von Schütz, welche beide die Einladung dankend annehmen,
während Herr von Usedom aus Gesundheitsrücksichten verhindert ist, daran theilzunehmen.

Ich habe dann noch folgende Eingänge mitzutheilen:
Nachtrag zu dein Referat IV. 84. der Drucksachen,betreffenddie Verwendung der vom

28. RheinischenProvinzial-Landtage zur Bekämpfung des Nothstandes bewilligten Mittel und die
zur Verhütung solcher Nothstände für die Znkunft Seitens des Prouinzial-Verwaltungsraths
bisher geschehenen Schritte. Dieser Nachtrag geht im Anschluß au Nr. 84 au den I. Ausschuß;

Referat, betreffendden Antrag der Bürgermeister zu Stcele und Stoppenberg im Kreise
Essen auf Uebernahme der Kommunalstrahe von Steele nach Gelsenkirchenauf den Provinzial-
Straßenfonds. Diefes Referat des Provinzial-Verwaltungsraths geht an den III. Ausschuß;

Nachtrags-Neferat des Provinzial-Verwaltnngsraths an den Provinzial-Landtag zum Etat
der Nheinifchen Piovinzial-Feuer-Societcit für das Etatsjahr vom 1. Januar 1884 bis
31. Dezember 1884, betreffend den Werth der Dienstwohnung des jetzigen Direktors und den
Anschlag derselben im Etat. Dieses Referat geht an den I. Ausschuß und wird heute gedruckt
vertheilt werden;

Referat des Provinzial-Verwaltungsraths, betreffend die beantragte Uebernahme der
sogenannten Kohlenstraße,der Kreisstraße Lünebach-Dasburg, der Thalstrahe Niederprüm-Lünebach
Dasselbe geht an den III. Ausschuß.

Es ist nur sodann eine Petition zugegangen, welche zunächst an den Herrn Landtags-
Kommissarius gerichtet war und von diesem an mich übergeben worden ist, betreffend die
Errichtung einer Idiotenanstalt in Essen, eine Petition, welche sich dagegen erklärt, in den
dortigen Klosterräumeu eine solche Anstalt einznrichten, weil es für die Idioten nicht gut wäre.
Meine Herren! Diese Sache ist erst in ihren Anfängen, erst in der letzten Sitzung des Provinzial-
Verwaltungsraths nur oberflächlich berührt und besprochenworden, es liegt noch kein Beschluß
und noch leine Vorlage an Sie vor, sondern es ist nnr ein Gedanke von uns gewesen, dieser
Frage näher zn treten. Ich glaube, nur das Eine mit dieser Petition thun zu können, sie zur
weiteren Erledigung an den Verwaltungsrath zu überweisen. Sind Sie damit eiuverstauden?
(Zustimmung.)

Es ist mir sodann eine Petition seitens der Bevollmächtigten der Generalversammlung
der Mühlenflenth-Genossenschaftzn Kervenheim im Kreise Geldern zugegangen, betreffend eine
Beihülfe zu den Kosten, die dieser Genossenschaft infolge anderweitiger Negulirung des Staurechts
der KervenheimerMühle gegenüber erwachsen. Meine Herren! Die ganze Sache tritt ohne Pläne,
ohne Kostenanschlägeund iu ihrer Entstehung begriffen, an uns heran. Ich glaube, daß es
unmöglichist, daß diese Sache, die in der jetzigen Session in der 11. Stunde eingereichtwird,
noch in der diesjährigen Session des Landtags behandelt werde. Wenn Sie damit einverstanden
sind, so verweiseich diese Angelegenheitzur weiteren Instruirung an den Provinzial-Verwaltungs-
rath. Erfolgt ein Widerspruch? — Es ist nicht der Fall.
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Auf Wunsch der Herren AbgeordnetenVreuer und Hoffstadt werden dieselben für da5
Referat des Provinzial-Verwaltungsraths über den Antrag der Bürgermeister zu Steele nnd
Stoppenberg auf Uebernahme der Kommunalstraße von Steele nach Gelsenkirchenans den
Provinzial-Strahenfonds dem III. Ausschußmit berathender Stimme zugewiesen.

AbgeordneterConze: Darf ich bitten, mich für diefe Angelegenheit auch dem III. Ausschuß
zuzuweisen.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteConze wird ebenfalls für diese Angelegen¬
heit dem III. Ausschuß mit berathender Stimme zugetheilt.

Wir treten nunmehr in die Tagesordnung ein. Der erste Gegenstand der Tagesordnnng
ist das Referat des I. Ausschusses, betreffend Mittheilung von der Auslage
der Rechnung und Belage über die Verwendung der den Vorstehern der
Staatsarchive behufs Beschaffung von Urkuudeu-Material bewilligte,: Bei¬
hülfe vou je 600 M. Referent ist der Herr AbgeordneteGraf Nergh von Trips.

Referent Abgeordneter Graf Vergh von Trips: „Nachdem der I. Ausschuß vou der
Rechnung und den Belagen der von den Vorstehern der Staatsarchive von Koblenz und Düsseldorf
über die Verwendung der Seitens des 26. RheinischenProvinzial-Landtags zur besseren Dotirung
der Staatsarchive behufs Vefchaffuug vou Nrknnden-Material und Erweiterung der Bibliothek
bewilligten Beihülfe von je 600 M. jährlich, für das Jahr 1881 und das I. Quartal 1882,
Einsicht genommen, beehrt sich der Ausschuß, dem hohen Landtage die Mittheilung zugehen zu
lassen, daß die besagte Rechnung uebst Belägen zur gefälligen Einsichtnahmeausgelegt ist.

Der I. Ausschuß."
Landtags-Marschall: Es ist uur eine Mittheilung, es ist also kein Beschluß darüber

M fassen. Diese Mittheilung ist hiermit erledigt, wovon ich dem Herrn Landtags-Kommissarius
Kenntniß geben werde.

Wir kommen zum Referat des I. Ausfchuffes, betreffeud Mittheilung
über die von den Königlichen Regierungen zu Aachen, Kölu, Düffeldorf,
Koblenz und Trier für die Jahre 1880/82 bezw. 1881/83 aufgestellten Nnch-
weifungen über die Verwendung des Grundsteuer-Deckungsfonds. Referent ist
Herr Freiherr von Diergardt.

Referent Freiherr von Diergardt: „Nachdem der I. Ausschuß vou den durch
die Königlichen Regiernngen zu Aachen, Köln, Düsseldorf, Koblenz nnd Trier für die Jahre
1880/82 bezw. 1881/83 angestellten Nachweisungen über die Verwendnng des Grundsteuer-
DeckungsfondsEinsicht genommen hat, beehrt sich der I. Ausschuß, dem hohen Landtage die Mit¬
theilung zugehen zu lassen, daß die betreffendenNachweisungenzur gefälligen Einsichtnahmeaus¬
gelegt sind."

Landtags- Marsch all: Es ist dies ebenfalls nur eine Mittheilung au den Landtag,
sie ist also hiermit erledigt.

Den nächsten Gegenstand bildet das Referat des III. Ausfchusses, betreffeud
Dechargirung der Nechnuugeu über deu Fonds zur Zahlung von Kreis- uud
Kommuual-Wegebau-Unterstützungeu pro 1880 und 1881/82. Referent ist der Herr
AbgeordneteSchwitz.

Referent AbgeordneterS chmitz: Nachdem die vom ständifchen Rechnnngsreviforrevidirten
und Seitens einer Konnnissiondes Proviuzial-Verwaltungsraths superrevidirteu Rechnungenüber
den Fonds zur Zahlung von Kreis- und Kommunal-Wegebau-Untcrstützungenpro 1880 uud
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1881/82 einer nochmaligen eingehendenPrüfung unterzogen worden sind, und sich dabei keine
Auslande ergeben haben, beehrt sich der III. Ausschuß, dein hoheu Provinzial-Landtage diese
beiden Rechnungen zur Ertheilung der Decharge zu empfehlen. Die Rechnungen schließen ab:

^,. die Rechnung pro 1880:
mit einer Einnahme von .... 261 224 M. 41 Pf.
„ „ Ausgabe „ . . . . 259 718 „ — „

mit einem Bestände von .... 1506 M. 41 Pf.
welcher in die 1881/82er Rechnung richtig übertragen worden ist. —

Einnahme- oder Ausgabe-Restesind nicht verblieben.

L. die Rechnung pro 1881/82:
mit einer Einnahme von .... 239006 M. 41 Pf.
„ „ Ausgabe „ . . . . 2 20 950 „ 72 „

mit eiuem Bestände „ .... 18055 M. 69 Pf.
und mit einem Ausgabe-Nestevon . 113 253 „ 45 „

Diese Beträge sind in der Rechnung pro 1882/83 nachzuweisen.
Landtags-Marschall: Es ist vom III. Ausschuß der Antrag auf Dechargiruug gestellt.

Ist hiergegen etwas zu erinnern? — Ich konstatire, daß kein Widerspruch erfolgt, und erkläre die
Decharge für ertheilt.

Es kommt das Referat des III. Ausschufses, betreffend Dechargirung
der Rechnung über den Unterstützuugsfouds der Wittwen von Straßen-
Aufseheru und Wärtern pro 1881/82. Referent ist der Zerr AbgeordneteMelzenbach.

Referent Abgeordneter Melzenbach: Referat des III. Ausschusses betreffend die
Dechargirung der Rechnung über den Unterstütznngsfonds der Wittwen von Straßen-Anfsehern
und Wärtern pro 1881/82.

Die von dem Ncchnungs-Revisions-Büreau uorrevidirte und Seitens des Provinzial-
Verwaltungsraths superrevidirte Rechnung über den Unterstütznngsfondsder Wittwen von Straßen-
Aufsehern und Wärtern pro 1881/82 ist einer nochmaligen eingehendenPrüfung Seitens des
III. Ausschusses unterzogen worden.

Da sich bei dieser Prüfuug keinerlei Auslande ergeben haben, so beehrt sich der
III. Ausschuß, dem hohen Provinzial-Landtage diese Rechnung zur Ertheilung der Decharge zu
empfehlen.

Die Rechnung schließt ab:
mit einer Einnahme von.....194 474 M. 40 Pf.
„ „ Ausgabe „ . . . . . 18176 4 „ 4 3 „

mit einen: Bestände in Vaar von. . 12 709 M. 9? Pf.
und mit einem Effettenbestandevon 161395 M. 20 Pf., welcher in einem Depositenscheine der
Provinzial-Hülfskassebesteht.

Diese beiden Bestände sind in der l882/83er Rechnung nachzuweisen.
Landtags-Marschall: Es ist der Antrag auf Dechargirung gestellt.— Ich konstatire,

daß dagegen kein Widersprucherfolgt, uud erkläre die Decharge für ertheilt.
Wir kommenzum Referat des II. Ausschusses, betreffend den Etat des Land-

armenhanses zu Trier. Referent ist der Herr. AbgeordnetePelizäus.
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Spezial-Etat in Einnahme und Ausgabe mit 15 000 M, und beehrt sich der I. Ausschuß dem
hohe» Provinzial-Landtage die Genehmigung dieses Svezial-Etats zu cupfehlen."

Vice-Landtags-Marfchall: Ich eröffne die Diskussion. - - Es meldet sich Niemand
zum Wort. Ich schließe die Diskussion. Wünschen die Herreu den Etat Punkt für Punkt
durchgegangen? (Stimmen! «n Kloo.)

Es ist auf on liloo - Annahme angetragen. Diejenigen Herren, welche für on dln«-
Annahnle sind, lütte ich sitzen zu bleiben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Etat ist einstimmig angenommen.
Wir kommen nnnmehr zu Nr. 16: Referat des I. Ausschusses, betreffend

die Vorstellung des Staatsarchiuars Dr. Endrnlat zu Wetzlar in Vetreff der
Gewähruug einer jährlichen Subvention von 600 M. aus Provinzialmittrln
an ihn. Referent ist der Herr AbgeordneteVreuer.

Referent Abgeordneter Vreuer: Meiue Herren! Unter dein 18. Oktober 1854 hat der
I I. RheinischeProvinzial-Landtag beschlossen, den Staatsarchiuaren zn Düsseldorf und Koblenz
je 200 Dhlr. — 600 M. aus dem Zinsgewinn der Rheinischen Provinzial-Hülfslassezn bewilligen.

Inzwischen ist nnn zu Wetzlar eiu drittes Reichskmmnergcrichts-Archiverrichtet uud dort
Herr Dr. Endrnlat als Staatsarchivar angestellt worden. Derselbe hat unter dem 10. Dezember
1882 an Seine Durchlaucht den Herrn Landtags-Marschall eine Vorstellung gelangen lassen, in
welcher er eine Gleichstellnngin den Gehaltsbezügen mit den Staatsarchivaren zu Koblenzund
Düsseldorf beantragt. Das betreffende Referat des Provinzial-Verwaltnngsraths, welches diefe
Angelegenheitbehandelt, finden Sie unter Nr. IV. 74. der Drucksachen. Ich beehre mich dem
hohen Landtage hiermit das Referat des I. Ausfchnfses zn erstatten. Dnsselbe hat folgenden
Wortlaut:

„Referat des I. Ausschusses, betreffenddie Vorstellung des Staatsarchivars 1)r. Endrnlat
zn Wetzlar in Vetreff der Gewährung einer jährlichen Subvention von 600 M. ans Prouinzial-
fonds an ihn. Die unter dem 10. Dezember 1882 Seitens des Herrn Dr. Endrnlat, Archivar
nm Reichstammergerichts-Archivzn Wetzlar, au Seine Durchlaucht deu Herru Landtags-Marschall
gerichtete Eiugabe, betreffeud die Bewilligung einer jährlichen Subuentiou von 600 M. aus
Prouiuzialmitteln, hat dein Provinzial-Verwaltnngsrath in seiner Sitzung vom 14./16. März d. I.
M Beschlnstfafsnngvorgelegen und kam das von Letzterein in dieser Angelegenheit erstattete
Referat (Nr. I V. 74. der Drucksachen) in der heutigen Sitzung des I. Ausschusses zur Verlesung.

Nach Anhörung und Prüfling der Sachlage, konnte der I. Ausschuß iudeß die in betreffendem
besuche von Dr. Endrnlat beantragte Gleichstellungmit seinen beiden Herren Kollegenzu Düsseldorf
und Kobleuz durch Gewährnng einer jährlichen Subvention von 600 M. nicht befürworten,
zunächst weil die Staatsarchive zn Düsseldorf und Koblenz weitaus größere Vedeutuug habeu,
dann aber hat dabei der Ausschußnoch folgendes erwogeu. Für die Archive zu Düsseldorf und
Koblenz war außer der jährliche,, Remnneration für die Archivare und Archivar-Gehülfenaus
Provinzialmittelu noch eine weitere Subvention znr Erwerbung von Archivalien «. von jährlich
6W M. (zum ersten Male durch Veschluß des 11. Landtages) bewilligt worden. Vei der
Berathung des 27. Provinzial-Landtages tan, die Fortbewilliguug dieses letzteren Zuschusses für
die Jahre 1882/84 in Frage, nnd wurde beschlösse,,, die Fortbewilliguug an die Nediuguug zn
knüpfen, daß der Zntritt zu den betreffendenArchiven denjenigen Personen gestattet sein soll,
welche mit einer Legitimation des Herrn Landtags-Marschalls oder des Herrn Landes-Direttors
"ersehen seien. Die gestellteBedingung hat die Staatsregierung gemäß Erlaß des Herru Ober-
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Präsidenten vom 27. Oktober 1882 für nicht annehmbar erklärt und daher auf Fortbcwilligung
dieses Zuschusses vom 1. April 1882 ab verzichtet.

Wenngleichin Folge dieser Erklärung der KöniglichenStaatsrcgierung die Frage auf¬
geworfen wurde, ob uunmehr nicht für die Provinz Veranlafsnng vorliege, die Subventionen zur
Verbesserung der Behälter für die Archiv-Beamten zu Düsseldorf und Koblenz nicht mehr zu
bewilligen, wozu im Gegensatz zu der Auffassnng der Staatsregierung seitens der Provinz eine
bindende Verpflichtung nicht anerkannt werden kann, so hat doch der I. Ausschuß sich für die
Fortbewilliguug dieser Beträge, zunächst für die Dauer des nächstjährige,: Etats entschieden.
Er hat aber geglaubt, unter diesen Umständen wenigstens nicht eine neue Bewilliguug gleicher
Art für den Archivar zu Wetzlar befürworten, vielmehr dein Staate überlassen zu sollen, den
bezeichneten Archivar ausschließlichaus cigeuen Mitteln auskömmlichzu befolden. Hierzu kommt
noch die Erwägung, daß wenn dem Herrn Dr. Endrnlat die erbetenen 000 M. bewilligt würden,
unterstellt werden müßte, daß dann an den nächsten Provinzial-Landtag voraussichtlichdas Gesuch
gerichtetwerden würde, zur vollstäudigen Gleichstellungdes Archivars zu Wetzlar mit demjenigen
zu Düsseldorf uud Koblenz auch wie dort jährlich 000 M. zur Remuneriruug eines Archivar
Gehülfen zu bewilligen. Die finanzielle Lage des Ständefonds ist aber eine solche, daß
neue dauernde Belastungen desselben nach der Ansicht des Ausschusses möglichst vermieden
werden müssen.

Hiernach gestattet sich der I. Ausschuß, dem hoheu Provinzial-Landtage vorzuschlagen:
„Hoher Provinzial-Landtag wolle dem Herrn Staats-Archivar Or. Endrulat zu Wetzlar einen
Gehaltszuschußvon jährlich 600 M. nicht bewilligen."

(Der Landtags-Mnrschllll übernimmt wieder den Vorsitz.)
Landtags-Marschall: Ich eröffne über diesen Antrag die Dislnssion. — Es meldet

sich Niemand zum Wort. Ich schließe die Diskussion und bringe den Antrag zur Abstimmung.
Ich bitte diejenigen, die gegen den Antrag sind, sich zu erhebe,:. (Es erhebt sich Niemand.)
Der Antrag ist einstimmig angenommen.

Der nächste Gegenstand ist das Referat des II. Ausschusses, betreffend
Dechargiruug der Geld- und Naturalien-Nechnungen des Landarmenhauses zu
Trier pro 1880. Neferent ist der Herr AbgeordneteAckermann.

Neferent Abgeordneter Ackermann: „Referat des II. Ansschnsses, betreffend die Dechar-
girung der Geld- und Naturalieu-Nechnungcndes Landarmenhanses zu Trier pro 18^0.

„Der II. Ausschuß hat i« Erledigung des ihn, gewordenenAuftrages die im Rechnungs-
Nevisionsbüreau vurrevidirtcn Geld- nnd Natnraticn-Nechnnngen des Landarmenhauses zu Trier
pro 1880 einer nochmaligenPrüfung uutcrzogeu. Da sich hierbei keine Anstünde ergeben haben,
erlaubt sich der II. Ausschuß, dein hohen Provinzial-Landtage obige Nechnuugenzur Dcchargirung
zu empfehlen. Die Haupt-Geldrechnung,welche die Endresultate der Spezial-Geldrcchuungenmit¬
enthält, schließtab mit einer Einnahme von 128 008 M. 14 Pf. und mit einer Ausgabe von
gleichen. Betrage, fowie mit einem Kapitalbestandevon 124 28? M. 67 Pf. in 4°/«igeu Depositen
bei der RheinischenProuinzial-Hülfstasse.

Einnahme- und Ausgabereste sind nicht verblieben.
Der II. Ausschuß."

Laudtllgs-Marschall: Es ist der Antrag auf Dechargiruug gestellt. Ist hiergegen
etwas zu erinnern? — Ich konstatire, daß kein Widerspruch erfolgt, und erkläre die Decharge
für ertheilt.
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Es folgt das Referat des II. Ausschusses, betreffend Dechargirung der
Rechnung über die Bauconto's II., V., VIII., XII. und XIV. des Landarmen-
hauf es zu Trier. Referent ist der Herr AbgeordneteAckermann.

Referent Abgeordneter Ackermann: „Der II. Allsschuß hat in Erledigung des ihm
gewordenen Auftrags die im Revisions- Bureau reuidirtc Rechnung des Landarmenhanses zu
Trier über:

a. Verstärkung der Balken im alten Ban;
I». Instandsetzungdes Altars in der Anstaltskirche;
0. Instandsetznng der Orgel;
ä. Instandsetzung der Kirchenbilder;
L. Herstellung einer Umfassungsmauer;
1. Heizuugs-Einrichtuugin der frühereu Irrenanstalt;

L- Dekorirung der Anstaltskircheund Reparatur au Beichtstühlenund Bänken;
U. Oeleu der Fußböden;
1. Erneuerung der Deckengewölbe einer Senkgrube;
K. Weitere bauliche Ausführung in der Anstaltskirche,

einer nochmaligenPrüfung unterzogen.
Da sich hierbei keinerlei Auslande ergeben haben, so beehrt sich der II. Ausschuß, dein

hohen Promnzial-Landtllge die Rechnung znr Dechargirung zu empfehle».
Die Rechnung weist als Gesammt-Schlußresultat nach

Einnahme ..............17 770 M. 07 Pf.
Ausgabe .............. 164 97 „ 08 „
Bestaub .............. 1272 M. 99 Pf.

Einnahme- und Ausgabereste siud nicht verblieben.
Der obige Bestand von 1272 M. 99 Pf. wurde zur Deckuug des beim Conto I

„Umbau der Direktorwohnung" verbliebenenVorschusses verwandt, wobei noch bemerktwird, daß
die Rechnung über jenes Conto I bereits vom 27. RheinischenProuinzial-Landtage dechargirt
worden ist.

Der II. Ausschuß."
Laudtags-Marschall: Es ist der Antrag auf Dechargirung gestellt. Wenn kein

Widerspruch erfolgt — ich konstatire, daß keiner erfolgt — fo erkläre ich die Decharge
für ertheilt.

Wir kommen zn demReferat des II. Ausschusses, betreffeud Dechargiruug
der Rechnung über die Baukontos XIII und XV des Landarmenhanses zu Trier.
Referent ist der Herr AbgeordneteNeppler.

Referent Abgeordneter Beppler: Referat des II. Ausschusses,betreffeudDechargirung
der Rechnung über die Naukontos XIII uud XV des Laudarmenhauseszu Trier.

„Der II. Ausschuß hat die ihm zugegaugeuc, im Nevisions-Nürean der ständischen Central-
stelle vorrevidirte Vaurechnung der Naukoutos XIII und XV des Landanueuhauses zu Trier
über Abbruch dreier Mauern, Anlage eures Schuppens, Abbruch eiues Abtrittsgebaudes, Herstelluug
von Isolirzellen lind Vauarbeiten im Weibergebände,einer Superrevision unterzogen.

Die Rechnung weist eine Gesammt-Einnahmevon 242? M. 74 Pf. uud eine Gesammt-
Ausgabe von gleichem Betrage nach.
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Da sich bei der NachreuisiouAuslande nicht ergeben haben, so erlaubt sich der II. Aus¬
schuß, beim hohen Proviuzial-Laudtage die Dechargirnng der Rechnung zu beantragen.

Der II. Ausschuß."
Landtags-Marschall: Es ist der Antrag auf Dechargirnnggestellt. Wenn kein Wider¬

spruch erfolgt — ich tonstatire, daß kein Widersprucherfolgt — so erkläre ich die Decharge für ertheilt.
Es folgt das Referat des II. Ausschusses, betreffend Dechargirung der

Iahres-Geldrechnung der Provinzial-Hebammen-Lehranstalt zu Köln pro
1880. Referent ist der Herr AbgeordneteZeitz,

Referent AbgeordneterZeitz: „Nachdem die vom ständischen Nechnungs-Revisionsbürean
vorrevidirte und seitens einer Kommissiondes Provinzial-Verwaltnngsmthes superrevidirte Rechnung
der Provinzial-Hebannnen-Lehranstaltzu Köln pro 1880 einer nochmaligen eingehendenPrüfung
unterzogen worden ist, und sich dabei keine Anstünde ergeben haben, beehrt sich der II. Ausschuß,
dein hohen Provinzial-Landtage diese Rechnung zur Dechargirnng zu empfehlen.

Die Rechnung schließt ab:
mit einer Ist-Einnahme von . . . . 6? 479 M. 52 Pf.
„ „ Ist-Ausgabe „ . . . . 67 481 „ 18 „

mit einem Vorschüsse von ..... 1 M. 66 Pf.
„ „ Einnahme-Restevon ... 42 „ — „
„ „ Ausgabe-Reste „ . . . 40 „ 34 „

Der Vorschuß, sowie die Einnahme- und Ausgabe-Restesind in der 1881/82er Geldrechnung
nachzuweisen.

Der II. Ausschuß."
Landtags-Marschall: Es ist der Antrag auf Dechargiruug gestellt. Wenn kein

Widerspruch erfolgt — ich koustatirr, daß keiu Widersprucherfolgt — so erkläre ich die Decharge
für ertheilt.

Es folgt das Referat des II. Ausschusses, betreffend Dechargirnng der
Geld- uud Naturalien-Rechnungen der Provinzial-Arbeitsanstalt Vrauweiler
pro 1880 uud 1881/82. Nefereut ist der Zerr AbgeordneteZeitz.

Referent Abgeordneter Zeitz: „Der II. Ausschuß hat iu Erledigung des ihm gewordenen
Auftrages dir Geld- nnd Naturalien-Rechnungender Provinzial-Arbeitsanstalt Vrauweiler pro 1880
und 1881/82 eiuer eingehenden Revision unterzöge». Da sich hierbei keine Auslande ergeben
haben, erlaubt sich der II. Ailsschuß dem hohen Provinzial - Landtage obige Rechnungen zur
Dechargirnng zu empfehlen.

Die ultimo 1880 verbliebenenVorschüsse uud Einnahmereste sind auf das Jahr 1881/82
richtig übertragen.

Die Haupt-Geldrechnungpro 1881/82, welche die nach den Spezial-Geldrechnungenüber
Landwirthschaft uud Arbeitsvertrieb Verbliebeneu Eiunahme - Ueberschüsse mitcnthält, schließt ab

mit einer Einnahme von........419475 M. 98 Pf.
„ „ Ausgabe „ ........ 42517? „ 73 „

mit einem Vorschusse von ........ 5 701 M. 75 Pf.
welchem nach der Spezial-Geldrechnungüber den Arbeitsbetrieb ein Einnahmerest von 5701 M.
75 Pf. gegenübersteht.

Dieser Nest ist gleich obigem Vorschusse auf das Rechnungsjahr1882/83 zu übernehmen.
Der II. Ausschuß."
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Landtag« -Marsch all: Es ist von Mm des II. Ausschusses der Antrag auf
Dechargirung gestellt worden. Wenn kein Widersprucherfolgt — ich tonstatire, daß kein Wider¬
spruch erfolgt — so erkläre ich die Decharge für ertheilt.

Der nächste Gegenstand ist das Referat des II. Ausschusses, betreffend
Dechargirung der Geld- uud Naturalieurechuungeu der Proviuzial-Irren-
anstalt zu Dürcn pro 1880. Referent ist der Herr AbgeordneteAckermann.

Referent Abgeordneter Ackermann: „Die von dein Nechnungs-Neuisionsburcauvor-
reuidirten Geld- und Raturalienrechnungen der Provinzinl-Irrenanstalt zu Dürcn pro 1880 sind
einer nochmaligeneingehendenPrüfung seitens des II. Ausschusses nnterzogen worden.

Da sich bei dieser Prüfnng keinerlei Anstünde ergeben haben, so beehrt sich der
II. Ausschuh, dem hohen Provinzial-Landtage diese Rechnungenzur Erthcilnng der Decharge zu
empfehlen. Die Hauptgeldrechnung, welche die Endresultate der Spezialgcldrechnungmit enthält,
schließt ab:

mit einer Ist-Einnahme von ... 230 120 M. 24 Pf.
„ „ Ist-Ailsgabe „ . . . 224120 „ 24 „

mit einem Bestände „ ... 6000 M. — Pf.
und „ „ Ausgaberestc „ ... 6000 „ — „

welcheriu den rückständigenKosten des Neubaues ciucs Leichenhausesbesteht.
Der Bestand sowie der Ausgaberest sind in der 1 881/82er Geldrechnung nachzuweisen.

Der II. Ausschuß."
Landtags-Marschall: Es ist der Antrag cmf Dechargirung gestellt. Wenn kein

Widerspruch erfolgt — ich tonstatire, daß keiner erfolgt — so erkläre ich die Decharge für ertheilt.
Es folgt des Referat des II. Ausschusses, betreffend Dechargirung der

Geld- nudNaturalien-NechnungendcrProvinzial-IrrenanstaltMerzigpro 1880.
Referent ist der Herr Abgeordnete Ackermann.

Referent Abgeordneter Ackermann: „Nachdem die vom ständifchenNechnungs-Revisor
remdirten Geld- uud Naturalieu-Rechuungeu der Provinzial-Irrenanstalt zu Merzig pro 1880
einer nochmaligeneingehendenPrüfung unterzogen worden sind, und sich dabei keine Anstünde
ergeben haben, beehrt sich der II. Ausschuß, den: hohen Provinzial-Landtage obige Rechnungen
zur Ertheiluug der Decharge zu empfehle».

Die Haupt-Geldrechnnng, welche die Endresultate der Spezial-Geldrcchnung über Land¬
wirthschaft und Viehstandsnuhung mit enthält, schließt ab:

mit einer Ist-Einnahme von ... 192 741 M. 69 Pf.
„ „ „ Ausgabe „ . . . 189 860 „ 69 „

mit einem Barbestände „ ... 2 881 M. - - Pf.
und mit einein Einnahmereste von . 119 „ — „

„ „ Ausgaberestc „ . 3 000 „ — „
Der Eiunahmerest besteht in rückständigenPflegegcldern, während der Ansgaberest für

Herstellung einer Heizuugsanlage bestimmt ist.
Der Barbestand sowie die Einnahme- und Ausgaberestc sind in der Rechnung pro

1881/82 nachzuweisen.
Der II. Ausschuß."

Laud tags-Marsch all: Es ist der Antrag auf Dechargirung gestellt. Wenn kein
Widerspruch erfolgt — ich tonstatire, daß keiner erfolgt — so erkläre ich die Decharge für ertheilt.
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Der nächste Gegenstand ist das Referat des II. Ausschnsses, betreffend
Dechargirung der Geld- nnd Naturalien-Rechnungen der Provinzial-Irren-
anstalt zn Andernach pro 1880 nnd 1881/82. Referent ist der Herr Abgeordnete Veppler.

Referent AbgeordneterVevpler: „Referat des II. Ansfchnsses, betreffend die Dechargirung
der Geld- und Naturalien-Rechnungender Prouinzial - Irrenanstalt zn Andernach pro 1880 und
1881/82. Der II. Ausschuß hat in Erledigung des ihm gewordenen Auftrages die im Nechnnngs-
Revisions - Vürean vorrevidirtcn Geld- uud Naturalien - Rechnungen der Provinzial-Irrenanstalt
zn Andernachpro 1880 nnd 1881/82 einer nochmaligenPrüfung unterzogen.

Da sich hierbei keine Auslande ergeben haben, erlaubt sich der II. Ausschuß, dem hohen
Prouinzial-Landtage obige Rechnungenznr Dechargirung zu empfehlen.

Die Haupt-Geldrechnungen, welche die Endresultate der Spezial- Geldrechnungen über
Landwirthschaftnnd Viehstandsnutzuugmitenthalten, schließen ab:

^,. Die Haupt-Geldrechnung pro 1880:

mit einer Ist-Einnahme von . . . 206 232 M. 10 Pf.
„ „ „ Ausgabe uon .... 198594 „ 50 „

mit einem Bestände von .... 7 63? M 60 Pf.
„ „ Einnahmeresteuon ... 1536 „ 60 „
„ „ Ausgaberestevon ... 9174 „ 20 „

Der Bestand sowie die Einnahme- und Ansgabereste sind in die 1881/82er Rechnung
richtig übertragen.

L. Die Haupt-Geldrechnung pro 1881/82:

mit einer Ist-Einnahme uon . . . 242 784 M. — Pf.
„ Ansgabe von .... 239973 „ 90 „

mit einem Bestände von .... 2 810'M. 10Pf.
„ „ Einnahmereste von ... 99 „ — „
„ „ Ausgaberestevon . . . 2 909 „ 10 „

Von deni Ansgabereste sind 1809 M. 10 Pf. für bauliche Uuterhalwng der Anstalts-
gebände nnd 1100 M. für Vefchaffungeiner Drehbank bestimmt.

Obige Bestände, Einnahme und Ansgaberestesind in der Hanpt-Geldrechnungpro 1882/83
nachzuweisen.

Der II. Ausschuß."
Landtags-Marschall: Es ist der Autrag auf Dechargiruug gestellt. Weun kein

Widersprucherfolgt — ich konstatire, daß keiner erfolgt — fo erkläre ich die Dechargefür ertheilt.
Es folgt das Referat des II. Ausfchuffes, betreffend Dechargirnng der

Geld- nnd Naturalieu-Ncchuungcn der Provinzial-Irrenanstalt zu Bonn für
die Monate Januar, Februar uud März 1882. Referent ist der Herr AbgeordneteVeppler.

Referent Abgeordneter Veppler: „Referat des II. Ausschusses,betreffend die Dechar¬
girnng der Geld- und Natnralien-Rechnnngcn der Provinzial-Irrenanstalt zu Bonn für die Monate
Januar, Februar und März 1882.

Nachdem die vom ständischen Rechnungsrevisor vorrevidirten Geld- und Naturalien-
Rechnungender Provinzial-Irrenanstalt zu Voun für die Monate Januar, Februar uud März 1882
einer nochmaligenPrüfung unterzogen worden sind, lind sich dabei keine Anstünde ergeben haben,
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beehrt sich der II. Ausschuß,dem hohen Proviuzial-Landtage obige Nechuungru zur Dechargirung
zu empfehlen.

Die Haupt-Geldrechnung, welche die Endresultate der Spezial - Geldrechnung über
Landwirthschaft und Viehstandsnutzung mit enthält, schließt ab: mit einer Ist-Einnahme von
35 730 M. 99 Pf. und einer Ist-Ausgabe im Betrage von gleicher Höhe.

Einnahme- und Ausgabe-Nestesind nicht verblieben.
Landtags -Marsch all: Es ist der Antrag auf Dechargirnng gestellt. Wenn lein

Widerspruch erfolgt — icb konstatire, daß keiner erfolgt — fo erkläre ich die Decharge für ertheilt.
Es folgt das Referat des III. Ausschusses, betreffend den Spezial-Etat

der Proviuzial-Straßeuvrrwaltuug mit den 4 Unter-Etats >i. K. o. ä. für das
Etatsjahr vom 1. April 1884 bis 31. März 1885. Referent ist der Herr Abgeordnete
Freiherr von Gerde.

Referent Abgeordneter Freiherr von Eerde: Meine Herren! Ich habe die Ehre, Ihnen
das Referat des III. Ausschussesüber den Spezial-Etat der Provinzinl-Strahcnuenualtung mit
seinen 4 Unter-Etats ». 1>.«. und <1. — dieselben sind neu, ich werde Ihnen dies auseinandersetzen ^-
für das Etatsjahr vom 1. April 1884 bis 31. März 1885 vorzutragen. Früher bestand uämlich
uur ein Uuter-Etat, das war derjenige über den Rebeufouds der Stmßenverwaltung zur Unter¬
stützung der Wittwen von Pruvinzial-Straßenaufsehenl und Wärtern; jetzt sind noch 3 Unter-Etats
hinzugefügt wordeu. Der Haupt-Etat umfaßt lediglich die gesammteu Einnahmen uud Ausgaben
der Straßenverwaltung; dann kommt ein Unter-Etat, welcherdie Verwaltung und Unterhaltung
der Provinzialstraßen betrifft, zweitens ein solcher über die Verwendung des Fonds zu Provinzial-
straßen-Neu- und Umbauteu, sowie zur Zahlung von Ehaussee-Neubnuprämieufür Kuuststmsieu,
drittens ein besondererEtat über die Verwendung des Fonds zur Unterstützuugdes Kreis- und
Kommunnl-Wegebmirs,und endlich viertens der bereits erwähnte Etat über die Unterstützungder
Wittwen von Straßenanfsehern. Mit dieser Aenderung in der Etatsaufstelluug ist der Ausschuß
einverstanden, nnd hat er nicht geglaubt eiueu besondere,« Antrag an den Prouinzial-Landtng auf
Genehmigung dieser Aenderung stellen zu sollen, iudcm dieselbe mir eine richtigere geschäftliche
Anordnung uud fomit eigentlichSache des Verwaltungsraths ist.

Ueber den Etat selbst erlaube ich mir zn bemerken, daß derselbe einen recht hübschen
Erfolg ausweist, er spart 433 233 M; nur wollen hoffen, daß dieser schöne Erfolg später noch
schöner werde; (Heiterkeit!) denn in diesem Etat sind ja die meisten Ersparnisse zu machen. —
Es ist uur schlimm, daß die hier gemachtenErsparnisse nicht in ihrem ganzen Betrage zur
Verminderung der Provinzml-Umlage dienen könneil, letztere vielmehr nur auf 300 000 M. sich
belaufeu foll. Die Straßeuverwaltung ist also uicht schuld daran, wenn die Provinzialstener nicht
noch mehr heruntergesetztwerden kann.

Die Etats hat der Ausschuß eiuer eingehenden Prüfung uud Aemthuug uuterzogeu,
sowie alle Positionen, die in denselbenenthalten sind, als zutreffend und durchaus uothwendig
erachtet, sonach zu denselbenkeine Bemerkung weiter zu machen. Ich erlaube nur daher, nach
diesen Erklärungen Ihnen das Referat vorzutragen

„Der vorgelegte Etat wurde mit seinen vier Unter-Etats einer eingehendenBerathung
und Prüfung unterzogen, bei welcher fämmtliche vorgeschlagenenPositionen der Einnahme und
Ailsgabe als^ uothwendig uud zutreffend sich ergaben. Der III. Ausschuß beehrt sich daher, dein
hohen Provinzial-Landtage:

1. den Spezial-Etat der Prouiuzialstraheil-Verwaltuilg mit einer Einnahme von
4 623 000 M. und einer gleichen Ausgabe,
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2. den Unter-Etat il für die Verwaltung und Unterhaltung der Prouinzialsträßen in
Einnahme von 4 278 000 Hl. und in derselbenAusgabe,

3. den Unter-Etat I, für die Verwendnng des Fonds zu Provinzialstraßen-Neu- uud
Umbauten, fuwie zur Zahlung von Ehaussee-Neubauprämieufür Kunststraßen in
balllncircnder Einnahme und Ausgabe von 212 000 M.,

4. deu Unter-Etat o für die Verwendung des Fonds zur Unterstützungdes Kreis- und
Kommunal-Wegebaues mit einer Einnahme von 252 000 M. und einer Ausgabe in
gleichem Betrage,

5. deu Unter-Etat ä über deu Nebenfonds der Straßenverwaltung zur Unterstützungder
Wittwen von Proviiizialstraßen-Aufsehern uud Wärtern in Einnahme und Ausgabe
von 27 210 M.

znr Feststellungfür das Etatsjahr vom 1. April 1884 bis 31. März 1885 zu unterbreiten.
Landtags-Marschall: Ich stelle zunächst diesen Antrag des Ausschusses zur Diskussion,

Das Wort hat der Herr AbgeordneteEonze.
Abgeordneter Eonze: Da sowohl im Allgemeinenwie im Einzelnen der Ausschuß keine

Aenderung au den von dein Prouinzial - Verwaltnngsrath vorgeschlagenenEtats vorgenommen
hat, so erlaube ich mir den Antrag, auch diesen Etat der Provinzialstraßen-Venvaltung sn liloo
annehmen zu wollen.

Landtags- Marschall: Es ist der Antrag auf en Kino-Annahmegestellt. Ich frage,
ob hiergegen Widerspruch erfolgt, nnd ob Jemand zn diesem Antrage das Wort nehmen will. —
Da dies nicht geschieht, so schließe ich die Diskussion und bitte diejenigen, die gegen die «n dloc-
Annahme sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Ich erkläre die sämmtlichenEtats, wie sie hier vorliegen, für oil 1)1o« angenommen.
Referent Abgeordneter Freiherr von Eerde: Ich habe hier noch einen Punkt zu

erwähnen. Bei Behandlung des vorbezeichnetenUnter-Etats «,. wnrde nämlich bei Kap. I.
Titel 2 znr Sprache gebracht, daß diejenigen Provinzialstraßen, welche von Lokomotivenund
namentlich von solchen Lokomotivenbefahren werden, welche keine (Wter- und Lastzüge befördern,
infofern eine größere Beschädigung erlitte», als der für das Fuhrwerk übrig bleibendeStraßen¬
damm einer stärkeren Abnutzung unterliege, somit größere Unterhaltnngskosten bedingen würde,
als vordem. Es wurde dies deshalb hervorgehoben,um eiue thatsächlicheFeststelluughierüber zu
erhalte,,, damit, wenn eine erheblich größere Abnutzung der Straßen als früher sich heraus¬
stellen würde, die Prouinzial - Verwaltung eventuell künftig, wenn neue derartige Konzessionen
ertheilt würden, andere Bedingungen mit den Unternehmern feststellenkönne. Es wird daher
seitens des Ausschussesder Antrag gestellt, daß dem nächstenProvinzial - Landtag eine spezielle
Aufstellungüber die seitherige,, Unterhaltungskostenderjenigen Straßenstrecken, auf denen Lokomo¬
tiven sich bewegen,gemachtwerden möge.

Landtags-Marschall: Ich stelle diesen Antrag des III. Ausschusses zur Diskussion. —
Es meldet sich Niemand zum Wort, ich schließe die Diskussiou und bitte diejenigen, welche gegen
diesen Antrag sind, sich zu erhebe,,. (Es erhebt sich Niemaud.)

Der Antrag ist einstimmig angenommen.
Wir kommenzum Referat des I. Ausschusses, betreffend die Bestimmung

einerMinimalhöhe für die ans der Provinzial-Hülfskaffe an Privatpersonen
n gewährenden Darlehen. Referent ist der Herr AbgeordneteDietze.
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Referent AbgeordneterDietze: Meine Herren! Nach dem ß. 9 des Statuts der Provinzial-
Hülfskassc aä «., l^ und ^. können städtische nnd ländliche Grundbesitzer, sowie Unternehmer
nützlicherGewerbeanlngenzn den dort angegebenen Zwecken Darlehen aus der Hülfskasseerhalte».
Es hat sich dabei in der Praxis herausgestellt, daß so minime Summen gefordert werden, daß
sich der Werth der dafür gestcllteuSicherheiten kaum ermitteln ließ. Aus diesen: Grunde hat
der ProVinzilll-Verwllltnngsrathbei den: Provinzial-Landtage den Antrag gestellt, für uuküudbare
Darlehen, die ans der Hülfskasseentnommen werden, als Minimalsumme 5000 M. festzustellen.
Der I. Ansschnß hat diese Angelegenheit geprüft uud hat sich den: Antrage des Promnzial-
Nerwaltuugsraths angeschlossen. Das Referat lautet:

„Der I. Ausschuß hat bei Berathung der Vorlage sich aus deu vorgebrachtenGründen
dem Antrage des Provinzial-Verwaltungsrathes mir anschließenkönnen und beehrt sich seinerseits
den: hohe,: Prouinzial-Lcmdtage den Antrag: „daß die Miuimalhöhe für die aus der Hülfskasse
gegen Amortisation an Privatpersonen (unkündbar) zu gewährendenDarlehen bis auf Weiteres
auf 5000 M. fixirt werde" zur Annahme zn empfehlen."

In: Ausschuß ist dabei »och zur Sprache gekommen, daß diejenige«:Darlehnssncher,
welche kleine Summen anfzuuehmen wünschen, Darlehen aus deu Naiffeifen'schenlassen nud
anderen Institute,: crbalten, also Befriedigung finden können. In: Namen des I. Ausschusses
beehre ich mich den Antrag zu stellen: hoher Provinzial - Landtag wolle diesen Antrag
genehmigen.

Land tags-Marsch all: Ich stelle diesen Antrag znr Diskussion. — (5s meldet sich
Niemand znn: Wort. Ich schließe die Diskussion nud stelle deu Antrag des Ausschusseszur
Nbstimmuug. Ich bitte diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben. — Es erhebt sich Niemand,
der Antrag des Ausschusses ist genehmigt.

Der unchste Gegenstand ist das Neferat des I. Ausschusses, betreffeud
Dechargiruug der Nechuuug über deu Irreuanstalts-Amortifations- uud
Berziusuugsfouds pro 1881/82. Referent ist der Herr AbgeordneteCroou.

Nefereut Abgeordneter Eroon: Meine Herren! Ich habe die Ehre, Ihnen das Neferat
des I. Ausschusses, betreffeud die Dechargiruugder Nechuuug über deu Irren-Anstalts-Amortisatious-
und Verzinsuugsfonds pro 1881/82 zu verlese»::

„Der I. Ausschuß hat die iustanzenmäßig vor- und superrevidirte Nechuuug über den
Irren-Austalts-Amortisations- und Verzinsnngsfonds pro 1881/82 einer nochmaligen Nevision
uuterzogen.

Da sich hierbei keinerleiAnstände ergeben haben, so crlanbt sich der I. Ausschuß, dem
hohen Provinzial-Laudtage die Rechnung znr Dechargirnng zu empfehlen.

Die Rechnung schließt ab:
mit einer Einnähn« von ........ 676 703 M. 74 Pf.

„ „ Ausgabe „ ........ 546114 „ 86 „

mit einem Bestaube von ........ 130 588 M. 88 Pf.
Außerdem weist die Rechnung die in 1881/82 bis zum 9. Mai 1882 eingelöstenund

untern: 12. Juli l882 uerbraunten Obligationen von 98 700 M. durchlaufeudiu Eiuuahme uud
Ausgabe uach.

46



362

Die Obligationenanleihe der Nheinprovinz zum Zwecke der Reorganisation der Irrenpflege
beträgt

2 000 000 Thaler und
1500 000 „^

zusammen . . 3 500 000 Thaler oder 10 500 000 M.
davon sind bis incl. 1881/82 amortisirt......... - 1185 900 „
also bleiben ultimo 1881/82 resp, an: 9. Mai 1882, da die bis zu

diesem Tage eingelösten Obligationen pro 1881/82 verrechnetsind, noch zu tilgen 9 314 100 M.
Landtags-Marschall: Es ist der Antrag auf Ertheilnng der Decharge gestellt. Wenn

kein Widerspruch erfolgt ich konstatire, daß kein solcher erfolgt — erkläre ich die Decharge
hiermit für ertheilt.

Wir kommenzum Referat des I. Ausschusses, betreffend das Gesuch des
Rheinisch-Westfälischen Feuerwehr-Verbandes zu Vochnm um Gewährung
eines Iahreszuschusses von 1500 M. aus provinziellen Mitteln zu Zwecken
des Vereins. Referent ist der Herr AbgeordneteTroost.

Referent Abgeordneter Troost: Meine Herren! Ich darf annehmen, daß Ihnen das
Referat des Proviuzial-Verwaltungsraths, das Ihnen nnter I. 2?. vorliegt, feinem Inhalte nach
bekannt ist, oder wünschenSie vielleicht,daß ich es Ihnen verlese? (Stimmen: Rein.)

„Referat des I. Ausfchusses,betreffend das Gesuchdes Rheinisch-Westfälischen Fenerwehr-
verbanoes zu Bochum um Gewährung eines Iahreszuschusses von 1500 M. aus provinziellen
Mitteln zu Zwecken des Vereins.

Räch eingehender Prüfung des in den, Referate des Provinzial-Verwaltungsraths Nr. 2?
näher bezeichneten Gesuches des Rheinisch-Westfälischen Feuerwehrverbandes hat der I. Ausschuß
sich den demselbenentgegenstehendenAusführungen des Verwaltungsrathes fowohl, wie des Herrn
Provinzial-Fener-Socictäts-Direktors nur auschließen tonnen. Dementsprechend beehrt sich der
I. Ausschuß bei dem hohen Landtage zu beantragen:

Das Gesuch um Bewilligung eines Zuschusses von l500 M. aus Provinzialmitteln
nicht berücksichtigen zu wollen."

Laudtags-Mar schall: Es ist der Antrag auf Nichtberücksichtigungdes Gesuches
gestellt. Ich eröffne über diefen Antrag des Ausschussesdie Diskussion. — Es meldet sich
Niemand zum Wort. Ich schließe die Diskussion und bringe den Antrag zur Abstimmung. Ich
bitte diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben. (Geschieht.)

Der Antrag des Ausfchusses ist angenommen.
Wir kommen zum Referat des I. Ausfchusses, betreffend die Dechargirung

der Rechnung über die Viehentschädigungs-Fonds pro 1881/82. Referent ist Herr
Freiherr von Diergardt.

Referent Freiherr von Diergardt: Das Referat des I. Allsschusses,betreffend die
Dechargirung der Rechnung über die Vieh-Entschädigungsfondspro 1881/82 lautet, wie folgt:

„Der 1. Ausschuß hat iu Erlediguug des ihm gewordenen Auftrages die iustauzenmäßig
vor- lind snperrevidirteRechnuug über die Vieh-Entschädigungsfoudspro 1881/82 einer nochmaligen
Prüfung unterzogen.

Da sich hierbei keine Allstände ergeben haben, erlaubt sich der I. Ausschlißdein hohen
Provinzial-Landtage obige Rechnung zur Dechargiruug zu empfehlen.
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Die Rechnung schließt ab:

a. Pferde-Entschädigungsfonds:
mit einer Einnahme von .... 71082 M. 52 Pf.

„ „ Ausgabe von.....9 2657 „ 16 „
mit einem Vorschuß von .....21 574 M. 64 Pf.

K. Rindvieh-Entschädigungsfonds:
mit einer Einnahme von .... 263244 M. 33 Pf.

„ Ansgabe von .....209631 „ 06 „
mit einem Vaarbestande von , . . 53 613 M. 27 Pf.

„ „ Kapitalbestand von . . . 200 709 „ — „
(4°/uiger Depositenscheine der RheinischenProvinzial-Hülfskasse).

Der Vorschuß »ud «, sowie der Baar- und Kapital-Bestand sud d sind in der Rechnung
pro 1882/83 »achzuweisen. Einnahme- und Nusgaberrste sind nicht verblieben.

Landtags-Marschall: Es ist der Antrag auf Dechargirung diefer Rechnung gestellt.
Wenn kein Widerspruch erfolgt — ich konstatire, daß kein solcher erfolgt — erkläre ich die
Decharge für ertheilt.

Wir kommen zum letzten Punkt unserer Tagesordnung: Referat des I. Ausschusses,
betreffend den Etat für die Verwaltung des Rittergutes Desdorf für das
Gtatsjahr vom 1. April 1884 bis 31. März 1885. Referent ist der Herr Abgeordnete
Freiherr von Eynatten.

Referent Abgeordneter Freiherr von Eynatten: Der Etat von Desdorf umfaßt nur
die eine Position, die Pacht von 5100 M., welche 2 Jahre noch asservirt werden soll, um dann
im Jahre 1886 das Gut seiner endlichen Bestimmuug zu übergeben. Der Ausschuß beautragt,
den Etat zu genehmigen.

Landtags-Marschall: Es ist der Antrag auf Genehmigung des Etats gestellt worden.
Ich eröffne über diesen Antrag die Diskussion. — Es meldet sich Niemand zum Wort. Ich
schließe die Diskussion und bringe den Antrag zur Abstimmung. Ich bitte diejenigen, die dagegen
sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.) Der Antrag ist einstimmig angenommen.

Meine Herren! Hiermit ist uusere Tagesordnung für heute erledigt.
Zunächst, meine Herren, würden, wie ich Ihnen fchon gesagt habe, morgen noch die

Ausschüssesämmtlich tagen, um womöglich noch alle ausstehendenReferate fertigzustellen. Am
Freitag würden wir dann um 3^ Uhr Nachmittags Plenar-Sitzung halten. —

Die heutige Sitzung ist geschlossen.
(Schluß der Sitzung 1'/^ Uhr.)

,!<!>
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Sechste Sitzung
im Ständehause zu Düsseldorf, am Freitag den 7. Dezember 1883.

Beginn: 3> Uhr Nachmittags.

Tagesordnung:

1. Referat zu dem auf Seite 16 des Verwaltuugs-Nerichts pro 1882/83 gestellten
Autrage des Prouiuzial-Verwaltungsraths, deu pro 1882/83 in Folge Nednzirnng
der Provinzial-Umlage eutstaudeueu Ausfall von 225 670 M. 61 Pf. definitiv aus
der Krcisrente zu deckeu. (Nr. 1 und 2 der Drucksacheu.)

Referent: Abgeordneter Dietze.
2. Referat über den Spezial-Etat für die Verwaltung der Fonds zur (Bewährung von

Entschädigungeil für auf polizeilicheAnordnung getödtcics Rindvieh, Pferde ?c.
(Nr. 72 der Druckfachen.)

Referent: AbgeordneterWolters.
3. Referat, betreffend den Rekurs des Stener-Empfängcrs Zingsem zu M.-Oladbach

wegen Nichtgcwähruug einer Tantieme im Betrage vou 93 M. 54 Pf. (Nr. 26
der Druckfacheu.)

Referent: AbgeordneterTroost.
4. Referat, betreffend die Decharge der Landarmen-Rechnuugpro 1880. (L. M. 31.)

Referent: Abgeordneter Freiherr von Boeselager.
5. Referat, betreffend den Spezial-Etat über die Unterstützung milder Stiftungen,

Rettungs-, Idioten- und anderer Anstalten für das Etatsjahr vom 1. April 1884
bis 31. März 1885. (Nr. III. 40. der Drucksacheu.)

Refereut: Abgeordneter Bonniger.
6. Referat, betreffend den Spezial-Etat über die Kosten der Unterbringung und des

Unterhalts katholischer Epileptiker aus der Nheinproviuz für das Etatsjahr vom
1. April 1884 bis 31. März 1885. (Nr. III. 41. der Drucksachen.)

Referent: Abgeordneter Hoffstadt.
7. Referat, betreffend Ersetzung eines Vorschussesaus dem Ausstellungsfonds durch

den zur Disposition der Prouinzialftäude stehenden Zinsgewiun der Proviuzial-
Hülfstasse. (Nr. III. 45. der Druckfachen.)

Referent: AbgeordneterHoffsüinnrer.
8. Referat, betreffend den Spczial-Etnt der Proviuzial-Arbeitsaustalt zu Branweiler für

das Etatsjahr vom 1. April 1884 bis 31. März 1885. (Nr. III. 35.)
Referent: Abgeordneter Seul.

0. Referat, betreffeud die Vergrößerung der Proviuzial-Arbeitsaustalt in Brauweiler.
(Nr. III. 46. der Drucksacheu.)

Referent: Abgeordneter Seul.
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10. Referat, betreffenddie Errichtung einer Gasfabrik für die Arbeitsanstalt in Brauweiler
(Nr. III. 48. der Drucksachen.)

Referent: Abgeordneter Seul.

11. Referat, betreffend die Anfertigung von zwei Millionen Stück Ziegelsteinen zur
Verwendungbei den in der Arbcitsanstalt Brauweiler projektirtenNeu- und Umbauten.
(Nr. III. 47. der Drucksachen.)

Referent: Abgeordneter Seul.

12. Referat, betreffend Dechargirnng der Rechnung der Landarmcn-Verwaltung pro
1881/82. (L. M. 153.)

Referent: Abgeordneter Hoffstadt.
13. Referat, betreffendDechargirnng der Rechnungen über da« Taubstnmmenwesender

Rheinprovinz. (L. M. 58.)
Referent: Abgeordneter Weidt.

14. Referat, betreffend Dechargirnng der Rechnungen über die Polizeistrafgclder-Fonds
und den Ehrcnbreitsteiner allgemeine!, Armenfonds pro 1880 und 1881/82
(L. M. 32.)

Referent: Abgeordneter Freiherr oon Fürstenberg-Gimboru.
15. Referat, betreffend die Petition von Niersbeerbten der GemeindenWetten und Vcert

über die Veriuendnug der vom 27. Provinzial-Landtage ihnen bewilligten Beihülfe
zu den Nicrsräumnngskosten. (L. M. 139.)

Referent: AbgeordneterGraf von Hoensbroech.
16. Referat, betreffend die Petition des Landrathes des Kreises Vernkastel nm Unter-

stütznngzur Förderuug der Korbweidcuknltlirin den Hochwald-Gemeindendes Kreises
Nrrukastel. (L. M. 137.)

Referent: Abgeordneter Wolters.
17. Referat zu der Petitiou des Landrathes des Kreises Bernlastel nm Beihülfe ans

Provinzialfonds zur Anlage von Wasserleitungen in den Gemeinden Rhauueu,
Hunolstein und Morscheid-Riedenburg. (L. M. l40.)

Referent: Abgeordneter Wolters.
18. Referat zu der Petition des RheinischenNauernuereins, betreffend Entschädigungfür

die an Milzbrand fallenden Thiere. (L. M. 121.)
Referent: Abgeordneter Wolters.

19. Referat, betreffend die Uebernahme der Knnststrahe Ze!I-Altlav-Würnch in den
Provinzialstmßen-Verband. (L. M. 134.)

Referent: Abgeordneter Nautenstrauch.
20. Referat, betreffend die Petition der Bürgermeister von Vnir nnd Golzheim in

Angelegenheitder Uebernahmeder Bnir-GolzheimerPränüenstrnße auf den Prouinzial-
straßenfonds. (L. M. 129.)

Referent: Abgeordneter Freiherr oon Spies-Vüllesheim.
21. Referat, betreffend den vom Prouinzial-Verwaltungsmthc nnter Nr. V. 93. der

Drucksachenvorgelegten Antrag auf Uebernahme der Prämienstraße von Verschlag
nach Meinerzhagen auf den Provinzialstmßenfonds. (Nr. V. 93. der Druckfachen.)

Referent: Abgeordneter Freiherr von Fürstcnoerg-Heiligenhouen.
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22. Referat, betreffend 1. den Etat für die Verwaltung der Angelegenheitender niederen
landwirthfchaftlichenSchulen, sowie für die Unterstützung sonstiger landwirthschaft-
licher Zwecke für das Etatsjahr vom 1. April 1884 bis 31. März 1885 und

2. den — auf diesen Etat Bezug habenden — Antrag des Freiherrn von Lo«
und (Genossen,betreffend die Bewilligung eines jährlichen Zuschusses vou 3000 M.
für die Versuchsstationdes RheinischenBauernvereins zu Kempen aus provinziellen
Mitteln für die Jahre 1884/85 und 1885/86. (L. M. 70 und 47.)

Referent: Abgeordneter Freiherr von Eynatten.
23. Referat, betreffend die Dechargirnng der Geld- und Natnralienrechnungen der ehe¬

maligen Provinzilll-Irrenanstalt Siegburg pro 1879, 1880 und 1881/82. (L. M. 64.)
Referent: Abgeordneter Weidt.

24. Referat, betreffendDechargiruug der Geld- und Naturalienrcchnungcn der Provinzial-
Irrmanstalt zu Grafenberg pro 1880. (L. M. 65.)

Referent: Abgeordneter Weidt.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Die Sitzung ist eröffnet. Wir beginnen mit
Verlesung des Protokolles der vorigen Sitzung. (Das Protokoll wird verlesen.)

Ist gegen die Fassung des Protokolles etwas zu erinnern? — Da dies nicht der Fall
ist, so erkläre ich das Protokoll für genehmigt.

Ehe wir in die Tagesordnung der heutigen Sitzung eintreten, habe ich Ihnen zunächst
die Mittheilung zu machen, daß mir Fürst zu Hohensolms - Lich in einein Priuatbrief mitgetheilt
hat, daß er in Folge einer Verwundung am Fnße verhindert ist, an unseren Sitznngen teilzu¬
nehmen, und daß er sciu Bedauern hierüber ausspricht. Er wird vor 3 Wochen nicht geheilt
sein, kann also nicht mehr erscheinen.

Sodnnn habe ich in der Plenar - Sitzung vom 29. November eine Petition des Bürger¬
meisters von Vroich, betreffenddie Straßenbahn von Monning nach Duisburg znr Erledigung an
den Provinzial - Verwaltnngsrath verwiesen. Wegen der Kürze der Zeit nnd wegen der vielen
Ausschuß-uud Plenar-Sitznngen konnte der Verwaltungsrath nicht zusanunenberufru werden. Ich
habe nunmehr diese Petition, um die Sache zur Erledigung zn bringen, an den III. Ausschuß
verwiese», ohue daß der Provinzial - Verwaltungsrath sein Votum abgegebenhat. — Das Wort
hat der Herr AbgeordneteFreiherr von Eerde.

Abgeordnete Freiherr von Eerde: Der III. Ansschnß hat hente schon über diese
Petition Beschluß gefaßt.

Landtags-Marschall: Ich weiß es wohl; ich hatte die Petition im Plenum dem
Verwaltnngsrath überwiesen und gebe nnr die Notiz, daß ich sie jetzt an den III. Allsschuh
verwiesenhabe. Ich habe dies in der Plenar-Sitznng 'loch nicht mitgetheilt.

Sodanil liegt mir eine Petition voll Seiten des Kaplans Leopold Hcnrichs zu
Wachtendonkvor, welcher eine historische Schrift „NiederrheinischerGeschichtsfreuud" herausgibt
und au den Landtag das Gesuch richtet, ihm eine einmalige Unterstützung von 300 Thaler zu
bewilligen, da sein NiederrheinischerGeschichtsfreuudzwar allgemeine Anerkennung finde, aber
noch nicht genug Abonnenten besitze. Meine Herren, wie Sie wissen, ist Mittwoch der letzte
Termin zur Annahme von Anträgeil uud Petitioueu gewesen; diese Petition ist mir aber erst
am Donnerstag zugestellt worden; die gestelltePräklnsiufrist ist also abgelaufen. Ich werde den
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Herrn Kaplau benachrichtigenlasse», daß seine Petition zu spät eingegangenist nnd in Folge
dessen nicht mehr behandelt werden kann.

Wir treteil nunmehr in die Tagesordnung ein. Der I. Gegenstand der Tagesordnung
ist das Referat des I. Ausschusses zu dem ans Seite 16 des Verwaltungs-
Nerichts pro 1882/83 gestellten Autrage des Provinzial-Verwaltnugsrathes,
den pro 1882/83 in Folge Reduzirnng der Provinzial-Umlage entstandenen
Ausfall von 225670 M. 61 Pf. definitiv aus der Kreisrente zn decken. Referent
ist der Herr AbgeordneteDietze.

Referent Abgeordneter Dietze: Meine Herreu! Als ich die Ehre hatte, Ihnen das
Referat über den Vcrwaltungs-Ncricht für das Jahr 1882 vorzutragen, habe ich Ihucu gleich¬
zeitig mitgetheilt, daß der I. Ausschuß sich über einen Antrag des Provinzial-Verwaltungsraths
uuch nicht schlüssig gemacht hatte, ans dein .Preisfonds die vorschußweiseentnommene Snmme
von 225 670 M. nunmehr defiuitiv zn entnehmen. Ich beehre mich nunmehr, das Referat des
I. Ausschusses zu verlesen. Dasselbige lautet wie folgt:

„Der 27. Nheinifche Prouinzinl-Laudtag hat bei Vernthnug des Haupt-Etats pro 1882/84
beschlossen, den in Folge Reduzirnug der Provinzial-Umlage sich ergebenden rechnnngsmüßigen
Ausfall bis zur Höhe vou 300 000 M. jährlich vorschußweise aus der Kreisreute zu eutuehme».
In Folge dessen ist der pro 1882/83 entstandene Ausfall mit 225 670 M. 61 Pf. durch den
Kreisfonds vorschnßweise gedeckt worden. Der Provinzial - Verwaltnngsrath stellt nun im
Verwaltnngs-Verichte pro 1882/83 den Antrag, jene vorschußweise entnommeneSnmme Mangels
auderweiter disponibler Mittel ans Grund des tz. 26 des Gesetzes vom 8. Inli 1875 definitiv
dem Kreisfonds zu eutnehmen.

Der Vertheilung der Provinzial-Umlage pro 1883/84 liegt die Ist-Einnahme an direkten
Staatssteuern pro 1881/82 zu Grnnde. An dem Ausfall pro 1882/83 von rnnd 226 000 M.,
aufgebracht im Wege der Umlage nach Maßgabe dieser Ist-Einnahme an direkten Staatssteurr»,
würden partizipiren:

a. die 9 Stadtkreise resp, kreiseximirtenStädte:
Crefeld mit einer Ist-Einnahme an direkten Staatssteneru von 46? 000 M.
Duisburg „ „ „ „ " " "

,,

246 000
366 000
765 000

Essen
Düsseldorf „ ,.....
Elberfeld „ „ „ „ » " " ^ """«n^ > " " „ 584 000Aarinen „ „ „ „ " " "
Köln " 2 337 000
Trier
Aachen

17? 000
841000

«. ^ . ^^,.«'^N l?ii>nabiue vou . 6 475 000 M. mit 69 232 M.
also bei einer Gesmnmt-Steuer-^st ^mnayme vou . .

li. die 68 Laudkreise(Wetzlar ausgeschlossen) bei einer
Gesllmmt-Steuer-Ist-Eiunahme vou

14 662 000 „ „ 156 768

Summe . . 21137 000M. mit 226 000 M.
Steuer. Unüage.

Da die Stadtkreise an den. Kreisfonds keinen Antheil haben, fo würde ihnen zum
Nachtheil der Landkreise ein Vortheil von 69 232 M. zugeführt werden, weun znr Deckuugdes
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Ausfalls pro 1882/83 der Betrag von rund 226 000 M. definitiv ans dein Kreiöfondö
entnonnncn würde.

Der Stand des Preisfonds ist indessen ziemlich hoch. Wie Seite 16 des Verwaltnngs-
Bcrichts pro 1882 dargelegt, betrug derselbe beim Final-Abschlussedes Rechnungsjahres 1882/83:
4 087 385 M. 98 Pf. Diese Summe setzt sich zusammeuwie folgt:
a. 4°/oige Depositenscheine der RheinischenProviuzilll-Hülfskasse . . . 3168 015 M. 3? Pf.
1>. 2"/„ige Schuldverschreibungenvon Rothstandskreiscn ....... 393 700 „ — „
c zinslose Forderung an die Central-Kassenverwaltung(Ansfallpro 1882/88) 225 670 „ 61 „

Smnme wie oben . . 4 087 385 M. 98 Pf.
Nach definitiver Entnahme der Summe von 225 670 M. 61 Pf. aus dem Kreisfonds

würde der Stand des letzterenbeim Final-Abschlusse1882/83 sich noch ans 3 861 715 M. 3? Pf.
beziffern.

Mit Rücksichtauf diesen nicht mehr unbedeuteudeuStand des Kreisfonds nnd ans den
Wortlaut des §. 26 des Gesetzesvom 8. Juli 1875, sowie in Crwägung, daß eine Supplementär,
Umlage dem Streben, die provinzialständische Selbstverwaltung mehr uud mehr populär zu
macheu, keiucswegs förderlich sein kaun; in fernerer Erwägung, daß der 28. Prouinzinl-Landtag
aus dem angesammeltenFonds der Kreisrente den: Meliorationsfonds bereits 300 000 M. definitiv
überwiesen hat, diese Summe aber vorwiegend den Interessen der ländlichen Beuölternng dient,
beehrt sich der I. Ausschuß im Anschlüssean sein Referat vom 29. Rovember cr. zu den Ver¬
waltung - Berichten des Provinzial-Berwaltungsmthes pro l881/82 und 1882/83 dem hohen
Provinzial-Landtage vorzuschlagen, den Antrag des Provinzial-Verwaltungsrathes auf Seite 16
des Verwaltuugs-Berichtes pro 1882/83, also lautend:

„Der Proviuzial-Laudtag wolle auf Grund des H. 26 des Gesetzes vom 8. Juli 1875
beschließen,die znr Decknng des bei der Central-Kasseuverwaltuug pro 1882/83
entstandenen Defizits ans dem Kreisfouds vorschußweise entnommene Summe
von 225 670 M. 61 Pf. definitiv aus dem Preisfonds zn entnehmen",

nnter der Bedingung zn genehmigen, daß aus dieser definitiven Entnahme der Summe von
225 670 M. 61 Pf. aus dein Kreisfonds kein Präjudiz geschaffenwerde, deu Kreisfouds zu
ähulichen Nerwcnduugcu für die künftige» Jahre theilweisein den Etat einzustellen.

Landtags- Marsch all: Ueber diesen Antrag des I. Ausschusseseröffne ich hiermit
die Diskussion. — Der Herr AbgeordneteConze hat das Wort.

Abgeordneter Conze: Meine Herren! Ich bin sehr erstaunt, daß Riemand sich zmn
Worte meldet in einer Angelegenheit,bei der in der That die Kreise sehr lebhaft interessirt sind.
Wenn auch als «a^tatio bLiiLvolontilio hier mitgetheilt worden ist, daß aus diesen: einzelnen
Falle kein Präjudiz geschaffeuwerde, so biu ich doch der Meiuuug, daß die Summe, die uns
eben genannt worden ist, wenn ich richtig verstanden habe, 69 000 M, die dabei den erimirten
Städten zn Gute kommt, doch werth ist, hier einmal diskutirt zu werden. Wir haben ja aller¬
dings an dieser Stelle aber bei einer anderen Gelegenheit ganz kürzlich gehört, daß das flache
Land sich des Wohlwollens der Sitze der Intelligenz versichert halten dürfe, da meine ich, daß
wir gerade in Bezug ans das Portemonnaie dieses Wohlwollen in Anspruch nehmen dürfen. Ich
weiß nicht, ob wir das Recht haben, zu Gnnsten der erimirten Städte, der große,: Städte, hier
auf eine solche Summe auf Kosten der Kreise, des flachen Landes, zu verzichte». Ich möchte mir
den Anlaß zu einer Diskussion geben, ich wünsche meine verehrten Herren Kollegen, die ländliche
Kreise zu vertreten haben, über den Fall zu hören; ich für meine Person „lochte doch bei allem



369

Wohlwollen für die großen Städte und bei aller Anerkennungder großen Intelligenz, die dort
anfgchiiuft sein soll, nicht ohne Weiteres eine solche Summe opfern. Wenn ein Weg gefunden
werden könnte, diese Summe den bctheiligten Kreiseil ans ihren Stcuerzetteln abzuschreiben,dann
habe ich gar nichts dagegen, daß die Summe definitiv ans dem Kreisfonds entnommen werde;
daß aber gleichzeitig eine entsprechende Snmme den eximirten Städten zu Gute komme, dafür
kann ich in der That bei allem Wohlwollen für die großen Städte einen Grund nicht einsehen.

Landtags- Marschall: Der Herr AbgeordneteFreiherr Felix von Luö hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr Felix von Loe: Meine Herren! Ich stimme mit dem Herrn

Vorredner in der Änfchanung vollständig überein. Ich glaube, daß wir gesetzlich zu einem
derartigen Beschluß berechtigt sind, und daß der Gegenstand, um den es sich handelt, einen
solchen Beschluß, ich möchte sagen, «x a«^u,n ot dnno motivirt. Nach dem Gesetz ist es gestattet,
die Mittel des Kreisfonds zu Zwecken wie die vorliegendenzn verwenden. Nun fragt es sich, ist
es in diesem Falle angezeigt, dies zu thuu, und ist es in Rücksicht auf deu Kreisfouds angezeigt,
es zu thun? Die Herren vom Prouinzial-Ncrwaltungsrath haben uns im Ausschusseausgeführt,
doch in einigeil Jahren der Preisfonds, wenn die Ansammlung der Zinsen in derselbenWeise
weiter geht, wie bisher, eine Snmme von 6 000 000 M. erreichenwird, die nach allen Berech¬
nungen, wenn die neue Krcisordnung kommensollte, ausreichen wird, die Bedürfnisse zu deckeu.
Das ist der pekuniäre Gesichtspunkt,der es uns gestattet, in dieser Beziehung so zn verfahren.
Was die Sache anbelangt, fo haben wir es mit einem Nothstande zn thnn, es ist der Nothstand
in den Ueberschwcmmnngübezirken und namentlich in der Eifel, der den Provinzial-Verwaltnngsrath
in der letzten Sitzung veranlaßt hat, die dahingehendenBeschlüsse zu fassen. Wir haben schon
in ähnlicher Weise Gelder aus dein Kreisfonds vorschußweisebewilligt. Wenn wir heute vor
der Frage stehen, ob wir über diese Summe deu Mantel der Liebe decken und den Städten
61000 M. (Stimmen: 69 000 M.) zu Gute kommenlassen sollen, so ist dies eben, glanbe ich,
dnrch den Gesichtspunktvollständig motiuirt, daß es sich um einen Nothstand gehandelt hat, nnd
durch die Rücksichtdarauf, daß iu ein paar Jahren der Fonds doch die Höhe erreicht haben
wird, durch welche er vollständig den Bedürfnissen genügt, zu denen er von der Staatsregiernng
uns überwiesen worden ist. Deshalb, glaube ich, sollten nur hier nicht zu minutiös rechnen.

Land tags-Marsch all: Der Herr AbgeordneteCourth hat das Wort.
Abgeordneter(5onrth: Meine Herren! Ich möchte Sie mich dringend bitten, dem Antrage

zuzustimmen. Die Berechtigung ist mir nicht zweifelhaft. Es geschieht anch den Kreisen kein
Wehe damit; denn es ist die Ueberweisnng znr Durchführung der Kreisordnung geschehen und
zugleichin dem Gesetze gesagt, daß die Rente bis zur Verwendung für ihre eigentliche Bestimmung
auch für allgemeine Provinzialzweckeeingestellt werden kann. Es fragt sich, meine Herren, ob
das hier am Platze ist. Ich habe mich fchon früher eingehend mit dieser Frage befaßt. Ich
habe vor einigen Jahren bereits den Antrag gestellt, fogar die ganze Kreisrente einzustellen, indem
nach den Ermittelungen, die nur geworden waren, damals schon das Kapital und die Rente
vollständig ausreichend waren, um die Durchführung der Kreisordnung zu sichern. Ich bitte Sie,
meine Herren, dabei zu bedenken, daß wir die Polizei-Verwaltung nicht durchzuführenhaben —
dieselbe ist bei uns örtlich — sondern daß es sich nnr um die Dotirung der Kreisausschüsse
handelt, wozu die jetzigen Fonds, namentlichbei weiteremAnsammeln, hinreichen. Auf der andern
Seite bitte ich zn berücksichtigen, daß das Geld bereits ausgegeben ist, und daß eine nachträgliche
Umlage gemacht werden müßte, um den Etat zu balanciren. Welche Unruhe das in alle Budgets
bringen würde, können Sie sich denken. Davon würden anch die Landkreise betroffen werden,
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denn es geht nicht an, daß diesen allein ein Betrag auf die Stenerzettel gutgeschriebenwürde.
Nur für allgemeineZwecke kann die Kreisrente eingestelltwerden.

Lauotags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter Dietze: Meine Herren! Ich will nur zwei Punkte ganz kurz

erwähnen. Das Letzte, was der Herr Vorredner gesagt hat, ist so absolut schlagend, das; ich
nicht glaube, daß es den Landkreisendarum zn thnn ist, wieder auf'?, Rene 156 768 M. umgelegt
zu sehen; die Differenz uon «9 000 M. ist für die großen Städte nicht fo bedeutend, daß
denselbensehr viel daran gelegen sein kann. Wenn ich weiter hinzufüge, daß die Kreisrente
setzt uugeführ au Kapitalbchand 4 000 000 M. besitzt, daß die jährliche Dotation 333 400 M.
aufmacht, daß also jährlich etwa ^2 Million dem Preisfonds an Dotation und Zinsen zuwächst,
daß endlich drittens keine anderen Mittel zur Verfügung stehen, als die Umlage, so glaube ich
doch, daß ec> besser ist, wir eutuehmen diese kleine Snmme, die vorschußweise bereits der Kreisrente
entnommen ist, jetzt derselbendefinitiv, um uicht in die Lage zu kommen, nachträglich eine nene
Stencrumlage für die Prouinz beschließen zn müssen,

Landtags-Marschall: Es hat Riemand mehr das Wort verlangt, die Sache scheint
hiermit erledigt zu sein, ich schließe die Diskussion. Ich werde den Antrag des Ausschusses zur
Abstimmung bringen. Wünschen Sie den Antrag noch einmal verlesen zu haben? (Stimmen:
Rein.) Ich bitte diejenigen, die gegen den Antrag des Ausschusses siud, sich zu erheben, (Es
erhebt sich Niemand.) Der Antrag ist einstimmig angenommen.

Wir kommen zum Referat des I. Ausschusses, über den Spezial-Etat für die
Verwaltung der Fonds zur Gewährung von Entschädigungen für auf polizeiliche
Anorduung gctödtetes Rindvieh, Pferde «. Referent ist der Herr Abgeordnete Woltcrs.

Referent Abgeordneter Wolters: „Referat des I. Ausschusses,über den Svezial-Etat
für die Verwaltung der Fonds zur Gewährung von Entschädigungenfür auf polizeiliche Anordnung
getödtetes Rindvieh, Pferde :e.

Der I. Ausschuß hat gegeu den seitens des Provinzial-Vernmltnngsrathes vorgelegten
Etat Einwendungen nicht zn erheben und beehrt sich dem hohen Landtage die Annahme des
bezeichneten Etats zu empfehlen."

Landtags-Marschall: Es ist seitens des I. Ausschussesdie Annahme dieses Etats
empfohlen. Wünschen Sie die einzelnen Positionen zu hören oder wünschen Sie on dloQ-Annahmc?
(Stimmen: on Klo«.)

Wenn kein Widerspruch erfolgt - ich koustatire, daß kciu Widersprucherfolgt — erkläre
ich den Etat für cn 1>1ac: genehmigt-

Wir kommenznm Referat des I. Ausschusses, betreffend deu Rekurs des
^tcuer-Empfäugers Zingsem zu M.-Gladbach wegeu Richtgewähruug eiuer
Tantieme im Betrage von 93 M. 54 Pf. Referent ist der Herr Abgeordnete Troost.

Referent Abgeordneter Troost: Meine Herren! Die Angelegenheitbetrifft den Ncknrs
des Eteuer-Empfäugerü Ziugsem wegen Nichtgemährung einer Tantieme und datirt noch aus
dem Jahre 1878. Dieselbe hat bereits mehrere Instanzen durchlaufen. Ich halte es für noth¬
wendig, Sie mit dem Referate des Provinzial-Verwaltungsraths über diese Angelegenheitbekannt
zu machcu. Dasselbe lautet:

„Die Direktion der RheinischenProvinzial-Feuer-Soeietät hat im Jahre 1878 mit der
Aktien-Gesellschaftfür Spinnerei und Weberei zu M.-Gladbach einen Immobilar-Versicherungs-
vertrag anf fünf Jahre abgeschlossen nnd dafür die sofort ganz zahlbare Prämie von 3115 M.
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erhöbe», ohne diesen Prämienbetrag durch die Hebeliste der Steuerkasse lanfcn zu lassen und ohne
dem Nekurreutcn die reglementsmäßige Tantieme hierfür im Betrage von 93 M. 15 Pf. zu
gewähren.

Derselbe hat sich hierdurch beschwert gefühlt, die Nachzahlungder entgangenen Tantieme
verlangt, und da sein Anspruch seitens der Direktion der RheinischenProuinzial-Fcuer-Soeietät
nicht anerkanntwurde, Beschwerde bei dem Provinzial-Nerwaltnngsrath geführt, welche dnrch Beschluß
vom 16/20. Mai 1882 verworfen wurde.

Hierauf hat er die Intervention des Herr«: Ober-Präsidenten der Nheinvrouinzangerufen,
welcher die Befchwerde für begründet erachtete,»voraufder Provinzial-Verwaltnngsrnth nochmals
in der Sitzung vom 4./6. Oktober 1882 über dieselbe verhandelte, jedoch den frühereu ablehnenden
Befcheidaufrecht erhielt.

Der Herr Ober-Präsident legte nunmehr die Sache den betreffenden Herren Nessort¬
ministern vor, welche indesseneine materielle Entscheidung nicht trafen, worauf der Herr Ober-
Präsident — anscheinendin Folge ihm zugegangenerhöherer Weisnng — dem Neknrrenten über¬
ließ, zunächstBeschwerde bei den: Prouinzinl-Landtage in Gemäßheit des ß. 104 des reuidirten
Reglements für die Pruuinzial-Feuer-Societät zu führeu.

Demzufolge ist eine au den Landtag gerichteteBeschwerde von dem p. Zingsem unter
dem 16. Mai 1883 bei dem Herrn Landtags-Marschall eingereicht worden, welcher dieselbe dem
Prouinzinl-Verwaltungsrathe überwiesen hat.

Letzterer hat unter dem 3./1. Juli 1883 beschlossen, die Beschwerde unter Aufrecht-
haltung der in den früheren Bescheiden zum AusdruckgelangtenAuffassungdem hohen Proviuzial-
Landtage zn unterbreiten.

Zur Motivirnng der Ansichtdes Provinzial-Verwaltnngsraths wird Folgendes bemerkt:
Nach §. 72 des reuidirten Reglements für die Prouinzial - Feuer - Societät haben, die

Steuer-Empfänger 2°/o beziehnngsweife 3°/u Tantieme „von der wirklichen Einnahme au Immobilar-
Versicherungsbeiträgen"zu erhalten.

Der Provinzial-Verwaltnngsrath ist mit der Feuer-Soeietäts-Direktion der Meinung, daß
den Steuer-Empfängern die Tantieme mir von denjenigen Beträgen znsteht, die sie thatsächlich
einziehen,und daß die Direktion einzelne Beträge nach ihren: Ermessen mich direkt erheben nud
dadurch die Steuer-Empfänger von den: Tantiemen-Bezug für diese Beträge ausschließenkann.

Der Beschwerdeführerhat seine gegenthciligeAnsicht iu einer nn die Direktion gerichteten
Eingabe von: 11. März 1882, auf welche er sich auch in seiner gegenwärtig vorliegenden Reknrs-
schrift bezicht nud welche- nebst den: zugehörigenBescheide der Direktion von: 19. April 1882
als Anlage ^ abschriftlich hier beigefügt wird, näher begründet. Die Ausführnngcu dieser
Eingabe haben jedoch den Provinzial-Verwaltnngsrath nicht von der Nichtigkeitder Auffassung
des Beschwerdeführerszu überzeugenvermocht.

Derselbe beehrt sich somit zu beantragen:
„Der hohe Prouinzial-Landtag wolle beschließen, den Rekurs als unbegründet zurück¬
zuweisen."

Es ist Nsauce, daß den Steuer-Einnehmern eine Hebeliste, überreicht wird, wonach sie
die Beiträge oder Prämien einziehen. Der Steuer-Empfänger Zingsem hat in seiner Hebeliste
diese Summe nicht aufgeführt bekommen,er hat sie also auch faktisch uicht erhoben und ist an
den: ganzen Geschäft ohne Betheiligung gewesen. Aus diesen: Grunde haben sich die verschiede!«,:
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Instanzen gegen eine Vergütung an denselben ausgesprochen. Dieser Ansicht hat sich auch der
I. Ausschluß angeschlossen, und ich beehre mich das Referat desselben vorzulesen:

„Der I. Ausschuß hat über den Rekurs des Steuer-Empfängers Zingsem zu M.-tUadbach
wegen Nichtgcwährungeiner Tantieme im Betrage uon 93 M. 45 Pf. von einer im Jahre 1878
in seinem Empfangsbezirk seitens der Societäts - Direktion erhobenen Versicherungs - Prämie
eingehendeBerathung gepflogen. Die Angelegenheithat bereits verschiedene Instanzen beschäftigt
lind ist bis dahin als ein unbegründeter Anspruch zurückgewiesen worden.

Auch der I. Ausschuß konnte nach einer vielseitigen Erörterung und Klarstellung der
einschlagendenVerhältnisse, insbesondere auch der rechtlichen, unter Zugrundelegung des tz. 72
des Feuer - Societäts - Reglements vom 1. September 1852 — die Ueberzeugungnicht gewinnen,
daß dem Rekurse des Steuer-Empfängers Zingsem beizustimmensei, und schließt sich daher den
Ansichtendes Provinzial-Nerwaltungsraths au, indem er sich beehrt, bei dem hohen Landtage zu
beantragen: den Rekurs des p. Zingsem als unbegründet zurückzuweisen.

Landtags-Marschall: Ich stelle den Antrag des I. Ausschusseszur Diskussion. -—
Da sich Niemand znm Wort meldet, so schließe ich dieselbe und bringe den Autrag zur Abstimmung.
Ich bitte diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Riemand.) Der Antrag
ist einstimmig angenommen.

Es folgt das Referat des II. Ausschusses, betreffend die Landarmen-
Rechuung pro 1880. Referent ist der Herr AbgeordneteFreiherr von Noeselnger. Da aber
Herr uou Voeselager nicht anwesend ist, so wird Herr Freiherr von Fürstenbcrg an seiner Stelle
das Referat verlesen.

Abgeordneter Freiherr von Fürstenberg - Oimborn: „Referat des II. Ausschusses,
betreffend die Landarmen-Rechnung pro 1880. Nachdem die Rechnung revidirt und von den:
Verwaltungsrathe einer Superreuision unterzogen worden, prüfte der II. Ausschuß dieselbe
nochmals, fllud aber nichts zu erinnern. Der Ausschuß beschloß deshalb zu beantragen:

Der hohe Landtag wolle die Landarmen-Rechnung pro 1880 bechargiren. Dieselbe
schließt ab in Einnahme und Ausgabe mit 409 843 M. 90 Pf.

Der II. Ausschuß."
Landtags-Marschall: Es ist also der Antrag auf Ertheilung der Decharge gestellt.

Wenn kein Widerspruch erfolgt — ich konstatire, daß kein Widerspruch erfolgt — so erkläre ich
die Decharge für ertheilt.

Es folgt das Referat des II. Ausfchufses, betreffend den Spezial-Etat
über die Unterstützung milder Stiftungen, Nettungs-, Idioten- nnd anderer
Anstalten für das Etatsjahr vom 1. April 1884 bis 31. März 1885. Referent ist
der Herr AbgeordneteVönniger.

Referent Abgeordneter Vönniger: Referat des II. Ausfchufses, betreffendden Spezial¬
Etat über die Unterstützung milder Stiftungen, Rettungs-, Idioten- und anderer Anstalten für
das Etatsjahr vom 1. April 1884 bis 31. März 1885.

Ein besondererEtat für die Unterstützungmilder Stiftnngen, Rettungs-, Idioteu- uud
anderer Anstalten ist bisheran nicht aufgestellt worden. Die zu diesen Zwecken bestimmtenFonds
wurden gleichzeitigmit den für die Förderung von Kunst und Wissenschaftvorgrfehenen Fonds
verwaltet. Im Laufe der Zeit hat sich die Nothwendigkeitherausgestellt, eine Trennung dieser
beiden Fonds herbeizuführen, nnd hat demgemäß der Provinzial-Verwaltungsrath beschlossen, aus
dem gemeinschaftlichen,20 000 M. betragenden Fonds 5000 M. zu entnehmen und sie, dem
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Bedürfniß entsprechend,auf 10UUUM. rvhöht, zu,n Gegenstände eines besonderen Spezial-Etats
zn machen.

Der II. Ausschuß empfiehlt dein hohen Landtag in Uebereinstimmungmit der Beschluß¬
fassung des Prouinzial-Verwaltungsraths den Spezialität über die Unterstützungnnlder Stiftungen,
Rettuugs-, Idioten- und anderer Wohlthätigkeits-Anstaltcnfiir das Etatsjahr vom 1. April 1884
bis 31. März 1885 zur Annahme.

Landtags-Marschall: Der Antrag des Ausschussesist Men uorgelesen, ich stelle
ihn zur Diskussion. — Es wüuscht Niemand das Wort, ^ch schließe die Diskussion und bringe
den Antrag zur Abstimmung. Da dieser Spezial-Etat nur eine Position hat, so wird wohl die
on Noo-Anuahme beliebt. Ich bitte diejenigen, die gegen «n 1>1oo-Änuahme sind, sich zu erhebeil.
(Es erhebt sich Niemand.)

Der Etat ist on dl«o einstimmig angenommen.
Es folgt das Referat des II. Ausschusses, betreffend den Spezial-Etat über

die Kosten der Unterbringung uud des Unterhalts katholischer Epileptiker aus
der Rheiuprouinz für das Etatsjnhr uom 1. April 1881 bis 31. März 1885.
Referent ist der Herr AbgeordneteHoffstadt.

Referent Abgeordneter Hoffstadt! „Referat des II. Äusfchusses,betreffend die Kosten
der Unterbringnng uud des Unterhalts katholischer Epileptiker aus der Rheiuprouiuz, für das
Etatsjahr uom 1. April 1881 bis 31. März 1885.

Der Etat für die Kosten zur Unterhaltung katholischer Epileptiker wird dem Landtage
zum ersten Mal vorgelegt, da erst im laufenden Jahr dir betreffendenAnstalten eingerichtetsind.
In Rath werden die katholischenweiblichen und in Aachen die mänulichen katholischen Kranken
verpflegt. Die Höhe des Etats beruht nur auf einer Schätzung, für welche die kurze Erfahrung
des laufendenJahres nur einen fchwachenAnhalt bietet. Erst die folgende Etatsperiode wird für eine
richtige Bemessungdes Bedürfnisses die nothwendigeUnterlage geben. Rebcnbei sei bemerkt, daß
für die evangelischenEpileptiker durch Ausnahme in der Anstalt Bethel bei Bielefeld gesorgt ist.

Der II. Ausschuß empfiehlt dem hohen Landtag, den, in Einnahme und Atisgabe mit
rut. 55 000 M. balancireuden Etat, welcher einen Zuschuß ans Nrovinzialmitteln von 25 700 M.
erfordert, die Genehmigung zu ertheilen.

Der II. Ausschuß."
Landtags-Marschall: Ich stelle deu Antrag des II. Ausschusseszur Diskussion.—

Es meldet sich Niemand zum Wort. — Ich schließe die Diskussion und bringe den Antrag zur
Abstimmung. Es ist ein kurzer Spezial-Etat, der ja wohl muh on I>Ioc> angeuommen werden
soll. — Ich konstatire, daß hiergegen kein Widerspruch erfolgt, uud erkläre den Etat für c,u dlo«
angenommen.

Es folgt das Referat des II. Ausschusses, betreffeud Ersetzung eines Vorschusses
aus dem Ausstellungsfonds durck, den zur Disposition der Provinzialstände stehenden
Zinsgewinn der Provinzinl-Hülfskasse. Referent ist der Herr AbgeordneteHoffsümmer.

Referent Abgeordneter Hoffsümmer: Der II. Ausschuß aeeeptirte die Ausführnngen
des Vcrwaltungsmthes und beschloß folgendermaßen:

Der II. Ausfchuß macht den Antrag des Proviuzial-Venunltuugsraths zu dem seinigcn
nnd schlägt'dem hohen Provinzial-Landtage den Ersatz des Vorschusses äo 4509 M. 02 Pf. aus
dem zur Disposition der Provinzialstände stehenden Zinsgcwinn der Provinzial-Hülfskasse vor.
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Tor „och in Aussicht stehende Ertrag ans dem im Antrage angeführten Werke soll dem
Dispositionsfonds wieder zugeführt werden."

Landtags-Mar schall: Ich stelle den Antrag des II. Ausschusses zur Diskussion. —
Es meldet sich Niemand zum Wort. Ich schließe die Diskussion und bringe den Antrag zur
Abstimmung. Ich bitte diejenigen, die gegen den Antrag sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich
Niemand.)

Der Antrag ist einstimmig angenommen.
Es folgt das Referat des II. Ausschusses, betreffend den Spczial-Etat

der Prouinzial-Arbeitsanstalt Brauweiler für das Etatsjahr uom 1. April
1884 bis 3l. März 188). Referent ist der Herr AbgeordneteSeul.

Referent Abgeordneter Scnl: Das Referat des II. Ausschusses,betreffenddeu Spezial¬
Etat der Proviuzial-Arbeitsaustalt zu Brauweiler für das Etatsjahr uom 1. April 1883 bis
3l. März 1885 hat folgenden Wortlaut:

„In der Sitzung des II. Ausschnsses uom gestrigen Tage wurde der uebenbezeichuete
Etat nebst den dazn gehörendenUnter-Etats n. über Landwirthschaftund Nichstandsnntzungnnd 1»
über den Arbeitsbetrieb einer eingehendennnd sorgsamen Prüsnng unterzogen.

Zu Titel II Ar. 1 der Ausgabe: „(behalt des Direktors" wurde uon dem Abgeordneten
Kaesen der Antrag auf Erhöhnng dieses Gehaltes uon 3800 M. auf 4000 M. gestelltuud durch
die vorzüglicheDienstführung des Direktors Schcllmann eingehend motiuirt. Von anderer Seite
wnrde die Belassuug der Etats-Position auf dem uon dein Proviuzial-Verwaltuugsrnthe vor¬
geschlageneu Satze mit Rücksicht darauf, daß Direktor Schcllmanu sich mit demselbenausdrücklich
einuerstcmdenerklärt habe, ihm auch durch Gewähruug vou Umzngskostenbei Antritt seines Amtes
eine außergewöhnlicheZuwendung gemacht worden sei, befürwortet. Bei der Abstimmung eutfchied
sich die Majorität des Ausschussesfür die Nelassung der Positiou in der vom Proviuzial-
Verwaltungsrathe uorgeschlageuen Hohe. Zu allen übrigen Positionen des Etats fand der Ausschuß
Nichts zu erinueru und beantragt deshalb:

Der hohe Landtag »volle deu Spezial-Etat der Provinzial-Arbeitsanstalt zu Brauweiler
für das Etatsjahr von: 1. April 1884 bis 31. März 1885, in Einnahme uud
Ausgabe mit 426 000 M. balancircnd, nach den Vorschlägeil des Provinzial-Ver-
waltungsrathcs genehmigen."

Landtags-Marschall: Ich stelle den Antrag des Ausschusseszur Diskussion. Herr
Freiherr uou Eerde hat das Wort.

Abgeordneter Freiherr von Eerde: Ich habe eben im Referate gehört, daß der Herr
AbgeordneteKaesen den Antrag gestellt hatte, den: Vorsteher des Instituts eiue Gehaltserhöhung
zuzuweisen. So weit ich die Ehre gehabt habe, deu Herrn Kaeseu als Abgeordueteukennen zu
lerne», so glaube ich, würde er einen solchen Autrag nicht gestellt haben, wenn er nicht vollständig
davon überzeugt wäre, daß dein betreffendenHerrn diese Zulage gebührt. Ich möchle daher
Herrn Kaesen auffordern, seineu Antrag hier wieder aufzunehmen und zu motiuireu.

Laudtags-Marfchall: Der Herr Abgeordnete ,Naescn hat das Wort.
Abgeordneter Kaeseu: Der geehrte Norreduer vergißt, daß bei dem gestrigen Festesseu

der Vcrwaltungsrath sattsam gelobt worden ist. Er hatte deshalb nicht nöthig, heute meine
Sachteuntuiß noch besonders hervorzuheben.

Eine Gehaltserhöhung des Vrauweiler Direktors habe ich z,„ Verwaltuugsmth beantragt,
biu aber damit uicht durchgedruugeu und will denselben heute gegen die Ansicht der anderen
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Mitglieder nicht erneuer». Ich bleibe aber bei meiner Ansicht, daß die Anstalt Brauweiler nicht
lediglichals Oefangmenhans, sondern mich als industrielles Etablissementzu betrachte» und dere»
Direktor dmmchzn behandeln ist. Wenn Sie das Referat des Verwaltungsraths — ich habe es
nicht vor mir — nachsehe» wolle», so werde» Sie die Ä»merk»»gfinde», das; bei der thatkräftige»
Leistu»gsfähigkeitdes zeitige» Direktors die Stelle des vor tau,» zwei Jahre» berufenen Polizei-
Inspektors eingehen ka»», obwohl die damals scho» überfüllte Anstalt jetzt 300 Insnsse» mehr
zählt. Die dem Direktor gestellte Aufgabe ist also ciue viel schwierigereund eiue bessere Dotirung
der Stelle wäre meiner Ansichtnach sehr angenieste»,

Landtags-Marschllll: Der Antrag, den Herr ^aesen gestellt hatte, ist nicht wieder
aufgenommen worden; es steht nur der Antrag des Ausschusseszur Debatte. — Da Niemand
mehr das Wort wünscht, so schließe ich dieselbe und bringe den Antrag des Ausschusses zur Ab¬
stimmung. Ich bemerke,daß der ganze Etat en liluc augmommcn ist, we»» kei» Widerspruch
erfolgt, — Ich toustatire, daß kein Widerspruch erfolgt. Der Etat ist <;n dlno angenommen.

Es folgt das Referat des II. Ausschusses, betreffend die Vergrößerung
der Arbeit sanft alt in Brau weil er. Refereut ist der Herr AbgeordneteEenl.

Referent Abgeordneter Seul: Meine Herre»! Wie Sie aus der Vorlage des Proviuzial-
Verwaltungsrathü, die Ihnen unter Nr. III. 46. vorliegt, ersehen, ist die Ärbeitsanslalt in
Brauweiler von Jahr zu Jahr immer weniger ausreichendgewesen,nm die immer mehr vermehrte
Anzahl von Hünslingen aufzunehmen nud ordnungsmäsiig »»terzubrittge». Der Provivzial-
Verwalümgsrath hat sich deshalb mit der Frage befaßt, ob »»d i» welcher Weise diesem Bedürfniß
ei»er Erweiterung der Arbeitsanstalt in Brauweiler nbgeholfeu werden könne. Er hat zunächst
die Frage geprüft, ob es sich empfehle, statt einer Erweiterung der A»stalt i» Brmuveilcr vielleicht
eine zweite Anstalt, eine Filiale von Branweiler, zu errichte». Die desfalls «»gestelltenErmitte-
l»»ge» u»d Berha»dlu»ge» habe» aber uicht das gewüufchteResultat ergebe». Die n»gebote»e»
Baulichkeitenund Etablissements Halle» so viele Umbaute» u»d diese so viele kosten erfordert, daß
es nicht empfehlenswerthwar, a» diesem (bedanken, eine Filiale zu gründe», festzuhalteu. Der
Proviuzia! - Verwaltungsrath hat deshalb die Erweiternng der Arbeitsa»stalt i» Brauweiler
vorgeschlagenund hat in dieser Beziehung zwei Anträge gestellt, einmal: der Landtag wolle die
Vergrößerung der Arbeitsanstalt i» Brauweiler beschließe»,und zweite,«: der Landtag »volle
genehmigen,daß dein Provi»zinl-Verwaltu»gsrathe eine Summe uo» 273 000 M. zur Verfügung
gestellt und durch eine Anleihe bei der Prouinzial-Hülfstasse gegen Verzinsimg von 4°/o nnd
Amortisation von 1 °/° entnommen werde. Der erste Autrag auf Vergrößerung der Arbeitsanstalt
iu Brauwciler zerfällt wieder in drei verschiedene Uuteranträge. Es wird zunächstder Aufbau
des sogenannte» alten Landarmenhauses n»d des jetzige» Oetonomiegebäudes,soda»» der Neubau
eiuer Küche, eiuer Waschkücheund einer Badeanstalt, sowie die Einrichtung einer vollständige»
Bewässerung mit Wasserthurm und Dampfpumpe, uud endlich der Neubau zweier Dieustwohuuugeu
für Oberbeamte beantragt. Der II. Ansfchnh hat sich mit Prüfuug dieser Vorschläge im einzelne»
befaßt und ist zu dem Resultat gekomme»,dem hohen Landtage vorzuschlage»,de» A»trägen des
Proviuzial-Verwaltungsrathes pnro zuzustimmen.

Landtags-Marschllll: Ich eröffne über diesen Autrag des II. Ausschnsses die
Diskussion. — Es meldet sich Niemand zum Wort. Ich schließe die Diskussion n»d bringe die
Anträge zur Abstimnnmg. Ich bitte die Herren, die dagegen sind, sich zu erheben. (Geschieht.)

Die Anträge sind einstimmig angenommen.
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Der nächste Gegenstand ist das Referat des II. Ausschusses, betreffend die
Errichtung eiuer Gasfabrik für die Arbeitsanstalt zu Brauweiler. Referent
ist der Herr AbgeordneteSeul.

Referent Abgeordneter Seul: Meine Herren! Das Referat des II. Ausschussesüber
diese Augelcgeuheitlautet wie folgt:

„Der II. Ausschuß erkannte nach Prüfung des von dem Prouinzilll-Verioaltmigsrathe
erstattete,: Referates, betreffend die Errichtung einer Gasfabrit für die Arbeitsanstalt zu Brau-
weiter einstimmig au, das; die Beseitigung der zur Zeit in der geummteuAnstalt bestehenden Be¬
leuchtungdurch Petroleum und die Einführung der Gasbeleuchtung sich in jeder Hinsicht empfehle
und beantragt der II. Ausschnß:

Der hohe Landtag wolle die Errichtung einer Gasfabrik für die Anstalt in Arau-
weiler genehmigenund zu diesem Zwecke den Netrag von <t!)000 M., welcher durch
eiue bei der Prouinzial-Hnlfskasse aufzuuehmeudeAnleihe zu beschaffenbleibe, dem
Provinzial-Verwaltungsrathe zur Disposition stellen."

(Der Vice-Landtags-Marschall übernimmt den Vorsitz.)
Vice-Landtags-Marsch all: Meine Herren! Sie haben den Vortrag des Herrn

Referenten des II. Ausschusses gehört, ich eröffne über denselben die Diskussion. — Es meldet
sich Niemand znm Wort, ich schließe die Diskussion. Soll ich den Antrag nochmals verlesen?
(Stimmen: Reiu!)

Wir schreitenznr Abstimmung, Diejenigen Herren, welche gegen den Antrag sind, bitte
ich, sich zu erheben. — Es erhebt sich Niemand, der Antrag ist einstimmig angenommen.

Es folgt das Referat des II. Äusschnfses, betreffend die Anfertigung von
zwei Millionen Stück Ziegelsteinen zur Verwendung bei den in der Arbeitsanstalt
zu Brauweiler projektirteu Neu- und Umbauten. Referent ist der Herr AbgeordneteSeul.

Referent Abgeordneter Senl: Das Referat des II. Ausschussesbetreffenddie Anfertigung
von zwei Millionen Stück Ziegelsteinenzur Verwendung bei den in der Arbeitsanstalt zu Ärnn-
weiler projettirten Neu- und Umbanteu lautet, wie folgt:

„Nachdem der II. Ausfchnsiin seiner gestrigen Sitzuug dem Vorschlagedes Provinzial-
Nerwaltungsrnths auf Vergrößerung der Arbeitsanstalt zn Branweiler zugestimmt und beschlossen
hat, die Genehmignng dieses Vorschlagesbei dem Provinzial-Landtage zn beantragen, wurde heute
in die Berathung des neben rubricirten Referates des Prouinzial-Verwaltnngsrathes eingetreten.

Es wurde allseitig anerkannt, daß die Beschaffung der zu den Erweiternngs- und
Neubauten in Nranweiler erforderlichenZirgelsteiue auf dem Wege der Srlbstfabrikation sich w
jeder Hinsicht empfehle und dadurch insbesondereerhebliche Ersparnisse ermöglichtwürden. Der
II. Ausschußbeschloß deshalb einstimmig, zn beantragen: der hohe Landtag wolle beschließen, daß
die zu den Um- und Nenbanten in der Arbeitsanstalt zn Vrauweiler erforderlichen Ziegelsteine
auf dein Terrain der Anstalt gebrannt, und die Fabrikation derselbenunter den in dem Referate
des Prouinzittl-Verwaltuugsrathes näher angegebenenModalitäten auf dein Wege der Submission
au einen Unternehmer vergeben werde."

Vice-Landtags-Marschall: Ich eröffne die Diskussion über diesen Gegenstand. ^-
Es meldet sich Niemand znm Wort. Ich schließe die Diskussion; wir kommenzur Abstimmung-
Diejenigen Herren, welche gegen den Autrag sind, bitte ich, sich zu erheben. — Es erhebt sich
Niemand, der Antrag ist also einstimmig angenommen.
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Der nächste Gegenstand ist das Referat des II. Ausschusses, betreffend
Dechargirung der Rechnung der Landnrmen-Verwaltung pro 1881/82. Referent
ist der Herr AbgeordneteHoffstadt.

Referent Abgeordneter Hoffstadt: „Referat des II. Ansschnsses, betreffenddie Dechar¬
girnng der Rechnung der Landannen-Verwaltung pro 1881/82. Der II. Ausschuß hat die im
Revisionsbureau vorreuidirte und vom Provinzial-Neriullltimgsrathesuperrevidirte Rechmmgüber
die Einnahmen und Ausgaben der Landarmen-Verwaltung pro 1881/82 einer nochmaligen Reuision
unterworfen.

Da sich hierbei Anstünde nicht ergeben haben, so beehrt sich der II. Ausschuß die
Dechargirung der Rechmmgbeim hohen Pruvinzial-Landtage zu beautragen.

Die Rechnung schließt ab:
mit einer Einnahme von .... 580 369 M. 60 Pf.
„ „ Ausgabe „ .... 580484 „ 80 „

mit einem Vorschusse„ .... 115 M. 20 Pß
und „ „ Einnahmereste von ... 115 „ 20 „

Dieser Einnahmerest besteht in seitens der Gemeinden Siudorf und St. Wendel zu
erstattenden Prozeßkosten.

Der II. Ausschuß."
Vice-Land tags-Marsch all: Der Antrag des II. Ausschusseslautet auf Ertheiluug

der Dccharge. — Es meldet sich Niemand zum Wort. Ich schließe die Diskussion und erkläre
die Dccharge für ertheilt.

Es folgt das Referat des II. Ausschusses, betreffend Dechargirung der
Rechnung über das Taubstummenwesen derRheinprovinz pro 1880 und 1881/82.
Referent ist der Herr AbgeordneteWeidt.

Referent AbgeordneterWeidt: „Referat des II. Ausschusses, betreffenddie Dechargirung
der Rechnungen über das Tanbstnmmenwesender Rheinprovinz pro 1880 und 1881/82.

Der II. Ausschuß, welchem die im Revisionsbureau vurrevidirten und seitens des
Provinzial-Verwaltungsrathes snperrcvidirten Rechnungenüber die Eimmhmen und Ausgaben für
das Tnnbstummenweseü der Rheinprouinz pro 1880 und 1881/82 überwiesen wurden, hat diese
Rechuungcu einer nochmaligenPrüfung unterzogen.

Da sich hierbei nichts zu erinnern gefuuden hat, so beehrt sich der II. Ausschuß, beim
hohen Prouinzilll-Lcindtagedie Dechargirnng der beiden Rechnungenzu beantragen.

Die Rechnung pro 1881/82, in welche die ultimo 1880 verbliebenenBestände, sowie
Einnahme- uud Ausgabercsterichtig übertragen sind, schließt ab:

mit einer Einnahme von ......305176 M. 72 Pf.
„ „ Ausgabe „ ...... 306186 „ 72 „

mit einen: Vorschüsse „ ...... 960 M. — Pf.
„ „ Einnahmcreste „ ...... 1113 „ — „
„ „ Ausgabereste „ ...... 153 „ — „

und „ „ Kapitalbestande „ ......326164 „ 45 „
(4"/oige Depositen bei der RheinischenProvinzial-Hülfskasse).

Die Einnahmerestebestehen in den 1050 M. betragenden Vorschüssen an die Direktoren
der Taubstnmmeuanstalten zn Vrühl, Kempen, Rcuwied und Trier znr Bestreitung kleinerer
Ausgaben, und in dem rückständigenPensionsbeitrage eines Brühl'er Zöglings von 63 M.

48
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Von dem verbliebenen Ansgabcreste rühren 150 M. aus dein von feiten des 27. Rheinischen
Provinzial-Landtags für die Trockenlegung der Keller in der Taubstummenanstalt Kempen
bewilligtenKredite von 2000 M. her,

Niee-Landtags-Marschall: Es meldet sich Niemand zum Wort. Ich erkläre die
Decharge für ertheilt.

Meine Herren! Der Neferent für den 20. Gegenstand unserer Tagesordnung, Herr
AbgeordneterFreiherr von Spics - Bülleshcim, spricht mir foebeu den Wunsch aus, diesen Gegen¬
stand jetzt Vorzunehmen. Falls kein Widerspruch aus dem Plenum erfolgt, werde ich diesem
ErsuchenFolge geben. — Es erfolgt kein Widerspruch. Ich bitte den Herrn Freiherrn von Spics-
Nüllesheim, sein Referat vorzutragen.

Referent AbgeordneterFreiherr von Spieü-Büllesheim: „Referat des III. Ausschusses,
betreffenddie Petition der Vürgermeister von Vuir und Golzheim, in Angelegenheit der Ueber¬
nahme der Buir-Golzhcim'er Prämienstraße auf den Provinzialstraßenfonds.

Der 26. RheinischePruvinzial-Landtag hat in seiner Plcnar-Sitzung vom 3. Mai 1879
die Aufnahme der Prämienstrasie von Buir nach Golzheim unter die Provinzialstrasien genehmigt
und dabei unter anderen die Bedingung gestellt, daß die Strasie an Stelle der vorhandenen
Decklage von Grubenkies durchwegmit einer 10 Lentimctcr starken Basaltdecke zu versehen sei.

Während die Gemeindendie übrigen Bedingungen des qn. Landtags-Beschlusseszu erfüllen
bereit sind resp, thatsächlich bereits erfüllt haben, beantragen sie in der vorliegenden Petition,
daß ihnen die Herstellung der vorgeschriebenen Nasaltdecke erlassen werde.

Der III. Ausschußfand bei Berathung dieses Antrages keinerleiVeranlassung, denselben
zu befürworten, zumal die Gemeinden sehr wohl im Stande sind, die Kosten der in Rede
stehenden Rendeckung aufzubringen nnd die Strasie mit Rücksicht ans den starken Verkehr von
Rüben-Fuhrwerkeueiner soliden Decklage durchaus nicht entbehren kann.

Der III. Ansschusi beehrt sich daher, bei hohem Landtage die Abweisung der vorliegenden
Petition in Vorschlagzu bringen."

Viee^andtags-Marschall: Der Antrag des III. Ansschnssesgehl also dahin, die
Abweisung in Vorschlag zu briugeu. Ich eröffne die Diskussion. — Es meldet sich Riemand
zum Wort. Ich schließe die Diskussion. Diejenigen Herren, welche gegen den Antrag des Aus¬
schusses sind, bitte ich, sich zu erheben. -- (5s erhebt sich Riemand, die Petition ist abgewiesen.

Der nächste Gegenstand ist das Referat des II. Ausschusses, betreffend
Dechargiruug der Rechnungen über die Pulizei-Strafgelderfonds und den
Ehrenbreitstein'er allgemeinen Armenfouds pro 1880 und 1881/82. Referent ist
der Herr AbgeordneteFreiherr von Fürstenberg-Gimborn.

Referent Abgeordneter Freiherr von Fürstenberg-Gimborn: „Referat des II. Aus¬
schusses, bezüglich der Dechargiruug der Rechuungcn über die Polizei-Strafgelderfonds und den
Ehreubreitsteinerallgemeinen Armeufonds pro 1880 und 1881/82.

Der II. Ausschusi hat die Rechnuugeuüber die Polizei-Strafgelderfonds und den Ehren-
brcitsteincr allgemeine,! Armenfonds pro 1880 und 1881/82, welche im Revisions-Büreau
vurreuidirt und von Seiten des Prouinzial-Verwaltnngsraths snperrevidirt worden, einer noch¬
maligen Prüfung uuterzugen.

Da sich hierbei nichts zu erinnern gesunden hat, so beehrt sich der II. Ausschuß die
beideu Rechuungeudem hoheu Provinzial-Landtage znr Dechargiruug zu empfehlen.
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Nachrichtlich wird »och bemerkt, daß die Rechnung pro 1881/82, in welche die ultimo
1880 verbliebenenBestände richtig übertragen sind, wie folgt abschließt:

"
Effekten-resp.

Bezeichnung der einzelnen Fonds. Naarbestnnd. Kapital-
bestand.

^ ^°. ^ ^.

Polizei-Strafgclderfouds des NegieruugsbezirksAachen ....... 379 .^<! 85 000 —

„ „ „ „ Koblenz (linksrheinisch) . . 79 !3 100 500^
,, „ „ „ „ (rechtsrheinisch) . 98 ^ 68 500 —

„ „ „ „ Köln (Hauptfouds) . . . 462 20 64 000 ^

,, „ „ „ „ (Nebenfonds) . . . 50 9-^ 9 600 —

,, „ „ „ Düsseldorf (rheinischrechtlich) 19? 31 40 300 —

,, ,/ „ „ „ (landrechtlich) 528 27. 81850 —

„ „ „ „ Trier....... 342 9« 122 500 —

Ehreubreitsteiuer allgeinemer Armenfonds .......... 26 71 46 500 —

Gefammt-Nestand . . 2166 50 618 750 —

Es meldet sich
Der II. Ausschuß."

Vice-Laudtags-Marsch all: Verlangt Jemand das Wort?
Niemand zum Wort. Ich erkläre die Decharge für ertheilt.

Der nächste Gegenstand ist das Referat des I. Ausfchufses, betreffend die
Petition von Nicrsbecrbten der (Gemeinde Wetten und Veert über die Verwendung
der vom 27. Provinzial-Landtage ihnen bewilligten Beihülfe zu den Niers-
Rämnuugstosten. Referent ist der Herr AbgeordneteGraf von Hoensbroech.

Referent Abgeordneter Graf von Hoensbroech: „Referat des I. Ausschusses, betreffend
die Petition von Riersbecrbten der Gemeinden Wetten und Veert über die Verwendung der vom
27. Prouinzial-Landtage ihnen bewilligten Beihülfe zu den NiersHäumungstosten.

Der I. Ausschuß betrachtet vorliegende Petition durch das vom Herrn Landes-Direttor,
auf Grund eines in der Sitzung vom 24./27. September d. I. gefaßten Beschlussesdes Pro-
vinzial-Ncrwaltungsraths, nnter dem 14. November d. I. an die Königliche Negierung gerichtete
Schreiben als erledigt, indem derselbegleichzeitigdie Erwartung nussvricht, daß die Köuigliche
Regieruug die Vertheiluug der vmu 27. Provinzial-Landtage de» ilciersbeerbtender Kreise Geldern
und Eleve bewilligten Beihülfen nnnmehr uach dein Ntaßstabe vornehme, wie derselbe im ursprüng¬
lichen Antrage aufgestelltwar, und dem Promuzial-Verwaltungsrath bnldthnnlichstdie endgültige
Kostenberechnungder Gesanmtt-Ränumngsarbeitcn und die Nachweiseüber die Distribuirung der
Beihülfe vorlege.

Außerhalb des Nahmens der Petition sieht sich der I. Ausschuh außerdem vemulaßt,
zu der s. Z. vom Provinzial-Landtage bewilligten Beihülfe von 7500 M. zur Wiederherstellung
des Nierskanals und der Kanalschleuse nachfolgendenAntrag zu stellen:

In Erwägung, daß die Instandsetzungdes Nierskanals und der Kanalschleuse durch die
sich entgegenstehendenAnschauungenüber die Ränmnngspflicht in Frage gestellt ist, daß aber der
KöniglichenRegierung für dicfen Zweck schon 3000 M. überwiesenworden sind, daß also darüber
keine Gewißheit besteht, ob die schon überwiese»!! Summe im Siuue der Bewilliguug verwendet
ist, daß es ferner ebenso ungewiß ist, ob der uoch restireude Betrag von 4500 M. eine Verwendung

48"



380

finden kann, daß es aber sowohl mit Rücksichtans das Landeskultnr-Interesse als auch auf die
theils schon ausgezahlten, theils noch zu zahlenden Bewilligungen im hohen Interesse der provinzial-
ständischenVertretung liegt, die die Räumungspflicht des Nierskanals berührende Rechtsfrage
gelöst zu sehen, beschließt der Provinzial-Landtag, den Provinzial-Verwaltungsrath zu beauftragen,
erwähnte Rechtsfrage in geeigneter Weife in Untersuchung zu ziehen und hierüber dem nächsten
Provinzial-Landtage Bericht zu erstatten.

Der I. Ausschuß beantragt daher:
„Hoher Provinzial-Landtag wolle vorstehendenAntrag annehmen und die im ersten
Theil des Referats enthalteneErledigung der Petition uon Niersbeerbtengenehmigen."

Meine Herren! Ich begreife, daß für diejenigen, die dem I. Ausschuß nicht angehören,
dieses Referat keine vollständigeKlarheit giebt. (5s hätte, wenn es die Sache vollständig hätte
umfassen sollen, weit ausführlicher gehalten sein müssen. Die Sache ist im I. Ausschuß so
gründlich und ausführlich behandelt worden, daß der Referent davon abgesehenhat, diese nähere
Begründung auch in das Referat aufzunehmen. Sollte eiuer der Herren nähere Aufklärung
wünschen, so bin ich natürlich sehr gerne bereit, sie zu geben. Im übrigen mache ich darauf
aufmerksam, daß besouders Herr Freiherr von Genr im I. Ausschuß ein reiches Material zur
Hand hatte, um die einzelnen Punkte dieses Referates näher zu erörtern. Vielleicht wäre es
der Sache angemessen,wenn Herr Freiherr von Genr auch hier im Plenum diese Punkte zur
Sprache brachte,

Vice-Landtags-Marsch all: Meine Herren! Sie haben den Vortrag des Herrn
Referenten gehört. Ich eröffne die Diskussion. Herr Freiherr von Genr hat das Wort.

Abgeordneter Freiherr Rudolph vou Genr: Meine Herren! Der 27. Prouinzial-
Landtag hat auf Antrag des Herrn Regierungs-Präfidenten uon Hagemeister genehmigt, daß
39 000 M. den bedrängten Gemeinden an der Niers erstattet werden sollen. Er hat eine Liste
zu Grunde gelegt, daß diejenigen Gemeinden, die 150°/« und mehr Katastral-Neinertrag zahlen,
unterstütztwerden sollen, die andern nicht. Das wäre richtig, wenn nicht die Ansbaggcrungs-
kosten in eine Kasse geflossen wären, sie sind aber in eine Kasse geflossen. Es haben also die
Gemeinden, die weniger bedrängt waren, die wenig zu räumen hatten, die bedrängten Gemeinden
schon durch ihre Zuschüsseunterstützt. Jetzt sollen die 39 000 M. verwandt werden, um diese
speziellen bedrängten Gemeinden noch einmal zu unterstützen; das wäre ein Unrecht. Ich beantrage,
daß der Provinzial-Landtag mit der Unterstützungeinhält,, bis wir einen Kostenanschlag und einen
Nachweis uon der KöniglichenNcgiernng erhalten haben, wie sie die Verthcilung cmsznführrn
gesonnenist.

Vicc-Landtags-Marschall: Ich möchte den Herrn von Genr bitten, diesen Antrag
gefälligst schriftlich einreichenzu wollen. Herr Freiherr von Loö hat das Wort.

Abgeordneter Freiherr Felix von Loii: Meine Herren! Ich habe das Referat nicht
genau gehört; soweit ich mich der Nerhandlnngen des Ausschussesentsinne, ist im Antrage
enthalten, daß die Regierung aufgefordert werde, einen Kostenanschlag u. s. w. vorzulegen, damit
der Provinzial-Landtag in die Verwendung der Gelder Einsicht bekomme.

Vice-Landtags-Marschall: Das Wort hat der Herr AbgeordneteFreiherr von Genr.
AbgeordneterFreiherr Nudolph von Genr: Nach dem Referat soll der Provinzial-

«andtag die Regierung auffordern, mit der Auszahlung der Gelder nicht zu zögern, sie soll also
jetzt die Gelder herauszahlen, ich meine, man sollte mit der Herauszahlung der Gelder warten,
bis man weiß, wer die Gelder haben soll. Ich finde nämlich, daß die Aufstellungder Königlichen
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Regierung verkehrt ist. Wein, wir jetzt die Gelder hrrauszahlen, so füge» wir dein ersten Unrecht
ein zweites bei. Ich vermuthe nur, daß die Regierung die Vrrtheilung in der angegebenen Weise
vornehmen will, und ich vermuthe auch mir, daß die Gelder in eine Kasse geflossensind, ich
vermuthe das aus den Steuerzetteln, die wir bekommen haben. Ich meine, wir müßten zuerst
genaue Auskunft über das ganze Werk haben, welches uns die Königliche Negierung aufgebürdet
hat, ehe wir eine Unterstützungbewilligen.

Vice-Landtags-Marschall: Das Wort hat der Herr AbgeordneteFreiherr von Los.
AbgeordneterFreiherr Felix von Loö: Meine Herren! Mir scheint das, was der

Herr Abgeordnetevon Gepr beantragt, vieles sür sich zu haben, es würde aber ein weitergehender
Gedanke sein, als er im Antrage des Ausschussesenthalten ist- der Ausschußwill Vorlage der
Rechnungen haben, Herr von Geyr will die Gelder zurückhalteu, bis wir die Nechnungslage
erhalten haben und ersehen können, wie die Gelder verwendet werden. Es wäre gilt, wenn die
für den Antrag des Herrn von Geyr nöthigen Beläge in der heutigen Vrrfammlung beigebracht
würden, um denselbenzu motivircn. Das wäre sehr wünschenswert!).

Vice-Landtags-Marschall: Das Wort hat der Herr Abgeordnete Freiherr
von Oeyr.

Abgeordneter Freiherr Nudolph von Geyr: Ich habe die Strucrzettel nicht bei
mir, ich habe sie im I. Ausschuß zur allgemeinenHeiterkeit vorgelegt. Wenn ich es nochmals
wiederholensoll, ich bekam im Jahre 1882 drei Steuerzettel von m. 1000 M. Die Einschätzung
in den Nierskatastern schien nur durchaus ungerechtfertigt, ich habe an das Landrathsamt, ich
habe an die Negieruug berichtet, daß dies durchaus willkürlich geschehen sei, und daß man bei
der Einschätzungmit der größten Uukenutuiß verfahren sei. (Bravo!)

Auf meine Reklamation bekam ich gegen Ende des Jahres 1882 ein Schreiben von der
Landrathur, daß mir einstweilen500 M. gestrichen seien. Im Frühling des Jahres 1883 bekam
ich wieder drei Steuerzettel, auf denen die gestrichenen500 M. abermals standen, mit der
ausdrücklichenVemerkung: für die Strecke zwischen Camen-Eaen nnd Holthaide; die Strecke
zwischen Ellen und Holthaide ist aber größtentheils mein Eigenthum, ich selber war der Entrepreneur
und habe die Strecke zur vollsten Zufriedcuheit der Behörde ausgebaggert, nicht für 500 M.,
sondern mit 142 M. Ich schrieb an den Steuer-Empfänger, ich könnte das Geld nicht bezahlen,
denn ich selber wäre der Entrepreneur der Sache, sie wäre mit 142 M. ausgeführt worden, ich
bekam aber Mahnzettel über Mahuzettrl und wurde gedrängt, ich sollte die 500 M. bezahlen; die
142 M. sollten für meine Arbeit abgezogen werden. Ich reklamirte an die Landrathur und
bekam die 142 M. abgefchrieben,aber das Uebrige mußte ich bezahle«. Mündlich wurde mir
gesagt, das wäre nicht für die angegebene Strecke allein, obwohl dies auf dein Steuerzettcl staud,
sondern das wäre für die ganze uutere Niers, das Ganze würde aus einer Kasse bezahlt. Ich
kann also nicht anders annehmen, als daß die Gelder in eine Kasse fließen und so vertheilt
werden; deshalb behaupte ich mich, daß die 89 000 M. Entschädigung,die der Provinzial-Landtag
"ns zuerkannt hat, verkehrt vertheilt werden. Wir haben die bedrängten Gemeinden schon
»unterstützt, es müssen deshalb sämmtliche Gemeinden unterstützt werden, nicht jene einzelnen
Gemeinden. Wie schon gesagt, ich kann mich irren, ich weiß nicht, was die Kömgliche Negierung
vor hat, es ist auch möglich, daß die Gelder an die einzelnenGemeinden vertheilt worden sind,
aber, wie gesagt, der Provinzial-Landtag hat nicht einmal einen Nachweisvon der Regierung
bekommen,wo dieselbe mit den 39 000 M. bleiben will.

Nie e-Landtags-Marsch all: Der Herr Referent hat das Wort.
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Referent AbgeordneterGras von Hoeusbrocch: Meine Herren! Dieser Ausweis ist
ja im Referat ausgesprochen, es heißt in demselbenausdrücklich: „nnd dein Provinzial-Verwal-
tungsrathe baldthnnlichstdie endgültige Kosteuberechnung der Gesannnt-Nännmugsarbcitenund die
Nachweise über die Distribuirung der Beihülfe vorlege". Was den andern Vorschlagdes Herrn
Freiherrn von Gevr oder den Antrag desselbenbetrifft, die Beihülfe zu sistiren, sie nicht weiter
zu zahlen, so hat derselbepraktisch wenig Werth mehr, weil die Beihülfe schon znm große,: Theil
gezahlt ist. Die Regierung ist im Besitz derselben,also könnte ein solcher Antrag sich blos dahin
richten, die Regierung aufzufordern, das ihr überwiefcne Geld zurückzugeben,es sind aber nur
noch einige Tausend Mark im Rückstände; dieselbe «erschlagen zu der ganzeu Snmme für die
Räumungsarbeiten sehr wenig. Nun liegt die Sache folgendermaßen: ich habe es im Ausschuß
dargelegt und erlaube nur als Referent über diesen Punkt »och einmal daranf zurückzukommen.
Die Regierung hatte bei Nureichung ihres Antrages im Jahre 1881 den Gedanken zu Grunde
gelegt, daß man nicht von den Nierobcerbten verlangen könnte, daß sie zu deu Niersräumungs-
kosten einen höheren Veitrag als 150°/» des Katastral-Reinertrages leisteten. Von diesem Prinzip
ausgehend, hatte sie in ihren: Antrag eine tabellarischeUebersicht der ganzen Kosten, nach den
Gemeinden aufgestellt, beigefügt, in welcher Tabelle iu eiuer Kolonne enthalten war, wie
viel Prozent des Katastral - Reinertrags die einzelnen Gemeinden zn leisten hatten. Wenn
Sie diese Tabelle vom Jahre 1881 nachschlagen,so werden Sie iu derselben«Gemeinden finden,
die weit über 1,")0°/udes Katastral-Reinertrages kommen, Sie werden auch andere finden,
die darunter bleiben. Die Regierung ging von der Idee aus, daß nur diejenigen unterstützt
werden resp, an der Beihülfe partizipiren sollten, die über 150°/o des Katastral-Reinertrages
kämen, die anderen wären p«r «n ansgeschlossen. Ich gestehe, daß dieser Modus der
Vertheilnng allerdings eine Gleichheit herbeiführen würde, die entschieden zu befürworte,: ist.
Es habe,: sich nun durch das, ich lau,: wohl sagen, planlose Vorgehen der Negierung in
dieser Sache die faktischenRäumungSarbeiteu und die Kosten derselben ganz anders herausgestellt,
als sie iu der am grünen Tisch ausgearbeiteten Tabelle enthalten waren, es haben sich bedeutend
höhere Kosten ergeben. Durch dir Unordnungen, von Seiten einzelner Unternehmer, haben stch
auf einzelnenStrecken — ich nenne nur die Strecke Weldcrn-Weezebis an die Clever Grenze
herunter — bedeutendhöhere Kosten herausgestellt, als sie in den: Antrage enthalten waren, ans
der anderen Seite haben sich iu eiuzclncn Gemeinden — darunter wird nun: anch diejenige
Gemeinderechnenmüssen, in welcher Herr Freiherr von Gevr als Unternehmer aufgetreteu war —
weit niedrigere Kosten ergeben, als sie in der Tabelle zu den: Antrage enthalten waren. So
stimmte also die Aufstelluugder Regierung faktisch dnrchans nicht, uud die Regicrnng war, als
dieser Rechuungsfehlervorlag, allerdings in eine üble Situation versetzt, sie wußte nicht, in welcher
Weise sie den Beschlußdes Laudtags von: Jahre 1881 zur Ausführung briugen sollte. Sie hat
sich daher im Laufe dieses Sommcrü an deu Pruuiuzial-VerwaltuugSrath mit der Bitte gcweudct,
diesen Beschluß von: Jahre 1881, der nach ihrer Ansicht keine genügende Interpretation
enthalte, zu interpretircu, um auf diese Weise die Distributiuu der Beihülfe vorzunehmen.
Der Provinzial-Verwaltnngsrath hat in richtiger Beurtheilung des damals gefaßten Veschlnsst's
eine weitere Interpretation nicht eintreten lassen, sondern hat einfach den Wortlaut des damals
gefaßten Beschlussesvom Jahre 1881 zn Grunde gelegt, in welchen: es ausdrücklichheißt, daß
„unter Zugrundelegung des Antrages der KöniglichenRegierung" diese Beihülfe in der Gesammt-
sunnne von 39 000 M. zu gewähren sei; „uuter Zugruudelegung", das heißt imiilioiw unter
Anerkennungder damals von der KöniglichenRegierung aufgestelltenTabelle, die als Grund-
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gedankcn150°/« des ^atastral-R'einertrages annahm. Wenn sich hinter«,«' ei» faktischer Irrthum,
ein Rechenfehlervon feiten der Regierung herausgestellt hat, so war selbstverständlich der Pro-
vinzial-Vcrwaltnngsrath nicht in der Lage, diesen Rechenfehler zn korrigirr», nmsowenigerals die
Nämmmgsarbeiten dlirchans noch nicht abgeschlossen waren und als man durchaus noch nicht mit
Sicherheit uorherseheu konnte nnd sich durchaus uicht bestimmenließ, ob sich nicht in Zukunft
weitere Rechenfehler herausstelle,!würden. Deshalb glaubte der Pruvinzial-Verwalt»»gsrath, an
der ursprünglichen Tabelle, wie sie dem von uns vor zwei Jahren genehmigten Antrage zu
Grnude gelegen hat, festzuhalten und die Regierung aufzufordern, die Verthcilimg der Beihülfe
nach diefer vorzunehmen. Wenn sich dadurch für einzelneGemeinde» ein Rachtheil ergab, fo traf
den Prooi»zial-Verwalt»ngsrath fo wenig wie den Prouinzial-Landtag die Schuld hiervon, ebenfo-
wenig wie er es sich zuzuschreiben hat, wenn anderen Gcmemden durch diese Art der Vertheilnng
ein Vortheil zu gnte kam. Der 1. Ausschuß hat in voller Uebereinstimmung mit dieser Eutscheidung
des Provi»zial-Verwaltn»gsrathü umsomehrgeglaubt, an der ursprünglichenTabelle der Vertheilumg
der Beihülfe festhalte» zu müssen, als, wie ich schon hervorgehobenhabe, es sich durchaus noch
uicht überseheu lies;, ob eine jetzt von der Regierung aufgestellte Uebersichtdeu thatsächlichen
Verhältnissenvollständig entsprechen würde oder nicht.

Viee-Landtags-Marschall: Meine Herren! Es meldet sich Riemand weiter znm
Wort. Ich schließe die Diskussion. Wir kommen znr Abstimmung. Ein Antrag ist mir vou
Herrn Freiherr,: von Geyr nicht eingereichtworden, wir haben nns also nur mit dein Antrage
des Ausschusses zu beschäftige». Wünschen die Herren eine nochmaligeVerlesung des Antrages
des Ausschusses? (Stimmen: Rein!)

Diejenigen Herren, welche gegen den Antrag des Ausfchufses sind, bitte ich, sich zu
erhebe». (Geschieht.)

Der Antrag ist gegen die Stimme des Herr» Freiherr» vo» Geyr angeiwmmen.
Es folgt das Referat des I. Ausfchufses z» der Petitiou des Laudrathes

des Kreises Berntastet um Unterstützung zur Förderung der Korbweiden-
Kultur in den Hochwald-Gemeiudeu des Kreises Verntastel. Referent ist der
Herr AbgeordneteWoltrrs.

Nefereut AbgeordneterWolters: „Der Lmidrath des Kreises Berntastel hat folgenden
Antrag an den Prouiuzial-Lnxdtag gerichtet:

„.hoher Proui»zial-La»dtag möge geruhe«, zur Ausführnug vou Korbweiden-Kulturen
behufs Erzielung und Erlernung der Korbflechterei als Hausiudustrie deu Gemciudeu
Rhaunen, Rapperath, ^empfeld und Berglicht des Kreises Bernkastel eine Summe
von 14 400 M. zu überweise,,."

Der I. Ausschuß beantragt, der hohe Provinzial - Landtag wolle die Petition dem
Proviuzial - Verwaltungsrath zur Erwäguug überweisen, ob den Genwinde» Rhannen, Rappernth,
Kempftld und Berglicht aus de» für Hebuug des Nothstauoes in den Oebirgsgege»de» bereite»
Mitteln eine Unterstützungbewilligt werden könne.

Der I. Ausschuß."
(Der Landtags-Marschall übernimmt wieder den Vorsitz.)

LandtagS-Marschall: Icb stelle den Antrag des Ausschusses zur Diskussion. - Es
meldet sich Niemand zum Wort. Ich schließe die Diskussion uud briuge den Antrag zur Ab¬
stimmung. Ich bitte diejenigen Herren, die gegen deu Autrag siud, sich zu erhebe». (Es erhebt
sich Niemand.)

Der Antrag ist eiüstimmig angenommen.
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Der nächste Gegenstand ist das Referat des I. Ausschusses zu der Petition des
Landraths des Kreises Nernkastel um Beihülfe aus Provinzialfonds zur Anlage
von Wasserleitungen in den Gemeinden Nhannen, Hunolstein uud Morscheid-
Riedenburg. Referent ist der Herr AbgeordneteWolters.

Referent AbgeordneterWolters: „Der Landmth des Kreises Verncastel hat folgenden
Antrag an den hohen Provinzial-Landtag gerichtet:

„Hoher Provinzial-Landtag wolle beschließen,der Gemeinde Nhaunen den Netrag
von 6900 M., der Gemeinde Hunolstein 7200 M. und der Gemeinde Morscheid-
Riedcnburg 7500 M. als Unterstützung zur Anlage von Wasserleitungen resv. zur
Versorgung ihrer Einwohner mit ausreichendemTrinkwasser zu überweisen."

Der I. Ausschuß beantragt, der hohe Provinzial-Landtag wolle die Petition als solche
abweisen und deu Antragsteller« anheimstellen, sich znr Erlangung eines Darlehns ans dem
Meliorationsfonds an den Provinzial-Verwaltungsrnth zu wenden."

Landtags-Marsch all: Ich stelle diesen Antrag des Ausschusseszur Diskussion. —
Es meldet sich Niemand zum Wort. Ich schließe die Diskussion uud bringe den Antrag zur
Abstimmung. Ich bitte diejenigen, welche gegen den Antrag sind, sich zu erheben. Es erhebt sich
Riemand. Der Antrag ist einstimmig angenommen.

Es folgt das Referat des I. Ausschusses zu der Petition des Rheinischen
Vauernvereins betreffend Entschädigung für die an Milzbrand fallenden
Thiere. Referent ist der Herr AbgeordneteWolters.

Referent Abgeordneter Wolters: „Der Vorstand des Rheinischen Vauernvereins hat
folgenden Antrag an den hohen Provinzial-Landtag gestellt:

„Der hohe RheinischeProvinzial-Landtag wolle eine Untersuchungdarüber veranlassen,
in welcher Weise eine Entschädigungder in der Rheinvrovinz an Milzbrand fallenden
Thiere dnrch den Provinzial-Verband erfolgen könne und demnachdie zur Erreichung
des Zieles geeignetenSchritte thuu."

Nach eingehenderErörterung faßte der I. Ausschuß deu Beschluß zu beantragen:
„Der hohe Provinzial-Landtag wolle die vorliegende Petition dein Provinzial-
Verwaltungsrathe mit dein Auftrage überweisen, die erforderliche» Ermittelungeil
anzustellenund dem nächsten Landtage darüber Bericht zu erstatten, ob
1, im Wege der Abänderung der Gesetzevom 28. Juni 1880 nnd 12. März 1881

eine weitere Ausdehnung der Entschädigung resv. der Zwangsuersicherung gegen
Viehseuchen anzustreben,oder

2. von Seiten des Provinzial-Verbandes eine auf Gegeuseitigkcit beruhendeVersicherung
für die gcfammte Provinz in's Leben zu rufen oder endlich

8. eine Rückversicherungfür die bestehendeu und nen zn gründenden Niehladen
innerhalb der Provinz zn bilden sei.

Der I. Ausschuß."

Land tags-Marsch all: Ich stelle diesen Antrag des I. Ausschusses zur Diskussion. —
Es meldet sich Niemand zum Wort. Ich schließe die Disknssion und bringe den Antrag zur
Abstimmung. Ich bitte diejenigen,welche dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)
Der Antrag ist einstimmig angenommen.
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Meine Herren! Es ist mir der Wunsch zu Ohren gekommen,daß wir Nr. 22 der
Tagesordnung vorgreifen; ich folge diesem Wunsche. Es ist das Referat des I. Ausschusses,
betreffend:

1. den Etat für die Verwaltung der Angelegenheiten der niederen
landwirthschaftlicheu Schulen, sowie für die Nnterstützuug fonstiger
landwirthfchaftlicher Zwecke für das Etatsjahr vom 1. April 1884
bis 81. März 1885, und

2. den auf diesen Etat Bezug habenden Antrag des Freiherrn von Loi>
uud Genossen, betreffend die Bewilligung eines jährlichen Zuschusses
von 8000 M. für die Versuchöstatiou des Rheinischen Nauernverein«
zu Kempen aus proviuzielleu Mittelu für die Jahre 1884/85 und
1885/86.

Referent ist der Herr AbgeordueteFreiherr von Eunatten.
Referent Abgeordneter Freiherr von Eynatten: Der Etat liegt den Zerren unter

Nr. IV. 70. vor. Die Positionen sind nach den Durchschnittszahlender letzten Jahre aufgestellt.
Der I. Ausschuß hat uichts zu erinnern gefunden. Von Einfluß dürfte es auf den Etat sein,
wenn der Antrag des Herrn Freiherrn von Loü, der soeben verlesen wurde, betreffend die
Bewilligung eiucs jährlichen Zuschussesvon 3000 M. für die Versuchsstation des Rheinische»
Bnuernvcreins zu Kempen, angenommenwird. Der Herr AbgeordueteFreiherr von Los motivirt
seinen Antrag damit, daß er die Nützlichkeitderartiger Anstalten, die auch der Landtag bei
früheren Gelegenheitenbereits zu erleunen gegebenhat, nachweist.

Er sagt ferner, daß diese Versuchsstationhanptsächlich den kleinen Acterwirthen zu gute
kommen werde, und daß der Verein, welcher diese Station gegrüudet hat, auch meisteus an«
kleinen Ackerslenten bestehe, die nur eiuen Beitrag von 1 M. zahlen, welche Mittel kaum aus¬
reichen, um das Vereinsorgan zu erhalten. Der Provinzial - Verwaltungsrath hat den Antrag
empfohlen, und auch der I. Ausschuß empfiehlt dem hohen Landtag den Antrag znr Annahme.

Land tags- Marsch all: Meine Herren! Wir müssen zunächst den Autrag des Herrn
Freiherr» von Loö vornehmen, weil dadurch der Etat beeinflußt wird. Ich bitte den Herrn
Referenten, den Antrag zu verlese,:.

Referent AbgeordneterFreiherr vou Eunatten: „Der I. Ausschußbeantragt: Das hohe
Haus wolle den erbetenen Betrag von je 3000 M. für die Etatsjahrc 1884/85 und 1885/8N
bewilligen und somit den Etatskredit für die Verwaltung der Angelegenheitender niederen land-
wirthschllftlichen Schnlcn :c. um den betreffendenjährlichen Betrag erhöhen."

Laudtags-Marfchall: Ich stelle dieseu Antrag des I. Ausschusses zur Diskussion. -
Der Herr AbgeordneteWunderlich hat das Wort.

Abgeordneter Wunderlich: Dieser Antrag bezieht sich doch auf den Antrag des Herrn
Freiherrn Felix von Loö?

Lllndtags-Marschall: Jawohl!
Abgeordneter Wunderlich: Meine Herren! Vor 2 Jahren lag uus auch ein ähnlicher

Antrag des landwirthschaftlichenEentml-Vereins vor, Sie wissen alle, wie schwer derselbedamals
durchgekommen ist, und gerade der Herr Antragsteller dieses Antrags war damals derjenige, der
am meisten dagegen ankämpfte. Meine Herren! Ich weiß nicht, weshalb wir die 3000 M für
die Versuchsstationausgebeu solleu, wo wir jetzt eine Versuchsstationin Bonn in ausreichenden:
Maaße haben. Die Versuchsstation in Bonn ist vollständig intakt, ein jeder von uns kann
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hingehen, alle Versuche werden umsonst gemacht, sie tosten Niemanden etwas. Der Central-
Verein ist eingetheilt in Lokal-Vereine und in diejenigen Vereine, die darunter stehen, die
sogenannten landwirthschaftlichenKasinos; die Mitglieder der Kasinos zahlen gar nichts, denn sie
sind Mitglieder der Lokal-Vereine,sie können alle in ausreichendem Maaße die Auskunft in unserer
landwirthschaftlichenVersuchsstation für gar nichts erhalten. Wie es zugeht, daß dieser Antrag
heute eingebracht wird, ich verstehe es nicht recht, ich verstehe nicht die Gleichstellung einer
Versuchsstation,die mit 8000 M. gegründet wird, mit unserer iu Vonn, ich weiß wenigstens nicht,
was für eine Versuchsanstalt man für 3000 M. errichten will; soll es eine Versuchsanstalt für
Kartuffeluroben, Obstsorten und dergleichensein? Die müssen die Vereine selber machen konneil.
Will man aber eine wirkliche Versnchsstation gründen, so kann man eine solche für 3000 M.
nicht haben; die Verfuchsstatiouist in Vonn. Deshalb, meine Herren, bitte ich Sie, lehnen Sie
den Antrag ab.

Landtags-Marfchall: Ich möchte dem Herrn AbgeordnetenWunderlich nur darauf
bemerken,daß nnter dem Antrag des Herrn Freiherrn von Lo« 49 Namen von Mitgliedern des
Provinzial-Landtags fchon stehen und der Antrag mit dieser Majorität an den Prouinzial-Landtag
gelangt ist. (Abgeordneter Wunderlich: Das macht nichts aus.) Ich gebe Ihnen nnr das
faktische Verhältniß an. Das Wort hat der Herr Abgeordnete Freiherr von Loö.

AbgeordneterFreiherr Felix, von Lo<'>: Meine Herren! Gestatten Sie mir, daß ich
dem Verständniß und dein Gedächtniß des Herrn Vorredners etwas zu Hülfe komme. Was das
Gedächtniß anbelangt, so bitte ich die Herren, sich in den Landtag zurückzuversetzen, der vor
3 Jahren hier tagte und in dein der Antrag vorlag, für das Vereinshaus in Vonn einen Veitrag
von 25 000 M. zu bewilligen. Ich glaube, die Mitglieder des Provinzial-Landtags waren damals
einstimmig der Ansicht, daß für das Vereinshaus ein Veitrag nicht geleistet werden könne, weil
der Verein mit Nücksichtauf die Staatssubvcntiun und verschiedeneandere Umstände nicht so
bedürftig fei. Es hat mein Kollege, Herr Vreuer, den Antrag später dahin modifizirt, für die
Versuchsstation 15 000 M. zu bewilligeil. Diejenigen, die dagegen waren, zu denen auch ich
gehört habe, waren nicht gegen die Versuchsstation, sundern sie glaubten, daß diese 15 000 M
doch nur schließlichfür denselbenZweck uertnugt waren, wie die 25 000 M, nämlich für das
Vereinshaus, hinsichtlichdessen eine Einstimmigkeit vorhanden war; Herr Kollege Vreuer wird
das bestätigen können. Das war das, was ich habe anführen wollen, um das Gedächtniß des
Herrn Vorredners aufzufrischen. Was das Verstüudniß anbelangt, so hat er sich wohl auch nicht
ganz das klar gemacht,was in dem Referat und in den Motiven schon ausgesprochenworden ist,
daß die Versuchsstation in Kempen wesentlich den: kleinen Bauernstände zu Hülfe kommensoll.
Die Versuchsstationin Vonn wirkt in sehr segensreicherWeise, es ist Ihnen aber allen, welche
die Verhältnisse kennen, bekannt, daß in den landwirtschaftlichen Vereinen vorwiegend der große
Grundbesitzvertreten ist, das sind überhaupt Leute, die sich schon selbst mehr zu helfen wissen,
denen aber, wie gesagt, die Versuchsstationeinen wesentlichen und großen Nutzen bringt; für den
kleinen Vauer der dabei uicht betheiligt ist — ich will nicht darüber reden warum — der Veitrag
macht auch schon sehr viel, der Bauer dreht den Thaler, den er bezahlenmuß, mit Recht dreimal
in der Hand herum, während er eine Mark schon leichter ausgiebt — ist aber nicht gesorgt.
Mit dieser Mark sind wir nicht im Stande, viel auszugeben, große Institutionen ins Leben zn
rufen, wir müssen den „RheinischenVauer" — das ist das Vcreiusorgan, welches wöchentlich
erscheint - - den Mitgliedern frei liefern, wir haben Vcrwaltungskosten,Sie werden also begreifen,
daß von dieser Mark fehr wenig übrig bleibt, wir haben es aber doch gewagt, auch selbst
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abgesehen uon der Aussicht, einen Zuschuß zu bekommen,diese Versuchsstation ins Leben zu
rufen, weil gerade der rheinischeVanernverein dazn da ist, nm nicht dem großen Oetonomcn und
dem großen Landwirth zn helfen, der sich allein schon helfen kann, sondern um den, kleinen
Bauer und dem kleinen Landwirth, der hente isolirt da steht nnd in sehr bedrängter Lage ist,
durch die Vereinigung Hülfe zn leisten. Meine Herren! Wir haben allerdings gehofft, daß die
Versuchsstationallmählich auch im Staude sein würde, ans eigenen Füße» zn stehen, aber wenn
etwas derartiges ins Leben gerufen wird, so wissen Sie ja alle, daß es mit großen Schwierig¬
keiten zu kämpfen hat, und das ist der Grnnd, weshalb wir den Antrag gestellthaben. Ich
kann nur sagen, daß ich aufrichtigenDank ausznsprechen habe, daß dieser Antrag von vorneherein
so viel Verständniß gefunden hat, daß, wie der Herr Landtags-Marschallgefagt hat, 49 Mitglieder
des Landtages ihn unterschrieben haben. Ich mochte daher bitten, das, wie ich glanbe, wenig
motivirte Bedenken des Herrn Vorredners nicht zu berücksichtigen und dein Antrage möglichst
einstimmig zuzustimmen. (Bravo!)

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteVrener hat das Wort.
Abgeordneter Breuer: Meine Herren! Obschon beinah in erschöpfender Weise uon dem

geehrten Herrn Vorredner das gesagt worden ist, was ich auch anzuführen mir erlauben wollte,
möchte ich doch Herrn Wunderlich zunächst entgegnen, daß ich damals zu dein Antrage des land¬
wirtschaftlichen Vereins eine Subvention für die chemischeVersuchsstationzu Bonn beim hohen
Hause erbeten habe, um die rheinischenVandwirthe gegen Betrug im Düngcrhandcl möglichst zu
schützen. Zn der Zeit, als der Antrag meinerseits gestellt wurde, gab's keinen Vanernverein;
heute ist der Vanernverein mit nahezu 13 000 Mitgliedern ins Leben getreten, er ist da. Ich
möchte sodann dem Herrn AbgeordnetenWnnderlich, welcherauf Bonn verweist, noch sagen, daß
ich es mit lebhafter Freude begrüßt habe, als der Antrag gestellt wurde; deun ich erachte es für
»leine Pflicht, meine Gewerbsgenossenalle zu schützen. (5s sind damit vornehmlich die kleinen
Laudwirthe gemeint. Wir haben uuter deu 13 000 Mitglieder» des Nancrnuereins — ich bin
auch Mitglied des laudwirthschaftlichcuVereins — recht viele, die des Schutzes entbehrten, und
für diefe, meine Herren, bitte ich Sie, um Annahme des Antrages, damit meine Gewerbsgenofsen
alle in unserer schönen Nheinprovinz allmählichden Schutz bekommen, dessen sie so sehr bedürfen
und sonnt fortan die nöthigen Düng- und Futtermittel, sowie auch Sämereien ans Gehalt und
Werth durch chemische Analysevorab prüfen lassen können. Ich enthalte mich weitererAusführungen
und glaube Herrn Wunderlich die Antwort gegeben zn haben, zu der ich mich verpflichtethielt.
Nach Tllnfenden zählen die Landwirthe, die nicht Mitglieder des landwirthschaftlichcnVereins
sind, und für diefe vornehmlich, aber anch überhaupt für alle, bitte ich beim hohen Hanse um
allseitige Annahme des Antrages.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteWunderlich hat das Wort.
Abgeordneter Wunderlich: Meine Herren! Was das Gedächtniß anbelangt, so glaube

ich doch, mein Gedächtniß ist gnt genng, um zu behaupten, daß wir die Summe damals nicht
für das Vereinshaus bewilligt haben, sondern daß wir sie hauptsächlichfür die Vcrfuchsstation
bewilligt haben; nur unter dieser Position ist der Antrag damals durchgegangen. Ich glaube
deshalb doch, daß mein Gedächtniß so tren ist, wie dasjenige des Herrn von Loe. Was das
Verständniß anbelangt, so verstehe ich recht gut, was man mit einer Versuchsstationanfängt, nnd
ich kann nicht anders fagen als: bei uns am Mittelrhein uud Oberrhein ist der kleinste Bauer
«^schützt, deun der kleinste Vancr ist in den Kasinos, und jedes Kasino hat das Recht, jede
mögliche Probe nach Bonn zu schicken. Ich sehe in der That nicht ein, warum es auch nicht
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ebenso am Niederrhcin gemachtwerden kann. Anch dir kleinsten Bauern haben alle miteinander
das Recht, für gar nichts in Bonn untersuchenzu lassen. Ich bleibe deshalb bei meiner Meinung
stehen und bitte Sie, den Antrag abzulehnen.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Graf von Hoensbroech hat das Wort.
Abgeordneter Graf von Hoensbroech: Meine Herren! Ich will ans die Frage,

wessen Gedächtniß das bessere ist, nicht weiter eingehen, die Herren mögen sich privatim darüber
auseinandersetzen,im übrigen bin ich doch in diesem Falle für das Gedächtniß des Herrn Frei¬
herr,: von Loö. Was aber die andere Frage des Bedürfnisses angeht, so hat der Herr Kollege
Breuer schon darauf hingewiesen, daß der Rheinische Nauernverein aus 13 000 Mitgliedern
besteht, die zn einem nicht geringen Theile nicht Mitglieder des landwirthschafllichcnVereins sind
und nur für die Mitglieder des landwirtschaftlichen Vereins ist die Versuchsstation in Bonn
gegeben, ebenso wie die neu errichtete Versuchsstation in Kempen in erster Linie für die Mit¬
glieder des RheinischenVaucrnvereius gegründet ist. Meine Herren, wenn 13 000 Mitglieder
eines Standes, eines Standes, der, wie das in diesen Tagen betont und anerkannt worden ist, der
erste und wichtigsteStand in unserer Rheinprovinz ist, eine solche Station für ein Bedürfniß
erachten und die Gründung einer solchen Station fordern oder eine solche begründet haben und
dann hierher kommen nnd sich an den hohen Landtag um eine Nuterstützung dieses Instituts
wenden, das Sie für ein Bedürfniß erachten, dann verstehe ich in der That nicht, wie mau für
diese Sache kein Verständniß haben kaun.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Wunderlich hat das Wort.
AbgeordneterWunderlich: Ich bitte noch ein Paar Worte zur Richtigstellungsagen

zu dürfeu. Ich habe gesagt, daß in unseren Kasinos auch jeder kleiue Landwirth Mitglied sein
kaun und ist er in einem Kasino, so ist er en ipso durch das Kasino auch Mitglied des land¬
wirtschaftlichen LcckalvereinZ.In Bonn haben wir ausreichendesMaterial, nnd die Herren in
Bonn haben selbst gesagt, sie bäten darum, daß recht viel geschickt werde, sie wollen arbeiten, sie
wollen auch für den kleinsten Landwirth arbeiten, also, meine Herren schicken Sie aus alleu
^hren tandwirthschaftlichenVereinen die Sachen nur hin, ich gebe Ihnen mein Wort, Sie
bekommen ausreichendeAuskunft.

Landtags- Marschall: Herr von Heister hat das Wort.
Abgeordneter von Heister: Meine Herreu! Die Wahrheit liegt, wie mir scheint, auch

hier ans beiden Seiteil. Es ist richtig, was der Herr AbgeordneteWunderlich gesagt hat, der
landwirthschaftlicheVerein ist jeder Zeit bereit gewesen, auch für Nichtmitglicder auf seiner
Station arbeiten zu lassen, er hat es im reichlichsten Maße und vielfach ohne Entgelt, gethan.
Aber eben so wahr ist, wenn von der andern Seite gesagt wird: trotzdemkommt eine große Zahl
von bäuerlichenEingesessenenunserer Provinz nicht dazu, sich der Versuchsstation in Bonn zu
bedienen. Diese Versuchsstation steht ihnen zu fern; da sie nicht Vcreinsmitgliedcr sind, wagen
sie es nicht anzufragen; es fehlt wohl auch häufig an der Vermittelung durch Kasinos u. f. w.,
durch welche sie an die Versuchsstation herantreten könnten. Es hat sich nun herausgestellt, daß
ein nener Verein von 13 000 Mitgliedern den Wunsch hegt, ebenfalls eine Versuchsstationzu
gründen, um denjenigengroßen Theil kleiner bäuerlicher Besitzerund Pächter, die an der Nonner
Versuchsstationnicht theilnehmen, erneuerte Gelegenheit zu geben, ihre Bezüge an Düngermittcln
untersuchenzu lassen.

Das, meine Herren, beweist nur, da wir auf der ciueu Seite alle die Laudwirtschaft
auf jede Weise nuterstützeuwollen und da auf der audercn Seite die Neucreirung einer Versuchs-
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station in Kempen in keiner Weise einen Rückgang der Versuchsstationin Bonn inuoloirt, daß
beide vollständig neben einander arbeiten tonnen nnd dadurch, daß sie »eben einander arbeiten,
weiteren Kreisen unserer landwirtschaftlichen Bevölkerung als bisher die großen Vortheile der
Dünger- und Saamen-Kontrolle vermitteln werden.

Meine Herren! Ans diesen: Grunde ist es mich berechtigt, wenn ein solcher Wunsch von
einem großen Theil bäuerlicher Insassen unserer Provinz gehegt wird, diesem Wnnsche von
Seit«, der Prouinzial - Vertretung entgegenzukommenund durch Bewilligung eines mäßigen
Zuschusses,wie er hier doch uur für die nächsten Jahre beautragt wird, das Interesse zu bekunde»,
welches der Landtag au der Vermehrung solcher der Laudwirthschnft dieneuden Institute hat.
Wozu überhaupt, meine Herren — ich habe diesen Stanovnnlt von Anfang an vertreten —
irgend welche gehässige Rivalität, irgend welche Animosität zwischen dem neu gegründeten Banern-
verrin und dem lange bestehenden landwirthschaftlichenVerein. Sie können beide sehr gnt
nebeneinander arbeiten, sie werden sogar sehr häufig miteinander arbeiten, wie dies in diesem
Landtage bereits durch eine gemeinschaftliche Petition dargrthan ist, 'so daß ich überzeugt bin,
die Interessen der Landwirthschaft fahren uuendlich viel besser, wenn ihre beiden Vertreter
harmonischmiteinander gehen, als wenn sie feindlichsich gegenüber stehen. (Bravo!)

Ich bitte Sie, daß Sie diese Summen bewilligen.
Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteWeidt hat das Wort.
AbgeordneterWeidt: Ich wollte nur sageu, daß lauge nicht überall laudwirthschaftliche

Kasinos bestehe» uud daß vielfach uicht die Gelegenheit geboten ist, solche einzurichten.
Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteFriederichs hat das Wort.
AbgeordneterFricderichs: Meine Herren! Ich verstehe die Widersprüche nicht! Die

Sache ist doch einfach die, daß wir uus 13 000 Bauern gegenüber befinden, welche einen land¬
wirthschaftlichenVerein gegründet haben, uud für eine Versuchsstation eine Unterstützung von
3000 M. brautragen! Ich glaube, wir köuncn für eineu bessern Zweck das Geld nicht ausgeben.
Liegt denn hier ein Widerspruchmit unserer Bewilligung für Vouu vor? Ob unsere Provinz für
eineu, zwei oder gar für drei landwirthschaftlicheVereiue Arbeit bietet, ist für mich weniger
bestimmendals die Thatsache, daß ich mich einen: Vereine von 13 000 Landwirthen gegenüber
befinde, die jedenfalls in ihrer Anzahl hinreichendeVerechtiguug zur Gründung ciues Vereins
haben uud so werde ich ob ihres landwirthschaftlicheuZweckes für ihren Autrag stimmen.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteHerrmann hat das Wort.
AbgeordneterHerrmann: Meine Herren! Ja) habe vor 2 Jahren gegen die Bewilligung

des Geldes für Bonn gestimmt, ich werde mich heute gegen die Bewilligung des Geldes für
Kempen stimmeil nnd zwar aus dem Grunde, weil ich mir sage: ein so großer Verein, der
13 000 Mitglieder zählt, muß selbst die Mittel aufbringen, um die Versuchsstation zu grüudeu.
Es wäre mir interessant, statistische Rachrichten zu erhalten, in welchen Steuerstufcn diese
13 000 Bauer» besteuert sind, ob das wirklich lanter so kleine Bauern sind, aber im Allgemeinen
kann man wohl sagen: uuserc tleineu Bauern am Oberrhcin haben kein großes Interesse für
die laudwirthfchaftlicheVcrsuchsstatiouin Bonn, noch weniger für die Versuchsstationin Kempen,
um mit ihren Anträgen dieselben zu bemühen. Dann habe ich mir ferner gesagt, es wäre bei
all den verschiedene,: Ansprüchen, dir von allen möglichenVereinen an die Provinz herantreten,
wohl angezeigt, endlich einmal einen Strich zu machen. Wir haben schon sehr viele Vereine
unterstützt, ein Antrag auf Subvention eines Turnvereins liegt uns vor nnd es ist zu erwarte,,,
daß nächstens auch Schützeiwereinckommen, welche ebenfalls eine segensreiche Wirksamkeitentfalten
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wollen, es ist, wen» es so fort geht, vielleichtauch »lüglich,daß wir an der Mosel einen Winzer-
Verein gründen, für den sich auch 5—8000 Mitglieder finden können. Ich werde aus Sparsam¬
keitsrücksichten gegen die Bewilligung der 3000 M. stimmen, wie ich vor 2 Jahren gegen die
Bewilligung der 15 000 M. gestimmt habe. Ich motiuirc hiermit meine Abstimmung. Blos
aus Sparsamkcitsrücksichten,nicht ans Vorliebe für die Versuchsstationin Bonn stimme ich dagegen.

^andtag«-Mar schall: Meine Herren! Ich „lochtevon meiner Seite aus erklären, daß
ich vollständig auf dein Boden des Herrn von Heister stehe und nicht verstehe, was für ein
Widerspruch überhaupt in dieser Sache liegt. Arbeiteil sie nebeneinander und miteinander, so
wird der neu gegründete Bauernverein, wie der alte landwirthschaftlicheVerein für unsern
Bauernstand segensreich wirken.

Meine Herren! (5s ist ein Antrag auf namentliche Abstimmuugin dieser Sache eingegangen,
unterschriebenvon den Herren Abgeordneten Wunderlich uud Herrmauu. (Bravo!)

Meine Herren! Ich mache darauf aufmerksam, daß nach tz. 18 unserer Keschäftsordnuug
entweder der Landtags-Marschall darüber zu entscheidenhat, ob eine Sache dazu angethan ist,
eine namentliche Abstimmung darüber abzuhalteu, oder ein Drittel der Versammlung für diese
namentlicheAbstimmung sein muß. Nach dem, was ich soeben gesagt habe, werden Sie es wohl
verstehen, daß ich persönlich nicht für eine namentliche Abstimmung bin, ich muß es Ihnen
anheimgeben lind frage, ob ein Drittel der Nerfammlung für die namentlicheAbstimmung ist.
Zunächst hat noch Herr von (^rand-Nu das Wort zur Oeschäftc>ord»U!lg.

Abgeorduetervon Grand-Ny: Meine Herren! Ich meine, es sei nicht im Interesse
der Herreu, die namentlicheAbstimmung haben wollen, zu konstatiren, daß sie in der Minorität
sind, und zwar wie mir nach der allgemeineil Znstimmnng zu dem Antrage scheint, einer sehr großen
Majorität gegenüber. Ich gebe aber der Versammlung anheiln, bei Ihrer Abstimmnng über den
Ailtrag zu erwägen: ob es ihr nicht erwüufcht sei, diese Minorität durch Namensaufruf festzustelleil.

Landtags-Marschall: Das Wort zur Geschäftsorduuug hat der Herr Abgeordnete
Herrmann.

Abgeordneter Herrmann: Ich weiß nicht, was die Mitglieder der Majorität dagegen
haben können, wenn durch Abstimmuug öffentlich doknmentirt wird, daß sie dafür sind, daß der
Antrag angenommen wird. Das ist uns zwar gleichgültig, wir wollen nur zeigen, daß wir
dagegen sind.

«andtags-Marschall: Meine Herren! Es ist also der Antrag auf namentliche Ab¬
stimmnng gestellt worden, ich meinerseits halte sie nicht für nothwendig. Ich bitte die Herren,
die für uamentlicheAbstimmung sind, sich zu erheben. (Geschieht.)

Es ist dies kein Drittel der Versammlung, eine namentlicheAbstimmnng wird also nicht
beliebt: der Antrag auf uamentlicheAbstimmung ist gefallen. Der Herr Referent verzichtetauf
das Schlußwort. Ich werde deu Autrag, wie er verlesen worden ist, zur Abstimmnug bringen,
nachdem ich die Diskussion schon vorher geschlossen habe. Ich bitte diejenigen Herren, welche
gegen den Antrag sind, sich zu erheben. (Geschieht.)

Der Antrag ist gegen 0 Stimmen angenommen.Ich bitte den Herrn Referenten,fortzufahren.
Referent Abgeordneter Freiherr von Eyuatteu: Meiue Herren! Die Annahme dieses

Antrages ruft eine Veränderung des Etats hervor, es beantragt daher der I. Ausschuß, deu Etat
hiernachmit folgeudeu Vcränderuugen anzunehmen:

1. bei Tit. I. Nr. 2. der Einnahme-Zuschüsseaus der allgemeine,, Dotationsrente den
Betrag von 57 400 M. auf N0 400 M. zu erhöhen;
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2. bei Tit. I. Nr. 1. der Ausgabe die Gesammtsumme der Einnabme und Ausgabe
anstatt 70 «00 M. mit dem Betrage mm 73 000 M. zu balaneiren und

3. iu den Bemerkungcu zum Etat I. Seite 31. als Nr. 4 den Betrag mm 3000 M.
als Zuschuß für die Versuchsstationzu Kempen eiuzuschicben.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich stelle diesen Antrag resp, den Etat mit der
Einschiebung von 3000 M. an der betreffendenStelle zur Diskussion. Wünscht Jemand hierzu
das Wort? — Der Herr Abgeordneteuon Graud-Ny hat das Wort.

Abgeordneter von Graud-Nu: Meine Herren! Ich möchte mir bezüglich der Ver¬
hältnisse der laudwirthschaftlichen Schulen ein Wort gestatten und vor allen Dingeil eine Erklärung
seitens des Provinzial-Verwaltnngsraths erbitten. Es ist offenbar, daß die Schulen überhaupt,
ganz besonders aber die landwirtschaftlichen Schulen, darauf Hinwirten müssen,daß ihre Schüler
zu strengster Sparsamkeit und Eingezogenheit, zu ernster Arbeit beraugebildet werden, es ist
insbesondere für den Stand der Landwirthe wünfchenswerth, daß der Luxus, der sich im Laufe
der Jahre herausgebildet hat, zurücktrete und das Leben in die engeren Grenzen eines wohl-
geleiteten und sparsamen Hauswesens zurückgeführt werde. Dazu, meine Herren, tonnen die
landwirthschaftlichenSchulen ganz eminent mitwirken, sie, die uor allen berufen sind, die besser
sitnirten jungen Lente aus dein Stande der Landwirthe mit den Kenntnissen, die sie nothwendig
haben, zu «ersehen und auf den Eharattcr der jungen Leute einzuwirken. Ich möchte, nach
Mittheilungen die mir geworden, die ich aber nicht auf ihre Begründung prüfen tonnte, fast
glauben, daß die Entwickelung der landwirtschaftlichen Schuleu diesem Erfordernis; nicht ganz
entspricht. Ich habe die feste Zuversicht, daß uon seiteu des Prouinzial-Verwaltungsraths und
derjenigen, die die Oberaufsicht über die Schulen haben, in entschiedener Weise entgegengetreten
werden wird, wo die Schäden hervortreten. Ich möchte nnr die Aufmerksamkeitdarauf lenken
und die Bitte nnssprechen, daß mit aller Energie vorgeschrittenwerde, es dürfte sonst, meine
Herren, zu befürchtenfein, daß diefe Schulen, statt Vortheil für die Landwirthfchaft, entschiedenen
Nachtheil bringen. Eins will ich noch hinzufügen, was allerdings nicht allein für die landwirth
schaftlichcn Schulen, sondern für viele Schulen deo Preußifchen Staates zntrifft. Ich meine, daß
die Wohlthat, die man den Schulen zu erweisen vermeinte, indem man ihnen zum Theil die
Berechtigung znr Ausstellung des Zeugnisses für den einjährigen Militärdienst gegeben,nach vielen
Seiten für sie bedenklich geworden ist, dn sie mannigfach jnnge Leute dorthin führt, die nicht den
Willen haben, die Stndien mit allem Ernst zu betreiben, sondern nur die Gelegenheit benutzen,
die Berechtigung zum einjährig-freiwilligen Dienst zn erlangen. Ich null Sie nur auf diese»
Punkt aufmerksam macheu, ich wiederhole, meine Herren, ich habe die Hoffnung und die feste
Zuversicht, daß diejenigen, die berufen sind, auf diese Schuleu einzuwirteu, mit aller Energie ein¬
schreitenwerden. Ich bitte auch darum.

Lllndiags-Marschull: Ich möchte zunächst Herrn von Grand-Ry erwidern, daß der
Prouinzial-Vcrwaltungsrath keine direkte Eiuwirknng auf die Schulen hat, sondern die Schuleu
zunächstlediglichvom laudnnrthschaftlichenVerein geleitet werden. — Zunächst hat Herr Wolters
um das Wort gebeten.

Abgeordneter Wolters: Ich möchte nnr tnrz Herrn uon Grand-Ry, erwidern, daß die
letzten Worte, die er gesagt hat, mir vollständig beweisen, daß er hinsichtlichder beiden Klassen
von landwirthschaftlichenSchulen vollständig im Irrthum ist, er meint die sogenannten Land-
wirthschaftsschulen,deren wir eine in Eleve und eine in Vitburg haben, während hier von den
Winterschulen die Rede ist. Wenn Sie die Winterschnlen gesehen babcn, wie ich, in welche
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beispielsweiseviele junge Leute mit Holzschuheuhiueiukommeuund ruhig wieder nach Hause
gehen, wenn sie nicht am Orte bleiben, während sie Mittags ein Butterbrod essen, so werden
Sie mir zugestehen müssen, daß die Voraussctzuugdes Herrn von Grand-Nn nicht zutreffend ist.
Wenn es der Fall wäre, könnte die Sache mit einem Schlage todt gemacht sein, wenn Herr
von Grand-Ny die Güte hätte, dem Direktor der Sektion für Bolkswirthschaft,Herrn von Heister,
eine von den Schulen zu nennen, wo solche Dinge Vassiren. Es würde dann in der kürzesten
Zeit Nemedur geschaffen.

Landtags-Marfchall: Herr von Heister hat das Wort.
Abgeordneter von Heister: Vielleichthat Herr von Grcmd-Ny die Güte, zunächst noch

zn sprechen, dann tonnte ich gleich die Erwiderung zusammenfassen.
Landtags-Marsch all: Herr von Grand-Ny hat das Wort.
Abgeordnetervon Grand-Ry: Ich muß erwidern, daß ich mich nicht in einein Irrthnm

befinde, es handelt sich um deu Etat der landwirthschaftlichenSchulen überhaupt, und wird in
diesemEtat bemerkt, daß es sich nicht allein um die niederen landwirthschaftlichenSchnlen handle,
sondern auch um Zuschüsse an andere landwirthschaftlicheLehranstalten. (Abgeordneter Wolters:
Haben keine einjährige Berechtigung.) Erstere haben keine einjährige Bcrcchtignng, in diesem
Puukte haben Sie Recht, aber, was die Hinweisung auf die Holzfchuhc betrifft, fo habe ich Herr»
Wolters zu erwidern, daß ich solche Echuleu durchaus nicht im Ange habe, vielmehr nur letztere
und habe ich vollkommen Recht, weun ich auf diese Schulen hinweise. Der Herr Landtags-
Marschall hat mir erwidert nnd ich nehme davon gerne Akt, daß wenn irgend welche Bedenken
obwalten, die betreffendenHerreu, welche mit der Oberaufsicht betraut sind, ihrerseits Nemedur
eintreten lassen werden.

Landtags-Marschall: Herr von Heister hat das Wort.
Abgeordnetervon Heister: Ich glanbe, wir werden alle darin einverstanden sein, daß

das, was Herr von Grand-Ny uns vorgeführt hat, gewiß von nus im Ange behalten werde»
muß, weuu die laudwirthschaftlicheuSchulen, welcherKategorie sie auch angehören mögen, das
Gedeihe» habe» solle», welches wir ih»e» alle im I»teresse der Sache wünschenmüssen. Ich
glaube aber doch, daß es im Interesse der landwirthschaftliche»Schulen selber liegt, so geuau zu
spezialisiren,wie dies durch de» Herrn AbgeordnetenWolters geschehenist, damit nicht Schule»
ganz unverdient uuter Borwürfe» zu leiden haben. Denn »reines Erachtcns können diese Vor¬
würfe ihrer Natur nach, wenn sie überhaupt berechtigt sind, was ich ja nicht weiß, höchstens ans
die mittlere!: Schulen, auf die sogenannten Landwirthschafts-Schule», deren wir nnr zwei in der
Provinz habe», sich beziehen.

Dort, »reine Herren, lernen die jnngcn Leute, die den mittleren Klassen, theilweise den
höheren Klassen der ländlichen Besitzer angehören, uud sich von vornherein auf einer Fachanstalt,
deren Absolvirung die Berechtigung zum einjährigen Dienst giebt, für ihren Lebensberuf als
Landwirthe vorbereiten. Ganz anders steht es aber mit den landwirthschaftlichenWinterschulcu,
mit denen die Provinz in näherer Beziehung dadurch steht, daß sie bedeutendeZuschüsse für
dieselben gibt, in Zukunft aber beabsichtigt, diese Schnlen zn dauernden zu machen und einen
großen Theil derjenigen Nechte, welche sie jetzt für die Zeit des Provisoriums an den landwirth¬
schaftlichen Berein abgetreten hat, für sich in Anspruch zu nehmen, insbesonderedas Necht der
Aufsicht. Ich glanbe, »reine Herren, wenn wir hier nntcrscheiden und von vorneherein sagen:
diese Vorwürfe, wenn sie überhaupt berechtigt sind, können nur auf die mittleren Schnlen gerichtet,
nur anf diese gemünzt sein, verhindern wir's, daß bei allen denjenigen, die die Winterschulen



393

nicht näher kennen, diese etwa in einen solchen Verdacht kommen. Um Ihnen zn sagen, wie die
Verhältnisse bei diesen für die bäuerliche Vevölkenmg so segensreich wirkendenSchule» liegen,
bemerke ich, es sind nieist kleine Orte, in denen die Schulen gehalten werden; der Direktor hat,
soll wenigstens eine scharfe und kräftige Disziplin führe»; die jungen Leute sind in Familien
untergebracht, müssen gegen Abend, abgesehen von den Schulstunden, so und so viel Stunden
unter Aufsichtder Lehrer arbeiten, müssen Abends um 8 oder 9 Uhr — genau weiß ich es nicht
ausweudig, da ich nicht alles im Kopfe haben kann — zu Lause sein und werden von dein
Direktor reuidirt, ob sie auch zu Hause sind, kurz ich glaube, weuu auch natürlich einzelne Auswüchse
immerhin möglich sind, dafür garnntiren zn können, daß irgend welche bedrohlichen Ausschreitungen
bei unsern Winterschulenbis jetzt nicht vorgekommensind. Meine Herren! Wenn etwas derartiges
einmal zu Ihrer Kenntniß kommen sollte, so kaun ich nur bitten, wie es bereits Herr Wolters
gethan hat; bringen Sie es hier zur Sprache, ich biu dann sofort in der Lage, eingreifen zu
können, uud würde für jeden Spezialfall, den Sie mir mittheilen, dankbar sein.

Landtags-Marschall: Es ist diese Interpellation hiermit wohl erledigt. Meine Herren!
Vs würde nimmehr der Etat mit den vorgeschlagenenVeränderungen des I. Ausschusseszur
Abstimmung gelangen. Ich bitte diejenigen Herren, die gegen Annahme des Etats mit den
Veränderungen sind, sich zu erheben. — (Es erhebt sich Niemand.)

Der Etat ist mit den Verändernngrn einstimmig angenommen.
Wir fahren in unserer Tagesordnung fort. Es kommt das Referat des III. Aus¬

schusses, betreffend die Uebernahme der Knnststraße Zell-Altlay-Würrich in
den Provinzial-Strahenverband. Referent ist der Herr Abgeordnete Rautenstranch.

Referent AbgeordneterRautenstrauch: „Referat des III. Ausschusses,betreffend die
Uebernahmeder Kunststraße Zell-Altlay-Würrich in den Provinzial-Straßenuerband.

Der III. Ausschuß erlaubt sich dem hohen Provinzial-Landtnge nach gennner Prüfung
^r Sachlage vorzuschlagen,die Uebernahme der Straße Zell-Altlay-Würrich in den Provinzial-
Straßenverband abzulehnen, da die Straße in ihren Steigiuigs-Verhältnissen und Breite den zu
«lachenden Ansprüchen nicht entspricht. In Anbetracht der großen Belastuug jedoch, die die
betreffenden(Gemeindendurch die Unterhaltung obiger Straßen haben, beantragt der Ausschuß:

Hoher Provinzial-Landtllg wolle dem Pruvinzial-Verwaltuugsrathe empfehleil, die an
der Unterhaltung dieser Straße betheiligten Gemeinden bei der Vertheiln»»; der
Unterstütznngenfür den Kommunal-Wegebaubesonders zu berücksichtige».

Der III. Ausschuß."
Landtags-Marschall: Ich stelle diesen Antrag des III. Ausschusses zur Diskussion. —

^s meldet sich Riemcmd zum Wort. Ich schließe die Diskussion und bringe den Antrag zur
Abstimmung. Ich bitte diejenige» Herre», welche dagegen sind, sich zn erheben. — (Es erhebt
sich Niemand.)

Der Antrag des III. Allsschusses ist einstimmig angenommen.
Der nächsteGegenstand ist das Referat des III. Ausschusses, betreffend de»

"°m Prouiuzial-Verwaltuugsrathe unter Nr. V. 93. der Drucksachen vor¬
gelegten Antrag auf Uebernahme der Prämienstraße von Verschlag nach
M <-'inerzhagen auf den Proviuzial - Straßenfouds. Referent ist der Herr Abgeordnete
Freiherr von Fürsteuberg-Heiligenhoven.

Referent Abgeordneter Freiherr von Fürstenberg-Heiligenhoven: „Das Referat des
Ilt. Ausschusses, betreffend den von, Prouinzial - Verwaltuugsmthe »nter Nr. V. 93. der Driick-
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fachen vorgelegten Antrag auf Uebernahme der Pramienstrahe von Verschlag nach Meinerzhagen
auf deu Provinzial-Straßenfonds, lautet:

Nach eingehenderBerathung des vom Provinzial - Verivaltungsrathe nnter Nr. 93 der
Drncksachcn vorgelegten Referats, betreffend Uebernahme der Pränüenstrnße von Verschlag nach
Meinerzhagen auf den Provinzial-Straßenfonds, ist der III. Ausschuß zu der Ansichtgelangt, daß
die genannte Straße sich in Hinsicht ihrer Bedeutung für den größeren Verkehr zur Uebernahme
unter die Provinzialstraßen eigne und ein passendesGlied zur Vervollständigung des vorhandenen
Prouinzial-Straßennetzes bilden werde, indem sie eine Verbindnng zweier Straßen-Knotenpunkte
(in Verschlag und Meinerzhagen) herstellt nnd für den Kreis Gummersbach eiue ueue und kürzere
Verkehrslinie nach dem Kreise Altena und dem westfälische« Kohlenrevier eröffnet.

Die Länge der in Betracht kommendenStraßenstrcckebeträgt 9700 m. Der Van der
Straße ist im Allgemeinen vollständig ordnuugsmäßig erfolgt, fo daß erhebliche Nacharbeiten
kaum erforderlichsein werden. Der III. Ausschuß schließt sich daher dem Antrage des Provinzial-
Verwaltnngsrath an und beantragt:

Hoher Landtag wolle die Uebernahme der Prämienstraße von Verschlag nach Meinerz¬
hagen bis znr Provinzgrenze sofort nach vollständig vorschriftsmäßiger Herstellung
unter die Provinzialstraßen genehmigen.

Der III. Ausschuh."
Lllndtags-Marfchall: Meine Herren! Ich stelle diesen Antrag des III. Ausschusses

zur Diskussion.— Es meldet sich Niemand zum Wort. Ich schließe die Diskussion nnd bringe
den Antrag zur Abstimmung. Ich bitte diejenige!:Herren, die dagegen sind, sich zu erhebeu. —
(Es erhebt sich Niemand.) Der Antrag ist einstimmig angenommen.

Es folgt das Neferat des II. Ausfchufses, betreffend Dechargirung der
Geld- und Naturalien-Nechnungen der ehemaligen Provinzial-Irrenanstalt
Siegburg pro 1879, 1880 und 1881/82. Ncfereut ist der Herr Abgeordnete Weidt.

Referent AbgeordneterWeidt: „Neferat des II. Ansfchnsses,betreffend die Dechargirung
der Geld- und Naturalien-Rechnuugen der ehemaligen Provinzial-Irrenanstalt zu Siegburg pro
1879, 1880 und 1881/82.

Die instanzenmäßig vor- und suverrevidirteu Geld- und Naturalien - Rechnungen der
ehemaligen Provinzial-Irrenanstalt zu Siegburg pro 1879, sowie die Geld-Nechnungenderselben
Anstalt pro 1880 und 1881/82 — für diese beiden Jahrgänge wnrdrn Naturalien-Rechnungen
nicht gelegt — sind einer nochmaligen eingehende,! Prüfnng seitens des II. Ausschusses unterzogen
worden. Da sich bei dieser Nachprüfung keinerlei Anstände ergeben haben, so beehrt sich der
II. Ansschnß dem hohen Provinzial-Landtagc diese Nechnuugeu zur Dechargirung zu empfehlen.

Nllchrichtlichwird noch bemerkt, daß die nltiino 1879 verbliebenen Bestände von
42 594 M. 43 Pf. in Baar (inkl. 17 M. 42 Pf. Strafgelder) und von 9150 M. in Effekten
auf das Jahr 1880 richtig übertragen worden sind und zwar der Barbestand in die 1880er
Siegburger Rechnung und der Effektenbestandin die Rechnung über den Untcrstützuugsfondsfür
entlasseneIrre pro 1880.

Die Rechnung der Siegbnrger Anstalt pro 1880 weist eine Einnahme von 59 070 M>
75 Pf. und eine Ausgabe von gleicherHöhe, und diejenige pro 1881/82 eine Ginnahme von
22 505 M. 33 Pf. sowie eine Ausgabe iu Höhe desselben Betrages nach.

Einnahme- und Ausgabe-Nestesind nicht verblieben.
Der II. Ausschuß."
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Landtags-Marschall: Es ist der Antrag auf Ertheilung der Decharge gestellt. —
Da kein Widerspruch erfolgt, so erkläre ich die Decharge für ertheilt.

Der letzte Gegenstand unserer Tagesordnung ist das Referat des II. Ausschusses,
betreffend Dechargirung der Geld- und Naturalien-Rechnungen der Provinzial-
Irrenanstalt zu Grafenberg pro 1880. Referent ist der Herr AbgeordneteWeidt.

Referent AbgeordneterWeidt: „Referat des II. Ausschusses, betreffend die Dechargirung
der Geld- nnd Naturalieu-Nechnungender Provinzial-Irrenanstalt zu Grafenberg pro 1880.

Der II. Ansfchuß hat in Erledigung des ihm gewordenen Auftrages die vom ständischen
Rechnungs-Nevisorvorrcuidirteu Geld- uud Naturalien-Rechnungender Provinzial-Irrenanstalt zu
Grafenberg einer eiugeheuden Revision unterzogen. Da sich hierbei keine Anstünde ergeben
haben, so erlaubt sich der II. Ausschuß dem hohen Provinzial-Landtage obige Rechnungen zur
Dechargirung zu empfehlen.

Die Haupt-Geldrechuuug, welche die Endrefultate der Spezial-Geldrechuungüber Land¬
wirthschaft und Viehstandsuutzungmitenthält, schließt ab:

mit einer Ginnahme von .... 258738 M. 77 Pf.
„ „ Ausgabe von.....255918 „ 77 „

mit einem Bestände von .... 2820 M. — Pf.
und mit einem Ausgaberestevon . . 2 820 „ — „

Einnllhmerestesind nicht verblieben.
Die Ausgabereste, von welchen 2050 M. für Befchaffung einer Centesimalwage und

770 M. für Instandsetzuug der Direktorwohnung bestimmt sind, bleiben gleich dem verbliebenen
Bestände auf das Jahr 1881/82 zu übertragen.

Der II. Ausschuß."
Landtags-Marschall: Meine Herren! Es ist der Antrag auf Dechargirung gestellt.

-— Da kein Widersprucherfolgt, fo erkläre ich die Decharge für ertheilt.
Meine Herren, hiermit ist unsere Tagesordnung erledigt. Da morgen Feiertag ist,

müssen die Sitznngeu ausfallen. Mchsteu Montag um 10 Nhr ist Sitzung des Provinzial-
Verwaltungsrathes uud um 5 Uhr Nachmittags Plenarsitzuug. Ich bitte die Herreu, pünktlich
zu erscheinen, weil in den ersten Tagen der nächstenWoche in den Plenarsitzungen alle wichtigen
Gegenständewerden behandelt werden. — Herr von Solemacher hat das Wort.

Vice-Landtags-Marschall Freiherr von Solemacher-Antweiler: Meine Herren! Der
heute im I. Ansfchuß getroffeneuVerabredung gemäß bitte ich die Herren des I. Ausschusses,
nächsteuMontag um 4 Uhr, also eine Stunde vor der Plenarsitzung, sich versammeln zu wollen.

Landtags-Marschall: Herr Freiherr von Gevr hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr von Geyr-Müddersheim: Ich bitte die Herren vom III. Ausschuh,

sich ebenfalls Montag Nachmittag um 4 Uhr im Ausfchußzimmerzu versammelu, um hoffentlich
die letzte Sitzung abzuhalten. (Bravo!)

Landtags-Marschall: Meine Herren, die Sitzung ist geschlossen.
(Schluß der Sitzung 6 Uhr.)

!,(»'
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Siebente Sitzung
im Ständehnuse zu Düsseldorf,am Montag den 10. Dezember 1883.

Beginn: 5 Uhr Nachmittags.

>»

Tagesordnung:

1. Referat über den Spezial-Etat für die Verwendung des Zinsgewinnes des Rheinischen
Meliorationsfonds für das Etatsjahr vom 1. April 1884 bis 31. März 1885.
(Nr. I. 15. der Drucksachen.)

Referent: Abgeordneter Wolters.
Referat, betreffend den Spezial-Etat für die Verwendung des Zinsgewinnes der
Nheinifchen Provinzial-Hülfskasse(Standefonds) für das Etatsjahr vom 1. April 1884
bis 31. März 1885. (Nr. I. 14. der Drucksachen.)

Referent: Abgeordneter Graf von Hoensbroech.
3. Referat, betreffend den Antrag der Gesellschaftfür RheinischeGeschichtstundeauf

Bewilligung eines Beitrags für die Zwecke der Gesellschaftfür die nächsten 2 Jahre
vom 1. April 1884 ab. (Nr. IV. 76. der Drucksachen.)

Referent: Abgeordneter Breuer.
4. Referat, betreffend das Gesuch des Verwaltungsrathes des Vereins zur Errichtung

einer Gemälde-Gallerie zu Düsseldorf um Bewilligung eines jährlichen Zuschusses
von 6000 M. (Nr. IV. 82. der Druckfachen.)

Referent: Abgeordneter Freiherr Felix von Loö.
5. Referat über den Antrag der Stadt Nhendt auf Gewährung eines Jahresbeitrags

für die Errichtung einer niedern, technischen Schnle, unter staatlicher Leitung zum
Zwecke der Ausbildung von Werkmeistern. (Nr. IV. 83. der Drucksachen.)

Referent: Abgeordneter Heuser.
6. Referat, betreffendfolgende Petitionen:

1. Kirche zu Steinfeld um Bewilligung von........15000 M.
2. „ „ M.-Gladbllch um Bewilligung von.......29 000 „
3. „ „ Gerresheim „ „ „ .......30000 „
4. Münsterkirchezu Bonn „ „ „ .......50000 „

zahlbar in 5 gleichen Jahresraten K 10 000 M.
5. Kirche zu Waldfeucht um Bewilligung vou ........20 000 „
6. „ „ Gemünd „ „ „........6 000 „
7. „ „ Neuwerk „ „ „........ 10 000 „

in 2 gleichen Iahresrenten », 5000 M.
8. Kirche St. Gereon zu Kölu um Bewilligung von......36 500 „
9. Stiftskirche zu St. Arnual „ „ „...... 14 000 „
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10. Kirche zu Andernach um Bewilligung vou ........45000 M.
11. Schwanenkirchezu Forst, anheimgestellt.

(Nergl. „3tachn>eisnng der Anträge auf Bewilligung aus dem Ständefonds.")
(Nr. IV. 77. :c. der Drucksachen.)
Referent! Abgeordneter Graf von Hoensbroech.

7. Referat, betreffend die Bewilligung einer Unterstützung an die Anstalt Bethet bei
Bielefeld. (L. M. 132.)

Referent: Abgeordneter Fried er ichs.
8. Referat, betreffend das Gesuch des Bürgermeisters von Morsbach im Kreise Wald-

broel um Gewährung einer Subvention zur Erhaltung des in Morsbach errichteten,
uon barmherigen Schwestern des Franziskaner-Ordens geleiteten Krankenhauses
„Maria-Hilf". (Nr. III. 51. der Drucksachen.)

Referent: Abgeordneter Herr mann.
9. Referat, betreffenddie Bewilligung einer Unterstützunguon je 5000 M. auf 2 Jahre

an die Idiotenanstalt zu St. Vernardin, GemeindeHmnb, Kreis Moers. (Nr. III. 53.
der Drucksachen.)

Referent: Abgeordneter Friedcrichs.
10. Referat über das Gesuchdes Vorstandes des Central-Gewerbe-Vereinsfür Rheinland,

Westfalen nnd benachbarte Bezirke in Düsseldorf, betreffend Gewährung baarcr
Beihülfe zu den Zwecken des Vereins. (L. M. 131.)

Referent: Abgeordneter Henser.
11. Referat über das Gesuch des Bürgermeisters der Stadt Mülheim am Rhein,

betreffendGewährung eines Zuschusses uon 15 000 M. zum Zweck der Ergänznng
nnd Verbesserungdes Lehrapparates der höhern Wcbeschule zu Mülheim am Rhein.
(L. M. 133.)

Referent: AbgeordneterHeufer.
12. Referat, betreffend die Errichtung uon Arbciterkolonien in der Nheinproninz im

Anschlußnn die Petition des Vorstandes des RheinischenVereins wider die Naga-
bundeunoth um Gewährnng zinsfreier Darlehen zum Zwecke der Gründung von
zwei Arbciterkolonienin der Rheinprovinz. (Nr. III. 43. der Drucksachen.)

Referent: AbgeordneterConze.
13. Referat zu der Vorlage des Provinzial-Veriualtungsraths, betreffend die Gründnug

1. einer Prouinzinl-Pensionskassefür die Landbürgcrmeister; ^, einer Wittwen- und
Waisen-Versorgnngsnnstaltfür die Beamten der Bürgermeistereienund Landgemeinden
der Nheinproninz. (Nr. I. 10. der Drucksachen.)

Referent: Abgeordneter von Groote-Hermülheim.
14. Referat zu der Petitiou der Gemeinde Fraulautern um Entschädigung für außer¬

ordentliche Aufwendungenzur Instandsetzung des Sanrlouis-Fraulauterner Kommunal¬
weges. (L. M. 160.)

Referent: AbgeordneterNöchling.
15. Referat über den Antrag der Wittwe Th. Vurgmer zu Honnef auf Entfernung der

auf der Beuel-Honnefer Prouinzialstraße uor ihrem Hanse, ihren Gärten und
soustigen Grundstückenstehenden Ulmenbäume. (L. M. 157.)

Referent: Abgeordneter Freiherr von Eerde.
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16. Referat, betreffend die Anträge auf käuflichenErwerb resp Uebernahme folgender
Aktienstraßen:
1. der Aachen-Eupener,
2. „ Iülich-Stolberger,
3. „ Düren-Efchweiler und
4. „ fog. Eockerillstraße,welche vom tath. Kirchhof in Aachen nach Stolberg führt.

(L. M. 118.)
Neferent: Abgeordneter Graf von Hompesch.

17. Referat über die Petition einer Anzahl Fuhrleute und Gewerbetreibendenaus dem
Kreise Eupen um Uebernahme der Aachen-EupenerAktienstraße auf den Provinzial-
Straßenverband. (L. M. 159.)

Neferent: Abgeordneter Graf von Hompefch.
18. Referat, betreffendUebernahme der Prämienstraße von Stemstrah nach Titz auf den

Provinzial-Straßenfonds. (L. M. 158.)
Referent: Abgeordneter Brockhoff.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Die Sitzung ist eröffnet. Wir beginnen mit
der Verlesung des Protokolls der vorigen Sitznng. (Das Protokoll wird verlesen.)

Ist gegen die Fassnng des Protokolls etwas zu erinnern? — Ich koustatire, daß dies
nicht der Fall ist und erkläre das Protokoll für genehmigt.

Bevor wir in die Tagesordnnug eintreten, meine Herren, habe ich Ihnen folgende
Eingänge mitzutheilen. Zunächst ein Schreiben des Herrn Landtags-Kommissanus, welches
folgendermaßenlautet:

„Euer Durchlaucht beehre ich mich mit Bezug auf das gefällige Schreiben
vom 6. d. M. Nr. 173 ganz ergebenst zu benachrichtigen,daß der Herr Minister des
Innern durch Neskript vom 7. d. M. I. L, 9474 auf Grund Allerhöchster Ermächtignng,
meinem bezüglichen Antrage entsprechend, die Verlängerung der Session des gegen¬
wärtig versammelten Provinzial - Landtages der Nheinprovinz bis einschließlichden
13. Dezember er. genehmigt hat."

Sodann ist folgende Petition bei mir eingegangen: Petition von Seiten des Bürgermeisters
A'lbertn zu Herchen: „Dem hohen Provinzial-Landtage gestatte ich nur Namens und im Auftrage
der Gemeinde Herchen die ehrerbietigsteBitte zu unterbreiten, geneigtest beschließenzu wollen,
daß die Gemeinde Herchen von der mit Aussicht auf Entlastung übernommenen Verpflichtung
zur Unterhaltung des hölzernen Oberbaues der im Zuge der Weyerbusch - Herchen'cr Straße
befindlichen Siegbrücke entbunden und diese Verpflichtung der Provinzial - Strahenverwaltung
übertragen werde."

Meine Herren! Diese Petition ist leider zu spät eingegangen. Ich werde den Petentcn
hiernach bescheiden.

Sodann liegt mir ein Schreiben des Herrn Grafen Fürstenberg-Stammheim vor, welcher
mir anzeigt, daß er in eine Kominissiondes Herrenhauses einberufen und deshalb verhindert sei,
an den nächstenTagen den Sitzungen beizuwohnen.

Wir treten nunmehr in die Tagesordnung ein.
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Der erste Gegenstand ist das Referat des I. Ausschusses über den Spezial-
Gtllt für die Verwendung des Zinsgewinnes des Rheinischen Meliorations¬
fonds für das Etatsjahr vom I. April 1884 bis 31. März 1885. Referent ist der
Herr AbgeordneteWolters.

Referent Abgeordneter Wolters: „Der I. Ansfchuß hat den ihm zur Berathung über-
wiesenen nebenbezeichncten Etat geprüft und nichts zn erinnern gefunden, beehrt sich daher dem
hohen Landtage, den Etat znr Annahme zu empfehlen."

Stimme: en dlooAnncchme.
Landtags-Marfchall: Es ist der Antrag anf en Kloo-Annahme gestellt.— Es

erfolgt kein Widerspruch. Ich erkläre daher den Etat für on Klo« genehmigt.
Es folgt das Referat des I. Ansschnfscs, betreffend den Spczial-Etat

für die Verwendung des Zinsgewinnes der Rheinischen Provinzial-Hnlfs-
kasse (Ständefonds) für das Gtatsjahr vom 1. April 1884 bis 31 März 1885.
Referent ist der Herr Abgeordnete Graf von Hoensbroech.

Referent Abgeordneter Graf von Hoensbroech: Meine Herren! Ich habe mir erlanbt,
Ihnen das Referat des Ausschussesin etwas ausführlicherer Form vorzulegen, um den Etat
möglichst klar darlegen zn können, klarer, als ich es dnrch meine Ansführnngcn mündlich gekonnt
hätte und in Folge dessen kaun ich mich der Erläuterungeil enthoben sehen.

„Referat des I. Ausschusses, betreffendSpezial-Etat für die Verwendungdes Zinsgewiunes
der RheinischenProvinzial-Hülfskafsr (Ständefunds) für das Etatsjahr vom 1. April 1884 bis
31. März 1885.

Der Etat des Ständefonds nimmt für das Jahr 1884/85 als Einnahme in Aussicht
die Summe von 142 500 M.

Dieselbe stellt auf Grund §. 19 des Statuts der Provinzial-Hülfskasse ^ des für das
Etatsjllhr veranschlagten Zinsgewinncs von 190 000 M. dar. Wenn vorstehende Einnahme
gegenüber den: Zinsgewinne des Jahres 1882/83, welcher 202 530 M. 79 Pf. betrug, ein nüiiu»
von 12 530 M. 79 Pf. darstellt, so findet diefes minns darin feine Erklärung, daß dem Zins¬
gewinne die Zinfen von 264 000 M. entzogenwurden, da der 28. Provinzial-Landtag 250 000 M.
für den Nothstand der Rheinüberschwemmtenund der Eifelbewohner, 10 000 M. für die Arbeiter-
kolonie Wilhelmsdorf nnd für die Krankenanstalt zu Rath 4000 M. als zinsfreie Darlehen
bewilligt hatte, deren Zinsen daher in vorliegendem Etat nicht einznstellen sind.

Den Bestand des Ständefonds anlangend, so ergibt die dem Etat beigefügte Znsammen¬
stellung (Seite 4), daß nach Abzug der bis zum 31. März 1883 im Betrage von 654 823 M.
70 Pf. fälligen Bewilligungen am 1. April 1883 ein Bestand von 335 624 M. 2? Pf. verblieben
ist. Räch einer weiteren „Nachweisung der zu neuen Bewilligungen disponibel» Mittel des
Ständefonds" beläuft sich die etatsmähige Einnahme pro 1883/84 auf 174 849 M. 34 Pf.; vou
dieser kommenin Abzug die etatsmäßigen Bewilligungen von 55 600 M, so daß als Einnahme
pro 1883/84 verbleiben 119 249 M. 34 Pf. Diese Einnahme hinzngerechnetznm oben ange¬
führten Bestände vom 1. April 1883 ergibt die Einnahme bis 1. April 1884 von 454 873 M.
61 Pf. Diefe muh jedoch als eine voraussichtlichebezeichnet werden, da dieselbe bis znm 1. April
1884 gerechnet ist, sonach ihren Abschluß uoch nicht gefunden hat. An Bewilligungen früherer
Landtage bis zum 1. April 1884 sind aus vorstehender Einnahme zu zahlen 195 296 M. 51 Pf.,
so daß am Schlüsse des Etatsjahres 1883/84 voraussichtlichein Bestand verbleiben wird von
259 57? M. 10 Pf.
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Der I. Ausschußwar der Ansicht, daß von dieser Summe zu neuen Bewilligungen etwa
nur 100 000 M. verwendet werden dürften, weil:

1. sich heute noch nicht bestimmt annehmen läßt, daß im laufenden Etatjahre das vor¬
gesehene Etatsquantnm von 119 249 M. 34 Pf. in Wirklichkeiterreicht wird, sodann

2. auf dem Bestände noch Bewilligungen, welche in späteren Jahren fällig werden,
ruhen, in einem Gesammtbetrage von 216 033 M. 02 Pf. Wenn diesen später
fällig werdenden Bewilligungen mich die zukünftigen Einnahmen des Ständefonds

' gegenüber gestellt werde» können, so darf doch nicht übersehen werden, daß diese
letzterenEinnahmen ungewiß, während die Ausgaben gewiß sind, und daß es deshalb
mit einer vorsichtigenFinanzgebahrung nicht vereinbarlich sein würde, wenn man
diesen bewilligten Ausgaben gegenüber nicht einen Reservefonds für unvorhergesehene
Fälle zurückbehaltenwollte. Werden die jetzigen Bewilligungen auf 100 000 M.
uormirt, so würde ein Neseruefondvon 159 57? M. 10 Pf. verbleiben.

Mit Bezug auf vorsteheudeDarlegungen beantragt daher der I. Ausschuß denn hohen
Provinzial-Landtage vorliegenden Etat des Ständefonds zn genehmigenmit dem Hinzufügen, daß
die in demselbenenthaltenen mit der Einnahme balancirenden Ausgaben keiner weiteren Erläute¬
rung bedürfen.

Land tags-Marsch all: Ich stelle diesen Antrag des I. Ausschusses zur Diskussiou. —
Es meldet sich Niemand zum Wort. Ich schließe dieselbe und bringe den Antrag zur Abstimmung.
Sie wünschenen Kloo-Annahme? (Zustimmung.)

Es erfolgt kein Widerspruch gegen die «n KIoe-Annahme. Ich erkläre damit den Etat
für en Kloe genehmigt.

Es folgt nunmehr das Referat des I. Ausschusses, betreffeud den Antrag der
Gesellschaft für Rheinische Geschichtstuude auf Bewilligung eiues Beitrags für
die Zwecke der Geselschaft für die uächste» zwei Jahre vom 1. April 1884 ab.
Referent ist der Herr AbgeordneteBrener.

Referent Abgeordneter Breuer: Meiue Herren! Schou im 27. Provinzial-Landtag hat
eine Petition der Gesellschaft für RheinischeGeschichtskundedes Inhalts vorgelegen: Das hohe
Haus wolle den Bestrebungen der Gesellschaft dadurch volle Anerkennungschenken,daß es dem
Vorstande derselben eine den weiten Zielen und den schwierigen Unternehmungen der Gesellschaft
entsprechenderegelmäßige Subvention zur Verfügung stelle. Die Gesellschaft hat die Aufgabe,
die Forschungen über die Geschichte der Rheinlande dadurch zu fördern, daß sie die bisher gar
nicht, oder in ungenügender Weise gedruckten Quellen der RheinischenGeschichtein einer den
Forderungen der historischen Wissenschaft entsprechenden Weise herausgibt. Stifter der Gesellschaft
sind die Korporationen nnd Freunde der Rheinischen Geschichte, welche einen Beitrag von 3000 M.
an die Gescllschafwtasse einzahle». Patrone der Gesellschaftsind diejenigen Städte und diejenigen
Freunde der Geschichte,welche sich verpflichten, drei Jahre lang mindestens 100 M. zu zahlen.
Mitglieder sind endlich diejenigen Forscher auf dein Gebiete der RheinischenGeschichteoder auf
verwaudteu Gebiete, welche a. bei der Gründung eingetreten nnd K. auf Vorschlag des Gelehrten-
Ausschusses aufgenommen worden sind.

Die für die Zwecke der GesellschafterforderlichenGeldmittel beschafft dieselbe
1. aus den Beiträgen der Stifter,
2. aus den Beiträgen der Patrone,
3. aus eiuem von den Prouinzialständen zn erbittenden Zuschüsse und
4. durch den Verkauf der Publikationen.
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Wir haben im 27. Provinzial - Landtag schon Gelegenheit gehabt, uns mit diesem
Gegenstand zu beschäftigen,und ist auf Antrag des Herrn Grafen van Mirbnch beschlossenworden,
der Gesellschaft eine Summe uou 1000 M. zur Verfügung zu stellen. Das Referat über diese
Angelegenheit,welches Sie unter Nr. 76 der Drucksachen vorfinden, hat den I. Ausschuß beschäftigt,
und ich werde mich nunmehr beehren, Ihnen das Referat, welches der I. Ausschußdarüber erstattet
hat, zu verlesen. Dnsselbe lautet:

„Referat des I. Ausschusses, betreffend den Antrag der Gesellschaft für Rheinische
Geschichtskuude, auf Bewilligung eines Beitrages für die Zwecke der Gesellfchaft für die nächsten
2 Jahre vom 1. April 1884 ab.

Das allliegendeReferat des Provinzial-Verwaltungsrathes ist von den: I. Ausschüsse
berathen worden, welchem anßer den bereits vorliegenden5 Drucksachen mittelst besonderer Eingabe
noch der III. Jahresbericht der Gesellschaft, datirt vom 18. November 1883 zugegangen ist.

Die fämmtlichen Drucksachen sind dem gegenwärtigen Referat beigefügt worden.
Der I. Ausschuß hat sich in Erwägung, daß die idealen Zwecke der Gesellschaftder

Unterstützungder Provinz zwar durchaus würdig sind, daß jedoch zur Erhöhung der bisherigen
Inhressubvention auf 3000 M. die Mittel fehlen, nnr dem Antrage des Provinzial-Verwaltungs¬
rathes nnfchliesien können und gestattet sich daher hiermit bei dem hohen Landtage zu benutragen:

„Hoher Prouinzial-Landtag wolle der Gesellschaft für RheinischeGeschichtstnnde,für
die beiden Etatsjahre 1884/85 und 1885/86 eiue, der früher gezahltengleichkommende
Subveution von je 1000 M. aus dem Ständefonds bewilligen.

Der I. Ausschuß."
Landtags-Marschal!.' Ich eröffne die Diskussion über diesen Antrag des I. Ausschusses.

Der Herr AbgeordnetePelzer hat das Wort.
Abgeordneter Pelzer: Meine Herren! Im Prouinzial-Verwaltungsrath, wie auch im

I. Ausschuß hat man in dem Augenblick, als über die Petition der Gesellschaft für Rheinische
Geschichtskunde beschlossenwurde, nicht einmal annähernd übersehen können, in welcher Höhe nach
Maßgabe der vorhandenen Mittel jedes einzelne der zahlreichen Gesuche, welche an den Stände¬
fonds adrefsirt sind, berücksichtigtwerden könne; wir haben deshalb von vornherein sowohl im
Provinzial-Verwnltungsrath wie im I. Ausschussegeglaubt, in der Bewilligung der Mittel zunächst
jedesmal auf das Minimum herabgeben zu müssen. Diese Vorsicht traf die Gesellfchaft für
Rheinische Geschichtstundemn so härter, als ihr Gesnch iu beide» genanuten Instanzen zu allererst
znr Vorlage gekommen ist und man in dein Bewußtsein über diese Vorlage beschloß, daß noch
mie ganze Reihe anderer Petitionen vorlag, welche ebenfalls ans denselbenFonds angewiesen
waren. Sie haben nun im 27. Provinzial-Landtag, wie der Herr Referent Ihnen bereits mit¬
theilt hat, sich ebenfalls mit der Angelegenheitbeschäftigt; beim Dnrchlesender damalige» Ver¬
handlungen überzeugte ich mich, daß beispielsweise die Prouinz Westfalen für den gleichen
Zweck 5000 M. bewilligt, und daß die kleine Prouinz Schleswig-Holstein eine Snmme von
2100 M. einem ähnlichen Verein zur imbeschränkten Verfügung stellt.

Ich glaube, die beantragte Summe von 1000 M. steht zu jenen Beträgen außer allem
Verhältniß, wenn wir bedeuten, wie bedeutcudgerade die Geschichte des Nheiulaudes ist nnd wie
sehr die Provinz gerade iu historischer Beziehung vor anderen preußischeuProvinzen hervorragt.
Da die gcsammten Vewillignngen ans dem Stäudefonds, die der AusschußIhnen vorschlägt, sich
auf höchstens105 000 M. belaufen, glaube ich, wohl den Antrag stellen zu dürfen, der Gesell¬
schaft für RheinischeGeschichtskuude statt der vom Ausschußvorgeschlagenen1000 M. fernerhin
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wenigstens 2000 M. zu bewilligen. Wie Sie von dem Herrn Referenten gehört haben, besteht
die Gesellschaftnicht etwa aus Privatpersonen, sondern ans Verbanden, insbesondere ans den
größeren politischenVerbänden der Provinz, den großen Städten, den Gemeinden und anderen
Korporationen; die Gesellschaft ist deshalb fast ausfchließlichauf die Unterstützungdieser Verbände
angewiesen; und so scheint es mir angemessen,daß die Provinz sich mit einen: namhaften Beitrag
an die Spitze stellt und über den bescheidenen Beitrag hinaus, den sie uumittelbar nach der
Entstehung des Vereins bewilligte, jetzt, nachdem schon sehr bedeutendeLeistungen dieser Gesell¬
schaft vorliegen, ihren Beitrag auf 2000 M. erhöht. Dafür sind immerhin die Mittel zu fiuden.
Wenn Sie den Etat des Ständcfonds genaner verfolgen, dann werden Sie sich überzeugen, daß
es eine fast übertrieben vorsichtigeFinanzgebahrnng war, wenn der Prouinzial - Verwaltungsrath
in Uebereinstimmungmit dein I. Ausschuß Ihnen vorgeschlagenhat, in den Gesammt-Vewilligungen
nicht über 100 000 M. hinauszugehen. Wenn Sie auf meinen Antrag eingehen, würde sich der
Etat, da andere Anträge auf Erhöhung nicht vorgeschlagenwerden, im Ganzen auf 100 000 M.
belaufen; das läßt sich wohl gegenüber so hohen und idealen Aufgaben, wie der in Rede
stehenden,rechtfertigen.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Graf von Hoensbroechhat das Wort.
Abgeordneter Graf Hoensbroech: Meine Herren! In dem Referat über den Etat

des Ständchauses, den Sie soeben genehmigt haben, ist ausgesprochen, daß die Bewilligungen
nach Ansicht des Ausschusses100 000 M. uicht überschreiten sollten. Nach den bis jetzt vor¬
genommenenBewilligungen sind, glaube ich, bereits 104 000 und einige Mark zugesagt worden,
jedenfalls nicht viel darüber. Der I. Ausschuß hat den Vorschlag gemacht, mit den Bewillignngen
bis zur Höhe vou 100 000 M. zu gehen, indessen keineswegs in der Absicht, diese Summe auf
keinen Fall zu überschreiten, sondern es sollte im allgemeinen eine Grenze vorgeschrieben werden,
die vielleicht bis auf einige tausend Mark Differenz innegehalten werden könnte; es würde daher,
wenn wir den Antrag des Herrn AbgeordnetenPclzer genehmigenwürden, dies meines Erachtens
keineswegs mit dem von Ihnen angenommenen Referat in Widerspruch stehen und ich bin der
Ansicht, daß einer so wichtigen Sache gegenüber wie diese, ein Beitrag von 1000 M. etwas
sehr gering ist, besonders gegenüber andern Bewilligungen, welche andern Petenten gemacht
worden sind. Ich möchte daher den Antrag des Herrn Pelzer unterstützen und Sie bitten, daß
Sie den Beitrag über die vorgeseheneSumme von 1000 M. hinaus erhöhen.

Landtags-Marschllll: Der Herr Abgeordnetevon Grand-Nu, hat das Wort.
Abgeordnetervon Grand-Ry: Meine Herren! Es ist sowohl geneigte Stimmung als

Interesse vorhanden für die Bestrebungen ans dem Gebiete der rheinischenGeschichtskundeeiuen
möglichst hohen Beitrag dnrch Unterstützungder betreffenden Gesellschaft zn gewähren. Ich möchte
aber auf die Verhandlung im Ausschusseaufmerksam machen und betonen, daß der Ausschuß
verschiedene, nicht weniger dringliche Anträge auf das nächste Jahr zurückgestellt hat, weil er den
diesjährigen Etat nach Möglichkeitentsprechend den vorhandenenMitteln beschränken wollte. Wenn
die Herren beginnen mit der Bewilligung über die Vorschläge des Ausschusses hinauszugehen, so
wird die Konseqnenz dahin führen, daß auch für audere Angelegenheiten,die zurückgestellt oder für
welche nnr geringe Beträge angesetzt worden sind, höhere Summeu beantragt werden, womit dann
die innegehaltene Grenze in Frage gestellt würde. Ich bin der Meinung, daß wir in diesem
Jahre einen großen Vortheil dadurch erlangt haben, daß der Verwaltuugsrath gleich bei Beginn
des Landtages uus über die Bewilligungen, die in Aussicht genommen sind, orientirt hat. Bei
der vorigen Lnndtags-Session haben wir diese Angaben sehr vermißt und wir haben kaum gewußt,
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wie hoch wir gemäß unserer Mittel in Bewilligung von Beiträgen gehen tonnen. In diesen
Jahre sind wir in Folge dessen mit den Bewilligungen sehr vorsichtig zu Werke gegangen und
innerhalb des Nahmens der bereiten Mittel geblieben, offen haltend, im nächsten Jahre in
einzelnen Fallen höhere Zuschüsse zu gewähren. Ich glaube daher, daß es wttuscheuswerthist, bei
dem Vorschlagedes Ausschusses stehen zu bleiben, insbesondereauch in diesem Falle; im nächsten
Jahre könnte man einen höheren Beitrag, der vielleicht noch höher als der von Herrn Pelzer
beantragte, für diesen Zweck auswerfen.

Landtags-Marfchall: Der Herr AbgeordnetePelzer hat das Wort.
Abgeordneter Pelz er: Herr von Grand-Ny tritt lediglich aus dem Grunde meinem

Antrage entgegen, weil er fürchtet, es könnte in Folge dessen auch bei anderen Anträgen eine
Erhöhung stattfinden. Um dies Bedenkenzu beseitigen,möchte ich den Herrn Lcmdtags-Marschnll
bitten, vielleichtdie Abstimmung über meinen Antrag auszusetzen, bis über die übrigen Anträge
Beschluß gefaßt worden ist. Weuu das geschieht, so werden Sie sich wahrscheiulich davou über¬
zeugen, daß bei den übrigeu Positiouen uicht so leicht Erhöhungen beantragt werden; jedenfalls
liegt dort nirgendwo so dringende Veranlassung dazu vor. Der Autrag der Gesellschaftfür
rheinischeGefchichtskundehat das Mißgeschick gehabt, ebenso wie hente im Plenum so auch im
Ausschusse au die Spitze der übrigeu Auträge gestellt zu werden, und man hat ihn deshalb trotz
der warmen Sympathien, denen Herr Graf von HoensbroechAusdruck gelieheu hat und denen
sich auch Herr von Grand-Ny nicht verschließt, etwas stiefmütterlichbehandelt; ich wünfchenun,
daß dies fofort gnt gemacht werde, und daß Sie schon jetzt einen Zuschuß bewilligen, wie er iu
solchem Falle für die Nheiuprouinz auflandig ist. (Widerspruch.)

Landtags-Marfchall: Ich möchte doch den Herrn Redner bitten, in der Wahl der
Worte vorsichtigerzu. sein.

Abgeordneter Pelzer (fortfahrend)'. Ich glaube gewiß, daß wenn Schleswig-Holstein
2100 und Westfalen5000 M. für solche Zwecke verwenden kann, doch auch eine gewisse Anstands-
pflicht für die Nheinprouinz vorliegt; wenn ich gesagt habe, es ist nicht mehr wie anständig, wenn
die Nheinprouinz 2000 M. bewilligt, fo liegt darin wohl kein uarlamentarifcher Verstoß.

Landtags-Marfchall: Der Herr AbgeordneteFriederichs hat das Wort.
Abgeordneter Friederichs: Ich stimme mit den ersten Herren in der Sympathie für

die Nestrebnng der Gesellschaft für NheinifcheGeschichtskundeüberein. Ich wünschte anch, daß
wir etwa 5 mal so viel geben könnten nnd wirklich gäben, wie der Ausschuß uns vorgeschlagen
hat. Für hellte ist aber für mich ein anderer Gesichtspunkt maßgebend und zwar der, daß wir
für jetzt zum erstell Male nnr verfügen sollen über die vorhandenen Mittel und nicht über das
"och als voraussichtlich zu erwartendeGeld! So wenigstenslautet die Erkläruug, die uns von dem
Ausschüssegegebeil worden ist. Die zur Verfügung gestellten 100 000 M, ist gesagt worden,
seien thatsächliche Ueberschüsse. Wenn dem so ist, (Zustimmnng) so ist mein Standpunkt der,
daß ich zwar geneigt bin, eine höhere Unterstützungzu bewillige,,, vorläufig aber nur 1000 M.
dem Vereine zuweisen kann nnd demncichst, wenn uuser Bestand sich vermehrt hat, für eine
bessere Unterstützung eintreten werde.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Grand-Ny hat das Wort.
Abgeordneter von Grand-Ny: Ich möchte Herrn Pelzer darauf aufmerkfam machen,

daß, wenn er die einzelnen Beträge, die für Zwecke der Kunst und Wissenschaftvon unfercr
Prouiuz aufgewandt werden, zusammenstellte,die Gesammtsumme in Vergleich brächte zu den
Beträgen, welche andere Provinzen für diefe Zwecke bewilligen, er zu der Ansichtkommendürfte,
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daß seitens nnserer Provinz dergleichenBestrebungen in hohem Maße nnd in völlig angemessener
Weise nnterstützt iverden. Wenn er die Rechnnng so anfstellt, dann iviirde der für die Rheinische
Geschichtsknndeausgeworfene Netrag un Rahmen der Gesammtsumme anders erscheinen, als er
ihn charatterisirt hat. ^ch bitte nicht zu übersehen, daß es eine ganze Anzahl von Positionen
gibt, die erhöht werden tonnen, die aber mit Rücksicht auf unseren Etat nicht erhöht worden sind.
Ich bitte daher den Antrag des Herrn Pelzer ablehnen zu wollen.

Landtags- Marsch all- Dem Herr,: von Grand-Rn möchte ich erwidern, daß nicht
alle Petitionen, die an den Landtag kommen, vorher dem Vcrwaltnngsrath zugehen und derselbe
sonach nicht von vornherein die Etats überschauenkonnte. Was den vorliegendenAntrag betrifft,
dem ich sehr günstig gesinnt bin, da ich als Patron der Gesellschaft derselben sehr nahe stehe,
so bedauere ich es, daß derselbe wie im Provinzial-Nerwaltungsrathe und im I. Ausschüsse so
auch hier an erster Stelle zur Nerhaudlung kommt, jedoch kann ich, so leid es mir thnt, ans
den Vorschlag des Herrn Pelzer geschäftsordmmgsmäßignicht wohl eingehen.

Ich glaube, daß Niemand mehr das Wort in dieser Sache verlangt Ich schließe die
Diskussion. Es stehen zwei Anträge zur Abstimmuugund werde ich zunächst über den weitergehenden
Antrag Pclzcr abstimmen lassen. Ich bitte Diejenigen, welche diesem Antrage znstimmen, sich
zu erheben. (Geschieht.)

Der Antrag ist abgelehnt.
Jetzt bitte ich, daß diejenigen, welche gegen den Antrag des Ausschussessind, sich

erheben. (Geschieht.)
Der Antrag ist angenommen.
Wir gehen zum 4. Gegenstand der Tagesordnung über: Referat des I. Ausschusses,

betreffend das Gefuch des Verwaltnngsrathes des Vereins zur Errichtung einer
Gemälde-Gallerie zu Düsseldorf um Bewilligung eiues jährlichen Zuschusses von
<!000 M. Referent ist der Herr AbgeordneteFreiherr Felix von Loö.

Referent Abgeordneter Freiherr Felix von Lo«: Meine Herreu! Der Verwaltungsrath
des Vereines zur Errichtung einer Gemäldegallerie zu Düsseldorf hat den Antrag gestellt, diesem
Vereine zur Errichtuug einer Gemäldegallerie in Düsseldorf einen jährlichenZuschuß von 6000 M.
zu bewilligen. Er hat in seinem Gesuche kurz ausgeführt, wie iu alten Zeiten hier eine sehr
bedeutendeSammlung von Gemälden uamentlich von Niederländischenbestanden hat, die aber im
Jahre 1«U5 durch den damaligen Landesherrn, den Ehnrfürsten Max, um sie zu retten, nach
München geflüchtet, worden ist; spätere Vemühuugen, dieselbe nach Düsseldorf zurückzuführeu,
hatten keinen Erfolg. Es hat sich dann ein Verein gebildet, nm wieder eine Gallerie ins Leben
zn rnfen. Die Mittel desselbenwaren jedoch nur beschränkt,die Zahl der im Besitze des Vereins
befindlichen Gemälde war gering, auch an einer hinreichenden Lokalität fehlte es. Letztereswurde
geändert durch die MnnificeuzSeiner Majestät des Kaisers nnd ans den zur Verfügung gestellten
Mitteln ist die Knnsthalle hergestellt worden, aber an Mitteln zur Anschaffung von Gemälden
fehlt es beinahe noch vollständig. Es wurde deshalb von Seiten des Verwaltungsraths bei der
Stadt Düsseldorf ein jährlicherZuschuß beantragt und in Folge desselben hat der Stadtrath einen
Zuschuß von 6000 M. gewährt, der auch bereits einmal gezahlt worden ist. Der Verwaltungsrath
bringt nun beim Provinzial-Landtage den Antrag ein, die gleiche Snmme für diesen Zweck aus
Pruvinzinlfonds Zu bewilligen.

Die in dem Antrage geschildertenVerhältnisse entsprechen vollständig den Thatsache».
Der Ausschußglaubte aber, auf die materielle Seite nicht näher eingehen zu tonnen, mit Rücksicht
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auf die Befchränkheit der uns i» diefem Jahre zu Gebote stehende,i Mittel, wie wir dies ja iu
den vorhergehendenReferaten gehört habe» »ud da es manche andere Zwecke gäbe, die unstreitig
dem vorliegenden vorgingen und ein größeres Bedürfniß enthielten. Der Ansfchuß hat mich
daher beauftragt, Ihnen folgendes Referat vorzutragen:

„Referat des I. Ausschusses, betreffenddas Gesuch des Verwaltungsrathes des Vereines
zur Errichtung eiuer Gemälde-Gallerie zn Düsseldorf um Bewilligung eines jährlichen Fnschusfes
von 6000 M.

Nach Kenntnißnahme des Referates des Prouinzial-Verwaltungsrathes vom 24. Oktober
d. I. (IV. Nr. 82. der Druckfachen),in welchem derselbe ohne Stellung eines Antrages diese
Angelegenheit dem Provinzial-Landtage zur Entscheidung unterbreitet und im Hinblickans die
Beschränkheitder dem diesjährigen Landtage zur Verfügung stehenden Mittel, glaubte der Aus¬
schuß auf die Materie selbst nicht eingehen zu sollen, beehrt sich vielmehr zu beantragen, der
Prouinzial-Landtag wolle zur Zeit wegen mangelnder Mittel, den vorliegendenAntrag ablehnen,

' Der 1.' Ausfchuh."
Landtags-Marschall: Ich eröffne über diesen Antrag des I. Ausschusses die

Diskussion. - Da Niemand das Wort wünscht, schließe ich die Diskussion und bringe den
Antrag zur Abstimmung. Ich bitte diejenigen, die dagegen sind, sich zn erheben. (Es erhebt
sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmig angenommen.
Es folgt das Referat des I. Ausschuffes über den Antrag der Stadt Nhendt

aus Gewährung eines Jahresbeitrages für die Errichtung einer niederen technischen
Schnle, unter staatlicher Leitung zum Zwecke der Ausbilduug von Werkmeistern.
Referent ist der Herr AbgeordneteHenser.

Referent AbgeordneterHenser: „Bericht des I. Ausschussesüber Vorlage IV. 83 des
Provinzinl-Verwaltungsratheö, betreffendAntrag der Stadt Nhrydt anf Gewährung eines Jahres¬
beitrages für die Errichtung einer niederen technische,! Schnle unter staatlicher Leitung zum Zweck
der Ausbildung von Werkmeistern.

Der I. Ausschuß hat über den vorbezeichneten Antrag in seiner Sitzungvom 4. Dezember d. I.
den Vortrag des Herrn ReferentenHenser entgegengenommen. In der dann folgenden Erörternng,
an welcher eine Reihe von Ausschußnntgliedern wiederholt sich betheiligte», sind namentlich

Gesichtspunktezur Geltung gelangt: einerseits die hervorragende materielle Nützlichkeitfür
Industrie und Verkehr — anderseits das Entstehen einer bedentsamen sozialen Einrichtung,
geeignet, eine Nerufsklasseheranzubilden, welche fort und fort die besseren Elemente des Arbcitcr-
standcs zu kräftigen, zn mehren nnd mit nützlichem Streben zn erfüllen vermag. — Von beiden
Gesichtspunktenaus hat die Vorlage nach sorgfältiger Prüfung ungethcilte Zustimmung gefunden.
Im Uebrigendarf hier ucrwiefcnwerden auf die klare, erschöpfendeBehandluug, welche dem Antrage
m dem Referate des Provinzial-Verwaltungsrathes zu Theil gewordeu.— Der Ausschuß schließt
sich der darin vertretenen Auffassungan. Wie sehr aber mich im vorliegende»Falle die erbetene
Unterstützungangezeigt sein möge, hat dennoch der Ausschußgeglaubt, an der Gepflogenheit,keine
dauernden Unterstützungenzu bewilligen, festhalten zu müssen, und beehrt sich demnach,abweichend
von dem Gesuche der Stadt Rheydt einer jährlichen Beihülfe vo» 5000 M. dem hohen Landtage
"ne solche von je 5000 M. für die nächstenfünf Jahre vorzuschlagen.

Der I. Ausschuß."

>>
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«andtags-Marschall: Ich eröffne über den Antrag des I. Ausschnsses die Diskussion.—
Da Niemand das Wort wünscht, schließe ich die Diskussion nnd bringe den Antrag zur Abstimmung.
Ich bitte diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)Der Antrag ist
einstimmig angenommen.

Wir kommen zn Punkt 6 der Tagesordnung,Referat des I. Ausschusses, betreffend
folgende Petitionen:

1. Kirche zu Steinfeld nm Bewilligung von ....... 15 000 M.
2. Kirche zu M.-Gladbach potitum...........29000 „
3. „ „ Gerresheim „ ........... 30 000 „
4. Münsterkirche zn Vonn „ ...........50000 „

zahlbar in 5 gleichen Jahresraten lV 10 000 M.
5. Kirche zu Wald fencht petitum ........... 20 000 „
6. „ „ Gemünd „ ........... 6 000 „
?. „ „ Nenwerk „ ........... l0 000 „

in zwei gleichen Jahresraten il 5000 M.
8. Kirche St. Gereon zu Köln sictitnm......... 36 500 „
9. Stiftskirche zu St. Arnnal „ ......... 1 1000 „

10. Kirche zn Andernach „ ......... 45 000 „
11. Schwanenkirche zu Forst potitum anheimgestellt.
Referent ist der Herr AbgeordneteGraf von Hoensbroech.
Referent Abgeordneter Graf von Hoensbroech: Meine Herren! Der I. Ausschuß

glaubte bei der Beurtheilung dieser Petitionen anch die Grundsätze wieder zn Grunde legen zu
müssen, die für den Provinzial-^andtagbei Venrtheilnngfrüherer Petitionen, betreffend Restau¬
rationen von Kirchen maßgebend gewesen sind. Es waren dies drei Gesichtspunkte:1) daß ein
wirklich tunsthistorisches, provinzielles Interesse bei der betreffenden Kirche zu Grunde liege;
2) daß die betreffendeKirchengemeindeals leistungsnnfähig betrachtet werden müsse; 3) daß die
Restanrationsbedürftigkeit eine wirklich dringendesei. Diese Grundsätze,die auch im Referate
niedergelegt sind, dienten znr Venrtheilnng der vorliegenden Petitionen, nnd sie haben zn dem
Ergebnißgeführt, wie es Ihnen in dem Referate, das ich die Ehre habe, Ihnen vorzulefen,
niedergelegt ist. Ich werde mich vorläufigauf die Verlesung des Referats beschranken, da, wenn
ich jede einzelne Position weiter erläuternwürde, ich manches sagen würde, was allgemeinbekannt
ist. Wenn Unklarheiten in dem Referate sind, so bitte ich mich zn intervelliren. Das Referat
lantet wie folgt:

„Referat deü I. Anoschnssco, betreffendfolgende Petitionen:
1. Kirche zn Steinfeld nur Vewillignng von .......... 15 000 M-
2. „ „ M.-Gladbach pstiwm ............. 29000 „
3. „ „ Gerresheim „ ............. 30 000 „
1. Münsterkirchezu Vonn „ ............. 50 000 „

zahlbar in 5 gleichen Jahresraten K, 10 000 M.
5. Kirche zn Waldfeucht s>etituiu ............. 20 000 „
6. „ „ Gemünd „.............. 6 000 „
?. „ „ Nenwerk „.............. 10 000 „

in 2 gleichen Jahresraten 5 5 000 M.
8. Kirche St. Gereon zu Köln pstiwm ........... 36 500 „
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9. Stiftskirche zu St, Armml potitnm ............ 14 000 M.
10. Kirche zu Andernach „ ........... 45000
11. Schwanenkirchezu Forst anheimgestellt.
Der I. Ausschuß glaubte bei Beurtheilung vorliegender Petitionen im Allgemeinen von

den Gesichtspunktenausgehen zu sollen, welche in früheren Sessionen vom Provinzial-Landtage
mehr oder weniger als maßgebend hervorgehobenwaren. Diese waren folgende:

1. Mußte ein wahrhaft provinzielles kunsthistorisches Interesse vorliegen,
2. Mußte die Leistungsunfähigkeitder betreffenden Kirchengemeindenerwiesen sein und
3. Mußte die Restanrations-Nedürftigkeitder Kirche eine dringende fein.
Unter Zugrundelegung diefer Gesichtspunkte ging der Ansschnß in eine eingehende

Berathung der Petitionen ein, worüber derselbesodann nachfolgendeeinstimmigeBeschlüsse faßte:
<iä 1. Kirche zu Steinfeld fchloß sich der Ausschuß dem Antrage des Provinzinl-

Verwaltungsrathes auf eine Bewilligung von 15 000 M. an, mit Hinzufngung der Vestimmnng,
daß dieselbenin zwei gleichen Jahresraten in den Etatsjahreu 1884/85 nnd 1885/86 zur Aus¬
zahlung zu bringeu seien.

u.ä 2. Kirche zu M.-Gladbach. Der Provinzial - Vcrwaltungsrath hatte sich eiueü
bestimmtenVorschlags enthalten; der Ausschuß beschloß vorliegende Petition augenblicklich nicht
zu berücksichtige,:,da die Dringlichkeit der Restaurationsarbeiten keine unaufschiebbare sei; er
verkennt aber nicht die Wichtigkeitder Erhaltung dieses Baudenkmals und bittet dieselbebis zum
uächsten Provinzial-Landtage zur weiter» Verhandlung zurückzustellen.

nä 3. Kirche zu Gerresheim schloß sich der Ausschuß der im Referate des Provinzinl-
Verwaltuugsrathes enthaltenen Begründung vollständig an, modifizirte nnr den Vorschlag desselben,
daß den Petcntcn 20 000 M. in zwei gleichen Jahresraten wie aä 1 zu gewähren seien.

ilä 4. Münsterkirchezu Bonn. In Uebereinstimmungmit dem Votum des Provinzial-
Verwaltnngsrathes schlägt der Ansschnß eine Bewilligung von 20 000 M. in gleichen Raten¬
zahlungen nnd Zeitfristen wie aä 1 uud 3 vor.

»ä 5. Kirche zu Waldfeucht fchließt sich der Ausschuß dem Vorschlage des Provinzial-
Verwaltungsrathes auf einmalige Vewillignng von 5000 M. im Etatjahre 1884/85 an.

aä 6. Kirche zu Gemnnd. VorliegendesGesuch wird vom Ansschnß abzulehnen beantragt,
da es sich nicht um Erhaltung eines historischenDenkmals, sondern um den Nenbmi einer
Kirche handelt.

.ick 7. Kirche zn Nenwerk (Kreis M.-Gladbach) wird nnter Hervorhebung derselben
Gründe, wie aä 2 angeführt, momentan zur Berücksichtigung nicht empfohlen,sondern die weitere
Neschlnßfassnnghierüber dem nächstenLandtage überlassen.

aä 8. Kircke St. Gereon zu Köln, wird iu Uebereinstimmungmit dem Prouinzial-
Verwaltnngsrath eine Subvention von 15 000 M. beantragt.

aä 9. Stiftskirche zu St. Arnual. Der Ausschuß war nicht in der Lage, vorliegendem
Mitmn zu beautragen, da das Nestaurationsbedürfniß kein absolut dringendes zn sein scheint,
und zudem die Erwartung auszusprechmist, daß in erster Linie das dortige Stift der Restauration
thatsächlichVorschub leistet.

aä 10. Kirche zu Andernach, wird die vom Provinzial-Verwaltungsrath vorgeschlagene
Bewilligung von 9000 M. auch von feiten des Ansschufses beantragt.
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a»I 11. Schwanentirchezu Forst. Der Ausschußglaubte deu Verhältnissen zu entsprechen,
indein derselbe mit Rücksichtauf die dürftigeu Verhältnisse der dortigen Pfarrgeineinde eiue
einnmlige Snbocntion von 3N00 M. zur Erhaltnng dieses interessanten Baudenkmals beantragt.

Schließlich sei noch bemerkt, daß nach Ansicht des Ausschussesauch alle einmaligen
Newilliguugeu erst im Etatjahre 1884/85 ihre Berücksichtigung finden sollen.

VorstehendesReferat zu genehmigenbittet den hohen Proviuzial-Landtag
Der I. Ausschuß."

Landtags-Marschall: Ich eröffne die Geueral-Diskussiou über sämmtliche in dem
Referate vorgetragenen Anträge. - Da Niemand das Wort wünscht, so schließe ich die
(General-Diskussionund mir werden nun zu der Spezial-Distussiou resp. Veschlußfassuugüber
die einzelnenKirchen übergehen.

Abgeordneter Freiherr von Steffens: Ich beautrage die Ln dlou-Anuahme.
Landtags-Marsch all: Es ist der Antrag auf on bloo-Auuahme gestellt, Erfolgt

dagegen Widersprach? — Ich konstatire, daß lein Widerspruch erfolgt und erkläre fämmtliche
Bewilligungen resp. Richtbenüllignngen für die I I Kirchen im Sinne des uns hier vorliegenden
Referates des I. Ausschusses für on dloo geuehinigt.

Wir kommenzum Referat des II. Ausschusses, betreffend die Bewilligung
einer Unterstützung an die Anstalt Bethet bei Bielefeld. Referent ist der Herr
AbgeordneteFricderichs.

Referent Abgeordneter Friederichs: Meine Herren! Die der Provinz zugewiesene
Unterstützungder Idioten und der Epileptischen hat wohl mit diesem Landtage erst einen festen
und geregelten Anfang bekommen. Punkt ? unsrer Tagesordnung beschäftigt sich mit den in
Bethet untergebrachten Epileptischen, nnd in Pnnkt 9 werden nur uns in derselben Art mit den
Idioten zu beschäftige»haben. Der II. Ausschuß hat die Vorlage betreffendVethel geprüft und
beehre ich mich Ihnen das Referat mitzutheilen.

„Referat des II. Ausschusses, betreffend die Bewilligung einer Unterstützung an die
Anstalt Vethel bei Bielefeld.

Bis zum Ende des vorigen Jahres war die Anstalt zu Nethel bei Bielefeld die einzige
in Rheinland und Westfalen in welcherdie rheinischenEpileptischenAufnahme fanden uud zwar
nahm dieselbeKranke beider Konfessionenuns, obschon sie von einem freien Vereine euangelifcher
Männer gegründet nnd geleitet wurde. Der RheinischeProuinzial-Landtag hat diese Leistung
seit einer Reihe von Jahren durch Zahluug eines jährlichen Beitrags von !W00 M. zu den
Pflegekostenanerkannt.

Der 28. Provinzilll-Landtag beschloß, für die rheinischen Epileptischen ansgiebiger zu
sorgen uud die Oründuug vou Anstalten für katholifche Kranke zunächst ins Auge zu fassen, da
für die evangelischen in Vethel reichlich gesorgt sei.

Zu diese,» Zweck bewilligte er der neugegründeten Anstalt für weibliche Kraute iu Rath
einen einmalige»Zuschußvou 4000 M. und für die dort unterzubriugeudenKraule,, des Laudarmen-
Verbandes einen Pflegefatz, pro Tag 1 M. 50 Pf., und erklärte sein Einverständnis; damit, daß
bei Aufnahme von Ortsarmen oder solcher Perso»e», deren Familien- und Vermögens-Verhältnisse
die Leistung des ganzen Pflegefatzes nicht gestatten, die Differenz zwischen dem z» leistenden
Beitrag nnd dem Betrage von 1 M. 50 Pf. ans Prouinzialmitteln geleistet werde.

Nachdem nnn auch eine zweite Anstalt für katholifche männliche Kraute in Aachen
eingerichtet worden ist, welche nach demselben Modus, wie die Anstalt zu Rath seitens der Provinzial-
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Verwaltung behandelt wnrde, ist es geboten, mich für die Pflege der evangelischen Epileptiker an
die Anstalt zu Bethe! einen höheren und zwar einen, obigen Normen entsprechenden Veitrag
zu leisten.

Der Vorstand der Anstalt Nethel wendet sich an den Provinzial-Landtag mit einem
Gesuchum Bewilligung von 10 000 M. zur theilweisen Deckung der Kosten, welche die im ^aufe
des Jahres in Bethel verpflegten evangelischen Kranken verursacht haben und erbittet für die im
Jahre 1883 dort an 51058 Verpflegungstagen verpflegten rheinländische 132 Kranken eine,,
Zuschuß von 10 000 M.

Für die Zukunft propouirt er eiueu Zuschuß uou 100 M. pro Mr für jeden Kranken
III. Klaffe, welcher seinen Unterstützungmvohnsihiu der Nheinprovinz hat.

Dieser Antrag zerfällt in 2 Theile; der eine will das bestandene Verhältniß abschließend
ordnen, der andere das durch die Schaffung der beiden rheinischen katholischenAnstalten
entstandenenene Verhältniß feststellen.

Der Provinzial-Verwaltungsrath hat über diese Vorschlage sich in seinem «ud III, 101
der Drucksachen vorliegenden Referate gutachtlichgeäußert, über welches der II. Ausschuß eiugehende
Berathung gepflogen hat, deren Ergebniß derselbe hiermit dem hoheu Landtage zu unterbreiten
sich beehrt.

llä 1. Die Bewilligungen von 10 000 M. für das laufende Jahr betreffend,beanstandet
der Provinzial-Verwaltungsrath die Höhe der geforderten Summe nicht, schlägt aber vor, dieselbe
in der Weise der Anstalt Bethel zuzuwenden,daß ihr 5000 M. baar uud außerdem der Autheil
einer Kollekte überlassen werde, welche im ,^aufe dieses Jahres zu Gunsten der evangelischen
und katholischenAnstalten der Rheinprouiuz eingesammeltworden sei, deren Ertrag nach Maßgabe
der Verpflegungstage unter die Anstalten vertheilt werden foll. Voraussichtlich würde die auf
die rheiuifchen Anstalten fallende Quote 8000 M. übersteigen, die Anstalt Nethel also kann,
wenn rheinischer Seits ans die Theilung verzichtet werde, zuzüglich obiger 8000 M, reichlich
den von ihr erbeteneu Zuschuß empfangen.

Gegen den hier vorgeschlagenenModus wnrde geltend gemacht, daß es wünschenswert!»
sei, die Beziehungen der evangelischenund katholische»Anstalten unter einander nngetrübt uud
das Verhältuiß der Proviuz zu beide» auch rechnnngsmäsiig völlig klar zu erhalte», nmfomehr,
da bereits i» öffentliche» Blättern Zweifel geäußert seieu, daß der Ertrag jener Kollekte,obschon
er bestiinnunigsmäßig zwischen die katholischenund evangelische» Anstalten getheilt werden solle,
wirklichmich den tatholischenAnstalten zu Gute komme»werde.

Die Anstalt Nethel hat sich gegen diese Insinuation wiederholt vertheidige» müsse». Da
ei»e für beide Kcmfcfsionengemeinschaftliche Kollekte voraussichtlichnicht wieder unternommen
werden wird und es im vorliegenden Falle ohnehin finanziell ans dasselbe Resultat hinauskommt,
empfehle es sich um ein auch für Ferustcheude klares Verhältuiß zu schaffen, den Vorschlagdes
Vorstandes von Bethel ans Bcwilliguug von 10 000 M. zu aceeptiren uud die Abrechuuugüber
die Kollekteiu vorgeschriebenerWeise vorzunehmen.

Der II. Ausschuß trat mit großer Majorität dieser Ansicht bei.
»ä 2. Die künftigeUnterstützuugfür die evangelischenKrankenbetreffend, ist anzuerkennen,

daß die vom Provinzial-Verwaltnngsrathe augeführten Gründe gegen die Zahlung einer runden
Summe von 100 M. pro Kopf zutreffendsind. Wenn die Entscheidung bezüglich der Unter-
stühungsbedürftigteit der katholischen Kranken in jede»: einzelnenFalle der Provinzinl-Verwaltnug
vorbehalten ist, so kann dieselbe den evangelischenKranken gegenüber nur in gleicher Weise

52
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verfahren und muß darauf bestehen,daß in dein mit der Anstatt Bethel zu treffenden Abkommen
diefein (Grundsätze Nechnnng getragen werde.

Der II. Ausschuß tritt deshalb den Vorschlagen des Provinzial-Verwaltungsraths
bezüglich des künftigen Verhältnisses zur Anstalt Vcthel bei und beantragt:

Der hohe Provinzial-Landtag wolle beschließen,der Anstalt zu Vcthel bei Bielefeld
für Verpflegung der evangelischen Epileptiker aus der Rheinprovinz als Zuschuß für
das laufende Jahr die Summe von 10 U00 M. zu bewilligen und Ablieferung des
ratirlichcn Antheils der Kollekte an die provinzialständischeVerwaltung und bezüglich
des an dieselbe künftig zu zahlenden Beitrags die im Referate des Provinzial-
Verwaltungsraths gemachten Vorschlage gut zu heißen, welche Vorschlägedahin gehen:
„für die Znknnft nnter Verzichtleistnng auf die Erträge aus deu Kollekten ein
Abkommen mit dein Vorstande der Anstalt Bethet dahin anzustreben, daß, falls
derselbe nicht vorziehen sollte, die Aufnahme-Anträge für rheinische evangelische
Epileptiker in der für katholische Epileptische eingeführten gcfchäftsordnungsmäßigen
Weife zur Kognition und Entscheiduug der diesseitige« Verwaltung zu bringen, von
ihm eine genaue uamentliche Liste aller während eines Rechnungsjahres in seiner
Anstalt verpflegten rheinischen Epileptiker am Schluß des Rechnungsjahres dem Landes-
Direttor der Rheiuproviuz einzureichensei. Diese Liste würde die Grundlage einer
Berechnung seiu über den dem Vorstände der Anstalt Bethel für das betreffende
Rechnungsjahr zu gewährenden Zuschuß, welcher berechnet werden soll unter Hand¬
habung derselben Grundsätze, wie solche bei der Bewilligung von Freistellen an
katholische Epileptischemaßgebend sind.

Der II. Ausschuß."
Landtags-Marschall: Ich eröffne über den Autrag des II. Ausschusses die Diskussion. —

Da Niemand das Wort wünscht, schließe ich die Disknssion und bringe den Antrag zur
Abstimmung. Ich bitte diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)
Der Antrag ist einstimmig angenommen.

Wir überspringendeu nächsten Punkt uuserer Tagesordnung und nehmenzunächst Puukt 9:
Referat des II. Ausschusses, betreffend die Bewilligung einer Unterstützung
von je 5000 M. auf ^ Jahre an die Idioteuanstalt zu St. Vernardiu, Gemeinde
Hamb, Kreis Moers. Referent ist der Herr AbgeordneteFriederichs.

Referent Abgeordneter Friederichs: Meine Herren! Es ist dies die erste uud vou nun
an für nnfern Etat wohl dauernd bleibende Unterstützungfür die Idioten!

Meine Herren! Die Vorlage des Provinzial-Nerwaltuugsraths — III. 53 der Druck¬
sachen — „betreffs nunmehr auch zu beginnender Fürsorge seitens der Provinz für die Idioten"
fand im II. Ausschüsse ungetheilte Znstimmnng unter der Annahme, daß man im Prinzipe darauf
Bedacht nehme, die Idioten stets getrennt von den Irren unterzubringen.

Indem bezüglich der Unterstützung der Idiotcnanstalt zu St. Bcrnardin der II. Ausschuß
sich lediglich auf die Ausführungen der Vorlage des Provinzial-Vcrwaltuugsraths bezieht und
dessen Begründung in allen Theilen zustimmt, empfiehlt derselbe dem hohen Provinzial-Landtage
den Antrag zur Annahme:

Hoher Landtag wolle zur Uuterstützuug der Idioteuanstalt zu St. Bernardin bei
Moers eine Summe von je 5000 M. auf 2 Jahre bewilligen,sowie ferner genehmigen,
daß dieser Betrag aus dem Ständefonds entnommen werde.

Der II. Ausschutz."
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Landtags-Marschall: Ich «öffne über den Antrag des II. Ausschusses die Diskussion.
- Da Niemand das Wort wünscht, schließe ich die Diskussion und dringe den Antrag zur

Abstimmung. Ich bitte diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)
Der Antrag ist einstimmig angenommen.
Wir nehmen nunmehr Punkt 8 der Tagesordnung vor: Referat des II. Ausschusses,

betreffend das Gesuch des Bürgermeisters von Morsbach im Kreise Waldbroel
um Gewährnng einer Subvention zur Erhaltung des in Morsbach errichteten,
von barmherzigen Schwestern des Franziskaner-Ordens geleiteten Kranken¬
hauses „Maria-Hilf". Nefereut ist der Herr AbgeordneteHerrmann.

Der Referent Herr Abgeordnete Herrmann ist nicht anwesend und wird der Herr
Abgeordnete vou Heister so frcuudlich sein, an seiner Stelle das Referat zu verlefeu. Dieser
Punkt muß heute erledigt werden, weil alle Bewilligungenaus dem Ständefonds heute vorgenommen
werden müssen. Ich konnte aus diesem Grunde, dem Wunschedes Herrn AbgeordnetenHerrmann
um Aussetzungdieses Punktes nicht entsprechen.

Abgeordneter von Heister: „Bericht des II. Ausschusses über das Referat des Pro-
vinzial-Verwaltnngsrathes, betreffend das Gesuch des Bürgermeisters von Morsbach, im Kreise
Waldbroel, nm Gewährnng einer Snbuention zur Erhaltung des in Morsbach errichteten, von
barmherzigen Schwestern des Franziskaner-Ordens geleiteten KrankenhausesMaria-Hilf, III. 51.

In der Gemeinde Morsbach bestellt feit 1871 eine Krankenanstalt, welche durch Franzis-
kancriunen ans dem Mutterhause zu Olpe geleitet wird. Die segensreiche Wirksamkeit dieser
Anstalt in der dortigen armen Gegend wird von allen Seiten rühmend anerkannt.

Durch eine Schenkuug, welche die dortige Wittwe des Gast- und AckerwirthesNeuhoff
im Jahre 1880 der katholifchcnPfarrkirche für die Krankenanstalt machte, ist nun die letztere iu
Schulde» gerathen. Die Schenkung enthielt nämlich die Bedingung, daß die Wittwe Nenhoff sich
den lebenslänglichenNießbrauch des Hanpthauses und der Ländereien vorbehielt uud außerdem
die sofortige Auszahluug eiuer Summe von 3000 M. verlangte. Diese 3000 M. wnrden vou
der Kirchenkassc gezahlt resp, vorgelegt, und die Krankenanstalt, welcherkeine Geldmittel znr Per¬
fügung standen, verpflichtetesich zur Rückzahlungmit Amortisation in zwanzig Jahren.

Einstweilen befindet sich also die Krankenanstalt durch Annahme dieser Schenkung, welche
ihr erst in Zukunft Nntzen bringen wird, da die Gebäude nebst den Gütern einen Werth von
circa 21 000 M. haben, in finanzieller Verlegenheit. Bei den geringen Pflegcgeldsätzen,welche
sie von den ärmeren Kranken erhebt, ist sie nicht im Stande, die festgesetzten Ratenzahlungen zn
leisten, welche in den ersten Jahren am höchsten sind, sondern hat jetzt bereits ein Defizit von
ca. 800 M. Die Gegend ist arm, die Sammtgemeinde Morsbach mit 4127 Einwohnern hat
90 000 M. Schulden und 220 Prozent Kommunal- Umlagen für allgemeineBedürfnisse, kann
also die Deckungdes Defizits nicht übernehmen, während die Kirchenkasse wohl in der Lage ist,
einen Theil zn übernehmen, indem sie der Hauptgläubiger der Krautcuaustalt ist. Gegenwärtig
handelt es sich um das Erhalten der Anstalt und ihrer segensreichen Wirksamkeitfür die dortige
arme Gegend, indem die Oberin des Mnttcrhanfcs in Olpe bereits im Juni d. I. die Absicht
ausgesprochen hat, die Morsbacher Schwestern abzurufen uud die Anstalt anfzuheben, weshalb
der Provinzial-Berwaltungsrath die einmalige Subvention von 1000 M. ans dein Ständefonds
beantragt, obgleich seither derartige Krankenanstalten nicht unterstützt worden sind und solche
Enbventionen auch für die Zukuuft in der Regel ausgeschlossen bleiben müssen.

52*
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Bei der Berathung im ll. Ausschüsse wurde uou «»er Seite der Wunsch ausgesprochen,
daß die beantragte Summe erhöht werde, wogegen von anderer Seite auf die iu dem Referate des
Proninzial-Verwaltungsrathes angeführten, dagegen sprechende Gründe hingewiesenund namentlich
noch angeführt wurde, daß iu der Rheinvrouinz eine große Zahl kleiner Krankenanstalten beständen,
welche kein Vermögen besäßen und darum ebenfalls mit Antragen an den Provinzial-Landtag
herantreten würden. Ein besondererAntrag auf Erhöhung wurde im Ausschuß uicht gestellt, uud
der Antrag des Prouiuzial-Verwaltnngsrathes vom Ausschüsse einstimmig angenommen.

Der II. Ausschuß stellt demnachden Antrag:
Der hohe Landtag wolle der Eivilgemeinde Morsbach zur Verwendung für das
Krankenhans daselbst, unter Ablehnung des auf eine jährliche Nuterstützunggerichteten
Gesuches, eine einmalige Subvention von 1000 M. aus dem Stäudefonos bewilligen.

Der II. Ausschuß."
Landtags-Marschall: ,^ch cröffue über den Autrag des II. Ausfchufses die Diskussion.—

Da Niemand das Wort wünscht, schließe ich die Diskussion nud bringe den Antrag zur Abstimmuug.
Ich bitte diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.) Der Antrag
ist einstimmig angenommen.

Es folgt das Referat des I. Ausschusses über das Gesuch des Vorstandes
des Eentral-Gcwerbeuereins für Rheinland, Westfalen und benachbarte
Bezirke iu Düsseldorf, betreffend Gewährung baarer Beihülfe zu den
Zwecken des Vereins. Referent ist der Herr AbgeordneteHeuser.

Referent AbgeordneterHeuser: „Referat des I. Ausschusses über das Gesuch des Vorstandes
des Eentral-Gewerbcvereins für Rheinland und Westfalen nnd benachbarte Bezirke in Düsseldorf,
betreffend Gewährung baarer Beihülfe zu deu Zwecken des Vereins.

Dem Anfangs des Jahres 1882 unter einer Vereinigung glücklicherUmstände in's Leben
getretenen, vorbezeichueteu Verein ist es «nährendder kurzen Zeit seines Bestehens bereits gelungen,
erhebliche, seine Bedeutnug verbürgende Erfolge zn erzielen. Die der Eingabe des Vorstandes
beigefügte Denkschrift,weist hm auf den Gednukeu, welcherder Schöpfung des Vereins zu Grunde
liegt, und dein eine reiche materielle Ausstattung — die Neberweisungdes 200 000 M. betragenden
Zuschüssen der Düsseldorfer Ausstellung— die Mittel zu erster praktischen Entfaltung gegeben hat.
Einer Neihe von Gönnern und Anhängern ist die stetige Vermehrung dieser Mittel zu danken.
Die Stadt Düsseldorf giebt die nöthigen Räumlichteiteu unentgeltlichher uud figurirt außerdem
als Zeichner von Authcilscheinenfür die Summe von 12 000 M. Eine sehr bedeutende Schentuug,
welcher die Bezeichnung „Eduard Böniuger - Sammlung" beigelegt ist, hat es ermöglicht, im
Mai 188" ein Gewerbe-Musenm zn eröffnen, welches innerhalb weniger Monate über 7000
Eintrittskarten ausgegeben. An Jahresbeiträgen seiner Mitglieder fließen schon jetzt 7000 M-
in die Kasse des Vereins, nnd außer diesem Betrage sowie den 8000 M. betragenden Zinsen
des Stammfonds verzeichnet der Etat des zweiteu Vetriebsjahres uoch 3000 M. an sonstigen
Eingängen. Die Gegenleistung des Vereins besteht in bedeutsamempraktische!: Eingreifen in den
Betrieb deo Handwerks mit dem Zweck, dasselbe technisch nnd künstlerisch zn heben. Die An¬
sammlung von gute,:, oft lostspieligenMusterstückenälterer uud neuerer Zeit, eine sogeuaunte
Norbilder-Sammluug, eine Bibliothek, Gppsgießerei, Zeitschrift, ein System von mündlichen
Vortragen, welche an 30 verschiedenenOrten Rheinlands und Westfalens abgehalten worden,
haben diesem Eingreifen Ausdruck gegeben. Es ist damit aber auch weit über die Grenze, welche
die jährliche Einnahme geboten, hinausgegangen worden. Das Deficit, welches im ersten Betriebs-
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jähre 10 000 M. betragen, steigt im laufenden ^ahre auf 15 000 M. - Diefeu, unhaltbaren
Zustand abzuhelfen, muß jeder uerstäudigen Finanz-Verwaltung als erstes Erforderniß erfcheinen.
Der Vorstand erkennt, daß bei derartigen Jahresabschlüssenein Jahrzehnt ausreicht, das Vermögen
des Vereins vollständig aufzuzehren. Der Vorstand wendet sich an den hohen Provinzial-
Landtag mit der Bitte, hier seinerseitshelfend einzugreifen. Er fpricht das zuversichtlicheVertrauen
ans, keine Fehlbitte zu thun, wo es sich um Förderung eines weit über die sofort erkennbaren
Erfolge hinaus nützlichen, dem gefammten rheinischen Handlnerkerstandzu Gute kommenden
Nuternrhmcns handelt.

Der I. Ausschuß hat iu seiucr Sitzung vom 5. Dezember über die vorstehend dein
Wesentlichen nach wiedergegebenePetition nebst Denkschriftden Vortrag des Referenten Hensrr
angehört, welchem sich eine längere Erörterung, an welcher in folgender Reihe die Abgeordneten
Eonrth, Petzcr, Dietze, Se, Durchlaucht der Landtags-Marschnll, die Abgeordnetenvon Grand-Ry
und von Loö, sodann der VorsitzendeVicr-Landtags-Marschalltheilnahmen, sich anschloß. Bedürfniß
und Dringlichkeit wurdru allseitig anerkannt; über die Höhe der zn gewährenden Beihülfe gingen
aber die Meinungen auseinander. Der Vorschlag, einen Zuschuß von je 10 000 M. ans zwei
Jahre zn bewilligen, vereinigte schließlichalle Stimmen. Der I. Ausschuß hat demnach iu
Erwägung gezogen,daß es sich hier in der That um die Förderung der Thätigkeit eines Vereins
handelt, welcher die technische nnd intellcetnellrHebung des Handmcrterstandeoder ganzen Provinz
mit Erfolg anstrebt, beschlösse», dem Provinzial-Landtng vorzuschlagen, dem eingangs genannten
Ecntral-Gewerbeuerein für die Etatsjahre 1884/85 uud 1885/8« eine jährliche Unterstützungvon
>0 000 M., also im Ganzen von 20 000 M. zn deiuilligen.

Der I. Ausschuß."
Laudtags-Marschall: Ich eröffne über den Antrag des II. Ansfchufsesdie Diskussiou.

^ Da Niemand das Wort wünscht, schließe ich die Diskussiou und bringe den Antrag zur
Abstimmung. Ich bitte diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmig angenommen.
Es folgt das Referat des I. Ausschusses über das Gesuch des Bürgermeisters

der Stadt Mülheim am Rhein, betreffend Gewähruug eiues Zuschusses von
15 000 M. zum Zweck der Ergäuzung uud Verbesseruug des Lchrapparatcs der
höheren Webeschule zn Mülheim am Rhein. Referent ist der Herr AbgeordneteHeuser.

Refereut Abgeordneter H rufen „Referat des I. Ausschusses über das Gesuch des
Bürgermeisters der Stadt Mülheim am Rhein, betreffend Gewährnng eines Zuschusses uou
15 000 M. zum Zwecke der Ergänzung und Verbesserung des Lehrapparates der höheren Webe-
schule zn Mülheim am Rhein.

Das vorliegende, seitens des Bürgermeisters der Stadt Mülheim am Rhein im Auftrag
der Stadtverordueten-Versammlung gestellte Gesuch stützt sich auf die immer dringender an die
höhere Webeschule der genannten Stadt herangctretencRothwendigkeitder Beschaffungverschiedener,
den Fortschritten auf dem Gebiete der Textil-Iudustrie entsprechender Kunstwebestühle,Motoren
und sonstiger dem Lehwpparat augehörigcr Gegenstände. Der Petition beigelegt befinden sich:
Der Jahresbericht der Anstalt pro 1881, eine das Programm derselben entwickelnde Druckschrift,
der Iahres-Etat in Einnahme und Ausgabe balancirend mit rot. 21000 M.; sodann ist nach,
täglich eingegangen der Stadt-Haushalts-Etat vo» Mülheim, sonne ein genaues Verzeichuißder
behufs Anschaffungin Aussicht genommenen Gegenstände. Unter letzteren befinden sich 4 Positionen,
welche, als die dringlichstenbezeichnet,einen Kostenwerthvon 4200 M. darstellen. Die Eingabe
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des Bürgermeisters weist hin auf die seit nahezu 30 Iahreu uuter staatlicher Aufsichtentwickelte
Thätigkeit der bezeichneten Webeschule. Ueber 1400 Schüler sind in derselbenausgebildet worden.
Im Laufe des Jahres 1881 haben 119 Schüler die Anstalt besucht, aus welcherZahl 54 mit
Zeugniß der Reife entlassenwurden. Die oben erwähnte jährliche Ausgabe vou 21 000 M. rot.
habe einen Zuschuß vou rot. 6000 M. nöthig gemacht, welcher nachträglich zur Hälfte vom
Staat, zur Hälfte von der Stadt MNlheim bestritten werden. Die Bedeutung uud der Ruf der
Anstalt sei ein solcher, daß zum Zweck der Unterstützung des hier an den Prouinzial-Landtag
tretenden Gesuchs mit Zuversichtdarauf hingewiesenwerdeil dürfe.

Der I. Ausschuß, welcher iu seiuer Sitzung vom 5. Dezember den Bericht des Referenten
Henser entgegengenommen, sodann iu eiue Erörterung des Gesuchs und der vorstehendange¬
deuteten Sachlage eingetreten ist, erkennt in der Wirksamkeit und Entwickeln««;der gedachten
Anstalt ein die provinzialständischeVerwaltung nahe berührendes Interesse an, verschließt sich
auch nicht den Gründen, welche eine Beihülfe seitens der Provinz befürworten, glaubt aber
angesichts der zeitigen finanziellen^age, namentlich aber im Hinblick auf die in erster Reihe der
Anstalt zur Seite stehende Unterstützung des Staates und der Stadtgemeinde sich darauf
beschränken müssen, dem hohen Provinzial - Landtag die Vewillignng von je 1400 M. auf die
nächsten drei mit !. April 1884 beginnendenJahre vorzuschlagen.

Der I. Ausschuß."
Landtags-Marschall: Ich eröffne über den Antrag des I. Ausschusses die Diskussion. —

Da Niemand das Wort wünscht, schließe ich die Diskussion und bringe den Antrag zur Abstim¬
mung. Ich bitte diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmig angenommen.
Wir kommenzum Referat des II. Ausschusses, betreffend die Errichtung

von Arbeitertulonien iu der Rheinurouinz, im Anschluß a» die Petition des
Vorstandes des Rheinischen Vereins wider die Vllgabuudennoth um Gewährung
zinsfreier Darlehen zum Zwecke der Gründung vou zwei Arbeiterkolonien in
der Rheinurouinz, Referent ist der Herr Abgeordnete Lonze.

Referent Abgeordneter Eonzr: Meine Herren! Der II. Ausschuß hat geglaubt, weil
diese Angelegenheitzum ersten Male dem hohen Landtage vorgetragen wird, über den Gegenstand
ein ausführliches Referat schriftlich abfassen lassen zu müssen. Ich bin dadurch eiuer mündlichen
Einleitung überhoben und habe die Ehre Ihnen das Referat zu verlesen.

„Seit vielen Jahren sind die lebhaftestenKlagen iu öffentlichenBlättern uud Versamm¬
lungen laut geworden über die beständig wachsende Zahl der Landstreicher,welche arbeitsscheuund
bettelnd umherziehen und insbesondere für das flache Land, wo sie oft unter Drohungen die
einsamen Bewohner brandschatzen,zu eiuer schweren Plage geworden siud. Wen» es auf der
einen Seite als ein großer ökonomischer Verlust angesehen werden muß, daß so viele Tausende
arbeitsfähiger Männer müßig gehend von Almosen leben, die sich für unsere gesammte Provinz
auf Millionen belaufen, so ist auf der anderen Seite der noch wichtigereSchaden auf sittlichem
Gebiete hervorzuheben,den das wachsende Vagabnndenthnm im Allgemeinen,insbesondere aber für
den Hllndwerterstaud, diese Stütze unserer bürgerlichenGesellschaft,mit sich bringt. Der friedliche
Handwertsburschemit dem schweren Ranzen auf dem Rückenist beinahe verschwunden, dagegen
erscheinenan der Thür abgerissen gekleidete freche Nnrschen, denen das Laster auf dem Gesicht
geschrieben steht. Alles was sie besitzen, tragen sie ans dem Leibe und was sie erbetteln, wird
m Branntwein vergeudet in den Herbergen, welche man als Lehranstalten betrachten muh für
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das Mittel- und erwerbslose Umherziehenvon Ort zu Ort, das man mit dem Namen Vagabuilden-
thum bezeichnet.

Es ist zuzugeben, daß uuter der Schaar der bettelnden Wanderer eine nicht geringe
Zahl sich in der redlichenAbsicht,Arbeit zn suchen und anznnehmen,ans den Weg begebenhat,
aber das ist gerade das Schrecklicheder Zustände unter diesen Wanderern auf der Landstraße
und in den Herbergen, daß die guten Elemente in den trüben Flnthen bald untergehen nnd für
den Einzelnen mit der sittlichenKraft die Möglichkeit schwindet, sich aus dein Elend zu retten.
Die Darstellung des Vagabundeu-Elcuds kann nicht die Aufgabe dieses Referats fciu, deshalb
möge das Gesagte genügen. Gegen diefe steigende Fluth des Verderbens mnstte sich auch die
kräftigste Handhabnug der Strafgesetze nnd der Polizei als nicht ausreichend erweisen, denn die
Polizei sieht in dem Inknlpatcn nur den strafbaren Bettler; aber auch wo man sich der Hülflos, en
armen Menschen freundlich annahm, war ein durchgreifenderErfolg nicht zn uerzeichueu. Die
Lokalvereine gegen Bettelei ebenso wie die Polizei vermochtenhöchstens deu Strom der Bettler
örtlich abzulenken. Das Uebel mnßte aber nicht blos lokal und vartiell, sondern überall und in
der Wnrzel bekämpft werden.

Die Aufgabe war: gleichzeitigdas Stromerthnm rücksichtslosanszuhnngern uud dem
braven aber arbeitslosen armen Wanderer die hülfreicheHand zu reichen, mit einem Wort, die
gebotene Wohlthätigkeit in geordnete, große Gebiete nmfasfendeBahnen zu leukcn.

Den ersten Schritt zu dieser Organisation that Pastor von Bodelschwinghin Bielefeld,
indem er mit Hülfe eines ihm vom Westfälische!,Provinzial-Landtage gegebenen zinsfreien
Darlehens iu der Senne ein großes Gut zur Gründuug einer Arbciterkolonietaufte. Sein Plan
war, dort diejenigen Vaganten zn sammeln, die ernstlich Arbeit suchten nnd den Bettlern den
Norwand zu nehmen, daß sie keine Arbeit finden könnten. Ausgehend von der Anschauung, daß
der Vranutweiu die Quelle des Verderbens in der wandernden Bevölkerung ist, stellte er den
Grundsatz auf, daß den Bettelnden kein baares Geld gegeben werden dürfe, weil dasselbe erwiesener
Maßen fast ausschließlichin Branntwein umgesetzt werde, und daß an jeden: Orte sich ein Verein
bilden müsse, der unter Aufhebung jeder Gabe an der Thüre, die Fürsorge für den armen
Reisenden übernehme. Gegen eine kleine Arbeitsleistung solle ihm in einer guten Herberge Nacht¬
lager und Nahrung gereicht nnd Ansknnft über etwa für ihn passende Arbeitsgelegenheitgegeben
werden. Die Kolonie sollte endlich der Znfluchtsort für solche bilden, die nirgend Arbeit finden
tonnten und diesen, wenn sie sich in der Kolonie als willige Arbeiter erwiesen haben würden,
anderweitig Arbeit zu verschaffen suchen.

Dieser erste Versuch mit der ArbeiterkolonieWilhelmsdorf lieferte ein sehr erfreuliches
-Resultat, anf dessen Schilderung hier verzichtet werden mnß; er zeigte aber aucl, klar, daß auf
diesem Wege Hülfe gegen das Vagabundenthnm unr dann zn erwarten fei, wenn das ganze Land
mit einein Netze der oben geschilderte»Vereine nud Pflegestatioueu überzogen und in jeder
Provinz die erforderlichenArbeiterkoloniengegründet werden würden.

Das Beispiel von Wilhelmsdorf wirkte anregend auf die übrige» Provinzen nud inner¬
halb der Nheinprovinz, die besonders start von Landstreichern heimgesucht ist, regte» sich
Bestrebungen, Achnlicheszn schaffe».

Der Ausschuß der rheinisch-westfälischenGefängnißgesellschaftund der Prouiuzinl-Ausschuß
für iunere Mission nahmen die Sache der Gründung von Arbeitertolonien für die Nheinprovinz
gemeinsam in die Hand und richtete» zu diesen, Zweckean den vorigjährigen 2«. Prouinzial-
Landtag das Gesuch um ziusfreie Ueberlnssuug eines, Darlehns von t 00 000 M. Man ging
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dabei von der Ueberzeugungaus, daß die Prouinzial-Berwaltnng als solche, schon aus ökonomischen
Gründen, Veranlassung habe, die Bestrebungen zur Bekämpfung der Vagabundeunoth nachdrücklich
zu unterstützen, denn offenbar war das Budget der Provinz von den Vagabunden stark in
Mitleidenschaftgezogenworden. Die kolossale Steigerung in den Ausgabe» des Landarmemuesens
und die jährlich anwachsende Belagschaftvon Vrauweiler bezeugendie Nichtigkeitjener Behauptung.
Der Provinzial-Veriualtungsrnth, iu richtiger Erkenntniß der Bortheile, welche aus dem geplanten
Unternehmen der Provinz erwachsen konnten, brachte dem Gesuch nugetheiltes Wohlwollen
entgegen, konnte aber wegen der kurzen Dauer des Landtages eine gründliche Norberathnng des
Antrages und einen Beschluß über denselben nicht herbeiführen nnd der hohe Landtag begnügte
sich, den Prouinzial-Verwaltungürath aufzufordern, die Gründung von Arbeiterkolonien in
Erwägung zu nehmen und darüber dem nächstenLandtage sein Gutachten abzugeben uud event,
geeigneteBorschlägezu machen.

Diesem Auftrage des hohen Landtages entsprichtder Prouinzial-Verwaltungsrath durch
das 8ut^ III. 43 der Drucksachen vorgelegte Referat, betreffend Errichtung von Arbeiterkolonien
in der Nheinprovinz.

In diesem Referat berichtet der Provinzinl-Berwaltungsrath über die weitere Entwickelung
der Angelegenheit, als deren Endergebnis; sich der am ?. November d. I. tonstitnirte Rheinische
Berein wider die Bagabnndennoth darstellt, dessen Statuten den Akten beiliegen und wohl als
allgemein bekannt angesehenwerden können.

Dieser Berein trägt den im letzten Provinzial - Landtage bezüglich konfessioneller
Ausgestaltung geäußerten Wünschen Rechnung und hat zwei konfessionellgetrennte Arbeiter¬
kolonien für die Nheinprovinz in Aussicht genominen, zu deren Begründung der Berein zinsfreie
Darlehen bis zur Höhe vou 200 000 M. erbittet. Die Boraussetzung bei der Gründung dieser
Kolonien ist die, daß es gelingen werde, dem Unternehmen in dem über die ganze Provinz
verbreiteten Netze von Lotalvereinen uud Pflegeftatiouen den nothwendigen Unterbau und in den
Beiträgen der Vcrcinsmitglieder die nothwendigenMittel zum Betriebe der Kolonien zu verschaffen.

Der Proviuzial-Berwllltungsrath hat unter Begründung seines Botums die Gewährung
dieses Gesuches befürwortet mit der Maßgabe, daß seitens des Bereins zur Sicherheit der
Darlehen genügende lauteten gewährleistetwürden.

Der II. Ausschuß schließt sich in allen Theilen den Ausführungen des Proviuzial-Ver-
waltuugsraths an und macht den Antrag desselbenzu dem seinigen mit der einzigen Abänderung,
daß statt Gründung zweier Arbeiterkoloniengesagt werde: Gründung von Arbeiterkolonien.Bei
dieser Abänderung ist beabsichtigt, dein Provinzial-Benvaltungsrathe fowohl, wie dein petitionirenden
Berein bezüglich der Errichtung von Kolonien ganz freie ,5nnd zu geben, dn es vielleicht zweck¬
dienlich fein könnte, mehr wie zwei Kolonien zu grüuden.

Demnach beantragt der II. Ausschuß einstimmig:
Der hohe Landtag wolle den Proviuzial-Berwaltungsrath ermächtigen, znm Zweck'
der Gründung von Arbeiterkolonien in der Nheinprovinz dem rheinischen Berein
wider Bagabnndennoth zinsfreie Darlehen im Betrage von 200 000 Mark zur Ver¬
fügung zu stellen, vorausgesetzt, daß zur Sicherheit der unverzinslichenDarlehen die
vom Proviuzial-Venvaltungsrathe vorgeschlagenen Kautclcn seitens des Vereins gewähr¬
leistet werden.

Der II. Ausschuß."
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Landtags-Marschall: Ueber diesen Antrag des II. Ausschusses eröffne ich die Dis¬
kussion. Herr Abgeordneter Graf von HoensbroechHut oas Wort.

AbgeordneterGraf von Hoensbroech: Meine Herren! Ich bin allerdings kaum mehr nach
dein ausführlichen Referat in der Lage, weitere Gesichtspunkte bei Beurtheilung der Petition an
die Hand zu geben. Ich möchte aber doch noch einige Worte zur Motiuirung dieses Antrages
hinzufügen. Es ist schon von dem Herrn Referenten dargelegt worden, welchen Umfang heute
das Vllgabuudenthum iu unserem Vaterlande, speziell in unserer Provinz angeuommen hat. Es
hat sich iu Wahrheit zu einem Sumpfe ausgebildet, der sich immer weiter ausgedehnt, und wie
die Miasmen aus dem Sumpfe, fo entwickelnsich aus dem Vagabnndenthum alle Arten der
größte» Verbrechen zum Schaden der Gesellschaftund unseres ganzen sozialen Lebens, und
demgegenüber zu treten, meine Herren, das sollte anch nnscrm Provinzial - Landtage eine der
vornehmste» Pflichten sein. (5s frägt sich nun, was ist gegenüber diesen bestehenden Zuständen
zu thuu uud ich möchte die Beantwortung dieser Frage iu 2 Theile zerlege». Die erste Frage
richtet sich dahin: welches ist die Quelle dieses Vagabundenthums? woher kommen alle diese
hunderttausend Vagabunden, die uuser Vaterland durchstreifen? Meine Herreu, ich glaube die
Beantwortung dieser Frage würde für uns eine rein akademischesein uud wir würden uns in
theoretische»Deduktionen verlieren. Deshalb glaube ich, wir künuen hiervon Abstand nehme», es
wird Sache des Vereins sein, niit der Zeit auch dieser Frage näher zu treten, um die Quellen
zu erforscheil uud wenn er sie kennt, das seinige dazu beizutragen, daß dieselben verstopftwerden.
Die zweite Frage ist die: was ist mit der momentanen Vagabnndennoth anzufangen, nnd das ist
die praktischeFrage. Zur Lösung dieser Frage hat sich, wie Ihnen Allen bekannt ist, ein Verein
gegen das Vagabnndenthum gebildet. Er hat die Lüsnng dieser Frage nach 2 Seiten aufgefaßt.
Einmal sncht er nach der materiellen Seite diese Frage zu lösen, weil die Vagabnndennoth auch
eine Magenfrage ist. Um die Lösung dieser Seite herbeizuführen, hat der Verein in Aussicht
genommen, Verpflegungsstationenin der ganzen Provinz zu errichten. Diese Verpflegungsstationeu
huben den Zweck, die Bettelei zu uerhiuderu, den Vagabunden eine entsprechende Verpflegung zu
gebe» u»d für diese Verpfleguug eiue entsprechendeArbeitsleistung von ihne» zu fordern.
Wen» »>ir das erreiche», daß diese Verpfleguugsstatioiie» sich über die ganze Provinz wie
"» Netz ausbreite», dann meine Herren glaube ich, wird die Zahl der Vagabuudeu mit
der Zeit sehr eiugeschränktwerden; wenigstens werden diejenigen fern bleiben, die es blos
auf die Bettelei nnd das, was damit zusammenhängt, abgesehen haben uud nur diejenigen
sich einfinde», die wirtlich als arbeitslos und arbeitswillig bezeichnet werde» könne», und
denen auf diese Weise eine Arbeit gegeben wird. Die zweite Seite der Frage, die sittliche,
glaubt der Verein lösen zn können resp, in etwa der Lösung näher zu bringen, durch Errichtung
von Arbeitertolouien. Diese Ärbeiterkolonien,mei»e Hcrre», solle» de»je»ige»Vngabimde» dic»en,
die noch nicht so weit ans dem Wege des Verbrechens uorgeschritte»sind, daß ma» sie al«
verloren bezeichnen muß, so»dern die aus zufälligen äußeren Umständenin diese fatale Situation
hineingekommensind. Diese sncht er zn rette», er will ihm» gleichsam ei»e Stütze sein, damit
sie aus diesem Leben hümuskomme» n»d a»f bessere Wege geführt werde». Der Verei» wider
das Vagabnnde»thum hat sich gesagt, daß, um das sittliche Momcut bei de» Arbeiterkolonien
abglichst kräftig wirken zn lassen, die konfessionelle Scheidmig i» de» Arbeiterkolome» ei»e
i-oiräitiu «ws c^ua non sei» muß, weil, wenn wir annehmen, daß die Religion in erster Linie
berufen ist, auf den sittlichenMenschenzu wirken, nur durch konfessionelleScheidung die Religion
M der Lage ist, dieses sittliche Moment in möglichst kräftiger Weise zur Geltung zu bringen.
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Es ist in dem Status welche den meisten von Ihnen bekannt ist, diese konfessionelle Scheidnng
llllf das stärksteausgedrückt. Meine Herren! Ich glaube, über die Petition selbst wird keine
Meinungsverschiedenheitherrschen; man wird allseitig damit einverstanden sein, daß dem Verein
ein zinsfreies Darlehen in der beantragten Höhe zur Verfügung gestellt werde. Die Zustände
sind derartig, daß wirklich Hülfe geschafft werden mich. Ich möchte gleichzeitigVeranlassung
nehmen, Ihnen den neuen Verein auf's wärmste an's Herz zu legen und Sie zu bitten, in Ihrer
Heimath für denselbenPropaganda zu machen, damit er sich möglichst wirtsam gestalte.

Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter Eonze: Da innerhalb der Versammlung ein Widerspruch gegen

den Antrag des II. Ausschusses uicht stattfindet, fo glaube ich als Referent meine Aufgabe erledigt
zu habeu. Ich möchte mir noch gestatte», im Anschlüssean die Worte des Herrn Grafen Hoensbrocch
und als Vorstandsmitglied des petitionirenden Vereins die Mitglieder des hohen Landtages zu
bitten, daß Sie das Interesse für den Verein in Ihre Hcimath mitnehmen möchten. Wir tonnen
nnr dann etwas Ersprießlicheswirken, wenn wir allseitig uuterstützt werden, wenn alle Kreise der
Provinz sich warm für die Sache interefsircn und wertthätig mit eingreifen. Ich möchte dabei
noch eines kleiuen Umstandes gedenken, der so leicht zu Irrthümern Veranlassung geben kann.
Es handelt sich keineswegs darum, die Wohlthätigkeit nnd die Bethätigung der Nächstenliebe
aufzuheben. Im Gegentheil, wir sind uns auch als Vereiu gegen Vagabundennoth des göttlichen
Gebotes- „Brich dem Hungrigen dein Brod" bewußt und suchen nur diese Aufgabe in geordneter
Weise, uud indem wirklich mit ganzem Herzen gearbeitet wird, auszuführen. Wie schon Herr
Graf Hoeusbrocchbemerkte,ist die konfessionelle Ausgestaltnng nur iu der Absichtgescheheu,um
alle Theile der Provinz heranzuzieheu,nur können keinen Theil entbehren; beide Konfessionensind
berufen, auf diefem Gebiete Hand in Hand zu arbeiten. Ich glaube, es wird ein erhebendes
Schauspiel sein, auf diefem fozialpolitifchenGebiete zusammen arbeiten zu sehen: die gewaltige
katholische Kirche und ihre selbstverleugnenden,trenen gehorsamen Söhne mit der evangelischen
Kirche, die in freierer Formation gleichsam in Schützenlinie nuseinauder gezoge», aber in Gott-
uertrauen und fröhlichemSelbstbewußtsein ihre Kiuder mit den Katholiken Hand in Hand wirken
lassen wird, und ich bitte Sie, lassen Sie es uus bei diesem Vereine so machen, wie es beim
letzteu Feldzuge geschehen ist: getrennt marschircn uud vereiut schlagen. (Bravo!)

Lüudtags-Marschall: Da Riemand mehr das Wort wünscht, so schließe ich die
Diskussion. - - Ich briuge den Antrag zur Abstimmung und bitte diejenigen Herren, welche gegen
den Antrag siud, sich zu erheben. (Es erhebt sich Riemand.)

Der Antrag des Ausschusses ist einstimmig angenommen.
Wir gehen nunmehr zum folgenden Punkt der Tagesorduuug über: Referat des

I. Ausfchuffes zu der Vorlage des Proviuzial-Verwaltungsraths, betreffend
die Gründung

1. einer Provinzial-Penfionskasse für die Landbürgermeister;
2. einer Wittwen- nnd Waisen-Versorguugsaustalt für die Beamten

der Bürgermeistereien und Landgemeinde,: der Rheinprov iuz.
Referent ist der Herr Abgeordnetevon Groote.

Referent Abgeordneter von Groote-Hermülheim: Mciue Herren! Mit seltener Ueber¬
einstimmunghat der I. Ausschuß sich iu der Sitzung vom 4. d. M. über die »nd I. 10 der
Drucksachen Ihnen vorliegende Angelegenheit schlüssig gemacht und ich darf daher mich wohl
darauf beschränken, dem hohen Landtage das Referat zu verlesen:
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„Nach eingehenderBerathung der neben bezeichneten Vorlage, bei welcher sich in der
Generaldebatte der Herr Landes-Direktor dahin aussprach, daß in: Falle der Nildung der bean¬
tragten Provinzial-Pensionslasse im Rahmen des bestehendenGesetzes die Bürgermeister nicht
besser gestellt, mir die Gemeindenmehr entlastetwerden würden, trat Herr AbgeordneterWunderlich,
welcher für diese Angelegenheitdein I. Ausschußmit berathender Stimme zugetheilt worden war,
dafür ein, daß die Provinz sich ans eigener Initiative der jetzigen mißlichen Lage der Bürgermeister
und Gemeinden annehme, von denen nicht wenige Gemeinden au einen, ja sogar zwei frühere
Bürgermeister Pension zu zahlen und außerdem den zeitigen Bürgermeister zu besolden hätten,
woranf der Landes-Direktor erwiderte, daß die Schritte der Provinzial-Verwaltung jederzeitdas
größte Wohlwolle» gegeuüber den berechtigtenWünschender Bürgermeister bekundethätten, jedes
weitere Norgehen aber in der jetzt beantragteil Richtuug nach den entschiedenabgegebenen
Erklärungen des Vertreters der KöniglichenStaatsregiernng aussichtslos sei.

Der I. Ausschuß tonnte diese Ansichtnur theilen und gelaugte einstimmigzu folgenden:
Referate:

„Nicht allein die wiederum an den Landtag gerichtetePetition, sondern auch das in
Folge Beschlusses des 28. Provinziell-Landtages vom Proviuzial - Verwaltungsrathe vorgelegte
Referat bekunden, daß in unserer Gemeinde-Verwaltung ein wunder Fleck sei; denn, wenn ein
Nothruf 25 Jahre laug ertönt, mnß doch an irgend einer Stelle, sollte man glauben, ein
empfindlicherUebelstandvorhanden sein.

Die Bürgermeister bemühen sich seit so langer Zeit, um günstigerePensionö-Verhnltnisse
und mehrfach haben ihre Bitten den Landtag beschäftigt, ohne daß derselbe in der Lage war.
Abhülfe zu schaffen. In, wie sich hente zeigt, völlig richtigerVoranssetznng,lehnte der 27. Rheinische
Provinzial-Landtag die Petition des Vorstandes der Bürgermeister ab, weil damals einerseits einer
Abänderung der Oemeindeordnung entgegen gesehen wurde, andererseits aber jedenfalls die
Stellungnahme der Staatsregierung zur Frage abgewartet werden müsse.

Der Minister des Innern verwies, als in Folge des Landtags-Beschlussesdie Bürger¬
meister sich an die Regierung wendeten, dieselben nn den Provinzial-Landtag zurück, indem
angegeben wurde, es liege keine Veranlassung vor, der Initiative des Provinzial - Landtages
vorzugreifen.

.ftcute liegt die gleiche Petition der Bürgermeister dem Landtage vor, indessenauch die
Erklärung der Königlichen Staatsregiernng zur Sache, welche auf Veranlassnng des Herrn Landes-
Direktors von dem Herrn Ober-Präsidenten abgegeben worden ist und welche dahin lautet, daß
in allen Hauptpunkten die Staatsregierung zu den gestellte,: Anträgen sich ablehnend verhalten
und die Petenten lediglich auf deu Weg der Gesetzgebung verweisen müsse. Letztere befinden sich

mithin in einen: fchr mißlichen Kreuzfeuer; — der Minister weist sie an den Provinzial-Nerband —
der Ober-Prässdent an den Staat uud hiermit ist auf das Petitun: I, nach Ansicht des Aus¬
schusses, die Antwort schon gegeben.

^u den: zweiten Petitun:, der Newillignng eines Geldznschnsses zur Begründuug eiuer
Wittwe,:-'und Waisenkasse, tan,: der Provinzial-Verband sich lediglich ans feine, einer Forderung
von 400 000 M. gegenüber, geradezu leere Kasse berufen.

Eine andere Frage ist es, ob bei dieser Sachlage der Provinzial-Landtag nicht die Ver¬
anlassung findet, zu nntersnche», wo das Krebsübel für unsere Landgemeinden-Verwaltungliegt
und ob den Klagen der Landbnrgermeisternicht abgeholfenwerden könne.

53*
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Die Gemeinde-Ordnung vom 23. Juli 1845 bestimmt im §. 103:
„Der Bürgermeister wird nach Vernehmung der gutachtlichen Vorschläge des

Landraths von der Negierung ernannt. Bei diesen Ernennungen soll auf angesehene
Grundbesitzer iu dem Bürgermeisterei-Bezirkeund auf andere Personen, welche das
Vertrauen der Eingesesseneuvorzugsweise genießen, sofern sie sonst für das Amt
geeignet sind, besonders Rücksicht geuommenwerden."

Dies ist der Wortlaut des (Gesetzes. —
Hoher Landtag wird gestatten, daß ich noch eine Verfügnng der KöniglichenNegierung

zu Köln vom 6. Dezember 1845 hinzufüge, welche lautet:
„Es erscheint sehr wünscheuswerth, vor der Anstellung der Bürgermeister sich

davon zu überzeugen, welcher Kandidat von der Gemeinde am meisten gewünscht wird.
Da indessen einerseits eiue förmliche Befragung des Gemeinderaths nicht für
angemessenerachtet werden kaun und andererseits dir Gestaltung von Ausuahmeu von
der übrigens zn beobachtenden Negel, den nicht befragten Gemeinderätheu nur Ursache
zur Beschwerdeund etwaiger Pnrteiung neue Nahrung gegeben würde, so ist durch
höhere Verfügung bestimmt worden, daß die Landräthe, bevor die Besetzung erfolgt,
zwar nicht die Gemeinderäthe offiziell zu Vorschlägenauffordern, jedoch durch außer¬
ordentlicheRücksprachemit den redlichstenund angesehenstenMitgliedern sowohl, als
nach Befinden mit andern notabelen Eingesessenensich die Ueberzeugungverschaffeil,
welche Kandidaten vorzüglich von der Gemeinde gewünschtwerden, oder welche Ein¬
wendung einem vorzuschlagendenKandidaten entgegen gesetzt werden dürfte. Diese
Nestimmuug ist zu beachtenund wie geschehen, in den Vorschlägenanzuzeigen."

Und ferner heißt es in einer Deklaration des KöniglichenOber-Präsidiums vom
3. Juni 1848 in Bezug ans oben bezeichneten Paragraphen:

„Gemäß Bestimmung des Herrn Ministers des Innern soll kein Bürgermeister
oder Gemeinde-Vorsteher bestellt werden, ohne das Gutachten und die Wünsche der
Bürgermeisterei- Versannnlung resp. Gemeinderaths vernommen zu haben und sind
diese Wünsche in »«glichst ausgedehntem Maße zu berücksichtigen."

(Hört! Hört!)
Wird aber »ach dieser gesetzlichen Bestimmung verfahren und werde» zn Bürgermeister»

iu deu Landgemeinde» der Nheinvrouinz nur Personen berufen, die das Vertraue» der Ein¬
gesessenen vorzugsweisegenießen? Oder wird nicht mehrfach diese gesetzliche Bestimmung in einer
Weise gehandhabt, als wenn iu den Gemeinden keine Vertrauensmämier vorhanden wären? —
Dies wird Niemand behaupten, da doch in den Schiedsmännern und Beigeordneten eine große
Anzahl solcher Leute gefunden ist. — Daher ist denu auch aus dem Ehrenamt mit einer Ent-
schädiguugvon 30 Pf. pro Kopf der Bevölkerung eine Stellung geworden, welchestandesmäßiges
Gehalt fordert, eiue Stellung, welcherder Staat alle mögliche» Arbeite» und Leistungen aufbürdet,
dere» ausgiebige Besoldung er aber lediglichden Gemeinden überläßt. (Heiterkeit.)

Wie schon gesagt, gibt mau für die Landgemeinden der Nheinprovinz nicht orts¬
angesessenenBerufs - Bürgermeistern den Vorzug, welche sich das Vertraue» ihrer Verwaltete»
im günstigsten Falle erst erwerben müssen, welche aber durchwegmit dem vorgesehenengesetzlichen
Gehalte nicht existiren können nnd ihre Ansprüche daher vou Jahr zu Jahr deu Gemeinden
gegenüber steigern. Unzweifelhafthaben ja die Arbeiten im Interesse der Gemeinden selbst sehr
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zugenommen,z. N. in, Wegeban-, Impft, Heimath- uud An>le,l>oesen, allein was fordert nicht
der Staat Alle« von diesen Gemeindebramten?

Der Ausschuß erinnert nur an die Arbeiten:
1. in statistischer Beziehung;
2. in Untersuchungssachen(Feststellungder Personalien «.);
>i. Erlaß voll polizeilichenStrafmandaten, eine sehr wichtigeVefugniß, die es vorzugs¬

weise wieder angezeigt erscheinenläßt, daß dieselbe mir in die Hände solcher Beamten
gelegt wird, welche da« Vertrauen ihrer Verwalteten genießen und bei welchen Neber-
fchreitnngennicht zn befürchten sind; (Sehr richtig,)

4. Uilfllllversicheruugs-Gesetzgebnng;
5. Vorbereitung zum Krankenkassengesetzen, s. w.
Es ist daher mich nicht uerwnnderlich, (Heiterkeit) daß in vielen Land-Bürgermeistereienein

Sekretär fast ausschließlichzur Bewältigung dieser Staatsarbeiten auf Gemeindetosten gehalten
werden (Heiterkeit) und mit einem Gehalt von 1000 bis l«00 M. besoldet (allgemeine Heiterkeit)
werden muß.

Die Provinz entschädigtdie Bürgermeister für die Feuerversichcrnngs-Arbeiten,der Staat
für die Steuerveranlagnngen, weshalb nicht folgerichtig auch für alle obenerwähntenMühewaltungen,
die in rein staatlichemInteresse geleistet, die Hälfte der Zeit nnd Kräfte der Landbürgermeister
beanspruchen.(Sehr richtig.) Geschähe die«, dann würden die Bürgermeistermit ihren Verhältnissen
zufriedener fein uud die Gemeinden könnten entlastet werden. Znr Sache muß der Äusschnsi
zugeben,daß die Pensions-Verhältnisseder Bürgermeister ungünstig sind, und manche Abänderungen
wnnfchcnswerth erscheinen,allein, wenn der vorgelegte Entwurf verlangt:

1. Jeder Bürgermeister ist peusionsberechtigt nach ajähriger Dienstzeit; die Pension
beträgt nach Ablauf dieser Dienstzeit ^/«« des Diensteinkommensnnd steigt von da
ab mit jedem writereu Jahre um V«» bis zu "/«°;

2. die Dienstzeit wird vom Tage der Austellnug als Bürgermeister gerechnet, also die
Dienstzeit in verschiedenen Gemeinden nacheinanderzusammengerechnet;

3. die Pension wird berechnet nach dem letzten Dienstcintommeninkl. persönlicher Zulage
nnd Wohmmgs-Entschädignng,fowie der Gebühren für Veranlagung der Klaffen- nud
Gewerbesteuer,(große Heiterkeit) für die Ausfertigung der Auszüge ans dem Grund¬
steuer-Katasterund der Gebäudesteuer-Nolleund der Gebühren für die lokale Geschäfts¬
führung der Provinzial-Feuer-Sucietät; —

dann mnß doch der Ausschuß solche Prinzipien entschiedenals viel zn weitgehend bezeichnen.
Der Ausschuß konnte sich endlich der Erwägung nicht entziehen, daß für einen ans der

ZalL der angesehenenGrundbesitzer oder Vertrauenspersonen ernannten Bürgermeister die ganze
Frage der Pensionirnng weniger Bedeutung habe. (Sehr richtig.)

Daß der Allsschußdaher solche Forderungen den schwer überlasteten Gemeindengegenüber
nicht empfchlen lind daß dir Königliche Staatsrcgienmg diefelben nicht genehmigenkann, dürfte
weiterer Begründung nicht bedürfen. Was die Wittwen- und Waifeu-Versorgnngsanstnltanbetrifft,
s" war es' nicht geboten, auf die Sache felbst näher einzngchen, da die vrovinzialständische
Verwaltung nicht über solche Geldmittel verfügt, wie der Reglements-Entwurf lind feine Motive
voraussetzen.
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Der I, Ausschuß beantragt daher:
Der hohe Landtag wolle sich zu der ganze» Vorlage I. 10 der Drucksachenablehnend
aussprechcn,da
1, die Pensiousfrage bei den Bürgermeistern, welche nach den Bestimmungendes §. 103

der Gemeindeordnung von: 23. Juli 1845, welcher lautet: „Der Bürgermeister
wird nach Vernehmung der gutachtlichen Borschläge des Landraths uon der
Negierung ernannt. Bei diesen Ernennungen soll auf angeseheneGrundbesitzer
in dem Bürgermeisterei-Bezirke und auf andere Personen, welche das Vertrauen
der Eingesessenenvorzugsweisegenießen, sofern sie sonst für das Amt geeignet sind,
besondersRücksicht genommenwerden", — ernannt n'erden, nur geringe Bedeutung
hat, auch die königliche Staatsregierung voraussichtlich einer auf Grnud der
eingereichten Statuten zu errichtenden Provinzial - Pensionskassc, als mit der
bestehenden Gesetzgebung nicht im Einklang, die Genehmiguug nicht ertheilen würde
und es daher den Lnndbürgermeistern überlassenbleiben mnß, den Erlaß eines
diesbezüglichenGesetzes zu erwirkeu, sowie wegen Entschädigung für die Staats-
arbeiteu vorstellig zu werden;

2. dein Prouinzial-Laudtage znr Gewährung eines Begründungskapitals einer Wittwen-
und Waisen-Versorgungsanstalt für die Beamten der Bürgermeisterei- und Land¬
gemeinden der Rhcinproviuz keinerlei Fonds zu Gebote stehen.

Der I. Ausschuß."
Meine Herren! Dies sind die schlichtenWorte, durch welche der I. Ausschuß seiner

innersten Ueberzeugung Ausdruck gegeben hat, (Lebhafter Beifall) indem derselbe es für feiue
Pflicht erachtet, aus den täglich sich steigerndenLeiden unserer Laudgcmeiudcn dem Arzte nicht
länger Hehl zu machen und ihn zu ersuchen, mit einer Radikalkur baldigst zu begiuueu. Au den
hohen Landtag richtet der Ausschuß die Bitte, durch seine Zustimmung der unverblümten Wahrheit
die Ehre zu geben und durch Offenheit uud Freimut!) das Vertrauen zu rechtfertigen, welches
unsere theure Provinz in die Hände ihrer Vertreter gelegt hat. (Beifall.)

Landtags-Marschall: Ich eröffne die Diskussion über den Antrag des Ausschusses;
der Herr AbgeordneteWunderlich hat das Wort.

Abgeordneter Wunderlich: Meine Herren! Ueber die Petition habe ich kein Wort zu
sagen, dieselbe ist für mich gegenstandslos, folauge wie überhaupt die Kompetenznicht entschieden
ist. Dnrch die seltene Einstimmigkeit des I. Ausschussesbin ich nun ein wenig verschüchtert.
(Zurufe: Aha!) Ich wage deshalb nicht, ncne Vorschläge vorzubringen; ich ahne, daß ich damit
doch nicht durchdriugenwerde. (Zurufe: sehr wahr.) Das Referat selbst hat in seiner Ausführung
außerordentlichviel sympathischesfür mich. Ich stehe auf demselben Standpunkte und möchte
auch, daß die Dinge so würden, wie der verehrte Referent sie ausgeführt hat. Für jetzt muß
ich deshalb meinerseits sagen „jetzt vorlänfig: Schwamm drüber". (Anhaltende Heiterkeit.)

Landtags-Marschllll: Der Herr Abgeordnetevon Heister hat das Wort.
Abgeordneter von Heister: Meine Herreu! Den so drastischen Ausführungen des

Herrn Referenten bin ich mit großem Iuteresse gefolgt. Sie veranlassen mich zu einer kurzen
Bemerkung, um meine Stellung zu der Sache zu präcisiren, die ein klein wenig abweichendist.
Ich bin nämlichder Ansicht, daß es nicht allein genügen würde, weun, — was nämlich im Referate
m erster Linie betont wird, — der Staat in Zukunft einen Antheil an den Bürgermeisterei-
Gehältern übernimmt. Ich bin überzeugt, daß es auch dann ebenso schwierig bleiben wird.
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geeigneteKräfte für die Bürgermcisterstellenunter den Eingesessenen zu finden. Wie die Verhält¬
nisse hellte liegen, ist der Mangel an Geld nicht der einzigeUebelstand, vielmehr besteht der
Nebelstand n>, E. in erster Linie darin, daß, wie der Herr Referent ausgeführt hat, der Staat
unablässig neue Arbeite» ans das Haupt der arme» Bürgermeister uiederlegt, und daß diejenigen,
welche das Amt eines Bürgermeisters nicht als ihre alleiuige Lebensstellung betrachten, sich
bedanken, eine so dornenvolleAufgabe zu übernehme,,. Ich bin deshalb der Ansicht,daß staatliche
Zuschüsse allein hier nicht helfen können und daß in der zukünftigen Rheinischen Gemeindeordnung
eine Trennung des Staatsbeamten von den, Gemeindebeamtenanzustrebeuist. Es ist in Zntnnft
darauf zu sehen, daß Alles, was Polizei- und Steuer-Angelegenheitenbetrifft, von den vom
Staate zu besoldendenStaatsbeamten auszuführen sein wird uud uou deu Gemeindebeamten,den
selbständiger gestelltenbisherigen Ortsuorstehern, nur das, was Gemeinde-Angelegenheitenbetrifft.
Es wird sich da freilich manches hinzufügen lassen, was mehr die Gemeinde als den Staat
angeht. Auf die Einzelheiten kann ich hier »ichl eingehen, doch glanbe ich, daß eine Beseitigung
der auf diefem Gebiete herrschendenUebelständenur auf diese Weise möglichist.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteWunderlich hat das Wort.
Abgeordneter Wunderlich: Soweit ich den geehrten Herrn Vorredner verstanden habe,

will derselbe zwei Bürgermeister, einen Staatsbürgermeister und einen Gemeindebürgermeister. Ich
weine, für viele Arbeiten, die der Staat den Bürgermeistern anfertegt, gibt es mich 'Ressorts.

Landtags-Marschall: Wünscht noch Jemand das Wort:' Wenn dies nicht der Fall
ist, so kommenwir zur Abstimmung über den Antrag des I. Ausschusses mit seiner Motiuirung.
Herr Abgeordneter Cunze hat das Wort zur Geschäftsordnung.

Abgeordneter Eonze: Ich bitte zu konstatiren, ob wir uns die Motivirung in allen
Theilen aneignen müssen.

Landtags-Marfchall: Es wird abgestimmt über den Antrag und die Motivirnng, die
am Schlüsse steht.

Abgeordneter Eouze: Ich glaubte, daß unter Motivirung die ganze Ausführung des
Referats verstanden werden sollte.

Landtags-Marschall: Die Sache ist also erledigt. Ich bitte nun, daß diejenigen
Herren sich erheben, welche diesem Antrage entgegen sind. (Es erhebt sich Riemand)

Der Antrag ist einstimmig angenommen. (Beifall.)
Es folgt das Referat des III. Ausschusses zu der Petition der Gemeinde

Fraulauteru um Entschädignng für außerordentliche Aufwenduugeu zur
Instandsetzung des Saarlonis-Fraulauterner Kommnnalweges. Referent ist der
Herr AbgeordneteNoechling.

Referent AbgeordneterRoechling: Das Referat lautet folgendermaßen: „Referat des
III. Ausschusses zu der Petitiou der GemeindeFraulautern um Entschädigung für außerordentliche
Aufwmduugen zur Instandsetzung des Saarlouis-Fraulautern'er Kommuualweges.

Die Gemeinde Fraulautern im Kreise Saarlouis hat zwei Pctitiouen ä. ä. 2U. September d. I.
an den Proviuzial-Laudtag gerichtet, woriu dieselbe um Erstattung derjenigenKosten bittet, welche
dadurch eutstandcn seien, daß sie den Kommunalwegzwischen Fraulautern und Saarlouis zweimal
habe iu Staud setzen lassen müssen durch Auftrag einer Kiesdecte. Die Nothwendigkeit der
Instandsetzung des besagten Kommunikationswegessei dadurch eiugetrcteu, daß während deo
Umbaues der Fluthbrücke in, Zuge der Saarbrücken-Buseudorf'erProvinzialstraße zwischendein
Bahnhöfe Fraulautern und Saarlouis der Verkehr auf diesen, Straßentheile in, Jahre 1880
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ungefähr 4 Wochen gesperrt und in Folge dessen über den Kommunalweg geleitet worden sei,
wodurch dieser in außerordentlicherWeise abgenutzt wurde. Die Instandsetzung des fraglichen
Weges habe nach einein Berichte des Kreisbaumeisters von Saarlouis 5300 M. gekostet.

Eine zweite Sperrung der vorerwähnten Fluthbrücke habe während einer Umpflasternng
iu dein Zeiträume vom 15. Juni bis 12. Juli d. I. wieder stattgefunden und sei iu Folge dessen
der Verkehr abermals über deu bereits genannteil Kommunalwcg geleitet worden, wodurch der
Weg wiederum sehr start abgenutzt worden sei.

Für die erste Instandfetzung seien der Gemeinde Fraulautern von den, Prouinzial-
Verwnltungsrathe 800 M. zugebilligt worden nnd das zweite Mal 150 M., letztere nnter der
Bedingung, daß die (Gemeinde ein für allemal sich zufrieden gebe nnd alle weitereu Anspüche,
auch aus dem Jahre 1880, gegeil die Provinzial-Verwaltnng fallen lasse.

Die Provinzial-Verwaltung hat dabei jedwede Verbindlichkeitznr Gewährung derartiger
Entschädigungenfür stärkere Benutzung öffentlicherKonnnnnitationswege abgelehnt und die obigen
Geldzuwendungennur ausnahmsweise als Zuschuß für die Herstellungskostenbewilligt.

Den Entschädigungsbetrag uoil 800 M. hat die (Gemeinde Fraulautern iu Empfang
genoiniiien, die Änunhme des Betrages von 150 M. jedoch abgelehnt, weil sie zugleich die
Erklärung abgeben sollte, daß alte ihre Ansprüchedamit befriedigt seien.

Der Provinzial-Verwaltungsrath hat sich uuter diesen Uniständen in seiner Sitzung vom
30. November d. I. für Ablehnung der Petition ausgesprochen uud beschloß der III. Ausschuß,
dieser Ansichtbeizutreten und zu beantragen:

Der hohe ProvinzialHandtag wolle die vorliegenden Petitionen der Gemeinde Frau¬
lautern ebenfalls ablehnen.

Der 11. Ausschuß."
(Der Herr Vice-^audtags-Marschall übernunmt deu Borsitz.)

Meine Herren! Sie haben das Referat gehört. Ich eröffne die Diskussion. Da sich
Niemand zum Worte meldet, kommen wir zur Abstimmung. Diejenigen Herren, welche dem
Antrage des III. Ausschusses zustimmen, bitte ich, sitzen zu bleiben. (Geschieht.)

Der Antrag ist einstimmig angenommen.
Cs folgt das Referat des III. Ausschusses über deu Autrag der Wittwe

Th. Burgmer zu Houuef auf Entfernung der auf der Benel-Honnef'er
Provinzialstraße vor ihrem Hause, ihre» Gärteu uud foustigeu Grundstücken
stehenden Ulmen bäume. Referent ist der Herr AbgeordneteFreiherr von Eerde.

Referent Freiherr von Eerde: Die Antragstellerin betlagt sich darüber, daß die auf
der Beuel-Honnefer EhausseestehendenBänme ihrem Hanse das ,Acht nehmen und ihren übrigen
GrundstückenSchaden zufügen. Auf eiue frühere Beschwerde ihrerseits sind mich schon ewige
Bäume niedergelegt worden, aber da auf einem anderen Theile der besagten Straße neuerdings
die hohen Bänme weggenommenund dafür Obstbäume gepflanzt worden sind, so beantragt die
Wittwe Burgmer auch die Beseitigung der nn ihrem Hause und ihren Grundstiickennoch stehenden
Ulmen. Die Verschünernngs-Kommission,die für Honnef besteht, hat der Provinz gegenüber die
Verpflichtungzum Ersatz des Schadens übernommen, welcheraus diesen von ihr auf der betreffenden
Straße veranlaßten Baumpflanznngen entstehen tonnte. Run haben wir vor 2 fahren im
Prouinzial-^andtage beschlossen, daß schädliche Bäume an den Proviuzialstnchen uur nach vorheriger
Anhörung der ^okaluerwaltungen resp, der Bürgermeister entfernt werden sollen und hat der
Prouinzial-^andtag die Entscheidung hierüber vor allem primo 1ou«> in die Hände des Verwaltungs-
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rathes gelegt. Der Nerwaltungsrath hat aber noch nicht über die Beschwerde der Wittwe Burgmer
entschieden, sondern sich erst mit Anfkläning des Sachverhaltes befaßt! deshalb hat der Ausschuß
geglaubt, Ihnen empfehlenzu sollen, die Sache zuerst nn den Vcrwaltnngsrath zurückzuverweisen.
Ich erlaube mir, Ihnen das bezügliche Referat vorzutragen:

„Mit Rücksicht darauf, daß es der Kompetenz des Prouinzial-Verwaltungsrathes unterliegt,
über Anträge anf Beseitigung von Naumpflanzungen auf den Provinzialstraßen vorerst zn ent¬
scheiden, eine solche Entscheidungaber noch nicht erfolgt ist, beehrt sich der III. Ausschußbeim
hohen Promnzial-^llndtage zu beantragen:

Derselbe wolle die Beschwerde der Wittwe Aurgmer dem Provinzial-Nerwaltungsrath
zur weiteren Behandlung überweisen."

Viee-Landtags-Marschall: Ich eröffne die Diskussion. Das Wort hat der Herr
Abgeordneteuo» Heister.

Abgeordneter von Heister: Ich möchte znr AuWruug für deu Provinzial-Verwal-
tuugsrath wisseu,ob die Worte: „zur weiterenBehandluug" «lch zur eventuellenBescheidung der
Wittwe bedeuten sollen?

Viee-Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent AbgeordneterFreiherr von Eerde: Jawohl, natürlich!
Viee-Landtags-Marschall: Es meldet sich Niemand weiter zum Worte, ich schließe

daher die Diskussiou nnd bringe den Antrag znr Abstimmung. WünschenSie, daß derselbe noch
einmal verlesen werde? (Stimmen: Rein!)

Dann bitte ich diejenigen Herren, welche für die Annahme des Antrages sind, sitze,,
zu bleiben. (Es erhebt sich Riemand.)

Der Antrag ist einstimmig angenommen.
Wir kommen zu dem Referat des III. Ausschusses, betreffend die Anträge auf

käuflichen Erwerb folgender Aktienstraßen:
1. der Aachen-Eupener,
2. der Iülich-Stolberger,
3. der Düren-Eschweiler und
4. der sog. Eockerillstraße, welche vom katholischen Kirchhof in Aachen nach

Stolberg führt.
Referent ist der Herr Abgeordnete Oraf von Hompesch. Derselbe ist jedoch nicht

anwesend. Der Vorsitzende des III. Ausschusses, Herr Freiherr von Genr, hat wohl die Frennd-
lichkeit das Referat vorzutragen.

Abgeordneter Freiherr von Gevr-Müddersheim: „Referat des III. Ausschusses,
betreffend die Anträge auf käuflichen Erwerb resp. Nebernahme folgender Aktienstraße»: <. der
Aachen-Eupener, 2. der Iülich-Stolberger, 8. der Dnren-Eschweiler uud 4. der sogenannten
Eockerillstraße,welche vom katholischen Kirchhofin Aachennach Stolberg führt.

Dem III. Änsfchnsi lag ein Schreiben des Königlichen Landtags - Kommissars vom
27. Rovember d. I. vor, in welchem in Folge eines Berichtes der KöniglichenRegierung zu
Aachen vom 12. November d. I. der Ankauf, refp. die Uebernahmeobiger Straßen als Provinzial¬
straßen befürwortet wird, sowie um eine Beschlußfassung des Provinzial-Laudtags hierüber ersucht
wird. Bereits dem 25. Provinzial-Landtage haben dieselben Gesuche, mit Ausnahme der Nr. llü 4
und zwar damals von der Handelskammer und Vertretern der betheiligtenStädte ausgehend,
vorgelegen.
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Der 25. Provinzial-Landtag beschloß in seiner Sitzung vom 21. April 18??, und auf
Antrag seines Ausschusses, den Ankauf der Aachen-Eupener Aktienstraßeabzulehnen, indem hervor¬
gehobenwurde, daß alle Anträge auf käuflichen Erwerb von Aktienstraßengrundsätzlichabzulehnen
seien, ferner die Uebernahme der Straßen aä 2 und 3 in den Provinzial-Strahenverband nur
dann stattfinden könne, wenn Seitens der beteiligten Gemeinden die beiden betreffendenAktien¬
straßen der Provinz in freies Eigenthum und den Anforderungen des Regulativs entsprechend
ausgebaut, übergeben werden. Letztere Forderuugeu werden zwar in dem Berichte der Königlichen
Regierung zu Aachen als unannehmbar bezeichnet, neue Gründe jedoch für die Uebernahme dieser
Straßen nicht angeführt.

Sämmtliche Gesuche um Uebernahme dieser Straßen wurden uämlich damals und werden
auch jetzt damit begründet, daß nachdemdas Chausfeegeld auf allen Proviuzialstraheu aufgehoben
worden fei, es als eine unbillige Venachtheiligungder an den bezeichneten Aktienstraßengelegenen
Gemeinden betrachtet werden müsse, wenn auf diesen Straßen fortdauernd hohes Chausfeegeld
erhoben würde, während diese Gemeinden doch durch ihren Steucrbeitrag zur Erhaltung aller
Provinzialstraßm beitrügen.

In Uebereinstimmung mit dem Provinzial-Verwaltungsrath war der 25. Provinzial-
Landtag der Ansicht, und Ihr Ausschußstimmt auch jetzt derselbenzu, daß ein Anrecht dieser
Gemeinden auf Chausseegeldfreiheitaus obigen Umständen nicht hergeleitet werden könne. Da in
dieser Frage nicht übersehen werden dürfe, daß alle Gemeinden, welche an den bisherigen, jetzt
chausseegeldfreienNezirksstraßenliegen, diese Straßen mit einem häufig sehr erheblichen Kostenaufwande
selbst gebaut und bis zur Aufnahme derselben unter die Zahl der Nezirksstraßen aus eigenen
Mitteln unterhalten haben, während die Vortheile des Verkehrs auf den in Rede stehenden Aktien¬
straßen den adjazentenGemeinden zu Gute kommen,ohne daß sie zu dem Bau und Unterhaltung
Anträge zu leisten genöthigt waren.

Hieraus gehe hervor, daß Villigkeitsgründefür käuflichenErwerb dieser Straßen durch
die Provinz mit Rücksichtauf die berührten Gemeinden nicht geltend geinacht werden können.
In Betreff der Rr. 4, der Uebernahme der sogenannten Cockerillstraße,war der Ausschuß der
Meinung, daß die Form des Gesuches um Uebernahme nicht geeignet sei, eine zustimmende
Beschlußfassungherbeizuführen,da es Grundsatz sei, in dieser Beziehung nur mit den betheiligten
Gemeinden oder deren Vertretern zu verhandeln, seitens derselben aber kein Gesuch vorliege, es
ferner durch richterlichenSpruch feststehe, daß die diese Straße besitzendeAktiengesellschaftzu
deren Unterhaltung verpflichtetsei, so daß schon aus diesem Grunde der Antrag auf Uebernahme
als nicht begründet erscheine.

Der III. Ausschuß schlägt demnachdem hohen Provinzial-Landtag vor:
1. den käuflichenErwerb der Aachen-Eupen'erAktienstraßeabzulehnen;
2. der Uebernahme der Stolberg - Iülich'er und Eschweiler-Düren'er Aktienstrahein den

Provinzialstraßm - Verband nur dann Folge zu geben, wenn von den betheiligten
Gemeinden dieselbender Provinz unentgeltlichin freies Eigenthum und den Anforde¬
rungen des Regulativs entsprechendausgebaut, übergebenwerden;

3. die Uebernahmeder sogenannten Cockerillstraße abzulehnen.
Vice-Landtags-Marsch all: Meine Herren! Sie haben das Referat gehört. Ich

eröffne die Diskussion. Das Wort hat der Herr Abgeordnetevon Grand-Ny.
Abgeordnetervon Grand-Ry: Meine Herren! Ich will darauf verzichten,die Vorschlage

der verschiedenen Gesellschaftenbezüglich Uebernahme von Straßen hier näher zu erörtern, es
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würde das auch nach dem Beschlussedes Ausschusses,glaube ich, vollkommen uufruchtbar sein,
zumal die Anträge selbst allerdings noch einige Ergänzungen bedürften. Ich möchte mich nur
gegen gewisse Prinzipien aussprechen,die sich bei dieser Gelegenheitkund gegebenhaben, nämlich,
daß es sich überhaupt nicht empfehle, Aktienstraßenzu übernehmen. Meine Herren! Es handelt
sich bei diesen Straßen oft sehr wesentlich um Interessen ganzer Gegenden, viele dieser Straßen
sind zum Theil sehr alten Datums, vou einer derselben kann ich dies bestimmtbehaupten, ich
glaube sie ist vom Jahre 1826.

Sie sind vielfach gebaut worden im Interesse der Gegend selbst, haben, das möchte ich
vor allen Dingen betonen, die Verbindung größerer Orte zum Zwecke gehabt, um diese Orte
in industrieller und kommerzieller Beziehung vor Verfall zu retten, denselbenZweck, den man
jetzt oft mit manchen Opfern zu erreichensucht durch den Bau von Sekundärbahnen.

Meine Herren! Ich meine daher, man sollte nicht prinzipiell ncgirend gegen derartige
Anträge sich aussprechen, sondern jeden einzelnen Fall erwägen, ob wirklich ein allgemeines
Interesse vorliegt, welches rechtfertigt, ja nothwendigmacht, daß eine derartige Straße übernommen
werde. Meine Herren! Ich resunnre mich dahin, ich will nicht für Uebernahme der einzelnen
Straßen plaidiren, sondern spätere Anträge der einzelnen Gesellschaftenabwarten, ich bitte
Sie nur, das Prinzip nicht in dieser Weise hinzustellen, welches ganzen Gegenden unmöglich
machen kann, ihre Straßen zn erhalten. Für die Beurtheilung der Straßen mache ich noch
darauf aufmerksam,daß sämmtliche Behörden, die Negierung sowohl, wie der Herr Ober-Präsident
in wärmster Weise für die Uebernahme eingetreten sind. Wir können daher annehmen, daß auch
ein allgemeines Interesse diesen Straßen zn Gruude liegt.

Vice-Laudtags-Marschall: Herr AbgeordneterFreiherr von Steffens hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr von Steffens: Meine Herren! Ich will Sie in fo später Stunde

nicht durch einen längeren Vortrag ermüden, schließe mich daher vollkommen den Ausführungen
des Herrn Vorredners an, indem ich meinerseits auch besonders das Prinzip betone. Es liegt
doch unter allen Umständen eine doppelte Befteuernng in dieser Frage.

Vice-Landtags-Mar schall: Der Herr AbgeordneteHoffsümmerhat das Wort.
AbgeordneterHoffsümmer: Auch ich schließe mich den Ausführungen des geehrten

Herrn Vorredners an.
Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete von Heister hat das Wort.
Abgeordnetervon Heister: Meine Herren! Ich glanbe, so wie Herr Abgeordnetervon

Grand-Ry das Prinzip hingestellthat, ist es in früheren Zeiten, weder von dein Provinzml-
Nerwaltungsrathe noch vom Landtage festgesetzt worden. Ich habe leider an der Ausschnßsitzung
nicht theilnehmen können und habe auch iu diesem Augenblickedie früheren Beschlüssedes
Provinzial-Landtags nicht zur Hand, aber soweit meine Erinnerung reicht, ist gerade beschlossen
worden, Aktienstmßenin erster Linie nicht zu übernehmen, jedoch wenn solche Aktienstraßeneinen
durchgehenden Verkehr vermitteln, wenn dieselbenreglementsmäßig ausgebaut sind, und ausgebaut
der Provinz angeboten werden, dann dieselben wohl zu übernehmen. Ich glaube, meine Herren,
das sind in der Hauptsache die beiden Petita, die auch Herr von Grand-Ny hervorgehobenhat»
Wenn beide Umstände zusammentreffen,so glaube ich, daß weder der Provinzial-Verwaltungsrath
noch der Landtag, irgend welche Schwierigkeitmachenwird.

Vice- Landtags -Marsch all: Se. Durchlaucht der Fürst zu Wied hat das Wort.
Fürst zu Wied: Meine Herren! Ich wollte nur dem, was Herr von Heister gesagt hat,

ein kleines Wort hinzufügen. Es war gesagt, daß dann übernommen werden sollte, wenn die
anliegenden Gemeinden die Straße ausgebaut hätten. So war der Beschluß ganz genau.

54*
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Viee-Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete uon Grand-Ny hat das Wort.
Abgeordneteruon Grand-Nu: Meine Herren! Die Ausführungen des Herrn von

Heister setzen doch uoraus, daß die Straßen zunächst an die Gemeinden gehen. Das ist auch die
Poraussetzung des gesammtcn Referates, indem die Herren erklären: Wir übernehmeu solche
Straßen nnr dann, wenn dieselben uon der Gemeinde überuommeu sind. Wir verhandeln nnr
niit Gemeinde», nicht mit Aktieugeseüschaften.Meine Herren! Das ist im Prinzip einfach eine
Ablehnung der Uebernahme überhaupt. Iudem Sie diese Form festhalten, bringen Sie die
Gemeinden in die Nothwendigkeit,sich mit den Aktien-Gesellschaften in Verbindung zn setzen, und
ihrerseits die Abfiudung an die Aktien-Gesellschaften zu zahle», ohne daß diese Gemeinden irgendwie
absehen können, ob der Provinzial-Verwaltuugsrath nun auch die Straße übernimmt. Der
Provinzial-Verwnltungsrath setzt dann aber auch noch als Aedinguug der Uebernahmeden Ausbau
nach seinen Norschriftcu vielfach also deu Umbau der Straße voraus. Die Schwierigkeiten, die
für die Uebernahme solcher Straßen im einzelnengemacht werden, machen es thatsächlich unmöglich,
solche Straßen überhaupt zn übernehmen.

In der Kommission, zn der ich beigezogcu war, trat das Prinzip noch viel schroffer
hervor, als es Herr uon Heister ansgeführt hat. Es ist bedenklich, sich in dieser Weise negirend
gegen diese Aktienstraßen zu uerhalten, weil meiner Meinung uach Iutcressen vorhanden sein
können, die es wünschenswerth machen für eine ganze Gegend, daß eine Straße übernommen
wird, die aber auf der andern Seite nicht so vorwiegend sind für einzelne Gemeinden, daß sie
ihrerseits das Opfer bringen. Ich glaube also meine Herreu, daß die Vediuguug, nur mit den
Gemeinden zu uerhaudelu und »ur ihnen cucnt. eine Entschädigung zn zahlen, durchweg die
Numöglichkeit der Uebernahme der betreffendenStraße selbst involvirt.

Viee-Landtags-Marschall: Se. Durchlaucht der Fürst zn Wicd hat das Wort.
Fürst zu Wied: Ja, meine Herren, das ist es ja eben. Es ist gar keine Abfinduug

zu zahlen au die Gemeinde». Was ist den» eiue Aktienstraße?das si»d schlecht gebauteStraßen,
das werden Sie mir Alle zugebe», meistens uiel zu schmal, ohue deu nöthigen Unterbau. Dieselben
haben das Vorrecht uo» früher her behalte», Ehansseegclderzu erheben. Ich frage nun, ist das
ein Geldgeschäftfür Aktionäre? Es kommt gar »icht vor, daß dieselbeneinen Groschen von diesen
Aktien erhalten. Von einer Abfindung von Seiten der Gemeinden ist nicht die Nede, sondern die
Frage ist nur die, die Aktionäre müssen sich entschließen,die Straße zu dereliuguire» und vo»
einer Gemeiude übernehmen zu lassen. Ich bin selbst Aktionär geweseu. Mein Vater hatte es
übernommen, nicht um ei» Geschäft zu mache», souder» nm die Straße baueu zu helfe», damit
sie überhaupt entstände. Wir habe» uns mit großer Freude entschlossen, diese Aktien in de»
Schornstei» zu schreibe», sobald die Gewißheit da war, daß die Straße übernommen wurde. So
müsseu die nudere» Aktien-Gesellschafte»,die doch keine Geldgeschäftemache» wolle», ebenfalls
verfahre», dann würde die Uebernahmevo» Seiten des Provi»zial-La»dtages stattfinden können.

Vice-Landtags-Marschall: Herr Freiherr von Eerde hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr uon Eerde: Es handelt sich nm einen Antrag, den die Königliche

Negierung zu Aachengestellt und dadurch begnmdet hat, daß sie sagt, die Gemeinden seien durch
diese Strasieu in der Weise belastet, als ihre Linsassen für das Fuhrwerk eiu hohes Ehaussegeld
zahle,! müßte». Hiernach liegt es freilich im Interesse der Gemeinden, daß diefe Straßen von
der Prouinz übernommen werden. Daher ist es auch ganz natürlich, daß die Gemeinden als
solche dafür eintreten, an die Interesseute» hcra»gehe» und sage» „überlaßt uus die Straßen,
nur wolleu da»» scho» beautrageu und dafür sorgen, daß sie übernommen werden kö»»en". Ich
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glaube, daß die Interessenten mit dieser Ueberlassnngschließlich einverstandensein werden und so
nm besten die Sache erledigt werden wird.

Vice-Landtags-Marschall: Herr Abgeordneteruon Grand-R>) hat das Wort,
Abgeordnetervon Grand-Ry: Das gebe ich den Herren zu, daß wenn die Gesellschaften

alle einfach erklären, wir schenken die Straße», die Sache erledigt ist. Das ist aber nicht der
Weg, den die betreffenden Herren einschlagenwollen. Znmal wenn die Straßen noch Einnahmen
bringen, so werden sie dazn am allerwenigsten geneigt sein. Alles zu derelinqniren. Ich muß
mich dagegen aussprcchen, daß die Straßen fo überaus schlecht gebaut sein sollen; bei einzelnen
mag dies wohl der Fall sein, bei sehr uiel anderen nicht. Ich bin, was den Regierungsbezirk
Aachen betrifft, darüber informirt »nd weiß, daß die Straßenanfsicht überaus streng ist und für
Ban und Unterhaltung der Straße fehr uiele Ansprüche gemacht werden. Ich habe mich auch
für die einzelnenAnträge gar nicht ansgcsprochcn,sondern mir für eine Erleichterungim Princip,
das heißt, für ein nicht fo festes und fchroffcs Ausfprechendes Prinzips, solche Straßen gegen
Entgelt nicht zu übernehmen. Sie wollen nur für den Fall, daß die Gesellschaften die Straßen
der Gemeinde übergeben, die Uebernahme seitens der Provinz eintreten lassen. Das ist schließlich
die thatsächliche Unmöglichkeit,daß solche Straßen übernommen werden, das kann nicht geleugnet
werden. Ich will mich begnügen, dies ausgesprochenzu haben. Für den vorliegenden Fall
bedeutet es um einen Meinungsaustausch; bei andern Fällen würde es sich praktisch gestalten.
Ich mochte wiederholen, es kann vorkommen,daß durch eine derartige prinzipielleStellung manche
Gegenden vollständig iu dcu Verkehrsverhältnisscngestört werden, dadurch, daß die Aktien-Gesell¬
schaftendie Straßen verkommenlassen und nicht angehalten werden können, dieselbe,! zu erhalten.

Vice-Land tags-Marsch all: Herr Abgeordneter Radermacher hat das Wort.
AbgeordneterRadcrmachcr: Ich könnte ein Beispiel anführen; ich kenne eine derartige

Straße von Andernach nach Mapen. Es fand sich ein Konsortium, welches die Straße recht
schlecht baueu lieh; sie wurde nur gebaut von den Interessenten nnd aus Zuschüssen uon einzelnen
Ständen, die ein' großes Interesse daran hatten, daß die Straße gcbant wurde. Nun ist vor
einigen Jahren die Eisenbahn von Mayen nach Andernach eröffnet worden, in Folge dessen trägt
die Straße sehr wenig Ehaussergeldein und es wird dahin kommen, daß sie uon den Aktionären
nn Stiche gelassenwird. Entweder übernehmen nnn die anliegendeilGemeinden die Straße oder
sie verfällt, und nach Allem, was verlautet, werden die Gemeinden sie nicht übernehmen. Wohin
soll es nnn kommen,wenn Straßen, die früher einmal dazn gedient haben, den Lokaluerkehrzu
fördern, auf eiumal uon der Prouinz erhalten werden follen. Das ist in meinen Augen unmöglich,
und deshalb halte ich es für bedenklich,wenn die Aktienstraßenuon der Provinz übernommen
werden lind bin mit den, Prinzip der prouinzialständischenVerwaltung einuerstanden.

Vice- Landtags -Marsch all: Es wünscht Niemand mehr das Wort. Ich schließe
die Diskussion und gebe dein Herrn Referenten das Schlußwort.

Abgeordneter Freiherr uon Gepr-Müddersheim: Ich habe weiter mchts zu bemerken.
Vice-Landtags-Marschall: So kommen wir zur Abstimmnng. Wünschendie Herreu

getrennte Abstimmung? (Stimme: Rein.)
Sonnt wird die Abstimmung stattfinden über sämmtluhe Antrage des III. Ausschusses.

Wollen Sie die Anträge uoch einmal hören? (Stimme: Nein.)
Dann bitte ich, daß diejenigenHerreu, welche den Antragen zustimmen,sitzen bleiben.

(Geschieht.)
Die Anträge sind mit allen gegen 2 Stimmen angenommen.
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Wir kommen zum Referat des III. Ausschusses über die Petition einer
Anzahl Fuhrleute und Gewerbetreibende aus dem Kreise Eupen um Uebernahme
der Aachen-Eupen'er Aktienstraße auf den Provinzial-Straßenverband. Referent ist
der Herr AbgeordneteGraf von Hompesch.

Da der Referent abwesend ist, so hat der Herr Vorsitzende des III. Ausschusses wohl
die Güte, das Referat wieder zu übernehmen.

AbgeordneterFreiherr von Geyr-Müddcrsheim: „Referat des III. Ausschusses über
die Petition einer Anzahl Fuhrleute und Gewerbetreibendeaus dem Kreise Eupen um Uebernahme
der Aachen-Eupen'erAktienstraßeauf den Provinzial-Straßenverband.

Der III. Ausschuß erklärt, daß die Petition durch den Beschluß in Betreff der Nr. 118
seine Erledigung gefunden habe.

Der III. Ausschuß."
Vice-Landtags-Marschall: Ich eröffne die Diskussion. Da sich Niemand zum Worte

meldet, so schließe ich dieselbe. Wir kommen zur Abstimmung. Ich bitte diejenigen Herren,
welche dem Antrage zustimmen, sitzen zu bleiben. (Geschieht.)

Der Antrag ist einstimmig angenommen.
(Der Herr Landtags-Marschall übernimmt wieder den Vorsitz.)

Landtags-Marschall: Wir kommennunmehr zum letzten Puukt der Tagesordnung;
es ist das Referat des III. Ausschusses, betreffend Uebernahme der Pramienstraße
von Steinstraß nach Titz auf den Provinzial-Straßenfonds. Referent ist der Herr
AbgeordneteVrockhoff.

Referent Abgeordneter Vrockhoff! Ich kann mich darauf beschränken,das Referat
vorzulesen.

„Referat des III. Ausschusses,betreffendUebernahme der Pramienstraße von Steinstraß
nach Titz auf den Provinzial-Straßenfonds.

Im Jahre 1854 wurde von der KöniglichenNegierung zu Aachen der Weiterbau der
Pramienstraße von Steinstraß über Hollen, Nödingen und Ameln nach Titz angeregt. Der Ausbau
dieser Straße wurde aber erst im Jahre 1869 resp. 1872 mit einer Vauprämie von 5000 Thlrn.
pro Meile begonnen und fertiggestellt.

Dem 25. Provinzial-Landtag hatte in der Sitzung vom 19. März 1877 bereits derselbe
Antrag auf Uebernahme der Straße von Steinstraß nach Titz vorgelegen; der Landtag hat den¬
selben aber mit der Motivirung abgelehnt, daß die Straße keine erhebliche Bedeutung für den
durchgehendenVerkehr habe, die Verhältnisse der betheiligten Gemeinden ein Bedürfniß zur Ent¬
lastung nicht erkennen ließen und die Straße den an die Uebernahmezu knüpfendenAnforderungen
nicht genüge.

Ebenso hat der Prouinzial-Verwaltungsrath in seiner Sitzung vom 1. cr. bei Berathung
dieser Angelegenheitsich für wiederholte Ablehnung ausgesprochen.

Der III. Ausschuß des 29. Rheinischen Provinzial-Landtag, welchem derselbe Antrag,
nunmehr von den Bürgermeistern von Nödingen und Titz gestellt, zur nochmaligen Prüfung
überwiesen worden war, hat in seiner heutigen Sitzung keine neuen Momente gefunden, welche
eine Umgestaltungdes vom 25. Provinzial-Landtage gefaßten Beschlussesfür erforderlicherachten
ließen und beehrt sich derselbe daher, den Antrag zu stellen:

Hoher Landtag wolle die Ablehnung der Uebernahmeder Pramienstraße von Steinstraß
nach Titz auf den Provinzial-Straßenfonds beschließen."
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Landtags-Marfchall: Ich eröffne die Diskussionund schließedieselbe,da sich Niemand
zum Worte meldet. Wir kommen zur Abstimmung. Diejenigen Herren, welche gegen den Antrag
sind, wollen sich erheben; es erhebt sich Niemand.

Der Antrag ist einstimmig angenommen.
Die > Tagesordnung unserer heutige« Sitzung ist erschöpft. Was nun die Geschäfts¬

ordnung für die nächsten Tage betrifft, fo möchte ich fragen, ob Sie mit der vorläufigen
Anordnung einverstandensind, daß morgen Vormittag 10 Uhr eine Plenarsitzung stattfinde, die
dann bis 1 Uhr dauern würde. Je nachdemwie weit wir unsere Tagesordnung erledigt habe»,
die dann allerdings noch die wichtigstenDinge unserer Session enthält, würden wir dann um
5 Uhr Nachmittags unsere Sitzung wieder beginnen und unsere Tagesordnung zu Ende führen.
Ferner würde am Mittwoch, Vormittags 9 Uhr eine Sitzung des Provmzial-Verwaltuugsraths
und um 12 Uhr eine Plenarsitzung aubcraumt werden und wir würden dann tagen bis die
Tagesordnung erschöpft ist. Am Donnerstag würden unr noch einige kleinere Sachen zur
Verhandlung kommen und alsdann der Landtag geschlossen werden. Sind Sie mit diesen
Vorschlägeneinverstanden? (Zustimmung.)

Ich bedaure lebhaft, daß sich die großen und wichtigenSachen auf ein bis zwei Tage
zusammendrängen; aber Sie wissen, daß es sich bei dein besten Willen, besonders auch da am
Samstag Feiertag war, nicht anders ermöglichenließ. Die Referate der großen Sachen müssen
ja zunächst in den Ausschüssen fertiggestellt werden, und ich konnte sie daher nicht eher in's
Plenum bringen. Die Sitzung ist geschlosscu.

(Schluß der Sitzung 8^ Uhr.)

Achte Sitzung
im Ständehause zu Düsseldorf, am Dienstag deu 11. Dezember 1883.

Beginn: 10 Uhr Vormittags.

Tagesordnung:
1. Referat, betreffendden Entwurf zu einem Reglementüber die dienstlichen Verhältnisse

der Beamten der vrovinzialständischenVerwaltung der Nheinvrovinz. (Nr. I. 4.
der Drucksachen.)

Referent: AbgeordneterCourth.
2. Referat, betreffend den Entwurf zu einein Normal-Etat für die Besoldung der

vrovinzialständischenBeamten der Nheinvrovinz. (Nr. I. 5. der Drucksachen.)
Referent: AbgeordneterCourth.

3. Referat, betreffend Entwurf zu einen: Reglement betreffend die Tagegelder und
Reisekostender vrovinzialständischenBeamten der Rheinprovinz und Entwurf zu
einem Reglement über die den Beamten der Nheinvrovinzzu gewährendenUmzugs¬
kosten. (Nr. I. 6./?. der Drucksachen.)

Referent: Abgeordneter Courth.
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4. Referat, betreffendden Entwurf eines Reglements, betreffenddie Fürsorge für die
Wittwen und Waisen der provinzialständischenBeamten der Rheinprovinz, (Nr. I. 8.
der Drucksachen.)

Referent: Abgeordneter Conrth.
5. Referat zu den Beschlüssen, welche der Provinzial-Verivaltungsrath zu den Reglements

I. 4,, I. 5., I. 6./?. und I. 8. der Drucksachenauf Seite 10 der Motive zu dem
Entwürfe ilck I. 4. vorgeschlagenhat. (,«. M. 4., 5., 6./?., 8.)

Referent: Abgeordneter Courth.
6. Referat, betreffend die seitens des Provinzial-Verwaltnngsrathes vorgenommene

Abänderungdes Reglements für die Nildung der Abtheiluugcuder provinzialständischen
Verwaltung der Rheinproviuz. (Rr. I, 9. der Drucksachen.)

Referent: AbgeordneterHeuser.
7. Ergäuzungswahl zur Nezirts-Kommission für den RegierungsbezirkDüsseldorf für

das verstorbeneMitglied Waldthaufen.
8. Ergäuzungswahl zur Ober-Ersatz-Kommissionfür den Bezirk:

»,. der 28. Infanterie-Brigade: für das verstorbeneMitglied I>. Hausmann,
für den zurückgetretenen I. Stellvertreter Ui-. Iansen;

l,. der 25. Infanterie-Brigade (Westfalen): Wahl des Stellvertreters pro 1885/87.
9. Ergänzungswahlznm Provinzial-Verwaltnngsrathe für das verstorbene MitgliedBremig.

10. Ersatzwahl zur RheinischenDeputation für das Heinmthwesen für das verstorbene
Mitglied Bremig.

11. Referat, betreffendden Etat des Provinzial-Landtags, des Provinzial-Verwaltunas-
raths und der provinzialständischenEeutral-Vcrwaltungsbehorde für das Etatsjahr
vom 1. April 1884 bis 31. März 1885. (Nr. I. 11. der Drucksachen.)

Referent: Abgeordneter Freiherr von Eynatten.
t2. Referat, betreffend den Etat der Rheinischen Provinzial-Feuer-Societät für das

Etatjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 1884. (Rr. I. 13. der Drucksachen.)
Referent: Abgeordneter Pelz er.

13. Referat über den nachträglichenAntrag des Prouinzial-Verwaltungsrathes zum Etat
der RheinischenProvinzial-Fener-Societät für das Etatsjahr vom 1. Januar 1884
bis 31. Dezember 1884. (L. M. 172.)

Referent: Abgeordneter Pelz er.
14. Referat, betreffend den Spezial-Ausgabc-Etat der RheinischenProvinzial-Hülfskasse

für das Etatsjahr vom 1. April 1884 bis 31. März 1885. (Rr. I. 12, der
Drucksachen.)

Referent: Abgeordneter E. A. von Oroote.
15. Referat, betreffendden Hanpt-Etat der provinzialständischenVerwaltung der Rhein¬

provinz pro 1. April 1884 bis 31. März 1885. (Rr. I. 16. der Drucksache».)
Referent: Abgeordneter von Grand-Ny.

16. Referat über die Errichtung eines Ornndkredit- Instituts in der Rheinprouinz-
(Nr. I. 23. der Drucksachen.)

Referent: Abgeordneter Dietze.
! 7. Referat, betreffend einstweilige Fortführung der (Geschäfte des Direktors der Provinzial-

Hülfskassedurch den Herru Landes-Direktor. (Rr. I. 24. der Drucksachen.)
Referent: Abgeordneter ^ottner.
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18. Referat, betreffend den Ban von Provinzial-Mnseen in Bonn nnd Trier und die
mit der Stantsregiernug dieserhalb zu treffende Vereinbarung. (Nr. IV. 75. der
Drucksachen.)

Referent: Abgeordneter Freiherr Felix von Loö.
19. Referat zu dem Antrage des Bürgermeisters von St. Johann, betreffend die Befreiung

der in St. Johann znr Erhebung gelangendenSteuer der ausländischenSchiffer und
Halfen. (L. M. 116.)

Referent: Abgeordneter Croon.
20. Referat, betreffend den Verkauf beziehungsweiseVerpachtung der Anstalt Siegburg

au die KöniglicheStaatsregiernug. (Rr. III. 49. der Drucksachen.)
Referent: Abgeordneter Lucas.

21. Referat, betreffend I. Autrag des RheiuischenBauern-Vereins,
2. Antrag des landwirthschaftlichenVereins,

bezüglich Verschleuderungmenschlicher Nbfallstoffe. (L. M. 127.)
Referent: Abgeordneter Freiherr von Ennatten.

22. Referat zu der Petition der Stadt Trnrbach um Bewilligung eines Zuschusses zum
Van einer festen Brücke über die Mosel von Trnrbach nach Traben. (L. M. 135.)

Referent: Abgeordneter Röchling.
23. Referat, betreffend den Antrag der Stadtverordneten zu Linz auf Erbanuug eiuer

Verbiuduugsstraße vou Linz nach Noßbach an der Wiedbach ans Provinzialfonds.
(Nr. V. 94. der Drucksachen.)

Referent: Abgeordnetervon Monschaw.
24. Referat au den Prouinzial-Landtug, betreffendPetition der Gemeinden Autweiler,

Eichenbach, Müsch und Wershofen um Ueberuahme der Omndenoerbskostenfür die
umgebaute Straße Müsch-Schuld auf deu Proviuzial-Verbnnd. (L. M. I3«i.>

Referent: Abgeordneter Ätelzenbach.

>>^̂andtags-Marschall: Meine Herren! Die Sitzung ist eröffnet. Wir beginnen
mit der Verlesung des Protokolls der letzten Sitznng. (Das Protokoll wird verlesen.)

Ist gegen die Fassung des Protokolls etwas zu erinner»? — Ich konstatire, daß dies
nicht der Fall ist, und erkläre das Protokoll für genehmigt.

Wir treten nunmehr in die Tagesordnung ein und beginnen mit Puukt eins derselbe,,
"ut dem Referat des I. Ausschusses, betreffend den Entwurf zu eine», Reglement
über die dienstlichen Verhältnisse der Beamten der prouinzialstcinoischen Ver¬
waltung der Rheinvrovinz. Referent ist der Herr AbgeordneteEourth.

Referent Abgeordneter Eonrth: Meine Herren! Ich verweise Sie ans die Motive des
betreffendenEntwurfs. Es ist darin ausgeführt, daß die dienstlichen Verhältnisse der vroviuzial-
ftändischcn Beamten der Rheinvrovinz zur Zeit uicht einheitlichgeregelt sind und daß es außerdem
«n klaren Bestimmungen über die Rechte und Pflichten dieser Beamten fehlt. In dem Regulativ
für die Organisation der Verwaltung ist gesagt, daß die vrovinzialständischenBeamten die Rechte
und Pflichten der mittelbaren Staatsbeamten haben uud daß diese durch ihre Bestallung geregelt
werden sollten. Es ist nun ziemlich unbestimmt, wenigstens nur in einigen Beziehungen fest
"gnlirt, wie die Stellung der mittelbare,, Staatsbeamten ist. In den einzelnenReglements die
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für die einzelnen Institute und Geschäftszweige erlnsfcn sind, finden sich denn auch die Bestimmungen
über die Rechte und Pflichten der Beamten. Es empfiehlt sich nun eine Codifizirnng derselben,
soweit es angeht und, wie auch im Eingange des Entwurfs gesagt ist, unbeschadet spezieller
Nestinnnnngen, die noch bezüglich der einzelnenInstitute und Geschäftszweigevorhanden fein
müssen. Der I. Ausschuß, welchem die Sache vorgelegen hat, erkennt ebenfalls an, daß eine
solche einheitliche Ordnung der dienstlichen Verhältnisse nicht uur zweckmäßig, sondernsogar geboten
sei, damit den vorgesetzten Behörden, denen bekanntlich die volle Disziplinarbefugnisi noch nicht
zusteht, ein stärkerer Einfluß auf die Beamten gegeben werde. Ich möchte mir erlanben Ihnen
znnüchst das Referat vorzulesen nnd es wird hierauf wohl der Geschäftsgang der sein, daß
zunächst eine allgemeineDiskussion stattfinde nnd dann die einzelnen Paragraphen durchgegangen
werden, wobei dann an die Bemerkungendes Ausschusses angeknüpft werden kann. Ohne Zweifel
wird der Herr Landtags-Marschall damit einverstandensein? (Zustimmung.)

Das Referat des I. Ausfchusseslautet folgendermaßen:
„Der I. Ansschuß erachtete, nach Anhörung eines Vortrages des Landes-Direktors, eine

einheitlicheOrdnung der dienstlichen Verhältnisse der provinzialständischenBeamten für zweckmäßig
und eine gleichzeitige Ergänzung der bestehenden Reglements, namentlich in der Hinsicht geboten,
daß den vorgesetzten Behörden, deren Disziplinarbefngnissegefetzlich noch nicht geregelt sind, ein
stärkerer Einfluß geschaffen werde.

Im Einzelnen fand der Ausschuß Folgendes zu erinnern:
Zu §. 1 allgemeineBestinunnngen ist mich ans tz. s>, welcher über die Vereidnng handelt,

hinzuweisen,so daß vorgeschlagenwird, diesem 8- < folgende Fassung zu geben:

lj. 1.
Allgemeine Bestimmungen.

ProvinzilllständischcrBeamter ist derjenige, welcher eine dauernde oder vorüber¬
gehende Anstellung im provinzialständischenDienste nach Maßgabe der folgenden
Bestimmungen (uonl. §. 3, 5 und U) erlangt hat.

Es ist hier auch auf den tz. 6 verwiefen, weil dieser gerade von der Vereidigung handelt,
die ein wesentlichesKriterium für den Beamten bildet."

Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich eröffne über die ganze Ihnen vorliegende
Materie die General-Diskussion. Ich frage, ob einer der Herren das Wort wünscht. — Der
Herr Abgeordnetevon Grand-Ry hat das Wort.

Abgeordnetervon Grand-Nu: Meine Herren! Der Landtag hat schon wiederholt an
die Staatsbehörde die Bitte gerichtet, ans gesetzlichen: Wege diejenigen Verhältnisse, die in der
Provinzial-Verwaltung noch nicht geordnet sind, zn regeln; er hat die Oeffentlichkeitder
Verhandlungen gewünscht und auch dir Diszipliuar-VerlMuisse der Beamten zum Gegenstände
einer dringenden Bitte um Regelung an die Staatsbehörde gemacht. Der Verwaltnngs-Vericht
des vergangenen Jahres gibt Ihnen jedoch knnd, meine Herren, daß es vergeblichwar nnd daß
man es der Provinz versagt hat, ans diesen: festen lind sicheren Wege ihre Angelegenheiten zu
ordnen. Meine Herren! Es ist dies bedanerlicheiner Provinz gegenüber, die wahrlich weder in
geistiger noch materieller Beziehung irgend einer andern des prensnschenStaates nachsteht uud
zu den Bedürfnissenund Lebensbedingnngendes Staates über die Leistungen der übrigen Provinzen
hinausgehend, beiträgt. Meine Herreu! Wenn man mm mich nicht die Hoffnung hegeu kanu,
fchon in nächster Zeit eine Regelung der Verhältnisse zn erlangen, so meine ich doch, sollte es
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immer wieder knndgethanwerden, daß sie eine Forderung des Landtags ist nnd bleibt. Ich nwchte
auch diesen Landtag nicht vorübergehen lassen, ohne dem Ausdruck zu leihen. Der Provinzial-
Verwaltungsrath hat nun nothgedrungendnrch die Verhältnisse, den Weg der Reglements beschritteu,
nach Lage der Sache ein Nothbehelfund darum auch mit Mängeln behaftet. Man hat einen Normal-
Etat und Rangtlassen der Beamten geschaffen. Es sind Rangtlassen bestimmt, ohne den Beamten
zugleich einen Nang ertheilen zn Wunen, der Normal-Etat ist mit disziplinarischen Maßregeln verknüpft,
und so die Gehaltsbestimmuugen,die dem Beamten die Sicherheit geben sollen, nach bestimmten Dienst¬
iahren im Gehalte aufzurücken,im weitesten Maße wieder von dem Ermessen der Behörde abhängig
gemacht. Meine Herren! Man hat ferner Beamten in dem Regulativ aufgeführt, von welchen man
am Schlüsse desselbenwieder sagt, daß sie diesem Regulativ nicht unterworfen feien, fo z. N. die
Beamten der Feuer-Societät. Der Ausschuß hat, soweit es thuulich war, die vorhandenen
Mängel zn mildern gesucht und hat zunächst die oberen Beamten ans dem Normal-Etat bezüglich
des Aufsteigeus im Gehalte nusgeschicdeu. Es ist nebenbei ein Moment aus der Vorlage nicht
durch den Ausschuß selbst, sondern durch die Eutscheiduugdes Herrn Ministers ausgemerzt worden,
das sich auf die Wählbarkeit der oberen Beamten bezog. Meine Herren! Es bleibt nach diefer
Sachlage den: nächstfolgendenLandtage vorbehalte», namentlich die Dienstverhältnisseder oberen
Beamten zn regeln. Ich möchte auf die hierbei nach meiner Meinung in Frage kommenden
Gesichtspunktemit einigen Worten eingehen. Dem Beamten, von dein Ulan die volle Hingabc au
sein Amt, die eifrige Thätigkeit, die ganze Anspannung seiner Arbeitskraft fordert, uou dem man
wünschen muß, daß er sich selbst achtet und geachtet wird — dem Beamten, meine Herren, namentlich
dem oberen Beamten, muß eine gesicherte, nnzweifelhafteLebensstellung gewährt werden. Man muß
ihn sichern in seinen Gehaltsbezngen, wie in seinen Disziplinaruerhältnissen. Meine Herren! Nach
diesen Richtungen hin glanbc ich, mnß das gewünschte Ziel zur weiteren Regelung dicscr
Angelegenheitgesteckt werden. Es ist ferner dem Beamten die freie Meinung nicht nur nicht zn
verkümmern, fondern zur Pflicht zu inachen. Wir sind nicht berufen, Nefchlüsse oder Vorlagen
einfach gut zn heißen, fondern dieselbenzn prüfen, und nach ernster und eingehender Untersnchnng
nnser Urtheil anszusprechen. Dazn gehört nicht allein Kenntniß der Vorlagen, sowie sie uns vor¬
gelegt werden, sondern es gehört dazu auch die Kenntniß der Entwickclungderselben und der
Anschauungenderjenigen, welche mit der besondcrcuAusarbeitung der Angelegenheit betraut sind,
nämlich der betreffenden Dezernenten. Meine Herren! Ich glanbc daher, der Landtag muß verlangen,
daß die Bcamten ihre Meinung frei äußern können, ohne dafür irgendwelchen Nachtheil zu erfahren,
und um dies zu erreichen, müssen auch zunächst, ich wiederholedas, die Disziplinnr- und die Gehalts¬
verhältnisse auf fester Basis gegründet und einem zn freien Ermessender betreffendenvorgesetzten
Behörde entzogenwerden. Dann, meine Herren, glaube ich, daß mau bei Entwickelungder Dinge
bezüglich der Beamten auch im Provinzial-Landtag auf die Frage zurückkommenmuh, die fchon früher
erörtert worden ist, ich meine die Wahl der oberen Beamten, namentlichdie Wahl der Vorsteher
der Hauptinstitute der Provinz durch den Provinzial-Landtag. Es entwickelen sich die Institute
und Verwaltuugcu dcr Proviuz iu erfreulichster Weise. Wir haben nnter unseren Vorlagen einen
Antrag ans Neugestaltung eines Instituts der Provinz, der Proinzial-Hülfstasse, die derselben
eine hohe, bedeutungsvolleAnfgabe in Aussicht stellt. Für eiu solches Institut, meine Herren, ist
es wünschenswert!),und nicht allein für diefes selbst, sondern auch für die Beamten und für
den Landtag, daß dieser die Wahl der leitenden Persönlichkeitenauszuüben hat für das Institut,
weil nach gemeinsamer Uebcrlegung auch ans der Wahl selbst hoffentlichund wahrscheinlich die
windige Person hervorgeht, für die Beamten, weil durch die Wahl durch den Landtag

55'
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die Stellung des Beamten gehoben und ihm nach außen hin eine Achtung «erschafft werden
kann, wie dies bei einer einfachen anderen Wahl nicht der Fall sein wird, für den Landtag,
weil er auf die Mitwirkung bei der Leitung solcher Institute nicht wohl verzichten kann.
Meine Herren, ich will noch einen Punkt hinzufügen. Es ist dies derjenige, welcher sich auf die
Beschränkung der passiven Wahlfreiheit bezieht. Ich habe es mit Freuden begrüßt, daß diese
Frage aus der Vorlage verschwundenist. Ich bin der Meinung, daß die Beschränkungdes pas¬
siven Wahlrechts, welche die Nebernahme des Amtes jedesmal an die (Genehmigungder Behörde
knüpft, nicht wohl gethan ist. Will man in dieser Beziehung sich gegen Unzuträglichsten sichern,
so scheint mir der Weg angezeigt, daß man dem Beamten, wenn er ein Mandat übernimmt, die
Stellnertretungskosten auferlegt uud dafür forgt, daß er feine Geschäfte, soweit irgend thunlich,
versieht. Ich will betonen, meine Herren, daß dies in einem faktischen Falle auch so von feiten
eines Beamten aufgefaßt worden ist, daß ein Beamter, der ein Mandat übernommen hatte, sich
ausdrücklich bereit erklärte, die Stellvertretungstosten zu übernehmen und alle Arbeiten auszu¬
führen, die ihm aufgetragen würden. Ich meine, wenn ein Beamter in dieser Weise für alles
anftommt, was die Provinz vielleicht durch ih» verliere» könnte, mau ihm dann sein Wahlrecht,
wie es jedem Staatsbürger gegeben ist, nicht verkümmern solle, ich freue mich, daß es aus der
Vorlage herausgekommen ist. Mciue Herren, je mehr wir dafür sorgen unter Aufrechthaltung
der Disziplin und Autorität der Verwaltungsbehörde, daß der Beamte eine gesicherte und
feste Stellung erhält, meine Herren, um so besser werden wir in die Lage kommen, tüchtige
Beamte zu gewinnen zum Segen und Heil der Verwaltung der Provinz.

Landtags-Marschall: Wünscht noch einer der Herren das Wort zur Diskussion zu
nehmen? -^ Das Wort hat der Herr Vice-Landtags-Marschall.

Vice-Landtags-MarschallFreiherr von Solemacher-Antweiler: Ich wollte nur erklären,
daß die Ausführungen des Herrn Abgeordnetenvon Grand-Ny theils unrichtig sind und theils
allgemeine Gesichtspunktebetreffen, die Niemand bestritten hat. Da der Herr Vorredner an die
unrichtigen Thatsachen keine bestimmten Anträge geknüpft hat, fo verzichte ich darauf, ihu im
einzelnenzu widerlege».

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnetevon Grand-Nu hat das Wort.
Abgeordneter von (Nrand-Np: Ich hätte keine Veranlassung auf dir Ausführung des

Herrn Vice - Landtags - Marschalls zu antworten, da, wenn man Angabe unrichtiger Thatsachen
vorwirft, man zunächstdie Aufgabe hat, sie zu bezeichnen. So lange dies alfo nicht geschieht,
halte ich eine Erwiderung für absolut unuöthig. (Stimmen: Sehr richtig.)

Landtags-Marschall^ Ich tan» nur erwideru, daß ich bei Behandlung der einzelnen
Paragraphen auf die Unrichtigkeiten aufmerkfam gemacht haben würde und bin im Uebrigcn
vollständig mit dem Herrn Vice-Landtags-Marschalleinverstanden, daß in den Ausführungen des
Herrn Abgeordneten von Gmnd-Rn einige Unrichtigkeitenenthalten waren. Der Herr Referent
hat das Wort.

Referent Abgeordneter Courth: Ich wollte darauf anfmerksam machen, daß Herr
von Grand-Rn in die Disknfsion über die Frage der Stellung der oberen Beamte» »nd der
passive» Wählbarkeit eingetreten ist. Wir werde» Gelegenheit haben, bei den betreffende»
Paragraphen der einzelnen Reglements darauf zurückkommen zu können.

Landtags-Marschall: Wünscht noch Jemand das Wort zur General-Diskussion? -^
Es ist nicht der Fall; ich schließe dieselbe und wir gehen nun zu den einzelnen Paragraphen
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sowie zu den Vorschlägen und Verä»den,»ge» >>ber, ivelche der Ausschuß daran grkuüpft hat.
Ich bitte den Herrn Referenten, zunächstdie Ueberschriftund den Eingang zu «erlesen.

Referent Abgeordneter Eonrth: „Entwurf zu einem Reglement über die dienstlichen
Verhältnisse der Beamten der prouinzialständischenVerwaltn»«, der Rheinprooinz.

Für die dienstlichen Verhältnisse der provinzialständischenBeamten der Rheinprooinz
werde» — unbeschadet der dem Landtags-Marschall, dessen Stellvertreter und dem Provinzinl-
Verwnltungsrnthe nach dein Regulative iiber die Orgauisatiou der Vern'nltuug des proniuzml-
ständischen Vermögens und der provinzialständischen Anstalten vom 27. September 1871 sowie den
für die einzelnen Anstalten erlassenenReglements den provinzialständischenBeamten gegenüber
zustehendenBefugnisse und Rechte - - die nachfolgendenVorschriftenerlassen."

Landtags- Marsch all: Ist hiergegen etwas zn erinnern, oder wünscht noch Jemand
hierzu das Wort? — Der Herr AbgeordneteFreiherr von Eerde hat das Wort.

Abgeordneter Freiherr von Gerde: Es scheint mir dasjenige, was hier eingeklammert
ist, dnrch die Regulative, die nur darüber haben, ganz selbstverständlich zu sein; ich sehe daher
nicht ein, weshalb diese eingeklammerte Bestimmung überhaupt nothwendig ist und möchte
beantragen, der Kürze halber sie einfach zu streichen.

Landtags-Marschall: Ich möchte dem Herrn Abgeordnetenvon Eerde darauf erwidern,
daß ich es bei den jetzige»Verhältmfse» für durchaus nothweudig erachte, diesen Punkt aufrecht
zu erhalte». Es würde ei»e gewaltige Verwirnmg i» de» Köpfe» der Beamten der einzelnen
Anstalten hervorrufen, wen» solch' allgemeine Bestimmungen erlassen werde» u»d nicht ausdrücklich
hier konstatirt würde, daß die disziplinarischen Einzel-Bestimmungen i» den Reglements und
Statute» aufrecht erhalte» worden sind. Meine Herreil! Eine Umarbeitung der einzelne»
Reglements ist eine fo kolossale Arbeit, daß wir unmöglich in diese»: Jahre daran gehen konnte»,
de»» Sie wissen, welche außerordentliche orgauisatorifcheArbeiten auf unsern Schulter» lasten.
Sie habe» selbst aus den Vorlagen gesehen,welche Arbeiten wir neben der laufendenVrrwaltnng
haben erledigen müssen nnd welch' große Verdienste sich unsere vortrefflichen Beamten bei
Erledigung derselben erworben habeil, Sie können daher nicht von ihnen erwarte», daß sie i»
dieser kurze» Zeit u»d bei der Oröße unserer jetzigen Verwaltung auch schon allgemein die
einzelnen Reglements der Institute vollständig durch- uud umarbeiten, und ebensowenig von Ihrem
Verwaltnngsrath erwarten, daß derselbe in nächster Zeit neue Vorschläge einbringe. So lange
aber die einzelnen Reglements, so wie sie jetzt bestehen, nicht durch einzelne neue Reglements
unigeändert worden sind, halte ich es gerade für die Beaniten der einzelm» Institute für durchaus
nothwendig, daß diese Klammer bestehe,, bleibt, und bitte Sir auf diese«, Vorschlagdes Herr,,
Freihenn von Eerde nicht einzugehen.

Wünscht noch Jemand das Wort zu der Frage des Herr» Freiherr» uo» Eerde, oder
wird der Antrag nicht mehr aufrecht erhalten?

Abgeordneter Freiherr vou Eerde: Nein, nach diefer Erklärung des Herrn Üandtags-
Marschalls bin ich befriedigt.

Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter Eonrth: Ich wollte auch sagen, daß es mir gefährlich erscheint,

Wesen Zwischensatzfortzulassen. Es ist ja richtig, daß die dienstlichenVerhältnisse hier soweit
wie möglich zilsnmmengestellt werde», aber blos »ach allgemeinen Prinzipien und namentlich nach
b"' Seite hin, daß Dienstklassenzn schaffen sind, womit dann der Normal-Etat und ebenso das
Neglemcitt über die Diäten, Reise- und Umzugskosteu znsammenhängen. Für die eiuzelue» Institute
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sind besondere Nestimmuugen nöthig, und es erscheint gefährlich den Zwischensatzzu streichen,
wodurch es den Anscheinhaben könnte, als wenn hier taduls, rasa gemacht würde.

Landtag s-Marschnll: Der Antrag ist zurückgezogen. Ich bitte diejenigen Herren,
welche gegen die vorgeschlageneFassung sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Die Neberschrift und der Eingang ist also einstimmig genehmigt. Ich bitte nunmehr
den Herr», Referenten fortzufahren.

Referent Abgeordneter Eourth:

Allgemeine B e sti m m unge n.
ProvinzialständischerBeamter ist derjenige, welcher eine dauernde oder vorübergehende

Anstellung im provinzialständischenDienste nach Maßgabe der folgendenBestimmungen (oont'. §. 3
und 5) erlangt hat.

In dieser Hinsicht schlägt der Ausschuß vor, auch noch den ß. «l zu beziehe,:, welcher
von der Vereidigung handelt, die gerade das Kriterium für den Beamten ist; er schlägt daher
vor, den H. 1 wie folgt zu fassen:

5. t.

A llge m eine Besti m in u » g e n.
ProvinzialständischerBeamter ist derjenige, welchereine dauernde oder vorüber¬

gehende Anstellung im provinzialständischenDienste nach Maßgabe der folgenden
Nestimmungen (oonf. H. 3, 5 und 6) erlangt hat."

Land tags-Marsch all: Ist hiergegen etwas zu erinnern? Es ist nicht der Fall.
Ich erkläre den Paragraphen in dieser Fassung für genehmigt. Es folgt nun §. 2. Ich bitte
den Herrn Referenten fortzufahren.

Referent Abgeordneter E o u rth:
„8. ^.

Einth eilung der Beamten.
Die provinzialständischenBeamten werden in folgende sechs Dienstklasseneingetheilt.
I. Der znr Besorgung der laufenden Verwaltnngsgeschäfte des Provinzial-Berwaltungs»

rathes angestellteLandes-Direttor, welcher der erste prouinzialständischeBeamte und
der Dienstvurgesetztealler übrigen provinzialständischenBeamten ist;

Hier beantragt der I. Ansschnß die Löschungdes Satzes:
„zur Besorgung der laufenden Geschäfte des Prouinzial-Berwaltungsrnthes angestellte".

Das Referat über diefen Punkt lautet folgendermaßen: Zu 8- -'- Eintheilung der
Beamten. Der Referent beantragte n<1 I die Streichung der Worte:

„zur Besorgung der laufenden Geschäftedes Provinzial-Perwaltuugsraths angestellte"
nnd demnachvorzuschlagen,folgende Fassung zu geben:

I. der Landes-Direttor, welcher der erste prouinzialständischeBeamte und der Dienst¬
vorgesetzte aller übrigen Beamten ist.

Derselbe begründete den Antrag damit, daß es nicht nöthig erscheine,an dieser Stelle
die Funktionen des Landes-Direktors, welche durch die Geschäfts-Instruktion vom 1?. April 18??
festgestellt seien, zu dcfiniren; überdies sei die Anführung nicht erschöpfend.

Es entspann sich hierüber eine längere Diskussion.
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Der Vorsitzende des Ausschusses,Niee-Landtags-MarschallFreiherr von Solemacher, gab
die Erklärung ab, daß es dein Provinzial-Nerwaltungsrathe bei der gegemuärtigen Vorlage fern
gelegen habe, bei dieser Gelegenheit früher hervorgetreteneZweifel über die Stellnng^desLandes-
Direktors zmn Auftrage bringen zu wollen.

Die Fassung sei ans dem Allerhöchstgenehmigtenzweite» Nachtrage zu dem Regulativ
übernommen worden, welchesder vorige Provinzial-Landtag felbst also festgesetzt habe. Nachdem
sich indessen Bedenken gegen die Fassnng erhoben hatten, werde er für die Streichung stimmen.

Der Ausschuß machte den Antrag des Referenten zu dem feinigen." —
Ich erlaube mir zu bemerkeu, daß in der Geschäfts-Instrnktionfür den Lanoes-Direktor

und die ihm zngeoednetenoberen Beamten der ß- 1, welcher von dein Landes-Direttor handelt,
wie folgt lantet:

„Der Landes-Direktor vertritt die gefammte ständische Verwaltung nach Außen und
vor Gericht und führt die laufenden Geschäfte derselben selbständig (con5 Nachtrag
Art. 2). Er führt ein Dienstsiegel mit der Umschrift: Landes-Direttor der Nhein-
vrovinz."

Nun ist es richtig, daß diese Fassnng, wie sie in der VorInge enthalten, hineingekommen
ist aus einem Nachtrage zu dem Regnlntiv, in welchem festgesetzt worden, daß der Vice-Landtags-
Marschall und der Landes-Direktor Sitz und Stimme in dem Provinzial-Nerwaltungsrathe haben
sollen und dieses Reglement ist Allerhöchst bestätigt worden.

Landtag s-Marschall: Ich stelle diese Sache zur Diskussion. Es meldet sich Niemand
zum Wort; ich schließe dieselbe und bringe den Antrag in der vom Ansschnß vorgeschlagenen
Fassung zur Abstimmung. Ich bitte diejenigen Herren, welche gegen den Antrag sind, sich zn
erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist in der vorgeschlagenenFassung angenommen. Ich bitte nunmehr den
Herrn Referenten fortzufahren.

Refereut Abgeordneter Eourth:
„II. ll. die von dem Provinzial - Landtage oder dem Provinzinl - Verwaltnngsrathe

gewählten oberen und leitenden Beamten einzelner Verwnltnngszweige: Direktor
der Provinzial-Feuer-Soeietät, Landesräthe, Laudes-Baurnthe und Direktor der
Proviuzial-Hülfükasse;

I>. die Direktoren der Prouinzial-Irrenanstalten und der Prouinzial-Hebammen-
Lehranstalt.

Bezüglich dieses Passus wurde in dem Referat des Ausschusses folgendes bemerkt:
«H II. wurde länger darüber debattirt, ob nicht dem Direktor der Provinzial-Hülfskafse

Stellung neben dem Direktor der Provinzial-Feuer-Soeietät anzuweisen sei. Der Abgeordnete
Freiherr von Loö behielt sich vor, einen Antrag bei dem Plenum einzubringen, daß unter
Abänderung der bestehendenÄestimmnng die Wal,! des Direktors der Hülfstnsse durch den
Provinzial-Landtag vollzogenwerde» solle.

Der Nilsschußbeschloß, die vorgeschlagene Fassnng beizubehalten,namentlich mit Rücksicht
darauf, daß »ach dem jetzigen Statut der Direktor der Hülfstasse verpflichtetsei, die Fuuktiouen
eines Landesrathes zu überuehmen und daß überhaupt keine Rnugklassengeschaffen werden sollten,
"och weniger Rangunterschiedein den einzelnenDicnstklassen."

Landtags-Marschall: Ich eröffne über diesen Antrag die Diskussion. — Dn sich
Niemand zum Wort meldet, schließe ich dieselbe und bringe den Antrag znr Abstimmung. Ich



440

bitte diejenigen Herreil, welche gegen den Antrag sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich
Niemand.)

Der Antrag ist einstimmig angenommen. Ich bitte den Herrn Referenten furtzufahren.
„III. »,. der Stellvertreter des Direktors der Provinzial-Feuer-Societät — Ober-Iiispektor—

nnd der stellvertretendeDirektor der Provinzial-Hülfskasse;
d. die Landcs-Baninspektorenund die Wegebau-Inspektoren;
o. der Direktor der Prouinzial - Arbeitsaustalt zu Vranweiler und des Landarmen-

hanses zu Trier;
ä. die zweiten Aerzte der Irrenanstalten, der Hausarzt des Landarmenhauses zu

Trier und der Direktor der Provinzial-Vlindenanstalt zu Düren;
e. die Anstaltsgeistlichen, die nicht vorstehend unter cl aufgeführten Anstaltsärzte

und die in der ständischen Verwaltung beschäftigten Negieruugs - Nau- und
Maschinenmeister;

IV. a. der Nentmeister der Provinzial-Hülfskasse, der Landes-Setretär, der Rechnungs-
revisor lind der Rendant der Prouinzial - Jener - Soeietät llild der Provinzial-
Hülfskasse;

d. die Direktoren der Provinzial-Taubstummemmstalteu und der Arbeits-Inspettor
der Arbeitsanstalt zll Vrmlweiler;

u. die Sekretäre, sowie die Buchhalter bei der Lentralstelle, der Provinzial-Feuer-
Societät und der Provinzial-Hülfskasse,die Verwalter (Inspektoren) nnd Nendanten
bei den Provinzialanstnlten und lassen, die Inspektoren und der Kassen-
Kontrolenr der Provinzial-Fener-Societät liild die bei Letztererund der Ccntral-
stelle angestelltenHülfstechnikerohne höhere Qualifikation, der Polizei-Iilspektor
der Proviuzinl - Arbeitsanstalt und der Kanzlei - Vorsteher bei der Centmlstelle;

Der Ausschuß hat hiergegen uichts zu eriuuern gefiuiden.
Landtags-Marschall^ Der Herr Freiherr vou Eynatteil hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr von (iunatteu: Bei Illll hatte der Ausschuß eiu kleines

Vedenkeil, das aber vollständig dnrch die Erklärungen eines Mitgliedes des VerwnltlmgsratheL
beseitigt wurde. Nur Folgendes erscheintmir noch auffallend: In Klasse lila stehen nur: „der
Stellvertreter des Direktors der Prouinzial-Feuer-Soeietät — Ober-Inspektor — und der
stellvertretendeDirektor der Provinzial-Hülfskasse."

Nun fällt uach tz. ^0 der Ober-Inspektor der Feuer-Societät wieder aus, lind es besteht
die ganze Klasse aus einer Person! Ich vermag einen ttrund hierfür nicht zn finden nnd gebe
anheim, ob die Verwaltung es nicht für praktischerhält, deu einen Herrn entweder der vorderen
Klasse zuzutheilen, oder, se nachdem man den Posten für bedeutend hält, in die folgende Klasse
einzusetzen. Ich sehe, wie gesagt, nicht eiu, daß eine ganze Klasse nur ans einer Person
bestehen soll.

Landtags-Marschalll Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter Eourth: Der Herr Vorredner wird sich noch sehr wohl erinnern,

daß wir sogar aus dein Kastellan eine besondereKlasse gebildet haben, um den Lehrern, die
unter V aufgeführt sind, etwas entgegenzntonnnen. Ich meine daher, daß es wohl angängig ist,
für den Ober-Inspektor der Provinzial-Feuer-Societät und den stellvertretenden Direktor der
Provinzial-Hülfskasse eine besondere Abtheilung einzurichten, namentlich da der Ober-Inspektor
der Provinzial-Feuer-Soeietät mit der Zeit doch an diese seine Stelle kommenwird.
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Landtag s-Marschllll: Ich möchte auch bitten, die Sache so stehen zu lassen, wie sie
jetzt vorliegt, da sie nicht nur jetzt, sondern mich für die Zukunft maßgebendist und künftig beide
Herren in dieser Klasse sein sollen. ^ - Wünscht noch Jemand das Wort:' Es ist nicht der Fall.
Ich bringe zunächst die Fassung a<1 III, wie sie uon dem Ansschnßvorgeschlagen, zur Abstimmung,
und bitte diejenigenHerren, welche dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmig angenommen.
Ist zu IV etwas zu bemerken?(Stimmen: Rein!)
Dann ist auch die Fassung aä IV genehmigt. Wir kommen nun zn Absah V. Der

Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter Conrth:
Zn „V. ». die Lehrer an den Provinzial-Taubstummen-und Minden-Anstalten und die

Sekretariats-Assistenten;
li. die Bauschreiber, die Kanzlisten und die an den Anstalten, außer den vor

unter a aufgeführten, angestelltenLehrer;
«. der Kastellan im Ständehause, die Ober-Wärter und Ober-Anfseher an den

Provinzinl-Anstalte»;"
sagt das Referat folgendes:

„ilä V regte der Referent an, ob nicht die Lehrer in Klasse IV zu versetzen seien.
Nach längerer Diskussionwurde beschlossen, vorzuschlagen,die Lehrer in der Klasse V zu belassen,
dagegen gemäß einem Vorschlagedes Vorsitzenden Viee-Marschallsden Kastellan im Ständehmise
aus Vo. zu streichen und für diesen ein besonderesVä. zn bilden."

Meine Anregnng ging aus dem Gefühle hervor, daß eigentlich die Lehrer nach ihrer
gesammteu Vorbildung vielleicht etwas höher zu rangiren seien; es fanden sich aber auch im
Ausschuß Bedenken, sie gerade wieder in Klasse IV einzureihen,und da mau nicht eine besondere
Klasse bilden wollte, einigte man sich dahin, dieselben stehen zu lasse».

Landtags-Marschall: Ist noch etwas zn erinnern, sonst würde ich annehmen, daß
Sie mit der vom Ansschnßbeantragten Fassung einverstandensind. — Ich konstatire Ihr Ein¬
Verständniß. Der Kastellan würde also unter Vä. eingefügt. Wir tonnneu nun zu Absatz VI.
Der Herr Referent hat das Wort.

Referent AbgeordneterEourth:
„Zu VI. «,. die Prouinzial-Straßenaufseher;

1,. die Hülfsschreiberbei der Ceutralstelleund den Provmzial-Instituten;
«. die niederen Angestellten der Anstalten (Wärter, Änfseher, Werkmeister,

Maschinisten,Gärtner);
ä. die für wesentlich mechanische DienstleistungenangestelltenBeamten (Noten,

Pförtner?c.)
hat der Ausschußuichts zu erinnern gcfuuden. Dann heißt es weiter:

Welcher der Beamten-Kategorien nnter III bis VI ein Beamter angehört,
bestimmt im Zweifelsfalle der Provinzial-Vcrwaltnngsrath, welcher auch neu geschaffene
Beamtenstellenin die vorstehendenKlasseneinzureihenhat."

Landtags-Marschall: Meine Hcrreu! Sind Sir mit dieser Fassung einverstanden?—
62 erhebt sich kein Widerspruch. Ich konstatire Ihr Einverständnis;. Ich bitte nun den Herr»
Referenten zn §. 3 das Wort zu nehmen.

5«
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Referent AbgeordneterCourth:
„8- 3.

Art der Anstellung.
Die Anstellungder vrovinzialständischenBeamten erfolgt auf eine bestimmteZeit, unter

dem Vorbehalte des Widerrufes, der Kündigung oder auf Lebenszeit.
Jeder ständische Veamte erhalt bei feiner Anstellungeine Bestallung,welche die Modalitäten

seiner Anstellung enthält und für die vom Provinzial-Landtage oder Prouinzial-Verwaltungsrathe
gewählten Beamten von dem Landtagü-Marschall, für alle übrigen Beamten von der anstellenden
BeHürde, (Landes-Dircktor, Direktor der Provinzial-Feuer-Societät, Provinzial-Hülfstasse oder
Provinzial-Anstalten uonk. §. 5 ^d «.) ausgefertigt wird."

Landtags-Marschall: Ist hiergegen noch etwas zu bemerken?— Es ist nicht der
Fall. Der Paragraph ist also in der vorliegenden Fassung angenommen.— §. 4. Der Herr
Referent hat das Wort.

Referent AbgeordneterEourth:
„8- 4.

Anstelluugs-Qualifikation.
Ueber die Erfordernisse für die Anstellungim vrovinzialständischenDienste, insbesondere

darüber, ob dazu das Bestehen einer staatlichenoder technisch-wissenschaftlichenPrüfung gehört,
befindet, insofern die für einzelne Anstalten oder Berwaltungszweigebestehenden Reglements hierüber
keine Bestimmnng enthalten, rücksichtlichder von den« Provinzial-Landtage zu wählenden Beamten
der Erstere, uud rücksichtlich aller übrigen Beamten der Provinzial-Verwaltuugsrath.

Bezüglich der Anstellung von Militär-Anwärtern als Subaltern- oder Unterbeamte
finden die Bestimmungen des H. 5 des Regulativ's für die Organisation der Berwaltung des
vrovinzialständischenVermögens und der vrovinzialständischenAnstalten in der Rheinprovinz vom
27. September 1871 (G.-S. S. 469) beziehentlichder für die einzelnen Provinzialanstalten
erlassenenReglements Anwendung.

Der Ausschuß hat gegen diese Fassung nichts zu erinnern gefunden."
Landtags- Marsch all: Ist von einem der Herren etwas gegen die Fassung zu

bemerken?— Es meldet sich Niemand zum Wort, ich uehme daher an, daß Sie mit der Fassung
einverstanden sind. Ich erkläre den H. 4 in der vorliegenden Fassung sür genehmigt. Wir
kommen nnn zu tz. 5. Der Herr Referent hat das Wort.

Referent Abgeordneter Eourth:
„8- 5.

Eruennuug.
Die Wahl beziehcnlich Emennuug der proviuzialstäudifchenBeamten erfolgt nach Maßgabe

der bestehenden Bestimmungen:
a. des Lcmdes-Direktors und des Direktors der Provinzial-Feuer-Societüt durch den

Provinzial-Landtag,
d. der Beamten der II. und III. Dienstklasse, sowie des Nentmeistcrs der Provinzial-

Hülfstasse, der Direktoren der Taubstummenanstalten und der Verwalter (Inspektoren),
Rendanten und Lehrer der Provinzial-Anstalten, nach Anhörung des Landes-Dircktors
durch den Provinzial-Verwaltuugsrath und
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e. aller übrigen Beamten, insofern deren Anstellung nicht durch die für einzelne Anstalten
oder Nerwaltungszweige erlassenen Reglements dem leitenden Beamten (Direktor)
vorbehalten ist, durch den Landes-Direktor.

Die Anstellung der aä c gedachten Beamten darf indessen Seitens des Landes-Direktors
oder des leitenden Instituts stets nnr auf jederzeitigenWiderruf oder unter dem Vorbehalte einer
dreimonatlichenKündigung geschehen. Zu einer Anstellung auf längere oder Lebenszeit ist die
Beschlußfassungdes Provinzial-Nerwaltungsrathes erforderlich.

Den im Probedienste stehenden Aspiranten kann von dem Landes-Direktordie Verwaltung
einer Veamtenstelle provisorisch und widerruflich übertrage» werden, wodurch dieselben »ach
geleisteten! Diensteidedie Veamtenqnalität für die Dauer ihrer Verwendung erlangen."

Diese Nestimmungeu entsprechen durchweg den bisher geltenden Bestimmungen. Der
Ausschußhat nur redaktionell einen Zusatz vorgeschlagen:

„Zu §. 5. Ernennung
wurde beschlossen, einer präziseren Fassung wegen vorzuschlagen,hinter:

b. der Beamten II. einzuschieben „Dicnstklasse mit Ausnahme des unter a. genannten
Direktors der Provinzial-Fencr-Societät".

Es heißt nämlich hier: „ä. der Beamten II. und III. Dienstklasse". Das ist nicht ganz
richtig, da zur II. Dieusttlasse anch der Direktor der Provinzial-Feuer-Societät gehört, der aber
gemäß H. Va. und den bestehenden Bestimmnngcn dnrch den Landtag gewählt wird. Deshalb
wird vorgeschlagenzn sagen: „b. der Beamten der II. Dienstklassemit Ausnahme des unter a.
genannten Direktors der Provinzial-Feuer-Societät".

Land tags-Marsch all: Ich eröffne die Diskussion. Der Herr Freiherr Felix von Loö
hat das Wort.

AbgeordneterFreiherr Felix von Loö: Wie der Herr Referent Ihnen fchon mitgetheilt
hat, ist der Sache gemäß in diesem Paragraphen nur das registrirt, was verschiedeneReglements,
betreffend die Ernennung und Anstellnng einzelner Beamte», bereits bestimme». Ich finde aber
einen Punkt darin, bezüglich dessen wir eine Abänderung des Reglements wünschen. In dem
§. 5 heißt es unter a., daß die Ernennnng des Landes-Direttors und des Direktors der Provinzial-
Feuer-Societät durch den Provinzial-Landtag und d. der übrigen Beamten durch den Provinzial-
Verwaltuugsrath erfolgt. Das ist thatsächlich vollständigrichtig; aber es erscheint mir die Stelle
des Direktors der Provinzial-Hülfskasse eine so wichtige zu sein, die auch bei dem, was wir
weiterhin erstreben, noch eine größere Wichtigkeiterhalten wird, daß auch dieser Ernennung resp.
Wahl diejenige Bedeutung zn geben ist, die sie faktisch hat, und daß daher dieselbe durch den
Provinzial-Landtag erfolgen muß. Dem gegenüber wird nun darauf hingewiesen, wie dies auch
in dem früheren Landtage geschehen ist, ein nnr auf einige Wochen zusammentretenderLandtag
sei kaum in der Lage, für einen fo wichtigen Posten in der kurzen Zeit eine geeignete Persönlichkeit
zu finden, es müsse vielmehr diese Wahl einer Körperschaft übertragen werde», welche dauernd
tage und in der Lage sei, mit Sachkenntnis;und Rnhe eine derartige Stelle zn besetzen. Meine
Herren! Dieser Einwand ist vollständig richtig; ich glaube aber, wir haben beide Gesichtspunkte
in Einklang zu bringen, nämlich: 1. die Nothwendigkeit,daß diese Stelle bei ihrer Wichtigkeit
durch die Prouinzial-Vertretung besetzt werde und 2. daß der Prouinzial-Verwaltungsmth besser
w der Lage ist, eine geeignete Persönlichkeit ausfindig zu machen. Ich »lochte daher wünschen,
daß diese beiden Punkte in dem Reglement in Einklang gebrachtwürden, und wenn wir es auch
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heute »üt dem Reglement selbst nicht zu thun haben, sondern es als eiuc Grundlage bereits
vorfinden, so tonnen wir doch bei dieser Gelegenheit nnsere Ansichten und Wünsche aussprechen
und einen betreffendenAuftrag dein Provinzial-Verwaltungsrathe ertheilen. Ich habe mir bereits
im Ausschüsse erlaubt, kurz darauf hinzuweisenund mir vorbehalten, im Landtage darauf zurück-
zukommen,und es würde mir zusagen, falls keine geschäftsordnungsmäsiigenBedenken entgegen¬
stehen, wenn der Promnzial-Landtag bei dieser Gelegenheit sich zu folgendemBeschlusse verstände:

„Der Provinzial-Landtag wolle beschließen:es sei eine Abänderung des §. 21, Absatz 2
des Statuts der RheinischenProvinzial-Hülfskasse in der Weise herbeizuführen, daß
an Stelle der Worte: „ein von dem Provinzial-Verwaltungsrathe zu wählender
Direktor" zn fetzen sei: „ein von dem Provinzial-Landtage auf Vorschlag des Provinzial-
Verwaltungsraths zu wählender Direktor", und den Provinzial-Nerwaltungsrath zu
beauftragen, die Allerhöchste Genehmigung zu dieser Aenderung zu erwirken."

Meine Herren! Damit wären beide Gesichtspunktein Einklang gebracht, und auf diese
Weise würde um ein solcher gewählt werden, welchen der Provinzial-Verwaltnugsrath nach
vorheriger reiflicher Erwägung für geeignet erklärt hat. Es würde dadurch aber dem Provinzial-
Landtage Gelegenheit geboten fein, dann, wenn er eine andere Ansichthat, sein vnt« einzulegen.
Der Provinzial-Landtag würde nicht blind hineinwählen, sondern würde die Vorschläge des
Prouinzial-Verwaltungsrathcs entgegennehmenund nur für den Fall, daß sie ihm nicht passen,
würde er sie zurückweisen.Meine Herren! Ich möchte Ihnen diesen Antrag recht dringend empfehle».

Laudtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteDietze hat das Wort.
Abgeordneter Dietze: Meine Herren! Ich möchte doch nicht so ganz pure das

empfehlen,was Herr von Loc! vorgetragen hat und zwar auf Grund der Erfahrungen, die wir
inzwischen mit der Provinzial-Hülfskassegemacht haben. Ich halte es für die Daner gar nicht
möglich,daß eine derartige Kasse, die wir ja noch erweitern wollen zu einem großen Kreditinstitut,
auf zwei Augen ruhe. Auch der Ausschuß hat sich dahin präcisirt, daß es bei einein so aus¬
gedehntenInstitute, wie die Provinzial-Hülfskasse, auf die sorgfältigste Auswahl der Persönlich¬
keiten ankommeund zwar ist die Sache so gedacht, daß zunächstals Verwaltungsbehörde einer
der Landesräthe mit der Leitung beauftragt werde und zweitens der hier angestellteIustitiarius
namentlich die juristischenFragen zn prüfen haben würde, und endlich 3. daß ein Kaufmann,
der in BörsengeschäftenBescheid weiß — denn bei einem großen Kreditinstitutc werden die
Börsengeschäfteeine wesentliche Rolle spielen — der dritte im Vuude sei.

Wenn bei der Provinzial - Feuer - Societät die Sache auf zwei Augen gestellt werden
kann, wenn selbst der Landes - Direktor immer nur eine Person sein kann, so ist das, da diese
Wahl stets hier im Plenum erfolgen kann und muß, nicht bedenklich.

Anders aber liegt die Sache bei einem großen Geldinstitut. Ich halte es für nothwendig,
darauf zurückzukommen, was Herr von Loi: angeführt hat, daß der hier nur 14 Tage versammelte
Landtag in der kurzen Zeit nicht ermitteln kann, ob dieser oder jener Beamte, für diesen oder
senen Posten geeignet ist. Was nun die augenblickliche Nehandluug der Sache angeht, so möchte
ich glauben, daß der Autrag Loü verfrüht ist. Wir können diese Frage nicht eher ventiliren,
als bis nur wissen, welchen Umfang und Geschäftskreis diese neue Kasse annehmen wird. Erst
dann, wenn wir dies durch die gemachtenErfahrungen genauer präeisiren können, sind wir in
der Lage, das Reglement zu verändern. Deshalb möchte ich Sie dringend bitten, meine Herren,
heute einem solchen Antrage keine Folge zu gebe», soudern es der Zeit zu überlassen. Wir alle
wollen ja nichts weiter, als die geschäftsmäßig richtige Führung dieses Instituts. Findet sich
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nachher, daß es besser ist, daß die eine oder andere Person vom Provinzial - Landtag gewählt
wird, ja, meine Herren, dann geschieht das unter Abänderung des betreffendenReglements, auf
Vorschlagdes Provinzial-Veriualtungsraths. Aber ich nmß noch einmal betonen, lassen Sie die
Sache so wie sie ist, ohne am Reglement zu rütteln, uud warten Sir erst die Erfahrungen ab,
die erst dann gemacht werden können, wenn wir überhaupt in der Lage sind, die Abänderung
des Statuts über das neue Institut vorzunehmen.

Landtags-Marfchall: Der Herr AbgeordneteFreiherr von Lo8 hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr Felix von Loö: Meine Herren! Ich erlaube nur noch ein Paar

Worte hierauf zu erwideru. Ich meine, daß die Erfahrungen bei derartigen anderen Instituten
berücksichtigt werden müssen. Der Provinzinl-Verwaltuugsrath hat in seiner Vorlage über das
zu begründende Kredit-Institut einige Bestimmungen der Nassauischen Landesbank angeführt. Da
findet sich im ß. 2, daß die Direktion aus 3 ständigen Mitgliedern und 3 Neiräthen besteht.
Diese werden durch den ganzen Landtag einfach gewählt, ohne daß fogar die Verwaltungsfpihe
solche vorschlägt. In meinem Antrage ist mit Rücksicht auf den praktischen Gesichtspunkt weiter
gegangen und gefagt, wir wollen nicht blind wählen, fondern Vorschläge des Provinzial-
Verwaltungsraths entgegennehmen, der mehr Zeit und Gelegenheithat, die geeignetenPersonen
ausfindig zu machen. Es würde aber eine Anomalie sein, wenn Jemand ernannt würde, der
der Majorität des Landtags nicht genehm wäre. Der Landtag muh in der Lage sein, gegen die
Wayl fein v«to einlegen zu können. Ich sehe gar nicht voraus, daß solche Vorschlägegemacht
werden, aber die Möglichkeit muß dem Landtage gegebensein, sein veto einzulegen. Ick bin
fehr bescheiden in meinen Wünschen, und wenn in Bälde ein entsprechend verändertes Reglement
vorgelegt werden wird, so bin ich ganz damit einverstanden, wenn mit Rücksicht auf das vorzu¬
legende Reglement mein Antrag heute zurückgewiesen würde. Ich bin mit Rücksicht darauf auch
ganz gerne bereit, meine» Antrag heute zurückzuziehen.

Landtags-Marfchall: Der Herr Abgeordnetevon Gmnd-Ry hat das Wort.
Abgeordnetervon Grand-Nn: Ich möchte den Gedanken des Herrn Vorredners fo

gefaßt wissen, daß „bei der demnächstigen Regelnng" des Reglements diese Aenderung eintrete,
die er beabsichtigthat. Dadurch wäre nach keiner Richtung hin für den jetzigen Augenblick etwas
geändert aber für die Zukunft präeisirt, daß bei dein vorzulegendenEntwurf des Reglements
dieser Gedanke seine Erörterung und seinen Ausdruck findet.

Was die Sache felbft angeht, fo mache ich nochmals anfmerksamauf das, was der Herr
Vorredner gesagt hat, daß bei der Provinzial-Vertretuug anderer Provinzen die Theilnahme des
Landtags bei den Wahlen in der Provinzial-Ordnung festgestellt und daß es doch ein großer
Vortheil ist, die Mitwirkung des Landtags in der Weise zu sichern, wie es der Herr von Lo«
in einer gewiß fehr milden Art gewünschthat.

Meine Herren! Ich meine der Landtag sollte den Wuusch und den Willen haben
lebendig mitzuwirken bei der gefammten Verwaltung. Ich bin überzeugt, wenn er dicfes Recht
für sich in Ansprnch nimmt, er es auch iu der mildestenund sorgfältigstenWeise ausüben wird.

Ich bitte den geehrten Herrn Vorredner seinen Antrag dahin abzuändern und noch zur
Abstimmungzu bringen.

Landtags- Marsch all: Ich möchte zunächst die Herren von Grand-Ry und von Loö
darauf aufmerksammachen, daß bei den Vorschlägen des Provinzial-Verwaltnngsraths außer den
Gesichtspunkten,die Ihnen Herr Diehc schon in klarer Weife vorgeführt hat, auch der Gesichts¬
punkt maßgebend gewesen ist, daß es sehr leicht vorkommen kann, daß ein jüngerer oder
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sogar der jüngste Landesrath sich ganz vorzüglich eignet als Direktor der Provinzial-Hülfskasse
und für die künftigen Hypothekengeschäfte,und daß es dann doch eine sehr schwere Stellung für
die übrigen älteren Landesräthe sein würde, wenn ein so hervorragend qualifizirteres jüngeres
Mitglied ihnen ^na^i vorgezogen und durch die Wahl des Landtags in eine höhere Stellung
gebrachtwerden würde, als diejenige ist, in der sie stehen. Das war auch der einzige Grund,
warum der Provinzial-Vcrwaltungsrath in den Vorschlägen, wie sie Ihnen in ß. 2 gewacht
worden sind, die Nebeneinanderstellungder Beamten der Feuer-Societät, der LandcS-Vauräthe
und der Beamten der Provinzial-Hülfskassevorgeschlagen hat; es sollte damit ausgedrücktwerden,
daß der älteste Landesmth eben nicht der Direktor der Provinzial-Hülfskasse zu sein brauche.
Wenn aber der Landtag diesen Beschluß zu dem seinigen macht und das in Zuknnft durchgeführt
werden würde, so würde ganz entschieden der Direktor der Provinzial-Hülfskasseeine so bevorzugte
Stellung erhalten vor den übrigen Landesräthen, daß dieses Verhältniß für die älteren Ober-
beamten ein sehr schwieriges sein würde. Diese praktischen Rücksichten haben eben die Vorschläge
des Provinzilll-Verwaltungsrathes dittirt. Der Herr Vice-Landtags-Marschall hat das Wort.

Vice-Landtags-Marschall Freiherr von Solemacher-Antweiler: Meine Herren!
Nachdem der Herr Vertreter für Ülberfeld dem Herrn von Loö geantwortet uud dieser seinen
Antrag zurückgezogen hatte, glaubte ich nicht mehr, das Wort nehmen zu sollen.

Nachdemaber Herr von Orand-Ny die Sache wieder aufgegriffen hat, muß ich einige
kurze Worte erwidern. Ich möchte Sie dringend bitten, meine Herren lassen nur die Frage, ob
der Verwaltungsrath oder der Landtag am zweckmäßigstendie Wahl vollzieht, heute bei Seite
uud sie der Zukunft vorbehalten. Vei der Feststellung der Geschäftsordnungdes aus der Hülfs¬
kasse zu bildenden größeren Credit-Instituts wird der geeigneteMoment sein, die bezüglichen
Anträge zum Ausdruckzu bringen. Ueberhaupt wird es sich mehr empfehlen, derartige Detail-
Vestimmungenin dem Ausschuß, wo die betreffenden Herren Oberbemntenund der Landcs-Direttor
selbst zugegen sind, festzustellen,als durch plötzlich in das Plenum hineingebrachteAnträge nach
irgend einer Richtung hin zu prä'judicircu. Deshalb möchte ich Sie bitten, stimmen Sie den: zu,
was Herr von Lo« zuletzt vorgeschlagenhat, es ist damit eine gewisse Anregung gegeben, und
die Frage selbst wird dann späterhin bei der Berathung der Organisation des Kredit-Instituts in
ausgiebigster Weise erörtert werde« können uud dann sicherlich in eiuer allen Verhältnissen voll¬
kommenentsprechenden Weise zur Lösung gelangen.

Landtags-Marsch all: Der Herr AbgeordneteFreiherr Felix von Loü hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr Felir von Loö: Meine Herren! Ich bin mir wohl bewußt

gewesenbei der Stellung meines Antrages, daß eine sofortige Ausführung desselben, auch wenn
er angenommenwürde. Schwierigleiten haben würde. (5s war mir aber darum zu thun, diefe
so wichtige Frage hier zur Sprache zu bringen nnd nicht der Vergessenheitauheimfallcn zn lassen.
Ich erkläre noch einmal, daß ich mit Rücksicht namentlich auf die letzten Erklärungen des Herrn
Abgeordnetenvon Solemacher, daß demnächst ein neues Reglement dein Provinzial-Landtag vor¬
gelegt und daß die Sache dann zur Sprache gebracht werden würde und nachdem gegen meine
Ansicht begründete Erwiderungen nicht erfolgt sind, meinen Antrag zurückziehe. Wenn aber
mein Autrag wieder aufgegriffen werde» sollte, so würde ich dafür stimmen.

Landtags- Marschall: Der Herr Abgeordnete von Loü hat seinen Antrag zurückgezogen.
Wünscht noch Jemand das Wort? - Wenn kein Widerspruch erfolgt, so erkläre ich

den §. 5 in der vorliegendenFassuug für genehmigt.
Wir kommen zum H. 6 und ersuche ich deu Herrn Referenten denfelbenzu verlesen.
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Referent AbgeordneterEourth:
„s- 6-

Vererbung.
Ieber provinzialstandischeVeantte ist eiblich zu verpflichten.
Die Vereibung ber Beamten ber I. und II. Diensttlasse erfolgt durch den Lanotags-

Ältarschall,aller übrigen Beamteu durch den Landes-Dircktorbeziehentlich die ernennendeBehörde
(«out', ß. 5 «).

Bei den aus dein Reichs-, Staats- oder stonunlinaldiensteübernommenenBeamten genügt
die Hinweisnng auf den bereits geleistete»Diensteid.

Der Ausschußhat keine Bemerkung zu machen."
Landtags-Mar schall: Ist gegen die Fassung des ß. 6 etwas zu erinnern? — Dn

das nicht der Fall ist, erkläre ich denselbenfür genehmigt. Wir kommen nun zu §. 7. Der Herr
Referent hat das Wort.

Referent AbgeordneterEourth:

Amtspflichten. Im Allgemeinen.
Jeder provinzialständischeBeamte hat die Verpflichtung,das ihm übertragene Amt nach

Maßgabe der Gesetze sowie der für die provinzialstandische Verwaltung erlassenen Reglements und
sonstigen Bestimmungengewissenhaftwahrzunehmen,den dienstlichen Anordnungenseiner Vorgesetzten
Folge zu leisten und durch seiu Verhalten in und außer dem Amte ber Achtung, die seiu Berns
erfordert, sich würdig zu zeigen.

Ueber die vermöge seines Amtes ihm bekannt gewordenen Angelegenheitenhat der Beamte
unbedingte Verschwiegenheit zn beobachten,anch nachdemdas Dienstverhältnis;aufgelöst ist.

Sämmtliche ständische Beamte haben in Gemäßheit des §. 8 des Regulativs für die
Organisation der Verwaltung des provinzinlständischenVermögens und der provinzwlständischen
Anstalten in der Rheinprovinz vom 27. September 1871 die Rechte und Pftichteu mittelbarer
Staatsbeamten.

Der Ausschuß hat auch hiergegen nichts zu erinnern gefnnden."
Landtags-Marschall: Ist von einem der Herren gegen diesen Paragraphen etwas

M erinnern? — Es ist nicht der Fall, ich erkläre den §. 7 für genehmigt. Der Herr Referent
hat das Wort.

Referent Abgeordneter Eourtl,:

Stellvertretung.

Jeder proviuzialständifcheBeamte ist verpflichtet,die nothwendig gewordene Stellvertretung
eines anderen ständischen Beamten gleicher Bernfsbildnng derselbenoder einer höheren Dienstklasse
"uf Anordnung der ihm vorgesetztenständischen Behörde ohne Entschädigung zu übernehmen.
Sofern für einzelne Dienststellendie Art uud Weise der Stellvertretung reglemcutarisch im Voraus
geordnet ist, behält es hierbei sein Bewenden.

Zu diesem Paragrapheu hat der Ausfchuß ebeufalls nichts zu erinnern gefunden."
Landtags -Marsch all: Ist zu diefem Paragraphen etwas zu bemerken? — Es ist

nicht der Fall, dann ist der §. 8 genehmigt. Wir kommen zn §. 9. Ich bitte den Herrn
Referenten fortzufahren.
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Kaution.

Wenn ein Beamter eine Kaution zu bestellen hat, so muß dieselbe in Werthpapicren des
DeutschenReiches, des PreußischenStaates oder in Nheinprovinz-Obligationenbestehen, welche bei
der Provinzial-Hülfskassezu hinterlegen sind, insofern nicht der Provinzial - Berwaltnngsrath eine
andere Art der Vestellnng gestattet.

Die Kaution haftet für allen Schaden, welcher dnrch Vorsatz oder durch eiu Versehen
des Beamten dem Provinzial-Verbande entstanden ist.

Die Rückgabeder Kaution, soweit sie nicht znm Schadenersätze erforderlich ist, erfolgt
erst nach Ortheilung der Decharge über sämmtlicheRechnungenaus der Dienstzeit des Kautions-
bestcllers.

Auch dieser Paragraph ist unbeanstandet geblieben."
Land tags-Marsch all: Ist zu diesem Paragraphen etwas zu erinnern? Da es nicht

der Fall ist, so erkläre ich den §. 9 für genehmigt. Es folgt der ß. 10. Der Herr Referent
hat das Wort.

Referent Abgeordneter Eourth:
„8. 10.

Neben-Aemter.

Den ständischen Beamten ist nicht gestattet, ohne vorgängige Genehmigung des Provinzial-
Verwaltungsrathes ein Nebenamt oder eine Nebenbeschäftigung,mit welcher eine Remuneration
verbunden ist, zu übernehmen oder ein bewerbe zu betreiben.

Dieselbe Genehmigung ist zu dem Eintritte eines solchen Beamten in den Vorstand,
Berwaltungs- oder Aufsichtsrath einer jeden auf Erwerb gerichtetenGesellschafterforderlich.

In gleicher Weise bedarf es der Genehmigung des Prouinzial-Verwaltnngsrathes zur
Annahme eines Mandates als Abgeordneter zum DeutschenReichstage oder zum Landtage der
Monarchie.

Die zur Annahme eines Nebcn-Amtes oder Nebenbeschäftigungoder zum Eintritte in
den Vorstand, Nerwaltuugs- oder Aufsichtsrath einer Gesellschaft ertheilte Erlaubniß ist jederzeit
widerruflich.

Bezüglich des dritten aliuea, haben Diskussionenstattgefunden.
Das Referat und das zusätzliche Referat lauten folgendermaßen:

Zu H. IN. Nebeu-Aemtcr
beantragte der Abgeordnete von Grand-Rn., vorzuschlagen,den Absatz «lines, 3 zn streichen, da
die dem ständischen Beamten hierdurch auferlegte Beschränkung sich nicht rechtfertigen lasse. Es
entspann sich hierüber eine längere Debatte, woran sich besonders der Vorsitzende Bice-Marschall,
der Landes-Direktor sowie die Abgeordneten Freiherr von Loü, Heuser und der Antragsteller
betheiligten; es wurde insbesondere gegen die Streichung geltend gemacht, daß der Provinzial-
Landtag bei Feststellung der Modalitäten für die Anstellung des gegenwärtigen Lcmdes-Direttors
diesem die Beschränkung auferlegt und damit die Frage in: Prinzip bereits entschiedenhabe.

Der Ausschußverwarf den Antrag von Grand-Ny.
Nachträglich ging dem I. Ausschuß ein Beschluß des Provinzial-Vernmltungsraths zu,

drcses alino». 3 aus dem Entwürfe zurückzuziehen,und zwar auf Grund einer Mittheilung des



449

Herrn Ober-Präsidenten, welcheranzeigte, daß der Herr Minister des Innern Bedenken erhoben
habe. Der Herr Ober-Präsident ersuchte diese Bedenkendein Prouinzial-Verwaltungsratl, mitzu¬
theilen znr nuchmaligenErwägung, ob die bezeichnete Bestimmung nicht besser zn streichen sein
wird, Es hat dann, wie gesagt, der Prouinzial-Verwaltungsratl) die Vorlage in diesem Punkte
zurückgezogen. Der I. Ausschuß hat sich demnach dahin schlüssiggemacht, Ihnen vorzuschlagen,
das dritte alinea, des F. 10 also lantend:

„In gleicher Weise bedarf es der Genehmignng des Provinzial-Verwaltungsmthes zur
Annahme eines Mandats als Abgeordneter znm deutschenReichstage oder zum Landtage der
Monarchie", zn streichen.

Ich will mir noch erlauben den Beschluß des Provinzial-Verwaltiuigsrathes zu verlesen,
den er bei der Zurückziehung gefaßt hat. Der Beschluß ist vom gestrigen Tage nnd lautet:

„Der Prouinzial-Verwaltungsratl) beschließt nach Verlesuug des Schreibens des Herrn
Ober-Präsidenten, das dritte alineu. des ß. 10 des Entwurfes zu dem Reglementüber die dienstlichen
Verhältnisse der Beamten der prouinzialständischenVerwaltung der Rheinprovinz also lautend:

„In gleicherWeise bedarf es der Genehmignng des Provinzial-Verwaltnngsrathes zur
Annahme eines Mandates als Abgeordneter zum deutschen Reichstage oder znm
Landtage der Monarchie"

nebst dem zweiten lckinea der Motive zu ß. 3 bis 10 Seite 9 daselbst ans der Vorlage von,
27. September er. zurückzuziehen,indem der Prouinzial-Verwaltungsratl) sich vorbehält, bei der
Anstellung von Beamten in geeigneter Weise Fürsorge znr Verhütung von Rachtheilen für die
Verwaltnng aus der Annahme von Abgeordneten-Mandatenzu treffen."

Es ist dies im Ausschuß dahin erläutert, daß dieser Vorbehalt nach zwei Seiten gehe
nämlich daß der Provinziat-Verwaltnngsrath sich einerseits vorbehalten müsse, geeigneten Falls
denjenigen Beamten, der ein Mandat annehme, zu den Stelluertretungskosten heranzuziehen,
andererseits aber auch bei besonderenFällen, in welchen eine Vertretung überhaupt uicht anlässig
sei, die Annahme eines Mandats durch Vertrag auszuschließen resp, dies durch Vertrag zu regeln.
In letzterer Hinsicht ist wohl insbesondere an die Stelle eines Direktors der Prouinzial-
Hülfstasse gedacht.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch einen
Irrthum richtig stelle», welchen der Herr Abgeordnetevon Grand-Ri) bei seiner ersten Ausführung
gemacht hat. Der Herr Abgeordnetevon Grand-R>) bemerkte, daß hier ein Fall vorgekommen
sei, bei welchen es angeboten worden wäre, die Stelluertretungskosten zu übernehmen. Ich mnß
uon meiner Seite aus erkläre,!, daß eiu solches Anerbieten in dem von ihm gemeinten Falle
nicht zn meiner Kenntniß gekommen ist. Der Herr AbgeordnetePelzer hat das Wort.

Abgeordneter Pelzer: Meine Herren! Ich habe von dein Herrn Landes-Direttor gehört,
daß er im Ansschnß ausdrücklichdie Erklärung abgegebeil habe, daß ihm allerdings in eine,n
Falle, der uns ja wohl alleil bekannt ist, die Stellvertretungskosteil angeboten worden seien-
(Landtags-Marschall: Dauou ist mir nichts bekannt.)

Abgeordneter Pelzer (fortfahrend): Außerdem hat der betreffende Beamte erklärt, in
Berlin die betreffendenArbeite» machen nnd jeden Aligenblickhierher zurückkommenzu wollen,
"mn seine Anwesenheithier erforderlich sein sollte.

Landtags-Marschall: Dann muh ich sagen, ist das nachher geschehen,als Herr
Landesrath Klein Landes-Direttor gewordenwar. Damals habe ich die Verhandlungen geführt
»nd es ist nichts zu meiner Kenntniß getomme». Der Herr Freiherr um, Soleinacherhat das Wort.

5?
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Vice-Landtags-Marschall Freiherr uon Solemach er-Autw eiler: Ich habe ein ziemlich
gutes Gedächtniß und höre auch scharf, aber wunderbarer Weise habe ich diese Erklärung auch im
Ausschuß nicht gehört. Außerdem würde es auch vollständig irrelevant sein, da der jetzige Landes-
Direktor damals nicht Landes-Direktor sondern Landesrath war und nicht wissen kann, was in
der Sache vor sich gegangen ist. Es ist ja immerhin möglich, daß damals in einer Privat-
konversatiou der erste Oberbeamte dem zweiten erzählt hat, er würde eventuell bereit seiu, die
Stellvertretungskosten zu bezahlen. In Wirklichkeit ist die Sache zur Kenntniß des Herrn Landtags-
Marschalls nicht gekommen, und es ist dies gerade der Punkt, bezüglich dessen ich vorher bemerkte,
daß der Herr Abgeordnete uon (Hiand-Nu entschieden unrichtiges behauptet habe. Ich hatte mir
vorgenommen, ans die erste Provokation nicht zu antworten, aber nachdem der Herr Landtags-
Mrrschall dies bereits gethan hat, kann ich dessen Ausführung nur bestätigen.

Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter Eourth: Ich muß ebenfalls den Ausführungen des Herrn Vice-

Landtags-Marschalls beitretcn, denn ich habe auch im Ausschuß die Erklärung durchaus uicht
gehört, daß der Landesrath Fritzen Stcllvertretnngstosten jetzt oder früher angeboten habe. Ich
habe genau zugehört, ich möchte fast mit Bestimmtheit behaupten, daß dies nicht gesagt worden
ist! (Heiterkeit) es ist aber wohl bemerkt worden, daß Herr Fritzen sich ausgebeteu habe, die
Arbeiten möchten ihm nach Verlin geschickt werden, indem er dort die laufenden Geschäfte
fortführen wolle.

Landtags-Marschall: Das Wort hat der Herr Abgeordnete Pelzer.
Abgeordneter Pelz er: Meine Herren! Der stenographische Bericht wird ausweisen, daß

ich hier nicht gesagt habe, ich hätte das im Ausschüsse gehört, sondern daß ich gesagt habe: uach
einer Aeußerung des Herrn Landes - Direktors — ich bin nämlich in dieser Sitzung persönlich
nicht zugegen gewesen, (Heiterkeit) ich war ausdrücklich für die Sitzung, in welcher das vorkam
beurlaubt, wohl aber habe ich, wie gesagt, uon dem Herrn Landes-Direktor gehört, daß ihm das
mitgetheilt worden sei, (Landtags-Marschall: Nein das ist nicht der Fall.) Abgeordneter
Pelz er (fortfahrend) vermuthlich zur Zeit als der zweite Oberbeamte schon längst die Verwaltung
au Stelle des Herrn Freihcrrn von Landsberg geführt und also Dienstuorgesetzter desjenigen
Oberbcamten war, lim den es sich hier handelt.

Landtags-Marschall: Ich mnß bemerken, daß das faktisch nicht richtig ist. Der
jetzige Landes-Direktor war damals noch nicht im Amte als stellvertretender Landes-Direktor; zu
der Zeit war Herr Landes-Direktor Freiherr von Landsberg noch in Thätigkeit, und die ganzen
Verhandlungen sind uon mir mit dem Herrn Freiherrn uon Landsberg geführt worden. Ich
weiß das ganz bestimmt. — Der Herr Abgeordnete von Grand-Ry hat das Wort.

Abgeordneter von Grand-Rp: Meine Herren! Ich bin der Ueberzeugung und bestätige
das noch einmal, daß der Herr Landes-Direktor ausdrücklich ausgesprochen hat den Mitgliedern,
die es hören wollten, daß die Stellvertretungstosten vou dem betreffenden Herrn augeboten worden
sind. Meine Herren, ich bleibe also bei meiner Behauptung, daß sie angeboten worden sind und
es wird sich ja leicht cruiren lassen, in welcher Form dies geschehen ist. Ich habe die Thatsache
außerdem aus einer solchen Quelle, daß ich an der Richtigkeit nicht zweifeln darf, es kann sich
höchstens um ein Mißuerständniß in Nebensächlichen: handeln. Ich glaube aber, daß nach der
jetzigen Sachlage die Frage selbst, nm die es sich wesentlich gehandelt, zum Theil irrelevant ist,
weil zu erwarten steht, daß eintretenden Falles die Freiheit des Beamten nicht beschränkt und
r.ut den Interessen der Prouinz in Einklang gebracht werde.
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Landtags- Marsch all: Auf das, was Herr von Grand-Ry zuletzt gesagt hat
kann ich auf das Allerbestimmtesteerklären, daß das auch die Absicht des Provinzial-Verwaltungs-
raths ist. Was aber die vorhergehendenAusführungen betrifft, so muß ich auf das Nllerbestiinm-
teste erklären, daß das unrichtig ist. Ich habe selbst die Verhandlungen gefuhrt und ein solches
Anerbieten ist nicht geschehen. Ob davon privatim gesprochen worden ist, ist eine andere Sache.
Ich bleibe aber bei meiner bestimmten Erklärung in diese», Punkt. Der Herr AbgeordneteFrei¬
herr von Ermatten hat das Wort.

AbgeordneterFreiherr von Eynatten: Meine Herren! Ich bedauere,hier auch erklären
zu müssen, daß Herr Landcsrath Fritzen behanvtet, an kompetenterStelle die Stellvertretnngs-
kosten angeboten zu haben. Wer diese kompetenteStelle ist, weiß ich nicht.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteSchlickhat das Wort.
Abgeordneter Schlick: Meine Herren! Ich wollte das nämliche sagen, was Herr von

Oynatten erklärt hat. Herr Fritzen hat auch mir erklärt, er hätte sich angeboten, die Stelluer-
tretungskostenzu zahlen; wo aber, hat er nur nicht gesagt.

Landtags-Marschall: Wie bereits oben erwähnt, habe ich die Verhandlungen
damals geführt und mir hat Herr Fritzen das nicht ausgesprochen. Ich mutz aber noch hinzu¬
fügen, daß ich das ganz genau wisseu würde, wenn wir einen so vorzüglichenBeamten, wie es
Herr Fritzen ist, durch die Auuahme des Mandates für den größten Theil des Jahres entbehren
müssen. Herr AbgeordnetePelzcr hat das Wort.

Abgeordneter Pelzer: Meine Herren! Wir berichtigen uns hier anhaltend gegenseitig;
die ganze Frage scheint nur aber doch wesentlich darin zu liege!,, an welcherStelle nnd zu
welcherZeit hat Herr Fritzeu das Anerbieten gemacht? (Sehr richtig.)

Herr Fritzen mag dasselbe bei Gelegenheit der Wahl nicht gemacht haben, das hat auch
kein Mensch behauptet, ich wenigstens habe es ganz bestimmt nicht behauptet. Herr Fritzen hat
aber nachträglichganz bestimmt die Stellvcrtretungskostenangeboten. Wenn er es nicht zu Häuden
des Herrn Marschalls gethan hat, dann hat er es jedenfalls zu Händeu des gegenwärtigenLandes-
Direktors gethan. Das wird nun wohl nicht in dem Augenblick gewesen sein — ich bin ja selbst
nicht so genau informirt, daß ich Tag und Datum angeben könnte — wo er sich erbot, von
Berlin ans seine Arbeit zu thun und jeden Augenblick hier zu erscheinen, sondern später, als ihm
weitere Schwierigkeiten gemachtwurden; da hat Herr Fritzen sich auch noch bereit erklärt, seine
Stellvertretuugskosteuzu tragen. Wenn die Sache so liegt, dann glaube ich, daß alle Verichtiguugen,
die stattgefundeu habcu, vollständig hinfällig sind.

Landtags-Marschall: Ich muh dem doch entschiedenwidersprechen, daß meine
Ausführungen hinfällig wären. Die Frage bestand doch in den, Augenblick wo die Wahl vorlag.
Da habe ich die Verhandlungen geführt und es ist nichts darin erfolgt. Ich muß also dabei
bleiben was ich gesagt habe. Was nachher in Privatgesprächen erfolgt ist, die nicht zu meiner
Kenntniß gekommensind, kann hier nicht in Betracht kommen. Gerade so wie 'ch bei der Wahl
des Herrn Fritzen znm Oberbeamten in erster Linie betheiligt war, dadurch daß ich ihn, meine
Stimme gegeben habe, so war ich auch bei dieser Sache zunächst betheiligt. Was nachher
geschehen ist, weiß ich nicht und ich erkläre, daß es nicht zu meiner Kenntniß gelangt ist.

Ich ertheile Herrn Abgeordnetenvon Grand-Ny das Wort.
Abgeordneter von Grand-Ny: Meine Herren! Ich habe nur hervorhebenwollen, daß

ich gesagt habe, daß, wenn ein Beamter sich bereit erklärt, die Stellvertretungskosten nnd alle
Ungelegenheiten,die der Provinz entständen, zu tragen, daß dann auch das Interesse der Provinz
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gewahrt sei. Ich habe nicht auf den Fall Fritzen ausdrücklichexemplificirt, (Stimmen: Doch!)
Ich schließe mich aber, nachdem die Sache einmal in der Weise anfgefaßt wird, vollkommenden
Ausführungen des Herrn Pelzer an. Es wird sich die Sachlage ja eventuell eruiren lassen.

Landtags- Marsch all: Herr von Heister hat das Wort.
Abgeordneter von Heister: Meine Herren! Ich will blos bemerken, daß nach meiner

Ansicht Herr Pelzcr in nicht mißzuverstchenderWeise auf den Fall Fritzen hingewiesen hat,
allerdings in gewandter Form, aber doch so, daß jeder direkt auf diesen Fall kommen mnßte.

Landtags-Marschall: Herr Abgeordnetevon Grand-Nv hat das Wort.
Abgeordnetervon Grand-Rv: Meine Herren! Jetzt spreche ich es ebenfalls aus, daß

Herr Fritzen Stellvertretnngskosten angeboten hat und werde dafür sorgen, daß die Sache klar¬
gestelltwird.

Landtags- Marschall: Herr Abgeordnete Dietze hat das Wort.
AbgeordneterDietzc: Meine Herren! Ich habe bis jetzt zur Sache geschwiegen.Thatsache

ist, l. daß Herr Fritzen sich seinerzeit zur Wahl stellen ließ, ohne vorher hier etwas darüber
mitzutheileu; 2. daß Herr Fritzen nach der Wahl das Mandat angenommen hat, ohne vorher
sich mit seiner vorgesetzten Behörde zu benehmen nnd 3. nach Berlin gereist ist, ohne Stell¬
vertretnngskosten angeboten zn haben. Ich habe mich hier seiner Zeit mit Herrn Grafen
von Hoensbroechdarüber unterhalten und reknrrire deshalb auf denselben.

Landtags- Marsch all: Dem was Herr Dietze gesagt hat, habe ich nichts hinzuzu¬
fügen und kann nur jedes Wort bestätigen. Mir hat die Sache damals sehr viele Sorgeu
gemacht. Gerade bei einem so vorzüglichenBeamten, wie es Herr Fritzen ist, sind die Stcll-
vrrtretungstosten sehr irrelevant, gegenüber der Kraft, die wir durch feine Abwesenheitvon hier
verlieren.

Meine Herren! Ich schließe hiermit die Diskussion über diesen Punkt. Ich bringe
»nnmehr den ß- 10 zur Abstimmung, wie er hier vorgeschlagenist, mit Ausnahme des alir»«», 3.
Ich bitte diejenigen, die dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der H. 10 ist in der vorliegenden Fassung eiustimmig angenommen und bitte ich den
Herrn Referenten mit H. N fortzufahren.

Referent Abgeordneter Eourth:

Urlaub.

Der Landes-Direktor darf sich außerdienstlichauf die Dauer von 8 Tagen von feinem
Amtssitzeentfernen, mnß aber vor seiner Abreise dem Stellvertreter und, insofern die Abwesenheit
länger als 4 Tage dauern soll, auch dem Landtags-Marschall Nachricht geben.

Zu einer längeren Abwesenheitbedarf der Landes-Direktor eines Urlaubes, welcher bis
zur Dauer vou 6 Wochen von dem Landtags-Marschall und darüber hinaus von dem Provinzial-
Verwaltungsrathe zu ertheilen ist.

Die Beurlaubung der übrigen provinzialständischenBeamten bis zu 6 Wochen steht,
insoweit diese Befugnis; nicht durch die für einzelne Verwaltungszweige oder Anstalten erlassenen
Reglements dein leitenden Direktor überwiesen ist, dem Landes-Direktor zu.

Sind Nertretnngskosten unvermeidlich oder soll der Urlaub eiucs Beamten 6 Wochen
übersteigen,so ist die Entscheidungdes Provinzial-Verwaltungsrathcs erforderlich."

Gegen diesen Paragraphen hat der Ausschuß nichts zu erinnern; er schließt sich den
bestehenden Bestimmungen an.
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Landtags-Marschall: Ist dagegen etwas zu bemerken? — Es ist nicht der Fall,
dann erkläre ich den Paragraphen in der vorliegendenFassung fttr genehmigt. Wir kommennun
zu §. 12. Der Herr Referent hat das Wort.

Referent Abgeordneter Courth:
„§. 12.

Gehalt und Gehalts-Zahlung.
Für die Besoldung der ständischenBeamten wird von dem Provinzial-Laudtage ein

Normal-Etat aufgestellt. Die Zahlung des Gehaltes erfolgt an die definitiv angestelltenBeamten
der vier ersten Klassen vierteljährlich im Voraus, an alle übrigen monatlich im Voraus."

Landtags-Marschall: Ist gegen die Fassung dieses Paragraphen etwas zu erinnern? —
Da dies nicht der Fall, erkläre ich den ß. 12 in der vorliegendenFassung für genehmigt. Ich
bitte den Herrn Referenten fortzufahren.

Referent Abgeordneter Eourth:
«8- 13-

Gnaden-Quartal.

Hinterläßt ein im Dienste verstorbener ständischer Beamter eine Wittwe oder eheliche
Nachkommen,so gebührt den Hinterbliebenen für das auf den Sterbcmouat folgende Vierteljahr
noch die volle Besoldung des Verstorbenen (Gnaden-Quartal).

Zur Besoldung im Sinne der vorstebenden Bestimmung gehören außer dem Gehalte auch
die sonstigen, dem Verstorbenen aus Provinzialmitteln gemährtenDicnsteinkünfte,so weit dieselben
nicht als Vergütung für baare Auslagen zu betrachten sind.

An wen die Zahlung des Gnaden-Quartals zu leisten ist, bestimmt die vorgesetzte
Dienstbehörde.

Die Gewährung des Gnaden-Quartals kann in Ermangelung der vorstehenderwähnten
Hinterbliebenen mit Genehmigung des Provinzial-Verwaltungsrathes auch dann stattfinden, wenn
der Verstorbene Eltern, Geschwister, Geschwisterkinder oder Pflegekinder, deren Ernährer er war,
in Bedürftigkeit hinterläßt.

Das Gnaden-Quartal taun nicht Gegenstand der Beschlagnahmesein."
Es schließt sich dies lediglich an die Bestimmungen des Staates über das Gnaden-

Quartal an.
«audtags-Marschall: Ist gegen die Fassungdieses Paragraphen etwas zu erinnern? —

Da dies nicht der Fall ist, so erkläre ich den §.13 in der vorliegenden Fassung für geuehmigt.
Der Herr Referent hat das Wort.

Referent Abgeordneter Eourth:
„8- 14-

Dienstwohnung.

Ist mit der Stelle eine Dienstwohnung verbunden, so verbleibt diese Wohnung der
HinterbliebenenWittwe noch drei fernere Monate nach Ablauf des Sterbcmonats.

Hinterläßt der Beamte keine Wittwe, so ist denjenigen, auf welche feiu Nachlaß übergeht,
eine vom Todestage an zu rechnende dreißigtägige Frist zur Räumung der Dienstwohnung zu
gewahren. Arbeitszimmer, fowie sonstige für den amtlichen Gebrauch bestimmte Lokalitäten, müssen
in jedem Falle sofort geräumt werden.
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Für die Unterhaltung der Dienstwohnung ist das von dem Provinzial-Verwaltungsrathe
erlasseneReglement maßgebend."

Auch hier hat der Ausschuß nichts zu erinnern gefunden.
Landtags-Marschall: Wenn kein Widerspruch erfolgt, so erkläre ich den Paragraphen

in der vorliegenden Fassung für genehmigt. Ich tonstatire, daß kein Widerspruch erfolgt; der
§.14 ist einstimmig angenommen. Ich bitte den Herrn Referenten fortzufahren.

Referent Abgeordneter Courth:
„§. 15.

Versetzung der Beamten.
Jeder prouinzialständischeBeamte muß sich die Versetzungiu ein anderes ständisches Amt

derselben Dienstklasse mit gleicherBerufsbildung und demselben Diensteinkommenunter Vergütung
der reglementsmäßigen Umzugskostengefallen lafsen.

Als eine Verkürzung im Einkommen ist es nicht anzusehen/ wenn die Gelegenheit zur
Verwaltung von Nebenämtern einzogen wird, oder die Ortszulage, oder der Bezug der für
Dienstunkostenbesonders ausgesetzten Einnahmen mit diesen Unkosten fortfällt, oder endlich an Stelle
der Dienstwohnung und sonstigen Emolumente die dafür im Etat vorgeseheneGeldentschädigung
gewährt wird."

Zu diefem Paragraphen ist im Ausschüsse nichts zu erinnern gewesen.
Landtags-Marsch all: Ist gegen die Fassung dieses Paragraphen etwas zu erinnern? —

Da dies nicht der Fall ist, so erkläre ich den H. 15 in der vorliegenden Fassung für genehmigt.
Der Herr Referent hat das Wort zu §. 16.

Referent Abgeordneter Courth:
„8- 16.

Dienstreisen und die dafür zu gewahrende Entschädigung. Umzugskosten.
Die Diäten und Reisekosten-Vergütungder Beamten der prouinzialständischenVerwaltung

erfolgt nach den von dein Provinzial-Landtagc erlassenen dcsfallsigen reglementarischenNestimmungen.
Ebenso wird die Vergütung von Umzugskostendurch besonderes Reglement geregelt.
Dem Provinzial-Landtage bleibt der Erlaß neuer Nestimmungen über die Vergütung der

Diäten und Reisekosten sowie der Umzugskosten,sowie das Recht vorbehalten, die bestehenden Sätze
für die Vergütung dieser Kosten generell oder hinsichtlich einzelner Beamten abzuändern."

Die betreffendenReglements werden noch zur Vorlage kommen; es ist der Vorbehalt
gemacht, daß durch de» Provinzial-Landtag die Bestimmungen geändert werden können.

Landtags- Marsch all: Ist gegen die Fassung des 8- 16 etwas zu erinnern? ^-
Da es nicht der Fall ist, so erkläre ich den Paragraphen in der vorliegenden Fassung für
genehmigt. Ich bitte den Herrn Referenten fortzufahren.

Referent Abgeordneter Courth:
»8- 1?.

Verfetzung in den Ruhestand und Gewährung des Ruhegehaltes.
Für die Versetzung eines ständischenBeamten in den Ruhestand, sowie die Höhe und

Zahlung des ihm gebührendenRuhegehaltes ist das Pensions-Reglement vom 24. November1881
und 16. Dezember 1882 maßgebend."

Der Paragraph ist selbstverständlich.



Landtags-Marschall: Gegen diesen Paragraphen ist wohl nichts zu bemerken.—
Ich erkläre den Paragraphen für genehmigt. Der Herr Referent hat das Wort.

> Referent Abgeordneter Courth:
„§. 18.

Fürsorge für die Hinterbliebenen der Beamten.
Die Fürsorge für die Hinterbliebenen der ständischen Beamten wird durch ein besonderes

Reglement geordnet."
Hiergegen war gleichfallsnichts zu erinnern.
Landtags- Marsch all: Erfolgt gegen diesen Paragraphen ein Widerspruch? —

Ich koustatire, daß dies nicht der Fall ist und erkläre dm §. 18 in der vorliegendenFassung
für geuehmigt. Der Herr Referent hat zu dem folgendenParagraphen das Wort.

Referent AbgeordneterCourth:
„s- 19.

Disziplinarverhältnih der Beamten.
Hinsichtlich der Dienstvergehender ständischenBeamten und deren Bestrafung findet das

Gesetz über die Dienstvergehender nicht richterlichen Beamten vom 21. Juli 1852 (G.-S. S. 465)
Anwendung.

Bis zur gesetzlichen anderweiten Regelung der Disziplinarbefugnisse der ständischen
Behörden bleibt die nach der Geschäfts-Instruktion für den Landes-Direktor, fowie den bestehenden
Reglements den ständischenBeamten auferlegte vertragsmäßige Verpflichtung sich für den Fall
der Verletzung ihrer Dienstpflichten die Festsetzungvon Geldbußen bis zu 30 Mark gefallen zu
lassen in Kraft."

Auch hiergegen war nichts zu erinnern. Es wird den Herren bekannt sein, daß durch
einen Beschluß des vorigen Landtags die Oberbeamten und der Direktor der Provinzial-Feuer-
Societät von der Verpflichtung ausgenommen worden sind, sich der Festsetzung einer Geldbuße
bis zu 30 M. vertraglich zu unterwerfen.

Landtags-Marsch all: Auch hiergegen ist wohl nichts zu erinnern? (Es wird nichts
bemerkt.) Ich erkläre den §. 19 in der vorliegenden Fassung für genehmigt.

Wir kommen nnnmehr zum letzten Paragraphen. Ich bitte den Herrn Referenten fort¬
zufahren.

Referent Abgeordneter Courth:
„8- 20.

Die vorstehenden Bestimmnngen treten für sämmtlicheprovinzialstündische Beamte mit
Ausnahme der Beamten der Provinzial-Feuer-Societät am 1. April 1884 in Kraft.

Für die Beamten der Prouiuzial-Feuer-Societät wird der Zeitpunkt der Geltung dieses
Reglements durch Beschluß des Provinzial-Landtages bestimmt, nnd bewendetes bis dahin bei
den jetzt geltenden Bestimmungen."

Bekanntlich sind die Verhältnisse der Beamten der Provinzial - Feuer - Societät durch
Allerhöchst bestätigtesReglementgeregelt. Es bedarf daher zuerst einer Abänderuugdes Reglements,
ehe die Bestimmungen auf sie zur Anwendung kommenkönnen.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteGraf von Spee hat das Wort.
Abgeordneter Graf von Spee: Meine Herren! Ich mochte darauf aufmerksammacheu,

daß mit Rücksicht darauf, daß ein neues Reglement bevorsteht, es wohl nothwendig wäre, gerade
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hier ain Schlüsse einen Vorbehalt zn »lachen und zu sagen: selbstredend werden noch die zu
erlassende,:Reglements, betreffenddie besonderenVerhältnisse der Beamten, hineingesetzt. Wenn
z. A., wie wir eben gehört haben, die Wahl des Direktors der Provinzial-Fener-Societät später
durch den Prouinzial - Landtag erfolgen sollte, so würde das durch das gegenwärtige Reglement
ausgeschlossensein, denn es heißt hier nur in §. 5: „Die Wahl beziehentlich Ernennung der
viovinzialständische»Veamteu erfolgt nach Maßgabe der bestehendenBestimmungen."

Die etwaigen Bestimmungen können aber nachher durch unsere Reglements abgeändert
werden. Also, meine Herren, ich glaube, wir müssen, ehe wir eine definitive Ncgelnng der
Sache haben, uns die Möglichkeit offen lassen, diejenigen Bestimmungen die wir noch treffe»,
auch in dieses Reglement hineinzupassen,oder ist vielleicht mit der Bemerkung: „»ach Maßgabe
der betreffendenBestimmungen" das, was ich in meiner Ausführung sagen wollte, gemeint?

Landtags-Marschall: Ich möchte doch bitten, die Fassnng so zu lassen, wie sie hier
steht. Ich glaube nicht, daß jetzt der Augenblick gekommen ist, um in dieser Beziehung Vorsorge
zu treffen. Aus dem letzte» Paragraphen des vorliegenden Reglements geht hervor, daß dasselbe
ein vom Landtag zn erlassendesReglement ist, welches also jeden Augenblick vom Landtag
abgeändert werden kann, so daß dieser sich selbst doch keinen Vorbehalt zu machen braucht.
Dagegen beruht die Wahl der oberen Beamten, und besonders was Herr Freiherr von Loü
angezogen nnd der Herr Graf Spee exemvlificirt hat, ans AllerhöchstgenehmigtemRegulativ;
dasselbe müßte zuerst abgeändert werden u»d dann würde auch dieses Reglement sich leicht
umändern lassen, ich glaube, daß es in diesen: Augenblick ziemlich irrelevant wäre, eine solche
Vorsorge zu treffen. Ich frage den Herrn Grafen von Spee, ob er in dem vorliegende»Falle den
Antrag aufrecht erhält?

Abgeordneter Graf von Spee: Ich ziehe nach dieser Erklärung meinen Antrag zurück.
Landtags-Marschall: Hiermit ist das ganze Reglement durchberathen und iu der

vom Ausschusse Ihnen vorgeschlagenenFassung zur Annahme gelangt. Wenn kein Widerspruch
erfolgt, so erkläre ich hiermit das ganze Reglement in der vom Ausschuß vorgeschlagenenFassung
für genehmigt.

Wenn ich in einzelnen Fällen auf die Anträge des Herrn von Grand-R» meine Erwiderung
habe eintreten lassen, uud wenu die Herren des Provinzial-Verwaltuugsraths uud andere Herren
sowie der Herr Referent nur darin auch beigetreteu sind, so »lochte ich doch voll meiner Seite
sagen, daß im Anfange der Ausführung«» des Herrn von Graud-Ny sehr viele Punkte augeregt
waren, die meine volle Sympathie hatte», besoilders was die Disziplmar-Verhältmsse betrifft uud
zweiteilS i» Netreff unserer gesetzlicheilVestimmnngen, nach welchen wir bei geschlossenen Thüren
verhandeln müssen, so daß oft falfche und entstellte Nachrichteil in die Oeffentlichkeitkommen.
Alle diefe Verhältnisse hat Herr von Grand-Ry zum Theil in sehr richtiger Weife angeregt.
Ich mußte seinen Irrthümern entgegentreten, aber seinen Anreguugen, welche er im Anfang
gegebeilhat, möchte ich doch bei Schluß der Diskufsiou meine Zustimmung ausspreche».

Meine Herren! Diese Angelegenheitist hiermit erledigt, wir würden uuu zn dem 2. Punkt
unserer Tagesordnung kommen.

Referat des I.Ausschusses, betreffend deu Entwurf zu einem Normal-
Etat für die Besoldung der vrouinzialständischen Beamten der Rheinprovinz.
Referent ist der Herr AbgeordneteEourth.

Referent Abgeordneter Eourth: „Meine Herren! Sie werden die Motive gelesenhabe».
Bisher regelten sich die Gehälter der Beamten nach dem Etat. Sir mnßten also, um aufzurücken,
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entweder den Tod ihres Vorderniainies erleben, oder aber ihre etatsmäßige Besoldn»«,niußte in,
Etat erhöht werden. Es ist in den Motiven darauf hingewiesen, daß dies zn vielen Anträgen
führt, die sehr unliebsam für den Petenten und auch für den betreffenden Vorgesetztensind,
welcher den Antrag zu begutachtenhat. Es ist nnn mißlich um die Beamten bestellt, da viele
junge Kräfte in die Verwaltung eingetreten sind, weßhalb dieselben bei dein gegenwärtigenStand
der Dinge, wenn nicht eben für sie speziell in den Etat eine höhere Gehaltsstufe eingestelltwird,
in absehbarer Zeit zu keiner Erhöhung kommen. Es entsprichtdaher dieser Sachlage, daß nun¬
mehr ein Rormal-Etnt vorgelegt wird, nach welchen: gemäß dem Dienstalter innerhalb der einzelnen
Gehaltsklassen, für welche ein Maximal- und Minimalgchalt festgesetzt ist, aufgerückt werden soll.
Dies ist gewiß geeignet, die Dienstfrendigkeitder Beamten zu erhöhen, dieselben wissen dann, daß
sie mit dem Alter, wo in der Regel ihre Bedürfnissegrößer werden, aufsteigenund daß sie feste
Rechnung auf die Mchr-Eiunahme machen könne,:, während sie sonst immer ans SuupMen
angewiesensind. Es ist allerdings eine Modifikation beigefügt, wie Sie gelesen haben werden,
nämlich, daß das Aufrückennur dann stattfinden soll, wenn der betreffendeBeamte sich gut und
trcn geführt hat. Sie werden gleich hören, daß dieser Pnnkt im Ausschuß auch besprochen
worden ist, daß man aber geglaubt hat, nicht daran rütteln zn sollen, namentlichin der Rücksicht,
welche heute wiederholt zur Sprache gekommen ist, daß die Regelung der Disziplinar-Verhiiltnisje
der provinzilllständischenBeamten noch aussteht. Wenn Sie gestatten, null ich das Referat des
Ausschusses verlesen.

„Der I. Ausschußerachtet, nach Anhörung eines Vortrages des Landes-Direktors, daß
es zweckmäßig sei, die Besoldungen der provinzialständischenBeamten nach einem einheitlichen
System zu ordnen, daß es auch zur Erhaltung der Frcndigkeit im Dienste nnd andererseits zur
Vermeidung von fortwährenden Anträgen auf Gehaltserhöhung geboten erscheine,mit Rücksicht
darauf, daß meist jüngere Beamte angestellt seien und deshalb eiu Aufrücken in erledigte höher
normirte Stelleil sich nur langsam vollziehe,eine allmählicheAufbesserung des Gehalts nach dem
Dirnstnlter stattfinden zu lassen."

Landtags-Mnrschall: Meine Herren! Nachdem wir die allgemeinen Bemerkungendes
Referats gehört haben, werde ich zunächst eine General-Diskussion des hier vorliegendenNormal-
Etats in seinen Motiven und Ausführungen eröffnen. Der Herr Abgeordnete Graf von Hoensbroech
hat das Wort.

AbgeordneterGraf von Hoensbroech: Ich stelle den Antrag, den Entwurf einfach zu
«erlesen und ihn dann on dluc anzunehmen.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Es ist der Antrag gestellt worden, den Entwurf
zu verlesen und dann ou Kloo anznnehmen. Sind Sie damit einverstanden? — Ich konstatire,
daß kein Widerspruch erfolgt und bitte den Herrn Referenten den Entwurf und das dazu gehörige
Referat zu verlesen. Der Herr AbgeordneteWolters hat das Wort.

Abgeordneter Wolters: Ich glaube, »reine Herren, die Verlesung des Entwurfs ist
wohl nicht nothwendig, es sind im I. Ausschusse ja sehr viele Herren anwesendgewesenund wir
sind wohl alle damit bekannt.

Landtags-Marsch all: Meine Herren! Wenn Sie damit einverstanden sind, bitte
ich den Herrn Referenten nur das Referat zu verlesen.

Referent Abgeordneter Courth: „Zu s- 1 Absatz 3 und 4 regte der Referent an, ob
l'2 sich nicht empfehle, die Aus»ahme näher zu präzisiren und anstatt deren Festsetzungden,
Provinzial-Verwattungsrathe anheimzuaeben, solche an bestimmteVoraussetzungen— etwa eine
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erlittene Disziplinarstrafe — zn binden. In der hierüber entstandenenDiskussion wnroe geltend
gemacht, daß es überaus schwierig sei, die Tüchtigkeit und Würdigkeit eines Beamten durch
bestimmte Kriterien zu kennzeichnen; daß es mich angemessen und mit Rücksicht auf die mangelnde
Disziplinarbefngnisi geboten erscheine,in dieser Beziehung dem Provinzial-Vcrwaltnngsrathe die
Festsetzung zu überlassen, besonders mit Rücksicht darauf, daß iu jedem einzelnenFalle der Rekurs
an den Prouinzial-Laudtag offeil stehe.

Der Ausschuß beschloß demnach,in dieser Beziehung eiue Aenderuug nicht vorzuschlagen.
Der Refereut machte sodann zu iüino«, 4 aufmerksam, daß nach der hierin bezogeneu

Tabelle bei den Laudcsräthen, Landesbanräthen und dein Direktor der Prouinzial-Hülfskassesowie
dem stellvertretendenDirektor der Prouinzial-Hülfskasse,ferner bei den Direktoren der Provinzial-
Irrenaustalten und dem Direktor der Provinzial - Hebammenanstalt, ein Aufrücken nach dem
Dienstalter nicht stattfinden solle; es erscheine ihm der Erwägnng werth, ob diese Beamten nicht
auch berücksichtigt werden sollten.

Es entspann sich hierüber eine lebhafteDiskussion. Der Abgeordnete Henser befürwortete,
bei den (Behältern dieser Beamten lediglich den Etat maßgebend bleiben zu lassen; es sei zn
schwierig, hierbei ein festes Aufrückeninnerhalb eines Minimal- lind Maximalgehaltes zn regeln,
sodann liege bezüglich dieser wenigen, ziemlich hoch dotirteu Beamteu ein Bedürfniß hierzu nicht
vor. Andererseits wurde betont, daß gerade hier ein Aufrückenin eine höhere Stelle bei den
Altersverhältnisien der setzigen Inhaber dieser Stellen gar nicht abzusehenund daher zu befürchten
sei, daß im Falle einer Vakanz geeignete Bewerber fehlten.

Der Landtags-Marschall, Fürst zu Wied, welcher sich an den Arbeiten des Ausschusses
bctheiligte, machte geltend, daß die Stellung der betreffenden Beamten dadurch eine ganz besondere
sei, daß sie auf Mt gewählt seien. Er wolle indessen die Frage noch einmal iu den, Provinzial-
Bcrwaltungsrathe zur Sprache bringen.

In der darauf folgenden Sitzung des Ausschussestheilte der VorsitzendeViee-Marschall
Freiherr von Solemacher mit, daß der Verwaltungsrath beschlossen habe, die angeregte Frage
näher zn prüfen und daß derselbedem nächsten Landtage eine diesbezügliche Vorlage machen werde.
Der Provinzial-Verwllltungsrath werde sich noch über das Prinzip schlüssig zu mache» haben;
falls derselbe einem Aufrücken der betreffendenBeamten nach dem Dicnstalter znstimme, komme
es darauf an, eine angemessene Skala vorzuschlageu,was sich als schwierigerweise.

Der Ausschuß beschloß hiernachvorzuschlage»:
iu der zu dem Entwürfe gehörigen Tabelle, uä I. Beamte der Eentralstelle und der
Pruvinzial-Hülfstasse und -ick II. I und 2

in die Kolonne der Bemerkungen anstatt:
„Aufrückenwird von Fall zu Fall durch den Etat bestimmt"

zu setzen:
„Die Entscheidung bezüglich dieser Beamten wird dem nächstenProvinzial-Lcmdtage
vorbehalten."

Dementsprechendbeschloß der Ausschuß weiter, vorzuschlagen:
>. daß der Absatz 2 des §. 2 zu streiche», und dem Absatz 1 folgender Zusatz gegeben

werden solle:
„Die beigefügte Tabelle gibt die Summe an, um welche ein Aufrückenin eine

höhere Gehaltsstufe in der Regel von 2 zu 2 Jahren stattfindet."
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2. daß der Absatz 1 des H. 3 gestrichen, und der Absatz 2 — alsdann der einzige Inhalt
des §. 3 — folgende Fassung erhalten soll:

„Der Landcs-Direktor bestimmt nach Maßgabe des Normal-Etats den Zeitpunkt,
von welchem ab die Gehaltserhöhung beginnt."

Demnach beantragt der I. Ausschuß:
„Der hohe Prouinzial-Landtag wolle dem Entwürfe mit den beantragten Abänderungen
die Genehmigung ertheilen."

llandtags-Marfchall: Ich eröffne über diese Vorlage die Diskussion. Es wünscht
Niemand das Wort, so schließe ich die Diskussion nnd bringe den Antrag zur Abstimmung.
Ich bitte diejenigen, welche gegen den Antrag des Ausschusses sind, sich zu erheben. (Es erhebt
sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmig angenommen.
Damit ist diese Vorlage erledigt.
Wir gehen weiter zu Punkt 3: Neferat des I. Ausschusses, betreffend Entwurf

zu einem Reglement, betreffend die Tagegelder und Reifckosten der provinzial-
stcindischcn Beamten der Rheinprovinz und Entwurf zu einem Reglement
über die den Beamten der Rheinprovinz zu gewährenden Umzugskosteu. Referent
ist der Herr AbgeordneteEonrth.

Referent Abgeordneter Lourth: Meiue Herren! Diese beiden Entwürfe fchließen sich
den Dienstklassenan, also dem Entwurf I, den Sie genehmigt haben. Materiell geben dieselben
diejenigen Bestimmungen wieder, welche für die Staatsbeamten gelten. Es ist vielleicht nur zu
bemerken, daß man hier im §. 2 die Tagegelder auf die Hälfte herabgesetzt hat, für den Fall
ucimlich, daß die Reife an einein Tage von dem Wohnorte hin und zurück gemachtwird. Das
ist eine Beschränkungder Diäten gegenüber dem, was das Staatsgesetz normirt. Sodann, was
die Umzugsgelderanlangt, so ist in dein Entwürfe den unverheirathetenBeamten ^ der Umzugs-
tosten festgestellt, während dieselbennach dem Staatsgesetz die Hälfte erhalten.

Landtllgs-Marschllll: Der Herr Abgeordnete Freiherr von Fürstenberg-Gimborn
hat das Wort.

Abgeordneter Freiherr von Fürstenberg-Gimborn: Meine Herren! Ich stelle den
Antrag auf sn blno-Annahme des Eutwurfs.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgcordueteFreiherr vou Eynatten hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr von Eynatten: Ich bin gegen die en dloo-Annahmc, indem ich

eine Bemerkung zu machen habe.
Landtags-Marschall: Meine Herren! Es erfolgt Widerspruch gegen die «^ Kloo-

Annahme. Wir treten daher in die Behandlung der einzelnen Paragraphen ein. Herr Abgeordneter
Freiherr von Eynatten hat das Wort.

Abgeordneter Freiherr von Eynatten: Meine Herren! Ich habe zn §. 2 eine
Bemerkung zn inachen. Meine Herren, es ist ja selbstredend,daß der Provinzial-Verwaltnngsrath
Gründe gehabt hat zn den hier vorgenommenenAenderungen und ich widerspreche dem nicht.
Ich mochte nur im Interesse der Sache darauf anfmertfam machen, ob die jetzige Fassung nicht
zu großen Unzuträglichteiten führt. Ich bitte Sie einmal mit mir zu rechnen. Wenn ein
Beamter an einem Tage eine Reife hin nnd znrück gemacht hat, fo erhält er 6 und 3 also
9 M. Das ist doch richtig? Das ist die Höhe der Diäten eines Negierungs-Sekretärs! Dagegen
spreche ich auch nicht. Es werden die Herrn Beamten selbst zu prüfen haben, ob ihnen dies
genügen dürfte. .^
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Aber mm bitte ich weiter zu rechnen. Wenn nun der Beamte 2 Tage reist, so erhält
er nach dem Wortlaute dieses Entwurfs: „zweimal 12 also 24 M., dazu 6 M. macht 30 M."
Diese Differenz finde ich doch zu groß, für einen Tag 9 und für 2 Tage 30 M. und ich meine,
daß das zu großen Unznträglichkeitenführen könnte. Wenn man z. N. mit diefem Tarife in der
Hand einen Beamten begleitet auf einer Reise von mittlerer Entfernung, beispielsweisenach
Koblenz. Ich will einmal annehmen, der Beamte kommt Mittags an, er macht den Nachmittag
seine Geschäfte ab nnd kann alsdann event, mit dem Nachtzuge noch zurückfahren; — dann
bekommter 9 M. Wenn er sich aber entschließt,sich den Abend in Koblenz ins Bett zu legen
und den andern Morgen erst zu fahren, dann bekommter 30 M. Ich meine dadurch wäre doch
der gewissenhafteste Beamte verleitet, letzteres vorzuziehenund somit 30 M. zn liquidiren.

Landtags-Marsch all: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter Eourth: Meine Herren! Ich habe mich anfänglich auch an dies,er

Bestimmnng gestoßenund mein Bedenken im Ausschüssezur Sprache gebracht. Dieselbe erschien
nur etwas kleinlich. Es ist mir aber von Seiten der Verwaltung mitgetheilt worden, daß es
dringend wünschenswert!)sei, in der Hinsicht eine Beschränkung eintreten zu lassen. Ich denke,
gewissenhafteBeamte werden es nicht von der Höhe der Diäten abhängig machen, ob sie noch
eine Nacht ausbleiben. Die Beamten haben immerhin noch einen gewissen Verdienst an den
Reisekosten, welche pro Kilometer berechnet werden; da läßt sich doch mit dein vorgeschlagenen
Satze auskommen. Auf der anderen Seite follen die Beamten kein Geschäft bei den
Reisen »rächen.

Landtags-Mar schall: Freiherr von Solemacher hat das Wort.
Vice-Landtags-MarschallFreiherr von Solemacher-Antweilcr: Ich kann nur meinem

tiefgefühlten Bedauern Ausdruck geben, daß der Herr Freiherr von Ermatten diesem seinem
Bedenkennicht schon im AusschusseAusdruckgegeben hat. Es würde dort unter Beihülfe des
Landes-Direktorsein Leichtes gewesensein, dasselbe zu erledigen. Zu einer Behandlung im Plenum
ist eine derartige Detailfrage kanm geeignet. Sind die Herren aber der Ansicht, daß das Bedenken
des Herrn von Eynatten so schwerwiegend sei, so würde ich den Antrag stellen, diese Sache als
nicht gehörig vorbereitet noch einmal an den Ausschußzu verweisen und an den Herrn Ober-
Präsidenten die Bitte um Verlängerung des Landtags zu richten.

Landtags-Marschall: Herr Freiherr von Eynatten hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr von Eynatten: Ich muß den, Herrn Vorredner entgegnen, daß

— wenn ich meine Bemerkungennicht bereits im Ausschusse vorgebracht habe — dies doch wohl
zu entschuldigensein dürfte. Da in den: I. Ausschusse,welchen: ich angehöre, bekanntlich viele
und schwerwiegende Sachen verhandelt werden und hier für's Plenum circa 150 Nummern zur
Erledigung stehen, worüber man doch vorher orientirt sein soll, so kann es doch jedem sehr leicht
vassiren, auf den ersten Blick resp, bei der ersten Prüfung einer Sache etwas zu übersehen.
Uebrigens steht nur jedenfalls das Recht zu, jede Bemerkung hier im Hause zur Sprache zu
bringen! Dasselbe werde ich mir von Niemanden nehmen lassen und überhanvt stets eingedenk
bleiben, daß ich hinsichtlich der Ausübung meines Mandates nur meinen Wählern gegenüber ver¬
antwortlich bin.

Landtags-Marschall: Herr Freiherr von Solemacher hat das Wort.
Vice-Landtags-MarschallFreiherr von Solemacher-Antweiler: Ich habe dem Herrn

von Eynatten das Recht, die Sache hier zur Sprache zu bringen, in keiner Weise bestritten, ihm
auch nicht den geringsten Vorwurf daraus gemacht, daß er dieselbe im Ausschussenicht zur
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Sprache gebracht hat. Ich habe nur mein Bedauern ausgedrücktund gesagt, weun wir die Sache
hier erörtern wollen, so müssen wir dieselbe vorher noch einmal dem Ausschusse übergeben.

Landtags-Marschall: Herr Freiherr von Loö hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr Felix von Loö: Ich erkenne an, daß es kein sehr wichtiger

Punkt ist, der hier in Frage steht, aber dein Bedauern des Herrn Abgeordnetenvon Solemacher
gegenüber, daß die Sache hier zur Sprache gebracht ist, kaun ich nur bedauern, daß er überhaupt
hier eine derartige Bemerkung gemachthat. Es kann sehr wohl der Fall eintreten, daß, selbst
wenn die Sache im Ausschüsse reiflich durchberatheu ist, uns hinterher doch noch etwas besseres
einfällt. Ich möchte hier in der Versammlung ausdrücklich Verwahrung dagegen einlegen, daß
hier eine derartige Bemerkung gemachtwird. Znr Sache möchte ich allerdings das Bedenkendes
Herrn von Eunatten nicht für ganz unbegründet halten. Könnte nicht namentlich eine Entfernuug
bestimmt werden, nach der sich die Gebühren berechnen. Ich möchte den Herrn Referenten in
dieser Hinsicht intrrpelliren.

Landtags-Marschall: Herr Freiherr von Solemacher hat das Wort.
Nice-Landtags-Marschall Freiherr von Solemacher-Antw eiler: Ich weiß wirklich

nicht, ob ich das Unglück hatte, mich so nndeutlich auszusprecheu. Der stenographische Bericht
wird es ja ergeben. Ich habe es nicht bedauert, daß die Angelegenheithier zur Sprache gebracht
wurde, sondern blos bedauert, daß sie nicht schon im Ausschüsse zur Sprache gebrachtworden ist;
das ist der große Unterschied.

Landtllgs-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent AbgeordneterCourth: Auskommenkann der Beamte ganz gewiß, auch wenn

er weitere Entfernnngcu zurückzulegen hat. Ich habe fchon erwähnt, daß er an den Sätzen pro Km
übrig hält; er brancht nicht so viel an die Eisenbahn zu zahlen, als er erhält. Wenn die Ver¬
waltung, welche den Verhältnissen näher steht, eine solche Beschränkn!!«, für geboten erachtet, so
glaube ich, daß es angemessen ist, dieselbe zu acceptireu.

Landtags-Marschall: Herr Abgeordueter Wunderlich hat das Wort.
Abgeordneter Wunderlich: Meine Herren! Wenn wir uns auf die Pietät uud die

Gewissenhaftigkeitder einzelnen Beamten verlassen wollen, dann sind wir verlassengenng; denn
m Geldsachen,meine Herren, hört die Gemüthlichkeitans. (Heiterkeit.)

Ich finde ganz entschiedendas Bedenkendes Herrn von Eynatten gerechtfertigt; denn
es ist ein großes Mißverhältniß in den Gebührensätzen, namentlich wenn wir den beispielsweise
angeführten Fall, einer Reife nach Koblenz, annehmen; ich möchte doch daranf aufmerksammachen,
bah das wohl zu BedenkenVeranlassung geben kann.

Landtags-Marschall: Herr Abgeordneter von Heister hat das Wort.
Abgeordneter von Heister: Meine Herren! Der Verwaltungsrath hat sich bewogen

gefühlt, diefe Aenderung eintreten zu lassen, weil ein großer Theil dieser Reisen minimaler Natur
sind, so, daß sie in wenig Stunden, iuuerhalb eines Nachmittags absolvirt werden können. Von
diesen, Gesichtspunkteausgehend, hat der Provinzial-Verwaltungsrath im Einverständnis?mit dem
Landes-Direktor geglaubt, daß es zweckmäßig sei, für eine so geringe Aufwendung von Zeit auch
nur verlMmhmähig kleinere Vergütungen zu zahlen, als dies bisher geschehen ist. Das ist der
Grund, weshalb hier die Hälfte des früheren Satzes vorgefchlagenwird. Dann erkenne ich an,
-^ worauf Herr von Eynatten in seiner Berechnung mit Recht hingewiesen hat - - daß die
Differenz etwas groß geworden ist. Aber ich glaube, daß das Bedenkendoch nicht so groß ist,
um die Sache hier in diesem Augenblickabändern zn müssen. Ich bitte zu beachten, daß der
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Beamte doch nur da»» 2 Tage brauche» kauu, wenil er iveiügsteilsannähernd auch durch seine
Geschäftedazu berechtigtist. Allerdings kann es vorkommen, daß ein Beamter ein Gefchäft,
für welcheser 2 Tage berechnet, auch in einein Tage hätte absoluiren können; man muß mir
nicht vergessen, daß wenn derselbe über Nacht bleibt, er auch gewisse Auslagen hat, und diese
sind doch nicht so unbedeutend, daß das Mißverhältnis; so groß bleibt, wie es auf den ersten
Blick erscheint. Er muß zu Abend essen, Logis bezahlen und frühstücken; das sind Ausgaben,
die unter allen Umständen von den reicher bemessenenDiäten, die ihm zu gute kämm, den größteil
Theil absorbiren würden. In der Praxis halte ich es für nicht gefährlich und sogar für nützlich,
daß für kurze Reisen weniger bezahlt wird, und ich glaube, daß in diesem Augenblicke darüber
hinweggegangenwerden kann, bis Erfahrungen, die wir etwa machen werde«, dazu führen, in
der Sache einen neuen Vorschlag bei dem Landtage einzubringen.

Landtags-Marfchall: Herr Abgeordneter Freiherr von Ermatten hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr von Evnatten: Ich habe nur auf die Differenzder (Gebührensätze

für die eintägige Reife im (Gegensatze zn einer solchen von mehreren Tagen anfmerksam machen
wollen und nicht ahnen können, daß diese Sache sich so weit ausdehnen würde. — Ich »niß
zugeben, daß für die Reisen kleinerer Strecken die Bemerkungen des .Herrn Vorredners ganz
richtig sind; bei Reisen von mittlerer Entfernung treten jedoch die Fälle ein, in denen den:
Beamten eine — oben von mir angedeutete — Versuchungnahe gelegt wird. — Meines Wissens
hat nun der Herr Landcs-Direttor ans die Reisen und Reiseliquidatwnen der Herreu Beamten
sehr großen Einfluß. Hierauf basircnd, wäre mein Vorschlag, den gedachtenParagraphen fallen
zu lassen uud deu Verwaltungsrath zn erfucben, dem Lnndes-Direktor genau Direktive zu gebeu,
wie die betreffenden Berechnungen zn handhaben feien. — Derselbe kann zum Beispiel bei
Gelegenheit einer Reise den Beamten veranlassen, gleichzeitig einen andern — in der Rühe
belegenen — Ort zu besuchen, um die etwa dort zu erledigenden Geschäftebei dieser Reise gleichfalls
zu erledigen. — Nach dieser Anregung der Sache überlasseich es übrigens der Verwaltung nach
ihrem Gutdünken den betreffendenParagraphen zu fassen und wenn dieselbe erklärt, mit dem
vorliegenden Wortlaute anskommcnzu köuuen, so verzichte ich darauf, irgend einen abändernden
Antrag zu stellen.

Landtags- Marsch all: Herr Freiherr von Eynatten verzichtet darauf einen Gegen¬
antrag zu stellen. Herr Abgeordneter Brockhoff hat das Wort.

Abgeordneter Nrockhoff: Ich möchte beantragen, den Paragraphen zu streichen,dann
fällt alles andere weg.

Landtag 5-Marsch all: Ich möchte erwidern, daß es große Bedenken hat, diesen
Paragraphen einfach zu streichen. Ich glaube, auf eiue Kategorie von Beamten hinweisen zu
müssen, welche die größte Zahl der Reisen macht; das sind die Straßenbau-Beamten, welche in
ihrem Bezirk viele kleine Reifen zu machen haben. Ich kann versichern, daß durch diese
Bestinlmung viele tauscud Mark im Jahre für unsere Verwaltung erspart werden, ohne daß den
Herren daraus ein Schaden erwächst. Ich will Niemanden zn nahe treten; den Herren wird
entschiedendas bezahlt, was sie ausgeben nnd eher noch etwas mehr, und sie haben in allen
Theilen ihr volles Genüge. Wir haben Erfahrungen gefmnmclt, daß in den Fällen, wo die
Reisen der Beamten nicht über einen Tag oder einen halben Tag hinaus gehen, dir Sätze zu
hoch sind und daß durch diese Herabsetzung eine bedeutendeErsparniß für unsere Verwaltung
gemacht wird, ohne daß wir den Beamten zn nahe treten; deswegen unser Vorschlag. Ich frage
den Herrn Vrockhoff, ob er seinen Antrag aufrecht erhält.
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Abgeordneter Brocthoff: Ich ziehe meinen Antrag zurück.
Landtags-Marsch all: Der Herr Abgeordnete Wolters hat das Wort.
Abgeordneter Wolters: Ich „lochte beantragen, den Entwurf on dluu nnznnehme».
Landtags- Marsch all: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter Eourth: Ich habe gegen dir un d1^>-Unnahme nichts einzuwenden.
Land tags-Marsch all: Es ist ein Antrag auf c>n dloo-Annahme eingelaufeu. Ich

frage, ob etiuas dagegen zu eriuncru ist. Ich tonstatire, daß teiil Widerfprnch erfolgt nud erkläre
deu Entivlirf, >vie er vom Ausschuß vorgelegt ist, für on t.,1oe geuehnngt, Meine Herren, nur
haben ansier diesen: Referat, was eben «erhandelt ist, über die Tagegelder uud Reisetoste» der
Beamte» auch noch den Entwnrf zn dein Reglement über die, den Beamten der Rheinprovinz
zu gewährenden Umzugstosten. Der Herr Referent hat das Wort.

Referent Abgeordneter Eourth: Ich hatte fchon iu meinem einleitenden Vortrage die
betreffenden Bestimmungen heruorgehoben, nach welchen die nnverheiratheten Beamten etions
schlechter bedacht sind, als die verheiratheten.

Landtags-Marschall: Wünscht noch Icmand das Wort, oder ist dieser Entwurf fchon
implioitL mit der »>il dl(i<.!-Annahme angenommen? (Zustimmung.)

Wir kommen zum Pnntt 4 der Tagesordnung: Referat des I. Ansfchufses,
betreffend den Entwurf eines Reglements, betreffend die Fürsorge für die
Wittwen und Waise» der provinzialständischen Beamte» der Rheiuprouinz.
Referent ist der Herr Abgeordnete Eourth.

Referent Abgeordneter Eonrth: Meine Herren! Die Vorgeschichte dieses Entwurfs finde»
Sie in den Motiven. Im vorige» außerordentlichen Landtage war fchon ein Gesetzentwurf
bezüglich der Fürsorge für die Wittwen n»d Waisen der provinzialständische» Beamten vorgelegt
worden. Hierin waren Seitens der Beamten gar leine Beiträge vorgesehen. Wenn ich mich
recht entsinne, war die Snmme, die ans Provinz in lmitteln zur Dnrchführnng des damals vor-
gelegten Reglements erforderlich gewesen sein würde, auf p. ;), 90 000 M. jährlich berechnet
worden. Diefe Summe erschien dem Landtage zn hoch; mich hielt er es für unbillig, daß die
Beamten selbst zu keine» Beiträgeil herangezogen werden sollten. Derselbe gab daher dein Provmzial-
Berwaltuugsrath auf, bei der Abfafsuug eiues neuen Entwurfes von der Beitragspflicht der Beamten
auszugehen. Das ist uuu geschehen. Die Beiträge der Beamten stufen sich nach der Höhe der
Gehälter resp. Pensionen ab. Nach tz. 13 betragen dieselben I "/«, t'/2"/° bis 2°/«; die Bezüge
über 9000 M. resp. 5000 M. sind nicht beitragspflichtig. Die letztere Bestimmnng findet sich
auch in den Gesetzen, welche das Reich nnd Preußen betreffen, während i» diesen beiden Gesetzen
im übrige» ohne Unterschied die Beiträge der Beamte» ans 3°/° des Getzalts refp. der Pensio»
festgesetzt si»d, sodah in dieser Beziehung eine wesentliche Erleichterung hinsichtlich unserer Beamten
ins Auge gefaßt ist.

Die Tragweite dieser Sache ist approximativ berechnet. Meine Herren, aber es wird
d» gehen, wie bei jedem Anschlag; er kann eben nnr annnhenid sei», besonders hier, wo festes,
statistisches Material nicht vorliegt. Man hat ansznrechneu verflicht, wie viel Prozent der Gehälter
wohl die Pensionssunuue betragen werde; man hat namentlich dabei hingewiesen auf die Aller¬
höchste Kabiuetsordre vom 26. Januar 1857, wodurch deu Wittwen von Strahen-Auffehern ein
Funds gewährt wurde» ist, ans dessen Zinse» dieselben unterstützt werden sollen. Da dieser Fonds
seit 1857 fungirt, hat man n»ge»ommen, daß derselbe zu eiuem Beharruugsznstande gekommen
s" und hiernach ermittelt, daß die Wittwen- und Waisen-Unterstützung der Ehnnssee-Aufseher
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unter Anwendung der Nestinnnungcn des Reglements 7,18°/« der pensionsfähigen (Behälter
betragen würde, welcherProzentsatz im Allgemeinen, unter Berücksichtigung der Verhältnisse der
übrigen provinzialständifchenBeamten, eher zu hoch als zu niedrig gegriffen sei. Es wird sich
in der Folge heransstcllen, ob diese Nechnuugzutrifft. Vorläufig sind in Aussicht genommen als
jährlicher Beitrag von Seiten der Provinz 2°/o der gcsammten Gehälter und Peusiouen, d. h.
10 926 M. Es soll hieraus eiu besondererFonds gebildet werden, der für sich zu verzinsen ist.
Der Fonds für die Wittwen der Chaussee-Aufsehersoll für sich bestehen bleiben. In den Motiven
ist gesagt, daß die Provinz in den ersten Jahren nicht uur uichts zu zahleu habe, sondern daß
der Fonds sich durch die von der Proviuz zu zahlenden Beiträge ansammele, und daß dadurch
ein schöner Stock gebildet werde. Erst in späteren Jahren, wenn einmal der Veharrnngszustand
eingetreten ist, läßt sich die Tragweite genau übersehen. Auf alle Fälle werden wir nicht zurück¬
bleiben köunen, wo die übrigen Provinzen, überhaupt die größeren Kommunal-Verbändc,bereits
solche Fürsorge getroffeu haben. Auch unsere Aufgabe muß es seiu, diese Vortheile deu Wittwen
und Waisen unserer Beamten zu schaffeu.

^andtags-Marschall: Meine Herreu! Sie haben den Vortrag des Herrn Referenten
gehört. Ich eröffne die General-Diskussion. Herr Abgeordneter Seul hat das Wort.

AbgeordneterSeul: Meine Herren! Vs ist gewiß sehr dankenswert!), daß durch diese
Vorlage die Augclegeuheit der Fürsorge für die Wittweu und Waisen der provinzialständischen
Beamten fest geordnet und geregelt wird, und daß diese Beamten dadurch auch mit den Staats¬
und Neichsbeamtenans eine Stufe gestellt werden. Ich wollte nur eine kurze Bemerkung zu dem
Entwurf machen, nämlich die, daß die Pensionssätzc, wie sie für die Wittwen und Waisen nach
dem Entwurf in Uebereinstimmungmit dem Gesetz, welches in Preußen gilt, vorgesehen sind,
doch eigentlich sehr minimaler Natnr zu sein scheinen. Wenn Sie einmal berechnen, was die
Wittwen und Waisen bekommen, wenn der Mann 20 oder 30 Jahre in provmzialständischen
Diensten gewesen ist, so finden Sie, daß dies außerordentlich gering ist. Bei einem Gehalte von
2000 M. beträgt die Wittwen-Pension bei Beamten, die eine 10jährige Dienstzeit hinter sich
haben, nur 166^ M., nach einer 20jährigen Dienstzeit beträgt sie 278 M. uud erst dann,
wenn der Beamte 30 Dienstjahre hinter sich hat, beträgt die Pension 389 M., bei 40 Dienst-
jahreu aber 500 M. — Die Wittwe eines Beamten, der 4000 M. Gehalt bezogen hat und
10 Jahre in provmzialständischenDiensten gewesen ist, erhält 333 M.; bei 20 Iahreu 556 M-,
bei 30 Jahren 778 M. Das Maximal-Wittwengehalt von 1600 M. kann nur eine Beamten-
Wittwe beziehen, wenn ihr Mann 6500 M. uud 40 Dienstjahre hatte, also ein Fall, der bei
Miseren Subaltern-Beamten überhaupt uicht denkbar ist uud nicht vorkommenkann.

Die Waiscngeldcr sind ebenso äußerst niedrig. Eiu Beamter, der 2000 M. Gehalt hat,
erwirbt nach 10jährigem Dienst für ein Kind eine Iahrespension von 36 M., bei 20jährigem
Dienst 56 M. u. s. w., gewiß Beträge, welche für deu Uuterhalt und die Erziehung eines Kindes
absolut unzureichendsind.

Wenn ich gleichwohl, meine Herren, es unterlasse, schon jetzt den Antrag zu stellen,
diese Sätze zu erhöhen, so geschiehtdies, weil sich ein solcherAntrag nach seiner finanziellenSeite
hin überhaupt zur Zeit gar nicht übersehen läßt. Ich möchte aber eine Anregung zu einem
anderen Gedanken geben, nämlich ob es nicht vielleicht neben dieser Einrichtung sich empfehlen
dürfte, daß die Prouinz durch Verträge mit guten Lebens-Vcrsicherungsanstaltenden Beamten
die Möglichkeitgewähre, gegen geringe Prämien und unter günstigen Bedingungen auch eine
Lebensversicherungzu nehmen. Es ist das ein Vorgehen, welches z. B. bei der Neichs-Post-
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Verwaltung großen und guten Erfolg gehabt hat. Die Ncichs-Postverwaltung hat bekanntlich
mit bedeutende» Lcbens-VersichernngsanstaltenVertrage geschlossen und dadurch in bester und
vortheilhaftestcrWeise für die Hinterbliebenen ihrer Beamten Fürsorge getroffen.

Ich glaube, wenn dieser Gedanke von dem Prouinzial-Verwaltnngsrath anfgenommen
würde und weitere Schritte zu seiner Ausführung geschähen,daß dies für die Beamten der
vrovinzi «Isländischen Verwaltung von großem Nutzen sein würde.

Landtags-Marsch all! Zunächst möchte ich dem Herrn Vorredner erwidern, daß wir
mich bisher in den meisten Fällen nach dem Tode eines Beamten für Wittwen und Waiscu zu
sorgeu hatten und daß nach diesen Erfahrungen, ohne die Zahlen im mindesten angreifen zu
wolleu, welche Herr Seul soeben angeführt hat, ich doch glaube, daß sich das faktische Verhältniß
viel besser stellen wird. Denn wenn eine Wittwe neben ihrem Wittwengehalt zugleich für die
minderjährigen Kinder Unterstützungenerhält, so hat sie im Ganzen einen viel höheren Betrag,
als es nach den Berechnungen des Herrn Seul den Anschein hat. Ich muß aber im Ganzen
zugeben, daß die Verhältnisse sich so stellen, daß durch die jetzige Regelung der Wittwen- und
Waisen-Pensionen vielleicht nicht so gut für die Hinterbliebenen gesorgt wird, als dnrch die durch
den Landtag bisher gemachtenBewilligungen. Aber, meine Herren, ich halte es für sehr günstig
und begrüße es sehr, daß wir vou nuu an feste Bestimmungenund Berechnungenhaben werden,
deun es war für den Prouinzial-Nerwaltungsrath immer eine schwere Verantwortung, Ihnen in
den einzelnenFällen die richtigen Sätze vorzuschlagen.

Was nun den zweiten Punkt betrifft, den der Herr Direktor Seul angeregt hat, so
begrüße ich diese Anregung um so freudiger, als gerade mein Gedanke von vornherein der war,
uus mit einer Lebens - Versicherungsgesellschaftin Verbindung zu fetzen nnd auf diese Weise für
uusere Beamte» zu sorgen. Ich glaube, daß die Lebens - Versicherungsanstalteneins der besten
Institute sind, die die Neuzeit geschaffen hat und daß gerade für unsere Vcamteu der Hinweis,
der hier geschehen, ein sehr glücklicher und dankenswerthcrist. Inwieweit sich nun diese beiden
Iustitute zusammen verbinden ließen, daß einerseits das hier vorgeschlagene Pensions - Reglement
Annahme fände, andererseits wir die Beamten noch auf die Lebens - Versicherungenhinweisenund
ihnen darin bchülflichsind, indem nur, wie es Herr Direktor Seul vorgeschlagenhat, mit solchen
Lebens-VcrsichernngsinstitntenVerträge schließen, kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich glaube, daß
das wohl ohne Kosten seitens der Verwaltung angängig ist, und wenn das der Fall ist, so glaube
ich, würde ja von unserer Seite einem solchen Gedanken durchaus nichts im Wege stcheu. Ich
glaube, daß wir diesem anregenden Gedanken Folge leisten uud eine Untersuchung darüber
anstellen werden inwieweit wir den Beamten eine noch größere Hülfe leisten können. Der Herr
Referent hat das Wort.

Referent Abgeordneter Courth: Ich wollte mir koustatiren, was Herr Abgeordneter
Seul auch schou hervorgehoben hat, daß der Eutwurf soweit geht wie das Reichs- und das
Preußische Gesetz, und auch soweit als das Elsaß-Lothring'scheGesetz, bezüglich der Höhe der
Summe uud was damit zusammenhängt. Die Bestimmungen sind daraus im wesentlichen
Nmommen, während auf der anderen Seite die Beiträge der Beamten erheblichherabgemindert
Nnd, wie ich schon erwähnt habe. Sehr dankenswert!)ist allerdings die Anregung, die von Herrn
Seul gegeben worden ist. Es bestehen auch außer dem Neichs-Postamt solche Bestimmungenz. N.
bei der Stadt Düsseldorf, welche es den Beamten zur Pflicht gemachthat, sich in eine Lebens-
Versicheruugsgesellschllfteinzukaufen, wobei die Stadt die Vcrmittelnng übernimmt und Erleichte¬
rungen gewährt.

59



466

Landtags-Marschall: Es hat Niemand mehr das Wort gewünscht, Ich schließe
die tteneral-Distussion. Wir kommeil nunmehr zu den einzelnen Paragraphen.

Abgeordneter Seul: Ich beantrage eu dlooUunahme.

Landtags-Marschall: Der Herr Direktor Seul hat beantragt, die Vorlage «n dlnc
anzuuehinen. Erfolgt dagegen Widerspruchs — Der Herr Referent wünscht das Wort.

Referent Abgeordneter Eourth: Ich möchte noch anregen, ob nicht zwei Zusätze nach¬
träglich zu deu Ausschuß-Vorschlägen zu machen wären. Der eine bei §. 13. Es ist da nicht
ausgedrückt, daß es das pensions fähige (behalt ist, wovon der Veitrag zn leisten ist. Aller-
dings besagt der Schlußsah: „der die Iahreüsumme von 0000 M. des pensionsfähigen Dienst¬
einkommens oder Wartegeldes und von 5000 M. der Pension übersteigende Betrag ist nicht
beitragspflichtig". Ein Zweifel ist hiernach ausgeschlosseil, wcßhalb von einem Zusatz im Eingange
Abstand genommen werden kann. Der andere Punkt ist bei H. 0 Absatz 2, hier heißt es:
„das Wittwen- und Waisengeld kann weder eedirt, noch verpfändet, noch fonstwie übertragen
werden".

Es ist der Fall der Beschlagnahme nicht vorgesehen. Nun ist es zwar richtig, daß die
Eivil-Prozeßordnnng die Pfändung solcher Bezüge bis zur Höhe von 1500 M. verbietet. Wir
gewähreil aber bis zu 1600 M. und so würden 100 M. beschlagnahmefähig bleiben, was leicht
zu Unkosten führen könnte, dir in gar keinem Verhältnisse zn den 100 M. stehen. Da wir vorher
bezüglich des bmadenqnartals bestimmt haben, daß dasselbe nicht Gegenstand der Beschlagnahme
sein könne, so beantrage ich konsequenter Weise hier zu H. 9 alinen. 2 deu Znsntz: „dasselbe
unterliegt auch nicht der Beschlagnahme".

Land tags-Marsch all: Es war eben ein Antrag aus on dloo-Aunahme gestellt. Der
Herr Referent hat noch eiuen kleinen Znfatz beantragt. Wenn die Herren damit einverstanden
sind, daß der Entwurf mit diesem Zusatz «i d1<x-, angenommen wird, so erkläre ich die Vorlage
für angenommen. Der Herr Referent hat das Wort.

Referent Abgeordneter Eourth: Ich muß nur noch erlauben, das Referat vorzulesen.

„Der Ausschuß ist nach Anhöruug eiues einleitenden Vortrages des Landesrathes Brandts
in eine eingehende Prüfung des Entwurfes eingetreten.

Zu 8- 7.

Zn Absatz 1 und 2 erhob sich eine Diskussion darüber, ob es nicht angezeigt sei, analog
dem betreffenden Reichsgesetze zu bestimmen, daß kein Anspruch auf Witwengeld und Waisengeld
erwachse,! solle, wenn die Ehe innerhalb 3 Monaten vor dem Ableben des Beamten geschlosseil
und die Eheschließung zu dem Zwecke erfolgt ist, nm der Wittwe den Bezug des
Wittwengeldes zu bcschaffeu. Es wurde jedoch geltend gemacht, wie auch iu den Motiven
des Entwurfes bereits hervorgehobeu ist, daß der bezügliche Nachweis kaum jemals zn erbringe»
sein werde, weshalb es sich empfehle, die vorgcfchlagene Bestimmung beizubehalten, aber gleichzeitig
in den Reglements selbst darauf hinzuweifeu, daß der Proviuzial-Verwaltlmgsrath etwaige Harten
auszugleicheil im Stande fei.

Der Allsschluß beschloß demgemäß, vorzuschlagen:

„Hinter dem zweiten Absatz folgenden Zusatz zu machen: Jedoch soll der Provinzial-
Vcrwaltungsrath ermächtigt sein, im erstell Falle des Absatzes 1 Wittwen- und
Waisengeld zu bewilligen."
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Zu Absatz 3 schlug der Referent folgende veränderte Fassung vor:
„Keinen Anspruch auf Witwengeld hat die Wittwe, wenn auf Antrag des Mannes

entweder die Ehe gerichtlich geschieden oder die Tremmng von Tisch und Bett ausgesprochenwar.
Im Falle der Wiedervcrheirathungdes geschiedenenMannes hat die zweite Ehefrau keinen Anspruch
auf Witwengeld." Der Referent begruudete die Abänderung damit, daß es unbillig erscheine,
die geschiedene Ehefran, falls sie der unschuldigeTheil sei, anders zu behandeln, als diejenige,
welche blos die Scheidnng von Tisch uud Bett verwirkt habe. Damit indessen die Provinz nicht
Übermäßig belastet werde, erscheine die vou ihm zusätzlich beantragte Neschräukungnm Platze,
falls der gefchiedene Ehemann zu eiuer ferneren Ehe fchreitc.

Es entfpann sich über diefen Antrag eine lebhafte Diskussiou. Unter Andern, machte
der Landes-Direktor geltend, daß die Bestimmnng des Entwurfs auf dein Prinzipe beruhe, daß
im Falle der Ehefcheidung— abweichendgegen die Trennung von Tisch uud Bett — überhaupt
eine Ehe nicht mehr bestehe und daher konsequent von einer Wittwe nicht die Rede sein könne.
Es wurde eutgcgnet, daß die Frau bei Eingehung der Ehe auf das Wittwengeld habe Rechnung
machen tonnen und daß ihr dasselbe ohne ihr Verschuldennicht vorenthalten werden dürfe, zumal
ihr, wenn sie der unschuldigeTheil sei, so lange der Ehemann lebe, gesetzlich ein Ansprnch auf
Alimentnlion gegen denselbenzustehe.

Der ^andes-Direktor erklärte hierauf, wie er nicht verkenne, daß der Antrag der Billigkeit
entspreche,weshalb er damit einverstandensei, wenn die zusätzliche Einschränkung bezüglich der
Wiedervrrheirathuug des geschiedenen Mannes beigefügt werde.

Der AbgeordneteFreiherr vou Loö machte darauf aufmerkfam, daß die Katholiken eine
Scheidung der Ehe nicht kennten, weshalb es sich empfehle, an dieser Stelle von der Scheidung
der bürgerlichen Ehe zu sprechen. Es wnrde erwidert, daß dieser Auffassung durch den Ausdruck
gerichtliche Scheidung Rechnung getragen werden solle.

Der I. Ausschuß machte hierauf den Antrag des Referentenzu dem seinigen und beantragt:
„Der hohe Provinzial-Landtag wolle dem Entwürfe mit den beantragten Abänderungen
die Genehmiguug ertheilen."

Ich will noch bemerken, meine Herren, daß die bestrittene Bestimmung des Entwurfes
aus dem Gesetz für Elsaß-Lothriugen entnommen ist, während das Reichsgesetz nnd das Gesetz
für Preußen den Fall der Trennung von Tisch und Bett resp, der Ehescheidung gar nicht vor¬
gesehen haben.

LandtagS-Marschall: Es ist selbstverständlich,daß der Antrag des Herrn Seul auf
on KlooAuuahme sich auf die Vorlage bezog, wie sie aus der Nerathnng des Alisschusses hervor¬
gegangen ist, da dieser kleine Antrag, der hier beliebt ist, nicht ausdrücklichvorher erwähnt
wurde, so erlaube ich mir zu konstatiren, daß diese Vorlage angenommenist, sowie sie aus der
Berathung des Ausschusseshervorgegangen ist mit dem von dem Referenten vorgeschlagenen
kleinen Zusätze.

Wir kommen nunmehr zum Punkt5 der Tagesordnung: Referat zu deu Beschlüssen,
welche der Provinzial-Ncrwaltungsrath zu den Reglements I. 4., I. 5., I. 6/7. und
I. 8. der Drucksachen auf Seite 10 der Motive zu dem Entwürfe aä I. 4 vor¬
geschlagen hat. Referent ist der Herr AbgeordneteEourth.

Referent Abgeordneter Eonrth: Ich erlaube mir zu verweisen auf Seite 10 der
Motive zu dem Entwürfe ack I. 4., betreffend das Reglement bezüglich der Dienstverhältnisse.
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Ich beehre mich das Referat vorzulesen: „Der I. Ausschuß hat die vorgeschlagenenBeschlüsse
geprüft. Derselbe erklärte sich damit einverstanden, hielt es aber für angemessen, einen Zusatz
bezüglich der durch die gesetzlicheOrganisation bedingte» besonderenStellung der Beamten der
Prouinzial-Feucr-Societät vorschlagenzu sollen.

Demgemäß beantragt der I. Ausschuß:
„Der hohe Provinzial-Landtag wolle beschließen:

1. daß die vorliegenden Reglements, betreffend:
Ä. die dienstlichen Verhältnisse der Beamten der provinzialständischenVerwaltung der

Rheinprovinz,
l>. den Erlaß eines Normal-Etats für die Besoldungder provinzialständischenBeamten,
c. die Tagegelder und Reisekostender provinzialständischenBeamten sowie die diesen

Beamten zu gewährenden Umzugskostcn,und
<l. die Fürsorge für die Wittwe» und Waisen der provinzialständischenBeamten
als zusammenhängend und sich gegenseitig bedingend zu betrachten sind, nnd daß
demnachnur diejenigen provinzialständischenBeamten einen Anspruchauf die Vortheile
des Normal-Etats sowie der Fürsorge für dir Wittweu uud Waisen erhalten sollen,
welche die vor »ud -r. und c?. erwähnten Reglements als für sie verbindlicheNormen
anerkennen, mit Ansnahmc der Beamten der Provinzial-Feuer-Societät, auf welche
zur Zeit mir das Reglement über die Fürsorge für die Wittwen und Waisen
Anwendung findet;

2. daß die ans Mitteln des Provinzial-Verbandes zu der Wittwen- nnd Waisenkasse zu
gewährenden Zuschüsse (H. 13 des Reglements) vorschußweiseaus bereiten Mitteln
entnommen nnd über deren Deckungdem nächstenProvinzial-Landtage eine Vorlage
gemachtwerden soll."

In den Motiven finden Sie die 4 Beschlüsse, wie sie der Verwaltungsrath vorgeschlagen
hat; er sagt, sämmtlicheEntwürfe sollen eine Einheit bilden.

Was n.ä 2 anlangt, meine Herren, so habe ich Ihnen vorzutragen, daß der Prouinzial-
fonds 2> der (Behälter jährlich gewähren soll für die Wittwen- und Waisengeldcr; dieser Netrag
muß natürlich aus bereiten Mitteln genommen weiden. Es ist daher vorgeschlagen worden, daß
der Provinzial-Verwaltungsrath dem nächstenLandtag eine Vorlage über die Deckuugmachen soll.

(Der Vice-Landtags-Marschall übernimmt den Vorsitz.)
Vicr-Landtags-Marschall: Meine Herren! Sie haben das Referat des I. Ausschusses

gehört. Ich eröffne die Diskussiou. Herr Freiherr von Eerde hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr von Eerde: Ich möchte zur Sprache briugeu, daß die Straßen-

uerwaltung einen Fonds hat, aus dem deu Wittwen uud Waisen der Straßenaufseher Unter¬
stützungengewährt werden, nämlich aus den Erträgen des Obstes und der Orasnutzungen. Es
wäre wohl hier zu erwägen, ob dieser Fonds nicht in diese Kasse insüfern hineinfließen könne,
als er für die betreffendenWittwen und Waisen besonders verwaltet würde; dann würde er in
das allgemeineReglement nur subsidicir einzuschließen seiu.

Vice-Landtag s-Marschall: Se. Durchlaucht der Fürst zu Wied hat das Wort.
Fürst zu Wied: Ich möchte darauf mit kurzen Worten erwidern, daß, soviel ich weiß,

die Gmsnntzung im letzten Jahre so hohe Erträge geliefert hat, daß vollauf für die Wittwen
der Etrasienaufschergesorgt werden könnte, daß aber über diesen Fonds ganz andere Bestimmungen
maßgebend sind und daß es erst der künftigen Erwägung vorbehalten bleiben muß, ob eine



469

Vereinigung durch besondereministerielle Bestimmung zu Stande gebracht werden kann. Ich
möchte also bitte», diese Bemerkung jetzt nur als Anregung hinzunehmen. In späteren Jahren,
wenn der Fonds für die Wittwen und Waisen sich zu einer gewissen Höhe gestaltet hat, kann
man zusehen, ob sich beide Fonds vereinigen lassen. In diesen, Angenblickist es nicht wohl
angebracht.

Nicc-Landtags-Marschall: Meine Herren! Das gehört wohl zu einer der vorher¬
gehenden Nummern der Tagesordnung (Zustimmung) und Herr Freiherr von Eerdc hat diese
Bemerkung ,oohl nur deshalb gemacht, weil der Entwurf on die« angenommen wurde. (Zuruf
des Freiherrn von Eerde: „Ich habe es auch nur anregen wollen.") (Heiterkeit.) In §. 18
heißt es:

„Bis zur Aufhebuug der Allerhöchsten Kabinets-Ordre vom 26. Januar 185?
zahlen die Provinzialstraßen-Anfseher und Wärter vorlänsig keine Wittwen- nnd
Waisengeldbeiträgeund werden die Wittwen- uud Waisengeldcrfür die Hinterbliebenen
derselben zunächst aus den, nach Maßgabe der Allerhöchsten,^abinets-Ordre von,
26. Januar 1857 gebildeten Fonds bestrittcn."

Was also den nns eigentlich beschäftigendenGegenstand betrifft, fo frage ich, ob sich
Jemand zum Worte meldet. (Niemand meldet sich.)

Da Niemand das Wort wünscht, so schließe ich die Diskussion und bringe die Anträge
des 1. Ausschusses zur Abstimmung. Wiiuschcudie Herren, daß die Verlesung der Anträge noch
einmal stattfindet? (Zurufe: Nein.) Dann bitte ich, daß diejenigen Herren, welche den Anträgen
znstimmen, sitzen bleiben. (Geschieht.)

Die Anträge sind einstimmig angenommen.
Der Herr AbgeordnetePclzer hat das Wort zu einer persönlichenVemerknng.
AbgeordneterPelzer: Meine Herren! Ich habe vorhin aus Anlaß des Falles Fritzen

die Bemerkung gemacht, daß der Herr Landes-Direktor Klein nach einer mir geinachten Acnßernng
im Ausschuh die Erklärung abgegeben hat, daß Herr Fritzen sich erboten habe, nicht bloß von
Berlin ans die Geschäfte zu besorgen nnd event, hierherzukommen,sobald seine Anwesenheit
nöthig sei, sondern auch die Stcllvertretungskosten zu bezahlenund bin daranf von dem Herrn
Nice-Landtags-Marschall berichtigt worden mit der Nemertuug, man habe nichts im Ausschusse
davon gehört; auch der Herr Ncfercut erklärte, nichts davon vernommen zu habeu. Ich habe
soeben persönlichmit Herrn Landes-Direktor Klein gesprochen und hat letzterer nur versichert,daß
er diese Erklärung in, Ansschusse abgegebenhabe. Eine „Berichtigung" bleibt also wohl schwerlich
für mich nach dieser Richtung hin übrig; wenn die, beiden Herren es nicht gehört haben, so
berichtigt sich wenigstens das nicht, daß Herr Klein es nicht gesagt hat. Herr Klein, der ja hier
nicht zu erscheinen in der Lage ist, wird bereit sein jedem Mitglied, welches sich dafür iuterefsirt,
dies persönlichzu wiederhole,,. Ich bin dann weiter berichtigt worden, daß auch der Inhalt der
Acußeruug des Herrn Klein nicht richtig sei. Ich habe gesagt, Herr Klein habe die Behauptung
aufgestellt, daß die Stellvertretuugskosten angeboten seien; vorhin habe ich schon lonstatirt, daß
ich nicht behauptet habe, die Erklärung des Herrn Klein sei dahin gegangen, das Anerbieten sei
zu Händen des Herrn Landtags-Marschalls zu einer bestimmtenZeit erfolgt, fondern daß ich nur
im Allgemeinen gefagt habe, das Anerbieten sei zu irgcud einer Zeit, an irgend einer Stelle
Weben, das wird sich aus dem stenographische» Bericht ergeben. Die Sache liegt nun, wie ich
eben aus den Akten ersehen habe, so, daß Herr Fritzen unmittelbar nach seiner Wahl
sich auf die Erklärung beschränkt hat, er sei bereit, hierher zu kommen,wenn es nöthig wäre
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und im Uebrigcn seine Arbeiten in Berlin zu versehen; diese Erklärung erfolgte am 25. April
1882. Damals war der Herr OberbürgermeisterHammers noch im Dienst und der gesetzliche
Stellvertreter des Herrn Fritzen. Sobald Herr Hammers den Dienst verlassen hatte und die
Aushülse resp. Stellvertretung fehlte, hat Herr Fritzen und zwar jetzt vor länger als Jahresfrist,
am 29. November 1882, wie die Akten ausweisen, zu Händen des Herrn Landes-Direktors
Freiherrn von Landsberg, die Erklärung wörtlich dahin abgegeben, daß er bereit sei, event, die
Stellvertretnngskosten zu bezahlen. Es bleibt also anch dem Inhalte nach richtig, was ich gesagt
habe. Wenn also die Sache so liegt, wie ich vorhin nur vermuthen konnte, wie ich aber jetzt
nach Einsicht der Akten und nach Rücksprachemit den: Herrn Landes-Direktor Klein außer
Zweifel stellen kann, so bleibt von den Nerichtignngen, die mir gegenüber gemacht sind, nichts
übrig, dieselbensind hinfällig; ich glaube in diesem Augenblicke berechtigtzu sein, diese Erklärung
zu wiederholen.

Vice-Landtags-Marschall: Se. Durchlaucht der Herr Fürst zu Wied hat das Wort.
Fürst zu Wied: Meine Berichtigung hat sich auf die Zeit der Wahl des Herrn Fritzen

bezogen und auf die Rede des Herrn von Grand-Ry, Das Anerbieten ist nie zu meiner Kenntniß
gekommen,obwohl ich mit Herrn Fritzen verhandelt habe und die Sache ist auch von späteren:
Datum in die Akten gekommen zu der Zeit, wo Herr Freiherr von Landsberg und ich nicht mit
ihm verhandeln konnten. Ich kann nur sagen, daß ich den Fall Fritzen mit Herrn von Landsberg
eingehend besprochen habe, daß ich zu den: tranken Herrn von Landsbcrg an das Nett gegangen
bin, um die Sache mit ihm zu besprechen. Also Sie können daraus ersehen, daß ich mir alle
Mühe gegeben habe, die Sache in der richtigen Weise zu ordnen und daß ich doch derjenige bin,
der es hätte wissen müssen, wenn bei Gelegenheit der Wahl des Herrn Fritzen dieses Anerbieten
gemacht worden wäre.

Vice-Landtllgs-Marschllll: Herr Pelzer hat zunächstüber das, was im I. Ausschuß
vorgekommenist, gesprochen. Ich kann uur wiederhole»:,daß ich nicht gesagt habe, es sei das
nicht gesagt worden, sondern ich habe nur gesagt, ich hätte es nicht gehört. Der Herr Abgeordnete
Dietze hat das Wort.

Abgeordneter Dietze: Ich bestätige, daß ich es auch nicht gehört habe. Wenn man es
gesagt hat, so ist es in der Privatkonversation geschehen.

Was den anderen Pnnkt anbelangt, wann Herr Fritzen seine Erklärung abgegebenhat,
so tonstatirc ich nun auch meinerseits aus deu Akten, daß er diese Erklärung in: November 1882
gegebenhat, daß er aber die Wahl angenommen hat in: December 1881, also ungefähr 1 Jahr
vorher. Ferner konstatire ich, daß den: Provinzial-Vcrwaltnngsrath wenigstens in meiner Gegen¬
wart niemals von den: Herrn Landes-Direktor von Landsberg hiervon Kenntniß gegeben worden ist.

Nice-Landtags-Marscha ll: Herr Abgeordneter von Grand-Ny hat das Wort.
Abgeordueter von Grand-Nn: Meine Herren! Wir entfernen uns immer mehr dem

wirtlichen Gegenstände. Ich glanbe, die Sache ist für jeden klar. Was die Herren als unrichtig
bezeichnen,ist nicht behanptet worden. Daß die Herren in: Ausschuß die betreffendeErklärung
gehört und daß die Verwaltung Kenntniß davon gehabt habe, behaupten wir nicht, auch uicht,
daß sich Durchlaucht nicht alle Mühe gegeben habe, die Sache in Ordnung zu bringen. Wir
behaupten eiufach die Thatsachen, wie sie sich aus den Akteu ergeben haben, daß das Anerbiete,:
des Ersatzes der Stellvertretungskosten erfolgt ist. Ueber diese Thatsachen, scheintnur, kann kein
Mensch mehr in: Zweifel sein, denn sie sind nach den Akten festgestellt worden. Den: Herrn Pelz"'
ist bestätigt worden aus dem Munde des Herrn Landes-Dircttors, daß er die fragliche Erklärung
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in der Kommission abgegeben hat und da meine ich, ist jede Diskussion und Zweifel über die
Thatsachen selbst ausgeschlossen.

Vice-Landtags-Marschall: Der Herr Landtags-Marschallhat das Wort.
Fürst zu Wied: Ich möchte Herrn von Grand-Np erwidern, daß ich vollständig seiner

Ansichtbin, daß die Thatsachen jetzt klar eruirt sind. Dem was Herr Freiherr von Solenmcher
gesagt hat, möchte ich noch hinzufügen, daß ich ebenfalls konstatire,daß im Ncrwaltungsrath von
dieser Angelegenheit nie mit einer Silbe die Rede war. Schließlichmöchte ich noch sagen, daß
so, wie .Herr von Orand-Nn, die Sache im Anfang nnsgesproche»hat, es etwas anders klang,
wie es jetzt, nachdemalles eruirt ist, aussieht, aber auch, daß es deswegen nothwendig war, daß
unsererseits die Erwiderung gemachtwurde. Ich freue mich, daß die Sache durch die Erwiderung
nun in volles Licht gestellt worden ist uud ich glaube, daß dieselbe hiermit erledigt ist.

Viee-Landtags-Marschall: Ich halte die Sache für hinreichend erörtert uud
möchte mm vorschlagen die Debatte zu schließeu. (Stimmen: Ja!) Ich schließe die Distussiou.

Wir tonnneu nunmehr zu Pnnkt 6: Referat des I. Ausschusses zum Referat
I. 9. des Provi»zinl - Verwaltuugsrathcs. Ich bitte Herrn Heuser das Referat gefälligst
vortragen zu wolle».

Referent AbgeordneterHenser: Meine Herren! Der in der Vorlage I. 9. formulirte
Antrag des Provi»zilll-Berwalt»»gsraths betrifft die Abänderung des Reglements für die Bildung
der Abtheilungen der provinzialständische»Beamten. Der Berwaltungsrath, dessen Anordnungen
sich innerhalb des Rahmens des Regulativs vom 1. November 1875 sowie der Instruktion vom
17. April 187? bewegen,bittet heute entsprechend den Borschriften des genannten Regulativs um
die ttenehmignng des hohen Landtags. Herbeigeführt worden ist die Mahnahme durch dieust-
gefchäftliche Zweckmäsngkeitsgrüiide.Zwische»dem Provinzial-Berwaltungsrath und dem Landes-
Direktor herrscht vollständiges Einvcrständuiß.

Das Referat lautet wie folgt:
„Das unter I. 9. der Drucksachen rubrieirtc Referat betreffenddie feitens des Provinzial-

Berwaltungsraths vorgenommeneAbändernng des Reglements für die Bildung der Abtbeilunge»
der provinzialständischenBerwaltung der Rheiupromnz ist in Folge der dem Ausschüssezugewiesene»
Prüfung in dessen Sitzung vom 28. Rouember 1883 z»r Bcrha»dlu»g gelaugt. Herr Lnndes-
Dtrcttor Klei» bat als Decer»e»t de» Bortrag erstattet.

Der Ausschuß ist den Ausführungen des Herrn Decernenten überall beigetretenuud hat
nnstimmig beschlossen, die getroffenenAbänderungen wie solche unter I, II, III, IV der eingangs
erwähnte» Drucksache sich formulirt finden, den, Landtage zur Genehmiguugvorzuschlage».

Der I. Ausschuß stellt demnach hierdurch den Antrag:
Hoher Provinzial-Landtag wolle der gauzeu Äbäuderung seine Zustimmung crtheileu,
sodann sich eiuuerstaudc»erklären, »lit der Fassung, welche die Abänderung in dem
auf Seite 66, 6? der „Zusammeustclluug u. s. w.", Ausgabe 1883, III. Auflage,
abgedruckte»'Nachtrag gefunden hat.

Der I. Ausfchuß."
Bice-Laudtags-Marfchall: Ich stelle deu Antrag zur Distnfsio». — Es meldet

sich Nieimmd zum Wort, ich schließe dieselbe und bringe den Antrag znr Abstimmung. Ich bitte
diejenigen Herren, welche für deu Antrag siud, sitzen zu bleiben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag des Ausschusses ist einstimmiga»ge»omme».
^Der Landtags-Marschall Nbermmmtwieder den Borsitz.)
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Landtags- Marsch all: Meine Zerren! Es ist Schluß gerufen worden, und ich
glaube auch, daß es die richtige Zeit ist, eine Unterbrechungin unseren Verhandlungen eintreten
zu lassen. Wir würden um 5 Uhr wieder beginnen und zwar mit den Wahlen, die hoffentlich
gut vorbereitet sind, wir würden dann durchsitzen,bis wir unsere Tagesordnung erledigt haben.

Meine Herren! Ich schließe die Sitzung und bitte Sie, sich um 5 Uhr hier wieder
einzufinden. _________

Landtags-Marschall: Meine Herren! Die Sitzung ist wieder eröffnet und wir fahren
in unserer Tagesordnung fort.

Wir kommen zu Punkt 7: Ergänzungswahl zur Vezirkskommission für
den Regierungsbezirk Düsfeldorf für das verstorbene Mitglied Waldthausen.

Meine Herren! Das Allerhöchste Propositionsdekret spricht über diese Ergänzungswnhl
unter Nr. 2:

„Von den am 13. Dezember 1882 gemäß ß. 14 bezw. tz- 24 des Artikels I
des Gesetzes vom 25. Mai 1873 — G.-S. S. 213 — gewählten Mitgliedern der
Bezirks - Kommissionen zur Entscheidung über Beschwerdenund Reklamationen gegen
die Veranlagung zur klassifizirten Einkommensteuerund znr Klassensteuer ist das
Mitglied für den RegierungsbezirkDüsseldorf, KommerzienrnthErnst Waldthausen zu
Essen gestorben. Für den (Genannten haben daher Unsere getreuen Stände eine
Ersatzwahl auf den Nest der Funttionszeit vorzunehmen."

Meine Herren! Ich möchte also die Herren aus dem RegierungsbezirkDüsseldorf bitten,
Vorschläge zu machen, wer an Stelle des Herrn Waldthausen gewählt werden soll. Herr
Abgeordneter Graf von Spee hat das Wort.

Abgeordneter Graf von Spee: Darf die Wahl per Aeclamation vorgenommen werden.
Landtags-Marschall: Gewiß!
AbgeordneterGraf von Spee: Dann möchte ich vorschlagenHerrn Julius Brockhoff,

Kaufmann und Beigeordneter aus Duisburg, au Stelle des verstorbenenMitgliedes Herrn Waldt¬
hausen zu wählcu.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Es ist der Vorschlag gemacht, Herrn Julius
Brockhoff zu wählen. Erfolgt dagegen Widerspruch? (Stimmen: Nein!)

Dann erkläre ich Herrn Brockhoss per Aeclamation für gewählt.
Ich frage Herrn Brockhoff, ob er die Wahl annimmt.
Abgeordneter Brockhoff: Ja!
Landtags-Marsch all: Meine Herren! Da Herr Brockhoss bisher Stellvertreter war,

fo bitte ich Vorschlägezu machen, für einen Stellvertreter an seiner Stelle. Der Herr Abgeordnete
Graf von Spee hat das Wort.

AbgeordneterGraf von Spee: Ich möchte nur den Vorschlag erlauben, Herrn Elemens
Hoffstadt, Oekouomzu Vogelhcim bei Borbeck,Landkreis Essen, per Aeclamation zu wählen.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Es ist der Vorschlag gemacht, Herrn Elemens
Hoffstadt per Aeclamation zu wählen. Ich frage die Herren, ob Sie damit einverstanden sind?
(Stimmen: Ja!) Ich konstatire, daß kein Widerspruch erfolgt und erkläre Herrn Hoffstadt per
Aeclamation für gewählt. Ich frage Herrn Hoffstadt, ob er die Wahl annimmt.

Abgeordneter Hoffstadt: Ja!
Landtags-Marschall: Damit wäre diese Sache erledigt.
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Wir kommen zu Punkt 8 unserer Tagesordnung: Ergünzungswahl znr Ober-
Ersatzkommission für den Bezirk:

a. der 28. Infanterie-Brigade: für das verstorbene Mitglied Oi>.
Hausmann, für den zurückgetretenen I. Stellvertreter Dr. Iansen-

b. der 25. Infanterie-Brigade (Westfalen): Wahl des Stellvertreters
pro 1885/87.

Ich bitte zunächst für den Bezirk der 28. Infanterie-Brigade nm Vorschläge. Der Herr
AbgeordneteGraf von Spee hat das Wort.

AbgeordneterGraf von Spee: Ich erlaube nur den Vorschlag, daß wir den bisherigen
Stellvertreter Herrn Wolters, als Mitglied in diese Kommissionper Acclamation wählen.

Land tags-Marsch all: Sind die Herren mit diesem Vorschlage einverstanden?
(Stimmen: Jawohl!) Da kein Widerspruch erfolgt, erkläre ich Herrn Wolters per Acclamation
für gewählt. Ich frage Herrn Wolters, ob er die Wahl annimmt.

AbgeordneterWolters: Ja!
Landtage,- Marsch all: Da Herr Wolters bisher Stellvertreter war, bitte ich um

Vorschläge bezüglich eiucs Stellvertreters. Herr Abgeordneter Graf von Spee hat das Wort.
Abgeordneter Graf von Spee: Ich schlage vor, als Stellvertreter Herrn Freiherrn

von Diergardt zn .Haus Noland bei Gcrresheim per Acclamation zu wählen.
Landtags-Marschall: Meine Herren! Es ist der Vorschlag gemacht,Herrn Freiherrn

von Diergardt als Stellvertreter an Stelle des Herrn Wolters zn wählen. Ich frage, ob Sie
damit einverstanden sind? — Ich tonstatire, daß kein Widerspruch erfolgt, uud erkläre Herrn
Freiherrn von Diergardt per Acclamation für gewäblt. Ich frage Herrn Frciherrn vou Diergardt,
ob er die Wahl annimmt?

Freiherr von Diergardt: Jawohl!
Landtags-Marfchall: Wir würden nnnmehr für den zurückgetretenen I. Stellvertreter

I)r. Iansen ein Mitglied zn wählen haben.
Ich bitte um ihre Vorschläge. Der Herr Abgeordnete Graf von Spee hat das Wort.
Abgeordneter Graf von Spee: Ich schlage vor, den Herrn Rudolph von Monschawaus

Goch ,<i,reis Eleve per Acclamation zu wählen,
Landtags-Marschall: Es ist der Vorschlaggemacht,Herrn von Monschawan Stelle

des zurückgetretenen I. Stellvertreter vi>. Iansen zu wähle». Erfolgt dagegen Widerspruch?—
Ich tonstatire, daß kein Widerspruch erfolgt und erkläre Herrn von Monfchaw per Acclamation
für gewählt. Ich frage Herrn von Monschaw,ob er die Wahl annimmt?

Abgeordnetervon Monschaw: Ja!
Land tags -Marsch all: Damit ist diese Sache auch erledigt.
Meine Herren! Wir haben nnnmehr noch die Wahl des Stellvertreters pro 1885/8? für

den Bezirk der 25. Infanterie-Brigade zu vollziehen.
Der Herr AbgeordneteWolters hat zur Geschäftsordnungdas Wort.
AbgeordneterWolters znr Geschäftsordnung: Ich "lochte mir die Frage erlauben,

wer jetzt als II. Stellvertreter gewählt ist, das geht aus den Akten nicht hervor.
Landtags-Marschall: Es ist folgendermaßen: Nach den Wahlakten des vorvorigen

Landtages, war Mitglied Herr 1>. Hausmann, an dessen Stelle würde jetzt Herr Wolters
Mitglied sein. An die Stelle des Herrn Dr. Nüttger Iansen würde Herr von Monschawkommen.

«0
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Dann kommt als II. Stellvertreter Herr Theodor Pelizaeus, und als III. Stellvertreter Herr
Freiherr von Diergardt. Ist die Sache hiermit erledigt?

Abgeordneter Wolters: Jawohl!
Landtags-Marfchall: Wir haben nunmehr die Wahl zu thätigen, für die 25. West¬

fälische Infanteric-Vrigade. Os besteht darüber folgender Vertrag des Rheinischen Provinzial-
Vrrbandes mit dem Landtags-Marfchall von Westfalen: In der ersten und dritten Wahlperiode
wird das Mitglied und der Stellvertreter von der Provinz Westfalen gewählt werden; in der
zweiten Wahlperiode das Mitglied von der Nheinvrovinz, der Stellvertreter dagegen von der
Provinz Westfalen; in der vierten Wahlperiode das Mitglied von der Provinz Westfalen, der
Stellvertreter aber von der Nheinprouinz.

Wir sind nunmehr in diejenigeWahlperiodeeingetreten, in welcherwir den Stellvertreter
zu wählen haben. Ich bitte die Herren Vorschlägezn machen. Herr Abgeordneter Graf von Spee
hat das Wort.

Abgeordneter Graf von Spee: Ich fchlage Herrn Ernst Eickelfchcidt,Bürgermeisterei
Stoppender«,, Kreis Essen vor.

Landtags-Marfchall: Es ist vorgeschlagen,Herrn Ernst Eickelscheidtzu Stoupcnbcrg,
Landkreis Essen, zu wählen. Herr Abgeordneter Woltcrs hat das Wort.

Abgeordneter Wolters: Wenn der Vorgeschlageneaus dem Landkreis Essen ist, würde
er für die 25. Infanterie-Brigade nicht paffen.

Landtags-Marfchall: Ja, meine Herren, das muß richtig vorbereitet fein, das kann
ich nicht tontroliren. (Unruhe.) Ich bitte, daß die Herren sich zum Worte melden, nicht durch¬
einander sprechen;Eolloqnium ist hier nicht. Das Wort hat Herr Graf von Spee.

AbgeordneterGraf von Spee: Die Akten werden es ergeben; soviel ich weiß, gehören
zu der 25. Infanteric-Vrigade die Kreise Duisburg, Mülheim, Essen. (Unruhe.)

Landtags -Marsch all: Zu der 25. Infanterie-Brigade — ich bitte, meine Herren,
um Aufmerksamkeit— gehören die diesseitigen Kreise Dnisbnrg, Mülheim und Nees und von
der Provinz Westfalen im RegierungsbezirkMünster noch 1 1 Kreise. Ich bitte um den Vorschlag
eines Herrn aus diesen Kreisen. (Zurufe: Wir haben Niemand.) Herr Abgeordneter Pelizaeus
hat das Wort.

Abgeordneter Pelizaeus: Ich bitte nachzusehen,wer früher diefe Stelle bekleidet hat;
vielleichtübernimmt dieser Herr wieder das Amt.

Landtags-Marsch all: Bis jetzt hat noch Niemand aus der Nheinprouinz dies Amt
gehabt. Die Wahl wechselt;in einem Jahre kann die Provinz Westfalen und in anderen unsere
Provinz jemand wählen; nun kommt die Wahlperiode, daß wir zum ersten Male einen Stell¬
vertreter zu wählen haben. Herr Abgeordneter Arocthoff hat das Wort.

AbgeordneterBrockhoff: Ich würde mir den Vorschlag erlauben, den dritten Neigeordneten
Herrn Besserer m Duisburg zu wählen; derselbe ist früher Offizier gewefen.

Landtllgs-Marfchllll: Herr Freiherr von Loö hat das Wort.
AbgeordneterFreiherr von Loö: Ich kenne den Herrn nicht; weiß nicht, ob er persönlich

geeignet ist; aber eine frühere Militärucrson erscheint mir für diefe Aufgabe nicht so geeignet zu
sein, als jemand aus dem Aürgerstande. (Widerspruch.)

Landtags-Marschllll: Wenn die Herren damit einverstanden sind, (Zustimmung) so
erkläre ich den Herrn Gottlieb Besserer, dritten Beigeordneten uon Duisburg, für gewählt.
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Wir kommen nun zu Puntt 9 der Tagesordnung: Grgänzungswahl zum
Provinzial-Verwaltungsrath für das verstorbene Mitglied Bremig. Der Herr
Freiherr von Solenlacher hat das Wort.

Vice-Landtags-Marschall,Freiherr von Solemacher-Antw eiler: Meine Herren,
Die Sache ist unter Nr. 8 dem I. Ausschüssezugewicseu worden; Vornahme einer Ergänzungs-
wllhl für den Provinzial-Verwaltungsrath. Der I. Ausschuß hat die Sache einer eingehenden
Prüfung unterzogen (Heiterkeit) und nachdem er tonstatirt hat, daß Herr Bremig gestorbenist,
schlägt er vor, daß eine Ergänzungswahl vorgenommenwird und zwar eines Mitgliedes aus dem
RegierungsbezirkKoblenz. (Große Heiterkeit.)

Landtags-Marfchall: Ich glaube wir können die Wahl antreten. Herr Abgeordneter
Friederichs hat das Wort zur Geschäftsordnung.

AbgeordneterFried erichs: Ich erlaube nur die Frage, ob nicht in herkömmlicher
Weise die Vertreter des RegierungsbezirksKoblenz eine Voruersammlung gehabt und Vorschläge
gemachthaben. Denjenigen, welchen die Verhältnisse entfernter liegen, ist es nicht leicht möglich,
ohne solche Vorschlägeseitens der Nezirks-Interesfentendie richtige Wahl zu treffen.

Landtags-Marschall: Ich bitte um Entschuldigung,es ist früher nie geschehen; die
Mitglieder sind immer per Zettel gewählt worden. Meine Herren, ich brauche wohl nicht das
ganze Wahlgesetzvorzulesen. (Znrufe: Nein Nein!) Ich möchte nun die beiden jüngsten Mit¬
glieder bitten, da ich nicht mehr die Ehre habe, es zu sein, die Herren Graf von Beifsel und
Graf von Trips dabei thätig zu sein, wenn nicht jemand Ihnen dies streitig macht. Ferner bitte
ich die Herren, die Zettel zu beschreiben und deu Herren Scrutatoren abzugeben. Ich mache darauf
aufmerksam, daß die weißen Zettel bei der Zahl der Stimmen nicht mitzählen. Meine Herren,
ich möchte wiederholen,es ist ein Mitglied zu wählen, wie ich gesagt habe, aus dem Regierungs¬
bezirk Koblenz, womöglichmit Berücksichtigungder Stände; hier handelt es sich um den Stand
der Städte.

Herr Abgeordneter Freiherr Engen von Los hat das Wort zur Geschäftsordnung.
Abgeordneter Freiherr Eugen von Loö: Wenn ich den Herrn Landtags-Marschall

richtig verstanden habe, so sollen bei Feststellung der absoluten Majorität eventuell abgegebene
weiße Zettel nicht mitgezählt werden. Meines Emchtens ist dies nicht richtig; die Zahl der
abgegebenen Stimmen wird festgestellt aus der Zahl der abgegebenenZettel; dann wird die
abfolute Majorität protlamirt uud darauf die abgegebeuenZettel geöffnet.

Landtags-Marfchnll: Im vorigen Landtage hat bei einer Wahl zwifchen dem Herrn
Freiherrn von Frentz und nur eine Diskussion stattgefunden und ich glaube mich zu erinnern,
daß das oonelusum dieser Unterhaltung das war, daß bei den ständischen Wahlen die sämmtlichen
Zettel zur Konstntirung der Zahl benutzt werden, daß die weißen Zettel nachher von der
Gesammtzahl abgezogen werden und die absolute Majorität um so viel heruutergeht, im andern
Fall kämen wir mit der Wahl gar nicht zu Ende. (Zustimmung.)

Der Herr AbgeordneteGraf von Hoensbroechhat das Wort.
Abgeordneter Graf von Hoensbroech: Ich möchte dem Herrn Freiherrn von Loii

gegenüber bemerken,daß ein weißer Zettel überhaupt keine Stimme ist. Er ist blos ein Dokument,
daß der Netreffendesich der Stimmenabgabe enthält; in Folge dessen können die weißen Zettel
"uch nicht zur Berechnung der absoluten Majorität herangezogenwerden.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteFreiherr Eugen von Los hat das Wort.
60*
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AbgeordneterFreiherr Eugen von Loe: Meine Herren! Meines Crachtens wird die
absolute Majorität festgestellt, bevor die Zettel geöffnet werden, und sie ergibt sich aus der Anzahl
der anwesendenAbstimmenden. Wenn die Feststellung der Ziffer erst nach Kenntnißnahme von
weißen Zetteln und mit Abzug der Anzahl dieser weißen Zettel erfolgt, so dünkt nur ein
solches Verfahren nicht richtig.

Landtags-Marschall: Ich habe das eben schon ausgeführt. (Unruhe.) Ich bitte um
Ruhr meine Herreu; ich tanu nicht verhcmdel»,wenn die Herren untereinander Kolloquiumhalten,-
ich muß furchtbar laut sprechen. Zunächst wird die absolute Majorität nach der Zahl der abge¬
gebenen Stimmzettel festgestellt; die weißen Zettel, die sich bei der Oeffnung ergeben, werden von
der Gesammtzahl abgezogenund um diese Zahl vermindert sich die absoluteMajorität. Der Herr
AbgeordneteCourth hat das Wort.

Abgeordneter Courth: Ich glaube, daß dies doch nur iusofern richtig ist, als alle
Zettel gezählt werden, um festzustellen,wie viele gestimmt haben, damit wir ersehen, ob wir
beschlußfähigsind; die absolute Majorität wird aber erst durch die beschriebenen Zettel konstatirt.

Landtags-Marschall: Ja meine Herren, wir müssen die Sache entscheiden;sind Sie
meiner Ansicht oder nicht? (Zurufe: Ja!) Ich bitte diejenigen, die gegen meine Ansicht sind,
sich zu erheben. (Geschieht.) (Zurufe- Es war ein Mißverständnis!!) Nun bitte ich, daß die
Cinsammluug stattfindet. Meine Herren, sind alle Zettel abgegeben? ich konstatire, daß sich
Niemand mehr meldet und nehme an, daß alle Zettel abgegebensind und schließe das Skrutiuium.
(5s siud 74 Stimmzettel abgegeben. Ich glaube, daß wir nunmehr zur Lesung der Zettel über¬
gehen können. Ist noch eine Bemerkungzur (Geschäftsordnungzu machen? (Zurufe: Vorausgesetzt,
daß alle Stimmen gültig siud.) Das habe ich schon wiederholt gesagt. (Die Zettel werden
geöffnet.) Unter den 74 Stimmzetteln befinden sich 2 weiße, es verbleiben also 72 Stimmen;
die absolute Majorität beträgt 37. Von den abgegebenen72 Stimmzetteln fielen 40 auf Herrn
Lottner nud 32 anf Herrn Nadermacher. Herr Lottner ist also mit absoluter Majorität gewählt.
Ich erkläre thu für gewählt und frage ihn, ob er die Wahl annimmt?

AbgeordneterLottner: Ja!
Landtags- Marsch all: Herr Lottner nimmt die Wahl an und die Sache ist

dadurch erledigt.
Wir kommennunmehr zu Punkt !0: Ersatzwahl zur Rheinischen Deputation

für das Heimathwesen für das verstorbene Mitglied Nremig. Herr Graf
von Spee hat das Wort.

Abgeordneter Graf von Spee: Ich möchte vorschlagen, den bisherigen Stellvertreter
des Herrn Bremig, Herrn Courth, zum wirklichenMitglied zn erwählen. (Bravo!)

Landtags -Marsch all: (5s ist vorgeschlagenworden, Herrn Courth als wirkliches
Mitglied zur Deputation für das Heimathwesenper Acclanmtion zu wählen. Wenn kein Wider¬
spruch erfolgt, — so erkläre ich ihn für gewählt und frage ihn, ob er die Wahl annimmt?

Abgeordneter Courth: Ich nehme die Wahl an.
Laudtags-Marschall: Wir müßten nun einen Stellvertreter wählen an Stelle des

Herrn Courth. Herr Graf vo» Spee hat das Wort.
Abgeordneter Graf von Spee: Darf ich wieder bitten, mich per Aeelamation darauf

Nücksicht zu uehmen, daß aus den oberen Bezirken unserer Provinz ein Mitglied gewählt wird.
Ich möchte deswegen vorschlagen,Herrn Lottner als Stellvertreter für Herrn Courth zu wählen.
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Landtags -Marschall: Wenn kein Widersprucherfolgt, so erkläre ich Herrn Lottner
al« Stellvertreter für Herrn Eonrth per Acclamation für gewählt und frage ihn, ob er die
Wahl annimmt.

Abgeordneterlottner: Ich >,eh,nr die Wahl an,
Landtags-Marsch all: Herr Freiherr von Ermatten hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr von Epnatten: Bei Gelegenheitdieser Wahl erlaube ich mir,

die Erklärung abzugeben, daß ich als Stellvertreter in der Heimathsdepntation ans meine fernere
Funktionen verzichten muß, indem meine Stellvertretung stets in eine Zeit fällt, wo ich selbst nicht
abkömmlich bin. Für den Fall, daß der Herr Landtags-Marschalldiese meine Erklärung entgegen¬
nimmt uud die Wahl auordnet, so würde Herr Laudrath Freiherr von Fürstenberg-Heiligenhoven
bereit sein, das Amt zn übernehmen.

Laudtags-Marschall: Herr Freiherr von Eynatten schlägt vor, an seiner Stelle den
Herrn Freiherrn uou Fürsteuberg-Heiligenhovenzn wählen. Herr AbgeordneterDietze hat das Wort,

Abgeordneter Dietze: Ich weiß nicht, ob dies geschäftsvrdnnngsmäßigist, ob nicht dein
KöniglichenOber-Präsidium rechtzeitigAnzeige gemacht werden muß, daß die Stelle vakant ist.

Laudtags-Marschall: Ich kann darauf erwidern, daß in der letzten Session des
Landtages ein derartiger Fall vorgekommen nnd genau iu derselben Weise erledigt worden ist. Wenn
also kein Widerspruch erfolgt, fo erkläre ich den Herrn Freiherr» von Fürsteuberg-Heiligenhoven
als Stellvertreter für Herrn von Eynatten per Acclamation für gewählt und frage den Herrn,
ob er die Wahl annimmt?

Freiherr von Fürstenberg-Heiligenhoven: Ja!
Laudtags-Marschall: Dieser Punkt ist also erledigt.
Wir kommennun zum Referat des I. Ausschusses, betreffend den Etat des

Prouinzial-Landtages, des Provinzial-Verwaltuugsraths und der provinzial-
ständischen Central- Verwaltungsbehörde für das Etatsjahr vom 1. April 1884
bis 31. März 1885. Referent ist der Herr Freiherr von Ehnatten.

Freiherr von Epnatteu: Der betreffende Etat liegt den Herren unter I. 11. vor. Ich
erlaube mir, bei diesem wichtigen Etat auf die Punkte anfmerksamzu machen,wo der Voranschlag
eine Nerändernng gegen das Vorjahr involvirti zunächst ist bei Titel II. 2. das Gehalt des
zweiten Oberbeamten mit 6600 M. in den Ausgaben mehr aufgeführt. Es ist dies das Gehalt
der Stelle des nuumehrigen Herrn Landes-Direktors, dessen Gehalt früher ans der Hülfskasse
genommen war. Dem entgegen ist der Etat entlastet worden von der Miethe der Dienstwohnung
des Herrn Landes-Direktors mit 4800 M. seit dem Ankauf des Hauses; außerdem sind am Etat
gespart: Gehälter für einige Unterbcamteu, fowie au sachlichenErsparnissen hauptsächlichan
Drucltosteu, Schreibmaterial und Bureau-Inventar, sodaß im ganzen 3370 M. weniger ver-
"nschlagt sind als im Vorjahre. Dies ist nm so erfreulicher im Ausschüsse anerkannt worden, als
die Geschäfte sich gemehrt haben, sodaß Minderausgaben nicht zu erwarten waren. Der I. Ausschuß
beantragt daher, den Etat zu genehmigen."

' Landtags-Marschall: Ich stelle den Antrag des Ausschusses zur Diskussion. Wüuscht
Jemand das Wort? (Niemand meldet sich.)

Da Niemand das Wort verlangt, so schließe ich die Diskussion nnd bringe den Antrag
des Ausschusses,den Etat in der vorliegendenFassung zu genehmigen, zur Abstimmung. Wird
«n dloe-Anuahme beliebt, (Zustimmuug) oder wollen die Herren die einzelnenPositionen durch¬
gehen? Es wird also «n t'Ioo-Annahme gewünscht, (Stimmen: Jawohl,)
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Erfolgt kein Widerspruchgegen die «u oloe-Annahmc? Ich konstatire, daß kein Widerspruch
erfolgt und erkläre den Etat für genehmigt.

Es folgt Punkt 12 der Tagesordnung: Referat über den Etat der Rheinifchen
Provinzi al-Feu er -Societät für das Et atsjahrvo ml, Januar bis 31. Dezember
1884. Referent ist der Herr AbgeordnetePelzer.

Referent AbgeordneterPelz er: Der I. Ausschuß hat den Etat der Rheinifchen Provinzial-
Feuer-Societät für das Etatjahr vom 1. Iauuar bis 31. Dezember 1884 in allen Theilen und
speziell in den vom laufcndcu Etat abweichendenPositionen geprüft und empfiehlt dem hohen
Landtage unveränderte Annahme desselben. (Beifall.)

Landtags-Marschnll: Es ist unveränderte Annahme dieses Etats empfohlen worden.
Ich eröffne die Diskussiou über diesen Antrag. Da sich Niemand zum Worte meldet, so schließe
ich dieselbe nnd bringe den Antrag zur Abstimmung. Wird en oloo-Annahmebeliebt? (Zustimmung.)

Ich konstatire, daß Niemand Widerspruch erhebt uud erkläre den Autrag für on oloo
genehmigt.

Wir kommenzu Punkt 13 der Tagesordnung: Referat des I. Ausfchufses über
den nachträglichen Antrag des Provinzial-Verwaltungsraths zum Etat der
Rheinischen Provinzial-Feuer-Societät für das Otatsjahr vom 1. Januar 1884
bis 31. Dezember 1884. Referent ist der Herr AbgeordnetePelzer.

Referent AbgeordneterPelzer: „Das Nachtrngs-Referatdes Prouinzial-Verwaltungsrathes
zum Etat der RheinischenProvinzial-Feuer-Societät wurde im I. Ausschusse verlesen.

Der Referent legte dar, daß der Provinzial-Verwaltungsrath in seiner Stellung zur
Handhabung des Reglements, betreffenddie Pensionirung der provinzialständischenBeamten vom
24. November 1881/16. Dezember 1882 berufen gewesen sei nnd demnachans sachlichenGründen
die Regelung der vorliegenden Frage dem hohen Landtage habe vorlegen müssen, daß aber nach
seiner, des Referenten, persönlicherAnsicht es sich für den Landtag empfehle, gegenüber der
Differenz, welche in der Werthschätzungdes Miethwerthes der Wohnung des Herrn Societäts-
Direktors zwischen dem Herrn Direktor nnd dein Provinzial-Verwaltungürathe bestehe, ferner gegenüber
dem Umstände, daß die vorliegende Frage möglicherweiseniemals eine praktische Bedeutung
erlangen werde und endlich gegenüber der Schwierigkeit, in diesem Augenblicke eine beide Theile
bindende Werthschätzungdes Miethwcrthes der Wohnung zu erlangen, die Angelegenheitnach wie
vor in 5M8V6N80 zu lassen und erst dann wieder aufzunehmen,weun der Fall der Pensionirnug
des Herrn Societäts-Direktors eintreten werde.

Demnach stellt der Referent den Antrag:
Der Ausschußwolle den: Prouiuzial-Landtage empfehlen, gegenwärtig von einer Werth¬
schätzung des Miethwcrthes der Wohnung des Herrn Socictäts-Direktors abzusehen.

Dieser Antrag des Referenten wurde vom Ausschusse mit großer Majorität angenommen.
Der I. Ausschliß."

Landtags-Marsch all: Ich stelle diesen Antrag zur Diskussion. — Da sich Niemand
zum Worte meldet, so schließe ich dieselbe und bringe den Antrag zur Abstimmung. Ich bitte,
daß diejenigen, welche dagegen sind, sich erheben. (Geschieht.)

Der Antrag ist mit allen gegen 2 Stimmen angenommen.
Es folgt Punkt 14: Referat des I. Ausschusses, betreffend den Svezial-

Ausgabe-Etllt der Rheinischen Provinzial-Hülfstasse für das Etatsjahr vom
1. April 1884 bis 31. März 1885. Referent ist der AbgeordneteC. A. von Oroote.
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Referent Abgeordneter E. A. von Grootc: „Referat des I. Ausschusses,betreffend den
Spezial-Ausgabe-Etat der RheinischenProvinzial-Hülfstasse für das Etatsjahr vom 1. April 1884
bis 31. März 1885.

Der dem I. Ausschuß zur Prüfung überwiese,« Spezial-Ausgabe-Etat der Rheinischen
Provinzial-Hülfskassc für das Etatsjahr von: 1. April 1884 bis 3l. März 1885 ist in der
Sitzung des Ausschusses vom 28. November cr. Gegenstand der Erörterung gewesen.

Gegen die Positionen des Etats und deren Begründung ist ein Einwand von keiner
Seite erhoben worden.

Der Ailsschuß hat den Etat in allen seinen Punkten gutgeheißenund ich beehre mich
dem hohen Landtage das Referat zur unveränderten Annahme zu empfehlen.

Landtags-Marschall: Der Ausschuß stellt den Antrag auf unveränderte Annahme
des vorliegenden Etats. Ich eröffne die Diskussion hierüber. Wünscht Jemand das Wort?
(Niemand meldet sich.)

Ich schließe dieselbe und bringe den Antrag zur Abstimmung. DiejenigenHerren, welche
dagegen sind, wollen sich erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmig on dloo genehmigt.
Zunächst folgt das Referat, betreffend den Haupt-Etat der prouinzial-

ständischen Verwaltung der Nheinprovinz pro 1. April 1884 bis 31. März 1885.
Referent ist der Abgeordnetevon Grand-Ry.

Abgeordnetervon Grand-Ry: Meine Herren! Gestatten Sie mir zunächst Ihnen das
Referat vorzutragen.

Referat des I. Äusfchusses,betreffendHaupt-Etat der provinzialständischenVerwaltung
pro 1. April 1884 bis 31. März 1885.

Der Haupt-Etat pro 1884/85 hat gegen die früheren Etatsuorlagen eine Aenderung in
der Form dahin erfahren, daß die Eentral-Knssenucrwaltungin ihren Einnahmen und Ausgaben
in deu Vordergrund tritt, die eigenen Einnahmen und Gesammt-Ansgabender übrigen Verwaltungen
und Institute nur nachrichtlich mitgetheilt sind, während diese früher nach Titeln dein Haupt-Etat
eingefügt waren.

Wenn mm anch zur Ausführung des Bildes in feinen Details es der Einsichtnahmeder
Spezial-Etats der übrigen Verwaltungen und Institute bedarf, fo ist doch der Gcsammtüberblick
über die finanzielle Bewegung des Voranschlages für die Provinz hierdurch wesentlich erleichtert.

Die Vorlage hat in Folge Beschlusses des hohen Landtages, 3000 M. der Versuchsstation
m Kempen zu bewilligen, eine Erhöhung bei Titel II. Nr. 16 der Ausgabe von 70 000 M. auf
?3 000 erfahren, dementsprechenddie Einnahme Titel IV. Pos. 2 sich um die gleiche Summe
von 3000 M. erhöht.

Der Haupt-Etat balaucirt demnach in Einnahme und Ausgabe mit der Summe von
7 606 000 M. weniger gegen den pro 1882/84 mit 7 975 600 M. festgestelltenEtat nm
369 600 M.

Der I. Ausschuß beehrt sich zu beantragen:
der hohe Landtag wolle dein Haupt-Etat mit der Summe vou 7 606 000 M. in
Einnahme nnd Ausgabe seine Genehmigung ertheilen.

Der I. Ausschuß."
Meine Herren! Ich will mich auf diese Ausführungen beschränken; da die Vorbemerkungen

hu dem Haupt-Etat in sehr deutlicher Weise die Positionen darlegen und in dem Haupt-Etat es
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sich wesentlich um die Zufannneustellungder Spezial-Etats handelt, die ja schon vom hohen Hause
genehmigt worden sind. Ich will nur auf einen einzigen Punkt aufmerksam machen, der sich
bezicht auf die Umlagen, die von der Summe von 3'»30 000 auf 3180 000 M, herabgesetzt
worden sind, wovon im Haupt-Etat als Umlage vorgesehen sind 2 700 000 M. für allgemeine
Umlage und 480 000 M. zur Verzinsung und Amortisation der Irrenanstalts-Vauschuld. Erstere
siud ungefähr gleich mit der Höhe derjenigen Zuschüsse, welche die Verwaltung zu dcu vormaligen
Bczirksstrnßen hergebeil muß, so daß die Provinzial-Nerwaltnng fast durchgehende,aus eigenen
Einnahmen die Ausgaben deckenkann. Ich bitte dem Antrage des I. Ausschussesbcizutreten.

Landtags-Marfchall: Ich stelle dcu Antrag znr Diskussion. — Da sich Niemand
zum Worte meldet, so schließe ich dieselbe und bringe den Antrag zur Abstimmung auf «n tiloo
Annahme, mit der kalkulatorischen Aenderung, die 3000 M. in einem Titel zu zusetzen. Diejenigen
Herren, welche dagegen sind, wollen sich erheben. (Es erhebt sich Niemand.) Der Antrag ist
einstimmig angenommen.

Meine Herren! Ehe wir in der Tagesordnung weitergehen, möchte ich einen Augenblick
um Ihre Aufmerksamkeitbitten. Sie haben aus deu Verathungen der Etats entnehmen können,
daß nicht eine einzige Position, die der Verwaltnngsrath Ihnen vorgeschlagenhat, außer der einen,
die Sie soeben gehört habeil, die 3000 M., welche auf einen besonderenAntrag noch eingestellt
sind, verändert worden ist. Sie haben die Arbeitenunserer Beamten und vorzüglich des Provinzial-
Vcrwaltungsraths in vollen: Maße anerkannt.

Meine Herren! Demgegenüber habe ich zu sagen, daß dem Provinzial-Verwaltungsrath
bei den Berathungen des Etats zu seiner Kenntniß gekommen ist, daß von vielen Seiten in der
Provinz und von vielen Mitgliedern des Landtags der Wunsch gehegt wnrde, nur für ein Jahr
den Etat zu bewilligen. Diefem Wunfche ist der Provinzial-Verwaltungsrath in vollen: und
ganzem Maße entgegengekommen und hat einen einjährigen Etat vorgelegt. Aus den Verathungen,
die Sie soeben vorgenommen haben, haben Sie wohl erkennen können, daß die Veränderungen
iu den Etats, nachdemunsere provinzialständische, Verwaltung in ein ruhigeres (Geleise gekommen
ist, nicht so groß sind uud uicht eine solche hervorragende Bedeutung, wie früher für die ganze
Verwaltung haben; ich muh sagen, daß die Verwaltung jetzt in diesen: Augenblickeihr Haupt-
Augenmerk auf die orgauifatorischenArbeiten zu richten hat. Meine Herren! Wenn Sie bedenken, daß
die organisatorischenArbeiten, welche Ihnen hier vorgelegt worden sind, dnrch die Etatsberathnngen
haben unterbräche!: werden müssen, daß dies jedes Jahr wiederkehrenwürde, daß uor uns eine
große Zeit der Arbeit liegt, um die ganze Organisation, die wir in der Arbeit haben, dnrchzn
führen, so werden Sie begreifen, daß ich von meinen: Standpunkt aus, als Ihr Vorsitzenderuud
als Vorsitzcudcr des Provinzial-Verwaltnngsrathes, co uicht wünschenkann, daß jedes Jahr die
zeitraubenden Etatsberathungen vorgenommenwerden. Ich halte die Zeit des Landtages und des
Prouinzilll-Verwaltungsrathes für zu kostbar, um jedes Jahr solche Berathungen vorzunehmen.
Meine Herren! Deswegen glaube ich, Ihucu die Vcrsicheruug geben zu müssen, daß wenn eine
wichtige Frage, die nns bei den: nächstenPunkt der Tagesordnung beschäftigen wird, zu einein
Abschluß gekommen ist, ich der Erste sein werde, der darauf antrage,: wird, den Provinzial-
Landtag a,ä lia« zn berufe,: und ich bin fest überzeugt, daß Ecinc Majestät der Kaiser nnd
König den Landtag dann bernfen wird. Ich kann Ihnen mich noch das sagen, daß nach dem
stenographischen Bericht der letzten Sitzung des Abgeordnetenhauses,der nur hier vorliegt, der
Minister für Landwirthschaft fchon in Aussicht genommen hat, für den l^esetzentwnrf, betreffend
Zusammenlegung von «Grundstücken auch einen außerordentlichenProvinzial-Landtag zu berufen.
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Meine Herren! Sie sehen hierans, welche Arbeiten unser für das nächste Jahr warten.
Deswegen glaube ich, daß wir unsere Zeit für diese Arbeiten ins Auge fassen müssen und erkläre
deswegen, weil auch der Landtag keine Bestimmung darüber hat, wann und wie er berufen wird,
sondern dies lediglich von dem Willen Seiner Majestät des Kaisers und Königs abhängt, daß
die sämmtlichenEtats, wie sie hier bewilligt worden sind, auch für ein künftigesJahr gelten, im
Falle der Provinzial-Lnndtag im nächsten Jahr von Seiner Majestät nicht einberufen werden
sollte. Herr Freiherr Felix von Loü hat das Wort.

Abgeordneter Freiherr Felix, von Loi,: Ich habe mich zum Worte gemeldet, weil ich
nicht zu denjenigen gehört habe, welche die Frage der einjährigen Etats in Anregung gebracht
haben; erst später habe ich davon gehört; um so unbefangener stehe ich der Frage gegenüber.
Was mich anbelangt, nnd ich glaube, diese Ausicht theilen viele - - so sind es weniger die
Etats, die dabei ins Auge gefaßt sind. Wir haben alle wiederholtauf diesem Landtage anerkannt,
daß diese Etats so gründlich nnd so durchsichtig,wie wir es nur wünschen können, vorbereitet
und vorgelegt sind, und wir wissen recht gut, daß die Aenderungeu, die vielleicht in einem oder
dem anderen Etatsjahre vorgenommenwerden könnten, eigentlich nur sehr unwesentlich sein würden,
sodaß die jährliche Vorlage derselben, sachlich gesprochen, eine große Wichtigkeitnicht hat. Wenn
der Wunsch überhaupt »ach öfterem Tagen des Landtages an diesen Ausdruck„Etatsbcrathung"
geknüpft worden ist, so hat wohl jeder daran gedacht, wie der Herr Marschall richtig ausgeführt
hat, daß der Prouinzial-Vertretung große wichtige Aufgaben bevorstehen nnd deshalb ist der
Wuusch, den Ihnen der Herr Marschall kundgegebenhat, berechtigt: daß der Landtag znr
Förderung dieser Aufgaben möglichst oft, womöglich alle Jahre zusammentretenmöge, je nach
Bedürfniß, ohne das Jahr auf l2 Monate beschränkenzn wollen. Ich glaube, nur dürfen
dankbarst die Erklärung des Herrn Mnrschalls annehmen, daß er auch bemüht sein werde, dahin
zu wirken, daß in diesem Sinne der Landtag möglichst oft znfammentrete,dann, wenn es nöthig
ist. Da das Zusammentreten des Landtages, wenn es öfter als alle ^ Jahre geschieht,von
Sr. Majestät dem Kaiser uud König abhängt, so sind wir gar nicht in der Vage, unsern Wünschen
anders Ausdruck zu gebe», und wir werden ganz gewiß unsern Provinzial-Verwaltungsrath nicht
>n die Lage versetzen wollen, ein Jahr lang ohne Etat zu arbeiten. Wenn nun für dicfes Jabr
der Etat bewilligt ist, so ist es selbstverständlich, daß, falls der Zusammentritt des Landtages im
nächstenJahre nicht erfolgen sollte, der Etat in derselben Weise fortgeführt werden muß. In
diesen, Sinne, »m dem Wunsche Äusdrnckzu geben, daß wir möglichst oft, wo möglich alle Jahre
berufen werde», nicht wegen der Etatsberathuug, ich will das Wort gebrauchen:nicht um Kontrolle
über den Provinzial-Verwaltungsrath zu üben, sondern um die Arbeiten des Provinzial-Verwaltungs-
rathZ zu fördern, in diesem Sinne schließe ich mich den Ausführungen des Herrn Lnndtags-
Marschalls an.

Landtags-Marschall: Ich frene mich, eine solche Uebereinstimmungmit meinen Aus¬
führungen bei der Versammlung zu finden. Herr Freiherr von Eerde hat das Wort.

Abgeordneter Freiherr oo» Eerde: Ich stimme Herrn Freiherrn von Loö zn und
'"üchte mir nur eiue Erörterung dazu erlauben, daß, wie Herr Landtags-Marschall erwähnt haben,
^ höchstwahrscheinlich sei, daß' in nächster Zeit der Landtag zusammenberufenwürde, um über
We Eunsolidationsfrage zn berathen. Es müssen aber auch jedenfalls andere Gegenstände, die
ebenso wichtigsind, zur möglichst schleunigen definitivenErledigung gebracht werden, als namentlich
die Beschaffungder Mittel zur Befriedigung des Grundkredits nnd die vom Herrn Abgeordnete»
Friederichs angeregte Frage über die Förderung von Seknndärbahnen. Diese beiden Angelegen-
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heiten sind von solcher Bedeutung, daß es thatsächlich nicht angeht, deren weitere Behandlung auf
2 Jahre zu verschieben, und bin ich der Ansicht, daß wir hier uns dahin aussprechcn müssen,
daß wir schon im Interesse dieser Gegenstände wünschen, baldmöglichst, in, nächsten Jahre wieder
einen Landtag zusammcnberufen zu sehen. Ich glaube, daß, wenn der Verwaltungsrath auch
seinerseits diesem unserm Wunsche Ausdruck gibt, bei richtiger Würdiguug der Verhältnisse an
maßgebender Stelle ein Widerspruch hiergegen nicht erhoben werden wird. Wird demgemäß im
nächsten Jahre der Landtag zusammcnberufen, so ist hierbei die Frage untergeordneter Natur, ob
alsdann nene Etats vorgelegt werden sollen oder nicht. Es ist dies mehr eine Angelegenheit,
welche zu erwägen wir dem Verwaltungsrath ruhig anheimstellen können. Das ist aber jedenfalls
unzweifelhaft, daß, wenn im nächsten Jahr ein Landtag stattfinden würde, auch alle sonstigen
Anträge und Petitionen in dessen Session ebenso wie in einer jeden anderen behandelt
werden könnten.

Landtags-Marschall: Ich glaube, in den Worten, die ich vorhin ausgesprochen habe,
lag vollständig das, was Herr v. Eerde angeregt hat. Ich sprach von sämmtlichen organisatorischen
Arbeiten, die uns bevorstehen, und ich habe nur auf das hingedeutet, was hier in dem steno¬
graphischen Bericht über die letzte Sitzung des Abgeordnetenhauses zufällig steht, welcher nur
heute morgen zu Gesicht gekommen ist. Wann der Landtag zusammcnberufen wird, steht uns
uicht zu, zu bestimmen. Wir können auch uicht sagen, ob es möglich ist, wenn plötzlich der
Landtag von Berlin aus zusammenberufen wird, den Etat vorzulegen. Abgcordneter Graf
von Beissel-Gnmnich hat das Wort.

Abgcordneter Graf von Beissel-Gnmnich: Ich hatte in der Ausführung des Herrn
Freiherrn von Eerde nicht gehört, ob es gewünscht wird, daß event, im nächsten Jahre der Etat
wieder vorgelegt werden solle; nachdem Freiherr von Gerde zn Schluß es dem Provinzial-Landtage
anheimgestellt, kann ich auf das Wort verzichten.

Abgcordneter Graf von Hoensbroech: Ich habe aus den Ausführungen des Herrn
Frciherrn von Gerde entnommen, daß er ein Votum des Provinzial - Landtages darüber wünscht,
daß der Landtag im nächsten Jahre wieder zusammentrete uud, wie er sich privatim äußerte,
stimmt meine Ausführung mit seiner überein. Meine Herren, ein solches Votum halte ich allein
deswegen für durchaus inopportun, weil nur überhaupt nicht in der Lage sind, ein derartiges
Votum zur Ausführung zu bringen, (Zuruf: Sehr richtig) und ich meine, nach den Aeußerungen,
die aus der Mitte des Haufes zur Kenntniß des Herrn Marschalls gekommen sind und nach den
Erklärungen des Herrn Marschalls selbst glaube ich, können wir die Zuversicht vollauf mit nach
Haufe nehmen, daß von Seiten des Herrn Marschalls wie des Provinzial - Verwaltnngsraths die
nöthigen Schritte geschehen werden, damit der Landtag im nächsten Jahre wieder zusammentrete.

Landtags-Marschall: Der Herr Graf von Hoensbroech hat das gesagt, was ich sonst
hätte sagen müssen; ein Votum ist nicht möglich. Was die Verathungen des Etats und die
Vorarbeiten betrifft, für den Fall, daß im nächsten Herbst oder Winter der Landtag auf Unordnung
von Berlin oder durch unfern Antrag, sobald uufcre organisatorischen Arbeiten so weit gediehen
sind, znsammenberufen wird, fo muß ich sagen) wenn diese Zusammcnbernfung mitten in unsere
großen organisatorischen Arbeiten hineinfällt, würde es für unsere Beamten sehr schwierig sein,
die ganzen Etats durchzuarbeiten, und es könnte der Fall kommen, daß wir einfach den Landtag
bitten, die Etats, wie sie vorliegen, noch ein weiteres Jahr zu genehmigen.

Herr Freiherr von Eerde hat das Wort.
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Abgeordneter Freiherr von Eerde: Meine Herren! Ich habe kein förmliches Votum
des hohen Provinzial-Landtages in dieser Beziehung gewünscht; dann hätte ich ja einen Antrag
eingereicht. Ich bin aber vollständig befriedigt, nnd ich glaube, daß die Herren auch meiner Ansicht
zustimmen,daß wir nämlich durch die heutige Diskussionklargelegt haben, wie nothwendig es ist,
daß alsbald ein Landtag wieder berufen werde, und daß in der Versammlung dem meinerseits
hierauf gerichtetenWunfchenicht widersprochen worden,

Landtags-Marschall: Ja, meine Herren, ich glaube, daß die Sache hiermit wohl
völlig erledigt ist und meine Erklärung also zu kraft besteht. Die Vernfung des Landtags liegt
in den Händen Seiner Majestät, -die allein darüber zu entscheiden hat.

Dieser Punkt der Tagesordnung, nämlich die Etatsberathnng, ist nuumehr erledigt.
Wir kommen zu dem Referat des I. Ausfchufses zu der Vorlage des Pro-

vinzial-Verwaltungsraths, betreffend die Errichtuug eines Grundkredit-
Iustituts in der Rhein Provinz. Referent ist der Herr AbgeordneteDietze.

Referent AbgeordneterDietze: Meine Herren! Ich glaube aussprcchenzu dürfen, daß
die vorliegende Nnmmer unserer Tagesordnung, wenn nicht der wichtigste, so doch eine der
wichtigstenGegenständeist, die wir heute und überhanpt in diesem Landtag zu behandeln haben.
Wenn ich zurückgehe — (Stimmen: Lauter!)

Meine Herren! Ich kann sehr laut sprechen — Wenn ich zurückgeheauf die soeben
gehaltenen Reden, so möchte ich zunächst an das Konsolidationsgcsetz anknüpfen, was uns voraus¬
sichtlich, wie heute die Zeitungen mittheilen, gegeben werden wird. Was nützt nns aber ein
Konsolidationsgesetz,wenn wir in einem Kredit-Institut nicht diejenige Einrichtung in der Nhein-
provinz besitzen, nm das Konsolidationsgesetzausführeu zu können. Schon darum, meine Herren,
glaube ich, daß das große Grundtredit-Institut, um das es sich diesen Augenblickhaudelt, das
Alpha ist, womit wir anfangen müssen, um darauf zu bauen und die Konsolidation darauf zu
errichten. Wenn das der Fall ist, meine Herren, so knüpfe ich an die Verhandlungen des
27. Provinzial-Landtllgs an, wo ich vorausfah, daß sich die Dinge so gestaltenwürden, daß die
Provinzial-Hülfskassc nicht mehr ausreiche für die landwirthschaftlichenKredit-Bedürfnisse der
Provinz, daß die Provinzial-Hülfskassc sich gestalten müsse zu einem großen Geld-Institut, das
mit seineni Kapital und mit seinem Kredit in der Lage sei, dein landwirthschaftlichenKredit
aufzuhelfen. Sie faßten bei jener Gelegenheit den Vcfchluß, daß diejenigen Kreise des Regierungs¬
bezirks Düsseldorf, in denen das Landrecht gilt, sich an die Rentenbank in Westfalen anschließen
durften, um denjenigen Kredit für landwirthfchaftlicheGrundstückezu siuden, den ihnen die Nhein-
provinz nicht gewähren konnte. Es handelte sich schon damals darum, verschuldeten Grundbesitzen,
aufzuhelfen, und zu verhindern, daß noch nicht verschuldete in Schnldcn geriethen. Damals schon
haben Sie den Provinzial-Verwaltungsrath beanftragt, Ihnen Vorlagen zn machen, aus der
Provinzial-Hülfstasse und iu Verbindung mit derselben ein derartiges Kredit-Institut zu schaffen.
Das ist in der Vorlage unter Nr. 23 der Drucksachen heute geschehen. Es hat aber auch darin
ausgesprochen werden müssen, daß diejenige Vorbedingung, welche dazu nothwendig war, nicht
habe erfüllt werden können. Es ist das die Vorbedingung, die in der Verbesserungunseres
schlechtenHypotheken-Gesetzes liegt. Sie liegt in den alten Nestimmungendes ooäo Napoleon, —
" den unsichtbaren Hypotheken,in der zehnjährigen Erncueruug, in der Zustimmnng der Ehefrau
und in allen möglichenDingen, die die heutigen Gesetze, weil sie kein Grundbuch vorsehen, fast
unbrauchbar machen, um den Nealkredit für die Landwirtschaft auszubeuteu. Es mag wohl sein,
meine Herren, daß der eoäo Napoleon für Juristen immer noch ein sehr beauemer Rock ist, in
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der Praxis aber hat sich herausgestellt, daß er auf diesem Gebiet nicht mehr die nöthige Sicherheit
bietet und daß wir schließlich dahin gelangen müssen, wenn nicht eine neue Gesetzgebung, so doch
in der Hypotheken-GesetzgebungPrivilegien zu erhalten, die es möglich machen, daß wir mit
aller Sicherheit den Kredit der Provinz hergeben können, um den verschuldetenGrundbesitz frei
zu machen. (Bravo!)

Wenn wir nun fragen, wir kann das geschehen — die Hülfstasse hat ja bis dahin
auch Kapitalien Herleihen tonneu, sie hat das Risiko übernommen auf HypothekenDarlehen zu
geben, — fo kann ich darauf die Antwort geben, wie ich bereits bei dem kurzen Referat über
den Verwaltungs-Vericht gethan habe, daß die Summe der Zinsen und Amortisation für den
ländlichen Grundbesitz es unmöglich macht, diese Zinsen und Amortisation ferner zu bezahlen,
Ich habe Ihnen nachgewiesen,daß Hypothekenauf den ländlichen Grundbesitzbis 5'/«"/« kosten,
was gegenüber der Ertragsfähigkeit der Grundstückeeine Summe ist, die nicht mehr von dem
Grundstücke aufgebracht werden kann. Schon aus dem Grunde haben wir nothwendig, das
Grundtredit-Institut auf anderer Grundlage zu errichten. Es ist iu der Vorbesprechung davon
die Rede gewesen, daß wir in keiner anderen Weise Kapitalien schaffen köunen, als durch den
Kredit der Provinz, der durch Ausgabe von Obligationen nn der Börse verkauft wird zu irgend
eineni Kurse, wie es die Geldschwankungenmit sich bringen, daß wir aber versuchen „lochten,
die Begebung unserer Obligations-Emissionen von den Gcldschwankungender Börse unabhängig
zu machen. Ob das möglichist, lasse ich dahin gestellt sein. Eine absolute Unabhängigkeit wäre
nur dann zu erreichen,wenn wir das Privilegium erhielten, die Notenpressehinter nns zu haben,
daß wir aber Papiergeld mit Zwangskonrs nicht ausgeben können und dürfen, liegt auf der Hand.
Ich glaube also, wir werden stets eine günstige Konjunktur des Geldmarktes benutze» müssen zu
guten Obligations-Vertäufen. Vor allen Dingen aber müssen wir dafür sorgen, daß dem ländlichen
Grundbesitz Kapitalien unkündbar mit langer Amortisation übertragen werden. Das ist der
Weg, wie der Zweck erreicht werden kann; 3>ige Obligationen Mt langer Amortisation und
nnkündbares Kapital geben allein die Möglichkeit, dem verschuldetenGrundbesitz aufzuhelfen und
dafür zu sorgen, daß der unverschuldete Grundbesitznicht in Schulden geräth. Es ist von anderer
Seite, meine Herreu, auch noch zur Geltung gebracht worden, daß damit zusammenhängt das
Vcrfügungs- und das Testirrecht. Ich überlasseden Juristen, das weiter anszuführen, wenn es
für nothwendig gehalten werden follte. Sie werden darüber auch Bemerkungen in den Motiven
des Referates finden. Heute ist das Verfügungsrecht und das Testirrecht auch nicht fo wie wir
ec, wünschen müssen, um große und kleine Güter in einer Hand lassen zu können; auch das ist
ein Grund, der mit berücksichtigt werden muß. Ich habe in diesen Tagen gelesen, daß in derselben
Richtung, weil jeder fühlt, wo ihn der Schuh drückt, andere Vorschlägegemacht worden sind, und
zwar im Abgeordnetenhausvon einem rheinischen Abgeordneten,der mit den ganzen Verhältnissen
genau bekannt ist, es ist der Landtags-AbgeordneteKnebel. Dieser Abgeordnetehat empfohlen, das
Kapital der Kreis-Sparkassenzu benutzen um dem ländlichenGrundbesitzaufzuhelfen. Nach meiner
Meinung ist das die gefährlichsteOperation, die Jemand machen kann. Diejenigen Gelder, die
von dritten erspart sind, sollen mobil gehalten werden, um im Falle einer eintretendenKrisis dem
Sparer zurückerstattetwerden zu können. Haben aber die Kreis-Sparkassen, wenn auch zu eineni
höheren Zinsfuß, um die Rentabilität zu erhöhen, ihr Geld auf Grundstücke in Hypothekenfest
angelegt, so bin ich der Ueberzeugung,daß die eine Krisis die zweite gebiert und das Unglück viel
größer wird, als wenn überhaupt dem ländlichen Kredit solche Darlehen nicht gegeben würden.
Ich würde diese Idee für die alleruuglücklichstehalten. Ebensowenig reichen die bestehenden
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Darlehnstassen ans, so ausgezeichnetdieselben für vorübergehende kleine Darlehen sind. Aller,
muß darauf hinwirken, allmählich den ländlichen Grundbesitzdem Wucher zu entziehenund es ist
eine der wichtigstenAufgaben der Provinz, ein solches Grundkredit-Institut zu errichten, damit
der ländlicheGruudbesitzdem Wucher, dem er heute verfallen ist, entzogenwerde.

Wir haben, meine Herren, noch andere Gründe, dafür zu sorgen, daß die Landwirth¬
schaft gehobenund gehalten werde, denn in der Landwirthschaft,meine Herren, liegen die Wurzeln
nnserer Kraft. (Rnfe: Sehr richtig.)

Was kann nns Handel und Industrie nutze», wenn wir keine Landwirthschafthaben!
Eine einzige Mißernte und das Geld geht ms Ausland und die Krisis für Handel und Industrie
ist da. Darum, meiuc Herren, bieten wir alle die Hand dazu, um der Landwirthschaftaufzu¬
helfen. Ein anderes aber ist auch noch nöthig, und das sind Verkehrsmittel auf dem Lande; daß
Kanäle angelegt werden, da wo Wasser ist, und außerdem Sekundärbahnen. Was diese angeht,
so mache ich aufmerksamauf das Referat, was mir morgen hören werden, und bitte Sie, daß
Sie demselben Ihre Wuhlgencigtheitzn Theil werden lassen. Es darf nicht gesagt werden, das
Land braucht keine Seknndärbahnen, weil Alles dem großen Centrum, den Städten, zugeführt
wird. New, meine Herren, es ist nmgekehrt,die großen Städte können das Land nicht entbehren
und darum müssen diejenigen Gegenstände, die auf den, Lande erzengt werden, den Städten in
billiger Weise zugeführt werden können. So muß Stadt und Land Hand in Hand arbeiten und
eine Hand die andere waschen.

So, meine »Herren, glaube ich, meinen Vortrag schließen und dazu übergehen zu tonnen,
das Referat, wie es im I. Ausschuß festgestellt ist, vorzulesen:

„Referat des I. Ausschusses zu der Vorlage des Provinzial-Verwaltnngsrathes, betreffend
die Errichtung eines Grundkiedit-Instituts in der Nheinvrovinz.

Die Vorlage des Provinzial - Verwaltnngsrathes — hervorgegangen aus dem von dem
Referenten auf dem 27. Provinzml-Landtage gestellten Antrage:

Der hohe Landtag wolle den Provinzial - Verwaltungsrath beauftragen, bis zum
nächsten Landtage Vorschlägezu machen, in welcherWeise die Kreirung eines Grund¬
kredit-Instituts für die Nheinvrovinz zu ermöglichenfei —,

beschränkt sich darauf, das die Angelegenheit betreffendeMaterial übersichtlichzusammengestellt
zur vorläufigen Kenntnißnahme vorzulegen. Der Prouinzial-Verwaltungsrath behält sich in diesem
Referate weitere Berichterstattung über die Angelegenheitvor, in der Unterstellung, daß die bei
der KöniglichenStaatsregicrung erbetene Aeußerung über die Stellung der Herren Ressortminister
zur beregten Angelegenheit demnächst und spätestens während der Session des 29. Prouinzial-
Landtages noch eingehen werde. Diese Unterstellung trifft indessen nicht zu. Der Referent war
in der Lage, die bestimmte Erklärung abgeben zu können, daß die noch schwebenden Vorverhand¬
lungen keineswegs so zeitig zur Erlediguug gebracht werden würden, daß der 29. Provinzial-
Landtag sich mit der Angelegenheitnäher befassenkönnte.

Der I. Ausschuß bedauert lebhaft die Verzögerung der Errichtung eines Grundkredit-
Instituts für die Nheinvrovinz, ist aber der Meinung, daß mit der Errichtuug nicht länger
gezögert werden dürfe, und beschließt bei dem hohen Landtage die Genehmigung folgender Resolution
zu beantragen:

Der hohe Provinzial-Landtag wolle in Erwägung, daß der ländliche Grundbesitz,wie
eine zu erwartende eingehendegenerelleEnguetc unzweifelhaftdarthun wird, in Folge
der bestehendenGesetzgebungin eine Lage gerathen ist, welche eine Abhülfe als
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nothwendig erscheinen läßt, wenn die Zahl der selbstständigenGrundbesitzersich nicht
immer mehr vermindern und der Grundbesitznicht einem fortwährenden, seinen Ertrag
einschränkenden Wechsel unterliegen soll;

daß die Hauptübelstände in der allzugroßen Beschränkungdes Verfügungsrechtes
nach dem oncks «ivil und in der Belastung des Grundbesitzesmit kündbarenKapitalien
zu einem zu hohen Zinsfuße zu suchen sind, wodurch der Grundbesitzden Schwankungen
des Kapitalmarktes in der empfindlichstenWeise ausgesetztist;

daß zur Herbeiführung einer günstigeren Lage des Grundbesitzes nach beiden
Richtungen hin eine Abhülfe angestrebt werden muß;

daß in den: Referate des Provinzial-Verwaltungsrathes vom 20. November er.
geeignete Vorschläge enthalten sind, um dir Provinzial-Hülfskusse zu einem Grund¬
kredit-Institute zu erweitern, welches die Umwandlung der kündbaren Kapitalschulden
in unkündbare und amortisirbare Rentenschuldenermöglicht;

daß mit Rücksicht auf die vorhandene Belastnng des Grundbesitzes und dessen
Natur ein öffentlichesGrundtredit-Institut nur dann seine Aufgabe erfüllen kann,
wenn dasselbe dem Grundbesitzerdie erforderlichenDarlehen zu einem geringen, dem
Ertrage der Bodenrente möglichst entsprechenden,Zinsfüße und einer nicht zu hohen
jährlichen Amortisationsrente gewahrt;

daß das baldige Inslebentreten eines auf solcher Grundlage errichteten öffent¬
lichen Grundkredit-Institutcs für die Nheinprovinz zu einem unabweisbaren Bedürfnisse
geworden ist, beschließen:
1. zu den im Referate des Provinzial-Verwaltungsrathes vom ^0. November er. nebst

Anlagen bekuudeteu Bestrebungen zur Erweiterung der Rheinischen Provinzial-Hülfs-
tasse zu einem Grundkredit-Institute, sowie den dieserhalb bei der Königlichen
Regierung unternommenen Schritten seine vollste Zustimmung auszusprechen;

2. den Provinzial-Verwaltungsrath zu beauftragen, die Nestrebnngenzur Erlangung der
für die Errichtung eines öffentlichenGrundkredit-Institnts in der Nheinproviuz er¬
forderlichenVorbedingungen fortzusetzennnd bei der KöniglichenStaatsregieruug
auf die möglichsteBeschleunigung dieser Angelegenheit hinzuwirken und sobald
dieses, behufs weiterer Beschlußfassungerforderlicherscheinen sollte, die Zusammen¬
berufung des Prouinzial-Landtages zu beantragen; sodann

3. den Provinzial-Verwaltungsrath zu beauftragen, an die KöniglicheStaatsregieruug
geeignete Anträge behnfs Verbesserung der Eigenthums- und Hypotheken-Gesetz¬
gebung im Gebiete des RheinischenRechts zu richten und hierbei auf die baldige
Einführung einer Grnndbuchordnung hinzuwirken; endlich

4. den Provinzial-Verwaltungsrath zu ermächtigen, diejenigen Aenderungendes Statuts
der Provinzial-Hülfskassevom 25. April 1882 zu beschließenund deren Genehmigung
bei der Königlichen Staatsregierung zu beantragen, welche erforderlichsind, um mit
den Grundkredit-Geschästen bereits jetzt in denjenigen Theilen der Rheinprovinz
beginnen zu können, in welchem das französische Recht nicht gilt, und zu diesem
Endzwecke das Privilegium zu den hierfür zu emittirenden Nheinprovinz-
Obligationen nachzusuchenund die - dazu erforderlichen Emissions - Bedingungen
festzustellen.

Der l. Ausschuß."
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Landtags-Marschall: Ich eröffne die General-Diskussion über dir ganze Materie.
Herr AbgeordneterWunderlich hat das Wort.

Abgeordneter Wunderlich: Meine Herren! Zu den, gegebenen Referat wollte ich
eigentlichgar nichts mehr hinzusetzen. Es ist eine sehr schone Materie, das beste, was überhaupt
in diesem Landtage vorgelegt ist; es ist etwas lebendiges,was auch etwas lebendigeshervorbringt-
es ist das, was uns bislang gefehlt hat. Ich habe schon seit langen Jahren mit der Gotha'er
Bank korrespondirt, um durch dcreu Geldmittel unseren Kreisen Abhülfe zu schaffen. Es wurde
mir erwidert, wenn der ooäs U^ulLon erst abgeschafft ist, werden Geldmittel genug zur Verfügung
stehen. Ich möchte bitten, daß man an die linksrheinischen Bewohner unserer Provinz gedenke,
weuu den rechtsrheinischendie Segnuugen des Kredits zu Theil wird.

Landtags-Marschall: Herr Freiherr von Eerde hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr von Eerde: Ich habe zu diesemsehr schönen Referate nur eine

Bemerkung zu macheil. Es steht iu den: Referat, das; die Wohlthaten des neu zu errichtenden
Instituts vorerst der rechtsrheinischenSeite der Provinz in denjenigen Gebieten, in welchen das
Landrecht gilt und wo eine Grundbuchordnung besteht, zu gute kommen soll. Meine Herren, ich
wünsche derselben entschieden die Wohlthat, ich sehe aber nicht ein, weshalb wir auf der linken
Seite vorläufig uud zwar fo lange ganz leer ausgehen sollen, bis wir eine neue Hypothekenordnuug
oder eine Grundbuchordnung haben. Ich gebe zu, daß in Fallen, wo ein Kapital hergeliehen
werden soll uud wo der Anleihcr nur eine zweifelhafteSicherbeit iu Betreff der Eigenthumstitel
bieten kann, dies neue Institut uicht zur Hülfe kommen taun. Es gibt aber auch eine Menge
Fälle, wo in der Rheinprovinz nnzweifclhafteEigeuthumstitel besteheu und wo bis jetzt auch in
einer den Darleiher vollkommensichernden Weise Darlehen bewilligt worden sind. Die Provinz
hat ja bis jetzt selbst durch die Proviuzial-Hütfskassesolche Darlehen gewährt. Wenn hier nun
gesagt wird, wir auf der linksrheinischenSeite sollen warteil, bis die Organisation einer neuen
Hypotheken-oder Grundbuchorduungwenigstens eingeleitet ist, so liegt eine Ungerechtigkeit darin,
daß denjenigen Grundbesitzern, welche Kredite nachsuchenund eine genügendeSicherheit, sowie
einen ausreichendenNachweis über ihre Eigentumsverhältnisse stellen können — so unsichersind
schließlich die Besitztitel doch uicht — nicht schon gleich geholfen werden tonnte. Ich möchte dies
nur iu Auregung gebracht haben.

Landtags-Marfchall: Herr Referent AbgeordneterDietze hat das Wort.
Referent AbgeordneterDietze: Ich stimme damit überein, was die anderen Herren

gesagt haben. Es unterliegt gar keinem Zweifel, daß, wo absolute Sicherheit vorliegt, wenn das
Institut genehmigt ist, auch solchen Leuten Darlehen bewilligt werden; es bedarf dies keiner
weiteren Ausführung. Ich möchte der Ordnung wegen noch hinzufügen, daß eine Petition des
Herrn Grafen von Hocnsbrocch, die von fast sämmtlichenMitgliedern des I. Ausschussesunter¬
schrieben worden, durch dieses Referat ihre Erledigung gefunden hat. Die Petition ging dahin,
die jetzige Hupothekenordnnngsobald als möglich zu verändern, und Herr Graf von Hoensbroech
hat dieselbezu Gunsten des Referats zurückgezogen, weil wesentlich dasselbe darin steht.

Land tag s-Marschall: Ich möchte dem, was der Herr Referent gesagt hat, noch
hiuzufügen, daß, sobald die Sicherheit gegebenist, wie sie von der Hülfskasseverlangt wird, wir,
sobald wir die Erlaubuiß zur Emission haben, auch iu dieser Beziehung Schritte thuu tonnen.
Der Herr Referent hat das Wort.
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Referent Abgeordneter Dietze: Es müssen die Statuten vorher genehmigt werdeil; wir
sind dann genöthigt, den Landtag einberufen zu lassen. Wir können, sofern sie andere Bedingungen
stellen wie die jetzigen,auf Grund der Statuten der HülfskasseGeld hergeben.

Landtags-Marschall: Herr Freiherr von Gerde hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr von Eerde: Ich möchte konstatircn, welche Erklärung der Herr

Referent und der Herr Landtags-Marschall zn dem Referat abgegeben haben, ich halte diese
Erklärungen für wichtig.

Landtags- Marschall: Herr Freiherr Felir von Loö hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr Felix von LoL: Ich möchte nur eine kurze Bemerkung machen.

Im Namen der Grundbesitzer möchte ich meinem Danke Ausdruck geben für die sympathischen
Worte, mit denen der Herr Referent sein Interesse für den Grundbesitzbekundethat; ich danke
Ihnen Allen für die einstimmigeSympathie, mit denen Sie die Worte des Herrn Referenten
aufgenommen haben. Seien Sie überzeugt, daß die Theilnahme, welche Sie hier dein Grund¬
besitz und der ^andwirthschaft bezeugen, auch Ihnen große Sympathien in der Rheinprovinz
erwecken wird. (Bravo!)

Landtags-Marschall: Ich schließe die Diskussion uud stelle die Frage, ob die Herren
die einzelnen Punkte einzeln behandelnwollen,- dann würde ich über die einzelnen Punkte abstimmen
lassen. Oder wird en dlno-Annahme gewünscht? (Zurufe! «n dlu«.)

Es ist ein Antrag auf en bloe-Annahme der ganzen so sehr wichtigenVorlagen mit
ihrem Inhalte eingebracht; erfolgt dagegen Widerspruch? — Ich koustatire, daß kein Widerspruch
erfolgt und erkläre die Vorlage für on I>Iuo einstimmig genehmigt. (Beifall.)

Wir kommenzu Punkt 1? der Tagesordnung: Das Referat des I. Ausschusses,
betreffend einstweilige Fortführung der Geschäfte des Direktors der
Provinzial-Hülfskasse durch den Herrn Landes-Direttor. Referent ist der Herr
AbgeordneteLottner.

Referent Abgeordneter Lottner: „Referat des I. Ausschusses, betreffend einstweilige
Fortführung der Geschäftedes Direktors der Provinzial-Hülfskassedurch den Herrn Landes-Direktor.

Der ^8. Provinzial-Landtag ertheilte seine Genehmigung, daß der Landes-Direktor neben
seinen Funktionen als Landes-Direktor auch die Geschäfteals Direktor der Provinzial-Hülfskasse
in seitheriger Weise, jedoch unter Wegfall des mit letztererStelle verbundenen Gehaltes, bis auf
weitere Beschlußfassungdes nächstenLandtages fortführe.

Gleichzeitigwurde der Prouinzial-Vcrwaltnngsrath ermächtigt, die für diese Vereinigung
erforderlichenAbänderungen sowohl des Statutes, wie auch des Reglements über die Führung
der Kassengeschäfte provisorischzu treffen und ihm aufgegeben, dem nächsten Landtage eine weitere
Vorlage zu macheu.

In Ausführung dieses Auftrages erschien es geboten in erster Linie die Abänderung des
§. 15 des Reglements über die Führung der Kassengeschäftezweckentsprechendherbeizuführen,
indem der Provinzial - Verwaltungsrath in seiner Sitzung vom 14./16. März er., auf Vorschlag
des Kuratoriums der Hülfskasse,den Beschluß faßte: „daß auf die Dauer der Vereinigung der
beiden Aemter in der Person des Landes - Direktors, die demselbengemäß §. 15 des Reglements
zugewiesene Ober-Aufsichts-Reuisionsbefugnisseprovisorischdurch den Vorsitzendendes Kuratoriums
der Hülfskasse,bezw. durch dessen Stellvertreter wahrgenommen werden sollen." Der Provinzial-
Verwaltungsrath erachtet die einstweiligeFortsetzung dieses Provisoriums für zweckmäßig. Er
hat dem hohen Landtag inzwischen einen Entwurf über die Erweiterung der Provinzial-Hülfskasse
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die Frage über die anderweitige Besetzung der Direktorstelle regeln. Es stellt demzufolge der
Provinzial-Verwaltnngsrath den Antrag:

Der hohe Landtag wolle sich mit der einstweiligenFortführung der Geschäfte des
Direktors der Provinzial-Hülfskasse durch den Landes - Direktor, sowie der für die
Dauer der Vereinigung dieser beiden Uemter in dein Beschluß des Prouinzinl-
Verwaltuugsrathes vom 14./16. März er. provisorisch getroffenen Abänderung des
8- 15 des Kassen-Reglementseinverstandenerklären.

Der I. Ausschuß gestattet sich dem hohen Landtag die Annahme dieses Beschlusses
zu empfehlen.

Der I. Ausschuß."
(Der Herr Vice-Landtags- Marsch all übernimmt den Vorsitz.)

Vice-Land tags-Marsch all: Wünscht Jemand das Wort. (Niemand meldet sich.)
Wir kommenzur Abstimmuug. Ich bitte diejenigen Herren, welche dafür sind, sitzen zn bleiben.
(Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmig angenommen.
Wir kommen zu Punkt 18 der Tagesordnung; es ist dies das Referat, betreffend

den Van von Provinzial-Museen in Bonn uud Trier uud die mit der Staats-
regierung dieserhalb zu trcffeudcu Vereinbarung. Referent ist der Herr Abgeordnete
Freiherr Felix von Lo8.

Referent Abgeordneter Freiherr Felix von Loe: Meine Herren! Die Sachlage ist
folgende. Nachdem sich der Provinzial-Verwaltnngsrath 10 Jahre lang mit der Frage des Baues
der Provinzial-Museen beschäftigthat, ist man nunmehr zu der Ueberzeugunggekommen,daß an
den Bau der Provinzial-Mnseen herangegangen werden müsse. Es hat dies namentlich darin
seinen Grund, daß in Trier und Bonn die Alterthümer in mangelhaften Räumen untergebracht
sind; iu Trier befinden sie sich im Seminar, welches jeden Angenblickseinem eigentlichen Zweck
zurückgegeben werden taun, so daß man die Alterthümer auf die Straße fetze» müßte; iu Bonn
ist das Lokal an sich zu diesem Zwecke recht ungeeignet. Die mit der KöniglichenStaatsbehörde
gepflogenen Verhandlungen haben aber den Provinzial-Verwaltnngsrath zn der sehr richtigen
Ueberzeugunggeführt, daß, bevor zu dem Bau übergegnugenwerden könne, das ganze Verhältniß
zur Staatsregieruug uud namentlich die Eigenthnnisucrhältnisse fowie auch die Verwaltung klar
gestellt werden müßten.

Die Königliche Staatsregierung hatte die Mnseumsfrage zuerst angeregt, nnd hat damals
gleich einen jährlichen Beitrag von 12 000 M. zn den laufenden Kosten bewilligt, wenn die
Provinz den gleichenBeitrag zahle, womit nur uus eiuverstaudeu erklärt hatten. Die Königliche
Staatsregierung hat sich später auch bereit erklärt, zu deu Kosten des Baues der beiden Provinzial-
Museen ein Drittel beizutragen, die Kosten waren für jedeu Ban auf 250 000 M. veranschlagt
worden, im Ganzen also auf 500 000 M, fudaß ein Drittel davon 166 666 M. beträgt. Ueber
die Berechnung der Baukosten hat sich nun eine Differenz ergeben, indem die Technikernachträglich
die Erklärung abgaben, daß sich die Ausführung für diese Summe uicht bewerkstelligen lasse, es
würden vielmehr mindestens 600 000 M. erforderlichwerden. Danach hätte die Staatsregiernng
gemäß ihrem früheren Versprechen 200 000 M. znznschießen. Ueber diesen Punkt hat bis
jetzt eine Differenz zwischen der Prouinzial-Verwaltung und der Königlichen Staatsregieruug
stattgefunden. Es hat ferner in Betreff der Eigenthumsfrage, ich will nicht sagen, eine Differenz
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in der Sache, aber eine Differenz darüber stattgefunden, das; die KöniglicheStaatsrcgiernng die
Klarstellung dieser Frage hinausgeschobenwissen wallte, bis die Gebäude fertig seien, während
die Provinzial-Verwaltung sehr richtig sagte, wir müssen, ehe nur an den Van Herangehen,wissen,
wer Eigenthümer ist und in welcher Weise beide Theile bei der Verwaltung betheiligt sind.
Dieses ist umsomehr begründet, als die Provinzial-Verwaltung den grüßten Theil der Kasten zu
tragen hat, also auch bei der Verwaltung in hervorragender Weise betheiligt sein musi. Es hatte
nun die Staatsregierung bis zum Zusammentritt des Landtages eine klare Antwort nicht gegeben.
Dagegen hat wenige Tage vor dem Znsammentritt des Landtages eine Besprechunghier statt¬
gefunden zwischen dem Vertreter des Ministeriums, Herrn Oeheimrath Schocne und dem Herrn
Landes-Dircktor und dem betreffenden Herrn Dezernenten. Vorher fand eine Verhandlung des
Herrn Lnndtags-Marschalls mit den: Geheimrath Schoene statt. Diese beiden Verhandlungen
waren ganz unabhängig von einander, trafen aber iu der Sache selbst zusammen. Es wurden
die Punktationen festgestellt, auf ttrund deren die Provinzial-Verwaltnng auf die Sache eingehen
zu tonnen glaubt, und Herr tteheimrath Schoene hat dieselben nach Berlin mitgenommen. Eine
Antwort lag bei unserem Zusammentritt nicht vor, ist aber im Laufe der Verhandlungen des
Landtages eingegangen. In entgegenkommenderWeise hat sich die KöniglicheStaatsregierung
namentlich über diejenigen Punkte geäußert, welche nur für die wichtigstenhalten. Die Königliche
Staatsregierung will nach wie vor einen jährlichen Veitrag von 12 00U M. leiste,:, wenn die
Provinzial-Verwaltung die gleiche Snmme zuschießt resp, es übernimmt, alle laufendeu Koste»
zu tragen. In Betreff des Beitrages zu dem Van der Museen hat die hohe Staatsregierung
allerdings an ihrer früheren Ansicht festgehaltenuud gesagt, wir können nicht mehr, wie früher,
dafür bewilligen, allem Anscheine nach deshalb, weil der Herr Kultusminister glaubt, bei dem
Herrn Fiuanzminister auf Schwierigkeiteuzu stoßen. In Betreff der Eigenthums- uud Verwaltungs¬
frage hat sich die Negierung im Allgemeinensehr entgegenkommendgciinßert. Darauf hin hat
der I. Ausschuß die Sache berathen uud Ihnen diejenigen Anträge gestellt, die ich mich beehre
Ihnen jetzt vorzutragen:

„Referat des I. Ansfchusses, betreffend den Bau von Proviuzial-Mufeen in Bonn und
Trier nnd die mit der Staatsregierung dieserhalb zn treffende Vereinbarung, Der Provinzial-
Verwaltungsrath hatte die Nothwendigkeit erkannt, daß, bevor der Ban der beiden Provinzial-
Museeu zu Voun und Trier begonnen werde, die Frage des Eigenthumsrechtes an den qu. Museen
und ihren Beständen, sowie der Verwaltung derselben zwischen der Staatsregierung nnd der
Provinzial-Vertretung geordnet werde, wie auch nicht minder der von der Staatsregierung zu
leistenden Zuschüsse. Die hierüber mit der Letzteren gepflogenen Verhandlungen, fowie die
geschichtlicheEntwickelung und augenblickliche Lage der ganzen Angelegenheit hat der Provinzial-
Verwaltungsrath in seinen, Nefcrat vom 19. v. M. (IV. Nr. 75 der Dructsachcu)in eingehender
und klarer Weise dargelegt. Darnach haben die mit der Staatsrcgiernng gepflogenenVerhand¬
lungen zu einem Nesultate bisher nicht geführt. Es hat daher der Prouinzial-Verwaltungsmth
dein diesjährigen Provinzial-Landtage die am Schlüsse des qu. Referates unter li, d und « auf¬
geführten Anträge unterbreitet, welche einerseits die Gesichtspnntte enthalten, unter denen ein
Abkommenzwischen Staatsregierung und Provinz nach seiner Ansicht zn treffen sei, nnd in denen
andererseits, für den Fall des Scheiterns der Verhandlungen mit der Königlichen Staatsrcgiernng,
ein felbständigcsVorgehen der Provinzial-Vertretung durch den Bau eines einzigen rein provinzial-
ständischcn Mnseums zu Trier ins Auge gefaßt wird.
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Vor zwei Tagen ist nun in Folge von Besprechungen,welche sowohl seitens Sr. Durchlaucht
des Herrn Landtags-Marschalls, als auch seitens des Herrn Landes-Direttors und des Herrn
Dezernenten mit dein Herrn Geheimrath Schoene, als Vertreter der KöniglichenStaatsregierung
im vergangenen Monat stattgefunden hatten, bei dem Provinzial-Landtage ein Schreiben des
Herrn Oberpräsidentcn der Nhcinpruvinz H. ä. Düsseldorf, den 29. November 188,^ eingegangen,
wonach die Königliche Staatsrcgiernng an ihren: früheren Anerbieten in Betreff der staMcherseits
zil leistendenZuschüsse allerdings festhält nnd insbesondere über die Summe oon 166 666 M.
als Zuschuß zum Bau der beide» Museen nicht hinausgehen zu können erklärt, in Betreff der
Frage des Eigenthums und der Verwaltung jedoch iu der entgegenkommendstenWeise die
Vereitwilligkeitkundgibt, auf die Wünsche der Provinzial-Vcrtretung einzugehen.

Der I. Äusschnß erkannte die Bemühungender Provinzial-Verwaltung in dieser Angelegenheit
dankbarst an, und stimmte den Ausführnngen derselben, wie sie im Referate vom 19. v. M.
niedergelegt sind, und in dem Ausschüsseselbst vou Sr. Durchlaucht, dem Herrn Landtags-
Marschllll, sowie dem Herrn Laudes-DirektorKlein des nähern erläutert wurden, in allen Punkten
zil, glaubt aber in Uebereinstimmung mit den beiden letzteren an der Forderung der Erhöhung
des Staatszuschusses zu dem Museums-Baufonds nicht weiter festhalten zn follen, vielmehr, von
dem Wunsche beseelt, das; mit dem Bau der beiden Museen, namentlich desjenigen zu Trier,
möglichst bald vorgegangen werden möge, im Anschlüssean das Schreiben des Herrn Ober-
Präsidenten der Nheinprooinz vom 29. v. M. nnd in Ausführung der in demselbenniedergelegten
allgemeinen Gesichtspunkte dem Provinzial-Landtage folgenden Antrag unterbreiten zn sollen:

Der Provinzial-Landtag wolle beschließen:
^. nach Einsichtnahme der in der Angelegenheit der Provinzial-Mnseeen zu Bonn und

Trier mit der KöniglichenStaatsregierung gepflogenenVerhandlungen wie solche in
dem Referate des Provinzial-Verwaltungsraths vom 19. November d. I. (IV. Nr. 75.
der Drucksachen) dargelegt sind, sowie im Anschlüssean das Schreiben des Herrn
Ober-Präsidenten der Nhcinvrouinz vom 29. November d. I. den Prouinzial-
Verwaltnngsrath zu ermächtigen, mit der KöniglichenStaatsregierung eine Verein¬
barung auf Grund der folgenden Gesichtspunkte zu treffen:

(Ich erlaube nur hier einzuschalten,daß der Ausdruck „Gesichtspunkt" gewählt ist, nicht um damit
zu sagen, es tonne von diesen Punkten sachlich abgegangenwerden, es seien nur vage Nrstimmnngen,
sondern um dieselbenin der Sache selbst als Grundlage für die Verhandlungen des Provinzial-
Verwaltungsraths zu fixiren, aber zugleich zu sagen, in der Form sei das Weitere den Verhand¬
lungen vorbehalten. Ich möchte das ausdrücklich konstatirt haben, weil darüber im Ausschusse
gesprochen worden ist und diese Erläuterung dort gegeben wurde. Nach dieser erläuternden
Bemerkung fahre ich in der Verlesung des Antrages fort:)

1. Die Provinzial-Vcrtretung übernimmt den Bau je eines Prouinzial-Museums zu
Bonn uud Trier auf Kosten der Provinz, falls die Staatsregierung zu den Bau-
kosteu einen einmaligen Beitrag von 166 666 M. leistet;

2. die Provinzial-Vcrtretung übernimmt die gesammten Verwaltungs- und Unter¬
haltungskosten für die unter 1 genannten Mnseen, falls die Staatsregierung zu
diesen Kosten einen jährlichen Beitrag von 12 000 M. zahlt?

3. die Provinz wird alleinige Eigenthümern! der Provinzial-Mnseen zn Bonn und
Trier, sowie der Grundstücke,auf welchen dieselbenerrichtet werden;
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4. die Entscheidung der Frage über das Eigenthum an den aus den gemeinschaft¬
lichen Mitteln des Staates und der Provinz angeschafften Rheinischen Alterthümern
bleibt in 8U8NLN8« mit der Maßgabe, daß Staatsregierung und Provinzial-
Vertretung sich verpflichten, die quest. Alterthümer den beiden Museen zur Auf¬
bewahrung zn belassen.

(Meine Herren! Das gründet sich auch auf die Verhandlungen mit der Staatsregiemng. Die
KöniglicheStaatsregierung glaubt, die Frage des Eigenthums sei nicht sehr wichtig, wenn über¬
haupt nur festgestelltwird, daß die Gegenstände in den Museen bleiben müssen. Wer das
Eigenthumsrecht an diese,: aus gemeinschaftlichenMitteln angeschafften Alterthümern habe, sei
irrelevant und könne vorbehalten werden für den Augenblick,wo die Museen aufgelöst würden.)

5. Für die sämmtlichenin Zukuuft aus den Etatsmitteln zn erwerbendenAlterthümer
gilt gleichfallsdie vorstehend unter Nr. 4 bezeichneteVerpflichtungder Aufbewahrung
in den Provinzial-Museen,'

6. die Prouinzial-Verwnltung erhält das Recht, Doubletten aus der Kategorie der
Vorstehendunter 4 und 5 bezeichnetenAlterthümer gegen andere umzutauschen
oder anch zu verkaufen;

(Das ist ein mehr praktischerPuukt.)
?. Die Gesammt-Vcrwaltung der beiden Provinzial-Museen wird eine provinzial-

ständischemit der Maßgabe, daß die Staatsregierung das Recht hat, von den
neun Mitgliedern der zu bildeudeuMuseums-Kommission,von denen der Provinzial-
Verwaltungsrath 4 Mitglieder und den Vorsitzendenernennt, ihrerseits gleichfalls
4 Mitglieder zn ernennen,

(Also wir ernennen 5 Mitglieder und uuler diesen den Vorsitzenden, die Staatsregierung
4 Mitglieder.)

sowie die von dem Provinzial-Verwaltungsrath zn ernennenden Direktoren der
beiden Museen zu bestätigen uud daß die Provinzial-Verwaltung die Verpflichtung
erhält, der KöniglichenStaatsregiernng von der bestimmungsmäßigen Verwendung
der Staatszuschüsse durch Mittheilung der Etats und RechnungenKenntniß zn geben.

(Die Direktoren werden auch vou dein Pruvinzial - Vcrwnltnngsrath ernannt nnd die Königliche
Negierung hat die Nestätignng, nicht die Genehmigung zu ertheilen; anch die Dechargirung der
Rechnungeu steht ihr nicht zn, sondern nnr die Kenntnißnahme, damit sie erfährt, daß das Geld
überhaupt richtig verwandt werde.)

li. Für den Bau des Provinziell- Mnfeums zu Vonn die Summe von 330 U00 M. zu
bewilligen,

(Bisher war eine geringere Summe bewilligt worden.)
und den Provinzial - Verwaltnngsrath zn ermächtigen, fobald die Vereinbarung mit
der Staatsregiernng, vorbehaltlich der Genehmignng der Staatszuschüsse durch die
Landesvertretnng, geschlossen fein wird, auf Grund der nnter ^, bezeichneten Punkte
mit dem Van der beiden Museen vorzugehen nnd die dazn bewilligten Geldmittel
aus der Provinzial-Hülfstasse dnrch 4 prozentigesDarlehen vorschußweise zn entnehmen
mit dem Auftrage, den bereits angefammclten Vanfonds, sonne die jährlich zn diesem
Zweck auf den Etat zu nehmenden 40 000 M. und zwar je 20 000 M. für jedes
der beiden Museen zur Zinszahluug und Schuldentilgung zu verwenden.

Der I. Ausschuß."
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Zu dem letzten Punkte muß ich erläuternd bemerken, daß, wenn es heißt: „den ange¬
sammelten Baufonds zu verwenden", der Vanfonds nicht mehr vollständig vorhanden ist, indem
für den Ankauf der Grundstückein Bonn bereits ein Theil des Baufonds in Anspruch genommen
ist; dieser Ausdruckist dahin zu verstehen, daß die noch disponiblen Mittel aus dem Baufonds
zu den: Van der Museen verwandt werden.

Bice-Landtags-Marschall: Ich stelle die Sache znr Diskussion; da sich Niemand
zum Worte meldet, schließe ich dieselbe. Wünschen die Herren über die Anträge einzeln abzu¬
stimmen? (Zurufe: New.) Dann bitte ich, daß diejenigenHerreu, welche für on l>1uo-Annahme
sind, sitzen bleiben. (Geschieht.)

Der Antrag ist einstimmig angenommen.
Nun kommt das Referat des I. Ausschusses zu dem Antrage des Bürger¬

meisters von St. Johann, betreffend dir Befreiung der in St. Johann znr
Erhebung gelangenden Steuer der ausländifchen Schiffer uud Halfen. Referent
ist der Herr AbgeordneteCroon.

Referent Abgeordneter Croon: Meine Herren! Die Anträge der städtischen Behörde von
St. Johann sind bereits vom 27. Prouinzial-Landtage im Prinzip erledigt worden. Es handelt
sich heilte nur noch um die Umlagen, die in den letzten beiden Jahren gemachtworden sind; von
diesen Umlagen ist bereits die eine gezahlt worden nnd die andere nur noch im Rückstände. Die
Angelegenheithat dem Ausschüsse vorgelegen und dieser hat folgendes Referat aufgenommen,was
ich mir erlaube, Ihnen vorzulesen.

„Referat des I. Ansfchusses zu dem Antrage des Bürgermeisters von St. Johann,
betreffend Befreiung der in St. Johann zur Erhebung gelangenden Steuer der ausländischen
Schiffer nnd Halfen.

Die Vertheilung der Provinzial-Umlage erfolgt ans Grund des durch A. E. O. vom
8. März 1882 bestätigten Beschlussesdes 27. Provinzial-Landtags nach Maßgabe der von den
KöniglichenRegierungen treisweise festzustellenden Ist-Einnahme an direkten Staatsstenern.

Ans Grund der seitens der königlichen Regiernng in Trier erfolgten bezüglichen Mit¬
theilung der Steuer-Isteinnahmen sind nun bis incl. 1883/84 die in St. Johann znr Erhebung
gelangten Steuern der ausländischenSchiffer nnd Halfen mit zur Umlage herangezogen worden.

Da aber jene Steuer blos für den Verkehr der ausländischenSchiffer und Halfen mit
dem Saarbrückener Kohlenrevier in Folge besondererministeriellerAnordnnng als eine Netorsions-
steuer zur Festsetzung nnd Erhebung gelangt, nicht aber als eine gesetzlichgeordnete Gewerbesteuer
im Sinne des Beschlussesdes 27. Provinzial-Landtages anzusehensein dürfte, — da ferner der
27. Provinzial-Lnndtag bei der Beschlußfassungüber den Antrag der Stadt St. Johann auf
Vergütung von 6683 M. 9 Pf. wegen Mitberücksichtignngder fraglichen Retorsionssteuer zuviel
auferlegter Kriegsleistungen die Nichtberücksichtignngder gedachten Steuer im Prinzip gebilligt
hat — da endlich diese Steuer nur von der Königlichen Regiernng in Trier aus Zwcckmäßigkeits-
gründen getroffenenAnordnung in St. Johann erhoben wird und von dieser Stadt nicht mit
Kommunal-Umlage belegt werden darf — fo hat der Prouinzial-Verwaltungsrath in feiner Sitznng
vom 24./27. September a. o. auf erhobene Beschwerde des Bürgermeisters von St. Johann hin
den Eingangs erwähnten Beschluß des 27. Provinzial-Landtags bereits dahin interpretirt, daß es
"n Sinne dieses Beschlusses liege, die in St. Johann zur Erhebung zu gelangende Steuer der
ausländischen Schiffer und Halfen für die Folge, also vom 1. April 1884 ab, bei Vertheilung



494

der Provinzinl-Umlage außer Ansatz zu lassen, .hiermit ist die Beschwerdeder Stadt St. Johann
pro tutcu-o erledigt.

Da die pro 1882/83 unter Mitberücksichtigungder qu. Netorsionsstener ausgeschriebene
Umlage seitens des Kreises Saarbrücken noch vor dem Finalabschlnsse(15. Juli er.) vollständig
gezahlt worden ist, handelt es sich also nur noch darum, ob von der Einziehung des der Stadt
St. Johann pro 1883/84 wieder nnter Berücksichtigungder fraglichen Stcner zur Last gelegten
ratirlichen Betrags der Umlage abzusehensein wird.

Die einer solchen Maßnahme entgegenstehenden Bedenken haben den Landtags-Abgeordneten
Nöchling, Stadtverordneten von St. Johann, veranlaßt, Namens der Stadt St. Johann die
Erklärung abzugeben, daß ans eine Entscheidungdes Provinzial-Landtages über diesen Theil der
Petition verzichtetund der vorliegende Antrag der Stadt St. Johann zurückgezogen werde.

Der I. Ausschuh beehrt sich hiernach den Antrag zu stellen:
„Der hohe Provinzial-Landtag wolle bei der nachgewiesenenthatsächlichenErledignng
des Antrages Ucbcrgang zur Tagesordnung beschließen."

Vice-Landtags-Marschall: Ich eröffne die Diskussion. Da sich Niemand zum Worte
meldet, schließe ich dieselbe, und wir kommenzur Abstimmnng. Wollen die Herren die Anträge
noch einmal verlesen haben, (Zurufe: Nein) so bitte ich, daß diejenigen, welche dafür stimmen,
sitzen bleiben. Da sich Niemand erhebt, so sind die Anträge einstimmig angenommen.

Es folgt das Referat des II. Ausfchusfes, betreffeud deu Verkauf bezw.
Verpachtung der Anstalt Siegburg an die Königliche Staatsregieruug. Referent
ist der Herr AbgeordneteLucas.

Referent Abgeordneter Lucas:
„Referat des II. Ausschusses, betreffend den Verkauf bezw. Verpachtung der Anstalt

Siegburg an die KöniglicheStaatsregierung.
In der heutigen Sitzung des II. Ausschusses kam der Antrag des Provinzial-Verwaltungsmths,

Referat III. ^9., zur Verhandlung, derselbe lautet wie folgt:
„Der hohe Landtag wolle zu dem Verlaufe, bezw. weiteren Verpachtung der Anstalt
Sicgbnrg an die KöniglicheStaatsregiernng seine Genehmigung ertheilen uud den
ProvinzialHerwllltungürath ermächtigen,diesen Verkauf bezw. Verpachtungbestmöglichst
zur Ausführung zu bringen."

Im Eingange der Berathung wurde darauf hingewiesen, daß die Beschlußfassungüber
den Verkauf des in Rede stehendenObjekts bedingt werde von der Erledigung der Vorfrage: ob
dasselbe nicht wieder für provinzielle Zwecke in Benutzung gezogen werden könne.

Es sind diesbezüglich ini Provinzial-Verwaltungsrathe zwei Vorschläge zur Diskussion
gelangt und zwar:

1. Bei der Nothwendigkeit der Erweiterung der Arbeitsanstalt Vrauweiler eine Zweig-
anstatt dieser letzterenin Siegburg einzurichten und

2. daselbst eine Anstalt für verbrecherifcheIrre und irre Verbrecher ins Leben zu
rufen.

Beide Vorschläge haben die Zustimmuug des Provinzial-Verwaltungsrathes nicht gefunden
und auch im Ausschussewurde allseitig anerkannt, daß »ck 2 die Nedürfuißfrage zu verneinen
sei und «.cl 1 der Umbau in Branweiler auch iu dem Falle, daß die Zahl der Korrigendeu sich
verringere, vorgenommenwerden müsse.
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Die Frage der Selbstbenntznng der ehemaligen Abtei ist sonnt zur Zeit ausgeschlossen
und die Ansicht, daß ein Verlauf derselben im Prinzip zu empfehlen sei, fand allgemeine
Zustimmung. Da jedoch dem Ausschüsse eine Taxe der Sachverständigen nicht vorgelegt werden
konnte, weil eine endgültige Feststellung des Vcrkanfswcrthes noch nicht stattgefunden hat, so
beschränkte sich die Erörterung auf einzelne generelle Ausführungen über den Werth der Anstalt
und die dafür zu stellende Forderung. Es wurde bemerkt, daß die jährliche Miethe 15 000 M.
betrage und unch dem Mietsverträge die Reparatur und Instandhaltung der «ebnnde dein
Anmiether zur Last falle, daraus könne indeß für die Werthbestimmnngdes Nrsitzthums, welches
über 18 im Grundfläche enthalte, kein Maßstab gezogen werden, weil die am Fuße des Siegburger
Berges gelegeueu, zur Äustalt gehörigen Gärten, Wiesen uud Aecker einen bedeutendenWerth
repräsentiren, der sich bei der fortschreitendenEntwicklung der Stadt Siegburg für die Znknnft
noch steigern werde, so daß bei einer Parzellirung dieser Pertinenzien nnd bei einer Veränßernng
der in deuselben enthaltenen Nnnplätze ein beträchtlicher und hoher Preis erzielt werden dürfte
und daß, falls der Verknus nicht zn einem annehmbaren Gebote abgeschlossen werden könne, eine
Verpachtung unter deu bisherigen Bedingungen vorzuziehensei.

Seitens des Referenten wurde hervorgehoben, daß es doch bedenklicherscheine,dem
Prouinzial - Vcrwaltnngsrath eine so ausgedehnte Vollmacht in l>1an«o zn übergeben, indem der
Landtag sich hierdurch eines ihm zustehendenRechts begebe, wofür umfuwenigerVeranlassung
vorliege, als ja der Miethsvertrag auf ein oder zwei Jahre verlängert werden könne, nnd
während diefer Zeit die Nerkaufsverhaudlungcuweiter fortzuführen, beziehungsweisevorbehaltlich
der Genehmigimg des Landtags zum Abschlußzu bringen wären.

Der Ausschuß konnte sich in seiner Mehrheit dieser Ausführung nicht anschließen.
Zunächst wurde bemerkt, daß durch einen Verzicht auf ein Recht letzteresals zurechtbrstehend doch
ausdrücklich anerkannt und nnr ausgesprochen würde, daß in einem einzelnen Falle von der
Geltcudmachnngdieses Rechts kein Gebrauch gemachtwerde. Auch sei in einem solchen Falle der
Provinzial-Verwaltungsmth auch nur als der Maudatnr des Landtags zn betrachten.

Im Uebrigen feien auch verschiedene Nützlichteitsgründevorhanden, welche die Ertheilung
einer solchen Vollmacht au den Provinzial - Vcrwaltnngsrath zu rechtfertigengeeignet feien. Als
solche wurden angeführt, daß der Landtag bei seine,» demnächstigen Znsammentritt in seinem
Beschlusse doch gerade so wie heute gröhtentheils auf die Vorlagen des Provinzial-Vcrwaltnngsraths
zur Orientirung in dieser Angelegenheit angewiesen sei, während andererseits der Prouiuzial-
Verwaltungsrath in einer so hochwichtigenAngelegenheit es nicht an einer genauen Werth¬
ermittelung unter Berücksichtigungaller hierbei in Betracht kommenden Umstände fehlen lassen
werde. Auch sei der jetzige Zeitpunkt zum Verkauf der Anstalt Sicgburg an die Königliche
Regierung ein geeigneter, indem bei weiterer Hinausschiebungder KöniglichenRegierung Zeit und
Gelegenheit geboten werde, in anderer Weise für die Unterbringung der Sträflinge Sorge zu tragen.

Endlich wurde auch eine Beschränkung der dem Provinzial - Verwaltungsrath in dieser
Angelegenheit zu ertheilendenVollmacht durch Festsetzung einer Mininml-Verkanfssummezur Sprache
gebracht, welchen Vorschlag jedoch die Mehrheit des Ausschussesmit der Begründung ablehnte,
daß eine solche Fixirung störend auf den Verlauf der Verhaudluugeu zum Nachtheil der diesfeitigen
Verwaltung einwirken könnte.

Aus der Mitte der Versammlung wurde ferner beantragt, die Worte: „an die Königliche
Staatsregierung" in Wegfall zu bringen, weil möglicherweise auch noch andere Kaufliebhaber sich
Melden würden.
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Bei der Abstimmung wurde der Autrag, au deu Verkauf die Bedingung der nach-
träglicheu Genehmignng des Landtags zu knüpfen, verworfen, so wie mich der Antrag ans die
verlängerte Vermiethuug abgelehut, dagegeu der Antrag des Promuzial-Verwaltungsrathes mit
dein erwähnten Amendement angenommen.

Hiernach empfiehlt der II. Ausschuß den, hohen Landtage, beschließen zn wollen:
„Derselbe wolle zu dem Verkaufe beziehuugsweiseweitere» Verpachtung der Auftakt
Siegburg seiue Genehmigung ertheilen und den Provinzial-Verwaltungsrath ermächtigen
diesen Verkauf beziehungsweiseVerpachtung bestmöglichst zur Ausführung zn bringen."

Vice-Landtags-Marschall: Ich eröffne die Diskufsiou und schließe dieselbe, da sich
Niemand zum Worte meldet. Die Herren haben den Antrag des Ansschnsses gehört, der in
einer Kleinigkeitvon dem des Provinzial-Venvaltungsrathes abweicht; wollen die Herren dieselbeu
noch einmal verlesen haben? (Zurufe: Nein.) Dann kommenwir zur Abstimmung und bitte ich
die Herren, welche dein Antrage zustimmen, sitzen zu bleiben; da sich Niemand erhebt, ist der
Antrag einstimmig angenommen.

Es folgt das Referat des I. Ausschusses, betreffend: 1. Antrag des
Bauern-Vereins; 2. Antrag des landwirthfchaftlichcn Vereins bezüglich
Verschleuderung menschlicher Abfallstoffe. Referent ist der Herr AbgeordneteFreiherr
von Ermatten.

Abgeordneter Freiherr von Er, na treu: Von dem Centralvorstande des landwirth-
schaftlichen Vereins und des rheinischenNaucrnvcrcins sind 2 Anträge gestellt worden, welche
ganz genau dasselbe verlangen, nämlich generellen gesetzlichen Schutz für dir einheimische Land-
Wirthschaft. Zur Begründung der Anträge liegt ein reiches Material vor, namentlich vom land-
wirthschaftlichenVereine, und erlaube ich nur, ganz knrz den Gedantengang dieser Begründung
darzulegen. (5s wird davou ausgegangen, durch statistische Beweise, die aus dein landwirth-
fchaftlichen Ministerium herrühren, nachzuweisen,welch große Summen alljährlich für künstliche
Düngmittel aus unserer Provinz ins Auslaud gehen. Es macht dies nach den Berechnungen
alljährlich den hübschen Posten vou t5 Millionen Mark aus. Diese Summe wird sich, wie von
dem betreffendenVerein nachgewiesenist, noch alljährlich steigern. Wenu solche Summen allein
schon zum Nachdenke»erregen, so ist noch besonders hervorzuheben, daß dadurch die rhciuische
Landwirthschaft, die überhaupt mit großen Produktionskosten arbeiten muß, sehr schwer geschädigt
wird. Die Antragsteller gehen ferner dazn über, zn behaupten, daß für alle diefe ans dein
Auslande bezogenenDüngmittel ein fast ausreichender Ersatz bestehe in den menschlichen Abfall¬
stoffen, die sich in unseren Städten auhäufeu, welche sehr viele Pflanzen-Nährstoffe von emiuentem
Werthe rcpräscntiren; daher sei es verwerflich, dieselben, wie das jetzt theils erlaubt, theils
unerlaubt geschehe, in die Flüsse abzuleiten; ein genereller Schutz sei uöthig im allgemeinen
^andesintercsse, nnd dürfe das Interesse einzelner Städte hierbei nicht maßgebend sein. Zndem
seien die Gründe, welche früher gegen solche generelle Erlasse immer geltend gemacht worden seien,
hinfällig geworden. Man habe früher angeführt, daß bei uns, iu den großen Städten mit dichter
Nevülteruug, sich diese Stoffe in solchem Maße ansammelte», daß man nicht im Stande sei,
dieselben wegzubringen, ohne die Gesnndheit der Einwohner zn schädigen. Anch sei nnter
Anwendung der Systeme der Neuzeit die Fortschaffuug der Fäkalien so theuer, daß die kosten
nicht im Verhältnisse zu dein Ertrage stehen würdeu. Diese Gründe seieu uunmehr hinfällig
geworden, indem in Folge der neuesten Erfindungen alle Systeme genügten, nm diese Stoffe ohne
Schaden für die Gesundheit der Einwohner wegzuschaffen;bei einzelne,:Systemen werde sogar
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ein Reinertrag erzielt. In dieser Beziehung wird namentlich auf Königsberg, Amsterdam lind
Stuttgart hingewiesen, wo das Liernnr'sche System Anwendung gefunden hat. Allerdings könne
hierbei der Staat wesentlichhelfen, indem er auf den Bahnen die Tarife herabfetzt, damit der
Kreis der Abnehmer sich erweitere, wie dies in Bayern und Würtemberg bereits geschehe» ist,
uon wo derartige Ladungen in weiter Entfernung verschicktwerden. Sind diese Gründe hinfällig,
so müsse zngegeben werden, daß es für die Städte freilich bequemer fei, das alte Verfahren
beizubehalten,was eben die Gefahr inuolvire, daß, wenn kein Gesetz käme, der alte Schlendrian
fortbestehenbleibe. Das sind fo die Hanptargnmeute, welche die Antragsteller znr Begründung
ihres Antrages angeführt haben. Der Antrag kam in dem I. Ausschußzur Berathung, ohne daß
der Nerwaltungsrnth Stellnng dazu genommen hatte, und erlaube ich nur nnn das Referat,
welches der Änsfchuß genehmigt hat, vorzulesen. (Referat wird verlesen.)

Die Berathung obiger Antrage gab im !. Ausschußzu eingehenden Besprechungendieseo
in den letzten Jahren so vielfach ventilirten Themas Veraulassung, wobei die verschiedenen Gesichts¬
punkte zum vollen Äusdrnckegelangten, (is wurde einerseits durch Beispiele darzulegen versucht,
daß die Ausführuug der von den Peteuten geforderte» Bestimmungen einzelneu Städte» die
größten Schwierigkeitenbereiten werde; man müsse doch Bedenken tragen, allgemeine Gefetze z»
erlasse», deren Ansführbarteit für einzelnean's Unmögliche gre»ze. Auch feien die verschiedenen
Reinigungssysteme, deren Verbesserungin jüngster Zeit allerdings anerkannt werden müßte, noch
keineswegsfu vollendet, daß eine Beseitigung der Fäkalien in sanitärer Beziehung vollkommen
gesichert sei, weshalb es nnr räthlich erscheine» könne, für derartige Gefetze einen ferneren Zeit¬
punkt in Aussicht zu nehmen.

Letztereswurde andererseits nnter Hinweis ans die von den Petenten angefichrtenBeispiele
bestritten.

Da Reinigungsmethode» uunmeln vorhanden seien, welche allen Verhältnissen und
Bedürfnissen der Städte Reckmnng tragend, gleichzeitigden Anforderungen unserer Bodenkultur
entsprächen, so müsse deren allgemeiner (iinführnug durch gesetzlicheBestimmungen jeder Vorschub
geleistet werden; es seieu dem Boden die Nährstoffe wieder zurückzugebeu,dereu derselbe bedarf,
»m die - in den Städten zu konfnmirenden- - Produkte auch fernerhin zu erzengen.

Räch längerer Distnfsion gela»gteman zur übereinstimmendenAnsicht,daß der Proumzml-
Landtag in einer- das allgemeine Landesinteressein so hohem Grade berührenden ^ Angelegenheit
fordernd einzugreifendie Pflicht habe, und wurde in Erwäguug der von den Petenten dargelegten
Gründe einstimmig nachfolgenderAntrag angenommen:

Der hohe Landtag wolle den Verwaltungsrath beauftragen, bei der Königlichen
Stlllltsregicruug dahin zu wirken,

1 daß der gedachten Verschleuderungvon Fäkalstoften nnter Berücksichtigungder
lokalen Verhältnisse einzelner Städte durch gesetzgeberischeMaßnahmen energisch
entgegengetretenund ^

2. der Transport von Malstoffen auf den Königlichen vtaatsbalme» durch
Herabsetzungder Tarife möglichsterleichtert werde.

Der I. Ausschuß."

Viee-Laudtags-Marfchall: Ich eröffne die Diskussion,der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter Freiherr uon Ennatten: Um die Disinfsion zn vereinfachen,

wollte ich mir crlanben, noch einige Worte hinzuzufügeu, indem ich mich selbstredend genau an
die Ideen des Ausfchnfseshalte. Was den zweite,, Punkt des Antrages betrifft, fo bezieht sich
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derselbe nur auf Erleichterung für den Verkehr mit einheimifchen Düngmitteln, und glaube ich
nicht, daß sich hier Widerspruch erheben dürfte. Hinsichtlich des ersten Punktes erlaube ich mir
besonders auf den Unterschied des Petitums der Vereine und des Antrages des Ausschusses
aufmerksam zu machen. Der Äusfchuß erklärt ausdrücklich, dah die beantragten Maßnahmen
geschehensollen unter Berücksichtigungbesonders schwieriger Lokalverhältnisse einiger Städte.
Wenn das Ausschuh-Petitum zum Gesetz würde, so würde dasselbe also hauptsächlichnur Bezug
haben auf Neubauten, neue Eiurichtungen und etwaigen bauliche Veränderungen. Wenn das
hohe Hans diesem Antrage beizutreteu für gut befindet, fo wird es immerhin eine dankenswerthe
Initiative ergreifen in dieser großen volkswirtschaftlichen Frage!

Meine Herren! Für unsere heimische Bodenkultur, für Beschaffung billiger Düngmittel
haben wir alle ein gleiches Interesse. Städter wie Landbewohner, beide wünschenbilliges Brod
und billige Frucht. Wie daher im Ausschüssedieser Beschluß mit Einstimmigkeit erfolgt ist, so
hoffe ich, daß demfelbenauch hier im Hause keine Stimme fehlen möge!

Vice-Landtags-Marfchall: Herr Abgeordneter Brocthoff hat das Wort.
Abgeordneter Brocthoff: Meine Herren! Für den zweiten Theil dieses Antrages kann

ich mich erwärmen, aber der erste trifft die Städte derartig, daß ich ihn: nicht zustimmen kann.
Ich habe Gelegenheit gehabt, weil ich mich für die Sache intcressire, in Verliu über die dortigeu
VerhältnisseStudien zu machen. In Berlin hat man das Kanalisationssystemmit großer Umsicht
durchgeführt, diese Anlagen haben der Stadt Berlin kolossaleAuslagen verursacht, welche nach Durch¬
führung dieses Antrages fast werthlos fein würden. Wenn nur in Folge dieses Antrages darauf
hinarbeiten, daß für die Zukunft diese Abfallstoffe sämmtlich durch Abfuhr aus der Stadt dem
Lande zugesichert werden sollen, fo würde indirekt den Städten ein Zwang auferlegt keine Kanalisation
ausführen zu tonnen. Es gehört dazu vollständige Kanalisation einer Stadt im Anschlüssean
sämmtlicheRinnsteine, Häuser und Aborte und große Einrichtungen sind erforderlich, um das
Kanalsystem gangbar zu erhalte». Soviel ich gehört habe, haben die Sachverständigen der
Enquete-Kommissionin Berlin sich gegen das von den: Herrn Referenten vorgeschlageneSystem
ausgesprochenund haben nur als einzig richtiges System dasjenigemit Kanalisation und Berieselung
anerkannt, diesen kolossalen Ausgaben werden Städte, deren Kredit nicht fo hoch ist, wie der der
Stadt Berlin, ohnehin fchwerlichgewachsen sein, zumal schon jetzt die Kommuualsteucrn eine
bedeutende Höhe erreicht haben. Ich möchte daher vorschlagen,über den ersten Theil des Antrages
zur Tagesordnung überzugehen uud es ruhig der Zukuuft zu überlassen, wie die Sache sich
gestalten wird.

Vice-Lllndtags-Marfchall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter Freiherr von Eynatten: Ich glaube, daß der Herr Vorredner

den Antrag des Ausschusses nicht genau verstanden hat. Der Ausschuß empfiehlt keineswegs ein
besonderes System, sondern sagt einfach: „bei Reuanlagen und Reubauteu ist es verboten
die Latrine an ,die Kanäle anzuschließen." — Im Uebrigen kann Abfuhr eingeführt werden
resp, auch wenn ein besonderes System gewünscht wird, kann dies znr Anwendung gebracht
werden. — Gesetzlichsoll das gewöhnliche Abfuhrsystem, die pneumatische oder die sogenannte
Tonnenabfuhr genügen. Ein kostspieligesVerfahren wird hier nicht verlangt.

Vice-Landtags-Marschall: Herr Abgeordneter Wolters hat das Wort.
Abgeordneter Wolters: Der Herr Referent hat theilweife das fchon gesagt, was ich

dein Herrn Brockhoff erwidern wollte. Die Sache läßt sich meiner Ansicht nach mit wenig
Worten klarstellen. Wir Landwirthe sind absolut ulcht dagegen, daß die Städte tanalisiren, soviel
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sie Luft haben, wohl aber sind wir dagegen, daß die werthvollen Fäkalstoffein die Flüsse geführt
werden, dir auf die Dauer, — man kann es nicht leugnen — dadurch verpestet werden müssen.
Ich habe hier in Düsseldorf in der letzten Zeit da» eigenthümlicheVerfahren beobachtet, diesen
klaren Satz unklar zu machen, indem man, wie man im gewöhnlichen Leben sagt, „wie die Katze
um den heißen Vrei geht." Man will die .Kanalisationohne Belastung des Kommunal-Vudgets
rentabel inachen und deshalb den obligatorischenAnschluß der Fäkalstoffe erzwingen. Wenn
man sich zum Beispiel iu Düsseldorf über die Abfuhr beklagt, so möchte ich ein kleines Beispiel
anführen. Wie lange ist es denn her, daß Berlin fo groß wie Düsseldorf war und keinem
Menfchen die Abfuhr auffällig erschien! (Verwunderung!) Ich glaube, wir müssen an der That¬
sache festhalten, daß die Städte zur Wegführung ihres Tagewassers tanalisiren mögen, aber die
Fäkalstoffe nicht in die Kanäle leiten dürfen; sie können den Grundeigenthümern die Zinsen der
auf die Kanalisation verwandten Kosten ratirlich auflegen, oder die Mittel auf andere Weise
herbeischaffen!nur dürfen sie nicht die werthvollen Fäkalstoffevergenden. Ich berufe nnch auf
Elberfeld, wo das AbfuhrsAem besteht, - Zerr Dietze wird es mir bestätigen - und 100 dasselbe,
weil auf strenge Kontrolle gehalten wird, Niemand genirt, während hier in Düsseldor wo man
die Kanalisation durchbringen will nnd deshalb weniger streng auf eine geruchfreieAbfuhr, die
möglich ist, sieht, es wohl vorkommenkann, daß sich Unznträglichkeiteneinstellen.

Vice-Landtags-Marschall: Verlangt noch Jemand das Wort? (Niemand meldet ftch.)
Es liegen zwei Anträge vor; wünschendie Herren getrennte Abstininunig. (Zusti'mnung.)
Ich bitte den Herrn Neferenten, den ersten Antrag noch emmal zu verlesen. (Geschieht.)
Nun bitte ich,' daß diejenigen Herren, welche den, Antrage zustimmen, sitzen bleiben.

(Geschieht^ ^^ ^ ^^ ^^ ^^ ^,^ ^^. ^^M.m,. Jetzt bitte ich den zweiten

^ ^e3m he^ühe demselben zustimmen,mögen sitzen bleiben. (Geschieht.)
3 Äüraa st nstimmig angenommen. Hiermit ist dieser Punkt erledigt uud wir
Der Antrag "t "n nmn ,j ' . ^. Petition der Stadt Trarbach

kommen zu em ^efer )e M A^sch , ^/festen Brücke über die Mosel

v7n T^^ der Herr AbgeordneteNochlin,
Nöchling: Meine Herren! Diese Petition hat ereits einen der

früheren L^ndt ge beschäftigt; sie erstreckt sich ans die Bewilligung eines Zuschuß für den Nun
wachen»« tbr die Mosel bei Trarbach. Bei dem obmerwähnten Landtag waren die
Ml g n nter en nicht vorhanden; es fehlte beispielsweise der Kostena'ischlag. Das erforderliche

M^iäl"vischen beschafft worden, und in dem Neferate selbst sind d.e nahern Daten

^^n^^e ^m «snn^ ^ Trarbach imr Bewilligung eines

Zuschusses^ ^ «e^ B^i^ eines Kosten¬
de ^ N0 M mm B e ne auf 510«..« M. veranschlagten festen Brücke über

^? 1^ "^: ^ U3.«" ^.'««"««.".'««"..
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Fähranstalt mit Ponte in ganz ungenügender Weise bewerkstelligte Verkehr zwischen beiden Ufern
erleide häufig Unterbrechung durch Hochwasserund Eisgang. Außer dem Interesse der Stadt-
gemeinde komme auch dasjenige des auf dem rechten Moselufer gelegenenHinterlandes in Frage,
indem drei in Trarbach mündende Provinzialstraßen, Virtenfeld-Trarbach, Ningen-Trarbach und
diejenige uon Zell einen sicheren Uebergang nach dem Bahnhöfe erhalten würden.

Ausweislich des vorgelegten dnrch die .KöniglicheRegierung in Koblenz revidtrten Kosten¬
anschlags belaufen sich die Oesammtlosten auf 510 000 M., zu denen die Stadt Trarbach aus
städtischenund Pnvatmitteln .................11? 700 M.
die Stadt Traben desgleichen ................. 12 690 „

zusammen . . 130 390 M.
beizutragen sich bereit erklärt haben, so daß noch zu beschaffen wären .... 379610 „

Summe . . 510 000 M.
Nach reiflicher Prüfung der wegen dieser Brückenangelegenheitzwischen der Königlichen

Staatsregiernng, der Provinzial - Verwaltung, dein .Ureise Zell und den interessieren Städten
Trarbach und Traben bisher gepflogenenVerhandlungen und nach ausführlicher Erörterung der
Frage, wer von den verschiedenen Interessenten in erster Linie als zu namhaften Beiträgen zn
den Baukosten verpflichtet zn betrachten sei, wurde im III. Ausschüsseder Ansicht Ausdruck
gegeben, daß die Provinzial - Verwaltung in dieser Beziehung keineswegsin erster Reihe stehen
tonne »nd hauptsächlichnur daran Interesse habe, daß die Verbindung zwischen den in Trarbach
mündenden drei Provinzialstraßen mit der zu erbanendcnBrücke nnd weiterhin mit dem Bahnhofe
und der nach Wittlich führenden Prouinzialstraße sicher gestellt würde. Der III. Ausschuß beschloß
daher einstimmig zu beantragen:

Der hohe Provinzial-Landtag wolle den Prouinzial-Verwaltungsrath ermächtigen, aus
Proumzialmitteln der Stadtgemeinde Trarbach einen Beitrag bis zur Höhe uon
00 000 M. als Beihülfe zur Herstellung der Brückenrampc», Zufuhrwege und ttrund-
erwerbskostenderselben zn gewähren, sobald die Stadtgemcinde Trarbach den Nachweis
geführt habeil wird, daß der Ban der projektirten Brücke und die dauernde Unter¬
haltung derselben nnter Ausschluß einer Belastung der Provinz sicher gestellt ist.

Der III. Ausschuh."
Vlee-Landtags-Marschall: Ich eröffne über den Antrag die Distufsiou uud schließe

dieselbe, da sich Niemand zum Worte meldet. Soll der Antrag noch einmal verlesen werdeil?
(Zurufe: Nein.) So kommen wir zur Mstimmnng, mW ich bitte, daß diejenigen Herren, welche
dafür sind, sitzen bleiben.

Da sich Niemand erhebt, so ist der Antrag einstimmig angenommen.
Wir kommen nnn zu dem Referat des III. Ausschusses, betreffend den Antrag

der Stadtverordneten zn Linz auf Erbauung eiuer Verblndungsstraße uon Linz
nach Roßbach an der Wiedbach aus Prouinzialfonds. Referent ist der Herr Abgeordnete
von Monschaw.

(Der Herr Landtags-Marschall übernimmt wieder den Vorsitz.)
Abgeordneter uon Monschaw: Es liegt mir eine sehr ausführliche Denkschrift der

Stadt «inz vor. Ebenso ein Referat des ich glaube mich darauf
beschränke» zu tonnen, das Referat des III. Ausschusses vorzulesen.

„Referat des III. Ausschusses, betreffend den Antrag der Stadtverordneten zn Linz anf
Erbauung einer Verbindungsstraße von Vinz nach Roßbach an der Wiedbach aus Provinzialfonds.
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Der Prooinzial-Verwaltungsrath hat in seiner Sitzung vom 23, Oktober er, den Antrag
der Stadtverordneten zn Linz auf Erbauung einer Verbindungsstraße von Linz nach Nohbach an
der Wiedbach aus Provinzialfonds einer genauen Prüfung unterworfen.

Es hat sich hierbei ergeben, das; einerseits in der Prouinzialstmße uon Neustadt über
Kretzhaus nach Linz schou eine Verbindung mit letzteren. Orte vorhanden, andererseits die Wicd-
Provinzialstrahe, welche gegenwärtig durch Ausbau der Strecke Noßbach-Nrustadt ihre Vervoll-
ständignng findet, thalwärts zum Nheine nach Neuwied führt. Es u'ürde alfo der Nutzen der
neuen Straße nur darin besteheu, daß eiue kürzereVerbindung nach Linz resp, em Parallelweg
geschaffenwürde. Da außerdem dem speziellen Interesse der Stadt Linz durch die erfolgte
Prämienbewilligung, welche eventuell noch erhöht werden könnte, schon genügend Nechnung
getragen, stellt der Provinzial-Verwaltnngsrnth den Autrag auf Ablehnung

Der III. Ausfchuß ist uach nochmaligerPrüfung einstimmig dieser Ansicht ^getreten
und beehrt sich daher den Antrag zu stellen: < ^ ,, <-

Hoher Landtag wolle die Uebernahme des Straßenbaues von Linz nach Noßbach an
der Wiedbach ans Provinzialfonds ablehnen.

Der III. Ausschuß."
Landtags Marfchall- Ich eröffne die Disknfsion über den Autrag des III. Ausschusses.

- Da sich Niemandem» Worte meldet, so schließe ich die Disknfsion und bringe den Antrag
zur Abstimmung. Ich bitte, daß diejenigen Herren, welche dagegen sind, sich erheben. (Es erhebt
sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmig angenommen. .^ » .« - .
Meine Herren! Wir kommen zum letzten Punkt der Tagesordnung; es rst das Referat

des III Ausschusses au deu Provinzial-Landtag, betreffend Petition der

Eichenbach, Müsch und Wershofen iim Ue^nalnne
der Grunderwerbskosten für die neugebaute Straße Musch-Schuld auf deu
Vvnni,i!i.,s Npi'si„nd Nefercnt ist der Herr AbgeordneteMelzenbach.

Frei^ M wollte in Bezug auf Antweiler bemerken,daß das wieder

'"' ^e^o^ des III. Ausgusses an den Provinzial-
Landtag o^,d M tw " er Gemeinden Antweiler, Eichenbach,Müsch und Werschofenum
N^2)n.e d^ f"r ^ neugebanteStraße Müsch-Schnld ans den Promnzml-

^^"^'Die neben genannten Gemeinden sind bereits bei den. 27. Nheimschen Provmzial-
Landtage mt s h P Monen vorstellig geworden, aber durch Beschlußdes Provinzial-Laudtags

abschlägig besthieden worden. Dieselben haben den gleichenAntrag ,eht

'"^^^Als der 26 Nheinische Provinzial-Landtag in seiner Pleuar-Sitz.mg vom 5. Mai 1879
den Bau d r Straße Mü^ aus Provinzialfonds beschlossenhat, ge.chahws unler der

und unentgeltlich zur Verfügung zu stellen und die lunaniu i.n

auch der Provinzial-Verwaltungsrath in feiner Sitzung vom 1?,,20. Januar 1883 emen meder^
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holten Antrag der KöniglichenNegierung zu Koblenz auf Uebernahme der Grunderwcrbskosten
für die Provinzialstraße von Müsch nach Schuld in den Gemeindebezirkenvon Antweiler, Eichen¬
bach und Müsch wiederholt abgelehnt und keine Veranlassuug gefunden hat, diefen Antrag nochmals
dem Provinzial-Landtag vorzulegen,

Gleichwohl hat es der III, Ausfchuß für feine Pflicht gehalten, in eine nochmalige
eingehende Prüfung der jetzt wieder fowohl seitens der betheiligten Gemeinden, wie seitens der
dieselben vertretenden Behörden vorgelegten gleichenAnträge einzutreten.

Wie schon der V. Ausschuß des 27. RheinischenProvinzial - Landtags, so hat auch der
III. Ausschuß des jetzt versammelten 29. RheinischenProvinzial-Landtags erkennenmüssen, daß
die petitionirenden Gemeinden zu den ärmsten des armen Eifelkreises Adenau gehören und durch
die auferlegte Verpflichtung fehr hart bedrängt sind. Die Einsicht der vorgelegten Prästations-
Nachweisungen ergibt, daß die Gemeinde Autweiler 345 Eiuwohuer hat, die 550 M. direkte
Staatssteuern zahlen von welchendie Gemeindelasten281°/» betragen;

Eichenbach 73 Einwohner hat, die 20!. M. direkte Stnatsstenern zahlen, von welchen die
Gemeindelasten336°/» betragen;

Müsch 142 Einwohner hat, die 285 M. direkte Staatssteuern zahlen, von welchen die
Gemeindelasten284°/» betragen;

Wershofen 559 Einwohner hat, die 821 M. direkte Staatsstcuern zahlen, von welchen
die Gemeindelasten 18?> betragen.

Die zu zahlenden Grnnderwerbskosten, um welche es sich handelt, werden beziffert für
die Gemeinde

Antweiler auf ........... 20000 M.
Eichenbach auf ........... 12 000 „
Müsch ............. 5 200 „
Wershofen ............ 4 500 „

Summe ca. . . 42 000 M.

Gegenüber diesen Zcchlenverhältnissenist es dem III. Ausfchusse nicht leicht geworden,
der vorliegenden Petition nicht das Wort reden zu dürfen, allem es handelt sich im vorliegenden
Falle um Aufrechterhaltung eines Prinzips, dessen Verletzung der Ausschuß dem hohen Landtage
nicht empfehlen taun.

Es ist bis jetzt stets daran festgehalten worden, daß bei Straßenbauten, wie der in
Rede stehende, die (Gemeindendie Grnnderwerbskosten selbst übernehmen und es würde einen
weitgehendenPräcedenzfall schaffen, wenn man von dieser Regel abweichenwollte.

Ob es angängig sein wird, die petitionirenden Gemeinden aus den für Hebung des
Nothstandes in den Gebirgsgegenden der Rheinprovinz bereit gestelltenGeldmitteln zu unterstützen,
entzieht sich der Kognitiou des Ausschusses, der soust keiuen Anstand genommen haben würde, eine
solche Unterstützung warin zu befürworten; zu der vorliegenden Petition kann der III. Ausfchuß
nur den Antrag stellen-

Hoher Landtag wolle die Petition der Gemeinden Antweiler, Eichenbach, Müfch und
Wershofen um Uebernahme der Grnnderwerbskosten für die hier neugebaute Straße
Müsch-Schuld auf dem Proviuzial-Verband wiederholt ablehnen.

Der III. Ausfchuß."
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Üandtags-Marschall: Ich eröffne die Diskussion über den Antrag des III. Ausschusses.
Es meldet sich Niemand zum Wort, so schließe ich dieselbe und bringe den Antrag zur Abstimmung.
Diejenigen Herren, welche dagegen sind, wollen sich erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmig angenommen.
Meine Herren! Bei diesem Schlüsse der Tagesordnung habe ich noch zu konstatircn, daß

die 60 000 M., welche für die Brücke bei Trarbach bewilligt worden sind, bedingungsweiseaus deni
Neubaufonds zu entnehmen sind; es ist nicht der Fonds genannt, aus welchem sie entnommen
werden sollen. Der Herr Graf Neifscl hat das Wort zur Geschäftsordnung.

Abgeordneter Graf Neiffel-Gnmnich: Mit Vezng auf den letzten Punkt möchte ich
mir die Anfrage erlauben, ob es nicht gefchäftsordnungsmähiggestattet ist, daß diese Sache dem
Provinzial-Verwaltungsrathe überwiesen werde, damit derselbebei Vcrthcilung der Prämien für
Wegebau-Unterstützungendarauf Rücksicht nehme. (Zurufe: Das ist nicht angängig.) Dann
bcscheide ich mich.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Wir sind am Ende unserer heutigen großen
Tagesordnung. Ich schlage Ihnen vor, da wir morgen Vormittag 9 Uhr Provinzial-Verwal-
tungsraths-Sitzung haben, erst morgen Nachmittag nm 5 Uhr zusammenzukommen.Ich glaube,
der Inhalt unserer Tagesordnnng wird in den Abendstunden vollkommenerledigt werden können.
Sind die Herren damit einverstanden? (Zurufe Ja!) Meine Herren, die Sitzung ist geschlossen.

(Schluß der Sitzung 8'/^ Uhr Abends.)

Neunte Sitzung
im Ständehause zu Düsseldorf, am Mittwoch den 12. Dezember 1883.

Beginn: 5 Uhr Nachmittags.

Tagesordnung:

1. Referat, betreffenddie Bewilligung eines Kredits an den Provinzial-Verwaltnngsrath
in Höhe bis zu -10 000 M. für den Fall Seine Majestät der Kaiser und Köuig vor
Zusammentritt des uächsten Provinzial-Landtages in die Nhcinvrovinz kommen sollte,
zur Veranstaltung eines Festes im Ständchause dcchier. (L. M. 180.)

Referent: AbgeordneterGraf von Beis sei.
2. Referat, betreffend Antrag der Gemeinden Vrück-Hetzingen, Bergstein, Brandenberg,

Kleiuhau, auf Ueberuahme der Prämienstraße von Kleinhan über Brandenberg-
Bergstein, Zercall nach Vrück-Hetzingen. (L. M. 141.)

Referent: Abgeordneter Graf W von Spee.
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3. Referat, betreffenddas Prämienstrahenwesen. (L. M. 146.)
Referent: Abgeordneter Graf W. von Spee.

4. Referat, betreffend den Antrag der Bürgermeister zu Stcele und Stoppenberg im
Kreise Essen, auf Uebernahme der Kommunalstraße von Steele nach Gelsenkirchen
auf den Provinzial-Straßenfonds. (L. M. 168.)

Referent: Abgeordneter Weddigen.
5. Referat, betreffenddie beantragte Uebernahme:

». der fogenannten Kohlenstrahe,
d. der Kreisstraße Lünebach-Dasburg,
«. der Thalstraße Riedcrpnun-Liinebach

nn Kreise Prüm als Prouinzialstraßen, sowie den Ausbau der Strecke Pronsfeld-
Lünebachder »ud o. genannten Straße ans dem Straßen-Neubanfonds. (L. M. 169.)

Referent: Abgeordneter Nels.
6. Referat zu dem Antrage des Bürgermeisters vou Mettmann, betreffendden Austausch

einer Straßcnstreckein der Stadt Metlmcmn. (L. M. 150.)
Referent: Abgeordneter Reinhard.

7. Referat, betreffend Antrag des Prouinzial-Landtagsabgeordneten Friederichs und
Genossen, betreffend den Bau von Sckundarbahnen auf den Provinzinlstraßen.
(L. M. 149.)

Referent: Abgeordneter Freiherr von Eerde.
8. Referat, betreffend die Petition vieler Einwohner von Broich und Mülheim a. d. Ruhr,

auf Aufstellnng von solchen Bedingungen für den Bau der Straßenbahn von Monning
nach Broich, wie sie auch für die fertige Theilstrecke Dnisburg-Monning bestehen.
(L. M. 175.)

Referent: Abgeordneter Freiherr von Eerde.
9. Referat über den Antrag des Abgeordneten Friederichs und Genossen, bezüglichder

Errichtung einer Unterstütznngslassefür die ständigen Arbeiter auf den Provinzinl¬
straßen. (L. M. 148.)

Referent: Abgeordneter Weddigen.
10. Referat, betreffend die Verwendung der zur Bekämpfung des Rothstaudes vom

28. Provinzial-Landtage bewilligten Mittel ?c. (IV. 84 der Druckfachen.)
Referent: Abgeordneter von Grand-Ry.

Land tags-Marsch all: Meine Herren! Die Sitzung ist eröffnet. Wir beginnen mit
der Verlesung des Protokolls der letzten Sitzung. (Das Protokoll wird verlesen.)

Ist gegen die Fassung des Protokolls etwas zn erinnern? — Ich konstatire, daß es nicht
der Fall ist uud erkläre somit das Protokoll für genehmigt.

Meine Herren! Ich habe Ihnen zunächst die Mittheilung zu macheu, daß die Diäte»
morgen Vormittag 11 Uhr im Zimmer des I. Ausschusses in Empfang genommen werden können.
Die Plenar-Sitzung wird Morgen nm ^12 Uhr beginnen. Ich bitte dann die Herren, zugleich
in entsprechendfestlichemAnzüge zum Schlüsse des Landtags, zu welchem ich den Herrn Landtags-
Kommissarius eingeladen habe, zu erscheinen.
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Sodann habe ich Ihnen noch einen Antrag des Provinzial-Verwaltnngsrnths zu verlesen-
„Der hohe Prouinzial-Landtag wolle den Provinzial-Verwaltungsrath beauftragen:
in Hinweis auf das in der Provinz Hannover hinsichtlich der beabsichtigten Einführung
der Kreis- und Provinz!alordnnng dafclbstbeobachtete Verfahren bei der Königlichen
Staatsregierung die erforderlichenSchritte zu unternehmen, damit für den Fall der
Einführung einer neuen Kreis- und Provinzialordnung für die Nheiuvrouinz die
diesbezüglichenVorlagen zunächst dem Provinzial-Verwaltnngsrathe zur Vorprüfung
und demnächstdem Provinzial-Landtage der Rheinvrovinz zur Begutachtung möglichst
zeitig mitgetheilt werden,"

Meine Herren! Wir stehen au: Ende unserer Session, so daß ich eine geschäftsordnungs-
mäßige Vehaudluug dieses Referats nicht mehr vornehmen lassen kann, Dieses Referat ist hervor¬
gegangen aus Anregung einzelner Mitglieder des Landtages, welche sich in dieser Sache an mich
gewaudt haben. Vei Gelegenheit der Berathung verschiedenerorganisatorischer Gesetze wurde der Gedanke
bei einigen Mitgliedern angeregt, die es bedauerten,nicht noch einen Antrag in dieser Materie bei den:
Provinzial-Landtag einbringen zu können. Die Prätlusivfrist war aber abgelaufen, und da habe
ich es übernommen, durch den Provinzial-Vcrwaltnngsrath diesen Antrag hier einzubringen, um
diese Frage uoch in dem gegenwärtigen Landtage zu behandeln. Wenn Sie damit einverstanden
sind, so werde ich dieses Referat gleich an zweiter Stelle der heutige,! Tagesordnung behandeln
lassen. Meine Herren, sind Sie damit einverstanden? (Stimmen Jawohl!)

Wir treten nunmehr in die Tagesordnung ein: Referat des I. Ansfchusses,
betreffend die Bewilligung eines Kredits an den Prouinzial-Vcrwaltuugs-
rath in Höhe bis zu 40 000 M. für den Fall Seine Majestät der Kaiser und
König vor Zusammentritt des nächsten Provinzial-Landtages in die Rhein¬
provinz kommen sollte, zur Veranstaltung eines Festes im ^tändehause
dllhicr. Referent ist der Herr AbgeordneteGraf von Beisscl-Gymnich.

Referent Abgeordneter Graf von Beisfel-Gymnich: Meine Herren! Ich habe die Ehr
Ihnen ein Referat des Veriualtnngsrathes vorzulesen,welches sich nicht gedruckt iu Ihren Handen
befindet, da es erst im Laufe der Landtags-Sitzuugen von, Verwaltungsrathe festgestellt worden ist.
Ich betrachte es als einen besondernVorzug, daß ich grade in dieser Sache Referent fein darf;
jeder einleitender Worte darf ich mich wohl enthalten, da ich die feste Uebcrzeuguughabe, daß
Sie alle meine Herren dein Referate des Verwaltungsrathes fowie Ihres I. Ausschusses ganz
und voll zustimmenwerden. Ich erlaube mir daher die Referate zu verteseu:

„Referat des I. Ausschusses, betreffenddie Bewilligung eines Kredits an den Provinzial-
Verwaltungsrath in der Höhe bis zu 40 000 M. für deu Fall Seme Majestät der Kaiser und
König vor'Znsammentritt des nächsten Provinzial-Landtages in die Nheinprovinz kommen sollte,
zur Veranstaltung eines Festes im Ständehause dahicr.

Der I. Ausschuß nah», Kenntniß des Referates des Verwaltuugsrathes dahingehend:
Für den Fall, daß Seine Majestät der Kaiser und König vor Zusammentritt des

nächsten Provinzial-Landtages bei Gelegenheit der Manöver in unsere Provinz komme» nnd
eine Einladung der Stände in das Ständehaus in Düsseldorf Allergnädigst anzunehmengeruhen
sollte, wird der Verwaltungsrath beauftragt, Namens des Prouinzial-Landtngs alle nöthigen
Vorbereituugcu nnd Maßregel» zu treffen und wird demselbenhierzu ein Kredit aus den, Stände-
fnuds bis zu 40 000 M. bewilligt und fand das Referat die einstimmigeAnnahme.

64

e
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Demgemäß beehrt sich der I. Ausschuß zu beantragen:
Der hohe Landtag wolle den Antrag des Verwaltungsrathes genehmigenund den
Kredit bewilligen.

Der I. Ausschuß."
„Referat des Provinzial-Verwaltungsrathes an den 29. Provinzial - Landtag, bezüglich

eines bei der nächsten AnwesenheitSeiner Majestät des Kaisers und Königs in der Nheinprovinz
Seiner Majestät anzubietendenFestes.

Für den Fall, daß Seine Majestät der Kaiser und König vor Zusammentritt des
nächsten Provinzial - Landtages bei Gelegenheit der Manöver in unsere Provinz kommenund eine
Einladung der Stände in das Ständehaus in Düsseldorf Allergnädigst anzunehmen geruheu
sollte, wird der Provinzial - Verwaltungsrath beauftragt: Namens des Provinzial - Landtages alle
nöthigen Vorbereitungen und Maßregeln zu treffen, und wird demfelben hierzu ein Kredit aus
dem Ständefonds bis zur Höhe von 40 000 M. bewilligt."

Landtags-Marschall: Ich richte an die Herren die Frage, ob eine Besprechung dieses
Referats beliebt wird? — Der Abgeordnete Graf von Hompefchhat das Wort.

Abgeordneter Graf von Hompesch-Rnhrig: Meine Herren! Es wäre mir am liebsten
gewefen, wenn ich über die ganze Angelegenheit,welche jetzt zur Diskussiongestellt ist, Stillschweigen
hätte beobachtenkönnen. Nachdem ich aber in Verbindung mit mehreren meiner Freunde auf
dein 25. Provinzial-Landtage einen Antrag eingebracht habe, dahingehend, daß eine von dein
Provinzial-Vcrwaltungsrath uns zugekommeneVorlage, laut welcher 100 000 M. zu eiuem
Klliserfest bewilligt werden sollten, abgelehnt werde, und nachdem ich ebenfalls mit mehreren
Freunden dieser Vorlage widersprochen habe, glanbe ich, gleichsam moralisch gezwungen zu sein,
in dieser Plenar-Sitzung zu der uns beschäftigendenVorlage Stellung zu nehmen. Auf die
Gründe, die meine Freunde und mich damals veranlaßt haben, ein verneinendes Votum zu dem
Antrage des Provinzial-Verwaltungsraths abzugeben, will ich hier uicht zurückkommen. Die
Motive, die für uns maßgebend waren, stehen verzeichnet in den Annalen des 25. Prouinzial-
Landtllges und für meine Pcrfon habe ich gar keine Ursache, irgend eines von den Motiven,
welche ich zu der Zeit augegeben habe, zurückzunehmen. Indessen aber freue ich mich hier
tonstatiren zu tünuen, daß feit jenen Tagen, und zwar Dank den hochherzigenIntentionen und
der Fürsorge Seiner Majestät unsers Allergnädigsten Königs und Herrn eine Wendung zum
Besseren eingetreten ist und wir daher mit ganz anderen Gefühlen der Ankunft Seiner Majestät
und den Festen, die bei dieser Gelegenheit stattfinden sollen, entgegenfehen können, als es zu
unserm großen Bedauern damals der Fall sein konnte. Außerdem wird uns die Annahme des
Antrages in der Form, wie er jetzt vorgelegt worden ist, welche aber natürlich dem eben Aus¬
geführten gegenüber nur wenig in's Gewicht fällt, erleichtert. Ich erkläre demnach hiermit, daß
ich im Gegenfatzzu meiner Abstimmuug vom Jahre 1877 nunmehr für die Bewilligung dieser
40 000 M. stimmen werde und ersuche meiue Freunde, welche im Jahre 1877 mit mir gegen
die damalige Vorlage gestimmt haben, auf dem Landtage von 1883 mit mir für die Vorlage
zu stimmen. (Bravo!)

Landtags-Marfch all: Das Wort hat der Herr Abgeordnete Dietze.
Abgeordneter Dietze: Meine Herren! Ich glaube, nach den Worten, die wir soeben

gehört haben, ist es am besten, daß wir gar nicht in eine Diskussion über diese Angelegenheit
eintreten, sondern Seine Durchlaucht bitten, darüber einfach die Abstimmung zu veranlassen.
(Bravo!)
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Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteCourth wünschtedas Wort hierzu.
Abgeordneter Courth: Ich verzichteauf's Wort.
Landtags-Marschall: Meine Herren! Dann stelle ich den Antrag zur Abstimmung

und bitte Sie Alle sich als Zeichen Ihres Einverständnissesmit dem Antrage von Ihren Sitzen
zu erheben. (Geschieht.)

Ich tonstatire, daß sich alle Mitglieder des Landtages erhoben haben und damit der
Antrag einstimmig angenommen worden ist.

Wir kommen nunmehr zu den: Referat, welches ich eben die Ehre hatte zu verlesen.
Ich werde wohl selbst Referent in dieser Sache sein müssen. Ich werde den Antrag noch emmal
verlesen

' „Der hohe Provinzial-Landtag wolle den Provinzial-Verwaltungsrath beauftragen: in
Hinweis auf das in der Provinz Hannover hinsichtlich der beabsichtigtenEmführung der
Kreis- und Provinzialordnung daselbst beobachtete Verfahren der der KomgKchen Staatsregiernng
die erforderlichenSchritte zn unternehmen, damit, für den Fall er Emfnhrnng emer nenen
Kreis- und Provinzialordnung für die Rheinprovinz d,e bezüglichen Vorigen zunächst den,
Provinzial-Venvaltungsrath zur Vorprüfung nnd demnächst dem Provmzml-Landtage der Nhem-
provinz zur Begutachtung möglichst zeitig mitgetheilt werden/

Ueber diesen Antrag des Provinzial - Verwaltungsraths eröffne ich die Diskussion. Der
Abgeordnetevon Gmnd-Ru hat das Wort.

Abgeordneter von Grand-Rv: Meine Herren! Ich darf woh fagen, daß dieser An rag
^ . «, lm ,. .^s>? mit Freuden von dem Provnizml-Landtag begrüßt nnrd, als m
es Provmzm -Verwaltung at ^ ^ s ^ ^,.n über das Schicksal der Provinz entschieden
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angeschlossen an dasjenige, was bereits seit alten Zeiten in unserm Lande, in unserer Heimath,
bestanden und sich in derselben fortgebildet hat, nnd, wenn es auch vielleichtheute nicht mehr
ganz den Verhältnissen der Gegenwart entspricht, doch aber immer noch ausbildungsfähig ist, und
wenn es mit schonender Hand ausgebildet wird, viel segensreicherwirken wird, als wenn hinterm
grüuen Tische von gewissen akademischeil und theoretischenKöpfen durch einzelne neu ausstudierte
Ideen reformirt wird. Meine Herren, das sind die Gründe, welche uns bestimmen müssen zu
wünschen, daß uns die Provinzial-Ordnung, die man uns zu geben beabsichtigt, vorher zur
Berathung vorgelegt werden möge, bannt wir, die berechtigtenVertreter der Provinz, diejenigen,
welche am besten die Verhältnisse nnserer Provinz kennen, untcrsnchen,was wir für verbesserungs¬
bedürftig nnd was wir der Erhaltung werth und nothwendig erachten. Darum danke ich von
meinem Standpunkte aus dein Provinzial-Verwaltungsrath für diefe Anregung. Ich stimme dem
Antrage von Herzen zu. (Bravo!)

Landtags-Marschall: Wünscht noch Jemand das Wort? (Es meldet sich Niemand.)
Ich schließe die Diskussion nnd bringe den Antrag zur Nbstimmnng. Diejenigen Herren,

welche dem Autrage nicht zustimmen, wollen sich erheben. (Es erhebt sich Niemand.)
Der Antrag ist einstimmig angenommen.
Es folgt das Referat, betreffend Antrag der Gemeinden Brück-Hetzingen,

Nergstein, Vrandenberg, Kleinhau auf Uebernahme der Prämienstraße von
Kleinhan über Nrandcnberg-Nergstcin, Zercall nach Nrück-Hetzingen. Referent
ist der Herr Graf W. von Spee.

Referent Graf W. von Spee: Meine Herren! Es ist eine ganz eigenthümlicheSache,
worin ich Ihnen hier entgegentrete. Ich bin Referent in einer Sache, in welcher ich persönlich
eine andere Ansicht als die des III. Ausschusses zu vertreten mich gedrungenfühle. Ich habe Ihnen
znnächstdas Referat, wie es der Ausschuß beschlösse» hat, vorzulesen und zu vertreten. Dann
werde ich als Graf von Spee ums Wort bitten, um als Mitglied des Landtages den Gegen¬
antrag der Gemeinden, den ich zn den» meinigen gemacht habe, zu befürworten. Das
Referat lautet:

„Referat des III. Ausschusses des 29. RheinischenProvinzial-Landtages, betreffend Antrag
der Gemeinden Brück, Hetzingen, Bergstein, Brandenberg, .Uleinhan auf Uebernahme der Prämien¬
straße von Kleinhan über Nrandenberg-Bergstein, Zercall nach Brück-Hetzingen.

Die Gemeinden Brück, Hetzingen, Bergstcin, Brandenberg und Kleiuhau haben in den
Jahren 1872 bis 75 und fortgesetzt bis jetzt, nach vielfachen Verhandlnngen, deren Anfänge
schon 183? datiren, weniger aus eigener Initiative, als vielmehr auf Veranlassung der Aufsichts¬
behörden, mit den durch AllerhöchsteKabinctsurdre vom 23. April 1866, 11. Oktober 1872,
27. März 1874 allergnädigst gewährten Prämien von 10 000 Thalern für Brück und Nergstein,
sowie 8000 Thalern für Brandenberg und Kleinhan, eine Wcgcstreckc ansgcbant, welche von der
Düren-Nideggeucr-EchmidterStraße von Brück an, in westlicher Richtung das Roerthal verfolgend
bis Zercall, wo dieselbe auf massiver Brücke den Kallbach überschreitet,dann nordwestlichsteigend
auf Nergstein, Brandenberg, Kleinhau, dort mündend in die Düren-Montjoier Provinzialstmßc,
gegenüber der Stelle, wo auf der andern Seite die Forst- und Prämienstraße von Langerwehe
über Scheerenhütte nach Kleinhau eintritt. Die Straße ist vorschriftsmäßig nach den ministeriell
genehmigtenEhanssce-Nauplänenansgrbant.
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Die fertige Strecke hat eine Gcsammtlänge von 9989 m, wovon in der Gemeinde
Brück-Hctzingen ....... 983 m
Vergstein ......... 3 763 „
Forstfiskus ......... 1345 „
Vrandenberg ........ 3 051 „
Kleinhau ......... 84? „

liegen.
Die Baukostenhaben betragen-

Brück ......... 12160 M.
Bergstein ........ 64 454 „
Brandenberg ....... 19 307 „
Kleinhau ........___ ^219 _„

Smmne . . 101140 M.
nach Abzng der Prämien blieben 49 303 M. von den Gemeinden aufzubringen. Die Gemeinden
haben unter dem 18. August 1883 einen Antrag auf Uebernahme der Straße auf den Provinzüü-
Strasienfonds gestellt, sind aber nnter dein 25. Oktober beschieden worden, daß der Provinzial-
Verwaltungsrath es abgelehnt die Uebernahmezu befürworten, und haben sich nnnmehr direkt an
den hohen Provinzial-Landtag gewendetmit Wiederholung ihres Antrages.

Der III. Ausschuß hat in seiner Sitzung vom heutigen Tage die Sache geprüft und
war die Majorität der Anficht, daß dieser Straße nicht die Bedeutung zuerkannt werden könne,
wie sie eine Provinzialstmße haben müsse, auch der Verkehr unbedeutenduud nur lokaler Natur sei,
so daß man nur bedauern könne, daß die armen Gemeinden gezwungen worden seien, diese
Straße in einer so kostspieligen Art auszubauen. Die Majorität faßte daher den Beschluß die
Ablehnung der Uebernahme dieser Straße auf den Provinzialstraßcn-Vaufonds dem hohen
Provinzial-Landtage vorzuschlagen wie auch ferner dem Verwaltungsrath zu empfehlen, die
betreffendenGemeinden bei Unterhaltung diefer Straße entsprechend zn unterstützen."

Dies, meine Herren, ist das Referat, wie es der Äusfchuß augenommen hat, nnd es
ist ganz unzweifelhaft richtig, daß die Prinzipien, welche dort ausgesprochensind, stets die unsrigen
waren. Wir haben nns gesagt, daß wir diejenigen Straßen, welche für die Provinz keine
Bedeutung haben, nicht übernehmen können. Es ist indessen im Ausschüsseanerkannt worden,
daß die in Frage kommenden Gemeinden arm sind, und daß sie von den oberen Behörden
gezwungen worden sind, die Straßen zu bauen. Nnn bitte ich ums Wort als Mitglied des Landtages,
nm den Antrag der Gemeinden zu vertreten.

Land tags-Marsch all: Der Herr Referent hat gesprochen; der AbgeordneteGraf
von Spee hat nunmehr das Wort. (Heiterkeit.)

Abgeordneter Graf W von Spee: Meine Herren! Ich glaube, daß, so sehr ich selbst
auf dem Standpunkt stehe, den der Ausschuß eingenommenhat, daß wir nicht so viele Straßen
übernehmen, welche keine große Bedeutung haben, doch jede Regel dadurch stärker wird, wenn sie
ihre Ausnahme hat. Wir haben alle in der Schule gelernt, daß es Ausucchmengibt, und ich
"nichte mich darauf beschränken, die Bitte an Sie zn richten, hier eine Ausnahme eintreten zu
lassen und zwar aus drei Gründen: einmal, weil die Gemeinden die Straßen nicht freiwillig
gebaut haben, fondern gezwungenworden sind von einem über ihnen Stehenden, zweitens, weil
sie gezwnngenwerden, die Straßen fortwährend in chansseemäßigemZustande zu erhalten, drittens
weil die Gemeinden ans eigenen Mitteln nicht im Stande sind, die Unterhaltungskostenzn tragen.
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Was den ersten Punkt angeht, so haben sich die Gemeinden fortwährend dagegen gewehrt. Es
liegt mir ein großes Promemoria aus dem Jahre 1854 vor, welches von einem Ingenieur
entworfen ist mit Planen, wozu unzweifelhaft amtliches Material verwendet worden. Es wird
diesen Straßen solche Bedeutung zugeschrieben,daß die Gemeinden zum Bau gewungen werden
sollten. Die Bedeutung der Straßen ist in einer Verfügung vom 13. Dezember 1854 von der
Regierung ausdrücklich hervorgehoben worden; es heißt darin: daß das Gebirgsterrain zwischen
Nideggen, Gemünd, Montjoie fast unzugänglich sei, so daß die Fortschaffung von Holz, Eisen,
Bleierzen, Bausteinen mit Lebensgefahr erfolge, die Etablissements still liegen würden. Der
Anfang sei durch Düren-Nideggen Gemeindestraße gemacht,um die Gegend der Kultur zugänglich
zu machen und müßte nunmehr nach einheitlichem Plan fortgefahren werden. Dazu fei der
Bau von Straßen 1. Brandenberg bis Brück, 2. von Kleinhau über Vrandenberg, Schmidt
nach Nideggen, 3. von Witzerath, Schmidt nach Nideggen, 4. Schmidt Husenfeld, Heimbach,
Blatten nothwendig.

Das ist die Verfügung der Königlichen Regierung vom Jahre 1854, worin den Gemeinden
der Bau der Straße auferlegt wurde. Es kommt ferner dazu, daß bis zum Jahre 1866 diefe
Verhandlungen weiter geführt wurden. Im Jahre 1866 wurden die ursprünglich in Aussicht
genommenen 3 Straßen in 2 vereinigt, von denen wir eine bereits im vorigen Jahre übernommen
haben. Die Auseinandersetzungender KöniglichenNegierung sind darauf nach Berlin gegangen
und durch Allerhöchste Kabinetsordre vom Jahre 1866 wurde der Bau zum ersten Mal genehmigt
und Prämien in Höhe von 10 000 Thalern bewilligt. Die Gemeinden wollten sich noch nicht
zum Bau bestimmen lassen. Da traf die Behörde eine merkwürdige Verfügung, worin den
Gemeinden ganz einfach angedroht wurde, wenn sie nicht von ihrer Obstinatheit abgehen wollten,
ihnen 2000 Thaler jährlich auf den Etat zu setzen; dann würden die Straßen gebaut werden.
Wenn die Gemeinden es vorzögen, sich zwingen zu lassen, so würden ihnen Seitens der Behörde
keine Zuschüsse und Prämien gewährt werden; wenn sie sich aber freiwillig zu dem Bau entschließen,
so würden ihnen die Behörden mit möglichsthohen Prämien und Unterstützungenunter die Arme
greifen. Das sind die Akten, die ich Ihnen vorlegen kann. Dazn kommt, daß im Jahre 1869
bereits die Uebernahme der Straße beantragt war, worauf die KöniglicheNegierung zu Aachen
unter dem Vorsitze des Herrn Freiherrn von Solemacher (Heiterkeit) folgendes geantwortet hat:

(Meine Herren! Es liegt mir fern, irgend etwas Persönliches in die Diskussion hinein¬
zuziehen.)

„Wir bemerkennoch, daß wir eine Zusicherung, diese Straße binnen einer gewissen Zeit
auf den Vezirks-Straßenfonds zu übernehmen, deshalb nicht geben können, weil die Ausführung
einer solchen Maßregel nicht von uns allein, sondern unter andern auch von den Beschlüssen des
Provinzial-Landtages abhängt, und weil ferner der finanzielle Stand der Fonds mit in Betracht
kommt, der sich eine Reihe von Jahren vorher nicht übersehen läßt."

Mithin sind die Gemeinden in den Glauben versetztworden, daß es nur eine Frage der
Zeit sei, wann sie von den Straßen wieder entlastet würden. Das ist die faktische Sachlage.
Die Gemeinden ließen sich zum Bau der Straßen dadurch bestimmen, daß ihnen die Aussicht
eröffnet wurde, sie würden über kurz oder lang von dieser Last befreit werden, eine Aussicht, die
sich bis jetzt als trügerisch erwiesen hat. Nun kommt als zweites Moment hinzu, daß die Straßen
in jedem Jahre von dem KöniglichenVauinspektor auf's genaueste revidirt werden. Ich kann
Ihnen die Nevisionsprotokolle noch vom Jahre 1883 vorlegen. Wollen die Gemeinden die
gerügten Uebelständenicht beseitigen, so verfügt der Landrath per Exekution und schreibt dem
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Bürgermeister vor, binnen einer bestimmtenFrist den Forderungen des Regieruugsbcamteu nach¬
zukommen. Das ist an sich richtig und angemessen; denn die Gemeinden haben sich, als ihnen
die Prämien gewahrt wurden, verpflichten müssen, die Straße in chausseemähigem Zustande zu
erhalten. In Folge dieser Verhältnisse sind die Gemeinden in ein Dilemma gerathen. Halten
wir die Straßen sür nicht wichtig genug, um sie auf den Provinzial-Vaufonds zu übernehmen,
so müssen die Gemeinden die Straßen trotzdem in chausseemäßigemZustande erhalten, — denn
die Negierung hält entschieden daran fest — und das ist doch ungerecht, zumal die Gemeinden
so arm sind. Die Gemeinden sitzen so zwischen zwei Stühlen und wissen sich nicht zn helfen.
Was die pekuniären Verhältnisse der Gemeinden angeht, so haben wir es hier mit vier Gemeinden
zu thun. Die Gemeinde Kleinhau hat 360 Einwohner mit 75 Positionen in den Staatsstenern,
von denen 65 in der ersten nnd zweiten Stufe stehen, der Nest bezahlt höchstens 30 Mark; die
ganze Gemeinde besteht aus 812 Hektaren, von denen 624 auf den Fiskus fallen; die Privat-
schuldenbetrage,: 48 690 M., die der Gemeinde 2500; sie hat 400°/° Kommunal- und Kirchen¬
steuer-Umlage und 316«/° Grund- und Gebäudesteuer. Die Gemeinde Vraudenberg hat 444
Einwohner, 98 Positionen in den Steuern, von denen 88 in der I. und II. Stufe steheu. Der
höchst Besteuerte zahlt 18 M.; die Größe beträgt 890 Hektar. Der Fiskus hat 55 Hektar und
100 sind Oedland. Die nachgewiesenen Privatschuldeu sind 78 136 M., uud es sind zu zahlen
294°/° Kommunal- und 200°/° Grund- und Gebäudesteuerlasten. Die Gemeinde Brück hat
125 Einwohner mit 24 Positionen, von denen 16 in der I. und II. Klasse stehen. Die Größe
beträgt 13? Hektar die Privatschuld 30 000 M. uud die Gemeindeschuld240.) M. mit 330°/«
Kommunalsteuerund 280«/° Grund- und Gebändesteuer. Die Gemeinde Vergstein hat 577 Ein¬
wohner mit 14? Positionen, von welchen143 in der I. und II. ^tufe sind. Der höchst Bestwerte
bezahlt 42 M die Größe beträgt 654 Hektar der gesammten Gememde. Der F,skns hat
135 Hektar m,d 9^ Hektar sind Oedlaud. Die Schulden belaufen sich auf 77 920 M. und die
Gemeindeschuldeuauf 20 100 M. (Heiterkeit.) ^.«^ ^

Die Kommnnalsteuerbeträgt 294°/° und die Grund- und Gebaudesteuer 200°/« (Heuerten.)
Meine Herren! Ich glaube, daß diese Verhältnissewohl deutlich dafür sprechen,daß ,e

Gemeinden nicht im Stande sind, die Straßen in chausseemähigem Zustande zu erhatten ,u d ch

bitte Sie daher dringend, daß Sie eine Ausnahme gestatten, wo er d,e Negel «ustcht hatte
bleibt, uud diese Straßen ansuahmsweiseuoch auf deu Provinzial-Straß^

Laudtags-Marschall: Meine Herren! Zunächst muß ich als Vorsitzenderkonstat ,
daß der Neferent den Standpunkt des Ausfchnfses ganz vortrefflich vertreten aber auch mm
eigeuen Standpunkt ebenso klar und deutlich auseiuaudergesetzthat. W,r uutersche,denm chm du
zwei Personen mit absoluter Klarheit. (Heiterkeit.)

Ich eröffne nunmehr die Diskussion und gebe den, Herrn Frecherm von Cerde das Wort.
Abgeordn e ^ von Eerde: Meine Herren! Es ist richtig, die Nede de Herrn

nnd einfach, (Heiterkeit) die des Abgeordneten
(Große Heiterkeit) sie könnte die Gefahr ansüben, was ,ch och

den wohl begründeten Erwägungen und Entschließungen des Ausgusses sich mcht
Würde,/Sie aber den, Antmge des Ausschussesnicht Kimmen so ^
in Anwendnng seiner Grundsätze bezüglich der Uebernahme von Beznksstrahen fu d,e Zuun
m große Verlegenheit bringen. (Sehr wahr!) Der Herr AbgeordneteGraf von ^pee fnhrt
drei Grüude für seinen persönlichenAntrag an: - > . ^ Q-^^„«

1. daß die Gemeinden seitens der Negierung zu Aachen gezwungen se,en, d,e Straßen
auszubauen;
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2. daß die Negierung zu Aachen die Gemeinden zwinge, ihre Straßen provinzialstraßen-
mäßig zu unterhalten und

3. daß die Gemeinden arm seien.
Meine Herren! Die Negierung zu Aachen ist sehr thätig gewesen, die Gemeinden zum

Straßenbau anzuhalten uud hat dieses Prinzip seit langen Jahren durchgeführt. Sie hat ein
langes Verzeichnißvon Straßen — ich glaube ein uns früher vorgelegenes führte einige zwanzig
Straßen auf, — zu deren Bau sie die Gemeinden aufgefordert oder angehalten hat, in der
Erwartung freilich, daß die Provinz alle diese Straßen nach der Neihe allmählich übernehmen
würde. Meine Herren, das geht nicht; eine von den vielen Straßen haben wir allerdings vor
einigen Jahren übernommen, aber, meine Herren, nicht die erste, welchedie Regierung von Aachen
als am nothwendigstenbezeichnete,sondern wir haben einfach gesagt, die beantragte Uebernahme
der betreffendenStraße erkennenwir als begründet an. Ich glaube, es war eine Straße in der
Gegend von Malmedn.

Wir im Ausschuß müssen eben von Fall zu Fall urtheilen, nnd ich denke, daß sich die
Provinz über unsere unparthciischcBehandlung dieser Angelegenheit nicht zu beklagen hat. Sie
haben ja auch allen unseren desfallsigen Anträgen immer zngestimmt. Was übrigens den Zwang
zur ferneren provinzialstraßenmäßigen Unterhaltung der Straße anbelangt, so hört derselbe
natürlich auf — (Zurnf des Referenten Abgeordneten Grafen von Spee: Oho!) jawohl Herr
Abgeordneter (Heiterkeit) der Zwang hört auf, wenn die Gemeinden sich demselbennicht unter¬
werfen wollen. Die Regierung hat nicht das Recht, eine Straße bczirksstraßenmäßigunterhalten
zu lassen; sie hat vielmehr nur das Necht, eine Gemeinde zn zwingen, sie in ordnnngsmäßigem
Znstande zn halten. (Land tag s-Marsch all- Sehr richtig!) Die Gemeinden können, wenn sie
fest sind, mit Necht der Negierung widerstreben. (Znrnf: Ganz richtig!)

Was dann fchliesilich die Armuth der Gemeinden betrifft, so erkenne ich dieselbein vollem
Maße an, und haben wir uns auch im Ausschusse dahin ausgesprochen, daß den Gemeinden zur
Unterhaltung der Straßen eine Subvention bewilligt werden möge. Ich bitte daher, den Antrag
auf Uebernahme abzuweisen.

Landtags-Marschall-. Der Herr Abgeordnetevon Heister hat das Wort.
Abgeordneter von Heister! Meine Herren! Wie schon der Herr Freiherr von Eerde

bemerkt hat, liegt die Schwierigkeit des vorliegenden Falles hauptsächlichdarin, daß er ans einer
Zeit herrührt, in welcher die Verwaltung des Prämienfonds und der Straßen noch getrennt war
von derjenigen Behörde, von derjenigen Verwaltung, welche die Ausgabe-Bewilligung, refp. die
Uebernahme der Straßen anszusprechenhatte. (Landtags-Marschall: Nichtig!) In damaliger
Zeit herrschte ein gefährlicher Dualismus. Von Seiten der betreffenden Negiernng und der
Verwaltungsbehörde geschah alles Mögliche, um viele Straßen in der Provinz zu schaffen. Es
wnrde dabei allerdings angenommen, der Provinzial-Landtag würde nachher anch so gntmüthig
sein, alle diese Straßen auf sein gemeinschaftlichesBudget zu übernehmen. Das ist mm im
Großen und Ganzen früher auch ganz gut gegangen. Seit der Zeit aber, da die Provinz zu
einer eigenen Verwaltung gekommen ist, hat eine viel schärfere Prüfung aller einschlagenden
Verhältnisse stattgefunden, als dies vorher der Fall war. Seit der Zeit haben wir eigene Beamte,
welche solche Straßen bereisen und aus eigener Ansicht, in keiner Weise durch irgend welche
Rücksichten beeinflußt, ihr Urtheil abgeben, ob eine solche Straße wirklich derartig ausgebaut und
überhaupt geeignet ist, um übernommen werden zu können. Seit der Zeit hat sich zugleichauch
im Landtage selbstverständlicheine Strömung gebildet, welche dagegen ist, Straßen aufzunehmen,
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die wir nicht in Rücksicht auf ihre allgemeine Bedeutung aufnehmen müssen. Unter diesen Ver¬
hältnissen leiden nun augenblicklich auch die Gemeinden Kleinhau 2c., um die es sich gegenwärtig
handelt. Es ist ihnen seiner Zeit in Aussicht gestellt, lind es sind ihnen Prämien gezahlt worden,
unter der Voraussetzung, daß demnächst die Straße von der Provinzial - Verwaltung über¬
nommen würde.

Ruu stehen wir aber vor dein bösen Fall, entweder frühere Versprechungender Königlichen
Regierung, die wir nicht für in der Sachlage gegründet erachten, trotzdemeinlöfen zu müssenuud
die Prouiuz ungerechtfertigterWeife zu belasten oder die Gemeinden in ihrer unglücklichen Situation
sitzen zu lassen. Deshalb kommt es darauf an, in der vorliegenden Frage einen möglichst
vermittelnden Standpunkt einznnehmen. Diesen Standpunkt hat auch der Ausschuß nach meiner
Ansicht eingenommen.

Allerdings würde ich vorschlagen, noch etwas weiter zu gehen. Von einer Aufnahme
dieser Straßen nnter die Provinzialstrahen kann nach meiner Ansicht, nachdemallerseits anerkannt
worden ist, daß diese Straßen nnr dem lokalen Verkehr dienen, nun und nimmer die Rede sein.
(Zuruf: sehr richtig.) Es kann sich nur darum handeln, in welcher Weise nnr den Gemeinden
den traurigen Zustand, in welchem sie sich augenblicklich befinden, einigermaßen erleichtern, In
dieser Veziehuug wurde vorgeschlagen,es solle in Aussichtgenommenwerden, in Zukunft aus dem
Kommunal-Wegebaufonds jährlich eine gewisse Hülfe den Gemeinden zu leisten. Mit dieser
Zusage, meine Herren, erkläre ich mich vollkommen einverstanden; es ist das so richtig wie möglich,
daß derartige arme Gemeinden, welche die Lasten der Unterhaltung eines chausseemäßig ausgebauten
Weges ans die Daner nicht ertragen können, aus allgemeinen Provinzialmitteln erleichtert werden.
Aber hier ist die große Schwierigkeitvorhanden, daß bis dahin die Staatsregierung, noch immer
fußend auf den früheren Verhältnissen, die Gemeinden angehalten hat, die Wege weiter in
bisheriger Weise chansseemäßig zu unterhalten. Ich null nicht ganz so weit gehen, wie der Herr
Freiherr von Eerde vorher gegangen ist, welcher behauptete, daß die Königliche Regierung absolut
nicht die Befugnisse hätte, in der Weise vorzugehen. Zwar nähere ich mich auch der Ansicht,daß
sie die Befugnisse nicht'mehr habe, aber ich glanbe doch, wir thun auf alle Fälle gut, in
dieser Hinsicht die Position der Gemeinden dadurch zu stärken, daß wir hier ausdrücklicherkläre»,
die betreffendeStraße hat uach der Ansicht des Provinzial-Laudtags keinen derartigen Charakter,
daß die chnusseemäsiigeUnterhaltung in der bisherigenWeise nothwendig ist und gefordert werden
kann. Sobald wir uns ans diesen Standpunkt stellen, haben wir von unserer Seite gesagt, die
tommunalmäßige Unterhaltnng des Weges, sei es als solcher I. oder II. Klasse, genügt für den
Verkehr vollständig, und ich glaube nicht, daß von dem Augenblick an, wo die nächstbefugte Behörde,
wie dies in dieses Sache der Prouinzial-Landtag ist, ein derartiges Urtheil gefällt hat, weder der
Vlluinfpettor noch die Königliche Regierung in der Lage sein wird, ferner noch die Gemeinde»
anzuhalten, die Straße noch in der bisherigen Weise zu unterhalte». Meine Herren! Nehmen
wir daher den Antrag den Änsschusses an, verstärken wir ihn aber noch durch d,e ausdrückliche
Erklärung, daß die Straße nicht dazu angethan sei, nm sie auch iu Zukunft provinzialstraßenmäsng

^Landtags-Marschall: Herr Vice - Landtags - Marschall Freiherr von Solemacher
hat das Wort.

Vice-Landtags-MarschallFreiherr von Solemacher-Antwerler: ,^ch verzrchte aus
das Wort.

Landtags- Marschall: Herr Abgeordnetervon Monschawhat das Wort.
65
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Abgeordneter von Monschaw: Meine Herren! Ich schließe mich vollständig den Aus¬
führungen der beiden Herren Vorredner an und möchte dabei noch bemerken, daß im Ausschusse
ausdrücklichkonstatirt wurde, daß auf dieser Straße Gras wächst, also wieder ein Zeichen, daß
der Verkehr ans derselben sehr unbedeutend ist, und sie mit geringen Mitteln unterhalten werden
kann. Es ist außerdem noch von dem Herr,: Landesrath von Metzen gesagt worden, daß bereits
den Gemeinden jährlich eine Unterstützung in Geldmitteln zu Theil geworden ist. Der Ausschuß
sprach sich dahin aus, man möge die Unterstützungnach Möglichkeit so erhöhen, daß den Gemeinden
ausreichende Mittel gegeben würden, die Straße in dem Zustande zu unterhalten, der für den
gewöhnlichenVerkehr nöthig ist.

Land tags-Marsch all: Der Herr Abgeordnete Graf von Spee hat das Wort
verlangt; ich weiß nicht, ob als Referent, oder als Abgeordneter. (Zurnf: als Abgeordneter!)
(Heiterkeit!) Dann gebe ich dem Herrn Abgeordneten «raf von Spee das Wort.

AbgeordneterGraf von Spee: Meiue Herren! Was der Herr Abgeordnetevon Monschaw
fo eben sagte, ist nach dem Befundbericht vollständig richtig, daß dort Gras auf der betreffenden
Straße wächst. Aber wenn sie so wenig gebraucht wird, verlangt sie ja auch wenig Unterhaltungs¬
kosten. Was dann aber die Ausführungen des Herrn Vorredners betrifft, daß wir ohne weiteres
die Straße der Staatsaufsicht entziehen möchten, so glaube ich, daß das nicht ganz richtig ist,
sonst würde der Staat jetzt auch nicht die Ansucht ausgeübt habe». Es liegt in der früheren
Gewährung der Prämien und den früheren Beschlüssen,auf Grund deren Prämien gewährt
wurden, daß die Gemeinde sich bis zur Uebernahme der Straße verpflichtet hat, die Straße
chllusseemäßig zu uuterhalten. Das waren damals Staatsuramien. In der Zwischenzeit ist die
Sache verändert worden, und inwiefern wir nnn als Landtag das Recht haben, zn sagen, wir
erkennen nicht mehr diese Bedeutung an, die damals der Straße von der Rcgiernng gegeben
wurde, das scheint mir noch sehr zweifelhaft und ich möchte nnr unsere Gemeinden dafür in
Schutz nehmen, daß sie nicht in eine üble Lage kommen, wenn wir nachher uur eine für eine
Straße niederer Gattung genügende Unterstützung geben, während die Regierung auf ihrem
eiumal eingenommenenStandpunkte bcharrt. Ich glaube aber uicht, daß wir bei der Bedeutung,
welche die Staatsregierung früher den Straßeil gegeben, indem sie ganze Straßenpläne auf¬
genommen hat, im Stande sind, das wegzunehmen, daß die Straße auch chllusseemäßigunter-
hlllten werden muß. Ich bitte daher, aber wie gesagt, uur ausnahmsweise diese Straße zu
übernehmen, weil die Gemeinden nicht im Stande sind, die Unterhaltung in dieser Weise zu
bewerkstelligen.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Es scheintmir hier eine juristischeFrage vor¬
zuliegen: Sind wir als diejenigen,welche durch den Provinzial-Verwaltungsrath Prämien bewilligen
tonnen, die Rechtsnachfolgerderjenigen Instanz, welche früher die Staatsprämien bewilligt hat?
Sind wir als solche Rechtsnachfolger befugt, den Gemeinden gegenüber, welche früher Staats-
prämien bekommenhuben, nun zu sagen, weil die Straßen euch uicht abgenommen werden, seid
ihr folgerechtvon euren Verpflichtungenentbunden, dieselben provinzialstrasienmähigzu unterhalten,
und ist dann die KöniglicheRegierung gehalten, in Folge unseres definitiven Beschlusses,daß die
Straßen nicht übernommen werden sollen, die betreffendeilGemeinden von der ihnen auferlegten
proumzialstraßenmnßigcnUnterhaltung zu entbinden? Das ist die juristischeFrage, Dann, meine
Herren, wollte ich auf die Neriualtuugsfrage hinweifen. Sie haben in der jetzigen Session die
Gemeinden, deren Straßen uicht übernommen worden sind, auf den Kommunalwegetmu-
Unterstützungsfonds verwiesen und den Provinzial-Verwaltungsrath beauftragt, diefc Gemeinden
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besonders zu berücksichtige».Ja, meine Herren, wenn das dauernde Unterstützungenzur Unter¬
haltung der betreffenden Wege sein sollen, so wird dieser Fonds immer mehr verkleinert. Ich
muß das hier hervorheben, damit Sie sich nicht wundern, wenn wir in einem künftigen Landtage
mit dem Vorschlage kommen, diesen Fonds entweder zu vergrößern oder solche dauernde Unter¬
stützungenarmer Gemeinden für Gemeindewege auf einen anderen Fonds zu übernehmen. Ich
habe diese Frage hier nur anregen wollen; wir haben auf der einen Seite die juristische,auf der
andern die Verwaltungsfrage. Der Herr Referent hat das Wort.

Referent Abgeordneter Graf W. von Spee: Als Referent mutz ich Sie noch auf einen
Punkt aufmerksam machen, der ausdrücklichin dem Antrage der Gemeinde nnd in dem ganzen
Referate durchblickt,welcherauch im Ausschüsse nicht bestritten worden ist, daß der Provinzial-
Verwaltungsrath stets die Güte gehabt hat, die Gemeinden zu unterstützen,und daß es den letzteren
einzig und allein durch die fast jährlichen Unterstützungen möglichgeworden ist, den Anforderungen,
die der Staat an sie stellt, bisher zn genügen; dies zur Aufklärung.

Landtags-Marschall: Herr Freiherr von Eerde hat das Wort.
Abgeordneter Freiherr von Gerde: Zu der von dem Herrn Landtags - Marfchall auf¬

geworfenen juristischen' Frage wollte ich mir die Bemerkung erlauben, daß ich mir dieselbe
wenigstens sehr einfach löse. Entweder bewilligtedie Staatsrcgicrung eine Prämie zum Ausbau
einer Straße, und es wurde die nachträglicheGenehmigungzur Uebernahmeder Straße bei dem
Provinzial-Landtage eingeholt, oder der Landtag bewilligteeine Prämie mit der Znsicherung auf
Uebernahme der Straße. Im ersteren Falle hat jedenfalls der Landtag die Entschließung, ob er
die Straßen als Bezirksstraße» übernehmenwill oder nicht; im letzterenFalle hatte er sich schon
vorher gebunden und die Uebernahmeversprochen. (Widerspruch.) Wir haben es hier mit dem
ersteren Falle zu thun wonach die Staatsregierung eine Prämie bewilligt hat, und nun der
Antrag au den Provinzial-Landtag ergeht, daß er die Straße übernehmen möge. Lehnt er
denselbenab, so kann er selbstredend keine weitere Verpflichtungfür d,e Straße mehr haben.

Landtags-Ma rfchall: Herr von Heister hat das Wort , , ..
Abgeordneter von Heister: Meine Herren! Was dte junsüsche Frage angeht, so haben

wir jetzt die ganze Verwaltung übernommen, welche früher die Staatsregierung führte. Während
früher die Staatsregierung Prämien bewilligt hat, bewilligen wir sie jetzt. Deshalb stnd wn
die Rechtsnachfolgerder früheren Verwaltnng, und wenn die jetzige Verwaltung erklärt, nur stehen
davon ob, daß die früher mit Prämien ausgebauten Straßen chausseemäßig unterhalten werden
'Nüssen, so ist nach ».einer Ansicht die betreffendeGemeinde von ihrer früheren Verpflichtung
entbunden. Für gefährlich würde ich jedoch die Billigung der Ansicht halten, welche ich, wenn
ich nicht sehr irre' aus der letzten Rede des Herrn Freiherrn von Eerde und, wie ich glaube,
auch »us den Deduktionen des Herrn Landtags-Marschalls wenigstens indirekt entnommen habe.
(Landtags -Marsch all- ich habe keine Deduktionengemacht) als wenn entgegen dem Verfahren
der Regierung schon jetzt zweifellosfeststände,daß alle Straßen, die mit Prämien ausgebaut und
nachher' von der Provinz nicht übernommen worden seien, nun nicht mehr chau seemasng unter¬
halten zu werdeu brauchen. Das Prinzip steht m. (5. »icht fest; das würde auf alle Mlle erst
festzustellensei». Bis jetzt haben die Gemeinden diejenigen Straßen, zu deren Bau Prmmen
gewährt worden sind, chausseemäßigzu unterhalten, schon wegen der me erlo chenden Hoffnung,
daß die Straße» doch »och vo» der Provinz übernommen werden. Allerdmgs hat d,e Promnzml-
Verwaltung keine Verpflichtung sich um solche nicht oder noch nicht übernonunene Straße» zu
kümmern und kann es im einzelnen Falle den Gemeinden überlassen, nne sie dieselbenunterhalten
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wollen. Ebenso sind wir auch in der Lage, vorkommendenFalles die Gemeinden von'der Pflicht
der Unterhaltung in der bisherigen Weise förmlich zu entbinden. Ich meinerseits bin nun der
Ansicht, daß man die Gemeinden, um die es sich hier handelt, entbinden solle und daß wir dieses
mit voller Rechtskraft thun können. Was nun die Frage angeht, ob die Unterstützungen der
Gemeindenauf den Kommunal-Wegebaufondszu übernehmenseien oder nicht, so ist meine Meinung,
daß in allen Fällen, in welchen die Gemeinden nicht vollständig prästationsfähig sind und in
dieser Weise unterstützt werden müssen, derartige Zuschüsse aus dem Kommunal-Straßenfonds zu
entnehmen sind. Sollte der bisherige Fonds zu diesen, Zwecke nicht ausreichen, so würde es
Aufgabe des Landtages sein, diesen Fonds zu verstärken.

Landtags-Marschall: Herr Graf von Beissel hat das Wort.
Abgeordneter Graf Veissel von Gvmnich: Meine Herren! Zu den Ausführungen des

Herrn von Gerde wollte ich bemerken,daß auch im RegierungsbezirkAachen sich Straßen befinden,
die gebaut worden sind mit Prämien und mit der Versicherungder Negierung, die Straße nach
ihren: planmäßigen Ausbau zu übernehmen. Zu dieser Uebernahme ist es nicht gekommen,da
inzwischen die Straßenverwaltung auf die Provinz übergegangen ist. Es kann nunmehr die Frage
aufgeworfen werden, ist die Provinz durch die Uebernahme der Straßenverwaltung soweit Rechts-
»llchfolgerin der Regierung geworden, daß sie auch das Versprechen der Uebernahme ausführen
muh oder nicht; auf diese Rechtsfrage will ich nicht weiter eingehen, möchte aber doch wohl
beantragen:

„Der hohe Landtag wolle in der Frage Stellung nehmen, ob der Regierung noch
ferner die Aufsicht über die Straßen zusteht, zu welcher damals Prämien geleistet
worden und obiges nicht eingelöstesVersprechen abgegebenworden ist. Thatsächlich
leiden die Gemeinden, welche im Besitz solcher Straßen sich befinden, sehr, indem die
Regierung jährlich durch Revisionen die Gemeinden anhält, die Straßen in chaussee¬
mäßigem Zustande zu erhalten, während sie doch, wenn sie nicht übernommen werden,
nichts anderes sind als Kommunalwege."

Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich muß den, gegenüber tonstatiren, daß das,
was ich gesagt habe, ziemlich zusammentrifft mit den Ausführnngen des Herrn von Heister.
Ich glaube, daß das was Herr Graf Veissel gesagt hat, sich nicht weit von unserer Ansicht
entfernt. (Zuruf des Herrn Grafen Veissel: Ich möchte einen generellen Neschluß herbeiführen!)
Das tonne» wir nicht. Herr Freiherr von Gerde hat das Wort. (Stimmen: Schluß!)

Es ist noch kein Antrag ans Schluß eingebracht.
Abgeordneter Freiherr von Eerde: Herr von Heister hat die Behauptung aufgestellt,

daß den Gemeinden für diejenigen Straßen, zu deren Ausbau ihnen Prämien zuertheilt seien,
für alle Zeiten eine Verpflichtung der chausseemäßigcn Unterhaltung obliege. Herr von Heister
hat dann noch eine zweite Bemerkung gemacht, die ich nicht recht verstanden habe. Ich glaube,
er hat sich dahin ausgedrückt, dies greife solange Platz, bis die Gemeinden von ihrer Verpflichtung
seitens der Provinz entbunden würden. Ich bin der Ansicht, daß die Sache folgendermaßen liegt.
Eine Gemeinde bant ihre Straße chanssee- oder bezirksstraßenmäßig aus und thut dies zu dem
Zwecke, um dieselbevon der Provinz übernommen zu sehen. Wird eine solche Straße mm nicht
übernommen, so braucht die Provinz um dieselbe sich nicht weiter zu bekümmern, vielmehr ist es
Sache der Verwaltungsbehörden und der Gemeinde festzustellen, wie sie ferner unterhalten werden
soll. In dieser Beziehung eristirt meines Wissens die Anordnung, daß iu allen Kreisen die Wege
m 3 Klassen eingetheilt sind; und daß bezüglich deren Unterhaltung für jede Klasse besondere
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Vorschriftengelten. Es bleibt also bei denjenigen Straßen, welche uon der Provinz nicht über-
nommen worden sind, den Landräthen oder Gemeinderäthen überlassen, festzustellen,ob deren
Unterhaltung künftig nach den Bestimmungen für Wege I. oder II. Klasse stattfinde,/soll- dein-
gemäß kann vou eiurr förmlichen bezirksstraßennmßigenUnterhaltung keim Rede mehr sein
«leben nur aber zu der nöthig befundenen Unterhaltung wo erforderlich ordentlicheZuschüsse, so
können die Gemeinden sehr gut bestehen.

Landtags-Vtarschall: Es ist ein Antrag ans Schluß der Debatte eingegangen.
Zunächst hat Herr Graf uon Beissel als Antragsteller das Wort. Ebenso hat der Herr Referent
zu eiucr Berichtigung das Wort.

Referent Abgeordneter Graf W. uon Spee: Als Referent möchte ich noch darauf
aufmerksam machen, daß die chausseemäßige Ausbmmng dieser Straße nicht blos auf Grund der
Prämienbewillignng verfügt ist, sondern es sind den Gemeinden in Bezug auf die Straße alle
fiskalischenRechte, also das Recht der Expropriation, das Recht der Ehausseegelderhebuugvon
Seiten des Staates delegirt worden und das ist sicher auf uns nicht übergegangen. Ich möchte
Sie daher bitten, die Gemeinden nicht in die fchlimme Lage zu versetzen, daß sie ihren vorgesetzten
Behörden gegenüber sich auf ein zweifelhaftesRecht berufen; sie werden dadurch nur veranlaßt,
nneder zu kommen mit dem Wunsche, gebt uns das Geld damit wir die Verpflichtung, die uns
auferlegt ist, erfülle,,. (Zurufe! Referent.)

Landtags-Marfchall: Herr Graf von Beissel hat das Wort.
Abgeordneter Graf von Beissel: Ich möchte darauf verzichten,iu Anbetracht des nahe

bevorstehenden Schlusses dieser Sessiou, den Antrag noch zur Besprechung zu bringen. Es
handelt sich hier n,n eine prinzipielle Frage, die eine eingehendeDiskussion erheischt. Ich behalte
mir jedoch vor dieser Frage im Laufe der Zeit näher zu treten, da sie für die betreffenden
Gemeinden von größter Wichtigkeitist.

Abgeordneter von Heister: Ich habe folgenden Antrag niedergeschrieben:
„Der hohe Landtag erklärt zusätzlich, daß er die provinzialstrahcnmäßigeUnterhaltung
der betreffenden Straße nach den lokalen Verhältnissennicht mehr für erforderlich halte."

Ich will mich nicht weiter mehr auf dir Sache einlassen; nur „lochte ich eine persönliche
Bemerkung machen.

Herr uon Eerdc hat nur gegenüber soeben gesagt, daß die Anschauung, daß die
Gemeinden die früher mit Prämien chausseemäßig ausgebauten Straßen solange in derselben Weise
wie früher unterhalten müssen, bis der Provinzial-Landtag als Rechtsnachfolgerder Negierung sie
davon entbindet, wohl nicht richtig sei. Ich habe diejenige Behauptung, die ich aufgestellthabe,
auch nicht als absolut feststehendes Recht hingestellt, sondern als die nach meiner Ansicht bisher
'geltende Praxis bezeichnetnnd zwar folgernd aus dem Verfahren der .Königlichen Regierung im
vorliegenden Falle und daraus, daß früher uon dein Staate und der Provinz so bedeutende
Summen zum Ausbau des Weges hergegeben worden seien nnd daß aus der Hergabe dieser
Gelder doch mich Rechtsansprüchemeiner Meinnng nach erwachsen müssen. Diese Frage ist
meines Wissens bisher »och nicht in einem Spezialfalle zum Nustmg gebracht worden und habe
ich nur vor der Entscheidungohne genügende Vorbereitung der Frage warnen wollen.

Landtags-Marschall: Ich bitte den Antrag mir einznreichen. Meine Herren! Es
meldet sich Niemand weiter znm Wort, ich schließe nunmehr die Diskussion. Der Herr Abgeordnete
Graf von Beissel hat seinen Antrag zurückgezogenund wird im nächsten Landtag diesen
generellen Antrag einbringen. Es steht also jetzt nur noch der Antrag des Ausschussesund der
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entgegenstehende Antrag des Herrn AbgeordnetenGraf von Spee zur Abstimmung,welcher beantragt,
die Straße ausnahmsweise als Provinzialstraße zu übernehmen. Wir würden dann nachher über
den znsätzlichenAntrag des Herrn von Heister abstimmen. Meine Herren! Der Antrag des
III. Ausschusses lautet also: — ich bitte deu Herrn Referenten denselben nochmals zu verlesen.

Referent Abgeordneter Graf von Spee: „Die Majorität faßte daher den Beschluß, die
Ablehnungder Uebernahmedieser Straße ans den Provinzialstrahen-Vanfonds dem hohen Prouinzial-
Landtage vorzuschlagen, wie auch ferner dem Verwaltungsrathe zu empfehlen, die betreffenden
Gemeinden bei Unterhaltung dieser Straßen entsprechend zu unterstützen."

Landtags-Marschall: Zur Geschäftsordnung hat der Herr Freiherr Eugen von Loe
das Wort.

Abgeordneter Freiherr Eugen von Loi'>: Ich möchte vorschlagen, daß der Antrag des
Abgeordneten zuerst zur Abstimmung gelange, da dies ja der weitgehendsteAntrag ist.

Landtags-Marschall: Freilich ist dieser Antrag der weitgehendste; wenn aber der
Antrag des III. Ausschussesangenommen wird, dann fällt der Antrag des Herrn Grafen von Spee.
So ist es doch richtig? Sind Sie damit einverstanden? (Zustimmung.) Der Herr Abgeordnete
Wunderlich hat das Wort.

Abgeordneter Wunderlich: Ich finde es ganz richtig, wenn erst der Antrag des Aus¬
schusses zur Abstimmung kommt, denn wie eben der Herr Landtags«Marschall gesagt hat, ist es
doch unzweifelhaft, daß wenn der Antrag des Ansfchufsesangenommen wird, der andere Antrag
hinfällig wird. Wenn der andere Antrag dagegen angenommen wird, so ist der Antrag des
Ausschusses hinfällig. «Heiterkeit.)

Ich meine daher ganz entfchiedcn, es müßte erst der Antrag des Ausschusses zur
Abstimmung kommen. (Heiterkeit.)

Landtags-Marschall: Wir kommennunmehr zur Abstimmuug. Ich stelle den Antrag
des Ausschusseszur Abstimmung und bitte diejenigen, welche dagegen sind, sich zu erheben.
(Geschieht.)

Der Autrag des Ausschusses ist mit allen gegen? Stimmen angenommen. Wir kommen
alfo jetzt zur Abstimmung des zusätzlichen Antrages des Herrn Abgeordneten von Heister, welcher
folgendermaßen lautet:

„Hoher Landtag erklärt zusätzlich, daß er die chausseemähigeUnterhaltung der
pp. Straße nach den lokalen Verhältnissen nicht mehr für erforderlich halte."

Wünscht noch Jemand zu diesem Antrage das Wort. — Der Herr Abgeordnete Wunder¬
lich hat das Wort.

Abgeordneter Wunderlich: Ja, meine Herren, was sollen wir denn hierzu sagen, wo
wir doch nichts zu sagen haben. (Heiterkeit.)

Die Straße ist ja keine Provinzialstraße; es handelt sich hier um Kommunalrecht, worüber
wir im Landtage gar nichts zu sagen haben. Sollen wir nun etwas beschließen, was doch nichts
gilt? (Heiterkeit. Stimmen: Sehr richtig.)

Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich bin zwar mit der Ausführung des Herrn
Abgeordneten Wunderlich ziemlich einverstanden, aber ich meine, wir sollten doch von unserer
Seite alles thun, was wir können, um den Gemeinden darin den Negierungsorganen gegenüber
Klarstellung zu verschaffen;ob wir darin etwas zu sagen haben, ist ganz einerlei. Wir erklären
eben, daß wir die Straße nicht als Provinzialstraße übernehmen wolleu und dieselbedeshalb
nicht mehr provinzialstraßennmßigunterhalten zu werden braucht. Ich glaube daher doch, daß ein
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solcher Beschluß den Zweck hat, die Gemeinde!, in ihren Ausgaben für die betreffende Straße der
Negierung gegenüber zu schützen. — Der Zerr Abgeordnete Eourth hat das Wort.

Abgeordneter Eourth: Meine Herren! Ich meine, wir präjudizireu doch der Frage, die
eben als eine bestritteue anerkannt worden ist, und ich bin auch der Ansicht, daß es einer gründ¬
lichen Prüfung bedarf, ob die Negierung nicht einen Titel hat, die Gemeinden zu zwingen. Ich
meine, es wäre doch am zweckmäßigsten, daß der Herr Abgeordnete von Heister seinen Antrag
zurückzöge und bei einer anderen Gelegenheit, nachdem wir uns über den Antrag des Herrn
Abgeordneten Graf von Veisscl schlüssig gemacht habe,:, wieder einbrächte.

Landtags-Marschall: Ich möchte dein Herrn Abgeordneten Eonrth darauf erwidern,
daß nach der Ansicht des Herrn von Heister und auch nach meiner Ansicht, die ich eben ausgeführt
habe, wir Denjenigen für den Nechtsnachfolger halten, welcher jetzt die Prämien zu geben hat,
nnd also auch über die Folgen der früher bewilligten Prämien zu entscheide» hat. Siud Sie
damit einverstanden Herr Courth?

Abgeordueter Eonrth: Nein, ich bin nicht damit einverstanden; die Frage ist eine sehr
zweifelhafte.

Landtags-Marschall: Der Herr Abgeordnete Herrmann hat das Wort.
Abgeordneter Herrmann: Ich möchte doch daranf aufmerksam machen, daß wir uus

mitten in der Abstimmung befinden und daher eigentlich eine Diskussion über den Antrag des
Herrn Abgeordneten von Heister nicht mehr stattfinden tonnte. (Landtags-Marschall:
Darüber habe ich zu befinden.) Dann will ich mich bescheiden. In diesem Fall möchte ich mich
mich für den Antrag des Herrn Abgeordneten von Heister ansfprechen. Es kann ja nichts schaden
wenn wir diese Erklärung abgeben; ich glanbe nicht, daß wir unsere Kompetenz damit überschreiten.

Landtags-Marsch all: Das Wort hat der Herr Abgeordnete Felix von Los.
Abgeordneter Freiherr Felix von Los: Ich wollte nur dasselbe sageu: die Entscheiduug

über die Rechtsfrage kann ja vorbehalten bleiben. Aber wir sprechen es heute, für deu Fall, daß
wir das Necht haben, aus. (Laudtags-Marschall: Sehr richtig!) Wir geben hente unsere
Erklärung ab. Denn es steht nns ja doch frei, zu eiuer uus angeheuden Frage Stellung zu
nehmen und dies entsprechend zu motiuiren.

Landtags-Marschall: Ich würde nnnmehr die Diskussion schließe», und bitte die¬
jenigen Herren, welche gegen den Antrag des Herr» vo» Heister sind, sich zu erhebe». (Geschieht.)

Der Antrag ist mit Majorität angenommen.
Ich erkläre nochmals bestimmt hinzn, was der Herr Freiherr von ,^os gesagt hat,

unser Beschluß liegt, ohne der rechtlichen Frage zu präjudiziren, nur im Interesse der Gemeinde.
Wir komme» nun zu dem folgenden Punkt der Tagesordnung: Neferat des III. Aus¬

schusses, betreffend das Prämien-Straßenwesen. Neferent ist der Herr Abgeordnete
Graf von Spee.

Neferent Abgeordneter Graf von Spee: Meine Herren! Wie Ih»e» wohl eben die
Diskussion klar gemacht hat, haudelt es sich hier um ein Thema, welches, glaube ich, für die
ganze Provinz von größtem Interesse ist. Bereits bei Erörterung im III. Ausschuß kamen wir
zu der Ansicht, daß es bei der veränderten Gesetzgebung, wonach wir jetzt Prämien zn bewilligen
haben, was früher Sache des Staates war, nothwendig ist, nunmehr auch die Aureguug zu gebe»,
daß eme eiuheitliche Leitung des ganzen Koimnuual-Wcgebaues für die Zukunft in unserer Provinz
sicher gestellt und die Gemeinden nicht mehr irre geführt werden und Straßen bauen, die ih»e»
nachher nicht abgeiwmme» werden, während ne den großen Koste»a»fwa»d für die Unterhaltung
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nicht weiter führen können. Diese Erwägung hat, wie ja aus den bereits vorliegendenDrucksachen
ersichtlich ist, eine Anzahl Herren zur Stellung des Antrages veraulaßt, nach welchem alle Wege,
die auf den Prouinzialstraßcnfonds übernommen werden sollen, durch die eigenen Organe der
Provinz ausgebaut werden sollen, natürlich gegen Einziehung der uach dem Kostenanschlagden
Gemeinden zur Last fallenden Kostenbeträge. Die betreffenden Pläue und Kosteuanschlägesind
vor Inangriffnahme der Arbeiten dem hohen Landtage zur defiuitiven Beschlußfassungvorzulegen.
Das Referat des Provinzial-Verwaltungsraths, welches Ihnen ja ebenfalls gedruckt vorliegt,
enthält nur den Zusatz, das, wcnu derselbe auch im Prinzip diesem Antrage beistimme, er aber
dann auch die Erwartung ausspreche, daß der hohe Landtag auch deu früheren Beschluß: „daß
die Inangriffnahme einer auf Kosteu der Provinz ueu auszubauenden Straße nicht eher erfolge,
als bis der Landtag hierzu seine Genehmigung ertheilt hat," fallen lasse, so daß daher

Ä. für die Folge, der Regel nach, an Stelle der Gewährung von Neubau-Prämien an
Gemeiuden der Ausbau der Straßen durch die eigeneu Orgaue der proviuzialstäudischeu
Verwaltung, treten soll; wobei die Gemeinden, außer dem stets zu gewähreuden
Grunderwerb, nach Maßgabe ihrer LeistungsfähigkeitZuschüssezu leisten, sowie die
sonst mit Rücksichtauf die obwaltendeu Vcrhältuisse zu stivulireuden Bedingungen
zu erfüllen haben;

I). insofern solche Straßen nicht aus den im Etat für Neubau uud Prämien vorgesehene»
Kredit bestritten werden können, in Gemäsiheit der Nesolutiou des Herrn Abgeordneten
Freiherrn von Eerde die Inangriffnahme des Baues nicht eher erfolgen darf, als bis
der Landtag hierzu seiue Genehmigung ertheilt hat.

Hierüber ist der III. Ausschuß weiter in Berathung getreten und ich erlaube mir jetzt,
Ihnen das Referat vorzulesen, welches der III. Ausschuß beschlossen hat:

„Veranlaßt dnrch Erörterungen über den Etat der Provinzial-Strasicnverwaltnng im
III. Ausschuß hat der Referent mit mehreren andern Ausschußmitgliedernden Autrag genommen,
es wolle dem hohen Landtage gefallen zu bestimmen— u, s. w. wie ich nur soeben erlaubt habe
zu verlesen. —

Gegen diese vom Proviuzial-Verwaltungsrath vorgeschlagene Fassung erhoben sich in dem
III. Ausschuß größere Bedenken, weil mindestens im größern Publikum sich die Ansicht verbreiten
würde, daß dadurch eine Verschiebung der Kompetenz-Verhältnissestattgefunden und die bisher
vor dem Landtag selbst geführten Verhandlungen über die Uebernahme von Straßen auf den
Provinzialfonds nunmehr in den Schoß des Provinzial-Vrrwaltungsrathes übcrgcgaugen sei, was
doch von keiner Seite beabsichtigt. Der Ausschuß konnte sich auch uicht von der Nothwendigkeit
überzeugen, den Beschluß einer definitiven Bauausführung dein Provinzial-Verwaltungsrath zu
übertrage», weil:

1. das Netz der Proviuzialstraßeu über die Proviuz so ausgedehnt sei, daß es uur
weuiger Strecke,! bedürfe, um dasselbe zu vollenden;

2. daß es bei der Bedeutuug solcher zu überuehmeuden Strecken, abgesehendavon, daß
die Vorarbeiten auch eine geraume Zeit in Anspruch nehmen, selbst eine Verzögerung
bis zum Zusammentritt des Landtags von keinerlei Bedeutung sei;

3. daß iu wirklich driugenden Bauten der Proviuzial-Verwaltungsrath durch Gewährung
von Prämien nach erfolgter Prüfung nnter Zusage, in geeignetenFällen, der Befür¬
wortung beim hohen Landtage dem Bedürfnisse abhelfen könne;
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4. in den meisten Fällen wohl die Herstellung eines Kommunalwegesmit Zuschüssenaus
dein Provinzialfonds genügen werde;

5. der Provinzial-Verwaltnngsrath innerhalb der Zeit die genaue Prüfung der Projekt¬
stücke ausführen könne.

Der III. Nnsfchnß schlägt daher vor, die von den, Provinzial-Verwaltnngsrath vor¬
geschlagene Fassnng des Beschlusses aä a mit dem Zusätze:

„die Bauausführung neuer Straße» soll aber erst durch die Provinzial-Bauverwaltung
stattfinden, nachdem die genehmigende Beschlußsassuugdes Provinzial-Landtages
vorausgegangen."

anzunehmen,dagegen den zweiten Abschnitt ackd des Vorschlagsdes Provinzial-Verwaltungsmths nicht
anzunehmen. Es wird daher vorgeschlagen,der hohe Provinzial-Landtag wolle beschließen,daß:

„für die Folge der Regel nach an Stelle der Gewährnng von Neubau-Prämien an
Gemeinden der Ausbau der Straße durch die eignen Organe der vrouinzialständischen
Verwaltung treten soll, wobei die Gemeinden außer dem stets zu gewahrendenGrnnd-
erwcrbe nach Maßgabe ihrer LeistungsfähigkeitZuschüssezu leisten, sonne die sonst
mit Rücksicht auf die obwaltenden Verhältnisse zu stivulirenden Bedingungen zu
erfüllen haben.

Die Bauausführung neuer Straßen foll durch die Provinzial-Bauverwaltung stattfinden,
uachdemdie genehmigendeBeschlußfassung des Prouinzial-Landtags vorausgegangen."

Dies, meine Herren, ist der Antrag des III. Ausschusses über diese so wichtige Materie.
Ich glaube, meine Herren, ich kann Ihnen als Referent nur dringend empfehlen, in dieser Art
vorzugchen, weil dem Provinzial-Verwaltungsrathe, wie ich mir bereits in dem Referat erlaubt
habe, auszuführen, die Möglichkeit gegeben ist, in dringenden Fällen Unterstützungen z« theil
werden zu lassen. Die Sachen dürfen nicht liegen bleibe» während der Zeit, wo der Landtag
nicht zusammenist; vielmehr muß diese Zeit benutzt werden, um eine genaue Prüfung vorzunehmen.

Landtags-Marschall: Ich eröffne über den Antrag des III. Ausschusses, der aus dem
Antrage des Grafen von Svee nnd Genossenhervorgegangenist, die Diskussion. Es meldet sich
Niemand zum Wort; daher schließe ich die Diskussion und briuge den Antrag zur Abstimmung.
Ich bitte diejenigen Herren, welche dagegen sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmig angenommen.
Wir kommen zum Punkt 4 der Tagesordnnng, nämlich dem Referat, betreffend den

Autrag der Bürgermeister zu Sterle uud Stopvenberg im Kreise Essen, auf Ueber-
»ahme der Kommunalstraße uou Steele nach Gelsenkirchen ans den Prouinzial-
straßenfonds. Referent ist der Herr AbgeordneteWeddigen.

Referent Abgeordneter Weddigen: Meine Herren! Der vorliegende Antrag war schon
früher dein hohen Hause überreicht worden, wurde aber wieder zurückgezogen, weil die Gemeiude
Steele sich au demselbcunicht bethciligt. Der Nutrag ist von dem Provinzial-Verwaltnngsrath
geprüft wordeu und glaubt letzterer Ihnen denselbennicht emvfehlenzn tonnen; er geht von der
Voraussetznug aus, daß die betreffeudeStraße von Steele nach Gelsenkirchenvornehmlich dem
Lokalvertehr diene, wenn sie auch theilweiscals Znfuhrwcg zu den Bahnhöfen, sowie als Zuweg
zu den umliegendenKohlenzechen benutzt werde. In dem Ausschüsse waren mehrereHerren, welche
die Verhältnisse genau kennen, der Ansicht,daß gleichwohlein großer durchgehenderVerkehr auch
diese Straße berühre, indem sie von Gelsenkirchenden Verkehr zu den Prouinzialstraße» bei
Steele vermittele, und man hob hervor, daß es nicht wohl angehe, überall den strengen Buchstaben
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des Prinzips zur Uebernahme von Straßen auf den Provinzial-Vaufonds geltend zu machen.
Es sei wohl möglich in gebirgigen Gegenden Thäler zu erschließen und Straßen auszuführen,
die für größere Bezirke den durchgehendenVerkehr vermitteln, wahrend in der rheinischenEbene,
welche mit einem dichten Straßennetz versehen und vielfach von Eisenbahnen durchschnittenist,
kaum eine Straße zn finden sei, die nicht gleichzeitig dem Durchgangsverkehr und Lokalverkehr
diente. Eine Straße in der Ebene würde wohl nie in die Lage kommen, auf den Provinzialfonds
übernommen zu werden, wenn sich die Gemeinden auch in einer gedrängten Lage befänden. Der
Herr Dezernent sprach den Wunsch aus, daß die Angelegenheit noch einmal geprüft werde, in
Rücksichtauf ihre Bedeutung für den durchgehendenund Lokalverkehr. Derselben Ansicht war
der Herr Baurath und der III. Ausschuß schloß sich der Meinung an und überreichte folgeudes
Referat: „Referat, betreffend den Antrag der Bürgermeister zu Steele und Stoppenberg im Kreise
Essen auf Uebernahme der Kommunalstrahe von Steele nach Gelsentirchen auf den Provinzial-
Straßenfonds.

Nach eingehenderVerhandlung über den vorliegenden Antrag war der III. Ausschuß
der Ansicht, daß es nicht hinreichendklargestelltsei, ob die betreffendeStraße hauptsächlichdem
durchgehendenVerkehr oder mehr dem Lokalverkehrdiene, und beschloß derselbe deshalb, das hohe
Haus des Provinzial-Landtages zu ersuchen:

„Den Antrag der Bürgenneister zn Steele uud Stoppenberg dem Provinzial-
Verwaltungsrathe zur weiteren Erwägung zurückzugeben."

Landtags-Marschall: Ich stelle den Antrag des III. Ausschusses zur Diskussion.
Herr Abgeordneter Kaesen hat das Wort.

AbgeordneterKaesen: Ich wollte mir die Anfrage erlauben, ob Steele derselbe Ort
ist, dem wir im vorigen Jahr 60 000 M. zu einem Brückenbau bewilligt haben?

Landtags-Mar schall: Es ist derselbe Ort, welchem von dem Provinzial-Verwaltnngs-
rath eine Prämie zum Ausbau dieser Strecke bewilligt worden ist; es ist dies der besondereFall,
daß die Straße Steele-Gelsenkirchcnnoch nicht durchgcbaut ist, sondern noch einige hundert Meter
daran fehlen; diese müssen erst gebaut werden, dann kann wieder ein Antrag ans Prämien¬
bewilligung vorgelegt werden. — Wenn sich sonst Niemand zum Wort meldet, dann kommenwir
zur Abstimmung. Diejenigen Herren, welche gegen den Antrag sind, wollen sich erheben. Es
erhebt sich Niemand; der Antrag ist einstimmig angenommen.

Wir kommenzum Referat, betreffend die beantragte Uebernahme:
«,. der sogenannten Kohlenstraße;
d. der Kreisstraße Lünebach-Dasburg;
«. der Thalstraße Niederprüm-Lünebach,

im K reise Prüm als Provi n zial straß en, fowie den Ausbau der Strecke
Pronsfeld-Lünebach der »nl» « genannten Straße aus demStraßen-
Neubaufonds. Referent ist der Herr Abgeordnete Nels.

Referent Abgevrdneter Nels: Meine Herren! Das Referat lautet: „Referat des III.
Ausschusses zu der Vorlage des Provinzial-Verwaltungsraths unter Nr. V. 104. der Drucksachen,
betreffenddie beantragte Uebernahme:

a. der sogenannten Kohlenstraße;
K. der Kreisstraße Lünebach-Dasburg;
o. der Thalstraße Niederprüm-Lünebach,

im Kreise Prüm als Provinzialstraßen, sowie den Ausbau der Strecke Pronsfeld-
Lünebachder »ud « genannten Straße aus dem Straßen-Neubaufonds.
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Bei Berathung der hierneben bezeichneten Vorlage des Prouinzial-Verwaltungsraths ist
der III. Ausschuh, unter vollständiger Anerkennung der Begründung beziehungsweiseder Zweck¬
mäßigkeit sämmtlicher darin enthaltenen Anträge einstimmig zu dem Beschluß gelangt, diese
Anträge zu den seinigen zu machen und dem hohen Landtage die Genehmigung derselbe»zu
empfehlen. Insbesondere glaubt der III. Ausschuß, sich mit der vorgeschlagenenAblehnung der
Uebernahme sowohl der Kreisstmße Lünebach-Dasburg, als auch der sogenannten Kohlenstraße
umsomehr einverstanden erklären zu können, als der Provinzial-Verwaltungsrath in dem vor¬
liegenden Referate seine Bereitwilligkeit dazu ausgesprochenhat, dein Kreise Prüm für die Unter¬
haltung der ersteren Straße namhafte Beihülfen aus dem betreffenden Unterstützungsfondshinfort
zu bewilligen und als nach Ansicht des Ausschusseswohl uichts entgegenstehen dürfte, im
gegebenenFalle anch für die Unterhaltung der Kohlenstrahe angemessene Bewilligungen aus dem
Fonds zur Unterstützungdes Kommunal-Wegebauesstattfinden zu lassen.

Der III. Ausschuh beehrt sich daher zu beantragen:
„Hoher Landtag wolle:

1. die Uebernahme der Kreisstmße Lünebach-Dasburg und desgleichen der sogenannten
Kohlenstrahe als Prouinzialstrahen ablehnen,

2. bezüglich der Thalstmße Niederprüm-Lünebachnach den Anträgen des Provinzial-
Verwaltungsraths beschließen:
a. die Uebernahme der ThalstraßenstreckeNiedcrprüm-Pronsfeld als Proviuzialstraße

unter der Bedingung eines guten, provinzialstraßenmähigenAusbaues seitens der
Gemeinden, welchen hierzu nach dem Ermessen des ProvinziabVerwaltungsmthes
Beihülfen aus dein Kommunal-Wegebau-Unterstützungsfondsbewilligt werden können
zu genehmigen;

b. ferner zu genehmigen, daß die Strecke Pronsfeld-Lünebach aus dem diesseitigen
Stmßen-Nenbanfonds gebaut werde mit der Bedingung, daß kreis- oder gemeinde-
scitig der Grund und Vodeu kostenfrei gestellt und für die Veränderung der
Vorfluthverhältnisse sowie für die sonstigen, im Straßeninteresse nothwendig
scheinenden Kautclen Sicherstellunggewährt wird;

o. endlich zu genehmigen, daß nach vollständiger Uebernahme der Thalstraße die
korrespondircnde Strecke der Köln-LuxembnrgerStraße (in Gemäßheit des H. 2
llliuea 2 des Provmzial-Strahenregulativs vom 17. Januar 1876) als Provinzial-
straße derelinquirt werde.

Der III. Ausschuß."

Laudtags-Marschall: Ich eröffne die Diskussion über die Sache. Wenn sich Niemand
zum Wort meldet, so schließe ich dieselbe,und wir kommenzur Abstimmung. Ich bitte diejenigen
Herren, welche gegen den Antrag sind, sich zu erheben. Es erhebt sich Niemand.

Der Antrag ist einstimmig angenommen.
Es folgt das Referat zu dem Antrage des Bürgermeisters von Mettmann,

betreffend den Austausch einer Straßenstrecke in der Stadt Mettmann
Referent ist der Herr AbgeordneteReinhard.

Referent Abgeordneter Reinhard: Ich erlaube mir, das Referat vorzulesen:
„Referat des III. Ausschusseszu dem Antrage des Bürgermeisters von Mettmann,

betreffendden Austausch einer Stmhenstreckein der Stadt Mettmann.

66*
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Der III. Ausschuß hat sich mit dem Referat des Provinzial-Nerwaltungsraths bezüglich
des Antrages des Bürgermeisters zu Mettmann wegen Austausch eiuer Straßenstrecle in der
Ctadt Mettmann beschäftigt nnd ist zu dein Resultate gelangt, daß der fragliche Austausch dem
hohen Landtage befürwortend vorgelegt werde mit der Maßgabe, daß die Stadt Mettmann
folgende Bedingungen vor Uebernahme der neuen Strecke erfüllt:

1. daß die Uebernahme der neueu Strecke auf den zwischen den beiderseitigeilRinnen
gelegenen Strasientheil beschränkt wird;

2. daß die beiden vorhandenen Qnerrinnen durch mit eisernen Platten bedeckte Quer¬
durchlässeerseht werden und

3. daß die Steindecke auf die uormalmäsiige Stärke gebracht uud regulirt wird.
Der III. Ausschuß."

Laudtags-Marschall: Ich stelle den Antrag zur Diskussion. Da sich Niemand zum
Worte meldet, so schließe ich dieselbe und bringe den Antrag zur Abstimmung. Ich bitte diejenigen,
welche dagegen sind, sich zn erheben. (Es erhebt sich Niemand.) Der Antrag ist einstimmig
angenommen.

Nun folgt das Referat des III. Ausfchusses, betreffend Antrag des
Provinzial-Laudtagsabgeordueten Friederichs und Genossen, betreffend den
Ban von Sekundärbahnen auf deu Provinzialstraßen. Referent ist der Zerr
Abgeordnete Freiherr von Eerde.

Referent Abgeordneter Freiherr von Eerde: Meine Herren! Ich werde mir erlauben,
Ihnen das Referat vorzulesen, daraus werden Sie erkennen, nm was es sich hauptsächlichhandelt.

„Referat des III. Ausschussesüber den Antrag des Provinzial-Landtags Abgeordneten
Friederichs und Genossen, betreffend den Ban von Sekundärbnhnen auf den Provinzialstraßen.

Dem III. Ausschüsseist folgender Antrag des Abgeordneten Friederichs und Genossen
zur Behandlung unterbreitet worden:

Der hohe Landtag wolle den Provinzial-Verwaltuugsrath beauftragen, dem nächsten
Landtage
1. eine Vorlage znr Abändernng der Normativbestimmungeufür deu Bau vou Sekuudär-

bahnen auf Provinzialstraßen zu unterbreiten;
2. Vorschlägezn machen, ob und event, in welcher Weise die Provinz das Neben¬

bahnwesen in finanzieller .Ansicht fördern, bezw. ob dieselbe uuter Netheiliguug
vou.Ureiscn,Gemeindenund Interessenten selbst Bahnen ausführen nnd betreiben soll.

Der Zweck dieses Antrages wurde in der Sitzuug des Ausschusses vom Abgeordneten
Friederichs dahin erläutert, daß es sowohl im Interesse der Landwirthschaft als auch zur Ent¬
wickelung der seßhaften Industrie geboten sei, in denjenigen Gegendeil der Provinz, in denen es
an den nöthigen Verkehrsmitteln durch Eisenbahnen fehle, dem Bedürfnisse dadurch Abhülfe zu
verschaffen, daß der Van vou Setuudärbahnen auf den Provinzialstraßen dnrch Abändernng der
denselben erschwerenden, durch Beschluß des 2(i. und 27. Provinzial-Landtacl.es festgesetzten
Normativ-Bestimmungen erleichtert, sowie durch finauzielle Unterstützungoder eigene Ausführung
Seitens der Provinz gefördert werde.

Der genannte Abgeordneteüberreichtefodann ein Promemoria nebst Anlagen, in welchem
die von ihm znr Begründung seines Antrages hervorgehobenenGesichtspunktenäher dargelegt
sind. Der Ausschuß verkannte nach eingehender Diskussion nicht die Wichtigkeit des im Antrage
kundgegebenenPrinzips, glaubte aber auf die einzelnen Momente, nach denen der Bau von
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Sekuudarbahueu seitens der Provinz zu erleichternoder zu befördern sei, nicht näher eingehen zu
sollen und machte sich dahin schlüssig:

daß der Antrag des AbgeordnetenFriederichs und Genossen nebst dein dazu über-
gebenen Materiale dem Provinzial-Verwaltungsrathe unterbreitet werden solle, damit
derselbe dem nächsten Proviuzial-Landtage eine Vorlage darüber mache, ob und in
welcher Weise im Sinne dieses Antrages die Anlagen von Sekundärbahnm auf den
Promuzialstraßeu gefördert werden können.

Diesen seinen Beschluß beehrt sich der Ausschuß dem hohen Provinzial-Landtage zur
Annahme zu empfehlen."

Meine Herreu! Sie haben gehört, welcherAntrag von dem Herrn Fricderichs gestellt
worden ist, uud daß er zu demselbenein Promcmoria übergeben, sonne dieses auch im Ausschusse
vorgetrageu hat. Ich stelle dem Herrn Friederichs anheim, ob er seine Gesichtspunktehier noch
näher darzulegen wünscht. Ich meinerseits finde es nicht nöthig, heute weiter auf die Sache
einzugehen.

Landtllgs-Marschall: Ich eröffne hierüber die Diskussion. Der Herr Abgeordnete
Friedcrichs hat das Wort.

Abgeordneter Friederichs: Meine Herren! Ich weiß nicht, ob ich auf die etwas
ausgedehnte Materie noch einmal eingehen soll; jedenfalls kann ich die eingehendeBegründung
meines Antrages, wie ich sie den Akten beigegebenhabe, nicht jetzt hier nach allen Seiten wieder¬
holen. Möge indeß das hohe Haus bestimmen!

Landtags-Marschall: Ich glaube, daß wir die Sache ganz gut behandeln können,
wenn der Provinzial-Verwaltnngsrath Stellung zu der Sache genommen hat. Wie wünschenes
die Herreu? Der Herr AbgeordneteWunderlich hat das Wort.

Abgeordueter Wunderlich: Ich glaube uicht, daß es jetzt augebracht ist, die Sache noch
einmal vorzubringen, bis der Verwaltungsmth dieselbe durchgearbeitetund auch seiue Stellung
dazu genommen hat; es kaun dauu von grüßten: Interesse sein, die Auöfübrungeu des Herrn
Friederichs zu hören. Der Provinzial-Verwaltungsrath ist ja durch die Denkschriftoder Prome-
moria, wie sie genannt wird, genügend informirt, um geeignete Vorschlägedem künftigen Landtage
vorlegen zu können.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Dann würden wir also heute die Diskussion
fallen lassen. Sind Sie damit einverstanden? (Stimmen: Ja!) Der Herr Abgeordnete Brockhoff
hat das Wort.

Abgeordneter Vrockhoff: Ich möchte doch in Anbetracht der Wichtigkeit diefes Gegen¬
standes wünschen, daß eine Diskussion eröffnet werde, damit auch diejenigen Mitglieder des hohen
Hauses, die nicht im Ansschusse gewesensind, über die Sache informirt werden. Der Provinzial-
Verwaltungsrath sieht dann auch, ob das hohe Haus Interesse für diese wichtigeSache hat
oder nicht.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteFricderichs hat das Wort.
Abgeordneter Friederichs: Meine Herren! Die dem Antrage beiliegende schriftliche

Begründung sucht nachzuweisen, daß nach technischer Seite hin es durchaus im Interesse der
Provinz und der Entwickelung des Nebenbahnwesens liegt, wenn die Normativ-Bestimmungen
dahin abgeändert werden, daß der Bau von Nebenbahnen möglichst erleicbtert und in keiner
Weife von der Provinz gehemmt werde, Sodauu sind angegeben die bis jetzt bekanntesten Gesichts-
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punkte hinsichtlich der aktiven Unterstützungseitens der Provinz von der einfachenSubvention an
bis hinauf zur Selbstunternehmung.

Es ist nun nicht das erste Mal, daß diese Frage der Nebenbahnen als eine Erweiterung
der Aufgaben der Provinz in Bezug auf Verkehrsstrahm vorliegt. Schon im Jahre 187? wurde
dem 25. Provinzial - Landtage von Seiten der Negierung ein Entwurf vorgelegt, „betreffend
Erweiterung der Verwendungszweckeder Dotationsfonds." Damals hat sich der Landtag
dahin geäußert:

Bei dem Umstände, daß der Dotationsfonds unserer Provinz bei weitem nicht ausreicht,
um aus ihm die oben genannten, in dem Gesetze vom 8. Juli 1875 uormirten Zwecke zu erfüllen,
vielmehr erhebliche Steuer-Umlagen dazu erforderlich sind, scheint im Allgemeineneine Veranlassung
zu Erweiterung dieser Zwecke, ohne daß zugleicheine Erweiterung der Mittel gegeben wird, weit
abzuliegen. Indeß, da es sich nicht um eine Verpflichtungdes Provinzial - Verbandes handelt,
sondernnur um eine Erweiterung der Nechte desselben gegenüber den ursprünglichenBestimmungen
des Dotationsgesetzes— die doch einmal, wenn auch in noch nicht abzusehendemFalle, ihm von
Werth sein könnte, so ineint der I. Ausschuh sich nicht gegen diese Erweiterung der Befugnisse
im Allgemeinen ablehnend verhalten zu sollen.

Nur hält er es, um von vorne herein jede durch die vorgeschlageneErweiterung der
Verwendungszweckedes Dotationsfonds mögliche Vermehrung der Belastung der Provinz zu
verhindern und andererseits die in erster Linie zu verfolgenden Zwecke nicht zu beeinträchtigen,
für geboten, die Ermächtigung zur Verwendung des Dotationsfonds für den Bau von Sekundar-
und Pferde-Eifenbahnen auf den Fall zu beschränken, daß sich Ueberschüsseaus dem Dotations¬
fonds nach völliger Befriedigung der ihm nach dem Gesetze vom 8. Juli 1875 obliegenden
Verpflichtungenergeben.

Die Versammlung machte die Begutachtung des Ausschusses einstimmig zu der ihrigeu.
Meine Absicht nun ist, mit vorliegenden:Antrage diese hochwichtige Angelegenheit,vorläufig

indeß mit Ausschluß jedweden unsere Finanzen schon verpflichtendenVorschlages,auf Grund der
inzwischen gemachten sechsjährigen allseitigenErfahrungen zu neuer Untersuchung und demnächstiger
zeitgemäßer Verhandlung und Beschlußfassungzu bringen.

Die dem Antrage beiliegendeschriftliche Begründung nebst zwei den Bau von Nebenbahnen
in der Provinz betreffenden Anlagen sind im III. Ausschuß zur Verlesung und zur Debatte
gekommen; das Ergebniß ist vom Herrn Neferenten mitgetheilt worden und empfiehlt die Annahme
des Antrages.

Jedwede Wiederholung aus der übrigens knapp gehaltenen und wesentlichnur anregenden
schriftlichen Begründung unterlassend, glaube ich noch besonders hinweisen zu müssen auf den
Zusammenhang vorliegenden Antrages mit Beschlüssen des Landtags in den beiden Sitzungen von
gestern und vorgestern betreffs Errichtung eines Grundkredit-Instituts und Bewilligung zinslosen
Kapitals von 200 000 M. für Arbeiterkolonien.

Mit der , Errichtung eines Grundkredit-Instituts zu Gunsten nothleidenderLandwirthschaft
wird zweifelsohneein bedeutungsvollesWerk geschaffen; indeß 1 bis gar2°/o höhereroder niederer
Zins für Hupothekenkllpital können in der Landwirthfchaftallein weder einen Nothstand verursachen
noch heben; wenn andere Erwerbsfaktorennicht mitwirken, so entsteht entweder kein Nothstand oder
der billigereZinsfuß kann ihn nicht heben, indeß wohl die entgegengesetzte Wirkung haben und den
Untergang beschleunigen. — Zu den andern Erwerbsfaktoren gehören aber in erster Reihe die
zeitgemäßen Verkehrsmittel.
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Wie mächtig eingreifend und entscheidenddiese letzteren schon für sich allein wirken
beweisen die gewaltigen örtlichen Verschiebungenim Erwerbsleben, wie sie sich in Folge des
30jährigen naturgemäß einseitigen Ausbaues der Eisenbahnlinien vollzogenhaben!

Der Werth des Grundbesitzesund der meisten industriellen Anlagen wie der Erfolg des
Erwerbs durch Kapital oder Arbeit sind mit der abnehmenden Entfernung von der Eisenbahn
gestiegen und mit der zunehmendenEntfernung zurückgeblieben und zurückgegangen. Je
weiter von der Eisenbahn entfernt, um so schwierigerund unzureichenderergab vielfach die Arbeit
das tägliche Brod, während in den großen Haltestellen der Eisenbahnen es um so reicher und
bequemer sich bot, bis auch hier brodlose Ueberfüllung entstand mit den uns allen bekannten
wirthschaftlichenund sittlichen Folgen für Gesellschaftund Gesetzgebung. Diese Folgen brachten
der Provinz zunächst vor drei Jahren die enorme Steigerung in den Ausgaben für Landarmenwcfen
und in dieser Session des Landtages die Bewilligung von 200 000 M. für die Errichtung von
Arbeiterkoloniengegen das Vagabundenwefen.

Auch bei diesem Nothstande ist die tiefere Ursache wesentlich mit im Verkchrslebenzu
finden und zu heben.

Wollen wir daher unsere Beschlüsse über Grundkredit-Anstaltund Arbeiterkoloniennach
unsern Kräften von diefer Stelle aus ergänzen, fo erheben Sie den vorliegenden Antrag zu
Ihrem Beschluß!

Gesprächsweise bin ich in diesen Tagen wiederholt befragt worden, wie ich mir die
Beschaffung der Fonds dächte. Vorläufig scheint mir für unsere Provinzial-Verwaltung kein
anderes Mittel sich zu bieten, als das Ansammeln der Ersparnisse der Straßenverwaltung, wie
sie sich bisher gebildet haben, sodann jener Ueberschüsse, welche nothwendiger Weise durch den
Bau von Nebenbahnen entstehenmüssen für die Provinz (Widerspruch) durch wesentliche Minder-
ausgllben für die Straßenunterhaltung. Und drittens nehme ich an, daß die Unterstützung
des Staates iu vielen Fällen auch möglich sein wird, namentlich in Hinsichtauf den Werth,
welchenfür den Staat die Erhaltung der dezentralisirtenIndustrie einerseits und der Landwirth¬
schaft in allen ihren Theilen andererseits bietet und endlich nicht minder aus dein Grunde,
daß der Dotationsfonds für unsere Provinz anerkanntermaßen zu gering ausgefallen ist! —
andern Provinzen gegenüber zu knapp bemessen worden ist und thatsächlich für die Ver¬
pflichtungen, die wir mit dem Dotationsfonds übernommen haben, nicht hinreicht. Ich möchte
Sie daher bitten, meine Herren, den Antrag anzunehmen; er verpflichtet ja in keiner Weife unsere
Finanzen und wir werden dann bei dem nächstenLandtag Gelegenheit haben, eingehender die
Angelegenheitzu diskutiren.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteDietze hat das Wort.
Abgeordneter Dietze: Meine Herren! Die Worte, die Sie soeben gehört haben, werben

bei Ihnen das Gefühl erweckt haben, welches uns Alle durchdringt, daß wir auf dein landwirth-
schaftlichen Gebiet nicht im Fortschritte, sondern im Rückschrittebegriffen sind. Von diesem
Gefühle geleitet, hat Herr Friederichs geglaubt, den Autrag stellen zu sollen, daß der Provinzial-
Verwaltungsrath beziehungsweiseder Landtag ganz besonders auf die Sekundärbahnen Rücksicht
zu nehnien schuldig ist. In wieweit dies möglich ist, wird sich bei näherer Untersuchung der
Frage seitens des Proviuzial-Verwaltungsraths ergeben. Ich glaube, die Idee, welche zu dem
Antrage geführt hat, ist eine durchaus richtige. Wenn wir es gestern für nothwendig erachtet
haben, zur Hebung der Landwirthschaft, die an schweren Schaden zu leiden hat, ein Grundkredit-
Institut zu errichte,:, wenn wir ferner eingesehen haben, daß das Vagabundenthum ein Volkswirt!)-
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schaftlicher Krebsschaden sei und wir nach Mitteln gesucht haben, mn Abhülfe zu schaffen, so
glaube ich, daß der III. Faktor, der hierher gehört, in der Hebung und Vilduug der Sekundär-
bahnen besteht. Ob das in der Weise geschehensoll, daß die Provinz allein die Sache in die
Hand nehmen soll, oder aber ob die Provinz die Mittel dazu hergeben soll, solche Seknndärbahnen
zu errichten, ist der Berathung des Verwaltungsraths zu überlassen. Im Allgemeinenmüssen wir
uns, glaube ich, der Idee anschließen, daß die Provinz ihrerseits überall da einzutreten hat, wo
volkswirthschaftlicheSchäden entstanden sind; daher hat Herr Friederichs ganz recht, wenn er
versucht, Mittel und Wege zu finden, um den durch die jetzigeu Zeitverhältnifse eingetreteilen
Uebelständenzu begegnen. Wir finden auf dein uns beschäftigendenGebiete, daß die iunereu
Verkehrsmittel zurückgebliebensind im Verhältniß zu dem rapideil Steigen von Industrie uud
Handel. Ich glaube, daß der Gegenstand einer eingehenden Erörterung werth ist. Ich meinerseits
begrüße es mit Frenden, daß die Anregung auf einem Gebiete gegebenist, wo vieles geschaffen
werden kann. Ich habe meinerseits bisher immer, wenn die Normativ-Bestimmungen für den
Van von Seknndärbahnen in Anwendung kamen, mein Votum dagegen zu Protokoll gegeben,
wenn erschwerende Bedingungen gestellt worden sind uud bei allen Normativ-Bestimmungen, die
wir bisher gemacht haben, mußte doch im Einzelnen von Fall zu Fall entschieden werdeil. Es ist
mir nicht möglich, auf alle Einzelheiten in letzter Stnnde einzugehen. Ich bitte Sie, dem Antrage
Folge zu geben und ein warmes Herz für die Sache zu haben.

Landtags-Marfchall: Wünscht noch Jemand das Wort? (Niemand meldet sich.)
Ich schließe die Diskussion. Da der Herr Referent auf das Schlußwort verzichtet,

kommenwir zur Abstimmung. Wünschen die Herren, daß der Antrag noch einmal verleseil wird?
(Stimmen: Nein!) so bitte ich, daß diejenigen Herren, welche gegen den Antrag sind, sich
erheben. (Niemand erhebt sich.)

Der Antrag ist einstimmig angenommen.
Wir kommen znm: Referat, betreffend die Petition vieler Einwohner

von Broich und Mülheim a. d. Ruhr auf Aufstellung vou folcheu Bedingungen
für den Bau der Straßenbahn von Monning nach Broich, wie fie auch für die
fertige Theilstrecke Duisburg-Monning bestehen. Referent ist der Herr Abgeordnete
Freiherr von Eerde.

Abgeordneter Freiherr von Eerde: Meine Herren! Es scheint mir hier eine Sturm-
Petition ins Werk gesetzt worden zu sein, denn es liegen verschiedenegleichmäßig gedruckte
Exemplare vor, die mit Hundert und mehr Unterschrifteil seitens der Bewohner von Broich und
Mülheim bedeckt sind. Ich erlaube mir, Ihnen die Petition zu verlesen:

Broich, den 3. November 1883.
An

den hohen Prouinzial-Landtag der Nheinprovinz
zu Düsseldorf.

Einem hohen Provinzial-Landtag der Rheinprouinz beehren die ergebenstunter¬
zeichneten Bürger von Broich und Mülheim a. d. Ruhr nachstehendeBeschwerdezur
hochgeneigten Abhülfe zu unterbreiten:

Der Prouinzial-Ausfchuß hat der deutschenLokal-und Straßenbahn-Gesellschaft,
dem Unternehmer der Straßenbahn von der Monning bei Duisburg bis zur Vergisch-
Märtischcn Eisenbahn zu Broich, so schwere Bedingungen auferlegt, daß demselbendie
Bauausführung angeblich unmöglich wird.
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Da es sich hier um den Ausbau eiuer Theilstrecke zur Verbindung von Duis¬
burg mit Mülheim a. d. Ruhr handelt, für welchen ein anderer Unternehmer wegen
der unvermeidlichenCollisionenmit dem Inhaber der bereits in Betrieb befindlichen
Strecke kaun, zu finden sein dürfte, so würde die Aussicht auf die Durchführnug des
für die ganze Gegend so überaus wichtigeuUnternehmens bei Aufrechterhaltung der
für den Unteruehmer nicht accevtabelu Bedingungen vollständig verloren sein.

Seit Aufhebung der Chausseegeldersteht es Jedem frei, die Chaussee ohue
irgend welche Abgabe so viel zu benutzen,als sein Geschäft dies erfordert uud kommt
es gar nicht in Betracht, ob die Chaussee dabei viel leidet, oder ob dadurch auf
derselben Verkehrsstockungen entstehen. Wer möchte aber behaupte,,, daß die Chaussee
durch die Anlage einer Straßenbahn mehr litte, und daß durch dieselbe größere
Verkehrsstockungenentstehen, als durch das Fuhrwerk einer an derselbe» liegenden
industriellen Aulage. Trotzdem hat sich die Straßenbahn-Gesellschaft bereit erklärt,
die Unterhaltung der Straße, soweit sie dieselbe benutzt, zu übernehmen.

Wenn die Provinzial-Verwaltung sich aber mit dieser vou keiuem anderen
Industrielle,, gefordertenMehrleistungnoch nicht begnügenwill, wie aus den Normativ-
Vedinguugeu ersichtlich,so müssen wir fragen, haben die Straßen denn etwa den
Zweck, eine Geldquelle für die Proviuz zu bilden oder den Verkehr zu förderu.

Nach unserem Dafürhalten ist diese Frage durch Aufhebung der Chausseegelder
beautwortet und bitten wir daher, den freien Verkehr auf der Chaussee welcher
allen Gesellschaftenoder Privaten gestattet ist, auch dein besten Verkehrsmittel der
Neuzeit, den Straßenbahnen, nicht vorenthalten zu wolle».

Vor allem müssen wir aber darum bitten, daß wir mit den Duisburgern mit
gleichen,Maße gemessen und uns nicht Schwierigkeitenin der Verbesserungunserer
Verkehrsmittel bereitet werden, welche man Duisburg gegenübergar nicht gekannt hat.

Einen, hohen Provinzial-Landtage beehren sich die Unterzeichnetendaher die
Bitte zu uuterbreiten, Hochgeneigtest die Provinzial-Verwaltuiig zur Aufstellung von
solchen Bedingungen zur Vanerlaubniß für die Straßenbahn von der Monning nach
Vroich zu veranlassen, wie sie auch für die fertige Theilstrecke Duisburg-Mouning
bestehen. (Folgen die Unterschriften.)

Meine Herren! Das Sachverhältniß ist, daß der vorgenannte Unternehmer bei den,
Provinzial-Verwaltungsmthe um die Konzession zur Anlage der betreffendenBahn eiügekommen
ist, daß der Verwaltu»gsrath darauf die Erfüllung der zur Ertheiluug eiuer solchen Konzession
aufgestelltenNormativ-Bedingungen gefordert hat, und daß der Unternehmer diese Bedingungen
als deu Ausbau zu sehr erschwerenderachtet. Er hat sich aber bereits selbst wegen Abänderung
einiger Bedingungen an den Verwaltuugsrath beschwerend gewandt uud hat dieser hierüber noch
nicht entschieden. Es dürfte daher nicht unsere Sache sei», eher Entscheidungzu treffe,,, als bis
der Verwaltuugsrath, den, vorerst die Erlediguug der Angelegenheitobliegt, entschieden hat, resp,
von ihm die betreffendeAntwort ertheilt ist. Eine möglicheFörderung der Konzessionsertheilung
hat aber der Ausschuß gewünscht.

Ich erlaube mir, das dahin gehendeReferat zu verlesen:
„In Erwägung, daß die Verhandlungen über die Konzessiousenheiluugder betreffenden

Straßenbahn noch schweben, resp, auf eine Beschwerde des Bauunternehmers über die seitens des

«7
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Provinzial-Verwaltungsraths gestelltenNaubedingungen vom Letzteren noch nicht entschieden ist,
beschließt der III. Ausschuß:

der hohe Provinzial-Landtag wolle die vorliegende Petition zur weiteren Behandlung
in Anschluß an die Beschwerdedes Bauunternehmers dem Prouinzial-Verwaltungsrath
überweisen und hierbei den Wunsch ausfprechen, daß derselbe die Konzessionsertheilung
möglichst fördern werde."

Landtags-Marfchall: Meine Herren! Ich habe dem Referate einige Worte hinzu¬
zufügen. Sowohl der Bauunternehmer, als auch die Petenten scheinen mir besonders in dem
Wortlaut der Petition den Bogen etwas hoch gespannt zu haben. Das war durchaus nicht noth¬
wendig. Wenn sie eine einfacheVorstellung gemachthätten, ohne die vielen Unterschriften und
ohne vom „gleichenMaße" zu sprechen,so wäre ihnen schon ihr Recht geworden. Ohne Kenntniß
des Prouinzial-Verwaltungsraths ist einfach eine Anfrage hierher gekommen an die Verwaltung,
und die Beamten haben nach ihrer Pflicht dem Unternehmer die Normativ-Bedingungen mitgetheilt.
Die frühere Theilstrcckenach Duisburg ist gebaut worden, ehe die Normativ-Bedingungen fest¬
gestellt waren und nun, nachdemwir durch die Normativ-Bedingungen gebunden waren, mußten
die Beamten diese einschicken. Darüber machen die Leute nun diese große Beschwerde und nehmen
den Mund etwas gar zu voll.

Nun, meine Herren, ist die Sache heute im Verwaltungsrath behandelt worden und wir
haben beschlossen, den Wünschen des Bauunternehmers möglichstentgegenzukommen. Ich glaube,
daß wir zu einem günstigen Abschlußkommen werden, und daß dies auch geschehenwäre ohne
diese Petition. Der Herr Abgeordnete Vrockhoff hat das Wort.

Abgeordneter Vrockhoff: Meine Herren! Es ist mir ein wenig schwierig, nachdem der
Wortlaut der Petition verlesen worden ist, für dieselbe mit voller Kraft einzutreten, aber die
Anzahl der Unterschriften, welche die Petition trägt — (Landtags-Marschall: Darauf geben
wir nichts!) AbgeordneterVrockhoff (fortfahrend): veranlassenmich, eine kleine Lanze für die Leute
einzulegen. Dem hohen Landtag wird es nicht bekannt fein, daß die ganze Entfernung zwischen
Duisburg und Mülheim a. d. Ruhr nur eine Meile beträgt und bis zur Hälfte dieses Weges
bis an die Duisburger Stadtgrenze der Damvftrmnm in Thätigkeit ist. Die Bahn geht '/^ Meile
durch einen schönen Wald mit einer herrlichenParkanlage und ist daher die Veranlassung gewesen,
daß die Straßenbahn-Vaugesellschaft die Bahn gebaut hat. Nun fängt hinter dem Wald die
Bevölkerung erst an. Dieselbe ist dort so dicht, daß, ich möchte fast fagen, auf jeden Morgen an
der Chaussee ein Wohnhaus kommt. Die Leute seheu nun mit scheelen Augen auf die schöue
Verbindung hin, die wir Duisburger nach dorten nnd zurück haben. Durch die Normativ-
Bedingungen war es der Provinzial-Verwaltung nicht gestattet, die Konzession zur Weiterführung
ohne erschwerendeBedingungen zu gestatten. Zu meiner Freude habe ich indessenvernommen,
daß diese Angelegenheit auf sehr gutem Wege ist geordnet zu werden, und insofern könnte die
ganze Petition im Augenblickwerthlos erfcheinen. Ich möchte aber doch noch einmal die Bitte
an die Verwaltung richten, die Sache möglichstrasch zu erledigen. Die Sachen liegen so, daß
sehr viel davon abhängt, ob die Angelegenheitrasch erledigt wird, well die Straßenbahn-Gesellschaft
sonst ihr Nestkapital anderweitig verwenden dürfte und dann der Bau diefer Verlängerung auf
weit aus hinausgerückt würde. Für die Arbeiter, die nach Duisburg und Umgegend kommen
und Abends zurückkehren, ist diese Verbindung eine sehr erwünschte, es geht kein Postwagen mehr,
während früher 5,^6 Postwagen diese Strecke passirten, es wäre eine große Erleichterung für
diejenigen Schüler, welche in den beiden Nachbarorten Duisburg und Mülheim a. d. Ruhr die
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höherenSchulen besuchenwollen, anderer Annehmlichkeiten und Vortheile nicht weiter zu erwähnen.
Einen kleinen Schmerzensschreidarf man daher den Leute,: wohl nachsehenund ich möchte den
Verwaltungsrath bitten, daß er ihnen dieses nicht übel deutet, sondern daß er dein Antrag des
III. Ausschusses sein geneigtes Wohlwollen entgegen bringe.

Landtags-Marschall: Ich habe eben schon gesagt, daß der Verwaltungsrath die Sache
heute behandelt und -festgestellt hat nach den Wünschen des Unternehmers und dem Bau nichts
mehr im Wege steht. Ich habe aber geglaubt, meinerseits bemerken zu müssen, daß die große
Kraftllnstrengung gar nicht nothwendig war. Wenn Herr Brockhoff von der großen Zahl der
Unterschriftensprach, die die Petition trägt, so muß ich sagen, daß dieselbe in der Behandlung
dieser Materie auf uns eigentlich weder im Landtag noch im Verwaltungsrath irgend welchen
Eindruck machen kann, sondern nur auf die Sache kommt es an und darauf was recht und billig ist.

Der Antrag des Ausschussessteht zur Diskussion. Herr Abgeordneter Bönniger hat
das Wort.

AbgeordneterBönniger: Meine Herren! Ich möchte eine Bitte richten an den Prouinzial-
Verwaltungsrath in Bezug auf Ortheilung von Konzessionenbei Straßen-Dampfbahnm. Wir
haben auf der Straße Uerdingen-Crefeld-Hülseinen Betrieb, der viele Uebelständefür Fuhrwerke
und Fußgänger mit sich bringt. Die Straßen-Dampfbahn geht über das eine Banket, in der Mitte
fährt das Fuhrwerk, und das andere Banket ist mit Kieshaufen belegt. Wo sollen nun die
Fußgänger sich bewegen? Diese sind gezwungenüber den äußeren Nand des Chausseegrabensund
mitunter über die anliegenden Ländereien zu laufen. Da möchte ich doch meinerseits bitten, daß
eine Abänderung erfolge und zwar in erster Reihe durch Anlage von Lagerplätzen für Kies.

Landtags-Marschall: Auch hierin kann ich Herrn Bönniger beruhigen, da gerade
über diesen Punkt heute morgen im Provinzial - Verwaltungsrath auch schon gesprochenworden
ist. Aber wir müssen sehen, daß in gerechter und richtiger Weise Abhülfe geschaffenwird, denn Sie
sehen, es sind hier gerade entgegengesetzte Wünscheund Klagen. Während von einer Seite eine
Erleichterung der Normativ-Bedingungen verlangt wird, wünschen Andere eine viel strengere
Anwendung derselbenund wir müssen sehen, auf der einen Stelle so, auf der andern Stelle so,
je nach dem Bedürfniß der Bevölkerung, zu verfahren. Der Herr Abgeordnete Bönniger hat
das Wort.

Abgeordneter Bönniger: Es freut mich, daß die Sache in dieser Hinsichtzur Berathung
gezogen worden ist, und ich hoffe, daß dies zur Abänderung des Verfahrens bei Konzessions¬
ertheilung führen, uud daß die Ertheilung einer Konzession nicht gegebenwird ohne die Sicherheit,
daß die Interessen des Publikums in gerechterWeise in Schntz genommenwerden.

(Der Vice-Landtags-Marschall übernimmt den Vorsitz.)
Vice-Landtags-Marschall: Ich füge hinzu, daß derartige Fälle jetzt ganz gleich¬

mäßig von den Beamten behandelt werden.
Ich schließe nunmehr die Diskussion nnd bringe den Antrag zur Abstimmung. Ich bitte

Diejenigen, welche für den Antrag sind, sitzen zu bleiben. (Es erhebt sich Niemand.)
Der Antrag ist einstimmig angenommen.
Wir gehen weiter zu Punkt 9 der Tagesordnung: Referat des III. Ausfchufses

über den Antrag des Abgeordneten Friederichs und Genossen, bezüglich der Er¬
richtung einer Unterstützungskasse für die ständigen Arbeiter auf den Provinzial'
straßcn. Referent ist der Herr AbgeordneteWeddigen.

67"
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Referent Abgeordneter Weddigen: Meine Herren! Der Antrag des Herrn Friederichs
und Genossenfand in dem Ausschuß die Sympathien, welche jeder Antrag immer finden wird,
der gerichtet ist auf die Fürsorge für die Armen und Nothleidenden. Bei der Berathung zeigte
sich aber sehr bald, daß der Antrag bezüglich der Errichtung einer Unterstützungskassefür die
ständigen Arbeiter auf den Provinzialstraßen zu Kousequeuzenführen würde, deren Tragweite
sich nicht übersehen lasse. Es würden mehr als 1000 Arbeiter für pensionsbcrechtigterklärt
werden, deren Fähigkeit man vorher nicht prüfen, deren Leistungen man nicht übersehen und
kontroliren könne, weil sie über die ganze Provinz zerstreut und meist mit Tagelöhnern zusammeu
arbeiten. Dazu kommt noch die Verschiedenheitbei der Methode in der Anstellung dieser Arbeiter.
Am Niederrhein werden fast nur ständige Arbeiter auf den Ehausseenverwandt, während in den
gebirgigenTheilen der Provinz die ständigenArbeiter meist nur Ausnahmen sind, und die Arbeiten
gröhteutheils von Tagelöhnern ausgeführt werden. Die Ermittelungen, welche der Provinzial-
Verwaltungsrath im Allgemeinen über die Vauverwaltung der Ehausseeneingeleitet hat, werden
späterhin das nöthige Material ergeben, um zu entscheiden, welche Methode die bessere ist. Einst¬
weilen konnte der Ausschuß nur dazu rathen, von der Errichtung einer Unterstützungskasse :c.
abzusehen, aber die Mittel zu erbitten zur Unterstützung der nothleidendeu und armen Wege¬
arbeiter. Das Neferat ist denn auch dieser Ansicht entsprechend:

„Referat, betreffend den Antrag der Herren AbgeordnetenFriederichs und Genossen,den
Provinzial-Verwaltungsrath zu beauftragen, dem nächstenLandtage eine Vorlage zu machen zur
Fürsorge für kranke und invalide beständige Arbeiter auf den Provinzialstraßen der Nheinprovinz.

Nachdemder Antrag durch den Antragsteller, Herrn AbgeordnetenFriederichs, ausführlich
begründet nnd durch Mittheilung verschiedenerFalle die Noth einzelner verdienter Arbeiter nach¬
gewiesen, wurde die wohlwollendeAbsicht des Antrags allseitig anerkannt, es machten sich aber
Bedenken geltend gegen die Zweckmäßigkeitder Einrichtung einer Hülfskasse sowohl wegen der
Vestrebuugen der Gesetzgebungzur Fürsorge für Kranke und Invalide der arbeitenden Klasse,
sowie auch der Ermittelungen, welche von dem Provinzial-Verwaltungsrath eingeleitet sind über
die gesammte Straßenbau-Verwaltung, und beschloß der III. Ausschuß, das von dem Antragsteller
gesammelte Material dem Provinzial-Verwaltungsrathe zu überweisen und das hohe Haus
zu ersuchen:

die Provinzial-Standeversllmmlnng wolle den Provinzial-Verwaltungsrath ermächtigen,
aus den Ersparnissen des unter Titel III Kapitel I zur Unterhaltung der Provinzial¬
straßen bewilligten Fonds oder anderen bereiten Mitteln die nothleidendenund ver¬
dienten beständigen Arbeiter bei den Provinzialstraßen angemessenzu unterstützen."

(Der Landtags-Marschall übernimmt wieder den Vorsitz.)
Landtags-Marschall: Ich eröffne über diesen Antrag die Diskussion. Der Herr

AbgeordneteFriederichs hat das Wort.
Abgeordneter Friederichs: Meine Herren! Mein Antrag ist zum größten Theil in

dem Ausschuß abgelehut worden. Die Gegengründe indeß haben mich meistens nicht befriedigt,
nur in einem einzigen Punkte. Es wurde seitens des Provinzial-Verwaltungsraths die Erklärung
abgegeben,daß die ganze Straßen-Verwaltung sich in einer wesentlichen Umwandlung befinde und
daß eben wegen dieser Umwandlung es nicht richtig sei, jetzt eine so weitgehendeEinrichtung
ernstlich ins Auge zu fassen. Diese Ovportunitätsbedenken, welche indeß meinen Antrag sachlich
nicht bestreiten,haben ihre Berechtigung. Dann haben die Gegner meinem Antrag das Zugeständniß
gemacht wohlwollend zu sein! Ich muß indeß ausdrücklicherklären, daß nicht Wohlwollen, sondern
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Pflichterfüllung mich getrieben hat, diesen Antrag zu stellen. Die Provinz sorgt für fo viele
Leidende,für Taube, Stumme, Irren und für ihre Blinden, und sorgt für die Wittwen und Waisen
ihrer Beamten :c. «.; aber wenn Wegearbeiter der Provinz treu gedient haben, — und nnr von
solchen spreche ich, die nach den Akten 28, 32, 43, 33, 37, 45, 50, 51 Jahre anhaltend gedient
haben und nun arbeitsunfähig wurden, fo konnte die Provinz ihnen nichts weiter bieten und auch
dies nur in den wenigsten Fällen als eine einmalige Unterstützung von 15, 20 oder 25 M.
Das ist ein Znstand, der nach meiner Anffnssnngnicht in der Ordnnng ist. Die Provinz Hannover,
das .Königreich Sachsen, Baden und Würtemberg haben auch eine andere Stellung zn der Frage
genommen und geben in Krankheits- und Invnliditätsfällen folchcn Arbeitern stetige Unter¬
stützungen. Früher sind solche auch seitens des Ober-Präsidinms in verschiedenen Fällen gegeben
worden. Ich verkennenun nicht die Schwierigkeiten,jetzt gerade, da die Straßen-Verwaltung sich
in der Umgestaltungbefindet,Hand an diefe Frage zu legen, behalte mir aber vor, später dieselbe
wieder vorzubringen, falls es nicht vom Provinzial-Verwaltungsrathe geschieht. Sie werden mir
Alle einräumen müssen, daß die menschcnfrcnndlichen Aufgaben nnd Arbeiten unserer Provinzial-
Verwaltnng nicht in Uebereinstimmungzu bringen sind mit dein bisherigen Verhältniß zn den in
treuein Dienste der Provinz invalide gewordenen Arbeitern, welche ihre ganze Kraft für das
tägliche Brod verbrauchen mußten, ohne die MöglichkeitErsparnisse für das Alter zu fammeln!

Landtags-Marfchall: Ich fchliehe die Diskussion nnd bringe den Antrag zur Abstim¬
mung. Ich bitte diejenigen Herren, welche gegen den Antrag sind, sich zu erheben. (Es erhebt
sich Niemand.)

Der Antrag ist einstimmig angenommen.
Wir kommen nun zum letzten Punkt unserer Tagesordnung: Referat des I. Aus¬

schusses, betreffend die Verwendung der zur Bekämpfung des Nothstandes
vom 28. Provinzial-Lllndtage bewilligten Mittel :c. Referent ist der Herr Abgeordnete
von Grand-Ry.

Referent Abgeordneter von Grand-Nn: Meine Herren! Ueber den jetzigen Punkt der
Tagesordnung liegen dem hohen Landtage 2 Referate des Provinzial-Verwaltungsrathes vor.
Das eine vom 26. November, das andere vom 30. desselben Monats. Der historische Verlauf
der Angelegenheitist in dem Referate des Ausschusses niedergelegt. Ich darf mir wohl gestatten
und halte mich bei dem hohen Interesse des Gegenstandes sogar für verpflichtet, dem Referate
einige Bemerkungenvoranszufchicken.

Meine Herren! Ein erfreuliches Zusammentreffenist es gewesen, daß fast an demselben
Tage in dein Landtage der Monarchie, wie auch in dein Ausschusse dieses Landtages diese die
Provinz so lebhaft interefsirende Frage znr eingehendenErörterung gelangt ist.

Meine Herren! Zwei Momente heben sich in der Verhandlung des Landtages hervor;
einmal der Wunsch und der Wille dauernd Abhülfe zu schaffen dem Nothstände der sich in den
Eifel-Gegenden gebildet hat. Denn der von den Volksvertretern ausgesprocheneGedanke und
Wunsch, es möge für die Hebung des Nothstandes die Mitwirkung der ganzen Bevölkerung
gesichert werden, es mögen alle Stände sich bereit finden lassen znr gemeinsamenArbeit an der
Umwandlung der traurigen Verhältnisse, dieser Wunsch der Abgeordneten hat vollen Anklang
gefunden bei dein Herrn Minister nnd foweit die Berichte vorliegen, hat er versprochenseinerseits
dahin zu wirken, die Bevölkerung zu diesem Zwecke in Anspruch zu nehmen.

Meine Herren! Ich freue mich, daß derselbe Gedanke auch in Ihrem Ausschusse lebhaften
Ausdruck gefunden hat. Die Gemeinsamkeitin der Auffassungbekundet,wie sehr sie selbst in der
That dem wahren Bedürfniß jener Gegend entspricht.
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Der Freude habe ich doch ein Bedauern hinzuzufügen, es ist das Bedauern, daß bei den
Verhandlungen der Mitwirkung der Provinz und ihrer Organe nicht gedacht worden ist. Meine
Herren! Ich hoffe, daß diese Unterlassung eine unfreiwillige war, denn meine Herren, die Provinz
verdient diese Vernachlässigungnicht. Schon 1851 hat der Provinzial-Landtag in der Sorge für
die Eifelgegendenein Gesuch an den Minister des Innern gerichtet, die Aufforstungvon Oedländereien
vorzunehmen. Die reichen Spenden beweisenihr lebhaftesInteresse, die letzte Vorlage dokumentirt,
daß 1 400 000 M. in letzter Zeit aufgebracht worden sind, dem Nothstande Abhülfe zu bringen.
Die heutige Vorlage endlich, meine Herren, bekundet aufs Neue die Fürsorge. Die Verwaltung
hat bei dem Ministerium zu weiteren Beihülfen Anregung gegeben, hat aus eigenenMitteln neue
Gaben zu spenden beantragt.

Einen hervorragenden Werth hat die Theilnahme der Bevölkerung für die Besserung
der Zustände. In der That, meine Herren, scheint mir das eines der wichtigstenMomente zu
sein, um die Mittel, die dem Lande geboten werden, segenbringend für dasselbe zu machen.
Darin stimmen ohne Zweifel alle Diejenigen mit mir überein, die mit den Verhältnissen bekannt
sind. Es gilt die Weckungund Hebung des Muthes zur Besserung ihrer Zustände bei Denen,
die durch die Noth selbst die Initiative verloren haben. Die Grundlage aber jeder Mitwirkung
der Bevölkerung, die nothwendige Voraussetzungihrer Theilnahme ist das Vertrauen; uach dieser
Richtung hin sind sehr schwere Fehler gemacht. Das Vertrauen, meine Herren, muß sich zuwenden
den Beamten, es muß entgegengetragen werden den Maßnahmen. Ich will die Schuld mancher
Dinge nicht den einzelnen Beamten aufbürden, ich will von vorneweg bemerken, daß es
sich für mich nicht um Personen, sondern um das System handelt, dieses ist fehlerhaft. Durchweg
fast sind die Stellen besetzt worden mit dem Land fremden Personen, fremd den Anschauungen,
fremd den Sitten, fremd der Lebensweise. Entweder finden sie sich dann nicht wohl dort und
sorgen für baldige Entfernung, oder, und das ist meiner Ansicht noch schlimmer, sie werden
versetzt,wenn sie mit wirklichemSegen an der Besserung der Zustände arbeiten, man will ihrer
Tüchtigkeit einen andern größeren Wirkungskreis im Interesse des Staates eröffnen. Das ist
sehr bedauerlich. Grade den, tüchtigen Beamten müßte man es als einen edlen, als einen
erhabenen Daseinszweck belassen, eine Gegend, die elend und verkommen ist, zu heben, zur Besserung
der Verhältnisse, zum Wohlstand zu führen.

Ich bin der Meinung, daß es eine Schädigung der Gegend seitens des Ministeriums ist,
den Beamten, die dort sich als tüchtig bewährt, einen anderen Wirkungskreis zuzuweisen. Es
sind während 12 Jahren in 2 bedeutenden der nothleidenden Kreise mindestens 5 Landräthe
gewesen, in viele Bürgermeistereien sind vollkommenfremde Personen in raschem Wechsel hinein¬
gebracht worden; Personen, die mit den Verhältnissen gar nicht bekannt, auch keine Ahnung
haben von den Bedürfnissen, welche die Bevölkerung als solche ihrerseits hat. Ich will noch
anführen, daß in einem Falle die eifrigen Bitten eines für die Interessen des Kreises sehr
thätigen Eingesessenenden Landrath, der sich in der kurzen Zeit seiner Amtsthätigkeit in aller
wesentlichsterWeise für den Kreis interessirt und die besten Resultate erzielt, erhalten hatte.
Was das Vertrauen der Bevölkerung auf der einen Seite und das Interesse für die Sache
auf der andern Seite erzielen kann, das beweist Ihnen die Thätigkeit des Herrn Cremer in
Niederemmels, worauf der Minister selbst hingedeutet hat. Diese Wirksamkeit, meine Herren,
ist indeß nicht allein dastehend, viele andere Geistliche haben im Stillen geschaffen, haben ihre
karge Gabe mit den Nothleidendcn getheilt und in jeder Beziehung mit Rath und That der
Bevölkerung geholfen.
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Meine Zerren! Ich will Ihnen nicht ein Bild des Nothstandes entrollen, ich will Ihnen
die Mittel zur Abhülfe nicht aufzählen. Das traurige Resultat, was wir vor Augen haben, ist
die Folge mannigfacher Fehler der früherm Zeit. Meine Herren, gefehlt worden ist auf dem
gesetzgeberischen,wie auf dem wirthschaftlichenGebiete. Nur mit ganz kurzen Worten mochte ich
hinweisen auf den Einfluß der frauzösischen Gesetzgebung, der Parzellirung, die Resultate herbei¬
geführt hat, die die Kultivirung unmöglich machen. Sie können dort, meine Herren, große
Wirthschllftsgebäudesehen, zu denen durchaus kein Land gehört, wo nur ein einzelner Mann, mit
ein Paar Stück Vieh wohnt, traurige Ruinen früheren Wohlstandes. Sie können dort erfahren,
wie einzelne Familien, deren Vater noch begütert war, jetzt vollständig vermögenslos sind in
Folge Theilung ihres Grnndeigenthums. Ich könnte noch viel Weiteres anführen, will mich aber
darauf beschränkenzu erwähnen, daß auf wirthfchaftlichemGebiete eine Reihe ungeeigneter
Maßregeln getroffen worden sind, so der Aufforstung von nicht aufforstungsfähigem Terrain;
andererseits von solchem Terrain, das der landwirtschaftlichen Kultur wiedergewonnenoder hätte
erhalten bleiben können.

Die Kultivirung selbst, die Meliorationen sind in vielen Fällen durchaus unzweckmäßig
gemachtworden. Wie könnte das überhaupt auders seiu, wenn, wie es jetzt der Fall ist, ein
Technikermit Meliorationen betraut ist, der das Examen für Hochbauten gemacht und der von
der Landwirthfchaft nichts versteht.

Ein anderer schwererSchaden dieser Gegenden liegt in der Militärlast und vor allen
Dingen in den immer wiederkehrendenManövern. Es ist gewiß für die Tüchtigkeit der Armee
erforderlich, Manöver abzuhalten und zwar in Gegenden, die sich für diesen Zweck eignen. Ich
meine aber, man sollte auch gerecht seiu, und die Entschädigungen für diese Lasten dem
Betreffenden voll und ganz gewähren, denn die Last, meine Herren, wird getragen für die
Tüchtigkeit des Heeres und die Tüchtigkeit des Heeres selbst dient dem ganzen Lande. Es sind
Dörfer dort, die bei 600 Einwohnern 800 Mann Einquartierung lange Zeit gehabt und ihr
Letztes gespendet haben.

Meine Herren! Ich will schließen mit einen: Ansspruch des National-OekonomenLorenz
von Stein: „Zur Heilung solcher längere Zeit hindurch sich entwickelten Nothstände bedarf es dreier
Dinge. Eines klaren Systems dessen was zu thun ist, eines ernste,: Willens und unermüdeter
Anstrengung aller, die mitwirken können, endlich Zeit und Geduld, die beide zusammengenommen,
den tapferen Muth jedes einzelnen bilden, den Kampf zu übernehme», ohne an einen sofortigen
Erfolg zu denken."

Nach diesen einleitenden Worten, gestatten Sie mir das Referat, welches den historischen
Verlauf der Angelegenheitdarstellt, zu verlesen uud die Anträge, die der Ausschuß an das Referat
angeschlossen hat.

„Der 28. Rheinische Provinzial-Landtag hatte in seiner Plenar-Sitzung vom 13. Dezember
1882 zur Bekämpfung des durch Hochwasfer und Mißernten in den Fluhthälern oder Gebirgs¬
gegenden der Provinz zu befürchtenden Nothstandes die Summe von 1200 000 M. bewilligt,
und zwar 300 000 M. zur Verstärkung des Rheinischen Meliomtionsfonds, zugleichunter Er¬
leichterung der Darlehns-Bedingungen; 750 000 M. zur Beschaffung von Arbeitsgelegenheit,
Saatfrucht und Lebensmittel, darlehnsweisezu gewähren, theils bis zu 19 Jahre zinsfrei, theils
zu geringem Zinsfuß, eudlich 150 000 M. ü, tonck psräu. Der Provinzial-Vewaltungsrath, im
Hinblickans die reichen Spenden, welche die Privatwohlthätigkeit, wie der Staat den Nothleidenden
in den Ueberschwemmungsgebietenzufließen liehen, wendete die zur Disposition gestellten Summen
vorzugsweiseden Gebirgsgegendenzu.
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Es sind verausgabt worden 746 160 M. und zwar 14 200 M. zu Meliomtionszweckeu,
so daß noch hierfür verblieben 285 800 M, ferner 611960 M. in Darlehen zur Beschaffung
von Arbeitsgelegenheit,Lebensmittel und Saatgut, endlich 120 000 M. ü, tonä perckn.

Es verblieben hiernach im (Ganzen zur Verwendung «och 453 840 M. nach Absichtdes
Verwaltungsraths für solche Fälle in den Ueberschwennuuugsgebieten,für welche das Nothstands¬
gesetz vom 21. Januar 1883 Beihülfe nicht gestattet,hierzu soll namentlichder aus dem Meliorations-
foud reservirte Betrag von 285 800 M. dienen.

Die Verwenduug selbst hat iu der Art stattgefuudeu, daß die Darlehen aus dem
Meliorationsfond anf 3 Jahre zinsfrei, von da ab mit 5°/» inkl. 2°/o Amortisation, die übrigen
Darlehen theils zinsfrei auf 5 Jahre, znm geringen Theile anf 3 Jahre, theils mit 2"/« Verzinsung
auf 10 Jahre, iu einigen Fällen auf 5 Jahre bewilligt wurden.

Von den bewilligte» Beträgen entfallen der größte auf den RegierungsbezirkTrier mit
484 900 M., der geringste ans den Regierungsbezirk Köln mit 8500 M. Regierungsbezirk
Koblenz erhielt 114 800 M., RegierungsbezirkAachen 137 900 M; ü. fonä poräu erhielten der
RegiernngsbezirkTrier 86 000 M., Aachen 21000 M., Koblenz und Köln je 6500 M.; am
stärksteil bedacht wurde vou den Kreisen der Kreis Dann mit 121000 M., am schwächsten der
Kreis Saarbnrg mit 5000 M.

Es hat außer diesen Betragen der Provinzial-Vcrwaltungsrath ans den ordentlichen
Krediten den nothleidenden Gebirgsgegenden noch 201 250 M. als Wegebau-Beihülfen zugetheilt,
so daß in Summe zur Hebung des Rothstandes von der Provinz verausgabt siud: 94? 410 M.,
noch reservirt ......................453 840 „
der Gesammtbetrag der gewährten Mittel auf ............1 401 250 M.
sich belauft.

Der Verwaltungsrath sah sich unterm 14./16. März er. zu der Erklärung veranlaßt, daß
es mit der Aufrechthaltuug der Ordnung des finanziellen Haushaltes der Provinz unverträglich sei,
über die Summe vo» 94? 410 M. weitere Bewilligungen eintreteu zu lassen, beschloß den Betrag
von 453 840 M. für den bereits erwähnten Zweck zu reservireu, den Herren Nessortministern
gegenüber auszusprcchen, daß es dringend nothwendig erscheine, Maßregeln zur Herbeiführuug
eiuer dauernden Besserung der wirthschaftlichenVerhältnisse der Eifel baldmöglichst im Wege der
Gesetzgebungund der Gewährung von Beihülfen seitens des Staates zu ergreifen, endlich dem
Proviuzial-Landtage Vorschlage zur Bewilligung weiterer Mittel nicht zu machen.

Die hiemu sich knüpfendeKorrespondenzmit den staatlichen Behörden ergab zunächst die
Verweisungdes prouinzialstäudischenVerbandes auf seine und der Ortsannen-Verbände Verpflichtung
für die Armenpflege Sorge zu tragen, fowie auf die mit der Ueberweisung der Dotatiousrente
ihm übertragene gesetzliche Obliegenheiten,

Als uuu wciterhiu der Herr Munster für laudwirthschaftlicheAngelegenheitendie Einstellung
von 200 u«0 M. zur Förderung der Land- und Forstwirthschaft in dem Eifelgebiete in den
Staatshaushalts-Etat pro 188,/«5 in Aussicht stellte uud für die Folge derartige außerordentliche
Bewilligungen von Staatsgeldcrn davon abhäugig machte, daß die Prouinzial-Verwaltuug sich zu
einem gemeinsamenVorgehen mit der Staatsregiernng bereit finden lasse, auch aus andcrwciten
Mittheilungen hervorging, daß die jährliche Einstellung der erwähnten Summe für etwa 10 Jahre
beabsichtigtsei, nahm der Provinzial-Verwaltungsrath die Angelegenheitwieder auf und beschloß
dem Prouinzial-Landtage vorzuschlagen, für die beiden Etatüjahre 1884/85 und 1885/86 einen
Betrag von je 100 000 M. aus der Kreisrente zu cutuehmen und dem RheinischenMelioration^-
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fonds zur Gewährung uon Darlehen unter erleichtertenBedingungen oder zu Beihülfen ^ land
uorcku zuzuführen, ferner den Uuterstützungsbereichauf den Gebirgsgegendendes Hunsrückens n»d
des Westerwllldcs auszudehnen zugleich heruurhebcnd, daß die finanzielle Lage des Ständefonds
die Entnahme dieser Summe nicht gestatte, dieselbe bei der Kreisrente gesetzlich zulässig und mit
Rücksicht auf die Verwendung im Interesse der ländlichenKreise auch unbedenklich erscheine.

Nachdem der I. Ausschuß eingehend sowohl die allgemeineNuthlage der Eifrl als die
zur dauernden Abhülfe des Nothstandes erforderlichenMaßnahmen, auch die Zweckdienlichkeit der
Theilnahme und Mitwirkung der vrovinzialständischenOrgane bei Ermittelung der Bedürfnisse,
der Feststellungder Art und Weise ihrer Befriedigung sowie der Verwendung der Mittel erörtert
hat, stellt er einstimmig den Antrag:

„Der hohe Landtag wolle beschließen:
1. daß aus den laufenden Einnahmen des Kreisrentenfonds während des Etatsjahres

1884/85 und für den Fall, daß der Staat auch im nächstenEtatsjahre wieder eine
angemesseneSumme -l land pordu für die Eifel verwendet, auch während des
Etatsjahres 1885/86 je ein Betrag von 100 000 M. zur Gewührnng uon Beihülfen
und Darlehen behnfs Förderung uon Meliorationen in den nothleidendcn Gebirgs¬
gegenden entnommen, dem Rheinischen Meliorationsfonds unter der soeben angegebenen
Maßgabe überwiesen und der Prouinzial-Vcrwaltnngsrath ermächtigt werde, insoweit
die Bewilligungen nicht u, lonä poi-dn erfolgen, bei der eventuellen ersten Ausleihung
der bezeichneten Gelder größere Erleichterungenhinsichtlich der Verzinsung, Bemessung
der zinsfreien Zeit und Rückzahlung der Darlehen, wie im H. 5 des Statuts der
Melioratiousfonds vorgesehenist, eintreten zu lassen;

2. den Verwnltungsrath zu ersuchen, möglichst dnrch Komnüssaresowie durch Verbindung
nnt lokalkundigen, erfahrenen Eingesessenender betreffendenGemeinden oder durch
anderweitige geeignet erscheiueude Mittel sich Kenntniß uon den örtlichen Bedürfnissen
und der zur dauerndeil Abhülfe derselben erforderlichenMaßnahmen zu verschaffen,
die zweckentsprechendeVerwendung der uon der Provinz gebotenen Mittel herbeizu¬
führen; beiden Staatsbeihülfen auf eine Theilnahme der vrovinzialständischenOrgane
in gleichem Sinne thnnlichsthinzuwirken."

Meine Herren! Das ist das Referat, ich habe mich in den einleitendenBemerkungen
thuulichst beschränkt, dem Wunsche des Herrn Vorsitzendenfolgend, der mir ihn wiederholt zu
erkennen gegeben hat, ich bitte Sie dein Antrage des Ausschusses Ihre Znstimmnng zu gewähren,

Landtags - Marschal I : Meine Herren! Ich eröffne über diesen Antrag die Diskussion.
Herr Freiherr von Solemacher hat das Wort.

Vice-Landtags-MarschallFreiherr uon Solemacher-Autweiler: Meine Herren! Zur
Vermeidung von Misn'erständnisscuund Irrthümern möchte ich nur als Vorsitzenderdes I. Ans
schnsseserlauben zu erklären, daß das von dem Herrn Referenten verlesene Referat das von
dem I. Ausschuh angenommene,festgestellte und unterschriebeneReferat ist. Was hingegen seinen
ersten einleitendendeuVortrag betrifft, so interessant, geistvollund lichtvollderselbe auch war, so
tm,n doch wohl der I. Ausschuß eine Verantwortung für denselbennicht übernehmen, sondern
erlaube ich mir zu erklären, daß das die Ausführungen des Herrn von Grand-Ry, nicht aber die
Ausführungen des I. Ausschusses sind.

Landtags-Marschall: Der Herr AbgeordneteFreiherr von Eynatten hat das Wort
«8
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AbgeordneterFreiher von Ey narren: Ich wollte nur bemerken,daß Herr uon Grand-Ry
erklärt hat, das Referat mit einigen Worten seinerseits einleiten zn wollen und darauf zu dem
Referat selbst übergegangen ist.

Land tags-Marsch all: Ich muß darauf erwidern, daß ich das nicht gehört habe.
Ich habe mchremals die Hand erhoben nm nach der .Klingel zu greifen, aber ich wollte den
Herrn Referenten nicht unterbrechen. Herr Abgeordneter Freiherr Felix von Los hat das Wort.

Abgeordneter Freiherr Felix von LoN: Meine Herren! Ich habe diese Worte nicht
gehört, ich gebe aber ja zn, daß nur das verlesene Referat der eigentlicheAusdruck des Votums
des Ausschusses ist. Ich muß nnr konstatiren, daß der Herr Referent im Ausschuß einen ähnlichen
Vortrag gehalten hat, um seinen Antrag zn begründe», wie er es muh hier vor dein Referat
gethan hat.

Landtllgs-Marfchall: Herr AbgeordneteDietze hat das Wort.
Abgeordnete Dietze: Ich möchte nur konstatiren, daß es für mich den Werth der Aus¬

lassungen dnrchans nicht vermindert, ob dieselben uon dem Herrn Abgeordnetenvon Grand-Ry
oder uon dein Referenten des I. Ausfchussesausgehen.

Landtags-Marschall: Der Herr Referent hat das Wort.
Referent Abgeordneter von Grand-Ry: Meine Herren! Ich acceptire fchr gerne die

Ausführungen des Herrn von Solemacher, denn ich bin keineswegs gewillt, dem Ansschnsidie
Verantwortlichkeit meiner Worte zu übertragen; ich übernehme dieselbenvollkommenselbst. Ich
habe im Ansschnsi mich über die Frage ausgesprochen, und falls meine Ansicht mit derjenigen
des einen oder andern Herrn nicht stimmt, so ist es demselben ja unbenommen, seine Meinung
der ineinigen gegenüber anzusprechen. Ich werde die meinige nach Kräften vertreten und hoffe
dabei auf die Zustimmung derjenigen, welche die Eifeluerhältnissekennen.

Land tags-Marsch all: Dem gegenüber muß ich jedenfalls bemerken, daß in den
Worteil des Herrn von Grand-Ry, wenn auch manches darin recht richtig und beherzigenswert!)
war, auch manches war, dem ich im vollen Umfange nicht znstimmen konnte, da es einen etwas
zu allgemeinen Angriff ans die Vcamten enthielt, die doch nach ihrem bestell Wissen und Gewissen
so viel wie möglich ihre Pflicht zn thun suchen. Ich wollte nnr konstatiren, daß ich für meine
Perfon nicht jedem Worte darin zustimmen kann. Der Herr Referent hat das Wort.

Referent Abgeordneter von Grand-Ry: Ich habe dem gegenüber nur anzusprechen,
daß es mir fern gelegen hat, persönlich den Beamten irgendwie entgegenzutreten, daß ich aber
dein System entgegengetretenbin, nach welchem die Stellen besetzt werden. Wenn das bezweifelt
werden sollte, erkläre ich das hier noch ausdrücklich und weise noch darauf hin, daß ich gerade
auf die befoudereThätigkeit einzelner Beamten hingewiefenhabe.

Landtags-Marschall: Vei dieser Erklärung kann ich mich vollständig bernhigen.
Wünscht noch Jemand das Wort? Es ist nicht der Fall, ich schließe die Diskussion und

bringe die Anträge des 1. Ansschnsses zur Abstimmung. Ich bitte Diejenigen, die dagegen sind,
sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.)

Die Anträge des I. Ausschussessind einstimmig angenommen.
Meine Herren! Wir sind am Ende unserer Tagesordnung. Die nächste und letzte Sitzung

findet morgen um 11'/2 Uhr statt. Um 1^/2 Uhr wird der Schluß der Session stattfinden.
Ich fchließe die heutige Sitzung.

(Schluß der Sitzung 8'/4 Uhr Abends.)
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Zehnte Sitzung
im Ständehause zu Düsseldorf, am Donnerstag den 13. Dezember 1883.

Beginn: 11^ Uhr Vormittags.

Tagesordnung:
1. Referat, betreffend Antrag der Kreisstände des Kreises (Ärevenbroich auf Ausantwortung

eines „«glichst hohen Betrages aus dem Kreisfonds des Provinzial-Verbandes.
(L. M. 162.)

Referent: Abgeordneter von Orand-Nn.
2. Referat, betreffend Petition des Königlichen Försters Haak zu Bischofsthron vom

6. November 1883 auf Entschädigungfür den ihm durch verspätete Einsendung seiner
Nheinvrovinz-Obligationen zur Konvertirung entstandenen Verlust an Zinsen im
Betrage von .................135 M.
Baar-Auslagen ................76 „

Summe . . 211 M.
aus dem Zinsgewiuue der RheinischenProvinzial-Hülfskasse. (L. M. 163.)

Referent: Abgeordneter C. A. von Groote.
3. Referat, betreffenddie Landtags-Oekonomie. (L. M. 182.)

Referent: Abgeordneter Dietze.

Lllndtags-Marschall: Meine Herren! Die Sitzung ist eröffnet. Wir beginnen mit
der Verlesung des Protokolls. (Das Protokoll wird verlesen.)

Ist gegen die Fassung des Protokolls etwas zu erinnern? — Ich tonstatire, daß es
nicht der Fall ist und erkläre somit das Protokoll für genehmigt. Zur Geschäftsordnung hat
Herr von Grand-Ny das Wort.

Abgeordneter von Grand-Rv: Meine Herren! Ich möchte an den Herrn Landtags-
Mmschall die Frage richten, ob es nicht thunlich sei, die Beschlüsse,welche der Landtag gefaßt
hat irgendwie, sei es in Abschrift, sei es iu Druck, schon unmittelbar oder kurz nach Schluß des
Landtags zusammengestelltden Mitgliedern zur Kenntniß zu bringen, damit mau uicht auf die
Herausgabe des stenographischenBerichts zu warteu brauche. Es ist dies gewiß für viele
Mitglieder sehr wünschenswerth. Ich möchte nur daher die Bitte erlauben, der Herr Landtags-
Marschall wolle die Wüte haben, dahinzielendeNnordnuugen zu treffen.

Landtags-Marschall: Ich glmibe, daß es wohl angängig ist, unsere Geschäfts-
Protokolle, sobald dasjenige der letzten Sitzung fertig gestellt, zum Druck zu geben und als ein
besonderes Heft an die Mitglieder zu vertheile,,. Der stenographische Bericht wird dann erst
nachher den Mitgliedern zugestellt werden. Das würde ja vollständig den, entsprechen,was der
Herr von Orand-Rn mit seiner Bitte angeregt hat.

«8*
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Meine Herren! Bei dieser Gelegenheit möchte ich Sie bitten, doch die stenographischen
Berichte, die Ihnen zur Korrektur zugeschickt werden, sobald es irgend möglich ist, festzustellen
und wieder zurückzuschicken.Vei dem vorigen Landtag hat diese Manipulation Monate in
Ansprnch genommen, und es hat dadurch der stenographische Bericht gar zu spät fertig gestellt
werden können. Ich bitte deshalb die Herren, diese Arbeiten möglichstzu beschleuuigeuund die
korrigirten Berichte wieder an das Bureau zurückgelangenzu lassen. — Dann meine Herren,
»lochte ich Sie noch um die Ermächtigung bitten, daß ich das Protokoll der heutigen Sitzung an
Ihrer Stelle festsetze,wie das ja in jedem Jahre geschehen ist. Sind Sie damit einnerstanden?
(Allseitige Zustimmung.)

Meine Herren! Wir treten nunmehr in die Tagesordnnng ein und kommen zu dem
Referat des I. Ausschusses, betreffend Antrag der Kreisstände des Kreises
Grevenbroich ans Ausantwortung eines möglichst hohen Betrages aus dem
Kreisfouds des Pro vinzial- Verbandes. Referent ist der Herr Abgeordnete von
Grand-Nv.

Referent Abgeordneter uon Grand-Rv: Meine, Herren! (gestatten Sie nur, Ihnen das
Referat des I. Ansschnssesüber diese Angelegenheit vorzutragen, welches sowohl die Gründe
sür den Beschluß des Ansschnsses als auch die sachliche Auseinandersetzung bezüglich des Gegen¬
standes selbst enthält.

„Die Kreisstände des Kreises Grevenbroich stellen in Folge eines Beschlnsses vom
80. September den Antrag:

Es möge dem Kreise schon jetzt ein möglichsthoher Netrag aus der nach Maßgabe
des Dotationsgesetzes vom 8. 7mli t8?5 dein Provinzial - Verbände für die Kreise
überwiesenenSumme ausgeantwortet werden.

Räch den Ausführungen des Königlichen Landrathes hat der Kreis wegen Maugel
geeigneter Wohnungsräumr nnd da sich eiue günstige Gelegenheit zum Ankaufe bot, einen Bau¬
platz getauft und beabsichtigt auf demselben nntcr Benntzung vorhandener Räumlichkeiten ein
landräthliches Bureau, sowie die Amtswohnung des Landraths in einer Ausdehnnng, welche auch
zukünftigen Bedürfnissenbei Einführung der nenen Kreisordnnng genügeu, zu bcmeu und fall hierzu
die verlangte Snmme verwandt werden.

Räch mündlicher Mittheilung hat der Kreis zu diesem Zwecke 86 000 M. angesammelt
nnd 40 000 M. ans dem Kreisfonds des Provinzinl-Verbandes in Aussicht geuommeu.

Da dein Antrage, schon jetzt aus dein Preisfonds im Hinblick auf die noch einzuführend
Kreisordnnng Beträge an den Kreis auszuantworten, die Bestimmung des Gesetzes von: 8. Inli
1875 tz. 20 entgegensteht, welche bis zum Erlaß weiterer gesetzlicher Bestimmuugen nur die
zinsbare Belegung der Kreisrente oder der Verwendung derselbenzn bestimmten, dort bezeichneten
Zwecken, unter welchender hier in Betracht kommendenicht enthalten ist, gestattet, so kann dem
Antrage der Kreisstände des Kreises Grevenbroichnicht entsprochen werden. Die Hingabe eines
Darlehns ans dem Kreisfonds zn genanntem Zwecke konnte der Ansschuß aus prinzipielle» und
aus Gründen der Zweckmäßigkeit nicht befürworten.

Der I. Ausschlißbeehrt sich daher hohe»! Landtag zu empfehlen, den Antrag der Kreis¬
stände des Kreises Grcvmbroich auf Ausautwortuug eiuer möglichsthohe» Summe aus dein nach
dem Dotationsgesetzevon, 8, Juli 1875, des» Proviuzial-Verbande überwiesenenBetrage abzulehuen."

Meine Herren! Ich kann 7chuen nach dieser Darlegung nnr die Annahme des Antrages
empfehlenund bin nicht veranlaßt, weiteres hinzuznfügen.
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Land tags-Marsch all: Ich eröffne über diesen Antrag die Diskussion, Wünscht
einer der Herren hierzn das Wort zu nehmen? - Es ist nicht der Fall, dann schließe ich die
Diskussion und bringe den Antrag zur Abstinunung, Ich bitte diejenigen Herren, welche gegen
den Antrag des Ausschusses sind, sich zu erbeben. (Es erhebt sich Niemand.)

Der Antrag ist also einstimmig angenommen.

Wir fahren in der Tagesordnung fort und kommen zu dem Referat des I. Ausfchuffes,
betreffend Petition des Königlichen FörstersHaak zu Vifchofsthrou vom 6. November
1883 auf Entschädigung für den ihm durch verspätete Einsendung seiner Nhein-
provinz-Obligationen zur Kouvertirung entstandenen Verlust au Zinsen im

Betrage von ........135 M.
Baar-Auslagen.......76 „

Summe . . 211 M.
aus dem Ziusgewinn der Prouinzial-Hülfstaffe. Referent ist der .Herr Abgeordnete
E. A. von Groote.

Referent AbgeordneterE. A. von Groote: Meine Herren! Das Referat lantet wie folgt:
„Der KöniglicheFörster F. Haack zu Bifchoftsthron, Kreis Vernkastel, hatte, um sich die

Mittel zur nothdürftigen wissenschaftlichen Ausbildung seines jüngsten Sohnes zu beschaffen, seine
kleine Liegenfchaft veräußert und den Erlös durch die Sparkasse zu Vernkastel in Rheinprovinz-
Obligationen anlegen lassen.

Der Sparkassen-Nendant zn Vernkastel kaufte 10 dieser Obligationen für den Betrag
von 3076 M. und belehrte den Petenten dahin, daß dabei weiter nichts zu beobachten sei,
als jedes Jahr bei der betreffenden Direktion anzufragen, ob keine Nnmmcr nusgcloost sei;
Petent hat dies auch nach seiner Angabe gethan, hatte aber, da er keine Zeitung hält, keine
Ahnung von einer Konvertirnng oder Kündigung der Werthstücke,bis er anfangs September er.
zufällig davon gehört habe.

Petent hat auf diefe Weife durch die Kündigung einen Zinsverlust von . . 135 M.
Naarverlust ......................... ?6 „

Summe . . 211 M.
erlitten.

Petent beantragt daher, daß ihm wein, auch nicht üo.M-e, so doch aus Nilligkeits-
rücksichten aus dem Zinsgewinnc der Prouinzial-HnlfskasseErsatz für diefen Verlust gewährt werde
und motivirt dies außer mit dem Angeführten damit, daß er als Einzelstehenderin diirftigen
Verhältnissen Lebender gegenüber der ganzen Provinz nicht wohl den Schaden erleiden könne.

Der Herr Abgeordnete Herrmann hatte die Petition zu der feinigen gemacht und
beantragt, daß dem Petenten der dem reduzirten Zinsfüße von 4°/« entsprechende Zinsbetrag
von 120 M. ersetzt werde. Petent hat den Schaden nicht etwa zum Nachtheil einer von ihm
verwalteten öffentlichen, fondcrn seiner Priuntkafse erlitten; hierin fowie in der Thatfache, daß
vom hohen Landtage in feiner Sitzung vom 3. Dezember 1881 in einem ähnlichenFalle die
Erstattung eines Zinsverlustes in Folge verspäteterEinlösung ansgeloostcrNhcinprovinz-Obligationen
im Netrage von' 216 M. bewilligt worden ist, dürfte ein Milderungsgrund zu Gnnstcn der
Beurtheilung der vorliegenden Petition liegen.

Der I. Ausschuß hat in seiner Sitznng vom 5. Dezember er. beschlossen dein hohen
Landtage vorzuschlagen,die Petition dem Vcrwaltungsrath zur Berücksichtigung zu überweisenund
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die Bekanntmachung, betreffend die Konvertirung resp. Kündigung 4'/2"/oiger Nheiuprovinz-
Obligationen alle halbe Jahre in den dafür bestimmten öffentlichen Blättern wiederholenzu lassen.

Der I. Ausschuh."
Landtags-Marschall: Das Wort hat der AbgeordneteDietze.
Abgeordneter Dietze: Meine Herren! Ich bin in dem I. Ausschuß, in welchem dieser

Antrag verhandelt worden ist, nicht gegenwärtig gewesen, erkläre aber von vornherein, daß ich
vollständig damit einverstandenbin. Wir haben einen ähnlichen Fall ja auch schon in den letzten
Landtagen gehabt; ich erinnere nnr an den Sparkassen-Nendanten zu Vockum und denjenigen zu
Erefeld. (5s scheint hier aber formell ein kleiner Irrthum untergelanfen zu sein, da der Antrag
dahin geht, den Zinsersatz ans der RheinischenProuinzial-Hülfskasse zu leisten. Meine Herren,
das wäre unrichtig, denn es existirt ein besondererAmortisationsfonds für nicht vräsentirte verfallene
Koupons. Dieser Fonds würde sich nicht nnr dazu eignen, sondern auch die Verpflichtung haben
diese Leistung zu machen.

Landtags-Marschall: Aus dem Amortisationsfonds?
Abgeordneter Dietze: Es ist das derjenige Fonds, welchen wir sür nicht rechtzeitig

vräsentirte Koupons bildeten. Derselbe beträgt, meiner Erinnerung nach etwa 32 000 M., worauf
allerdings aus den letzten drei Jahren ja noch Verpflichtungen lasten für solche Koupons, die
später noch präsentirt werden.

Landtags-Marschall: Sind Sie damit einverstanden,meine Herren, daß die beantragte
Entschädigung nicht aus dem Zinsgewinn, sondern ans dein Amortisationsfonds gewährt wird.
(Zustimmung.)

Ich stelle nuumehr den Antrag zur Diskussion.— Es meldet sich Niemand zum Wort,
ich schließe die Diskussion und bringe den Antrag zur Abstimmung mit der Modifikation, wie sie
der Herr Abgeordnete Dietze vorgeschlagen hat. Ich bitte diejenigen Herren, welche gegen den
Antrag sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niemand.»

Der Antrag ist einstimmig angenommen.
Wir kommen nunmehr zu Punkt 3 unserer Tagesordnung: Referat des I. Ausschusses,

betreffend die Landtags-Ockonomie. Referent ist der Herr Abgeordnete Dietze.
Referent Abgeordneter Dietze: Meine Herren! Wie alljährlich, so hat auch in diesem

Landtage der I. Ausschuh sich mit der Ausstellungder sog. Landtags-Oekonomiebefaßt. Dieselbe
betrifft diejenigen Ertra-Remnnerationcn, welche wir für außergewöhnlicheArbeiten während des
Provinzial-Landtags den einzelnen angestelltenBeamten leisten. Es deckt sich die Dauer dieses
Landtags mit derjenigen des Jahres 1881, und es hat deshalb auch der I. Ausschuß die damals
bewilligten Gaben zur Grundlage genommen. Ich werde mir gleich erlauben, sie einzeln vorzu¬
tragen und wöchte nur uoch erwähnen, daß damals für Hülfsbotcn, Heizer 5c. 23l> M. anf-
genommen sind, die eigentlich nicht in die Landtags-Oetonomie gehören, sondern die Gencral-
Rnkosten des Provinzial-Landtags treffen nnd von diesen zu tragen sind. Die Total-Summe,
welche von Ihnen im Jahre 1881 bewilligt wurde, betrng incl. dieser 2 Posten 1911 M;
dagegen stellt der I. Ausschuß heute den Autrag nur 1735 M zu bewilligen und zwar:

Sekretär Maurer, wie bisher, l',00 M., Sekretär Nheinert, wie seither, 250 M-,
Sekretär Artz, der in diesem Jahre mehr Arbeiten übernommen hat, wie der frühere
Sekretariats-Assistent Nösenberg 150 M. und 50 M. Extra-Remuneration für die
Anfertigung nnd Abschrift von vielen Referaten, desgleichendeni Kanzlist Barthel
statt 100 M. 150 M., dem Rendanten Vierkoetter, wie bisher, 100 M., dem Voten-
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meist« Pourrier, wie bisher, 125 M., dem Voten Franken 75 M, dein Noten
Schmitz UU M., dein Noten Schnitze und Diel je 50 M. und der Iran Ponrrier,
welche die Garderobe für uns gehalten, 75 M., macht in Summe 1785 M.

Landtags-Marfchall: Ich stelle diesen Antrag znr Diskussion. ^- Es meldet sich
Niemand zum Wort, ich schließe die Diskussiou und bringe den Antrag zur Abstimmung. Ich
bitte diejenigen Herren, welche gegen den Antrag sind, sich zu erheben. (Es erhebt sich Niewand.)

Der Antrag ist einstimmig angenommen.
Meine Herren! Die heutige Tagesordnung ist hiermit erschöpft, nnd mit ihr schließen

die bedeutendennnd vielseitigen Arbeiten, welche wir in dem diesjährigen Landtag haben erledigen
müssen. Meine Herren! Ich darf am Schlüsse dieses Landtages Ihnen sagen, daß ich als Ihr
Vorsitzender Landtags-Marschall mit großer Freudigkeit auf die Arbeiten unseres Landtags zurück¬
blicke. Meine Herren! Wir haben neben den laufenden Geschäften unferer Verwaltung, welche
dem Landtage als höchste verwaltende Korporation obliegen, große Arbeiten zn Stande gebracht
und vorbereitet, welche für unsere Provinz reichen Segen zu tragen im Stande sind. Wir habeil
znnächst für die Beamten gesorgt, für ihre Hinterbliebenennnd uns ein Ganzes gefchaffen, durch
welcheswir unsern Neamten gegenüber zu einer sehr richtigeil nnd günstigen Stellnng gekommen
sind. Meine Herren! Wir haben aber mich, und das muß ich viel höher anschlageil, diejenige»
Schäden, die am schwerstenauf unserer Provinz liegen, offeil aufgedecktnnd in gemeinsamer,
einmüthiger Arbeit für die Vekcimpfnugdieser Schäden gewirkt: ich meine das Grundkredit-Institut,
ich meine die Vcwillignngen für die nothleidendcnGebirgsgegenden. — Meine Herreil! Ich hätte
nach allen Seiten als Ihr Vorsitzenderzn danken; aber, meine Herren, vor allein danke ich Ihnen
für die Vinmnthigkeit. (Bravo!)

Hierbei möchte ich mich znnächstau die Vertreter der Städte richten und ihnen meinen
persönlicheilDank auch aussprecheu,daß sie die so fchwere Last erkennend, welche auf der Land-
Wirthschaftliegt, in so einmüthiger Weise mitgewirkt haben, um diese Schäden zn bekämpfen.
(Lebhafter Beifall.)

Die letzte Thätigkeit, meine Herren, in der wir gestern Abend noch berathen haben, die
Nekälnpfung des Nothstandes in der Eifel lind in den gebirgigen Theilen unferer Proviuz, und
zwar die Vekäinpfuug des dauernden Nothstandes dnrch dauernde Mittel, das ist eine Sache,
die mich ebenfalls mit besondererFreudigkeit erfüllt; ich fehe darin ein Mittel, um gemeinsam
mit den Organen der Königlichell Staatsrcgiernng Wege zn finden, dauernd zu helfen nnd dauernd
die Nothleidenden ans der Apathie, in die sie hiucingerathen sind, herausznreißen, und durch
große Knltnren aller Art den Znstand in unseren armen Gebirgsgegendengründlich zn verändern.
Meine Herren, wenn ich so auf die Hanptthütigkeiten uuferes Landtags hingewiesenhabe, so
möchte ich znnächst noch denjenigen Männern danken, die mit mir des Tages Last und Hitze
getragen haben: das sind die Vorsitzendender Ansfchüsse. (Bravo!) Meine Herren, fodann habe
ich zn danken, wie ich es im Anfang des Landtags bereits gethan habe, alleil Mitgliedern des
Prouinzial-Nerwnltlingsraths, (Bravo!) die mit nur zusammen alle diese großen und weit¬
schichtigenBeschlüssevorbereitet haben. Meine Herren, ich schließe diese Sefsion mit freudige,«
Herzen und erneuere „leinen Dank nach allen Seite»; ich ernenere meinen Dank für Ihre Ein-
nlüthigkeit, aber anch für Ihre Nachsicht und Ihr Vertrauen, welchesSie mir in diefcr Sefsion,
wie in früheren, in fo großem Maße entgegen gebracht haben. — Der Herr Abgeordnete Friederichs
hat das Wort.
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Abgeordneter Friedrichs- Meine Herren! Lassen Sie uns auch diesmal nicht aus¬
einander gehen, ohne den Gefühlen aufrichtigen Dankes uud Verehrung Ausdruckzu geben gegen
unsern Landtags-Marschall, für die vortreffliche nnd unparteiische Art der Geschäftsführung.
(Lebhafter allseitiger Beifall!) Lassen Sie nns gleichzeitig die Versicherunggeben, daß wir diese
Gefühle auch in unserer Heimath erhalten werden. Wir sind alle freudig bewegt über die
Eintracht, die uns hier in unseren Arbeiten geleitet hat, (Bravo!) und ich wünscheund drücke
wohl Ihrer Aller Wunsch aus, daß auch in Znkunft die Arbeiten für unsere Provinz mit gleichen
Gefühlen und gleicher Eintracht fortgeführt werden, ohne schroffe Gegensätze und ohne die Kampfesart,
wie sie sich wohl anderwärts vollzieht! (Bravo!) Ich bitte Sie, wenn ich in Nebereinstimmung
mit Ihnen gesprochenhabe, sich zu erheben als Zeugniß unseres Dankes und unserer Verehrung
gegen nnsern Landtags-Marschall! (Geschieht.)

Landtags-Marschall: Meine Herren! Ich danke Ihnen sehr für die freundlichen
Worte, welche der Herr Friederichs eben an mich gerichtet hat nnd die Sie alle durch Ihre
Zustimmung bestätigt habeu. Meine Herren, Sie werden nur aber erlauben, auszudrücken, daß
ich dies uicht allein ans mich beziehen kann. Wie die Last der Arbeit sich zwischen mir und
meinem Herrn Stellvertreter vertheilt, so möchte ich Sie auch bitten, Ihre so freundlicheAner¬
kennung unserer Leistungen auf uns Beide zu vertheilen. Meine Herren, mein Stellvertreter, der
Herr Vice - Landtags - Marschall Freiherr von Solemacher- Antiveiler, hat wie zu allen Zeiten, so
anch während dieses Landtages in opferwilliger Hingebnng mit mir gemeinsam gearbeitet zum
Besten unserer Prouiuz. Ich bitte Sie deshalb, auch Ihren Dank auszudrücken und meiuen
Dank durch Ihre Zustimmung zu unterstützen, indem ich Sie bitte, Sich vou Ihren Sitzen zn
erheben. (Geschieht.) Vice-Landtags-Marschall Herr Freiherr von Solemachcr hat das Wort.

Vice-Landtags-MarschallFreiherr von Solemacher-Antweiler: Meine Herren! Ich
danke Ihnen herzlichst.

Landtags-Marschall: Meine Herren! Wir sind nnn am Schlüsse. Der Herr Ober-
Präsident wird um V2I Uhr hier eintreten und ich bitte Sie recht vollzählig zu erscheinen. Ich
schließe die Sitzung.

Um !2V2 Uhr tritt der Königliche Landtags-Kommissarius, Herr Ober-Präsident der
Nheinprovinz Dr. von Bardeleben, von einer Deputation geleitet, in den Saal und halt
folgende Ansprachean den Landtag:

HochgeehrteHerren! Obgleich Ihnen in der gegenwärtigen Session des Prouinzial-
Landtages keine Gelegenheit geboten war, sich mit der Begutachtung wichtiger Gesetz-Entwürfe
der Königlichen Staatsregiernng zu beschäftigen,fo hat es doch auch dieses Mal uicht an umfaug-
reichem Material für Ihre Berathungen gefehlt. Ihre ständische Verwaltnng hat in der kurzen
Zeit, in welchersie in der gegenwärtigen Forin besteht, eine solche Ausdehnung und Bedeutung
erlangt, daß auch dem Prouinzial-Landtag, welcher diese Verwaltung ja zu kontroliren, welcher
die Direktive für dieselbe zu geben nnd die wichtigsten Verwaltnngs-Attc zn sanktioniren hat,
damit ein ganz bedeutendesArbeitspensum erwachsenist. Sie haben, meine Herren, die Ihnen
m dieser Beziehung gemachteil Vorlagen des Provinzial-Verwaltungsrathes einer sorgfältigen
Prüfung unterzogen, und Sie haben eine Reihe von Beschlüssen gefaßt, welche geeignet
sind, den auf den verschiedenenGebiete» des öffentlichen Lebens in unserer Provinz heruor-
getretenen Bedürfnissen eine zweckmäßigeAbhülfe zu verschaffen und wichtige Interessen zu
fordern, ^ch muß darauf verzichten, diese zahlreichen Beschlüsse näher zu charakterisiren,durch



welche Sie zum Theil recht erhebliche Bewilligungen beschlossenhaben für Zwecke landwirthschaft-
licher Meliorationen, des Wegebaues, für die Erhaltung und Restaurirung bedeutsamer Kirchen¬
gebäude und andere der Fürsorge der vruvinzialständischenVerwaltung überwieseneZwecke; aber
ich taun mir nicht versagen, wenigstenszweier Punkte von dieser Stelle aus besonderszu erwähnen
lind Ihnen meine Freude und Anerkeuuuug für die vou Ihnen gefaßten Beschlüsse kund zu geben
Es ist dies einmal der Beschluß, durch welchen Sie die Gewährung zinsfreier Darlehen in
erheblichem Umfange für die Gründung von Arbeiterkolonienin der Nheinvrovinz uotirt haben
und fodann der Beschluß wegen Bewilligung sehr beträchtlicherBeihülfen theils in Form von
Darlehen, theils ä. tuuck ^eräu, zur Förderung von Meliorationen in der Eifel und anderen
nothleidendenGebirgsgegendenunserer Provinz.

Ich gebe mich nunmehr der sicheren Erwartung hin, daß es gelingen wird, mit diesen,
von Ihnen in so reichlichein Maße gewährten Unterstützungenzugleich mit deu sehr beträchtlichen
Aufwendungen,welche, wie Sie wissen, die Staatsrcgierung in gleicher Richtung zu machen bereits
im Begriffe steht, die wirthschaftlichenZustände in der Eifel zu heben und Vorsorge zu treffen,
daß dort nicht wieder Nothstände, wie wir sie leider im vorige» Winter zu beklagenhatten, von
Neuen: eiutreten.

Daß Sie endlich, meine geehrten Herren, der frohen Aussichtauf den Besuch Seiner Majestät
des Kaisers und Königs in unserer Provinz im nächsten Herbst eingedenkgewesensind und
für diesen Fall Vorsorge getroffen haben, daß der Liebe und Verehrung gegen unserm theueren
Kaiser auch Seitens der Rheinischen Provinzialstände eine würdige Hnldignng bereitet werden kann,
das ist nur ein neuer Beweis für die treue Gesinmmg, welche die RheinischenStände von
je her ausgezeichnet hat. Es erübrigt mir nur uoch, Ihnen meinen persönlichen Dank zu
sagen für das Vertrauen, mit welchem Sie mich auch während der gegenwärtigen Session wieder
beehrt haben, und Sie zu bitten mir dieses höchst schätzbare Vertrauen auch ferner zu bewahren.

Ich fchließe nunmehr im Namen Seiner Majestät des Kaisers uud Königs die Session
des 29. RheinischenProvinzial-Landtags!

Landtags-Marschall: Seine Majestät der Deutsche Kaiser, uuser allergimdigster König,
lebe hoch! (Die Versammlung stimmt begeistert dreimal in das Hoch ein.)

(Schluß der Sitzung 12"/< Uhr.)
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